
 

Wer steckt hinter der Leo Baeck Foundation? 

Der ‚Zentralrat der Juden‘ in Deutschland (was 
immer das ist) kam nicht umhin, gegen den 
obersten Oberjuden, Prof. Dr. Dr. Walter Ho-
molka, dessen Walten und Wirken er bis anhin 
finanzierte, eine Untersuchung durch eine 
grosse Kanzlei zu veranlassen, nachdem dessen 
Verhalten im Amt nicht länger zu vertuschen 
möglich war.  

Plagiats-Vorwürfe kamen noch dazu, vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Homolka  

https://drive.google.com/file/d/1VHVHDSvW96AqSwE9Rc
9gS0-AJ0TFvZnw/view  

 

Aus dem Bericht ergibt sich u.a., dass Homolka 
der Boss und offenbar auch der Geschäftsführer 
(‚erster Stiftungsvorstand‘ / ‚Chairman‘) der lüg-
nerischen und gegen alles Deutsche hetzenden 
‚Leo Baeck Foundation‘ mit Sitz in Potsdam ist 
(vgl. hier ab Seite 20). Einzig er wird von der 
‚Foundation‘ als ‚vertretungsberechtigte Per-
son‘ aufgeführt. Er ist auch Mehrheitsgesell-
schafter, und zwar gleich zu 90%. 
 
Zum Stiftungsrat gehören u.a. Volker Beck, Ioan 
Holender, Karl Kardinal Lehmann, Christoph 
Markschies, Stephan Reimers, und Dieter  
Wiefelspütz. 
 

Sponsoren sind u.a. 

• das Bundesministerium für Bildung und For-
schung,  

• Das Bundesministerium des Innern,  

• für Bau und Heimat,  

• das Auswärtige Amt,  

• der Beauftragte der Bundesregierung für jüdi-
sches Leben und den Kampf gegen Antisemi-
tismus,  

• die Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
des Landes Berlin,  

• das Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur des Landes Brandenburg,  

• der Zentralrat der Juden  

• und weitere Einrichtungen. 
 
Dem Brandenburger Wissenschaftsministerium 
waren einige Vorwürfe aus einem 24-seitigen 
Report bereits im Januar bekannt 
 
Als Deckmantel für die Schwulitäten gab sich 
die Uni Potsdam her: 
 

Im ‚Europäischen Zentrum für Jüdische Gelehr-
samkeit‘ in Potsdam sind  
• das Institut für Jüdische Theologie (School of 

Jewish Theology)  
• die Rabbinerseminare Abraham Geiger Kolleg 

und  
• Zacharias Frankel College unter einem Dach in 

der Uni vereint. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Homolka
https://drive.google.com/file/d/1VHVHDSvW96AqSwE9Rc9gS0-AJ0TFvZnw/view
https://drive.google.com/file/d/1VHVHDSvW96AqSwE9Rc9gS0-AJ0TFvZnw/view


 

An Homolkas Instituten  
 

Abraham Geiger Kolleg 

Leo Baeck Foundation* 
Zacharias Frankel College 
Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk 
Union progressiver Juden 
 

… die primär der Steuervermeidung dienen… 
werden angeblich seit 1999 Rabbiner für jüdi-

sche Gemeinden ausgebildet. 

An ihnen taten sich Homolka und Partner offen-

bar gütlich – analog zur Duldung fielen die Exa-

mensnoten entsprechend günstig aus.  

 

Die beauftragte Anwaltskanzlei untersuchte 

auftrags des ‚Zentralrats‘ folgende Handlungen 

Homolkas & Co.: 
 

• Aushängen, Verbreiten oder Zeigen von Bil-
dern sexistischen Inhalts (z.B. Poster, Bild-
schirmschoner, Kalender, Software), 

• Kopie, Anwendung und/oder Nutzung von 
EDV-Daten pornographischen Inhalts auf 
Dienstcomputern und EDV-Anlagen, 

• sexistische Anrede von Personen (auch die 
Nutzung von «Kosewörtern») und beleidi-
gende Äusserungen, 

• unerwünschte verbale sexuelle Annähe-
rungsversuche, 

• sexuell anzügliche Bemerkungen, Äusserun-
gen, Witze, Kommentare über andere Perso-
nen, deren Aussehen oder deren Körper, 

• unerwünschter, unnötiger körperlicher  
Kontakt, 

• Aufforderung zu sexuellen Handlungen, 

• Androhung von Gewalt, Verfolgung,  
Nötigung, 

• körperliche Übergriffe und Vergewaltigung 

 

Die nun eingesetzte ‚Interimsdirektorin‘  

(→ also eine Frau) wird so zitiert: 

«Höchste Priorität hat für uns, zügig alle not-

wendigen Massnahmen zu ergreifen, um das 

Abraham Geiger Kolleg in die Zukunft zu führen 

und so auch weiterhin das liberale Judentum in 

Deutschland zu stärken». 

 
 
 

Die Resultate der Untersuchungen siehe unten 

 

 
 
Der ‚Zentralrat‘ war über das Bekanntwerden der 
Homolka-Umtriebe so erbost, dass er den 800-seiti-
gen Bericht der Gercke Wollschläger-Kanzlei gleich 
veröffentlichte – um sich von ihm abzusetzen? 

 

https://drive.google.com/file/d/1VHVHDSvW96AqSwE9Rc
9gS0-AJ0TFvZnw/view  

In seiner PDF-Urform ist der Untersuchungsbericht 
63 MB schwer – nachstehend wurde er nun auf 10% 
dessen herunter gebeamt. So gut es eben ging. 

https://drive.google.com/file/d/1VHVHDSvW96AqSwE9Rc9gS0-AJ0TFvZnw/view
https://drive.google.com/file/d/1VHVHDSvW96AqSwE9Rc9gS0-AJ0TFvZnw/view


 

Untersuchungsbericht 

zu etwaigem Fehlverhalten von Herrn Rabbiner Prof. Dr. Dr. Walter 

Homolka und dessen Lebensgefährten gegenüber Studierenden und 

sonstigen Angehörigen verschiedener jüdischer Einrichtungen 

- einschliesslich Ursachenanalyse und 

Handlungsempfehlungen - 

der Kanzlei Gercke Wollschläger 

Köln, den 13.09.2023



Gercke 

Wollschläger 

(b) Zweite Anhörung 16 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

A. Gesamtergebnis der Untersuchung .....................................................................................1 

B. Vorbemerkung .................................................................................................................... 3 

I. Untersuchungsauftrag ..............................................................................................3 

II. Vorläufige Executive Summary vom 06.12.2022  ...  ............................................... 4 

III. Begrifflichkeiten und Bezeichnungen imUntersuchungsbericht ............................. 5 

IV. Grundlagen der Untersuchung ............................................................................... 6 

1. Aufruf ........................................................................................................................ 6 

2. Interviews ................................................................................................................. 7 

3. Unterlagen und Informationen ..............................................................................   9 

(1) Unterlagen der untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen.............................9 

(2) Unterlagen von Hinweisgebern .............................................................................. 10 

(3) Sonstige Unterlagen und Informationen ..............................................................   10 

(1) Untersuchungsbericht Universität Potsdam .................................................... 10 

(2) Religionsverfassungsrechtliches Gutachten zum Bericht der 

Untersuchungskommission .............................................................................. 11 

(3) Zwischenbericht zur Tätigkeit der Interimsdirektorin ..................................... 12 

(4) Einschätzung zur Frage der Ordination/Nicht-Ordination am Abraham 

Geiger-Kolleg.... ................................................................................................. 12 

(5) Medienberichterstattung ............  ..  .................................................................. 13 

(6) Informationen zum Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin ..... 13 

4. Anhörungen ............................................................................................................ 13 

a) Herr Walter Homolka und dessen Lebensgefährte ................................................ 13 

(1) Herr Walter Homolka ......................................................................................  14 

(a) Erste Anhörung .............................................................................................. 14 

(b) Zweite Anhörung... ......................................................................................... 14 

(2) Lebensgefährte.................................................................................................. 15 

(a) Erste Anhörung ................................................................................................. 15



Gercke 

Wollschläger 

II 

 

 

b) Weitere Personen ................................................................................................... 16 

l) ) Erste Anhörung ............................................................................................... 16 

m) ) Zweite Anhörung .............................................................................................. 17 

5. Zivilgerichtliche Verfahren ..................................................................................... 18 

6. Hinzuziehung sozialwissenschaftlicher Expertise .....  ............................................ 19 

C. Strukturen der untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen .................................. 20 

I. Vorbemerkung ....................................................................................................... 20 

II. Die Leo Baeck Foundation ..................................................................................... 20 

1. Organisation ........................................................................................................... 20 

a) Gründung und Sitz ................................................................................................. 21 

b) Vorstand ................................................................................................................. 21 

c) Gegenstand und Zweck ........................................................................................... 22 

d) Sonstige Beschäftigte ............................................................................................   23 

e) Aufsicht ................................................................................................................... 23 

f) Stiftungsrat ............................................................................................................. 23 

g) Gesellschafterin des Abraham GeigerKollegs......................................................... 23 

h) Gründung von Stiftungen ....................................................................................... 24 

i) Finanzierung ........................................................................................................... 24 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen ................................................................... 24 

3. Aktuelle Compliance-Richtlinien ............................................................................ 25 

III. Das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk                                                                       25 

1. Organisation ............................................................................................................ 25 

a) Trägerverein ..........................................................................................................  25 

(1) Gründung und Sitz des Vereins ......................................................................... 25 

(2) Gegenstand und Zweck ..................................................................................... 26 

(3) Vorstand ............................................................................................................ 26 

(4) Geschäftsführung .............................................................................................. 28 

(5) Mitgliedschaft .................................................................................................... 28 

(6) Mitgliederversammlung .................................................................................... 28 



Gercke 

Wollschläger 

III 

 

 

b) Studienwerk ........................................................................................................     29 

(1) Gegenstand und Zweck .................................................................................... 29 

(2) Direktor ...........................................................................................................   29 

(3) Geschäftsstelle .................................................................................................. 29 

(4) Beirat .............  ..  .............................................................................................   30 

(5) Programmausschuss ........................................................................................ 30 

(6) Auswahlausschuss ............................................................................................. 31 

(7) Auswahlkommission ......................................................................................... 31 

(8 J Vertrauensdozenten-Ausschuss ....................................................................... 32 

(9) Stipendiatische Vertretung............................................................................... 33 

c) Initiativen ............................................................................................................... 33 

d) Förderprogramme und Stipendien ........................................................................ 34 

e) Finanzierung .......................................................................................................... 34 

2. Abläuft und Entscheidungsstrukturen ....................................................................35 

a) Auswahlverfahren Studierendenförderung ........................................................... 35 

(1) Vorauswahlverfahren ....................................................................................... 35 

(2) Auswahlverfahren ............................................................................................ 35 

b) Auswahlverfahren Promovierendenförderung ...................................................... 36 

3. Aktuelle Compliance-Richtlinien ....  ....................................................................... 37 

4. Richtlinie Kommunikations-, Präventions- und Verhaltensstandards bei ELES..37 

5. Richtlinie zum Umgang mit Diskriminierung, Grenzverletzung, Belästigung, 

Gewalt und Machtmissbrauch .............................................................................. 38 

IV. Das Abraham Geiger Kolleg .......  ..  ......................................................................  39 

1. Organisation ........................................................................................................... 39 

a) Trägergesellschaft .................................................................................................. 39 

(1) Gründung und Sitz der Gesellschaft ................................................................ 39 

(2) Gegenstand und Zweck .................................................................................... 39 

(3) Gesellschafter ................................................................................................... 40 

(4) Organe .............................................................................................................. 40 



Gercke 

Wollschläger 

IV 

 

 

b) Ausbildungseinrichtung .......................................................................................   42 

(1) Allgemeine Informationen ............................................................................... 42 

(2) An-Institut der Universität Potsdam ............................................................... 43 

(3) Mitglieder ......................................................................................................... 43 

(4) Mitgliederversammlung .................................................................................   43 

(5) Präsident .......................................................................................................... 43 

(6) Geschäftsführender Rektor .............................................................................. 44 

(7) Direktorium ...................................................................................................... 44 

(8) Kanzlerin .......................................................................................................... 45 

(9) Konferenzen ..................................................................................................... 45 

(a) Konferenz der Abteilungsleitenden ................................................................ 45 

(b) Konferenz des rabbinischen und kantoralen Boards des Zentrums für das  

Jüdisch-Geistliche Amt ..................................................................................... 45 

(c) Konferenz der Lehrenden des AGK ................................................................ 46 

(d) Mitgliederversammlung des AGK und des ZFC – Staff-Students ................. 46 

(10) Prüfungsausschuss ........................................................................................... 47 

(11) Senat ...............................................................................................................   47 

(12) Kuratorium ....................................................................................................... 47 

(13) Haushaltsausschuss ......................................................................................... 47 

(14) Jury des Abraham-Geiger-Preises ................................................................... 48 

(15) Board des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt ...................................... 48 

(16) Rabbinisches Board und Kantorales Board ..................................................... 49 

(17) Admission Board .............................................................................................. 50 

(18) Studienberater ................................................................................................. 51 

(19) Studienkommission ......................................................................................... 51 

(20) Praktikumskommission ................................................................................... 52 

c) Finanzierung .......................................................................................................... 52 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen ................................................................... 52 

a) Probejahr und Evaluation ...................................................................................... 52 



Gercke 

Wollschläger 

V 

 

 

b) Supervision ...........................................................................................................   53 

c) Gemeindepraktikum .............................................................................................. 53 

d) Jahr in Israel ......................................... . ............................................................... 54 

e) Exmatrikulationsverfahren .................................................................................... 54 

f) Abschluss an der Universität Potsdam ................................................................... 55 

g) Ordination/Investitur ............................................................................................. 55 

(1) Vorschlag zur Ordination/Investitur ................................................................ 56 

(2) Zulassung zur Ordination/Investitur ............................................................... 56 

h) Post-Graduate Programm ...................................................................................... 59 

3. Aktuelle Compliance-Richtlinien ............................................................................. 60 

a) Ethische Standards und Verhaltensregeln ............................................................ 60 

b) Richtlinie für ein respektvolles und vertrauensvolles Miteinander am Abraham 

Geiger Kolleg an der Universität Potsdam vom 20.02.2020 ................................. 61 

c) Richtlinie für einen fairen und respektvollen Umgang sowie den Schutz vor  

Diskriminierung am Arbeitsplatz und Studienort School of Jewish Theology an 

der Universität Potsdam vom 29.04.2020 ............................................................ 63 

V. Das Zacharias Frankel College ............................................................................. 63 

1. Organisation............................................................................................................. 63 

a) Trägergesellschaft .................................................................................................. 64 

(1) Gründung und Sitz der Gesellschaft ................................................................. 64 

(2) Gegenstand und Zweck ..................................................................................... 64 

(3) Gesellschafter .................................................................................................... 65 

(4) Organe ............................................................................................................... 65 

(5) Gesellschafterausschüsse ................................................................................... 67 

b) Ausbildungseinrichtung ..........................................................................................67 

(1) Allgemeine Informationen ................................................................................. 67 

(2) An-Institut der Universität Potsdam ..............................................................   68 

(3) Executive Director, Dekan, Vizedekanin, Chief Operating Officer................... 08 

(4) Zulassungsausschuss ........................................................................................ 69 



Gercke 

Wollschläger 

VI 

 

 

(5) Koordinator .....................................................................................................  69 

(6) Disziplinarausschuss ........................................................................................ 69 

(7) Studierendenvertretung .................. . ............................................................... 70 

(8) Staff Student Meetings ..................................................................................... 70 

c) Finanzierung .......  ..  ..............................................................................................   70 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen ................................................................... 70 

a) Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren ................................................................. 70 

b) Ablauf des Studiums ............................................................................................... 71 

(1) Überblick ........................................................................................................... 71 

(2) Duales System .......  ..  ......................................................................................... 72 

(3) Praktika .............................................................................................................. 72 

(4) Ordination ......................................................................................................... 72 

c) Stipendien .............................................................................................................   73 

3. Aktuelle Compliance-Richtlinien ............................................................................ 73 

a) «Ethical, Academic and professional Standards» und «Procedure for Reporting  

and resolving behavioral Violations» nach dem Handbook .................................. 73 

b) Richtlinie für einen fairen und respektvollen Umgang sowie den Schutz vor 

Diskriminierung am Arbeitsplatz und Studienort School of Jewish Theology an 

der Universität Potsdam vom 29.04.2020 ............................................................. 74 

VI. School of Jewish Theology an der Universität Potsdam.......................................74 

1. Organisation ............................................................................................................ 74 

a) Mitglieder und Angehörige ..................................................................................... 75 

b) Statusgruppen.,,.,. ..........  ..  .......................................................................        .......76 

c) Ständige Studienkommission für das jüdisch-geistliche Amt ................................76 

d) Prüfungsausschuss ................................................................................................. 77 

e) Institutsversammlung ............................................................................................ 77 

f) Institutsrat ............................................................................................................. 78 

g) Geschäftsführender Direktor und dessen Stellvertretung (§ 4 SJT-GO) .............. 78 

h) An-Institute ............................................................................................................79 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen .............................................................   79 



Gercke 

Wollschläger 

VII 

 

 

a) Mitgliedschaft an der School of Jewish Theofegy (§2 SJT-GO) ............................. 79 

b) Mitwirkungs- und Beanstandungsbeftignisse der Studienkommission ................ 79 

(1) Studiengang ...................................................................................................... 80 

(2) Personal ..........  ..  .............................................................................................. 80 

(3) Einberufung und Beschlussfähigkeit ............................................................... 80 

c) Studiengang ........................................................................................................... 80 

(1) Hochschulzulassung .......................................................................................... 81 

(2) Bachelorstudiengang ......................................................................................... 81 

(3) Masterstudiengang ............................................................................................82 

(4) Ausbildung zum Rabbiner ...............................................................................   82 

(5) Einfluss der Ständigen Studienkommission für das jüdisch-geistliche Amt. ...83 

d) Einberufung und Abstimmung des Institutsrates .................................................. 83 

3. Aktuelle Compliance-Richtlinien ....................................................................... 85 

a) Richtlinie für fairen und respektvollen Umgang sowie den Schutz vor  

Diskriminierung am Arbeitsplatz und Studienort School of Jewish Theology  

an der Universität Potsdam ................................................................................... 85 

b) Nationale Kodex für das Ausländerstudiuman deutschen Hochschulen .............. 85 

VII. Die Union progressiver Juden in Deutschland ........................................................ 85 

1. Organisation ........................................................................................................   85 

a) Gründung und Sitz ................................................................................................. 85 

b) Gegenstand und Zweck ......................................................................................... 86 

c) Organe ................................................................................................................... 86 

(1) Vorstand ........................................................................................................... 86 

(2) Mitgliederversammlung ................................................................................... 87 

d) Mitgliederstruktur und Mitglieder ........................................................................ 88 

e) Geschäftsführer/Generalsekretär.......................................................................... 88 

f) Mitglied der Ständigen Studienkommissionfür das jüdisch-geistliche Amt ....... 88 

g) Arbeitskreise .......................................................................................................... 88 

h) Schiedskommission («Beth Din») .......... . ............................................................   88 

i) Finanzierung .......................................................................................................... 89 



Gercke 

Wollschläger 

VIII 

 

 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen .................................................................. 89 

a) Aufnahmeprozess .................................................................................................. 89 

b) Beendigung der Mitgliedschaft .............................................................................   89 

3. Aktuelle Compliance-Richtlinien ........................................................................... 90 

VIII. Die Allgemeine Rabbinerkonferenz Deutschland ..................................................91 

1. Organisation ........................................................................................................... 91 

al Gründung ................................................................................................................ 91 

b) Mitglieder ................................................................................................................ 91 

c) Organe ..................................................................................................................... 92 

(1) Vorstand ........................................................................................................... 92 

(2) Mitgliederversammlung ................................................................................... 93 

(3) Allgemeines Bet Din ......................................................................................... 93 

d) «SchazMaz Programm» .......................................................................................... 94 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen ................................................................... 94 

a) Aufnahme von Mitgliedern ..................................................................................... 94 

b) Entfall der Mitgliedschaft / Ausschluss .................................................................. 95 

c) Beschlussfassung der Organe ................................................................................. 95 

3. Aktuelle Compliance-Richtlinien ............................................................................ 95 

IX. Zusammenfassung: Schaubilder ............................................................................ 95 

D. (Rechtliche) Grundlagen ...................................................................................................... 97 

I. Vorbemerkung ....................................................................................................... 97 

II. Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht ................................................................. 99 

1. Exhibitionistische Handlungen, § 183 StGB........................................................... 99 

a) Objektiver Tatbestand ............................................................................................ 99 

b) Subjektiver Tatbestand .......................................................................................   100 

c) Strafantrag ............  ..  ............................................................................................ 100 

d) Verjährung ............................................................................................................ 100



Gercke 

Wollschläger 

 

 

2. Verbreitung pornographischer Schriften bzw. Inhalte, § 184 StGB ..................   101 

a) Objektiver Tatbestand ......................................................................................... 101 

b) Subjektiver Tatbestand ........................................................................................ 102 

c) Verjährung ........................................................................................................... 103 

3. Sexuelle Belästigung, § 184! StGB ....................................................................... 103 

a) Objektiver Tatbestand ......................................................................................... 103 

b) Subjektiver Tatbestand ........................................................................................ 104 

c) Strafantrag ........................................................................................................... 104 

d) Verjährung ........................................................................................................... 105 

4. Beleidigung, § 185 StGB ...................................................................................... 105 

a) Objektiver Tatbestand ......................................................................................... 105 

(1) Tatobjekt .......................................................................................................... 105 

(2) Tathandlung ..................................................................................................... 106 

(3) Ehrverletzender Charakter der Äusserung ...................................................... 106 

(4) Sexualbeleidigung ............................................................................................ 107 

b) Subjektiver Tatbestand ........................................................................................ 109 

c) Rechtswidrigkeit .................................................................................................. 109 

d) Strafantrag ........................................................................................................... 110 

e) Verjährung ........................................................................................................... 110 

5. Üble Nachrede, § 186 StGB .................................................................................. 111 

a) Objektiver Tatbestand .......................................................................................... 111 

(1) Tatsachen .......................................................................................................... 111 

(2) Eignung zur Ehrverletzung ............................................................................... 111 

(3) Tathandlung ..................................................................................................... 112 

(4) Nichterweislichkeit der Wahrheit .................................................................... 112 

b) Subjektiver Tatbestand ........................................................................................ 113 

c) Rechtswidrigkeit .................................................................................................  113 

d) Qualifikation gemäss § 186 2. HS StGB ............................................................... 113 

e) Strafantrag; Verjährung....................................................................................... 114 

IX



Gercke 

Wollschläger 

X 

 

 

6. Verleumdung, § 187 StGB ...................... . ............................................................   114 

a) Objektiver Tatbestand .......................................................................................... 115 

b) Subjektiver Tatbestand ......................................................................................   115 

c) Qualifikation ........................................................................................................ 115 

d) Rechtswidrigkeit ................................................................................................   116 

e) Strafantrag; Verjährung ....................................................................................... 116 

7. Verletzung von Privatgeheimnissen, § 203 StGB ............................................... 116 

a) Objektiver Tatbestand .......................................................................................... 116 

(1) Täterkreis .......................................................................................................... 116 

(2) Geheimnis ......................................................................................................... 117 

(3) Bekanntwerden in bestimmter Eigenschaft .....................................................118 

(4) Tathandlung .....................................................................................................118 

b) Subjektiver Tatbestand ......................................................................................   119 

c) Qualifikation ........................................................................................................ 119 

d) Rechtswidrigkeit .................................................................................................. 119 

e) Strafantrag; Verjährung ...................................................................................... 120 

8. Nötigung, § 240 StGB ........................................................................................ 120 

a) Objektiver Tatbestand ......................................................................................... 120 

(1) Nötigungshandlung ......................................................................................... 120 

(a) Gewalt ........................................................................................................... 120 

(b) Drohung mit empfindlichem Übel ................................................................ 121 

(2) Nötigungserfolg ............................................................................................... 122 

b) Subjektiver Tatbestand ....................................................................................... 123 

c) Rechtswidrigkeit: Verwerflichkeitsklausel ......................................................... 123 

d) Verjährung ........................................................................................................   125 

9. Untreue, § 266 StGB .......................................................................................... 125 

a) Objektiver Tatbestand ......................................................................................... 126 

(1) Vermögensbetreuungspflicht .......................................................................... 126 

(2) Missbrauchsalternative ................................................................................... 127 



Gercke 

Wollschläger 

XI 

 

 

(3) Treubruchalternative ...................................................................................... 128 

(4) Vermögensnachteil .......................................................................................... 128 

b) Subjektiver Tatbestand ........................................................................................ 129 

c) Verjährung ............................................................................................................ 129 

10. Vorteilsannahme, § 331 StGB .............................................................................   129 

a) Objektiver Tatbestand .......................................................................................... 130 

(1) Täterkreis ........................................................................................................ 130 

(2) Vorteil .............................................................................................................. 130 

(3) Tatmodalitäten ................................................................................................. 131 

(4) Unrechtsvereinbarung .................................................................................... 132 

b) Subjektiver Tatbestand ........................................................................................ 133 

c) Behördliche Genehmigung, § 331 Abs. 3 StGB ..................................................... 133 

d) Verjährung ........................................................................................................... 134 

11. Bestechlichkeit, § 332 StGB ................................................................................. 134 

a) Objektiver Tatbestand ......................................................................................... 134 

b) Subjektiver Tatbestand ....................................................................................... 135 

c) Verjährung ........................................................................................................... 136 

12. Verstoss gegen die Grundsätze für dieVerarbeitung von Daten ......................... 136 

a) Ordnungswidrigkeitentatbestand des Art. 83 Abs. 5lit. a DSGVO i.V.m.  
               Art. 6, 9 

Abs. 1 Var. 4 DSGVO, § 41 Abs. 1 S. 1 BDSG ..................................................... 136 

(1) Rechtmässigkeit der Datenverarbeitung ........................................................   136 

(2) Datenschutzrechtlich Verpflichteter ................................................................ 137 

(3) Verjährung.....  ..  .............................................................................................. 138 

b) Straftatbestand des § 42 Abs. 2 Nr. 1 BDSG ........................................................ 138 

(1) Objektiver Tatbestand ..................................................................................... 138 

(2) Subjektiver Tatbestand ................................................................................... 139 

(3) Strafantrag; Verjährung .................................................................................. 139 

III. Machtmissbrauch ......................................................................................................... 140 

1. Vorbemerkungen ................................................................................................. 140 



Gercke 

Wollschläger 

XII 

 

 

2. Macht und Machtmissbrauch ..............................................................................   141 

3. Religiöser und institutioneller Machtmissbrauch ................................................ 144 

4. Indizien für die Annahme von Machtmissbrauch ................................................ 14b 

a) Immunisierung gegen Kritik ................................................................................ 146 

b) Systematisch intransparentes Kommunikationsverhalten .................................. 147 

c) Praxis der Umgehung und Unterminierung offizieller Autoritäts- und  

Entscheidungsstrukturen............  ..  ...................................................................... 148 

d) Überschreitung ethischer und rechtlicher Grenzenim Zusammenhang mit 

Einflussnahme ..................................................................................................... 149 

e) Systematische Einflussnahme mit Hilfe von Angstund der Herstellung von Angst 

Räumen ................................................................................................................ 149 

f) Einforderung von Vertrauen und Gehorsam kraft Amtes .................................... 150 

g) Zusammenfassung/Indizienliste .......................................................................... 150 

IV. Diskriminierung .................................................................................................. 150 

1. Verfassungsrechtliche Vorgaben ........................................................................... 151 

2. Vorgehensweise .................................................................................................... 153 

3. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) .....  .......................................... 155 

(1) Allgemeines ........................................................................................................... 155 

(2) Der Begriff der «Benachteiligung» ....................................................................... 157 

(3) Benachteiligungsgründe ............. . ........................................................................ 157 

(1) Geschlecht und sexuelle Identität .................................................................. 157 

(2) Religion oder Weltanschauung ...................................................................... 158 

(4) Benachteiligungen .......  ..  ............................................................................           159 

(1) Allgemeines ................................................................................................. -..159 

(2) Unmittelbare Benachteiligungen ................................................................... 160 

(3) Mittelbare Benachteiligung ............................................................................. 161 

(4) Belästigungen .................................................................................................. 161 

(5) Sexuelle Belästigung ....................................................................................... 162 

(6) Anweisung ...................................................................................................... 165



Gercke 

Wollschläger 

 

 

4. Richtlinien ............................................................................................................ 165 

5. Untersuchungsauftrag .......................................................................................... 167 

E. Auswertung der ermittelten Sachverhalte ......................................................................... 169 

I. Methodik bei der Sachverhaltsermittlung und -bewertung ................................. 169 

1. Sachverhaltsermittlung ........................................................................................ 169 

2. Bewertung der Sachverhalte nach einem Ampelsystems ..................................... 169 

a) «Rote» Fälle .......................................................................................................... 170 

(1) Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ........................................................... 170 

(2) Machtmissbrauch und Diskriminierung ......................................................... 171 

b) «Gelbe» Fälle ........................................................................................................ 173 

c) «Grüne» Fälle ....................................................................................................... 173 

3. Sachverhaltsdarstellung ....................................................................................... 173 

II. Einzelfallbewertung .............................................................................................. 175 

1. Fehlverhalten von Herrn Walter Homolka........................................................... 175 

a) Fallt ....................................................................................................................... 175 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 175 

(2) Beweiswürdigung ........................................................................................... 178 

(3) Rechtliche Würdigung .....................................................................................181 

(a) Strafrecht ....................................................................................................... 181 

(b) Machtmissbrauch ......................................................................................... 181 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 183 

b) Fall 2 ..................................................................................................................... 185 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 185 

(2) Beweiswürdigung ........................................................................................... 188 

(3) Rechtliche Würdigung ..................................................................................... 191 

(a)  
191 

i.  191 

i)  191 

ü)  193 



Gercke 

Wollschläger 

 

 

XIII 

in)  193 

iv)  194 

v)  194 

(b) Machtmissbrauch 194 

(c) Diskriminierung   196 

c) Fall 3 199 

(1) Sachverhalt .................................................................................................... 199 

(2) Beweiswürdigung .......................................................................................... 208 

(3) Rechtliche Würdigung ................................................................................... 210 

(a) Strafrecht 210 

(b) Machtmissbrauch 210 

(c) Diskriminierung 212 

d) Fall 4 213 

(1) Sachverhalt .................................................................................................... 213 

(2) Beweiswürdigung .......................................................................................... 220 

(3) Rechtliche Würdigung ................................................................................... 222 

(a) Strafrecht 222 

(b) Machtmissbrauch 222 

(c) Diskriminierung 225 

e) Fall 5 226 

(1) Sachverhalt .................................................................................................... 226 

(2) Beweiswürdigung ........................................................................................... 244 

(3) Rechtliche Bewertung ................................................................................... 248 

(a)  
248 

1-  
249 

i)  249 

CO    249 

GO  249 



Gercke 

Wollschläger 

 

 

(üi)  253 

XJV 

ü)  257 

iü)  258 

iv)  258 

ü.  259 

(b) Machtmissbrauch .......................................................................................   261 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 262 

f) Fall 6 .................................................................................................................... 263 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 263 

(2) Beweiswürdigung ...........................................................................................268 

(3) Rechtliche Würdigung .................................................................................... 271 

(a)  
271 

1.  
271 

1)  
271 

(i)  271 

(n)  273 

ü)  273 

in)  274 

iv)  274 

v)  275 

(b) Machtmissbrauch ......................................................................................... 275 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 276 

g) Fall 7 ..................................................................................................................... 278 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 278 

(2) Beweiswürdigung ........................................................................................... 281 

(3) Rechtliche Würdigung .................................................................................... 283 

(a)  283 



Gercke 

Wollschläger 

 

 

1.    
283 

i)  283 

(1)  
283 

XV



Gercke 

Wollschläger 

XVI 

 

 

(ü)  285 

ü)  285 

üi)  286 

iv)  
286 

v)    
287 

(b) Machtmissbrauch ......................................................................................... 287 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 287 

h) Fall 8.................................................................................................................. 288 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 288 

(a) Versagung der Ordination ..........................................................................   288 

(b) Verlesen eines vermeintlichen Schreibens der Gemeinde [Ort].................. 305 

(2) Beweiswürdigung ............................................................................................ 314 

(3) Rechtliche Würdigung ..................................................................................... 316 

(a)  
316 

i. ....316 

1)  
317 

(i)  317 

(ii)  317 

(in)  318 

(iv)  318 

ü)  318 

üi)  319 

iv)  319 

v)  320 

(b) Machtmissbrauch ......................................................................................... 321 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 325 

i) Fall 9 ...............................................................................................................     326 



Gercke 

Wollschläger 

(a) Straf recht 362 
XVII 

 

 

(1) Sachverhalt ...................................................................................................... 326 

(2) Beweiswürdigung ............................................................................................ 334



Gercke 

Wollschläger 

18 

 

 

(3) Rechtliche Würdigung ................................................................................... 338 

(a)  
338 

1-  
338 

i)  338 

(1)  .............................. -.......................................... 338 

(ü)  340 

ü)  340 

üi)  340 

iv)  341 

v)  341 

(b) Machtmissbrauch ........................................................................................ 342 

(c) Diskriminierung ...........................................................................................343 

j) Fall 10 ................................................................................................................... 345 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 345 

(2) Beweiswürdigung ............................................................................................ 347 

(3) Rechtliche Bewertung ..................................................................................... 347 

(a)  
348 

1-  
348 

i)  348 

ü)  350 

üi)  351 

iv)  351 

(b) Machtmissbrauch ......................................................................................... 351 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 353 

k) Fall 11 .................................................................................................................... 354 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 354 



Gercke 

Wollschläger 

(a) Straf recht 362 
19 

 

 

(2) Beweiswürdigung ..........................................................................................   362 

(3) Rechtliche Bewertung .................................................................................... 362



Gercke 

Wollschläger 

20 

 

 

i. Straftatbestand des § 203 Abs. 2 Nr. 1 StGB ........................................... 362 

i) Objektiver Tatbestand ............................................................................. 362 

(1) Täter ................................................................................................... 362 

(ü) Tatobjekt ............................................................................................. 364 

(üi) Tathandlung ....................................................................................... 364 

ii) Subjektiver Tatbestand .......................................................................... 365 

iii) Rechtswidrigkeit ................................................................................... 365 

iv) Qualifikation .......................................................................................... 365 

v) Strafantrag/Verjährung ......................................................................... 366 

ii. Straftatbestand des § 42 Abs. 2 Nr. 1 BDSG ............................................ 366 

i) Objektiver Tatbestand ............................................................................. 366 

(i) Tatobjekt ............................................................................................ 366 

(ii) Tathandlung ...................................................................................... 367 

(iii) Fehlende Berechtigung zur Datenverarbeitung ............................... 368 

ii) Subjektiver Tatbestand .......................................................................... 368 

(i) Vorsatz ............................................................................................... 368 

(ii) Schädigungsabsicht ........................................................................... 369 

iii) Rechtswidrigkeit und Schuld ................................................................ 369 

iv) Strafantrag/Verjährung ........................................................................ 369 

iii.   .............................. 369 

iv. Konkurrenzen 370 

(b) Machtmissbrauch ........................................................................................ 370 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 372 

l) Fall 12 .................................................................................................................. 373 

(1) Sachverhalt ...................................................................................................... 373 

(2) Beweiswürdigung ............................................................................................ 390 

(3) Rechtliche Würdigung ......................................................................................391 

(a) Strafrecht ..................................................................................................... 392



Gercke 

Wollschläger 

 

 

(b) Machtmissbrauch ......................................................................................... 392 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 396 

m) Fall 13 ................................................................................................................... 397 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 397 

(2) Beweiswürdigung .........................................................................................   401 

(3) Rechtliche Bewertung .....................................................................................403 

(a)  
403 

i-  403 

1)  
404 

ü)  404 

111)  
406 

iv)  406 

v)  406 

vi)  407 

(b) Machtmissbrauch ......................................................................................... 407 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 407 

n) Fall 14 .................................................................................................................. 408 

(1) Sachverhalt .................................................................................................... 408 

(2) Beweiswürdigung ........................................................................................... 419 

(3) Rechtliche Würdigung .................................................................................... 419 

(a) Strafrecht ..................................................................................................... 420 

1. Untreue (§266 Abs. 1 StGB) ..................................................................... 420 

(b) Machtmissbrauch ........................................................................................ 420 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 422 

2. Fehlverhalten desLebensgefährten ........................................................................ 423 

a) Fallt ....................................................................................................................... 423 

(1) Sachverhalt ...................................................................................................   423 

(2) Beweiswürdigung ........................................................................................... 433 



Gercke 

Wollschläger 

 

 

(3) Rechtliche Bewertung ..................................................................................... 434 

XIX 

(a) Strafrecht ...................................................................................................... 434 

i, Verbreitung pornographischer Schriften (§ 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB) ...... 435 

i) Objektiver Tatbestand ............................................................................. 435 

(i) Pornographische Inhalte ................................................................... 435 

(ii) Unaufgefordertes Gelangenlassen .................................................... 436 

ii) Subjektiver Tatbestand .......................................................................... 437 

iii) Rechtswidrigkeit und Schuld ................................................................438 

iv) Verjähmng/Strafklageverbrauch ..........................................................438 

ii, Exhibitionistische Handlungen (§ 183 StGB) ..........................................438 

(b) Machtmissbrauch .......................................................................................   440 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 441 

b) Fall 2 ................................................................................................................... 444 

(1) Sachverhalt ....................................................................................................... 444 

(a) 07.12.2015 im Zeitraum von 00:02 Uhr bis 00:27 Uhr ............................... 444 

(b) 09.12.2015 im Zeitraum von 22:42 Uhr bis 22:48 Uhr ............................... 445 

(c) 25.09.2016 im Zeitraum von 3:06 Uhr bis 3:14 Uhr .................................... 446 

(d) 10.01.2017 im Zeitrau m von 17:40 Uhr bis 17:52 Uhr ................................ 447 

(e) 13.08.2017 um 20:19 Uhr ............................................................................ 448 

(f) 02.09.2017 um 16:30 Uhr .....  ..  ................................................................... 448 

(g) 17.04.2018 im Zeitraum von 19:40 Uhr bis 20:06 Uhr .............................. 448 

(h) 11.07.2018 um 23:31 bis 12.07.2018 um 15:03 Uhr ..................................... 450 

(i) 01.08.2018 im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 22:08 Uhr ............................... 451 

(j) 27.08.2018 im Zeitraum von 23:57 Uhr bis 23:59 Uhr ................................ 452 

(k) 06.10.2018 im Zeitraum von 17:48 Uhr bis 17:54 Uhr ................................ 452 

(l) 15.11.2018 um 15:20 Uhr ............................................................................... 453 

(m) 05.09.2019 im Zeitraum von 18:47 Uhr bis 18:48 Uhr .............................. 453 

(n) 18.03.2020 um 20:46 Uhr ........................................................................... 454 

(0)30.03.2020 im Zeitraum von 18:32 Uhr bis 23:56 Uhr ................................. 454 



Gercke 

Wollschläger 

 

 

(p) 07.04.2020 um 20:47 Uhr ........................................................................... 455 

XX



Gercke 

Wollschläger 

XXI 

 

 

(q) 15.04.2020 im Zeitraum von 20:53 Uhr bis 20:58 Uhr .......................... —-455 

(2) Beweiswürdigung ........................................................................................... 460 

(3) Rechtliche Bewertung ...................................................................................   461 

(a) Strafrecht ...................................................................................................... 461 

i. Verbreitung pornographischer Schriften (§ 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB) ....... 462 

i) Objektiver Tatbestand ............................................................................ 462 

(i) Pornographische Inhalte ................................................................. 462 

(ii) Unaufgefordertes Gelangenlassen ................................................... 464 

ii) Subjektiver Tatbestand .......................................................................... 465 

iii) Rechtswidrigkeit und Schuld ................................................................ 465 

iv) Verjährung ............................................................................................ 466 

ii. Exhibitionistische Handlungen (§ 183 StGB) ......................................... 466 

(b) Machtmissbrauch .......................................................................................   467 

(c) Diskriminierung........................................................................................... 468 

c) Fall 3 .................................................................................................................... 471 

(1) Sachverhalt ...................................................................................................... 471 

(a) 14.07.2017 im Zeitraum von 1:41 Uhr bis 1:45 Uhr ...................................... 471 

(b) 13.11.2017 im Zeitraum von 19:51 Uhr bis 20:04 Uhr und 04.12.2017 im Zeit-

raum von 12:48 Uhr bis 13:26 Uhr ................................................................. 471 

(c) 11.03.2018 im Zeitraum von 00:03 Uhr bis 0:20 Uhr ................................. 473 

(d) 11.07.2018 im Zeitraum von 22:38 Uhr bis 22:43 Uhr ..............................   474 

(e) 13.08.2018 bis 18.09.2018 ............................................................................ 474 

(2) Beweiswürdigung .........................................................................................   480 

(3) Rechtliche Bewertung .................................................................................... 480 

(a) Strafrecht ..................................................................................................... 480 

(b) Machtmissbrauch ........................................................................................ 480 

(c) Diskriminierung............................................................................................ 481 

d) Fall 4 ................................................................................................................... 483 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 483 



Gercke 

Wollschläger 

XXII 

 

 

(a) 14.07.2017 im Zeitraum von 1:55 Uhr bis 2:03 Uhr und 17.04.2018 von 19:24 

Uhr bis 19:31 Uhr ........................................................................................... 483 

(b) 17.10.2017 im Zeitraum von 20:00Uhr bis20:12 Uhr ................................. 485 

(c) 11.03.2018 im Zeitraum von 0:20 Uhr bis 00:21 Uhr ................................. 485 

(d) 19.06.2018 bis 04.07.2018 .......................................................................... 486 

(2) Beweiswürdigung ...... ....,,.»,,»...,.,.....,..., ....................   ....... ......................     490 

(3) Rechtliche Bewertung ..............  ..  .................................................................   491 

(a) Strafrecht,,..,.........,,......,..,..,..,... .........................................................       ...,.491 

(b) Machtmissbrauch ......................................................................................... 491 

(c) Diskriminierung...................................................................................... .—-493 

e) Fall 5 ..................................................................................................................... 495 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 495 

(2) Beweiswürdigung ........................................................................................... 499 

(3) Rechtliche Würdigung ................................................................................... 500 

(a) Strafrecht ..................................................................................................... 500 

(b) Machtmissbrauch ........................................................................................ 502 

(c) Diskriminierung .........................................................................................   503 

f) Fall 6 ..................................................................................................................... 505 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 505 

(2) Beweiswürdigung ..........................................................................................   506 

(3) Rechtliche Bewertung .................................................................................... 506 

(a) Strafrecht ...................................................................................................... 507 

(b) Machtmissbrauch ......................................................................................... 507 

(c) Diskriminierung.... ...................................................................................... 508 

g) Fall 7.,.. ................................................................................................................. 509 

(1) Sachverhalt .................................................................................................... 509 

(2) Beweiswürdigung ............................................................................................ 510 

(3) Rechtliche Bewertung ..................................................................................... 510 

(a) Strafrecht ...................................................................................................... 510 



Gercke 

Wollschläger 

XXIII 

 

 

(b) Machtmissbrauch ..................................................................................... ....510 

(c) Diskriminierung............................................................................................. 511 

h) Fall8. ...................................................................................................................   513 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 513 

(2) Beweiswürdigung ..........................................................................................   514 

(3) Rechtliche Bewertung ..................................................................................... 514 

(a) Strafrecht ...................................................................................................... 515 

(b) Machtmissbrauch ......................................................................................... 515 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 516 

D Fall 9 ........................................................................................................................ 517 

(1) Sachverhalt ..................................................................................................... 517 

(2) Beweiswürdigung ............................................................................................ 519 

(3) Rechtliche Bewertung .................................................................................... 520 

(a) Strafrecht ..................................................................................................... 520 

(b) Machtmissbrauch ........................................................................................ 520 

(c) Diskriminierung ........................................................................................... 521 

3. Ergebnis der Einzelfallbewertung .......................................................................... 523 

a) Ergebnis der Einzelfallbewertung betreffend HerrnHomolka ............................. 523 

b) Ergebnis der Einzelfallbewertung betreffend den Lebensgefährten .................... 524 

F. Ursachenanalyse ............................................................................................................. 525 

I. Vorbemerkung .................................................................................................... 525 

II. Personale Ursachen ............................................................................................ 525 

1. Persönliches Fehlverhalten .................................................................................... 525 

2. Ämterhäufung ........................................................................................................ 527 

3. Schaffen von Abhängigkeiten auf Personalebene ................................................. 528 

4. Schaffen von Abhängigkeiten auf Studierendenebene ......................................... 530 

III. Organisatorische/strukturelle Ursachen ............................................................ 531 

1. Fehlende Compliance-Kultur ................................................................................. 531 

2. Keine effektiven Kontrollinstanzen ........................................................................ 532 



Gercke 

Wollschläger 

XXIV 

 

 

3. Gremien mit unklarer Funktion/Besetzung von Gremien mit abhängigen Personen

 533 

4. Fehlende objektivierbare Voraussetzungen für die Ordination/Investitur ......... 535 

5. Überschaubarer Personenkreis ............................................................................ 536 

6. Informeller Umgang mit Studierenden  ..  ............................................................537 

G. Handlungsempfehlungen ............  ................................................................................     538 

I. Vorbemerkung ..................................................................................................     538 

II. Schaffung einer Compliance-Kultur ............................. .................................       541 

1. «Tone ffom the Top» ............................................................................................. 541 

2. Einführung eines effektiven Verhaltenskodex ..................................................... 542 

3. Massnahmen zur Vorbeugung von Interessenkonflikten und willkürlichen 

Entscheidungen ..................................................................................................... 544 

4. NuH-Toleranz-Politik/Umgang mit Missständen...... ............  ..  ......................... 545 

5. Kommunikation..., ............................................................................................     546 

III. Transparenz ......................................................................................................... 547 

1. Klare Zuständigkeiten; Abschaffung von Scheingremien .................................... 548 

2. Klare Regeln zum Ablauf des Studiums ............................................................... 550 

3. Objektive Kriterien für Entscheidungen innerhalb des Studiums ....................... 551 

4. Grenzen der Transparenz ..................................................................................... 552 

IV. Effektive Kompetenzverteilung ........................................................................... 554 

V. Effektive Kontrolle und Dokumentation ..............................................................555 

1. Interne Kontrolle...................................................................................................555 

2. Hinweisgebersystem/Ombudsperson .................................................................   556 

3. Dokumentation ..................................................................................................... 557 

VI. Zusammenfassende Bewertung ........................................................................... 558 

H. Anhang ............................................................................................................................... 560



Gercke 

Wollschläger 

1 

 

 

A. Gesamtergebnis der Untersuchung 

Die Auswertung sämtlicher den Untersuchungsführern zur Verfügung stehender Erkenntnis-

quellen ergab insgesamt 46 konkrete, objektivierbare Vorgänge, die Vorwürfe gegen Herrn 

Walter Homolka zum Gegenstand hatten. Nach einem «Ampelsystem» wurden hiervon Vor-

gänge als «rote» Fälle qualifiziert, in denen nach Auffassung der Untersuchungsführer insge-

samt Fehlverhaltensweisen zu identifizieren waren. 

, während 12 

«rote» Falle mit Blick auf Machtmissbrauch und/oder Diskriminierung von 

Relevanz waren. 

Mindestens zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat 

lagen nach Einschätzung der Untersuchungsführer vor. Hierbei handelt es sich 

in 

einem Fall um zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Datenschutz- 

bzw. Geheimnisschutzverstoss, dessen Verfolgung ggf. durch einen fehlenden Strafantrag ge-

hindert wird. 

Elf Mal lag nach Überzeugung der 

Untersuchungsführer ein Machtmissbrauch und fünf Mal eine Diskriminierung unterhalb der 

Schwelle des Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenrecnts vor. 

Hinsichtlich des Lebensgefährten von Herrn Homolka ergab die Auswertung sämtlicher den 

Untersuchungsführern zur Verfügung stehender Erkenntnisquellen insgesamt 13 konkrete, ob-

jektivierbare Vorgänge, die Vorwürfe gegen ihn zum Gegenstand hatten. Hiervon wurden neun 

Vorgänge als «rote» Fälle qualifiziert, in denen nach Auffassung der Untersuchungsführer ins-

gesamt 25 Fehlverhaltensweisen identifiziert werden konnten. Mindestens zureichende tat-

sächliche Anhaltspunkte für eine Straftat lagen nach Einschätzung der Untersuchungsführer 

zwei Mal vor. Hierbei handelte es sich jeweils um zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für 

die Verbreitung pornographischer Schriften bzw. Inhalte (§ 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB). In beiden 

Fällen steht der Strafverfolgung ein Verfolgungshindernis entgegen. Zudem lag zur Überzeu-

gung der Untersuchungsführer acht Mal ein Machtmissbrauch und 15 Mal 
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eine Diskriminierung unterhalb der Schwelle des Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenrechts vor. 

Das gegenständliche Fehlverhalten gründete sich nach Einschätzung der Untersuchungsführer 

sowohl auf personale als auch auf organisatorische bzw. strukturelle Ursachen. Zwar existieren 

in den einzelnen untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen Regelungen, die Fehlverhal-

ten unterschiedlichster Natur verhindern sollen und hierzu zum Teil grundsätzlich auch (ab-

strakt) geeignet sind; diese waren allerdings nach Einschätzung der Untersuchungsführer wei-

testgehend ineffektiv. 

Neben der Einrichtung effektiver «klassischer» Compliance- und Kontrollsysteme setzt nach 

Auffassung der Untersuchungsführer ein zukunftsgerichtetes Handeln zur Vermeidung künfti-

gen Fehlverhaltens strukturelle Änderungen voraus. Solange Einrichtungen in privater Hand 

bzw. sogar in Hand eines Einzelnen oder jedenfalls im wesentlichen Einflussbereich derjenigen 

Person liegen, die nach Überzeugung der Untersuchungsführer Fehlverhalten selbst ausübt und 

vorlebt, ist das Abstellen der Ursachen für die festgestellten Defizite kaum denkbar. Ein zu-

kunftsgerichtetes Handeln umfasst aus Sicht der Untersuchungsführer denknotwendig auch 

ein .Aufbrechen» der aktuellen Strukturen bzw. instit itionellen Verknüpfungen zwischen den 

untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen, was jedenfalls teilweise bereits in die Wege ge-

leitet wurde.
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B. Vorbemerkung 

I. Untersuchungsauftrag 

Die Kanzlei Gercke Wollschläger wurde am 19.05.2022 vom Zentralrat der Juden in Deutsch-

land (im Folgenden «Zentralrat der Juden») mit der Durchführung folgender Untersuchung 

beauftragt: 

1. Fälle sexualisierter Belästigung und Gewalt, beispielsweise in Form folgender verbaler, 

nonverbaler oder tätlichen Handlungen: 

• Aushängen, Verbreiten oder Zeigen von Bildern sexistischen Inhalts (z.B. Poster, 

Bildschirmschoner, Kalender, Software), 

• Kopie, Anwendung und/oder Nutzung von EDV-Daten pornographischen Inhalts 

auf Dienstcomputern und EDV-Anlagen, 

• sexistische Anrede von Personen (auch die Nutzung von «Kosewörtern») und belei-

digende Äusserungen, 

• unerwünschte verbale sexuelle Annäherungsversuche, 

• sexuell anzügliche Bemerkungen, Äusserungen, Witze, Kommentare über andere 

Personen, deren Aussehen oder deren Körper, 

• unerwünschter, unnötiger körperlicher Kontakt, 

• Aufforderung zu sexuellen Handlungen, 

• Androhung von Gewalt, Verfolgung, Nötigung, 

• körperliche Übergriffe und Vergewaltigung 

sowie etwaige Fälle sonstigen Machtmissbrauchs und/oder von Diskriminierung durch 

Herrn Rabbiner Prof. Dr. Dr. Walter Homolka und/oder seinen Lebensgefährten1 auf 

Studierende und mögliche weitere Angehörige zumindest der folgenden Einrichtungen 

zu untersuchen bzw. ggf. festzustellen und zu bewerten: 

• Abraham Geiger Kolleg 

• Leo Baeck Foundation 

• Zacharias Frankel College 

• Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk 

• Union progressiver Juden 

 
1 Im Folgenden nur noch als „Lebensgefährte“ bezeichnet. 
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• Allgemeine Rabbinerkonferenz. 

2. Ursachen für bestehende Defizite im Zusammenhang mit sexualisierter Belästigung und 

Gewalt sowie sonstigem Machtmissbrauch und/oder Diskriminierung zu analysieren. 

3. Handlungsempfehlungen zur Beseitigung der festgestellten Defizite und zur Vorbeu-

gung künftiger Defizite im Zusammenhang mit sexualisierter Belästigung und Gewalt 

sowie sonstigem Machtmissbrauch und/oder Diskriminierung zu unterbreiten. 

Nachdem den Untersuchungsführern Hinweise auf mutmassliche Sachverhalte mit Bezug zur 

School of Jewish Theology an der Universität Potsdam bekannt wurden, wurde der Untersu-

chungsauftrag mit Zustimmung der School of -Jewish Theology am 28.09.2022 durch den 

Zentralrat der Juden auf die School of Jewish Theology erweitert. 

Die Einbeziehung des jüdischen Rechts war nicht Gegenstand des Untersuchungsauftrags. 

Sofern den Untersuchungsführern mutmassliche Sachverhalte gemeldet wurden, die andere 

Personen oder andere Einrichtungen als die im Untersuchungsauftrag Benannten betreffen, 

sind diese nicht in den Untersuchungsbericht eingeflossen. Die Hinweisgeber wurden von den 

Untersuchungsführern darüber informiert. 

II. Vorläufige Executive Summary vom 06.12.2022 

Auf Wunsch des Zentralrats der Juden fertigten die Untersuchungsführer unter dem 

06.12.2022 eine vorläufige Executive Summary dieses Untersuchungsberichts an, in welcher 

die bis dahin festgestellten Untersuchungsergebnisse – unter dem Vorbehalt einer abschlies-

senden Bewertung der Stellungnahmen von Herrn Homolka und seinem Lebensgefährten – 

niedergelegt wurden. Die Executive Summary wurde dem Zentralrat der Juden von den Unter-

suchungsführern am 06.12.2022 um 18:19 Uhr per E-Mail zur Verfügung gestellt. Diese wurde 

vom Zentralrat der Juden am 07.12.2022 veröffentlicht. 

Aufgrund einer nach Fertigstellung dieser vorläufigen Executive Summary eingegangenen an-

waltlichen Stellungnahme für den Lebensgefährten von Herrn Homolka verfassten die Unter-

suchungsführer unter dem 09.12.2022 eine Ergänzung zur vorläufigen Executive 

Summary vom 06.12.2022, die vom Zentralrat der Juden am 09.12.2022 veröffentlicht wurde. 
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III. Begrifflichkeiten und Bezeichnungen im Untersuchungsbericht 

Die Untersuchungsführer weisen hinsichtlich einzelner Begrifflichkeiten und Bezeichnungen 

im Untersuchungsbericht auf Folgendes hin: 

• Eine Angabe von Funktionsbezeichnungen einzelner Personen (z.B. Rabbiner oder Kan-

tor) erfolgt im Untersuchungsbericht lediglich insoweit, als dies für die Bewertung ein-

zelner Sachverhalte relevant ist. 

• Sofern im Untersuchungsbericht Funktions- oder Personenbezeichnungen (z.B. «Mit-

arbeiter», «Leiter», «Verantwortungsträger» etc.) verwendet werden, wird damit keine 

Aussage über das Geschlecht der jeweiligen Person getroffen. 

• Sofern im Untersuchungsbericht der Begriff des «Hinweisgebers» benutzt wird, sind 

damit sämtliche Personen gemeint, die den Untersuchungsführern Hinweise zum Un-

tersuchungsgegenstand gegeben haben. Im Sinne der Anonymisierung wurde auf eine 

Geschlechterdifferenzierung verzichtet. Sofern Hinweisgeber von anderen Hinweisge-

bern namentlich bezeichnet wurden, werden die von den Hinweisgebern genannten 

Hinweisgeber als «Person» bezeichnet. 

• Sofern im Untersuchungsbericht der Begriff der «Person» benutzt wird, sind damit 

sämtliche Personen gemeint, über die den Untersuchungsführern, insbesondere im 

Rahmen von Interviews, Informationen von dritter Seite zugetragen wurden. Im Sinne 

der Anonymisierung wurde auf eine Geschlechterdifferenzierung verzichtet. 

• Eine Angabe akademischer Grade und Titel untersuchungsrelevanter Personen erfolgt 

im Untersuchungsbericht lediglich insoweit, als dies für die Bewertung einzelner Sach-

verhalte relevant ist. Dies gilt im Sinne der Lesbarkeit des Untersuchungsberichts auch 

für Herrn Prof, Dr. Dr. Walter Homolka. 

• Sofern im Untersuchungsbericht die Begriffe «Sachverhalt», «Fall», «Vorfall» benutzt 

werden, handelt es sich hierbei nicht um gerichtlich festgestellte Sachverhalte, son- 

dem um Verdachtsfälle, die die Untersuchungsführer auf Basis der ihnen zur Verfügung 

stehenden Erkenntnisquellen ermittelt haben. 
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• Sofern im Untersuchungsbericht von dem «Lebensgefährten» von Herrn Walter Ho-

molka die Rede ist, beruht dies auf der Darstellung des Beziehungsverhältnisses durch 

Herrn Homolka und den Lebensgefährten mit Schreiben ihres rechtlichen Vertreters 

vom 11.09.2023. Sofern in der «Executive Summary» der Untersuchungsführer vom 

06.12.2022 noch von dem «Ehemann» von Herrn Homolka die Rede ist, war dies auf 

Informationen in öffentlich zugänglichen Quellen sowie auf eine Aussage von Herrn 

Homolka in einem Interview mit der «Zeit» vom 27.10.2022» zurückzufiihren. In wel-

chem Beziehungsverhältnis die beiden vom Untersuchungsauftrag erfassten Personen 

tatsächlich stehen, konnten die Untersuchungsführer auf Grundlage der ihnen zur Ver-

fügung stehenden Informationen nicht aufklären. 

FV. Grundlagen der Untersuchung 

1. Aufruf 

Da zum Zeitpunkt der Erteilung des Untersuchungsauftrags lediglich einzelne mutmassliche 

Vorfälle bekannt waren, richteten die Untersuchungsführer in Abstimmung mit dem Zentralrat 

der Juden zur Entgegennahme von Hinweisen folgende Hotline und E-Mail-Adresse ein: 

Hotline: 0152/59639083 

E-Mail: untersuchung@gw-strafrecht.de 

Mit einer Presseerklärung vom 19.05.2022 veröffentlichte der Zentralrat der Juden diese Kon-

taktdaten und rief Hinweisgeber dazu auf, sich mit den Untersuchungsführern in Verbindung 

zu setzen. Die Kontaktdaten wurden anschliessend auch auf den Homepages des Abraham Gei-

ger Kollegs2, des Zacharias Frankel Colleges3, des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks4 sowie 

der School of Jewish Theology5 veröffentlicht. 

In der Folge wandten sich zahlreiche Hinweisgeber telefonisch und/oder per E-Mail an die Un-

tersuchungsführer. Die gemeldeten Hinweise standen überwiegend in Zusammenhang mit der 

beauftragten Untersuchung. In wenigen Fällen betrafen die Hinweise Sachverhalte ausserhalb 

 
z Anhang 1, bei Zeit Online veröffentlicht am 26.10.2022, https://www.zeit.de/2O22/44/walter-homolka- vorwuerfe-

machtmissbrauch-sexuelle-belaestigung (Stand: 13.09.2023). 
a Die Homepage des AGK, aus welcher diese Information hervorging, war über weite Strecken der Untersuchung online 

geschaltet und öffentlich einsenbar, wurde dann aber abgeschaltet (Stand: 13.09.2023). 
+ https://zacharias-frankel-coliege.de/news-events/investigation-regarding-sexual-harassment-and-abuse-of- power. 

(Stand: 13.09.2023). 
4 https://eles-studienwerk.de/stellungnahme-von-eles/ (Stand: 13.09.2023). 
5 https://juedischetheologie-unipotsdam.de/de/(Stand: 13.09.2023). 

mailto:untersuchung@gw-strafrecht.de
https://www.zeit.de/2O22/44/walter-homolka-vorwuerfe-machtmissbrauch-sexuelle-belaestigung
https://www.zeit.de/2O22/44/walter-homolka-vorwuerfe-machtmissbrauch-sexuelle-belaestigung
https://zacharias-frankel-coliege.de/news-events/investigation-regarding-sexual-harassment-and-abuse-of-power
https://eles-studienwerk.de/stellungnahme-von-eles/
https://juedischetheologie-unipotsdam.de/de/(Stand
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des Untersuchungsauftrages und fanden, was den Hinweisgebern jeweils erläutert wurde, dem-

gemäss keinen Eingang in die Untersuchung bzw. den Untersuchungsbericht. 

Die Untersuchung wurde auf Seiten der Untersuchungsführer namentlich von folgenden 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten durchgeführt: Prof. Dr. Björn Gercke, Dr. Kerstin Stir-

ner, Dr. Sebastian Wollschläger, Franziska Lieb, Dr. Andreas Grözinger, Dr. Volker Kregel, Cor-

nelia von Bohuszewicz, Fabian Gilles sowie von Herrn Universitäts-Prof. Dr. Mark A. Zöller. 

Die verantwortliche Leitung der Untersuchung oblag Herrn Prof. Dr. Gercke und Frau Dr. Stir-

ner. 

Darüber hinaus wurden die Untersuchungsführer insbesondere bzgl. des Phänomens des 

Machtmissbrauchs durch Herrn Prof. Dr. Martin Endress, ordentlicher Professor für Soziologie 

an der Universität Trier, unterstützt. 

2. Interviews 

Die Sachverhaltsermittlung erfolgte – neben einzelnen informatorischen Telefonaten – im We-

sentlichen durch Interviews mit Verantwortungsträgern der untersuchungsgegenständlichen 

Einrichtungen und sonstigen Hinweisgebern. Die Kontakte zu den interviewten Personen ka-

men sowohl auf deren Initiative als auch auf Initiative der Untersuchungsführer zustande. 

Insgesamt wurden 80 Interviews mit 74 Personen durchgeführt. Diese fanden überwiegend per 

Videokonferenz, zum Teil aber auch persönlich oder telefonisch statt und hatten einen Umfang 

von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden. Darüber hinaus erhielten die Untersuchungs-

führer schriftliche Stellungnahmen mehrerer Personen, die statt eines Interviews oder in Er-

gänzung zu einem geführten Interview abgegeben wurden. 

Von den durch die Untersuchungsführer kontaktierten Personen lehnten zwölf eine Teilnahme 

an einem Interview ab. Hiervon erklärten drei Personen, dass sie mangels eigener Erkenntnisse 

nicht zur Untersuchung beitragen könnten. Mit drei (stellvertretenden) Gleich- 

stellungsbeauftragten der Universität Potsdam konnte ein Interview bis Ende Oktober 20226 

mangels Entbindung von ihrer Verschwiegenheitspflicht nicht stattfinden. Eine Person lehnte 

 
6 Ende Oktober 2022 beendeten die Untersuchungsführer die Interviewphase. a Siehe hierzu unter B. IV. 3. c) (1). 
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ein Interview mit Blick auf ihre Schweigepflicht und mögliche Interessenkonflikte ab. Eine wei-

tere Person lehnte ein Interview angesichts der Kosten eines Rechtsbeistands ab und verwies 

stattdessen auf ihre Aussage gegenüber der «Untersuchungskommission zur Aufarbeitung der 

Vorgänge im Bereich der Jüdischen Theologie (School of Jewish Theology (SoJT)) der Univer-

sität Potsdam».0 Eine andere Person verweigerte die Teilnahme an einem Interview, gab statt-

dessen aber eine schriftliche Stellungnahme zu den Fragen der Untersuchungsführer ab und 

stellte zudem eine schriftliche Stellungnahme ihres Rechtsbeistands gegenüber dem Präsiden-

ten der Universität Potsdam zur Verfügung. Drei Personen lehnten die Teilnahme an einem 

Interview ohne Begründung ab. 

Bei einer weiteren Person blieb eine Reaktion auf eine Interviewanfrage der Untersuchungs-

führer gänzlich aus. 

Sofern im Rahmen der Interviews von den Erfahrungen dritter Personen berichtet wurde, baten 

die Untersuchungsführer die Interviewpartner jeweils ausdrücklich darum, diese Personen zu 

ermutigen, sich selbst bei den Untersuchungsluhrern zu melden. Um angesichts der sensiblen 

Thematik keinen Druck auszuüben, sahen die Untersuchungsführer mit Ausnahme deijenigen 

Fälle, in denen von den Personen auch allgemeine Informationen zu den untersuchungsgegen-

ständlichen Einrichtungen zu erwarten waren, davon ab, eigeninitiativ an die erwähnten Per-

sonen heranzutreten. 

Sämtlichen Interviews ging eine umfassende Belehrung der Hinweisgeber voran. In dieser 

wurde darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Interview freiwillig sei, einzelne Fragen 

unbeantwortet bleiben könnten und auf Wunsch jederzeit Rechtsrat eingeholt werden könne. 

Es wurde zudem darauf hingewiesen, dass der Untersuchungsbericht zur Veröffentlichung be-

stimmt sei, hierbei die Angaben von Hinweisgebern aber anonymisiert werden würden. Die In-

terviewprotokolle seien nicht zur Veröffentlichung und Weitergabe bestimmt. 

Die Interviews wurden nach jeweiliger ausdrücklicher Zustimmung der Interviewpartner auf-

gezeichnet und mit Hilfe dieser Aufzeichnungen als Wortprotokolle verschriftlicht, die den je-

weiligen Interviewpartnern anschliessend zur Prüfung und Freigabe durch Unterzeichnung 

übersandt wurden. Zehn Interviews wurden nicht freigegeben: in diesen Fällen erfolgte
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überwiegend auf die Übersendung des Protokolls im Entwurf trotz Erinnerung durch die Un-

tersuchungsführer keine Reaktion mehr. Diese Interviewprotokolle blieben m der Untersu-

chung unberücksichtigt. In einem Fall wurde eine erteilte Freigabe zu einem späteren Zeit-

punkt widerrufen; die Erkenntnisse aus diesem Interview sind gleichwohl in die Untersu-

chung eingeflossen. 

Mit Ausnahme eines Interviews beendeten die Untersuchungsführer Ende Oktober 2022 die 

Interviewphase. 

3. Unterlagen und Informationen 

Neben den Erkenntnissen aus den Interviews und den schriftlichen Stellungnahmen standen 

den Untersuchungsführern verschiedene Unterlagen zur Verfügung. Hierbei handelte es sich 

zum einen um Unterlagen zu den Organisations- und Entscheidungsstrukturen der untersu-

chungsgegenständlichen Einrichtungen, zum anderen um Unterlagen von Hinweisgebern so-

wie um sonstige Unterlagen, die mit Blick auf den Untersuchungsauftrag von Interesse waren. 

(1) Unterlagen der untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen 

Um einen Überblick über die Organisations- und Entscheidungsstrukturen der untersu- 

chungsgegenstandlichen Einrichtungen und deren Verflechtungen zu erhalten, baten die Un-

tersuchungsführer die jeweils amtierenden Verantwortungsträger der einzelnen Einrichtungen 

um die Übersendung konkreter Unterlagen In den überwiegenden Fällen wurden den Untersu-

chungsführern die angefragten Unterlagen zur Verfügung gestellt. 

Bei den den Untersuchungsführern vorliegenden Unterlagen handelt es sich insbesondere um 

• Satzungen, 

• Geschäftsordnungen, 

• Gesellschaftsverträge, 

• Kooperationsvereinbarungen, 

• Auszüge aus dem Handels- und Vereinsregister, 

• Organigramme,
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• Studienhandbücher und sonstigen Studienunterlagen, 

• Bewerbungsinformationen, 

• Versammlungsprotokolle sowie 

• diverse Richtlinien. 

(2) Unterlagen von Hinweisgebern 

Den Untersuchungsführern wurden zudem Unterlagen von Hinweisgebern übermittelt, auf die 

im Rahmen der jeweiligen Interviews/Stellungnahmen Bezug genommen wurde. Es handelt 

sich hierbei insbesondere um 

• E-Mail-Korrespondenz, 

• diverse Schreiben, 

• Facebook-Nachrichten, 

• SMS, 

• WhatsApp-Nachrichten, 

• Screenshots, 

• Vermerke, 

• Korrespondenz mit der Staatsanwaltschaft, 

• Studienunterlagen sowie 

• Unterlagen zu Beschäftigungsverhältnissen. 

(3) Sonstige Unterlagen und Informationen (i) Untersuchungsbericht Universi-

tät Potsdam 

Darüber hinaus lag den Untersuchungsführern der 16-seitige «Bericht der Untersuchungskom-

mission zur Aufarbeitung der Vorgänge im Bereich der Jüdischen Theologie (School of Jewish 

Theology (SoJT)) der Universität Potsdam» vom 27.09.20229 vor. 

Ausweislich des Berichts wurde die Untersuchungskommission gegründet, nachdem von einem 

Professor der School of Jewish Theology u.a. gegenüber dem Ministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Kultui des Landes Brandenburg Vorwürfe gegen Herrn Homolka und dessen 

Lebensgefährten erhoben worden waren. Das Ministerium für Wissenschaft, For- 

schung und Kultur des Landes Brandenburg soll insoweit um dienstrechtliche Prüfung bezüg-

 
’ https://www.uni-p0tsdam.de/fileadmin/pr0jects/up/images/medienmitteiiungen/PM_2022/2022_119_Be- 

richt_SoJT.pdf (Stand: 13.09.2023). 

https://www.uni-p0tsdam.de/fileadmin/pr0jects/up/images/medienmitteiiungen/PM_2022/2022_119_Be-richt_SoJT.pdf
https://www.uni-p0tsdam.de/fileadmin/pr0jects/up/images/medienmitteiiungen/PM_2022/2022_119_Be-richt_SoJT.pdf
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lich Herrn Homolka sowie um arbeitsrechtliche Prüfung bezüglich seines Lebensgefährten ge-

beten haben. 

Die Vorwürfe gegen den Lebensgefährten von Herrn Homolka sollen ausweislich des Berichts 

nicht weiter untersucht worden sein, da dieser nicht an der Universität Potsdam beschäftigt sei. 

Bezüglich Herrn Homolka sollen Vorwürfe von Machtmissbrauch, sexueller Belästigung sowie 

von Fehlverhalten bei seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen geprüft worden sein. 

Als vorläufiges Fazit wurde im Bericht der Untersuchungskommission Folgendes festgehalten: 

«Gegenüber Herm Prof. Homolka haben sich bislang die Vorwürfe des Machtmiss-

brauchs durch Ämterhäufung, durch Schaffung problematischer Studien- und Arbeits-

verhältnisse, durch Karriereeingriffe bestätigt. Nicht nachweislich bestätigt haben sich 

Vorwürfe der Duldung sexuell belästigenden Verhaltens seitens seines Lebenspartners 

Herrn [...]» 

Herr Homolka bestreitet die Richtigkeit des Ergebnisses dieses Berichts. 

(2) Religionsverfassungsrechtliches Gutachten zum Bericht der Untersu-

chungskommission 

Im Auftrag der Union progressiver Juden erstellte Herr Dr. Rainer Rausch ein relfgionsver- 

fassungsrechtliches Gutachten zum Bericht der Untersuchungskommission der Universität 

Potsdam vom 27.09.202210. Den Untersuchungsführern lag die – jedenfalls zeitweise online 

verfügbare – Kurzfassung des Gutachtens vom 22.11.2022 vor. 

Herr Dr. Rausch gelangt darin hinsichtlich des von der Untersuchungskommission der Univer-

sität Potsdam festgestellten Machtmissbrauchs zu dem Fazit, dass die Untersuchung «in Wi-

derspruch zum Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaft des Art. 140/Art. 137 Abs. 

3 WRV und zum staatlichen Neutralitätsgebot des Art. 140 GG/Art. 137 Abs. 3 WRV» stünde. 

Zudem stehe eine «Untersuchung und die Bewertung der Tätigkeiten von Prof. Dr. Homolka 

bei der Wahrnehmung der Einwirkungsbefugnisse der Religionsgemeinschaft im 

Rahmen der «SSK» und des Rabbinerseminars am Abraham Geiger Kolleg selbst [...] in Wi-

derspruch zur Garantie der Unabhängigkeit von öffentlichem Amt und Bekenntnis, Art. 140 

 
10 Siebe dazu unter B. IV. 3. c) (1). 
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GG/Art. 136 Abs. 2 WRVsowie Art. 33 Abs. 3S. 1 GG». 

(3) Zwischenbericht zur Tätigkeit der Interimsdirektorin 

Darüber hinaus lag den Untersuchungsführern der Zwischenbericht der Interimsdirektorin des 

Abraham Geiger Kollegs, Frau Gabriele Thöne, vom 20.10.2022 vor. 

Aus diesem geht u.a. hervor, dass die Interimsdirektorin vier Sachverhalte, in welchen es um 

Relegationen bzw. eine Nicht-Ordination von Studierenden ging, auf der Basis der hierfür rele-

vanten Normwerke geprüft habe. Hierbei habe sie keinen Verstoss gegen geltende Rechtsregeln 

und auch keinen Vorwurf des Machtmissbrauchs gegenüber Herrn Homolka feststellen können. 

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz habe diese Sachverhalte 

gesichtet und bestätigt, dass die getroffenen Entscheidungen «im Rahmen der gegebenen Or-

ganisation desAGK möglich und nachvollziehbar»seien. 

(4) Einschätzung zur Frage der Ordination/Nicht-Ordination am AbrahamGei-

ger-Kolleg 

Den Untersuchungsführern lag ferner eine zweiseitige «Einschätzung zur Frage der Ordinati-

on/Nicht-Ordination am Abraham-Geiger-Kolleg» vom 19.08.2022 in Vermerksform vor, die 

ausweislich eines handschriftlichen Vermerks von Herrn Dr. Vogel stammen soll. Hierbei han-

delt es sich offenbar um die von der Interimsdirektorin des Abraham Geiger Kollegs bei der 

Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz eingeholte Stellungnahme 

zu vier Sachverhalten betreffend eine Relegation bzw. Nicht-Ordination von Studenten?1 

Als Antwort auf die Fragestellung des Abraham Geiger Kollegs ist in dem Vermerk niedergelegt, 

dass die Entscheidungen bzgl. der Nicht-Ordinationen «im Rahmen der gegebenen Organisa-

tion des Abraham Geiger Instituts in Potsdam (AGK) [...] möglich und nachvollziehbar» seien. 

(5) Medienberichterstattung 

Neben der allgemeinen medialen Berichterstattung in Zusammenhang mit den im Mai 2022 

publik gewordenen Vorwürfen gegen Herm Homolka und seinen Lebensgefährten standen den 

Untersuchungsführern auch verschiedene Stellungnahmen einzelner Personen in den Medien 

zur Verfügung, so etwa das Interview von Herrn Homolka mit der Wochenzeitung Die ZEIT, 

abgedruckt am 27.10.2O22 a. 
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(6) Informationen zum Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin 

Sowohl den Medienberichten als auch den Äusserungen einzelner Hinweisgeber war zu entneh-

men, dass gegen den Lebensgefährten von Herrn Homolka wegen des Verdachts der Verbrei-

tung pornographischer Schriften ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Berlin 

eingeleitet worden war. Hintergrund war eine Strafanzeige eines Studierenden gegen den Le-

bensgefährten. Das Ermittlungsverfahren wurde im April 2021 gemäss § 153 Abs. 1 StPO einge-

stellt. 

Die Untersuchungsführer hielten mit Blick auf das abgeschlossene Ermittlungsverfahren Rück-

sprache mit der Staatsanwaltschaft Berlin und beantragten die Gewährung von Akteneinsicht. 

Diese wurde seitens der Staatsanwaltschaft unter den Vorbehalt gestellt, dass der Lebensge-

fährte als Beschuldigter in dem Verfahren der Gewährung von Akteneinsicht zustimme. Eine 

Zustimmung wurde seitens des Lebensgefährten bis zur Erstellung dieses Berichts gegenüber 

den Untersuchungsführern nicht erteilt. 

4. Anhörungen 

a) Herr Walter Homolka und dessen Lebensgefährte 

Die Untersuchungsführer konfrontierten Herrn Homolka und seinen Lebensgefährten mit den 

von den Untersuchungsführern ermittelten mutmasslichen Sachverhalten und gaben ihnen Ge-

legenheit, sich im Rahmen eines Interviews oder schriftlich zu den mutmasslichen Sachverhal-

ten zu äussern. Im Zuge dessen legitimierte sich für beide derselbe Rechtsanwalt. 

12 Anlage 1. 

(1) Herr Walter Homolka 

(a) Erste Anhörung 

Herr Homolka wurde mit Schreiben vom 19.10.2022 erstmals mit den im Raum stehenden Vor-

würfen konfrontiert. Als Frist für eine schriftliche Stellungnahme wurde der 02.11.2022 gesetzt. 
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Bereits einen Tag später, mit E-Mail vom 20.10.2022, teilte der Rechtsanwalt von Herrn Ho-

molka mit, dass ihm sein Mandant eine Stellungnahme habe zukommen lassen, die er nun prü-

fen werde. 

Bezogen auf die am 27.09.2022 veröffentlichte Untersuchung der Universität Potsdam11 sowie 

auf die schriftliche Anhörung der hiesigen Untersuchungsführer vom 19.10.2022 bestritt Herr 

Homolka in einem Interview mit der ZEIT vom 27.10.2022 die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 

sowie jedes Fehlverhalten.12 

Sowohl die Bewertung der mutmasslichen Sachverhalte durch die Untersuchungsführer als 

auch die Erstellung der vorläufigen Executive Summary waren am 28.11.2022 abgeschlossen, 

was dem Zentralrat der Juden von den Untersuchungsführern mitgeteilt wurde. Erst im An-

schluss daran, am Sonntag, den 04.12.2022 um 20:23 Uhr, ging im Sekretariat der Untersu-

chungsführer eine E-Mail des Rechtsanwalts ein, mit welcher eine Stellungnahme für Herrn 

Homolka samt Anlagen übersandt wurde. Diese wurde am gleichen Tag um 20:33 Uhr auch per 

besonderes elektronisches Anwaltspostfach fbeA) an einen der Untersuchungsführer übermit-

telt. Am 05.12.2022 um 21:56 Uhr übersandte der Rechtsanwalt die Stellungnahme zudem an 

den Zentralrat der Juden. 

(b) Zweite Anhörung 

Mit Schreiben vom 08.08.2023 konfrontierten die Untersuchungsführer Herrn Homolka er-

neut mit den inzwischen präzisierten mutmasslichen Sachverhalten'5, in denen nach Auswer-

tung der gewonnenen Erkenntnisse der Untersuchungsführer, insbesondere unter Berücksich-

tigung der Stellungnahme für Herrn Homolka vom 04.12.2022, ein mögliches Fehlverhalten im 

Raum stand. Das Schreiben wurde mit Fristsetzung bis zum 11.09.2023 um 10 

Uhr am 08.08.2023 Per E-Mail mit Anforderung einer Lesebestätigung und per beA an den 

Rechtsanwalt von Herrn Homolka ibersandt. 

Am 08.08.2023 erhielten die Untersuchungsführer eine Lesebestätigung des Rechtsanwaltes. 

Am 11.09.2023 ging um 9:52 Uhr per beA und um 10:08 Uhr per E-Mail ein Schreiben des 

Rechtsanwalts bei den Untersuchungsführern ein, mit welchem dieser für Herrn Homolka zu 

 
11 Siehe dazu unter B. IV. 3. c) (1). 
12 Siehe dazu Anhang 1. 
13 Die im Rahmen der Anhörung übersandten Sachverhalte waren aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes anony-

misiert. 
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den präzisierten mutmasslichen Sachverhalten Stellung nahm. 

(2) Lebensgefährte 

(a) Erste Anhörung 

Der Lebensgefährte von Herrn Homolka wurde erstmals mit Schreiben vom 30.09.2022 mit 

den bis dahin konkretisierten Vorwürfen konfrontiert und um Beantwortung verschiedener 

Fragen hierzu gebeten. Als Frist für eine schriftliche Stellungnahme wurde der 17.10.2022 ge-

setzt. Mit Schreiben vom 04.11.2022 gaben die Untersuchungsführer dem Lebensgefährten er-

gänzend Gelegenheit, zu zwei weiteren Vorwürfen, die zwischenzeitlich bekannt geworden wa-

ren, bis zum 09.11.2022 schriftlich Stellung zu nehmen. 

Der den Lebensgefährten vertretende Rechtsanwalt kündigte zwar mehrfach eine Stellung-

nahme an, bis zur Fertigstellung der vorläufigen Executive Summary am 28.11.2022 ging diese 

jedoch nicht bei den I ntersuchungsführern ein. Sowohl die vorläufige Bewertung der mutmass-

lichen Sachverhalte als auch die Erstellung der vorläufigen Executive Summary waren bereits 

am 28.11.2022 abgeschlossen worden, was dem Zentralrat der Juden von den Untersuchungs-

führern mitgeteilt wurde. Erst im Anschluss daran, am Sonntag, den 04.12.2022 um 20:23 Uhr, 

ging im Sekretariat der Untersuchungsführer eine E-Mail des Rechtsanwalts ein, mit welcher 

eine Stellungnahme für den Lebensgefährten bis spätestens 06.12.2022 angekündigt wurde. Bis 

zum 06.12.2022 um 18:00 Uhr war der Eingang einer solchen Stellungnahme bei den Untersu-

chungsführern jedoch nicht zu verzeichnen, sodass in der vorläufigen Executive Summary keine 

Stellungnahme seitens des Lebensgefährten oder seines anwaltlichen Vertreters berücksichtigt 

werden konnte. 

Am 06.12.2022 um 22:22 Uhr ging den Untersuchungsführern eine Stellungnahme für den Le-

bensgefährten von Herrn Homolka per beA zu. Um 22:29 Uhr wurde die Stellungnahme zudem 

per E-Mail an das Sekretariat der Untersuchungsführer übersandt. Angesichts der Fertigstel-

lung der vorläufigen Executive Summary am 06.12.2022 um 18:00 Uhr und Über- 

Sendung an den Zentralrat der Juden um 18:19 Uhr konnte die Stellungnahme darin nicht mehr 

berücksichtigt werden. Insofern erfolgte aber mit Datum vom 09.12.2022 eine Ergänzung der 

vorläufigen Executive Summary. 

Eine Beantwortung der Frage der Untersuchungsführer, ob der Gewährung von Akteneinsicht 

in das bei der Staatsanwaltschaft Berlin geführte Ermittlungsverfahren zugestimmt werde 

(siehe unter B. IV. 3. c) (6)), erfolgte im Rahmen der Stellungnahme nicht. 
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(b) Zweite Anhörung 

Mit Schreiben vom 08.08.2023 konfrontierten die Untersuchungsführer den Lebensgefährten 

emeut mit den inzwischen weiter präzisierten mutmasslichen Sachverhalten13, in denen nach 

Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse der Untersuchungsführer, insbesondere unter Be-

rücksichtigung der Stellungnahme für den Lebensgefährten vom 06.12.2022, ein mögliches 

Fehlverhalten des Lebensgefährten im Raum stand. Das Schreiben wurde mit Fristsetzung bis 

zum 11.09.2023 um 10 Uhr am 08.08.2023 per E-Mail mit Anforderung einer Lesebestätigung 

und per beA an den Rechtsanwalt des Lebensgefährten übersandt. 

Am 08.08.2023 erhielten die Untersuchungsführer eine Lesebestätigung des Rechtsanwaltes. 

Am 11.09.2023 ging um 10:02 Uhr per beA und um 10:00 Uhr per E-Mail ein Schreiben des 

Rechtsanwalts bei den Untersuchungsführern ein, mit welchem dieser für den Lebensgefährten 

zu den präzisierten mutmasslichen Sachverhalten Stellung nahm. 

b) Weitere Personen 

l) ) Erste Anhörung 

Darübe’’ hinaus konfrontierten die Untersuchungsführer im Zeitraum vom 21.10.2022 bis zum 

24.10.2022 sechs weitere Personen mit etwaigen Vorgängen, die mutmasslich auch ihre Person 

betreffen, und gaben ihnen unter Fristsetzung von einer Woche Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Mit Ausnahme einer Person handelte es sich bei den sechs Personen um solche, die entweder 

bereits an einem Interview mit den Untersuchungsführern teilgenommen oder die Teilnahme 

an einem Interview abgelehnt hatten. 

Die schriftliche Stellungnahme einer der angehörten weiteren Personen ging den Untersu-

chungsführern mit E-Mail vom 24.10.2022 zu. Eine weitere angehörte Person nahm mit Schrei-

ben vom 01.11.2022 Stellung. Für eine weitere Person gab ein rechtlicher Vertreter mit Schrei-

ben vom 03.11.2022 eine Stellungnahme ab. 

Drei Personen lehnten die Abgabe einer Stellungnahme mit E-Mail vom 01.11.2022 bzw. Schrei-

ben der rechtlichen Vertreter vom 03.11.2022 und 09.11.2022 ohne Angabe von Gründen ab. 

 
13 Die im Rahmen der Anhörung übersandten Sachverhalte waren aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes anonymisiert. 
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m) ) Zweite Anhörung 

Nach Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse konfrontierten die Untersuchungsführer vier 

weitere Personen mit den inzwischen präzisierten mutmasslichen Sachverhalten und gaben 

ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. Hierbei handelte es sich um drei Personen, die bereits 

im Oktober 2022 erstmal angehört wurden, sowie um eine Person, die erstmals mit einem mut-

masslichen Sachverhalt konfrontiert wurde. 

Die Schreiben wurden am 08.08.2023 mit Fristsetzung bis zum 22.08.2023 per E-Mail mit An-

forderung einer Lcsebestätigung und zusätzlich per Einschreiben Rückschein bzw. in einem Fall 

per E-Mail und zusätzlich per besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) an den Rechts-

anwalt der Person übersandt. 

Die schriftliche Stellungnahme einer der angehörten Personen ging den Untersuchungsführern 

samt in Bezug genommener Unterlagen mit E-Mail vom 09.08.2023 zu. 

Für eine weitere angehörte Person nahm ihr Rechtsanwalt mit Schreiben vom 22.08.2023 Stel-

lung, welches den Untersuchungsführern am gleichen Tag per E-Mail zuging. 

Eine andere angehörte Person lehnte die Abgabe einer Stellungnahme mit E-Mail vom 

18.08.2023 ohne Angabe von Gründen ab. 

Eine weitere angehörte Person teilte mit E-Mail vom 05.09.2023 mit, dass Sie über Ihre Stel-

lungnahme im Rahmen der ersten Anhörung hinaus keine weitere Stellungnahme abgeben 

werde. 

5. Zivilgerichtliche Verfahren 

Nach Veröffentlichung der vorläufigen Executive Summary durch den Zentralrat der Juden 

strengte Herr Homolka zivilgerichtliche Verfahren an, um u.a. eine Veröffentlichung bzw. Ver-

breitung verschiedener Äusserungen aus bzw. in Zusammenhang mit der vorläufigen Executive 

Summary der Untersuchungsführer zu unterbinden. 

Hierbei handelt es sich zum einen um einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, 

der von den Rechtsanwälten von Herm Homolka gegen den Zentralrat der Juden am 

06.01.2023 beim Landgericht Berlin gestellt wurde. Hintergrund war hier die Veröffentlichung 
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der vorläufigen Executive Summary durch den Zentralrat der Juden sowie eine damit in Zu-

sammenhang stehende Pressemitteilung des Zentralrats der Juden sowie die Berichterstattung 

der vom Zentralrat der Juden herausgegebenen Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Das 

Landgericht Berlin wies den Antrag im Wesentlichen zurück, da es hinreichende An- 

knüpfüngstatsachen hinsichtlich des Verdachts sah, dass Herrn Homolka Machtmissbrauch 

und Diskriminierungen im Sinne des Untersuchungsauftrags vorzuwerfen sind. Hinsichtlich ei-

nes Teils der Feststellungen in der Executive Summary wurde dem Zentralrat der Juden vom 

Landgericht hingegen die fortgesetzte Veröffentlichung untersagt, und zwar soweit es um Vor-

würfe möglicherweise strafbaren Verhaltens von Herrn Homolka geht. 

Gegen das Urteil des Landgerichts haben sowohl der Zentralrat der Juden als auch Herr Ho-

molka Berufung vor dem Kammergericht Berlin eingelegt. Die mündliche Verhandlung wird 

nach derzeitigem Stand Mitte Dezember 2023 stattfinden. 

Zum anderen handelt es sich um einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, der von 

den Rechtsanwälten von Herrn Homolka gegen den Zentralrat der Juden und dessen Geschäfts-

führer am 02.02.2023 beim Landgericht Frankfurt am Main gestellt wurde. Hintergrund dieses 

Antrags war ein Interview des Geschäftsführers des Zentralrats der Juden in der Jüdischen All-

gemeinen vom 22.12.2022, in dem u.a. die vorläufige Executive Summary Erwähnung fand. Der 

Antrag wurde vom Landgericht Frankfurt am Main ganz überwiegend zurückgewiesen. 

Die Untersuchungsführer waren weder Partei noch Verfahrensbevollmächtigte in diesen Ver-

fahren. Ihnen wurden im Rahmen dieser Untersuchung Teile des Schriftwechsels aus beiden 

Verfahren sowie einzelne zugehörige Anlagen zur Verfügung gestellt. Soweit sich hieraus für 

den Untersuchungsgegenstand neue Erkenntnisse ergaben, wurden diese im Rahmen der Un-

tersuchung berücksichtigt. 

6. Hinzuziehung sozialwissenschaftlicher Expertise 

Gegenstand des Untersuchungsauftrags ist u.a. die Feststellung und Bewertung etwaiger Fälle 

von Machtmissbrauch durch Herrn Homolka und seinen Lebensgefährten. Da es sich bei dem 

Begriff des «Machtmissbrauchs» nicht um einen juristischen Terminus handelt, zogen die Un-

tersuchungsführer in diesem Zusammenhang die Expertise von Herrn Prof. Dr. Martin Endress 

hinzu. 
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Herr Prof. Dr. Endress ist Soziologe und seit 2010 Inhaber der Professur für Allgemeine Sozio-

logie an der Universität Trier.
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C. Strukturen der untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen 

I. Vorbemerkung 

Um etwaiges Fehlverhalten und strukturelle Probleme identifizieren sowie Handlungsemp feh-

lungen für die Zukunft erteilen zu können, setzten sich die Untersuchungsführer zunächst in-

tensiv mit den vom Untersuchungsauftrag erfassten Einrichtungen, ihrer Organisation, ihren 

Entscheidungsstrukturen und ihren Regularien auseinander. 

Zu diesem Zweck wurden die jeweiligen Verantwortungsträger der einzelnen Einrichtungen um 

Übersendung konkreter Unterlagen gebeten. Diesem Anliegen wurde überwiegend nachgekom-

men, zum Teil wurde eine Bereitstellung von Unterlagen und Informationen jedoch abgelehnt. 

Darüber hinaus gewannen die Untersuchungsführer Erkenntnisse aus öffentlich zugänglichen 

Quellen, wie dem Handelsregister oder aus Dokumenten und Informationen, die auf den Home-

pages der Einrichtungen veröffentlicht wurden. 

Die nachfolgende Darstellung dient insbesondere dem Zweck, dem Leser die Organisation der 

untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen und deren personellen und strukturellen Ver-

knüpfungen aufzuzeigen. 

Hierbei ist darauf hinzu weisen, dass die Darstellung auf Grundlage der verfügbaren objektiven 

Erkenntnisquellen erfolgt, ohne dass damit an dieser Stelle eine Prüfung oder Bewertung der 

tatsächlichen Umsetzung konkreter Regelungen durch die Untersuchungsführer verbunden 

wäre. 

II. Die Leo Baeck Foundation 

1. Organisation 

Die Leo Baeck Foundation (im Folgenden: LBF) ist eine Stiftung, deren Geschäfte durch eine 

Satzung geregelt werden. Die Satzung vom 13.11.2005 wurde ausweislich der den Untersu-

chungsführern vorliegenden Dokumente letztmalig zum 20.05.2018 aktualisiert. Sofern in der 

Folge von «der Satzung» gesprochen wird, ist hiermit die Satzung in der Fassung vom 

20.05.2018 gemeint. Ausweislich § 11 der Satzung unterliegt die LBF der Staatsaufsicht Bran-

denburgs gemäss dem Brandenburger Stiftungsgesetz. 
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a) Gründung und Sitz 

Die LBt wurde am 13.11.2005 von Frau Lotte Schwarz, vertreten durch Herrn Homolka, als 

rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts gegründet. Ihr Sitz ist in Potsdam, unter der An-

schrift der Universität Potsdam, Am Neuen Palais 10.17 

b) Vorstand 

Organ der Stiftung ist gemäss § 5 der Satzung der LBF der aus einer natürlichen Person beste-

hende Vorstand, der sein Amt ehrenamtlich ausübt. 

Ausweislich § 6 Ziff. 2 der Satzung hat der aus einer natürlichen Person bestehende Vorstand 

innerhalb von vier Wochen ab Amtsantritt einen Nachfolger sowie mindestens einen Ersatz-

nachfolger zu bestimmen und dies der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. 

Die Amtszeit des Vorstands ist ausweislich § 6 Ziff. 3 der Satzung unbefristet. Sie endet mit der 

Niederlegung des Amtes, mit dem Ableben oder mit der Bestellung eines Betreuers für den je-

weils amtierenden Vorstand durch das Vormundschaftsgericht. 

Die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Vorstands regelt § 7 der Satzung. Danach vertritt der 

Vorstand die Stiftung gerichtlich und aussergerichtlich. Ihm obliegt die Geschäftsführung der 

Stiftung, insbesondere die ordnungsgemässe Verwaltung des Stiftungsvermögens in Überein-

stimmung mit der Stiftungsverfassung. 

Mit Gründung der LBF wurde Herr Walter Homolka zum ersten Stiftungsvorstand berufen.10 

Die Homepage der LBF wies bis zum 06.12.2021 unter der Rubrik «Vorstand» Herrn Homolka 

als «Chairman», Frau Anne-Margarete Brenker als «Executive Director» und Herrn Jo Frank 

als «Director of Development» aus. Im Impressum war lediglich Herr Homolka als «vertre-

tungsberechtigte» Person angegeben. 

*7 Stiftungsverzeichnis Brandenburg, Verz.-Nr. 115, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media. php/g/STIFTUNGSVER-
ZEICHNIS.pdf (Stand: 13.09.2023)  

Zum 20.05.2022 wurden auf der Homepage der LBF nur noch Frau Anna-Margarete Brenker 

als «Acting Chairwoman» und Herr Jo Frank als «Director of Development1' ausgewiesen. Der 

Reiter «Vorstand» auf der Homepage war nicht mehr abrufbar. 

https://mik.brandenburg.de/sixcms/media
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Am 20.08.2022 führte das Impressum auf der Homepage der LBF Frau Gabriele Thöne als 

«vertretungsberechtigte» Person auf. 

Gleichwohl trat Herr Homolka jedenfalls bis Januar 2023 im Rahmen einer Gesellschafterver-

sammlung der Abraham Geiger Kollegg GmbH unter Vorlage einer vom Land Brandenburg am 

13.12.2021 ausgestellten Vertretungsbescheinigung^ als Vorstand der LBF auf. Ob er auch wei-

terhin den Vorstand der LBF bildet, ist für die Untersuchungsführer auf Grundlage der vorlie-

genden Erkenntnisquellen nicht feststellbar. Auch die Homepage der LBF ist gegenwärtig nicht 

mehr abrufbar.20 

c) Gegenstand und Zweck 

Als Stiftungszweck weist § 2 Ziff. 3 der Satzung die Förderung der jüdischen Religionsgemein-

schaft, die weltweite Förderung der Wissenschaft vom Beruf des Rabbiners und des jüdischen 

Religionslehrers sowie deren Berufsbildung im Kontext eines Dialogs zwischen den Religionen 

aus.21 

Verwirklicht wurde der Stiftungszweck gemäss der Verfassung des LBF vom 13.11.2005 insbe-

sondere durch die Beschaffung von Mitteln für das Abraham Geiger Kolleg zur Verwirklichung 

seiner steuerbegünstigten Zwecke, durch die Vergabe von Stipendien und die Förderung inter-

religiöser Projekte und Aktivitäten. Ergänzt wurde mit Verfassung der LBF vom 20.05.2018 die 

Mittelbeschaffung auch für weitere jüdische Institute, Vereinigungen und Organisationen zur 

Verwirklichung ihrer steuerbegünstigen Zwecke. Aus der zwischenzeitlich offline geschalteten 

Homepage der LBF ging hervor, dass zu den Projekten der LBF u.a. das Abraham Geiger Kolleg, 

das Zacharias Frankel College, das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk, die School of Jewish 

Theology an der Universität Potsdam sowie die Stiftung [...] Potsdam gehören. 

1!| Anhang 2 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). 

d) Sonstige Beschäftigte 

Laut Auskünften auf der Homepage der LBF vom 20.05.2022 war zum damaligen Zeitpunkt 

 
20 Die Homepage der LBF war über weite Strecken der Untersuchung online geschaltet und öffentlich einsehbar, wurde 

dann aber abgeschaltet (Stand: 13.09.2023). 
zt Stiftungsverzeichnis Brandenburg, Verz.-Nr. 115, https://mik.brandenburg.de/sixems/niedia.php/9/STIF- TUNGSVER-

ZEICHNIS.pdf (Stand: 13.09.2023). 

https://mik.brandenburg.de/sixems/niedia.php/9/STIF-TUNGSVERZEICHNIS.pdf
https://mik.brandenburg.de/sixems/niedia.php/9/STIF-TUNGSVERZEICHNIS.pdf
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Frau Anne-Margarete Brenker «Executive Director» der LBF. 

Als «Director of Development» war Herr Jo Frank auf der Homepage der LBF aufgeführt. 

e) Aufsicht 

Die LBF unterliegt der staatlichen Aufsicht Brandenburgs gemäss den Vorschriften des Bran-

denburger Stiftungsgesetzes. Aufsichtsbehörde ist das Ministerium des Innern und für Kom-

munales des Landes Brandenburg.22 

f) Stiftungsrat 

Im Stiftungsrat sind bzw. waren ausweislich der vormals abrufbaren Homepage der LBF insbe-

sondere prominente Personen aus Politik, Kirche und Gesellschaft vertreten. 

g) Gesellschafterin des Abraham Geiger Kollegs 

Ausweislich der Gesellschafterliste des Abraham Geiger Kollegs vom 13.11.2006 war die LBF 

zunächst Mitgesellschafterin mit einem Gesellschaftsanteil von 10 % neben dem Mehrheitsge-

sellschafter Herrn Walter Homolka, der 90 % der Gesellschaftsanteile hielt. Zwischenzeitlich 

hielt die LBF sämtliche Gesellschaftsanteile, sodass die Gesellschafterliste vom 30.05.2022 die 

LBF als Alleingesellschafterin des Abraham Geiger Kollegs auswies.2i> Zum 30.01.2023 wurde 

erneut eine Änderung der Gesellschafter im Handelsregister bekannt gemacht. Nunmehr ist die 

jüdische Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R. Alleingesellschafterin des Abraham Geiger Kollegs.2s 

h) Gründung von Stiftungen 

2020 wurden von der LBF zwei Treuhandstiftungen gegründet. Hierbei handelt es sich zum 

einen um «Dialogperspektiven. Religionen und Weltanschauungen im Gespräch» und zum an-

deren um «DAGESH. Jüdische Kunst im Kontext». Beide Programme sind als Initiativen des 

Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks gegründet worden, wurden 2020 aber als eigenständige 

Programme aus- und bei der LBF eingegliedert.*fi Beide Programme wurden inzwischen wieder 

 
22 Stiftungsverzeichnis Brandenburg, Verz.-Nr. 115, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/g/STIF- TUNGS-

VERZEICHNIS.pdf (Stand: 13.09.2023). 

^ Anhang 3 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). 
2,1 Anhang 4 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). 
^ Anhang 5 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). 

https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/g/STIF-TUNGSVERZEICHNIS.pdf
https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/g/STIF-TUNGSVERZEICHNIS.pdf
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aus der LBF ausgegliedert. 

i) Finanzierung 

Ausweislich der Rubrik «Unterstützer innen» auf der vormals abrufbaren Homepage wurde 

bzw. wird die LBF von diversen Institutionen gefördert, u.a. vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung, vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, vom Auswär-

tigen Amt, vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen 

Antisemitismus, von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa des Landes Berlin, vorn Mi-

nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, vom Zentralrat 

der Juden und weiteren Einrichtungen. 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen 

Die LBF wird vom Vorstand vertreten. Vorstand war ausweislich einer aus dem Handelsregister 

für die Abraham Geiger Kolleg gGmbH hervorgehenden Vertretungsbescheinigung jedenfalls 

bis Januar 2023 Herr Walter Homolka.»? 

Neben der Geschäftsführung der Stiftung obliegt dem Vorstand die ordnungsgemässe Verwal-

tung des Stiftungsvermögens und die gerichtliche und aussergerichtliche Vertretung der Stif-

tung, vgl. § 7 der Satzung. 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Vorstand gemäss § 7 Ziff. 3 der Satzung ausserdem 

dritte Personen heranziehen und bei Bedarf Beratungsgremien berufen. 

2fi https://eles-studienwerk.de/initiativen/ (Stand: 13.09.2023). 
ZT Anhang 2 (siehe Gemeinsames Registerportal der Lander zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). 

Nach Ablauf des Geschäftsjahres hat der Vorstand einen Rechenschaftsbericht und einen Jah-

resabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr aufzustellen, vgl. § 8 Ziff. 2 der Satzung. 

https://eles-studienwerk.de/initiativen/
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3. Aktuelle Compliance-Richtlinien 

Den Untersuchungsführern waren bis zur Fertigstellung des Untersuchungsberichts keine 

Compliance-Richtlinien der LBF bekannt. 

111. Das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk 

Zu unterscheiden ist zwischen dem Trägerverein Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk e.V. (im 

Folgenden: ELES e.V.) und dem Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk (im Folgenden: ELES). 

Während der ELES e.V. einer im Vereinsregister veröffentlichten Satzung unterliegt, wird ELES 

durch eine sog. «Ordnung» strukturiert. 

1. Organisation 

a) Trägerverein 

Der ELES e.V. ist der Rechtsträger des Studienwerks. Der Verein bestimmt die Richtlinien der 

Förderungsarbeit, insbesondere der Auswahl und des Bildungswesens unter Berücksichtigung 

der staatlichen Förderungsvorschriften. Er unterliegt einer Satzung, die zuletzt am 05.07.2022 

geändert wurde.23 Die neue Satzung wurde bislang nicht im Vereinsregister veröffentlicht. Den 

Untersuchungsführern liegt jedoch eine Entwurfsfassung vor. Nachfolgend wird unterstellt, 

dass diese Entwurfsfassung ohne Änderungen verabschiedet wurde. Sofern im Folgenden auf 

die «Satzung» Bezug genommen wird, sind die alte Satzung und die neue (Entwurfs-)Satzung 

identisch. 

(1) Gründung und Sitz des Vereins 

Der Verein wurde im Jahr 2008 gegründet und am 21.07.2009 in das Vereinsregister eingetra-

gen. Sitz des Vereins ist in Potsdam, unter der Anschrift der Universität Potsdam.^ 

(2) Gegenstand und Zweck 

Ausweislich der Satzung vom 27.11.2008 verfolgt der ELES e.V. den Zweck der Förderung von 

Bildung und Wissenschaft. Er fördert «diu Hochschulausbildung junger Menschen, deren hohe 

 
23 https://eles-studienwerk.de/safeguarding-reform/ (Stand: 13.09.2023). 
z’ Anhang 6 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zum Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk e.V.) 

https://eles-studienwerk.de/safeguarding-reform/
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wissenschaftliche Begabung und deren Persönlichkeit besondere Leistungen im Dienste der 

Allgemeinheit erwarten lassen. Er ist bestrebt, zu einem über die Berufsausbildung hinausge-

henden umfassenden Studium hinzufuhren.» Der Verein verfolgt zudem «wissenschaftliche 

Ziele undfordert Forschungsprojekte von Studierenden und Doktoranden». Er kann überdies 

«ergänzende Aufgaben übernehmen, die den Hauptzweck zu fordern geeignetsind». 

Der ELES e.V. verwirklicht den Satzungszweck u.a. durch ideelle und materielle Förderung be-

gabter jüdischer Studenten und Studentinnen aller Fakultäten der deutschen Universitäten und 

wissenschaftlichen Hochschulen, insbesondere durch folgende Massnahmen: 

• Gewährung von Begabtenstipendien 

• Gewährung von Promotionsstipendien 

• Forschungskolloquien 

• Doktorandenseminare 

• Gewährung von Auslands- und Sprachstipendien 

• Studienbegleitende Beratung, insbesondere durch Hochschullehrer und Alumni des Stu 

dien werks 

• Organisation und Finanzierung von Sommerakademien 

• Durchführung und/oder Finanzierung von eigenen Forschungsprojekten 

(3) Vorstand 

Der Vorstand des Vereins besteht aus drei Personen: dem Vorsitzenden und zwei stellvertreten-

den Vorsitzenden. Die Vorstandsmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung – sofern 

keine kürzere Amtsdauer bestimmt wird – für einen Zeitraum von ehemals fünf Jahren gewählt. 

Mit Satzungsänderung vom 05.07.2022 wurde die Dauer der Amtszeit auf drei Jahre verkürzt. 

Der Vorstandsvorsitzende ist alleinvertretungsberechtigt. Daneben kann der Verein durch zwei 

Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten werden. Dies galt nach § 10 der alten 

Satzung vom 27.11.2008 indes nur, wenn der alleinvertretungsberechtigte Vorstand verhindert 

war. 

Ausweislich § 12 der Satzung hat der Vorstand die Aufgabe, die Geschäfte des Vereins so zu 

fuhren, wie die ordnungsgemässe Erfüllung der Vereinsaufgaben es erfordert. Ihm obliegt zu-

dem die Buch- und Kassenfiihrung des Vereins. 
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Die Grenzen der Geschäftsführung ergeben sich aus der Satzung und den Beschlüssen der Mit-

gliederversammlung, vgl. § 12 Ziff. 1 der Satzung. Im Übrigen regelt der Vorstand gemäss § 12 

Ziff. 4 der Satzung auch alle sonstigen Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht der Mitglieder-

versammlung vorbehalten sind. 

Beschlüsse fasst der Vorstand mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei jedes Mit-

glied eine Stimme hat. Alle Vereinsangeiegenheiten obliegen dem Vorstand, sofern sie nicht der 

Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Die neue Satzung weist insoweit keine Änderungen 

auf. 

Mit Gründung des Vereins wurden Herr Walter Homolka zum Vorstandsvorsitzenden und Frau 

Katarina Seidler und Herr Benno Bleiberg zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und in das 

Vereinsregister eingetragen.3» Mit Pressemitteilung vom 28.02.2023 kündigte Herr Homolka 

an, sein Amt zum 25.03.2023 niederzulegen.24 Ausweislich des Protokolls der Mitgliederver-

sammlung vom 26.03.2023 trat Herr Homolka schriftlich von seinem Amt zurück. 25 Zudem 

verkündeten Frau Seidler und Herr Bleiberg ihren Rücktritt im Rahmen der Mitgliederver-

sammlung. Die Mitgliederversammlung wählte in der Folge Frau Dr. Anastassia Pletoukhina 

als Vorsitzende und Frau Evgenia Gostrer sowie Herrn Prof. Dr. Andreas Pitum als stellvertre-

tende Vorsitzende. Bis zum 18.08.2023 war Herr Homolka allerdings weiterhin als Vorsitzender 

des Vereins im Vereinsregister eingetragen.26 Mit Stand vom 18.08.2023 weist das Vereinsre-

gister Frau Dr. Pletoukhina und Frau Dr. Gostrer als Vorsitzende bzw. stellvertretende Vorsit-

zende aus.27 

(4) Geschäftsführung 

Gemäss § 12 Ziff. 3 der Satzung kann der Vorstand für die allgemeine Geschäftsführung des 

Vereins einen bevollmächtigten Geschäftsführer bestellen. Dem Geschäftsführer obliegt dann 

die in § 12 Ziff. 1 der Satzung beschriebene Aufgabe des Vorstands, namentlich die Geschäfte 

des Vereins so zu führen, wie die ordnungsgemässe Erfüllung der Vereinsaufgaben es erfordert. 

Im Übrigen gelten die Grenzen, die durch die Satzung und die Beschlüsse der Mitgliederver-

sammlung gesetzt worden sind. 

 
3° Anhang 6 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zum Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk e.V.). 
3' https://eles-studienwerk.de/pressemitteilung/ (Stand: 13.09.2023). 
s2 Anhang 7. 
26 Anhang 6. 
27 Anhang 6. 

https://eles-studienwerk.de/pressemitteilung/
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Die Geschäftsführung ist zudem Mitglied der Geschäftsstelle des Studienwerks. 

Gegenwärtig ist Frau Michal Or als Geschäftsführerin des ELES e.V. bestellt Zuvor war Herr Jo 

Frank von 2014 bis zum 31.10.2022 als Geschäftsführer tätig. 

(5) Mitgliedschaft 

Mitglieder des Vereins können natürliche Personen sein. Bis zur Satzungsänderung am 

05.07.2022 konnten auch juristische Personen Mitglieder werden, sofern sie die Gewähr boten, 

dass sie sich tatkräftig im Sinne der Zielsetzung des Vereins einsetzten. 

Die Aufnahme von Vereinsmitgliedern erfolgte bis zum 04.07.2022 auf Antrag durch den Vor-

stand. Mit Satzungsänderung vom 05.07.2022 entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern 

nunmehr der Vorstand durch Beschluss nach Anhörung durch die Mitgliederversammlung. 

(6) Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlungen des Vereins werden nach § 13 der Satzung durch den Vorstand 

einberufen. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Den Vorsitz in der 

Mitgliederversammlung führt gemäss § 16 der Satzung der Vorstandsvorsitzende, bei seiner 

Verhinderung das älteste der übrigen Vorstandsmitglieder. Der Vorsitzende leitet die Versamm-

lung, bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Form der Ab-

stimmung. 

b) Studienwerk 

Der ELES e.V. ist Rechtsträger des am 11.11.2009 als Initiative der Leo Baeck Foundation ge-

gründeten Studienwerks ELES. ELES unterliegt der «Ordnung des ELES e.V.» (im Folgenden: 

Ordnung). Die Richtlinien der Förderungsarbeit von ELES, insbesondere der Auswahl und des 

Bildungswesens unter Berücksichtigung der staatlichen Förderungsvorschriften, werden ge-

mäss § 2 der Ordnung durch den ELES e.V. bestimmt. Die Ordnung wurde zuletzt mehrfach 

geändert. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Untersuchungsberichts lagen den Untersuchungs-

führern Fassungen vom 09.05.2016, 09.05.2019, 26.10.2021 und 05.07.2022 vor. 

(1) Gegenstand und Zweck 

ELES dient gemäss § 1 der Ordnung der Förderung besonders begabter jüdischer Studierender 
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und Promovierender für ihre Ausbildung an staatlich anerkannten Universitäten, Fachhoch-

schulen sowie Kunst- und Musikhochschulen. Zu diesem Zweck vergibt das Studienwerk staat-

liche Fördermittel in Form von Stipendien. 

(2) Direktor 

Bis zum 04.07.2022 war gemäss § 2 der Ordnung des ELES e.V. der Vorsitzende des Trägerver-

eins auch zugleich Direktor des Studienwerks. Er war gemäss § 2 der Ordnung vom 26.10.2021 

zuständig für den rechtlichen Verkehr, die finanzielle Verwaltung und die Auswahl der leitenden 

Mitarbeiter. Das Amt oblag bis zum 04.07.2022 Herrn Walter Homolka. Im Zuge der Neufas-

sung der Ordnung vom 05.07.2022 wurde das Amt des Direktors abgeschafft. 

(3) Geschäftsstelle 

ELES verfügt über eine Geschäftsstelle, die von dem nach § 12 Ziff. 3 der Satzung bestellten 

Geschäftsführer des ELES e.V. geleitet wird. Der Geschäftsstelle respektive ihren Mitarbeitern 

obliegen die Aufgaben der Leitung, Verwaltung und Organisation, der Begabtenförderung sowie 

der Erarbeitung von Programmen und der religiösen Begleitung der Stipendiaten. Die Beschäf-

tigungsverhältnisse der Mitarbeiter bestehen jeweils mit dem ELES e.V. 

(4) Beirat 

Der Beirat berät das Studienwerk in den Bereichen Hochschulpolitik, jüdisches Leben, in der 

ideellen Förderung, zum Auswahlverfahren und zur Gremienstruktur. Er unterliegt einer Ge-

schäftsordnung. 

Als Beiratsmitglieder werden vom Vorstand des ELES e.V. für die Dauer von zwei Jahren her-

ausragende jüdische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie jüdische Hochschullehrer-

berufen. 

Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter für die Dauer von 

zwei Jahren. Der Beiratsvorsitzende hat gemäss § 4 der Ordnung ein Besuchsrecht bei Vereins-

sitzungen, ist dabei jedoch nicht stimmberechtigt. 

Die stipendiatischen Gesamtsprecher sind dem Beirat als stimmberechtigte Mitglieder beige-

ordnet. Bis zur Änderung der Ordnung vom 05.07.2022 war der Direktor des Studienwerks qua 

Amt Mitglied des Beirats, wobei er über kein Stimmrecht verfügte. Ihm oblag es, den Beirat 
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regelmässig über die Tätigkeit des Studienwerks zu informieren. Mit der Neufassung der Ord-

nung vom 05.07.2022 obliegt diese Aufgabe nunmehr dem Geschäftsführer. 

Die aktuellen Beiratsmitglieder sowie der Vorsitzende und seine Stellvertreter sind auf der 

Homepage des Studienwerks veröffentlicht.^ 

Ordentliche Sitzungen des Beirats finden gemäss der Geschäftsordnung des Beirats mindestens 

einmal jährlich statt. 

(5) Programm ausschuss 

Der Programmausschuss des Studienwerks ist gemäss § 5 der Ordnung für die inhaltliche Vor-

bereitung der ideellen Förderung zuständig. 

Die Mitglieder des Programmausschusses werden vom Beirat für eine Amtsdauer von zwei Jah-

ren gewählt. Ihm gehören drei bis fünf Beiratsmitglieder an. Die stipendiatischen Gesamtspre-

cher sind dem Ausschuss als stimmberechtigte Mitglieder beigeordnet. Zudem sind 

35 https://ele8-studienwerk.de/das-studienwerk/der-beirat/ (Stand: 13.09.2023). 

der Geschäftsführer des ELES e.V. sowie die beiden rabbinischen Studienleiter geborene, 

stimmberechtigte Mitglieder. 

Der Vorsitzende des Programmausschusses wird von den Ausschussmitgliedern aus den eige-

nen Reihen gewählt. Er legt in Abstimmung mit dem Geschäftsführer des ELES e.V. die Leidi-

nien der Arbeit des Ausschusses fest. 

(6) Auswahlausschuss 

Der Auswahlausschuss berät gemäss § 6 der Ordnung die Geschäftsstelle des Studienwerks bei 

allen auswahlbezogenen Fragen. 

Die Mitglieder des Auswahlausschusses werden vom Beirat für eine Amtsdauer von zwei Jahren 

gewählt. Ihm gehören drei bis fünf Beiratsmitglieder an. Der Vorsitzende des Auswahlausschus-

ses wird von den Mitgliedern aus den eigenen Reihen gewählt. 

https://ele8-studienwerk.de/das-studienwerk/der-beirat/
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Die Geschäftsstelle des Studienwerks bildet in Absprache mit dem Auswahlausscbuss eine Aus-

wahlkommission für das jeweilige Auswahl Seminar der Stu dierendenförderung und stellt bzw. 

– seit der Neufassung der Ordnung am 05.07.2022 – beruft die Gutachter für den Auswahlpro-

zess in der Promovierendenförderung. 

Die Anfrage erfolgt über die Referenten der Begabtenforderung. Mil Neufassung der Ordnung 

vom 05.07.2022 wurde zudem geregelt, dass für die Auswahlkommissionen und als Gutachter 

Mitglieder des Vereins, des Beirats, Vertrauensdozenten und Ehemalige berücksichtigt werden 

können. Zudem können in der Promovierendenförderung nun auch externe Gutachter mit be-

sonderer fachlicher Qualifikation bestellt werden. 

(7) Auswahlkommission 

Aus § 6 der Ordnung folgt, dass der Auswahlausschuss die Auswahlkommission bestimmt. Nä-

heres zur Auswahlkommission regelt die Richtlinie «Planung und Durchführung des Auswahl-

seminars». 

Danach ist die Kommission zu jedem Auswahlseminar neu zusammenzusetzen, und zwar min-

destens drei Monate vor Beginn des Auswahlseminars. Die Geschäftsstelle soll dabei bemüht 

sein, eine möglichst vielfältige Zusammensetzung zu erreichen. Das bedeute, ein aus- 

gewogenes Geschlechter- und Fächerverhältnis wie auch eine Mischung aus Alumni, Beirats-

mitgliedern, Vertrauensdozenten und Kooperationspartnern zu erreichen. Die Anfrage erfolge 

schriftlich. Die Angefragten erhielten Informationen zum Ablauf und zur Gestaltung des Aus-

wahlseminars. Es sei anzustreben, eine Auswahlkommission von ca. acht Personen zusammen-

zustellen, die Grösse der Auswahlkommission könne je nach Anzahl der zum Auswahlseminar 

eingeladenen Bewerber abweichen. 

Die Auswahlkommission ist verantwortlich für die Auswahl geeigneter Studierender. Sie sichtet 

und bearbeitet nach Ablauf der Bewerbungsfrist die Bewerbungsunterlagen. Massgeblich hier-

für sind: 

• die Checklisten Bewerbungsprozess Studierendenförderung, 

• Bewerbungsunterlagen Studierendenförderung, 

• Förderfahigkeit Studierendenförderung und 

• Bewerberbögen Studierendenförderung. 
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(8) Vertrauensdozenten-Ausschuss 

Der Vertrauensdozenten-Ausschuss hat gemäss § 7 der Ordnung die Aufgabe, die Geschäfts-

stelle des Studienwerks bei allen Fragen zu den Vertrauensdozenten zu beraten. Er beruft die 

Vertrauensdozenten. 

Vertrauensdozenten stehen den Studierenden als Ansprechpartner für persönliche und institu-

tionelle Fragen während ihrer Förderzeit beratend zur Seite. Hierbei handelt es sich um auf 

Vorschlag des Vertrauensdozenten-Ausschusses berufene herausragende jüdische Hochschul-

lehrer, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie etablierte ehemalige Stipendiaten. Die 

Liste der aktuellen Vertrauensdozenten ist auf der Homepage des Studienwerks ver- öffent-

licht.a6 

Die Mitglieder des Vertrauensdozenten-Ausschusses werden vom Beirat für eine Amtsdauer 

von zwei Jahren gewählt. Ihm gehören bis zu fünf Mitglieder an, wobei sowohl Beiratsmitglieder 

als auch Vertrauensdozenten mitgliedsberechtigt sind. Der Vorsitzende des Ausschusses wird 

von den Ausschussmitgliedern aus den eigenen Reihen gewählt. 

(9) Stipendiatische Vertretung 

Die stipendiatische Vertretung erfolgt nach der Ordnung vom 05.07.2022 durch die stipendi- 

atischen Gesamtsprecher, die dem Beirat gemäss § 4 der Ordnung vom 05.07.2022 als stimm-

berechtigte Mitglieder beigeordnet sind. Darüber hinaus existiert ein Stipendiatischer Rat, der 

die Aufgabe hat, die Interessen der Stipendiaten, insbesondere gegenüber der Geschäftsstelle, 

zu vertreten. 

Mitglieder des Stipendiatischen Rats sind die demokratisch gewählten Regionalsprecher der 

acht Regionalgruppen des Studienwerks. Sie wählen aus ihren eigenen Reihen zwei Gesamt-

sprecher, die stimmberechtigte Mitglieder des Beirats und des Programmausschusses sind und 

die Stipendiatenschaft in der Öffentlichkeit vertreten.3? 

c) Initiativen 

Unter dem Dach des ELES wurden verschiedene Initiativen ins Leben gerufen. Hierzu gehören 

u.a. die Programme «DAGESH. Jüdische Kunst im Kontext» und «Dialogperspektiven. Religi-

onen und Weltanschauungen im Gespräch». 



Gercke 

Wollschläger 

33 

 

 

«DAGESH. Jüdische Kunst im Kontext» wurde 2016 als Initiative von ELES mit dem Zweck 

gegründet, eine Plattform und ein Netzwerk für junge jüdische Künstler zu bilden. 2020 wurde 

das Programm bei ELES ausgegliedert und als eigenständiges Programm bei der Leo Baeck 

Foundation eingegliedert.*8 Inzwischen wurde das Programm als eingeständige Institution wie-

der bei der Leo Baeck Foundation ausgegliedert. 

«Dialogperspektiven. Religionen und Weltanschauungen im Gespräch» wurde 2015 als Initia-

tive von ELES gegründet. Das internationale Programm zur Etablierung neuer Formen des welt-

anschaulichen und interreligiösen Dialogs wurde 2020 ausgegliedert und als Programm Teil 

der Leo Baeck Foundation. Mit Unterstützung des Auswärtigen Amts wurde das Programm als 

europäische Plattform ausgebaut. Ziel ist es, einen wesentlichen Beitrag zur europäischen Ver-

ständigung und Zusammenarbeit, zur Stärkung und Verteidigung der europäischen Zivilgesell-

schart und zur Gestaltung eines pluralen, demokratischen und solidarischen 

ST https://eles-studienwerk.de/das-studienwerk/stipendiatische-mitgestaltung/ (Stand: 13.09.2023). 
3’ https://eles-studienwerk.de/initiativen/dagesh/ (Stand: 13.09.2023). 

Europas zu leisten.39 Auch dieses Programm wurde inzwischen als eingeständige Institution 

wieder bei der Leo Baeck Foundation ausgegliedert. 

d) Förderprogramme und Stipendien 

Das ELES fördert Studierende und Promovierende nach den Richtlinien des Bundesministeri-

ums für Bildung und Forschung. Die Förderung setzt sich aus einer finanziellen und einer ide-

ellen Förderung zusammen. 

Die finanzielle Förderung besteht aus einem monatlichen Stipendium und einer monatlichen 

Studienkostenpauschale bzw. einer Forschungskostenpauschale. Familien- und Kinderbetreu-

ungszuschläge können zusätzlich gewährt werden. Die Stipendien müssen nicht zurückgezahlt 

werden. ELES unterstützt Stipendiaten auch darin, ihre Ausbildung im Ausland zu verfolgen. 

Es können sowohl Auslandszuschläge sowie Reisekosten und Studiengebühren als auch not-

wendige Praktika und Sprachkurse gefördert werden/0 

Darüber hinaus werden unter dem ELES weiter Förderprogramme geführt, so etwa das «Beck 

Berlin-Stipendienprogramm», das «Global Jewish Leadership Programme» und das «Benno- 

https://eles-studienwerk.de/das-studienwerk/stipendiatische-mitgestaltung/
https://eles-studienwerk.de/initiativen/dagesh/
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Jacob / Bertha-Pappenheim Stipendienprogramm». 

e) Finanzierung 

Die Mittel zur Erreichung des Zwecks des ELES e.V. sollen gemäss § 2 Ziff. 3 der Satzung durch 

Beiträge öffentlicher Körperschaften und durch Spenden aufgebracht werden. 

Ausweislich der Internetpräsenz wird der ELES e.V. durch verschiedene Institutionen unter-

stützt. Unter ihnen sind der Zentralrat der Juden, das Bundesministerium für Bildung und For-

schung und das Auswärtige Amt. Eine Darstellung aller Unterstützer findet sich auf der Home-

page von ELES/1 

^ https://eles-studienwerk.de/initiativen/dialogperspektiven/ (Stand: 13.09.2023). 
■,u https://eles-studienwerk.de/bewerbung/ (Stand: 13.09.2023). 
« https://eles-studienwerk.de/das-studienwerk/foerderer/ (Stand: 13.09.2023). 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen 

Die Auswahl in der Studierenden- und Promovierendenförderung erfolgt in einem mehrstufi-

gen Prozess. 

In der Studierendenförderung erfolgt die Auswahl bei einem der beiden jährlichen Auswahlver-

fahren. 

In der Promovierendenförderung erfolgt die Auswahl über ein Gutachtenverfahren. Neben dem 

BAföG und den BMBF-Richtlinien gelten ELES-interne Regelungen für die Auswahl von Stu-

dierenden. 

a) Auswahlverfahren Studierendenförderung 

Das Auswahlverfahren für die Aufnahme in die Studierendenförderung wird bei ELES durch 

Checklisten und interne Richtlinien geregelt. Von besonderer Bedeutung ist die Richtlinie zur 

https://eles-studienwerk.de/initiativen/dialogperspektiven/
https://eles-studienwerk.de/bewerbung/
https://eles-studienwerk.de/das-studienwerk/foerderer/


Gercke 

Wollschläger 

35 

 

 

«Planung und Durchführung des Auswahlseminars» und das «Begleitheft für die Auswahlkom-

mission Studierendenförderung» (im Folgenden: «Begleitheft»). 

(1) Vorauswahlverfahren 

Gemäss § 1 des Begleithefts erfolgt eine Vorauswahl der Bewerber durch Mitarbeiter der E- LES-

Geschäftsstelle anhand formaler Kriterien, insbesondere der Richtlinien des BMBF sowie 

«Bestimmungen des Studienwerks». 

(2) Auswahlverfahren 

Das Auswahlverfahren findet im sog. Auswahlseminar statt. Der Ablauf des Auswahlseminars 

ist im Begleitheft und der Richtlinie zur «Planung und Durchführung des Auswahlseminars» 

geregelt. Das Auswahlseminar gliedert sich wie folgt: 

1. Vorbereitung 

2. Einladung 

3. Bestätigung der Teilnahme durch die Bewerber 

4. Einführung und Begrüssung 

5. Zwei Einzelgespräche 

6. Gruppendiskussion 

7. Abschlussrunde 

Nach Durchführung des Vorauswahlverfahrens sind die Bewerber über die Einladung zum Aus-

wahlseminar bzw. die Absagen zu informieren. 

Die geladenen Bewerber bestätigen ihre Teilnahme entsprechend der in den Checklisten ge-

nannten Fristen, die zuständigen Sachbearbeiter und Referenten in der Abteilung Studieren-

denförderung erstellen einen internen Ablaufplan. 

Die Bewerber haben je zwei Einzelgespräche und eine Gruppendiskussion bei je einem anderen 

Mitglied der Auswahlkommission. Die Zuteilung der Mitglieder der Auswahlkommission zu den 

Bewerbern erfolgt zufällig anhand zugeteilter Bewerbernummern. Es erfolgt eine Prüfung, ob 

die Bewerber den Auswahlkommissionsmitgliedern bekannt sind; ggf. bekannte Bewerber wer-

den anderen Kommissionsmitgliedern zugeteilt. Wechsel der Kommissionsmitglieder aus an-
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deren Gründen erfolgen nicht. Die Bewerbungsunterlagen werden den Kommissionsmitglie-

dern digital über das ELES-Bewerbungsportal zur Verfügung gestellt. 

Am Ende des Auswahlverfahrens steht die Abschlussrunde, in der die Ergebnisse der Bewertung 

bei einer Besprechung aller Mitglieder der Auswahlkommission zusammengetragen werden. 

Auf Grundlage der Bewertungen wird über die Aufnahme in die ELES-Förderung entschieden. 

Hierbei berichten die Auswahlkommissionmitglieder über die geführten Gespräche und Grup-

pendiskussionen. Die Bewertungskriterien sind im Begleitheft definiert. 

b) Auswahlverfahren Promovierendenförderung 

ELES fördert nicht nur Studierende, sondern auch Promovierende. Das Verfahren ist neben den 

«Zusätzlichen Nebenbestimmungen zur Förderung begabter Studierender sowie begabter 

Nachwuchswissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler» des BMBF massgeblich in dem «Be-

gleitschreiben für Gutachter*innen in der Promovierendenförderung» sowie in den Checklisten 

«Ablauf des Bewerbungsprozesses Promovierendenförderung» und «Förderfähigkeit Promo-

vierendenförderung» geregelt. 

Das Auswahlverfahren gliedert sich in mehrere Schritte: 

In einem ersten Schritt werden die fristgerecht eingereichten Bewerbungsunterlagen durch die 

ELES-Geschäftsstelle anhand von formalen Kriterien geprüft. Im Fokus steht die Richtlinie des 

BMBF sowie die Bestimmungen des Studienwerks. ELES regelt die Förderfähigkeit in der 

Checkliste «Förderfähigkeit Promovierendenförderung». 

Anschliessend erfolgt die Begutachtung durch die ELES-Gutachter. Darauf erfolgt die Bewer-

tung in Form eines Votums durch die Gutachter. Das Votum soll primär auf der fachlichen Be-

gutachtung des Projekts, aber auch auf der persönlichen Einschätzung der Biografie der Kandi-

daten beruhen. Auf eine moralische Bewertung der Lebensführung der Bewerber soll verzichtet 

werden. 

3. Aktuelle Compliance-Richtlinien 

Das ELES hat zuletzt wesentliche Compliance-Massnahmen im Rahmen einer sog. Safeguar-

ding-Reform initiiert.'*2 Überdies sollen ausweislich der Homepage in der Vergangenheit be-
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reits «Kommunikations- und Verhaltensstandards formuliert und Strukturen entwickelt [wor-

den sein], die es den Stipendiatinnen und Ehemaligen erleichtern sollen, sich mit Erfahrungen 

bzw. Kritik an das Studienwerk zu wenden sowie Unterstützung zu erhalten»^ Den Untersu-

chungsführern standen entsprechende Unterlagen allerdings nicht zur Verfügung. 

Im Rahmen der Safeguarding-Reform hat der Vorstand des ELES e.V. die Einrichtung einer 

«Implementierungskommission» beschlossen. Sie soll u.a. einen Leitfaden bzw. Richtlinien für 

ein Schutzkonzept erarbeiten und diese nach Beratungsrunden in allen ELES-Gremien und -

Kommissionen bei ELES umsetzen. 

a) Richtlinie Kommunikations-, Präventions- und Verhaltensstandards bei E-

LES 

Bestandteil der Safeguarding-Reform ist die «Richtlinie Kommunikations-, Präventions- und 

Verhaltensstandards bei ELES».4'* Dort heisst es u.a.: 

42 https://eles-studienwerk.de/safeguarding-reform/ (Stand: 13.09.2023). 
® https://eles-studienwerk.de/stellungnahme-von-eles/ (Stand: 13.09.2023). 
44 https: //eles-studienwerk.de/wp-content/uploads/2O22/o9/Kommunikation_Praevention_Verhalten 20221605.pdf 

(Stand: 13.09.2023). 

«ELES erwartet, dass in allen Arbeitsbereichen und insbesondere im Umgang mit den 

Stipendiatinnen professionelles Verhalten gewahrt wird. Dieses beinhaltet den Respekt 

für Andere und für Unterschiedlichkeiten in Bezug auf Religion, sexuelle Orientierung, 

Geschlecht, private Lebensführung und akademische Forschung. Pro ■ fessionalität im 

Umgang bezieht sich auch darauf, Ungleichgewichte in Macht und Verantwortung mit-

zudenken, ggf aufzuheben und in keiner Weise auszunutzen. Professionelles Verhalten 

ist frei von allen Formen von Diskriminierung und Belastung. 

Sollten Teilnehmende an ELES-Veranstaltungen und in der Zusammenarbeit mit E-

LES, insbesondere Stipendiatinnen, Erfahrungen machen, die ihren Erwartungen an 

einen professionellen Umgang widersprechen oder diesen behindern, bitten wir um 

Mitteilung. 

Damit diese auch vertraulich möglich ist, hat ELES zwei Ombudspersonen. Diese Om-

budspersonen sind Beraterinnen, die im ELES-Intranet mit entsprechenden Kontakt-

https://eles-studienwerk.de/safeguarding-reform/
https://eles-studienwerk.de/stellungnahme-von-eles/


Gercke 

Wollschläger 

38 

 

 

möglichkeiten aufgefuhrt sind. Die Ombudspersonen sind vor allem für die Stipendia-

tinnen tätig». 

b) Richtlinie zum Umgang mit Diskriminierung, Grenzverletzung, Belästigung, 

Gewalt und Machtmissbrauch 

Ausweislich der Homepage des ELES wird gegenwärtig die «Richtlinie zum Umgang mit Dis-

kriminierung, Grenzverletzung, Belästigung, Gewalt und Machtmissbrauch im Ernst Ludwig 

Ehrlich Studienwerk» erarbeitet.28 Nachdem die vom Verein berufene Implementierungskom-

mission sich am 24.01.2023 getroffen und die Richtlinie fertiggestellt hat, soll die Richt- dnie 

nunmehr beschlossen und anschliessend auf der Website veröffentlicht werden.29 

IV. Das Abraham Geiger Kolleg 

1, Organisation 

Bei der Organisation des Abraham Geiger Kollegs ist zwischen der Trägergesellschaft (im Fol-

genden: AGK gGmbH) und der Ausbildungseinrichtung (im Folgenden: AGK) zu unterscheiden. 

a) Trägergesellschaft 

(1) Gründung und Sitz der Gesellschaft 

Die Trägergesellschaft des Abraham Geiger Kollegs wurde 1999 zunächst als Verein mit Sitz in 

Berlin gegründet, bevor es mit Umwandlungsbeschluss vom 22.08.2002 als gGmbH in das 

Handelsregister eingetragen wurde. 

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.08.2005 wurde der Sitz der Gesell-

schaft von Berlin nach Potsdam verlegt. 

(2) Gegenstand und Zweck 

Gegenstand der AGK gGmbH ist ausweislich § 2 Ziff. 1 des im Handelsregister hinterlegten Ge-

sellschaftsvertrags vom 10.01.20234’ die Aus- und Fortbildung von Rabbinern und Religions-

lehrern insbesondere im Rahmen der Übernahme der Trägerschaft des ersten Rabbinersemi-

nars in Deutschland nach der Schoah. Der Gesellschaftsvertrag vom 10.01.2023 enthält hin-

 
® https://eles-studienwerk.de/safeguarding-reform/ (Stand: 13.09.2023). 
29 https://eles-studienwerk.de/safeguarding-reform/ (Stand: 13.09.2023). 

https://eles-studienwerk.de/safeguarding-reform/
https://eles-studienwerk.de/safeguarding-reform/
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sichtlich der hier in Bezug genommenen Regelungen keine Abweichungen von früheren Fas-

sungen. 

Gemäss § 2 Ziff. 2 des Gesellschaftsvertrags verfolgt die AGK gGmbH ausschliesslich und un-

mittelbar gemeinnützige, religiöse und wissenschaftliche Zwecke einschliesslich der Berufsbil-

dung. Sie versteht sich danach als Teil der weltweiten liberalen progressiven jüdischen Bewe-

gung und fühlt sich der Weltunion für progressives Judentum und deren europäischer und na-

tionaler Vertretung zugehörig. 

Die Gesellschaft ist gemäss § 2 Ziff. 4 des Gesellschaftsvertrags selbstlos tätig und verfolgt nicht 

in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

47 Anhang 8 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). 

Ausweislich § 2 Ziff. 5 des Gesellschaftsvertrags dürfen Mittel der Gesellschaft nur für die sat-

zungsmässigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendungen aus 

Gesellschaftsniitteln. 

Die Gesellschaft darf schliesslich keine Person durch Ausgaben begünstigen, die dem Zweck der 

Gesellschaft fremd oder unverhältnismässig hoch sind, vg], § 2 Ziff. 6 des Gesellschaftsvertrags. 

(3) Gesellschafter 

Gesellschafter der AGK gGmbH war bei deren Gründung ausweislich der Gesellschafterliste 

vom 13.11.200648 Herr Walter Homolka, der 90% der Anteile hielt. Die restlichen 10% der Ge-

sellschaftsanteile hielt die Leo Baeck Foundation, ihrerseits vertreten durch Herrn Homolka. 

Zum 30.05.2022 wurde die Leo Baeck Foundation ausweislich der im Handelsregister hinter-

legten Gesellschafterliste vom selben Tag’9 einzige Gesellschafterin der AGK gGmbH, die ihrer-

seits durch ihr einziges Vorstandsmitglied, Herrn Walter Homolka, vertreten wurde. 

Nach der im Handelsregister hinterlegten Gesellschafterliste vom 30.01.2023-'>0 hält gegen-

wärtig die Jüdische Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R. sämtliche Anteile der AGK gGmbH. Sie wurde 

insoweit vertreten durch den Vorstand, bestehend aus den Vorstandsmitgliedern Gideon Joffe 

(Vorstandsvorsitzender), Eduard Datei, Hannelore Altmann, Sara Nachama und Philipp 

Siganur. 
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(4) Organe 

Organe der AGK gGmbH sind gemäss § 9 des Gesellschaftsvertragss1 die Geschäftsführung, der 

Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. 

Gemäss § 13 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. 

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge-

schäftsführer bestellt, so wi»d die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaft- 

4® Anhang 3 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). « Anhang 4 (siehe Ge-
meinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH) 5» Anhang 5 (siehe Gemeinsames Registerpor-
tal der Länder zur Abranam Geiger Kolleg gGmbH). 5> Anhang 8 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Ab-
raham Geiger Kolleg gGmbH). 

lieh oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Auch 

wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, kann einem, mehreren oder allen Geschäfts-

führern Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 

erteilt werden. 

§ 14 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrags bestimmt, dass die Geschäftsführer im Innenverhältnis an 

die allgemeinen oder speziellen Weisungen der Gesellschafterversammlung und/oder des Auf-

sichtsrats sowie an die Bestimmungen ihres Anstellungsvertrages gebunden sind. 

Gemäss § 14 Ziff. 2 des Gesellschaftsvertrags bedürfen die folgenden Rechtshandlungen der Zu-

stimmung der Gesellschafterversammlung: 

,,a) Erwerb, Veräusserung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten; 

b) Investitionen, die vom vorgelegten und genehmigten Werbe- und Verwaltungs-

haushalt abweichen; 

c) Kreditaufnahme, -gewährungen, Haftungsübernahmen oder Wechselbegebun-

gen; 

d) Abschluss von Dauerschuldverhältnissen, einschliesslich Verbandmitglied-

schaften; 

e) Abschluss und Aufhebung von Arbeitsverhältnissen, soweit diese nicht projekt-

bezogen sind; 

f) Erteilung von Prokura; 

g) Versorgungszusagen aller Art-,Usi 



Gercke 

Wollschläger 

41 

 

 

Alleinvertre tungsberechtigter Geschäftsführer der AGK gGmbH war ausweislich des Handels-

registers bis zum 03.04.2023 Herr Walter Homolka.30 Am 12.04.2023 wurde seine Abberufung 

im Handelsregister bekanntgemacht. 54 Zwischenzeitlich wurde Frau Katarina Seidler ebenfalls 

Geschäftsführerin, deren Geschäftsführerstellung jedoch nicht im Handelsregister eingetragen 

wurde. Allein ihr Ausscheiden aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 

10.01.202331 wurde zum 20.02.2023 im Handelsregister eingetragen.32 Mit 

53 Anhang 8 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). 

Beschluss vom 10.01.2023 wurde zugleich Frau Milena Rosenzweig-Winter zur Geschäftsfüh-

rerin der AGK gGmbH berufen.37 

Gemäss § 12 des Gesellschaftsvertragss8 hat die AGK gGmbH einen Aufsichtsrat, der aus drei 

Personen besteht, sofern die Gesellschafter dies beschliessen. Er ist zuständig für die Bestellung 

und Abberufung von Geschäftsführern, die Genehmigung des Budgets und die Überwachung 

der Geschäftsführung. Den Untersuchungsführern liegen keine Dokumente vor, aus denen sich 

die Gründung eines Aufsichtsrats ergäbe. 

Als weiteres Organ nennt § 9 des Gesellschaftsvertrags die Gesellschafterversammlung. Stellung 

und Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 10 des Gesellschaftsvertrags näher ge-

regelt. Danach findet jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung, möglichst bis zum 

30. Juni eines Jahres, statt. Die Versammlung wird gemäss § 10 Ziff. 2 des Gesellschaftsvertrags 

durch einen der Geschäftsführer oder durch den Aufsichtsrat einberufen. Den Vorsitz in der 

Gesellschafterversammlung führt gemäss § 10 Ziff. 4 des Gesellschaftsvertrags der Aufsichts-

ratsvorsitzende. Zudem obliegt danach dem dienstältesten Geschäftsführer die Führung des 

Protokolls über die gefassten Beschlüsse, soweit diese nicht ohnehin notariell zu beurkunden 

sind. Die Protokolle sind von allen Aufsichtsratsmitgliedern und dem Geschäftsführer zu unter-

zeichnen. 

 
30 Anhang 9 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). 
ss Anhang 11 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). 
s6 Anhang 10 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). 
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b) Ausbildungseinrichtung 

(1) Allgemeine Informationen 

Nach Auskunft der seinerzeitigen Verantwortlichen des AGK vom 17.05.2022 sind dort gegen-

wärtig 15 Personen beschäftigt. Hinzu kommen 25 Lehrende, die auf Honorarbasis tätig sind. 

Nach selbiger Information studierten zum Zeitpunkt der erteilten Information 21 Personen am 

AGK (einschliesslich der Neuzugänge ab Herbst 2022). 

Die wesentlichen Strukturen der Ausbildungseinrichtung resultieren aus der Geschäftsord-

nung, die den Untersuchungsführern in der Fassung vom 30.09.2015 vorliegt. Diese ist Gegen-

stand des «Handbuchs zum Studium am Zentrum für das Jüdisch-Geistliche Amt» (im Folgen-

den: Handbuch), in welchem sich weitere wesentliche Regularien befinden. Die Anf- 

37 Anhang 11 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). sH Anhang 8 (siehe Ge-
meinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg gGmbH). 

gäbe der «Boards»; die massgeblichen Einfluss auf das Studium nehmen, wird im Wesentlichen 

im Handbuch umschrieben. Frühere Geschäftsordnungen sind den Untersuchungsführern un-

bekannt. 

(2) An-Institut der Universität Potsdam 

Gemäss § 1 der Geschäftsordnung ist die akademische Organisationsform des AGK die eines 

An-Instituts an der Universität Potsdam. Hintergrund ist eine am 23.11.20m geschlossene Ver-

einbarung über die Zusammenarbeit mit der Universität Potsdam, die die Sicherstellung und 

Fortentwicklung der «Jüdischen Studie n» an der Universität Potsdam zum Ziel hat. Mit Ergän-

zung von Mai 2013 wurde eine Zusammenarbeit u.a. in den Bereichen gemeinsame Berufungen, 

wissenschaftliche Vorhaben, Nutzung von Einrichtungen und Geräten, Lehraufträge, Gastvor-

lesungen und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses vereinbart. 

(3) Mitglieder 

Aktive Mitglieder des AGK sind gemäss § 2 der Geschäftsordnung der Präsident, der Rektor, 

alle angestellten Rabbiner, Kantoren und Professoren, alle Mitarbeiter sowie alle regelmässig 

am AGK Lehrenden, die kontinuierlich wenigstens eine Lehrveranstaltung pro Jahr anbieten, 

weiterhin alle Studierenden des AGK. Passive Mitglieder sind alle ehemaligen Studierenden, die 
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erfolgreich das Studium abgeschlossen haben und ordiniert sind. Als passive Mitglieder geführt 

werden zudem alle ehrenamtlich Tätigen im Senat und im Kuratorium. 

Die Mitgliedschaft wird durch den Rektor des AGK festgestellt. 

(4) Mitgliederversammlung 

Nach § 3 der Geschäftsordnung halten die aktiven Mitglieder des AGK mindestens einmal im 

Semester eine Mitgliederversammlung ab. Die Mitgliederversammlung dient dem Austausch 

über die Ziele des AGK und der Diskussion über die Ausbildungsprogramme. 

(5) Präsident 

Wird ein Präsident von der Gesellschafterversammlung der AGK gGmbH ernannt, ist er gemäss 

§ 4 der Geschäftsordnung der höchste Repräsentant des AGK. 

Auf der Homepage des AGK ist als Präsident des Boards des Zentrums für das JüdischGeistliche 

Herr Walter Jacob benannt. Es ist anzunehmen, dass es sich insoweit auch um den Präsidenten 

des AGK handelt. 

(6) Geschäfisführender Rektor 

Der geschäftsführende Rektor der AGK gGmbH ist gemäss § 5 der Geschäftsordnung zugleich 

auch Rektor des AGK-An-Instituts an der Universität Potsdam, sowie ordentlicher Professor 

der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam. 

Ausweislich § 5 der Geschäftsordnung ist er nlanend und durchführend zuständig für alle Be-

lange des AGK und trägt die rechtliche Verantwortung für alle inhaltlichen, organisatorischen, 

strategischen und finanziellen Belange. Als leitendem Rabbiner unterliegt die Arbeit des Kollegs 

und des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt seiner geistlichen, religiösen und akademi-

schen Richtlinienkompetenz. Weiter regelt § 5 der Geschäftsordnung, dass der Rektor durch die 

Gesellschafterversammlung der AGK gGmbH auf unbefristete Zeit bestellt und ernannt wird. 

Herr Homolka war bis zum 06.05.2022 Rektor des AGK. Dem Zwischenbericht zur Tätigkeit 

der Interimsdirektorin vom 20.10.2022s’ zufolge liess er zum 06.05.2022 seine Ämter im AGK 

ruhen und beauftragte Frau Anne-Margarete Brenker mit der Wahrnehmung seiner Amtsge-
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schäfte in Fragen der Administration und Organisation. Frau Brenker hat ausweislich des Han-

delsregistereintrags Prokura, die gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren 

Prokuristen auszuüben ist.fio Die Rabbinische Leitung soll Herr Homolka Herrn Edwaru van 

Voolen übertragen haben. 

(7) Direktorium 

Jedenfalls bis zum Jahr 2015 existierte am AGK überdies ein Direktorium, dessen Mitglieder 

auf dem Briefkopf des AGK aufgeführt waren. Wie sich das Direktorium zusammensetzte und 

welche Aufgaben ihm zukamen, geht aus den den Untersuchungsführern zur Verfügung stehen-

den Erkenntnisquellen nicht hervor. Aus einem den Untersuchungsführern vorliegenden 

Schreiben aus dem Jahr 2014 ergibt sich allerdings, dass das Direktorium die Entscheidung 

über die Zulassung zur Ordination traf. Ob es das Gremium auch heute noch gibt und ob 

5’ Siehe hierzu unter B. FV. 3. c) (3). 
60 Anhang 10. 

diesem die Zulassungsentscheidung nach wie vor obliegt, ist für die Untersuchungsführer nicht 

nachvollziehbar. 

(8) Kanzlerin 

Gemäss § 5 der Geschäftsordnung unterstützt die Kanzlerin den gescbäftsführenden Rektor und 

kann diesen «in vielen Belangen nach Absprache» vertreten. 

Amtierende Kanzlerin des AGK war zuletzt Frau An ne-Margarete Brenker.6’ 

(9) Konferenzen 

§ 6 der Geschäftsordnung regelt alle am AGK etablierte Konferenzen. 

(a) Konferenz der Abteilungsleitenden 

Bei der Konferenz der Abteilungsleitenden handelt es sich gemäss § 5 der Geschäftsordnung um 

das steuernde und koordinierende Gremium der Arbeit des AGK. Mitglieder sind der Rektor, 

die Kanzlerin, der Geschäftsführer des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks, der Koordinator 



Gercke 

Wollschläger 

45 

 

 

School und als ständiger Gast ein persönlicher Referent. Die Konferenz tagt laut § 6.1 der Ge-

schäftsordnung einmal monatlich und wird durch den Rektor geleitet. Die Geschäftsführung 

der Konferenz wechselt nach § 6.1 der Geschäftsordnung jährlich zwischen dem AGK und dem 

Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk. 

(b) Konferenz des rabbinischen und kantoralen Boards des Zentrums für das Jü-

disch-Geistliche Amt 

In § 6.2 der Geschäftsordnung ist die Konferenz des rabbinischen und kantoralen Boards des 

Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt geregelt. Diese tagt im Semester einmal monatlich 

und wird vom Rektor oder dessen Vertreter geleitet. Mitglieder sind neben dem Rektor, der 

Prof. Talmud und Direktor der akademischen Ausbildung, der Direktor der praktischen Ausbil-

dung, der Direktor der spirituellen Entwicklung, der Prof. Musik und Direktor der akademi-

schen Ausbildung, der Direktor des Kantorenseminars und die Kanzlerin. Der Rektor verfügt in 

allen Entscheidungen über ein Vetorecht. 

61 Die Homepage des AGK, aus welcher diese Information hervorging, war über weite Strecken der Untersuchung online 
geschaltet und öffentlich einsehbar, wurde dann aber abgeschaltet (Stand: 13.09.2023). 

Die Konferenz trifft gemäss § 6.2 der Geschäftsordnung strukturelle Entscheidungen zu allen 

Rabbiner-Studierenden, nimmt Prüfungen ab und beruft das .Admission Board» ein. Zuständig 

ist sie insbesondere für: 

• die Entwicklung des Curriculums, 

• die Evaluation der Studierenden, 

• den Vorschlag zur Ordination/die Bestellung in das Amt des Kantors, 

• die Verbindung zu den anderen Rabbinerseminaren, mit denen man gemeinschaftlich 

die Einsetzungsrechte in das Rabbinat und die Bestellung in das Amt des Kantors hütet. 

Ob die Konferenz des rabbinischen und kantoralen Boards des Zentrums für das JüdischGeist-

liche Amt mit dem rabbinischen und dem kantoralen Board62 identisch 'st, erschliesst sich für 

die Untersuchungsführer auf Grundlage der ihnen zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen 

nicht. 
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(c) Konferenz der Lehrenden des AGK 

Zur Konferenz der Lehrenden des AGK gehören gemäss § 6.4 der Geschäftsordnung alle Leh-

renden des AGK und des Zacharias Frankel Colleges. Ihre Aufgabe besteht in der Koordination 

und Informationsweitergabe unter den Lehrenden. Die Konferenz tagt zu Semesterbeginn und 

zu Semesterende. Ihre Geschäftsführung obliegt der Kanzlerin oder nach Absprache einem Re-

ferenten. 

(d) Mitgliederversammlung des AGK und des ZFC – Staff-Students 

In § 6.5 der Geschäftsordnung ist die Mitgliederversammlung des AGK und des ZFC (Zacharias 

Frankel College) – Staff-Students geregelt. Zu den Mitgliedern gehören u.a. alle Lehrenden, 

Mitarbeitenden und Studierenden des AGK Die Aufgabe der Mitgliederversammlung besteht in 

der Informationsweitergabe an alle Mitglieder sowie der Besprechung wesentlicher Themen zur 

Weiterentwicklung des Kollegs. Die Versammlung tagt zu Semesterbeginn und zu Semesterende 

und wird von einer externen Person geleitet, Ihre Geschäftsführung obliegt einem Referenten. 

(10) Prüfungsausschuss 

Der Prüfungsausschuss des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt besteht gemäss § 7 der 

Geschäftsordnung aus den Mitgliedern der «Boards» sowie ggf. aus den Fachdozenten des Kol-

legs. Welche Boards hier gemeint, erschliesst sich für die Untersuchungsführer nicht. Aus dem 

Handbuch geht ferner hervor, dass den Vorsitz des Prüfungsausschusses ein Mitglied des 

Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt führt. 

Der Prüfungsausschuss regelt nach § 7 Abs. 2 der Geschäftsordnung die Prüfungsangelegenhei-

ten der Rabbiner- und Kantorenausbildung und entscheidet über die Anerkennung von Stu-

dien- und Prüfungsleistungen. Er arbeitet anhand einer eigenen Prüfungsordnung. Zudem re-

gelt er ausweislich des Handbuchs die Prüfungsangelegenheiten des Zentrums für das Jüdisch-

Ceistliche Amt des AGK. 

(11) Senat 

Der Senat des AGK besteht gemäss § 8 der Geschäftsordnung aus Personen, die vom AGK «mit 

der Würde ausgezeichnet werden». Er tritt bei Ordinationen zusammen. 

Der Senat arbeitet gemäss § 8 der Geschäftsordnung ehrenamtlich. 



Gercke 

Wollschläger 

47 

 

 

(12) Kuratorium 

Das Kuratorium (auch «Board of Trustees») berät die Geschäftsleit ung gemäss § 8 der Ge-

schäftsordnung nach Bedarf. Die Mitglieder werden regelmässig schriftlich über alle Ereignisse 

und Neuerungen unterrichtet und punktuell um Unterstützung gebeten. Der Vorsitzende des 

Kuratoriums ist Mitglied in der Jury des Abraham-Geiger-Preises, den das AGK gewöhnlich alle 

zwei Jahre verleiht. 

Das Kuratorium arbeitet laut § 8 der Geschäftsordnung ehrenamtlich. 

(13) Haushaltsausschuss 

Regelungen für oen Haushaltsausschuss des AGK finden sich in § 9 der Geschäftsordnung. Wird 

hiernach ein Haushaltsausschuss gebildet, so beschliesst und prüft er den Haushalt und entlas-

tet den Direktor und die Kanzlerin. Der Haushaltsausschuss besteht aus mindestens 

drei externen und unabhängigen Mitgliedern, die vom Präsidenten ernannt werden. Die Mit-

glieder des Haushaltsausschusses erhalten im Rahmen ihrer Tätigkeit die Erstattung der Aus-

lagen. Ein Haushaltsausschuss wird nicht gebildet, wenn der Haushalt ohnehin der ständigen 

Prüfung und Kontrolle der öffentlichen Hand unterliegt. 

Ob ein Haushaltsausschuss gegründet wurde, war für die Untersuchungsführer anhand öffent-

lich zugänglicher Quellen nicht feststellbar. 

(14) Jury des Abraham-Geiger-Preises 

Die Jury des Abraham-Geiger-Preises besteht gemäss § 10 der Geschäftsordnung aus dem Rek-

tor, einem Vertreter des Kuratoriums sowie des Sponsors. 

(15) Board des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt 

Das Board des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt wird in der Geschäftsordnung nicht 

definiert. D^e Homepage des AGK legt den Schluss nahe, dass sich das Board des Zentrums für 

das Jüdisch-Geistliche Amt aus dem Präsidenten, dem Rektor, der Kanzlerin, dem rabbinischen 

und dem kantoralen Board, dem Senat und dem Boaros of Trustees (Kuratorium) zusammen-

setzt. Unterlagen und Informationen zur Zusammensetzung des Boards des Zentrums für das 

Jüdisch-Geistliche Amt lagen den Untersuchungsführern indes nicht vor. Unklar ist, ob das 
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Board des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt das jedenfalls bis 2015 bestehende Direk-

torium^ abgelöst hat. 

Laut dem Studienhandbuch kommt dem Board des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt 

eine entscheidende Rolle zu. So trifft es auf Basis der Evaluation durch das Rabbinische Board 

und das Kantorale Board die Entscheidung, ob das Studium aufgrund mangelnder Leistungen 

beendet wird, ob das Probejahr um ein weiteres Jahr verlängert wird oder ob das Probejahr 

beendet und der oder die Studierende in den regulären Studienbetrieb aufgenommen wird (ggf. 

mit Empfehlungen). 

Das Board des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt entscheidet zudem über die Entsen-

dung der Rabbinats- und Kantoratsstudierenden an die Conservative Yeshiva6^ in Jerusalem 

für ein Jahresprogramm. 

*3 Siehe dazu unter C IV. 1. b) (7). 
^ Hierbei handelt es sich um ein Institut für das Studium traditioneller jüdischer Texte. 

Zudem gehen dem Board des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt sämtliche Evaluationen 

aus den Praktikumsorten, der praktischen und akademischen Ausbildung, einschliesslich des 

Studienaufenthalts in Israel zu. 

Schliesslich hat das Board des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt erhebliche (Mit-) Ent-

scheidungsbefugnisse im Hinblick auf den akademischen Abschluss: 

Bei ihm ist das Thema der Bachelor- (für Kantoren) bzw. Masterarbeit (für Rabbiner) einzu-

reichen und der exakte Zeitplan abzustimmen, der angenommen werden muss. Schliesslich ist 

bei ihm der Nachweis über den Master- oder Bachelorabschluss an der Universität Potsdam 

einzureichen. 

Schliesslich erfolgt eine Ordination bzw. Investitur nur, wenn das Board des Zentrums für das 

Jüdisch-Geistliche Amt den Studierenden nach Abschluss des Studiums zur Ordination oder 

zur Investitur vorschlägt. 

(16) Rabbinisches Board und Kantorales Board 

Auch das Rabbinische Board (auch: Rabbinic Board oder Board of Rabbis) und das Kantorale 



Gercke 

Wollschläger 

49 

 

 

Board (auch: Cantorial Board oder Board of Cantors) werden in der Geschäftsordnung nicht 

definiert. Dort ist lediglich unter § 6.2 von der Konferenz des rabbinischen und kantoralen 

Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt die Rede, der weitreichende Entschei-

dungsbefugnisse eingeräumt werden. Für die Untersuchungsführer ist nicht nachvollziehbar, 

ob die Konferenz dieser Boards mit dem Rabbinischen und dem Kantoralen Board identisch ist. 

Auch wird nicht klar, ob die Mitglieder des Rabbinischen Boards und des Kantoralen Boards 

zugleich Mitglieder des Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt sind, Allerdings 

liegt die Annahme nahe, dass die in der Geschäftsordnung benannten Mitglieder der Konferenz 

des rabbinischen und des kantoralen Boards mit den Mitgliedern dieser Boards identisch sind 

und ggf. lediglich unter verschiedenen Funktionsbezeichnungen auftreten. 

Dem Rabbinischen und dem Kantoralen Board kommen im Rahmen des AGK eine massgebli-

che Funktion zu. Denn sie entscheiden nicht nur darüber, ob Studierende überhaupt aufgenom-

men werden, sondern auch darüber, ob Studierende ordiniert bzw. zur Investitur zuge- 

lassen werden. Darüber hinaus entscheiden sie über eine etwaige Exmatrikulation, z.B. wegen 

«moralischer Verfehlung». 

Aus dem Studienhandbuch ergibt sich zunächst, dass das Probejahr mit der Evaluation durch 

das Rabbinische oder das Kantorale Board endet. 

Im Verlauf des Probejahrs haben Anwärter auf das Studium ein Studienbuch zu führen, dessen 

Ergebnisse vom Rabbinischen Board evaluiert werden. Nach Aufnahme in das reguläre Studium 

können Zwischenevaluationen durch das Rabbinische Board durcheeführt werden. Die Boards 

können die Studierenden «bei Bedarf» individuell evaluieren. 

Kommt es im Laufe des Studiums zu Problemen mit Studierenden, entscheiden das Rabbinische 

und das Kantorale Board darüber, ob Studierende exmatrikuliert werden. Hierzu heisst es im 

Studienhandbuch: 

«Eine Sitzung des Boards wird einberufen. Auf dieser Sitzung wird die Entscheidung 

getroffen, ob und wenn ja unter welchen Bedingungen der Studierende exmatrikuliert 

wird. Im Falle der Exmatrikulation erhält der Studierende einen offiziellen Brief des 

Boards, der die Entscheidung bekannt gibt. Alle Mitglieder des Kollegs werden eben-

falls benachrichtigt. Der Studierende wird aus dem Kolleg ausgeschlossen. Er muss die 

Schlüssel abgeben, wird aus dem E-Mail-Verteiler gestrichen, die Stipendiengeber wer-

den benachrichtigt. 
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Wird eine ethische oder moralische Verfehlung erkannt, tritt das gleiche Verfahren in 

Kraft. Ist die ethische oder moralische Verfehlung ausserordentlich gravierend, wird 

der Studierende sofort beurlaubt und nach Anhörung gegebenenfalls sofort exmatriku-

liert.» 

(17) Admission Board 

Das Admission Board kann gemäss § 6.2 der Geschäftsordnung durch die Konferenz des rabbi-

nischen und kantoralen Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt einberufen wer-

den. 

Welche Aufgaben diesem Board zukommen, wann und mit welchen Mitgliedern es einberufen 

wird, vermochten die Untersuchungsführer auf Basis der ihnen zur Verfügung stehenden 

Quellen nicht zu ergründen. Im Handbuch und auf der Homepage des AGK65 wird bzw. wurde 

das Admission Board nicht erwähnt. 

(18) Studienberater 

Ausweislich des Handbuchs finden zu jedem Semesterbeginn obligatorische Studienberatungen 

statt, in denen die Gesamtleistung der Studierenden im vorangegangenen Semester in den Fel-

dern akademische und praktische Ausbildung sowie Gemeindepraktikum evaluiert und hieraus 

folgend Lernziele für das neue Semester vereinbart werden. 

Auf der Grundlage dieser Evaluationen, der erreichten und nicht erreichten Lernziele des ver-

gangenen Semesters und der persönlichen Einschätzung der Studierenden vereinbart das Bera-

tungsteam gemeinsam mit den Studierenden Lernziele für das kommende Semester. Die Studi-

enberatungen werden ausweislich des Handbuchs protokolliert und allen Teilnehmern zur 

Kenntnis gegeben; sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Studiums. In der Studienberatung 

haben die Studierenden ferner die Möglichkeit, zu den Evaluationen durch die jeweiligen 

Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt Stellung zu beziehen. 

(19) Studienkommission 

Auch die Studienkommission wird in der vorliegenden Geschäftsordnung des AGK nicht er-

wähnt. 
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Laut Handbuch besteht die Aufgabe der Studienkommission darin, das Studium am AGK als 

Ganzes (Programm, Lehrmethoden, Zeitmanagement, Lehrplanung) zu evaluieren. Hierfür gibt 

es im Vorfeld der Sitzung Befragungen unter den Studierenden und Lehrenden. Gegebenenfalls 

sollen Vorschläge zur Verbesserung des Studiums entwickelt und an die Abteilungsleiterkonfe-

renz zur Kenntnis gegeben werden. 

Für die Untersuchungsführer ist anhand der zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen nicht 

ersichtlich, wie sich die Studienkommission zusammensetzt. 

6s Die Homepage war über weite Strecken der Untersuchung online geschaltet und öffentlich einsehbar, wurde dann aber 
abgeschaltet (Stand: 13.09.2023). 

(20) Praktikumskommission 

Aus dem Handbuch geht hervor, dass das AGK ferner über eine Praktikumskommission verfügt, 

die sich mit strategischen Fragen des Gemeindepraktikums, wie Ausrichtung und Weiterent-

wicklung des Praktikums und Einbindung von Seelsorgegesprächen, beschäftigt. 

In der Geschäftsordnung wird die Praktikumskommission nicht erwähnt Für die Untersu-

chungsführer ist anhand der zur Verfügung stehenden Erkenntnisquelien nicht ersichtlich, wie 

sich diese zusammensetzt. 

c) Finanzierung 

Das AGK wird u.a. vom Zentralrat der Juden, dem Bundesministerium des Innern und für Hei-

mat, der Kultusministerkonferenz und der Stiftung [...] Potsdam finanziert.33 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen 

Der Ablauf des Studiums ist im Handbuch geregelt. 

 
33 Die Homepage der Stiftung, aus welcher diese Information hervorging, war über weite Strecken der Untersuchung on-

line geschaltet und öffentlich einsehbar, wurde dann aber abgeschaltet (Stand: 13.09.2023). 
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a) Probejahr und Evaluation 

Studierende werden ausweislich des Handbuchs zunächst fur ein Probejahr am AGK aufgenom-

men, das mit einer Evaluation durch das Rabbinische oder das Kantorale Board endet. 

Für diese Evaluation wird durch die jeweiligen Referenten ein Evaluationsbogen erstellt, der 

alle Informationen aus dem bisherigen Studienverlauf erfasst. Hierzu gehören insbesondere In-

formationen zu bereits vorhandenem Vorwissen, zu regelmässiger Teilnahme, aktiver Beteili-

gung, Selbständigkeit, Zuverlässigkeit sowie Empfehlungen – jeweils für das Studium an der 

School of Jewish Theology sowie am Zentrum für das Jüdisch-Geistliche Amt am AGK. 

Die Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt treffen auf der Basis dieser Evaluation 

ihre Entscheidung, wobei folgende Optionen bestehen: 

• Beendigung des Studiums aufgrund mangelnder Leistungen, 

• Weiterfiihrung des Probejahrs für ein weiteres Jahr, 

• Beendigung des Probejahrs und Aufnahme des regulären Studienbetriebs – ggf. mit 

Empfehlungen. 

Auch während des Studiums können das Rabbinische oder das Kantorale Board die Studieren-

den «bei Bedarf' evaluieren. Den Studierenden werden die Evaluationen, die dem Board des 

Zentrums für das Jüdische Geistliche Amt aus den Praktikumsorten, der praktischen und aka-

demischen Ausbildung einschliesslich des Studienaufenthalts in Israel zugehen, von der Studi-

enberatung zugesandt. In der Studienberatung haben die Studierenden die Möglichkeit, zu den 

Evaluationen Stellung zu beziehen. 

b) Supervision 

Pro Semester gibt es zwei verpflichtende Termine zur Einzelsupervision. Die Sitzungen finden 

grundsätzlich in der Praxis oder in den Räumlichkeiten des Supervisors statt. Zudem erfolgen 

Gruppensupervisionen semesterwöchentlich während des ganzen Studiums in den Räumen des 

Kollegs. 

Wenn eine Sitzung in der Einzelsupervision ohne Entschuldigung oder mit ganz kurzfristiger 

Absage (24 Stunden) versäumt wird, muss der Studierende die ausgefallene Sitzung anteilig 

selbst finanzieren und ein Ausfallhonorar an das AGK zahlen (bis zu 30,00 Euro). Es besteht 

eine Verschwiegenheitspflicht in Bezug auf die Inhalte der Gespräche. 
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c) Gemeindepraktikum 

Das Handbuch legt fest, dass Studierende ein Gemeindepraktikum vollziehen müssen. Zu Be-

ginn eines Praktikums fügt das AGK der Praktikumsvereinbarung eine zwischen Student, Ge-

meinde und AGK verhandelte Zielvereinbarung bei, die am Praktikumsende evaluiert wird. 

d) Jahr in Israel 

Das Board des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt entscheidet über die Entsendung von 

Studierenden zum obligatorischen Jahresprogramm an der Conservative Yeshiva34 in Jerusa-

lem. 

e) Exmatrikulationsverfahren 

Das Handbuch regelt ferner das Exmatrikulationsverfahren. Dieses kann eingeleitet werden, 

sofern im Semesterverlauf Probleme erkannt werden, etwa eine fehlende Beteiligung des Stu-

dierenden, Desinteresse, Zuspätkommen, häufige oder unentschuldigte Abwesenheit oder un-

angemessenes Verhalten. 

Tritt einer dieser Fälle ein, soll ausweislich des Handbuchs sofort ein Gespräch zwischen den 

Dozenten und dem Studierenden geführt werden. 

Können die Beanstandungen danach nicht ausgeräumt werden, soll ein «Vertreter des Boards» 

das Gespräch mit dem Studierenden suchen. Um welches Board es sich hierbei handelt, wird 

nicht deutlich. In diesem Gespräch sollen die Probleme benannt und ihre Bearbeitung gefordert 

werden. Gegebenenfalls soll ein kurzes, schriftliches Gesprächsprütokoll erstellt werden. Zu-

dem soll die Empfehlung ausgesprochen werden, die Einzelsupervision intensiver zu nutzen. 

Halten die Probleme im darauffolgenden Semester an, soll erneut ein Gespräch mit Vertretern 

des Boards erfolgen. Dieses zweite Gespräch soll ebenfalls mit einer Empfehlung zur Einzelsu-

pervision abgeschlossen werden, wobei die Supervisoren darüber informiert werden sollen. Das 

zweite Gespräch soll darüber hinaus von einem Brief begleitet werden, der zu einer Verhaltens-

änderung in den angesprochenen Problemfeldern bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auffor-

dern soll, da andernfalls die Exmatrikulation aus der Ausbildung zu erfolgen hat 

 
34 Hierbei handelt es sich um ein Institut für das Studium traditioneller jüdischer Texte. 
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Ist der im Brief festgesetzte Zeitpunkt erreicht, sollen schriftliche Berichte aller Dozenten ein-

gefordert werden. Zudem soll eine Sitzung «des Boards» einberufen werden. Auch an dieser 

Stelle fehlt im Handbuch eine Konkretisierung, welches Board gemeint ist. In dieser Sitzung soll 

sodann die Entscheidung getroffen werden, ob und wenn ja unter welchen Bedin- 

gungen der Studierende exmatrikuliert wird. Im Falle der Exmatrikulation soll der Studierende 

einen offiziellen Brief «des Boards» erhalten, mit welchem die Entscheidung bekannt gegeben 

wird. 

Zudem sollen alle Mitglieder des Kollegs über die Exmatrikulation benachrichtigt werden. Zu 

den Mitgliedern des Kollegs gehören gemäss § 2 der Geschäftsordnung der Präsident, der Rek-

tor, alle angestellten Rabbiner, Kantoren und Professoren, alle Mitarbeiter sowie alle regelmäs-

sig am AGK Lehrenden, die kontinuierlich wenigstens eine Lehrveranstaltung pro Jahr anbie-

ten, weiterhin alle Studierenden des AGK. Ob auch passive Mitglieder über die Exmatrikulation 

informiert werden, ergibt sich aus dem Handbuch nicht. 

Am Ende des Exmatrikulationsverfahrens wird der Studierende aus dem Kolleg ausgeschlossen. 

Er muss die Schlüssel abgeben, wird aus dem E-Mail-Verteiler gestrichen und die Stipendien-

geber werden benachrichtigt. 

Dasselbe Verfahren tritt in Kraft, wenn eine «ethische oder moralische Verfehlung» erkannt 

wird. Ist die ethische oder moralische Verfehlung ausserordentlich gravierend, kann der Stu-

dierende sofort beurlaubt und nach Anhörung ggf. sofort exmatrikuliert werden. 

f) Abschluss an der Universität Potsdam 

Der Bachelorabschluss (für Kantoren) und der Masterabschluss (für Rabbiner) sind Vorausset-

zung für den Abschluss der rabbinischen oder kantoralen Ausbildung am AGK. Der akademi-

sche Abschluss erfolgt nach einem exakten Zeitplan, den der Kandidat mit dem Board des Zent-

rums für das Jüdisch-Geistliche Amt abstimmen muss. 

Erst nach der Erbringung eines formalen Nachweises der Erstellung der Bachelor- bzw. Mas-

terarbeit und eines Zeitplanes kann ein Übergang in das Abschluss-Semester stattfinden. Sollte 

ein Studierender bereits deutlich vor der Ordination einen festen Arbeitsvertrag in einer Ge-

meinde haben, wird der Gemeinde schriftlich mitgeteilt, dass das Studium noch Anforderungen 

stellt, die bis zur Ordination zu berücksichtigen und nicht zu verhandeln sind. 
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g) Ordination/Investitur 

Ausweislich des Handbuchs ist die Ordination der Abschluss der Ausbildung am AGK und kann 

nur erfolgen, wenn: 

• Ein akademischer Abschluss (M.A. oder B.A.) vorliegt, 

• der Nachweis über die praktische Ausbildung mit Scheinen belegt ist sowie das vollstän-

dig ausgefüllte Formblatt Praktische Übungen vorliegt, 

• die Gemeindeberichte positiv sind, 

• die verschiedenen Supervisionsformen über alle Studienjahre regelmässig besucht wor-

den sind und 

• die geforderten Hebräischkenntnisse erreicht worden sind. 

Weitere Voraussetzung für die Ordination bzw. Voraussetzung für die Investitur ist das «volle 

Vertrauen in die Persönlichkeit der Absolventin bzw. des Absolventen». 

Welche Entscheidungen der Ordination bzw. Investitur vorausgehen, lässt sich den den Unter-

suchungsführern zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen nicht mit Gewissheit entnehmen: 

(1) Voi'schlag zur Ordination/Envestitur 

Ausweislich des Handbuchs sind die Ordination bzw. Investitur nicht der automatische Ab-

schluss der praktischen Ausbildung. Vielmehr können Studierende nach Abschluss ihres Studi-

ums vom «Board des Zentrums» zur Ordination oder zur Investitur vorgeschlagen werden. 

Aus § 6.2 der Geschäftsordnung des AGK geht hingegen hervor, dass die Konferenz des rabbi-

nischen und kantoralen Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt für den Vorschlag 

zur Ordination bzw. die Bestellung in das Amt des Kantors zuständig ist. Dem Rektor des Kol-

legs steht insoweit ein Vetorecht zu. 

Es ist insoweit unklar, wer und unter welchen Voraussetzungen die Entscheidung über den Vor-

schlag eines Studierenden zur Ordination bzw. Investitur trifft. 

(2) Zulassung zur Ordination/Investitur 

Das Handbuch legt zudem fest, dass kein Anspruch auf die Ordination bzw. Investitur besteht. 

Vielmehr ist die «Zulassung zur Ordination bzw. Investitur [...] unabhängig vom Abschluss 
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des Studiums». 

§ 8 der Prüfungsbestimmungen des AGK regelt die «Zulassungsvoraussetzungen zur Ordina-

tion und Investitur». Daraus geht hervor, dass bei der Zulassung zur Ordination und Investitur 

folgende Nachweise zwingend zu erbringen sind: 

• Das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss des Masterstudienganges Jüdische The-

ologie mit dem Schwerpunkt Rabbinat oder das Zeugnis über den erfolgreichen Ab-

schluss des Bachelorstudienganges mit dem Schwerpunkt Kantorat an der Universität 

Potsdam oder die Bescheinigung des Prüfungsausschusses über die Anerkennung eines 

anderen Hochschulabschlusses, 

• Leistungsnachweise der obligatorischen Lehrveranstaltungen des AGK, 

• die Bestätigung der Gemeindetätigkeit, 

• der Zulassungsbescheid durch das entsprechende Board des Zentrums für das Jüdisch-

Geistliche Amt. 

Ausweislich des Handbuchs werden die Studierenden schriftlich über die Zulassung zur Ordi-

nation informiert. Ihnen wird mitgeteilt, welche Anforderungen ggf noch bis zu welchem Ter-

min zu erfüllen sind. Liegen bis zu diesem Termin alle noch fehlenden Ergebnisse vor, werden 

die Studierenden zur Ordination zugelassen. Studierende, bei denen noch Ergebnisse fehlen, 

werden in diesem Jahr nicht zur Ordination zugelassen. 

Die Entscheidung wird laut Handbuch im Rahmen einer Sitzung des Rabbinischen Boards oder 

des Kantoralen Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt ca. sechs Monate vor dem 

geplanten Ordinationstermin getroffen. Über die Zulassung der Studierenden zur Ordination 

wird die Allgemeine Rabbinerkonferenz informiert. 

Jedenfalls bis Ende 2014 wurde die Entscheidung über die Zulassung zur Ordination ausweis-

lich eines den Untersuchungsführern vorliegenden Schreibens des AGK aus November 2014 

nach Vorlage der Abschlussarbeit noch vom Direktorium des AGK getroffen. In diesem Schrei-

ben wurde einer Studierenden unter Hinweis auf die fristgerecht zu erbringenden Leistungen 

als Voraussetzung für die Zulassung zur Ordination mitgeteilt, «dass, sollte es in einer der ge-

nannten Arbeitsphasen zu gravierenden Verzögerungen oder Ausjällen kommen, dies zur 

Konsequenz hätte, dass Deine Akte im kommenden Jahr dem Rabbinic Board nicht für die Or-

dination zum Vorschlag gebracht werden könnte». Demgegenüber hiess es in einem den Un-

tersuchungsführern vorliegenden Schreiben aus Januar 2015, dass «das Board des Zentrums 
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für das Jüdisch geistliche Amt [...] sich mit der Frage befasst [hat], wer im Jahr 2015 zur Or-

dination zugelassen werden soll». 

Unklar ist insoweit bereits, ob es sich bei dem Vorschlag zur Ordination bzw. Investitur und der 

Zulassung zur Ordination bzw. Investitur um verschiedene Entscheidungen handelt und – be-

jahendenfalls – welche der beiden Entscheidungen auf Grundlage welcher Voraussetzungen vo-

rangeht. Unklar ist ferner, welches Gremium für die jeweilige Entscheidung zuständig ist bzw. 

war. Während die Zuständigkeit für den Vorschlag zur Ordination oder Investitur sowohl dem 

Board ues Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt als auch der Konferenz des rabbinischen 

und kantoralen Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt zugeschrieben wird, oblag 

die Zuständigkeit für die Zulassung seit 2014 drei verschiedenen Gremien: dem Direktorium, 

dem Board des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt sowie dem Rabbinischen bzw. dem 

Kantoralen Board. Feststeht anhand der den Untersuchungsführern vorliegenden Unterlagen 

lediglich, dass sowohl der Vorschlag als auch die Zulassung zu Ordination bzw. Investitur von 

einem Gremium bzw. Verantwortlichen des AGK getroffen werden. 

In der Präambel der seinerzeit geltenden Studienordnung hiess es: 

«Nach Abschluss des gesamten Studiums und Befürwortung durch das Abraham Gei-

ger Kolleg erfolgt die Ordination.» 

Diese wurde in der Studienordnung nur fragmentarisch konkretisiert. So hiess es unter § 6: 

«Nach Erwerb der akademischen Voraussetzungen und erfolgreichem Abschluss der 

Vorbereitung zum Rabbinat erfolgt die Ordination in das Jüdisch-Geistliche Amt.» 

Ferner hiess es in § 9 Abs. 6 zu den akademischen Anforderungen für eine Ordination: 

«Um die Ordination ins Jüdisch-Geistliche Amt zu erlangen, müssen die Studierenden 

die durch diese Studienordnung festgelegte Anzahl der Leistungspunkte auf ihrem 

Punktekonto angesammelt haben sowie den Master-/Magisterstudiengang und die 

Master-/Magisterarbeit im Master/Magisterstudiengang .Jüdische Religion, Ge-

schichte und Kultur'an der Universität Potsdam erfolgreich absolviert haben.» 

Nur andeutungsweise war aus § 12 Abs. 1 der Studienordnung ersichtlich, dass darüber hinaus 

weitere Anforderungen an den Studierenden gestellt werden und eine Empfehlung ausgespro-

chen werden muss: 
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«Hat ein/e Studierende/r das Master-/Magisterstudium jüdische Religion, Geschichte 

und Kultur' an der Universität Potsdam nachweislich erfolgreich abgeschlossen und 

das Studium im Studiengang Rabbinat am Abraham Geiger Kolleg inkl. der Bereiche 

praktische Ausbildung/Gemeindearbeit und psychosoziale Begleitung mit Empfehlung 

zur Ordination absolviert, erhält der Absolvent/die Absolventin ein Zeugnis darüber, 

dass er/sie alle Voraussetzungen zur Ordination in das jüdisch-geistliche Amt erfüllt 

hat. Der Präsident, der Professor für Talmud, Liturgie und rabbinische Studien sowie 

das Rabbinerkollegium erteilen daraufhin die Ordination im Rahmen eines öffentli-

chen Gottesdienstes.» 

Wer auf welcher Basis diese «Empfehlung» oder nach dem Wortlaut der Präambel «Befürwor-

tung» aussprach oder versagte, war der Studienordnung nicht zu entnehmen. 

Unklar bleibt überdies auch nach der neuen Geschäftsordnung, was unter dem nach § 8 der 

Prüfungsbestimmungen als Voraussetzung für die Zulassung zur Ordination bzw. Investitur zu 

erbringende Zulassungsbescheid durch das entsprechende Board des Zentrums für das Jüdisch-

Geistliche Amt zu verstehen ist und an welche Voraussetzung der Erlass dieses Bescheids wie-

derum geknüpft wird. 

Weiterhin bleibt unklar, ob die aktuell offenbar vom Rabbinischen oder Kantoralen Board ge-

troffene Zulassungsentscheidung verbindlich zur Durchführung der Ordination bzw. Investitur 

führt oder ob hierüber ein weiteres internes oder externes Gremium zu befinden hat. Nach dem 

Wortlaut der früheren Studienordnung fiel die Entscheidung bei Zugrundelegung eines unter 

Juristen üblichen Sprachgebrauchs mit der Empfehlung zur Ordination fs. o. «erteilen darauf-

hin die Ordination'*}. 

h) Post-Graduate Programm 

Ausweislich des Handbuchs ist die Ausbildung mit der Ordination noch nicht beendet. Vielmehr 

sind alle rabbinischen Alumni verpflichtet, in den zwei Jahren nach ihrem Abschluss an einem 

Post-Graduate Programm teilzunehmen, das vom AGK gestaltet wird und dazu dienen soll, .den 

Übergang in die eigenständige Gemeindetätigkeit zu begleiten und noch einmal Gesprächs-

möglichkeiten mit Rabbiner^innen, Supervisor*innen und anderen Lehrenden anzubieten». 

Ob mit einem Verstoss gegen die Teilnahmeverpflichtung Konsequenzen einhergehen, ist den 

den Untersuchungsführern vorliegenden Erkenntnisquellen nicht zu entnehmen. 
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3. Aktuelle Compliance-Richtlinien 

a) Ethische Standards und Verhaltensregeln 

Das Handbuch mit Stand von September 2019 (4. Auflage) enthält unter dem Abschnitt ,,N) 

Ethische Standards und Verhaltensregeln» ein Regelwerk, das gemeinsame Werte des AGK de-

finiert. Darin heisst es wie folgt: 

«Das Abraham Geiger Kolleg ist der Maxime der akademischen und persönlichen In-

tegrität verpflichtet. Das akademische, berufliche und persönliche Verhalten der Stu-

dierenden auf dem Campus, in den Synagogen, Gemeinden und anderen Einrichtungen 

wie auch in der Öffentlichkeit soll daher in Übereinstimmung mit den Werten sowohl 

der guten akademischen Praxis als auch der jüdischen Ethik stehen. 

Die Leitung des AGK betrachtet alle Verletzungen der persönlichen und akademischen 

Integrität als schwere Verstösse. Dazu gehören auch alle Betrugs- und Täuschungsver-

suche bei Prüfungen, Klausuren oder Hausarbeiten. Es wird erwartet, dass die Studie-

renden die Regeln zum korrekten Umgang mit den Quellen und dem geistigen Eigen-

tum kennen. Plagiat, d.h. die nicht als solche gekennzeichnete Übernahme fremder 

geistiger Leistungen, steht im Widerspruch zu den Grundprinzipien der akademischen 

Ehrlichkeit. 

Ethische und berufliche Standards umfassen: 

• Respekt für Rechte und Würde der Anderen 

• Ehrlichkeit und Integrität im eigenen Handeln 

• Bemühen um höchste Qualität in der eigenen Arbeit 

• Verantwortlichkeit für das eigene Handeln in der Ausbildung und am Arbeitsplatz. 

Die Leitung des Abraham Geiger Kollegs kann disziplinäre Massnahmen einleiten, 

wenn diese Standards verletzt werden. Verletzungen der Standards sind u.a.: 

• akademisches Fehlverhalten, darunter Plagiat und Betrugsversuche 

• Alkohol- oder Drogenmissbrauch 

• sexuelle Belästigung 

• bewusste Desinformation der Ausbildungseinrichtungen 

• Veruntreuung von Geldern 
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• gewalttätiges Verhalten 

• Anwendung verbaler Gewalt und beleidigender Sprache 

• Diebstahl 

• Verletzung der anderen Richtlinien und Regeln des Kollegs» 

b) Richtlinie für ein respektvolles und vertrauensvolles Miteinander am Abra-

ham Geiger Kolleg an der Universität Potsdam vom 20.02.2020 

Zum 20.02.2020 veröffentlichten das Rabbinische und das Kantorale Board des AGK zudem 

die «Richtlinie für ein respektvolles und vertrauensvolles Miteinander am Abraham Geiger Kol-

leg an der Universität Potsdam» (im Folgenden: AGK-Richtlinie). Die Richtlinie basiert auf der 

Vorlage der Humboldt-Universität zu Berlin, namentlich auf der Richtlinie des Präsidenten so-

wie Dienstvereinbarung zwischen dem Präsidenten und dem Gesamtpersonalrat für ein res-

pektvolles Miteinander, Amtliches Mitteilungsblatt 117/2014. 

In der Präambel der AGK-RichÜinie wird das Ziel der Richtlinie wie folgt umschrieben: 

«Das Abraham Geiger Kolleg an der Universität Potsdam gibt sich eine Richtlinie für 

ein respektvolles und vertrauensvolles Miteinander. Die Richtlinie stellt für alle Mitglie-

der des Abraham Geiger Kollegs sicher, dass egal welcher Mitgliedergruppe sie ange-

hören, eine vertrauensvolle Studien-, Lern- und Arbeitsatmosphäre gesichert wird, die 

von Respekt, Anerkennung und Sicherheit bestmöglich getragen ist. 

Professionelles Verhalten in allen Arbeitsbereichen, in jeglichem mündlichen und 

schriftlichen Austausch sowie auch in den sozialen Medien wird vorausgesetzt. Dies be-

inhaltet auch den Respekt bei Unterschiedlichkeiten in Bezug auf Religion, sexuelle Ori-

entierung, Geschlecht. 

Professionalität im Umgang miteinander bezieht sich auch darauf Ungleichgewichte 

in Macht und Verantwortung mitzudenken und in keiner Weise auszunutzen. Professi-

onelles Verhalten ist frei von allen Formen von Diskriminierung, Belästigung und Ge-

walt. 

Diskriminierung, Mobbing, Stalking oder sexualisierte Belästigung sind in keinem Fall 

hinzunehmen, sondern arbeits- oder disziplinarrechtlich zu ahnden. Dies gilt auch fi ' 

die Duldung solcher Vorkommnisse.» 
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Zudem werden folgende Grundsätze aufgestellt: 

«Das Abraham Geiger Kolleg steht fit r faires und achtungsvolles Zusammenwirken 

aller Mitglieder des Abraham Geiger Kollegs, eine vertrauensvolle, konstruktive und 

wertschätzende Atmosphäre und Zusammenarbeit, den wechselseitigen Respekt vor 

der Persönlichkeit der/des Anderen, die Eigenverantwortung der/des Einzelnen Jur 

ein positives innerbetriebliches Studien- und Arbeitsklima, Vertrauen in die Haltung 

der Institution und in ein entschlossenes Vorgehen der Leitung im Schutz vor Diskrimi-

nierung, Mobbing, Stalking, sexualisierter Belästigung und Gewalt, Ahndung von 

Verstössen gegen diese Grundsätze.» 

Die Leitung trage zudem aktiv dazu bei, dass Konflikte sachgerecht ausgetragen und gelöst wer-

den können. Sie sei verpflichtet, die Einhaltung der hier beschriebenen Standards zu gewähr-

leisten, mit Nachdruck für die Rechte der Betroffenen einzutreten und für eine konsequente 

Aufklärung bzw. eine Ahndung entsprechenden Fehlverhaltens zu sorgen. 

Weiter nennt die AGK-Richtlinie Präventionsmassnahmen, die bereits umgesetzt worden sein 

sollen. 

In der AGK-Richtlinie werden zudem Massnahmen angekündigt, die einer «besseren Bearbei-

tung von internen Konflikten»dienen sollen, namentlich: 

• Sensibilisierungstrainings sowie verpflichtende Fortbildung für Personalverantwortli-

che und leitende Mitarbeitende und Referenten sowie die jeweiligen von den Studieren-

den in das Board für Konfliktbewältigung Delegierten; 

• das Einsetzen eines Boards für Konfliktbewältigung. 

Schliesslich wird verdeutlicht, dass es das Recht aller betroffenen Personen sei, sich in Fällen 

von Diskriminierung, Mobbing, Stalking, sexualisierter Belästigung oder Gewalt beraten zu las-

sen. Als Ansprechpartner werden die Leitung und das Board für Konfliktbewältigung benannt. 

Dort soll «unter Wahrung höchster Vertraulichkeit» unterstützt und beraten werden. 

c) Richtlinie für einen fairen und respektvollen Umgang sowie den Schutz vor 

Diskriminierung am Arbeitsplatz und Studienort School of Jewish Theolo- 

gy an der Universität Potsdam vom 29.04.2020 

Die School of Jewish Theology an der Universität Potsdam veröffentlichte zum 29.04.2020 die 
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«Richtlinie für einen fairen und respektvollen Umgang sowie den Schutz vor Diskriminierung 

am Arbeitsplatz und Studienort School of Jewish Theology an der Universität Potsdam» (im 

Folgenden: SJT-Richtlinie).35 Gemäss § 1 Abs. 1 der SJT-Richtlinie findet diese ausdrücklich 

auch auf das AGK Anwendung. 

In § 2 der SJT-Richtlinie werden Leitprinzipien, wie etwa der Schutz der Persönlichkeitsrechte 

(Abs. 1) sowie Toleranz, Offenheit und gegenseitiger Respekt (Abs. 2), normiert. Zudem wird 

die Vorbildfunktion der Mitglieder mit Leitungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsfunktion 

unterstrichen, die nach § 2 Abs. 3 der SJT-Richtlinie dazu verpflichtet werden, ihnen zur Kennt-

nis gebrachtem Fehiverhalten entgegenzu treten. 

Von Diskriminierung, Gewalt, Nachstellung und Mobbing Betroffene werden zur Beschwerde-

stellung ermutigt, § 2 Abs. 4 SJT-Richtlinie. Dem Beschwerdeverfahren wird in der SJT- Richt-

linie ein eigener Abschnitt gewidmet (Dritter Abschnitt). 

Die in § 2 SJT-Richtlinie normierten Leitprinzipien und die ergänzenden Grundsätze wurden 

als Massnahme zur Prävention umfassend veröffentlicht und ihre Einhaltung als Selbstver-

pflichtung u.a. zum Gegenstand der Institutssatzung gemacht (§ 7 SJT-Richtlinie). 

V. Das Zacharias Frankel College 

1. Organisation 

Bei der Organisation des Zacharias Frankel Colleges ist zwischen der Trägergesellschaft (im Fol-

genden: ZFC gGmbH) und der Ausbildungseinrichtung (im Folgenden: ZFC) zu unterscheiden. 

a) Trägergesellschaft 

(1) Gründung und Sitz der Gesellschaft 

Die ZFC gGmbH wurde mit Gesellschaftsgründungsvertrag vom 23.04.2013 unter der Anschrift 

der Universität Potsdam gegründet36 und am 16.05.2013 in das Handelsregister eingetragen.37 

(2) Gegenstand und Zweck 

Gegenstand des Unternehmens ist ausweislich § 2 Ziff. 1 der im Handelsregister hinterlegten 

 
35 Anhang 12. 
^ Anhang 13 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Zacharias Frankel Co Dege gGmbH). 
37 Anhang 14 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Zacharias Frankel College gGmbH). 
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Satzung38 die Ausbildung und Fortbildung von Rabbinern und Religionslehrern, insbesondere 

als sog. An-Institut bei der Universität Potsdam. 

Der Zweck der gemeinnützigen Gesellschaft besteht laut § 2 Ziff. 3 der Satzung in der Förderung 

von Wissenschaft und Forschung, Berufsbildung einschliesslich der Studentenhilfe und der Re-

ligion, insbesondere durch folgende Tätigkeiten: 

(1) ) Ausbildung und Fortbildung von konservativen Rabbinern und Religionslehrern, 

insbesondere auch im Rahmen eines von der Gesellschafi getragenen An-Insti-

tutes, wobei die akademische Ausbildung in einem eigenen BA/MA- Studien-

gang an der Universität Potsdam stattfindet; 

(2) Aufbau und Unterhaltung wissenschafilicher Forschung und Lehre, insbeson-

dere auch im Rahmen der wissenschaftlichen Veranstaltungen und Forschung 

der vom An-Institut getragenen Lehrstühle zur jüdischen Religionswissen-

schaft; 

(3) Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen; 

(4) Zusammenwirken und koordiniertes Vorgehen mit anderen wissenschaftlichen 

und gemeinnützigen Organisationen und Einrichtungen, die dazu dienen kön-

nen, den Gesellschaftszweck zu erreichen; 

(5) Zusammenarbeit und Koordination mit Einrichtungen der Wissenschaft des Ju-

dentums im Ausland, vor allem auch mit der Ziegler School for Rabbinic Studies 

der American Jewish University, Los Angeles, soweit hierdurch im konkreten 

Einzelfall die steuerbegünstigten Zwecke des § 51 Abs. 2 Abgabenordnung ver-

wirklicht werden; 

(6) Erstellung eigener wissenschaftlicher Publikationen oder Förderung, Koordi-

nation und Ausführung fremder wissenschaftlicher Publikationen; 

(7) Erstellung eigener wissenschaftlicher Untersuchungen und Studien oder Förde-

rung, Koordination und Ausführung fremder wissenschaftlicher Untersuchun-

gen und Studien; 

(8) Beratung staatlicher Stellen bei der Planung und Ausführung wissenschaftli-

cher Förderungsprogramme und Projekte.» 

Verpflichtet hat sich die Gesellschaft zur Ausbildung von Rabbinern und Rabbinerinnen des 

 
38 Anhang 15 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Zacharias Frankel College gGmbH). 
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konservativen/Masorti-Judentums, § 2 Ziff. 8 der Satzung. 

(3) Gesellschafter 

Gesellschafter der ZFC gGmbH waren zum Zeitpunkt der Gründung laut Gesellschafterliste39 

die Leo Baeck Foundation, vertreten durch ihren ersten Vorstand Herrn Homolka, mit 96% und 

Herr Walter Homolka mit 4 % der Anteile. Mit Wirkung zum 20.05.2022 trat Herr Homolka 

seine Anteile an die Leo Baeck Foundation ab.40 Mit Wirkung zum 24.01.2023 wurden sämtliche 

Gesellschaftsanteile an die Jüdische Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R. übertragen.41 

§ 17 der Satzung der ZFC GmbH regelt, dass die Gesellschafter im Hinblick auf den Gesell-

schaftszweck und ihre Gesellschafterstellung keinem Wettbewerbsverbot unterliegen. 

(4) Organe 

§ 8 der Satzung bestimmt die Organe der ZFC gGmbH. Dies sind die Geschäftsführung, der 

Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung,™ 

Gemäss § 13 der Satzung hat die ZFC gGmbH einen oder mehrere Geschäftsführer. Sofern ein 

Geschäftsführer bestellt ist, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be-

stellt, v ird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Ge-

schäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern kann 

Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 

erteilt werden. Rabbiner, die in leitender Position tätig sind, müssen der liberalen Bewegung im 

Sinne des § 2 Ziff. 3 der Satzung angehören. 

Gemäss § 14 Ziff. 1 der Satzung sind die Geschäftsführer im Innenverhältnis an die allgemeinen 

oder speziellen Weisungen der Gesellschafterversammlung und/oder des Aufsichtsrats sowie 

an die Bestimmungen ihres Anstellungsvertrages gebunden sind. Nach § 14 Ziff. 2 der Satzung 

ist für folgende Rechtshandlungen die Zustimmung der Gesellschafterversammlung einzuholen 

ist: 

 
39 Anhang 16 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Zacharias Frankel College gGmbH). 
?3 Anhang 17 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Zacharias Frankel College gGmbH). ^ Anhang 18 (siehe 
Gemeinsames Registerportal der Länder zur Zacharias Frankel College gGmbH). 
75 Anhang 15 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Zacharias Franke! College gGmbH). 
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,,a) Erwerb, Veräusserung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten; 

b) Investitionen, die vom vorgelegten und genehmigten Werbe- und Verwaltungs-

haushalt abweichen; 

c) Kreditaufnahme/-gewährungen, Haftungsübernahmen oder Wechselbegebungen; 

d) Abschluss von Dauerschuldverhältnissen, einschliesslich Verbandmitgliedschaften; 

e) Abschluss und Aufhebung von Arbeitsverhältnissen, soweit diese nicht projektbezo-

gen sind; 

f) Erteilung von Prokura; 

g) Versorgungszusagen aller Art» 

Einziger Geschäftsführer der ZFC gGmbH war bis zum 10.01.2023 Herr Walter Homolka. Mit 

Beschluss vom selben Tag wurde er durch die Gesellschafterversammlung in Gestalt der Leo 

Baeck Foundation als Geschäftsführer abberufen.70 Als neue, alleinvertretungsberechtigte Ge-

schäftsführerin wurden Frau Milena Rosenzweig-Winter eingesetzt. Sie wurde am 31.01.2023 

im Handelsregister eingetragen.42 

Ein Aufsichtsrat soll nach Auskunft des ZFC vom 23.08.2022 nicht existieren. 

(5) Gesellschafterausschüsse 

Für besondere Aufgaben können die Gesellschafter gemäss § 16 der Satzung43 Ausschüsse ein-

setzen. Welche Befugnisse diesen zukommen, legt die Gesellschafter-Versammlung unbescha-

det der Bestimmungen von Gesetz und Satzung fest. 

b) Ausbildungseinrichtung 

(1) Allgemeine Informationen 

Nach Auskunft des ZFC vom 16.05.2022 verfugte das College zum damaligen Zeitpunkt über 

eine festangestellte Mitarbeiterin. Im Mai 2022 sollen dort sieben Personen studiert haben. 

Ausweislich der Homepage haben seit der Gründung des ZFC sechs Personen dort einen Ab-

schluss gemacht.44’ 

 
42 Anhang 14 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Zacharias Frankel College gGmbH). 
43 Anhang 15 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Zacharias Frankel College gGmbH). 
44 https://zaeharias-frankel-coliege.de/faculty/our-alumni/ (Stand: 13.09.2023). 

https://zaeharias-frankel-coliege.de/faculty/our-alumni/
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Ebenfalls nach Auskunft vom 16.05.2022 sollen für das ZFC neben der Satzung keine Regula-

rien existieren, die gesonderte Vorschriften für den Studienablauf enthalten. Den Untersu-

chungsführern sind diesbezüglich lediglich die Ausführungen im «Student Handbook» des ZFC 

(im Folgenden: Handbook)00 bekannt, in welchem der Studienverlauf skizziert wird. 

Zudem existiert zwischen dem ZFC und der Ziegler School of Rabbinic Studies45 an der Ameri-

can Jewish University in Los Angeles ein «Memorandum of Understanding», das im August 

2013 von Herrn Homolka und Herrn Bradley Artson unterzeichnet wurde. Danach sollen Ent-

scheidungen über folgende Punkte vom ZFC und der Ziegler School of Rabbinic Studies gemein-

sam getroffen werden: 

• Bewerbung und Aufnahmeverfahren 

• Studienplan 

• Religiöses Leben und Begleitung 

• Jahr in Israel 

• Praktika und Vermittlung 

• Ordinationsverfahren 

• Ernennung von Lehrkräften 

Hingegen ist die Ziegler School of Rabbinic Studies ausweislich des Handbook verantwortlich 

für die Zulassung von Lehrkräften, den Lehrplan, die Zulassung der Studenten und ihren Fort-

schritt im Studiengang, und die Zulassung der Absolventen zur Ordination und Mitgliedschaft 

in der internationalen Rabbinical Assembly, der Berufsorganisation der Masor- ti/Konservati-

ven Rabbiner.46 Demnach weicht die Regelung im Handbook vom «Memorandum of Under-

standing» des ZFC mit der Ziegler School of Rabbinic Studies ab, in dem eine gemeinsame Ver-

antwortung vereinbart ist. 

(2) An-Institut der Universität Potsdam 

Das ZFC ist kraft der im Mai 2014 unterzeichneten «Vereinbarung über die Zusammenarbeit»47 

– ebenso wie das Abraham Geiger Kolleg – ein An-Institut der Universität Potsdam. 

 
B] Bei der Ziegler School of Rabbinic Studies handelt es sich um ein Graduiertenprogramm, das zur Ordination als konser-

vativer Rabbiner an der American Jewish University in Los Angeles führt; https:/ xvww.aju.edu/ ziegler-school-rab-
binic-studies (Stand: 13.09.2023). 

46 Anhang 20, S. 6. 
Anhang 21. 
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Ziel dieser Vereinbarung soll es sein, die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre zwischen der 

Universität Potsdam und dem ZFC unter Berücksichtigung ihrer verschiedenen Aufgaben und 

Rechtsformen zu regeln. Die Kooperation ist langfristig angelegt. 

Formen der Zusammenarbeit sollen in Abstimmung mit der School of Jewish Theology, dem 

Abraham Geiger Kolleg, der Ziegler School of Rabbinic Studies und der Philosophischen Fakul-

tät der Universität Potsdam vor allem gemeinsame wissenschaftliche Veranstaltungen, Lehr-

aufträge, Gastvorlesungen und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sein. 

Während der Laufzeit des Vertrages ist das ZFC berechtigt, die Bezeichnung «Institut an der 

Universität Potsdam» zu führen. 

(3) Executive Director, Dekan, Vizedekanin, Chief Operating Officer 

Herr Homolka wird im Handbook als der Executive Director des ZFC ausgewiesen.»,: 

Dekan ist danach Herr Bradley Artson,88 der zugleich Dekan der Ziegler School of Rabbinic Stu-

dies an der American Jewish University in Los Angeles ist. Grundlage seiner Stellung als 

Dekan ist das «Memorandum of Understanding» zwischen dem ZFC und der Ziegler School of 

Rabbinic Studies. Danach soll kein formeller Anstellungsvertrag zwischen dem ZFC und Herrn 

Artson begründet werden. 

Vizedekanin ist Frau Cheryl Peretz,48 die diese Position auch an der Ziegler School of Rabbinic 

Studies an der American Jewish University in Los Angeles hat. Auch ihre Anstellung basiert 

nicht auf einem Arbeitsvertrag, sondern auf dem «Memorandum of Understanding», wonach 

eine formelle Anstellung nicht begründet werden soll. 

Chief Operating Officer des ZFC ist Frau Sandra Anusiewicz-Baer.49 Als COO ist sie laut dem 

Handbook verantwortlich für die Aufsicht über die Praktika und die Fallbewertung.50 

(4) Zulassungsausschuss 

Ausweislich der «Erklärung zum Zulassungsprozess» existiert am ZFC ein Zulassungsausschuss 

 
48 Anhang 20, S. 7. 
a? Anhang 20, S. 7. 
SB Anhang 20, S. 35. 
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(«Committee on Admission»). Danach soll jedem Mitglied des Ausschusses eine Kopie des Be-

werbungsaufsatzes jedes Studienbewerbers ausgehändigt werden, bevor dieser anschliessend 

vom Ausschuss interviewt wird. 

Aus der Erklärung zum Zulassungsprozess geht hervor, dass sich der Ausschuss gewöhnlich im 

Mai jedes Jahres in Berlin trifft. 

(5) Koordinator 

Aus der «Erklärung zum Zulassungsprozess» folgt ferner, dass es einen Koordinator des ZFC 

gibt. Dieser soll kontaktiert werden, falls Fragen zur Prüfung oder zum Verfahren bestehen. Im 

Handbook finden sich hierzu keine Regelungen. 

(6) Disziplinarausschuss 

Ferner soll es laut dem Handbook einen Disziplinarausschuss («Administration’s Disciplinary 

Committee») geben,51 der sich mit Fehlverhalten von Studierenden befasst. Wie sich dieser  

 
30 Anhang 20, S. 42. 
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Ausschuss zusammensetzt und welche konkreten Aufgaben ihm zukommen, geht aus den den 

Untersuchungsführern vorliegenden Unterlagen nicht hervor. 

(7) Studierendenvertretung 

Laut dem Handbook soll es am ZFC zudem eine Studierendenvertretung («Student Represen- 

tatives») geben, die sich für die Belange der Studierenden einsetzen soll.52 

(8) Staff Student Meetings 

Einmal im Semester soll es laut dem Handbook ein Treffen zwischen den Mitarbeitern des ZFC 

und den Studierenden geben. Hieran sollen alle Mitglieder der Fakultät teilnehmen. Die Treffen 

dienen dem Informationsaustausch, dem Dialog und der Kritik.53 

c) Finanzierung 

Das ZFC wird u.a. von der Stiftung [...] Potsdam finanziert.54 

Ausweislich des «Memorandum of Understanding» zwischen dem ZFC und der Ziegler School 

of Rabbinic Studies hat zudem die Leo Baeck Foundation die finanzielle Grundversorgung für 

das ZFC zugesichert. 

Nach Auskunft des ZFC vom 17.08.2022 sollen keine (schriftlichen) Kooperationsvereinbarun-

gen zwischen dem ZFC und der Leo Baeck Foundation oder der Stiftung [...] Potsdam existieren. 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen a) Bewerbungs- und Aufnahmever-

fahren 

Ausweislich des Handbook5'1 führen in einem ersten Schritt die COO des ZFC und der Dekan 

Vorgespräche mit den Studienbewerbern. 

Sofern diese das Vorstellungsgespräch bestehen, werden sie eingeladen, sich offiziell zu bewer-

 
52 Anhang 20, S. 38. 
53 Anhang 20, S. 38. 
54 

13.09.2023). 
« Anhang 20, S. 15. 

(Stand: 
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ben. Den Kandidaten werden daraufhin die Bewerbungsunterlagen (.Application for Admis-

sion», .Admission Essays», «Explanation about the Admission Process», «Letter of Recommen-

dation») unter Fristsetzung gemeinsam mit einem vorläufigen Termin für ein Vorstellungsge-

spräch zugesandt. Ausserdem ist die Bewerbung für ein Stipendium möglich. Nach Prüfung der 

Bewerbung werden die Bewerber zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch an der Hoch-

schule eingeladen. 

Im Anschluss folgt ein formelles Aufnahmegespräch, in dem der spirituelle, intellektuelle und 

berufliche Werdegang der Bewerber auf der Grundlage der Aufsätze und Empfehlungen erörtert 

wird. Ausserdem soll ein Treffen mit einem Psychologen stattfinden, der Teil des Zulau- 

sungsteams ist. 

Nach dem Bewerbungsgespräch werden die Kandidaten darüber informiert, ob sie zum Stu-

dium angenommen werden. Kommt es zur formellen Zulassung, haben die Kandidaten Gele-

genheit, sich mit Vertretern des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks zu treffen.94 

b) Ablauf des Studiums 

(1) Überblick 

Ausweislich der Beschreibung im Handbook dienen die ersten beiden Jahre des Lehrplans nach 

Bestehen der deutschen Befähigungsprüfung in erster Linie dem Wissenserwerb und einer Ein-

führung in das breite Kompendium der klassischen jüdischen Literatur, der Vertiefung der Ha-

lacha sowie der Liturgie der Wochentags-, Schabbat- und Feiertagsgebete. 

Im dritten Studienjahr sollen die Studierenden den Bachelor-Abschluss in Israel absolvieren, 

wo sie an der «Conservative Yeshiva» in Jerusalem in einem Programm studieren, das von der 

Ziegler School of Rabbinic Studies geplant wurde. Das Büro von «Masorti Israel» stellt den Stu-

dierenden konservative Synagogen in Israel vor, wo sie hospitieren oder kleine Einsätze absol-

vieren können. Das Jahr in Israel soll ein entscheidender Teil der rabbinischen Ausbildung sein. 

Die Studierenden sollen nicht nur Texte lernen und ihre Hebräischkenntnisse erweitern, son-

dern auch eine starke Beziehung zu Israel aufbauen. 

Im vierten und fünften Studienjahr sollen die Studierenden den Master-Abschluss absolvieren 

und im Rahmen von Praktika mit dem Erwerb von Fähigkeiten für die Arbeit in der Sy- 

*» Anhang 20, S. 15. 



Gercke 

Wollschläger 

71 

 

 

nagoge beginnen. Idealerweise sollen die Studierenden hierbei von Rabbinern beaufsichtigt 

werden. Abhängig davon, wie stark die Fähigkeiten bereits ausgeprägt sind, kommt auch ein 

Praktikum ohne gesonderte Aufsicht durch einen Rabbiner in Betracht.55 

(2) Duales System 

Ausweislich des Handbook handelt es sich beim Studium am ZFC um ein duales System aus 

akademischer Wissensvermittlung und rabbinischer Lehre 56 

Im Rahmen des Studiums gibt es verschiedene Module und Kurse.57 

(3) Praktika 

Im Rahmen des Studiums am ZFC sind Praktika zu absolvieren, die vom COO beaufsichtigt 

werden.58 Hierfür soll ein Praktikumsvertrag abgeschlossen werden.» 

(4) Ordination 

Laut dem Handbook ist die Ordination der Abschluss am ZFC. Wie beim Abraham Geiger Kolleg 

wird auch hier das volle Vertrauen in die Absolventen in den Vordergrund gerückt, da darin die 

Weitergabe der Autorität des Amtes hege. Die Ordination wird daher unabhängig vom akade-

mischen Abschluss erteilt. Wird ein Studierender zur Ordination zugelassen, werden hierüber 

sowohl die Allgemeine Rabbinerkonferenz als auch die International Rabbinical Assembly59 in-

formiert. 

Unter Berücksichtigung der Präferenzen des jeweiligen Studierenden erfolgt die Ordination un-

ter den folgenden Voraussetzungen: 

1. Erfolgreicher Abschluss an der School of Jewish Theology60, 

2. erfolgreicher Abschluss aller erforderlichen Kurse am ZFC, 

3. Rückgabe aller Schlüssel und Bibliotheksbücher, 

 
55 Anhang 20, S 13. 
95 Anhang 20, S. 22. 
57 Anhang 20, S. 23. 
58 Anhang 20, S. 35. 
10,1 Hierbei handelt es sich um die internationale Vereinigung der konservativen Rabbiner. 
,U1 Siehe hierzu unter C. VI. 
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4. Zustimmung durch den Dekan, die Prodekanin und die COO. 

c) Stipendien 

Laut dem Handbook können sich Studierende für ein Stipendium beim Ernst Ludwig Ehrlich 

Studienwerk, bei der Szloma-Albam-Stiftung sowie um ein Benno-Jacob-Stipendium bewer-

ben.61 

3. Aktuelle Compliance-Richtlinien 

a) «Ethical, Academic and Professional Standards» und «Procedure for Re-

porting and resolving behavioral Violations» nach dem Handbook 

Im Handbook sind ethische, akademische und berufliche Standards niedergelegt. Als «Code of 

Personal Conduct for Ethical and Professional Behavior» sind darin folgende Prinzipien nieder-

gelegt.62 

• Respekt vor den Rechten und der Würde Anderer 

• Ehrlichkeit und Integrität im eigenen Verhalten 

• Bemühen um die höchstmögliche Qualität der eigenen Arbeit 

• Verantwortung für das eigene Verhalten in Bildungseinrichtungen und am Arbeitsplatz 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Führung disziplinarische Massnahmen verhängen 

kann, sollte gegen diese Standards verstossen werden. 

Als Verstösse werden folgende Verhaltensweisen aufgelistet: 

• Akademisches Fehlverhalten, einschliesslich Plagiaten und Täuschungsversuchen, 

• Missbrauch von Alkohol oder Drogen, 

• Mobbing und Stalking, 

• Desinformation und Bruch der Vertraulichkeit, 

• Sexuelle Belästigung, 

• Diskriminierung, 

• Gewalttätiges Verhalten, 

 
61 Anhang 20, S. 16. 
1U3 Anhang 20, S. 39. 
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• Beschimpfungen und Verwendung herabwürdigender Sprache, 

• Vorsätzliche Fehlinformation der Bildungseinrichtungen, 

• Veruntreuung von Geldern, 

• Diebstahl von persönlichem und akademischem Eigentum, 

• Verstoss gegen andere Regeln und Vorschriften des Kollegiums. 

Eine vollständige Beschreibung des «Code of Personal Conduct» sei zudem auf der Internetprä-

senz der School of Jewish Theology abrufbar, auf welche insoweit verwiesen wird.10'* 

Das Handbook weist weiter ein Verfahren zum Umgang mit Verstössen gegen den «Code of 

Personal Conduct» aus. Das sog. «Procedure for Reporting and Resolving behavioral Violati- 

ons» sieht in erster Linie Sanktionsmassnahmen gegen Studierende vor. 

b) Richtlinie für einen fairen und respektvollen Umgang sowie den Schutz vor 

Diskriminierung am Arbeitsplatz und Studienort School of Jewish Theology 

an der Universität Potsdam vom 29.04.2020 

Als An-Institut der Universität Potsdam gilt die unter C. IV. 3. c) dargestellte Richtlinie für einen 

fairen und respektvollen Umgang sowie den Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz und 

Studienort School of Jewish Theology an der Universität Potsdam vom 29.04.2020 grundsätz-

lich auch für das ZFC.63 

VI. School of Jewish Theology an der Universität Potsdam 

1. Organisation 

Mit der Gründung der Potsdam School of Jewish Theology im Herbst 2013 wurde die akademi-

sche Disziplin der Jüdischen Theologie zum ersten Mal an einer europäischen Hochschule etab-

liert. Verantwortlich für den Studiengang war jedenfalls bis März 2023 Herr Homolka. Aktuell 

ist als Verantwortlicher auf der Homepage Herr Prof. Idan Dershowitz angegeben.64 

Die School of Jewish Theology (im Folgenden: SJT) verfügte – nn untersuchungsrelevanten 

Zeitraum jedenfalls zeitweise – über eine eigene Geschäftsordnung (im Folgenden: «SJT-GO»). 

Danach ist sie ein Institut sui generis innerhalb der Philosophischen Fakultät der Universität 

 
"M Anhang 20, S. 40 mit Verweis auf die allgemeine Internetpräsenz der School of Jewish Theology. 
,DS Anhang 12 siehe hierzu unter C. IV. 3. c). 
64 https://www.juedischetheologie-unipotsdam.de/de/informationen-fuer-studierende-und-studieninteressierte /infor-

mationenfuerstudieninteressierte (Stand: 13.09.2023). 

https://www.juedischetheologie-unipotsdam.de/de/informationen-fuer-studierende-und-studieninteressierte
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Potsdam. Die Geschäftsordnung der SJT regelte Verfahrens- und Arbeitsweisen bei der Erfül-

lung allgemeiner Aufgaben des Instituts auf der Grundlage der Grundordnung der Universität 

Potsdam (im Folgenden: «Grundordnung»)10?. 

Die S.JT-GO soll im Jahr 2022 ausser Kraft getreten sein. Nach Auskunft der Universität Pots-

dam vom 08.06.2023 existierte diese jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr. Ob diese 

oder eine geänderte Geschäftsordnung seither (wieder) in Kraft gesetzt wurde, ist den Untersu-

chungsführern nicht bekannt. 

Innerhalb der Universität Potsdam ist der Senat gemäss Art. 14 Abs. 1 Nr. 8 der Grundordnung 

verantwortlich für die Anerkennung von An-Instituten, wie dem Abraham Geiger Kolleg oder 

dem Zacharias Frankel College.»18 

a) Mitglieder und Angehörige 

4 2 SJT-GO enthielt Regularien zu den Mitgliedern des Instituts. Mitglieder waren gemäss § 2 

Ziff. 1 SJT-GO die am Institut tätigen 

1 ordentlichen und ausserplanmässigen Professoren und Juniorprofessoren, 

2 akademischen Mitarbeiter und wissenschaftlichen Hilfskräfte, 

3 Mitarbeiter in Technik und Verwaltung, 

4 im Fach eingeschriebenen Studierenden sowie Promotionsstudierenden. 

Alle anderen am Institut Tätigen waren ausweislich der SJT-GO Angehörige. 

Die Mitgliedschaft bzw. Zugehörigkeit erlosch mit Ende des Dienstvertrags oder der Exmatri-

kulation. 

1117 Anhang 22. 
loH Anhang 22. 

b) Statusgruppen 

Statusgruppen sollten gemäss § 2 Ziff. 2 SJT-GO von Mitgliedern für die Vertretung in Gremien 
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gebildet werden. Diese sollten sich wie folgt zusammensetzen: 

• ordentliche und ausserplanmässige Professoren und Juniorprofessoren, 

• akademische Mitarbeiter/innen und wissenschaftliche Hilfskräfte, 

• Mitarbeiter in Technik und Verwaltung, 

• eingeschriebene Studierende sowie Promotionsstudierende. 

Nach § 2 Ziff. 3 SJT-GO engagierten sich die Mitglieder der Statusgruppen für die Interessen 

des Instituts in Wahlgremien und Kommissionen der akademischen Selbstverwaltung auf Fa-

kultäts- und Universitätsebene und informierten Geschäftsführung und Institutsrat regelmäs-

sig über dort begleitete Prozesse. 

c) Ständige Studienkommission für das jüdisch-geistliche Amt 

Über die sog. Ständige Studienkommission für das jüdisch-geistliche Amt (im Folgenden: Stu-

dienkommission) wird den Religionsgemeinschaften die Möglichkeit eingeräumt, Einfluss auf 

die Lehre an der SJT zu nehmen. 

Namentlich werden der Studienkommission ausweislich einer Vereinbarung zwischen der Uni-

versität Potsdam und der Union Progressiver Juden in Deutschland e.V. und der Masorti e.V. 

Deutschland vom 05.07.2013 weitreichende Mitbestimmungsrechte eingeräumt. 

Die Vereinbarung wurde u.a. von Herrn Walter Homolka sowohl für das Abraham Geiger Kolleg 

als auch für das Zacharias Frankel College unterzeichnet. 

Ausweislich der Vereinbarung hat die Studienkommission die Aufgabe, gegenüber der Univer-

sität Potsdam das religionsverfassungsrechtliche Mitwirkungsrecht der jüdischen Religionsge-

meinschaften liberalen und konservativen Bekenntnisses in allen auf das Judentum bezogenen 

bekenntnisrelevanten Fragestellungen auszuüben. 

Die Studienkommission setzt sich gemäss § 2 der Vereinbarung aus fünf stimmberechtigten 

Mitgliedern zusammen, wobei für das liberale Judentum je ein Vertreter der Union progres- 

siver Juden109 und des Abraham Geiger Kollegs110 teilnimmt. Für das konservative Judentum 
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soll je ein Vertreter von Masorti e.V. Deutschland und des Zacharias Frankel Colleges1» teilneh-

men. Ein weiteres Mitglied wird aus dem Vorstand der Allgemeinen Rabbinerkonferenz65 ge-

stellt. 

Vorsitzender der Studienkommission war ausweislich der vormaligen Informationslage auf der 

Homepage der SJT jedenfalls bis Ende Mai 2023 Herr Homolka. Aktuell wird dort Herr Prof. 

Dershowitz als Vorsitzender der Studienkommission aufgefuhrt.66 

d) Prüfungsausschuss 

Aus den Inhalten auf der Homepage der SJT geht ferner hervor, dass unter dem Vorsitz von 

Herrn Jonathan Schorsch ein Prüfungsausschuss existiert.67 

e) Institutsversammlung 

In § 3 der SJT-GO waren Regelungen für die Institutsversammlung enthalten. Die Institutsver-

sammlung entschied hiernach über die Verabschiedung oder Änderungen der Geschäftsord-

nung sowie über die Entlastung des Institutsrats nach Ablauf der Wahlperiode. Diese Entschei-

dungen erforderten die Anwesenheit von mindestens 50% der Mitglieder des Instituts und 

mussten mit Zweidrittelmehrheit gefasst werden. 

Die Institutsversammlung war ein meinungsbildendes Organ in allen Fragen, die die Aufgaben 

des Instituts und deren Durchsetzung betrafen. Beschlussfassungen in diesen Fragen erfolgten 

nur im Institutsrat. 

Die Institutsversammlung trat mindestens einmal im Semester zusammen und wurde von dem 

geschäftsführenden Direktor einberufen. 

f) Institutsrat 

Vorschriften zum Institutsrat enthielt § 4 der SJT-GO. Dieser bestand hiernach aus den direkt 

oder gemeinsam berufenen Professoren, einem Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter, einem Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter für Technik und Verwaltung und zwei 

 
'"’ Siehe hierzu unter C. VII. 
111 Siehe hierzu unter C. IV. 

studieninteressierte/masterofarts (Stand: 13.09.2023). 

https://www.juedischetheologi-unipotsdam.de/de/informationen-fuer-studierende-und-studieninteressierte/masterofarts
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Vertretern der Gruppe der Studierenden. 

Der Vorsitzende des Institutsrats wurde aus der Gruppe der Hochschullehrer mit der Mehrheit 

der Mitglieder des Institutsrats und der Mehrheit der Professoren gewählt. 

Gemäss § 4 Ziff. 3 der SJT-GO war der Institutsrat zuständig für Angelegenheiten der Lehre, 

Forschung und akademischen Selbstverwaltung des Instituts. §§ 5 ff. SJT-GO enthielten weitere 

Regelungen zu den Sitzungen und den Abstimmungen des Institutsrats, zur Öffentlichkeit, der 

Tagesordnung und der Protokollführung. 

g) Geschäftsfuhrender Direktor und dessen Stellvertretung (§ 4 SJT-GO) 

§ 4 Ziff. 1 SJT-GO regelte, dass der Vorsitzende des Institutsrats dem Fakultätsrat zur Benen-

nung als geschäftsfuhrender Direktor des Instituts vorgeschlagen wurde. Die Stellvertretung 

sollte der Leiter der beiden Rabbinerseminare innehaben, die An-Institute der Universität Pots-

dam sind, soweit der Leiter als Hochschullehrer berufen und nicht zum geschäftsführenden Di-

rektor gewählt ist. 

Der geschäftstuhrende Direktor führte gemäss § 4 Ziff. 5 SJT-GO die Gescharte des Instituts 

und hatte dabei insbesondere folgende Aufgaben: 

• Vertretung der Interessen des Instituts innerhalb und ausserhalb der Fakultät, 

• Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Institutsrats, 

• Vorschlag der Tagesordnung für die Sitzungen des Institutsrats, 

• Erarbeitung von Beschlussvorlagen, 

• Umsetzung der Beschlüsse des Institutsrats. 

Darüber hinaus hatte der geschäftsführende Direktor gegenüber dem Institutsrat gemäss § 4 

Ziff. 7 SJT-GO eine Informations-, Auskunfts- und Rechenschaftspflicht. 

Die Amtszeit des geschäftsführenden Direktors betrug gemäss § 4 Ziff. 4 SJT-GO zwei Jahre. 

Ausweislich der Homepage der SJT war Herr Walter Homolka bis Oktober 2020 geschäftsfüh-

render Direktor. Ihm folgte ab Oktober 2020 Herr Daniel Krochmalnik, während Herr Homolka 

stellvertretender Direktor wurde. Im Zuge der untersuchungsgegenständlichen Vorwürfe liess 

Herr Homolka sein Amt am 06.05.2022 ruhen.1'5 Herr Krochmalnik trat seinerseits spätestens 
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am 16.05.2022 als geschäftstührender Direktor der SJT zurück.68 Nach Mitteilung der Univer-

sität Potsdam vom 26.07.2022 war sodann Herr Manfred Görtemaker geschäftsführender Di-

rektor. Dieser ist auf der Homepage der SJT allerdings bislang nicht benannt.69 Als für den Stu-

diengang Verantwortlicher wird auf der Website aktuell Herr Prof. Idan Dershowitz ausgewie-

sen.70 

h) An-Institute 

Das Abraham Geiger Kolleg und das Zacharias Frankel College sind An-Institute der SJT an der 

Universität Potsdam.lig 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen 

a) Mitgliedschaft an der School of Jewish Theology (§ 2 SJT-GO) 

Wer Mitglied der SJT sein kann, wurde gesondert durch die SJT-GO geregelt (s. o.). Die Mit-

gliedschaft bzw. Zugehörigkeit erlosch mit Ende des Dienstvertrags bzw. Exmatrikulation. Ob 

hierzu nach Ausserkrafttreten der vormaligen Geschäftsordnung neue Regelungen geschaffen 

wurden, ist den Untersuchungsführern nicht bekannt. 

b) Mitwirkung?- und Beanstandungsbefugnisse der Studienkommission 

Die Vereinbarung zwischen der Universität Potsdam und der Union Progressiver Juden in 

Deutschland e.V und der Masorti e.V. Deutschland vom 05.07.2013 regelt die Mitwirkungs- und 

Beanstandungsbefugnisse der Studienkommission. 

us https://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburgs-forsehungsministerin-will-erst-vor-einer-woche-davon- erfahren-

haben-5i44833.html (Stand: 13.09.2023). 

 
68 https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/geschaftsfuhrender-direktor-der-scliool-of-jewish- theology-tritt-

zuruck-7994563.html (Stand: 13.09.2023). 

“7 https://www.juedischetheologie-unipotsdam.de/de/lehrstuehiefachbereiche (Stand: 13.09.2023). 
70 https://www.juedischetheologie-unipotsdam.de/de/inforrnationen-fuer-studierende-und-studieninteressier- te/infor-

mationenfuerstudieninteressierte (Stand: 13.09,2023). 
n« https://www.uni-potsdam.de/de/forschung/kooperationen-partnerschaften/an-institute (Stand: 13.09.2023). 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburgs-forsehungsministerin-will-erst-vor-einer-woche-davon-erfahren-haben-5i44833.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburgs-forsehungsministerin-will-erst-vor-einer-woche-davon-erfahren-haben-5i44833.html
https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/geschaftsfuhrender-direktor-der-scliool-of-jewish-theology-tritt-zuruck-7994563.html
https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/geschaftsfuhrender-direktor-der-scliool-of-jewish-theology-tritt-zuruck-7994563.html
https://www.juedischetheologie-unipotsdam.de/de/lehrstuehiefachbereiche
https://www.juedischetheologie-unipotsdam.de/de/inforrnationen-fuer-studierende-und-studieninteressier-te/informationenfuerstudieninteressierte
https://www.juedischetheologie-unipotsdam.de/de/inforrnationen-fuer-studierende-und-studieninteressier-te/informationenfuerstudieninteressierte
https://www.uni-potsdam.de/de/forschung/kooperationen-partnerschaften/an-institute
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(1) Studiengang 

Gemäss § 8 der Vereinbarung holt die Universität vor der Einführung oder Änderung eines jü-

disch-theologischen Studiengangs die Zustimmung der Studienkommission ein. Die Studien-

kommission fasst in diesen Fällen den Zustimmungsbeschluss mit der Mehrheit der anwesen-

den Stimmen. 

(2) Personal 

Auch Personalentscheidungen, insbesondere die Berufung auf eine theologische Professur oder 

Juniorprofessur bedürfen der Zustimmung der Studienkommission. Die Zustimmung darf aus 

Gründen versagt werden, die sich auf Lehre oder Bekenntnis beziehen. 

Auch eine nachträgliche Beanstandung von bereits berufenen oder angestellten Hochschulleh-

rern durch die Studie nkommission ;st möglich. Beanstandet die Studienkommission einen 

Hochschullehrer, «so trägt die Universität Sorge, dass der oder die Betroffene nicht mehr im 

Bereich der jüdischen Theologie unterrichtet», § 9 Ziff. 2 der Vereinbarung. 

(3) Einberufung und Beschlussfähigkeit 

Vorschriften zur Einberufung und Beschlussfähigkeit der Studienkommission sind in den §§ 4 

und 5 der Vereinbarung enthalten. 

Hiernach wird die Kommission vom Präsidenten der Universität Potsdam mindestens zweimal 

pro Jahr einberufen, § 4 Ziff. 1 der Vereinbarung. Zudem tritt sie gemäss § 4 Ziff. 3 der Verein-

barung unverzüglich zusammen, wenn es mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder bean-

tragen. 

Beschlussfähig ist die Kommission gemäss § 5 Ziff. 1 der Vereinbarung, wenn mindestens ein 

stimmberechtigtes Mitglied der Allgemeinen Rabbinerkonferenz, der Union progressiver Juden 

und von Masorti anwesend ist. 

c) Studiengang 

Der Studiengang wird in erster Linie durch die fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnun-

gen für das Bachelor- und Masterstudium Jüdische Theologie geregelt. Den Untersu- 
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chungsführern liegen für das Bachelorstudium die fachspezifische Studien- und Prüfungsord-

nung in der Fassung vom 20.02.20131», vom 15.02.201712' und 21.02.201871 (im Folgenden: Stu-

dien- und Prüfungsordnung Bachelor) und für das Masterstudium die fachspezifische Studien- 

und Prüfungsordnung in der Fassung vom 1O.O7.2O13723, vom 18.01.201773 und vom 

26.07.2O1974 Gm Folgenden: Studien- und Prüfungsordnung Master) vor. Eine Differenzierung 

zwischen den einzelnen Fassungen erfolgt im Folgenden lediglich, soweit die Studien- und Prü-

fungsordnungen inhaltlich voneinander abweichen, andernfalls beziehen sich die Normzitate 

auf die jeweils jüngste Fassung. 

Daneben gelten die Allgemeinen Regelungen des Hochschulrechts und die Grundordnung. 

(1) Hochschulzulassung 

Die Aufnahme zum Studium unterliegt den allgemeinen landesrechtlichen Grundlagen, insbe-

sondere dem Brandenburgischen Hochschulgesetz, dem Brandenburgischen Hochschulzulas-

sungsgesetz und der Verordnung über die Zulassung zu Studienplätzen in zulassungsbe-

schränkten Studiengängen durch die Hochschulen des Landes Brandenburg, sowie der Immat-

rikulationsordnung der Universität Potsdam.75 

(2) Bachelorstudiengang 

Gegenstand des Bachelorstudiengangs Jüdische Theologie ist ausweislich § 3 der Studien- und 

Prüfungsordnung Bachelor die jüdische Religion. Der Studiengang befähigt die Studierenden, 

theologische und ethische Fragestellungen in ihrer historischen Entwicklung sowie im Kontext 

aktueller wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Diskurse zu verstehen, selbständig zu analy-

sieren und zu bearbeiten. Hierzu erwerben die Studierenden grundlegende Fachkenntnisse in 

den unterschiedlichen Disziplinen, die in § 6 der Studien- und Prüfungsordnung Bachelor wer-

den. 

Nach Erwerb der erforderlichen Leistungspunkte und nach Erfüllung der Graduierungsvoraus-

setzungen verleiht die Universität Potsdam durch die Philosophische Fakultät den Grad 

 
71 Anhang 25. 
l23 Anhang 26. 
l24 Anhang 27. 
,as Anhang 28. 
75 https://www.uni-potsdam.de/de/studium/lconkret/rechtsgrundlagen/landesrechtliche-grundlagen (Stand: 

13.09.2023). 

https://www.uni-potsdam.de/de/studium/lconkret/rechtsgrundlagen/landesrechtliche-grundlagen
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eines «Bachelor of Arts», abgekürzt als B.A, vgl. § 2 der Studien- und Prüfungsordnung Ba-

chelor, 

(3) Masterstudiengang 

Gegenstand des Masterstudiengangs ist nach § 3 der Studien- und Prüfungsordnung Master die 

Jüdische Theologie, d.h. eine durch die Ständige Studienkommission lür das jüdischgeistliche 

Amt verantwortete und akademisch verankerte Wissenschaft der Jüdischen Religion, ihrer 

Quellen, ihrer Lehren, ihrer Rechtsgrundsätze, ihrer Geschichte und ihrer kulturellen Strömun-

gen. Ihre Kerngebiete sind die Geschichte der Jüdischen Religion, die Biblische Theologie, die 

Rabbinische Theologie, die Systematische Theologie, die Religionsphilosophie, das Religions-

recht und dir* Praktische Theologie. In der Fassung der Studien- und Prüfungsordnung Master 

von 2013 fehlt dagegen ein Verweis auf die Verantwortung der Ständigen Studienkommission 

für das jüdisch-geistliche Amt. Dort heisst es in § 3 lediglich, dass Gegenstand des Masterstudi-

engangs die jüdische Religion sei. Der Studiengang befähige die Studierenden, theologische, 

philosophische und ethische Fragestellungen im Kontext jüdischer Tradition wie auch aktueller 

wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Diskurse zu verstehen und selbständig zu bearbeiten. 

Die Universität Potsdam verleiht durch die Philosophische Fakultät nach Erwerb der erforder-

lichen Leistungspunkte und nach Vorlage der Graduierungsvoraussetzungen den Grad eines 

«Master of Arts», («MA»), vgl. § 2 der Studien- unn Prüfungsordnung Master. 

Gemäss § 4 Ziff. 1 der Studien- und Prüfungsordnung Master wird das konsekutive, überwie-

gend forschungsorientierte Masterstudium im Studiengang Jüdische Theologie an der Univer-

sität Potsdam als Ein-Fach-Studium mit einer Regelstudienzeit (Vollzeitstudium) von vier Se-

mestern und 120 Leistungspunkten angeboten. Es kann ohne Schwerpunkt sowie mit den 

Schwerpunkten Liberales Rabbinat und Konservatives (Masorti) Rabbinat studiert werden. In 

der Fassung von 2013 wurde zudem festgehalten, dass der Master konsekutiv und forschungs-

orientiert sei. 

(4) Ausbildung zum Rabbiner 

Als Ziel des Bachelor- und Masterstudiums sind in den jeweiligen Studien- und Prüfungsord-

nungen u.a. Regelungen zur Ausbildung zum Rabbiner enthalten. 

So heisst es in § 3 Ziff. 7 der Studien- und Prüfungsordnung Bachelor: 
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«In Verbindung mit der Ausbildung am Abraham Geiger Kolleg oder dem Zacharias 

Frankel College und einem konsekutiven Masterstudiengang ^Jüdische Theologie» an 

der Universität Potsdam führt das Studium zum Beruf der Rabbinerin/des Rab- bin-

ners.» 

In § 3 Ziff. 6 S. 2 der Studien- und Prüfungsordnung Master heisst es: 

«Das Studium mit dem Schwerpunkt Rabbinat (liberal und konservativ/Masorti) führt 

in Verbindung mit der Ausbildung am Abraham Geiger Kolleg bzw. dem Zacharias 

Frankel College zum Beruf der Rabbinerin/des Rabbiners.» 

In der Fassung von 2013 fehlte dagegen eine Einbeziehung der Ausbildung am Zacharias Fran-

kel College. 

(5) Einfluss der Ständigen Studienkommission für das jüdisch-geistliche Amt 

Die Ständige Studienkommission für das jüdisch-geistliche Amt hat spätestens seit Einbezie-

hung in die Studien- und Prüfungsordnung Master 2019 massgeblichen Einfluss auf die Inhalte 

des Studiums und die Personalien der verantwortlichen Hochschullehrenden.12? 

d) Einberufung und Abstimmung des Institutsrates 

Der Institutsrat beschloss gemäss § 4 Ziff. 3 der vormaligen SJT-GO zu Angelegenheiten der 

Lehre, Forschung und akademischen Selbstverwaltung des Instituts. Bei unüberbrückbaren 

Konflikten innerhalb des Institutsrats wurde eine Entscheidung durch den Dekan oder den Fa-

kultätsrat herbeigeführt. 

In Ausnahmefällen konnte der geschäftsführende Direktor gemäss § 4 Ziff. 6 SJT-GO Eilent-

scheidungen treffen, über die der Institutsrat in der nächsten Sitzung zu informieren war. Als 

Eilentscheidungen waren diejenigen Entscheidungen zu qualifizieren, die innerhalb einer Frist 

getroffen werden mussten, die eine fristgerechte Ladung des Institutsrats nicht zuliess. Der ge-

schäftsführende Direkt war in diesem Fall verpflichtet, möglichst viele Mitglieder des Instituts-

rats zu konsultieren. 

w Siehe hierzu unter C. VI. 2. c) (3). 

Gemäss § 5 Ziff. 1 SJT-GO lud der geschäftsführende Direktor die Mitglieder des Institutsrats 
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einschliesslich der Stellvertreter zu Sitzungen ein, wenn es die Geschäfte erforderten. In jedem 

Semester sollten während der Vorlesungszeit mindestens zwei ordentliche Sitzungen stattfin-

den. Sofern mindestens ein Drittel der Mitglieder des Institutsrats oder einer Gruppenvertre-

tung des Institutsrats schriftlich und unter Stellung eines Sachantrags mit Begründung eine 

Einberufung des Institutsrats zu einer Sitzung beantragte, war dieser unverzüglich unter Wah-

rung der Ladungsfrist zu einer ordentlichen Sitzung einzuladen. 

Die §§ 6 f. SJT-GO regelten ausführlich, in welcher Form Abstimmungen des Institutsrats zu 

erfolgen hatten. Beschlussfähigkeit lag danach nur vor, wenn zwei Drittel der stimmberechtig-

ten Mitglieder anwesend waren, § 6 Ziff. 1 SJT-GO. Für die Annahme eines Antrags genügte 

grundsätzlich eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, § 6 Ziff. 2 SJT-GO. Nur für 

Beschlüsse, die den Aufgabenbereich von Professoren unmittelbar ber ührten, bedurfte es ne-

ben der Mehrheit des Institutsrats auch der Mehrheit der dem Institutsrat angehörenden Hoch-

schullehrer. 

Die Abstimmungen selbst sollten in der Regel durch Handzeichen erfolgen. Eine Ausnahme bil-

deten Abstimmungen in Personalangelegenheiten, die in geheimer Abstimmung nach Hoch-

schullehrern und sonstigen Statusgruppen getrennt erfolgen sollten, § 6 Ziff. 1 SJT-GO. 

Sofern ein Mitglied des Institutsrats von der Entscheidung unmittelbar persönlich betroffen 

war, war er von der Mitwirkung an der Entscheidung auszuschliessen, § 6 Ziff. 4 SJT-GO. 

§ 7 SJT-GO regelte schliesslich die Frage der Öffentlichkeit der Sitzungen des Institutsrats. Da-

nach erfolgten die Sitzungen für Angehörige des Instituts in der Regel öffentlich, § 7 Ziff. 1 SJT-

GO. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit konnte durch einen Beschluss der Zweidrittelmehrheit 

der anwesenden Stimmberechtigten erreicht werden, § 7 Ziff. 2 SJT-GO. 

Mitglieder hatten über nichtöffentliche Sitzungen gegenüber jedermann die Vertraulichkeit der 

Beratungen zu wahren, § 7 Ziff. 3 SJT-GO. 

§§ 8 und 9 SJT-GO regelten schliesslich Fragen der Tagesordnung, Beratung und der Protokoll-

führung im Institutsrat. 

3. Aktuelle Compliance-Richtlinien 

a) Richtlinie für fairen und respektvollen Umgang sowie den Schutz vor Dis-

kriminierung am Arbeitsplatz und Studienort School of Jewish Theology an 

der Universität Potsdam 
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Die SJT hat mit der Richtlinie für fairen und respektvollen Umgang sowie den Schutz vor Dis-

kriminierung am Arbeitsplatz und Studienort School of Jewish Theology an der Universität 

Potsdam76 eine Compliance Richtlinie erlassen. 

Zudem verweist die Internetpräsenz der School of Jewish Theology im Rahmen der Stellung-

nahme zu Vorwürfen sexualisierter Belästigung am Abraham Geiger Kolleg auf die Gleichstel-

lungsbeauftragte der Philosophischen Fakultät der Universität Potsdam.77 

b) Nationale Kodex für das Ausländerstudium an deutschen Hochschulen 

Darüber hinaus ist auf der Homepage der SJT unter der Rubrik «Code of Conduct» der auf der 

Website der Hochschulrektorenkonferenz dargestellte «Nationale Kodex für das Ausländerstu-

dium an deutschen Hochschulen» («National Code of Conduct for German Universities regar-

ding international Students») verlinkt,l3» der im Sinne der ausländischen Studierenden einen 

Mindeststandard in den Bereichen Information and Marketing, Admissions, Supervision, Sup-

port andAdvice, plus Follow-up Services» garantieren soll. 

VII. Die Union progressiver Juden in Deutschland 

1. Organisation 

a) Gründung und Sitz 

Bei der Union progressiver Juden in Deutschland K.d.ö.R. (im Folgenden: UpJ) handelt es sich 

um eine Dachorganisation von mehrheitlich reformjüdischen Gemeinden und Organisationen 

in Deutschland. Sie wurde im Jahr 1997 als Verein mit Sitz in Hannover gegründet und am 

02.11.1999 in das Vereinsregister eingetragen. Vorsitzender war Herr Jan Mühlstein. Stellver-

tretender Vorsitzender war Herr Walter Homolka. 

Im Jahr 2008 wurde der Sitz der UpJ nach Bielefeld verlegt. 

Mit Verordnung vom 29.09.2015 verlieh die Landesregierung NRW der UpJ aufgrund von § 2 

Abs. 1 S. 1 Körperschaftsstatusgesetz NRW vom 16.0g.2014 die Rechte einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts. 

 
76 Anhang L2, siehe hierzu unter C. IV. 3. c). 
,s’ https://www.juedisehetheologie-unipotsdam.de/de/ (Stand; 13.09.2023). 
*3" https://www.juedischetheologie-unipotsdam.de/de/ (Stand: 13.09.2023). 

https://www.juedisehetheologie-unipotsdam.de/de/
https://www.juedischetheologie-unipotsdam.de/de/
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b) Gegenstand und Zweck 

Gemäss § 2 der Satzung vom 01.10.2015 51 verfolgt die UpJ den Zweck, die religiösen und kul-

turellen Belange seiner Mitglieder zu koordinieren, zu fördern und nach aussen zu vertreten. 

Der Verwirklichung der Körperschaftszwecke sollen danach insbesondere folgende Massnah-

men dienen: 

• Schutz der grundlegenden Lehren des Judentums und Förderung der Beschäftigung mit 

der jüdischen Tradition im Einklang mir der Moderne; 

• Förderung des Entstehens und der Zusammenarbeit progressiver jüdischer Gemein-

schaften in Deutschland; 

• Wecken des aktiven Interesses am progressiven Judentum bei denjenigen, die einem re-

ligiösen Leben bisher fernstehen; 

• Vertretung der Mitglieder gegenüber der Weltunion für progressives Judentum und För-

derung der Zusammenarbeit mit der progressiven jüdischen Weltgemeinschaft. 

c) Organe 

Organe der UpJ sind gemäss § 5 der Satzung der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

(1) Vorstand 

Der Vorstand besteht gemäss § 7 der Satzung aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter und drei 

oder fünf weiteren Vorstandsmitgliedern. Insgesamt besteht der Vorstand aus fünf oder sieben 

Personen. Über die Anzahl der Vorstandsmitglieder beschliesst die Mitgliederversammlung je-

weils vor der abzuhaltenden Wahl. Der Vorstand wählt unter sich einen Schatz- 

‘3' https://www.liberale-juden.de/ueber-uns/satzung/ (Stand: 13.09.2023). 

meister und beauftragt die einzelnen Vorstandsmitglieder mit der Wahrnehmung der unter-

schiedlichen Aufgabenbereiche. 

Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die Mitgliederversammlung einzeln für eine Amts-

periode von drei Jahren in geheimer Wahl gewählt. Sie üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

Auslagen, die in Ausübung ihres Amtes entstehen, sind in angemessener Höhe zu erstatten. 

https://www.liberale-juden.de/ueber-uns/satzung/
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Herr Homolka war von 2017 bis zum 11.12.2022 Vorstandsvorsitzender der UpJ, wobei sein Amt 

zuletzt ruhte.132 Am 11.12.2022 wurde Frau Irith Michelsohn zur Vorstandsvorsitzenden und als 

ihre Stellvertreterin Frau Alexandra Khariakova gewählt.’33 Weitere Vorstandsmitglieder sind 

Frau Larisa Korshevnyuk, Herr Mircea Ionescu sowie Herr Daniel Schaban. ’S»1 

(2) Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung der UpJ besteht gemäss § 6 der Satzung135 aus Delegierten, die von 

den der Körperschaft angehörenden Vereinigungen entsandt werden. Die Zahl der jeder Verei-

nigung zustehenden Delegierten bestimmt sich nach der Zahl derjenigen Personen, für die im 

laufenden Geschäftsjahr ein Mitgliedsbeitrag an die Körperschaft abgeführt wurde, und zwar 

wie folgt: Je angefangene 50 Mitglieder ein Delegierter, bis maximal zehn Delegierte. Die Ver-

sammlung wählt einen Protokollführer und zwei Kassenprüfer. 

Die Mitgliederversammlung ist von dem Vorsitzenden oder einer von ihm beauftragten Person 

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat mindestens in einem Turnus von einem Jahr 

schriftlich einzuberufen. Die Mitgliederversammlung ist immer beschlussfähig. 

Die Mitgliederversammlung beschliesst über die Satzung und ihre Änderung. Sie wählt ausser-

dem die Mitglieder des Vorstands und entlastet den Vorstand. 

'3! bttps;//www.spiegel.de/panorama/bildung/gruender-des-abraham-geiger-kollegs-walter-hornolka- verzichtet-auf-
kandidatur-fuer-union-progressiver-juden-a-eobecdf3-5dbf-4edi-a4bb-45f6678ee325 (Stand: 13.091023). 

'33 https://www.liberale-juden.de/neuer-vorstand-der-upj-gewaehlt/ (Stand: 13.09.2023). 
•M https://www.liberale-juden.de/ueber-uns/vorstand/ (Stand: 13.09.2023). 
'M https://www.liberale-juden.de/ueber-uns/satzung/ (Stand: 13.09.2023). 

d) Mitgliederstruktur und Mitglieder 

Mitglieder der UpJ können satzungsgemäss ausschliesslich jüdische Gemeinden, Gemeinde- 

verbäjide, Landesverbände und juristische Personen mit Sitz in Deutschland sein. Über deren 

Aufnahmeanträge entscheidet der Vorstand. 

Zu den Mitgliedern der UpJ gehört u.a. das Abraham Geiger Kolleg. Die aktuellen Mitglieder 

sind auf der Homepage der UpJ benannt,»6 

https://www.liberale-juden.de/neuer-vorstand-der-upj-gewaehlt/
https://www.liberale-juden.de/ueber-uns/vorstand/
https://www.liberale-juden.de/ueber-uns/satzung/
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e) Geschäftsführer/Generalsekretär 

Ausweislich der Rubrik «Anschrift» auf der Homepage der UpJ existiert zudem eine Geschäfts-

führung. Aktuelle Geschäftsführerin ist seit dem 01.03.2022 Frau Ekaterina Solod- kaia.w 

f) Mitglied der Ständigen Studienkommission für das jüdisch-geistliche Amt 

Die UpJ ist Mitglied der Ständigen Studienkommission für das jüdisch-geistliche Amt’38. Die 

Mitgliedschaft basiert auf einer Vereinbarung zwischen der Universität Potsdam, der Union 

Progressiver Juden in Deutschland e.V. sowie der Masorti e.V. Deutschland vom 05.07.2013. 

g) Arbeitskreise 

Gemäss § 8 der Satzung können die Mitgliederversammlung und der Vorstand auf Antrag zu 

allen Fragen, die der Körperschaft unterfallen, Arbeitskreise einrichten. Die Arbeitskreise sollen 

jährlich der Mitgliederversammlung über ihre Tätigkeit berichten. 

h) Schiedskommission («Beth Din») 

In religionsgesetzlichen Streitfragen soll gemäss § 9 der Satzung das .Allgemeine Beth Din» in 

Deutschland angerufen werden, das auch für religionsrechtliche Fragen der Mitglieder der UpJ 

zuständig ist. Die Entscheidungen des Beth Din sind bindend und müssen von den streitenden 

Parteien anerkannt werden. 

i) Finanzierung 

Die UpJ wird u.a. vom Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie vom Zentralrat 

der Juden unterstützt.139 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen 

a) Aufnahmeprozess 

Gemäss § 3 Ziff. 1 der Satzung1-40 entscheidet über Aufnahmeanträge der Vorstand mit einfa-

cher Mehrheit. 
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Antragsberechtigt sind nach § 3 Ziff. 2 der Satzung ausschliesslich jüdische Gemeinden, Ge-

meindeverbände, Landesverbände und jüdische Vereinigungen, die mittelbar oder unmittelbar 

religiösen Zwecken dienen, soweit es sich um juristische Personen mit Sitz in Deutschland han-

delt. 

Jeder Antrag auf Mitgliedschaft soll Angaben über die Ziele der antragsstellenden Vereinigung 

enthalten, vgl. § 3 Ziff. 3 der Satzung. 

Wird ein Aufnahmeantrag abgelehnt, ist die ablehnende Entscheidung mit Gründen zu verse-

hen, § 3 Ziff. 4 der Satzung. Gegen eine ablehnende Entscheidung ist die Beschwerde zulässig, 

über die die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 

b) Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet gemäss § 4 der Satzung durch Austritt, durch Streichung oder durch 

Ausschluss. 

Ein Austritt kann nach § 4 Ziff 2 der Satzung jederzeit schriftlich gegenüber dem Vorstand zum 

Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden. 

*3? https://www.biTii.bund.de/DE/thenien/heimat-integration/gesellschaftlicher-ziisaininenhalt/staat-und- reli-

gion/juedische-gemeinschaft/juedische-gerneinschaft-node.html (Stand; 13.09.2023'1. 
H» https://www.liberale-juden.de/ueber-uns/satzung/ (Stand: 13.09.2023). 

Der Vorstand kann durch Beschluss gemäss § 4 Ziff. 3 der Satzung zudem eine Streichung ver-

fügen, wenn das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung mit seinen Beiträgen mehr als zwei Jahre 

in Verzug ist, oder wenn das Mitglied nicht mehr die Eigenschaft der juristischen Person besitzt. 

Der Beschluss muss schriftlich mitgeteilt werden. 

Schliesslich kann ein Mitglied gemäss § 4 Ziff. 4 der Satzung ausgeschlossen werden, wenn es 

in schwerwiegender Weise oder nachhaltig gegen die Ziele der Körperschaft verstösst. Der Aus-

schluss kann nur vom Vorstand mn Zustimmung der Mitgliederversammlung beschlossen und 

muss begründet werden. Zudem ist rechtliches Gehör zu gewähren. 

https://www.bitii.bund.de/DE/thenien/heimat-integration/gesellschaftlicher-ziisaininenhalt/staat-und-religion/juedische-gemeinschaft/juedische-gerneinschaft-node.html
https://www.bitii.bund.de/DE/thenien/heimat-integration/gesellschaftlicher-ziisaininenhalt/staat-und-religion/juedische-gemeinschaft/juedische-gerneinschaft-node.html
https://www.liberale-juden.de/ueber-uns/satzung/
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3. Aktuelle Compliance-Richtlinien 

Ein Compliance-Regelwerk stand den Untersuchungsführern nicht zur Verfügung. Allerdings 

gab die UpJ auf ihrer Homepage am 14.02.2023 bekannt, Compliance-Regeln erlassen zu wol-

len. Namentlich sei auf der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 11.12.2022 beschlossen 

worden, Compliance-Regeln fü» die UpJ erstellen zu lassen und einen unabhängigen Ombuds-

mann zu beauftragen. Der Vorstand habe einen Compliance Management Service in Bielefeld 

sowie einen Ombudsmann/Vertrauensanwalt beauftragt.1'*1 

Zudem definiert sich die UpJ durch 35 Grundsätze, zu denen auch die ethischen Werte des Ju-

dentums zählen. 

Hierzu heisst es u.a.: 

«Zu ihnen zählen die Ehrfiircht vor dem Leben, die Achtung vor Menschen und ihr 

Recht auf unversehrtes Leben und Besitz, die Pflicht zur Sorge um Arme und Kranke, 

das Streben nach Frieden (schalom), Wohltätigkeit gegenüber anderen (gmilut chas- 

sadim), gute Taten und soziale Gerechtigkeit (zedaka). Als eigenverantwortliche Part-

nerinnen und Partner in der Schöpfung haben wir gemäss diesen Werten gegenüber 

der Umwelt und allen Geschöpfen, die in ihr leben, zu handeln.» 

H' https://www.liberale-juden.de/upj-laesst-compliance-regeln-erstellen/ (Stand: 13.09.2023). 

VIII. Die Allgemeine Rabbinerkonferenz Deutschland 

1. Organisation 

a) Gründung 

Die Allgemeine Rabbinerkonferenz Deutschland (im Folgenden: ARK) wurde gemäss § 1 der 

Satzung der ARK vom 03.02.2005 vom Zentralrat der Juden als Teil der Deutschen Rabbiner-

konferenz gegründet.78 Ausweislich § 1 der aktualisierten Satzung vom 05.00,2013 (™ Folgen-

den: ARK-Satzung) ist die ARK «eine uom Zentralrat der Juden in Deutschland anerkannte 

und unterstützte Institution». Danach vereinigt die ARK «Rabbiner und Rabbinerin- nen, die 

 
'& https://www.zentralratderjuden.de/der-zentralrat/institutionen/rabbinerkonferenzen/ (Stand: 13.09.2023). 

https://www.liberale-juden.de/upj-laesst-compliance-regeln-erstellen/
https://www.zentralratderjuden.de/der-zentralrat/institutionen/rabbinerkonferenzen/
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sowohl in jüdischen Einheitsgemeinden als auch in liberalen jüdischen Gemeinden in Deutsch-

land tätig sind.» Die ARK vertritt jedoch keine bestimmte Strömung des liberalen Judentums, 

vielmehr gehörten ihr Mitglieder aus verschiedenen Strömungen des Judentums an. 

Die Aufgaben der ARK bestehen gemäss § 2 der ARK-Satzung 

• im kollegialen Austausch und der gemeinsamen Fortbildung ihrer Mitglieder, 

• in der Beratung und Unterstützung des Zentralrats und seiner Mitglieder und Einrich-

tungen in allen Fragen der Religion und Religionsausübung auf der Grundlage einheits-

gemeindlicher Prinzipien und 

• in der Unterstützung und Begleitung der Ausbildung von Rabbinern, Religionslehrern 

und anderem Kultuspersonal. 

Für die Entscheidung religionsrechtlicher Fragen richtet die ARK schliesslich ein .Allgemeines 

Bet Din» (auch Beth Din oder Beit Din) ein. 

b) Mitglieder 

§ 4 der ARK-Satzung definiert detailliert, wer Mitglied der ARK werden kann. Mitglieder kön-

nen hiernach folgende Personen sein: 

,,a) jeder Rabbiner, der in einer Mitgliedsgemeinde des Zentralrats der Juden in 

Deutschland regelmässig formal als Rabbiner oder rabbinisch (z.B. als Lehrer) tätig 

ist, unabhängig davon, ob als Angestellter oder als freier Mitarbeiter. Diese Rege- 

lung gilt übergangsweise auch für Rabbiner, die in Gemeinden tätig sind, die der Union 

Progressiver Juden Deutschland e.V. angehören und die Zugehörigkeit zum Zentralrat 

der Juden in Deutschland anstreben bis zum Abschluss dieses Verfahrens. 

b) Rabbiner, die in Deutschland an der Hochschule für Jüdische Studien, der School for 

Jewish Theology Potsdam, am Abraham Geiger Kolleg oder am Zacharias Frankel Kol-

leg regelmässig tätig sind.» 

Daneben gibt es sog. assoziierte Mitglieder. § 4 Ziff. 2 der ARK-Satzung regelt insoweit, dass 

Rabbiner, die nicht in einer der o. g. Gemeinden oder Institutionen tätig sind, von der ARK als 

assoziiertes Mitglied aufgenommen werden können. 
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Eine Liste der aktuellen Mitglieder ist auf der Homepage der ARK veröffentlicht.1» Zum Kreis 

der Mitglieder gehörte bis zum 24.01.2023 auch Herr Walter Homolka, der auf einer Sitzung 

der ARK am 25.01.2023 jedoch mit der satzungsmässig erforderlichen Zwe’drittel- mehrheit auf 

Antrag einiger Mitglieder aus der ARK ausgeschlossen wurde.’» 

c) Organe 

(3) 3 der ARK-Satzung definiert, wer Organ der ARK ist. Organe sind danach der Vorstand, 

die Mitgliederversammlung und das Allgemeine Bet Din. 

(1) Vorstand 

Der Vorstand besteht gemäss § 6 der ARK-Satzung aus dem Vorsitzenden und zwei Stellvertre-

tern. Er wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wählbar 

sind alle Mitglieder, die mindestens drei Jahre ordentliche Mitglieder waren. 

Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte. Zudem vertritt er die ARK inner-

halb des Zentralrats der Juden und nach aussen. 

Aktuell ist Frau Elisa Klapheck Vorsitzende des Vorstands der ARK. Stellvertretende Vorstände 

sind Herr Andreas Nachama und Herr Nils Ederberg.1» 

'« www.a-r-k.de/rahbiner/ (Stand: 13.09.2023). 
'« http://a-r-k.de/meldung/117/ (Stand: 3.09.2023). 
*» http://a-r-k.de/meldung/123/ (Stand: 13.09.2023). 

(2) Mitgliederversammlung 

Der Vorsitzende soll gemäss § 7 der ARK-Satzung mindestens einmal im Jahr unter Vorlage 

einer Tagesordnung zu einer Mitgliederversammlung laden. Weitere Mitgliederversammlungen 

können bei Bedarf anberaumt werden. 

Die Mitgliederversammlung kann in offener Abstimmung Mitglieder in Arbeitsgruppen und 

Kommissionen delegieren. Die Satzung weicht insoweit von dem in § 3 der ARK-Satzung fest-

gehaltenen Grundsatz der geheimen Wahl ab. 

http://www.a-r-k.de/rahbiner/
http://a-r-k.de/meldung/117/
http://a-r-k.de/meldung/123/
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(3) Allgemeines Bet Din 

Die ARK verfügt über ein eigenes Rabbinatsgericht, das sog. Allgemeine Bet Din1’6 (im Folgen-

den: ABD). Dieses unterliegt einer eigenen Satzung (im Folgenden: ABD-Satzung), die den Un-

tersuchungsführern in der Fassung vom 03.02.2005 vorlag. 

Gemäss § 2 der ABD-Satzung trifft das ABD Entscheidungen in den von der ARK behandelten 

jüdisch-religionsgesetzlichen Angelegenheiten, darunter insbesondere Scheidungen, Konversi-

onen und sonstigen Statusfragen. 

Voraussetzung für die Mitgliedschaft im ABD ist gemäss § 8 der ARK-Satzung und § 4 der ABD-

Satzung die Mitgliedschaft in der ARK. 

Organe des ABD sind gemäss § 5 der ABD-Satzung die Mitgliederversammlung und ihr Vor-

stand. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden («Aw Bet Din») und zwei Stellvertretern, 

von denen einer die Funktion des Schriftführers wahrnimmt. Vorsitzender des ABD ist gemäss 

§ 8 Ziff. 1 der ARK-Satzung der Vorsitzende der ARK. Er führt zusammen mit den Stellvertretern 

die Geschäfte und die Akten des ABD, fördert die Umsetzung ihrer Beschlüsse und vertritt sie 

nach aussen. 

Mindestens einmal jährlich soll eine Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden des ABD 

einberufen werden. Die Mitgliederversammlung entscheidet in Fragen von grundsätzlicher Be-

deutung. Sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Be-

schlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. 

‘^ Die im Vergleich zu C. VII. 1. h) unterschiedliche Schreibweise resultiert: aus der von den jeweiligen Institutionen ver-
wendeten Schreibweise. 

Gemäss § 8 Ziff. 1 der ARK-Satzung wählt die Mitgliederversammlung der ARK aus ihrer Mitte 

ein ordentliches Mitglied als Koordinator für die Dauer von zwei Jahren, der mit Stimmrecht 

an den Sitzungen des ABD teilnimmt, die Sitzungen vorbereitet, als Schriftführer tätig ist und 

intern die Geschäfte und die Akten des ABD führt. 

Ordentliche Mitglieder der ARK können gemäss § 8 Ziff. 3 der ARK-Satzung einen Antrag auf 

Beschluss durch die Mitgliederversammlung stellen, mit welchem eine Entscheidung des ABD 

oder des Koordinators aufgehoben oder ersetzt wird. Ein solcher Beschluss hat die Bindungs-
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wirkung eines Beschlusses des ABD und ist vom Koordinator und vom Vorsitzenden umzuset-

zen. Wird eine Entscheidung eines Bet Din durch die Mitgliederversammlung aufgehoben, wird 

ein Ad-hoc Bet Din mit anderen ordentlichen Mitgliedern einberufen. 

d) «SchazMaz Programm» 

Die ARK hat als «Service» für jüdische Gemeinden in Deutschland das sog. «SchazMaz Pro-

gramm» ins Leben gerufen. Jüdische Gemeinden, die sich gerade in der Gründungsphase be-

finden oder aufgrund ihrer Grösse keine eigenen Rabbiner oder Kantoren haben, werden über 

dieses Programm in der rabbinischen und kantoralen Betreuung unterstützt. 

Die Gemeinden sollen ausweislich der Homepage der ARK in der Regel alle anfallenden Reise-

kosten vollständig übernehmen und eine Zuzahlung in Höhe von 25 % des Honorars leisten. 

Gemeinden, welche diese Zuzahlungen nachgewiesen nicht leisten können, haben die Möglich-

keit, eine Reduzierung oder Befreiung von der Honorarbeteiligung zu beantragen.^7 

2. Abläufe und Entscheidungsstrukturen 

a) Aufnahme von Mitgliedern 

Die ARK-Satzung definiert in § 4, welche Personen ordentliche bzw. assoziierte Mitglieder der 

ARK werden können.'^ 

Weitere Voraussetzung der Mitgliedschaft ist, dass die Entscheidungen des Allgemeinen Bet 

Din respektiert werden. Eine Mitwirkung an einem anderen Bet Din in Deutschland ist Mit- 

w http://a-r-k.de/gemeinden/ (Stand: 13.09.2023). 
,,»a Siehe dazu unter C. Vin. 1. b). 

gliedern der ARK untersagt. Ebenso untersagt ist die Verweisung von Ratsuchenden mit einem 

Wohnsitz in Deutschland an ein Bet Din im Ausland. 

Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. Über die Aufnahme als ordentliches oder asso-

ziiertes Mitglied entscheidet die Mitgliederversammlung in geheimer Abstimmung. 

http://a-r-k.de/gemeinden/
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b) Entfall der Mitgliedschaft / Ausschluss 

Die Mitgliedschaft entfällt gemäss § 5 der ARK-Satzung, wenn eine der in § 4 der ARK- Satzung 

definierten Mitgliedsvoraussetzungen wegfällt, oder durch Austrittserklärung. Auch ein Aus-

schluss ist möglich. Hierfür ist eine Zweidrittelmehrheit der Mitgliederversammlung erforder-

lich. 

c) Beschlussfassung der Organe 

Die Organe der ARK fassen ihre Beschlüsse gemäss § 3 der ARK-Satzung mit der einfachen 

Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, soweit in der Satzung nichts anderes 

bestimmt ist. Die Wahlen sind geheim. 

3. Aktuelle Compliance-Richtlinien 

Die ARK und das ABD haben keine Compliance-Richtlinien veröffentlicht. 

IX. Zusammenfassung: Schaubilder 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen so-

wohl in personeller als auch in struktureller Hinsicht jedenfalls bis Mai 2022 eng miteinander 

verknüpft waren. Erst seit der medialen Berichterstattung über Vorwürfe gegen Herrn Homolka 

und seinen Lebensgefährten im Mai 2022 war teilweise eine personelle und strukturelle Ent-

flechtung festzustellen. 

Aufgrund der eingegangenen Hinweise war für die Untersuchung im Wesentlichen der Zeit-

raum vor Mai 2022 relevant. Das folgende Schaubild gibt insoweit einen Überblick über die auf 

Grundlage der den Untersuchungsführern zur Verfügung stehenden objektiven Erkennt-  
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nisquellen festgestellten strukturellen Verknüpfungen zwischen den untersuchungsgegen-

ständlichen Einrichtungen zum Stand 01.01.2022: 

 

 
 
In personeller Hinsicht ergibt sich mit Blick auf Herrn Homolka auf Grundlage der den Unter-

suchungsführern vorliegenden objektiven Erkenntnisquellen zum Zeitpunkt 01.01.2022 

folgendes Bild: 
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D. (Rechtliehe) Grundlagen 

I. Vorbemerkung 

Mit Blick auf den unter B. I. dargestellten Untersuchungsauftrag wurden die einzelnen unter-

suchten Sachverhalte zunächst auf ausgewählte (Straf- und Bussgeld-) Tatbestände, die sich – 

durch die Art des geschützten Rechtsguts öder der spezifischen Tatbestandsmerkmale – speziell 

auf Konstellationen sexualisierter Belästigung und Gewalt, sonstigen Machtmissbrauchs oder 

Diskriminierung beziehen (D. II,), sowie ferner – über einschlägige, normierte Tatbestände hin-

aus – auf Machtmissbrauch (D. III.) und Diskriminierung (D. IV.) geprüft. 

Die Prüfung spezifischer Tatbestände als quasi (konkret) kodifizierte Konstellationen von sexu-

alisierter Belästigung und Gewalt, Machtmissbrauch oder Diskriminierung wird dabei vorange-

stellt. 

Demzufolge haben die Untersuchungsführer sich mit einzelnen, im Folgenden näher dargestell-

ten Tatbeständen befasst, die für die einzelnen untersuchten Sachverhalte möglicherweise Re-

levanz haben konnten. 

Im Einzelnen: Die Tatbestände des § 183 StGB (Exhibitionistische Handlungen), des § 184 StGB 

(Verbreitung pornographischer Schriften bzw. Inhalte) und des § 184! StGB (Sexuelle Belästi-

gung) schützen dabei alle (zumindest auch) die sexuelle Selbstbestimmung1^ als das von sexu-

alisierter Belästigung und Gewalt verletzte Schutzgut. Die Ehrdelikte der §§ 185 -187 StGB (Be-

leidigung, Üble Nachrede, Verleumdung) schützen die Ehre unter Zugrundelegung des herr-

schenden normativen Ehrbegriffs150, die typischerweise bei Machtmissbrauch und Diskriminie-

rung tangiert wird, aber in Einzelfällen auch die sexuelle Selbstbestimmung7151 verletzen kann. 

Der Tatbestand des § 203 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen) schützt den persönlichen 

Lebens- und Geheimbereich als Teil des Allgemeinen Persönlichkeits- rechts153, mithin insbe-

sondere auch vor Machtmissbrauch. Der Tatbestand des § 240 StGB (Nötigung) schützt die 

Freiheit der Willensentschliessung wie auch -Betätigung153, mithin vor Machtmissbrauch, (auch 

sexueller) Belästigung und nicht zuletzt vor (sexueller bzw. sexualisierter) Gewalt. Wahrend die 

bislang dargestellten Tatbestände bereits bezüglich ihres ge- 

'w Für § 183 StGB siehe: Hörnle, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 183 Rn. 1 m. w. N.; für § 184 StGB siehe: Nestler, in: LK-
StGB, 13. Aufl. 2023, § 184 Rn. 5; für § 1841 StGB s.: Renzikowski, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 184! Rn. 1. 

* 6° Vgl. BGHSt 1, 280; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, Vor § 185 Rn. 3. 

 
71äa Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 203 Rn 2, 3. 
•53 BVerfGE 73, 237. 
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* «’ Vgl. zum Streitstand etwa Hilgendorf, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2023, § 185 Rn. 30 ff. (str.). 

schützten Rechtsguts vom Ujitersuchungsauftrag erfasst sind, gilt dies bezüglich des ebenfalls 

untersuchten Tatbestands des § 266 StGB (Untreue) nicht, da dieser nach herrschender Ansicht 

«nur» das Vermögen schützt154; allerdings ist der Tatbestand des § 266 StGB angesichts seiner 

Struktur bzw. des zwingenden Tatbestandsmerkmals einer Vermögensbetreuungspflichtverlet-

zung (bzw. eines Missbrauchs) geradezu geprägt von einem Machtmissbrauch, nämlich der 

Ausnutzung der eigenen rechtlichen bzw. faktischen Position, wenn auch bezogen auf das Ver-

mögen. Ähnliches gilt auch für die Tatbestände der §§ 331, 332 StGB (Vorteilsannahme, Be-

stechlichkeit): Diese schützen grundsätzlich die Lauterkeit des öffentlichen Dienstes155 bzw. das 

Vertrauen der Allgemeinheit in eben diese156, wobei ein sehr weites Verständnis des öffentlichen 

Dienstes unter Zugrundelegung des extensiv verstandenen Begriffs des «Amtsträgers» be-

steht.157 Aus der Amtsträgerstellung ergibt sich aber letztlich die Machtposition» zu Entschei-

dungen; der Tatbestand sanktioniert letztlich genau die Ausnutzung b^w. den «Missbrauch» 

dieser Macht. Schliesslich wurden auch die Tatbestände des § 41 Abs. 1 S. 1 BDSG (Bussgeldtat-

bestand wegen Verstosses gegen die Grundsätze für die Verarbeitung von Daten) sowie des § 42 

Abs. 2 Nr. 1 BDSG (Straftatbestand wegen schwerwiegender Verletzung des Schutzes personen-

bezogener Daten) aufgenommen, da diese ähnlich dem § 203 StGB den persönlichen Lebens- 

und Geheimbereich als Teil des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts,158 mithin insbesondere 

auch vor Machtmissbrauch schützen sollen. 

Während sämtliche abstrakten Kategorien des Untersuchungsauftrags, also etwa sexualisier- te 

Belästigung und Gewalt, nach hiesigem Verständnis grundsätzlich strafrechtlich relevant bzw. 

von den o. g. Normen erfasst sein können, trifft dies naturgemäss – nicht zuletzt angesichts des 

ultima-ratio-Charakters von Strafrecht1^ – nicht auf alle denkbaren Konstellationen von 

Machtmissbrauch und Diskriminierung zu. Letzteres Phänomen ist gleichwohl geprägt durch 

vergleichsweise klare (verfassungs-)rechtliche Vorgaben, insbesondere auch durch das Allge-

meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sowie teilweise auch durch Richtlinien der untersu-

chungsgegenständlichen Einrichtungen. Das Phänomen des Machtmissbrauchs ist hingegen 

über konkret formulierte Tatbestände (s. o.) hinaus nicht rein rechtlicher Natur; insoweit wur-

den die Untersuchungsführer durch die Expertise des Soziologen Herrn Prof. Dr. Martin End-

ress von den Universität Trier unterstützt. 

* 54 BVerfG NJW 2010, 3209, 3212; BGH NJW1998, 913, 914; Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 266 

Rn. 1. 

* ss BGHSt io, 241. 

‘56 BGHSt 15, 96 f. 

* 57 Vgl. im Einzelnen nur: Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 11 Rn. 12 ff. 
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* sB Vgl. etwa Brodowski/Nowak, in: BeckOK DatenschutzR, 43. Ed. 01.02.2023, BDSG § 42 Rn. 6, 51; vgl. auch Bär, in: 

Wabnitz/Janovsky/Schmitt, Hdb. Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 5. Aufl. 2020, Kap. 15 Rn. 169 f. 

* 59 Vgl. nur IVeigend, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2020, Kni. Rn. 1 m. w. N. 

II. Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 

Im Folgenden geben die Untersuchungsführer einen Überblick über diejenigen Straf- und Ord-

nungswidrigkeitentatbestände, deren Verwirklichung in dem durch den Untersuchungsauftrag 

ausgeformten Prüfungsumfang grundsätzlich denkbar erschien, 

1. Exhibitionistische Handlungen, § 183 StGB a) Objektiver Tatbestand 

Tauglicher Täter nach § 183 Abs. 1 StGB kann nach dem Gesetzeswortlaut allein ein Mann sein. 

Das tatbestandliche Verhalten im Sinne des § 183 Abs. 1 StGB ist eine exhibitionistische Hand-

lung des Täters. Hierfür muss dieser einer anderen Person ohne deren Einverständnis sein ent-

blösstes, nicht zwingend auch erigiertes Glied vorzeigen, um sich dadurch oder zusätzlich durch 

Beobachten der Reaktion der anderen Person oder durch Masturbieren sexuell zu erregen, seine 

Erregung zu steigern oder zu befriedigen.72 

Die Anwendbarkeit des § 183 StGB setzte nach ursprünglichem Verständnis voraus, dass Täter 

und Opfer gleichzeitig körperlich anwesend sind; das Vorzeigen blosser Abbildungen, das Ab-

spielen von Filmaufnahmen oder die Übertragung via Internet sollte nicht genügen.73 Diese Ein-

schätzung hat sich unter dem Einfluss der Digitalisierung für das gesamte gesellschaftliche Le-

ben mittlerweile gewandelt. Wenn der Versand von Penisbildern im Rahmen einer laufenden 

Kommunikation erfolgt, verschwimmen die Grenzen zwischen digitaler und analoger Welt. Der 

Versand eines unerwünschten sog. «Dickpics» führt regelmässig zu denselben negativen Ge-

fühlsregungen, die auch mit einer analogen Wahrnehmung (ggf. aur Distanz) einhergehen wür-

den.'74 Normzweck des § 183 StGB ist es, den Einzelnen vor aufgedrängter Konfrontation mit 

fremder Sexualbetätigung zu schützen, die häufig als schockierend oder gar bedrohlich emp-

funden wird.75’ Wenn der Täter ein Penisbild gezielt zur eigenen sexuellen Stimulierung ver-

schickt, ist es mit Blick auf den Schutzzweck der Norm daher möglich, den «digitalen Exhibiti-

onismus» ebenfalls unter § 183 StGB zu fassen.76 

 
,6ü BGH NStZ 2015, 337 f.; BayObLG NJW 1999, 72 f.; Hörnle, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 184 Rn. 6; Fischer, StGB, 70. 

Aufl. 2023, § 184 Rn. 5. 
73 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 183 Rn. 5. 
lf,z Gerecke/Sobata, JR 2022, 237, 241. 
,63 Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, 30. Aufl. 2023, § 183 Rn. 1. 
,6|i Gerecke/Sobota, JR 2022, 237, 241. 
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.Als Taterfolg setzt § 183 Abs. 1 StGB die Belästigung einer anderen Person voraus, der gegen-

über die Handlung vorgenommen wird. Für eine solche Belästigung ist erforderlich, dass die 

Tathandlung die betreffende Person in ihrem Empfinden nicht unerheblich beeinträchtigt.'65 

Die Wahrnehmung der exhibitionistischen Handlung muss bei der Person also Empfindungen 

wie Ekel, Abscheu, Scham oder Erschrecken hervorrufen. 

b) Subjektiver Tatbestand 

Der Täter muss in der Absicht handeln sich durch die Tathandlung oder zusätzlich durch die 

Reaktion des Gegenübers sexuell zu erregen, seine Erregung zu steigern oder zu befriedigen. 

Daher ist hinsichtlich des Vorzeigens des Gliedes und der Wahrnehmung dessen durch eine 

andere Person direkter Vorsatz des Täters erforderlich.77 Bezogen auf die Belästigung der ande-

ren Person genügt hingegen bedingter Vorsatz; hierauf muss sich die Absicht des Täters nicht 

beziehen.78 

c) Strafantrag 

Die Tat wird nach § 183 Abs. 2 StGB grundsätzlich nur auf Antrag verfolgt; der Strafantrag ist 

von dem Belästigten als Verletztem im Sinne des § 77 Abs. 1 StGB zu stellen. Für die Stellung 

gilt gemäss § 77b StGB eine Frist von drei Monaten ab dem Tag, an dem der Berechtigte von der 

Tat und der Person des Täters Kenntnis erlangt. Ein Einschreiten von Amts wegen ist nach § 

183 Abs. 2 Hs. 2 StGB jedoch möglich, wenn die Strafverfolgungsbehörde dies wegen des be-

sonderen öffentlichen Interesses an der Strarverfolgung für geboten hält. 

d) Verjährung 

Die Verjährungsfrist für eine Tat nach § 183 Abs. 1 StGB beträgt gemäss § 78 Abs. 3 Nr. 5 StGB 

drei Jahre ab Beendigung der Tat. 

2. Verbreitung pornographischer Schriften bzw. Inhalte, § 184 StGB168 

Der Tatbestand des § 184 StGB enthält in Absatz 1 zehn Tatbestandsalternativen. Da für die 

hiesige Untersuchung allein die Tatbestandsalternative des § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB relevant ist, 

beschränkt sich die nachfolgende Darstellung auf diese. 

 
77 BGH NStZ-RR 2007,374; OLG Düsseldorf NStZ 1998, 412. 

'^ Hörnle, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 183 Rn. 13; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 183 Rn. 5. 
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Wegen des Verbreitens pornographischer Schriften bzw. Inhalte nach § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB 

macht sich strafbar, wer eine pornographische Schrift bzw. einen pornographischen Inhalt im 

Sinne des § 11 Abs. 3 StGB169 an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufge-

fordert zu sein. 

a) Objektiver Tatbestand 

Tatobjekt des § 184 StGB in der Fassung vom 27.01.2015 war eine pornographische Schrift. 

Nach § 11 Abs. 3 StGB a. F. standen den Schriften aufgrund des Verweises in § 184 Abs. 1 StGB 

a. F. auch Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere Darstellungen gleich. 

In § 184 Abs. 1 StGB n. F. wird auf den Begriff der Inhalte abgestellt, welche nach § 11 Abs. 3 

StGB n. F. in «Schriften, auf Ton- oder Bildträgern, in Datenspeichern, Abbildungen oder an-

deren Verkörperungen enthalten» sind. Eine inhaltliche Änderung ist insoweit ausweislich der 

Gesetzesbegründung nicht intendiert.170 Die in § 11 Abs. 3 StGB n. F. enthaltene Neuerung ergibt 

sich aus der Formulierung «unabhängig von einer Speicherung mittels In- formations- oder 

Kommunikationstechnik übertragen werden» und bedeutet, dass es einer Verkörperung mit 

der unmittelbaren Anknüpiung an die Inhalte selbst – nicht deren Verkörperung in Schriften 

oder Abbildungen – nunmehr in Anpassung an die fortschreitende Digitalisierung nicht länger 

bedarf.171 

Massgeblich für § 184 StGB in beiden Fassungen ist die Einordnung der Schrift bzw. des Inhalts 

als pornographisch. Das wesentliche Charakteristikum von Pornographie liegt darin, dass sie 

ausschliesslich oder überwiegend auf die Erregung eines sexuellen Reizes zielt. Die Funktion 

des Produktes muss darin liegen, als Anregung für Masturbation oder andere For- 

163 § 184 StGB wurde im massgeblichen Untersuchnngszeitraum geändert. Während in der a. F. des § 184 StGB vom 
27.01.2015 noch pornographische Schriften als Tatobjekt genannt waren, wurde dies mit Wirkung zum 01.01.2021 zu 
pornographischen Inhalten geändert (BGBl. I, S. 2600). Weitergehende Gesetzesänderungen sind für die hier einzig 
relevante Tatbestandsalternative des § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB nicht von Bedeutung. 

«« Die in § 11 Abs. 3 StGB enthaltene Legaldefinition von Schriften wurde mit Wirkung zum 01.01.2021 in eine Legaldefi-
nition von Inhalten geändert (BGBl. I, S. 2600). 

'7° BT-Drs. 19/19859,8. 24. 
171 Hörnle, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 184 Rn. 17. 

men der Hervorrufung oder Steigerung sexueller Erregung zu dienen.79 Entscheidend ist die 

sich einem objektiven Betrachter ohne Weiteres erschliessende Funktion. Neben der Voraus-

setzung, dass die Darstellung auf die Erregung eines sexuellen Reizes abzielt, muss sie auch die 

 
79 Hörnle, in: MüKo-StGB, 3. Aufl. 2017, § 184 Rn. 20. 
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nach allgemeinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen gezogenen Grenzen des sexuellen An-

standes eindeutig überschreiten.80'«’ 

Nach § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB muss der Täter an eine beliebige Person ohne deren Aufforderung 

eine pornographische Schrift bzw. einen pornographischen Inhalt im Sinne des § 11 Abs. 3 StGB 

gelangen lassen. Gelangen lassen ist jedes Verhalten, das dazu fuhrt, dass die pornographische 

Schrift bzw. der pornographische Inhalt in den Machtbereich einer anderen Person gerät. 

Hauptanwendungsfall ist die unaufgeforderte Versendung von E-Mails, die als Anhang porno-

graphische Bilddateien enthalten, die jederzeit geöffnet werden können. Die pornographische 

Schrift bzw. der pornographische Inhalt muss derart in den Verfügungsbereich eines andern – 

ohne dessen Willen – gelangen, dass er von ihrem Inhalt Kenntnis nehmen kann, was regel-

mässig Gewahrsam voraussetzt.81 Ob er tatsächlich von dem Inhalt Kenntnis nimmt, ist uner-

heblich. 

Der Tatbestand ist nach § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB verwirklicht, wenn der Empfänger zur erfolgten 

Gewahrsamsübertragung nicht ausdrücklich oder konkludent aufgefordert hat. Mit dem weite-

ren Merkmal einer fehlenden Aufforderung des Empfängers soll der Einzelne davor geschützt 

werden, dass er ungewollt mit pornographischen Erzeugnissen konfrontiert wird.82 Eine vorhe-

rige Aufforderung des Empfängers führt daher zum Tatbestandsausschluss. Dies kann stets 

auch konkludent erfolgen, etwa durch das Durchlaufen des Altersverifizierungsverfahrens eines 

auf Pornographie spezialisierten Internet-Anbieters.'83 Die nachträgliche Genehmigung des 

Empfängers ist allerdings unbeachtlich.84 

b) Subjektiver Tatbestand 

Bei § 184 StGB handelt es sich um ein Vorsatzdelikt, vgl. § 15 StGB. Bedingter Vorsatz genügt 

zur Erfüllung des subjektiven Tatbestandes. Erforderlich ist insoweit vor allem Bedeutungs-

kenntnis in Form einer Parallelwertung in der Laiensphäre im Hinblick auf den pornographi- 

sehen Gehalt der Darstellung.85 Um einen blossen Subsumtionsirrtum handelt es sich, wenn der 

Täter dabei unzutreffende Vorstellungen davon hat, wie Pornographie zu definieren ist, etwa 

 
17s BGH NJW 2014,1829. 
w BGH NStZ-RR 2005, 309. 
*ra BGH NStZ-RR 2005, 309. 
83 Hörnie, in: MüKo-StGB, 3. Aufl. 2017, § 184 Rn. 62. 
84 Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 184 Rn. 53; Hörnle, in: MüKo-StGB, 3. Aufl. 2017, § 184 Rn. 62. 
85 Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, 29. Aufl. 2018, § 184 Ri 8. 
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weil er fälschlicherweise davon ausgeht, dass nur Handlungen strafbar seien, die sich auf Kin-

der- oder Gewaltpornographie beziehen.86™ Geht der Täter hingegen irrig von einer Aufforde-

rung des Empfängers nach § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB aus, so ist ein vorsatzausschliessender Ta-

tumstandsirrtum gemäss § 16 Abs. 1 StGB naheliegend. 

c) Verjährung 

Die Verjährungsfrist für eine Tat nach § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB beträgt gemäss §78 Abs. 3 Nr. 5 

StGB drei Jahre ab Beendigung der Tat. 

3. Sexuelle Belästigung, § 184! StGB 

Den Tatbestand der sexuellen Belästigung nach § 184! Abs. 1 StGB, der am 10.11.2016 in Kraft 

trat, verwirklicht, wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und 

dadurch belästigt. 

a) Objektiver Tatbestand 

§ 18 ri StGB setzt als Tathandlung stets voraus, dass der Täter auf das Opfer unmittelbar kör-

perlich einwirkt. Es muss zu einem Kontakt des Täters mit seinem eigenen Körper am Körper 

des Opfers kommen, wöbe' es sich um bekleidete oder unbekleidete Körperstellen handeln 

kann.87 Andere sexuell motivierte Handlungen wie blosse verbale Äusserungen unterfallen – 

entgegen dem üblichen Sprachgebrauch in der Laiensphäre – gerade nicht dem Straftatbestand 

der sexuellen Belästigung; § 1841 StGB erfasst allein körperliche Belästigungshandlungen. 

Die Berührung muss nach § 184! Abs. 1 StGB «in sexuell bestimmter Weise» vorgenommen 

werden. Die sexuelle Bestimmung einer Berührung ist unter entsprechender Heranziehung der 

Rechtsprechungsgrundsätze zum Begriff der sexuellen Handlung nach § 184h Nr. 1 StGB 

zu beurteilen.181 Zum einen kann sich die sexuelle Bestimmung bereits objektiv nach dem äusse-

ren Erscheinungsbild ergeben, beispielsweise bei Berührungen der Geschlechtsmerkmale selbst 

über der Kleidung.88 Aber auch ambivalente Berührungen, die für sich betrachtet nicht ohne 

Weiteres einen sexuellen Charakter aufweisen, können tatbestandsmässig sein. Dabei ist auf 

 
'™ Hörnle, in: M IKo-StGB, 3. Aufl. 2017, § 184 Rn. 77. 
,a" BGH, Besch], v. 09.03.2021 - 3 StR 489/20, BeckRS 2021,10457. 
l8’ BGH NJW 2018, 2655; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 201g, § 1841 Rn. 5; Heger, in: Lack- 
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das Urteil eines objektiven Betrachters abzustellen, der alle Umstände des Einzelfalls kennt; es 

ist mit zu berücksichtigen, ob der Täter von sexuellen Absichten geleitet war.89 

Durch die Berührung muss es zu einer Belästigung des Opfers kommen. Der Begriff der Beläs-

tigung bezeichnet eine subjektiv unangenehme Störung des Wohlbefindens bzw. des Autono-

miegefühls. Eine Belästigung ist ein subjektives Empfinden, sodass allein auf das individuelle 

Empfinden des Opfers abzustellen ist.90 Nach der Gesetzesbegründung sollen durch § 184! StGB 

nur solche Belästigungen erfasst werden, welche die sexuelle Selbstbestimmung des Opfers tan-

gieren.91 Blosse Ärgernisse, Ungehörigkeiten oder Distanzlosigkeiten sollen daher ausserhalb 

des Tatbestands liegen, auch wenn dies im Gesetzeswortlaut nicht unmittelbar zum Ausdruck 

kommt. 

b) Subjektiver Tatbestand 

§ 184! StGB ist ein Vorsatzdelikt, vgl. § 15 StGB. Der Täter muss zumindest bedingten Vorsatz 

bezogen auf die körperliche Berührung, deren sexuelle Bestimmung sowie auch die dadurch 

erreichte Belästigung haben.92 Eine irrige Annahme, das Opfer sei einverstanden, begründet 

mithin einen die Strafbarkeit ausschliessenden Tatbestandsirrtum im Sinne von § 16 Abs. 1 

StGB. 

c) Strafantrag 

Die Verfolgung einer sexuellen Belästigung setzt gemäss § 184! Abs. 3 StGB grundsätzlich die 

Stellung eines Strafantrags voraus. Antragsberechtigt ist nach § 77 Abs. 1 StGB der Verletzte. 

Für die Stellung des Strafantrags läuft gemäss § 77b StGB eine Frist von drei Monaten ab dem 

Tag, an dem der Verletzte von der Tat und der Person des Täters Kenntnis erlangt. § lÖ4i StGB 

ist ein sog. relatives Antragsdelikt; eine Ersetzung des Strafantrags durch Bejahung eines be-

sonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ist nach § 184! Abs. 3 Hs. 2 StGB mög-

lich. 

 
ner/Kühl/Heger, StGB, 30. Auf]. 2023, § 184! Rn. 2. 

102 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 184! Rn. 4a. 
91 BGH NJW 2018, 2655 Rn. 35; OLG Hamm, Beseht v. 31.01.2019 - 4 RVs 1/19, BeckRS 2019, 2137; Heger, in: Lack-

ner/Kiihl/Heger, StGB, 30. Aufl. 2023, § 184! Rn. 2. 
l84 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 184! Rn. 7. 
'«s BT-Drs. 18/9097, S. 30. 
|BS BGH, Besch], v. 15.11.2 017 - 5 StR 518/17, BeckRS 2017,136193; Renzikowski, in; MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, 

§ 184! Rn. 14. 
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d) Verjährung 

Die Veijährungsfrist für eine Tat nach § 184! Abs. 1 StGB beträgt gemäss § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB 

fünf Jahre. 

4. Beleidigung, § 185 StGB 

Die in § 185 StGB mit Strafe bedrohte Beleidigung wird – in Ermangelung einer tatbestandli- 

chen Definition – umschrieben als Angriff auf die Ehre eines anderen durch vorsätzliche Kund-

gabe der Missachtung, Geringschätzung oder Nichtachtung.93 § 185 StGB umfasst drei Bege-

hungsformen: die Äusserung eines beleidigenden Werturteils gegenüber dem Betroffenen und 

gegenüber einem Dritten sowie die Behauptung einer ehrenrührigen, unwahren Tatsache ge-

genüber dem Betroffenen.94 Die Behauptung ehrenrühriger Tatsachen gegenüber einem Dritten 

wird von den §§ 186,187 StGB95’ erfasst.96 

a) Objektiver Tatbestand 

(1) Tatobjekt 

Beleidigungsfähig ist jeder lebende Mensch;97 die Beleidigung eines Verstorbenen wird in § 189 

StGB sanktioniert. Ein Angriff auf die Ehre einer natürlichen Person kann nicht nur dadurch 

geschehen, dass sie in der betreffenden Äusserung ausdrücklich oder zumindest individualisier-

bar genannt wird. Möglich ist auch die Beleidigung unter einer Kollektivbezeichnung, wenn der 

Täter sich in ehrverletzender Weise über eine Personengemeinschaft äussert, wobei seine Aus-

sage nicht den Geltungswert der Personengemeinschaft als solcher in Frage stellt, sondern die 

Ehre aller oder eines Teils der darin versammelten Individuen.98 Mehrere Einzelpersonen kön-

nen so unter einer Kollektivbezeichnung beleidigt werden. Diese muss 

eine nach äusseren Kennzeichen abgegrenzte Mehrheit: treffen. Beleidigungen unter einer Kol-

lektivbezeichnung sind strafrechtlich nur relevant, wenn sie sich auf einen deutlich aus der All-

gemeinheit hervortretenden Personenkreis beziehen, der klar abgrenzbar und überschaubar ist 

 
93 Ständige Rechtsprechung seit BGHSt 1, 288. 
183 Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, 30. Aufl. 2023, § 185 Rn. 2. 
95 Siehe dazu unter D. II. 5. und 6. 
*9" Zur Abgrenzung von Tatsachen und Werturteilen bei § 186 StGB unter D. II. 5. a) (1). 
97 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, Vor §§ 185-200 Rn. 8. 
98 Eisele/Schnittenhelm, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, Vor § 185 Rn. 5. 
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und dessen Mitglieder sich zweifelsfrei bestimmen lassen.93 Ansonsten verliert sich die Beleidi-

gung in der Anonymität. Daneben sind unter gewissen Voraussetzungen auch Institutionen und 

Personengemeinschaften als solche beleidigungsfähig. Für Behörden und politische Körper-

schaften ergibt sich dies aus § 194 Abs. 3 und Abs. 4 StGB. Überwiegend wird dies auf Perso-

nengemeinschaften des Privatrechts ausgedehnt. Mit Ehre ausgestattet sind danach auch sons-

tige Personengemeinsciiaften als solche, wenn sie rechtlich anerkannte soziale Aufgaben erfül-

len und einen einheitlichen Willen bilden können.19-’ 

(2) Tat Handlung 

Als Äusserungsdelikt erfordert die Beleidigung die Kundgabe einer ehrverletzenden Tatsachen-

behauptung bzw. eines herabwürdigenden Werturteils. Seine Missachtung kann der Täter auf 

verschiedene Weise zum Ausdruck bringen: die Äusserung kann mündlich, schriftlich, bildlich, 

symbolisch, durch Gesten, schlüssige Handlungen oder Tätlichkeiten erfolgen.1- Die Kundgabe 

muss sich an einen anderen, nicht notwendigerweise den Beleidigten selbst richten. Ehrverlet-

zende Äusserungen in einem Tagebuch oder Selbstgespräch sind nicht tatbe- standlich, auch 

wenn sie gegen den Willen des Täters zur Kenntnis genommen werden. Der andere muss tat-

sächlich Kenntnis von der Äusserung erlangen und sie in ihrem ehrenrührigen Sinne auch ver-

stehen.99 Sich in unverständlicher Art und Weise oder auch in einer fremden Sprache zu äus-

sern, sodass niemand die Erklärung als beleidigend auffasst, genügt daher nicht. 

(3) Ehrverletzender Charakter der Äusserung 

Der Äusserung muss inhaltlich ein ehrverletzender Charakter zukommen. Betroffen sein kann 

der sittliche, personale oder soziale Geltungswert einer Person.100 Wird dieser durch das Zu-

schreiben negativer Qualitäten ganz oder teilweise abgesprochen, kann eine ehrverletzende 

Äusserung vorliegen, etwa durch den Vorwurf unsittlichen oder rechtswidrigen Verhaltens, das 

Absprechen der moralischen Integrität, den Vorwurf elementarer menschlicher Unzu- 

länglichkeiten oder das Aberkennen der Fähigkeit, den Beruf oder sonstige soziale Aufgaben 

wahrzunehmen. Es liegt eine Beleidigung vor, wenn dem Betroffenen in eindeutiger Weise der 

Respekt versagt wird, den er nach den zwischen den Beteiligten geltenden Verhaltensstandards 

erwarten darf.'?8 Der Äusserungsinhalt ist stets unter sorgfältiger Berücksichtigung aller Be-

gleitumstände zu ermitteln. Abzustellen ist hierfür auf das Verständnis eines durchschnittlichen 

 
99 BGHSt 9,17. 
100 BGHSt 36,145; OLG Hamm NStZ 2011,42. 
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Kundgabeempfängers. Es ist weder entscheidend, wie der Erklärende seine Äusserung subjektiv 

verstanden haben wollte, noch wie sie sein Kommunikationspartner tatsächlich verstanden 

hat.1» Massgebend dafür ist, wie ein verständiger Dritter unter Beachtung der Begleitumstände 

und des Gesamtzusammenhangs sie versteht. Die Begleitumstände werden charakterisiert 

durch die Anschauungen der beteiligten Kreise, die örtlichen und zeitlichen Verhältnisse sowie 

die sprachliche und gesellschaftliche Ebene.ao» 

Nach diesen Massstäben kann auch ein Scherz eine Beleidigung enthalten, wenn er die (ernst 

gemeinte) Ansicht von der Minderwertigkeit des Betroffenen ausdrückt.101 Keine Beleidigung 

hingegen sind allgemeine Unhöflichkeiten, Distanzlosigkeiten oder Persönlichkeitsverletzun-

gen ohne abwertenden Charakter.20* Sie werden erst dann zu beleidigenden Äusserungen, wenn 

in ihrem objektiven Sinngehalt zum Ausdruck kommt, der Betroffene sei moralisch oder auf-

grund elementarer Unzulänglichkeiten minderwertig, weshalb man sich ihm gegenüber herab-

würdigend benehmen könne.21» 

(4) Sexualbeleidigung 

Nachdem die frühere Judikatur die Beleidigung zu einem Auffangtatbestand für «kleine Sexu-

aldelikte» gemacht hatte, geht die höchstrichterliche Rechtsprechung inzwischen grundsätzlich 

davon aus, dass die Ehre nicht schon durch eine Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbe-

stimmung oder des Schamgefühls, sondern nur durch Äusserungen angegriffen werden kann, 

die ihrem objektiven Sinngehalt nach dem Betroffenen eine negative Qualität zuschreiben und 

für ihn damit «ehrenrührig» sind. Sexualbezogen'' Handlungen können folglich nur dann eine 

Beleidigung sein, wenn besondere Umstände über einen Angriff auf das allgemeine Persönlich-

keitsrecht hinaus einen selbständigen beleidigenden Charakter ergeben, also eine zusätzliche 

herabsetzende Bewertung des Betroffenen im Sinne einer Einschät- 

luS Hilgendorf, in: LK-5tGB, 13. Aufl. 2023, § 185 Rn. 29. 
w BGHSt 19, 235; BGH NJW 1998, 3047. 

zung von dessen Minderwertigkeit zum Ausdruck bringen.30'! Mit dem gewöhnlichen Erschei-

nungsbild einer sexuellen Handlung ist ein solcher Ehr angriff jedoch zumeist nicht verbunden; 

jedenfalls genügen blosse Taktlosigkeiten oder heimliches voyeuristisches Verhalten nicht. 2°5 

Das Ansinnen sexuellen Kontakts oder sexuellen Verhaltens enthält für sich genommen kein 

 
101 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 185 Rn. 8a. 
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Beleidigungsmoment. Anderes gilt nach den dargelegten Massstäben, wenn in der Äusserung 

eine über das Unpassende hinausgehende Missachtung der Person zum Ausdruck kommt.102 

Nicht eindeutig beurteilt wird in Schrifttum und Rechtsprechung, inwieweit ein Ansinnen in 

sexueller Motivation des Täters, zu welchem die betroffene Person keinen Anlass gegeben hat, 

als beleidigend einzuordnen ist. Teilweise wird davon ausgegangen, dass allein die sexuelle Mo-

tivation des Täters, mit der er den Betroffenen unerwünscht und ggf. in ungehöriger, das 

Schamgefühl betreffender Weise konfrontiert, der jeweiligen Äusserung noch keinen herabwür-

digenden Inhalt verleihe.103 Dies sei nur der Fall, wenn der Täter das verlangte sexualbezogene 

Verhalten als ehrenrührig darstelle und mithin zum Ausdruck bringe, das Opfer bewege sich 

auf diesem (von ihm als verachtenswert angesehenen) Niveau. Dem wird entgegengehalten, 

dass die sexualbezogene Äusserung ihren beleidigenden Charakter nicht durch den Rückgriff 

auf ein vermeintlich ehrenrühriges Verhalten des Betroffenen erhalte, sondern dadurch, dass 

der Täter das Opfer zum Objekt seiner Sexualinteressen macht und auf dessen Geschlechtlich-

keit reduziere, womit suggeriert werde, der Betroffene stehe als blosses (Lust-) Objekt zur Be-

friedigung sexueller Bedürfnisse zur Verfügung.104 

Frühere Konstellationen von Beleidigungen durch sexualbezogenes Verhalten werden nach der 

Verschärfung des Sexualstrafrechts im Sinne einer Verbesserung des Schutzes der sexuellen 

Selbstbestimmung durch den Gesetzgeber im Jahr 2016 vielfach bereits durch den neu einge-

führten Straftatbestand der sexuellen Belästigung nach § 184! StGB105 erfasst. Ausdrückliches 

Ziel der gesetzgeberischen Entscheidung, den § 184! StGB einzuführen, war es nämlich, Fälle 

unter Strafe zu stellen, welche nach der alten Rechtslage nicht oder allenfalls im Einzelfall als 

Beleidigung erfasst werden konnten.106 Zumindest in Bezug auf körperliches, 

nicht rein verbales Verhalten dürfte einer Strafbarkeit wegen sexualbezogener Beleidigung 

keine eigenständige Bedeutung mehr zukommen.107 

b) Subjektiver Tatbestand 

Bei der Beleidigung gemäss § 185 StGB handelt es sich um ein Vorsatzdelikt, vgl. § 15 StGB. Der 

 
“* BGHSt 36,145; BGH NStZ-RR 2006,338; BGH NStZ 2007, 218; OLG Hamm NStZ-RR 2008,108. 
305 OLG Düsseldorf NJW 2001, 3562; OLG Nürnberg NStZ 2011, 217; anders OLG Karlsruhe NJW 2003,1263, wenn der 

Täter zum Ausdruck bringt, das Opfer zähle zu dem Personenkreis, der „so etwas“ mit sich machen lasse. 
™& Regge/Pegel, in; MüKo-StGB, 4, Aufl. 2021, § 185 Rn. 15; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 185 Rn. 11,11b. 
103 BGH NStZ 2018, 603; zustimmend Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 185 Rn. 11b. 
aoB Zum sog. Catcalling in diesem Sinne unter Bezugnahme auf OLG Hamm NStZ-RR 2008,108 äußern sich Hoven/Ru-

bitzsch/Wiedmer, KriPoZ 2022,175,182; Pörner, NStZ 2021,336. Ähnlich auch OLG Karlsruhe NJW 2003,126. 
su® Siehe hierzu unter D. II. 3. 
106 Regge/Pegel, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 185 Rn. 16. 
1,1 Vgl. Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, 30. Aufl. 2023, § 185 Rn. 6; Eisele/Schnittenhelm, in: Scbön- ke/Schröder, 

StGB. 30. Aufl. 2019, § 185 Rn. 4. 
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Vorsatz muss das Bewusstsein umfassen, dass die Äusserung nach ihrem objektiven Sinn eine 

Missachtung darstellt. Bedingter Vorsatz genügt; es bedarf keiner besonderen Beleidigungsab-

sicht. 108 Dass der Täter weiss oder damit rechnet, dass der Adressat die Äusserung als ehrver-

letzend empfindet, genügt nicht; der Täter muss den (objektiv! beleidigenden Charakter als sol-

chen mindestens in Kauf nehmen.»’ 

c) Rechtswidrigkeit 

§ 193 StGB enthält für die Beleidigungstatbestände besondere Rechtfertigungsgründe, welche 

dem Prinzip der Interessenabwägung folgen und sich aus dem Grundrecht der freien Meinungs-

äusserung nach Art. 5 Abs. 1 GG ableiten. § 193 StGB sieht eine Vielzahl von Fallgruppen vor; 

wichtigster Anwendungsfall ist dabei die Wahrnehmung berechtigter Interessen. Berechtigt in 

diesem Sinne sind Interessen des Einzelnen oder der Allgemeinheit, die nicht dem Recht oder 

den guten Sitten zuwiderlaufen.109-’ Der Rechtfertigungsgrund greift nur durch, wenn neben 

dem verfolgten Interesse auch die Art seiner Wahrnehmung den konkreten Umständen nach 

berechtigt ist und der Täter subjektiv zum Zwecke der Interessenwahrung gehandelt hat. Es 

kommt zu einer Güter- und Pflichtenabwägung, bei der die einander entgegenstehenden kon-

kreten Interessen gegeneinander abzuwägen sind.110 Das vom Täter verfolgte Interesse muss im 

Ergebnis höher zu bewerten sein. Überdies muss die Ehrverletzung nach den konkreten Um-

ständen das erforderliche und angemessene Mittel zur Wahrnehmung des höherwertigen Inte-

resses sein.310 

Wegen der Inanspruchnahme von Kommunikationsgrundrechten seitens des Äussernden ist 

bei der Abwägung stets der konstitutiven Bedeutung der Meinungsfreiheit für die Demokratie 

Rechnung zu tragen. Das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen und die Meinungsfreiheit 

des Äussernden sind im Einzelfall sorgfältig gegeneinander abzuwägen.111 Das Bundesverfas-

sungsgericht geht insofern im Bereich von Angelegenheiten von öffentlichem Interesse und im 

politischen Meinungskampf von einer Vermutung zugunsten der Meinungsfreiheit aus.112 Wird 

ein sachlicher Ansatz hingegen nur vorgegeben oder als Vorwand benutzt, liegt also eine Äusse-

rung vor, bei der die Diffamierung der betroffenen Person im Vordergrund steht, so handelt es 

sich um eine sog. Schmähkritik.113’’ Kritische – auch dberpointiert formulierte – Äusserungen 

 
"3 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 185 Rn. 17. 
aH Hilgendorf, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2023, § 193 Rn. 18. 
1,5 BGHSt 18,183; OLG Frankfurt a.M. NJW 1991, 2032. 
1,7 BVerfG NJW 2021,148. 
z,a BVerfGE 54,139; 93, 294; BVerfG NJW 1992, 2815; NJW 2006, 3266. 
!1’ BVerfGE 82, 272; BGH NJW 2016, 2759. 
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bezogen auf ein konkretes Handeln, auf eine Massnahme oder ein Verfahren, sind als nicht die 

Person individuell und allumfassend in ihrem Wesen schmähende Äusserungen damit nicht 

automatisch als Schmähkritik anzusehen. Solange also eine Äusserung nicht jeder sachlichen 

Grundlage entbehrt und nicht überwiegend böswillig sowie gehässig ist, liegt keine Schmähkri-

tik vor. Wegen des Verdrängungseffekts gegenüber der Meinungsfreiheit ist der Begriff der 

Schmähung eng auszulegen.114 

d) Strafantrag 

Aus § 194 Abs. 1 S. 1 StGB ergibt sich ein grundsätzliches Antragserrordernis bei Beleidigungs-

delikten. § 185 StGB ist ein sog. absolutes Antragsdelikt, eine Ersetzung des Strafantrags durch 

Bejahung eines besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ist nicht vorgesehen. 

Antragsberechtigt ist nach § 77 Abs. 1 StGB grundsätzlich der Verletzte. Bei Kollektivbeleidi-

gungen ist nach § 77 Abs. 4 StGB jeder durch sie Betroffene für sich selbst antragsberechtigt. 

Für die Stellung des Strafantrags läuft gemäss § 77b StGB eine Frist von drei Monaten ab dem 

Tag, an dem der Berechtigte von der Tat und der Person des Täters Kenntnis erlangt. 

e) Verjährung 

Die Verjährungsfrist für die Beleidigung gemäss § 185 1. HS StGB beträgt nach § 78 Abs. 3 Nr. 

5 StGB drei Jahre. 

5. Üble Nachrede, § 186 StGB 

Nach § 186 StGB macht sich strafbar, wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache be-

hauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Mei-

nung herabzuwürdigen geeignet ist, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist. 

a) Objektiver Tatbestand 

(1) Tatsachen 

Zur Abgrenzung von § 185 StGB muss es sich bei den relevanten Äusserungen um Tatsachen-

behauptungen und nicht um Werturteile handeln. Tatsachen sind konkrete Geschehnisse oder 

Zustände der Vergangenheit oder Gegenwart, die sinnlich wahrnehmbar, in die Wirklichkeit 

getreten und daher dem Beweis zugänglich sind. Hierzu können auch innere Tatsachen, wie 

 
™ BVerfG NJW 2016, 2870. 



Gercke 

Wollschläger 

110 

 

 

beispielsweise Absichten, Motive, und Beweggründe, gehören, wenn sie zu bestimmten äusse-

ren Geschehnissen erkennbar in Beziehung gesetzt werden können und durch sie in der äusse-

ren Welt in Erscheinung treten.115 

Für die Abgrenzung ist auf den objektiven Sinngehalt der Äusserung abzustellen. Kriterien hier-

für sind dabei nicht allein der Wortlaut und die Form, es sind vielmehr auch Sinn und Gesamt-

zusammenhang der Äusserung, wie sie beim angesprochenen Adressaten verstanden werden 

muss, zu berücksichtigen. Enthält die Äusserung sowohl Aussagen in tatsächlicher Hinsicht als 

auch eine subjektive Wertung, so richtet sich die Entscheidung danach, welches Element über-

wiegt.0» Bei Zweifeln über die Einordnung ist die Äusserung in aller Regel rechtlich günstiger 

als Werturteil einzuordnen. 

(2) Eignung zur Ehrverletzung 

Die behauptete oder verbreitete Tatsache muss gemäss § 186 StGB geeignet sein, den Betroffe-

nen verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Das Verächtlich 

machen und Herabwürdigen erfasst alle Aspekte des Ehrbegriffs;116 eine exakte Abgrenzung bei-

der Begriffe ist nicht erforderlich. Aus dem Bezug zur öffentlichen Meinung ergibt sich, dass die 

Tatsache objektiv geeignet sein muss, den Betroffenen in der Meinung 

eines grösseren, nicht geschlossenen Teils der Bevölkerung als verachtenswert erscheinen zu 

lassen?21’ 

Es genügt die blosse Eignung der Tatsache, den Betroffenen verächtlich zu machen oder in der 

öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Ein solcher Erfolg braucht nicht einzutreten; § 186 

StGB ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt.2^ 

(3) Tathandlung 

Tathandlung des § 186 StGB ist das Behaupten oder Verbreiten von Tatsachen. Behaupten be-

deutet, eine ehrenrührige Tatsache als nach eigener Überzeugung wahr auszugeben.236 Solange 

die eigene Überzeugung des Täters erkennbar ist, bleibt unerheblich, dass er sich bei der Tatsa-

chenaussage auf Dritte als Informationsquellen beruft.117 Das Verbreiten erfasst die Weitergabe 

 
zal Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 186 Rn. 2. 
“3 Zaczyk, in: NK-StGB, 5. Aufl. 2017. § 186 Rn. 5. 
117 BGHSt 14, 48. 
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einer fremden Tatsachenäusserung.118 Ob die verbreitete Aussage tatsächlich durch einen Drit-

ten getätigt wurde, ist unerheblich. Entscheidend ist, dass der Täter die Äusserung nicht als 

Gegenstand eigener Erkenntnis oder Überzeugung kenntlich macht. Die Verbreitung eines Ge-

rüchts als solches genügt, auch bei Hinweis auf die mögliche Unglaub- Würdigkeit.Z2g 

Für beide Varianten der Tathandlung ist ein Drittbezug erforderlich.23'1 Die Tatsache muss in 

Beziehung auf einen anderen behauptet oder verbreitet werden; der in seiner Ehre Verletzte 

und der Empfänger der Mitteilung müssen personenverschieden sein. 

(4) Nichterweislichkeit der Wahrheit 

Die Tat, also das Behaupten einer ehrenrührigen Tatsache gegenüber Dritten, ist nur strafbar, 

wenn die behauptete ehrenrühnge Tatsache nicht erweislich wahr ist. Die Nichterweislichkeit 

der Wahrheit der Tatsache stellt eine objektive Strafbarkeitsbedingung dar.^1 Der Wahrheits-

beweis ist geführt, wenn der Tatsachenkern der Äusserung erwiesen ist; unbedeu- 

2a* Vgl. BGH NJW 1958,1004; Eisele/Schnittenhelm, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 186 Rn. 5. 
22 5 Regge/Pegel, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 18G Rn. 15. 
236 OLG Köln NJW 1963,1634; Zaczyk, in: NK-StGB, 5. Aufl. 2017, § 186 Rn. 8. 

tende Abweichungen sind unschädlich.119 Gelingt der Wahrheitsbeweis nicht, so gehen verblei-

bende Zweifel zulasten des Täters. Der Beweis der Unwahrheit ist nicht erforderlich. 

b) Subjektiver Tatbestand 

Der subjektive Tatbestand setzt zumindest bedingten Vorsatz in Bezug auf das Behaupten oder 

Verbreiten einer Tatsache voraus, die geeignet ist, einen anderen verächtlich zu machen oder in 

der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen.333 Weiter muss vom Vorsatz des Täters die Kennt-

nisnahme durch einen Dritten umfasst sein. Eine Beleidigungsabsicht ist wie auch bei § 185 

StGB nicht erforderlich. Vor dem Hintergrund der Einordnung als objektive Strafbarkeitsbe-

dingung muss sich nach Auffassung der Rechtsprechung der Vorsatz nicht auch auf die Nichter-

weislichkeit der Tatsache erstrecken.232’ 

 
118 Regge/Pegel, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 186 Rn. 18. 
133 BGHSt 18,182. 
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c) Rechtswidrigkeit 

Hinsichtlich des ebenfalls für die üble Nachrede gemäss § 186 StGB eingreifenden Rechtferti-

gungsgrundes kann auf die Ausführungen bei § 185 StGB120 verwiesen werden. 

d) Qualifikation gemäss § 186 2. HS StGB 

Wird die üble Nachrede öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften bzw. Inhalten im Sinne 

von § 11 Abs. 3 StGB begangen, handelt es sich um eine qualifizierte üble Nachrede, die mit 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. 

Die üble Nachrede ist öffentlich, wenn eine grössere, nicht durch nähere Beziehung zueinander 

verbundene Anzahl von Personen die Äusserung zur Kenntnis nehmen kann.336 Ob und wie viele 

Personen von der fraglichen Äusserung Kenntnis erhalten haben, ist für das Merkmal «öffent-

lich» unerheblich, wobei für den Grundtatbestand die Kenntnisnahme zumindest einer Person 

erforderlich ist.121 

Eine schriftliche Beleidigung wird öffentlich begangen, wenn die Möglichkeit der Kenntnis-

nahme durch beliebige Dritte besteht, etwa bei einem Plakat, einem Autoaufkleber oder Wand-

schmierereien.238 Da die unmittelbare Kenntnisnahme der unbeteiligten Dritten erforderlich 

ist, reicht jedoch die Aufnahme der fraglichen Äusserung in einer Broschüre nicht aus.2^ 

Die Tat wird durch das Verbreiten von Inhalten begangen, wenn Ton- und Bildträger, Daten-

speicher, Abbildungen oder andere Darstellungen einem grösseren Personenkreis, sei er auch 

individuell bestimmt und in sich abgeschlossen, zumindest in Form der Bekanntgabe des In-

halts (körperlich) zugänglich gemacht wurde.240 Der Begriff ist dabei nicht deckungsgleich mit 

dem Tatbestandmerkmal des Grundtatbestandes des § 186 StGB.141 

e) Strafantrag; Verjährung 

§ 186 StGB ist als absolutes Antragsdelikt gemäss § 194 StGB nur nach Strafantrag des Verletz-

ten verfolgbar. Für die Stellung des Strafantrages gilt die Drei-Monats-Frist des § 77b StGB. Die 

Verjährungsfrist wegen einer üblen Nachrede gemäss § 186 1. HS StGB beträgt nach § 78 Abs. 

3 Nr. 5 StGB drei Jahre; wird die üble Nachrede öffentlich oder durch Verbreiten eines Inhalts 

 
235 Siehe unter D. II. 4. c). 
121 Eisele/Sehittenhelm, in: Sehönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 186 Rn. 19. 
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(§ 11 Abs. 3) begangen und damit der qualifizierte Tatbestand erfüllt, so beträgt die Verjäh-

rungsfrist nach § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB fünf Jahre. 

6. Verleumdung, § 187 StGB 

Wegen Verleumdung gemäss § 187 StGB macht sich strafbar, wer wider besseres Wissen in Be-

ziehung auf einen anderen eine unv ahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben 

verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit 

zu gefährden geeignet ist. 

a3® Hilgendorf, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2023, § 186 Rn. 14. 
=3? KG JR 1984, 249 (zu § 111 StGB); Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 186 Rn. 17. 

«■’» Eisele/Schittenhelm, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 20t9, § 186 R11.19; Hilgendorf in: LK-StGB, 
13 . Aufl. 2023, § 186 Rr 14. 

^L Hilgendorf, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2023, § 186 Rn, 14. 

a) Objektiver Tatbestand 

Wie bei der üblen Nachrede gemäss § 186 StGB muss der Täter eine Tatsache behaupten oder 

verbreiten, welche die Eignung zur Ehrverletzung aufweist. Hinzu tritt im Rahmen des § 187 

StGB allerdings, dass die Tatsache, welche Inhalt der getätigten Äusserung ist, unwahr sein 

muss. Anders als bei § 186 StGB genügt die Nichterweislichkeit der Wahrheit der Tatsache hier 

nicht aus. Die Unwahrheit des wesentlichen Kerns der Äusserung muss feststehen.122 Die un-

wahre Tatsache muss zudem die Eignung zur Ehrverletzung aufweisen. Insoweit kann vollum-

fassend auf die Ausführungen zu § 186 StGB verwiesen werden.^123 

Neben einer unwahren Tatsache mit Eignung zur Ehrverletzung sanktioniert § 187 StGB auch 

die Behauptung bzw. Verbreitung von unwahren Tatsachen, die eine Eignung zur Kreditgefähr-

dung aufweisen. Diese Eignung zur Kreditgefährdung ist kein Unterfall der Ehrschutzdelikte, 

sondern dient dem Vermögensschutz. Kredit ist das Vertrauen, das jemand hinsichtlich der Er-

füllung seiner vermögensrechtlichen Verbindlichkeiten geniesst. Es genügt die Eignung zur 

 
122 Vgl. BGHSt 18,182; KG, Beseh!, v. 31.07.2015 - (1) 161 Ss 131/15 (8/15}, BeckRS 2015,20945. 
243 Siehe unter D. II. 5. a) (2). 
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Kreditgefährdung; eine konkrete Gefährdung oder ein Schaden muss auch hier nicht ein- tre-

ten.124 

b) Subjektiver Tatbestand 

In Bezug auf die Unwahrheit der behaupteten oder verbreiteten Tatsachenaussage muss der 

Täter des § 187 StGB wider besseres Wissen handeln, was bedeutet, dass er diesbezüglich posi-

tive Kenntnis haben muss.125 Für den subjektiven Tatbestand genügt im Übrigen bedingter Vor-

satz. 

c) Qualifikation 

Wird die Verleumdung vorsätzlich öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von 

Schriften bzw. Inhalten im Sinne von § 11 Abs. 3 StGB begangen, handelt es sich um eine quali-

fizierte Verleumdung, die mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft 

wird. Hierbei ist der Qualifikationstatbestand mit dem des § 186 StGB nahezu deckungsgleich, 

auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen. 

Das Tatbestandsmerkmal der «Versammlung» deckt sich reit dem Begriff in § 8oa StGB.126 

Äusserungen vor einer (Mitglieder-)Versammlung sind öffentlich, wenn auch Dritte, also Per-

sonen, die nicht zum Kreis der Mitglieder zählen, anwesend sind.127 Der Begriff der Versamm-

lung im Sinne des § 187 StGB umfasst hierbei auch geschlossene Versammlungen, jedoch keine 

zufälligen Personenmehrheiten.128 

d) Rechtswidrigkeit 

Bei der Verleumdung gemäss § 187 StGB kommt eine Rechtfertigung nach § 193 StGB zwar nach 

dem Wortlaut ebenfalls in Betracht, dürfte allerdings in aller Regel ausgeschlossen sein.129 So-

weit § 193 StGB dennoch im Einzelfall Anwendung finden sollte, kann auf die Ausführungen zu 

 
124 Hilgendorf, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2023, § 18T Rn. 3; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 187 Rn. 3a. 
!® Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 187 Rn. 4; Eisele/Schnittenhelm, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 187 

Rn. 5. 
126 Vgl. Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 187 Rn. 6. 
127 Hilgendorf, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2023, § 186 Rn. 13 m. w. N. 
128 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, 8 80a Rn. 4. 
^s Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, 30. Aufl. 2023, § 193 Rn. 3; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, g 193 Rn. 3. Teilweise 

wird von einer Unanwendbarkeit des § 193 StGB ausgegangen: Regge/Pegel, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 187 Rn. 

18 ft. 
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§ 185 StGB130 verwiesen werden. 

e) Strafantrag; Verjährung 

187 187 StGB ist als absolutes Antragsdelikt gemäss § 194 StGB nur nach Strafantrag des 

Verletzten verfolgbar. Für die Stellung des Strafantrages gilt die Drei-Monats-Frist des § 77b 

StGB. Die Veijährungsfrist für qualifizierte Verleumdungen beträgt nach § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB 

fünf Jahre; das Grunddelikt veijährt gemäss § 78 Abs. 3 Nr. 5 StGB nach drei Jahren. 

7. Verletzung von Privatgeheimnissen, § 203 StGB 

a) Objektiver Tatbestand 

(1) Täterkreis 

Bei § 203 StGB handelt es sich um ein Sonderdelikt; Täter können somit nur die in § 203 Abs. 

1 Nr. 1-7 und Abs. 2 Nr. 1-6 StGB genannten Personen sein. Während Absatz 1 besondere Be-

rufsgeheimnisträger, wie etwa Ärzte oder Rechtsanwälte, erfasst, gehören zu den Personen-

gruppen nach Absatz 2 insbesondere Amtsträger im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Beamte 

im staatsrechtlichen Sinne unterfallen gemäss § 11 Nr. 2 lit. a StGB dem Begriff des Amtsträgers. 

Zu den Beamten im Sinne des § 11 Nr. 2 lit. a StGB gehören auch Hochschulpro- 

fessoren, soweit diese in Ausübung der Wahlmöglichkeit zur Ausgestaltung des Dienstver- hul-

taisses beispielsweise nach § 43 Abs. 1 S. 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) 

in ein Beamtenverhältnis berufen wurden.25* 

Kein Beamtenverhältnis, welches eine Amtsträgereigenschaft nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB be-

gründet, besteht grundsätzlich bei einer Tätigkeit an einem An-Institut. Bei An-Instituten han-

delt es sich gemäss § 76 Abs. 1 BbgHG um wissenschaftliche Einrichtungen ausserhalb der 

Hochschule, die insbesondere in den Bereichen Forschung, Lehre, Studium, Wissens- und 

Technologietransfer oder Weiterbildung tätig sind und als solche durch die Hochschule aner-

kannt werden. An-Institute sind privatrechtlich organisiert, dort Beschäftigte stehen in einem 

privaten Arbeitsverhältnis zum Träger der Einrichtung. Auch die formale Anerkennung als An-

Institut einer staatlichen Hochschule verändert nach § 76 Abs. 2 BbgHG die Beschäftigungsver-

hältnisse nicht.131 

 
^ Siehe hierzu unter D. II. 4. c). 
2* Knopp, in: Knopp/Peine/Topel, Brandenburgisches Hochschulgesetz, 3. Aufl. 2018, § 76 Rn. 16. 
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(2) Geheimnis 

Unter dem Begriff des Geheimnisses im Sinne von § 203 StGB sind solche Tatsachen zu verste-

hen, die sich auf den Betroffenen sowie seine vergangenen und bestehenden Lebensverhältnisse 

beziehen und nur einem begrenzten Personenkreis bekannt sind. Zudem ist ein berechtigtes 

Geheimhaltungsinteresse und ein Geheimhaltungswille des Betroffenen erforderlich.132 Ein ver-

einzeltes oder gerüchteweises Bekanntwerden hindert die Einordnung als Geheimnis regelmäs-

sig nicht.133 Öffentliche bzw. offene Tatsachen wie auch Gegenstände öffentlicher Gerichtsver-

handlungen sind demgegenüber nicht geheim.134 Das Geheimnis kann sich auf jeden Lebensbe-

reich beziehen, das Gesetz hebt lediglich beispielhaft die zum persönlichen Lebensbereich ge-

hörenden Geheimnisse, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse hervor. Stets erforderlich ist, dass 

es sich um ein fremdes Geheimnis handelt.135 Es muss also der Sphäre eines anderen als des 

Schweigepflichtigen selbst entstammen. 

(3) Bekanntwerden in bestimmter Eigenschaft 

Das Geheimnis muss dem Täter als Angehörigem einer der genannten Personengruppen, also 

in dieser Eigenschaft und Funktion zur Kenntnis gelangt sein. Das Geheimnis ist dem Täter 

anvertraut worden, wenn er unter Umständen in das Geheimnis eingeweiht wurde, aus denen 

sich eine Pflicht zur Verschwiegenheit ergibt.25? Daneben kann dem Täter das Geheimnis nach 

§ 203 StGB auch sonst bekannt geworden sein. Entscheidend ist das Bekanntwerden kraft Be-

rufsausübung, nicht ob der Täter die Tatsache im Rahmen einer konkreten Sonderbeziehung 

erfahrt.136 Massgebend ist der Funktionsbezug zu der in der Täterheschreibung des § 203 StGB 

vorgesehenen durch den Täter ausgeübten beruflichen Tätigkeit. Insoweit ist möglicherweise 

eine Abgrenzung notwendig. So ist beispielsweise bei einem Sozialarbeiter, der als Beamter im 

öffentlichen Dienst steht, abzugrenzen, ob er ein Geheimnis als Amtsträger nach § 203 Abs. 2 

Nr. 1 StGB erfahren oder ob er eine weitere, eigenverantwortliche Tätigkeit ausgeübt hat, welche 

– im Falle der Berufsgruppe der Sozialarbeiter – dann unter die Schweigepflicht des § 203 Abs. 

1 StGB fallen würde?137*1 Der Zugang zum Geheimnis muss dem Täter gewährt oder möglich 

geworden sein, gerade weil er Arzt, Amtsträger etc. ist. Es muss ein unmittelbarer Zusammen-

hang vorliegen, der gegeben ist, wenn die berufliche Tätigkeit im Vordergrund steht, die ohne 

 
a53 OLG Frankfurt a.M. NStZ-RR 2005, 235; OLG Köln NJW 2000, 3656: OLG Hamm NJW 2001,1957. 

’M Cierniak/Niehaus, in: MüKo-StGB, 4. Anfl. 2021, § 203 Rn. 18; Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, 30. Aufl. 2023, 
§ 203 Rn. 14; vgl. auch BGH NJW 1966 1227. 

^s BGHZ 122,115; OLG Frankfurt a.M. NStZ-RR 2005, 235. 
135 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 203 Rn. 6. 
“5" OLG Köln NJW 2000, 3656; OLG Dresden NStZ 2008. 462. 
258 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 203 Rn. 12. 
25 Hilgendorf, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2023, § 203 Rn. 61 f. 
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das konkrete Verhalten nicht sachgemäss erledigt werden könnte.138 

(4) Tathandlung 

Tathandlung nach § 203 Abs. 1 und 2 StGB ist das Offenbaren, also jedes Mitteilen des zur Tat-

zeit noch bestehenden Geheimnisses an einen Dritten, der dieses nicht, nicht in dem Umfang 

oder nicht sicher kennt.139 Die Offenbarung muss die geheime Tatsache und die Person des Be-

rechtigten umfassen, sodass eine Identifikation des Berechtigten möglich ist. 

In § 203 Abs. 3 StGB ist ein Tatbestandsausschluss geregelt, wonach keine Offenbarung von 

Geheimnissen gegeben ist, wenn ein Schweigepflichtiger Geheimnisse den bei ihm berufsmäs-

sig tätigen Gehilfen zugänglich macht. 

b) Subjektiver Tatbestand 

Der Täter des § 203 Abs. 1 und 2 StGB muss hinsichtlich der Merkmale des objektiven Tatbe-

standes zumindest bedingt vorsätzlich handeln, vgl. § 15 StGB. 

c) Qualifikation 

Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 

einen anderen zu schädigen, liegt eine qualifizierte Verletzung von Privatgeheimnissen gemäss 

§ 203 Abs. 6 StGB vor. 

Für die hiesige Untersuchung ist allein der Qualifikationstatbestand des § 203 Abs. 6 Alt. 3 StGB 

(Schädigungsabsicht) relevant. Für die Annahme einer Schädigungsabsicht genügt jeder vom 

Täter beabsichtigte Nachteil. Unter einem solchen ist die Beeinträchtigung eines jeden rechtlich 

geschützten Interesses zu verstehen, unabhängig davon, ob diesem ein Vermögenswert zu-

kommt.140 Ausreichend ist insoweit auch ein ideeller Schaden.141 Unter Absicht ist hierbei ein 

zielgerichtetes Handeln zu verstehen; dem Täter muss es auf die Schädigung ankommen.142 

 
=to BGH NJW 1988, 561. 
139 BGH NJW 1995,2915; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 203 Rn. 33 f. 
26 Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 274 Rn. 16; Fischer, StGB, 70. Anfl. 2023, § 203 Rn. 95 und § 

303b Rn. 12a; Puppe/Schumann, in: NK StGB, 6. Aufl. 2023, § 274 Rn. 13. 
263 Reinbacher, in: NK-WSS, 2. Aufl. 2022, StGB, § 203 Rn. 106; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 

203 Rn. 112. 
142 Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 203 Rn. 112. 
z6s Fischer. StGB, 70. Aufl. 2023, § 203 Rn. 61 f. m. w. N. 
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d) Rechtswidrigkeit 

Die Offenbarung des Geheimnisses muss nach § 203 Abs. 1 und 2 StGB auch unbefugt erfolgen. 

Dies ist der Fall, wenn sie ohne Zustimmung des Verfügungsberechtigten und ohne ein Recht 

zur Mitteilung erfolgt. Die Einordnung des Merkmals «unbefugt» als tatbestandsausschliessen-

des Einverständnis oder Rechtfertigungsgrund ist umstritten; überwiegend wird die Befugnis 

als Rechtfertigungsgrund angesehen.a6$ Eine Offenbarung ist befugt und mithin nicht rechts-

widrig, wenn der Geheimnisgeschützte in diese wirksam eingewilligt hat. Daneben kommen 

eine mutmassliche Einwilligung sowie gesetzliche Offenbarungspflichten bzw. – befugnisse in 

Betracht. 

e) Strafantrag; V erjährung 

§ 203 StGB ist als absolutes Antragsdelikt gemäss § 205 StGB nur nach Strafantrag des Ver-

letzten verfolgbar. Für die Stellung des Strafantrages gilt die Drei -Monats-Frist des § 77b StGB. 

Die Verjährungsfrist für die Verletzung von Privatgeheimnissen gemäss § 203 Abs. 1 und 2 StGB 

beträgt nach § 78 Abs. 3 Nr. 5 StGB drei Jahre; wird der qualifizierte Tatbestand erfüllt, so be-

trägt die Verjährungsfrist nach § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB fünf Jahre. 

8. Nötigung, § 240 StGB 

Wegen Nötigung gemäss § 240 StGB macht sich strafbar, wer einen anderen Menschen rechts-

widrig mit Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung 

oder Unterlassung nötigt. 

a) Objektiver Tatbestand 

(1) Nötigungshandhing 

Der Tatbestand des § 240 StGB setzt zunächst eine Nötigungshandlung voraus, nämlich Gewalt 

oder die Drohung mit einem empfindlichen Übel. 

(a) Gewalt 

Gewalt wird allgemein definiert als ein (zumindest auch) physisch vermittelter Zwang zur Über-

windung eines geleisteten oder erwarteten Widerstands.265 Die Gewalt kann als vis absoluta die 
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Willensentschiiessung oder -Betätigung unmöglich machen oder als vis compulsiva auf Beu-

gung des Willens gerichtet sein. In der Rechtsprechung kam es zunächst zu einer Ausweitung 

des Gewaltbegriffs, indem eine Gleichstellung psychisch wirkenden Zwangs mit körperlichen 

Zwangswirkungen herbeigeführt wurde.26» Diese sog. Vergeistigung des Gewaltbegriffs wurde 

durch das Bundesverfassungsgericht wegen eines Verstosses gegen Art. 103 Abs. 2 GG begrenzt: 

Zum einen darf Gewalt nicht mit dem (dadurch bewirkten) Zwang zusammenfallen, sondern 

muss über diesen hinausgehen, zum anderen darf die Gewalt nicht 

366 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 240 Rn. 8. 
^ Hierzu Sinn, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 240 Rn. 33 m. w. N. 

lediglich in körperlicher Anwesenheit bestehen und die Zwangswirkung auf den Genötigten 

nicht nur psychischer Natur sein?68 Ausgeschlossen aus dem Gewaltbegriff sind mithin rein 

psychische Einwirkungen. 

(b) Drohung mit empfindlichem Übel 

Die Drohung ist die Ankündigung eines künftigen vom Täterwillen (vermeintlich oder tatsäch-

lich) abhängigen Übels, also eines Nachteils für den Bedrohten, das verwirklicht werden soll, 

wenn der Bedrohte sich nicht dem Willen des Täters entsprechend verhält. Dies kann durch 

ausdrückliche Äusserung sowie stillschweigend durch entsprechendes Verhalten geschehen?69 

Die bereits erfolgte Zufügung eines empfindlichen Übels kann zugleich die konkludente Dro-

hung seiner Fortsetzung beinhalten, solange das Opfer durch die Furcht vor weiteren Leiden zu 

dem gewünschten Verhalten motiviert wird.143 

Im Unterschied zur blossen Warnung muss bei der Drohung ein Übel in Aussicht gestellt wer-

den, auf dessen Eintritt der Drohende Einfluss hat oder zu haben vorgibt. Bei einer Warnung 

wird der Betroffene nur auf ein unabhängig vom Willen des Warnenden eintretendes Übel hin-

gewiesen. Ob der Täter die Drohung tatsächlich verwirklichen will oder kann bzw. ob er dies 

irrig annimmt, ist unerheblich; es kommt nur darauf an, ob sie objektiv als ernstlich erscheint, 

also beim Bedrohten mindestens Zweifel zu erwecken geeignet ist, ob sie verwirklicht werden 

wird.144 Denn schon Zweifel daran, ob die Drohung wahr gemacht wird, können die Willensfrei-

 
168 BVerfGE 92,1. 
“5 Altvater/Coen, in: LK-StGB, 13. Auf]. 2023, § 240 Rn. 78. 
27n BGH NStZ 2003, 424. 
144 Heger, in: Lackner/KüN/Heger, StGB, 30. Auf). 2023, § 240 Rn. 12. 
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heit des Geschädigten beeinträchtigen. Ausreichend kann es auch hier sein, wenn der (vorgege-

bene) Einfluss sich auf einen Dritten bezieht, der das Übel verwirklichen soll.145 

Unter einem Übel im Sinne des § 240 StGB ist jede als nachteilig empfundene Veränderung der 

Aussenwelt zu verstehen?73 Das mit der Drohung in Aussicht gestellte Übel muss dabei hinrei-

chend konkret sein. Eine Erklärung, der ein empfindliches Übel im Sinne des Nötigungstatbe-

standes nicht eindeutig zu entnehmen ist, bedarf der Auslegung?79 Der angedrohte Nachteil ist 

empfindlich, wenn dessen Ankündigung geeignet ist, den Bedrohten im Sinne des Täterverlan-

gens zu motivieren; dies ist nicht der Fall, wenn von diesem Bedrohten in seiner Lage erwartet 

werden kann, dass er der Drohung in besonnener Selbstbehauptung 

standhält.2?5 Damit stellt die heutige Rechtsprechung nicht mehr auf einen «besonnenen 

Durchschnittsmenschen» ab, sondern auf den Genötigten in seiner jeweiligen Situation. Der 

Umstand, dass ein besonnener Mensch der Drohung standgehalten hätte, beseitigt den Dro-

hungscharakter also nicht ohne Weiteres. Denn § 240 StGB schützt die individuelle Willensund 

Handlungsfreiheit. Mithin kommt es auf die subjektive Empfindung und Motivierbarkeit des 

Betroffenen an. Dennoch kann von jedermann ein gewisses Mass an Standhaftigkeit erwartet 

werden. Nicht ausreichend ist daher die Drohung mit blossen Unannehmlichkeiten, Schwierig-

keiten oder Weiterungen.146 Allerdings ist es für die Erfüllung des Tatbestandes unerheblich, ob 

die Zufügung des angedrohten Übels rechtswidrig wäre oder nicht. So ist anerkannt, dass auch 

die Drohung mit einem erlaubten Übel, z.B. die Drohung mit der Kündigung eines Arbeitsver-

hältnisses, als Nötigung angesehen werden kann.147 

(2) Nötigungserfolg 

Das Opfer muss durch die Nötigung zu dem vom Täter gewünschten Verhalten veranlasst wer-

den. Die Nötigung ist somit ein zweiaktiges Delikt, bestehend aus der Anwendung des Nöti-

gungsmittels und dem dadurch erzwungenen anschliessenden Verhalten des Opfers. Es darf 

sich daher nicht in der blossen Erduldung der Nötigungshandlung, beispielsweise bei Anwen-

dung von Gewalt, erschöpfen, sondern muss über den darin liegenden Zwang hinausgehen.148 

Das abgenötigte Verhalten kann in einer Handlung, Duldung oder Unterlassung liegen. Hand-

lung ist jedes positive Tun, Duldung dagegen das Untätigbleiben gegenüber einer Handlung des 

 
145 BGH NStZ 1996, 435. 
146 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 240 Rn. 33a. 
147 Petri, StraFo 2007, 221,223. 
148 Renzikowski, in: Ridder/Breitbach, Deiseroth, VersammiungsR, 2. Aufl. 2020, StGB § 240 Rn. 41; Fischer, StGB, 70. 

Aufl. 2023, § 240 Rn. 6. 
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Täters oder eines Dritten; Unterlassung schliesslich ist die Nichtvornahme einer konkreten 

Handlung.2?9 Im Hinblick auf den erforderlichen Nötigungserfolg ist § 240 StGB ein Erfolgsde-

likt. Vollendet ist die Tat daher erst dann, wenn das Opfer mit der Ausführung des abgenötigten 

Verhaltens zumindest begonnen hat.28 Abzugrenzen ist dies vom Eintritt des vom Täter ange-

strebten (End-)Erfolgs. Ausgehend vom Schutzgut des Nötigungstatbestandes ist Taterfolg der 

nach aussen erkennbare Eintritt einer Willensbeugung des Opfers und nicht erst ein möglich-

erweise weiteres Nötigungsziel des Täters. 

Tritt ein Nötigvingserfolg nach diesen Massstäben nicht ein, so liegt keine Vollendung vor. Bei 

Geeignetheit des Nötigungsmittels, das Opfer zu dem gewünschten Verhalten zu veranlassen, 

genügt die blosse Anwendung als solche zwar nicht zur Tatbestandsverwirklichung, kann aber 

eine Versuchsstrafbarkeit begründen. Der Versuch der Nötigung ist nach § 240 Abs. 3 StGB 

strafbar. Dabei kann der Taterfolg nicht nur deshalb ausbleiben, weil das Opfer sich dem Zwang 

des Täters nicht beugt, sondern auch, weil es an der Kausalität bzw. am Unmittelbarkeitszu-

sammenhang zwischen Tathandlung und Willensentschluss fehlt. 

b) Subjektiver Tatbestand 

Die Strafbarkeit der Nötigung ist auf vorsätzliches Verhalten beschränkt, vgl. § 15 StGB. Es ge-

nügt, dass der Täter zumindest mit dolus eventualis bezüglich aller Umstände des § 240 StGB 

handelt.149 Darüber hinaus wird bezüglich des abgenötigten Verhaltens teilweise eine Absicht 

im Sinne von zielgerichtetem Handeln gefordert. Dies ergebe sich aus § 240 Abs. 2 StGB, der 

mit «Zweck» nur die tatbestandliche Opferreaktion meine.150 In der Rechtsprechung wird aller-

dings ausschliesslich in Bezug auf Nötigungshandlungen im Strassenverkehr eine Einschrän-

kung auf subjektiver Tatseite kontrovers erörtert.151®3 

c) Rechtswidrigkeit: Verwerflichkeitsklausel 

Nach § 240 Abs. 2 StGB hängt die Rechtswidrigkeit jeder Nötigung davon ab, dass die Anwen-

dung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck verwerflich ist. Nö-

tigungsmittel und Nötigungszweck sind im Zuge einer Gesamtwürdigung zueinander in Bezie-

hung zu setzen (sog. Zweck-Mittel-Relation).152 Die Verwerflichkeitsklausel dient als Korrektiv, 

 
149 BGHSt 5,245. 
zSa Sinn, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 240 Rn. 105; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 240 Rn. 34; 

für die KonsteDation der Gewalt gegen Sachen ebenso: Altvater/Coen, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2023, § 240 Rn. 107 
151 So wird teilweise vorausgesetzt, dass die Einwirkung des Fahrverhaltens auf andere Verkehrsteilnehmer gerade Zweck 

und nicht bloß in Kauf genommene Folge sein müsse, so OLG Düsseldorf NStZ 2008,38; OLG Hamm NStZ 2009, 213; 
a. A. KG, Urt. v. 18 01.2022 - 3 Ss 59/21, BeckRS 2022,1838. 

152 Toepel, in: NK-StGB, 6. Auf!. 2023, § 240 Rn. 145. 
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welches sozialadäquate Verhaltensweisen als nicht rechtswidrig von sozialwidrigem willensbeu-

gendem Druck abgrenzt, um den tatbestandlich weit ausgedehnten Schutz der Freiheit der Wil-

lensentschliessung und -betätigung auf strafwürdige Fälle einzugrenzen. Die höchstrichterliche 

Rechtsprechung sieht darin eine spezielle Rechtswidrigkeitsregel,2ss5 sodass die Nötigung einen 

offenen Tatbestand darstellt. Die Rechtswidrigkeit der Tat muss für den Nötigungstatbestand 

mithin stets positiv festgestellt werden. 

Nach übli :her Formulierung bedeutet Verwerflichkeit im Sinne des § 240 Abs. 2 StGB einen 

«erhöhten Grad sittlicher Missbilligung».^ Bei der Beurteilung stehen keine ethischmorali-

schen Massstäbe im Vordergrund. Wegen der Korrektivfunktion des § 240 Abs. 2 StGB, sozial-

adäquate Verhaltensweisen aus dem Anwendungsbereich der Vorschrift auszuschliessen, gibt 

vielmehr den Ausschlag, ob das Vernalten sozial unerträglich bzw. sozialwidrig er- scheint.28» 

Zu ermitteln ist die Verwerflichkeit durch Vornahme einer Gesamtwürdigung. Der Einsatz des 

Nötigungsmittels muss zu dem angestrebten Zweck verwerflich sein. Zweck und Mittel sind 

nach § 240 Abs. 2 StGB zueinander in Beziehung zu setzen; die Rechtswidrigkeit folgt nicht 

einseitig aus dem angewandten Mittel oder dem angestrebten Zweck, sondern aus deren Ver-

hältnis zueinander. Es kann zwar das eine wie das andere für die Verwerflichkeit indiziell sein. 

Doch ergibt sich die Rechtswidrigkeit letztlich nur auf Grund einer umfassenden Abwägung un-

ter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls und einer darauf aufbauenden Ge-

samtwürdigung des Wertverhältnisses und des sachlichen Zusammenhangs von Zweck und 

Mittel.153 

Aus der Struktur des dem Individualschutz dienenden Nötigungsverbots folgt zwingend, dass 

die Mittel-Zweck-Relation auf das Nötigungsopfer und dessen Freiheitsinteresse bezogen wer-

den muss. Der Einsatz von Zwang schmälert den gewährleisteten Freiheitsraum des Genötigten 

auch dann, wenn der mit der Nötigung verfolgte Endzweck rechtlich oder ethisch Anerkennung 

verdient. Deshalb geht die höchstrichterliche Rechtsprechung davon aus, dass unter dem ange-

strebten Zweck nur das zu erzwingende Verhalten des Genötigten im Sinne des § 240 Abs. 1 

StGB verstanden werden kann. Darüber hinausgehende Zwecke, namentlich die sog. Fernziele 

des Täters, sind bei der Prüfung der Rechtswidrigkeit nicht zu berücksichtigen.209 Soweit das 

unmittelbar abgenötigte Verhalten rechtlich indifferent ist und einer Sozialwidrigkeitsprüfung 

nicht unterzogen werden kann, setzt die Abwägung stets auch die Erfassung des sozialen Sinn-

gehalts sowohl des Nötigungsmittels als auch des abgenötigten Verhaltens und damit des 

 
=Bs Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 240 Rn. 38a m. w. N. 
aB8 Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 240 Rn. 17. 
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Zwecks der Tat voraus.154 

Die Verwerflichkeit kann dadurch indiziert sein, dass das Nötigungsmittel als solches eine straf-

bare Handlung darstellt oder in sonstiger Weise gegen die Rechtsordnung verstösst. Umgekehrt 

wird aber die Widerrechtlichkeit der Nötigung nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass das 

Nötigungsmittel als solches erlaubt ist. Denn dass man zur Vornahme einer be- 

stimmten Handlung berechtigt ist, wie beispielsweise zu einer Strafanzeige oder einer gericht-

lichen Geltendmachung von Ansprüchen, bedeutet nicht, dass man damit zum Zwecke der Nö-

tigung einem anderen ohne Weiteres drohen darf.155 Bei Drohungen mit einem solchen grund-

sätzlich erlaubten Verhalten ist oftmals der fehlende Zusammenhang zwischen angekündigtem 

Übel und angestrebtem Zweck ein Indiz für die Verwerflichkeit der MittelZweck-Relation (sog. 

Inkonnexität).156 Von Bedeutung ist dies vornehmlich bei der Drohung mit Strafanzeigen, 

Dienstaufsichtsbeschwerden und Presseveröffentlichungen, wenn die mitgeteilten Tatsachen 

keinen Bezug zum angestrebten Zweck aufweisen. Das Verwerflichkeitsurteil kann sich dann 

aus dem Missverhältnis von Mittel und Zweck ergeben. 

Ebenfalls über den Grundsatz der Inkonnexität werden zumeist Konstellationen einer Drohung 

mit Veröffentlichung erfasst. Anderes gilt, wenn bereits die Blossstellung als solche rechtswidrig 

ist, was insbesondere bei Vorgängen aus der Intimsphäre157 oder bestehendem Geheimnis-

schutz der Fall sein kann. Grundsätzlich garantiert Art. 5 Abs. 1 GG nämlich auch die öffentliche 

Meinungskundgabe. Verwerflich handelt der Drohende daher erst dann, wenn die angekündigte 

Tatsachen- oder Meinungsveröffentlichung keinen Bezug zum abgenötigten Opferverhalten hat 

oder die Drohung auf unwahre Tatsachen gestützt wird.291’ 

d) Verjährung 

Die Verjährungsfrist für eine strafbare Nötigung im Sinne von § 240 StGB beträgt nach § 78 

Abs. 3 Nr. 4 StGB fünf Jahre. 

 
154 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 240 Rn. 43. 
21)1 VgL BGH N.JW 2014, 401. 
^a Toepel, in: NK-StGB, 6. Auf!. 2023, § 240 Rn. 153. 
157 BGH NJW 1993,1484. 
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9. Untreue, § 266 StGB 

Eine Untreue gemäss § 266 StGB begeht, wer die ihm eingeräumte Befugnis, über fremdes Ver-

mögen zu verfügen, missbraucht oder die ihm kraft eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, 

fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensin-

teressen er zu betreuen hat, einen Nachteil zufügt. Innerhalb des Untreuetatbestandes des § 266 

Abs. 1 StGB gibt es demnach zwei Tatbestandsalternativen: den Missbrauchstatbestand und den 

Treubruchtatbestand. 

a) Objektiver Tatbestand 

Das rechtliche Verhältnis beider Tatbestandsalternativen zueinander ist nach der Rechtspre-

chung dahingehend zu charakterisieren, dass der Missbrauchstatbestand lediglich ein Unterfall 

des umfassenderen Treubruchtatbestands ist und somit als lex specialis auf Konkurrenzebene 

Vorrang hat. Der gemeinsame Unrechtskern beider Tatbestandsvarianten ist die identische 

Pflicht zur fremdnützigen Vermögensbetreuung.158 

(1) Vermögensbetreuungspflicht 

Beide Tatbestandsvarianten des § 266 Abs. 1 StGB setzen daher das Bestehen einer Vermögens-

betreuungspflicht des Täters voraus.159 Eine Vermögensbetreuungspflicht basiert auf einem 

Treueverhältnis, dessen wesentliche und typische Aufgabe in der Betreuung des fremden Ver-

mögens liegt und welches durch eine Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit des Pf 

ichteninhabers geprägt ist. Der Täter muss selbständig fremde Vermögensinteressen von eini-

ger Bedeutung im Interesse des Geschäftsherrn wahrnehmen.160 

Eine solche Vermögensbetreuungspflicht ergibt sich üblicherweise allein aus fremdnützig typi-

sierten Schuldverhältnissen, in denen der Verpflichtung des Täters Geschäftsbesorgungscha-

rakter zukommt.161 Entscheidend ist, dass fremde Vermögensinteressen den Bezugspunkt der 

Treuepflicht darstellen. Aus dem Treueverhältnis muss den Täter sodann auch eine inhaltlich 

besonders herausgehobene Pflicht treffen, Vermögensinteressen eines Dritten zu betreuen, also 

eine solche, die über allgemeine Rücksichtnahme- und Sorgfaltspflichten hinausgeht.162 Die 

 
2® BGH NJW 1984, 2539; BGHSt 47,187; 50,331. 

z«6 BGH NStZ 2013, 40. 
£W BGH NZWiSt 2020,402; NStZ 2022,109. 
161 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 266 Rn. 38. 
£w BGH NStZ 2020, 35; NJW 2018,1330. 
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Vermögensbetreuungspflicht muss den wesentlichen Inhalt des Vertragsverhältnisses ausma-

chen. 

Daneben bedarf es einer gewissen Selbständigkeit des Täters in der Wahrnehmung seiner Ver-

mögensbetreuungspflicht. Es muss eine Möglichkeit zur verantwortlichen Entscheidung inner-

halb eines gewissen Ermessensspielraums bestehen.163 Dabei ist nicht nur auf die Weite des er-

öffneten Spielraums abzustellen, sondern auch auf das Fehlen von Kontrolle, also auf 

die tatsächlich gegebene Möglichkeit des Täters, ohne eine gleichzeitige Steuerung und Über-

wachung durch den Treugeber auf dessen Vermögen zuzugreifen.164 

(2) Missbrauchsalternative 

Nach § 266 Abs. 1 Alt. 1 StGB besteht die Tathandlung in dem Missbrauch einer rechtlichen 

Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder eine andere Person zu verpflichten. Bei der 

Befugnis in diesem Sinne handelt es sich um die Rechtsmacht, in wirksamer Weise über Ver-

mögensrechte eines anderen zu disponieren oder diesen gegenüber einem Dritten wirksam zu 

Vermögensverfügungen zu verpflichten.165 Die Befugnis kann auf Gesetz, behördlichem Auftrag 

oder Rechtsgeschäft beruhen. Massgebend ist, dass die Verfügungs- oder Verpflichtungsbefug-

nis wirksam eingeräumt wurde.166 

Der Täter missbraucht seine Befugnis, wenn er im Aussenverhältnis ein unmittelbar zulasten 

des betreuten Vermögens rechtlich wirksames Verfügungs- oder Verpflichtungsgeschäft vor-

nimmt, das jedoch im Widerspruch zu seinen Pflichten aus dem Innenverhältnis steht. Kenn-

zeichnend für den Missbrauch ist mithin die Ausnutzung der Diskrepanz zwischen rechtlichem 

Können nach aussen und einem dahinter zurückbleibenden rechtlichen Dürfen im In- nenver-

hältnis.>w Handlungen, die von der Verfügungs- oder Verpflichtungsbefugnis des Täters von 

vornherein nicht umfasst sind und deshalb gegenüber dem Vermögensinhaber unwirksam sind, 

können nicht § 206 Abs. 1 Alt. 1 StGB unterfallen.3^ 

Der Missbrauch der Befugnis kann im Grundsatz auch durch ein Unterlassen erfolgen, soweit 

das Unterlassen Rechtswirkung entfaltet. Dies ist nur der Fall, wenn das Schweigen rechtsge-

schäftliche Bedeutung hat (vgl. § 151 BGB, § 362 HGB) oder zum Rechtsverlust führt (§ 377 Abs. 

 
3™ Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 266 Rn. 37. 
3U1 BGH NJW 2013,1615; NJW 2016, 2585. 
ä“s Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 266 Rn. 10. 
M Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 266 Rn. 4; Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, 30. 

Aufl. 2023, § 266 Rn. 5a. 
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2 HGB). Die (nicht unmittelbar rechtsgestaltende) Nichtwahrnehmung einer Befugnis unter-

fällt daher dem Treubruchtatbestand, sofern eine Vermögensbetreuungspflicht gegeben ist-167 

(3) Treubruchalternative 

Der Treubruchtatbestand gemäss § 266 Abs. 1 Alt. 2 StGB knüpft nicht an die formale Stellung 

des Täters in Bezug auf das betroffene Vermögen, sondern an seine tatsächliche Einwirkungs-

macht an.168 Voraussetzung ist insoweit, dass ein schützenswertes Vertrauen in die Wahrneh-

mung fremder Vermögensinteressen in Form einer Vermögensbetreuungspflicht gegeben ist. 

Die Tathandlung des Treubruchtatbestands besteht mithin nicht allein in (unwirksamen) 

rechtsgeschäftlichen Handlungen, sondern kann auch in einem rein tatsächlichen Handeln lie-

gen. 

Entscheidend für die Verwirklichung des § 266 Abs. 1 Alt. 2 StGB ist, dass die vermögensrele-

vante Handlung als pflichtwidrig zu betrachten ist. Diese Pflichtwidrigkeit der Tathandlung 

muss sich gerade auf die Vermögensbetreuungspflicht beziehen. Zwischen der Pflichtverletzung 

und der durch das Merkmal der Vermögensbetreuungspflicht definierten Pflichtenstellung des 

Täters bedarf es eines sachlich-inhaltlichen Zusammenhangs. Der Täter muss gerade eine sol-

che Pflicht verletzt haben, die Bestandteil seiner spezifischen Pflichtenstellung ist.169 

Umfang und Grenzen der Vermögensbetreuungspflicht des Täters beurteilen sich im Ausgangs-

punkt in Akzessorietät zu dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis. Ein zivilrechtlich zulässi-

ges Verhalten schliesst daher eine Pflichtwidrigkeit in aller Regel aus.170 Nach der Rechtspre-

chung bedarf es – jedenfalls bei unternehmerischen Entscheidungen – zudem auch eines be-

sonderen Gewichts der Pflichtverletzung: Die Anwendung des § 266 StGB sei auf gravierende 

Verstösse zu beschränken, eine Pflichtwidrigkeit daher nur dann tatbestandsmässig, wenn sie 

«klar und eviaent» war.171 

(4) Vermögensnachteil 

§ 266 Abs. 1 StGB setzt in beiden Tatbestandsalternativen voraus, dass durch die pflichtwidrige 

Tathandlung demjenigen, dessen Vermögensinteressen der Täter zu betreuen hat, ein Nachteil 

 
a«6 NK-StGB/Kindhäuser/Houen, 6. Aufl. 2023, § 266 Rn. 91. 
3“’ Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 266 Rn. 33. 
3°« Dierlamm/Becker, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 266 Rn. 206. 
3U9 BGH NStZ 2017, 578. 
171 Im Einzelnen hierzu ausführlich: Üierlamm/Becker, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 266 Rn. 197 ff. 
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zugefiigt worden ist. Darunter ist eine nicht unmittelbar kompensierte Minderung des wirt-

schaftlichen Gesamtwertes des betreuten Vermögens zu verstehen, was im Wege ei- 

ner Gesamtsaldierung durch einen Vergleich des Vermögensstands vor und nach der pflicht-

widrigen Handlung festzustellen ist.172 

Ein Vermögensnachteil kann dabei nicht allein aus der Annahme einer Pflichtverletzung seitens 

des Täters gefolgert werden. Normative Gesichtspunkte dürfen bei der Feststellung eines Nach-

teils die wirtschaftlichen Überlegungen nicht verdrängen, damit der Charakter der Untreue als 

Vermögens- und Erfolgsdelikt gewahrt bieibt. Das Nachteilsmerkmal des § 266 Abs. 1 StGB darf 

daher nicht so ausgelegt werden, dass dieses vollständig in einem anderen Tatbestandsmerkmal 

aufgeht (sog. Verschleifungsverbot).173 

b) Subjektiver Tatbestand 

Der subjektive Tatbestand des § 266 Abs. 1 StGB setzt zumindest bedingten Vorsatz voraus, vgl. 

§ 15 StGB. Nach ständiger Rechtsprechung sind wegen der verfassungsrechtlich bedenklichen 

Weite des Untreuetatbestands an den Untreuevorsatz strenge Anforderungen zu stellen.174 Der 

Täier muss sich sowohl der Pflichtwidrigkeit seines Verhaltens als auch des dadurch bewirkten 

Nachteils für das betreute Vermögen bewusst sein; im Hinblick auf das verfassungsrechtliche 

Verschleifungsverbot sind der Vorsatz zur Pflichtverletzung und der Vorsatz zur Nachteilszufü-

gung unabhängig voneinander festzustellen.31'’ 

c) Verjährung 

Für den Tatbestand der Untreue gemäss § 266 StGB beträgt die Verjährungsfrist nach § 78 Abs. 

3 Nr. 4 StGB fünf Jahre. 

10. Vorteilsannahme, § 331 StGB 

Wegen Vorteilsannahme gemäss § 331 Abs. 1 StGB macht sich ein Amtsträger strafbar, der für 

die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder 

 
3" Ständige Rechtsprechung, siehe nur: BGH NJW 2019,378; NJW 2015,1618. 
^a BVerfG NJW 2013, 365. 

3‘a BVerfG NJW 2009, 2370; BGH NJW 1983, 461. 
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annimmt. 

a) Objektiver Tatbestand 

(1) Täterkreis 

Täter des Sonderdelikts kann nur ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders 

Verpflichteter sein. Diese Stellung muss zum Zeitpunkt der Tathandlung bestehen.175 Der Be-

griff des Amtsträgers ist in § 11 Abs. i Nr 2 StGB legaldefiniert und umfasst Personen, die nach 

deutschem Recht Beamter oder Richter sind, in einem sonstigen öffentlichrechtlichen Amtsver-

hältnis stehen oder sonst dazu bestellt sind, bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle 

oder in deren Auftrag Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrzunehmen. Auch Hochschul-

lehrer unterfallen als Beamte nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 lit. a StGB dem Begriff des Amtsträgers.3'176 

(2) Vorteil 

Als Vorteil im Sinne des § 331 StGB gilt jede Zuwendung materieller oder immaterieller Art, die 

den Amtsträger oder den Dritten wirtschaftlich, rechtlich oder persönlich objektiv messbar bes-

serstellt und auf die kein durchsetzbarer Anspruch besteht.177'7 

Seit der Neufassung der §§ 331 ff. StGB im Jahr 1997 reicht es aus, wenn der Vorteil der Amts-

person oder einem Dritten zugewendet wird. Es werden daher auch Konstellationen erfasst, in 

denen der Amtsperson kein unmittelbarer oder auch nur mittelbarer Nutzen entsteht, sondern 

der Vorteil allein einem Dritten zufliesst.178 Auch die rein altruistisch handelnde Amtsperson 

soll das durch § 331 StGB zu schützende Rechtsgut verletzen können.179 Dritter in diesem Sinne 

können neben natürlichen Personen auch juristische Personen sein.180« Zudem besteht nach 

überwiegender und auch in der Rechtsprechung vertretener Ansicht keine Beschränkung auf 

private Dritte, sodass auch Zuwendungen an die öffentlichrechtliche Anstellungskörperschaft 

eines Amtsträgers tatbestandlich erfasst sein können.181 

Eine Einschränkung des § 331 StGB wird im Bereich der sog. Drittmitteleinwerbung vorgenom-

men. 3S» Denn beispielsweise Hochschullehrern kommt als Bestandteil ihrer Dienstausübung 

 
s>5 BGH NStZ 2004, 564. 
■i1D Siehe unter D. II. 7. a) (1); vgl. zur Vorteilsannahme durch Hochschulprofessoren auch BGHSt 47, 295. 
”T BGHSt 53, 6; BGH NStZ 2005,334; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 331 Rn. 11; Heine/Eisele, 

in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 331 Rn. 13. 
178 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, 8 331 Rn. 13 f. m. w. N. 
179 BT-Drs. 13/5584, S. 9. 
^° Vgl. BGH NStZ 2006, 628. 
ä“1 OLG Karlsruhe NJW 2001, 907; OLG Köln NStZ 2002, 35; Heine/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 

331 Rn. 21; Korte, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 331 Rn. 102. 
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eine hochschulrechtlich verankerte Dienstaufgabe zur Einwerbung von Drittmitteln zu. Diese 

Drittmittel wären jedoch vielfach als tatbestandlich erfasste Drittvorteile zugunsten der Hoch-

schule als Anstellungskörperschaft im Sinne von § 331 StGB einzuordnen. Vor diesem Hinter-

grund nimmt der Bundesgerichtshof entsprechende Drittvorteile aus dem Anwendungsbereich 

des § 331 StGB zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen solange aus, wie vom Amtsträger 

strikte Transparenz gewahrt wird in dem Sinne, dass das hochschulrechtliche Anzeige- und Ge-

nehmigungsverfahren eingehalten wird..182 

(3) Tatmodalitäten 

Einen Vorteil fordert, wer einseitig – ausdrücklich oder schlüssig – erklärt, dass er einen Vorteil 

begehrt. Erforderlich ist danach ein kommunikatives Verhalten, das sich als Verhandlung zu-

gunsten einer Vorteilserlangung und zum Abschluss einer Unrechtsvereinbarung darstellt.183 

Das Fordern muss zur Kenntnis des Adressaten gelangen; unerheblich ist, ob der Adressat tat-

sächlich einwilligt.184 

Das Sichversprechenlassen besteht dann, dass das Angebot einer (noch ausstehenden) Vorteils-

gewährung für die Dienstausübung angenommen wird. Die Annahme kann ebenfalls ausdrück-

lich oder konkludent oder auch bedingt erfolgen.185 Die Rechtsprechung fasst das Sichverspre-

chenlassen als Abschluss der Unrechtsvereinbarung zwischen Vorteilsnehmer und Vorteilsge-

ber auf, verlangt also eine entsprechende «Willensübereinstimmung beider Teile».?186? 

Annehmen bedeutet die tatsächliche Entgegennahme des angebotenen oder geforderten Vor-

teils mit dem Ziel eigener Verfügungsgewalt oder mit dem Ziel, den Vorteil einem Dritten zu-

kommen zu lassen.187 Auch die Annahme setzt eine Willensübereinstimmung darüber voraus, 

dass die Leistung für die Dienstausübung empfangen wird.188 Die Tathandlungsalternative fin-

det nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zudem auch im Falle eines Drittvor- 

teils Anwendung. Unstrittig ist dies ohnehin für solche Fälle, in denen der Amtsträger zunächst 

selbst die Verfügungsgewalt über den Vorteil erlangt und ihn im Anschluss an den Dritten wei-

terreicht.189 Aber auch wenn die Verfügungsgewalt über den Vorteil vom Zuwendenden direkt 

 
182 BGHSt 47, 295. 
183 Gaede, in: NK-WSS, 2. Aufl. 2022, § 331 StGB Rn. 28. 
3a3 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 331 Rn. 18. 
185 Korte, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 331 Rn. 75. 
a2? BGHSt 10, 237; BGH NStZ-RR 2002, 272. 
187 Heine/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 331 Rn. 27; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 331 Rn. 20. 
324 Korte, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 331 Rn. 77. 

33° Zöller/Mavany, StrafR BTII, 2. Aufl. 2020, Rn. 1476. 
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an den Dritten übertragen worden ist, ist ein Annehmen des Vorteils durch den Amtsträger zu 

bejahen, wenn dieser Kenntnis von der Übertragung an den Dritten erlangt und hierzu sein 

Einverständnis erklärt hat.®190 

(4) Unrechts Vereinbarung 

Charakteristischer Unrechtskern des Tatbestandes des § 331 StGB ist die inhaltliche Verknüp-

fung von Dienstausübung und Vorteilszuwendung. Durch diese sog. Unrechtsvereinbarung ver-

knüpfen die Beteiligten die Gewährung des Vorteils mit dem dienstlichen Handeln derart, dass 

der Vorteil als Gegenleistung für dieses Handeln fungiert.191 Dies ergibt sich aus dem Wortlaut 

des § 331 Abs. 1 StGB, wonach der Vorteil für die Dienstausübung gefordert, versprochen oder 

angenommen werden muss. 

Unter der Dienstausübung ist jede Tätigkeit zu verstehen, die ein Amtsträger zur Wahrnehmung 

der ihm übertragenen Aufgaben entfaltet, also die allgemeine dienstliche Tätigkeit, soweit sie 

zu den Obliegenheiten des Betroffenen zu zählen ist und in amtlicher Eigenschaft vorgenom-

men wird.192 Nach der Legaldefinition des § 336 StGB steht dem ein Unterlassen gleich. Dabei 

ist es nicht mehr erforderlich, dass der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine konkrete 

Diensthandlung fordert, sich versprechen lässt oder annimmt. Mit Hilfe dieses, seit dem In-

krafttreten des Korruptionsbekämpfungsgesetzes 1997 deutlich weiteren Merkmals der Un-

rechtsvereinbarung sollen (auch) Vorteile erfasst werden, die keinen bestimmten Diensthand-

lungen zugeordnet werden Können.3^ Es kommt im Zuge des § 331 Abs. 1 StGB allein darauf 

an, ob die Zuwendung für irgendeine dienstliche Tätigkeit gewährt wird.333 Auch Zuwendungen 

als «Dankeschön» für «Wohlverhalten» oder allgemein zur «Klimapflege», die (noch) nicht auf 

eine bestimmte Diensthandlung als Gegenleistung abzielen, werden von § 331 StGB erfasst.336 

Anlässlich der Weite der Unrechtsvereinbarung ist eine (mitunter schwierige) Abgrenzung im 

Einzelfall vorzunehmen. Da es sich nicht um Rechtsbegriffe han- 

delt, verbieten sich pauschale Bewertungen.193 Entscheide nd ist die Interessenlage der Betei-

ligten, wobei die Stellung des Amtsträgers und die Beziehung des Vorteilsgebers zu dessen 

 
190 OLG Karlsruhe NStZ 2011, 164; LG Wuppertal NJW 2003, 1405; vgl. auch BGHSt 49, 275, 282 und 198; Fischer, StGB, 

70. Aufl. 2023, § 331 Rn. 20. 
33a BGH NJW 2008, 3580; Fischer, 70. Aufl. 2023, § 331 Rn. 21 f.; Korte, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 331 

Rn. 116; Gaede, in: NK-WSS, 2. Aufl. 2022, § 331 StGB Rn. 33 ff. 
M3 BGHSt 31, 280; BGH NJW 1998,1878; Heger, in: Lackner/Kiihl/Heger, StGB, 30. Aufl. 2023, § 331 Rn. 8. 
™ BT-Drs. 13/8079, S. 15. 
192 BGH NJW 2004, 3569; OLG Karlsruhe NStZ 2011,164. Zur konkreten Diensthandlung siehe unter D. II. 11. a). 
193 Korte, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 331 Rn. 123. 
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dienstlichen Aufgaben, die Art, der Wert und die Zahl und Zweckbestimmung der Zuwendun-

gen sowie die Vorgehensweise bei der Annahme eines Vorteils von besonderer Bedeutung 

sind.194 

Die Dienstausübung selbst muss, von dem Verbot des § 331 Abs. 1 StGB als solchem abgesehen, 

nicht pflichtwidrig sein.195 Dies ergibt sich aus einem Umkehrschluss zu § 332 Abs. 1 StGB (Be-

stechlichkeit), welcher eine konkret pflichtwidrige Diensthandlung zur Tatbestandsvorausset-

zung hat. Das Unrecht des § 331 Abs. 1 StGB liegt in der durch die Rechtsprechung als Gegen-

seitigkeitsverhältnis196 bezeichneten Verknüpfung zwischen dem Vorteil und der Dienstaus-

übung durch den Amtsträger. Die Unrechtsvereinbarung muss in einer zumindest stillschwei-

genden Übereinkunft der Beteiligten hierüber bestehen.197 

b) Subjektiver Tatbestand 

§ 331 Abs. 1 StGB setzt als Vorsatzdelikt – vgl. § 15 StGB – zumindest bedingten Vorsatz in 

Bezug auf die objektiven Tatbestandsmerkmale voraus. Der Vorsatz muss sich auch auf die Vo-

raussetzungen der Unrechtsvereinbarung beziehen; der Täter muss also wissen oder billigend 

in Kauf nehmen, dass es um einen Vorteil, auf welchen kein Rechtsanspruch besteht, als Äqui-

valent für die Dienstausübung geht.198 

c) Behördliche Genehmigung, § 331 Abs. 3 StGB 

Nach § 331 Abs. 3 StGB ist eine Vorteilsannahme gemäss § 331 Abs. 1 StGB nicht strafbar, wenn 

der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen lässt oder annimmt und die 

zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat 

oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt. Während 

es sich bei der vorherigen Genehmigung in diesem Sinne um einen Recht - 

fertigungsgrund handelt.199 lässt eine nachträgliche Genehmigung der Behörde als persönlicher 

Strafaufhebungsgrund die Strafbarkeit entfallen.200 

 
M® Zu den Maßstäben ausführlich BGH NJW 2008,3580 Rn. 29 ff. 
aas Gaede, in: NK-WSS, 2. Aufl. 2022, § 331 Rn. 33. 
196 BGH NStZ-RR 2007,309. 
197 BGH NJW 1993,1085; OLG Hamm NStZ 2002, 38. 
34^ Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 331 Rn. 31. 
■W BGHSt 31, 264, 285; Karte, in: MüKo-StGB. 4. Aufl. 2022, § 331 Rn. 199; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 331 Kn. 35. 

ä« Kuhlen/Zimmermann, in: NK-StGB, 6. Auf]. 2023, § 331 Rn. 122; Heine/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Anfl. 

2019, § 331 Rn. 62. 
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d) Verjährung 

Die Verjährungsfrist für eine Strafbarkeit wegen Vorteilsannahme gemäss § 331 StGB beträgt 

nach § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB fünf Jahre. 

11. Bestechlichkeit, § 332 StGB 

Die Bestechlichkeit nach § 332 StGB ist ein Qualifikationstatbestand zur Vorteilsannahme nach 

§ 331 StGB.201 Danach macht sich ein Amtsträger strafbar, der einen Vorteil für sich oder einen 

Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine 

Diensthandlung vurgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten 

verletzt hat oder verletzen würde. Der qualifizierende Umstand des § 332 Abs. 1 StGB gegenüber 

§ 331 Abs. 1 StGB ist das Erfordernis einer konkreten Diensthandlung als Bestandteil der Un-

rechtsvereinbarung sowie der Pflichtwidrigkeit dieser Diensthandlung. 

a) Objektiver Tatbestand 

Hinsichtlich des Täterkreises, der Tatmodalitäten sowie des Vorteils kann umfassend auf vor-

stehende Ausführungen zu § 331 StGB verwiesen werden.202 Dies gilt im Grundsatz auch für den 

Begriff der Unrechtsvereinbarung, allerdings muss sicii diese, anders als bei § 331 StGB, auf 

eine bestimmte (pflichtwidrige) Diensthandlung beziehen. 

Eine Diensthandlung liegt nach ständiger Rechtsprechung vor, wenn das Handeln zu den 

dienstlichen Obliegenheiten des Amtsträgers gehört und von ihm in dienstlicher Eigenschaft 

vorgenommen wird.203 Die Diensthandlung ist also ein konkretes Verhalten im Rahmen der 

Dienstausübung. Der Inhalt der Diensthandlung muss nicht im Einzelnen festgelegt sein; wenn 

zwischen den Beteiligten Einverständnis darüber besteht, dass der Amtsträger inner- 

halb eines bestimmten Aufgabenkreises in eine gewisse Richtung tätig werden soll, reicht es 

aus, dass die Diensthandlung nach ihrem sachlichen Gehalt zumindest in groben Umrissen er-

kennbar und festgelegt ist.204 

 
3« Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, 30. Aufl. 2023, § 332 Rn. 2; Kuhlen/Zimmermann, in: NK-StGB, 6. Aufl. 2023, 

§ 332 Rn. 1. 
202 Siehe unter D. II. 10. a) (1) — (3}. 
a« BGH NJW 2018,1767 Rn. 9; NJW 2020, 2484 Rn. 10; NStZ 2022,114 Rn. 11. 
340 BGH NStZ 2005, 214. 
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Die Diensthandlung, auf welche sich die Tat nach § 332 StGB bezieht, muss pflichtwidrig sein, 

also nach dem Gesetzeswortlaut eine Handlung darstellen, durch welche der Täter seine Dienst-

pflichten verletzt hat oder künftig verletzen würde. Gerade die Vornahme der Diensthandlung, 

nicht nur das Annehmen, Fordern oder Versprechenlassen des Vorteils, muss sich als Verlet-

zung der Dienstpflichten darstellen. Denn anders als bei § 331 StGB liegt die Pflichtwidrigkeit 

nicht schon in der Verknüpfung mit dem Vorteil#^ Die Diensthandlung selbst ist – im Falle 

gebundenen Verwaltungshandelns – immer dann pflichtwidrig, wenn sie gegen ein auf Gesetz, 

Dienstvorschrift oder Einzelanordnung des Vorgesetzten des Amtsträgers beruhendes Gebot 

oder Verbot verstösst.205 

Abweichendes gilt bei Ermessensentscheidungen. Eine Ermessensentscheidung im strafrecht-

lichen Sinne liegt vor, wenn dem Amtsträger auf Tatbestands- oder Rechtsfolgenseite der ent-

scheidungserheblichen Norm ein Entscheidungsspielraum eingeräumt ist, sodass mindestens 

zwei rechtmässige sachliche Handlungsalternativen gegeben sind.206 Bei Ermessensentschei-

dungen ist die Diensthandlung nicht nur pflichtwidrig, wenn der Amtsträger die Grenzen seines 

Ermessens überschreitet und eine im Ergebnis rechtswidrige Entscheidung trifft. Es genügt 

nach § 332 Abs. 3 Nr. 2 StGB bereits, dass sich der Amtsträger bereit zeigt, sich bei der Aus-

übung seines Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu lassen. Eine solche Bereitschaftsbe-

kundung liegt vor, wenn der Täter zu erkennen gibt, dass er sich bei seiner Entscheidung nicht 

ausschliesslich von sachlichen Gesichtspunkten leiten lässt, sondern den Vorteil bei seiner Ent-

scheidung mit in die Waagschale legt.35» 

b) Subjektiver Tatbestand 

Die Bestechlichkeit gemäss § 332 StGB ist ein Vorsatzdelikt – vgl. § 15 StGB – und setzt zumin-

dest bedingten Vorsatz in Bezug auf die objektiven Tatbestandsmerkmale voraus. Der Vorsatz 

des Täters muss auch die Pflichtwidrigkeit der Diensthandlung als normatives Tatbe- 

Standsmerkmal umfassen; irrt der Täter hierüber, so ist ein die Strafbarkeit ausschliessender 

Tatbestandsirrtum im Sinne von § 16 Abs, 1 StGB gegeben.^ 

c) Verjährung 

Die Tat nach § 332 Abs. 1 StGB verjährt gemäss § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB ebenfalls innerhalb einer 

 
35° BGHSt 48,44; BGH NStZ-RR 2008,13; Heger, in: Lackner/Ktihi/Heger, StGB, 30. Aufl. 2023, § 332 Rn. 3. 
ss* Kuhlen/Zimmermann, in: NK-StGB, 6. Aufl. 2023, § 332 Rn. 1t. 
35“ Korte, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 332 Rn. 25; Heine/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 332 

Rn. 11. 
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Verjährungsfrist von fünf Jahren. 

12. Verstoss gegen die Grundsätze für die Verarbeitung von Daten 

a) Ordnungswidrigkeitentatbestand des Art. 83 Abs. 5 lit. a DSGVO i.V.m. 

Art. 6, 9 Abs. 1 Var. 4 DSGVO, § 41 Abs. 1 S. 1 BDSG 

Bei Art. 83 Abs. 5 lit. a DSGVO handelt es sich unmittelbar um einen materiell-rechtlichen Ord-

nungsvudrigkeitentatbestand, der Verstösse gegen die Grundsätze für die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten, einschliesslich der Bedingungen für die Einwilligung, gemäss den 

Artikeln 5, 6, 7 und 9 DSGVO mit einer Geldbusse bewehrt. Hinsichtlich der konkreten Bemes-

sung des Bussgeldes sowie des Verfahrens erklärt § 41 Abs. 1 S. 1 BDSG die Normen des Gesetzes 

über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) für anwendbar. 

(1) Rechtmässigkeit der Datenverarbeitung 

Art. ö DSGVO ist die zentrale Vorschrift zur Rechtmässigkeit einer Datenverarbeitung, welche 

der DSGVO unterfällt. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 

DSGVO nur dann zulässig, wenn eine der Voraussetzungen des Unterabsatzes 1 erfüllt ist. Dabei 

folgt aus Art. 4 Nr. 2 DSGVO, dass ein «Verarbeiten» im Sinne der DSGVO nicht allein das 

Erheben und Speichern der Daten, sondern unter anderem auch deren Offenlegung durch 

Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung erfasst. Bei einem jeden 

solchen Vorgang müssen die Voraussetzungen des Art. 6 DSGVO eingehalten werden. Andern-

falls handelt es sich ohne Weiteres um eine rechtswidrige Datenverarbeitung, welche über Art. 

83 Abs. 5 lit. a DSGVO bussgeldbewehrt ist. 

Neben der Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Nr. 1 DSGVO werden die Rechtmässigkeits-

voraussetzungen für eine zulässige Datenverarbeitung von einem übergreifenden Prinzip 

ass Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 332 Rn, 16. 

der datenschutzrechtlichen Erforderlichkeit gekennzeichnet.354 So ist die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten gemäss Art. 6 Abs. i UAbs. 1 lit. b DSGVO dann rechtmässig, wenn sie zur 

Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen erforderlich 

ist. 
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In Art. 9 Abs. i DSGVO wird die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

untersagt, sofern nicht die strengen Voraussetzungen des Art. 9 Abs. 2 oder 3 DSGVO erfüllt 

sind. Zu den insoweit besonders geschützten Daten gehören nach Art. 9 Abs. x DSGVO bei-

spielsweise solche über die Religionszugehörigkeit und Weltanschauung. Es werden so im Ver-

gleich zu Art. 6 DSGVO erhöhte Rechtmässigkeitsanforderungen an die Datenverarbeitung ge-

stellt. Zum Hintergrund der erhöhten Rechtmässigkeitsvoraussetzungen des Art. 9 DSGVO ge-

hört die typisierende Annahme einer gesteigerten Schutzbedürftigkeit der betroffenen Person 

im Falle besonderer Kategorien personenbezogener Daten.355 

(2) Datenschutzrechtlich Verpflichteter 

Normadressat der Verpflichtungen aus Art. 6, 9 DSGVO ist der Verantwortliche im Sinne des 

Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Das ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbei-

tung von personenbezogenen Daten entscheidet. Danach kann jeder, der Daten für sich verar-

beitet, also beispielsweise erhebt, speichert oder weitergibt, Verantwortlicher im Sinne des Art. 

4 Nr. 7 DSGVO sein.356 Werden personenbezogene Daten im Bereich einer juristischen Person 

verarbeitet, ist grundsätzlich die juristische Person als Rechtsträger der betroffenen Einrich-

tung oder des betroffenen Unternehmens Verantwortlicher und nicht die jeweils handelnde na-

türliche Person.as? Auch das Bussgeld wird daher grundsätzlich gegen das Unternehmen ver-

hängt. Eine Bussgeldverhängung gegen einen Vertreter der gegen die DSGVO verstossenden 

juristischen Person persönlich kann über die Verweisung auf § 9 OWiG erfolgen. Ob die Ver-

weisung des § 41 Abs. 1 S. 1 BDSG diese Möglichkeit in Bezug auf den Bussgeldtatbestand in Art. 

83 Abs. 5 DSGVO eröffnet, wird allerdings nicht einheitlich beurteilt.358 

354 Frenzel, in: Paal/Pauly, 3. Aufl. 2021, DS-GVO Ari. 6 Rn. 9. 
ass Albers/Veit, in: BeckOK DatenschutzR, 43. Ed. 01.02.2023, DS-GVO Art. 9 Rn. 2. 
«56 Frenzel, in: Paal/Pauly, 3. Aufl. 2021, DS-GVO Art. 4 Ri,. 55. 
35? Gola, in: Gola/Heckmann, 3. Auf], 2022, DS-GVO Art. 4 Rn. 63. 

(3) Verjährung 

Nach § 41 Abs. 1 S. 1 BDSG i. V. rn. § 31 Abs. 2 Nr. 1 OWiG beträgt die Verfolgungsverj ih- 

rungsffist für eine Bussgeldverhängung nach Art. 83 Abs. 5 lit. a DSGVO drei Jahre. 
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b) Straftatbestand des § 42 Abs. 2 Nr. 1 BDSG 

§ 42 BDSG bewehrt besonders schwerwiegende Verletzungen des Schutzes personenbezogener 

Daten mit Kriminal strafe. Eingeführt wurde die Norm zur Umsetzung der Verpflichtung aus 

Art. 84 Abs. 1 DSGVO, das unmittelbar europarechtlich geregelte Sanktionsregime der DSGVO 

im nationalen Recht weiter zu ergänzen.^ So erfasst § 42 BDSG in sachlicher Hinsicht sämtliche 

Datenverarbeitungen im Regelungsbereich der DSGVO.207 

(1) Objektiver Tatbestand 

Nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 BDSG macht sich strafbar, wer personenbezogene Daten, die nicht allge-

mein zugänglich sind, ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet und hierbei gegen Entgelt oder 

in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen. 

Tatobjekt sind personenbezogene Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 1 DSGVO, die sich auch auf 

eine andere Person als auf die des Täters beziehen.208 Die Daten dürfen nicht allgemein zugäng-

lich sein. Aus dem tatbestandlichen Anwendungsbereich ausgeschlossen sind mithin solche Da-

ten, die von jedermann ohne Weiteres erhoben oder zur Kenntnis genommen werden kön-

nen.209 

Die Tathandlung des § 42 Abs. 2 Nr. 1 BDSG ist das Verarbeiten derartiger Daten ohne Berech-

tigung. Der Begriff des Verarbeitens entspricht grundsätzlich jenem in Art. 4 Nr. 2 DSGVO.210 

Wegen der begrifflichen Weite wird mit Blick auf die Funktion des Strafrechts als ultima ratio 

teilweise eine teleologische Einschränkung dahingehend befürwortet, dass beispielsweise die 

Löschung von Daten, die an sich auch eine Form der Verarbeitung darstellt, 

ass Frenzel, in: Paal/Pauly, 3. Aufl. 2021, BDSG § 42 Rn. 1. 

nicht unter den Straftatbestand fallt, wenn hierdurch die Vertraulichkeit der Daten nicht ver-

letzt wird.211 

 
207 Heghmanns, in: Sydow/Marsch, 3. Aufl. 2022, BDSG § 42 Rn. 2. 
’61 Brodowski/Nowak, in: BeckOK DatenschutzR, 43. Ed. 01.02.2023, BDSG § 42 Rn. 44. 
209 Heghmanns, in: Sydow/Marsch, 3. Aufl. 2022, BDSG § 42 Rn. 8. 
210 Ehmann, in: Gola/Heckmann, 3. Aufl. 2022, BDSG § 42 Rn. 21. 
s^ Brodowski/Nowak, in: BeckOK Datenschutz!!, 43. Ed. 01.02.2023, BDSG § 42 Rn. 46. 
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Auch das Fehlen der Berechtigung zur Verarbeitung der Daten ist tatbestandliche Vorausset-

zung, welche sich ebenfalls unter Anwendung der DSGVO ergibt.212 Insoweit kann auf vorste-

hende Ausführungen zur rechtmässigen Datenverarbeitung verwiesen werden.213 Wer nach der 

DSGVO eine Berechtigung zur Datenverarbeitung hat, handelt tatbestandlos. 

(2) Subjektiver Tatbestand 

Zunächst setzt § 42 Abs. 2 Nr. 1 BDSG zumindest bedingten Vorsatz in Bezug auf die Merkmale 

des objektiven Tatbestands voraus.214 Hinzu tritt ein weiteres subjektives Tatbestandsmerkmal, 

nämlich eine Bereicherungs- oder Schädigungsabsicht. 

Ein Täter handelt mit einer solchen Bereicherungsabsicht, wenn die Tat nach seiner Vorstellung 

zu einen unmittelbaren oder mittelbaren Vermögensvorteil für sich oder einem anderen führt 

und es ihm gerade auf diesen angestrebten Vermögenszuwachs ankommt.215 

Der Täter beabsichtigt eine Schädigung im Sinne von § 42 Abs. 2 BDSG, wenn es ihm zielge-

richtet darauf ankommt, durch die Datenverarbeitung einer anderen Person einen Nachteil zu-

zufugen.216 Ein Nachteil ist die Beeinträchtigung eines jeden rechtlich geschützten Interesses, 

unabhängig davon, ob diesem ein Vermögenswert zukommt.217 Demnach genügt es für die Schä-

digungsabsicht im Sinne von § 42 Abs. 2 BDSG auch, dass der Täter eine Ehrverletzung, Bloss-

stellung oder Einschüchterung des Betroffenen beabsichtigt.218 

(3) Strafantrag; Verjährung 

§ 42 BDSG ist ak absolutes Antragsdelikt ausgestaltet, die Tat wird gemäss § 42 Abs. 3 S. 1 

BDSG nur auf Antrag verfolgt. Eine Ersetzung des Strafantrags durch Bejahung eines beson- 

deren öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ist nicht vorgesehen. Die Berechtigung zur 

Stellung des Strafantrages richtet sich nicht nach § 77 StGB,3^ vielmehr sind in Modifikation 

hierzu gemäss § 42 Abs. 3 S. 2 BDSG die betroffene Person (Art. 4 Nr. 1 Hs. 1 DSGVO), der 

 
165 Heghmanns, in: Sydow/Marsch, 3. Aufl. 2022, BDSG § 42 Rn. 12. 
213 Siehe unter D. II. 12. a) (1J. 
214 Brodowski/Nowak, in: BeckOK DatenschutzR, 43. Ed. 01.02.2023, BDSG § 42 Rn. 61. 
215 Brodowski/Nowak, in: BeckOK DatenschutzR, 43. Ed. 01.02.2023, BDSG § 42 Rn. 51; Ehmann, in: Go- la/Heckmann, 

3. Aufl. 2022, BDSG § 42 Rn. 25. 
i«« Brodowski/Nowak, in: BeckOK DatenschutzR, 43. Ed. 01.02.2023, BDSG § 42 Rn. 52. 
217 Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 274 Rn. 16; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 203 Rn. 95 und § 

303b Rn. 12a; Puppe/Schumann, in: NK-StGB, 6. Aufl. 2023, § 274 Rn. 13. 
218 Ehmann, in: Gola/Heckmann, 3. Aufl. 2022, BDSG § 42 Rn. 26. In diesem Sinne zur Vorgängervorschrift des § 44 Abs. 

1 BDSG a. F.: LG Aachen, Urt. v. 18.02.2011 - 71 Ns-504 Js 506/09/129/10, BeckRS 2011, 20917. 
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Verantwortliche (Art. 4 Nr. 7 DSGVO), der Bundesbeauftragte (§ 8 Abs. 1 BDSG) sowie die Auf-

sichtsbehörde (Art. 51 Abs. 1 DSGVO) antragsberechtigt. Die Antragsfrist beträgt gemäss § 77b 

Abs. 1 StGB drei Monate; nach § 77b Abs. 3 StGB kann die Frist für jeden Antragsberechtigten 

gesondert zu laufen beginnen. 

Eine Tat nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 BDSG verjährt gemäss § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB in fünf Jahren. 

III. Machtmissbrauch 

1. Vorbemerkungen 

Nach dem den Untersuchungsführern erteilten Untersuchungsauftrag sollen sämtliche Fälle 

mutmasslichen Machtmissbrauchs in den im Einzelnen bezeichneten Einrichtungen untersucht 

bzw. ggf. festgestellt und bewertet werden. Dies setzt zunächst voraus, dass der Begriff des 

Machtmissbrauchs näher bestimmt wird. Hierbei handelt es sich nicht um einen juristischen 

terminus technicus, unter den sich zuvor festgestellte mutmassliche Sachverhalte ohne weiteres 

subsumieren liessen. Stattdessen verweist der Begriff im Kern auf gesellschaftliche Akzeptanz-

, Billigkeits- und Legitimitätsaspekte, deren Einschätzung auf gesellschaftswissenschaftliche 

Expertise angewiesen ist. Erst unter Einbeziehung einer soziologischen Reflexionsperspektive 

lässt sich hinreichend urteilssicher bestimmen, welche Indizien für ein Vorliegen von Macht-

missbrauch im Rahmen eines bestimmten gesellschaftlichen Verständigungshorizontes spre-

chen können. Infolgedessen haben die Untersuchungsführer ihre Bewertungsmassstäbe im Zu-

sammenwirken mit einem renommierten Ordinarius für Soziologie, Herm Prof. Dr. Martin 

Endress von der Universität Trier, entwickelt und festgelegt. Dabei stand die Frage im Zentrum, 

wie gesellschaftlich jeweils Grenzziehungen vorgenommen werden zwischen solchen Macht-

konstellationen, die als legitim anerkannt werden, und solchen, bei denen diese Grenze über-

schritten wird. Praktisch hat dies zur Folge, dass es weder eine punktgenaue noch eine kontext-

freie, generelle Bestimmung für Alltagssituationen geben kann, in denen der legitime Gebrauch 

von Macht in Machtmissbrauch umschlägt. Stattdessen ist die Einstufung des Verhaltens einer 

oder mehrerer Leitungspersonen als Machtmissbrauch (und die Identifizierung entsprechendes 

Verhalten befördernder Strukturen) zwangsläufig mit der Vornahme einer Wertung verbunden, 

sofern hier nicht bereits juristisch vorge- 

3?» Ehmann, in: Gola/Heckmann, 3. Aufl. 2022, BDSG § 42 Rn. 29. 

gebene bzw. gezogene Grenzen überschritten werden. Solche Wertungen sind nicht beliebig, 

sondern basieren aut gesellschaftlichen Aushandlungen; dennoch bergen sie im konkreten Fall 
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jeweils die Gefahr, dass der oder die Bewertende ihre eigenen Wertmassstäbe und Überzeugun-

gen zu stark in die Bewertung einfliessen lässt und damit anstelle einer vermeintlich objektiven 

Betrachtung das Ergebnis (unbewusst) subjektiv verfälscht wird. Dem waren und sind sich die 

Untersuchungsführer bewusst. Um dieses Risiko zu minimieren ist eine methodische Kontrolle 

notwendig. Entsprechend orientiert sich die vorliegende Begutachtung an einschlägigen Indizi-

enkatalngen, die vor allem die soziologische, politologische, theologische und kriminologische 

Forschung unter Auswertung von Schilderungen mutmasslich Betroffener im Zusammenhang 

mit Machtmissbrauch in weltlichen wie geistlichen Institutionen entwickelt hat. Diese Indizi-

enkataloge dürfen von vornherein nicht als mathematische Generallösung missverstanden wer-

den. Sie stellen zwar die Beantwortung der Frage nach einem etwaigen Machtmissbrauch auf 

eine breitere und damit objektivere Beurteilungsgrundlage. Allerdings wohnt auch der Nutzung 

solcher Indizienkataloge immer und notwendigerweise ein nicht unerhebliches normatives Ele-

ment inne. Schliesslich lässt sich nicht verlässlich festlegen, welche und wie viele Indizien (in 

welchem Mass) erfüllt sein müssen, um verlässlich von Machtmissbrauch sprechen zu können. 

Das liegt nicht zuletzt darin begründet, dass die Präzision dieser Indizien immer von ihrer kon-

kreten Formulierung abhängt, sich diese zumindest in Teilen auch inhaltlich überschneiden 

und zudem verschiedene Schweregrade von Fehlverhalten umschreiben können. Insofern gilt 

zwar die Leitlinie: je mehr (quantitativ betrachtet) und je stärker (qualitativ gewichtet) diese 

Indizien nach Überzeugung der Untersuchungsführer in einer konkreten Sachverhaltskonstel-

lation erfüllt sind, desto eher liegt die Annahme von Machtmissbrauch nahe. Eine Mindestan-

zahl ebenso wie ein Mindestmass an Schwere und Intensität von Indizien, die hierfür erfüllt 

sein müssen, lässt sich aber weder mathematisch noch auf anderem Wege exakt angeben. 

1. Macht und Machtmissbrauch 

Um zu verstehen, was «Machtmissbrauch» bedeutet, ist zunächst das Bezugsobjekt näher zu 

bestimmen, also zu klären, was unter «Macht» zu verstehen ist. Allerdings ist Macht auch für 

die Soziologie ein herausfordernder Begriff, der in unterschiedlicher Weise problematisiert wird 

bzw. werden kann. Prominent wird er etwa von Max Weber als «soziologisch amorphes bezeich-

net und demgegenüber der Herrschaftsbegriff präferiert, weil dieser sich – Weber zufolge – 

durch seine Rückbindung an spezifische Formen der Legitimierung auszeichne, die 

■^ M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie, 1984. 

systematisch untersucht werden konnten. Andererseits wird der Machtbegriff zwar durchaus 
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systematisch verwendet, um verschiedene Formen und Typen von Machtausübung zu differen-

zieren.219 Für die vorliegenden Zwecke sind aber auch diese Machtdifferenzierungen lediglich 

insofern begrenzt hilfreich, als sie nur wenige Ansatzpunkte für die Frage bieten, ab wann denn 

von Machtmissbrauch gesprochen werden kann – eben weil einem solchen Machtkonzept ein 

Verständnis zugrunde liegt, das dessen Verwendung relativ entkoppelt von Fragen seiner Legi-

timität denkt. 

Relevant für den hier fraglichen Zusammenhang ist daher insbesondere ein Machtbegriff, der 

diesen als Beziehungsbegriff, d.h. als relationale Kategorie denkt: Macht ist nichts, das man 

kontextfrei und/oder kontextübergreifend «hat», sondern sie muss als Bestimmung eines Ver-

hältnisses gedacht werden, das sich je nach empirischem Kontext anders gestalten kann.220 Will 

man soziologisch von Macht sprechen, dann geht es also vor allem um asymmetrische Verhält-

nisse und damit um die je nach Beziehung unterschiedlich verteilte Möglichkeit, auf den jeweils 

anderen Einfluss nehmen zu können.221 Macht ist also als Begriff weder positiv noch negativ 

besetzt, sondern vor allem eine Bezienungs- und Strukturbeschreibung. Sie wird also erst durch 

ihren Gebrauch und ihre gesellschaftliche Bewertung legitim oder illegitim.222 

Auch eine Annäherung an den Begriff des Missbrauchs wird dadurch erschwert, dass es sich um 

einen normativen Begriff handelt. Im Sinne einer in methodologischer Hinsicht «werturteils-

freien»223 Wissenschaft ist es aus soziologischer Sicht nicht möglich, per se festzulegen, was 

Missbrauch ist und was nicht. Durchaus aber kann man im Wege einer soziologischen Betrach-

tung den empirischen Bestimmungen der Frage nachgehen, was gesellschaftlich als Missbrauch 

verstanden wird. Vor diesem Hintergrund steht also auch für den Begriff des Missbrauchs des-

sen Kontextgebundenheit im Mittelpunkt der Analyse. Ausgangspunkt ist die Frage: Wird 

Macht im eigentlich gesellschaftlich zugeschriebenen und legitimierten Sinne gebraucht oder 

wird sie missbraucht, indem sie auf andere Beziehungskontexte übertragen wird oder allgemein 

akzeptierte Grenzen als legitim angesehenen Handelns überschreitet? 

Beispiele dafür sind vielfältig: Wenn politische Macht in demokratischen Systemen genutzt 

 
219 M. Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, 2001; ders., Der Wille zum Wissen (= Sexualität 

und Wahrheit, Bd. 1), 2020. 
373 Elias, Was ist Soziologie?, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 5., 2006. 
.176 Vgl. auch Paris, Stachel und Speer, Machtstudien, 1998; ders., Normale Macht, Soziologische Essays, 1995; ders., Der 

Wille des Einen ist das Tun des Anderen, Aufsätze zur Machttheorie, 2015; Sofsky/Paris, Figurationen sozialer Macht, 
Autorität - Stellvertretung - Koalition, 1994. 

222 Kessler, in: Kessler (HrsgJ, Religiösen Machtmissbrauch verhindern, 2021, S. 13. 
223 Af. Weber, Die „Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: ders., Gesammelte Aufsätze 

zur Wissenschaftslehre, 7. Auf], 1988, S. 146-214; ders., Der Sinn der „Wertfreiheit“ der soziologischen und ökonomi-
schen Wissenschaften, in: ders., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, S. 489540; ders., Wirtschaft und Gesell-

schaft, Grundriß der verstehenden Soziologie, 1984. 
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wird, um auf Kosten anderer private wirtschaftliche Interessen zu verwirklichen; wenn wirt-

schaftliche Macht genutzt wird, um in einem juristischen Kontext Vorteile zu erlangen; wenn 

Autorität aus einer beruflichen Beziehung in ein privates Verhältnis übertragen wird; oder wenn 

auf der Basis institutioneller Abhängigkeiten Schutzbefohlenen oder Untergebenen Schaden 

oder Verletzungen zugefügt werden. 

Zusammengefasst lässt sich aus soziologischer Perspektive also dann von Machtmissbrauch 

sprechen, wenn die für einen spezifischen sozialen bzw. institutionellen Kontext gesellschaftlich 

legitimierte übergeordnete Stellung im Rahmen einer asymmetrischen Beziehung auf andere, 

eigentlich symmetrische Verhältnisse übertragen wird. Diese werden damit ebenfalls asymmet-

risiert, obwohl dafür keinerlei Legitimation vorliegt. Es geht also um Machtmissbrauch, wenn 

verschiedene Ebenen von Beziehungen vermischt werden und die sich auf konkrete Kontexte 

und Rollen bzw. Funktionen beziehende institutioneile Autorität auf andere, durch den inst'tu-

tionellen Auftrag nicht gedeckte oder mit ihm aus allgemein anerkannten Legitimitätsgründen 

nicht vereinbare Verhältnisse übertragen wird. Konkret: Wenn institutionelle Abhängigkeiten 

(Asymmetrien) zu nicht-institutionellen (privaten) Zwecken genutzt und auf nicht-institutio-

nelle (private), eigentlich symmetrische Beziehungen übertragen werden, dann ist von Macht-

missbrauch zu sprechen. Der dem Machtmissbrauch zugrunde liegende zentrale Mechanismus 

ist, dass in den solchermassen asymmetrisierten Beziehungen Reziprozitätskonstellationen 

(Gegenseitigkeitskonstellationen) im Allgemeinen und Rezipro- zitätsnormen224?9 im Besonde-

ren zum eigenen Vorteil und/oder unter billigender Inkaufnahme oder beabsichtigter Schädi-

gung (Verletzung) anderer im Sinne eines (relationalen) Autonomieverlusts untergraben wer-

den. 

Die konkreten Formen, Techniken und Methoden, mit denen eine solche Überschreitung als 

legitim anzusehender Grenzen in asymmetrischen sozialen Beziehungen erfolgen und gesichert 

werden kann, sind mannigfaltig und können je nach Kontext unterschiedlich ausfallen. Macht-

missbrauch im soeben skizzierten Sinne kann mithin sowohl offen als auch verdeckt stattfinden 

und latent wie manifest wirken.38(1 Zu denken ist – um nur eine knappe Auswahl zu nennen – 

etwa an Drohungen/81 Diskriminierungen, Diffamierungen oder Stigmatisie- 

3™ Gouldner, Die Norm der Reziprozität, in: ders., Reziprozität und Autonomie, Ausgewählte Aufsätze, 1984, 8.79-117; 
ders., Etwas gegen Nichts. Reziprozität und Asymmetrie, in: ders., Reziprozität und Autonomie. Ausgewälilte Aufsätze, 
S. 118-164. 

 
224So Liebsch, Subtile Gewalt, Spielräume sprachlicher Verletzbarkeit, 2007. 
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rungsprozesse,382 an Denunziationen etc., aber auch an kontextspezifisch deplatzierte Zunei-

gungen und Zuwendungen (durchaus auch im materiellen Sinne), weiterhin an Täuschungs-

konstellationen aller Art, an dyadische (soziale Beziehung zweier Personen), aber auch an tria-

dische Konstellationen (Dreierbeziehungen), in denen Dritte zu (ggf. arglosen) Vollstreckern 

oder «Mittätern» werden etc.383 

Dabei kann Machtmissbrauch offen oder verdeckt sowie bewusst oder unbewusst stattfinden. 

Zudem ist nicht erforderlich, dass das mit ihm verfolgte Ziel, d.h. der eigene Vorteil oder die 

Schädigung anderer, tatsächlich erreicht wird. Es genügt vielmehr, dass die faktische Macht-

stellung lediglich gebraucht wird. Schon die versuchte Ausnutzung eines Asymmetrieverhält-

nisses im Sinne eines solchen Gebrauchmachens isf damit als vollendeter Machtmissbrauch 

einzustufen. 

2. Religiöser und institutioneller Macht miss brauch 

Einen Sonderfall stellt insoweit der religiöse Machtmissbrauch (bzw. unter Umständen: der 

Machtmissbrauch im Rahmen einer auf religiöser Basis beruhenden Institutionalisierung) un-

ter Bezugnahme auf geistliche Themen dar. Menschen werden hier mittels geistlicher bzw. reli-

giöser Inhalte im zuvor genannten Sinne geschädigt, beispielsweise unter Berufung auf einen 

angeblich göttlichen Willen. Eine solche Ausprägung wurde indessen seitens der Hinweisgeber 

nicht geschildert. Überdies war die Einbeziehung des jüdischen Rechts ausdrücklich nicht Ge-

genstand des Untersuchungsauftrags. Die untersuchten Sachverhalte sind danach nicht dem 

Phänomenbereich des religiösen Machtmissbrauchs zuzuordnen, sondern beschreiben ver-

schiedene zwischenmenschliche Konstellationen, wie sie auch ausserhalb des jüdischen Glau-

benskontextes und jenseits der konkreten Rabbinerausbildung etwa in privatwirtschaftlichen 

Unternehmensstrukturen, hierarchisch strukturierten Dienstverhältnissen oder sonstigen 

rechtlichen oder tatsächlichen Abhängigkeitsverhältnissen (z.B. in Familien, Schulen, Sportver-

einen oder Pflegeeinrichtungen) anzutreffen sein können. 

Danach waren die mutmasslichen Sachverhalte nicht unter dem Aspekt eines religiösen bzw. 

unter Bezug auf institutionalisierte Religiosität und deren Regeln vollzogenen Missbrauchs, 

sondern unter dem Gesichtspunkt eines allgemeinen (weltlichen) Machtmissbrauchs zu prü- 

3te Gurfman, Stigma, Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität, 1963. 
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fen. Infolgedessen wurden bei der Erstellung des Indizienkatalogs für die Annahme von Macht-

missbrauch solche Kriterien ausser Acht gelassen, die inhaltlich ausschliesslich auf religiösen 

Machtmissbrauch abstellen. Der für die Untersuchung unter Rückgriff auf einschlägige Studien 

erstellte Indizienkatalog ist somit der Sache nach ein «weltlicher» und könnte entsprechend 

auch zur Aufklärung von Machtmissbrauch im säkularen Kontext (z.B. in Firmen, Schulen oder 

Universitäten) eingesetzt werden. 

Damit soll keinesfalls eine geringere Gewichtung der durch die Untersuchungsführer zu prü-

fenden Fälle von mutmasslichem Machtmissbrauch zum Ausdruck gebracht werden. Generell 

gilt: Erscheinungsformen des Machtmissbrauchs erweisen sich vor allem dann als besonders 

problematisch, wenn sie in institutionellen Kontexten stattfinden, in denen 

(a) die klare Trennung von institutionellen und nicht-institutionellen, formellen und infor-

mellen, offiziellen und persönlichen Ebenen in der Praxis erschwert ist und persönliche 

Aspekte des wechselseitigen Umgangs grundsätzlich durchaus erwünscht sind (insbe-

sondere im Fall von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen), 

(b) die sozialen Beziehungen aufgrund ihres thematischen Zuschnitts als besonders sensibel 

gelten müssen (etwa in Feldern, die mit persönlichen Themen wie Emotionalität, Kör-

perlichkeit oder Weltanschauung/Religion befasst sind) und in denen 

(c) sich gerade aufgrund einer starken Asymmetrie in der offiziellen Stellung der einen ge-

genüber den anderen besondere Fürsorgepflichten ergeben (erneut insbesondere im Fall 

von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen gerade auch dann, wenn diese eine Kolle-

giatsstruktur aufweisen). 

Solche Konstellationen und die mitunter impliziten Regeln, die in der Natur entsprechender 

Institutionen liegen und typischerweise ein Vertrauensverhältnis begründen^ das seinerseits 

insofern als ambivalent anzusehen ist, als es immer auch missbraucht werden kann,385 bringen 

strukturell eine besondere «Verletzungsoffenheit» ’86 der .Anbefohlenen» mit sich. Diese erfor-

dert vice versa eine ebenso besondere Verantwortung im Umgang mit bestehenden Asymmet-

rien und eine spezifische institutioneile Fürsorgepflicht. Gerade vor dem Hintergrund der hier 

stets möglichen Verletzung der «Territorien des Selbst»38'' sind mangelndes Distanzempfinden 

sowie Grenzziehungsbewusstsein und -Sensibilität und damit einherge- 

* Endress, Vertrauen, 2002. 
S’Ü Endress, Kleine Phänomenologie des Täuschens, Über Vertrauen und seinen Missbrauch. In: Mittelweg 36 (2019), 28 

(5), S. 44-60. 
38B Popitz, Phänomene der Macht, 2. Aufl. 2004. 
sB? Goffinan, Territorien des Selbst, in; ders., Das Individuum im öffentlichen Austausch, Mikrostudien zur öffentlichen 

Ordnung, 1974, S. 54-71. 
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hende (ob intendierte oder nicht-intendierte) Grenzüberschreitungen besonders sensibel zu be-

werten. 

Zwar bleibt es auch vor diesem analytischen Hintergrund stets eine konkret empirisch zu be-

antwortende Frage, was jeweils als Machtmissbrauch verstanden werden kann und was nicht. 

Aus einer soziologischen Perspektive ist aber grundsätzlich als problematisch zu bewerten, 

wenn in solchen sensiblen Kontexten Asymmetrieübertragungen stattfinden, damit institutio-

nell strukturierte Reziprozitäten untergraben werden und diese Prozesse wiederum durch die 

nicht legitimierte Übertragung von strukturellen Abhängigkeiten auf eigentlich symmetrische 

Konstellationen zusätzlich immunisiert werden. 

3. Indizien für die Annahme von Machtmissbrauch 

Vor diesem Hintergrund erscheinen die nachfolgenden Kriterien mit Blick auf die tatsächlichen 

Strukturen in dem vom Untersuchungsauftrag erfassten Institutionen nach Einschätzung der 

Untersuchungsführer in besonderem Masse geeignet, als Indizien für die Untersuchung und 

Beurteilung eines potenziellen Machtmissbrauchs durch Herrn Homolka und seinen Lebensge-

fährten zu fungieren.^88 

a) Immunisierung gegen Kritik 

Typisch für Machtmissbrauch ist die systematische Abwehr von Kritik, die gegenüber Leitungs-

personen vorgebracht wird. 

Diese über eine blosse Überempfindlichkeit deutlich hinausgehende, systematische Kritikab-

wehr zeigt sich meist schon in über längere Zeit hinweg aufgebauten und perfektionierten Ab-

wehrmustern im Kommunikationsverhalten der Leitungsperson selbst (persönliche Immuni-

sierung). Auf Kritik wird typischerweise reagiert mit Verhaltensweisen wie nicht hinzuhören, 

nicht ausreden zu lassen, sofort dagegen zu argumentieren, zu bagatellisieren, gar nicht zu rea-

gieren, Abwerten des Kritikers, oder «beleidigt» zu sein. Wer Probleme anspricht, wird selbst 

zum Problem gemacht. Leitungspersonen übernehmen keine Verantwortung für eigene Fehler. 

Wer sie kritisiert oder hinterfragt, dem werden seinerseits Rebellion, Autori- 

tätsprobleme, Respektlosigkeit und Mangel an Vertrauen unterstellt.339 Teilweise wird auch 

nach formalen Fehlern beim Vortragen der Kritik (z.B. Schreibfehler. Formfehler oder neben-

sächliche Ungenauigkeiten) gesucht, um mit formellen Anforderungen inhaltlich unerwünschte 
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Kritik zu unterdrücken. Manche Menschen motivieren auch ihnen gegenüber besonders loyale 

Personen (sog. «Bodyguards») dazu, sie gegen jede von dritter Seite vorgetragene Kritik zu ver-

teidigen. Die hierbei eingesetzten Mittel reichen von subtiler Stimmungsmache (insbesondere 

auch im Rahmen der Organisation) bis hin zu öffentlich geäusserter Empörung. Dabei ist es 

nicht erforderlich, dass die Tatsache des damit verbundenen Machtmissbrauchs den Beteiligten 

bewusst ist. 

b) Systematisch intransparentes Kommunikationsverhalten 

Ein weiteres Indiz, für machtmissbräuchliche Strukturen liegt vor, wenn Leitungspersonen mit 

Hilfe von für andere undurchschaubaren, intransparenten Kommunikationsmethoden Macht 

ausüben bzw. den potenziellen Einfluss ihres Gegenübers unterlaufen. 

Insofern wird häufig bewusst unscharf kommuniziert. Begriffe werden mehrdeutig verwendet. 

Für erwarteten Respekt oder erlaubte Kritikformen gelten unterschiedliche Standards gegen-

über unterschiedlichen Personen. Ebenso erfolgversprechend ist es, Andeutungen zu machen, 

sich dabei nicht festlegen zu lassen und unscharf zu formulieren. Die Adressaten sind dann im 

konkreten Einzelfall nie sicher, was tatsächlich gemeint ist. Typische Erscheinungsform für eine 

machtmissbräuchliche Kommunikationsstruktur ist auch das systematische Reden «hinten 

herum» über abwesende Personen. Auf diese Weise können Menschen sehr effektiv gegenei-

nander ausgespielt und Machtmissbrauch im Ergebnis verdeckt werden. Auch ein Wechsel der 

Ebenen kann systematisch eingesetzt werden, um zu verwirren, einzuschüchtern und zu mani-

pulieren. Dies ist etwa der Fall, wenn sachliche Kritik persönlich verstanden wird, den Kritikern 

ein schlechtes Gewissen eingeredet wird und sie sich danach nicht mehr trauen, Kritik anzu-

bringen. Es ist ein Indiz für machtmissbräuchliches Verhalten, wenn solche Ebenenwechsel re-

gelmässig verwendet werden, um Kritik oder unbequeme Forderungen abzuwehren, Einfluss 

oder Macht abzusichem oder legitime Autorität zu unterminieren. 

c) Praxis der Umgehung und Unterminierung offizieller Autoritäts- und Ent-

scheidungsstrukturen 

Typisch für Machtmissbrauch ist auch die Umgehung und Unterminierung offizieller Autori-

täts- und Entscheidungsstrukturen durch Leitungspersonen zu ihrem eigenen, persönlichen 

Vorteil. Dazu zählt auch der systematische Abbau von Distanzempfinden, Grenzziehungsbe-

wusstsein und die systematische Grenzüberschreitung zwischen institutioneller und nichtinsti-

tutioneller Ebene. 
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Zwar existieren in solchen Fällen eine offizielle Autoritätsstruktur und Aufgabenteilung225, aber 

faktisch werden diese von entsprechenden Personen mit tatsächlichem Einfluss untergraben, 

indem diese unabhängig hiervon Entscheidungen treffen. Oft ist auch unklar, wer wofür zustän-

dig ist, was im Sinne einer organisierten Un- bzw. Nichtverantwortlichkeit systematisch ausge-

nutzt wird. In einer Organisation, die sich durch angemessene Machtbeziehungen auszeichnet, 

sind den Beteiligten die Autoritätsstrukturen klar, und Einfluss und Macht orientieren sich auch 

in der Praxis an diesen nachvollziehbaren Strukturen. Entscheidungsbefugnisse entsprechen 

den offen definierten Aufgabenbereichen. Fälle von Machtmissbrauch zeichnen sich oftmals 

dadurch aus, dass es zwar offiziell ebenfalls ein Leitungsteam gibt, sich faktisch aber alle Tcam-

mitglieder einer dominanten Person anpassen, weil sie z.B. von ihr abhängig sind, von ihr aus-

gewählt wurden, unterschwellig vor ihr Angst haben, sie «vergöttern», ihre Aggression fürchten 

oder diese «Ja-Sager» um sich gesammelt hat. Das kann insbesondere auch dann der Fall sein, 

wenn die hauptamtlichen Teammitglieder auch in einem abhängigen Verhältnis stehen, die 

Teamleitung zugleich auch arbeitsrechtlich Vorgesetzte der Teammitglieder ist. 

Gerade in Bildungseinrichtungen besteht zudem die Gefahr, dass die klare Trennung von insti-

tutioneilen und nicht-institutionellen, formellen und informellen, offiziellen und persönlichen 

Ebenen verschwimmt bzw. faktisch aufgegeben wird. Von Machtmissbrauch ist deshalb speziell 

in institutioneilen Kontexten auszugehen, wenn die starke Asymmetrie im Verhältnis zwischen 

Vorgesetzten und Mitarbeitern oder Dozenten und Studierenden unter dem Deckmantel eines 

Vertrauensverhältnisses, Kollegialität oder freundschaftlichen Umgangsformen zu privaten 

oder eigennützigen Zwecken (z.B. zur Anbahnung und Verfolgung sexuell bestimmter Kontakte 

oder zu kommunikativen Austausch über private Themen) ausgenutzt wird. Infolgedessen kön-

nen auch der systematische Abbau von Distanzempfinden, Grenzzie- 

hungsbewusstsein und die systematische Grenzüberschreitung als Verletzung institutioneller 

Fürsorgepflichten Anzeichen für Machtmissbrauch darstellen. 

d) Überschreitung ethischer und rechtlicher Grenzen im Zusammenhang mit 

Einflussnahme 

Zu den typischen Indizien für Machtmissbrauch zählt auch die Überschreitung rechtlicher und 

ethischer Grenzen im Zusammenhang mit Ausübung von Macht und Einflussnahme. 

Wenn Leitende oder andere einflussreiche Personen sich über allgemein anerkannte ethische 

 
225 Zu den Entscheidungsstrukturen in den vom Untersuchungsauftrag umfassten Institutionen s. die Ausführungen unter 

C. 
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Richtlinien oder Gesetze hinwegsetzen, um Macht auszuüben, und unter Berufung auf ihre Au-

torität oder wichtige Ziele solche Grenzverletzungen sogar rechtfertigen, ist das regelmässig ein 

deutliches Zeichen von Missbrauch. Klare Grenzüberschreitungen in diesem Sinne sind z.B. die 

Ausübung von Druck, um sexuelle Gefälligkeiten, Dienstleistungen oder Vermögenswerte zu 

erhalten, oder das wiederholte Verbreiten von Lügen. In diesem Fall ist allerdings zu bedenken, 

dass solche Verhaltensweisen häufig bereits strafrechtlich relevant sind und insofern nicht aus-

schliesslich auf die Frage des Machtmissbrauchs abgestellt werden muss. Allerdings schliessen 

sich strafrechtliche Relevanz eines Verhaltens und Machtmissbrauch sachlich nicnt aus. Zahl-

reichen Straftatbeständen der deutschen Strafrechtsordnung (z.B. die der Körperverletzungs- 

und Beleidigungsdelikte oder der Nötigung) wohnen vielmehr typischerweise Elemente macht-

missbräuchlichen Verhaltens inne. Insofern lassen sich Strafrechtsordnung und Machtmiss-

brauch als zwei sich teilweise überschneidende Kreise verstehen. 

e) Systematische Einflussnahme mit Hilfe von Angst und der Herstellung von 

Angst-Räumen 

Seine Macht missbraucht auch derjenige, der durch die Verbreitung von Angst vor negativen 

Konsequenzen und durch die systematische Herstellung von Angst-Räumen auf die Entschei-

dungen anderer Einfluss nimmt. 

Dies kann mit Hilfe von Exklusionsstrategien und Mechanismen sozialer Schliessung wie etwa 

Einschüchterungen, Drohungen, Abwertungen oder Schuldgefühlen geschehen. Wenn in einer 

Gemeinschaft das sachliche Infragestellen oder Diskutieren von Machtbefugnissen mit einer 

Atmosphäre der Angst verknüpft ist, ist das ein gewichtiges Alarmzeichen. Wenn Autorität und 

Einfluss regelmässig mit Hilfe angstfördemder Verhaltensweisen und Wortwahlen 

«unterstützt» werden, liegt Machtmissbrauch vor. Subtiler, aber nicht minder machtmiss-

bräuchlich geht vor, wer unterschwellig deutlich macht, dass, wer sich in einer bestimmten 

Weise äussere oder handle, nicht mehr dazugehöre, eine schwere Enttäuschung darstelle oder 

solche Äusserungen oder Verhaltensweisen «natürlich gar nicht gehen». 

f) Einforderung von Vertrauen und Gehorsam kraft Amtes 

Schliesslich ist im Zusammenhang mit Machtmissbrauch immer wieder zu beobachten, dass 

Leitungspersonen unter Verweis oder Berufung auf ihre herausgehobene Stellung oder ihr Amt 

Vertrauen und Gehorsam ihnen gegenüber einfordern. 
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Letztlich wird damit eine generalisierte Folge- und Gehorsamsbereitschaft zum systematischen 

Mittel des Machtmissbrauchs. 

g) Zusammenfassung/Indizienliste 

Aus alledem ergibt sich zusammengefasst für die Untersuchungsführer zur Bestimmung, ob in 

den konkreten mutmasslichen Sachverhalten im Ergebnis von einem Machtmissbrauch durch 

Herrn Homolka und/oder seinen Lebensgefährten auszugehen ist, die folgende Indi- zienliste: 

• Immunisierung gegen Kritik 

• Systematisch intransparentes Kommunikationsverhalten 

• Praxis der Umgehung und Unterminierung offizieller Autoritäts- und Entscheidungs-

strukturen 

• Überschreitung ethischer und rechtlicher Grenzen im Zusammenhang mit Einfluss-

nahme 

• Systematische Einflussnahme mit Hilfe von Angst und der Herstellung von AngstRau-

men 

• Einforderung von Vertrauen und Gehorsam kraft Amtes 

IV. Diskriminierung 

Wesentlicher Bestandteil des Untersuchungsauftrags ist es schliesslich, Fälle von Diskriminie-

rung durch Herrn Homolka und/oder seinen Lebensgefährten gegenüber Studierenden und 

möglichen weiteren Angehörigen der im Untersuchungsauftrag explizit benannten Institutio-

nen und Einrichtungen zu untersuchen bzw. ggf. festzustellen und zu bewerten. Auch diesbe-

züglich stellt sich vorrangig die Frage, wann bzw. nach welchen Kriterien überhaupt von «Dis-

kriminierung» gesprochen werden kann. Schliesslich bezieht sich der Untersuchungsauftrag 

nicht auf konkrete Rechtsnormen, die sich mit generellen Diskriminierungsverboten oder Ver-

boten konkreter Erscheinungsformen diskriminierenden Verhaltens befassen. Stattdessen wird 

der Begriff der «Diskriminierung» in einem umfassenden allgemeinsprachlichen Sinne verwen-

det. Hierbei ist der Begriff offensichtlich negativ konnotiert. Der Duden bietet als erläuternde 

Synonyme «Benachteiligung», «Demütigung», «Entehrung» oder «Entwürdigung» an.226 

Diese allgemeinsprachlichen Annäherungsversuche an den sprachlichen Inhalt sind jedoch 

 
3«1 Abrufbar unter https://www.duden.de/rechtschreibung/Diskriminierung (Stand: 13.09.2023). 
s^ Althoff, in: Scherr/El-Mafaalani/Yüksel (Hrsg.), Handbuch Diskriminierung, S. 239, 240. 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Diskriminierung
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stark normativ geprägt und erlauben für sich genommen noch keine verlässliche Subsumtion 

von Sachverhalten unter objektiv nachvollziehbare Kriterien. Insofern muss auf einschlägige 

rechtliche Regelungssysteme zurückgegriffei. werden, die sich im Rahmen der deutschen 

Rechtsordnung mit einer konkreten Ausgestaltung verbotener Diskriminierung beschäftigen. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, ist von vornherein zu betonen, dass es bei dieser Anknüp-

fung an einschlägige rechtliche Vorgaben lediglich um eine Konkretisierung der Begrifflichkei-

ten des den Gutachern gestellten Untersuchungsauftrags geht. Darüber, ob im Einzelfall die ju-

ristischen Anwendungsvoraussetzungen eines konkreten, einfachgesetzlichen Regelungssys-

tems (z.B. des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes – AGG) gegeben sind, wird im Zusam-

menhang mit der Einstufung eines Verhaltens von Herrn Homolka oder seinem Lebensgefähr-

ten als Diskriminierung keine Aussage getroffen. Diese wäre schon praktisch unmöglich, da den 

Untersuchungsführern viele Informationen über die konkrete Ausgestaltung von Dienst- und 

Arbeitsverhältnissen, internen Organisationsstrukturen oder persönlichen Beziehungen zwi-

schen den Akteuren entweder überhaupt nicht oder nur bruchstückhaft zur Verfügung standen. 

Bezugnahmen auf bestehende Regelungen im geltenden Recht dienen somit ausdrücklich nur 

der begrifflichen und damit inhaltlichen Ausfüllung und Klärung des den Untersuchungsfüh-

rern erteilten Untersuchungsauftrags. 

1. Verfassungsrechtliche Vorgaben 

Der rechtliche Diskriminierungsschutz in der Bundesrepublik Deutschland ist auf verschiede-

nen Ebenen geschaffen worden und speist sich aus unterschiedlichen Rechtsquellen.3’2 Ein ers-

ter Anhaltspunkt lässt sich insofern zunächst aus verfassungsrechtlichen Vorgaben ge- 

winnen. Das Grundgesetz (GG) enthält an verschiedenen Stellen Gewährleistungen der Gleich-

heit. Nach dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG sind alle Menschen vor 

dem Gesetz gleich. Gemäss der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist 

dieses allgemeine Gleichheitsgebot verletzt, «wenn eine Gruppe von Normadressaten im Ver-

gleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen 

keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Be-

handlung rechtfertigen könnten»:-^ Nach einer neueren Auffassung in der Literatur39* soll im 

Rahmen der Prüfung, ob ein hinreichender Grund für eine Ungleichbehandlung vorliegt, der 

Grundsatz der Verhältnismässigkeit Anwendung finden. Das Differenzierungskriterium soll im 

Hinblick auf das Differenzierungsziel nur dann zu rechtfertigen sein, wenn es sich als geeignet, 
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erforderlich und angemessen erweist.227 Die Prüfung des allgemeinen Gleichheitssatzes erfor-

dert stets den Bezug auf einen Dritten (Person, Sachverhalt, Fall), ist also von vornherein durch 

ihre Relativität gekennzeichnet. Das Übermassverbot, das grundsätzlich dem Staat besondere 

Rechtfertigungspflichten bezüglich Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit aufer-

legt, kann demgegenüber in jedem bipolaren Rechtsverhältnis – von Staat und Bürger – gerügt 

werden.228 Art. 3 Abs. 1 GG verlangt somit keine völlige Gleichbehandlung. Wie bereits die Exis-

tenz der ansonsten überflüssigen Art. 3 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 GG deutlich macht, können 

bestimmte Gegebenheiten durchaus zur Begründung für Bevorzugungen und Benachteiligun-

gen herangezogen werden. Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verbietet somit 

nur die grundlose Ungleichbehandlung. Art. 3 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 GG machen dann aber 

wiederum deutlich, welche Gründe für eine Differenzierung von vornherein ausscheiden. Zu 

diesen verbotenen Anknüpfungspunkten zählen Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, 

Heimat und Herkunft, Glaube, religiöse oder politische Anschauungen sowie Behinderungen. 

Ähnliche Ge- und Verbote finden sich auch in den Verfassungen der einzelnen Bundesländer. 

Im Übrigen ist auch Art. 14 EMRK zu beachten, der ein Diskriminierungsverbot aus Gründen 

enthält, die denjenigen des Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG weitgehend entsprechen. Zudem finden sich 

weitere – für den Kontext der vorliegenden Untersuchung allerdings sachlich nicht einschlägige 

– Gleichheitsrechte in den Art. 6 Abs. 1 und 5, 33 Abs. 1 bis 3 und 38 Abs. 1 S. 1 GG. 

Grundrechtsverpflichtet ist jedoch mit Blick auf solche Gleichheitsrechte lediglich der Staat in 

seinen Untergliederungen von Bund, Ländern und Gemeinden (Art. 1 Abs. 3 GG). Auch öffent-

lich-rechtliche Körperschaften sind grundsätzlich grundrechtsverpflichtet, sofern es um 

sw BVerfGE 55,72, 88; 117, 272,301. 
SM Vgl. nur Heun, in; Dreier, GG, Bd. I, Art. 3 Rn. 27 m. w. N. 

die Ausübung staatlich verliehener Hoheitsgewalt geht. Grundrechtsberechtigt sind öffentlich-

rechtliche Körperschaften lediglich dann, wenn sie von Verfassungs wegen dazu gebildet sind, 

individuelle Freiheiten zu schützen und gemeinsam auszuüben. Die verfassungsrechtlichen Dis-

kriminierungsverbote binden somit unmittelbar nur Träger staatlicher Gewalt. Der grundrecht-

liche Gleichheitsgrundsatz regelt somit unmittelbar nur das Verhältnis zwischen Staat und Bür-

gern. Privatpersonen sind demgegenüber grundsätzlich nicht unmittelbar dazu verpflichtet, die 

Grundrechte anderer Privater zu achten. Allerdings können Grundrechte eine Ausstrahlungs-

wirkung auch auf zivilrechtliche Rechtsbeziehungen haben (sog. mittelbare Drittwirkung von 

Grundrechten). Schliesslich müssen die staatlichen Gerichte vor dem Hintergrund von Art. 1 

 
227 Ipsen, Staatsrecht II, Rn. 813. 
K Ipsen, Staatsrecht II, Rn. 814. 
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Abs. 3 GG in allen Verfahren nicht nur das einfache Gesetzesrecht, sondern auch die Grund-

rechte aller Beteiligten wahren. 

2. Vorgehensweise 

Vor diesem Hintergrund haben sich die Untersuchungsführer für die Beantwortung der Frage, 

ob in den von ihnen untersuchten Sachverhaltskonstellationen begrifflich von einer Diskrimi-

nierung im Sinne des allgemeinsprachlich ausformulierten Untersuchungsauftrags auszugehen 

ist, für den Rückgriff auf einen Dreiklang von Kriterien entschieden. 

Da das am 18.08.2006 in Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vom 

i4.08.2006229 in der Bundesrepublik Deutschland das zentrale Regelungswerk im Kampf gegen 

diskriminierende Verhaltensweisen darstellt, wurde bei der Würdigung jedes einzelnen Sach-

verhalts in einem ersten Schritt zunächst danach gefragt, ob es sich bei den festgestellten mut-

masslichen Verhaltensweisen von Herrn Homolka und seinem Lebensgefährten um Sachver-

halte handelt, die – bei hypothetisch unterstellter Anwendbarkeit des Gesetzes (vgl. §§ 2, 6 

AGG; hierzu einleitend unter D. FV.) – begrifflich als (unmittelbare oder mittelbare) Benach-

teiligung, Belästigung, sexuelle Belästigung oder Anweisung hierzu im Sinne von § 3 AGG zu 

fassen wären. Verhaltensweisen nach § 3 AGG dienen den Untersuchungsführern somit begriff-

lich als Ausgangs- und Bezugspunkt zur Klärung der Frage, was unter einer Diskriminierung zu 

verstehen ist. So ist etwa ein mutmassliches Verhalten, das begrifflich als unmittelbare Benach-

teiligung gemäss § 3 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 1 AGG – ungeachtet der Frage, ob das AGG auf die 

konkrete (Vertrags-)Beziehung überhaupt anwendbar wäre – mit Blick auf den den Untersu-

chungsführern erteilten Untersuchungsauftrag auch als Erscheinungsform und Anwendungs-

fall einer Diskriminierung einzustufen. 

An die Terminologie und die Regelungstechnik des AGG knüpft auch die Richtlinie für fairen 

und respektvollen Umgang sowie den Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz und Studi-

enort School of Jewish Theology an der Universität Potsdam an. Sie geht aber inhaltlich noch 

über die Gewährleistungen des AGG hinaus. Das Abraham Geiger Kolleg und das Zacharias 

Frankel College verfügen zudem über eigene Safeguarding-Regelungen. Auch diese Regelungen 

gehen zum Teil über die vom AGG erfassten Fälle hinaus. 

Vor diesem Hintergrund wurden in einem zweiten Schritt auch nach Überzeugung der Unter-

suchungsführer vorliegende Verstösse gegen eine dieser Richtlinien als Erscheinungsformen 

 
SW BGBl. I, S. 1897,1910. 
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diskriminierenden Verhaltens durch Herrn Homolka und seinen Lebensgefährten eingestuft. 

Im Ergebnis kam hier insbesondere die erstgenannte Richtlinie zum Tragen. 

In einem dritten Schritt war schliesslich zu berücksichtigen, dass die Richtlinien nur für Mit-

glieder gelten, so namentlich die Richtlinie für fairen und respektvollen Umgang sowie den 

Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz und Studienort School of Jewish Theology an der 

Universität Potsdam nach ihrem § 1 Abs. 1 nur für «Mitglieder der School of Jewish Theology» 

güt- Dazu zählen Professoren, wissenschaftliche Mitarbeitende, wissenschaftliche Hilfskräfte, 

administrative Mitarbeitende und Studierende sowie alle Personen, die sich gastweise an der 

School of Jewish Theology aufhalten, wie z.B. Gasthörer, Doktoranden, Gastwissenschaftler, 

Privatdozenten, Honorarprofessoren, Lehrbeauftragte, Studierende, die Lehrveranstaltungen 

an der School of Jewish Theology besuchen und alle Angehörigen des Abraham Geiger Kollegs 

und Zacharias Frankel Colleges, die Tätigkeiten an der School of Jewish Theology ausüben. 

Diese Beschränkung auf Mitglieder der School of Jewish Theology hat nach dem Verständnis 

der Untersuchungsführer zur Folge, dass sich Nichtmitglieder, also Aussenstehende, nicht auf 

den Schutz durch die Richtlinie berufen können. Allerdings hat der Zentralrat der Juden die 

Untersuchungsführer ganz allgemein damit beauftragt, mutmassliche Fälle sexualisierter Be-

lästigung und Gewalt, beispielsweise in Form folgender verbaler, nonverbaler oder tätlicher 

Handlungen 211 untersuchen: 

• Aushängen, Verbreiten oder Zeigen von Bildern sexistischen Inhalts (z.B. Poster, Bild-

schirmschoner, Kalender, Software), 

• Kopie, Anwendung und/oder Nutzung von EDV-Daten pornographischen Inhaltes auf 

Dienstcomputern und EDV-Anlagen des Instituts bzw. der Hochschule, 

• sexistische Anrede von Personen (auch die Nutzung von «Kosewörtern») und beleidi-

gende Äusserungen, 

• unerwünschte verbale sexuelle Annäherungsversuche, 

• sexuell anzügliche Bemerkungen, Äusserungen, Witze, Kommentare über andere Perso-

nen, deren Aussehen oder deren Körper, 

• unerwünschter, unnötiger körperlicher Kontakt, 

• Aufforderung zu sexuellen Handlungen, 

• Androhung von Gewalt, Verfolgung, Nötigung sowie 

• körperliche Übergriffe und Vergewaltigung. 

Diese Formulierungen sind inhaltlich aus § 4 Ziff. 3 der Richtlinie entnommen, aber durch die 

explizite Übernahme in den den Untersuchungsführern erteilten Untersuchungsauftrag aus 
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dessen Kontext und Anwendungsbereich herausgelöst worden. Damit können sie auch für die 

Bewertung solcher mutmasslicher Sachverhaltskonstellationen herangezogen werden, in denen 

Herr Homolka und sein Lebensgefährte nicht in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der School of 

Jewish Theology und/oder gegenüber Personen gehandelt haben, die ebenfalls nicht Mitglieder 

dieser Einrichtung waren, sowie für solche mutmasslichen Sachverhaltskonstellationen, die in 

zeitlicher Hinsicht aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie herausfallen. 

3. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

a) Allgemeines 

Die (unter 1. skizzierten) verfassungsrechtlichen Benachteiligungsverbote werden auf einfach-

gesetzlicher Ebene in verschiedenen Kodifikationen konkretisiert. Von besonderer Bedeutung 

ist insoweit das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das nicht nur öffentlich-rechtli-

che, sondern auch private Rechtsträger in das gesetzliche Diskriminierungsverbot einbezieht. 

Das AGG ist als Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien230 zur Verwirkli-

chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung am 18.08.2006 in Kraft getreten.3» Die europa-

rechtlichen Vorgaben waren von der Zielsetzung geprägt, einen effektiven indivi- 

duellen Schutz vor Diskriminierung des oder der Einzelnen sicherzustellen/00 Vor diesem Hin-

tergrund zielt auch das in deren Umsetzung erlassene AGG darauf ab, Benachteiligungen aus 

den in § 1 AGG genannten Gründen im Arbeitsleben und weitgehend auch im allgemeinen Zivil 

rechtsverkehr zu verhindern und ggf. zu beseitigen. Es gilt deshalb für sämtliche Rechtsträger 

des privaten und öffentlichen Rechts, unabhängig von ihrer Rechtsform.4'’1 Normadressaten 

sind im arbeitsrechtlichen Teil die jeweiligen Arbeitgeber. Indirekt richtet sich das Gesetz aber 

auch an Vorgesetzte oder Kollegen, die gegen ein Benachteiligungsverbot nach § 7 bzw. § 19 i. 

V. m. § 1 AGG verstossen. Nach § 7 Abs. 3 AGG stellt eine Benachteiligung durch Arbeitgeber 

oder Beschäftigte eine Verletzung arbeitsvertragliche Pflichten dar. Damit ermöglicht das AGG 

Sanktionen des Arbeitgebers gegen benachteiligende Arbeitnehmer sowie etwaige Regressan-

 
230 Konkret ging es um die Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungs-

grundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (sog. AntirassismusRichtlinie; ABI. EG L 180, 
22), die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (sog. Rahmenrichtlinie Beschäftigung; ABI. EG L 
303,16), die Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 zur Ände-
rung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichberechtigung von Männern 
und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug 
auf die Arbeitsbedingungen (sog. Gender-Richtlinie; ABI. EG L 269, 15) sowie die Richtlinie 2004/113/EG des Rates 
vom 13. Dezember 2004 zur Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim Zugang 
zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (sog. Gleichbehandlungs-Richtlinie wegen des Geschlechts 
außerhalb der Arbeitswelt; ABI. EG L 373, 37). 

sw BGBl. I, S. 1897. 
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sprüche.402 Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, für die Beantwortung der allgemein-

sprachlich formulierten Frage, ob sich Herr Homolka und sein Lebensgefährte in den vom Un-

tersuchungsauftrag umfassten und von den Untersuchungsführern festgestellten Fällen diskri-

minierend verhalten haben, zumindest im Wege der begrifflichen Konkretisierung auf die Be-

nachteiligungsverbote des AGG abzustellen. Die Untersuchungsführer haben also in einem ers-

ten Schritt die in § 3 AGG definierten Prüfungsmassstäbe von einer (unmittelbaren oder mittel-

baren) Benachteiligung, Belästigung oder sexuellen Belästigung herangezogen. Dies lag nicht 

nur deshalb nahe, da das AGG das grundlegende Regelungswerk ist. Überdies erscheint eine 

Bezugnahme auch deshalb sinnhaft, da Herr Homolka nach Überzeugung der Untersuchungs-

führer in den vom Untersuchungsauftrag umfassten Institutionen in weitem Umfang eine Ar-

beitgeber- bzw. Vorgesetztenfunktion wahrgenommen und in vielen Fällen zumindest faktisch 

über das «Wohl und Wehe» anderer bestimmt hat. Letzteres lässt sich in gewissem Umfang 

auch auf den Lebensgefährten infolge seiner Bindung zu einem Teil der untersuchungsgegen-

ständlichen Einrichtungen, bei denen er zum Teil selbst angestellt war und seiner engen per-

sönlichen Beziehung zu Herrn Homolka vortragen. Wegen der inhaltlichen Bezugnahme auf die 

Begriff!ichkeiten des AGG in den institutsinternen Richtlinien können Erkenntnisse aus dem 

Kontext des AGG zudem auch in Bezug auf den Lebensgefährten zur Begriffsklärung beitragen. 

Wie bereits ausgeführt, werden seitens der Untersuchungsführer indessen nicht Verstösse ge-

gen das AGG festgestellt. 

‘•™ Nollert-Borasio/Dickerhaff-BoreUa/Wenckebach, AGG, 5. Aufl. 2019, Ein]., S. 44. 
4U1 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, Einl. Rn. 3. 
41,2 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, Einl. Rn. 3. 

b) Der Begriff der «Benachteiligung» 

Das AGG stellt inhaltlich nicht auf den eher umgangssprachlich geprägten Begriff der «Diskri-

minierung» ab, sondern bezieht sich stattdessen explizit auf «Benachteiligungen». Von einer 

Diskriminierung spricht man üblicherweise dann, wenn eine Ungleichbehandlung an unver-

äusserliche Merkmale von Menschen anknüpft, wegen derer Menschen nach den gemeinsamen 

Wertvorstellungen unseres Wertekreises nicht unterschiedlich behandelt werden sollten.403 Da-

mit wird regelmässig ein (bewusst) herabwürdigendes Verhalten des Benachteiligenden impli-

ziert. Von diesem subjektiv geprägten Begriff wollte sich der Gesetzgeber des AGG jedoch be-

wusst absetzen und hat sich stattdessen für einen objektiven vergleichenden Ansatz auf der 
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Grundlage des Begriffs der Benachteiligung entschieden. Dies führt zu der weitreichenden prak-

tischen Konsequenz, dass von einer Benachteiligung auch dann auszugehen ist, wenn der Be-

nachteiligende den Anlass für die Benachteiligung – möglicherweise irrig – unterstellt, dieser 

aber beim Benachteiligten tatsächlich nicht vorliegt. 

c) Benachteiligungsgründe 

Welche Merkmale von vornherein nicht Gründe einer Benachteiligung sein können, ergibt sich 

aus der enumerativen Aufzählung in § i AGG. Genannt sind dort Rasse oder ethnische Herkunft, 

Geschlecht, Religion oder Weltanschauungen, Behinderung, Alter und sexuelle Identität. Nach 

den von den Untersuchungsführern festgestellten mutmasslichen Sachverhaltskonstellationen 

haben sich jedoch nicht für alle der gesetzlich genannten Benachteiligungsgründe Anhalts-

punkte erheben. Infolgedessen sollen lediglich die Merkmale des Geschlechts, der Religion bzw. 

Weltanschauung sowie der sexuellen Identität nachfolgend kurz veranschaulicht werden: 

(1) Geschlecht und sexuelle Identität 

Der Benachteiligungsgrund des Geschlechts erfasst die objektive Geschlechtlichkeit einer Per-

son. Damit war ursprünglich nur die objektive Zuordnung zum männlichen oder weiblichen 

Geschlecht gemeint. Mit Blick auf die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts404 

und des Europäischen Gerichtshofs405 ist jedoch heute anerkannt, dass auch eine Benachteili-

gung Transsexueller, Intersexueller bzw. von Menschen, die sich dauerhaft weder 

•w Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Auf], 2018, Einl. Rn. 10. 
4(14 BVerfG NJW 2017,3643. 

dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen (sog. drittes Geschlecht), 

unstreitig verboten ist.400 

Eine unmittelbare geschlechtsbezogene Benachteiligung liegt vor, wenn die nachteilig wirkende 

Massnahme ausdrücklich oder ihrem Inhalt nach an die Geschlechtszugehörigkeit anknüpft, 

sodass die benachteiligte und die nicht benachteiligte Gruppejeweils hinsichtlich des Ge-

schlechts homogen zusammengesetzt sind.4»231 Beispiele sind eine nur an ein Geschlecht ge-

richtete Stellenausschreibung oder Lohnabschlagsklauseln232 sowie die Benachteiligung einer 

 
231 Noilerl-Borasio/Dickerhoff-Borello/Wenckebach,AGG, 5. Aufl. 2019, § 1 Rn. 11. 
232 BAG AP Art. 3 GG Nr. 16, Nr. 17; OLG Karlsruhe NZA-RR 2011, 632, 633. 
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Frau wegen Schwangerschaft oder Geburt. Eine mittelbare Benachteiligung wegen des Ge-

schlechts kann sich demgegenüber hinter neutralen, also auf den ersten Blick nicht an das Ge-

schlecht anknüpfenden Vorschriften oder Anforderungen verbergen, die aber faktisch eine dies-

bezügliche Benachteiligung bewirken. Beispiele sind Mindestanforderungen an die Körper-

grösse233, die Anforderung einer mehrjährigen ununterbrochenen Vollzeittätigkeit als Einstel-

lungsvoraussetzung oder Nachteile bei der Elternzeit. 

Neben das Benachteiligungsverbot wegen des Geschlechts tritt dasjenige wegen der sexuellen 

Identität. Der Begriff der sexuellen Identität bezieht sich auf die möglichen sexuellen Neigun-

gen, also etwa Heterosexualität, Homosexualität odei Bisexualität. Der Schutz der sexuellen 

Ausrichtung findet seine Grenze in nationalen Verbotsgesetzen wie §§ 168, 176, 184a, 184b 

StGB, die einem europäischen Grundkonsens entsprechen. Nach überwiegender Auffassung 

sind auch bestimmte sexuelle Praktiken oder Verhaltensweisen nicht geschützt, da es bei der 

sexuellen Identität lediglich darum geht, wie sich eine Person fühlt, nicht jedoch, wie sie ihre 

Sexualität auslebt. Keinen Schutz geniessen deshalb Beschäftigte, die innerhalb oder ausserhalb 

der Arbeitszeit andere Personen sexuell belästigen oder sogar Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung begehen.234 

(2) Religion oder Weltanschauung 

Eine Religion zeichnet sich durch den Glauben an eine umgreifende, sinnerfüllte Wirklichkeit 

mit einem transzendenten Bezug aus. Sie beruht auf der subjektiven Gewissheit der Eingliede-

rung des Einzelnen in einen Zusammenhang, der nicht mit menschlichen Massstäben zu beur-

teilen und durch wissenschaftliche Erkenntnisquellen nicht erschöpfend zu klären ist. 

Bezugspunkt der Religion ist eine überweltliche Macht, mit der der einzelne Gläubige durch 

Gebete, Meditationen oder religiöse Übungen verbunden sein kann.235 Demgegenüber be-

schränkt sich eine Weltanschauung auf innerweltliche Bezüge. Erfasst sind gedankliche Sys-

teme, die das Weltgeschehen in grossen Zusammenhängen werten, ohne dabei auf Gott, das 

Jenseits oder andere transzendente Bezüge zu verweisen/236 Die Weltanschauung ist somit das 

weltliche Gegenstück zu einer Religion. Nicht unter den Begriff der Weltanschauung fallen Hob-

bies, geistige Techniken, politische Einstellungen oder sonstige Überzeugungen.4’237 Es muss 

sich vielmehr um eine säkulare Weitsicht handeln, die auf die grundlegenden Fragen des Woher 

 
*U9 NoUert-Borasio/Dickerhoff-Borello/Werickebach, AGG, 5. Aufl. 2019, § 1 Rn. 13. 
234 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 1 Rn. 53. 
4” Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 4 Rn. 18; Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 1 Rn. 29. 

■t'2 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Auf]. 2018, § 1 Rn. 30. 
237 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5, Auf]. 2018, § 1 Rn. 30, 58; Zimmer/Volk, FA 2007,258, 259. 
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und Wohin menschlicher Existenz antwortet.238’4 

Unbestritten fallen die «grossen Weltreligionen», zu denen neben Christentum, Islam, Bud-

dhismus, Hinduismus und Shintoismus auch das Judentum zählt, unter das Merkmal der «Re-

ligion» in § 1 AGG. Miterfasst werden insoweit auch interne Untergliederungen.4’239 Es liegt 

sogar dann eine verbotene Anknüpfung an dieses Merkmal vor, wenn Benachteiligende und Be-

nachteiligte derselben Glaubensrichtung angehören, die eine Seite aber die andere als «inkon-

sequent1, «lax» oder wenig gläubig qualifiziert.240 Benachteiligungen aus religiösen Gründen 

können ihren Ursprung somit auch in der Anknüpfung an unterschiedlichen Ausprägungen, 

Auslegungen und Praktiken innerhalb derselben Religionsgemeinschaft haben. 

d) Benachteiligungen 

(1) Allgemeines 

Welche Handlungen oder Unterlassungen eine Benachteiligung im Sinne des AGG darstellen, 

ergibt sich aus der Legaldefinition in § 3 AGG. Dort wird zwischen unmittelbarer und mittelba-

rer Benachteiligung unterschieden. Für die Feststellung beider Benachteiligungsformen ist ein 

sog. «Ist-Soll-Vergleich» vorzunehmen. Es ist somit zu prüfen, ob eine Person aus einem in § 1 

AGG genannten Grund ungünstiger behandelt worden ist als sie eigentlich nach den geltenden 

rechtlichen Massstäben behandelt werden sollte/1? 

(2) Unmittelbare Benachteiligungen 

Nach der Begriffsbestimmung des § 3 Abs. 1 S. 1 AGG liegt eine unmittelbare Benachteiligung 

vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes eine weniger günstige Be-

handlung erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Erfasst werden Ungleichbehandlungen so-

mit erst dann, wenn die abweichende Behandlung «weniger günstig» ist, also die betroffene 

Person gegenüber einer anderen zurückgesetzt wird. Voraussetzung für das Vorliegen einer un-

mittelbaren Benachteiligung im Sinne des § 3 Abs. 1 AGG ist damit eine Ungleichbehandlung, 

die für den Betroffenen einen eindeutigen Nachteil im Sinne einer Schlechterstellung besitzt.241 

Für die diesbezügliche Beurteilung ist ein objektiver Vergleichsmassstab anzulegen.** Entschei-

 
**■* Thüsing, in; MüKo-BGB, 9. Aufl. 2021, AGG § 1 Rn. 36; Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Plum, AGG, 6. Aufl. 

2022, § 1 Rn. 58. 
4's Däubter, in: Däubler/Beck, AGG, 5. Aufl. 2022, § 1 Rn. 56; Vickers, International Journal of Comparative Labour Law, 

2004,177. 
240 Däubler, in; Däubler/Beck, AGG, 5. Aufl. 2022, § 1 Rn. 56. 
4,ft BAG NZA 2010, 561, 563 = RAG EzA § 10 AGG Nr. 3 Rn. 25; Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Plum, AGG, 6. Aufl. 

2022, § 1 Rn. 14. 
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dend ist, ob ein vernünftiger Dritter in der Situation des Betroffenen die in Frage stehende Be-

handlung als Zurücksetzung empfunden hätte. Eine unmittelbare Diskriminierung kann auch 

im Unterlassen einer gebotenen Handlung bestehen, beispielsweise wenn ein befristetes Ar-

beitsverhältnis nicht verlängert wird/» Im Übrigen kann auch unvorsätzliches oder schuldloses 

Handeln den Tatbestand einer unmittelbaren Benachteiligung erfüllen.242 Nicht ausreichend ist 

jedoch, dass eine nachteilige Behandlung lediglich droht. Es muss sich daher immer eine als 

weniger günstig zu qualifizierende tatsächliche Behandlung objektiv feststellen lassen.243 

Der Kern der Zurücksetzung liegt darin, dass es eine andere Person gibt, die in einem grund-

sätzlich vergleichbaren Sachverhalt besser behandelt wird als der Betroffene. Dementsprechend 

setzt eine unmittelbare Benachteiligung voraus, dass sich die Behandlung einer Person in nega-

tiver Hinsicht von der Behandlung einer anderen Person in einer vergleichbaren Situation un-

terscheidet.244 Die tatsächliche Behandlung der betroffenen Person ist also zu vergleichen mit 

einer gegenwärtigen, vergangenen oder auch hypothetischen Behandlung einer anderen Person 

in einer vergleichbaren Situation. Die Vergleichsperson muss dabei so gewählt werden, dass ihr 

im Unterschied zum Betroffenen das in § 1 AGG genannte Diskriminierungsmerkmal fehlt.245 

(3) Mittelbare Benachteiligung 

Über die vorstehend beschriebenen Fälle der unmittelbaren Benachteiligung hinaus enthält § 3 

Abs. 2 AGG auch ein (subsidiäres) Verbot der mittelbaren Benachteiligung. Damit soll verhin-

dert werden, dass über den «Umweg» vorgeschobener, scheinbar neutraler Kriterien verbotene 

Entscheidungen realisiert werden können.^ «Dem Anschein nach neutral» ist eine Vorschrift, 

ein Kriterium oder ein Verfahren, wenn keine Anknüpfung an einen in § 1 AGG genannten 

Grund existiert. So können beispielsweise Vorgaben zum äusseren Erscheinungsbild oder Klei-

dervorschriften zu mittelbaren Benachteiligungen wegen der ethnischen Herkunft, der Religion 

oder Weltanschauung führen. Leistungen, die den Bestand einer Ehe voraussetzen, gleichge-

schlechtlichen Lebenspartnern aber nicht gewährt werden, können eine mittelbare Benachtei-

ligung wegen der sexuellen Identität darstellen. Und hinter Regelungen zu Arbeitszeit, Berufs-

erfahrung, Betriebszugehörigkeit oder Elternzeit kann sich u.a. eine mittelbare Benachteiligung 

von Frauen verbergen. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut von § 3 Abs. 2 AGG liegt allerdings 

keine mittelbare Benachteiligung vor. wenn die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Ver-

fahren durch ein rechtmässiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel zur Erreichung dieses 

 
242 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 10. 
’“ Thüsing, in: MiiKo-BGB, 9. Aufl. 2021, AGG § 3 Rn. 10 ff.; Roloff, in: BeckOK ArbR, 68. Ed. 01.06.2023, AGG 

§ 3 Rn. 6; Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 10a. 
*3 BAG NZA 2010, 280; Däubler, RdA 2006. 479, 481 f. 
245 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 11. 
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Ziels erforderlich und angemessen sind. Auf diese Weise wird der Anwendungsbereich der Re-

gelung stark eingeschränkt. Ein rechtmässiges Ziel liegt vor, wenn es nach objektiven Massstä-

ben billigenswert ist. Das können alle nicht diskriminierenden und auch sonst legalen Ziele 

sein,-24626 insbesondere ein besseres Funktionieren des Unternehmens.-*27 Gerechtfertigt ist 

die mittelbare Ungleichbehandlung, wenn die betreffenden Vorschrifte n, Kriterien oder Ver-

fahren zur Erreichung eines solchen Ziels geeignet sind, es kein milderes, ebenso geeignetes 

Mittel zur Zielerreichung gibt und das Verhältnis zwischen den eingesetzten Mitteln und dem 

verfolgten Ziel insgesamt angemessen ist.420 

(4) Belästigungen 

Nach § 3 Abs. 3 AGG können auch Belästigungen Benachteiligungen sein. Dies ist allerdings nur 

dann der Fall, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem in § 1 AGG genannten 

Grund im Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden 

Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigun-

gen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. Im Unterschied zur Benach-

teiligung erfordert die Feststellung einer Belästigung keinen Vergleich zu 

^=s Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 20; Wiedemann/Thüsing, NZA 2002,1236. 

anderen Personen oder Personengruppen,247 Im Übrigen können Belästigungen sowohl verba-

ler als auch nonverbaler Natur sein.»0 Typische Erscheinungsformen sind Beleidigungen, Ver-

leumdungen, abwertende Äusserungen, Anfeindungen, Drohungen oder körperliche Über-

griffe, wenn sie mit einem der in § 1 AGG genannten Gründe in Zusammenhang stehen. Die 

Unerwünschtheit einer solchen Verhaltensweise kann ausdrücklich gegenüber dem Belästigen-

den zum Ausdruck gebracht worden sein. Es genügt allerdings schon, wenn der Handelnde aus 

Sicht eines objektiven Beobachters davon ausgehen muss, dass sein Verhalten unter den gege-

benen Umständen von dem Betroffenen nicht erwünscht ist oder nicht akzeptiert wird.248 Aller-

dings muss eine solche unerwünschte Verhaltensweise stets (subjektiv) bezwecken oder (objek-

tiv) bewirken, dass die Würde der belästigten Person verletzt wird. Dabei muss nicht die 

Schwere e ner Menschenwürdeverletzung im Sinne von Art. i Abs. i GC erreicht werden.249 Al-

 
2463fi BAG NZA 2010, 625. 
*^ EuGH NJW1986, 3021, 3021; Dättbler, ZEA 2006,476, 488. 
•i2fi BAG BeckRS 2017,112923. 
■»” Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 39. 
248 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Auf] 2018, § 3 Rn. 42. 

«2 BT-Drs. 16/1780, S. 33. 
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lerdings genügen andererseits bloss geringfügige Eingriffe wie z.B. einmalige ausländerfeindli-

che, homophobe oder frauenfeindliche Witze noch nicht.250 Zudem wird der Belästigungstatbe-

stand durch die weitere Voraussetzung eingeschränkt, dass infolge der unerwünschten Verhal-

tensweise ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder 

Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. Es geht somit um Handlungen von 

gewisser Dauer und einer gewissen Systematik, durch die für den Betroffenen ein feindliches 

Arbeitsumfeld geschaffen wird. Damit entspricht der Rechtsbegriff der «Benachteiligung» im 

Wesentlichen den nicht juristisch belegten Begriffen des «Mobbing» bzw. – sofern es durch 

einen Vorgesetzten erfolgt – des «Bossing11.251 

(5) Sexuelle Belästigung 

Unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 4 AGG können auch sexuelle Belästigungen Benach-

teiligungen nach dem AGG und damit diskriminierende Verhaltensweisen darstellen. Schliess-

lich baut § 3 Abs. 4 GG auf dem Belästigungsbegriff des § 3 Abs. 3 AGG auf. 

Nach dem Wortlaut des Gesetzes stellt eine sexuelle Belästigung nur in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 

1 bis 4 AGG eine Benachteiligung dar. Es muss also ein Bezug zu den dort genannten Sachver-

halten bestehen: 

1. Die Bedingungen, einschliesslich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingun-

gen, für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, 

unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie für den berufli-

chen Aufstieg, 

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschliesslich Arbeitsentgelt und 

Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen 

Vereinbarungen und Massnahmen bei der Durchführung und Beendigung eines 

Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg, 

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufs-

bildung einschliesslich der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und 

 
«a Thüsing, in: MiiKo-BGB, 9. Aufl. 2021, AGG § 3 Rn. 59; Schlachter, in: ErfK, 23. Aufl. 2023, AGG § 3 Rn. 17; Schra-

der/Sehubert, in: Däubler/Beck, AGG, 5. Auf], 2022, § 3 Rn. 70; Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 

Rn. 43. 
251 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 46 m. w. N. 
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der Umschulung sowie der praktischen Berufserfahrung und 

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgeberver-

einigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufs-

gruppe angehören, einschliesslich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher 

Vereinigungen. 

Es muss folglich um sexuelle Belästigung im Rahmen eines unselbständigen Beschäftigungs-

verhältnisses oder bei der Anbahnung eines selbständigen oder unselbständigen Tätigkeitsver-

hältnisses sowie in den Sonderfällen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 und 4 AGG gehend35 

Darüber hinaus muss stets ein Zusammenhang zum Beschäftigungsverhältnis bestehen. Dies 

ist unproblematisch anzunehmen, wenn die sexuelle Belästigung während der Arbeitszeit er-

folgt. Geschieht sie ausserhalb der eigentlichen Arbeitszeit, so ist ein betrieblicher Bezug 

enorderlich.»6 Das ausserdienstliche Verhalten des Arbeitnehmers muss also negative Auswir-

kungen auf das betriebliche Miteinander haben,® zumindest aber auf das Arbeitsverhältnis 

«ausstrahlen»/38 

Ausserdem muss ein unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten vorliegen. Der Begriff des 

unerwünschten Verhaltens entspricht dabei dem Begriff der unerwünschten Verhaltensweisen 

in § 3 Abs. 3 AGG. Unerwünscht ist das Verhalten aber nur, wenn für den Handelnden 

«s Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 49. 
«6 LAG Bin BeckRS 2000, 41956. 
«7 BAG NJW 2011, 2231, 2234. 
«i8 Schrader/Schubert, in: Däubler/Beck, AGG, 5. Aufl. 2022, § 3 Rn. 74a. 

erkennbar ist, dass die betreffende Person das Verhalten ablehnt. Das Merkmal der Uner-

wünschtheit erfordert allerdings nicht, dass die betreffende Person ihre ablehnende Haltung zu 

den fraglichen Verhaltensweisen aktiv verdeutlicht hat. Massgeblich ist vielmehr, ob die Uner-

wünschtheit der Verhaltensweise objektiv erkennbar war.»’ Dabei kommt es allein auf den tat-

sächlich zum Ausdruck gebrachten Willen an und nicht auf etwaige für das Gegenüber nicht 

erkennbare innere Vorbehalte/»1’ 

Eine sexuelle Belästigung gemäss § 3 Abs. 4 AGG setzt weiter voraus, dass das unerwünschte 
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Verhalten sexuell bestimmt ist. Hierfür kommt es auf den Eindruck eines objektiven Beobach-

ters252 und nicht auf eine etwaige Zielsetzung der belästigenden Person an.253 Dabei gilt zu-

nächst der Grundsatz, dass solche sexuellen Verhaltensweisen erfasst werden, die auch straf-

rechtliche Relevanz aufweisen.254 Im Übrigen sind sexuelle Handlungen und Berührungen un-

abhängig von einer besonderen Schwere stets als Belästigung anzusehen.255 Auch Bemerkungen 

mit sexuellem Inhalt, etwa über sexuelles Verhalten, Partnerwahl, sexuelle Neigungen, die Aus-

strahlung oder das Erscheinungsbild An- bzw. Abwesender, sind sexuell bestimmte Verhaltens-

weisen. Entsprechendes gilt für das Zeigen oder sichtbare Anbringen von pornographischen 

Darstellungen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Aufzählung unerwünschten sexuell be-

stimmten Verhaltens in § 3 Abs. 4 AGG nicht abschliessend ist. Zu den weiteren Formen der 

sexuellen Belästigung zählt beispielsweise das – auch in § 238 StGB unter Strafe gestellte – 

Stalking. 

Ebenso wie in § 3 Abs. 3 AGG erfordert auch die Annahme einer sexuellen Belästigung nach § 3 

Abs. 4 AGG, dass die unerwünschte Verhaltensweise bezwecken oder bewirken muss, dass die 

Würde der betreffenden Person verletzt wird. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein von Ein-

schüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekenn-

zeichnetes Umfeld geschaffen wird. Auch insofern gelten die Ausführungen zu § 3 Abs. 3 AGG 

entsprechend. Anders als bei der «einfachen» Belästigung nach § 3 Abs. 3 AGG ist die Schaffung 

eines feindlichen Arbeitsumfelds keine notwendige Tatbestandsvoraussetzung für eine sexuelle 

Belästigung nach § 3 Abs. 4 AGG, sondern nur der Regelfall.256 

«s BAG NJW 2012,407, 408. 

Dies hat zur Folge, dass auch einmalige sexuell bestimmte Verhaltensweisen den Tatbestand 

einer sexuellen Belästigung erfüllen können.257 

(6) Anweisung 

Nach § 3 Abs. 5 AGG ist schliesslich auch die Anweisung zur Benachteiligung aus einem in § 1 

AGG genannten Grund als Benachteiligung einzustufen. Eine solche Anweisung muss von einer 

 
252 BAG NZA 2017,1051,1054; Schlachter, in: ErfK, 23. Auf. 2023, AGG § 3 Rn. 21; Hohmann, ZRP 199s. 167 ff- 
253 BAG NZA 2017,1121,1122. 
w Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 54. 
255 LAG Hamm NZA-RR 1997, 250, 255; Schlachter, in; ErfK, 23. Aufl. 2023, AGG § 3 Rn. 22. 
445 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 60. 
257 BAG NJW 2012,407.408; Kock, MDR 2006,1088,1089. 
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weisungsbefugten Person258’ gegeben werden und vorsätzlich erfolgen. Es ist jedoch nicht er-

forderlich, dass der Anweisende sich der Verbotswidrigkeit seiner Handlung bewusst ist, da das 

gesetzliche Benachteiligungsverbot kein Verschulden voraussetzt.259 Zudem setzt § 3 Abs. 5 

AGG nicht voraus, dass die angewiesene Person die Benachteiligung tatsächlich ausführt. Somit 

unterfällt – in Entsprechung zu § 30 StGB – auch die versuchte Anstiftung dem Begriff der An-

weisung.44’ 

4. Richtlinien 

Für Mitglieder der School of Jewish Theology sowie für alle Personen, die sich gastweise an der 

School of Jewish Theology aufhalten, und für alle Angehörigen des Abraham Geiger Kollegs und 

Zacharias Frankel Colleges, die Tätigkeiten an der School of Jewish Theology ausüben, gilt die 

«Richtlinie für fairen und respektvollen Umgang sowie den Schutz vor Diskriminierung am Ar-

beitsplatz und Studienort School of Jewish Theology an der Universität Potsdam» vom 

29.04.2020»° (im Folgenden: SJT-Richtlinie). Sie knüpft in § 3 ausdrücklich an das Regelungs-

gefüge des AGG an: 

«Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet die Benachteiligung von 

Beschäftigten aus Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität (AGG § 7). 

Es verpflichtet zudem Arbeitgeberinnen, Massnahmen zum Schutz vor entsprechender 

Benachteiligung zu treffen (AGG § 12)». 

Auch darüber hinaus wird an zahlreichen Stellen an Begrifflichkeiten des AGG angeknüpft, etwa 

an Begriffe wie «Benachteiligung» oder «Belästigung» (z.B. § 4 der SJT-Richtlinie). Allerdings 

geht der Schutzbereich der SJT-Richtlinie noch deutlich über die vom AGG erfassten Fälle hin-

aus. So wird bereits das Phänomen «Diskriminierung» in § 4 Ziff. 1 der SJT- Richtlinie eigen-

ständig definiert. Danach liegt eine Diskriminierung vor, wenn eine Person aufgrund eines un-

ter § 2 S. 1 der SJT-Richtlinie genannten Merkmals eine Benachteiligung oder persönlichkeits-

verletzende Behandlung erfährt. Jede Form von Benachteiligung, Nichtbeachtung, Gering-

schätzung, Herabsetzung, Ausschluss oder unzulässiger Ungleichbehandlung von einzelnen 

 
258 Thüsing, in; MüKo-BGB, 9. Aufl. 2021, AGG § 3 Rn. 80; Plum, in: Schleusener/Suckow/PIum, AGG, 6. Aufl, 2022, § 3 

Rn. 167; Hadeler, NZA 2003,77,79; Annuß, BB 2006,1629,1632; Kamanabrou, RdA 2006, 321, 326 
259 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 67. 
^y Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 68. 

w Anhang 12, siehe hierzu unter C. IV. 3. c). 
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Menschen oder Gruppen aufgrund von tatsächlichen oder zugeschriebenen gruppenspezifi-

schen Merkmalen wird danach als diskriminierend eingestuft. Nach § 2 Abs. 3 der SJT-Richtli-

nie haben sich insbesondere Mitglieder der School nf Jewish Theology mit Leitungs-, Ausbil-

dungs- und Qualifizienmgsfunktionen vorbildlich zu verhalten und ihnen zur Kenntnis ge-

brachtem Fehlverhalten im Sinne dieser Richtlinie entgegenzutreten. Ausserdem gilt es nach § 

4 S. 2 der SJT-Richtlinie als besonders schwerwiegend, wenn Diskriminierung, sexualisierte 

oder rassistisch motivierte Belästigung und Gewalt, Nachstellung oder Mobbing von Personen 

mit Leitungs- oder Betreuungsaufgaben ausgeht und von diesen gegen Nachgeordnete gerichtet 

ist. 

Insbesondere die in § 4 Ziff. 3 der SJT-Richtlinie aufgezählten Fälle der sexuaiisierten oder ras-

sistisch, religiös oder politisch motivierten Belästigung und Gewalt gehen deutlich über die in § 

3 Abs. 4 und 5 AGG definierten Fälle der Belästigung bzw. sexuellen Belästigung hinaus. Zum 

einen sind hier konkrete Anwendungsfälle vorgegeben. Zum anderen fehlen eingrenzende For-

mulierungen nach dem Vorbild des AGG wie die Verletzung der Würde der betroffenen Person 

oder die Schaffung eines von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen oder Beleidi-

gungen gekennzeichneten Umfeldes. 

Sowohl das Abraham Geiger Kolleg als auch das Zacharias Frankel College verfügen zudem über 

eigene Safeguarding-Regelungen. Für das Zacharias Frankel College resultieren diese aus dem 

Handbook, das ergänzend wiederum auf die Regularien der School of Jewish Theology ver-

weist.260 Am Abraham Geiger Kolleg wurde eine eigene Richtlinie, namentlich die «Richtlinie 

für ein respektvolles und vertrauensvolles Miteinander am Abraham Geiger Kolleg an der Uni-

versität Potsdam» vom 20.02.2020»2 (im Folgenden: AGK-Richtlinie) erlassen, in deren An-

lage die Begriffe «Diskriminierung», «Mobbing», «Stalking» sowie «Sexualisierte Belästigung 

und Gewalt» definiert werden. Auch diese Regelungen gehen zum Teil über 

die vom AGG erfassten Fälle hinaus, haben aber einen etwas anderen Fokus und sind unpräziser 

als diejenigen der SJT-Richtlinie. 

Insoweit erfolgt im Rahmen der Bewertung eine Einbeziehung der AGK-Richtlinie und des 

Handbook des Zacharias Frankel Colleges lediglich insoweit, als die darin enthaltenen Regula-

rien inhaltlich über diejenigen der SJT-Richtlinie hinausgehen. 

 
«' Anhang 20, S. 39, siehe hierzu unter C. V. 3. a). ^ Siehe hierzu unter C. IV. 3. b). 
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Für Sachverhaltskonstellationen, in denen nach Überzeugung der Untersuchungsführer ein dis-

kriminierendes Fehlverhalten zu bejahen ist, das zwar nicht von den Begrifflichkeiten des AGG, 

wohl aber vom Wortlaut der SJT-Richtlinie erfasst ist, wird im Rahmen des vorliegenden Un-

tersuchungsberichts somit «nur» von «Verstössen gegen die Richtlinie» ausgegangen. Selbst-

verständlich kann es aber auch Fälle geben, die sowohl von den Begrifflichkeiten des AGG als 

auch (zusätzlich) von denjenigen der SJT-Richtlinie sowie der AGK-Richtlinie oder den Regu-

larien im Handbook des Zacharias Frankel Colleges erfasst werden. 

5. Untersuchungsauftrag 

Schliesslich sind auch Fallkonstellatiunen denkbar, in denen diskriminierende Verhaltenswei-

sen zwar nicht unter die zur Konkretisierung des im Untersuchungsauftrag allgemeinsprachlich 

formulierten Begriffs der «Diskriminierung» herangezogenen Begrifflichkeiten des AGG fallen, 

demgegenüber vom Wortlaut der SJT-Richtlinie, AGK-Richtlinie oder den Regularien im Hand-

book des Zacharias Frankel Colleges erfasst werden, aber im Ergebnis keinen Richtlinien-

verstoss zu begründen vermögen, weil die Vorschriften in der konkreten Fallkonstellation in 

zeitlicher oder personeller Hinsicht keine Anwendung finden. Dies ist insbesondere dann anzu-

nehmen, wenn keine Handlung in der Eigenschaft als Mitglied der School of Jewish Theology, 

des Abraham Geiger Kollegs oder des Zacharias Frankel Colleges und noch dazu gegenüber Per-

sonen in Rede steht, die zum mutmasslichen Tatzeitpunkt ihrerseits (ebenfalls) keine Mitglie-

der dieser Einrichtungen waren. Auch in solchen Fällen sieht der vom Zentralrat der Juden den 

Untersuchungsführern erteilte Untersuchungsauftrag explizit vor, dass Fälle sexualisierter Be-

lästigung und Gewalt, beispielsweise in Form folgender verbaler, nonverbaler oder tätlichen 

Handlungen untersucht, festgestellt und bewertet werden sollen:4^ 

*>3 Vgl. B. I. 

• Aushängen, Verbreiten oder Zeigen von Bildern sexistischen Inhalts (z.B. Pos-

ter, Bildschirmschoner, Kalender, Software), 

• Kopie, Anwendung und/oder Nutzung von EDV-Daten pornographischen In-

haltes auf Dienstcomputern und EDV-Anlagen, 

• sexistische Anrede von Personen (auch die Nutzung von «Kosewörtern») und 

beleidigende Äusserungen, 

• unerwünschte verbale sexuelle Annäherungsversuche, 
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• sexuell anzügliche Bemerkungen, Äusserungen, Witze, Kommentare über an-

dere Personen, deren Aussehen oder deren Körper, 

• unerwünschter, unnötiger körperlicher Kontakt, 

• Aufforderung zu sexuellen Handlungen, 

• Androhung von Gewalt, Verfolgung, Nötigung sowie 

• körperliche Übergritfe und Vergewaltigung. 

Sofern derart diskriminierende Verhaltensweisen nicht schon unter die im AGG verwendeten 

Begrifflichkeiten fallen sollten, dient jedenfalls der unmittelbare Wortlaut des den Untersu-

chungsführern erteilten Untersuchungsauftrages als Beurteilungsgrundlage.
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E. Auswertung der ermittelten Sachverhalte 

1. Methodik bei der Sachverhaltsermittlung und -bewertung 

2. Sachverhaltsermittlung 

Zur Ermittlung konkreter Sachverhalte standen den Untersuchungsführern neben öffentlich 

zugänglichen Informationen im Wesentlichen die Protokolle der geführten Interviews, schrift-

liche Stellungnahmen sowie die unter B. IV. 3. benannten, freiwillig bereitgestellten Unterlagen 

zur Verfügung. Weitergehende Ermittlungsbefugnisse, etwa zur Durchführung von Durchsu-

chungen und Beschlagnahmen oder zur zwangsweisen Durchsetzung von Zeugenaussagen, ob-

liegen allein den staatlichen Ermittlungsbehörden und standen den Untersuchungsführern na-

turgemäss nicht zur Verfügung. Dementsprechend waren einer vollumfänglichen Sachver-

haltsaufklärung wie bei jeder privaten Untersuchung faktische Grenzen gesetzt. Grundlage der 

Einzelfallbewertungen waren folglich im Rahmen dieser Möglichkeiten ermittelte mutmassli-

che Sachverhalte. 

Die Untersuchungsführer werteten sämtliche Interviews und schriftlichen Stellungnahmen so-

wie die zur Verfügung gestellten Unterlagen nach konkreten, objektivierbaren Vorgängen aus. 

Subjektive Empfindungen von Hinweisgebern, wie beispielsweise ein vielfach beschriebenes 

«Klima der Angst» an einzelnen untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen, flossen in die 

Bewertung konkreter Sachverhalte ein, wurden jedoch nicht als eigenständige, objektivierbare 

Sachverhalte berücksichtigt. 

Die Auswertung der Interviews, schriftlichen Stellungnahmen und bereitgestellten Unterlagen 

ergab aus Sicht der Untersuchungsführer insgesamt 58 konkrete, objektivierbare Vorgänge. 

3. Bewertung der Sachverhalte nach einem Ampelsystems 

Um einen Überblick über die ermittelten Sachverhalte zu erlangen und die gutachterliche Be-

wertung plastisch zu machen, brachten die Untersuchungsführer ein Ampelsystem zur Anwen-

dung und qualifizierten hierbei jeden Sachverhalt als «rot», «gelb» oder «grün». 

Dabei ist anzumerken, dass es sich jeweils nicht um feststehende (im Sinne von erwiesenen) 

Sachverhalte handelt, sondern um Verdachtsfälle, die die Untersuchungsführer auf Basis der 

ihnen zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen ermittelt haben. Bei der Einordnung die- 
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ser mutmasslichen Sachverhalte in das Ampelsystem wurden auch die unter B. IV. 4. aufgeführ-

ten Stellungnahmen von Herrn Homolka und seinem Lebensgefährten berücksichtigt. 

a) «Rote» Fälle 

Als «rot» wurden diejenigen Fälle eingeordnet, bei denen nach dem Dafürhalten der Untersu-

chungsführer entweder mindestens zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Verwirkli-

chung e nes Straf- oder Ordnungsv idrigk itentatbestands im Raum standen oder ein sonstiges 

untersuchungsgegenständliches Fehlverhalten nach der Überzeugung der Untersuchungsfüh-

rer gegeben war. Die Einordnung als «roter» Fall bedeutet also nicht, dass zwingend eine straf- 

oder ordnungswidrigkeitsrechtliche Relevanz angenommen wurde, sondern kann sich auch al-

lein auf ein strafrechtlich nicht relevantes Fehlverhalten beziehen. Bei der Einordnung orien-

tierten sich die Untersuchungsführer mit Blick auf die Unschuldsvermutung an den Beweis-

massstäben des deutschen Strafprozessrechts. Etwaige straf- oder ordnungswidrigkeitenrecht-

liche Verfolgungshindernisse oder das Fehlen von straf- oder ordnungswidrigkeitenrechtlichen 

Verfolgungsvoraussetzungen blieben hierbei unberücksichtigt. 

(1) Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

Zur Prüfung der möglichen Verwirklichung untersuchungsrelevanter Straf- und/oder Ord-

nungswidrigkeitentatbestände legten die Untersuchungsführer – da ihnen eine vollständige 

Ausermittlung aufgrund der begrenzten Ermittlungsinstrumente nicht möglich war – zu deren 

Bewertung den Massstab der «zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte» im Sinne des straf-

prozessualen Anfangsverdachts (§ 152 Abs. 2 StPO) an. 

Der Anfangsverdacht ist im deutschen Strafverfahrensrecht der niederschwelligste Ver- dach-

tsgrad.4M Ist er zu bejahen, ist die Staatsanwaltschaft im Sinne des Legalitätsprinzips – von 

Ausnahmen abgesehen – zum Einschreiten verpflichtet. Ausreichend ist hierfür das Vorliegen 

«zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte», d.h. nach kriminalistischer Erfahrung muss die 

Begehung einer Straftat lediglich als möglich erscheinen. Im Rahmen einer Gesamtabwägung 

sind dabei alle wesentlichen be- und entlastenden Umstände zu berücksichtigen. Während 

blosse Vermutungen nicht ausreichen, können entfernte Indizien hingegen genügen. Auch of-

fenkundige Ereignisse des Zeitgeschehens können in die Bewertung einbezogen werden. 

« Vgl. hierzu ausführlich bei Peters, in: MüKo-StPO, 2016, § 152 Rn. 34 ff. 
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Weitere Voraussetzung des strafprozessualen Anfangsverdachts ist die Möglichkeit des Vorlie-

gens einer verfolgbaren Straftat. Die Einleitung von Ermittlungen ist insoweit ausgeschlossen, 

wenn der Strafverfolgung ein Hindernis, etwa aufgrund eingetretener Verfolgungsverjährung 

oder Fehlens eines erforderlichen Strafantrags, entgegensteht. 

Da die Untersuchungsführer auftragsgemäss etwaiges Fehlverhalten von Herrn Homolka und 

dessen Lebensgefährten zu bewerten hatten und der Eintritt prozessualer Verfolgungshinder-

nisse oder das Vorliegen von Verfolgungsvoraussetzungen wie beispielsweise ein fristgerechter 

Strafantrag hierfür unbeachtlich sind, legten die Untersuchungsführer bei der Sachverhaltsbe-

wertung als Massstab ausschliesslich das Tatrachenkriterium der zureichenden tatsächlichen 

Anhaltspunkte» zugrunde. Das Fehlen etwaiger Verfolgungsvoraussetzungen sowie etwaige 

Verfolgungshindernisse blieben mithin unberücksichtigt. 

(2) Machtmissbrauch und Diskriminierung 

Bei der privaten Aufklärung von Machtmissbrauch und Diskriminierung gibt es hingegen keine 

Eingriffsschwellen wie den strafprozessualen Anfangsverdacht im Sinne von § 152 Abs. 2 StPO, 

der die Betroffenen (bzw. Beschuldigten) vor willkürlichen Grundrechtseingriffen der Ermitt-

lungsbehörden schützen soll. Zudem gilt hier die Unschuldsvermutung nach Art. 6 Abs. 2 

EMRK nicht. Dies soll aber nicht dazu führen, dass die von der hiesigen Untersuchung Betroffe-

nen mit ihren Grund- und Menschenrechten in mittelbarer Drittwirkung schutzlos gestellt wer-

den. Zu ihrem Schutz wurde daher im Vergleich zu den strafrechtlichen Fragen im Kontext von 

Machtmissbrauch und Diskriminierung ein deutlich strengerer Massstab gewählt, der sich in-

haltlich an denjenigen Massstäben orientiert, die bei hypothetischer Übertragung auf das Straf-

recht sogar für eine Verurteilung ausreichen würden. Die Untersuchungsführer orientierten 

sich insoweit an dem Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung aus § 261 StPO, der 

im Straf. erfahren als Massstab für die richterliche Überzeugungsbildung anzulegen ist. 

Der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswurdigung stellt den bei der Urteilsfin-

dung des Tatgerichts anzulegenden Beweismassstab dar.455 Hiernach muss der Tatrich-

ter über das Ergebnis der Beweisaufnahme nach vorangegangener rational nachvoll-

ziehbarer, in sich schlüssiger Würdigung der Beweisergebnisse aufgrund logischer 

Schlussfolgerungen in einer freien Beweiswürdigung, d.h. nach seiner inneren, in der 

Hauptverhandlung gewonnenen Überzeugung von dem äusseren und inneren 

 
455 Vgl. hierzu ausführlich bei Miebach, in: MüKo-StPO, 2016, § 261; Ott, in: KK-StPO, 8. Aufl. 2019, § 261. 
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Sachverhalt, entscheiden. Die Bildung der richterlichen Überzeugung meint insoweit 

den Prozess der Erlangung persönlicher Gewissheit des Tatrichters von den objektiven 

und subjektiven Umständen der Tat. Seine Überzeugung muss jedoch nicht das Ergebnis 

zwingender Schlüsse sein. Vielmehr kann diese auch durch Erwägungen gestützt sein, 

die denkgesetzlich oder nach der Lebenserfahrung nur möglich sind. Verbleiben hier-

nach Zweifel an der Täterschaft oder Schuld, fehlt es an der erforderlichen Überzeugung 

selbst dann, wenn schwerwiegende Verdachtsmomente vorliegen. Da es jedoch keine 

absolute Gewissheit gibt, kommt es nur auf die im konkreten Fall nicht behebbaren, auf 

konkrete Umstände gestützten Zweifel an, mithin darauf, ob das Tatgericht einen Sach-

verhalt nach Berücksichtigung der gesamten Beweislage für wahr hält. Bei der Bildung 

der Überzeugung ist der Tatrichter nicht an Beweisregeln oder Richtlinien gebunden. 

Das Gesetz enthält diesbezüglich weder Vorgaben zum Wert eines Beweismittels noch 

zum Beweismass. Dies gilt auch und insbesondere für Angaben des Angeklagten und 

Zeugenaussagen. Massgeblich ist stets der «innere Wert» einer Aussage, d. h ihre Glaub-

haftigkeit. Insoweit muss das Tatgericht jede Aussage unter Berücksichtigung der Be-

sonderheiten des Einzelfalls selbst würdigen. 

Zwar bezieht sich dieser Massstab unmittelbar nur auf die Tätigkeit der Strafgerichte und dabei 

auf den «Inbegriff der Hauptverhandlung», sodass er einerseits für die vorliegende Untersu-

chung durch Strafverteidiger sowie ergänzend beigezogener Hochschullehrer und andererseits 

für die Feststellung von Machtmissbrauch und Diskriminierung naturgemäss keine unmittel-

bare Anwendung finden kann. Eine entsprechende Anwendung der Vorgaben des § 261 StPO 

stellt jedoch sicher, dass die Sachverhaltsfeststellungen und die zugehörige Würdigung nicht 

dem persönlichen Ermessen der Untersuchungsführer überlassen bleiben und insbesondere 

nicht hinter denjenigen Massstäben Zurückbleiben, die auch in Straf- und Ordnungswidrigkei-

tenverfahren insbesondere dem Schutz potenzieller Beschuldigter dienen. 

Dies kann bei der rechtlichen Würdigung der einzelnen Fälle (siehe unter E. II.) dazu führen, 

dass nach den Sachverhaltsfeststellungen der Untersuchungsführer zwar zureichende tatsäch-

liche Anhaltspunkte für die Annahme einer Straftat zu bejahen sind, ein Fall von Machtmiss-

brauch und/oder Diskriminierung aber nach den (insoweit strengeren Massstäben) nicht zur 

Überzeugung der Untersuchungsführer feststeht. 

b) «Gelbe» Fälle 

Eine Einordnung als «gelb» erfolgte für diejenigen Fälle, bei denen weder zureichende tatsäch-

liche Anhaltspunkte für eine untersuchungsrelevante Straf- oder Ordnungswidrigkeit vorlagen, 
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noch ein sonstiger Machtmissbrauch und/oder eine Diskriminierung zur Überzeugung der Un-

tersuchungsführer nach den vorstehend geschilderten Massstäben erfüllt war. 

Dabei handelt es sich typischerweise um Sachverhaltskonstellationen, bei denen aus Sicht der 

Untersuchungsführer ein untersuchungsrelevantes Fehlverhalten zwar theoretisch möglich er-

schien, sich dies aber nach den vorstehend dargestellten Beurteilungsmassstäben auf der 

Grundlage der vorhandenen Informationen nicht mit der für die jeweilige Massstäbe erforder-

lichen Gewissheit feststellen liess. 

c) «Grüne» Fälle 

Als «grün» wurden schliesslich diejenigen Fälle eingeordnet, bei denen sich der Vorwurf eines 

untersuchungsgegenständlichen Fehlverhaltens durch Herrn Homolka oder dessen Lebensge-

fährten auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen nicht bestätigt hat. 

Dabei handelt es sich um Fälle, in denen sich entsprechende Vorwürfe überhaupt nicht bestä-

tigen liessen, entweder weil sie offensichtlich unzutreffend waren oder weil sich hierfür nach 

Einschätzung der Untersuchungsführer überhaupt keine fundierten Anhaltspunkte auffinden 

liessen. 

4. Sachverhaltsdarstellung 

Der nachfolgenden Darstellung und Bewertung der ermittelten mutmasslichen Sachverhalte 

seien folgende Bemerkungen vorangestellt: 

• Die Reihenfolge der Darstellung der mutmasslichen Sachverhalte in diesem Untersu-

chungsbericht erfolgt zufällig und lässt keine Rückschlüsse auf eine zeitliche Einord-

nung, den Namen von Hinweisgebern oder auf die Schwere des im Raum stehenden 

Fehlverhaltens zu. 

• Sollten die Untersuchungsführer zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das Vor-

liegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit durch Herrn Homolka oder dessen Le-

bensgefährten festgestellt haben, wird auf den etwaigen Eintritt der Verfolgungsverjäh-

rung oder auf das etwaige Fehlen eines erforderlichen Strafantrags hingewiesen. Diese 

bleiben für die Bewertung des mutmasslichen Geschehens allerdings ausser Be- 
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tracht.^6 

• Die Bewertung der festgestellten mutmasslichen Sachverhalte erfolgte ausschliesslich 

anhand der unter D. niedergelegten Grundlagen. Hierbei blieb das jüdische Recht auf-

tragsgemäss ausser Acht. 

• Bei der Anonymisierung von Personen gingen die Untersuchungsführer wie folgt vor: 

□ Personen, mit denen die Untersuchungsführer ein Interview geführt haben, wur-

den als «Hinweisgeber» bezeichnet. Gab es für einen mutmasslichen Sachver-

halt mehrere Hinweisgeber, wurden diese mit Buchstaben, für jeden Sachverhalt 

neu beginnend mit A, bezeichnet. Die Initialen des Vor- oder Nachnamens eines 

Hinweisgebers wurden hierbei nicht verwendet, es sei denn diese entsprachen 

zufällig der von den Untersuchungsführern abstrakt bestimmten Bezeichnung. 

o Personen, über die die Untersuchungsführer Informationen erhielten, ohne mit 

ihnen selbst ein Interview geführt zu haben, wurden als «Person» bezeichnet. 

Soweit Hinweisgeber Mitteilungen über andere Hinweisgeber machten, wurden 

auch Letztere als «Person» bezeichnet, somit kann eine Person im gleichen 

Sachverhalt sowohl als «Hinweisgeber» als auch als «Person» benannt sein. Gab 

es für einen mutmasslichen Sachverhalt mehrere dieser Personen, wurden diese 

mit Ziffern, für jeden Sachverhalt neu beginnend mit 1, bezeichnet. 

□ Hinweisgeber und Personen, denen aufgrund ihrer (vormaligen) Funktion in ei-

ner untersuchungsgegenständlichen Einrichtung eine für den mutmasslichen 

Sachverhalt herausragende Bedeutung zukam, wurden zum Teil mit ihrer (da-

maligen) Funktionsbezeiehnung aufgeführt (z.B. «Kanzlerin», «Geschäftsfüh-

rer» etc.). 

*i6 Vgl. E. I. 2. a) (i). 

o Für Hinweisgeber und Personen wurde, soweit sich das Geschlecht nicht schon 

aus der Funktionsbezeichnung ergibt, stets nur das grammatikalische Ge-

schlecht der Bezeichnungen Hinweisgeber bzw. Person genutzt; eine Aussage 

über das tatsächliche Geschlecht von Hinweisgebern oder Personen ist damit 

nicht verbunden. 
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II. Einzelfallbewertung 

1. Fehlverhalten von Herrn Walter Homolka 

Die Auswertung sämtlicher Erkenntnisquellen ergab insgesamt 46 konkrete, objektivierbare 

Vorgänge, die Vorwürfe gegen Herrn Walter Homolka zum Gegenstand hatten. Hiervon wurden 

14 Vorgänge als «rote Fälle» eingeordnet. Dies entspricht einem Anteil an der Gesamtzahl der 

Herrn Homolka betreffenden konkreten, objektivierbaren Vorgänge von etwa 30 %. 

a) Fall 1 

• 1) Sachverhalt 

Im Zuge seines Interviews berichtete Hinweisgeber A gegenüber den Untersuchungsführern, 

sowohl Herr Homolka als auch sein Lebensgefährte seien sehr übergriffig in der Wortwahl ge-

wesen. Herr Homolka habe «ganz extrem übergriffige Sachen» geäussert. Als Beispiel fügte er 

an, Herr Homolka habe in Bezug auf eine andere männliche Person geäussert, dass er, also 

Hinweisgeber A, diese Person sicherlich «sehr attraktiv und geil» finde. So habe er zwar nie 

den Eindruck gehabt, dass Herr Homolka ihn «anmachen» wolle, allerdings habe Herr Ho-

molka Sexleben und Beziehungen häufiger unterschwellig thematisieren wollen. Hinweisgeber 

A äusserte im Rahmen des Interviews wiederholt, es sei ihm schwergefallen, aus diesen (Ge-

sprächs-)Situationen herauszukommen. Er grenzte die Äusserungen zum Begriff sexuali- sier-

ter Gewalt ab und ordnete sie als Belästigung ein, die er als «Hänseln» umschrieb, das unter 

Freunden dazugehöre, aber von einem Vorgesetzten «ein bisschen kom.sch» sei. 

Konkret berichtete Hinweisgeber A von einem Vorfall, der sich auf einem Retreat des Abraham 

Geiger Kollegs im Jahr 2015 oder 2016 ereignet habe. Ein solches Retreat habe einmal im Se-

mester stattgefunden, wo alle als Kollegen zusammen gewesen seien. Es sei eine sehr schöne 

Veranstaltung gewesen. Man sei am Wannsee gewesen und habe gemeinsam gesun- 

gen und gelernt. Alle hätten viel getrunken. Er, Hinweisgeber A, sei länger geblieben, um sich 

zu unterhalten. Der Lebensgefährte4^7 sei auch noch vor Ort gewesen. Man sei untereinander 

per Du gewesen, auch mit Herm Homolka habe er sich geduzt. Dann habe Herr Homolka the-

matisiert, dass in Kapstadt eine Stelle frei werde, dort solle er, Hinweisgeber A, hingehen. Und 

dann habe Herr Homolka von «riesigen schwarzen Schwänzen» gesprochen. Hinweisgeber A 

äusserte, dies als übergriffig empfunden zu haben, obwohl er nicht prüde sei und das Thema 

Sex auch nicht als Tabuthema ansehe. Aber dies habe er nicht für in Ordnung befunden und 

habe nicht gewusst, was er tun solle. 



Gercke 

Wollschläger 

174 

 

 

Der Lebensgefährte äusserte im Rahmen einer eidesstattlichen Versicherung vom 25.05.2023, 

die Herr Homolka im Zuge des in B. IV. 5. erwähnten zivilrechtlichen Verfahrens vor dem Kam-

mergericht Berlin vorlegte, erstmals, Herr Homolka habe in seiner Gegenwart keine anzügli-

chen Bemerkungen gegenüber einem männlichen Studenten des Abraham Geiger Kollegs ge-

macht. Herr Homolka habe nicht im Rahmen eines Gesprächs in seiner und in Anwesenheit des 

Studierenden auf einem vom Abraham Geiger Kolleg organisierten sog. Retreat im Studienjahr 

2015/2016 gegenüber dem Studierenden bezogen auf eine Jobmöglichkeit in Südafrika geäus-

sert, es gebe dort «riesige schwarze Schwänze». Eine derartige Äusserung habe Herr Homolka 

seines Wissens zu keinem Zeitpunkt getätigt. 

Wenn behauptet werde, Herr Homolka habe sein, Homolkas, Sexleben und seine Beziehungen 

oft thematisiert, sei dies falsch. Herr Homolka habe seines Wissens niemals sein Sexleben oder 

seine Beziehungen thematisiert Herr Homolka habe in seiner Gegenwart nicht von «riesigen 

schwarzen Schwänzen» geredet. 

Hinweisgeber B äusserte sich im Rahmen seines Interviews vom 10.06.2022 allgemein dahin-

gehend, dass Herr Homolka einen sehr «burschikosen Humor» gehabt und «nicht immer die 

Normen der Political Correctness» eingehalten habe. Er habe ihm gegenüber «was man an Vor-

stellungen über Political Correctness internalisiert habe» «gerne mal verlassen». Er, Hinweis-

geber B, stellte klar, dass dies nicht mit dem Ziel erfolgt sei, ihn anzugreifen. Er, Herr Homolka, 

habe ihm gegenüber Äusserungen gemacht, «wo man dann zuckt». An einzelne Äusserungen 

vermochte sich Hinweisgeber B nicht zu erinnern. 

Im Rahmen eines Interviews mit der Wochenzeitung «Die Zeit»^8 antwortete Herr Homolka 

ausweislich des veröffentlichen Artikels auf den Vorhalt, die Untersuchungsführer würden 

45? Der Lebensgefährte von Herrn Homolka, vgl. Fn. 1. 
«H Anhang 1. 

mehrere drastische Beispiele auflisten, beispielsweise solle er gegenüber einem Studenten eine 

sexistische rassistische Bemerkung gemacht haben, er könne sich absolut nicht erinnern, so 

etwas gesagt zu haben. 

Auf die Anhörung vom 19.10.2022 liess Herr Homolka durch seinen Rechtsanwalt mit Stellung-

nahme vom 04.12.2022 bezogen auf diesen möglichen Sachverhalt bestätigen, dass im Studi-

enjahr 2015/16 ein Retreat des Abraham Geiger Kollegs stattgefunden und er anlässlich dessen 

mit einem Rabbiner übei eine mögliche Anstellung in Südafrika gesprochen habe. Er bestritt 
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aber, anzügliche Bemerkungen gegenüber einem männlichen Studenten des Abraham Geiger 

Kollegs gemacht zu haben. Insbesondere sei die von dem Hinweisgeber genannte Äusserung 

«mitnichten getätigt» worden. 

In dem zivilrechtlichen Verfahren (siehe unter B. IV. 5.) gegen den Zentralrat der Juden nahm 

Herr Homolka auf die zuvor genannten Ausführungen im Schreiben seines Rechtsanwaltes vom 

04.12.2022 Bezug und versicherte am 05.01.2023 zur Vorlage vor dem Landgericht Berlin an 

Eides statt, der von ihm geschilderte Sachverhalt entspreche den Tatsachen. 

Mit eidesstattlicher Versicherung vom 25.05.2023, die Herr Homolka in dem zivilrechtlichen 

Verfahren (siehe unter B. IV. 5.) gegen den Zentralrat der Juden vor dem Kammergericht Berlin 

vorlegte, stellte er den Sachverhalt abermals in Abrede. Er habe keine anzüglichen Bemerkun-

gen gegenüber einem männlichen Studenten des Abraham Geiger Kollegs gemacht. Er habe 

nicht im Rahmen eines Gesprächs in Anwesenheit des Studierenden und seines Lebensgefähr-

ten auf einem vom Abraham Geiger Kolleg organisierten sog. Retreat im Studienjahr 2015/2016 

gegenüber dem Studierenden bezogen auf eine Jobmöglichkeit in Südafrika geäussert, es gebe 

dort «riesige schwarze Schwänze». Eine derartige Äusserung habe er zu keinem Zeitpunkt ge-

tätigt. 

Sofern angegeben werde, dass er sich wie folgt geäussert haben soll: «Den findest du sicherlich 

sehr attraktiv und geil» und «Wie findest du den oder den da?» sei festzuhalten, dass diese 

Darstellungen falsch seien. Derartige Äusserungen habe er nie getätigt. Wenn behauptet werde, 

er habe sein Sexleben und Beziehungen oft thematisiert, sei dies falsch. Er habe niemals sein 

Sexleben oder seine Beziehungen thematisiert. 

Im Rahmen der zweiten Anhörung liess Herr Homolka mit Schreiben vom 11.09.2023 vorbrin-

gen, dass der Hinweisgeber sich nicht einmal an das Jahr des Retreats erinnere. 

Zudem sei Hinweisgeber Ä erst im November 2020 ordiniert worden. Es möge sein, dass Herr 

Homolka seinerzeit mit einem Rabbiner über eine mögliche Anstellung in Südafrika gespro-

chen habe, nicht jedoch notwendigerweise mit Hinweisgeber A, der schliesslich erst vier, fünf 

Jahre später in Berufsleben eingetreten sei. 

• 2) Beweiswürdigung 

Hinsichtlich der konkreten Äusserungen steht Aussage gegen Aussage. Da Hinweisgeber A le-

diglich ausgesagt hat, dass der Lebensgefährte seinerzeit noch vor Ort gewesen sei, impliziert 
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dies nicht zwingend, dass dieser während des Gesprächs in Hörweite war und die Äusserung 

zwingend mitgehört haben müsste. Die Aussage des Lebensgefährten ist damit unergiebig. Die 

Aussage von Hinweisgeber B hat allenfalls dahingehend indiziellen Wert, dass die von Hinweis-

geber A bekundete Äusserung nach Art und Inhalt gefallen sein könnte. 

Die Untersuchungsführer sind überzeugt, dass die Äusserungen – wie von Hinweisgeber A be-

kundet – getätigt wurden. Aus Sicht der Untersuchungsführer sprechen eine ganze Reihe von 

Punkten für seine Glaubwürdigkeit und die Glaubhaftigkeit und den Erlebnisbezug seiner Aus-

sage. 

Hinsichtlich der Aussagegenese ist zu berücksichtigen, dass Hinweisgeber A nicht von sich aus 

auf die Untersuchungsführer zugekommen ist, sondern von diesen der Vollständigkeit halber 

im August 2022 angesprochen wurde, nachdem sein Name von verschiedenen anderen Hin-

weisgebern als Auskunftsperson bezüglich einer Reihe von untersuchungsgegenständlichen 

Einrichtungen benannt worden war. Dass Hinweisgeber A seinerseits einen konkreten Vorwurf 

gegen Herrn Homolka bekunden würde, war demgegenüber nicht absehbar und seitens der Un-

tersuchungsführer nicht erwartet worden. Hinweisgeber A erhielt auf seinen W unsch zunächst 

einen Fragenkata] og, entschied sich dann aber aus zeitökonomischen Gründen für ein Inter-

view. Dieses kam erst am 28.09.2022 zustande. 

Im Rahmen des Interviews äusserte er vor der Schilderung der Gesprächssituation während des 

Retreats, er habe lange darüber nachgedacht, ob er diese Geschichte zu Protokoll geben solle. 

Aus Äusserungen im Zuge des Interviews wurde deutlich, dass Hinweisgeber A Nachteile für 

sich befürchtete, sich aber gleichwohl bewusst für eine Aussage entschieden hatte. Er sprach 

von der Gefahr von «Leaks» und «Vergeltungsmassnahmen der betroffenen Personen». 

Damit lassen die Erstaussagesituation und die Entstehungsgeschichte der Aussage weder auf 

ein gesteigertes Geltungsbedürfnis noch eine Belastungstendenz seitens Hinweisgeber A 

schliessen. Ein Motiv für eine intentionale Falschaussage ist nicht ersichtlich, sondern wird 

durch die Erstaussagesituation eher kontraindiziert. Zudem hatte Herr Homolka im Zeitpunkt 

der Erstbelastung bereits viele Ämter ruhend gestellt. Auch dies spricht gegen einen Anreiz zu 

einer Falschbelastung im Zeitpunkt der Erstaussage. 

Auch nach ihrem Inhalt spricht die Aussage für ein entsprechendes Erleben. Jedenfalls andeu-

tungsweise sprach Hinweisgeber A auch von seiner Gefühlslage und machte deutlich, sich un-

wohl, überrumpelt und hilflos gefühlt zu haben («Man weiss nicht, wie man in dem Moment 

reagieren soll. Es war übergriffig. [...] das von ihm fand ich nicht in Ordnung. Ich wusste 
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nicht, was ich tun soll.»}. Weitere Äusserungen zur Gefühlslage gegenüber einer fremden Per-

son in einer solchen, zudem per Video geführten, Interviewsituation waren nicht erwartbar. 

Hinweisgeber A konnte das mutmassliche Geschehen situativ und örtlich präzise einordnen. 

Dem Umstand, dass er im Rahmen seines Interviews viele Jahre später nicht genau zu benen-

nen vermochte, ob der Retreat in 2015 oder 2016 stattgefunden hatte, räumen die Untersu-

chungsführer keine Bedeutung bei. Eine genaue zeitliche Einordnung ist auch geschädigten 

Zeugen in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren häufig nicht möglich, was sich jedoch nicht 

nachteilig auf die Glaubhaftigkeit ihrer Aussage auswirken muss. 

Ebenso wenig vermag der Umstand, dass Hinweisgeber A erst im Jahre 2020 ordiniert wurde, 

die Aussage zu erschüttern, da den Hinweisgebern über Art und Zeitpunkt der möglichen Stelle 

in Südafrika nichts bekannt geworden ist. 

Eine Aggravierungs- oder Falschbelastungstendenz ist nicht ersichtlich. Vielmehr machte Hin-

weisgeber A eine sehr differenzierte und vielfach entlastende Aussage. So berichtete er bei-

spielsweise über seine Erfahrungen als Stipendiat beim Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk 

durchweg positiv und sprach sehr positiv über das persönliche Engagement von Herrn Ho-

molka bei der Vermittlung einer externen Praktikumsstelle («Es wurde fieberhaft daran gear-

beitet, dass es bei mir klappen konnte [...].»}, die Hinweisgeber A Herrn Homolka zu verdanken 

angab. 

Hinweisgeber A schilderte offen sein ambivalentes Verhältnis zu Herrn Homolka, indem er 

schilderte, sie hätten ein gutes Verhältnis gehabt. Manchmal sei Herr Homolka sehr kollegial 

und sehr nett gewesen, und dann gebe es andererseits so einen Fall, wo er versucht habe, je-

manden unter maximalen Druck zu setzen. Das Verhalten nahm Hinweisgeber A als wider-

sprüchlich wahr. 

Er machte darüber hinaus keine Angaben zu möglichen Vorfällen gegenüber anderen Studie-

renden. Im Falle eines durch die Untersuchungsführer nicht angenommenen Belastungseifers 

wäre es für Hinweisgeber A schon angesichts der Presse-Berichterstattung ein Leichtes gewe-

sen, über weitere Vorfälle vom Hörensagen zu berichten. 

Hinweisgeber A hätte überdies leicht aggravieren können. Stattdessen ordnete er das Gesche-

hen von sich aus «nicht unbedingt als sexualisierte Gewalt», sondern als «Belästigung» ein. 
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Auch den Vorhalt möglicher Anspielungen des Lebensgefährten auf Sexualkontakte mit ihm 

nutzte Hinweisgeber A nicht zu Belastungen, sondern ordnete dessen Angebote als zwar «viel 

zu nah» und «grenzwertig», aber nicht als Anspielung auf einen möglichen Sexualkontakt ein. 

Insbesondere stellte er klar, keine Penisbilder erhalten zu haben und nicht Adressat konkreter 

Anspielungen oder Anfragen gewesen zu sein, wie über andere Fälle in der Presse berichtet 

worden sei. Auch einen Kommentar zu seinem Facebook-Account beschrieb er als gänzlich 

harmlos. 

Demgegenüber ist hinsichtlich der Aussage von Herrn Homolka mit Blick auf die Aussage-

konstanz bemerkenswert, dass dieser in seiner Stellungnahme vom 04.12.2022 vortrug, aus-

schliessen zu können, die Äusserung getätigt zu haben, nachdem er gegenüber dem Journalis-

ten der Wochenzeitung «Die Zeit» ausweislich des Presseartikels Ende Oktober noch weniger 

entschieden bekundet hatte, sich «absolut nicht zu erinnern», so etwas gesagt zu haben. 

Soweit Herr Homolka angibt, sein eigenes Sex- und Beziehungsleben gegenüber Hinweisgeber 

A nicht thematisiert zu haben, so geht anhand der oben wiedergegebenen Aussage hervor, dass 

Hinweisgeber A nicht bekundet hat, dass es um Herrn Homolkas Sex- und Beziehungsleben 

gegangen sei oder habe gehen sollen. 

Die Untersuchungsführer sind aufgrund der ausgeführten Umstände von der Richtigkeit der 

Aussage von Hinweisgeber A insgesamt überzeugt, namentlich davon, dass Herr Homolka die 

Äusserung von «riesigen schwarzen Schwänzen» gegenüber Hinweisgeber A getroffen hat 

und diesen darauf ansprach, dass er eine andere Person sicherlich sehr attraktiv und geil finde. 

• 3) Rechtliche Würdigung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. aj benannten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend darge-

stellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im Sinne 

von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) Strafrecht 

Einen strafrechtlichen Tatbestand erfüllen die mutmasslichen Äusserungen nicht. Beide Äusse-

rungen sind nach den konkreten Gesamtumständen nicht eindeutig als ehrverletzend einzuord-

nen. Weder der sexuelle Inhalt noch eine mögliche sexuelle Intention genügen allein diesen 
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Anforderungen. Eine sog. Kollektivbeleidigung zulasten der (männlichen) Bürger von Südafrika 

kommt nicht in Frage, da insoweit die Personengruppe nicht hinreichend klar abgrenzbar und 

überschaubar ist, sodass sich die Beleidigung in der Anonymität verliert. 

(b) Machtmissbrauch 

Die angenommenen Äusserungen sind aber als Machtmissbrauch einzuordnen. Für Institutio-

nen wie Bildungseinrichtungen gelten aufgrund der besonders stark ausgeprägten Asymmetrie 

zwischen der Leitungsebene, die regelmässig aufgrund von Alter, Lebenserfahrung und Wissen 

den Studierenden überlegen ist und über den Erfolg des Studiums entscheidet, besonders 

strenge Massstäbe im Umgang mit Studierenden. 

Überdies besteht in Bildungseinrichtungen, zumal in einer so kleinen Einrichtung, in der das 

Studium zudem auf einen sehr intensiven Austausch, beispielsweise über religiöse Themen, 

ausgelegt ist und eine Öffnung der Studierenden gegenüber der Leitungsebene und eine per-

sönliche Ebene ausdrücklich befördert wird, ein Vertrauensverhältnis, aus dem sich regelmäs-

sig besondere Fürsorgepflichten ergeben. 

Aus der starken Asymmetrie in der Stellung in der Kolleghierarchie einerseits und dem gleich-

ermassen fundamentalen Vertrauensverhältnis zwischen Leitungsebene und Studieren- 

denschaft andererseits ergibt sich eine besondere Verantwortung im Umgang mit bestehenden 

Asymmetrien, 

Von Machtmissbrauch kann gesprochen werden, wenn die für einen spezifischen sozialen bzw. 

institutioneilen Kontext gesellschaftlich legitimierte, übergeordnete Stellung im Rahmen einer 

asymmetrischen Beziehung auf andere, an sich symmetrische Verhältnisse übertragen wird. 

Diese werden dadurch asymmetrisch, ohne dass insofern eine Legitimation vorliegt. 

Im institutionellen Kontext des Kollegs nahm Herr Homolka als damaliger Rektor eine überge-

ordnete, gar die höchste Stellung innerhalb des An-Instituts ein. 

Die mutmasslichen Äusserungen des Herrn Homolka gegenüber Hinweisgeber A sind daher als 

Machtmissbrauch zu qualifizieren. 

Herr Homolka merkte nach Überzeugung der Untersuchungsführer (siehe insoweit die Einlei-

tung unter (3) der rechtlichen Würdigung) gegenüber Hinweisgeber A an, dass er eine andere 
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Person sicherlich «sehr attraktiv und geil» finde und sprach im Kontext des von Hinweisgeber 

A in Erwägung gezogenen, beruflichen Kapstadt-Aufenthalts von «riesigen schwarzen 

Schwänzen». Damit nahm er im Rahmen eines Gesprächs anlässlich einer Institutsveranstal-

tung Bezug auf die sexuelle Orientierung des Studierenden und deutete die Möglichkeit von 

Sexualkontakten zu einer Mehrzahl von Personen im Rahmen eines möglichen beruflichen Aus-

landsaufenthaltes an. Die möglichen Sexualpartner reduzierte er überdies sprachlich auf ihr 

primäres Geschlechtsorgan. Zudem hatte die Äusserung einen rassistischen Einschlag. 

Äusserungen in Bezug auf die sexuelle Orientierung oder denkbare künftige Sexualkontakte 

sind jedoch – mehr als alles andere – dem Privatleben zuzuordnen. 

Indem er sich, im Rahmen eines Gesprächs über eine mögliche künftige berufliche Entwick-

lung, dieses Sujets – und zudem in dieser drastischen Wortwahl – annahm, übertrug er seine 

Machtposition im institutioneilen Kontext auf den Bereich der privaten Lebensgestaltung des 

Studierenden. 

Mit der kontextspezifisch deplatzierten Themen- und Wortwahl überschritt Herr Homolka 

deutlich allgemein akzeptierte Grenzen als legitim angesehenen Handelns. 

Die von Hinweisgeber A geschilderten Gefühle der Überrumpelung und Hilflosigkeit sind kenn-

zeichnend für einen Autonomieverlust auf Opferseite im Zuge eines Machtmissbrauchs. 

(c) Diskriminierung 

Der vorgenannte Sachverhalt stellt sich auch als Diskriminierung im Sinne des Untersuchungs-

auftrags dar, nicht allerdings nach den Begrifflichkeiten der Benachteiligungsverbote des AGG. 

Die Richtlinie der Universität Potsdam (SJT-Richtlinie) und dir Richtlinie des Abraham Geiger 

Kollegs (AGK-Richtlinie) sind nicht einschlägig. 

Ein Verstoss gegen Benachteiligungsverbote im Sinne des AGG ist im Ergebnis zu verneinen. 

Zwar dürfte ein hinreichender Bezug zu einem Beschäftigungsverhältnis vorliegen, denn jeden-

falls die mutmassliche Bemerkung in Bezug auf den in Erwägung gezogenen KapstadtAufent-

halt fiel im Rahmen einer dienstlichen Veranstaltung, nämlich auf einem Retreat des Kollegs. 

Überdies sollte der Kapstadt-Aufenthalt beruflich bedingt zustande kommen. Auch die Uner-

wünschtheit der Verhaltensweise war nach Auffassung der Untersuchungsführer objektiv er-

kennbar. Dass sexuelle Anzüglichkeiten vonseiten des Rektors im kollegialen Umfeld und ins-

besondere gegenüber einem Studierenden als unangebracht wahrgenommen werden würden, 
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liegt auf der Hand. Das unerwünschte Verhalten war auch sexuell bestimmt, dies gilt gemeinhin 

für Bemerkungen mit sexuellem Inhalt,456 etwa über sexuelle Neigungen. Im Unterschied zu § 

3 Abs. 3 AGG können auch einmalige sexuell bestimmte Verhaltensweisen den Tatbestand einer 

sexuellen Belästigung erfüllen.457 Zu einer Benachteiligung im Sinne von § 3 Abs. 4 AGG wird 

eine sexuelle Belästigung allerdings erst dadurch, dass diese subjektiv bezweckt oder objektiv 

bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird. Weder eine solche Wirkung 

noch eine solche Zwecksetzung ist vorliegend aber hinreichend ersichtlich. 

Auch die SJT-Richtlinie, die an die Terminologie des AGG anknüpft, ist nicht unmittelbar ein-

schlägig. Sie beruht auf einem Beschluss des Institutsrats aus 2020 und galt zum Zeitpunkt des 

mutmasslichen Sachverhalts noch nicht. 

Dasselbe gilt in Bezug auf die Richtlinie für ein respektvolles und vertrauensvolles Miteinander 

am Abraham Geiger Kolleg an der Universität Potsdam vom 20.02.2020 (AGK- Richtlinie). 

Auch für solche mutmasslichen Fälle einer fehlenden zeitlich Geltung sieht der Untersuchungs-

auftrag jedoch explizit vor, dass jedenfalls Fälle sexualisierter Belästigung und Gewalt, etwa in 

Form folgender verbaler, nonverbaler oder tätlichen Handlungen untersucht, seitens der Un-

tersuchungsführer festgestellt und bewertet werden sollen: 

• Aushängen, Verbreiten oder Zeigen von Bildern sexistischen Inhalts (z.B. Poster, Bild-

schirmschoner, Kalender, Software), 

• Kopie, Anwendung und/oder Nutzung von EDV-Daten pornographischen Inhalts auf 

Dienstcomputern und EDV-Anlagen, 

• sexistische Anrede von Personen (auch die Nutzung von «Kosewörtern») und beleidi-

gende Äusserungen, 

• unerwünschte verbale sexuelle Annäherungsversuche, 

• sexuell anzügliche Bemerkungen, Äusserungen, Witze, Kommentare über andere Perso-

nen, deren Aussehen oder deren Körper, 

• unerwünschter, unnötiger körperlicher Kontakt. 

Herr Homolka merkte nach den Feststellungen der Untersuchungsführer Hinweisgeber A ge-

genüber an, dass er eine andere Person sicherlich «sehr attraktiv und geil» finde. Zudem 

sprach er im Kontext des von Hinweisgeber A in Erwägung gezogenen Kapstadt-Aufenthalts 

 
«v Roloff, in: BeckOK ArbR, 68. Fd. 01.06.2023, AGG § 3 Rn. 31. 
457 BAG NZA 2021,1178. 
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nach Überzeugung der Untersuchungsführer von «riesigen schwarzen Schwänzen». Diese 

Äusserungen sind sowohl vom Kontext als auch von der Wortwahl her als sexuell anzüglich zu 

kategorisieren und unterfallen demnach dem Begriff der sexualisierten Belästigung im Sinne 

der SJT-Richtlinie und damit dem Begriff der Diskriminierung im Sinne des Untersuchungs-

auftrags.
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b) Fall 2 

(1) Sachverhalt 

Am 01.03.2018 wurde Person 1 als Professor für Jüdische Religion und Philosophie an der 

School of Jewish Theology der Universität Potsdam berufen. Bereits im Vorjahr wurde die 

Nachfolge des Lehrstuhls diskutiert und vorbereitet. Nach den Angaben verschiedener Hin-

weisgeber soll es in diesem Zusammenhang in Anwesenheit Dritter zu einer Äusserung durch 

Herrn Homolka gegenüber der damaligen wissenschaftlichen Mitarbeiterin Person 2 gekom-

men sein. Person 2 hatte ein Studium an der Freien Universität Berlin in Neuerer Deutscher 

Literatur abgeschlossen und dort promoviert, bevor sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 

Lehrstuhl für Jüdische Religion der Universität Potsdam tätig war. 

So berichtete Hinweisgeber A, er sei im Jahr 2017 zu einer Sitzung zum Fachverband der Juda-

isten nach Hamburg gefahren. Dort seien auch Herr Homolka sowie andere Kolleginnen und 

Kollegen vom Abraham Geiger Kolleg und Zacharias Frankel College gewesen. Nach der eigent-

lichen Veranstaltung in Hamburg habe Herr Homolka noch alle Mitreisenden zu einem gemein-

samen Abendessen eingeladen. Hinweisgeber A habe sich entschieden, an diesem Essen nicht 

teilzunehmen. Person 2 habe ihm den Verlauf des Abends später geschildert. So sei die Beset-

zung des Lehrstuhls auch Thema bei dem Essen gewesen. Das Essen sei nach Schilderung der 

Kollegin, Person 2, «furchtbar» gewesen. Herr Homolka habe gerade ihr gegenüber durchweg 

sexistische Anspielungen gemacht, auch im Hinblick auf Person 1. So habe Herr Homolka ihr 

gesagt, der Professor (Person 1) sei doch ein attraktiver Mann, das würde doch gut passen, wenn 

die beiden zusammenarbeiten würden. 

Hinweisgeber A berichtete, die damalige Kollegin, Person 2, habe dann in dem Moment, in dem 

Person 1 «auf die Professur gekommen» sei, gekündigt. Sie habe Hinweisgeber A gegenüber 

geäussert, sie habe sich gefühlt, als sei sie ihm «als Kirsche auf dem Sahnehäubchen verkauft» 

worden. 

Hinweisgeber B berichtete, dass die betroffene Person 2, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin 

für den neu zu besetzenden Lehrstuhl im Gespräch gewesen sei, ihm geschildert habe, dass Herr 

Homolka ihr gegenüber angeregt habe, den Job bei dem neu auf den Lehrstuhl besetzten Pro-

fessor anzunehmen, vielleicht führe dies zu einer Romanze oder Sex mit dem neuen Professor. 

Die Kollegin sei durch diese Äusserung verstört gewesen. Dieser Kommentar sei aus seiner, 

Hinweisgeber Bs, Sicht womöglich der Grund gewesen, weswegen die betroffene Person 2 das 

Institut verlassen habe. Er habe die Betroffene dann noch gebeten, den 
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Fall der Gleichstellungsbeauftragten zu melden. Dies habe die Betroffene jedoch abgelehnt Sie 

sei verängstigt gewesen und habe noch eine Karriere in Judaistik in Deutschland angestrebt. 

Sie habe die – nach seiner Auffassung, Hinweisgeber Bs, berechtigte – Sorge geäussert, Herr 

Homolka werde ihr dann die Karriere ruinieren. Selbst einen vertraulichen Bericht an die 

Gleichstellungsbeauftragte habe sie nicht abgeben wollen. 

Hinweisgeber C äusserte, dass er vom Hörensagen berichten könne, Herr Homolka habe aus 

strategischen Überlegungen dem neuen Professor Person 2 «sozusagen als sexuelles Subjekt», 

«das ist deine Assistentin», «das ist dann deine» zugeordnet. Auf Nachfrage äusserte Hinweis-

geber C, die genaue Formulierung nicht wiedergeben zu können, da er selbst nicht anwesend 

gewesen sei, aber es sei nach seinem Verständnis ganz klar kommuniziert worden, dass die Kol-

legin dem Professor sexuell zur Verfügung stehen solle. 

Hinweisgeber D berichtete, dass Person 2 ihm erzählt habe, dass sie das allgemeine Klima am 

Abraham Geiger Kolleg nicht ertragen habe, Person 2 sei jedoch nicht näher auf einzelne Vor-

fälle eingegangen und sie habe ihm auch keine konkreten Vorfalle geschildert. Hinweisgeber D 

schilderte das Arbeitsklima als sehr frauenfeindlich. 

Herr Homolka bestritt im Kontext der Anhörung vom 19.10.2022 über seinen Rechtsanwalt mit 

Stellungnahme vom 04.12.2022, solche Äusserung(en) getätigt zu haben. Richtig sei, dass die 

damalige Mitarbeiterin an das Zentrum für Antisemitismusforschung zu Person 3 habe wech-

seln wollen. Er habe nur sein Bedauern zum Ausdruck gebracht und zu ihr gesagt, dass nun mit 

Person 1 ein neuer Kollege komme, der sich auf eine «erspriessliche Zusammenarbeit» freue. 

Diese Aussage sei selbstverständlich rein fachlich gemeint gewesen und es sei fernliegend, dies 

als «romantische Beziehung» zu interpretieren. Hinzu käme, dass er diese Aussage erst unmit-

telbar nach der Kündigung der Mitarbeiterin in der Institutsratssitzung getätigt habe, sodass 

seine Äusserung auch nicht Ursache der Kündigung gewesen sein könne. 

In dem zivilrechtlichen Verfahren (siehe unter B. IV. 5.) gegen den Zentralrat der Juden nahm 

Herr Homolka auf die zuvor genannten Ausführungen im Schreiben seines Rechtsanwaltes vom 

04.12.2022 Bezug und versicherte am 05.01.2023 zur Vorlage vor dem Landgericht Berlin an 

Eides statt, seine Darstellung entspreche den Tatsachen. 

Bereits in einer anwaltlichen Stellungnahme gegenüber der Universität Potsdam vom 

02.06.2022 liess Herr Homolka sein Bedauern über ein etwaiges Missverständnis ausdrü- 
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cken, falls Person 2 die Äusserung [Anm. «erspriessliche Zusammenarbeit»] in einem so nie-

mals gemeinten Sinne verstanden haben könnte. 

Zur Vorlage in einem zivilrechtlichen Verfahren vor dem Kammergericht Berlin (siehe unter B. 

IV. 5.) versicherte Herr Homolka am 25.05.2023 an Eides statt, er habe zu keinem Zeitpunkt 

die Äusserung «You should take thejob. maybe it will lead to romance or sex with [Person 1]» 

getätigt. Derartige oder ähnliche Kommentare habe er zu keinem Zeitpunkt getätigt. 

Er habe die Mitarbeiterin nicht als sexuelles Subjekt von Person 1 zugeordnet. Frauenfeindliche 

oder sexistische Äusserungen habe er zu keinem Zeitpunkt getätigt. Er habe zu keinem Zeit-

punkt gesagt oder auch nur angedeutet, dass die Mitarbeiterin Person 1 sexuell zur Verfügung 

stehe 

Im Zuge der zivilgerichtlichen Auseinandersetzung legte Herr Homolka die eidesstattliche Ver-

sicherung eines Professors der School of Jewish Theology (Person 4) vor, ausweislich derer Per-

son 2 bereits seit 2013 eine Stelle als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl [...] an der 

School of Jewish Theology, Universität Potsdam, innegehabt habe. Zu diesem Zeitpunkt und 

bis zur Besetzung des Lehrstuhls im Jahr 2018 durch Person 1 sei dieser Lehrstuhl vakant ge-

wesen. Person 2 sei also nicht mit der Berufung von Person 1 an diesem Lehrstuhl tätig gewor-

den, sondern sei dort lehrend und forschend vor dessen Berufung vier Jahre lang tätig gewesen. 

Die Fortführung dieser Tätigkeit sei durch die Berufung von Person 1 nicht in Frage gestellt 

gewesen. Dass Person 2 sich anderweitig orientierte, habe mit der Ausrichtung ihrer akademi-

schen Karriere zu tun gehabt. Person 4 habe ihr in kollegialen Gesprächen geraten, zum einen 

ihre Habilitation zügig abzuschliessen und zudem Erfahrungen an einer anderen Universität zu 

sammeln, um allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt Chancen auf eine Berufung nach Potsdam 

zu erhöhen (Hausberufungen seien unüblich im deutschsprachigen Raum). Hinzu komme die 

Tatsache, dass Person 2 bis zur Besetzung des Lehrstuhls durch Person 1 die Arbeit an diesem 

Lehrstuhl relativ eigenständig geführt hatte, und auch einmal erwähnt habe, dass es nach die-

sen vier Jahren eigenständigen Arbeitens schwierig sei für sie, nun die Rolle einer Assistentin 

einzunehmen. Diesbezüglich sei auch zu erwähnen, dass Person 2 selbst Interesse an dem Lehr-

stuhl für Religionsphilosophie gehabt habe, wobei Person 4, neben anderen Kollegen und Herrn 

Homolka, sie darauf hingewiesen habe, dass sie, da ihre Habilitation wie erwähnt noch nicht 

abgeschlossen war, vermutlich geringe Chancen habe, auf diese W3 Professur berufen zu wer-

den. 

Im Rahmen der zweiten Anhörung wies Herr Homolka mit anwaltlichem Schreiben vom 
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11.09.2023 auf die zuvor dargestellte eidesstattliche Versicherung von Person 4 hin. Überdies 

teilte er mit, dass er die Mitreisenden nicht zu einem Abendessen, sondern zu einem kurzen 

Mittagessen vor der Sitzung eingeladen habe. 

Hinsichtlich der anwaltlichen Stellungnahme gegenüber der Universität Potsdam vom 

02.06.2022 (die von einem anderen Anwalt verfasst wurde) stellte der nun auftretende anwalt-

liche Vertreter von Herrn Homolka klar, die Formulierung des Bedauerns gegenüber der Uni-

versität Potsdam im Zusammenhang mit der Äusserung «erspriessliche Zusammenarbeit» 

möge nicht als Entschuldigung missverstanden werden. Vielmehr habe Herr Homolka bedau-

ert, dass seine Äusserung derart fernliegend fehlinterpretiert werden konnte. Der Begriff des 

Bedauerns sei in diesem Kontext mit Unverständnis und einer gewissen Enttäuschung über 

diese abwegige Auslegung verbunden gewesen. 

(2) Beweis Würdigung 

Herr Homolka hat im Rahmen seiner Stellungnahme vom 04.12.2022 bestätigt, Person 2 auf 

Person 1 angesprochen zu haben. Er habe in diesem Zusammenhang von der Möglichkeit einer 

«erspriesslichen Zusammenarbeit» gesprochen. Diese rein fachlich gemeinte Äusserung habe 

er unmittelbar nach ihrer Kündigung in der Institutssitzung getätigt. 

Damit ist bereits nicht ersichtlich, dass es sich bei der von Herrn Homolka erwähnten Äusse-

rung um diejenige handelt, nie Hinweisgeber B und Hinweisgeber A geschildert haben. Hin-

weisgeber A konnte die Äusserung zeitlich und situativ sehr präzise einordnen. Danach sei sie 

im Zuge eines Essens am Rande einer Sitzung zum Fachverband der Judaisten in Hamburg und 

nicht während einer Institutsratssitzung in Potsdam erfolgt. Dass es sich entgegen der Schilde-

rung des Hinweisgebers A nicht um ein Abendessen, sondern nach Aussage von Herrn Homolka 

um eine Einladung zu eüiem Mittagessen vor der Sitzung gehandelt haben soll, bewerten die 

Untersuchungsführer als unerheblichen Widerspruch. Vielmehr unterstreicht die Aussage von 

Herrn Homolka, dass es das vom Hinweisgeber A geschilderte Setting eines gemeinsamen Es-

sens im Zuge der Fachverbandssitzung tatsächlich gegeben hat. 

Die Kündigung setzte Hinweisgeber A demgegenüber in einen anderen, und zwar späteren zeit-

lichen Kontext, nämlich als Person 1 seine Stelle tatsächlich antreten sollte. Diese Reihenfolge 

legt auch die Aussage von Hinweisgeber B nahe. 

Insbesondere spricht die – sehr originelle – Äusserung von Person 2 gegenüber Hinweisgeber 
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A, mit der sie diesem gegenüber ihre Kündigung begründete [Anm. «als Kirsche auf dem Sah-

nehäubchen verkaufte, dafür, dass sie nicht nur zeitlich nach, sondern auch aufgrund der mut-

masslich zuvor getätigten Äusserung, aufgrund derer sie sich dem neuen Professor «als Kirsche 

auf dem Sahnehäubchen verkauft» fühlte, kündigte. 

Die von Herrn Homolka geschilderte Äusserung dürfte mithin – jedenfalls dann, wenn er sie 

zeitlich richtig einordnet – nicht diejenige sein, die von den Hinweisgebern, insbesondere Hin-

weisgeber A und Hinweisgeber B als Zeugen vom Hörensagen geschildert wurde. 

Ungeachtet dessen schliessen die Untersuchungsführer auf Basis einer Gesamtschau aller vor-

liegender Aussagen aus, dass Herr Homolka gegenüber Person 2 in Bezug auf Person 1 allein 

die Formulierung «erspriessliche Zusammenarbeit» gewählt hat. Eine solche Formulierung 

würde bei Person 2, die in der deutschen Sprache studiert und promoviert war, keine Irritatio-

nen ausgelöst und zu der Ansicht verleitet haben, sie werde gemeinsam mit einer Professur 

gleichsam als «Kirsche auf der Sahne» verkauft. Ein solches Missverständnis hielt im Übrigen 

ausweislich der Stellungnahme vom 04.12.2022 auch der Rechtsanwalt von Herrn Homolka für 

abwegig. 

Wenngleich nur Aussagen von Zeugen vom Hörensagen vorliegen, sind die Untersuchungsfüh-

rer zu der Überzeugung gelangt, dass sich Herr Homolka gegenüber Person 2 wie von Hinweis-

geber B geschildert sinngemäss dahingehend geäussert hat, dass die Zusammenarbeit mit Per-

son 1 vielleicht zu einer Romanze oder Sex mit dieser führe. 

Die Untersuchungsführer sind überzeugt, dass sich Person 2 in dieser Weise gegenüber Hin-

weisgeber B geäussert hat und die Schilderung einem realen Geschehen entspricht. Bei Person 

2 sind Falschbelastungstendenzen nicht anzunehmen, da sie sich nur Hinweisgeber A und Hin-

weisgeber B gegenüber offenbarte und jedes Publik-Werden – und sei es nur gegenüber der 

Gleichstellungsbeauftragten – ablehnte. Dass sie mit der vertraulichen Schilderung gegenüber 

Hinweisgeber B einen persönlichen Zweck verfolgte, ist nicht ersichtlich, zumal sie kündigte 

und die Universität Potsdam verliess. 

Hinweisgeber B bezeichnete die wiedergegebene Äusserung als typisch für Herrn Homolka, mit 

dem er mehrere Jahre zusammengearbeitet hat. Sie passt im Übrigen in das Bild, das sich den 

Untersuchungsführern aus den Schilderungen einer Vielzahl von Interviewpartnern offenbart 

hat. 
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Überdies schilderte Hinweisgeber B, die Kollegin sei durch die Äusserung verstört gewesen. 

Offensichtlich zeigte die Zeugin also noch im Zuge der Schilderung emotionale Betroffenheit. 

Des Weiteren äusserte er, sie sei verängstigt gewesen, als er eine Meldung bei der Gleichstel-

lungsbeauftragten angeregt habe. Auch diese Umstände unterstreichen den Erlebnisbezug ihrer 

Aussage. 

Dass Hinweisgeber B auch seinerseits die Aussage nicht erfunden hat, belegt die, wenngleich 

etwas allgemeiner gehaltene, Aussage von Hinweisgeber A, dem gegenüber Person 2 über 

durchweg «sexistische Äusserungen» ihr gegenüber auch in Bezug auf Person 1 im Rahmen 

eines «furchtbaren» Abendessens berichtet habe. Beispielweise habe Herr Homolka ihr gesagt, 

der Professor sei doch ein attraktiver Mann, das würde doch gut passen, wenn die beiden zu-

sammenarbeiten würden. Dies fügt sich ebenso in die Schilderung von Hinweisgeber B wie ihre 

später bekundete Äusserung, sie habe sich gefühlt, als sei sie als «Kirsche auf dem Sahnehäub-

chen» verkauft worden. 

Auch die Aussage von Hinweisgeber D stützt die Überzeugung, dass Person 2 gegenüber eine 

solche sexistische oder mindestens sexualisierte Bemerkung gemacht wurde, ohne dass von den 

Untersuchungsführern verkannt wird, dass ihre Aussage keinen Hinweis auf den konkreten 

Sachverhalt gibt. 

Die Untersuchungsführer verkennen nicht, dass Herr Homolka eine solche Äusserung und dar-

über hinaus «derartige oder ähnliche Kommentare» in Abrede gestellt und dies an Eides statt 

versichert hat und die Hinweisgeber den Sachverhalt nur vom Hörensagen bekunden konnten. 

Die Aussagen der Hinweisgeber sind aber aufgrund der oben beschriebenen Merkmale so strin-

gent und damit überzeugend, dass die Untersuchungsführer von einem entsprechenden Erle-

ben der Mitarbeiterin und damit von der tatsächlichen Tätigung der Äusserung überzeugt sind. 

Dass die Mitarbeiterin ihre Stelle möglicherweise auch oder sogar vorrangig aus anderen, sach-

lichen Gründen gekündigt hat, wie es Herr Homolka dargelegt hat, mag sein. 

Die Untersuchungsführer sehen indessen nicht als erwiesen an, dass darüber hinaus kommu-

niziert worden sei, dass die Kollegin (Person 2) dem Professor sexuell zur Verfügung stehen 

sollte, wie es Hinweisgeber C als Zeuge vom Hörensagen berichtet hat. Für einen solchen Sach-

verhalt, also nach Auffassung der Untersuchungsführer die Erwartung, dass Person 2 einen un-

freiwilligen sexuellen Kontakt eingehen solle, liegen keine hinreichenden Anhalts- 
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punkte vor. Die mutmassliche Aussage von Person 2 gegenüber Hinweisgeber A, sich «als Kir-

sche auf dem Sahnehäubchen» verduft gefühlt zu haben, weist zwar daraufhin, dass sie auf-

grund ihres Geschlechts und Aussehens als zusätzlicher Anreiz für den Professor habe dienen 

sollen. Dass dies nach Auffassung von Herrn Homolka aber so weit habe gehen sollen, dass sie 

dem Professor sexuell zu Verfügung habe stehen sollen, ist der mutmasslichen Aussage nicht 

zu entnehmen, auch wenn Herr Homolka einen möglichen – freiwilligen – sexuellen Kontakt 

im Sinne einer Romanze oder Partnerschaft nach Aussage von Hinweisgeber B ansprach. Inso-

fern gehen die Untersuchungsführer zugunsten von Herrn Homolka davon aus, dass gegenüber 

Hinweisgeber C von dritter Seite eine überspitzte Darstellung der Äusserung abgegeben wurde 

oder sich bei ihm auf Basis ungenauer Schilderungen eine Fehlvorstellung von der Äusserung 

entwickelt hat. Hinweisgeber C hat insofern klar benannt, die genaue Äusserung nicht zu ken-

nen. Negative Rückschlüsse auf die Glaubwürdigkeit des Hinweisgebers C oder die Glaubhaf-

tigkeit seiner Aussage im Übrigen sind daraus nicht zu ziehen. 

(3) Rechtliche Würdigung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a)  

i.
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iv) 

(b) Machtmissbrauch 

Die zur Überzeugung der Untersuchungsführer ermittelte übergriffige Wortwahl des Herrn Ho-

molka gegenüber Person 2 ist als Machtmissbrauch zu qualifizieren. 

Von Machtmissbrauch kann gesprochen werden, wenn die für einen spezifischen sozialen bzw. 

institutionellen Kontext gesellschaftlich legitimierte übergeordnete Stellung im Rahmen einer 

asymmetrischen Beziehung auf andere, eigentlich symmetrische Verhältnisse übertragen wird. 

Diese werden dadurch asymmetrisiert, obwohl dafür keinerlei Legitimation vorliegt. Im insti-

tutionellen Kontext des Kollegs nahm Herr Homolka als damaliger Rektor eine 
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solche übergeordnete Stellung ein. Äusserungen in Bezug auf die romantische oder sexuelle 

Beziehung zu anderen Personen sind jedoch dem Privatleben zuzuordnen. Dies gilt für die Lei-

tungsebene des Kollegs und die Mitarbeiterschaft gleichermassen, sodass ein einheitlicher 

Massstab für die Frage gelten muss, wann Aussagen als übergriffig einzustufen sind. 

Herr Homolka brachte ein in seinen Augen bestehendes «Potenzial» der wissenschaftlichen 

Mitarbeiterin für eine Romanze oder einen freiwilligen sexuellen Kontakt mit dem künftigen 

Lehrstuhlinhaber zum Ausdruck. Mit der Äusserung übertrug er seine Machtposition im insti-

tutioneilen Kontext auf den Bereich der privaten Lebensgestaltung. 

Durch das Einkleiden der angenommenen Formulierung in einen «Vorschlag» und die direkte 

und offene Ansprache gegenüber Kollegen wirkte diese Machtübertragung – gerade in der ge-

schilderten Atmosphäre bei einem gemeinsamen Arbeitsessen – als besonders einschneidend 

und belastend für die Betroffene. In dieser besonderen Konstellation hatte die Betroffene nicht 

einmal die Möglichkeit, sich den Äusserungen bzw. des «Vorschlags» des Herrn Homolka zu 

erwehren oder sich der Situation zu entziehen. Ihm war es so möglich, ohne einen eigenen Ge-

sichtsverlust, seine Vorstellung über die Zusammenarbeit zwischen Person 2 und Person 1 zu 

äussern. 

Machtmissbrauch ist weiterhin anzunehmen, wenn Macht nicht im gesellschaftlich zugeschrie-

benen und legitimierten Sinne gebraucht wird, sondern allgemein akzeptierte Grenzen als legi-

tim angesehenen Handelns überschreitet. 

Institutionen wie Bildungseinrichtungen sind besonders anfällig für Machtmissbrauch. Die in 

der Institutshierarchie angelegte Asymmetrie erfordert eine umso bedeutsamere Verantwor-

tung im Umgang mit dieser. Besondere Fürsorgepflichten prägen das Verhältnis zwischen Lei-

tungsebene und Mitarbeiterschaft. Mangelndes Distanzempfinden und daraus resultierende 

Grenzüberschreitungen – etwa durch die Vermischung von Beruflichem und Privatem – sind 

besonders sensibel zu bewerten. 

Eine solche Grenzüberschreitung stellt die nach Auffassung der Untersuchungsfiihrer deplat-

zierte mutmassliche Aussage von Herrn Homolka dar. Durch seine Äusserungen drang Herr 

Homolka letztlich bis m die Intimsphäre von Person 2 ein. 

Dass die Äusserung nach den Erkenntnissen der Untersuchungsführer vor einer Mehrzahl von 

Kollegen fiel, erschwert nicht nur den Verstoss, sondern belegt überdies die gegenüber allen 

Anwesenden von Herrn Homolka für sich in Anspruch genommene Unantastbarkeit. 
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Hinweisgeber B schilderte eine emotionale Betroffenheit der Person 2. Sie habe verängstigt und 

ablehnend auf den Vorschlag reagiert, sich an die Gleichstellungsbeauftragte zu wenden. Diese 

Art von Autonomieverlust auf Opferseite ist ein typischer Ausfluss von Machtmissbrauch. 

Person 2 selbst empfand nach Angaben der Hinweisgeber diese und weitere, im Einzelnen von 

ihr nicht wiedergegebene Äusserungen als sexistisch und fühlte sich zum Objekt degradiert, 

was ihre Äusserung, sie fühle sich «wie die Kirsche auf dem Sahnehäubchen verkauft», an-

schaulich belegt. 

Schliesslich ist auch eine sog. persönliche Immunisierung gegen Kritik durch entsprechende 

Abwehrmuster im Kommunikations verhalten charakteristisch für einen Machtmissbrauch.470 

Herr Homolka liess s.ch dahingehend ein, lediglich von einer «erspriesslichen Zusammenar-

beit» von Person 2 mit Person 1 gesprochen zu haben. Das Auslösen von Irritationen aufgrund 

dieser Formulierung scheint, auch ausweislich der anwaltlichen Stellungnahme vom 

04.12.2022, abwegig. Vielmehr impliziert das Berufen auf eine harmlose Wortwahl, dass dem 

Vorwurf ein Missverständnis auf Opferseite zugrunde liegen soll. Dadurch wird – jedenfalls im 

Nachhinein – das Geschehen [Anm. wobei Herr Homolka auch situativ ein gänzlich anderes 

Geschehen unterstellt, als durch die Hinweisgeber geschildert wurde (s. o.)] von Herrn Ho-

molka bagatellisiert und die Verantwortung der Betroffenen zugeschrieben. 

(c) Diskriminierung 

Der vorgenannte Sachverhalt ist auch als Diskriminierung zu qualifizieren. Dies gilt nach Ein-

schätzung der Untersuchungsführer sowohl in begrifflicher Anknüpfung an die Benachteili-

gungsverbote nach dem AGG als auch an die Definition im Untersuchungsauftrag. Die SJT-

Richtlinie der Universität Potsdam ist unmittelbar zeitlich nicht einschlägig. Auch die AGK-

Richtlinie ist zeitlich und im Übrigen auch personell nicht unmittelbar anwendbar. 

Eine sexuelle Belästigung im Sinne des § 3 Abs. 4 AGG ist nur in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 

4 AGG erfasst.471 Der danach erforderliche Bezug zu einem Beschäftigungsverhältnis liegt vor. 

Die Bemerkung gegenüber der Mitarbeiterin fiel nach den Erkenntnissen der Untersuchungs-

führer im Rahmen eines gemeinsamen Essens, zu dem Kollegangehörige eingeladen waren, 

welche für die Sitzung zum Fachverband der Judaisten nach Hamburg gereist waren. Der Vor-

fall ereignete sich mutmasslich mithin auf einer Dienstreise im Kreise von Kollegen. Der be-

 
«f“ Vgl. auch Baumann, Kontrollzwang - Vertuschung - Gespräche, 6. Aufl. 2022, S. 46. 
471 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 49. 
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triebliche Bezug ergibt sich überdies daraus, dass die mutmassliche Äusserung des Herrn Ho-

molka die Beziehung der Person 2 zu ihrem möglichen zukünftigen Vorgesetzten betraf. 

Die Unerwünschtheit der mutmasslichen Äusserung war objektiv erkennbar472 – dass sexuelle 

Anzüglichkeiten im kollegialen Umfeld als unangebracht wahrgenommen werden würden, ist 

offensichtlich. Das unerwünschte Verhalten war auch sexuell bestimmt. Dies gilt gemeinhin für 

Bemerkungen mit sexuellem Inhalt, etwa über die Partnerwahl. Auch eine bezweckte Verlet-

zung der Würde der Person 2 ist zu bejahen: Sowohl das Eingehen einer intimen Beziehung mit 

dem Vorgesetzten (eventuell zur Förderung der Karriere) ist «bemakelt», als auch eine Degra-

dierung ihrer Person vorliegt, wenn sie als zusätzlicher «Anreiz» für die Attraktivität der zu 

besetzenden Professur dienen sollte. 

Die SJT-Richtlinie beruht auf einem Beschluss des Institutsrats aus 2020. Für den vorliegen-

den Sachverhalt von Ende 2017/Anfang 2018 ist sie somit nicht einschlägig. 

Allerdings lautet der Untersuchungsauftrag des Zentralrats der Juden dahingehend, eine Reihe 

enumerativ aufgelisteter Fälle sexualisierter Belästigung und Gewalt, beispielsweise in Form 

verbaler, nonverbaler oder tätlicher Handlungen im Sinne der SJT-Richtlinie festzustellen. 

Entsprechende Formulierungen sind aus § 4 Ziff. 3 der SJT-Richtlinie entnommen, aber durch 

die explizite Übernahme in den erteilten Untersuchungsauftrag aus deren Anwendungsbereich 

herausgelöst worden. Damit gelten sie im Rahmen dieser Untersuchung auch für Sachverhalts-

konstellationen, in denen die Richtlinie unmittelbar – zeitlich oder persönlich – keine Anwen-

dung findet. Festgestellt und bewertet werden sollen durch die Untersuchungsführer hiernach 

unter anderem mutmassliche sexuell anzügliche Bemerkungen oder Kommentare über andere 

Personen. 

Die mutmassliche Äusserung von Herrn Homolka ist als sexuell anzüglich zu kategorisieren 

und unterfällt damit auch dem Begriff der Diskriminierung im Sinne des Untersuchungsauf-

trages.

 
4711 Zur objektiven Erkennbarkeit unerwünschter Verhaltensweisen BAG NJW 2012,407. 
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c) Fall 3 

(1) Sachverhalt 

Die Universität Potsdam schrieb im Jahr 2014 eine auf fünf Jahre ausgeschriebene W3 Profes-

sur für Hebräische Bibel und jüdische Exegese aus. 

Die Stellenausschreibung war zunächst darauf ausgelegt, im Rahmen einer sog. gemeinsamen 

Berufung durch das Abraham Geiger Kolleg und die Universität Potsdam die Stelle nach dem 

sog. «Jülicher Modell» zu besetzen. Danach wäre die Lehrperson an der Universität Potsdam 

angestellt worden und hätte die Position eines Beamten des Landes Brandenburgs innegehabt, 

das Lehrdeputat hätte jedoch zu 50% am Abraham Geiger Kolleg erfüllt werden sollen. Finan-

ziert wurde die Stelle über eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF), welches in Zusammenarbeit mit dem Selma Stern Zentrum für jüdische Studien in 

Berlin-Brandenburg (im Folgenden: Selma Stern Zentrum),473 die Mittel für die Professur be-

reitgesteilt hatte. 

Den Ruf erhielt letztlich Hinweisgeber A, der seinerzeit noch mit einer Teilzeitstelle an der Uni-

versität Göttingen beschäftigt war. Er erhielt zunächst eine befristete Anstellung als wissen-

schaftlicher Angestellter in Leitungsfunktion am Abraham Geiger Kolleg. Dieser Vertrag wurde 

anschliessend verlängert, während sich das Berufungsverfahren hinzog. 

In Bezug auf seine Einstellung trug Hinweisgeber A in seinem Interview mit den Untersu-

chungsführern vor, es seien «merkwürdige» Verhandlungen gewesen, und bereits zu Beginn 

habe es sehr viel Druck gegeben. Sich selbst beschrieb er als «naiv». Er habe den «Brief1 [Anm. 

das Ruf-Schreiben] als verbindliche rechtliche Vereinbarung angesehen, was sich letztlich als 

falsch herausgestellt habe, und dementsprechend direkt eine Wohnung angemietet. Er sei nach 

Berlin geholt worden und Herrn Homolka danach, nach eigenem Bekunden, quasi ausgeliefert 

gewesen. Ihm sei auch nicht bewusst gewesen, dass es nach dem Ruf an die Universität noch 

weitere Verhandlungen gebe. Er habe gedacht, dass das Gehalt feststehe und es darüber hinaus 

nicht viel zu regeln gebe. Er habe erst im Laufe der Verhandlungen gemerkt, wie schwierig das 

deutsche Hochschulgesetz sei. So sei ihm zuvor auch nicht klar gewesen, dass er für seine Stelle 

einen konkreten Projektplan habe aufstellen müssen. Das sei nicht die Schuld von Herm Ho-

molka gewesen, allerdings habe es einfach eine schlechte Kommunikation rundherum gegeben. 

 
^ https://wwK.selma-stern-zentnun.de/zentruin/profil/index.htinl (Stand: 13.09.2023). 

https://wwk.selma-stern-zentnun.de/zentruin/profil/index.htinl
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Im Nachhinein würde er sagen, dass er manipuliert worden sei, um einen Vertrag mit dem Gei-

ger Kolleg abzuschliessen, was, wie er erst später erfahren haben will, ein privates Unternehmen 

von Herrn Homolka gewesen sei. 

Herr Homolka bemühte sich nach Angaben mehrerer Hinweisgeber, die durch die E-Mail einer 

Mitarbeiterin der Universität Potsdam aus Sicht der Untersuchungsführer gestützt werden, ge-

genüber der Universität Potsdam um eine Änderung des Berufungsmodells vom «Jülicher Mo-

dell» auf das «Thüringer Modell». Danach wird der Rufinhaber im Angestelltenverhältnis an 

einer ausseruniversitären Forschungseinrichtung angestellt. Er wird an der Universität in die 

mitgliedschaftliche Stellung eines Professors berufen und darf den Titel führen; eine vertragli-

che Anbindung an die Hochschule erfolgt im Unterschied zum Jülicher Modell jedoch nicht, 

und es entsteht auch keine Stellung als Landesbeamter/74 

Mit E-Mail vom 16.07.2015 teilte die Dezernentin für Berufungsmanagement der Universität 

Potsdam Herrn Homolka und Person 1 mit, dass eine Abänderung des Modells der gemeinsa-

men Berufung und ein Umschwenken auf das Thüringer Modell rechtlich nicht mehr möglich 

sein dürfte, nachdem Hinweisgeber A sich auf eine anderslautende Ausschreibung beworben 

habe. Ferner verwies sie darauf, dass vor einer solchen Ausschreibung der Kooperationsvertrag 

[Anm. wohl zwischen dem Abraham Geiger Kolleg und der Universität Potsdam] angepasst wer-

den müsse. 

In den anschliessenden Verhandlungen erhielt Hinweisgeber A, der Deutsch nicht als Mutter-

sprache spricht und nach eigenen Angaben im deutschen Hochschulrecht nicht firm war, Un-

terstützung durch Person 2. Diese klärte Hinweisgeber A über die Unterschiede der beiden Be-

rufungs-Modelle auf und wies ihn auf die Problemstellung rund um die Befristung der Stelle 

und das Auslaufen der Fördermittel hin. Nach damaligen Angaben von Person 1 seien die För-

dermittel bereits im Jahr 2012 für fünf Jahre vergeben worden, sodass nunmehr nur Gelder bis 

zum 31.03.2017 gezahlt werden könnten. Aufgrund dessen sei auch eine Einstellung als Beamter 

in diesem Zeitraum nicht möglich, sodass die Einstellung nur im Angestelltenverhältnis mög-

lich sei. 

Hinweisgeber B bestätigte, dass die Professur über fünf Jahre über das Selma Stern Zentrum 

gefördert werden sollte und die Stelle dann beim Abraham Geiger Kolleg angelegt worden sei. 

'<7J< Vgl. Adam, Gemeinsame Berufungen – Die vier häufigsten Modelle und ihre Vor- und Nachteile, Forschung & Lehre 
2016, S. 882 
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Nach Ablauf der fünf Jahre habe die Universität die Stelle übernehmen sollen. Als Hinweisgeber 

A eingestellt worden war, seien jedoch keine fünf Jahre mehr «übrig» gewesen. 

Dass Hinweisgeber A sich Hilfe von Person 2 geholt habe, sei bei Herrn Homolka nach Aussage 

von Hinweisgeber A «nicht gut angekommen». Er, Herr Homolka, habe ihm, Hinweisgeber A, 

gesagt, der von ihm um Hilfe gebetene Kollege geniesse keinen guten Ruf. Hinweisgeber A be-

kundete ergänzend aber auch, Herr Homolka habe ihm empfohlen, dem Hochschulverband bei-

zutreten, damit er über den Verband einen rechtlichen Beistand für die Verhandlungen be-

komme. Dies sei wohl grosszügig von Herrn Homolka gemeint gewesen, er habe das jedoch 

nicht gewollt. Er äusserte ferner, er habe nicht in das deutsche System gepasst. Er habe keinen 

Streit gewollt, er habe nur ein paar Formulare ausfüllen und dann seine Stelle antreten wollen. 

Und da es ihm zu kompliziert gewesen sei, habe er einfach aufgegeben und sich an das gehalten, 

was Herr Homolka gesagt habe. 

Der weitere Verlauf der Verhandlungen konnte seitens der Untersuchungsführer nicht näher 

aufgeklärt werden. Aus den den Untersuchungsführern vorliegenden Unterlagen geht aber her-

vor, dass der damalige Vertreter der Geschäftsführung der School of Jewish Theology, Person 

3, Hinweisgeber A am 11.12.2015 per E-Mail aufforderte, sich ohne Bezugnahme auf die Aus-

schreibung abermals zu bewerben. Der Hintergrund und die Intention dieser E-Mail waren für 

die Untersuchungsführer nicht aufklärbar. Dass Hinweisgeber A erneut seine Bewerbungsun-

terlagen habe schicken sollen, bezeichnete Hinweisgeber C im Interview als befremdlich und 

ordnete dies dahingehend ein, dass ein Modellwechsel eigentlich nicht mehr möglich gewesen 

sei. Auch Hinweisgeber B schilderte, dass Hinweisgeber A nach Abschluss des Verfahrens noch 

einmal gebeten worden sei, sich zu bewerben, um das Verfahren noch einmal unter einem an-

deren Gesichtspunkt zu durchlaufen, und er, Hinweisgeber A, sei dann nach einem anderen 

Modell eingestellt worden. Im Ergebnis sei er Mitarbeiter des Abraham Geiger Kollegs gewor-

den und sein Vertrag habe dann genauso verlängert werden müssen wie bei anderen Mitarbei-

tenden. 

Aus einer E-Mail-Kommunikation zwischen Person 4 von der Universität Potsdam und Hin-

weisgeber A geht hervor, dass letzterer nunmehr nach dem «Thüringer Modell» auf eine W3 

Professur für Bibel und jüdische Exegese berufen werden sollte. Person 4 stellte noch einmal 

klar, dass Hinweisgeber A damit nicht Beamter des Landes Brandenburg werden würde, wo-

raufhin Hinweisgeber A gleichwohl mit dem Prozess fortzufahren bat. 

Letztlich wurde Hinweisgeber A nach dem Thüringer Modell als Professor berufen. 
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Der auf das Ende der ersten Förderperiode befristete Vertrag wurde seitens des Abraham Geiger 

Kollegs um zwei weitere Jahre (bis zum 31.03.2019) verlängert. Damit wurde die zweite Förder-

periode nicht voll ausgeschöpft. 

Im Mai 2018 soll es zu einem Gespräch zwischen Hinweisgeber A und Herrn Homolka gekom-

men sein, in welchem dieser Hinweisgeber A gegenüber eröffnete, dass sein Vertrag nicht ver-

längert und seine Stelle nunmehr neu ausgeschrieben werde. 

Dieses Gespräch schilderte Hinweisgeber A wie folgt: Ihm sei von Herrn Homolka in Anwesen-

heit von Person 1 im Mai 2018 gesagt worden, dass sein Vertrag nicht für das fünfte Jahr ver-

längert werden würde. Es sei ihm dann gesagt worden, dass er das fünfte Jahr nicht bekommen 

würde. Im selben Gespräch habe Herr Homolka überdies gesagt, dass er [Anm. Homolka] seine 

[Hinweisgeber A‘s] Bewerbung, für den Fall, dass er sich auf die Stelle bewerben wolle, nicht 

berücksichtigen würde und dass erliess than zero chance» habe, die Stelle zu erhalten. 

Die Formulierung «zero chance» verwendete Hinweisgeber A auch in mindestens einer EMail 

gegenüber Dritten. 

Hinweisgeber A schilderte, von der Situation so überfordert gewesen zu sein, dass er Herrn Ho-

molka spontan umarmt habe. Als Begründung für die Nicht-Verlängerung des Vertrages sei an-

gegeben worden, dass es Herrn Homolka im Wesentlichen um Loyalität gehe. Es sei hierzu 

nichts schriftlich festgehalten worden. 

Hinweisgeber C berichtete insofern, natürlich sei Herr Homolka nicht verpflichtet, Verträge zu 

verlängern, allerdings sei es aus dem gewöhnlichen universitären Alltag durchaus so bekannt, 

dass Verträge verlängert werden würden, solange Geld da sei und der rechtliche Rahmen dies 

zulasse. 

Hinweisgeber B bestätigte, dass Hinweisgeber A von Herrn Homolka vermittelt worden sei, 

dass er in der Institution keinen «Fuss mehr in die Türe» bekomme. Wenn er sich wieder be-

werbe, werde er keine Chance haben, er (Homolka) würde alle Hebel in Bewegung setzen, dass 

er (Hinweisgeber A) dort nicht reinkommen würde. 

Mit Blick auf den Übergang der Stelle beschrieb Hinweisgeber B, dass, wenn eine Stelle eines 

Professors an die Universität übergehen solle, sich die Person normalerweise auf diese Stelle 

bewerben müsse, da es formal noch eine Ausschreibung gebe. Allerdings sei eigentlich klar, dass 
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es trotzdem einen reibungslosen Übergang geben würde. 

Hinweisgeber B schilderte, mitbekommen zu haben, dass Herr Homolka zu Hinweisgeber A ge-

sagt habe, dass ihm einige Dinge nicht passten und er erwarte, dass er sein Verhalten ändere 

und hiervon abhängig gemacht werde, ob der Vertrag verlängert werde. Hinweisgeber A habe 

sein Verhalten indessen nicht geändert, weswegen der Vertrag im Jahr 2019 nicht verlängert 

worden sei. 

Auch Hinweisgeber D gab an, dass Hinweisgeber A als «problematischer» Mitarbeiter gegolten 

habe. Entsprechend sei auch klar gewesen, warum der Vertrag von Hinweisgeber A nicht ver-

längert wurde: So eine Person habe Herr Homolka nicht bei sich arbeiten lassen wollen. Also 

eine Person, die zum einen nicht tue, was er wolle, und zum Zweiten damit sogar in die Öffent-

lichkeit gehe. 

Hinweisgeber D bezeichnete den Umgang mit ihm (Hinweisgeber A) gegenüber den Untersu-

chungsführern als «eine ganz tragische Geschichte». 

Hinweisgeber E äusserte in seinem Interview, dass Hinweisgeber A, ein von ihm hoch geschätz-

ter Kollege und Bibelwissenschaftler, amtsmissbräuchlich rausgeworfen und seine Karriere zer-

stört worden sei. Ihm, Hinweisgeber A, sei von Herm Homolka erst mündlich, dann schriftlich 

mitgeteilt worden, dass das Abraham Geiger Kolleg seinen, Hinweisgeber A’s, Arbeitsvertrag 

nicht verlängere, dass sozusagen die Religionsgemeinschaft entgegen der Absicht der Universi-

tät Potsdam die Stelle nicht habe verlängern und verstetigen wollen. Diese Religionsgemein-

schaft sei Herr Homolka selbst gewesen, der gesagt habe: «Nein, diese Person, die schmeissen 

wir raus. Der Arbeitsvertrag wird nicht verlängert.» Dem Dekan, der angefragt habe, warum 

die Stelle nicht verlängert werde, habe Herr Homolka gesagt, dass Hinweisgeber A für die Reli-

gionsgemeinschaft nicht tragbar sei. Dies sei ein klarer Fall von Amtsmissbrauch gewesen. Hin-

weisgeber A sei seit dieser Zeit arbeitslos gewesen, die Karriere sei zerstört worden 

Auch Hinweisgeber F äusserte sich zum vorliegenden Sachverhalt. Er führte aus, dass die Art 

und Weise, wie Hinweisgeber A das Kolleg habe verlassen müssen, nicht in Ordnung gewesen 

sei. Zwar meinte Hinweisgeber F, dass die Gemengelage kompliziert gewesen sei und es aus 

seiner Sicht wohl auch richtig gewesen sei, den Vertrag nicht zu verlängern, allerdings sei dies 

prozessual nicht gut gelaufen. Herr Homolka habe Hinweisgeber A vielmehr «in den 

Wahnsinn» getrieben. Die Art und Weise, wie er mit ihm umgegangen sei, sei nicht integer ge-
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wesen und auch nicht kollegial. Es sei nicht ehrlich gewesen, aber iuristisch sicherlich wasser-

fest. Hinweisgeber F wisse jedoch nicht, was unser Rechtssystem dazu sage, allerdings sei er der 

Meinung, dass man es hier mit einer Ausbildungsstätte zu tun habe für Geistliche, für Rabbine-

rinnen und Rabbiner und dass dort andere Massstäbe gelten würden. Herr Homolka müsse sich 

als Rektor vorbildlich verhalten und an ihn müssten höchste Massstäbe angesetzt werden. 

Um für den Verbleib von Hinweisgeber A am Abraham Geiger Kolleg zu werben, entstand eine 

von rund 80 internationalen Unterstützern unterzeichnete E-Mail, welche an Herrn Homolka 

gerichtet war. Letzterer äusserte sich dazu per E-Mail auszugsweise wie folgt: 

«[...] I had a chance to take the matter up on a bilateral basis with quite a number of 

colleagues who had shown an interest in the matter based on the information you had 

circulated. It became obvious that they had no idea of the nature of [Hinweisgeber A]'s 

form ofemployment at the College: neither tenured nor tenure-track but simply an in-

terim teaching Position on a fixed-term contract. All of them thought that this would 

have been an essential bit of information to truly assess the issue. I also think that you 

should have pointed this out before you solicit support among your colleagues. 

The position held by [Hinweisgeber A] runs out in March 2019, will lapse automati- 

cally and is not upfor renewal. The University of Potsdam has meanwhile started to 

prepare the appointment of a tenured university professor for Hebrew Bible to be ad-

vertised in the nextfew months. It will cover the dimension of Hebrew Bible at the 

School of Jewish Theology. [Hinweisgeber A] is welcome to apply, there will be an in-

ternational search. This information has been made available to [Hinweisgeber A] in 

May 2018 to give [Hinweisgeber A] ample time to make provisions.» 

Auf Nachfrage von Hinweisgeber A bei der Universität Potsdam, bei der er um die Verlängerung 

seiner Stelle bat, soll der Dekan der Philosophischen Fakultät hingegen darauf hingewiesen ha-

ben, dass das Beschäftigungsverhältnis ganz in der Zuständigkeit des Abraham Geiger Kollegs 

liege, die Universität Potsdam insofern kein Mitspracherecht habe und hinsichtlich des Über-

gangs der Professur in die Trägerschaft der Universität noch keine Verhandlungen erfolgt seien 

und es, solange das ZJS [Anm.: gemeint sein dürfte das Selma Stem 

Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg] finanziert sei, dazu keine Entscheidung sei-

tens des Ministeriums geben werde J75 
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Hinweisgeber C berichtete in Bezug auf die Neubesetzung der Stelle von einer Institutsratssit-

zung im Sommersemester 2018 oder im Wintersemester 2018/19, in der Herr Homolka auf die 

Frage, wie es mit dem Lehrstuhl weitergehen würde, in einem scharfen Ton erwidert habe, dass 

dies keine Angelegenheit der School of Jewish Theology sei, diese Bibelprofessur gehöre zum 

Abraham Geiger Kolleg und dieses würde auch eine Lösung finden, wenn es an der Zeit sei. 

Hinweisgeber C nannte es «eine beliebte Strategie» von Herrn Homolka, die Trennung zwi-

schen Abraham Geiger Kolleg und der School of Jewish Theology immer dann hervorzuheben, 

wenn sie für ihn strategisch günstig gewesen sei. Dies habe er genauso gemacht, als es um die 

Neubesetzung der Stelle von Hinweisgeber A gegangen sei. Dort habe er zunächst behauptet, 

die Universitätsregularien würden voraussetzen, dass die Stelle neu ausgeschrieben werde, 

wenn diese im Jahr 2020 vom Abraham Geiger Kolleg an die Universität Potsdam übergehen 

würde. Als Hinweisgeber A den Dekan der Fakultät diesbezüglich kontaktiert habe, habe dieser 

geantwortet, dass die Zuständigkeit für die Bibelprofessur allein beim Abraham Geiger Kolleg 

liegen würde. So seien Zuständigkeiten hin- und hergeschoben worden, wenn es für Herrn Ho-

molka opportun gewesen sei. 

Hinweisgeber A verliess nach Ablauf seines letzten Vertrages das Abraham Geiger Kolleg. Auf 

die neu ausgeschriebene Stelle bewarb er sich nicht. Auf den Lehrstuhl wurde zum Winterse-

mester 2020/2021 Person 5 berufen und die Stelle als Landesprofessur verstetigt.474 

Herr Homolka äusserte sich zunächst nur allgemein zum Vorwurf der Nicht-Verlängerung von 

Arbeitsverhältnissen im Rahmen seines Interviews mit der Zeitung «Die Zeit», das am 

27.10.2022 unter dem Titel «Das war Rufmord»475 erschien. Auf die Frage, ob er die Verlänge-

rung von Arbeitsverhältnissen von loyalem Verhalten abhängig mache, gab er ausweislich des 

Presseartikels an, dass dies nicht richtig sei. Richtig sei, dass er von Mitarbeitern Loyalität er-

warte. 

475 Hinweisgeber A stellte ein Dokument zur Verfügung, in welchem der Wortlaut der E-Mail wiedergegeben sei. Die E-Mail 
selbst lag den Untersuchungsführern nicht vor. 

In der auf die Anhörung der Untersuchungsführer vom 19.10.2022 bezogenen anwaltlichen 

Stellungnahme vom 04.12.2022 wird für Herrn Homolka ausgeführt, dass Hinweisgeber A im 

 
474 https://www. 

; (Stand; 13.09.2023). 
475 Anhang 1. 

https://www/
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Rahmen einer gemeinsamen Berufung nach dem Thüringer Modell berufen worden sei. Er sei 

befristet am Abraham Geiger Kolleg eingestellt gewesen. Die vorherigen Berufungsverhandlun-

gen nach dem Jülicher Modell seien wegen überzogener Forderungen von Hinweisgeber A ge-

scheitert. Er habe sich dennoch bemüht, die Stelle zügig zu besetzen, diesmal nach dem Thürin-

ger Modell. Dafür habe ein neuer Kooperationsvertrag mit der Universität Potsdam geschlossen 

sowie das Berufungsverfahren wiederholt werden müssen. Die Stelle sei aus Mitteln des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung bezahlt worden. Hierbei habe es zwei Befristungen 

gegeben: Zum einen von 2012 bis 2017, zum anderen von 2017 bis 2022. Das Projekt sei dann 

aufgrund eines Beschlusses des Direktoriums des Selma Stern Zentrums für Jüdische Studien 

Berlin-Brandenburg in der zweiten Förderphase nur bis zum 30.09.2019 zugelassen gewesen, 

da das BMBF auf die Übernahme der Stelle durch die Hochschule gedrängt habe. Es wird in der 

Stellungnahme zugestanden, dass der Vertrag nicht bis zum Ende des möglichen Förderzeit-

raums gelaufen sei. Eine Begründung hierfür wird nicht angegeben. Mit Auslaufen der Mittel 

habe das Anstellungsverhältnis fristgerecht geendet. Die Professur sei im Anschluss als Profes-

sur durch die Universität ausgeschrieben worden. Ob Hinweisgeber A seine persönliche Ein-

schätzung der Erfolgsaussichten geteilt und deswegen von einer Bewerbung abgesehen habe, 

könne er nicht sagen. Zu dieser Einschätzung sei er gelangt, da sich Hinweisgeber A im Rahmen 

eines Promotionsverfahrens einer Studentin mit deren Doktorvater, Person 6, zerstritten habe. 

Er habe ihn, Hinweisgeber A, darauf hingewiesen, dass bei einer Berufung auf eine unbefristete 

Stelle das Verhältnis zu den übrigen Professorenkollegen intakt sein sollte. 

In dem zivilrechtlichen Verfahren (siehe unter B. IV. 5.) gegen den Zentralrat der Juden nahm 

Herr Homolka auf die zuvor genannten Ausführungen im Schreiben seines Rechtsanwaltes 

vom 04.12.2022 Bezug und versicherte am 05.01.2023 zur Vorlage vor dem Landgericht Ber-

lin an Eides statt, seine Darstellung entspreche den Tatsachen. 

Bereits mit anwaltlichem Schreiben vom 02.06.2022 hatte Herr Homolka gegenüber der Uni-

versität Potsdam ergänzend darauf hingewiesen, dass zu einem späteren Zeitpunkt zwischen 

Person 6, Person 7 und ihm Übereinstimmung bestanden habe, dass Hinweisgeber A für eine 

unbefristete Position nicht in Betracht komme. Er verwies darauf, über entsprechende Korres-

pondenz*'78 zu verfügen. 

■i’» Diese Korrespondenz stand den Untersuchungsführern im Zuge dieser Untersuchung nicht zur Verfügung. 

Mit eidesstattlicher Versicherung vom 25.05.2023 versicherte Herr Homolka in dem zivilrecht-

lichen Verfahren vor dem Kammergericht Berlin (siehe unter B. IV. 5.) diesbezüglich: 
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«Die Anstellungshistorie stellte sich somit wie folgt dar: 

- 0i.04.a012 – 31.03.20171. Förderphase ZJS [Anm. gemeint sein dürfte das Selma 

Stern Zentrum] 

- Herbst 2013: Internationale Ausschrt ibung Bibel befristet aufs Jahre – das war zu 

dem Zeitpunkt falsch, denn Mittel standen schon da nur noch jur 3,5 Jahre zur Ver-

fiigung 

- 2014 Berufungskommission und Besetzung 

- Berufungsverhandlungen mit UP und mit AGK 

- 01.04.2 015 – 3 0.04.2 0151. Honorarvertrag 

- 01.05.2015 – 31.08.2015: Anstellung 50%, da parallel noch eine Anstellung 50% 

TVL 13 an der Universität Göttingen bestand 

- 01.09.2015 – 31.03.2017: Anstellung 100% 

- 01.03.2016 Ruf Universität Potsdam, Thüringer Modell, ohne Begründung eines 

Beamten- oder Anstellungsverhältnisses 

- Juni 2016- Absichtserklärung zur Weiterbeschäftigung bis 2021, für den Fall, dass 

es eine Weiterforderung jur diesen Zeitraum gibt 

- Herbst 2016: Bewilligung 2. Förderphase ZFS 01.04.2017 – 31.03.2022 – Bewilli-

gung des Projekts Bibelprofessur nur befristet bis 30.0Q.2020, im Anschluss 

Übernahmezusage durch das Land Brandenburg mit Neuausschreibung 

- Februar 2017: Vertragsverlängerung bis 31.03.2019 

- Ende 2018: Auslaufen des Vertrags zum 31.03.2019» [Hervorhebung im Original] 

Überdies versicherte Herr Homolka, an diesem Prozess seien mehrere Personen beteiligt gewe-

sen, vor allem die berufende Universität Potsdam und das BMBF. Hierbei sei es ihm nicht mög-

lich gewesen, eigenmächtig Entscheidung darüber zu treffen, wer welche Professur oder Ar-

beitsverträge erhalte bzw. in welchem Anstellungsverhältnis die jeweiligen Personen landen. 

Hierbei habe es sich stets um Gremienentscheidungen gehandelt, an denen mehrere Personen 

beteiligt gewesen seien. 

Es sei falsch, wenn behauptet werde, er habe Folgendes geäussert: «Nein, diese [Geschlecht von 

Hinweisgeber A], die schmeissen wir raus. Der Arbeitsvertrag wird nicht verlängert.» Er habe 

diese Äusserung nicht getätigt.
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Im Rahmen seiner zweiten Anhörung liess Herr Homolka mit anwaltlichem Schreiben vom 

11.09.2023 mitteilen, er habe nie geäussert, der von Hinweisgeber A um Hilfe gebetene Kollege 

geniesse keinen guten Ruf. Herr Homolka habe sich über den Ruf des Kollegen in keiner Weise 

geäussert, sondern lediglich bemerkt, dass der Rat des Kollegen auf diesen ,.Spezialfall» nicht 

zuträfe. 

Seine frühere Äusserung, die Berufungsverhandlungen nach dem Jülicher Modell «seien we-

gen» überzogener Forderungen der Bewerberin gescheitert, bezeichnete Herr Homolka aber-

mals als korrekt und ergänzte dies dahingehend, die Verhandlungen seien seitens des Univer-

sitätspräsidenten gescheitert. Herr Homolka habe sich daraufhin, aufgrund dieser Entschei-

dung des Präsidenten, darum bemüht, die Stelle doch zügig zu besetzen. Dafür habe dann nur 

das Thüringer Modell zur Verfügung gestanden, das die Anstellung von der Universität auf das 

Kolleg verschoben habe. Herr Homolka habe sich also für Hinweisgeber A eingesetzt und es auf 

sich genommen, dass ein neuer Kooperationsvertrag mit der Universität Potsdam geschlossen 

werden sowie die Wiederholung des Berufungsverfahrens erfolgen konnte. 

Den Zeitpunkt seiner Übereinstimmung mit Person 6 und Person 7 gab er mit «vor Auslaufen 

des befristeten Vertrages» an. 

(2) Beweiswürdigung 

Wenngleich sich eine Reihe von Hinweisgebern, wie oben dargelegt, kritisch über die Verfah-

rensweise im Hinblick auf Hinweisgeber A während der gesamten Dauer seiner Anstellungen 

geäussert haben und auch der durch E-Mail belegte Modellwechsel zum Nachteil von Hinweis-

geber A zunächst Fragen aufwarf, liegen nach den ergänzenden Erläuterungen von Herrn Ho-

molka insofern nach Auffassung der Untersuchungsführer letztlich keine zureichenden tatsäch-

lichen Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten im Sinne des Untersuchungsauftrags vor. 

Auch der Umstand, dass der Förderzeitraum nicht ausgeschöpft und Hinweisgeber A nicht wei-

ter beschäftigt wurde, lässt nach Auffassung der Untersuchungsführer ein Fehlverhalten nicht 

hinreichend sicher hervortreten. Insofern ist nicht auszuschliessen, dass jeweils objektive 

Gründe hierfür vorlagen und beachtet wurden. 

Im Rahmen des Untersuchungsauftrags als relevant einzustufen ist hingegen das mutmassliche 

Verhalten von Herrn Homolka während des Gesprächs mit Hinweisgeber A im Mai 2018, na-

mentlich die Aussage Herrn Homolkas, er werde ihn im Falle seiner Bewerbung nicht be- 208
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achten und die von Hinweisgeber A bekundete Äusserung, im Falle einer Bewerbung habe er 

«less than zero chance». 

Herr Homolka hat diese Äusserung nicht in Abrede gestellt. Weder in den anwaltlichen Stel-

lungnahmen vom 04.12.2022 und 11.09.2023 noch in der eidesstattlichen Versicherung vom 

05.01.2023 von Herrn Homolka wird die Formulierung aufgegriffen. In seiner eidesstattlichen 

Versicherung vom 18.02.2023 setzte Herr Homolka die Formulierung in einen anderen Kon-

text, nämlich den der Nicht-Ordinierung in dem unter E. II. 1. h) dargestellten Fall und stellte 

sie in Bezug auf diesen Sachverhalt in Abrede. 

Hinweisgeber A hat die Gesprächssituation sowie die Äusserung den Untersuchungsführern 

gegenüber sehr präzise, lebhaft und emotional geschildert. Insbesondere die Schilderung der 

angesichts der negativen Nachricht seiner Nkchtweiterbeschäftigung überraschenden, ja gera-

dezu paradoxen Umarmung von Herrn Homolka spricht für eine lebhafte Erinnerung der Situ-

ation und eine umfassende Darstellung im Interview. 

Eine Falschbelastungstendenz ist nicht ersichtlich. Wenngleich er sich in vielfacher Weise kri-

tisch über das Verhalten von Herrn Homolka äusserte, entlastete er ihn auch verschiedentlich, 

beschied ihm eine gewisse Fürsorge ihm gegenüber und sprach offen und freimütig eigene An-

teile an dem Missglücken der Verhandlungen und der Zusammenarbeit an. 

Gestützt wird seine Aussage dadurch, dass er die Formulierung «zero chance» auch in EMails 

wiedergab. 

Zudem bestätigte Hinweisgeber B die entsprechende Äusserung mit eigenen Worten, indem er 

aussagte, Hinweisgeber A, sei von Herrn Homolka vermittelt worden, dass er in der Institution 

keinen «Fuss mehr in die Türe» bekomme. Wenn er sich wieder bewerbe, werde er keine 

Chance haben, er, Herr Homolka, würde alle Hebel in Bewegung setzen, dass Hinweisgeber A 

dort nicht reinkomme. Insofern wird durch die Untersuchungsführer nicht verkannt, dass es 

sich bei Hinweisgeber B nur um einen Zeugen vom Hörensagen handeln kann. 

Gestützt wird die Aussage von Hinweisgeber A ferner durch eine Reihe von Hinweisgebern, die 

Probleme Herrn Homolkas mit ihm schilderten und als Grund anfuhrten, warum dieser nicht 

weiter mit ihm habe zusammenarbeiten wollen. Es ist evident, dass dies umso mehr im Rahmen 

einer dann unbefristeten Stelle galt. Dass er Hinweisgeber A für ungeeignet für eine 
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unbefristete Stelle hielt, hat Herr Homolka gegenüber Vertretern der Universität Potsdam aus-

drücklich anwaltlich erklären lassen. 

(3) Rechtliche Würdigung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) Strafrecht 

Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten haben die 

Untersuchungsführer insoweit nicht feststellen können. 

(b) Machtmissbrauch 

Die mutmassliche Aussage gegenüber Hinweisgeber A im Rahmen des Gesprächs im Mai 2018, 

dass er Jess than zero chance» habe, bei der Neuausschreibung der Stelle berücksichtigt zu 

werden, ist als Machtmissbrauch durch Herrn Homolka zu qualifizieren. 

Im institutionellen Kontext des Kollegs stand Herr Homolka in einem klar erkennbaren Auto-

ritätsverhältnis zu Hinweisgeber A. An der Universität Potsdam hatte Herr Homolka jedoch 

keine Position -nne, welche eine Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse institutionell legi-

timiert hätte. Läge es also allein in der Sphäre der Universität Potsdam, möglicherweise in Ver-

bindung mit dem BMBF, über die Einstellung zu entscheiden, wie es Herr Homolka schon sei-

nerzeit gegenüber Dritten und auch im Rahmen seiner eidesstattlichen Versicherung vom 

25.05.2023 darstellte («An diesem Prozess waren mehrere Personen beteiligt, vor allem die 

berufende Universität Potsdam und das BMBF. Hier war es mir nicht möglich, eigenmächtig 

Entscheidung darüber zu treffen, wer welche Professur oder Arbeitsverträge erhält bzw. in 

welchem Anstellungsverhältnis die jeweiligen Personen landen.»’), so hätte er die offiziellen 

Entscheidungsstrukturen unterminiert. Gerade derjenige, der die Entscheidung nicht – oder 

jedenfalls nicht massgeblich – trifft, darf sich nicht in der nach Überzeugung der Untersu-

chungsführer erfolgten Weise gegenüber einem potenziellen Bewerber äussern. 

Aber auch wenn die Entscheidung über die Bewerbung tatsächlich beim Abraham Geiger Kolleg 
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zu treffen war, was angesichts der damaligen Aussage des Dekans der Universität Potsdam ge-

genüber Hinweisgeber A naheliegt und auch durch öffentliche Quellen gestützt wird, wonach 

die Stelle erst zum Wintersemester 2020/2021 verstetigt wurde, signalisierte Herr Homolka 

mit der von Hinweisgeber A geschilderten, zur Überzeugung der Untersuchungsführer gefalle-

nen Äusserung, er habe im Fall einer Bewerbung «less than zero chance», dass er, Herr Ho-

molka, die auch hier erforderliche Gremienentscheidung massgeblich gegen die Interessen von 

Hinweisgeber A beeinflussen, diese mithin in ihrer Autonomie aushebeln würde. 

Zudem machte sich Herr Homolka die fehlende Klarheit und Transparenz, ob über die künftige 

Stellenbesetzung die Universität Potsdam oder das Abraham Geigei Kolleg zu befinden habe, 

nach Auffassung der Untersuchungsführer zunutze. Während er Hinweisgeber A gegenüber 

deutlich machte, dass es in seiner Hand liege, seine Bewerbung zurückzuweisen, gab er den 

Unterstützern von Hinweisgeber A gegenüber – nach Aussage des Dekans der Universität Pots-

dam wahrheitswidrig – vor, dass die Entscheidung allein bei der Universität Potsdam liege. 

Herr Homolka kommunizierte hier widersprüchlich und machte sich die Intransparenz der 

Sach- und Rechtslage nach Einschätzung der Untersuchungsführer bewusst zunutze. Hinweis-

geber C beschrieb dies als System von Herrn Homolka, Zuständigkeiten je nach Belieben und 

zu seinem Nutzen hin- und herzuschieben. 

Charakteristisch für Machtmissbrauch im universitären Kontext sind zudem Exklusionsstrate-

gien wie Einschüchterungen – vorliegend in Gestalt der mutmasslichen Aussage, dass Hinweis-

geber A «less than zero chance» auf die Neuberufung auf ihre Stelle habe. Hätte Herr Homolka, 

wie er nun vorträgt, auf Differenzen mit dem Doktorvater der Studierenden abstellen wollen, 

hätte er dies in geeigneter Weise kommuniziert bzw. kommunizieren können. Stattdessen 

wählte Herr Homolka eine Formulierung, aus der deutlich hervortrat, dass er selbst Hinweis-

geber A ablehnte und ankündigte, dafür Sorge zu tragen, dass er die Stelle nicht erhalte. Die 

angenommene Aussage diente nicht allein der Information, sondern offenkundig der Demoti-

vation und Einschüchterung. Diese Wirkung wurde durch die plakative und ultimative Wort-

wahl sichergestellt. 

Das Bezwecken oder die Billigung der Schädigung anderer ist typisch für einen Machtmiss-

brauch. Indem Herr Homolka dem Hinweisgeber A jegliche Erfolgschancen bei der Bewerbung 

absprach, nahm er die Möglichkeit mindestens in Kauf, vermutlich legte er es sogar 

darauf an, dass Hinweisgeber A sich aufgrund seiner Äusserung nicht bewerben und infolge-

dessen signifikante Karriereeinbussen zu verzeichnen haben würde. 
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(c) Diskriminierung 

Der vorstehend angenommene Sachverhalt weist keine Züge von diskriminierendem Verhalten 

auf. Anhaltspunkte für eine Belästigung nach den Begrifflichkeiten des AGG liegen erkennbar 

nicht vor. Die SJT-Richtlinie von 2020 ist bereits zeitlich, aber auch thematisch nicht einschlä-

gig. Es liegt kein Fall sexualisierter Belästigung oder Gewalt vor. Der Frage, ob ein mutmassli-

ches Verhalten als Mobbing im Sinne dieser Richtlinie zu qualifizieren sein könnte, hatten die 

Untersuchungsführer ausweislich des Untersuchungsauftrages nicht nachzugehen.
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d) Fall 4 

(1) Sachverhalt 

Im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern berichtete Hinweisgeber A, dass 

er ungefähr im Jahr 2014 auf Bitte der seinerzeitigen Generalsekretärin, Person 1, eine Honor-

artätigkeit bei der Union progressiver Juden begonnen habe. Etwa im Herbst 2019 habe er dort 

aufgrund verschiedener Umstände gekündigt, jedoch noch bis zum Ende des Jahres 2019 gear-

beitet. Zu diesem Zeitpunkt habe er wegen eines Antisemitismusprojektes bereits in Kontakt 

mit Person 2, dem damaligen Geschäftsführer des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks, gestan-

den. Er habe im Frühjahr 2020 dann beim Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk mit einem Projekt 

gegen Antisemitismus begonnen, wo er zum Zeitpunkt des Interviews nach wie vor in der Pro-

jektleitung tätig sei. 

Hinweisgeber A führte weiter aus, dass es nach Aufnahme seiner Tätigkeit beim Ernst Ludwig 

Ehrlich Studienwerk eine Mitgliederversammlung der Union progressiver Juden gegeben habe, 

auf welcher der Finanzbericht vorgestellt worden sei. Hinsichtlich dieses Finanzberichtes habe 

Person 3, die bei der Versammlung anwesend gewesen sei [Anm. und in einem engen persönli-

chen Verhältnis zu Hinweisgeber A steht], ihr Misstrauen zum Ausdruck gebracht. Herr Ho-

molka habe sich hierüber sehr aufgeregt. Kurze Zeit später sei Person 4 dann auf ihn, Hinweis-

geber A, zugekommen und habe ihm mitgeteilt, dass Herr Homolka seinen Arbeitsvertrag mit 

dem Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk angefordert habe. Bis zu diesem Zeitpunkt habe Herr 

Homolka für ihn keine Rolle beim Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk gespielt. Es habe zuvor 

auch keine Kritikgespräche gegeben. Es habe lediglich das Projekt gegeben, das gut gelaufen 

und aus diesem Grund verstetigt worden sei. Die Situation sei für ihn sehr belastend gewesen. 

Es sei offenkundig gewesen, dass dies nichts mit der Arbeit oder einer Schlecht- bzw. Minder-

leistung zu tun gehabt habe, sondern dass es ausschliesslich um Politik gegangen sei. Dies sei 

für ihn, Hinweisgeber A, sehr verletzend gewesen und habe ihn sehr aus der Bahn geworfen.

 An 

schliessend sei ihm von Person 4 angeboten worden, dass er seine Stelle von Vollzeit auf Drei-

viertel reduziere und sich die Projektleitung mit einer weiteren Person teile. Dieses Angebot sei 

ihm dadurch schmackhaft gemacht worden, dass er aufgrund der Regelförderung des Projektes 

einen unbefristeten Vertrag erhalte. Von Person 2 sei ihm gesagt worden, dass man erneut eine 

Probezeit vereinbaren müsse, um Herm Homolka dazu zu bringen, den Vertrag zu unterzeich-

nen. Er habe gehört, dass Person 2 und Person 4 auf seiner Seite gewesen seien. Sie hätten die 

Probezeit auch noch einmal auf eine kürzere Zeit «heruntergehandelt». Es sei ihm in dieser Zeit 

aber trotzdem nicht gut gegangen, weil die Situation um seine Stelle sehr 
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unsicher gewesen sei. Es sei klar gewesen, dass Herr Homolka ihm nicht wohlgesonnen gewe-

sen sei. 

Hinweisgeber B erklärte im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern, dass er 

zum Zeitpunkt des Interviews [Position] sei. Er bestätigte, dass Hinweisgeber A seine Tätigkeit 

bei der Union progressiver Juden nach mehreren Jahren gekündigt habe. 

Hinweisgeber B äusserte ferner, dass es eine Mitgliederversammlung der Union progressiver 

Juden in Berlin gegeben habe, an welcher er als Delegierter der Liberalen Jüdischen Gemeinde 

in Hannover teilgenommen habe. Im Rahmen der Mitgliederversammlung sei es u.a. um das 

Thema Jugendarbeit gegangen. Hierbei habe er sich zu Wort gemeldet und zum Ausdruck ge-

bracht, dass er das Vorgehen von Herrn Homolka und Person 1 im Hinblick auf die Jugendar-

beit befremdlich finde. Er sei daraufhin sehr hart angegangen worden. Im weiteren Verlauf der 

Mitgliederversammlung sei es zudem um den Finanzbericht der Union progressiver Juden ge-

gangen. Er habe insoweit um mehr Transparenz gebeten, was aber nicht gewährt worden sei. 

Es sei stattdessen um Vertrauen gebeten worden, was dem Vorstand aber nicht von allen Ge-

meinden geschenkt worden sei. Anschliessend sei es um die Entlastung des Vorstands gegan-

gen. Nach seiner Erinnerung hätten von 93 Stimmen 66 mit Ja» und 23 mit «nein» gestimmt. 

Er habe mit seiner Gemeinde, die diejenige mit den meisten Stimmen sei, zu denjenigen gehört, 

die mangels Transparenz gegen eine Entlastung des Vorstands gestimmt hätten. Daraufhin 

habe er noch während der laufenden Mitgliederversammlung eine Nachricht von Person 5 

[Anm. steht mit Hinweisgeber B in familiärer Verbindung] erhalten, die mit Herrn Homolka 

eng befreundet sei. Diese habe sinngemäss geschrieben: «Das war das Dümmste, was du je-

mals gemacht hast. Jetzt bist du total durch bei Walter.» In der Folge habe Herr Homolka erst 

einmal nicht mehr mit ihm kommuniziert. 

Hinweisgeber B schilderte, dass Hinweisgeber A zu diesem Zeitpunkt beim Ernst Ludwig Ehr-

lich Studienwerk tätig gewesen sei. Herr Homolka habe dann von Person 2 den Arbeitsvertrag 

von Hinweisgeber A zwecks Prüfung einer möglichen Kündigung angefordert. Hieran sehe man, 

so Hinweisgeber B, dass er, Hinweisgeber B, der Entlastung des Vorstands als Gemeindevorsit-

zender nicht zugestimmt habe und Hinweisgeber A dafür bei einer ganz anderen Institution 

Druck gemacht werde. Dieser Druck sei für Hinweisgeber B – auch mit Blick auf seine Kinder 

– sehr belastend gewesen und sei mit grossen Ängsten einhergegangen. Zum einen sei ihm ge-

sagt worden, dass seine Gemeinde jetzt «einpacken» könne, zum anderen sei dies privat ein 

Thema gewesen, weil die Kündigung von Hinweisgeber A im Raum gestanden habe. Person 2 

habe sich jedoch geweigert, die Kündigung auszusprechen, weil sie 
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der Meinung gewesen sei, dass Hinweisgeber A gute Arbeit mache Dies habe dann auch noch 

zum Streit zwischen Herrn Homolka und Person 2 geführt. Jedenfalls sei es aber nicht zur Kün-

digung von Hinweisgeber A gekommen. Die folgenden Monate seien dann von grossem Stress 

geprägt gewesen. Herr Homolka habe Hinweisgeber A Aufgaben mit kurzen Fristen gegeben. 

Hinweisgeber A habe Tag und Nacht gearbeitet, weil er Herrn Homolka keinen Kündigungs-

grund habe liefern wollen. Im August 2020 habe Hinweisgeber A dann einen neuen Arbeitsver-

trag unterzeichnen müssen, da das Projekt, für welches er eingesetzt gewesen sei, seitens des 

Ministeriums verstetigt worden sei und es somit keine Projektbeffistung mehr gegeben habe. 

Man habe ihm gesagt, dass sein Vertrag formal beendet und ein neuer, unbefristeter Arbeits-

vertrag geschlossen werden müsse. Obwohl es bei diesem neuen Ar- butsvertrag um dieselbe 

Tätigkeit und dieselbe Stelle wie zuvor gegangen sei, habe es eine erneute Probezeit von einem 

halben Jahr geben sollen. Dies hätten sie dann zumindest auf drei Monate hemnterhandeln 

können. Die Probezeit sei aber ebenfalls von Spannungen geprägt gewesen, da bei Hinweisgeber 

A stets die Sorge bestanden habe, dass Herr Homolka ihm kündigen würde. Dies sei bis zum 

Zeitpunkt des Interviews aber nicht erfolgt. 

Hinweisgeber C, der dieser Untersuchung anfangs ersichtlich kritisch gegenüberstand, erklärte 

im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern im August 2022, dass er seit 2014 

und derzeit (im Zeitpunkt des Interviews) noch Geschäftsführer des Ernst Ludwig Ehrlich Stu-

dienwerks sei. Im Vorstand des Trägervereins des Studienwerks sei Herr Homolka Vorsitzender 

gewesen. Aktuell (zum Zeitpunkt des Interviews) seien dies nun Person 5 und Person 6, die an 

dem Tag zu gemeinsam amtierenden Vorsitzenden geworden seien, an dem Herr Homolka sein 

Amt habe ruhen lassen. Im Laufe der Zeit habe der Vorstand eine immer repräsentativere Rolle 

eingenommen, auf operativer Ebene habe der Vorstand hingegen keine Rolle. Herr Homolka 

sei zugleich auch Direktor des Studienwerks gewesen; diese Funktion sei aber «nie mit Leben 

gefüllt» worden. 

Auf die Frage, ob es einen Fall gegeben habe, in dem Herr Homolka gewollt habe, dass jemand 

entlassen werde, und er, Hinweisgeber C, das nicht gewollt habe, antwortete Hinweisgeber C, 

dies se’ zweimal der Fall gewesen. Einmal sei dies bezüglich einer Mitarbeiterin geschehen als 

Ergebnis eines Ausbruchs, das habe Hinweisgeber C nicht als Weisung verstanden. Und bei ei-

nem Mitarbeiter habe es eine Androhung im Zusammenhang mit dessen Tätigkeit in einer an-

deren Organisation gegeben. Hinweisgeber C schilderte, dass es in beiden Fällen nicht zur Kün-

digung gekommen sei. Der Mitarbeiter arbeite weiterhin beim Ernst Ludwig Ehrlich Studien-

werk. 
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Hinweisgeber C stellte nach Veröffentlichung der Executive Summary gegenüber den Untersu-

chungsführern unaufgefordert klar, dass der zweite von ihm erwähnte Fall Hinweisgeber A be-

troffen habe, und konkretisierte seine Schilderung wie folgt: 

In 2021 sei Herr Homolka auf ihn zugekommen mit der Aufforderung, Hinweisgeber A zu ent-

lassen. Hintergrund sei gewesen, dass sich Hinweisgeber B in der Union progressiver Juden 

gegen Homolka positioniert habe. Dieser Aufforderung habe er, Hinweisgeber C, nicht nachge-

hen können. Dies habe er Herrn Homolka gegenüber auch klar zum Ausdruck gebracht. Herr 

Homolka habe in den folgenden Wochen aber immer wieder die Aufforderung wiederholt. 

Anstatt Herrn Homolkas Aufforderung nachzugehen, habe er beim BMBF den Übergang von 

einer Projektforderung für [Projekt] zu einem verstetigten Programm innerhalb des Studien-

werks verhandelt. Dadurch habe Hinweisgeber A von einem befristeten auf einen unbefristeten 

Vertrag wechseln und eine weitere Person hätte eingestellt werden können. Im Rahmen der 

Entfristung des Vertrags sei Hinweisgeber As Wunsch entsprochen worden, von einer Vollzeit-

anstellung in Teilzeit (75%) zu wechseln. 

Mit Datum vom 20.02.2023 versicherte Hinweisgeber C gegenüber den Untersuchungsführern 

an Eides statt, nach seiner Kenntnis sei es im Rahmen des Engagements von Herrn Homolka 

in der Union progressiver Juden zu einem Konflikt mit Hinweisgeber B gekommen. In der Folge 

habe Herr Homolka den Arbeitsvertrag von Hinweisgeber A bei ihm, Hinweisgeber C, angefor-

dert und ihn angewiesen, zu prüfen, wie Hinweisgeber A gekündigt werden könne. Eine Kündi-

gung war nach Aussage von Hinw^isgeber C nicht gerechtfertigt. Aus seiner Sicht habe es kei-

nen formalen Grund für eine Entlassung gegeben. Das Arbeitsverhältnis sei dann auch nicht 

vorzeitig aufgelöst worden. Stattdessen sei der Vertrag von Hinweisgeber A im Rahmen einer 

neu eingeworbenen Förderung entfristet worden. In Absprache mit dem Vorstand sei der neue 

Vertrag mit einer Probezeit versehen worden. 

Ergänzend beschrieb Hinweisgeber C im Rahmen se’ner eidesstattlichen Versicherung ein am-

bivalentes Verhältnis zu Herrn Homolka, der sich sowohl wertschätzend seiner Arbeit gegen-

über gezeigt habe, gleichzeitig sei das Verhältnis aber auch durch Druckausübung und Grenz-

überschreitungen geprägt gewesen. In einer Supervision sei der Führungsstil als «Führen durch 

Angst» bezeichnet worden. Zwölf Jahre lang habe trotz erfolgreicher Arbeit immer latent die 

Drohung im Raum gestanden, dass das Arbeitsverhältnis jederzeit beendet werden könne. 

Überdies fand auf Anregung der Untersuchungsführer ein Interview mit Hinweisgeber D statt, 

der zum Zeitpunkt des Interviews nach eigenen Aussagen bereits zum Vorstandsvorsit zenden 
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des Trägervereins des Emst Ludwig Ehrlich Studienwerks (ELES e.V.) geworden war, nachdem 

er dort zuvor als 2. Vorsitzender amtiert hatte. 

Er bestätigte, dass der Verein und auch der Vorstand im Tagesgeschäft des Ernst Ludwig Ehr-

lich Studienwerks (ELES) nicht «drin» sei, das sei vielmehr «unser» Hinweisgeber C, den Hin-

weisgeber D – konkret als Informationsquelle zu ELES – als «Top-Mann» bezeichnete und des-

sen Arbeit Hinweisgeber D ausdrücklich lobte. Hinweisgeber D führte aus, dass Herr Homolka 

auf seine Anfrage hin verneint habe, in Bezug auf Stipendien für «tolle» Leute aus Niedersach-

sen etwas anschieben zu können. Vielmehr habe er gesagt, das könne er leider nicht, «bei ELES 

schiebe ich gar nichts an». 

Hinweisgeber D bestätigte, dass Herr Homolka versucht habe, Hinweisgeber A nach dessen 

Kündigung bei der Union progressiver Juden, bei ELES «mit unterzubringen». Er habe mit 

Hinweisgeber C gesprochen und Hinweisgeber A sei als Projektleiter bei ELES angestellt wor-

den. 

Zu den Ämtern von Herrn Homolka bei ELES befragt, gab Hinweisgeber D an, eine Funktion 

«Direktor» oder «Rektor» sei in der Satzung von jeher nicht definiert gewesen, es sei ein kre-

ierter Begriff, den er, Hinweisgeber D, für sich abgelehnt habe. Er, Hinweisgeber D, sei Inte-

rimsvorsitzender, nicht mehr und nicht weniger. Er hob ferner hervor, dass es für die Arbeit 

eigentlich keines Vorstandsvorsitzenden bedürfe, das mache der Geschäftsführer und das Team 

und die machten das sehr gut. Aber natürlich müsse es einen Ansprechpartner für die Politik 

geben, das sei dann vielleicht der Verein gemeinsam mit dem Geschäftsführer. Hinweisgeber D 

gab auf Nachfrage an, soweit er wisse, habe Herr Homolka bei ELES keine Aufgabe gehabt. 

Hinweisgeber C habe es Hinweisgeber D gegenüber so dargestellt, dass Herr Homolka nur zwei-

mal im Jahr gekommen sei und er ihm dann die Rede geschrieben habe. Auch Herr Homolka 

habe ihm gesagt: «ELES läuft». 

Ob Herr Homolka in Personalentscheidungen bei ELES eingebunden gewesen sei, wusste Hin-

weisgeber D nicht. Er selbst sei es nicht, mit ihm werde nichts abgesprochen. 

Konkret auf einen möglichen Streit zwischen Hinweisgeber A und Herrn Homolka oder Hin-

weisgeber C angesprochen, äusserte Hinweisgeber D, Hinweisgeber A habe mit Herrn Homolka 

gar nichts zu tun bei ELES, insofern habe es auch keinen Streit gegeben. 

Mit E-Mail vom 05.09.2023 kam Hinweisgeber D noch einmal von sich aus auf die Untersu-

chungsführer zu mit dem Bemerken, nach seinem Urlaub diverse Unterlagen vorgefunden zu 
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haben, die Herr Homolka ihm zur Kenntnis zugesandt habe. Hinweisgeber D betonte seine 

freundschaftliche Verbundenheit zu Herrn Homolka. Er schilderte das Ausscheiden von Person 

7 (= Hinweisgeber A) aus der Union progressiver Juden auf eigenen Wunsch, welches zu ver-

hindern sich Herr Homolka noch für eine einvernehmliche Lösung eingesetzt habe. Den Vor-

schlag habe der Vorstand der Union progressiver Juden aber als ungeeignet abgelehnt. Hin-

weisgeber D schilderte abermals, dass sich Herr Homolka für eine Beschäftigung von Person 7 

bei ELES eingesetzt habe. Person 7 sei in zwei Projekten bei ELES eingesetzt worden, das zweite 

habe die Möglichkeit einer Festanstellung geboten. Die Probezeit habe Person 7 erfolgreich ab-

solviert. Person 2 habe ihm bei Übernahme des Vorsitzes gesagt, die Arbeit von Person 7 sei 

«mit einigen Einschränkungen in Ordnung». 

Hinweisgeber D teilte ferner mit, Person 2 habe ihm von mangelnder Loyalität von Person 7 

gegenüber seinem Arbeitgeber berichtet, was einige Unruhe bei den Studenten, vor allem in 

Berlin, verursacht habe. 

Zu Person 2 wiederholte Hinweisgeber D die Wertschätzung von deren Arbeit und unterstrich 

deren Eigenständigkeit. Person 2 habe ihm gesagt, Herr Homolka käme vielleicht zweimal im 

Jahr. Wie man bei dieser «Besuchsquote» ein «Klima der Angst» aufbaue, sei ihm, Hinweisge-

ber D, «schleierhaft». Davon habe Person 2 ihm, Hinweisgeber D, gegenüber nie gesprochen. 

Vielmehr habe sie sich sprachlos über die gegen Herrn Homolka gerichteten Vorgänge gezeigt. 

Hinweisgeber D räumte ein, an Person 3 eine WhatsApp gesandt zu haben, in der er seine Ent-

täuschung über die Nicht-Entlastung des Vorstands, die ein gravierender Akt sei, der das ehe-

mals gute Verhältnis zerstören könne, klar geäussert habe. 

Herr Homolka äusserte sich zu dem Sachverhalt mit anwaltlicher Stellungnahme vom 

04.12.2022 dergestalt, dass der besagte Mitarbeiter 2019 seine Anstellung als Jugendleiter der 

Union progressiver Juden in Deutschland gekündigt habe, dessen Vorsitzender Herr Homolka 

seinerzeit gewesen sei. Er habe ihn daraufhin beim Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk für das 

Projekt [...] vorgeschlagen, um ihm eine berufliche Perspektive zu geben. Der besagte Mitarbei-

ter sei durch Hinweisgeber C zu Bewerbungsgesprächen eingeladen und eingestellt worden. Es 

habe sich um eine befristete Teilzeitstelle gehandelt. Die Förderung für das Projekt durch das 

BMBF habe 2021 geendet. Beide Projektstellen hätten aber aus der 

Projektförderung in die institutionelle Förderung des BMBF für ELES überführt werden kön-

nen. Deshalb habe der Mitarbeiter im August 2021 einen neuen Arbeitsvertrag mit Ent ■ ffis-
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tung erhalten, wodurch er sich eindeutig verbessert habe. Die Personalführung habe beim Ge-

schäftsführer gelegen, der an den Vorstand des ELES e.V. berichtet habe. Die sechsmonatige 

Probezeit sei im Januar 2022 ausgelaufen, ohne dass es zu Beanstandungen gekommen sei. 

Damit habe der Mitarbeiter in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis gestanden, als Herr Ho-

molka im Mai seinen Vorsitz ruhend gestellt habe und Hinweisgeber D seine Aufgaben über-

nommen habe. Das Arbeitäverh'iltnis sei auf Wunsch und Veranlassung des Mitarbeiters zum 

01.10.2022 einvernehmlich aufgehoben worden. 

In dem zivilrechtlichen Verfahren (siehe unter B. IV. 5.) gegen den Zentralrat der Juden nahm 

Herr Homolka auf die zuvor genannten Ausführungen im Schreiben seines Rechtsanwaltes vom 

04.12.2022 Bezug und versicherte am 05.01.2023 zur Vorlage vor dem Landgericht Berlin an 

Eides statt, seine Darstellung entspreche den Tatsachen. 

Mit eidesstattlicher Versicherung vom 25.05.2023, die er gegenüber dem Kammergericht in der 

zivilrechtlichen Auseinandersetzung (siehe unter B. IV. 5.] vorlegte, äusserte Herr Homolka, er 

hätte den Geschäftsführer des ELES nicht angewiesen, einen Mitarbeiter aus sachwidrigen Er-

wägungen zu kündigen. Ferner versicherte er, Hinweisgeber C gebeten zu haben, einen Vortrag 

für ihn, Homolka, auszuarbeiteu als Mitarbeiter der Leo Baeck Foundation, deren Vorsitzender 

er, Homolka, gewesen sei. Hinweisgeber C habe diese Aufgabe wohl ohne Rücksprache mit ihm, 

Homolka, an Hinweisgeber A delegiert. 

In einer eidesstattlichen Versicherung von Hinweisgeber D vom 25.05.2023, die Herr Homolka 

in dem zivilrechtlicnen Verfahren in Berlin vorgelegt hat, versichert Hinweisgeber D, dass er, 

nachdem Herr Homolka sein Amt bei ELES habe ruhen lassen, ELES gemeinsam mit Person 6 

vorstandsseitig vertreten habe. Es habe keinen Hinweis darauf gegeben, dass Hinweisgeber A 

habe gekündigt werden sollen oder dass eine Kündigung im Raum gestanden sei. Hinweisgeber 

A habe während der Amtszeit von Hinweisgeber D seinerseits um Aufhebung des Arbeitsver-

trages gebeten. Dem hätten Person 6 und er, Hinweisgeber D, zugestimmt. 

Im Rahmen der zweiten Anhörung wies Herr Homolka mit anwaltlicnem Schreiben vom 

11.09.2023 daraufhin, dass er Hinweisgeber Abei dem Antisemitismusprojekt ins Gespräch ge-

bracht habe, um ihm eine Anschlussposition zu bieten. 

Die Darstellung von Hinweisgeber B, noch während der laufenden Mitgliederversammlung eine 

Nachricht von Person 5 [Anm. steht not Hinweisgeber B in familiärer Verbindung] erhalten zu 

haben, die mit Herrn Homolka eng befreundet sei., und dass diese sinngemäss geschrieben 
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habe: «Das war das Dümmste, was du jemals gemacht hast Jetzt bist du total durch bei Wal-

ter.» und dass Herr Homolka in der Folge erst einmal nicht mehr mit ihm kommuniziert habe, 

bezeichnete Herr Homolka als «verzerrte Darstellung» und verwies auf die ergänzende E-Mail 

vom 05.09.2023 von Hinweisgeber D an die Untersuchungsführer, die er im Einzelnen wieder-

gab. Abschliessend gab der anwaltliche Vertreter von Herrn Homolka seine Einschätzung wie-

der, dass aus dieser Stellungnahme von Hinweisgeber D hervorgehe, dass Herr Homolka sich 

sehr um Hinweisgeber A bemüht habe und man vor Herrn Homolka mitnichten Angst haben 

müsse. Es solle jedoch suggeriert werden, dass Herr Homolka für ein Klima der Angst gesorgt 

habe, was letztlich einen vollkommen diffusen Vorwurf darstelle. 

(2) Beweiswürdigung 

Die Untersuchungsführer sind überzeugt, dass Herr Homolka im Nachgang zu Differenzen mit 

Hinweisgeber B in der Union progressiver Juden den Arbeitsvertrag von Hinweisgeber A an-

forderte und Hinweisgeber C anwies, Hinweisgeber A zu kündigen, respektive die Möglichkeit 

einer Kündigung zu prüfen, obgleich die Kündigung von Hinweisgeber A aus Sicht des Hinweis-

gebers C aus keinem formalen Grund veranlasst war. Auch Hinweisgeber D unterstrich die Ord-

nungsgemässheit der geleisteten Arbeit. Die von Hinweisgeber D vom Hörensagen bekundete 

mangelnde Loyalität wurde nicht näher spezifiziert. Aus dem Sachzusammenhang wird ersicht-

lich, dass sie erst aus der Zeit stammen dürfte, zu der Hinweisgeber D Herrn Homolka als Vor-

sitzenden abgelöst hatte. Ein Zusammenhang mit dem Kündigungsanliegen ist danach aus zeit-

lichen Gründen auszuschliessen. Überdies hat Hinweisgeber C auch verhaltensbedingte Kündi-

gungsgründe ausgeschlossen. 

Herr Homolka ist diesem Vorwurf erstmals am 25.05.2023 und nur pauschal entgegengetreten. 

Die von Herrn Homolka schon zuvor in seiner Stellungnahme vom 04.12.2022 geschilderten 

Umstände, die darauf schliessen lassen, dass er Hinweisgeber A zu anderen Zeitpunkten durch-

aus in seinem beruflichen Fortkommen gefördert und unterstützt hat, was auch Hinweisgeber 

D hervorgehoben hat, stehen dem nicht entgegen. Allerdings gehen die Untersuchungsführer 

davon aus, dass die Schaffung eines Vertrages, der eine Entfristung ermöglich- 

te, massgeblich nicht auf Herrn Homolka, sondern auf den Geschäftsführer Hinweisgeber C 

zurückzuführen ist. 

Die mehrfach wiederholte Aussage von Hinweisgeber C ist anschaulich und konstant. Hinweis-

geber C stand der Untersuchung kritisch und distanziert gegenüber und äusserte sich bedächtig 
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und differenziert. Einen den Beweiswert seiner Angaben mindernden Belastungseifer gegen-

über Herrn Homolka im Sinne von negativen oder gar verleumderischen Äusserungen jenseits 

des in Rede stehenden Sachverhalts zeigte er nicht, sondern betonte dessen ambivalentes Ver-

halten seiner Arbeit und ihm persönlich gegenüber. Die anfänglich kritische Haltung von Hin-

weisgeber C hinsichtlich der Vorwürfe gegen Herrn Homolka wird durch die Aussage von Hin-

weisgeber D gestützt. 

Gestützt wird seine Aussage durch die Aussage von Hinweisgeber B, der – wenngleich nur als 

Zeuge vom Hörensagen – von der Anforderung des Vertrages zwecks Prüfung einer Kündigung 

berichtet hat. Auch Hinweisgeber A berichtete – ebenfalls als Zeuge vom Hörensagen – von der 

Anforderung seines Vertrages durch Herrn Homolka. 

Dass Hinweisgeber C seinerzeit Hinweisgeber A oder Hinweisgeber B wahrheitswidrig über ein 

solches Vorkommnis berichtet haben könnte, liegt sachlich fern. Da Hinweisgeber C Hinweis-

geber A sichtlich als Mitarbeiter schätzte und nach eigenen Angaben selbst unter dem Füh-

rungsstil von Herrn Homolka (der laut Hinweisgeber C in einer Supervision als «Führen durch 

Angst» bezeichnet worden sei) litt, insbesondere unter der latenten Androhung einer möglichen 

Entlassung, erscheint ausgesprochen unwahrscheinlich, dass er derlei ohne realen Erlebnishin-

tergrund geschildert haben könnte. 

Dass der aktuelle Vorstandsvorsitzende Hinweisgeber D, der ebenfalls in einem persönlichen 

Näheverhältnis zu Hinwei,^geber A steht, nach eigenen Angaben keine Kenntnis von dem Sach-

verhalt hatte, ist vor dem Hintergrund der familiären Auseinandersetzungen nachvollziehbar 

und steht der Annahme eines realen Erlebnisfundaments der anderen Aussagen nicht entgegen. 

Die Kündigung oder die Aufforderung zur Kündigung an den Geschäftsführer dürfte nach Ein-

schätzung der Untersuchungsführer nicht dem Aufgabenkreis von Herrn Homolka angehört 

haben. Eine Funktion, die eine solche Einflussnahme rechtfertigte, hatte er nach Überzeugung 

der Untersuchungsführer, die auf den Aussagen von Hinweisgeber C und Hinweis- 

geber D beruht, nicht inne. Herr Homolka selbst äusserte ausdrücklich, für die Personalführung 

nicht zuständig gewesen zu sein. 

Auch der Umstand, dass Hinweisgeber A infolge der ihm jedenfalls aus seiner Sicht möglicher-

weise drohenden Kündigung , steht zur Überzeugung 

der Untersuchungsführer fest. 
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Für die Untersuchungsführer nicht zweifelsfrei nachweisbar war die Aussage, das Vereinbaren 

einer erneuten Probezeit sei auf Herrn Homolka zurückzuführen, der anderenfalls den neuen 

Vertrag nicht habe unterschreiben wollen. Insofern fehlt es insbesondere an einer Bestätigung 

durch Hinweisgeber C. 

(3) Rechtliche Würdigung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) Strafrecht 

Anhaltspunkte für die Verwirklichung eines Straftatbestandes haben sich vorliegend nicht er-

geben. 

(b) Machtmissbrauch 

Das von den Untersuchungsführern angenommene Anfordern des Vertrages und die mehrfach 

ausgesprochene Aufforderung gegenüber dem Geschäftsführer, dem Mitarbeiter Hinweisgeber 

A zu kündigen, stellt sich als Machtmissbrauch dar. 

Vorliegend hat Herr Homolka als damaliger Direktor von ELES und Vorstand des Trägervereins 

des Studienwerks ELES e.V. nach Überzeugung der Untersuchungsführer versucht, negativen 

Einfluss auf das berufliche Schicksal von Hinweisgeber A zu nehmen, indem er den Arbeitsver-

trag von Hinweisgeber A anforderte und den Geschäftsführer des ELES e.V. und 

zugleich Leiter der Geschäftsstelle von ELES, Hinweisgeber C, zur Kündigung von Hinweisge-

ber A aufforderte. Insofern ist eine für den Machtmissbrauch charakteristische Asymmetrie in 

der Möglichkeit der Beeinflussung des beruflichen Werdegangs der jeweils anderen Person klar 

zu erkennen. 

Von Machtmissbrauch, und nicht lediglich Machtgebrauch, ist aber erst dann auszugehen, 

wenn Macht nicht im gesellschaftlich zugeschriebenen und legitimierten Sinne gebraucht wird, 
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sondern allgemein akzeptierte Grenzen als legitim angesehenen Handelns überschritten wer-

den. Der Versuch, eine Kündigung ohne sachlichen Grund aufgrund einer persönlichen Fehde 

zu erwirken, überschreitet solche anerkannten Grenzen, die im vorliegenden Fall auch durch 

die einschlägigen Bestimmungen des Arbeits- bzw. Kündigungsschutzrechts gezogen werden. 

Als Gründer des Studienwerks und Vorstandsvorsitzender des Trägervereins hatte Herr Ho-

molka eine herausgehobene Stellung innerhalb des Studienwerks, selbst wenn er sich Einfluss-

nahmen in aller Regel enthielt, insbesondere keinerlei Einfluss auf die Vergabe von Stipendien 

nahm und auch dem Geschäftsführer freie Hand liess. Darüber hinaus hatte er eine faktische 

Machtposition in der (akademischen) Welt des liberalen Judentums inne, welche die potenzi-

elle Wirkkraft von Weisungen abseits von institutioneilen Regularien zusätzlich untermauerte. 

Das Instrumentalisieren seiner institutioneilen und gesellschaftlichen Autorität ist vor diesem 

Hintergrund als besonders problematisch einzustufen. 

Die Unterminierung offizieller Entscheidungsprozesse zu eigennützigen Zwecken ist typisches 

Indiz für den Machtmissbrauch. Eine Kündigung unterliegt arbeitsrechtlichen Voraussetzun-

gen und Regularien sowie formal feststehenden personellen Zuständigkeiten. Vorliegend ver-

suchte Herr Homolka, aufgrund einer persönlichen Fehde mit Hinweisgeber B, der in einem 

persönlichen Verhältnis zu Hinweisgeber A steht, auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

mit Hinweisgeber A hinzuwirken, indem er den Geschäftsführer anwies, eine Kündigung zu 

«prüfen». Da den Untersuchungsführern die einschlägigen (Dienst-)Verträge nicht vorliegen, 

konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob Herrn Homolka in seiner Funktion als Vorstands-

mitglied des Trägervereins und/oder als Direktor des Studienwerks ein Weisungs- oder Ent-

scheidungsrecht in Personalangelegenheiten zukam. Die Aussagen von Herrn Homolka selbst, 

Hinweisgeber C und Hinweisgeber D lassen eine solche Aufgabenzuschreibung als eher fernlie-

gend erscheinen. Hinweisgeber D hat klargestellt, dass mit dem Direktorentitel nach der Sat-

zung keine Aufgaben verbunden waren. Hinweisgeber D, als aktueller Vorstandsvorsitzender, 

bekundete ferner, selbst zu Personalfragen nicht hinzugezogen 

zu werden, und führte aus, Herr Homolka und Hinweisgeber A hätten bei ELES «nichts mitei-

nander zu tun» gehabt. Nach der Aussage von Hinweisgeber C waren Einflussnahmen Herrn 

Homolkas im Studienwerk jedenfalls nicht üblich. Herr Homolka selbst äusserte, die Personal-

führung habe dem Geschäftsführer oblegen, der an den Vorstand berichtet habe. Damit liegt 

nahe, dass Herr Homolka mit dem Vorstoss gegenüber Hinweisgeber C bewusst offizielle Ent-

scheidungsstrukturen unterminiert hat. Ob Herr Homolka diese Strukturen bereits bei Einstel-

lung des Mitarbeiters, für den er sich eingesetzt hatte, unterminierte oder insofern – so seine 

Darstellung – Hinweisgeber C nur einen unverbindlichen Vorschlag unterbreitete, kann hier 
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dahinstehen. Denn jedenfalls würde auch aus einem unrechtmässigen Verhelfen zu einer Ar-

beitsstelle nicht folgen, diese Stelle später eigenmächtig entziehen zu können. 

Darüber hinaus sollte die nach Überzeugung der Untersuchungsführer avisierte Kündigung er-

sichtlich aus sachfremden Gründen erfolgen. Die Aufforderung zur Kündigung folgte nicht auf-

grund einer Schlechtleistung oder überhaupt eines dienstlichen Verhaltens des Mitarbeiters. 

Vielmehr beabsichtigte Herr Homolka mit der Kündigung des Mitarbeiters gegenüber Hinweis-

geber B seine Macht zu demonstrieren und diesen für seine vermeintlich mangelnde Loyalität 

in einem anderen Kontext, namentlich das Verweigern seiner Entlastung als Vorstand der 

Union progressiver Juden zu «bestrafen». Für einen solchen Kontext spricht die Koinzidenz der 

Ereignisse. Auch die von Hinweisgeber B bekundete Nachricht von Hinweisgeber D. nun bei 

Walter (Homolka) unten durch zu sein, untermauert den Zusammenhang. Im Übrigen haben 

diesen Zusammenhang sowohl der Geschäftsführer als auch der betroffenen Mitarbeiter und 

Hinweisgeber B gesehen und benannt. Der Mitarbeiter sollte mithin in «Sippenhaft» genom-

men werden und als Werkzeug dieser Machtdemonstration dienen. Herr Homolka nahm nach 

Überzeugung der Untersuchungsführer insofern mindestens in Kauf, dass zu diesem Zweck 

über den Arm des Geschäftsführers gegen arbeitsrechtliche Vorgaben verstossen, also rechtli-

che Grenze überschritten werden würden. 

Mit seiner mutmasslichen Aufforderung zur Entlassung zeigte sich Herr Homolka bereit, seine 

persönliche Genugtuung zum Schaden eines anderen über Recht und Gesetz zu stellen. Die Ent-

lassung von Hinweisgeber A aus seiner Anstellung beim Studienwerk drohte nicht nur, dessen 

beruflicher Entwicklung zu schaden, sondern den Familienvater in eine wirtschaftliche Schief-

lage zu stürzen. Damit wären auch die Kinder zu Leidtragenden geworden. Das Bezwecken oder 

Inkaufnehmen der Schädigung anderer ist typisch, wenn auch nicht notwendig für einen 

Machtmissbrauch. 

Ein weiteres Indiz für einen Machtmissbrauch ist, wenn Autorität und Einfluss regelmässig mit 

Hilfe angstfördernder Verhaltensweisen untermauert werden. Vorliegend schilderte der ehe-

malige Geschäftsführer, es habe über all die Jahre seiner Beschäftigung vonseiten von Herrn 

Homolka eine latente Drohung bestanden, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Herr Humolka 

schuf damit nach Aussage von Hinweisgeber C eine Atmosphäre, in der er mit dem «Gehorsam» 

auch der Leitungsebene rechnen konnte. 

Das Mass der psychischen Belastung des betroffenen Mitarbeiters zeichnet sich auch daran ab, 

. Hinweisgeber B schilderte zudem die ständig präsente Sorge von Hinweisgeber A, einen Fehler 

zu begehen und Herrn Homolka einen Kündigungsgrund zu liefern. 
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Die im Einzelnen aufgeführten Umstände belegen nach Auffassung der Untersuchungsführer 

einen klaren Fall von Machtmissbrauch im Sinne des Untersuchungsauftrags. 

(c) Diskriminierung 

Der vorstehend dargelegte Sachverhalt weist nach Überzeugung der Untersuchungsführer dem-

gegenüber keine Züge diskriminierenden Verhaltens auf. 

Anhaltspunkte für eine Benachteiligung im Sinne des AGG liegen erkennbar nicht vor. Die in § 

3 AGG niedergelegten Begrifflichkeiten zur Benachteiligung — die unmittelbare gemäss Abs. i, 

die mittelbare gemäss Abs. 2, die Belästigung gemäss Abs. 3, sowie die Anweisung zur Benach-

teiligung gemäss Abs. 5 – knüpfen allesamt an das Vorliegen eines Benachteiligungsgrundes 

gemäss § 1 AGG an. Die enumerative Aufzählung nennt Rasse oder ethnische Herkunft, Ge-

schlecht, Religion oder Weltanschauungen, Behinderung, Alter und sexuelle Identität als un-

tersagte Benachteiligungsgründe. Ein solcher Grund hat vorliegend nicht zu einer Benachteili-

gung geführt. Auch eine gemäss § 3 Abs. 4 als Benachteiligung im Sinne des Gesetzes geltende 

sexuelle Belästigung liegt nicht vor. 

Auch eine Diskriminierung im Sinne der SJT-Richtlinie ist nicht gegeben. Der Frage, ob ein 

mutmassliches Verhalten als Mobbing im Sinne dieser Richtlinie zu qualifizieren sein könnte, 

hatten die Untersuchungsführer ausweislich des Untersuchungsauftrages nicht nachzugehen. 

e) Fall 5 

(1) Sachverhalt 

Die Universität Potsdam unterhält unter dem organisatorischen Dach der Philosophischen Fa-

kultät sowohl ein Institut für Jüdische Studien und Religionswissenschaften als auch die School 

of Jewish Theology. Im Jahr 2017 wurde für Letztere ein «Fachbereich Biblische Archäologie» 

gegründet. Bei diesem «Fachbereich» handelt es sich allerdings nicht im Sinne des üblichen 

universitären Sprachgebrauchs um eine Gruppe von Wissenschaften oder eine Abteilung mit 

mehreren Wissenschaftsgebieten als Lehr- und Verwaltungseinheit, sondern um einen blossen 

Studienschwerpunkt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass an der Universität Potsdam kein klas-

sischer Studiengang Archäologie angeboten wird und infolgedessen auch weder eine entspre-

chende Fakultät noch tliematisch einschlägige Lehrstühle bestehen. 

Die Einrichtung und der laufende Betrieb des Studienschwerpunkts Biblische Archäologie, der 
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sich der archäologischen Forschung im sog. «Heiligen Land», d.h. in Israel und Palästina, wid-

met, wurde an der School of Jewish Theology in erheblichem Umfang aus Mitteln der Stiftung 

[...J Potsdam gefördert. Diese Stiftung wurde ausweislich der eigenen Homepage im November 

2015 als unselbständige Stiftung gegründet.47^ Rechtsträgerin ist die Leo Baeck Foundation, als 

deren Sitz eine zentrale Adresse an der Universität Potsdam (Am Neuen Palais 10, Haus 2, 

14469 Potsdam) angegeben wird. Die Stiftung [...] Potsdam wird von Herrn Walter Homolka in 

seiner Eigenschaft als Chairman der Leo Baeck Foundation sowie von Person 1 und Person 2 

als Kuratorium geführt. Dieses beschliesst auch über die Verwendung der Stiftungsmittel. 

Stiftungszwecke sind nach eigener Angabe die Förderung der Religion – insbesondere der jüdi-

schen Religion – sowie die Förderung der Wissenschaft und Forschung des Judentums. Hinzu 

kommt die Beschaffung und Weitergabe von Mitteln zur Förderung der gemeinnützigen Zwecke 

der Leo Baeck Foundation, welche ihrerseits u.a. die Förderung der jüdischen Religionsgemein-

schaft bezweckt. Die Stiftungsmittel werden im Wesentlichen für Massnahmen der praktischen 

und akademischen Ausbildung von Rabbinern und Kantoren am Abraham Geiger Kolleg sowie 

am Zacharias Frankel College verwendet. Beide Einrichtungen können hieraus insbesondere 

Honorare, Ordinationen und Stipendien finanzieren. Darüber hinaus werden die Studierenden 

der Seminare mit der Bezuschussung von Sprachkursen, Lehrbüchern und individuellen 

Coachings zur besseren Vorbereitung auf die Gemeindearbeit un- 

4» Die Homepage war über weite Strecken der Untersuchung online geschaltet und öffentlich einsehbar, wurde dann aber 
abgeschaltet (Stand: 13.09.2023). 

terstützt. Der Stiftungszweck wird ebenfalls verwirklicht durch die Förderung von Massnahmen 

des gottesdienstlichen Lernens sowie der rabbinischen Begleitung der Absolventen in den ers-

ten Berufsjahren. Eine Anschubfinanzierung sichert darüber hinaus einen Anteil des ersten 

Jahresgehaltes der Rabbiner und Kantoren, sollte dies den Gemeinden nicht möglich sein. Wei-

terhin finanziert die Stiftung die Verleihung des Abraham-Geiger-Preises, mit welchem Ver-

dienste um das Judentum in seiner Vielfalt gewürdigt werden. Dieser ist mit 10.000 Euro do-

tiert, welche der Preisträger einem Projekt zuwendet, das dem Wesen des Preises Gestalt ver-

leiht. Zum Stiftungszweck zählt ausweislich § 2 Abs. 3 der Stiftungsverfassung von jeher auch 

die Förderung der Biblischen Archäologie. Insofern wird die Stiftung [...] Potsdam ausweislich 

ihres vormaligen Internetauftritts eigenständig tätig bei dem Aufbau und der Entwicklung eines 

Studienschwerpunktes für biblische Archäologie im Rahmen der o. g. School of Jewish Theo-

logy an der Universität Potsdam. So finanziert die Stiftung [...] Potsdam seit Herbst 2017 aus-

weislich ihres vormaligen Internetauftritts eine halbe wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, Sti-

pendien und Medienarbeit innerhalb der Fachschaft. 
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Von der Homepage der Stiftung480 [...] Potsdam führte ein Link zu einem Informationsflyer mit 

Schriftzug und Logo der Universität Potsdam, der mit «Jüdische Theologie – Biblische Archä-

ologie, Bachelor of Arts» betitelt war. Auf diesem Flyer wurde unter «Infos und Kontakt» für 

die Studienfachberatung an oberster Stelle Person 1 [mit Professorentitel] mit einer offiziellen 

E-Mail-Adresse der Universität Potsdam angeführt. 

Person 1 ist studierte Archäologin. Ihren Magister Artium (M.A.) erwarb sie an der Universität 

Hamburg mit einer Abschlussarbeit zum Thema [...]. Sie ist im deutschen Wissenschaftssystem 

nicht promoviert und hat sich somit auch nicht in Deutschland habilitiert. Die American Uni-

versity of Judaism Los Angeles (USA), die mittlerweile als American Jewish Universi- ty fir-

miert, hat ihr den im deutschsprachigen Raum weitgehend unbekannten Doctor of Humane 

Letters (DHL) verliehen. Hierbei handelt es sich um einen Ehrentitel, der an Personen verliehen 

wird, die sich durch humanitäre und philanthropische Beiträge zur Gesellschaft ausgezeichnet 

haben. Darüber hinaus verlieh ihr der Bundespräsident der Republik Österreich [Jahr] den Ti-

tel «Professorin der Republik Österreich». Hierbei handelt es sich um einen sog. Berufstitel für 

Personen, die sich in langjähriger Ausübung ihres Berufes Verdienste um die Republik Öster-

reich auf dem Gebiet der Kunst oder der Wissenschaft erworben haben. Durch Schreiben des 

Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland vom 19.09.2018 wurde Person 1 das Führen des 

österreichischen Berufstitels ausdrücklich gestattet. 

Beide Titel stellen reine Ehrentitel und keine Auszeichnungen bzw. Belege für akademische 

Leistungen dar. Sie berechtigen damit insbesondere nicht zur Bewerbung auf eine Universitäts-

professorenstelle im Rahmen der W-Besoldung in der Bundesrepublik Deutschland. 

Nach Angaben mehrerer Hinweisgeber war zeitweilig ein Büro an der Universität Potsdam mit 

einem Türschild «Prof. [Nachname von Person i]» versehen. Dieses wurde später wieder ent-

fernt. Gegenüber dem Präsidenten der Universität Potsdam hat Person 1 insofern anwaltlich 

erklären lassen, sie habe niemals und an keiner Stelle behauptet, eine Honorar-Professur an der 

Universität Potsdam zu haben. Sie sei von jeher Lehrbeauftragte ohne Vergütung am Fachbe-

reich Biblische Archäologie unter der Leitung von Person 5 [Anm. zugleich Hinweisgeber F] 

gewesen. Es habe am Büro von Person 1 kurzfristig ein Namensschild mit dem Zusatz «Profes-

sor» (nicht: «Prof. Dr.») gegeben. In diesem Büro habe Person 1 allerdings nicht einmal einen 

Schreibtisch gehabt, sodass es von ihr fast nie benutzt worden sei, auch weil sie ihr Büro in der 

Stadt habe. Der Raum werde von drei weiteren Mitgliedern der School belegt. Sie habe dieses 

 
480 Die Homepage war über weite Strecken der Untersuchung online gi chaltet und öffentlich einsehbar, wurde dann aber 

abgeschaltet (Stand: 13.09.2023). 
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Namensschild weder selbst angebracht noch dessen Anbringung veranlasst oder angefragt. Der 

Fehler auf dem Türschild habe wohl – so das anwaltliche Schreiben für Person 1 – an einem 

innerhalb der Universität Potsdam bestehenden organisatorischen Missverständnis gelegen. 

Dennoch führt die Universität Potsdam Person 1 bis heute481*81 in ihrem internen System für 

die Studienplanung und -Organisation (PULS) als Lehrperson mit der Funktionsbezeichnung 

«Professor(in)» im Bereich Biblische Archäologie mit universitärer Adresse (Am neuen Palais 

10, Haus 15,14469 Potsdam) mit dem akademischen Grad «MA DHL1' und dem Titel «Prof.». 

Als Erste wird Person 1, M.A 

DHL, genannt. Im Hinblick auf ihre Erreichbarkeit findet sich eine E-Mail-Ad resse der Uni-

versität Potsdam. Als Anschriften werden Standorte auf dem Campus der Universität Potsdam 

und eine private Bibliothek [Strassenname, Hausnummer] in Berlin genannt. Sodann findet 

sich ein Eintrag zu Person 5 mit einer privaten E-Mail-Adresse, einer UniversitätsTelefonnum-

mer sowie einer Berliner Telefonnummer und einer Campus-Anschrift sowie 

darunter ein Eintrag zu Person 6. Diese wird explizit als Lehrbeauftragte bezeichnet. Als Er-

reichbarkeit ist u.a. eine E-Mail-Adresse der Universität Potsdam aufgeführt. Sodann wird noch 

eine Akademische Mitarbeiterin genannt. Im Unterschied zu Person 6 und Person 5 finden sich 

für Person 1 keine Erläuterungen zu ihrer Funktion innerhalb des Fachbereichs. Für Person 5 

wird mitgeteilt, sie sei Inhaber der Benno-Jacob-Professur. Dahinter verbirgt sich eine nicht 

näher bezeichnete Gastprofessur des Abraham Geiger Kollegs, die Person 5 im Jahr 2009 ver-

liehen wurde, nachdem sie als Leiter des Instituts Kirche und Judentum an der Humboldt-Uni-

versität zu Berlin emeritiert worden war. Klickt man sodann auf der Unterseite zur Biblischen 

Archäologie der School of Jewish Theologie noch einmal links auf den Reiter «Fachbereich Bib-

lische Archäologie», so erschienen als Vertreterinnen dieses Fachbereichs bis vor kurzem nur 

«[Person 1], M.A. DHL» und «[Person 6], Dr.». Nunmehr ist dort, allerdings erst an dritter 

Stelle, auch Person 5 ergänzt worden. 

Die Universität Potsdam erteilt Person 1 seit dem Sommersemester 2017 bis heute regelmässige 

Lehraufträge zur Biblischen .Archäologie. Schon zuvor, konkret seit dem Wintersemester 

 
4®‘ https:// 

(Stand: 13.09.2023). 
Jte bttps://www. (Stand: 13.09.2023). 



Gercke 

Wollschläger 

229 

 

 

2005/2006, hat Person 1 nach eigenen Angaben durchgängig Lehrauftrage mit anderen Lehii-

nhalten an der Universität Potsdam wahrgenommen. Die von ihr übernommenen Lehraufträge 

erfolgten ohne Vergütung. Bei den angebotenen Lehrveranstaltungen handelt es sich um Wahl-

pflichtveranstaltungen, fakultative Veranstaltungen und Ergänzungen des Wahlbereichs in den 

Lehreinheiten Jüdische Theologie und Religionswissenschaften/Jüdische Studien. Die von ihr 

geleiteten Seminare fanden in den Räumlichkeiten der privaten [...]- Bibliothek in der [Stras-

senname] in Berlin statt. 

Der Präsident der Universität Potsdam, Hinweisgeber A, erklärte im Rahmen eines Interviews, 

dass es keine formale Vereinbarung zwischen der School of Jewish Theology und der Stiftung 

[...] Potsdam gebe. Die Stiftung bringe sich finanziell ein; zu den Mittelflüssen könne er jedoch 

keine Auskunft geben. Er wisse, dass die Stiftung über die Jahre hinweg das Projekt finanziell 

unterstützt habe, nicht die Universität, aber – jedenfalls teilweise – das Abraham Geiger Kolleg, 

das Zacharias Frankel College und die Leo Baeck Foundation. 

Auf die Frage nach der konkreten Funktion von Person 1 an der Universität Potsdam erklärte 

Hinweisgeber A zunächst allgemein, dass an der Universität Potsdam jeder herzlich willkom-

men sei, der Geld stifte. Hiervon sei die «akademische Governance» aber natürlich unabhängig, 

d.h. es würden natürlich keine Titel oder sonstige Dinge für Geld vergeben werden, Bezüglich 

Person 1 habe er das genaue Dienstverhältnis nicht im Kopf, aber er wisse, dass sie sich in die 

inhaltliche Arbeit eingebracht habe. Die «akademische Governance» greife natür- 

lieh auch bei allen Personen, um die es in diesem Fall gehe; es gebe insoweit auch keine Son-

derrechte. Es zähle Qualität. Wenn also jemand an der Universität Potsdam tätig sein wolle, 

müsse er eben in Forschung und/oder Lehre oder Transfer den Standards genügen, die jeder 

einhalten müsse, um hier tätig zu sein. Das gelte natürlich auch für Person i. Die Qualifikation 

prüfe er aber nicht selbst- dies erfolge in den zuständigen Gremien. Er sei auch nicht in den 

Prozess ihrer Anstellung mit eingebunden gewesen. Seiner Kenntnis nach habe Person i aber 

keine Professur an der Universität Potsdam. 

Die Bestellung von Person i zur Lehrbeauftragten nun für das von der von ihr mitgeleiteten 

Stiftung finanziell unterstützte Fach Biblische Archäologie an der School of Jewish Theology ab 

dem Jahr 2017 wird von Hinweisgeber B als Zeuge vom Hörensagen als Machtdemonstration 

von Herrn Homolka beschrieben. Herr Homolka habe nach Aussage von Person 7 in einer 

Gruppe geäussert, Person 1 werde in kurzer Zeit die Ehrendoktorwürde und einen Ehrenpro-

fessorentitel und in wenigen Monaten eine Stiftungsprofessur an der School of Jewish Theology 
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erhalten. Auf die Frage, wie das gehen solle, dass jemand so schnell nach Erlangung des Dok-

torgrades eine Professur erhalte, habe Herr Homolka nach Aussage von Person 7 zu Person 8 

gewandt gesagt «Wie have ways to speed that up, don't tue, [Vorname von Person 8]?». Es 

seien manchmal nur kleine Bemerkungen gewesen, mit denen er immer wieder deutlich ge-

macht habe, wer von ihm abhängig sei. 

Hinweisgeber C erklärte, er habe Person 1 einmal aufgrund des Ehrentitels als Professorin an-

gesprochen. Dazu habe sie entgegnet, sie möge den Titel eigentlich nicht tragen, weil es kein 

akademischer Titel sei. Hinweisgeber C erklärte überdies, dass von Anfang an vermittelt wor-

den sei, dass Person 1 keine berufene Professorin sei und machte das daran fest, dass es bei ihr 

keine Berufungskommission und keine öffentlichen Vorträge gegeben habe, woraus ersichtlich 

geworden sei, dass es eher ein Ehrentitel als ein akademischer Titel gewesen sei. 

Im Rahmen von weiteren Interviews wurde den Untersuchungsführern gegenüber im Zusam-

menhang mit der Stiftung und der Begründung des Fachbereichs sowie der Tätigkeit von Person 

1 darüber hinaus Folgendes berichtet: 

Hinweisgeber D führte aus, dass Herr Homolka immer versuche, Leute an sich zu binden. Per-

son 1 habe auch ein abgeschlossenes Masterstudium, worin, wisse er nicht genau, wahrschein-

lich sogar in Archäologie. Sie interessiere sich sehr für die Antike, jüdische Antike, aber auch 

römische und klassische Antike und wisse auch viel dazu. Jedoch sei sie nicht promoviert und 

auch nicht habilitiert. Hinweisgeber D meinte, Herr Homolka wisse jedoch, dass 

Person 1 gerne eine Rolle an der Universität haben würde, und so habe er versucht, sie zu lo-

cken, indem er ihr zugesagt habe, dass er dafür sorge, dass sie eine Professur am Institut für 

Jüdische Theologie bekomme, obwohl sie dafür eigentlich nicht die Voraussetzungen erfülle. 

Herr Homolka habe dann über alle möglichen Wege versucht, einen Doktortitel zu besorgen 

und dann eine Professur. Es habe aber alles nicht gut funktioniert. Er glaubt, es sei Herrn Ho-

molka lediglich gelungen, Person i einen DHL [Anm.: von Hinweisgeber D fälschlich als «Doc-

tor of Hebrew Letters» bezeichnet; richtig ist nach Aussage von Person 1 die Bezeichnung «Doc-

tor of Humane Letters»] zu besorgen. Das sei ein kleiner Doktortitel, den es in den Vereinigten 

Staaten gebe, möglicherweise sei dies sogar nur ein Ehrendoktor. Und dann habe Herr Homolka 

versucht, Person 1 die Professur zu geben, aber da habe die Universität Potsdam so nicht mit-

gemacht. Deswegen habe sie lediglich einen Lehrauftrag an der School of Jewish Theology, aber 

keine Professur erhalten. Es habe sehr viel Kritik gegeben damals. Seinerzeit hätten Person 9, 

Person 7 und auch Person 5 gleich gesagt, dass dies so nicht funktionieren würde. Person 1 

müsse sich, wenn sie eine Professur anstrebe, erst habilitieren. Dies sei Herrn Homolka jedoch 
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wohl nicht wichtig gewesen. 

Hinweisgeber E gab an, dass es Unstimmigkeiten zwischen Herrn Homolka und anderen Pro-

fessoren unter anderem aufgrund des Themas der Professur von Person 1 gegeben habe. 

Im Rahmen eines Interviews schilderte Hinweisgeber F, er sei vom Abraham Geiger Kolleg be-

auftragt worden, beim Aufbau der Bibelwissenschaft mitzuhelfen. Er habe gedacht, dass er das 

nur für drei Jahre mache. Da er jedoch niemandem die Stelle wegnehme und die Studierenden 

ihm auch immer wieder entgegengekommen seien und er die Tätigkeit auch gerne ausübe, habe 

er diese Tätigkeit bis heute fortgeführt. Darüber hinaus stehe sein Name auch in Bezug auf die 

Biblische Archäologie auf der Website. Dies sei auch gut so. Er habe auch die Fakultas für Ar-

chäologie, wo er in Bochum habilitiert worden sei. Dies sei auch sehr willkommen gewesen. 

Daher habe er das mit dem Schwerpunkt auch gerne gemacht. In der Universität sei wohl vor 

allem sein Name genannt worden, als es um die Einrichtung des Schwerpunktes ging, da er die 

Befähigung habe, archäologisch tätig zu sein. Das sei 2017 gewesen. 

Gefragt nach Person 1 entgegnete Hinweisgeber F, dass er Vieles höre, aber vorsichtig sein 

wolle, da Vieles schnell eine Unterstellung sein könne. Person 1 sei Archäologin, sie sei nicht 

promoviert, sondern habe einen Ehrendoktortitel von einer amerikanischen Universität. Sie 

habe eine Magisterarbeit bei Person 10 in Hamburg geschrieben – das sei ein ganz grosser 

Mann -, die auch mit summa cum laude bewertet worden sei. Sie sei nicht von vorneherein 

Biblische Archäologin gewesen, sondern von Haus aus klassische Archäologin. Sie habe sich 

aber eingearbeitet und beherrsche nun nach seiner Auffassung inzwischen alle Fragen der Bib-

lischen Archäologie. Hinweisgeber F begrüsste das Engagement ausdrücklich. Er gab an, dass 

in Bezug auf Person i Falschdarstellungen und Unterstellungen im Umlauf seien. Er selbst 

könne in Bezug auf die Verdienste von Person i nichts Kritisches sagen. Zu seiner Gastprofessur 

befragt erklärte er, diese sei primär am Abraham Geiger Kolleg und bestehe auf Honorarbasis. 

Die Professur sei mit diesem Namen scheinbar für ihn konstruiert worden, man habe ihn auch 

schlicht als Gast führen können. 

Auf Nachfrage schilderte Hinweisgeber F, dass es den Fachbereich Biblische Archäologie seit 

dem Jahr 2017 gebe, dies sei jedoch kein Lehrstuhl. Im Jahr 2017 seien jedenfalls die ersten 

Bemühungen dahingehend gestartet worden. Der Lehrbetrieb sei wohl etwas später gestartet. 

Er vermute, dass die Initiative für die Gründung auf Herrn Homolka sowie auf Person 1 zu- 

riickzuführen sei. Dies sei sehr deutlich gewesen. Es habe jedenfalls keine breit angelegte Initi-

ative gegeben, also aus dem Lehrkörper oder von den Studierenden oder den Mitarbeitenden, 
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sondern ein Zusammenspiel zwischen Herrn Homolka und Person 1. Auf die Frage, was «Fach-

bereich» in diesem Zusammenhang eigentlich bedeute, antwortete er, dass dies im Grunde ge-

nommen in der Ausbildung der Rabbiner ein Schwerpunkt sei, der gewählt werden könne, so-

dass der Begriff Fachbereich eigentlich hochschulrechtlich nicht richtig sei. 

Wer die Verantwortung für diesen Fachbereich trage, da dieser ja auch kein Lehrstuhl sei, 

konnte auch Hinweisgeber F nicht klar sagen. Es sei nie ein Fall aufgetreten, anhand dessen die 

Verantwortung deutlich geworden sei. Dies bezeichnete er als wunden Punkt. 

Dass Person 1 immer im Fokus stehe, führte Hinweisgeber F darauf zurück dass alle Veranstal-

tungen in einer von Person 1 eingerichteten Bibliothek stattfinden. Es würde so aussehen, als 

sei er nur Gast, während auch vom Fachlichen her eigentlich er selbst der erste Ansprechpartner 

sei. Präzise Angaben zur Finanzierung des Schwerpunktbereichs konnte Hinweisgeber F nicht 

machen. Er nahm an, dass die [...] Stiftung «irgendwie dahinter stehe», allerdings seien kaum 

Kosten entstanden, da Person 1 wohl nichts verdiene. Es gebe da nicht viel zu finanzieren. 

Auf den über die Homepage der [...] Stiftung Potsdam verlinkten Flyer und den dort aufgeführ-

ten Professorentitel angesprochen führte Hinweisgeber F aus, dass dies nicht gut und auch 

nicht im Sinne der Person 1 sei. Sie habe sehr schnell gemerkt, dass ihr das eher schade. Wenn 

sie den Professorentitel nutzen wolle, müsse dahinter eine Zusatzbemerkung stehen. 

Er selbst habe weder die Homepage des Fachbereichs noch eine entsprechende Seite von der 

[..J-Stiftung je gesehen. Er werde sich die anschauen und nehme «Verbindung» auf. Also das 

sei nicht korrekt. Dass sehe nach einem Lehrstuhl aus, den sie überhaupt nicht habe. 

Auf die Nachfrage, ob dies wohl auch der Hintergrund der ganzen Vorwürfe sein könne, in wel-

chen es darum gehe, dass Person i (überspitzt formuliert) einen Lehrstuhl «gekauft» habe (mit 

Stiftungsgeldern), äusserte Hinweisgeber F, dass dies natürlich sein könne. [Anm: Die Unter-

suchungsführer haben hier in der ausdrücklich als überspitzt bezeichneten Nachfrage den Be-

griff Lehrstuhl verwendet. Eine suggestive Wirkung schliessen die Untersuchungsführer aber 

aus, da sie die Natur des Fachbereichs intern mit dem Hinweisgeber zuvor bereits geklärt hat-

ten. Danach war im Interview klar, dass Person i keinen Lehrstuhl bekleidet hat, sondern ledig-

lich die – scheinbare – Leitung eines Studienschwerpunktes in Rede steht. Es ging im Rahmen 

der Nachfrage aber ersichtlich um die durch diverse Umstände erzeugte Aussenwirkung. Person 

1 hat im Rahmen ihrer Anhörung nochmals anwaltlich klarstellen lassen, dass von einem Lehr-

stuhl in objektiver Hinsicht keine Rede sein könne. Person i habe nie einen Lehrstuhl, nie eine 
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Professur und nie eine sonstige formale Position an der Universität Potsdam, ausser unbezahl-

ten Lehraufträgen, gehabt und sich auf solche Posten auch nicht beworben.] Auf Nachfrage be-

richtete Hinweisgeber F ebenfalls, dass es kein Stellenanforderungsprofil oder ein Ausschrei-

bungsverfahren oder Ähnliches gegeben habe. Es sei alles eingerichtet worden und man könne 

es so sagen, dass von vorneherein Idar gewesen sei, dass Person i in diesem Schwerpunktbe-

reich tätig werden würde. 

Auf die Frage, aus welchem Grund er selbst dann dazugekommen sei, äusserte er die Vermu-

tung, dass ein Professor gebraucht worden sei. Er teilte mit, dies nicht genau zu wissen und 

bezeichnete sich als «naiv in solchen Sachen». Er äusserte dann die Vermutung, dass seine Si-

tuation mit seinem früheren Lehrstuhl in [Stadt] Zusammenhänge und dies der ausschlagge-

bende Punkt gewesen sei, alles zu institutionalisieren. Da sei dann jemand, der hinter dem 

Fachbereich stehe und mit dem man dies verbinden könne. Aber im Grunde sei dies immer ein 

kleiner Widerspruch dazu, dass er an zweiter Stelle stehe. Er selbst würde das ja nicht so sehen, 

aber in der Aussenwahrnehmung sei dies etwas kompliziert und schwer durchschaubar. 

Auf die Frage, ob das nicht auch für die Studierenden schwer durchschaubar sei, antwortete 

Hinweisgeber F, dass er mit den Studierenden mehr zu tun habe, da die Veranstaltungen ganz 

gut besucht gewesen seien. Auf die Frage, wie dies dann mit Lehrinhalten sei und ob dahinge-

hend eine Abstimmung erfolge, äusserte er, dass man manche Inhalte abspreche. Es 

gebe einen Modulplan, was gemacht werden müsse in den Semestern, was wiederholt werden 

müsse und Ähnliches mehr, und dann würden die beiden eine Sitzung abhalten, in welcher be-

sprochen würde, was dran sei, was man machen könne, was sich ergänzen würde, dies sei alles 

perfekt. Das würde alles abgesprochen werden, man versuche, alles abzudecken, weil zwei Leute 

solche Pläne gar nicht in Gänze abdecken können würden. Das liefe alles gut und dort gebe es 

auch keine Probleme. 

In einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung vor dem Landgericht Berlin reichte Herr Homolka 

mit anwaltlichem Schriftsatz vom 19.02.2023 eine E-Mail von Hinweisgeber F vom 13.02.2023 

ein. Hinweisgeber F äusserte sich darin zu der im Zivilverfahren (siehe unter B. IV. 5.) schrift-

sätzlich von der Antragsgegnerin [Anm. der Auftraggeber dieser Untersuchung: Zentralrat der 

Juden in Deutschland] vorgetragenen Zusammenfassung seiner Aussage, mit der ihn Herr Ho-

molka offenbar zuvor konfrontiert hatte. 

Hinweisgeber F wies in seiner E-Mail vom 13.02.2023 daraufhin, er habe durch seine Inter-
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views mit der Umversitätskommission und den hiesigen Untersuchungsführern durch seine Er-

fahrungen und Kenntnisse vor allem Schaden von Herrn Homolka und natürlich auch von Per-

son 1 nehmen wollen. Er äusserte, er hätte in dem Interview an der einen oder anderen Stelle 

deutlicher formulieren müssen. Er hob nervor, gerade Biblische Archäologen seien oft Querein-

steiger, sodass die Vergangenheit als Klassische Archäologin eher eine Stärke sei. Er warf die 

Frage auf, wo das Problem sein solle, dass Herr Homolka der Initiator des Schwerpunktes sei. 

Das sei so im Universitätsprinzip. Die ganze Sache sei ordnungsgemäss durch die Gremien ge-

gangen. 

Dass Person 1 vor ihm genannt werde, erklärte Hinweisgeber F in der E-Mail, habe doch auch 

etwas mit ihrer Bibliothek zu tun und «meinetwegen» auch mit der Geschlechterzugehörig- 

keit. Er warf die (rhetorische) Frage auf, ob eine Ausschreibung hätte gemacht werden müssen, 

wenn es gar nicht um einen Lehrstuhl gehe, und verneinte dies. Überdies bemängelte er, dass 

trotz ständiger Korrektur immer wieder von einem Lehrstuhl gesprochen werde. 

Im Zusammenhang mit der Nennung weiterer Aussagen wies Hinwfisgeber F die Hypothese, 

Person 1 habe sich einen Lehrstuhl gekauft, zurück. 

Schliesslich äusserte Hinweisgeber F die Hoffnung, dass sich Vieles in Luft auflöse und endlich 

wieder die enormen Verdienste von Herrn Homolka in den Vordergrund treten. 

Hinweisgeber D berichtete, dass Person 1 e;ne Stiftungsprofessur für Biblische Archäologie 

habe. Sie sei eine nette Person und sie lehre Bibelarchäologie. Person i habe einen Magisterab-

schluss, nach seiner Kenntnis in Archäologie. Ein Urteil über ihr Wissen wollte er sich nicht 

erlauben. Er gab an, darüber verstimmt gewesen zu sein, dass Person 1 plötzlich einen Ehren-

doktor oder etwas Vergleichbares gehabt und dann in Österreich noch einen Berufsprofesso-

rentitel erhalten habe. Darüber hätten sich mehrere Personen aufgeregt. Dann habe sie noch 

ein Büro gehabt, an dessen Türe «Prof. [Nachname Person 1]» gestanden habe. Angesichts des-

sen, dass Person i nicht einmal promoviert habe, sei dieser Titel bei ihm auf Unverständnis 

gestossen. Der Umstand, dass sie diese grosse Stiftung – die Stiftung [...], welche in die Leo 

Baeck Foundation integriert sei – habe und ihre Professur oder ihr Lehrstuhl darüber komplett 

finanziert werde, könne in der öffentlichen Wahrnehmung nur dazu führen, dass sie sich die 

Professur gekauft habe und sich dort aus Spass an der Archäologie hinsetze. 

Hinweisgeber D berichtete überdies, sie, Person 1, habe schon als Lehrbeauftragte immer wie-

der Veranstaltungen angeboten und regelmässig seien Anfang des Semesters E-Mails versendet 

worden mit der Frage, ob sich nicht auch Mitarbeitende in den Kursen von Person 1 eintragen 
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könnten, da sie zu wenig Leute habe. Dies stiess bei ihm insbesondere aufgrund seiner Arbeits-

belastung auf Widerwillen. Er äusserte, man habe es Person 1 offensichtlich recht und schön 

machen wollen, da sie eine Verbrauchsstiftung habe. Anders als im Normalfall dürfe das Stif-

tungsvermögen, das sie eingebracht habe, aufgezehrt werden. Offenbar sei einfach versucht 

worden, Person i unter diesem Titel ins Institut einzugliedern. Dies sei dann aber anderen Leu-

ten aufgefallen, und es sei klar, dass dies einen ärgere. Alle hätten promoviert und dies sei viel 

Arbeit und dann noch eine Professur zu bekommen, sei schwer, und dann empfinde man es als 

ungerecht, wenn jemand dies mit Geld erwerbe. 

In diesem Zusammenhang erscheint nach Einschätzung der Untersuchungsführer auch eine 

Aussage von Hinweisgeber E relevant. Dieser berichtete, dass das Zacharias Frankel College im 

Jahr 2013 mit einer Einmalspende von einer Frau namens Person 1 gegründet worden sei. Sie 

sei die Erbin eines grossen Unternehmens und habe auf jeden Fall sehr viel Geld. Entweder 

hätten sie und ihr Lebensgefährte Herrn Homolka oder eher Herr Homolka die beiden darauf 

angesprochen, dass diese vielleicht die Gründung des Zacharias Frankel Colleges finanzieren 

könnten. Person 1 habe sich hiervon überzeugen lassen und habe die [...]-Stiftung gegründet. 

Diese werde von Person 1, ihrem Lebensgefährten und Herrn Homolka zusammen verwaltet 

und diese würden über die Mittelverwendung entscheiden. Und so habe Person 1 im Jahr 2013 

einige Millionen zur Verfügung gestellt, um das Zacharias Frankel College für 10 oder 15 Jahre 

zu finanzieren. Dies sei das Geld, welches bis zum heutigen Tag verwen- 

det werde. Diep sei jedoch irgendwann vorbei und Herr Homolka habe bereits vor dem aktuel-

len Skandal geäussert, dass das Zacharias Frankel College kein neues Geld erhalten werde. Ein 

Verantwortungsträger des Zacharias Frankel Colleges habe einmal direkt mit Person 1 gespro-

chen, um diese zu fragen, ob man die Gelder verlängern könne. Herr Homolka sei daraufhin 

sehr wütend geworden und habe sinngemäss gesagt: «Wie können Sie es wagen, mit ihr direkt 

zu sprechen, sie ist meine Geldquelle und Sie dürfen nicht mit ihr sprechen und ich entscheide, 

wieviel Geld ihr bekommt» 

Hinweisgeber G äusserte im Rahmen eines Interviews, Person i habe «quasi ihren kleinen Mi-

nijachbereich bekommen bei uns für biblische Archäologie an der School, auch wieder span-

nend, der Fachbereich ist an der School, ihre Stiftung ist in der Leo Baeck Foundation». Er 

selbst habe auch ein Stipendium von der Stiftung [...] Potsdam für die Teilnahme an einer Gra-

bung in [Ort] erhalten. Auf die Frage, wie die Bewerbung um das Stipendium abgelaufen sei, 

erklärte Hinweisgeber G, dass die Lehrbeauftragte Person 6 die Bewerbungen damals gebündelt 

an die Stiftung weitergeleitet habe. 
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In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber Vertretern der Universität Potsdam vom 

11.01.2022 führte Hinweisgeber H aus, Herr Homolka habe Person 1 im Gegenzug für eine 

grosse Spende an das Abraham Geiger Kolleg als Professorin der Biblischen Archäologie an der 

School of Jewish Theology eingestellt. Zudem habe er Person 11 und Person 12 von der Ameri-

can Jewish University, die wiederum in Bezug auf das Zacharias Frankel College als weiterer 

Repräsentant des Masorti-Judentums von der Kooperation mit Herrn Homolka abhängig sei, 

überredet, Person 1 einen Ehrendoktor zuzugestehen. Alles an dem Plan, einen Schwerpunkt 

Biblische Archäologie zu schaffen, sei auffällig gewesen. Bedenken seien ignoriert worden. Die 

Entscheidung sei aus seiner Sicht schon zuvor beschlossene Sache gewesen. 

Auch im Rahmen eines Interviews mit den hiesigen Untersuchungsführern führte Hinweisge-

ber H aus, dass Herr Homolka Person 1 eine Stelle als Lehrperson an der School of Jewish The-

ology habe verschaffen wollen. Viele hätten hierzu Fragen gehabt, insbesondere, wofür es an 

der School of Jewish Theology die Archäologie gebraucht habe. Es gebe keine Infrastruktur in 

Potsdam für ein solches Institut. Aus Sicht von Hinweisgeber H schien dies ein verrückter Plan 

gewesen zu sein. Es sei offensichtlich gewesen, dass Herr Homolka Person 1 diese Stelle auf-

grund ihrer Spenden habe verschaffen wollen. Daher habe Herr Homolka diese Entscheidung 

durchgedrückt. Hinweisgeber H habe sich beim Dekan beschwert, dem er erklärt habe, dass er 

nicht verstehe, was dort passiert sei. Man habe keine richtigen Informationen erhalten, und es 

sei ihnen nicht gesagt worden, was genau vorgehen würde. Hinweis- 

geber H zog in Betracht, ein wenig naiv gewesen zu sein oder das deutsche System nicht ver-

standen zu haben, vielleicht liege es auch nur an Potsdam. Vielleicht sei dies auch eine persön-

liche Sache. Der Dekan habe dann in der Folge Herrn Homolka von der Beschwerde erzählt. 

Herr Homolka sei dann sehr wütend auf ihn, Hinweisgeber H, gewesen. Herr Homolka habe 

ihn irgendwann auf dem Flur zur Rede gestellt und ihn angeschrien. Bei diesem Streit habe 

Hinweisgeber H Herrn Homolka vorgeworfen, dass er ihnen [Anm. mutmasslich Hinweisgeber 

H und Kollegen] keine echten Informationen gebe. Er habe berechtigte Fragen stellen wollen, 

da es hier keine Transparenz gegeben habe, was typisch dafür gewesen sei, wie die Dinge liefen. 

Zur zeitlichen Einordnung gab er an, dies sei noch passiert, bevor Person i eingestellt worden 

sei. Dann sei Person 1 eigestellt worden, was viele tür lächerlich gehalten hätten. 

Die Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Los Angeles University of Judaism führt Hin-

weisgeber H auf eine Intervention von Herrn Homolka zurück, der sich nach seinem Verständ-

nis an diese gewandt und zur Verleihung einer Ehrendoktorwürde gegenüber Person 1 ausge-

sprochen habe, damit sie mehr wie eine Professorin aussehe. Er wisse, dass derlei passiere. 

Manchmal erhielten Personen einen Ehrendoktor dafür, dass sie viel Geld gespendet hätten. 
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Dass sei in seinen Augen Mist, aber er wisse, dass so etwas passiere. Aber in der Gesamtschau 

«rieche» es. 

Person i stand den Untersuchungsführern für ein Interview nicht zur Verfügung. Sie äusserte 

sich schriftlich zu dem ihr von den Untersuchungsführern übersandten Fragenkatalog am 

30.08.2022. Eine ergänzende anwaltliche Stellungnahme ging den Untersuchungsführern am 

03.11.2022 zu. Mit Schreiben vom 05.12.2022 liess Person 1 durch Anwaltsschreiben die wört-

liche oder sinngemässe Wiedergabe beider Stellungnahmen sowohl für einen internen Bericht 

gegenüber dem Zentralrat der Juden als auch für jeden sonstigen Zweck untersagen. 

Bereits am 26.08.2022 hatte der damalige anwaltliche Vertreter von Person 1 den Untersu-

chungsführern sein Schreiben vom selben Tage an den Präsidenten der Universität Potsdam 

zur Kenntnisnahme übersandt, in welchem zu Anschuldigungen im Zusammenhang mit der 

Tätigkeit von Person 1 Stellung genommen wird. Darin wies ihr Rechtsanwalt die Vorwürfe zu-

rück und führte aus, Person 1 setze sich seit 16 Jahren an der Universität für ihr Fachgebiet 

persönlich ein. Sie sei sehr beliebt bei den Studierenden. Sie habe Lehrvertretungen in Bibel-

wissenschaften und Basiswissen Judentum übernommen. Sie habe die Studierenden – auch 

solche anderer Studiengänge – durch das ganze Jahr begleitet und diese umfangreich beraten 

(z.B. auch durch Bibliotheksführungen, Hilfe bei Literaturbeschaffung, praktische 

Workshops und Museumsführungen). Sie habe hierfür niemals eine Anerkennung verlangt – 

nicht an der Universität Potsdam und auch sonst nicht. Person i habe insbesondere niemals 

irgendwelche Posten an der Universität Potsdam oder an anderen wissenschaftlichen Instituten 

als Gegenleistung für grössere Spenden erhalten. Zu der Frage, ob Person 1 Gegenleistungen 

zuvor in Aussicht gestellt worden seien, verhält sich die Stellungnahme nicht. 

Zum Hintergrund der Einrichtung eines Fachbereichs Biblische Archäologie hiess es in der an-

waltlichen Stellungnahme gegenüber dem Präsidenten der Universität Potsdam, 2018 sei im 

Rahmen des Ausbaus der School of Jewish Theology dieser Schwerpunkt ausdrücklich erweitert 

worden (nachdem bereits seit 2006 durchgehend Lehreinheiten durchgeführt worden seien), 

und zwar weil er auch an anderen deutschen und internationalen theologischen Fakultäten 

wichtiger Baustein im Studium der Theologie und deren Verständnis sei. In direkter Folge sei 

auch an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin ein solcher gegründet 

worden. In Potsdam gebe es damit deutschlandweit erstmals ein Schwerpunktstudium im Rah-

men der jüdischen Theologie. Die Studienkommission unter Vorsitz von Hinweisgeber H habe 

im August 2017 die nötigen Beschlüsse dazu einstimmig gefasst. 2018 seien die entsprechenden 

Module belegungsfähig gewesen. 
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Mit Schreiben der Untersuchungsführer vom 08.08.2023 wurde Person 1 die Entwurfsfassung 

dieser Sachverhaltsdarstellung übermittelt, die der obenstehenden weitgehend entsprach, und 

Person 1 in diesem Zuge Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen. Mit Schreiben vom 

22.08.2023 nahm der anwaltliche Vertreter von Person 1 Stellung und erbat einzelne Streichun-

gen und andere, vorwiegend redaktionelle Änderungen an der Darstellung, die die Untersu-

chungsführer grösstenteils vornahmen. Darüber hinaus kritisierte er Aspekte der methodischen 

Vorgehensweise der Untersuchungsführer als «unzulässig» und nahm einige kleinere Korrek-

turen und Konkretisierungen vor, die er als «Richtigstellungen» bezeichnete. Er verwies zudem 

auf die Stellungnahme von Peron 1 gegenüber der Universität Potsdam. 

Auf die Anhörung vom 19.10.2022 durch die Untersuchungsführer hat Herr Homolka über sei-

nen anwaltlichen Beistand mit Schreiben vom 04.12.2022 zu diesem mutmasslichen Sachver-

halt Stellung genommen und den Vorwurf, im Gegenzug für die Bereitstellung von Stiftungs-

geldern die Gründung des Fachbereichs für Biblische Archäologie initiiert und mit dessen Lei-

tung Person 1 beauftragt zu haben, zurückgewiesen. Er verwies auf das Ergebnis der Untersu-

chungskommission der Universität Potsdam (siehe unter B. IV. 3. c) (1)), ausweislich dessen 

keine disziplinarischen oder rechtlichen Verstösse festgestellt worden seien. Der veröffentlichte 

Bericht lässt nach Auffassung der Untersuchungsführer indessen keine Auseinan- 

dersetzung mit der Frage der Tätigkeit von Person 1 und deren Aussendarstellung und insbe-

sondere mit der Frage der Zusage einer möglichen Vorteilsgewährung erkennen. 

In der Stellungnahme von Herrn Homolka vom 04.12.202 heisst es darüber hinaus, Person 1 

habe seit 2005 an der Universität Potsdam und am Abraham Geiger Kolleg und als engagierte 

Lehrbeauftragte gewirkt. Ihr Schwerpunkt habe auf Hebräisch und den Grundlagen der Bibli-

schen Archäologie gelegen. Im Rahmen des Aufbaus der School of Jewish Theology sei diese 

Spezialisierungsmöglichkeit im BA-Studiengang ausgebaut worden. Die Studienkom mission 

unter Vorsitz von Hinweisgeber H selbst habe im August 2017 die nötigen Beschlüsse dazu ein-

stimmig gefasst. 2018 seien die entsprechenden Module belegungsfähig gewesen. 

Die Behauptungen von Hinweisgeber H stellten die akademischen Qualitäten von Person 1 in 

Abrede. Dies sei nicht nur gegenüber einer seit 2005 tätigen Lehrbeauftragten diskreditierend, 

sondern auch noch fachlich unhaltbar. Person 1 habe den Studiengang nicht verantwortet, Lei-

ter sei vielmehr der Benno-Jacob-Professor für Hebräische Bibel am Abraham Geiger Kolleg, 

Hinweisgeber F (Emeritus der Humboldt-Universität Berlin). Dieser habe die Venia Legendi 

für Biblische Archäologie inne. 
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Angedacht sei, dass der BA-Studiengang an den MA-Studiengang der Humboldt-Universität 

Berlin anschliesse. Dafür werde momentan ein Dach der Theologien zwischen Universität Pots-

dam und Humboldt-Universität Berlin errichtet: im Rahmen eines Interdisziplinären Zent-

rums. Der Antrag sei gestellt. 

Tatsächlich erschliesst sich aus öffentlichen Quellen, dass die Humboldt-Universität zu Berlin 

unter dem Dach der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät und am Institut 

für Archäologie u.a. auch einen Studiengang für klassische Archäologie anbieteH83 sowie am 

Institut für altorientalische und hellenistische Religionsgeschichte auch speziell Archäologie 

der biblischen Länder anbietetF*482* 

Herr Homolka trug des Weiteren vor, zum Dank für die Förderung des Aufbaus des Zacharias 

Frankel Colleges habe die American University of Judaism Los Angeles Person 1 den «Doctor 

of Humane Lefters» D.H.L. verliehen. Der Bundespräsident der Republik Österreich habe Per-

son 1 im Jahr 201b ausserdem den Berufstitel «Professorin der Republik Österreich» auf- 

grund von Verdiensten in diesem Land verliehen. Eine Tragegenehmigung des deutschen Bun-

despräsidialamts liege vor. Es sei abwegig, anzunehmen, Person i habe je einen Lehrstuhl an 

der Universität Potsdam innegehabt oder das Fach «Biblische Archäologie» geleitet. Hinweis-

geber H als Beschwerdeführer in dieser Sache sei bereits im Januar 2017 eingehend schriftlich 

darüber informiert worden, dass es verschiedene Möglichkeiten gebe, in Deutschland den Titel 

«Professor» zu führen. 

Diese Ausführungen machte Herr Homolka zum Gegenstand einer eidesstattlichen Versiche-

rung vom 05.01.2023, die mit Schriftsatz vom 06.01.2023 dem Landgericht Berlin in einem 

zivilrechtlichen Rechtsstreit (siehe unter B. IV. 5.) zur Kenntnis gebracht wurde. 

Ergänzend liess er in dem nämlichen Rechtsstreit mit anwaltlichem Schriftsatz vom 19.02.2023 

eine eidesstattliche Versicherung vom 18.02.2023 vorlegen. In dieser versicherte Herr Homolka 

ergänzend an Eides statt, er habe nicht zu Person 1 gesagt, dass er dafür sorgen werde, dass sie 

eine Professur am Institut für jüdische Theologie bekomme, obwohl sie dafür eigentlich nicht 

die Voraussetzungen erfülle, und er habe auch nicht versucht, Person 1 eine Professur an der 

 
4828s Siehe hierzu nur den Internetauftritt des Winckelmann-Instituts unter https://www.archaeolo- gjfjiu-ber-

lin.de/de/lehrbereichjdarcho/winckelmann (Stand' 13.09.2023). 

■^ https://www.theologie.hu-berlin.de/de/professuren/institute/iahrg/archaeologie-biblische-laender (Stand: 13 
09.2023). 

https://www.archaeolo-gjfjiu-berlin.de/de/lehrbereichjdarcho/winckelmann
https://www.archaeolo-gjfjiu-berlin.de/de/lehrbereichjdarcho/winckelmann
https://www.theologie.hu-berlin.de/de/professuren/institute/iahrg/archaeologie-biblische-laender
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Universität zu geben. Er versicherte an Eides statt, Person 1 habe den Schwerpunkt nicht gelei-

tet. 

Bereits mit Schreiben vom 02.06.2022 hatte Herr Homolka gegenüber der Universität Potsdam 

anwaltlich vortragen lassen, das Abraham Geiger Kolleg sei der Stiftung von Person 1 sehr dank-

bar, dass sie die Errichtung Jüdischer Theologie an der Universität Potsdam so nachhaltig för-

dere. Das akademische Engagement von Person 1 als Lehrbeauftragte reiche aber zehn Jahre 

hinter jede finanzielle Förderung zurück. Ergänzend heisst es dort in Bezug auf den in Öster-

reich verliehenen Berufstitel, es sei abwegig, anzunehmen, er könne solche Ehrungen «quasi 

auf Zuruf» bewirken, um hierdurch auf von ihm gewünschte Entwicklungen an der Universität 

Potsdam Einfluss zu nehmen. Und hinsichtlich des neuen Studienschwerpunktes wird dort her-

vorgehoben, es sei Hinweisgeber H selbst gewesen, der den entscheidenden Beschluss zur Ein-

richtung des Studiengangs herbeiführte. 

Mit eidesstattlicher Versicherung vom 12.06.2023 hat Herr Homolka gegenüber dem Kammer-

gericht Berlin in dem zivilrechtlichen Verfahren (siehe unter B. IV. 5.) versichert, er habe weder 

im Gegenzug fü. die Bereitstellung von Stiftungsgeldern der Stiftung [...] Potsdam die Grün-

dung eines Fachbereichs für Biblische Archäologie an der School of Jewish Theology initiiert, 

noch habe er Person 1 mit dessen Leitung betraut. Die Vorgeschichte des Schwerpunkts Bibli-

sche Archäologie gehe viele Jahre zurück (2005). Person 1 sei mindestens seit- 

dem auch in dem Thema aktiv. Es habe ausführliche Planungsunterlagen gegeben, um die ein-

zelnen Lehrveranstaltungen zu einem Schwerpunkt Biblische Archäologie aufzuwerten. Ziel sei 

es gewesen, dadurch Anreize für Studierende zu schaffen, die nicht das jüdischgeistliche Amt 

anstreben. Die Planung sei mit dem Dekanat der Philosophischen Fakultät abgestimmt worden. 

Hinweisgeber F sei mit der Aufsicht über diesen Schwerpunkt betraut worden, weil er als habi-

litierter Alttestam sntler auch die «venia legendi» in Biblischer Archäologie innehabe. Vorher 

habe das vorgesehene Modul das übliche universitätsinterne Genehmigungsverfahren durch-

laufen. Dabei habe Hinweisgeber H als Vorsitzender der Studienkommission der School of 

Jewish Theology den Schwerpunkt selbst genehmigt. Person i und Hinweisgeber F hätten an 

der Universität lediglich unbezahlte Lehraufträge. Es habe zu keiner Zeit Pläne an der Univer-

sität gegeben, eine Professur für Biblische Archäologie einzurichten. 

Soweit Zahlungen von Person 1 erfolgt seien, seien diese stets zweckgebunden und nachvoll-

ziehbar eingesetzt worden. 
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Eine Äusserung in Richtung von Person 8, «We have ways offast-iracking that, don't we, [Vor-

name von Person 8]?», stellte Herr Homolka in Abrede. Er habe nicht geäussert, dass ein Fach-

bereich für Biblische Archäologie gegründet und dessen Leitung an Person i übertragen werde. 

Er habe keinen Einfluss darauf genommen, wie die Universität Potsdam ihre Flyer gestaltet. 

Hinsichtlich eines Türschildes «Prof. [Nachname Person 1] und zu dem Umstand, dass die Uni-

versität Potsdam Person 1 in ihrem internen System für die Studienplanung und – Organisation 

(PULS) als Lehrperson im Bereich Biblische Archäologie mit universitärer Adresse (Am Neuen 

Palais 10, Haus 15, 14469 Potsdam) mit dem akademischen Grad «MA DHL1 und dem Titel 

«Prof.» führe, versicherte Herr Homolka, Person 1 sei der Berufstitel «Professorin» durch den 

österreichischen Bundespräsidenten verliehen worden und eine Tragegenehmigung des deut-

schen Bundespräsidenten habe vorgelegen. 

Zu der Gestaltung der Homepage versicherte Herr Homolka, die Darstellung der Homepage der 

School of Jewish Theology sei durch den Administrator Person 13 erfolgt, der selbständig In-

formationen der einzelnen Lehrstühle und Fachbereiche aufgenommen und wiedergegeben 

habe. Er habe hierauf keinen Einfluss genommen. Laut Impressum sei die Webseite von Person 

14 und Person 15 zu verantworten. 

Im Rahmen der zweiten Anhörung widersprach Herr Homolka mit anwaltlichem Schreiben 

vom 11.09.2023 der Darstellung des anwaltlichen Vertreters von Person 1, der von einem Fehler 

auf dem Türschild gesprochen hatte, und nannte die Bezeichnung «Professor» korrekt. Darüber 

hinaus liess er ergänzend mitteilen, dass der Begriff «Fachbereich» an der Universität Potsdam 

«vorgegeben» sei. Ferner teilte er mit, dass Hinweisgeber F die fachliche Verantwortung für 

den Fachbereich trage, was Hinweisgeber F den Untersuchungsführern gegenüber als unklar 

und «wunden Punkt» bezeichnet hatte. 

Zur Aussage von Hinweisgeber E wies er darauf hin, dass es eine Absichtserklärung zur Forde-

rung in Höhe von einer Million Euro verteilt auf zehn Jahre gegeben habe. 

Soweit Herr Homolka den Begriff «Institut» als unzutreffend rügte, weisen die Untersuchungs-

führer darauf hin, dass es sich insofern um die Wiedergabe von Aussagen von Hinweisgebern 

handelt und der Begriff seitens der Untersuchungsführer in Bezug auf den Studienschwerpunkt 

nicht genutzt wurde. 

Soweit den Untersuchungsführer eine angebliche Aussage Herrn Homolkas («Wie können Sie 
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es wagen, mit ihr direkt zu sprechen, sie ist meine Gelquelle und Sie dürfen nicht mit ihr spre-

chen und ich entscheide, wie viel Geld ihr bekommt») von Hinweisgeber E geschildert wurde, 

sei dies ein gänzlich falsches Zitat; der Hinweisgeber könne sich mitnichten an den genauen 

Wortlaut etwaiger Äusserungen Herrn Homolkas erinnern. Herr Homolka habe gegenüber dem 

besagten Hinweisgeber lediglich darauf hingewiesen, dass Person 1 nicht von dritter Seite an-

gegangen werden möchte. 

Soweit Hinweisgeber H geäussert habe, Bedenken seien ignoriert worden, sei die Darstellung 

nicht einlassungsfähig, da unklar sei, welche Bedenken und vor allem wessen Bedenken ge-

meint seien. 

Herr Homolka liess im Zuge der zweiten Anhörung mit anwaltlichem Schreiben vom 11,09.2023 

ferner mitteilen, dass Person 1 seit mindestens 2005 kontinuierlich Lehraufträge innegehabt 

habe und zu keiner Zeit angestellt gewesen sei. 

Herr Homolka liess weiter darauf hinweisen, dass – entgegen der Auffassung der Untersu-

chungsführer – sich der Bericht der Untersuchungskommission der Universität Potsdam (siehe 

unter B. IV. 3. c) (1)) mit den vorliegenden mutmasslichen Umständen auseinandergesetzt 

habe, da diese Teil der Beschwerden von Person 9 gewesen seien. 

Soweit ausgeführt werde, dass die Humboldt-Universität zu Berlin einen Studiengang «klassi-

sche Archäologie» anbiete, sei dies falsch; es handele sich um den Magisterstudiengang Bibli-

sche Archäologie der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Zu der eidesstattlichen Versicherung von Herrn Homolka vom 12.06.2023, «die Vorgeschichte 

des Schwerpunkts Biblische Archäologie geht viele Jahre zurück (2005)», führte der anwaltli-

che Vertreter von Herrn Homolka an, dies sei falsch. Herr Homolka habe gesagt, dass das En-

gagement von Person 1 viele Jahre zurückgehe. 

Die den Untersuchungsführern zum jeweiligen Zeitpunkt bekannten Erkenntnisse wurden mit 

Schreiben vom 25.11.2022 der Staatsanwaltschaft Berlin und mit Schreiben vom 30.11.2022 der 

Staatsanwaltschaft Neuruppin, die für das Land Brandenburg als Schwerpunktabteilung zur 

Bekämpfung von Korruptionskriminalität fungiert, mitgeteilt. 

Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Neuruppin ein Verfahren unter dem Aktenzeichen 365 Js 

38703/22 gegen Herrn Homolka wegen des Verdachts der Bestechlichkeit (§ 332 StGB) einge-
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leitet. Der Eintritt der Strafverfolgungsveijährung wird seitens der Staatsanwaltschaft nach de-

ren Aussage verneint. Die Ermittlungen dauern nach Kenntnis der Untersuchungsführer der-

zeit noch an. 

Ferner haben sich die Untersuchungsführer zur Ausräumung etwaiger Fehlverständnisse mit 

Schreiben vom 13.03.2023 an den Präsidenten der Universität Potsdam gewandt und um Be-

stätigung bzw. Klarstellung hinsichtlich ihrer konkreten Annahmen gebeten. Vom Dezernenten 

für Personal- und Rechtsangelegenheiten der Universität Potsdam wurde den Untersuchungs-

führern mit Schreiben vom 31.03.2023 daraufhin mitgeteilt, dass die Universität Potsdam zu 

ihren An-Instituten Abraham Geiger Kolleg und Zacharias Frankel College aufgrund deren 

rechtlicher Selbständigkeit keine Auskunft erteilen könne. Bezüglich der School of Jewish The-

ology könne der Bitte der Untersuchungsführer nicht entsprochen werden, da die Universität 

Potsdam diesen gegenüber nicht zur Auskunft berechtigt sei. Da ein solches Auskunftsverbot 

nicht bestehen dürfte und seitens der Universität Potsdam zuvor auch nicht vorgebracht wurde, 

wandten sich die Untersuchungsführer mit Schreiben vom 26.04.2023 zwecks bestmöglicher 

Aufklärung des Sach Verhaltes an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des 

Landes Brandenburg mit der Bitte, die Universität Potsdam zur Erteilung der erbetenen Aus-

künfte anzuweisen. 

Mit Schreiben vom 12.06.2023 teilte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

des Landes Brandenburg mit, den Präsidenten der Universität Potsdam um Sachverhaltsauf-

klärung, Prüfung und Stellungnahme gebeten zu haben. Mit weiterem Schreiben vom 

24.07.2023 teilte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Bran-

denburg den Untersuchungsführern mit, die Universität Potsdam habe mitgeteilt, dass im Rah-

men einer Recherche in der Verwaltung und im Fachbereich bereits im März 2023 keine (Dritt-

)Mittel der Stiftung [...] Potsdam an die Universität Potsdam hätten festgestellt werden können. 

Auch nach erneuter Überprüfung habe keine Verwaltung von (Drift-) Mitteln der Stiftung [...] 

Potsdam durch die Universität Potsdam für die An-Institute Abraham Geiger Kolleg und Zach-

arias Frankel College festgestellt werden können. 

(2) Beweis Würdigung 

Der vorstehende Sachverhalt ergibt sich in erheblichem Umfang aus öffentlich zugänglichen 

Quellen, insbesondere den Selbstdarstellungen der Stiftung [...] Potsdam sowie der Universität 

Potsdam. Ergänzend liegt eine Reihe von zuvor im Einzelnen angeführten personellen Beweis-

mitteln in Form von Aussagen von Hinweisgebern vor. 
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Auf Basis dessen liegen für die Untersuchungsführer zureichende Anhaltspunkte dafür vor, dass 

Person 1 als Vertreterin der Stiftung [...] Potsdam mit Wissen und Billigung von Herrn Homolka 

nicht unerhebliche Mittel für die School of Jewish Theology, insbesondere den Studiunschwer-

punkt Biblische Archäologie, geleistet hat, nachdem zwischen beiden mutmasslich mindestens 

konkludent Einvernehmen dahingehend erzielt worden war, dass Herr Homolka sich dafür ein-

setzen würde, Person 1 einen sichtbaren Platz an der School of Jewish Theology, namentlich 

dem neu gegründeten Studienschwerpunkt, zu verschaffen und ihr damit einen . universitären 

Anstrich» zu verleihen, ohne dass dies hinreichend gegenüber den zuständigen Aufsichtsstellen 

der Universität Potsdam transparent gemacht wurde. 

Eine Vielzahl von Indizien legt eine solche Übereinkunft zwischen Herrn Homolka und Person 

1 nahe. Zunächst ist festzustellen, dass Person 1 zwar mindestens über die von ihr vertretene 

Stiftung über erhebliche finanzielle Mittel verfügt, aber über den Abschluss ihres Archäologie-

studiums hinaus keine akademischen Grade oder Titel innehat, die sie zu einer verantwortli-

chen Tätigkeit in der universitären Forschung und Lehre befähigen würden. Andererseits zeigt 

sie nach dem Ergebnis der Untersuchung insbesondere im Fach Biblische Archäologie in be-

sonderem Masse Begeisternng und Expertise und engagiert sich verschiedentlich, beispiels-

weise im Zuge internationaler Ausgrabungsprojekte. Gerade für internationale For- 

schungsvorhaben im Zusammenhang mit Ausgrabungen in Israel und Palästina verleiht eine 

offizielle «universitäre Fassade» den Eindruck von wissenschaftlicher Seriosität und Vertrau-

enswürdigkeit. Die prominente Platzierung von Person i mit ihren universitären Kontaktdaten 

auf verschiedenen Internetauftritten unter dem offiziellen organisatorischen Dach und mit dem 

offiziellen Logo der Universität Potsdam hoben sie aus dem Status als private Mäze- nin und 

Philanthropin heraus und machten sie jedenfalls formal zu einem stärker sichtbaren Teil der 

«akademischen Community» in dem von ihr betreuten Fach. Es deutet aus Sicht der Untersu-

chungsführer Vieles darauf hin, dass mit ihrem vielfältigen Engagement an der und für die 

School of Jewish Theology die für Herrn Homolka und andere klar erkennbare Erwartung ver-

bunden war, für ihr persönliches und finanzielles Engagement einen «offiziellen Platz» und eine 

Adresse, faktisch also einen «akademischen Anstrich» an der Universität Potsdam zu erhalten. 

Die Untersuchungsführer unterstellen insofern nicht, Person 1 habe eine Universitätsprofessur 

inne. Das Vorbringen von Herrn Homolka, er habe Person 1 keine Professur an der School of 

Jewish Theology verschafft, verfängt damit nicht. Die Untersuchungsführer sind vielmehr von 

zureichenden tatsächlichen .Anhaltspunkten für das Vorliegen einer Vereinbarung dergestalt 

überzeugt, dass sich Herr Homolka im Gegenzug für die Befürwortung von Finanzmitteln der 

Stiftung [...] Potsdam durch Person i zumindest dafür einsetzen sollte und nach Einschätzung 
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der Untersuchungsführer auch tatsächlich dafür eingesetzt hat, Person i irge ndeine akade-

misch sichtbare Position an der School of Jewish Theology zu verschaffen. 

Für das Vorliegen einer solchen Vereinbarung, in der die durch die von ihr vertretene Stiftung 

gewährten finanziellen Vorteile für die School of Jewish Theology und die Gewährung einer 

akademischen Funktion für Person 1 verbunden gewesen sind, spricht zunächst die Einrichtung 

des neuen Studienschwerpunkts Biblische Archäologie im Herbst 2017 und die (unmittelbare 

und sodann fortlaufende) Erteilung eines Lehrauftrages an Person 1 nun in genau diesem neuen 

Schwerpunkt. 

Person 1 hat – vereinfacht formuliert – durch ihr finanzielles Engagement faktisch ihre eigene 

Funktion auf dem Gebiet der Biblischen Archäologie an der School of Jewish Theology erst ge-

schaffen und ermöglicht. So fungiert sie als Vertreterin der akademischen Einrichtung genau 

des Faches, dessen Existenz überhaupt erst mit ihrer Unterstützung realisiert werden konnte. 

Herr Homolka hat in seiner Stellungnahme gegenüber der Universität Potsdam selbst einge-

räumt, der Schwerpunkt von Person 1 habe auf Hebräisch und den Grundlagen der Biblischen 

Archäologie gelegen. Der Indizwirkung steht nach Auffassung der Untersuchungsführer nicht 

entgegen, dass Person 1 auch zuvor schon Lehraufträge mit anderem In- 

halt wahrgenommen hat. Ab dem Herbst 2017 ist Person 1 in erster I inie nicht mehr für das bis 

dahin an der School of Jewish Theology übliche Lehrportfolio, sondern vor allem für den neuen 

Studienschwerpunkt Biblische Archäologie als Dozentin eingesetzt worden. Dies entspricht 

auch der Einschätzung unter den Studierenden. Hinweisgeber G äusserte dazu: «Die [Person 1] 

hatte quasi ihren kleinen Minifachbereich bekommen bei uns für biblische Archäologie an der 

School, auch wieder spannend, der Fachbereich ist an der School, ihre Stiftung ist in der Leo 

Baeck Foundation». Dem Fach Biblische Archäologie, das erst mit ihrer Unterstützung einge-

richtet worden ist, wird sie auf sämtlichen Internetseiten der Universität Potsdam zugeordnet. 

Auffällig in diesem Zusammenhang ist, dass weder die Universität Potsdam noch die School of 

Jewish Theology eine akademische Tradition im Bereich der Archäologie besitzen. Dass es mög-

licherweise parallel zu den Aktivitäten in Potsdam auch an der Humboldt-Universität zu Berlin 

unter dem organisatorischen Dach der Theologischen Fakultät Bestrebungen zur Etablierung 

der Biblischen Archäologie gegeben hat, wie Herr Homolka vorträgt, mag zutreffen. Anders als 

die Universität Potsdam bietet die Humboldt-Universität zu Berlin aber bereits am Institut für 

Archäologie u.a. einen Studiengang für klassische Archäologie an und verfügt damit über einen 

klassischen archäologischen Unterbau, während die Etablierung der Biblischen Archäologie am 

Standort Potsdam ohne diese Tradition und den entsprechenden «Unterbau» Fragen aufw.rft. 
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Auch Hinweisgeber H führte in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber Vertretern der 

Universität Potsdam vom 11.01.2022 aus, alles an dem Plan, einen Schwerpunkt Biblische Ar-

chäologie zu schaffen, sei auffällig gewesen. Bedenken seien ignoriert worden. Die Entschei-

dung sei schon zuvor beschlossene Sache gewesen. Auch im Rahmen seines Interviews riihrte 

er aus, viele hätten hierzu Fragen gehabt, insbesondere, wofür es an der School of Jewish The-

ology die Archäologie gebraucht habe. Es gebe keine Infrastruktur in Potsdam für ein solches 

Institut. Hinweisgeber H nannte dies einen «verrückten» Plan. Es sei offensichtlich gewesen, 

dass Herr Homolka Person 1 diese Stelle aufgrund ihrer Spenden habe verschaffen wollen. 

Auffällig ist darüber hinaus, dass die genaue akademische Funktion von Person 1 auf den ver-

schiedenen Internetseiten der Universität überwiegend vage gehalten wird. So fehlt etwa auf 

der Seite des Fachs Biblische Archäologie der School of Jewish Theology jede Funktionsbezeich-

nung oder ein Hinweis auf die Stellung als «blosse» Lehrbeauftragte. Zugleich ist Person 1 dort 

auch räumlich-optisch über Hinweisgeber F platziert. Demgegenüber findet sich bei Person 6 

als dritter Kontaktperson ausdrücklich der Hinweis auf ihre Eigenschaft als Lehrbeauftragte. 

Und bei dem vierten Eintrag (Person 16) wird sogar durch eine fett gestalte- 

te Überschrift explizit auf ihren Status als «Akademische Mitarbeiterin» hingewiesen. Eine 

klarstellende Bezeichnung der Funktion von Person i fehlt indessen. Dadurch wird für den ob-

jektiven Betrachter der Eindruck befördert, Person 1 sei in fachlicher Hinsicht die erste und in 

der akademischen Hierarchie bedeutendste Ansprechpartnerin für die Biblische Archäologie an 

der Universität Potsdam. 

Hinweisgeber F hat die Tatsache, dass er an zweiter Stelle steht, selbst als «kleinen Wider-

spruch» bezeichnet. In der Aussendarstellung sei dies seiner Auffassung nach «etwas kompli-

ziert und schwer durchschaubar». Dem stehen auch seine späteren relativierenden Aussagen 

gegenüber Herrn Homolka nicht entgegen. 

Auch andere Hinweisgeber berichten über negative Reaktionen auf die Einbindung von Person 

i in die akademischen Strukturen der School of Jewish Theology. Nach der Aussage von Hin-

weisgeber D könne der Umstand, dass ihre Tätigkeit durch die von ihr mitvertretene Stiftung 

finanziert werde, «in der öffentlichen Wahrnehmung nur dazufiihren, dass sie sich die Profes-

sur gekauft habe und sich dort aus Spass an der Archäologie hinsetze». Hinweisgeber D äus-

serte weiter, Herr Homolka habe seiner Ansicht nach immer versucht, Leute an sich zu binden. 

Person 1 habe auch ein abgeschlossenes Masterstudium. Sie interessiere sich sehr für die An-

tike, jüdische Antike, aber auch römische und klassische Antike und wisse auch viel dazu. Je-

doch sei sie nicht promoviert und auch nicht habilitiert. Herr Homolka wisse – so Hinweisgeber 
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D ausdrücklich – jedoch, dass Person i gerne eine Rolle an der Universität haben würde. Der 

Wunsch nach einer «Rolle», den Hinweisgeber D benannte, wird durch die Platzierung ihrer 

Person in der Internetdarstellung untermauert. 

Zusätzliche Verwirrung stiftet der in der zugehörigen URL auftauchende Begriff Jehrstueh- le», 

obwohl ein Lehrstuhl für Biblische Archäologie überhaupt nicht existiert. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Kontext schliesslich die besondere persönliche Verflechtung 

von Herrn Homolka in die Vorgänge der finanziellen Unterstützung des Studienschwerpunktes 

Biblische Archäologie an der School of Jewish Theology durch die Stiftung [...] Potsdam. So 

wird die Stiftung [...] Potsdam von Herrn Homolka in seiner Eigenschaft als Chairman der Leo 

Baeck Foundation gemeinsam mit Person 1 und Person 2 als Kuratorium geführt. Das Kurato-

rium beschliesst auch über die Verwendung der Stiftungsmittel. Somit besteht die Möglichkeit, 

dass Herr Homolka die entsprechenden Drittmittel für Forschung und Lehre an seiner eigenen 

wissenschaftlichen Einrichtung nach Art eines sog. Insichgeschäfts selbst (mit-)bewilligen 

kann. Insofern ist die Aussage von Hinweisgeber E beachtlich, der von ei- 

nem Disput mit Herrn Homolka berichtetej in dem Herr Homolka Person 1 als «seine Geld-

quelle» bezeichnet haben soll, andere nicht mit ihr sprechen dürften und er (Herr Homolka) 

entscheide, wieviel Geld sie bekämen. 

Danach liegen nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer zureichende tatsächlich An-

haltspunkte für eine Vereinbarung im beschriebenen Sinne vor. 

Dass Herr Homolka darüber hinaus Person 1 einen Lehrstuhl oder eine akademische Professur 

versprochen habe oder im Nachhinein für Türschild oder Internetauftritt persönlich verant-

wortlich zeichnete (was er beides bestreitet), wird der rechtlichen Bewertung nicht zugrunde 

gelegt. 

Eine mögliche Erklärung für die Aussage in dem Schreiben des BMBF vom 12.06.2023 sehen 

die Untersuchungsführer darin, dass die Gelder nicht an die Universität Potsdam, sondern un-

mittelbar an das An-Institut geflossen sind. Der Kooperationsvertrag zwischen der Universität 

Potsdam und dem Abraham Geiger Kolleg (vgl. C. III. 1. (2)) regelt die Vereinnahmung von 

Drittmitteln nicht. 
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(3) Rechtliche Bewertung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 
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(a) Machtmissbrauch 

Belastbare Anhaltspunkte für einen Machtmissbrauch von Herrn Homolka 

konnten die Untersuchungsführer im Zu 

sammenhang mit der Erteilung eines Lehrauftrags für Person 1 nicht feststellen: Aus den An-

gaben der interviewten Angehörigen der School of Jewish Theology lässt sich zwar ableiten, 

dass der Wunsch nach einem zusätzlichen Fach Biblische Archäologie nicht originär aus dem 

Kollegium oder dem Kreis der Studierenden formuliert worden ist, sondern nach An- 
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sicht der Untersuchungsführer erkennbar von Herrn Homolka ausging. Dabei spielte nach 

Überzeugung der Untersuchungsführer die Aussicht auf zusätzliche Finanzmittel und das Be-

streben nach einer Bindung von Person 1 als wohlhabende Mäzenin an die School eine ganz 

entscheidende Rolle. 

Formal ist ihre Bestellung ordnungsgemäss durch die hierfür vorgesehenen Gremienentschei- 

dungen erfolgt. Dass Herr Homolka in unzulässiger Weise auf diese Entscheidungen Einfluss 

genommen bzw, diese manipuliert hat, ist nach Ansicht der Untersuchungsführer durch die 

ihnen vorliegenden Erkenntnisse nicht belegt. 

(b) Diskriminierung 

Der vorstehend angenommene Sachverhalt weist im Übrigen auch keine Züge von diskriminie-

rendem Verhalten auf. Anhaltspunkte für eine Benachteiligung nach den Begrifflichkeiten des 

AGG liegen erkennbar nicht vor. Das mutmassliche Verhalten verstösst auch der Sache nach 

nicht gegen die – zeitlich ohnehin nicht anwendbare502 – SJT-Richtlinie und stellt damit auch 

keine Diskriminierung im Sinne des Untersuchungsauftrages dar. 

(f) Fall 6 

(1) Sachverhalt 

Hinweisgeber A wurde 2013 als Professor fiir Geschichte der jüdischen Musik an die Hoch-

schule für Musik [...] berufen. Bereits seit 2010 arbeitet er als [Position] in der Kantorenausbil-

dung am Abraham Geiger Kolleg. 

Zu der Entstehung der beiden Stellen berichtete Hinweisgeber A, er sei seit 2002 wissenschaft-

licher Mitarbeiter der Universität Potsdam gewesen. 2007 sei er auf Rat eines Freundes mit 

Herrn Homolka in Kontakt getreten, als er beruflich in einer Sackgasse gesteckt habe. Herr Ho-

molka habe ihm sofort angeboten, am Abraham Geiger Kolleg tätig zu werden, in der damals 

gerade im Aufbau befindlichen Kantorenausbildung. Er sei seit 2007 dort beratend tätig, und 

habe nach kurzer Zeit die [Position] in der Kantorenausbildung übernommen, weil die dama-

lige [Position] von Herrn Homolka «suspendiert wurde, also praktisch rauschgeschmissen». 

Seine Vergütung sei zunächst auf Honorarbasis erfolgt, ab 2010 oder 2011 habe er ein monatli-

ches Gehalt von der Leo Baeck Foundation erhalten. Wenig später habe sich Herr Homolka 

 
s® Die Richtlinie beruht auf einem Beschluss des Institutsrats v. 29. Apiil 2020. Demgegenüber hat sich der hier zu be-

gutachtende mutmaßliche Sachverhalt im Wesentlichen bereits im Herbst 2017 zugetragen. 
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dafür eingesetzt, dass eine Professur für jüdische Musik gestiftet würde. Dann habe er sich um 

die Professur beworben und sie auch ab 2013 erhalten. Zu den Dienstaufgaben dieser Professur 

gehöre ausdrücklich auch die [Position] der Kantorenausbildung am Abraham Geiger Kolleg. 

Das Lehrdeputat sei geteilt zwischen [Stadt], wo seine Professur eigentlich angesiedelt sei, und 

der Universität Potsdam bzw. dem Abraham Geiger Kolleg, wo er 50 % seines Deputats lehre. 

Nach eigenen Angaben lebt Hinweisgeber A mit seiner Familie in Berlin. In den gemeinsamen 

Wohnräumen verfüge das Ehepaar über einen Veranstaltungsraum, in dem sie in der Vergan-

genheit verschiedentlich kulturelle Veranstaltungen angeboten hätten. 

Nach Schilderung von Hinweisgeber A, Hinweisgeber B und Hinweisgeber C besuchte Person 1 

mit ihren Kindern einige Male einen sog. Minjan, eine Versammlung von jüdischen Betern, die 

sich informell zu einem Gottesdienst treffen. Hinweisgeber C habe Person 1 von den erhebli-

chen Schwierigkeiten berichtet, einen geeigneten Raum für den Minjan zu finden, und sie ge-

fragt, ob sie und ihr Mann hierfür deren Räumlichkeit zur Verfügung stellen könnten, was die 

Eheleute gern zugesagt hätten. 

Hinweisgeber A führte aus, bei einer zufälligen Begegnung mit Person 3 während eines gemein-

samen Spaziergangs mit Person 1 dieser, Person 3, gegenüber berichtet zu haben, dass sie jetzt 

praktisch bei sich zu Hause Gottesdienst haben werden. 

Hinweisgeber A schilderte, Person 3 habe darauf ganz entsetzt reagiert und gesagt, das sollen 

Hinweisgeber A und Person 1 auf keinen Fall machen. Dies hätten er und Person 1 nicht ver-

standen, da es sich um ihre Privaträume handle. Person 3 habe dann gesagt, dass, wenn Herr 

Homolka dies erfahren würde – und er würde bald davon erfahren – Hinweisgeber A seinen 

Job am Abraham Geiger Kolleg verlieren würde. Hinweisgeber A habe zunächst nicht verstan-

den, wo insofern der Zusammenhang bestehen solle. Er selbst habe dann Herrn Homolka ge-

schrieben und ihm von dem Gespräch erzählt und geschrieben, dass dies wahrscheinlich ein 

Missverständnis sei und er hoffe, dass es auch für Herrn Homolka kein Problem sei, wenn sich 

diese kleine Gemeinde in seinem Hause trifft. Daraufhin habe Herr Homolka ihm indessen be-

stätigt, dass er seinen Job verlieren werde. Herr Homolka habe geschrieben: «Wenn Sic das 

machen, wäre das in meinen Augen nicht mit Ihrer Tätigkeit am Kolleg vereinbar.» 

Hinweisgeber A schilderte, er sei daraufhin mit Person 1 zu Hinweisgeber C gegangen und habe 

diesem berichLet, dass ihm angedroht worden sei, dass er seinen Job verliere, wenn sie den 

privaten Raum für den Minjan zur Verfügung stellen würden. Hinweisgeber C habe ihm und 

Person 1 dann erzählt, dass Herr Homolka schon seit vielen Jahren versuche, praktisch alles zu 
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vernichten, was mit ihm (Hinweisgeber C) zu tun habe. 

Letztlich wurde kein Minjan in besagtem Veranstaltungsraum abgehalten. 

Hinweisgeber B, der den Minjan mitbegründet hatte, schilderte, es sei für den Minjan zu Beginn 

ein grosses Problem gewesen, Räumlichkeiten zu finden. Es seien ziemlich viele Leute gekom-

men, bis zu 50 Personen, sodass die Veranstaltung eine Grösse gehabt habe, die einer Synagoge 

Konkurrenz habe machen können. Es seien immer mindesten 20 Personen gewesen. Nachdem 

einige Locations ausprobiert worden seien, habe der Minjan zu Gast sein wollen in den privaten 

Räumlichkeiten von Hinweisgeber A und Person 1. Insbesondere Person 1 sei durch den Vor-

schlag, den Minjan in dem Veranstaltungsraum zu veranstalten, beflügelt gewesen. Alle seien 

glücklich über die Lösung gewesen. Dann habe Person 1 Person 3 getroffen und ihr vom Minjan 

berichtet. 

Hinweisgeber B berichtete, an einem Abend einen Anruf von Hinweisgeber A und Person 1 er-

halten zu haben, in welchem diese berichtet hätten, dass es eine grosse Katastrophe gebe und 

gefragt haben, ob man sich treffen könne. Er sei dann zu ihnen gefahren und Hinweisgeber A 

habe ihm ein Schreiben gezeigt, welches Hinweisgeber A wohl von Herrn Homolka erhalten 

habe. Dort habe wohl gestanden «Ja, lieber [Hinweisgeber A], wir freuen uns ja sehr, dass wir 

Ihre Professur in [Stadt] an der Hochschule und in unserem Kolleg verlängern, aber diese Sa-

che mit diesem Minjan in Ihren Räumlichkeiten passt dazu überhaupt nicht und ist damit un-

vereinbar!» Hinweisgeber B beschrieb das Schreiben als «ein bisschen distanziert» und «merk-

würdig formuliert». Es habe aber aus seiner Sicht die eindeutige Botschaft enthalten: «Junge, 

wenn du die da den Minjan in deinen Privaträumen machen lässt, bist du deine Professur los!» 

Hinweisgeber B betonte, den Brief mit eigenen Augen gesehen, leider jedoch nicht abfotogra-

fiert zu haben. 

Hinweisgeber B äusserte sein Unverständnis über die Androhung und betonte deren Unver- 

hältnismässigken. 

Hinweisgeber B äusserte, er wisse nicht, ob Hinweisgeber A immer noch so abhängig von Herrn 

Homolka sei, das könne er nicht beurteilen, aber es sei so eine Situation gewesen, in der er 

gedacht habe: «Aha, so läuft das.» Das habe er vorher nicht gesehen, wie das wirklich abgehe 

da [Anm. der Untersuchungsführer: am Kolleg; Hinweisgeber B gehörte keiner der untersu-

chungsgegenständlichen Einrichtungen an], es habe ihn angewidert. 
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Hinweisgeber B schilderte, Person i sei konsterniert gewesen. Hinweisgeber A selbst habe es 

eher hingenommen, er komme ja aus [Land] und habe wohl sogar geäussert, das sei halt so wie 

früher in [Land]. 

Es habe nach Ansicht von Hinweisgeber B keinen nachvollziehbaren Grund gegeben, warum 

der Minjan nicht in besagtem Veranstaltungsraum stattfinden sollte. Der Grund sei nur gewe-

sen, dass Herr Homolka nicht gewollt habe, dass irgendwelche Leute ohne ihn etwas beginnen 

würden, worüber er keine Macht habe. Die Gruppe habe ihm in keiner Weise geschadet. Man 

habe sich als private jüdische Gruppe, die eine gewisse Relevanz bekommen habe, über die man 

geredet habe, in den Privaträumen treffen wollen. 

Hinweisgeber B schilderte, von einer Dame gefragt worden zu sein, ob sie nicht zusammen ei-

nen Artikel schreiben könnten, welcher dann bei haGalil [Anm. ein jüdisches OnlineMagazin in 

deutscher Sprache] z.B. erscheinen sollte. Es hätten jedoch alle abgewunken; alle hätten eine 

solche Angst gehabt. Dabei habe er in Frage stellen wollen, wie weit eine solche Institution ge-

hen könne. Es gehe angeblich ja immer darum, jüdisches Leben zu fördern; dass jüdisches Le-

ben aufblüht. Aber wenn Juden etwas machen, komme irgendein zweifelhafter Häuptling und 

mache alles kaputt, weil alle eigentlich kein Judentum wollen, sondern nur ihre Pfründe und 

Macht. 

Hinweisgeber C äusserte, die Räumlichkeiten von Hinweisgeber A und Person 1 seien nach Art 

und Lage der ideale Ort für Gottesdienste des Minjan gewesen. Ihm sei berichtet worden, dass 

Person 1 bei einem Spaziergang mit einem anderen Rabbiner gesprochen habe und plötzlich sei 

es nicht mehr möglich gewesen, sich dort zu treffen, weil Hinweisgeber A bedroht worden sei. 

Hinweisgeber C schilderte, ihm sei gesagt worden, dass, wenn er und seine Gruppe dort eintref-

fen würden, Hinweisgeber A seinen Job verliere. Und dies sogar in [Stadt], wo der Betroffene 

nur eine halbe Stelle habe. Dies sei ihm von mehreren Leuten berichtet worden, zu denen er 

Vertrauen habe, die keinen anderen Grund gehabt hätten, es so zu erklären. 

Auf die Frage, was an diesem Minjan so problematisch gewesen sei, antwortete Hinweisgeber 

C, dass er als Person das Problem sei. Sobald man irgendetwas mit ihm zu tun habe, werde man 

direkt in Sippenhaft genommen. 

Hinweisgeber D äusserte im Rahmen des Interviews den Verdacht, dass es einen Konflikt zwi-

schen Hinweisgeber C und Herrn Homolka gegeben habe. Auch Hinweisgeber D bekundete 

seine Auffassung, dass die Angelegenheit mit Hinweisgeber C und Person 2 in Zusammenhang 
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gestanden habe. Hinweisgeber D vermutete, dass eine solche Minjan-Veranstaltung in den 

Räumlichkeiten hätte stattfinden sollen. Allerdings habe Herr Homolka dies Hinweisgeber A 

verboten, obwohl der Raum dessen private Angelegenheit gewesen sei. Hinweisgeber A sei den 

Anweisungen Homolkas jedoch gefolgt, weil er (wie andere auch) Angst gehabt habe, Herrn 

Homolka dies zu verweigern. 

In seiner schriftlichen Eingabe gegenüber den beiden Gleichstellungsbeauftragten der Univer-

sität Potsdam vom 11.01.2022 schilderte Hinweisgeber D, Herr Homolka habe Hinweisgeber A 

verboten, sich für einen Minjan in seinen privat angemieteten Räumen zu treffen. 

Herr Homolka habe ihm gesagt, wenn diese sich dort noch einmal treffen, verliere er seinen 

Job. Hinweisgeber A habe sich gezwungen gefühlt zu gehorchen, da er seinerzeit keine Anstel-

lung auf Lebenszeit (tenure) gehabt habe. 

Hinweisgeber A berichtete im Rahmen seines Interviews, von Herrn Homolka auf diese Ein-

gabe von Hinweisgeber D angesprochen worden zu sein. Er äusserte gegenüber den Untersu-

chungsführern sein Bedauern darüber, dass Hinweisgeber D ihn, Hinweisgeber A, nicht vor 

dem Verfassen der Eingabe gegenüber den beiden Gleichstellungsbeauftragten angesprochen 

habe. Daran anknüpfend schilderte Hinweisgeber A die Begebenheit hinsichtlich des Minjans 

wie oben dargestellt. Zu einer anderen Belastung durch Hinweisgeber D in dessen Eingabe ge-

genüber den Gleichstellungsbeauftragten der Universität Potsdam äusserte Hinweisgeber A, 

«die andere Geschichte» habe Hinweisgeber D, so glaube er, «hineingedichtet». 

Seitens der Hinweisgeber wurde ein Zeitpunkt des von ihnen geschilderten mutmasslichen Ge-

schehens nicht genannt. Als frühester Zeitpunkt kommt nach Auffassung der Untersuchungs-

führer die Aufnahme der Lehrstuhlinhaberschaft an der Universität in [Stadt] in Betracht. Aus 

anderem Zusammenhang ist den Untersuchungsführern bekannt geworden, dass der fragliche 

Minjan um die Jahreswende 2014/2015 geplant und sodann umgesetzt wurde. 

In der am 04.12.2022 auf die Anhörung vom 19.10.2022 eingereichten Stellungnahme führte 

der anwaltliche Vertreter von Herrn Homolka aus, dieser Vorwurf beziehe sich auf Hinweisge-

ber A, Hochschullehrer an der [..^-Musikhochschule in [Stadt], der nebenbei als [Position] in 

der Kantorenausbildung am Abraham Geiger Kolleg fungiere. Hinweisgeber A sei kein Mitar-

beiter seines Mandanten, sondern ein Kollege einer Hochschule im Freistaat Thüringen. Sein 

Mandant sei diesem gegenüber keineswegs weisungsbefugt. Sein Mandant habe Hinweisgeber 

A mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe Hinweisgeber A gezwungen, den Raum in seiner Woh-

nung nicht mehr für den Minjan zur Verfügung zu stellen. Hinweisgeber A habe sich am 
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20.05.2022 dahingehend geäussert, es sei ihm ein Rätsel, wie Hinweisgeber D auf die Idee 

komme, Herr Homolka habe ihn dazu gezwungen. 

Diese Ausführungen hat Herr Homolka in einem zivilrechtlichen Verfahren vor dem Landge-

richt Berlin in einer eidesstattlichen Versicherung vom 05.01.2023 zitiert und deren Inhalt an 

Eides statt versichert. 

Auf diese Darstellung hatte Herr Homolka bereits in einer anwaltlichen Stellungnahme gegen-

über der Universität Potsdam vom 02.06.2022 hingewiesen. Dort heisst es konkreter, Hinweis-

geber A habe die Aussage vom 20.05.2022 per E-Mail getroffen. 

Ergänzend heisst es in einer in einem Verfahren vor dem Landgericht Berlin abgegebenen 

schriftsätzlichen Stellungnahme seines Rechtsanwaltes vom 10.02.2023, Herr Homolka habe 

nicht in Aussicht gestellt, die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zu erwirken. Er habe sich 

nicht derart geäussert und auch nicht derartig verstanden werden wollen. 

In einer eidesstattlichen Versicherung vom 25.05.2023, die er im Rahmen des Verfahrens beim 

Kammergericht Berlin (siehe unter B. TV. 5.) vorlegte, versicherte Herr Homolka, Hinweisge-

ber A habe in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis an der Musikhochschule [Stadt] 

gestanden. Er habe lediglich die Aufgabe gehabt, 50 % seines Lehrdeputats am Abraham Geiger 

Kolleg zu absolvieren. Ein Arbeitsverhältnis zum Abraham Geiger Kolleg habe nicht bestanden, 

auch keine Vorgesetztenfunktion von ihm, Herrn Homolka. Womit habe er ihm also drohen 

sollen? Er habe ihn gebeten, sich der Sicht der Kollegleitung anzuschliessen und seine privaten 

Galerieräume nicht einer Gemeindegründung zur Verfügung zu stellen, die der Zusammenar-

beit des Kollegs mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin KdöR abträglich hätte sein können. Zum 

damaligen Zeitpunkt habe er, Hinweisgeber A, sich dieser Position angeschlossen und dement-

sprechend gehandelt. 

Im Zuge der zweiten Anhörung liess Herr Homolka mit anwaltlichem Schreiben vom 

11.09.2023 mitteilen, zu diesem Sachverhalt gebe es kein Erfordernis einer weiteren Stellung-

nahme. 

(2) Beweis Würdigung 

Zur Überzeugung der Untersuchungsführer hat Herr Homolka geger über Hinweisgeber A auf 

dessen Mitteilung, den Minjan in seinen Privaträumen stattfinden lassen zu wollen, schriftlich 

sinngemäss mitgeteilt, dass das in seinen Augen nicht mit der Tätigkeit von Hinweisgeber A am 
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Kolleg vereinbar sei. Nach der Überzeugung der Untersuchungsführer wurde und sollte diese 

Aussage nach der Vorstellung von Herrn Homolka dahingehend verstanden werden, dass Herr 

Homolka sich :m Falle einer Förderung des Minjans durch das Zurverfü- gungstellen der priva-

ten Räumlichkeiten gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Hinweisgeber A am Kolleg aus-

sprechen würde. Nach Überzeugung der Untersuchungsführer fürchtete Hinweisgeber A inso-

fern Nachteile für seine berufliche Tätigkeit in Potsdam und schloss 

auch Nachteile an der Musikhochschule [Stadt] nicht aus. Er erteilte aufgrund dieser Aussage 

den Veranstaltern des Minjans eine Absage. 

Die Schilderung von Hinweisgeber A war lebhaft und detailreich, ohne einen besonderen Be-

lastungseifer zu zeigen. 

Die Aussage wird überdies gerade auch hinsichtlich des Kerngeschehens ausdrücklich und de-

tailliert durch Hinweisgeber B bestätigt, nsbesondere da sich die Formulierung der «Unverein-

barkeit» in beiden Aussagen findet. 

Überdies wird der Lebenssachverhalt im Übrigen übereinstimmend durch weitere Hinweisge-

ber, insbesondere Hinweisgeber B und Hinweisgeber C, geschildert und um weitere Details aus 

der jeweiligen persönlichen Wahrnehmung ergänzt. Die Schilderungen erschöpfen sich damit 

nicht in der stereotypen Wiedergabe einer gemeinsamen «Geschichte» und geben damit keine 

Anhaltspunkte für einen Aussagekomplott. 

Eine intentionale Falschbelastung erscheint insbesondere für Hinweisgeber B, der von jeher 

ausserhalb aller untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen stand, fernliegend. 

Gegen eine intentionale Falschaussage auch von Hinweisgeber A selbst spricht zudem, dass 

dieser den Sachverhalt erst berichtete, nachdem er seitens des Untersuchungsführers auf die 

schriftliche Eingabe von Hinweisgeber D angesprochen worden war. Im Zuge dessen wies er 

einen anderen Vorwurf, den Hinweisgeber D ebenfalls formuliert hatte, klar zurück. Auch wies 

Hinweisgeber A hinsichtlich anderer Vorwürfe daraufhin, dass diese vielleicht «Klatsch und 

Tratsch» seien, und distanzierte sich von diesen. 

Überdies belegt auch die im Einzelnen unter E. II. 1. h) wiedergegebene Aussage des dortigen 

Hinweisgebers A, wie sehr Herrn Homolka der Minjan missfiel. 

Dass sich Hinweisgeber A im Mai 2022 von Herrn Homolka mit der Frage konfrontiert noch 
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dahingehend ausweichend geäussert haben soll, es sei hm ein Rätsel, wie Hinweisgeber D auf 

die Idee gekommen sei, Herr Homolka habe ihn gezwungen, steht dem nach Auffassung der 

Untersuchungsführer nicht entgegen. Es liegt nahe, dass sich Hinweisgeber A gegenüber Herrn 

Homolka zu diesem konfliktbehafteten Sachverhalt nicht äussern mochte, zumal er sich zu die-

sem Zeitpunkt gegenüber den Untersuchungsführern noch nicht geäussert hatte. Die auswei-

chende Antwort, die im Übrigen ausdrücklich allein den Umstand der Kenntnis 

durch Hinweisgeber D betraf und damit die Äusserung selbst nicht notwendig in Abrede stellt, 

passt damit gerade ins Bild, dass Hinweisgeber A Konflikten mit Herrn Homolka in der Ver-

gangenheit aus dem Weg gegangen ist, wie es beispielsweise der Hinweisgeber B beschrieben 

hat. 

Nach den Aussagen von Hinweisgeber A und Hinweisgeber B, der die E-Mail von Herrn Ho-

molka nach eigenen Angaben seinerzeit gelesen hat, sind die Untersuchungsführer davon über-

zeugt, dass Herr Homolka seinerzeit bewusst eine Formulierung wählte, die beim Adressaten 

Nachteile erwarten liess und nicht lediglich als «Bitte» interpretiert würde, sich der Sicht des 

Kollegs anzuschliessen. Insbesondere der von beiden Hinweisgebern erinnerte Ausdruck der 

«Unvereinbarkeit» des Minjans mit seiner beruflichen Stellung belegt, dass sich Hinweisgeber 

A zwischen dem einen und dem anderen entscheiden musste und eine Entscheidung für den 

Minjan zwingend zu beruflichen Folgen geführt hätte. Darauf, dass Herr Homolka, wie er vor-

trägt, nicht Vorgesetzter von Hinweisgeber A war, kommt es nicht an. Denn nach der damaligen 

Stellung von Herrn Homolka im Gefüge der Einrichtungen konnte für Hinweisgeber A kein 

Zweifel daran bestehen, dass Herr Homolka ihn aus dem Abraham Geiger Kolleg hätte heraus-

drängen können. 

Ob Herr Homolka in seiner E-Mail darüber hinaus ausdrücklich oder konkludent zum Aus-

druck hat bringen wollen, dass eine Förderung des Minjans zugleich auch die Professur von 

Hinweisgeber A an der Universität [Stadt] in Gefahr bringe, wie es Hinweisgeber B zu verstehen 

bekundet hat, kann offenbleiben. Denn auch allein die Beendigung seiner Leitungsfunktion am 

Abraham Geiger Kolleg hätte einen Nachteil in sozialer und beruflicher Hinsicht bedeutet. 

Da beide beruflichen Tätigkeiten überdies eng verknüpft sind, waren aus Sicht von Hinweisge-

ber A negative Auswirkungen einer Beendigung seiner Aufgabe am Abraham Geiger Kolleg und 

damit der Wegfall eines Teils seines Lehrdeputats auf seine Professur in [Stadt] nicht von vor-

herein auszuschliessen. 
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Da Hinweisgeber A Herrn Homolka zudem als treibende Kraft hinter der Stelle an der Musik-

hochschule in [Stadt] wahrgenommen hatte, erscheint nicht unwahrscheinlich, dass er ihm 

auch zutraute, ihm umgekehrt in [Stadt] auch Steine in den Weg zu legen. 

In zeitlicher Hinsicht ordnen die Untersuchungsführer das mutmassliche Geschehen im ersten 

Halbjahr 2015 ein. 

(3) Rechtliche Würdigung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend 

dargestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden 

(im Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a)  

i. 

i) 

(i)
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v) 

(b) Machtmissbrauch 

Der beschriebene mutmassliche Sachverhalt ist als Machtmissbrauch durch Herrn Homolka zu 

qualifizieren. Von Machtmissbrauch kann gesprochen werden, wenn die für einen spezifischen 

(institutioneilen) Kontext bestehende Autorität im Sinne eines Über- /Unterordnungsverhält-

nisses im Rahmen eines anderen Gefüges institutioneller oder sozialer Natur entfaltet wird, in 

dem der Einfluss beanspruchenden Person keine Rolle als Einflussnehmer zusteht. Autorität 

aus einer asymmetrischen (institutioneilen) Beziehung wird also in ein eigentlich symmetri-

sches Verhältnis übertragen, auf das sich die (institutionelle) Legitimation nicht erstreckt. Als 

Mitbegründer und zum Zeitpunkt der Drohung auch Rektor des Abraham Geiger Kollegs stand 

Herr Homolka in einem solchen Autoritätsverhältnis zu Hinweisgeber A als [Position] in der 

Kantoratsausbildung. Innerhalb des privaten religiösen Umfelds von Hinweisgeber A hatte 

Herr Homolka jedoch keine Position inne, welche eine Einflussnahme auf Entscheidungspro-

zesse sozial, religiös oder institutionell legitimiert hätte. Im Gegenteil wäre eine Umgehung of-

fizieller Entscheidungsprozesse – vorliegend etwa die Entlassung aus der Hochschultätigkeit 

am Kolleg und/oder der Hochschule in [Stadt] – wiederum typisches Indiz für den Missbrauch 

von Macht. 

In 

Bildungseinrichtungen besteht die Gefahr, dass die klare Trennung von institutioneilen und 

nicht-institutionellen Ebenen verschwimmt und dies zu privaten oder eigennützigen Zwecken 

ausgenutzt wird. Nach Überzeugung der Untersuchungsführer verfolgte Herr Homolka eben-

solche eigennützigen Zwecke, als er, wovon die Untersuchungsführer ausgehen, Hinweisgeber 

A das Abhalten des privaten Minjans in seinen Räumlichkeiten untersagte. Ob diese Zwecke in 

einer persönlichen Fehde gegen Hinweisgeber C, einem Gefühl des Kontroll- 
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Verlusts durch Zusammenschlüsse privater Gebetsgruppen oder anderweitig begründet sind, 

ist für die Unzulässigkeit einer Ausnutzung beruflicher Weisungsstrukturen im privaten Um-

feld nicht erheblich. Das Mittel der Drohung als Instrument zur Erzeugung von Angst stellt eine 

typische Erscheinungsform bzw. Methode eines Machtmissbrauchs dar. Ein weiteres Indiz für 

Machtmissbrauch stellt die Kommunikation mit Andeutungen und unscharfen Formulierun-

gen dar. Indem Herr Homolka von einer «Unvereinbarkeit» des Abhaltens von Minjan mit der 

Kollegiats- oder sogar Hochschultätigkeit des Hinweisgebers A sprach, stellte er zwar berufliche 

Konsequenzen wie eine Entlassung in Aussicht, benannte sie jedoch nicht konkret. 

(c) Diskriminierung 

Der vorgenannte mutmassliche Sachverhalt stellt sich zudem als Benachteiligung im Sinne der 

Begrifflichkeiren nach dem AGG, sowie des im Untersuchungsauftrag definierten Diskriminie-

rungskatalogs dar. 

Aus der Legaldefinition in § 3 AGG ergibt sich, welche Handlungen oder Unterlassungen eine 

Benachteiligung darstellen können. Es ist ein «Ist-Soll-Vergleich» vorzunehmen: Zu prüfen ist, 

ob eine Person aus einem in § 1 AGG genannten Grund ungünstiger behandelt worden ist als 

sie eigentlich nach den geltenden rechtlichen Massstäben behandelt werden sollte. Eine unmit-

telbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes 

eine weniger günstige Behandlung erfahren hat als eine (hypothetische) andere Person in einer 

vergleichbaren Situation. Eine unmittelbare Benachteiligung ist darin zu sehen, dass Hinweis-

geber A die Beendigung seiner Beschäftigung, jedenfalls aber eindeutige berufliche Nachteile 

für den Fall angedroht wurden, dass er einen Minjan in seinen Privaträumen abhält. Der hypo-

thetische Vergleich mit einer anderen Person in dessen Situation, welche nicht als Veranstalter 

eines Minians fungieren möchte, zeigt, dass nur aufgrund dieses Merkmals eine Schlechterbe-

handlung stattfand bzw. die Kündigung angedroht wurde. Damit erfolgte die mutmassliche 

Schlechterstellung nach Auffassung der Untersuchungsführer zugleich aus emem in § 1 AGG 

aufgeführten Grund, denn Grund der Schlechterstellung war die Veranstaltung eine egalitären 

Minjans, also eines jüdischen Gottesdienstes, und damit die Religionsausübung. 

Selbst wenn nach den zur Konkretisierung herangezogenen Begrifflichkeiten des AGG vorlie-

gend kein Fall einer Diskriminierung vorliegen sollte, so unterfiele der mutmassliche Sachver-

halt dem Diskriminierungsbegriff jedenfalls als Fall der «Gewalt» im Sinne des Untersu- 
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chungsauftrags. Entsprechende Formulierungen sind aus § 4 Ziff. 3 der SJT-Richtlinie entnom-

men. Zwar beruht die Richtlinie auf einem Beschluss des Institutsrats aus 2020 und ist damit 

für den vorliegenden mutmasslichen Sachverhalt von Ende 2014 oder Anfang 2015 in zeitlicher 

Hinsicht nicht unmittelbar einschlägig. Gleiches gilt für die AGK-Richtlinie. Nach der Formu-

lierung des Untersuchungsauftrags waren bestimmte Fälle sexualisierter Belästigung bzw. Ge-

walt im Sinne der SJT-Richtlinie aber ungeachtet von deren zeitlicher oder sachlicher Geltung 

als Prüfungsmassstab heranzuziehen. Festgestellt und bewertet werden soll hiernach durch die 

Untersuchungsführer unter anderem die Androhung von Gewalt, Verfolgung oder Nötigung. 

Damit liegt in dem mutmasslichen Verhalten eine Diskriminierung im Sinne des Un 

tersuchungsauftrages.
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g) Fall 7 

(1) Sachverhalt 

Hinweisgeber A war seit 2006 oder 2007 am Abraham Geiger Kolleg im Bereich der Kantoren-

ausbildung tätig. 2013 wurde er als Professor für Geschichte der jüdischen Musik an die Hoch-

schule für Musik [Stadt] berufen. Seit dem Sommersemester 2013 bekleidet er dort den Lehr-

stuhl für [...]. 

Zu der Entstehung der beiden Stellen berichtete Hinweisgeber A, er sei seit 2002 wissenschaft-

licher Mitarbeiter der Universität Potsdam gewesen. 2007 sei er auf Rat eines Freundes mit 

Herrn Homolka in Kontakt getreten, als er beruflich in einer Sackgasse gesteckt habe. Herr Ho-

molka habe ihm sofort angeboten, am Abraham Geiger Kolleg tätig zu werden, in der damals 

gerade im Aufbau befindlichen Kantorenausbildung. Er sei seit 2007 dort beratend tätig, und 

habe nach kurzer Zeit [Position] in der Kantorenausbildung übernommen, weil die damalige 

[Position] von Herrn Homolka «suspendiert wurde, also praktisch rauschgeschmissen». Seine 

Vergütung sei zunächst auf Honorarbasis erfolgt, ab 2010 oder 2011 habe er ein monatliches 

Gehalt von der Leo Baeck Foundation erhalten. Wenig später habe sich Herr Homolka dafür 

eingesetzt, dass eine Professur für jüdische Musik gestiftet würde. Dann habe er, Hinweisgeber 

A, sich um die Professur beworben und sie auch ab 2013 erhalten. Zu den Dienstaufgaben dieser 

Professur gehöre ausdrücklich auch die akademische Leitung der [...] am Abraham Geiger Kol-

leg. Das Lehrdeputat sei geteilt zwischen [Stadt], wo seine Professur eigentlich angesiedelt sei, 

und der Universität Potsdam bzw. dem Abraham Geiger Kolleg, wo er 50 % seines Deputats 

lehre. 

Bereits Anfang 2012 war es zu einem Protest der Kantoratsstudierenden gegen seinerzeit ver-

bindliche Supervisionen bei Person 1 gekommen. Am 29.01.2012 hatten sich die Studentenspre-

cher im Auftrag ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen per E-Mail an eine Reihe von Ver-

antwortlichen des Abraham Geiger Kollegs gewandt, massive Probleme betreffend die Supervi-

sion vorgetragen und um Beendigung der verpflichtenden Supervision bei Person 1 gebeten. Es 

folgten Gespräche, die letztlich dazu führten, dass die verpflichtende Supervision im Sommer-

semester 2012 nicht eingerichtet wurde. 

Den Untersuchungsführern wurde in diesem Zusammenhang von Hinweisgeber A weiter be-

richtet, er habe «das» seinerzeit für ausgestanden erachtet, als aber im Herbst 2012 das Win-

tersemester vorbereitet worden sei, habe plötzlich im Vorlesungsverzeichnis wieder der Name 

von Person 1 [Anm. als Pflichtveranstaltung für die Erstsemester] gestanden. Die Kan- 
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toratsstudierenden hätten dann wieder so einen Brief geschrieben, in dem sie äusserten, zur 

Zusammenarbeit mit Person i nicht bereit zu sein. 

In diesem Fall handelte es sich um einen gemeinsamen Brief der Kantorats- und Rabbinatsstu-

dierenden, den die damalige Studierende Person 2 per E-Mail am späten Abend des 06.12.2012 

versandte. In dem Brief bekundeten die Unterzeichner ihre Solidarität mit den Erstsemestern, 

trugen abermals ihre Kritik an der Supervision vor und beriefen sich auf ein bereits erzieltes 

Einvernehmen, die Supervision bei dieser Supervisorin als Pflichtveranstaltung abzuschaffen. 

Als Verfasser wurde eine Reihe von Studierenden der Kantorats- und Rabbinerausbildung na-

mentlich genannt. 

Neben weiteren Hinweisgebern (vgl. dazu unter E. II. 1. i) (1)) berichtete auch Hinweisgeber A, 

dass Herr Homolka auf diesen Brief «wirklich absolut wütend» reagiert habe. 

Ferner schilderte er, ein bis zwei Tage nach seinem Vorstellungsgespräch für die Professur in 

[Stadt] habe Herr Homolka ihn durch seinen Assistenten ins Kolleg bestellt. Seine (Homolkas) 

rechte Hand, Person 3, sei bei dem Gespräch zugegen gewesen. Herr Homolka habe von ihm, 

Hinweisgeber A, «ultimativ gefordert», dass er die Studenten dazu bewegen solle, diesen Brief 

zurückzunehmen. Er habe gesagt: «Wenn die Studenten sich weigern, dann bekommen Sie 

keine Professur, ich werde alles rückgängig machen». Hinweisgeber A bezeichnete dies den 

Untersuchungsführern gegenüber als eine offene Erpressung. Anschliessend habe Person 3 – 

offenbar entsprechend einer vorherigen Absprache – berichtet, wie schlecht er arbeite, worauf-

hin Herr Homolka gesagt habe: Jeh sehe, man ist mit ihnen hier überhaupt nicht zufrieden». 

Hinweisgeber A bezeichnete dies als «eine abgekartete Vorstellung». Er habe Herrn Homolka 

versprechen müssen, dass er mit den Studenten darüber rede und versuchen solle zu erwirken, 

dass diese den Brief zurücknehmen. 

Als er später am Büro von Herrn Homolka vorbeigegangen sei und sich verabschiedet habe, 

habe dieser ihn angeschaut, ironisch gelächelt und gesagt: «Na, es war nicht so toll für Sie, 

oder? Also, das habe ich für [Vorname von Person 1] gemacht». 

Dann habe Hinweisgeber A den Studierenden im Vertrauen mitgeteilt, dass er keine Alternati-

ven habe, da er sonst keinen Job hätte. Die Studierenden hätten den Brief daraufhin tatsächlich 

zurückgezogen. Herr Homolka habe dann jedoch von sich aus verfügt, dass die Dozentin [Per-

son 1] keine Veranstaltung mehr leiten sollte. 
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Nachdem die Untersuchungsführer Person 3 mit Schreiben vom 24.10.2022 zu dem Vorwurf 

angehürt hatten, wandte sich Hinweisgeber A von sich aus mit E-Mail vom 10.11.2022 an die 

Untersuchungsführer. Er verwies auf eine ihm bekannte «Untersuchung zur [...] des Abraham 

Geiger Kollegs, [Person 3]» und führte zur Klarstellung aus, dass er bei seiner Beschreibung der 

«Erpressung», der er Ende 2012 ausgesetzt gewesen sei, betont habe, dass es sich um eine Art 

Inszenierung gehandelt habe. Er führte aus, er sei sich sicher, dass die Beteiligung von Person 

3 dabei keineswegs freiwillig, sondern von Herrn Homolka ebenso wie ihre negative Aussage 

über seine Arbeit am Kolleg erzwungen worden sei. Er verwies darauf, mit Person 3 seit Beginn 

seiner Tätigkeit am Kolleg ein ausgesprochen gutes, kollegiales und vertrauensvolles Verhältnis 

zu haben. Er betrachte sie daher in Bezug auf diesen Vorfall ebenfalls als Opfer. Zudem betonte 

er, dass Person 3 bei Mitarbeitern und Studierenden des Kollegs ein hohes Ansehen geniesse 

und beschrieb sie als integre, offene und hilfsbereite Persönlichkeit, die den Studierenden in 

schwierigen Situationen ihres Studiums und ihres Alltags tatkräftig geholfen habe. 

In der durch seinen Rechtsanwalt am 04.12.2022 eingereichten Stellungnahme wird für Herrn 

Homolka bezogen auf diesen möglichen Vorwurf bestritten, die vorgenannten Äusserungen ge-

tätigt zu haben. 

Konkret liess Herr Homolka vortragen, Person 1 sei eine externe Supervisorin gewesen, die mit 

einem Honorarvertrag für das Abraham Geiger Kolleg gearbeitet habe. Es habe gegenüber dem 

Kolleg keine Berichtslinie über die Studierenden gegeben, die Arbeit als Supervisorin sei also 

vertraulich gewesen. 2012 hätten sich mehrere Studierende des Kantorenstudiums gegen den 

Ansatz der Supervisorin gewandt und nach Alternativen verlangt. Dem sei das Kolleg nachge-

kommen, indem es die verpflichtenden Gruppensupervisionen mit ihr eingestellt habe. Einzel-

supervision sei auf freiwilliger Basis möglich geblieben. Hinweisgeber A sei am Abraham Geiger 

Kolleg Lehrbeauftragter im Kantorenbereich gewesen. In diesem Rahmen habe er diesen gebe-

ten, für diese institutioneilen Prozesse Verantwortung zu übernehmen. Auf seine Berufung als 

Professor an der Musikhochschule [Stadt] 2013 habe er keinen Einfluss gehabt, da er nicht Mit-

glied der Berufungskommission gewesen sei. Er habe sich aber über die daraus entstandene 

Kooperation zwischen dem Abraham Geiger Kolleg und der Hochschule gefreut. 

Die Stellungnahme wurde von Herrn Homolka in einem zivilrechtlichen Verfahren vor dem LG 

Berlin (siehe unter B. IV. 5.) in einer eidesstattlichen Versicherung vom 05.01.2023 zitiert und 

die Richtigkeit ihres Inhalts an Eides statt versichert. 

Gegenüber dem Landgericht Berlin (siehe unter B. IV. 5.) versicherte Herr Homolka am 
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28.02.2023 zudem an Eides statt, er habe folgende Äusserung nicht getätigt: 

«.Wenn die Studenten sich weigern, dann bekommen sie keine Professur, ich werde al-

les rückgängig machen.', .Na, es war nicht so toll für sie, oder? Also das habe ich für 

[Vorname Person 1] gemacht.»1 

[Anm. d. Untersuchungsführer: Die Schreibweise wurde mit Ausnahme des anonymisie-

renden Klammerzusatzes beibehalten.] 

Mit eidesstattlicher Versicherung vom 12.06.2023 versicherte Herr Homolka in dem zivilrecht-

lichen Verfahren vor dem Kammergericht Berlin (siehe unter B. IV. 5.), er sei nicht Mitglied der 

zuständigen Berufungskommission gewesen. Person 3 habe in einem Gespräch mit der Lehr-

person und ihm, Walter Homolka, nicht in den Raum gestellt, wie unzufrieden man mit seiner 

(von Hinweisgeber A) Arbeit sei. Er habe folgende Aussagen nicht getätigt: «Sehen Sie, wie un-

zufrieden man mit Ihnen ist?» und «Na, es war nicht so toll für Sie, oder?». 

Auf das Anhörungsschreiben vom 20.10.2022 nahm Person 1 mit Schreiben vom 01.11.2022 

Stellung. Sie teilte mit, von Bedrohungen von Studierenden sei ihr weder damals noch zu einem 

späteren Zeitpunkt etwas bekannt geworden. Zu einer mutmasslichen Äusserung gegenüber 

Hinweisgeber A im Nachgang zum zweiten Protestbrief äusserte sich Person 1 nicht. 

Person 3 liess auf das Anhörungsschreiben vom 24.10.2022 durch Schreiben eines Rechtsan-

waltes mitteilen, sieh zu dem Sachverhalt nicht äussern zu wollen. 

Im Zuge der zweiten Anhörung erbat Herr Homolka mit anwaltlichem Schreiben vom 

11.09.2023 lediglich eine Korrektur, die im Zuge der Anonymisierung in Wegfall geraten ist. Im 

Übrigen nahm er nicht ergänzend Stellung. 

(2) Beweis Würdigung 

Nach Auffassung der Untersuchungsführer liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte da-

für vor, dass Herr Homolka, jedenfalls sinngemäss, zu Hinweisgeber A gesagt hat, dass für den 

Fall, dass sich die Studierenden weigerten, den Protest zurückzunehmen, er, Hinweisgeber A, 

keine Professur erhalte, vielmehr werde Herr Homolka alles rückgängig machen. 

Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte folgen aus der lebhaften und detailreichen Schilderung 

des Betroffenen, der mit der Verwicklung von Person 3 und der weiteren Ansprache durch 
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Herrn Homolka im Zuge des Abschieds der Aussage besondere und ungewöhnliche Details be-

kundete, derer es für die Belastung nicht bedurft hätte. Als Realkennzeichen sind hier insbe-

sondere die wörtliche Wiedergabe der Aussprüche zu bewerten, die zudem sowohl das Kernge-

schehen als auch das Randgeschehen betreffen. Der Betroffene hat seine Aussage zudem über-

prüfbar gemacht, indem er schilderte, auch den Studierenden von der «Erpressung» und der 

Not, anderenfalls ohne Job dazustehen, berichtet zu haben. Ein solches Schaffen von Überprüf-

barkeit ist für eine intentionale Falschaussage untypisch. Dass er sich ohne Erlebnisbezug sei-

nerzeit in dieser Weise gegenüber den Studierenden ausgesprochen haben würde, erscheint le-

bensfremd. 

Gegen eine Falschbelastungstendenz spricht zudem, dass sich Hinweisgeber A auch sehr positiv 

und bewundernd geäussert hat über die Verdienste von Herrn Homolka. So hat er beispiels-

weise dessen massgebliche Verdienste um die Gründung der School of Jewish Theology und die 

Möglichkeit der Stuaierenden hervorgehoben, mm an der Universität Rabbinat oder Kantorat 

zu studieren und einen Abschluss direkt von der Universität zu erhalten. 

Die Angaben zahlreicher Hinweisgeber zum Grad der Empörung von Herrn Homolka über den 

zweiten Protestbrief und die Schilderungen seiner Reaktionen gegenüber den Rabbinatsstudie-

renden auf ihre Beteiligung an dem Protest (vgl. dazu unter E. II. 1. i) (1)) legen es ausgespro-

chen nahe, dass Herr Homolka auch über die Person des [Position von Hinweisgeber A] eine 

Einflussnahme auf die Kantoratsstudierenden hat ausüben und einen Stopp des Protests hat 

bewirken wollen. 

Überdies hat Herr Homolka selbst bekundet, Hinweisgeber A aufgefordert zu haben, die Ver-

antwortung für den Vorgang zu übernehmen. Nach der Aussage von Hinweisgeber A liegen aber 

tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die damalige Äusserung von Herrn Homolka 

darin nicht erschöpft hat, sondern ein Bezug zu seiner Stelle in [Stadt] ausdrücklich hergestellt 

wurde. Dass eine solche Bezugnahme seitens Herrn Homolka hergestellt worden sein könnte, 

legt auch die zeitliche Nähe des Protestbriefs zur Besetzung des Lehrstuhls nahe. 

Eine sichere Überzeugung, dass Herr Homolka die Äusserung wie geschildert getroffen hat, 

konnten die Untersuchungsführer hingegen nicht gewinnen. Insofern hatten die Untersu-

chungsführer zu berücksichtigen, dass weitere Hinweisgeber, unter denen auch Kantorats- stu-

dierende aus der damaligen Zeit waren, nicht über den Sachverhalt berichtet haben. 
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(3) Rechtliche Würdigung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a)  

i. 

i) 

(i)
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v) 

(b) Machtmissbrauch 

Der oben beschriebene mutmassliche Sachverhalt, für den nach Auffassung der Untersuchungs-

führer zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, könnte als Machtmissbrauch durch 

Herrn Homolka zu qualifizieren sein. Insofern konnten die Untersuchungsführer allerdings 

nicht d;e nach den eigenen – deutlich strengeren – Massstäben als für die Feststellung eines 

Machtmissbrauchs erforderlich definierte Überzeugung (vgl. unter E. I. 2. a) (2)) bezüglich des 

mutmasslichen Sachverhalts gewinnen, sodass eine rechtliche Bewertung insofern unterbleiben 

musste. 

(c) Diskriminierung 

Ein solches Verhalten von Herrn Homolka könnte im Falle seines Erwiesenseins 

durch den Untersuchungsauftrag als Fall von .Androhung von Gewalt, Verfolgung, Nötigung» 

als Unterfall von «Gewalt» erfasst sein und unter diesem Gesichtspunkt einen Fall von Diskri-

minierung im Sinne der SJT-Richtlinie darstellen. Auch die Feststellung einer Diskriminierung 

scheitert aber an einer nicht über die Annahme zureichender tatsächliche Anhaltspunkte hin-

ausgehenden Überzeugung der Untersuchungsführer (vgl. unter E. I. 2. a) (2)) hinsichtlich des 

Sachverhalts. 

(h) Fall 8 

(1) Sachverhalt 

(a) Versagung der Ordination 
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Hinweisgeber A nahm im Oktober 2010 sein Studium am Abraham Geiger Kolleg und der Uni-

versität Potsdam auf. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits promovierter Historiker und lehrte an 

der Freien Universität Berlin. Das Studium von Hinweisgeber A verlief insgesamt sehr erfolg-

reich und er schloss als einer der Jahrgangsbesten an der School of Jewish Theo- logy mit dem 

Studienabschluss Master of Arts Jüdische Studien ab. 

Seine studienrelevanten Praktika absolvierte Hinweisgeber A bei der jüdischen Gemeinde in 

[Ort]. Den Untersuchungsführern liegen aus dieser Zeit auszugsweise Praktikumsberichte vor, 

die durchweg die Zufriedenheit der Gemeinde mit der Arbeit von Hinweisgeber A und den 

Wunsch zur Fortsetzung der Zusammenarbeit zum Ausdruck bringen. 

Mit Brief vom 28.11.2014 informierte das Abraham Geiger Kolleg Hinweisgeber A, dass er sich 

nun im Abschlussjahr befinde. Auszugsweise stand in diesem Brief; 

«[Anrede Hinweisgeber A], 

der grosse Moment, auf den Du so lange hingearbeitet hast, rückt näher. Wir freuen 

uns, dass wir Dich die vergangenen Jahre begleiten und unterstützen konnten, damit 

es nun zu einem absehbaren Abschluss kommen kann. Davor stehen noch die Hürden 

des Abschlussjahres. Wir hoffen, auch diese gemeinsam meistern zu können. Hieraus 

ergibt sich aber auch ein Arbeitsplan, den wir Dich herzlich bitten, über die kommenden 

Monate nicht aus dem Auge zu verlieren. Die Entscheidung, welcher Kandidat im Sep-

tember 2015 zur Ordination zugelassen wird, wird nach Eingang Deiner Abschlussar-

beit vom Direktorium des Abraham Geiger Kollegs getroffen. Du befindest Dich derzeit 

im ,process ofbeing considered‘.» 

Im weiteren Verlauf des Briefes war der Ablauf des Abschlussjahres näher beschrieben und ein 

Zeitplan mit zu belegenden Seminaren, welche vor Erhalt der Ordination abgeleistet sein müs-

sen, angehängt. 

Nach Aussage von Hinweisgeber A wurde er bereits im Dezember 2014 zu einem Gesprächster-

min am 28.01.2015 eingeladen. 

Schon vor Erhalt dieses Schreibens hatte Hinweisgeber A begonnen, sich in einem sog. egalitä-

ren Minjan, einer Gebetsgruppe, die sich regelmässig zu kleineren Gottesdiensten treffen wollte, 

zu engagieren. Ein Gründungsmitglied dieses Minjans war Person 1. Für die Veranstaltungen 

wurde auch auf sozialen Medien wie etwa Facebook geworben. 
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Herr Homolka erfuhr von dieser Veranstaltung und dem Engagement von Hinweisgeber A auf 

den Untersuchungsführern unbekanntem Wege. Angesprochen wurde Hinweisgeber A auf den 

Minjan vonseiten der Leitung des Abraham Geiger Kollegs nicht. 

Am 28.01.2015 fa°d das bereits im Dezember 2014 avisierte Gespräch zwischen Herrn Homolka, 

Person 2, Person 3 und Hinweisgeber A statt. Nach Erinnerung von Hinweisgeber A war auch 

Person 4 zugegen, die das im Rahmen ihres Interviews aber in Abrede stellte. 

Am Folgetag ging bei Hinweisgeber A ein auf den Vortag datiertes Schreiben des Abraham Gei-

ger Kollegs ein. Dieses lautete auszugsweise: 

« [Anrede Hinweisgeber A], 

das Board des Zentrums für das Jüdisch geistliche Amt hat sich mit der Frage befasst, 

wer im Jahr 2015 zur Ordination zugelassen werden soll. In diesem Zusammenhang 

wurde es als Verletzung der Treuepssicht festgestellt, dass Du ohne Rücksprache mit 

dem Kolleg ein Gemeindeengagement eingegangen bist, von dem das Abraham Geiger 

Kolleg aus dritter Hand erfahren hat. 

Diesen Sachverhalt haben wir in unserem heutigen Gespräch mit Dir erörtert. Als 

[Rabbinatsstudierender] am Abraham Geiger Kolleg bist du zum Studienbeginn eine 

vertragliche Verpflichtung eingegangen. Diese sieht vor, dass jegliches Gemeindeenga-

gement in einem formalen Prozess zwischen Kolleg und Gemeinde vereinbart wird und 

dass die Betreuung und Steuerung dieser praktischen Tätigkeit durch uns erfolgt (Stu-

dienvereinbarungen § 11 sowie Gemeinderegularien V.5. sowie UI 1.1.). Wir bedauern, 

dass Du es nicht verstanden hast, dass jegliches Engagement in den Gemeinden nur auf 

der Basi; der Autorität Deiner Ausbildungseinrichtung erfolgen kann, und auch auf 

diese Ausbildungseinrichtung zurückfällt. 

Dein eigenmächtiges Handeln bedeutet also eine Verletzung der Treuepflicht und Lo-

yalität gegenüber dem Abraham Geiger Kolleg. (Studienvereinbarungen § 15) Damit 

kommt eine Ordination in 2015 leider nicht in Betracht. [...]» 

In § 15 der mit Hinweisgeber A geschlossenen Studienvereinbarung, die den Untersuchungs-

führern vorgelegen hat, fallen die Begriffe «Treuepflicht» und «Loyalität» nicht. Neben offen-

kundig nicht eingetretenen Fällen heisst es dort: 
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«Das Kolleg ist berechtigt, die Ausbildung zu beenden, wenn [...]. Gleiches gilt bei 

schweren und/oder dauerhaften Verletzungen gegen die gebotene Disziplin oder sons-

tige Verfehlungen, die die Fortsetzung der Ausbildung für das Kolleg als unzumutbar 

erscheinen lassen.» 

§ 15 der Studienvereinbarung regelt nicht den Fall der Nicht-Zulassung oder Verschiebung der 

Ordination. Dies ist in der Studienvereinbarung nicht geregelt. 

§ 11 der Studienvereinbarung mit Hinweisgeber A regelt die Gemeindetätigkeit im Rahmen der 

Ausbildung, insbesondere die Entsendung zu den Gemeindepraktika, die ausweislich der dama-

ligen Studienordnung Teil des Curriculums waren. Insofern gilt ein Weisungsrecht des Kollegs. 

Der Studienvereinbarung ist kein Hinweis darauf zu entnehmen, dass ein ausseruniversitäres 

Engagement über die verpflichtenden Praktika hinaus unerwünscht sei. 

Der Brief schloss mit dem Hinweis, dass eine akademische Betätigung an der School of Jewish 

Theology weiter vorstellbar sei und man über das weitere Vorgehen im Gespräch bleiben solle 

Unterzeichnet war der Brief von Person 3, Person 2 und Herrn Homolka. 

Zur Klarstellung des Sachverhalts verfasste Hinweisgeber A unter dem 09.02.2015 einen Bnef 

an das Abraham Geiger Kolleg, in welchem er schrieb, er gehe von einem grossen Missverständ-

nis aus und es sei nicht seine Absicht gewesen, dem Kolleg – in welcher Weise auch immer – zu 

schaden. So stellte er auch klar, er gehöre nicht zu den Gründern oder Initiatoren des egalitären 

Minjans, er sei lediglich angesprochen worden, ob er ehrenamtlich einen Kab- balat-Schabbat-

Gottesdienst leiten wolle und habe dies zugesagt, da er hierin keinen Widerspruch zu den Zielen 

seiner Ausbildung gesehen habe. Dies sei bei ihm «unter dem Banner der Förderung von religi-

ösem Pluralismus» gelaufen. Dass hiervon Interessen vom Kolleg 

oder dessen Partnern wie dem Zentralrat, der Gemeinde Berlin oder der Union p»ogressiver 

Juden betroffen sein können, sei ihm nicht in den Sinn gekommen. Dies sei vielleicht naiv ge-

wesen, allerdings nicht böswillig. Neben anderen Gründen führte er noch sein Bedauern aus, 

den Eindruck erweckt zu haben, er würde eigenmächtig und kollegschädigend agieren. Darüber 

hinaus äusserte er sein Bedauern, dass nicht vorher in dieser Sache mit ihm gesprochen worden 

sei, und bat um ein weiteres Gespräch mit Herrn Homolka, um die aufgeworfenen Fragen zu 

klären. 

In der Folge kam es zu einem weiteren Gespräch zwischen Herm Homolka, Person 2, Person 3 
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und Hinweisgeber A Ende März 2015. 

Am 31.03.2015 reichte Hinweisgeber A seine Rabbinical Thesis beim Abraham Geiger Kolleg 

ein, welches ihm auch mit der Bescheinigung vom selben Tag quittiert wurde. 

Ausweislich eines Schreibens vom 14.04.2015 mandatierte Hinweisgeber A zur Wahrung seiner 

Rechte am 13.04.2015 telefonisch einen Rechtsanwalt, dem er den Sachverhalt schriftlich schil-

derte. Dieser nahm in der Angelegenheit der Nicht-Ordination Kontakt mit dem Abraham Gei-

ger Kolleg auf. 

Hierauf antwortete das Abraham Geiger Kolleg mit Brief vom 05.05.2015. In diesem, von Herrn 

Homolka und Person 3 unterschriebenen Brief heisst es auszugsweise: 

«[...] Zur Frage des Ausbildungsvertrages möchten wir Ihnen mitteilen, dass Überle-

gungen zu seinem Fortbestand insoweit überflüssig geworden sind, als mit Einreichung 

der rabbinical thesis am 31.03.2015 keine weiteren Ausbildungseinheiten mehr offen 

sind. Auf Wunsch stellen wir [Hinweisgeber A] eine Ausbildungsbeschei- nigunq aus. 

Davon abgesehen halten wir an der Mitteilung fest, dass [Hinweisgeber A] nicht zur 

Ordination zugelassen wurde. Deshalb wendet sich das Kursangebot zur Ordinations-

vorbereitung auch nicht an [Ihren Mandanten], An diesen Kursen bitten wir [ihn], ab 

sofort nicht mehr teilzunehmen. 

Für die Abgabe des Kollegsschlüssels bitten wir Sie, bis zum 8.05.2015,15.00, Sorge zu 

tragen. [...]» 

Hinweisgeber A wurde in der Folge tatsächlich nicht im Jahr 2015 ordiniert. Eine ihm angebo-

tene Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Jewish School of Theology, welche ab dem 

01.04.2015 hätte beginnen sollen, trat Hinweisgeber A nach dem Gespräch Ende März nicht 

mehr an. Er nahm schliesslich ein Studium am Hebrew Union College in Jerusalem auf und 

wurde hier im Jahr 2016 ordiniert. 

Hinweisgeber A gab in seinem Interview an, dass er im November 2014 Kontakt zu den Grün-

dern des egalitären Minjans gehalten habe. Der Minjan habe nur eine zusätzliche Möglichkeit 

in Berlin für einen Gottesdienst für Leute sein sollen, die mit den Berliner Synagogen nicht 

glücklich waren. Dieser habe auf freiwilliger Spendenbasis errichtet werden sollen. Man habe 
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sich dann besprochen, wie genau der Gottesdienst gestaltet sein solle, was ausprobiert und wel-

che Leute angesprochen werden sollten. Dann sei dies von einem der Teilnehmer auf Facebook 

publiziert worden. Die ersten Gottesdienste seien für Ende Januar/Anfang Februar 2015 avisiert 

worden. Ende Dezember, wenige Tage vor Weihnachten, habe Hinweisgeber A einen Brief vom 

Kolleg erhalten mit einer Einladung zu einem Studienabschlussgespräch, welches Ende Januar 

habe stattfinden sollen. Er habe sich dann gedacht, dass es nun in die nächste Phase gehe und 

ob das Kolleg vielleicht eine Stelle vermitteln oder zumindest hierbei behilflich sein könne. 

Schon im September oder Oktober sei eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 

School of Jewish Theology im Gespräch gewesen. Vor dem Gespräch sei er dann noch zum Fri-

seur gegangen und habe sich schön für das Gespräch gekleidet und sei zum Gespräch aufgebro-

chen. Nach zwei Minuten im Gespräch seien allerdings bereits alle Illusionen zerstoben. An dem 

Gespräch hätten Person 3, Person 2, Person 4 und Herr Homolka teilgenommen. Gesprochen 

habe jedoch (bis auf eine Rückfrage von Person 2) nur Person 3. Herr Homolka habe die ganze 

Zeit zurückgelehnt, so wie er immer sitze, mit einem Grinsen dort gesessen. Er habe die ganze 

Zeit sein Gesicht nicht kontrollieren können. Person 3 habe dann gesagt, Hinweisgeber A sei ein 

sehr guter Studierender, aber jetzt hätten sie gehört, dass Hinweisgeber A sich kollegsfern an 

dem egalitären Minjan engagiert habe und daher könne man ihn nicht ordinieren. Dies sei wirk-

lich wie eine Faust ins Gesicht gewesen. Er, Hinweisgeber A, habe nicht verstanden, worin genau 

das Problem bestanden habe. Beim Studienjahr in Israel, welches bei ihm unmittelbar zuvor zu 

Ende gegangen war, habe er es von den dortigen Reformkolleginnen und Reformkollegen nur 

so gekannt, dass man selbst initiativ werden müsse. Man müsse sich im Grunde seinen Arbeits-

platz selbst schaffen und daher versuchen, einen Minjan oder eine andere Form von Engage-

ment zu begründen. Grundsätzlich müsse man allerdings, um einen Minjan zu leiten, nicht 

selbst Rabbiner sein. Hinweisgeber A habe sich mit seinem Engagement auch keinen Arbeits-

platz schaffen wollen. Es sei nur eine Sache gewesen, die er habe fördern wollen, um auch andere 

zu unterstützen. 

Und natürlich könne man sich als Laie engagieren, dies sei schliesslich auch etwas, was ihn 

überhaupt erst zum Rabbinatsstudium geführt habe. Das habe er früher bereits alles gemacht. 

Irgendwann habe er es dann professionalisieren wollen, da man als Laie schnell an Grenzen 

komme, weswegen er das Studium aufgenommen habe. Als Begründung für die Nicht-Ordina-

tion habe es dann noch geheissen, dass die Partner des Kollegs, also der Zentralrat und die 

Union progressiver Juden, beim Abraham Geiger Kolleg protestiert hätten, da deren Angebote 

unterlaufen worden seien. Dieses Argument sei aus der Sicht von Hinweisgeber A jedoch hane-

büchen, da er zum einen bezweifle, dass eine solche Aussage je vom Zentralrat gekommen sei. 

Vielleicht sei diese von der Union getroffen worden, aber ansonsten denke er, dass dies ganz 

allein im Kopf Homolkas entstanden sei. Dies gerade vor dem Hintergrund, dass es in Berlin 
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noch einen anderen egalitären Minjan gegeben habe, der sich vom [Strassenname in Berlin, an 

der eine Synagoge steht] abgespalten habe, [Name einer anderen Berliner Synagoge], der auch 

versucht hätte, einen eigenen Weg zu gehen. Diese [Anm. die vorgenannten jüdischen Gemein-

den] seien auch Unions-Mitglieder geworden und hier habe es sogar Unterstützung vom Abra-

ham Geiger Kolleg gegeben, in Form der Entsendung von Praktikanten. Dies sei eigentlich ein 

paralleler Vorgang. Warum es bei denen in Ordnung und in Bezug auf den anderen Minjan ein 

Problem sei, verstehe Hinweisgeber A nicht. Und selbst wenn dies ein Problem gewesen sein 

sollte, sei es doch eigentlich Aufgabe der Lehreinrichtung, das Gespräch zu suchen und zu er-

klären, was daran als problematisch empfunden werde, um den Studierenden eine Wahlmög-

lichkeit zu lassen, dies aufzugeben oder nicht. Und um dann selbst eine Entscheidung zu treffen. 

Diese Wahl habe Hinweisgeber A jedoch nicht gehabt. Der andere Minjan sei in den Augen des 

Abraham Geiger Kollegs «superkoscher» gewesen. 

Den Brief vom 28.01.2015 erhielt Hinweisgeber A im Namen des Boards für das jüdischgeistli-

che Amt. Zu diesem Gremium erklärte Hinweisgeber A, dass dieses vorher niemand gekannt 

habe, es sei nur für ihn gegründet worden Als alle im November 2014 die Ankündigung zur Or-

dination oder Begrüssung erhalten hätten, sei nie von diesem Board die Rede gewesen. Es sei 

ein normaler Kollegsbriefkopf gewesen. Das neue Gremium sei dann unter Vorsitz von Person 

3 mit den Mitgliedern Person 2 und Rabbiner Homolka aufgetreten. Es sei natürlich makaber, 

dass mit Person 2 eine Katholikin an dem Zentrum des Boards für das jüdisch-geistliche Amt 

mitwirke. Wie sehr das Ganze eine Neuerfindung gewesen sei, zeige sich an den verschiedenen 

Bezeichnungen des Gremiums: Mal werde es als «Board für das jüdisch-geistliche Amt» be-

zeichnet, mal als «Zentrum des Boards». Es sei eine reine Absurdität. Nach der Theorie von 

Hinweisgeber A sei das Gremium nur für ihn gegründet worden. Eigentlich sei kollegsintern 

klar gewesen, dass er ordiniert werde, es habe keinen Grund ge- 

geben, warum er eine «Ehrenrunde» habe drehen sollen. Um die Verschiebung der Ordination 

begründen zu können, sei das Gremium erforderlich gewesen. Es sei auch bei einem späteren 

Fall noch einmal eingesetzt worden. Herr Homolka konstruiere immerzu neue Gremien, um 

Zuständigkeiten zu verschleiern oder auszuhebeln. 

Die Veranstaltungen des Minjans hätten dann tatsächlich ohne Hinweisgeber A stattgefunden. 

Er sei aus dem eben geschilderten Gespräch «vollkommen vernagelt» herausgekommen. Er 

habe danach noch ein Treffen mit seinem Supervisor gehabt, der nach seiner Schilderung auch 

konsterniert gewesen sei. Danach habe Hinweisgeber A Person 5, eine der Mitbegründerinnen 

des Min'ans, angerufen und ihr geschildert, dass er nicht mehr am Minjan teilnehmen könne. 

Person 5 habe dann auch die Facebook-Ankündigung herausgenommen. Trotzdem sei am 
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nächsten Morgen schon der Brief des Kollegs im Briefkasten gewesen, dass Hinweisgeber A 

nicht ordiniert werde. Es sei vom Kolleg also auch kein Prozess mehr angelegt worden. Von der 

Einladung zum Gespräch Ende Dezember bis zum tatsächlichen Gesprächstermin seien es fünf 

Wochen gewesen, in welchen man das Gespräch hätte suchen oder ihn vorwarnen können. Erst 

im Nachhinein sei ihm aufgefallen, wie kontaktarm der Januar gewesen sei. Das Kolleg sei zu 

dieser Zeit in engen Räumen, die Türen seien jedoch meist offen gewesen. Sonst habe er mit 

Person 2 oder mit anderen immer ein Wort gewechselt. Wenn er, Hinweisgeber A, im Januar 

jedoch da gewesen war, seien alle in den Büros verschwunden. Es habe sich kein Gespräch en 

passant ergeben. Irgendwann habe er einen Zeitungsartikel über sich im Büro vorbeigebracht. 

Dieser sei nur mit einem «Ja, danke» entgegengenommen worden, nichts weiter sei gesagt wor-

den. Es sei eine veränderte Atmosphäre gewesen, die mit der Angelegenheit wohl im Zusam-

menhang stehe. Auch in dem Gespräch am 28.01.2015 habe er versucht, sich zu verteidigen, 

aber daran habe in dem Gespräch kein Interesse bestanden; es sei klar gewesen, dass er «raus-

fliegen» sollte. Dies sei wohl schon seit dem zweiten Studienjahr in Herm Homolkas Kopf ge-

wesen, seit er gewusst habe, dass Hinweisgeber A eine Beziehung mit Person 1 habe. Danach sei 

Hinweisgeber A von Person 3 auch gefragt worden, nach einem der verpflichtenden Studienbe-

richte zu Beginn eines Semesters. Dass dies ein Problem sein könnte, sei ihm nicht kommuni-

ziert worden. Er habe von dem Konflikt zwischen Herrn Homolka und Person 1 gewusst, aus 

Vorsicht habe er die Beziehung auch daher nicht «an die grosse Glocke gehängt». Es sei aber 

auch nichts Anstössiges daran zu finden, da beide geschiedene Leute gewesen seien und es eine 

Beziehung unter Juden gewesen sei, im Unterschied zu anderen Studierenden, die teilweise 

nicht-jüdische Partnerschaften gehabt hätten, was gegen die eigenen Kollegsregeln verstosse. 

Nach diesem Gespräch sei er auch nie wieder auf Fotos des Kollegs aufgetaucht, trotz der um-

fassenden Öffentlichkeitsarbeit des Kollegs. Er sei dann auch nie zu Fototerminen eingeladen 

worden. Zuerst habe er gedacht, 

dies sei aufgrund seines Geschlechts. Es sei ihm, Hinweisgeber A, aufgefallen, da er eigentlich 

an vielen Veranstaltungen des Kollegs nach aussen hin aktiv gewesen sei. Auf den Fotos sei er 

praktisch nie zu sehen gewesen oder zumindest nicht erkennbar. Daher sei ihm klargeworden, 

dass die Nicht-Ordination schon länger geplant gewesen sein müsse. Er habe vorher nur keine 

Gelegenheit hierfür geboten. Er sei ein Best-Studierender gewesen, habe den Studienabschluss 

an der Universität Potsdam mit 1,0 als Jahrgangsbester der ganzen Fakultät der jüdischen Stu-

dien abgeschlossen. Auch in den rabbinischen Veranstaltungen habe er immer gute Bewertun-

gen erhalten (auch wenn es hier keine Noten gegeben habe) und sei immer vorbereitet gewesen 

und habe seine Sachen gemacht. In den Praktika habe er ebenfalls exzellente Zeugnisse gehabt. 

Nach dem ersten Gespräch mit Person 3, Person 2 und Herrn Homolka am 28.01.2015 habe es 
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noch geheissen: «Naja, vielleicht schreibst du einen Entschuldigungsbrief und dann sieht es so 

aus, als würdest du ein Jahr später ordiniert werden. Dann machst du eben den Job an der 

School als Halbtagsstelle.» Dieser Job habe nach wie vor zum 01.04.2015 beginnen sollen und 

auch die Formalia zu dieser Stelle seien in dieser Zeit abgewickelt worden. Hinweisgeber A habe 

dann den Brief auch tatsächlich verfasst, obwohl ihm nicht viel schlechte Absicht zu unterstellen 

gewesen sei. Dann habe es geheissen: «Nein, es bleibt jetzt erst mal dabei, wahrscheinlich sehen 

wir in einem Jahr, ob sich Homolka wieder einkriegt, denn er entscheidet das». Dies sei immer 

wieder, natürlich nur unter vier Augen, gesagt worden. 

Dann habe es Ende März, wohl am 25.03.2015, ein weiteres offizielles Gespräch gegeben, an 

welchem Herr Homolka, Person 2 und Person 3 teilgenommen hätten. Hier habe allein Herr 

Homolka das Wort geführt. Er habe gesagt: «Wir werden Sie nicht ordinieren, da können Sie 

auch gar nichts machen. Wir brauchen Ihnen keine Begründung geben und da können Sie auch 

rechtlich nichts machen, das haben wir schon abgeklärt. Da kommen Sie nicht weit mit vor 

den Gerichten.» Es werde keine Ordination geben, weder dieses Jahr noch nächstes Jahr, noch 

überhaupt. Hinweisgeber A schilderte, er habe wissen wollen, warum. Die anderen beiden, Per-

son 3 und Person 2 hätten dort nur gesessen, mit dem Kopf nach unten, die Arme auf den Knien. 

Weil ihnen dies so peinlich gewesen sei, hätten sie gar nichts gesagt. Das Ganze sei dann ein 

«Blick-Duell» zwischen Herrn Homolka und ihm, Hinweisgeber A, gewesen. Er, Herr Homolka, 

habe vielleicht gehofft, Hinweisgeber A würde zusammenbrechen und heulen und flehen, irgen-

detwas, was seine Machtposition kitzele, aber das habe Hinweisgeber A ihm nicht bieten kön-

nen. Dann sei Herr Homolka aufgestanden, der Stuhl sei nach hinten gekippt und er sei «her-

ausgewalgt». Er habe eine enorme körperliche Präsenz. Damit sei das beendet gewesen. 

Nachdem die Nachricht von Hinweisgeber A‘s Nicht-Ordination die Runde gemacht habe, habe 

es viele Fürsprecher gegeben. So habe sein Vertrauensdozent beim Ernst Ludwig Ehrlich Stu-

dienwerk, Person 6, versucht, bei Herrn Homolka Auskunft darüber zu erhalten, warum Hin-

weisgeber A nicht ordiniert werde. Dies sei jedoch offensichtlich vergeblich gewesen. Auch Per-

son 7 habe Herrn Homolka darauf angesprochen und wurde von diesem für die Nachfrage sogar 

angeschrien. Mit 80 Jahren sei Person 7 von Herrn Homolka angeschrien worden, was sie sich 

da einmische. Auch habe es einen Aufruhr unter den Studierenden verursacht. Ab einem be-

stimmten Punkt sei jedoch klar gewesen, man halte besser still, da es nichts bringe. Die Ent-

scheidung sei getroffen, jetzt müsse man noch ein bisschen Wind machen, damit sie nicht immer 

damit davonkommen würden mit der Geheimniskrämerei und Undurchsichtigkeit. Hinweisge-

ber A habe sich dann noch Rechtsrat eingeholt. Der Anwalt habe dann auch einen Brief geschrie-
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ben und direkt mit Herm Homolka gesprochen. So habe Hinweisgeber A erfahren, dass ein Ver-

fahren tatsächlich aussichtslos sei. Man habe ihm erklärt, sein Studium sei nun beendet und an 

der Universität Potsdam könne er seinen Abschluss weiterhin machen, aber das Studium sei 

nun beendet. Die Ordination sei ein geistlicher Titel, da würde kein deutsches Arbeitsgericht 

sagen: «Sie sind nun zu ordinieren». Diese Lücke nutze Herr Homolka schamlos aus. Es seien 

vorher schon andere auf diese Art «gegangen worden». Hinweisgeber A habe dies jedoch nicht 

akzeptiert und sei weiter zu Lehrveranstaltungen gegangen, gerade zu sulchen des Ordinations-

kreises, was für Unruhe gesorgt habe. Dies habe er auch beabsichtigt, da er sich nicht so habe 

abspeisen lassen wollen. Im Mai habe er sich dann nach Beratung mit seinem Anwalt doch ge-

fügt und den Schlüssel abgegeben. In der Zwischenzeit habe er sich die Alternative erarbeitet, 

in Jerusalem das Studium fortzusetzen. Er habe alle Scheine und Praktika gemacht. Lediglich 

zwei Praktikumsbesuche in [Ort] hätten noch ausgestanden. In [Ort] habe jedoch bereits je-

mand vom Kolleg angerufen und dort mitgeteilt, dass er nicht mehr Studierende/r sei und er 

die Termine nicht wahrnehme. Hinter seinem Rücken sei er so noch bei der Gemeinde diffa-

miert worden. Glücklicherweise habe er jedoch Kontakt mit der Gemeindevorsitzenden, Person 

8, gehabt, die sich seine Variante des Hergangs angehört und ihm geglaubt habe. Er habe die 

beiden Einsätze dann noch machen können und das studentenübliche Honorar erhalten, was 

für seinen Lebensunterhalt wichtig gewesen sei. Er sei schliesslich 2016 auch in dieser Ge-

meinde Rabbiner geworden. Aber zuvor habe dort auch wieder jemand vom Kolleg angerufen 

und versucht, ihm die Türe zu verschliessen. Dies sei hinterher noch jahrelang so weitergegan-

gen. Heute sei er, auch finanziell, unabhängig von den Einflussmöglichkeiten des Kollegs. Dies 

habe jedoch Jahre gedauert. Dies habe sich auch noch bei der Aufnahme in die Allgemeine Rab-

binerkonferenz gezeigt. In der Abstimmung, ob er als Mitglied aufgenommen werden solle, habe 

es ein denkbar knappes Ergebnis gegeben: Acht seien dafür, sieben dagegen bei einer Enthal-

tung 

gewesen. Es sei massiv versucht worden, ihn aus der Standesorganisation herauszuhalten. 

Selbst als er dann Rabbiner in der Gemeinde [Ort] geworden sei, meine er, noch Auswirkungen 

gespürt zu haben. Allerdings könne er dies nicht an konkreten Fällen belegen. Er habe den Ein-

druck gehabt, die Beziehungen zur Union progressiver Juden seien hierdurch schlechter gewor-

den. Die Union habe die Gemeinde dann aus allem herausgehalten. Es habe sich dann alles auf 

gemeindlicher Ebene abgespielt, im Sinne von «auf [Ort] ist nun nicht mehr zu zählen, die müs-

sen isoliert werden». 

In Bezug auf seine angebotene Arbeitsstelle an der School of Jewish Theology führte Hinweis-

geber A aus, diese habe er laut Herrn Homolka zwar antreten können. So habe er bei dem Ge-

spräch Ende März 2015 gesagt: «Sie können jetzt noch bei der School anfangen, aber wenn ich 
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noch einmal was von Ihnen höre, sind Sie raus, aber sofort.» Herr Homolka sei «Choleriker», 

der sei nicht fein in seinen Worten gewesen. Eigentlich sei der Arbeitsvertrag schon unterschrie-

ben gewesen. Wenige Tage später habe Hinweisgeber A anfangen sollen. Zwei oder drei Tage 

nach dem Gespräch mit Herrn Homolka sei er dann zum Vizedekan der School of Jewish Theo-

logy gegangen und habe ihn informiert, dass er seine Arbeit dort nicht aufnehmen werde. Das 

erste halbe Jahr sei ein Probehalbjahr gewesen, da hätte Herr Homolka ihn ohne jede Begrün-

dung entlassen können. Dies habe Hinweisgeber A nicht auf sich nehmen wollen; weder dieses 

oktroyierte Servilitätsverhältnis noch eine weitgehende existenzielle Abhängigkeit. Er sei zu die-

sem Zeitpunkt 49 Jahre alt gewesen. Dann zu sagen, es sei alles umsonst gewesen und man 

könne nun auf Sozialhilfeniveau zurückfallen, sei ihm nicht möglich. Er habe zu diesem Zeit-

punkt kein Einkommen gehabt. Sein ELES-Stipendium sei Ende Juli [nach dem Abschluss an 

der Universität Potsdam) ausgelaufen. Danach habe er kein Einkommen mehr gehabt. 

Zur Bestätigung des von ihm geschilderten Sachverhalts legte Hinweisgeber A den Untersu-

chungsführern darüber hinaus den auf den 14.04.2015 datierten Brief an seinen Rechtsanwalt 

vor, in welchem er die Vorgänge schilderte. Ergänzend zu seinen mündlichen Ausführungen im 

Interview beschrieb er dort, Person 3 habe das als Studienabschlussgespräch bezeichnete Ge-

spräch am 28.01.2015, zu dem sie um den 20.12.2014 eingeladen worden sei, mit dem Hinweis 

eröffnet, seine akademischen Leistungen seien zwar sehr gut und auch aus den Gemeinden hör-

ten sie nur Gutes von seinen Praktika, aber nun hätten sie erfahren, dass er ein mit dem Kolleg 

nicht abgesprochenes Gemeindeengagement eingegangen sei und darum werde er nicht ordi-

niert. Das auf das Gespräch, im Rahmen dessen er zu erklären und zu beschwichtigen versucht 

und sich entschuldigt habe, folgende Schreiben habe keinen Bezug auf das Gespräch genom-

men, woraus er schliesse, dass es bereits zuvor verfasst worden war. 

Der Minjan habe erstmals vier Wochen nach dem Gespräch stattgefunden. Er habe sich umge-

hend aus dem Projekt zurückgezogen. Nach Erhalt des Briefes habe er sofort um ein Gespräch 

ersucht, das am 03.02.2015 mit Person 3 in Gegenwart von Person 4 stattgefunden habe. Person 

3 habe einzusehen begonnen, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt habe und die Ver-

fahrensweise «nicht so ganz o.k.» gewesen sei. Ihm sei nahegelegt worden, einen Entschuldi-

gungsbrief zu schreiben, was er in der Folge getan habe. Der Brief sei angeblich sehr positiv 

aufgenommen und ein Gespräch in alter Besetzung für den 17.02.2015 anberaumt worden. Zu 

diesem Gespräch seien alle ausser Herrn Homolka erschienen, der eine Ausrede vorgeschoben 

habe. Das Ergebnis des Gesprächs mit Person 3 und Person 2 sei gewesen, man werde eine Lö-

sung finden, das Board für das, üdisch-geistliche Amt müsse noch einmal zusammentreten, um 

darüber zu befinden. Auf die Frage von Hinweisgeber A, wer noch diesem Board angehöre, habe 
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Person 2 Person 9 genannt. Diese habe Hinweisgeber A gegenüber aber vierzehn Tage zuvor 

gesagt, von diesem Board noch nie gehört zu haben. Das habe sich dann über Wochen hingezo-

gen, in denen ihm bedeutet worden sei, er solle sich ruhig verhalten, es werde eine Lösung ge-

funden werden, eventuell eine Verschiebung um ein Jahr. 

Das lang verschobene Gespräch habe dann endlich stattgefunden. Hinweisgeber A datierte es 

seinerzeit auf den 25.03.2015. Dieses Mal habe nur Herr Homolka gesprochen. Was er gesagt 

habe, habe er in so «kaltem Hass» herübergebracht, dass vom ersten Satz an klar gewesen sei, 

dass all die Bemühungen, eine wohlwollende Lösung zu finden, Makulatur waren. Es habe allen, 

nicht nur ihm, machtvoll demonstriert werden sollen, wer das Sagen habe. Er habe gesagt: «Wir 

reden nicht mehr über eine Ordination, das ist vorbei, wir werden Sie nicht ordinieren und wir 

brauchen dafür auch keine Begründung zu geben. Das Einzige, das Sie jetzt noch überlegen 

können, ist, ob Sie die Stelle in Potsdam überhaupt noch antreten wollen. Das überlegen Sie 

sich mal sehr gut. Das bedeutet absolute Loyalität, und wenn ich mich noch ein einziges Mal 

über Sie ärgern muss, sind Sie draussen, aber sofort!» Darüber hinaus habe er noch etliche 

zynische und hasserfüllte Dinge gesagt, dazwischen habe langes «Blicke-Messen» zwischen ihm 

und Hinweisgeber A gelegen. Hinweisgeber A schilderte seinerzeit gegenüber seinem Anwalt, 

den Eindruck gehabt zu haben, dass auch Person 2 und Person 3 geschockt gewesen seien und 

von Herrn Homolka zuvor nicht in seine Absichten eingeweiht worden seien. 

Einen formalen «schriftlichen Rausschmiss» aus dem Kolleg habe Hinweisgeber A nicht erhal-

ten, lediglich das Schreiben vom 28.01.2015. Er äusserte seinerzeit die Vermutung, um eine 

schriftliche Bescheinigung habe sich das Kolleg drücken wollen, weil durchaus ein Be- 

wusstsein dafür existiert habe, dass der «Rausschmiss» einer rechtlichen und moralischen 

Grundlage entbehrte. Wenngleich es ihm äusserst unwahrscheinlich erscheine, den Studienab-

schluss Ordination auf rechtlichem Wege durchsetzen zu können, wolle er dieses Ende nicht 

sang- und klanglos hinnehmen und Herrn Homolka darin bestärken, dass solche Willkürmass-

nahmen möglich seien. 

Hinweisgeber B berichtete, er sei ein Gründungsmitglied des egalitären Minjans in Berlin gewe-

sen. Er habe mit der Planung mit einer anderen Person begonnen, Hinweisgeber A sei später 

dazu gekommen. Dies sei dann das erste Drama gewesen. Als Herr Homolka irgendwie «spitz 

gekriegt» habe, dass Hinweisgeber A im Gottesdienst amtieren solle, habe er ihn auf merkwür-

dige Weise unter Druck gesetzt, dass er dann nicht sein Examen bekommen würde. Hinweisge-

ber B selbst habe dies damals nicht verstanden und wusste nicht, welches Spiel dort gespielt 

werde. Er habe damals mit Person 7 darüber gesprochen, die zu ihm nur gemeint habe: «Ja 
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[Hinweisgeber B], das ist nicht so einfach, der Homolka.» Hinweisgeber A sei dann «rausgeflo-

gen» und habe seinen Rabbinerabschluss ein Jahr später in Jerusalem gemacht. Er sei jetzt ein 

anerkannter Rabbiner hier. Hinweisgeber B sagte, es habe wohl einiges mit dem Minjan zusam-

mengehangen, aber vielleicht auch damit, dass Hinweisgeber A in diesem Geiger Kolleg zu gut 

und zu authentisch gewesen sei, er habe dort nicht herein gepasst. Und vielleicht habe es auch 

daran gelegen, dass er eine Weile mit Person 1 liiert gewesen sei, also eine Art Sippenhaftung. 

Da habe Hinweisgeber B sich aber nicht eingemischt, das habe er nur zur Kenntnis genommen. 

Auf die Frage, wie Herr Homolka von dem Minjan Kenntnis erlangen konnte, äusserte Hinweis-

geber B, er meine, dies hätten sie damals auf Facebook publiziert: «Unser egalitärer Minjan 

und wir freuen uns, dass [Hinweisgeber A] bei uns einen Gottesdienst leitet.» Hinweisgeber B 

nehme an, Herr Homolka habe dies gelesen oder vielleicht habe es ihm jemand erzählt. Die jü-

dische Welt sei ja klein. Sie hätten auch einen Newsletter herausgeschickt in einen Verteiler, 

sodass irgendjemand das wohl zufällig weitererzählt habe. Hmweisgeber B äusserte die Vermu-

tung, dass Herr Homolka Hinweisgeber A ohnehin schon auf dem «Kieker» gehabt und einen 

Anlass gesucht habe. Er betonte aber, er «stecke dort nicht drin». Das Ausmass und die Inten-

tionen des Minjan beschrieb Hinweisgeber B, man habe nur den E-Mail-Verteiler gehabt und 

die Facebookseite. Das habe auch gereicht. Ihre 20-40 Leute hätten sie damit erreicht, mehr 

hätten sie gar nicht gewollt. Sie hätten ja nicht gesagt: Wir gründen eine neue Kirche oder ein 

neues Judentum, sondern sie seien eine kleine private Gruppierung von privaten jüdischen Leu-

ten gewesen, die sich treffe. Mit Rabbiner, das sei ja normal. Aber dies sei nicht erwünscht ge-

wesen. 

Hinweisgeber C erklärte in seinem Interview, 15 Jahre zuvor der Partner von Hinweisgeber A 

gewesen zu sein. Eines Tages habe Hinweisgeber A ihn gefragt, ob er denke, er, Hinweisgeber 

A, könne Rabbiner werden. Er habe dies als wunderbare Idee angenommen und sie hätten lange 

Gespräche über das «Wie», «Was» und «Wo» gehabt. Hinweisgeber A sei alleinerziehend ge-

wesen. Hinweisgeber C habe ihn nach seiner Scheidung kennengelernt. Das Problem sei gewe-

sen, dass er, Hinweisgeber C, von Herrn Homolka gehasst werde. Hinweisgeber A sei eine intel-

ligente Person, er habe entschieden, dass die Beziehung geheim gehalten werden müsse, und 

dies hätten sie auch relativ erfolgreich gemacht. Die Familien hätten es gewusst, aber sie seien 

nie Hand in Hand die Strasse entlanggelaufen, nie gemeinsam bei einem Film oder sowas. Hin-

weisgeber C bezeichnete dies als «wirklich stressig». Nach 3 V2-4 Jahren habe er, Hinweisgeber 

C, es dann iffentlich gemacht. 

Hinweisgeber C berichtete von einem Lunch mit Person 10, der Witwe von Person 11. Er habe 

dort mit Person 10 gesessen und gesagt, es würde spät werden, Hinweisgeber A habe noch ein 
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dringenaes Treffen mit Herrn Homolka, von welchem er gedacht habe, es ginge um seine Ordi-

nation, dass er seine Daten und Dissertation [Anm. d. Untersuchungsführer: die Masterthesis] 

habe planen sollen. Hinweisgeber A sei dann fast eine Stunde verspätet, noch blass, noch zit-

ternd, er habe irgendwas erlebt, angekommen. Er habe nie wirk! ch darüber reden wollen. Sie 

seien sehr eng gewesen als Partner, aber es gebe Sachen, die man nicht frage, auch nicht als 

Partner. Aber er habe gesagt, er werde bedroht, er werde nie in Deutschland arbeiten können 

und er werde auch nie ordiniert werden und so weiter und die einzige Ausrede sei gewesen, dass 

sie mit ihm (Hinweisgeber C) in einem Team von vier gewesen sei, die einen Minjan haben grün-

den wollen. Am Ende habe er sogar wirklich nichts in dieser Gruppe gemacht, aber es sei gegen 

ihn genutzt worden als eine Ausrede, da man immer die Zustimmung des Kollegs haben müsse, 

bevor man irgendeinen Gottesdienst mache oder Ähnliches. Das sei Hinweisgeber C neu gewe-

sen, sie hätten jedoch nicht so viel darüber gesprochen, er habe es aber für eine Ausrede gehal-

ten. Er meine, es sei kein Job gewesen, es sei nichts bezahlt worden und es sei auch keine An-

stellung gewesen. Es sei nur eine kleine Gruppe, die sich informell einmal im Monat für einen 

Freitagsgottesdienst habe treffen wollen. Und es sei dann noch schlimmer geworden. Hinweis-

geber A habe dann die Dissertation [Anm. d. Untersuchungsführer: die Masterthesis] noch ge-

schrieben. Er habe versucht, diese einzureichen. Das Kolleg habe jedoch nein gesagt, das wür-

den er nicht machen können, da er exmatrikuliert sei. Das Hebrew College habe ihn, Hinweis-

geber A, dann genommen und habe ihm eine sehr gute Bewertung gegeben. Hinweisgeber A 

habe vier Jahre lang studiert, einen grossen finanziellen Aufwand betrieben und auch Zeit ge-

opfert und viel Stress gehabt. Hinweisgeber C selbst und andere Leute hätten versucht, Alterna-

tiven zu finden. Er habe den Rektor des 

Hebrew College gekannt und er meine, er habe ihm eine E-Mail geschrieben im Sinne: «Okay, 

hier ist ein wunderbarer Studierender, nimm ihn oder du bist ein Idiot.» Und andere Leute 

hätten sich dann um Geld bei einer amerikanischen Stiftung gekümmert. Hinweisgeber A habe 

das Kind wieder von der Schule nehmen müssen. Er sei schon ein Jahr in Israel gewesen. Er 

habe auch seine eigenen Kontakte gehabt. Er habe gute Freundschaften geschlossen mit israe-

lischen Kollegen. Also sei er für ein Jahr gegangen. Er sei dann der «best Student of the year» 

im College gewesen. Hinweisgeber C sei eingeladen worden zur Ordination. Dies sei aus seiner 

Sicht der beste Beweis dafür, dass der «Rausschmiss» überhaupt nichts mit Hinweisgeber As 

akademischem oder spirituellem Verhalten zu tun gehabt habe. 

Hinweisgeber C bezeichnete auf Nachfrage sich selbst als das Problem des Minjans. Sinngemäss 

sagte er, wer mit ihm zu tun habe, werde in «Sippenhaft» genommen. 
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In einer schriftlichen Stellungnahme vom 09.11.2022 schilderte Hinweisgeber D, dass die Dro-

hung, aus willkiirl’chen Gründen vom Kolleg «rausgeschmissen» zu werden, keine leere Dro-

hung sei, da dies der Fall von Hinweisgeber A gezeigt habe. Soweit er wisse, habe niemand, we-

der unter den Studierenden noch unter den anderen Mitarbeitenden im Kolleg, den «Rauswurf» 

von Hinweisgeber A kurz vor seiner Ordination als gerechtfertigt angesehen. Seines Wissens 

habe es aber trotzdem niemand gewagt, Herrn Homolka in diesem Fall zu widersprechen. Hin-

weisgeber D wisse sogar von einer Person in der Leitung des Kollegs, die Herrn Homolkas Ent-

scheidung in Bezug auf Hinweisgeber A als grundlegend ungerecht empfunden habe, sich jedoch 

nicht getraut habe ihm zu widersprechen. Dies sei ein weiterer Hinweis auf die Atmosphäre von 

Macht und Willkür. 

Hinweisgeber E berichtete in seinem Interview, Hinweisgeber A in seinem letzten Studienjahr 

«rauszuwerfen» bei ausgezeichneten Studienleistungen und obwohl zig Rabbiner gerade auch 

aus der Reform aus Israel sich für ihn eingesetzt hätten, sei «nackter Machtmissbrauch Homol-

kas», der noch nicht einmal gegen Hinweisgeber A selbst gegangen sei, sondern gegen seinen 

damaligen Partner, Hinweisgeber C. Hinweisgeber E äusserte sich an dieser Stelle auch kritisch 

über Hinweisgeber C, insbesondere kritisierte er die Art und Weise seiner – aus seiner Sicht 

aber inhaltlich oft berechtigten – Auseinandersetzungen mit Herrn Homolka. Hinweisgeber A 

nannte er eine sehr gerade und aufrichtige Person, die aber nicht politisch denke. Sie denke nur 

in «richtig» oder «falsch» und habe auch kein Gespür zu sagen: ..Mensch, ich sage mal was in 

dem Moment nicht, weil es in diesem Moment schadet, ohne dass ich dabei die Wahrheit ver-

leugne.» Hinweisgeber E sei sehr froh, dass das College in Jerusalem Hinweisgeber A «über-

nommen» habe als Studierenden und ihn auch in sehr kurzer Zeit mit An- 

erkennung der ganzen Geiger-Leistungen zum Abschluss geführt habe. Er schätze Hinweisgeber 

A sehr als rabbinischen Kollegen. 

Auch andere Hinweisgeber äusserten in ihren Interviews den Verdacht, dass tatsächlich die Be-

ziehung von Hinweisgeber A zu Hinweisgeber C der Grund für die Nicht-Ordination gewesen 

sei. So äusserten sich etwa Hinweisgeber F, Hinweisgeber G, Hinweisgeber H und Hinweisgeber 

I. 

Hinweisgeber I sprach den Sachverhalt in seinem Interview ebenfalls an. Er beschrieb, dass 

Hinweisgeber A «rausgeschmissen» worden sei. Man habe ihn nicht ermahnt, sondern gleich 

rausgeschmissen. Und der Rauswurf habe dazu geführt, dass Hinweisgeber A der Weg ins Rab-

binat in Deutschland verschlossen worden sei. Da er schon [als Historiker] promoviert und sein 
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Studium schon quasi abgeschlossen gewesen sei, ginge es bei ihm von dieser Stunde an nur noch 

darum, dass er sich keine Chance mehr habe ausmalen können, in Deutschland Rabbiner zu 

werden. Er habe dann schliesslich einen viel besseren Abschluss in Jerusalem gemacht. Hin-

weisgeber I erklärte, dies den Untersuchungsführern geschildert zu haben, um zu zeigen, wie 

die Macht, also einerseits eben nicht nur der Machtmissbrauch, sondern der Amtsmissbrauch 

funktioniere, denn Herr Homolka als Rektor des Geiger Kollegs habe Hinweisgeber A nicht 

rauswerfen müssen, aber er habe ihn rausgeworfen und ausdrücklich gesagt: «Sie werden in 

Deutschland nicht [Rabbiner]». 

Hinweisgeber J äusserte in seinem Interview, es habe vor der Einführung der Gremien [Anm. 

gemeint sein dürfte das Board für das jüdisch-geistliche Amt] einen Fall gegeben, und dieser sei 

auch ein Grund für deren Einführung gewesen, den Fall eines Ausschlusses. Das sei der Fall 

«Hinweisgeber A» gewesen, der ausführlich in einer Zeitung beschrieben worden sei. Nach sei-

nem Dafürhalten sei der Fall etwas anders gewesen. Die Ordination habe nicht sofort angestan-

den. Hinweisgeber A sei weit fortgeschritten gewesen. Hintergrund der Diskussion um Hinweis-

geber A sei gewesen, dass er daran beteiligt gewesen sei, eine eigene Gemeinde zu gründen. Und 

wenn man die Situation der jüdischen Gemeinschaften sehe, die in Berlin ansässig seien, da sei 

es kritisch, wenn ein Studierender eine eigene Gemeinde gründe und anderen Rabbinerinnen 

und Rabbinern, die bei semer Gemeinde angestellt seien, die Beterinnen und Beter abwerbe. 

Diese Gemeindegründung sei im U-Bahn-Fernsehen gelaufen. Das sei nicht so gewesen, dass 

sich da fünf Leute versammelt und Schabbat gefeiert hätten, sondern das U-Bahn-Fernsehen 

habe angekündigt (er habe dies noch sehr plastisch vor Augen, weil es ihn sehr erschreckt habe): 

«Neue jüdische Gemeinde in Berlin gegründet». Und das sei die Spannweite, in der sich die 

Gründung aufhalte, zwischen einem kleinen Kreis von 

Freunden und einer grossen öffentlichen Ankündigung. Hinweisgeber J gab an, nicht sagen zu 

können, auf welchem Punkt dieser Spannweite die Realität anzugliedern sei. Aber es sei ein Vor-

gang, der für Hinweisgeber A problematisch gewesen sei, weil es eben eine Konkurrenz zwischen 

bestehenden Gemeinden im nicht-orthodoxen Bereich gegeben habe, die von den Rabbinerin-

nen und Rabbinern, die diese Gemeinden leiten würden, sehr deutlich aufgefasst worden sei. 

Aus diesem Kontext heraus sei es zur Beendigung des Studiums gekommen. Hinweisgeber J 

stellte in Abrede, dass es um die Zulassung zur Ordination gegangen sei. Nach seinem Dafür-

halten habe es die Möglichkeit einer Wiederbewerbung gegeben, das könne er aber nicht sagen. 

Seine Erinnerung sei da nicht zu 100% belastbar, es sei aber nicht direkt vor der Ordination 

gewesen. Es sei nicht in langer Entfernung zur Ordination, aber es sei nicht direkt im Vorfeld 

gewesen. 
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Hinweisgeber J beschrieb diesen Fall in seinem Interview unter dem Stichwort .Alleingang». 

Auf Nachfrage, warum dies aus seiner Sicht ein Alleingang gewesen sei, antwortete er, dass kei-

ner der Lehrenden am Abraham Geiger Kolleg die vollständige Entlassung der studierenden 

Person gestützt habe. Dennoch sei es zur Entlassung gekommen. Auf Nachfrage bestätigte er, 

dass dies durch Herrn Homolka geschehen sei. Man habe dann im Anschluss nicht nur dieses 

Gremium [Anm. das Board für das jüdisch-geistliche Amt] geschaffen. Die Beendigung habe 

unter den Studierenden grosse Unruhe hervorgtruftn. Und sie hätten dann Klausurtagungen 

einberufen, die von eben jenem Psychologen geleitet worden sei, der auch jetzt bei der Zulassung 

der Rabbinerstudenten dabei sei. Es seien noch zwei damalige Alumni, die inzwischen einge-

stellt worden seien, dabei gewesen, Person 12 und Person 13. Sie hätten dann diese Aspekte und 

die Frage der Ausbildung und auch der Möglichkeit, solche Ausbildungen zu beenden, drei Tage 

lang mit allen Studierenden, allen Lehrenden, die teilnehmen konnten und wollten, mit Herrn 

Homolka und dem Psychologen und den Alumni diskutiert. Man habe da gemeinsam um Mög-

lichkeiten gerungen und sich ausgetauscht. Die Gremien- struktur des Boards habe es schon 

vorher gegeben, aber nicht in der Form, in der es sie seit eben diesem Zeitpunkt gebe. Auch nicht 

in der Kompetenz und der Verantwortung. In der Folge hätten sie das Board und die Studien-

kommission geschaffen. 

Gefragt nach den Entscheidungsbefugnissen bezüglich der Zulassung und dem Ausschluss bei 

der Ordination bestätigte Hinweisgeber J, dass dies eine Gremienentscheidung sei. Dies ent-

scheide das Board of Rabbis. Dort würde aber Herr Homolka mitunterschreiben. Das heisse, 

wenn die Studierenden ihren Zulassungsbrief zur Ordination erhalten würden, würde natürlich 

nicht er, Hinweisgeber J, unterzeichnen, sondern Herr Homolka. Er werde über die Gremi-

enentscheidung informiert und in Kenntnis gesetzt, ggf. auch über die Umstände und 

unterzeichne das Schreiben mit. Auf Nachfrage bestätigte Hinweisgeber J, dass Herr Homolka 

ein Veto-Recht habe. Dieses finde sich auch in der Geschäftsordnung. Er habe von diesem Veto-

Recht bisher jedoch keinen Gebrauch gemacht. 

Hinweisgeber K äusserte in seinem Interview, dass ihm bekannt sei, dass Hinweisgeber A nicht 

am Abraham Geiger Kolleg ordiniert worden sei. Als Hintergrund zu dieser Entscheidung schil-

derte er, dass er versucht habe, in Berlin mit anderen eine Gemeinde zu gründen. Das höre sich 

erst einmal nicht schlimm an, es sei aber, wenn man die kleine Gruppe von Jüdinnen und Juden 

in Deutschland betrachte, eben doch nicht hilfreich, wenn sich immer wieder neue, kleinere Ge-

meinden bilden würden. Und er wisse, dass es an dieser Gründung grosse Kritik von der Berliner 

Gemeinde gegeben habe und dies auch einer der Gründe gewesen sei, weswegen Hinweisgeber 
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A im Kolleg nicht ordiniert worden sei. Er sei jedoch bei keinem der Gespräche, die mit Hin-

weisgeber A geführt worden seien, dabei gewesen. Auf Nachfrage erklärte Hinweisgeber K, dass 

Hinweisgeber A die Gemeinde nicht als Privatperson gegründet habe, sondern ganz klar als 

Rabbinatsstudierender. Das würde er jetzt so aus seinem Verständnis sagen, ansonsten wäre 

das «überhaupt kein Thema». Es sei eine schwierige Konstellation mit den Gemeinden. Ge-

meindegründungen gebe es, weil es ja die Idee der Einheitsgemeinde in Berlin gebe, in der ver-

schiedene Gruppierungen Platz haben würden. Deswegen sei man grundsätzlich kritisch dem 

gegenüber, neue Gemeinden zu gründen. Und wenn dies dann aus dem Rabbinerseminar ge-

schehe, wenn also sozusagen Gemeindespaltungen auch aus dem Rabbinerseminar entstehen, 

wenn man es bösartig nennen möchte, das zum Teil vom Zentralrat finanziert werde und von 

anderen, dann werde dies «sehr, sehr kritisch» gesehen. Unabhängig davon, wie «wir» [Anm. 

d. Untersuchungsführer: das Abraham Geiger Kolleg] das sehen würden. Er wisse, dass es auch 

vom Zentralrat sehr kritische Stimmen zu diesem Vorfall gegeben habe. 

Hinweisgeber L berichtete in seinem Interview, dass Hinweisgeber A auf ihn zugekommen sei, 

da er Herrn Homolka gut kenne. Hinweisgeber A sei damals ausgeschlossen worden, was der 

genaue Hintergrund gewesen sei, wisse er nicht. Aber es habe keine Vermittlungsmöglichkeiten 

mehr gegeben. Er sei tatsächlich ausgeschlossen worden, aber hier habe sich für Hinweisgeber 

L Herr Homolka eher als kooperations- und gesprächsbereit erwiesen. Aber auf Drängen von 

Hinweisgeber C habe es keine Vermittlungsmöglichkeiten mehr gegeben. Er habe dergestalt Tä-

tigkeiten entfaltet, dass er nach einem Treffen gefragt habe, aber die Positionen seien dann 

schon so gewesen, dass es keine Einigungsmuglichkeiten mehr gegeben habe und Hinweisgeber 

A dann tatsächlich ausgeschlossen worden sei. Auf die Frage, welche Rolle Hinweisgeber C bei 

den Vermittlungsversuchen gespielt habe, äusserte Hinweisgeber L, 

dieser habe nicht persönlich eingebunden werden sollen, aber er habe natürlich seinen damali-

gen Partner (er wisse nicht, wie momentan das Verhältnis sei) aus dem Hintergrund «gelenkt». 

Auf Nachfrage schilderte Hinweisgeber L, dass er Hinweisgeber C ein wenig kenne und ihn bei 

einigen Gelegenheiten privat kennengelernt habe. Er sei auch dort einmal zu Hause eingeladen 

gewesen. Hinweisgeber C sei Hinweisgeber L schon sehr manipulativ erschienen. Er [Hinweis-

geber C] habe seine politischen Interessen am Kolleg und gegenüber Homolka durchsetzen wol-

len. Welche Interessen das genau seien, wisse Hinweisgeber L nicht, er versuche hier, neutral 

zu bleiben. Er habe es auch so wahrgenommen, dass Hinweisgeber C diese Gemeinde [Anm. d. 

Untersuchungsführer: den Minjan] habe instrumentalisieren wollen, um sich selbst in einer 

grösseren Gemeinde stärker positionieren zu können gegenüber der liberalen Gemeinde und 
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vor allem gegen Herrn Homolka. Von Herm Homolka sei dies eher eine Sache des institution-

eilen Schutzes. Von Herrn Homolkas Seite habe es keine persönliche Motivation hinsichtlich 

eines persönlichen Konfliktes mit Hinweisgeber C gegeben. Hinweisgeber L habe entschieden, 

den Vermittlungsversuch zu beenden, nachdem vonseiten der Partei von Hinweisgeber C und 

Partner gemeinsame Freunde in Israel instrumentalisiert worden seien, um ihn zu beeinflussen 

und gegen Herrn Homolka zu zielen, womit für Hinweisgeber L eine rote Linie überschritten 

worden sei. 

(b) Verlesen eines vermeintlichen Schreibens der Gemeinde [Ort] 

Darüber hinaus berichteten Hinweisgeber von einem Treffen im ersten Halbjahr 2015. Es dürfte 

sich um ein Treffen im Rahmen der von Hinweisgeber J beschriebenen Klausurtage handeln. 

So berichtete Hinweisgeber M über Vorgänge aus dem Februar oder März, als Hinweisgeber A 

«rausgekickt» worden sei, was sie alle, Studenten und Dozenten zugleich, sehr überrascht habe. 

Hinweisgeber M habe, wie viele andere, gesagt: «Das wird er nicht durchziehen» und «Das wird 

nicht passieren.» Es hätten sich bei Herrn Homolka Leiter anderer jüdischer Institutionen ge-

meldet und andere Kollegs, die viel wichtiger seien als das Abraham Geiger Kolleg, aber er, Herr 

Homolka, habe nicht hören wollen. Um diese Zeit habe es auch ein Gespräch mit dem Rektor 

gegeben. Das habe es jedes Jahr gegeben, das sei nichts Besonderes gewesen. Er sei ein Freund 

von Hinweisgeber A gewesen und habe auch seine E-Mails gelesen, also auch den ganzen Aus-

tausch, den er mit Kollegen oder Gemeinden gehabt habe und er sei nicht der einzige gewesen. 

Es sei klar gewesen, dass das, was dort laufe, nicht in Ordnung gewesen sei. Er, Hinweisgeber 

M, habe dies bei dem Gespräch angesprochen. Es seien nicht nur Kantorenstudierende, sondern 

alle Studierenden dort gewesen, auch die Rabbiner, 

nicht nui fene, die absolvieren sollten. Und Herr Homolka habe ihnen irgendwelche Dokumente 

gezeigt, irgendeine E-Mail von der Gemeinde in [Ort], wo es geheissen habe, Hinweisgeber A 

habe keine gute Arbeit geleistet, die Gemeinde würde nicht mehr mit Hinweisgeber A zusam-

menarbeiten wollen, irgendwie sowas, was entweder verfälscht oder unter falschem Vorwand 

hergestellt worden sei. Die Gemeinde habe nämlich mit Hinweisgeber A bis heute ununterbro-

chen gearbeitet. Er sei immer noch in [Ort]. 

Auch das Argument, er habe keinen Job, sei aus Sicht von Hinweisgeber M «Quatsch» und ein 

«Vorwand» gewesen. Selbst wenn Hinweisgeber A keinen Job in [Ort] gehabt hätte: «So what?» 

Die meisten Studiereden hätten keinen Job. Die meisten Rabbiner hätten dies nicht gehabt. Dies 

sei kein Grund gewesen, Hinweisgeber A rauszuwerfen. 
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Auf Nachfrage, ob die Gemeinde dazu Stellung genommen und gesagt habe, dass dies so nicht 

stimme, teilte Hinweisgeber M mit, es sei ihm schwergefallen, zu Herrn Homolka zu sagen: 

«Herr Rabbiner, Sie lügen». Er wisse auch nicht, was letztendlich passiert sei. Klar gewesen sei, 

dass Hinweisgeber A nicht ordiniert werde. 

Herr Homolka habe in diesem Gespräch gesagt, dass es sie [Anm. d. Untersuchungsführer: die 

Studierenden] «quasi nichts angehe» und es eine Entscheidung des Kollegs sei und dieses könne 

die Entscheidung treffen, egal aus welchem Grund. Er könne sich noch sehr gut daran erinnern, 

dass Herr Homolka dann gesagt habe: r.Die Sache ist gegessen», da er diesen Ausdruck in die-

sem Gespräch erst gelernt habe. Das Gespräch sei Anfang des Jahres 2015 gewesen. Er vermute 

im Februar, März, April 2015 herum. 

Auch Hinweisgeber H berichtete von einem solchen Treffen. Er datierte dieses auf den 

08.05.2015. He:r Homolka habe bei dieser Sitzung wiederholt, dass keiner von den Studieren-

den darauf bauen könne, dass er irgendwann ordiniert werde. Aber das Studium sei kostenlos 

und es gebe ein Stipendium, anders als in den USA, wo man 150.000 Dollar zahle. Herr Ho-

molka habe ebenso wiederholt, dass die Entscheidung im Fall «Hinweisgeber A» endgültig sei. 

Darüber hinaus habe er über die Gemeinde [Ort], in welcher Hinweisgeber A em Praktikum 

absolviert habe, gesagt, dass alle gegen seine Ernennung zum Rabbiner gestimmt hätten und er 

ihm eine Stelle an der Universität angeboten habe, die er abgelehnt habe. Herr Homolka habe 

behauptet, man wolle Hinweisgeber A in [Ort] nicht haben. Diese Aussage sah Hinweisgeber H 

dadurch in Frage gestellt, dass Hinweisgeber A seit nunmehr sechs Jahren Rabbiner in eben 

diesem Ort sei. Dies seitdem er in Jerusalem ordiniert worden sei, dort am College, wo er mit 

Auszeichnung nach einem Jahr ordiniert worden sei. 

Zu der damaligen Aussage von Herrn Homolka erklärte Hinweisgeber H, sich nicht mehr erin-

nern zu können, ob Herr Homolka in dieser Situation ein Blatt Papier in der Hand gehalten habe 

oder vom Laptop etwas vorgelesen habe. Herr Homolka habe etwas vorgelesen von der Ge-

meinde in [Ort]. Es sei für ihn offensichtlich gewesen. Hinweisgeber H kenne Herrn Homolkas 

Art, es sei ein bisschen zu giftig gewesen, um ein Brief von einer Gemeinde zu sein, die nicht 

zufrieden mit dem Praktikanten gewesen sei. Hinweisgeber H habe verschiedene Briefe von Ge-

meinden gesehen. Normalerweise würden diese schreiben: «Er ist noch nicht so weit, vielleicht 

braucht er noch ein Jahr, vielleicht passt es nicht, weil wir zu viele Russen haben und er kein 

russisch spricht». Herr Homolka habe aber etwas vorgelesen in der Art: «Der ganze Vorstand 

hat einstimmig entschieden, dass fiir Hinweisgeber A keine Stelle als [Rabbiner] vorstellbar 

ist, selbst, wenn wir keine andere Person fiir die Stelle finden.» Es sei Hinweisgeber H dann 
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direkt klar gewesen, dass Herr Homolka gelogen habe. Er habe zu ihm sagen wollen: «Sie wis-

sen, dass wenn das kein echter Brief ist, Sie sich strafbar machen». Aber er sei ein Jahr vor der 

Ordination gewesen, Herrn Homolkas Unterschrift hänge bei ihm an der Wand auf seinem Dip-

lom und alle um ihn herum hätten gesagt: «Lass es gut sein». Selbst Hinweisgeber A habe zu 

ihm gesagt: «Streitet euch nichtfiir mich, es werden nur noch mehr Leute davon betroffen 

sein.» 

Hinweisgeber H berichtetet weiter, von der Gemeinde in [Ort] nun zu wissen, dass diese völlig 

schockiert gewesen sei, als diese erfahren hätte, dass angeblich ein solcher Brief entstanden sei. 

Diesen Brief habe man dort sehen wollen. Den wolle die Gemeinde von Herrn Homolka auch 

anfordern. 

Hinweisgeber G, der aktuelle und seinerzeitige Vorsitzende der Gemeinde ’n [Ort], äusserte sich 

zu diesem Sachverhalt wie folgt: Er habe erfahren, dass die Studierenden, als Hinweisgeber A 

«herausgeschmissen» worden sei, einen Aufruhr gemacht und gefragt hätten: «Wieso? Er ist 

[Klassenbester]. Wie kann es sein, dass er nicht jetzt mit uns die Semicha bekommt?». Dann sei 

es angeblich so gewesen, dass Herr Homolka aufgestanden sei und eine E-Mail von ihm [Hin-

weisgeber G] vorgelesen habe, die er nie geschrieben habe, in der gestanden haben soll, dass 

Hinweisgeber A schlecht gewesen sei und die Gemeinde ihn nicht haben wolle. Er habe gehört, 

dass Herr Homolka eine E-Mail von ihm vorgelesen habe, die niemand gesehen habe und die 

auch nicht existiere. Die monatlichen Berichte, die er über Hinweisgeber A verfasst habe, seien 

immer «glänzend» gewesen. Es hätte keinen Sinn ergeben. 

Ergänzend schilderte Hinweisgeber G, in der letzten Zeit, als Hinweisgeber A Rabbinerstudent 

gewesen sei oder aber kurz danach, habe er [Hinweisgeber G] darum gebeten, dass Hinweisge-

ber A diu hohen Feiertage in der Gemeinde mache. Person 3 habe dann zu ihm gesagt: «Willst 

du das wirklich?» Und er habe gesagt: «Was soll das denn heissen? Ja, natürlich will ich das 

wirklich. Wir wollen [ihn als Rabbiner] haben. Und [er] ist fantastisch. Wo findet man so etwas 

wie [ihn]?» Und dann habe Person 3 gesagt: «Aber überlege dir das sehr gut.» Er habe dann 

gesagt: «[Person 3], machst du mir etwa eine Drohung oder was soll das? So, das meinst du, 

wenn ich mit ihm arbeite, ich bekomme keine Rabbinerstudenten mehr?» Und dann habe Per-

son 3 gesagt: «Nein, nein, nein. Ich habe nichts gesagt.» 

In Bezug auf die vorgelesene E-Mail berichtete Hinweisgeber G im weiteren Verlauf des Inter-

views ergänzend, dass Studierende ihm gesagt hätten, Herr Homolka habe dagestanden und 

eine E-Mail vorgelesen, von der er behauptet habe, sie stamme von Hinweisgeber G. Als er das 
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gehört habe, habe er sich gefragt, was das alles solle. Ihm sei «die Kinnlade heruntergeklappt». 

Er habe es nicht verstanuen. Aber er verstehe, wenn er (Homolka) sage, dass er jemanden zer-

stören wolle, dann meine er das auch. Er mache das. 

Auf die Frage, zu welchem Anlass Herr Homolka diese E-Mail vorgelesen haben soll, berichtete 

Hinweisgeber G, dies sei ihm von jemandem, der nicht genannt werden wolle, erklärt worden. 

Es sei der Jahrgang gewesen, in welchem Hinweisgeber A auch gewesen sei, es seien alle zusam-

mengekommen. Die Studierenden hätten gesagt: «Wir wollen wissen, was passiert ist. Das 

kann nicht sein. [...] ist Jahrgangsbester. [...] hilft uns allen. Wie kann es sein, dass [...] jetzt 

nicht hier mit uns an der Ordination teilnimmt und sogar nicht mehr [Student] hier ist?» Und 

dann habe Herr Homolka diese «Fantasy-E-Mail» von Hinweisgeber G vorgelesen. Dies habe 

er aber erst neulich erfahren. 

Im Rahmen eines Interviews mit der Zeitung «Die Zeit» vom 27.10.2022 erklärte Herr Homolka 

ausweislich des Presseartikels, er sei Chef gewesen und habe Macht gehabt. Doch Machtge-

brauch sei nicht schon Machtmissbrauch. Über Karrieren habe er niemals alleine entschieden, 

das seien stets Gremien gewesen. Deren Strukturen seien vielleicht nicht ideal und seien zu er-

neuern. Doch ihn wundere, dass sich Jahrzehnte lang niemand daran gestört habe, dass er viele, 

meist arbeitsintensive Ämter bekleidet habe. 

Auf die Frage nach «Karriereeingriffen» führte Herr Homolka ausweislich des Presseartikels 

aus, er denke, es gehe hier um vier Studierende, die am Abraham Geiger Kolleg nicht zur Ordi-

nation zugelassen worden seien. Man habe in einem Fall eine Relegation vorgenommen, 

natürlich im Gremium. Der Mann habe seinen Abschluss dann an einer anderen Ausbildungs-

einrichtung gemacht. Es habe zwei weitere Wechsel gegeben, auch in diesen Fällen sei die Ordi-

nation anderswo beendet worden. Die Zulassung eines Rabbiners oder einer Rabbi- nerin sei 

kein «Selbstläufer». 

Im Rahmen seiner Stellungnahme für die hiesige Untersuchung liess Herr Homolka durch an-

waltliches Schreiben vom 04.12.2022 vortragen, dass das Vorgehen bei der praktischen Vorbe-

reitung auf die Ordination ins jüdisch-geistliche Amt im Rahmen der Untersuchung an der Uni-

versität Potsdam durch Person 15, dem Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung der Evangeli-

schen Kirche Berlin-Brandenburg-Oberschlesische Lausitz, begutachtet worden sei. Das Ergeb-

nis dieser Begutachtung sei, es obliege allein der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Rahmen 

ihres Selbstbestimmungsrechts, darüber zu entscheiden, wen sie mit dem geistlichen Amt be-
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traue. Die Beurteilung der akademischen Leistungen sei ein wichtiger Faktor, zur Gesamtbeur-

teilung gehörten z.B. aber auch charakterliche Komponenten, die Übereinstimmung mit der 

weltanschaulichen Tendenz des künftigen Tendenzträges und die praktische Eignung zur Über-

nahme von Aufgaben in der Seelsorge. Es könne nicht angenommen werden, dass alle Kandida-

tinnen und Kandidaten für das jüdisch-geistliche Amt auch die Ordination erhalten würden. 

Nicht jeder, der die Vorbereitung auf das geistliche Amt beginne, erweise sich auch als den An-

forderungen gewachsen. Die Entscheidung, wer zur Ordination zugelassen werden könne, sei 

mehrstufig und komplex. Das Verfahren dazu sei schriftlich in einem Handbuch niedergelegt. 

Es gebe am Abraham Geiger Kolleg ein Rahmenabkommen, das jeder Studierende am Anfang 

seiner Studien am Kolleg unterschreibe. Es gebe eine lückenlose Dokumentation zu den Ent-

scheidungen, die von Person 15 geprüft worden sei. In allen Fällen habe es sich stets um eine 

Gremienentscheidung mit Appellationsmöglichkeit gehandelt. Der betreffende Studierende 

habe seine Mitarbeiterstelle selbst aufgegeben, nachdem ihm in einem Gespräch zu dritt mitge-

teilt worden sei, dass die praktische Ausbildungsphase verlängert werden müsse. Der Studie-

rende habe sich dann entschieden, sein Studium in Jerusalem weiterzuführen. Herr Homolka 

habe ihn dafür gegenüber dem dortigen Leiter Person 16 empfohlen. Er [Hinweisgeber A] habe 

dort abgeschlossen. Das Abraham Geiger Kolleg habe aus dieser Erfahrung unter Beteiligung 

aller Studierenden die Prozesse zur Beurteilung von Ordinationskandidaten weiter verfeinert 

und in einem Handbuch niedergelegt. 

Den vorgenannten Teil seiner Stellungnahme versicherte Herr Homolka am 05.01.2023 im 

Rahmen des zivilrechtlichen Verfahrens vor dem Landgericht Berlin (vgl. B. IV. 5) an Eides statt. 

Ferner bezog sich Herr Homolka in der Stellungnahme vom 04.12.2022 auf den Zwischenbe-

richt zur Tätigkeit der Interimsdirektorin des Abraham Geiger Kollegs vom 20.10.2022 und ver-

wies darauf, dass in diesem Zwischenbericht kein Vorliegen von Machtmissbrauch erkannt wor-

den sei. Dort heisse es laut der anwaltlichen Stellungnahme vom 04.12.2022, dass bislang nur 

vier Fälle der Relegation vom Rabbinatsstudium vorliegen würden, wobei ein Fall nicht das Ab-

raham Geiger Kolleg, sondern das Zacharias Frankel College betroffen habe. Gemeinsam mit 

Person 3 und Person 14, der ehemaliger Generalsekretär des Zentralrates der Juden und Com-

pliance-Experte sei, habe die Interimsdirektorin den Sachverhalt auf der Grundlage der ein-

schlägigen Rechtsnormen, namentlich dem «Handbuch für das Studium am Abraham Geiger 

Kolleg», dem «Leitfaden für ein respektvolles und vertrauensvolles Miteinander am AGK», dem 

aktuellen Studienvertrag am Abraham Geiger Kolleg und der Geschäftsordnung des Abraham 

Geiger Kollegs geprüft. Auf Grundlage der o. g. Normen habe kein Verstoss gegen geltende 

Rechtsvorschriften, einschliesslich des Vorwurfs des Machtmissbrauchs, festgestellt werden 
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können. Um dieses Ergebnis in Frage zu stellen, habe die Interimsdirektorin auch die Evange-

lische Kirche Berlin-Brandenburg-Oberschlesische Lausitz um Amtshilfe gebeten, den Sachver-

halt zu überprüfen und die getroffenen Entscheidungen zu beurteilen. Unter dem 19.08.2022 

habe der «Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung, Religionsunterricht, Theologisches Prüfungs-

amt» seine Einschätzung vorgelegt. Im Ergebnis sei bestätigt worden, dass die getroffenen Ent-

scheidungen im Rahmen der gegebenen Organisation des Abraham Geiger Kollegs möglich und 

nachvollziehbar seien. Person 15 habe dort bestätigt, dass es dem Selbstbestimmungsrecht der 

Religionsgemeinschaft entspreche, die Hoheit über die Ausbildung ihrer Geistlichen auszuüben. 

Bereits am 02.06.2022 hatte Herr Homolka im Rahmen einer anwaltlichen Stellungnahme ge-

genüber der Universität Potsdam überdies erklären lassen, dass bei jeder Form der Ausbildung, 

die eine kontinuierliche Bewertungs- und Auswahlsituation darstelle, der Faktor Furcht vor Ver-

sagen nicht ausgeschlossen werden könne. Das Abraham Geiger Kolleg bemühe sich, diesen 

Faktor durch verschiedene Hilfestellungen auszugleichen. Es könne jungen Menschen die Zu-

kunftsangst jedoch nicht nehmen. 

In dem zivilrechtlichen Verfahren vor dem Landgericht Berlin (vgl. B. IV. 5) gab Herr Homolka 

mit anwaltlichem Schriftsatz vom 19.02.2023 eine weitere Versicherung an Eides statt ab, die 

auf den 18.02.2023 datiert ist. In dieser versicherte Herr Homolka an Eides statt, er habe nicht 

gesagt: «So, ich habe entschieden. Ich habe die Befugnis zu entscheiden, wer geeignet ist, Rab-

biner zu werden und wer nicht.» Er habe auch nicht wahrheitswidrig behauptet, dass ein Stu-

dierender wegen zu schlechter Studienleistungen nicht ordiniert werde. Sie 

hätten die Ordination trotz guter akademischer Leistungen verschoben, damit der Betroffene 

sich in Vorbereitung auf das geistliche Amt in den berufspraktischen Feldern noch bewähren 

könne. Er habe auch nicht die Äusserung «less than zero chance^ bezüglich der Ordinationsfä-

higkeit getätigt. Zur finanziellen Absicherung des Studierenden während der Studienverlänge-

rung am Abraham Geiger Kolleg habe er sogar zum 01.04.2015 eine Anstellung an der School 

for Jewish Theology am Lehrstuhl für Jüdische Religionsphilosophie zugesagt bekommen. Das 

Gespräch über die Bewährungsphase habe den Betroffenen allerdings veranlasst, diese Stelle an 

der Universität aus eigenem Antrieb am 31.03.2015 zu kündigen. Ein Versuch, die Ordination 

auf dem Rechtsweg durchzusetzen, sei erfolglos geblieben. Dennoch habe er den ehemaligen 

Studierenden dem Dekan des Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, Person 16, 

in einer telefonischen Rücksprache empfohlen, damit der Studierende dort das Studium ab-

schliessen könne. Dies habe er auch getan. 

Mit eidesstattlicher Versicherung vom 25.05.2023, die in dem zivilrechtlichen Verfahren dem 
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Kammergericht Berlin vorgelegt wurde, erklärte Herr Homolka mit Bezug auf die Aussage, er 

habe ein vermeintliches Schreiben der Gemeinde verlesen, diese Darstellung sei falsch. Er habe 

lediglich darauf hingewiesen, dass sich die Gemeinde in [Ort] in einer Mitgliederversammlung 

2015 gegen Hinweisgeber A entschieden habe. 

Er, Herr Homolka, bezeichne Hinweisgeber C nicht als seinen Erzfeind. Hinweisgeber A aus 

Rache gegenüber Hinweisgeber C nicht zu ordinieren, sei «völliger Quatsch». Er hebe keine Ra-

chegelüste gegen Hinweisgeber C 

Im Gegensatz zu anderen Betgruppen habe es sich bei der Gründung von Hinweisgeber A um 

ein presseöffentliches Projekt gehandelt, das Protest aus den Reihen der Berliner Gemeinderab-

biner und Gemeinderabbinerinnen hervorgerufen habe. Die intellektuellen Fähigkeiten von 

Hinweisgeber A seien unbestritten. Es sei alleine um die Frage gegangen, ob er für das seelsor-

gerliche Gemeindeamt geeignet sei. Statt ausgleichend zu wirken, polarisiere Hinweisgeber A 

leicht und sei schwer von seiner Meinung abzubringen. Kompromiss- und Konsens- fahigkeit 

seien aber wichtige Elemente des Seelsorgeamts. Als Hinweisgeber A sein Recht auf Ordination 

anwaltlich zu erzwingen versuchte, sei aus Sicht des Kollegs die Vertrauensbasis zerstört gewe-

sen. Er, Homolka, sei einem Wechsel an ein anderes Rabbinerseminar positiv gegenübergestan-

den, als er, Homolka, vom dortigen Leiter [Person 16) gefragt worden sei. 

s» Anm. der Untersuchungsführer: Herr Homolka bezieht sich hier auf eine mutmassliche Äusserung, die ihm in dem un-
ter E. II. 1. c) dargestellten Fall vorgehalten wurde. In seiner eidesstattlichen Versicherung führt er dies jedoch zu dem 
vorliegenden Fall aus. 

Ihm, Homolka, sei klar gewesen, dass Hinweisgeber A damit irgendwann einmal ordiniert nach 

Deutschland zurückkehren würde. Die Entscheidung des Kollegs sei gewesen, dass man Hin-

weisgeber A in der damaligen Diskussionslage nicht mehr würde helfen können. 

Zur Praktikumsbeurteilung könne lediglich gesagt werden, dass die Vorsitzende des Landesver-

bands der Israelitischen Kultusgemeinden in [Bundesland] das Kolleg damals informiert habe, 

die Gemeinde würde einen anderen Rabbiner bevorzugen, nicht nur weil dieser Russisch spre-

che. Fast alle anwesenden Gemeindemitglieder hätten sich in einer Mitgliederversammlung 

2015 für diesen anderen Rabbiner ausgesprochen. Daher sei das Argument weggefallen, dass 

Hinweisgeber A unbedingt für diese Gemeinde ordiniert werde, da es gar nicht so ausgesehen 

habe, als sei man dort schon festgelegt. 

Im Zuge der zweiten Anhörung kritisierte Herr Homolka mit anwaltlichem Schreiben vom 
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11.09.2023 die Wahl der ersten Überschrift («Versagung der Ordination»). Die Ordination sei 

nicht versagt worden. 

Die Darstellung, eine ihm angebotene Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Jewish 

School of Theology, welche ab dem 01.04.2015 hätte beginnen sollen, habe Hinweisgeber A nach 

dem Gespräch Ende März nicht mehr angetreten, sei falsch. Hinweisgeber A habe bei der Uni-

versität Potsdam ein Kündigungsschreiben eingereicht. 

Des Weiteren wies Herr Homolka klarstellend darauf hin, dass er die mutmasslich gefallene 

Äusserung, «Naja, vielleicht schreibst du einen Entschuldigungsbrief und dann sieht es so aus, 

als würdest du ein Jahr später ordiniert werden. Dann machst du eben den Job an der School 

als Halbtagsstelle.», von ihm weder wörtlich noch sinngemäss geäussert habe, was die Unter-

suchungsführer in ihrem Verständnis bestärkt, dass diese vermittelnde Position von Person 2 

und Person 3 vertreten und geäussert wurde. 

Auch der mutmasslich gefallenen Äusserung, «Wir reden nicht mehr über eine Ordination, das 

ist vorbei, wir werden Sie nicht ordinieren und wir brauchen dafür auch keine Begründung zu 

geben. Das Einzige, das Sie jetzt noch überlegen können, ist, ob Sie die Stelle in Potsdam über-

haupt noch antreten wollen. Das überlegen Sie sich mal sehr gut. Das bedeutet absolute Loya-

lität, und wenn ich mich noch ein einziges Mal über Sie ärgern muss, sind Sie draussen, aber 

sofort!», trat Herr Homolka entgegen. Dies habe er nie gesagt. 

Des Weiteren dementierte Herr Homolka, gesagt zu haben, «Er ist noch nicht so weit, vielleicht 

braucht er noch ein Jahr, vielleicht passt es nicht, weil wir zu viele Russen haben und. er kein 

russisch spricht» und, dass er etwas in der Art vorgelesen habe: «Der ganze Vorstand hat ein-

stimmig entschieden, dass fiir Hinweisgeber A keine Stelle als [Rabbiner] vorstellbar ist, selbst, 

wenn wir keine andere Person fiir die Stelle finden.» In der Stellungnahme heisst es, Herr Ho-

molka habe dies nie gesagt. 

Auch habe Herr Homolka nicht gesagt, dass er jemanden zerstören wolle, und habe auch keine 

Fantasie-E-Mail vorgelesen. Es fehle hierfür gänzlich an Belegen, weshalb sich derartige Äusse-

rungen Dritter im Rahmen eines Gutachtens verböten. 

Zu der eidesstattlichen Versicherung vom 25.05.2023, die in dem zivilrechtlichen Verfahren 

dem Kammergericht Berlin vorgelegt wurde, sei ergänzt, dass Herr Homolka über die Entschei-

dung der Mitgliederversammlung informiert worden sei, dass man sich für einen anderen Rab-

biner in [Stadt] entscheiden wolle. Die Vorsitzende (Anm. der Untersuchungsführer: gemeint 
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ist wohl die Gemeindevorsitzende) sei damals in den USA gewesen, (was den Untersuchungs-

führern aus einer eidesstattlichen Versicherung der Vorsitzenden des Landesverbandes der Is-

raelitischen Kultusgemeinden in [Bundesland] bekannt sei). Mit diesem Votum der Mitglieder-

versammlung sei die Dringlichkeit der Ordination als Argument weggefallen, zumal der Lebens-

unterhalt durch eine Stelle an der Universität Potsdam habe abgesichert werden können. 

In der von Herrn Homolka in Bezug genommenen eidesstattlichen Versicherung der Vorsitzen-

den des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in [Bundesland] vom 

25.05.2023, die Herr Homolka in dem zivilrechtlichen Verfahren in Berlin vorgelegt hat, versi-

chert diese, dass sie auf der Mitgliederversammlung der betroffenen Gemeinde zugegen gewe-

sen sei und diese mit einem weiteren Vorstandsmitglied geleitet habe. Die Gemeindevorsitzende 

sei ausser Landes gewesen. Thema der Versammlung sei die Nachfolgebesetzung der Rabbiner-

stelle gewesen. Dabei habe es eine Aussprache über den aus praktischen Einsätzen bekannten 

Hinweisgeber A und einen weiteren Kandidaten gegeben, Um ein Meinungsbild zu erhalten, 

habe es in der Sitzung eine Abstimmung gegeben. Dabei habe die Mitgliederversammlung bei 

einer Enthaltung eindeutig für den weiteren Kandidaten nicht nur wegen seiner russischen 

Sprachkenntnisse votiert. Es sei von den Teilnehmern der Mitgliederversammlung insgesamt 

als der passfähigere erachtet worden. Dies müsste sich auch aus dem Sitzungsprotokoll ergeben. 

Ausserdem könne das weitere Vorstandsmitglied, das die Versammlung mitgeleitet habe, hierzu 

vernommen werden. Diesen damaligen Sachstand 

habe sie, die Vorsitzende des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in [Bundes-

land], Herrn Homolka mitgeteilt, als es um die Nachfolgefrage in [Ort] gegangen sei. 

Seine frühere Aussage korrigierte Herr Homolka wie folgt: Zur Praktikumsbeurteilung könne 

lediglich gesagt werden, dass die Vorsitzende des Landesverbands der Israelitischen Kultusge-

meinden in [Bundesland], die bei der Mitgliederversammlung in [Ort] anwesend gewesen sei, 

das Kolleg damals informiert habe, die Gemeinde würde einen anderen Rabbiner bevorzugen, 

nicht nur weil dieser Russisch spreche. 

(2) Beweiswürdigung 

Zur (Überzeugung der Untersuchungsführer wurde Hinweisgeber A in einem Studienabschluss-

gespräch am 28.01.2015, zu dem er kurz vor Jahresende die Einladung erhalten hatte, mitge-

teilt, dass er nicht ordiniert werde und dies mit seiner Mitwirkung an einem geplanten Minjan 

begründet. Ferner sind die Untersuchungsführer überzeugt, dass sein Engagement für den Min-
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jan seitens Mitarbeitender des Kollegs zuvor nicht kritisiert worden war, er sich nach dem Ge-

spräch schriftlich entschuldigte und jedwede Mitarbeit an dem Minjan unmittelbar nach dem 

Gespräch einstellte. Zur Überzeugung der Untersuchungsführer steht weiter fest, dass Person 3 

und Person 2 sich im Nachgang zu dem Gespräch im Januar 2015 gegenüber Hinweisgeber A 

zuversichtlich zeigten, dass eine Lösung gefunden werde, beispielsweise indem Hinweisgeber A 

ein Jahr später am Abraham Geiger Kolleg ordiniert werde. Die Klarstellung von Herrn Ho-

molka, die Äusserung, «Naja, vielleicht schreibst du einen Entschuldigungsbrief und dann sieht 

es so aus, als würdest du ein Jahr später ordiniert werden. Dann machst du eben den Job an 

der School als Halbtagsstelle.», weder wörtlich noch sinngemäss getroffen zu haben, bestärkt 

die Untersuchungsführer in ihrem Verständnis, dass diese vermittelnde Position von Person 2 

und Person 3 vertreten und sinngemäss so geäussert wurde. 

Soweit im Rahmen der anwaltlichen Stellungnahme vom 11.09.2023 kritisiert wird, die Unter-

suchungsführer würden suggerieren, Hinweisgeber A habe Herrn Homolka nach all den Jahren 

wörtlich wiedergeben können, so trifft dies vorliegend schon deshalb nicht zu, da es sich nach 

dem Verständnis der Untersuchungsführer nicht um eine Aussage von Herrn Homolka handelt. 

Im Übrigen wurden in direkter Rede geschilderte Äusserungen als Zitate wiedergegeben, um die 

Aussagen nicht zu entstellen. Die Untersuchungsführer gehen jedoch davon aus, dass Hinweis-

geber A die Äusserungen nicht als wortgetreue Erinnerung und Wiedergabe verstanden wissen 

wollte. 

Nach Überzeugung der Untersuchungsführer teilte Herr Homolka Hinweisgeber A in einem Ge-

spräch Ende März 2015 indessen mit, dass er zu keinem Zeitpunkt am Abraham Geiger Kolleg 

ordiniert werden würde. Diese Entscheidung, die durch die Kollegen von Herrn Homolka nach 

Überzeugung der Untersuchungsführer nicht getragen wurde, traf Herr Homolka im Allein-

gang. Hintergrund der Entscheidung waren, nach Überzeugung der Untersuchungsführer, per-

sönliche Animositäten von Herrn Homolka gegen Hinweisgeber C, den damaligen Lebensge-

fährten von Hinweisgeber A. Einen Rechtsanwalt kontaktierte Hinweisgeber A erstmals nach 

diesem Gespräch. 

Dieser Sachverhalt steht zur Überzeugung der Untersuchungsführer auf Basis der vorliegenden 

Urkunden und der glaubhaften Aussagen der zahlreichen Hinweisgeber fest, insbesondere von 

Hinweisgeber J, einem engen Vertrauten von Herrn Homolka, und Hinweisgeber A. 

Ferner liegen aus Sicht der Untersuchungsführer zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür 

vor, dass Herr Homolka gegenüber anderen Studierenden wahrheitswidrig vorgab, ein Schrei-

ben der Gemeinde in [Ort] zu verlesen, in welchem sich diese negativ über Hinweisgeber As 
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Leistungen äusserte und sinngemäss mitteilte, ihn künftig nicht als Rabbiner beschäftigen zu 

wollen, während ein Schreiben der Gemeinde mit diesem Inhalt mutmasslich tatsächlich nicht 

existierte. 

Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte ergeben sich insoweit aus den Aussagen der Hinweis-

geber M und Hinweisgeber H sowie dem damaligen und heutigen Vorsitzenden der Gemeinde, 

Hinweisgeber G, der, nachdem ihm von einer Studierenden, also einer weiteren ,Augenzeugin» 

von dem Verlesen eines solchen Schreibens berichtet worden war, aussagte, dass eine solche 

Einschätzung seitens der Gemeinde nicht abgegeben worden sei. Nach den Aussagen von Hin-

weisgeber H Herr Homolka jedenfalls etwas vorlas, das «ein bisschen zu giftig» für ein Schrei-

ben einer Gemeinde war, bzw. das sinngemäss gelautet habe, der ganze Vorstand habe einstim-

mig entschieden, dass für Hinweisgeber A keine Stelle als Rabbiner vorstellbar sei, selbst wenn 

man keine andere Person für die Stelle finde, und weiter habe — sinngemäss – Hinweisgeber A 

keine gute Arbeit geleistet, die Gemeinde wolle nicht mehr mit Hinweisgeber A zusammenar-

beiten. Dieser Sachverhalt wird durch die Angaben von Hinweisgeber M bestätigt. 

Die Äusserung, «Er ist noch nicht so weit, vielleicht braucht er noch ein Jahr, vielleicht passt 

es nicht, weil wir zu viele Russen haben und er kein russisch spricht», wurde Herrn Homolka 

nicht fälschlich in den Mund gelegt. Vielmehr handelt es sich gerade um ein Beispiel von 

Hinweisgeber H, wie Gemeinden normalerweise ihrem fehlenden Interesse an einer Zusam-

menarbeit mit einem Rabbiner Ausdruck verleihen würden, während das mutmasslich vorgele-

sene Schreiben nach Aussagen von Hinweisgeber H und M einen gänzlich anderen Duktus hatte. 

Selbst wenn man als zutreffend unterstellt, dass die Mitgliederversammlung der Gemeinde im 

Jahr 2015 gegenüber Hinweisgeber Ä einen anderen Kandidaten bevorzugt haben sollte, ginge 

das von Hinweisgeber H geschilderte angebliche Schreiben nach Inhalt und Duktus (der ganze 

Vorstand habe einstimmig entschieden, dass für Hinweisgeber A keine Stelle als Rabbiner vor-

stellbar sei, selbst wenn man keine andere Person fü r die Stelle finde, sowie Hinweisgeber A 

habe keine gute Arbeit geleistet, die Gemeinde wolle nicht mehr mit Hinweisgeber A zusam-

menarbeiten) weit über die nach der eidesstattlichen Versicherung der Vorsitzenden des Lan-

desverbandes in der Mitgliederversammlung getroffenen Aussage, ein anderer Kandidat werde 

als passfähiger angesehen, hinaus. Damit hegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür 

voi, dass sich die Äusserung von Herrn Homolka nach Art und Inhalt nicht in der Wiedergabe 

einer tatsächlich abgegebenen Einschätzung der Gemeinde erschöpfte, sondern seine Darstel-

lung bewusst zulasten von Hinweisgeber A von dieser abwich. Eine Überzeugung haben die Un-

tersuchungsführer von diesem mutmasslichen Sachverhalt hingegen nicht gewonnen und diese 
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Umstände ihrer Würdigung in Bezug auf Machtmissbrauch und Diskriminierung deshalb nicht 

zugrunde gelegt. 

(3) Rechtliche Würdigung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Berück-

sichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend darge-

stellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im Sinne 

von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a)  

i.



Gercke 

Wollschläger 

321 

 

 

(b) Machtmissbrauch 

Der mutmassliche Ablauf des Prozesses, welcher in der Nicht-Ordination von Hinweisgeber A 

gipfelte, stellt sich aus Sicht der Untersuchungsführer als Machtmissbrauch dar. 

Herr Homolka entschied nach Überzeugung der Untersuchungsführer eigenmächtig und aus 

sachwidrigen Erwägungen, dass Hinweisgeber A trotz unbestrittener intellektueller Fähigkeiten 

nicht am Abraham Geiger Kolleg ordiniert werden würde. 

Hinweisgeber J nannte die Entscheidung einen Alleingang von Herrn Homolka, und führte aus, 

dass keiner der Lehrenden am Abraham Geiger Kolleg die vollständige Entlassung des Studie-

renden gestützt habe. 

Selbst wenn die Entscheidung, die Hinweisgeber A in dem Gespräch am 28.01.2015 mitgeteilt 

wurde, ihn jedenfalls in 2015 nicht zur Ordination zuzulassen, noch eine Gremienent- schei-

dung gewesen sein sollte, war es die weitere Entscheidung von Ende März nach Überzeugung 

der Untersuchungsführer nicht. Jedenfalls die Entscheidung, Hinweisgeber A ein für alle Mal 

nicht zu ordinieren, traf Herr Homolka nach Auffassung der Untersuchungsführer allein und 

ohne die Überzeugung der anderen Lehrenden und Leitenden des Kollegs. 

Dies belegt aus Sicht der Untersuchungsführer neben der eindeutigen Aussage von Hinweisge-

ber J auch die Schilderung von Hinweisgeber A, dass allein Herr Homolka gesprochen habe und 

die anderen beiden Anwesenden betreten nach unten geschaut hätten. In der schriftlichen 

Schilderung von Hinweisgeber A, die zeitnah zu den Ereignissen entstand, äusserte er die Ver-

mutung, dass Person 2 und Person 3 von der Entscheidung überrascht wurden und Herr Ho-

molka auch diesen gegenüber seine Macht habe demonstrieren wollen. 

In einer eidesstattlichen Versicherung verwendet Herr Homolka die – vage – Formulierung des 

«Kollegs», ohne weitere Personen zu benennen, die diese Entscheidung mitgetragen hätten. 

Ferner versucht Herr Homolka – nach Überzeugung der Untersuchungsführer unzutreffend -, 

Hinweisgeber A die Verantwortung für den eingetretenen Vertrauensverlust aufzubürden, den 

er damit begründet, er habe versucht, sein Recht auf Ordination anwaltlich zu erzwingen. 

Gleichzeitig gibt er an, bei diesem Verfahren bestehe eine ,Appellationsmöglichkeit». 

Diese Begründung belegt nach der Überzeugung der Untersuchungsführer, dass Herr Homolka 
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Gehorsam und Loyalität einforderte und diese durch die Inanspruchnahme rechtlicher Bera-

tung verletzt sah. Eine solche Sichtweise ist insbesondere vor dem Hintergrund nicht nachvoll-

ziehbar, dass mit der Nichtordination das Grundrecht der Berufsffeiheit von Hinweisgeber A 

tangiert und möglicherweise verletzt wurde und nach Wegfall des Stipendiums seine Existenz-

grundlage nicht nur für ihn, sondern auch sein Kind/seine Kinder entfiel. Wer die Inanspruch-

nahme von Rechtsrat in einem solchen Fall als mangelnde Loyalität missversteht, der nimmt 

offenbar einen rechtsfreien Raum für sich in Anspruch. 

Im Übrigen ist die erstmals am 25.05.2023 nachgeschobene Begründung von Herrn Homolka, 

Hinweisgeber A habe selbst das Vertrauensverhältnis zerstört, indem er seine Ordination an-

waltlich habe erzwingen wollen, mit der Chronologie der Ereignisse nicht zu vereinbaren. Die 

grundsätzliche und endgültige Absage erteilte Herr Homolka nach Überzeugung der Untersu-

chungsführer bereits Ende März 2015 und damit vor der Beauftragung eines Rechtsanwaltes 

Mitte April 2015. Damit stand die Entscheidung, Hinweisgeber A auch zu einem späteren Zeit-

punkt nicht zu ordinieren, ersichtlich in keinerlei Zusammenhang mit der Inanspruchnahme 

anwaltlicher Hilfe. 

Dass die Begründung, sich ohne Einwilligung der Kollegsleitung für den Minjan engagiert zu 

haben, eine vorgeschoben war, zeigt sich daran, dass Hinweisgeber A diesbezüglich nach Über-

zeugung der Untersuchungsführer nicht im Vorfeld angesprochen und seine Entschuldigung 

und seine Absage an den Minjan nicht honoriert wurden. Überdies führte Herr Homolka im 

Laufe der Untersuchung andere Gründe an, die auf eine fehlende Eignung von Hinweisgeber A 

schliessen lassen sollen, was ebenfalls die Beliebigkeit und Austauschbarkeit der Begründung 

belegt. 

Nach den Aussagen der Hinweisgeber liegt vielmehr auf der Hand, dass sachfremde Erwägun-

gen ausschlaggebend waren. 

Selbst wenn Herrn Homolka – nach dem Verständnis der Untersuchungsführer im Übrigen erst 

in der späteren Geschäftsordnung – ein Vetorecht eingeräumt worden sein sollte, bewegte er 

sich nach Überzeugung der Untersuchungsführer mit der Entscheidung zum Ausschluss des 

Studierenden und seiner Nicht-Ordination gleichwohl ausserhalb des rechtlich Zulässigen, weil 

er nach Überzeugung der Untersuchungsführer die Entscheidung auf sachfremde Erwägungen 

stützte. Ein Zugang zu einem Beruf kann rechtlich zulässig nicht auf willkürliche Weise und auf 

Basis sachfremder Erwägungen verwehrt werden. 
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Denn ein Machtmissbrauch ist anzunehmen, wenn Macht nicht im gesellschaftlich zugeschrie-

benen und legitimierten Sinne gebraucht wird, sondern allgemein akzeptierte Grenzen als legi-

tim angesehenen Handelns überschreitet. Solche anerkannten Grenzen werden überschritten, 

wenn persönliche Motive und damit sachfremde Erwägungen Entscheidungsprozesse dominie-

ren. 

Diese Schädigung eines Dritten, in Gestalt von Hinweisgeber A, nahm Herr Homolka aus Sicht 

der Untersuchungsführer jedenfalls billigend in Kauf. Die endgültige Nicht-Ordination in 

Deutschland war dazu geeignet, Hinweisgeber A erheblich in seinem beruflichen Fortkommen 

zu hindern oder den Zugang zum Beruf eines Rabbiners in Gänze zu vereiteln. Damit drohte 

zugleich eine wirtschaftliche Sehieflage für ihn und seine Familie, da Hinweisgeber A nach Weg-

fall des Stipendiums kein Einkommen hatte. 

Charakteristisch für Machtmissbrauch in diesem Kontext sind zudem Exklusionsstrategien wie 

Einschüchterungen unter Ausnutzung feiner faktischen Machtposition. In Anbetracht des Au-

toritätsverh Jtnisses, in dem Herr Homolka als Mitbegründer und zum damaligen Zeitpunkt 

auch Rektor des Kollegs zu seinen Mitarbeitenden stand, sind Letztere in Bezug auf Einschüch-

terungsversuche besonders vulnerabel. Eingeschüchtert werden sollten, aus Sicht der Untersu-

chungsführer, vorliegend durch das Verhalten von Herrn Homolka Ende März 2015 im Übrigen 

nicht nur Hinweisgeber A, sondern zugleich die Kollegen Person 2 imd Person 3. 

Das Unterminieren und Umgehen offizieller Entscheidungsstrukturen ist ebenfalls Indiz für das 

Vorliegen von Machtmissbrauch. In dem auf den 28.01.2015 datierten Brief stellte das «Board 

für das jüdisch-geistliche Amt» fest, dass eine Ordination von Hinweisgeber A im Jahr 2015 

aufgrund der angenommenen Verletzung einer Treuepflicht nicht in Betracht komme. Hinweis-

geber J bestätigte, ohne dass Zweifel an der Glaubhaftigkeit seiner Aussage ersichtlich wären, 

dass der Fall von Hinweisgeber A der Grund für die Einführung des Gremiums gewesen sei. 

Hinweisgeber A berichtete ebenfalls glaubhaft, dass ein entsprechendes Board vorher nicht in 

Erscheinung getreten sei. Die Terminologie sei undurchsichtig, es werde mal von einem «Board 

für das jüdisch-geistliche Amt», mal von einem Zentrum des Boards» gesprochen. 

Hinweisgeber A äusserte den Vorwurf, dass immer wieder neue Gremien konstruiert worden 

seien, um Zuständigkeiten zu verschleiern. Aus Sicht der Untersuchungsführer stellt sich im 

Hinblick auf den Entscheidungsprozess zudem die Frage, wieso das Gespräch mit Hinweisgeber 

A nicht (früher) gesucht wurde, um Alternativen aufzuzeigen. Dieser legte glaubhaft dar, dass 

ein Zeitraum von fünf Wochen zwischen der Gesprächsankündigung Ende Dezember und dem 
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Termin am 28.01.2015 verging. Dies implizierte eine fehlende Eilbedürftigkeit im Hinblick auf 

das Unterbinden seines Engagements in dem Minjan, welche wiederum in keinem Verhältnis 

zu der Tragweite steht, welche d?m Engagement als Ausschlussgrund für die Ordination sodann 

(angeblich) zukam. 

Charakteristisch für den Missbrauch von Macht ist ausserdem das Verfolgen eigennütziger Mo-

tive. Hinweisgeber A legte dar, dass er eine Beziehung zu Hinweisgeber C unterhielt, welche im 

Laufe seines zweiten Studienjahres publik wurde. Seine Vermutung, dass die Beziehung zu Hin-

weisgeber C aufgrund einer persönlichen Fehde mit Herrn Homolka der wahre Grund seiner 

Nicht-Oraination war und er insofern Opfer einer «Sippenhaftung» wurde, wird von den Be-

fragten Hinweisgeber C, Hinweisgeber B, Hinweisgeber E, Hinweisgeber F, Hinweisgeber G, 

Hinweisgeber H und Hinweisgeber I geteilt. Lediglich aus der Sicht von Hinweisgeber L lag kein 

solches Motiv persönlicher Natur vor. 

Auch eine sog. Immunisierung gegen Kritik durch entsprechende Abwehrmuster im Kommuni-

kationsverhalten ist charakteristisch für Machtmissbrauch. Als Reaktion auf Kritik sind typi-

sche Verhaltensweisen beispielsweise das Bagatellisieren von Kritik oder das Abwerten von Kri-

tik äussernden Personen. In anwaltlichen Stellungnahmen vom 02.06.2022 und 18.02.2023 

brachte Herr Homolka etwa die «Furcht vor Versagen» als angeblichen Faktor in der Op-

fersphäre ein, berief sich auf die fehlende Bewährung in berufspraktischen Feldern und darauf, 

dass Hinweisgeber A seine Stelle an der Universität aus eigenem Antrieb am 31.03.2015 gekün-

digt habe. Insofern ist eine starke Tendenz zur externen Attribuierung, also zur Zuschreibung 

externer Ursachen für die Versagungsentscheidung, zu erkennen. 

Zu berücksichtigen ist fraglos ein Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, wel-

chen die Hoheit über die Ausbildung ihrer Geistlichen zukommt. Gerade im Hinblick darauf, 

dass sich dieser Bereich möglicherweise der (arbeits-)gerichtlichen Kontrolle entzieht, besteht 

jedoch eine besondere strukturelle Verletzungsoffenheit von Amtsanwärtem. Entsprechend 

hohe Anforderungen sind an die Transparenz der Entscheidungen in diesem Bereich zu stellen, 

etwa über die Ordination. Hinweisgeber A erbrachte unbestritten hervorragende akademische 

Leistungen, wurde in rabbinischen Verans taltungen positiv bewertet und 

von der Gemeindevorsitzenden in [Ort] von Hinweisgeber G mit «glänzenden» monatlichen 

Berichten bedacht. Gleichwohl wurde Hinweisgeber A Ende März 2015 eine Ordination «end-

gültig und für alle Zeiten» versagt, wobei Herr Homolka nach Annahme der Untersuchungsfüh-

rer darauf verwies, dass er keine Begründung geben werde oder müsse und ein Rechtsweg oh-

nehin nicht existiere. 
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Auch im Kontext von religiöser Selbstbestimmung gilt es aber, di e grundrechtliche Dimension 

des vorliegenden Sachverhalts in Bezug auf Art. 3 Abs. i, Abs. 3 GG und Art. 12 Abs. 1 GG zu 

beachten. 

(c) Diskriminierung 

Der vorstehend von den Untersuchungsführern angenommene Sachverhalt ist nicht als Diskri-

minierung zu qualifizieren. Anhaltspunkte für eine Benachteiligung im Sinne der Begriff- lich-

keiten des AGG liegen erkennbar nicht vor. Auch sind weder die – zeitlich ohnehin nicht an-

wendbaren525 – SJT-Richtlinie und die AGK-Richtlinie einschlägig, noch handelt es sich um ei-

nen Fall von sexueller Belästigung oder Gewalt im Sinne der SJT-Richtlinie, die ausdrücklich 

zum Gegenstand des Untersuchungsauftrages gemacht wurden. 

(1) Fall 9 

(2) Sachverhalt 

Hinweisgeber A wandte sieh mit E-Mail vom 09.11.2022 an die Untersuchungsführer. Er be-

schrieb seine Dankbarkeit, am Abraham Geiger Kolleg studiert haben zu dürfen, und hob her-

vor, viele gute Erinnerungen an seine Studienzeit dort zu haben. Er könne aber nicht leugnen, 

dass dort eine Atmosphäre der Angst geherrscht habe, und er wolle über einen Vorfall berichten, 

der diese Atmosphäre der Angst verdeutliche. 

Die Vorgeschichte dieses Vorfalls seien die Gruppensupervisionssitzungen unter der Leitung 

von Person 1 gewesen, die von den Studierenden wöchentlich und gelegentlich in Blocksemina-

ren an den Wochenenden belegt werden mussten. Die Mehrheit der Studierenden sei der An-

sicht gewesen, dass die von Person 1 in diesen Sitzungen angewandten Methoden eine kontra-

produktive und respektlose Atmosphäre erzeugten, die für die Studierenden äusserst belastend 

gewesen sei. Dazu gehöre auch, dass Person 1 in ihrer Position über die Fortführung des Studi-

ums eines jeden Studierenden habe mitentscheiden können und sie somit eine klare Machtpo-

sition gegenüber den Studierenden innegehabt habe. 

Ende Januar 2012 habe die Mehrheit der Studierenden an die Leitung des Kollegs geschrieben 

und erklärt, dass sie sich nicht mehr vorstellen konnten, an den Veranstaltungen unter der Lei-

 
5=5 Die AGK-Richtlinie wurde im Februar 2020 eingeruhrt. Die SJT-Richtlinie beruht auf einem Beschluss des Institutsrats 

v. 29. April 2020. Demgegenüber hat sich der hier zu begutachtende mutmaßliche Sachverhalt im Wesentlichen bereits 
im Herbst 2017 zugetragen. 
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tung von Person 1 teilzunehmen. Dies habe zu einem Diskussionsprozess zwischen der Studie-

rendenschaft und der Leitung des Kollegs mit Unterstützung externer Mediatoren geführt. Das 

Ergebnis dieser Gespräche sei eine Vereinbarung gewesen, dass Person 1 in Zukunft nicht mehr 

als Supervisorin für die Studierenden in Sitzungen mit verpflichtender Anwesenheit eingesetzt 

werden solle. 

Der eigentliche Vorfall, den Hinweisgeber A schildern wolle, sei der folgende: Später im selben 

Jahr, im Dezember 2012, habe sich herausgestellt, dass im Vorlesungsverzeichnis für das kom-

mende Semester Person 1 doch wieder Sitzungen für die neuen Studierenden leiten würde. Dies 

sei von den Studierenden als Verstoss gegen die im Frühjahr getroffene Vereinbarung angese-

hen und es sei ein Brief an die Mitglieder des Direktoriums des Kollegs verfasst und von Studie-

renden unterzeichnet worden, die dagegen protestierten. 

Gegenstand des Protests sei also das Vorhaben gewesen, für die künftigen Erstsemester eine 

verpflichtende Gruppensupervision bei Person 1 einzuführen. Die Ausbildung der fortgeschrit-

tenen Semester, insbesondere die seinerzeit in Israel weilenden Studierenden und die 

Studierende Person 2, habe die geplante Supervision hingegen nicht betroffen. 

Am späten Abend des 06.12.2012, einem Donnerstag, habe die damals studierende Person 3 im 

Namen der Kantorats- und Rabbinatsstudierenden eine E-Mail versandt. In dieser bekundeten 

die Unterzeichner ihre Solidarität mit den Erstsemestern, trugen abermals ihre Kritik an der 

Supervision vor und beriefen sich auf ein bereits erzieltes Einvernehmen, die Supervision bei 

Person 1 als Pflichtveranstaltung abzuschaffen. Als Verfasser seien eine Reihe von Studierenden 

der Kantorats- und Rabbinerausbildung namentlich genannt worden, darunter auch Person 2, 

Person 4, Person 5, Person 3 und Person 6. 

Hinweisgeber B berichtete im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern, den 

Brief unterzeichnet zu haben. Wegen seiner Unterschrift unter dem Brief habe Herr Homolka 

ihn während des Studienbetriebs in der Türe zu seinem Büro in der Kantstrasse stehend aus ca. 

einem Meter Entfernung 20, 30 Minuten angebrüllt. Hinweisgeber B schilderte, dass immer 

wieder aus anderen Türen auf dem Flur einzelne Köpfe herausgestreckt worden und schnell 

wieder verschwunden seien. Hinweisgeber B äusserte, seinerzeit in Sorge um Herrn Homolka 

gewesen zu sein, dass dieser einen Herzanfall erleide. Zum Inhalt der Ansprache, die Hinweis-

geber B als «Grenzsituation» bezeichnete, in der er habe entscheiden müssen, wie er mit dieser 

umgehe, gab Hinweisgeber B wieder: «Wie ich so etwas machen könnte, sowas unterschreiben, 
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seine Macht in Frage stellen.» Zudem schilderte Hinweisgeber B in diesem Kontext, Herr Ho-

molka habe ihm zweimal die Geschichte erzählt, dass er bei der Deutschen Bank in einem Team 

gewesen und von einem anderen Team abgeworben worden sei. Als sein alter Chef einmal allein 

mit ihm im Fahrstuhl gewesen sei, habe dieser gesagt: «Du wirst hier nie etwas, ich mache dich 

fertig.» Hinweisgeber B sagte dazu: «Und das war für ihn positiv, und für ihn muss Loyalität 

so sein.» Hinweisgeber B bezeichnete es als interessant, dass Herr Homolka ihm das zweimal 

im Laufe der Zeit erzählt habe und ergänzte, das sei für ihn, Homolka, das Bild davon, wie es 

funktioniere. 

Für sein Verhalten auf dem Korridor habe sich Herr Homolka später bei ihm entschuldigt und 

gesagt, seine Blutdrucktabletten nicht genommen zu haben. Es sei das einzige Mal gewesen, 

dass Hinweisgeber B erlebt habe, dass Herr Homolka sich entschuldigt habe. 

Weitere Hinweisgeber berichteten ebenfalls von der Verärgerung von Herrn Homolka über den 

zweiten Protestbrief: 

Nach Aussage von Hinweisgeber C habe der Brief Herrn Homolka «regelrecht durch das 

Dach gehen lassen». Er habe es nicht selbst gesehen, aber er habe genug Berichte davon gehört, 

wie Herr Homolka «wie ein Wilder» am Kolleg an die Wände geklopft habe. 

Auch Hinweisgeber D beschrieb, Herr Homolka sei «wirklich absolut wütend» geworden. 

Hinweisgeber E, der das Schreiben seinerzeit ebenfalls «unterschrieben» hatte, schilderte die 

Situation im Nachgang zu dem Schreiben dahingehend, Herr Homolka sei «explodiert», er habe 

so einen «richtigen Sehrtiauftritt» gehabt in seinem Büro. Die Wände hätten gewackelt. Er habe 

dann angefangen, die Studierenden einzeln zu sich zu zitieren und sie zu bedrohen: ,Jch 

schmeisse euch hier alle raus, ist mir doch egal.» Er habe alle Studierenden exmatrikulieren 

wollen, die den Brief unterschrieben hatten. 

Feiner schilderte Hinweisgeber C, Herr Homolka habe Person 2 bedroht, er möchte seine Un-

terschrift zurückziehen, was Person 2 auch getan habe. 

Am Mittag des 07.12.2012, zog Person 2 ausweislich einer den Untersuchungsführern vorlie-

genden E-Mail an den gesamten ursprünglichen Verteiler ihre Unterschrift unter dem Brief mit 

der Begründung zurück, sie halte bei nochmaligem Nachdenken die Form und den Adressaten-

kreis dieses Briefes für unpassend und sie werde ihre inhaltliche Position, wie soeben mündlich 
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geschehen, schriftlich direkt an Herrn Homolka zu seiner Kenntnisnahme schicken. 

Zu den Auswirkungen des zweiten Briefes schilderte Hinweisgeber A in seiner E-Mail vom 

09.11.2022 ergänzend, er sei zu dieser Zeit mit einer Gruppe von Kommilitonen in Israel gewe-

sen, wo sie Rahmen ihres Studiengangs ein Jahr absolviert hätten. Eines Tages habe einer von 

ihnen einen Anruf von Herrn Homolka erhalten, der unmissverständlich mitgeteilt habe, dass 

sie riskieren würden, vom Kolleg rausgeschmissen zu werden, wenn sie ihre Unterschrift unter 

dem Protestbrief nicht zurückziehen würden. Da ein Rauswurf aus dem Kolleg nicht nur das 

Ende ihrer Rabbinerausbildung, sondern auch den Verlust des Stipendiums, das vom Status als 

Rabbinerstudierende am Kolleg abhing, und damit auch den Verlust der finanziellen Lebens-

grundlage bedeutet hätte, sei ihnen nichts anderes übriggeblieben, als einen zweiten Brief zu 

schreiben, in dem sie ihre Unterschrift unter den Protestbrief zurückzogen. 

Hinweisgeber A bekundete, der damalige Student, der den bedrohlichen Anruf von Herrn Ho-

molka erhalten habe, sei bereit, die Schilderung zu bestätigen. 

Auf Nachfrage der Untersuchungsführer erklärte Hinweisgeber A später, soweit er es verstan-

den habe, habe Herr Homolka dem von ihm angerufenen Kommilitonen unmissverständlich 

klargemacht, dass alle drei von ihnen im Israeljahr, die den Protestbrief unterschrieben hatten, 

den Rausschmiss riskierten, wenn sie ihre Unterschrift nicht zurückziehen würden. Von ihnen 

dreien habe nur einer einen Anruf erhalten. Er, Hinweisgeber A, könne nicht sagen, ob diesem 

ausdrücklich gesagt wurden sei, er solle ihnen diese Nachricht weitergeben, aber der Kommili-

tone habe es so verstanden, dass er das tun sollte. 

Als der Kommilitone den Anruf erhalten habe, seien sie zusammen in einem Bus auf dem Weg 

zu einem Kibbuz im Süden Israels gewesen, sodass er, Hinweisgeber A, persönlich wahrgenom-

men habe, dass der Kommilitone einen Anruf erhielt. Unmittelbar nach Beendigung des Tele-

fonats habe dieser ihnen erzählt, was gesagt worden sei. Er, Hinweisgeber A, könne sich nicht 

daran erinnern, dass ihm gesagt wurde, dass die Kosten des Israeljahres ein Thema im Telefonat 

gewesen seien. 

Der damalige Studierende, Hinweisgeber F, schilderte den Untersuchungsführern gegenüber 

per E-Mail vom 18.11.2022, ein Vorfall, den er selbst miterlebt und erlebt habe, sei die Ein-

schüchterung gewesen, als die «Supervisions»-Sitzungen von Person 1 in den Augen vieler Stu-

denten so beunruhigend und unangemessen geworden seien, dass sie beschlossen hätten, sich 

zu äussern, und nachdrücklich gefordert hätten, dass ihre Beteiligung beendet und neu struk-

turiert werde. Das sei im Jahr 2012 gewesen, und es habe viel Mut gebraucht, da Person 1 nach 
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eigener Schilderung mit Walter Homolka und dessen Lebensgefährten befreundet gewesen sei. 

Nach einem schmerzhaften Prozess seien Fortschritte erzielt und optionale Vorkehrungen für 

die Studierenden getroffen woiden. Als sie jedoch festgestellt hätten, dass sich Person 1 weiter-

hin für neue Studierende engagieren würde, hätten sie in einem Brief an den Vorstand ihre 

Missbilligung zum Ausdruck gebracht. 

Ferner schilderte Hinweisgeber F, als er im Dezember 2012 an dem Programm «Jahr in Israel» 

teilgenommen habe, habe er einen Anruf von Walter Homolka auf seinem Mobiltelefon erhal-

ten. Dieser habe darum gebeten oder besser gesagt, gedroht, dass sie ihre Unterschriften zu-

rückziehen, da dies sonst schwerwiegende Konsequenzen haben werde. Soweit er sich erinnere, 

sei der Anruf an einem späten Freitagvormittag eingegangen, als er und die anderen Studieren-

den in einem Bus gesessen hätten, um zu einem Kibbuz im Negev zu fahren. In dem Gespräch 

habe Herr Homolka deutlich gemacht, dass die Auswirkungen schwerwiegend sein würden, 

wenn sie ihre Unterschriften nicht sofort zurückzögen. Er könne sich nicht erinnern, dass er 

ausdrücklich gesagt habe, dass er sie «rausschmeissen» werde, er erinnere sich nicht 

an die genauen Worte oder den verwendeten Euphemismus – aber es sei ihm und, wie er sich 

erinnere, auch seinen Kollegen absolut klar gewesen, dass die Vergeltung eine Entlassung sei; 

es habe keine Unsicherheit gegeben. Da er und seine Kommilitonen keine andere praktikable 

Wahl gesehen hätten, hätten sie an jenem Montag einen Brief geschrieben, in dem sie ihre Un-

terschriften zurückzogen. Niemand habe seine Meinung über den ursprünglichen Brief geän-

dert, im Gegenteil. Aber sie seien eingeschüchtert gewesen, zwischen der Entscheidung, ihre 

Unterschriften zurückzuziehen, oder, ihr Studium am Abraham Geiger Kolleg beenden zu müs-

sen. 

Der spätere Supervisor der Kantorats-Studierenden, Hinweisgeber G, sagte in seinem Interview 

mit den Untersuchungsführern, dass Herr Homolka und Person 7 Person 1 gerne behalten hät-

ten. 

Person 1 äusserte sich auf das Anhörungsschreibcn der Untersuchungsführer vom 20.10.2022 

mit Schreiben vom 01.11.2022. Darin äusserte sie, sich über viele Jahre am Kolleg, das sich erst 

langsam Strukturen geschaffen habe, für eine zunehmende Professionalisierung, Verlässlichkeit 

in der Arbeit sowie Respekt im Umgang unter den Beteiligten eingesetzt zu haben. Ihre Tätigkeit 

habe wissenschaftlichen Standards, ihrer Ausbildung und langjähriger Erfahrung entsprochen. 

Im Jahr 2005 habe ihre Arbeit im Rahmen einer Evaluation Zustimmung gefunden. 

Als das Kolleg wuchs, seien auf ihre Anregung hin zwei sehr erfahrene Kollegen in die Super- 
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visions- und Beratungstätigkeit mit einbezogen worden. Seit 2009 habe ein Kollege gemeinsam 

mit ihr die Arbeit mit den Studierenden übernommen. Die Gruppensupervision sei teils ab-

wechselnd und teils gemeinsam durchgeführt worden. 

2011 sei es zu Spannungen in der Gruppe der Studierenden gekommen, Konflikte seien entstan-

den. Spätestens auf einer Sitzung mit allen Studierenden und den Supervisoren und Beratern 

sei die Situation eskaliert. Die Studierenden hätten ihren irrationalen Phantasien über die Su-

pervisoren freien Lauf gelassen und Vorwürfe geäussert, ohne dass ein angemessener Raum 

geschaffen werden konnte für Äusserungen seitens der Supervisoren, ohne die Möglichkeit ei-

ner gemeinsamen Realitätsprüfung und Verständigung, ohne dass es zu einer vertieften Ein-

sicht in die Dynamik hätte kommen können. 

Von Bedrohungen der Studierenden sei ihr weder damals noch zu irgendeinem späteren Zeit-

punkt irgendetwas bekannt geworden. Sie habe davon erstmals aus dem Anhörungs- 

schreiben erfahren. Selbstverständlich habe sie oder ein anderer Supervisor einem derartigen 

Vorgehen nicht zugestimmt. Ein solches Vorgehen hätte ja nur die Basis der bis dahin mit vielen 

und über lange Zeit aufgebauten, sehr vertrauensvollen Kooperation zerstört. Es verstehe sich 

von alleine, dass sie ein derartiges Vorgehen, das den ethischen Prinzipien, auf denen ihre Art 

Tätigkeit beruhe, absolut widerspreche, niemals initiiert hätte. Im Gegenteil, es würde ihr und 

den Kollegen sehr geholfen haben, wenn sie davon Kenntnis bekommen hätten. Ihnen wäre die 

verfolgende Dynamik damit verständlich geworden, die sie beobachtet und mit ihren Mitteln 

nicht hätten lösen können. 

Diese Eskalation sei, so sehe sie es im Nachhinein, in dem Moment geschehen, in dem einer 

ihrer Kollegen begonnen habe, mit den verschiedenen Mitarbeitenden, den wissenschaftlichen 

und in der Verwaltung tätigen Kräften, Gespräche zu fuhren, um die Professionalisierung am 

Abraham Geiger Kolleg insgesamt zu fördern. Es sei schnell deutlich geworden, dass es sowohl 

innerhalb von Teilen der Kollegsleitung als auch bei einigen der Professoren und Dozenten er-

heblichen Widerstand dagegen gegeben habe, sieh und ihre Rolle am Kolleg im Rahmen einer 

derartigen Beratung zu reflektieren. Wenn man die Sachlage einer zu vermutenden Dysfunkti-

onalität in Betracht ziehe, werde dieser Widerstand verständlich. Fortan sei die Gruppe der ‘n 

Leitung und Wissenschaft Tätigen ebenfalls gespalten gewesen und teilweise gegen die Super-

visoren misstrauisch oder gar feindlich eingestellt gewesen. Einzig die in der Verwaltung tätigen 

Mitarbeiter hätten über einen gewissen Zeitraum, d.h. bis zur Beendigung auch des Engage-

ments ihres damit beauftragten Kollegen, von der Beratung mit durchaus von ihnen anerkann-

tem Gewinn profitiert. 
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Schon seinerzeit habe sie die Vorgänge als sie beschädigend empfunden. Sie habe aber, was 

möglicherweise ein Fehler gewesen sei, nichts zu einer weiteren Eskalation z.B. durch das Er-

greifen rechtlicher Schritte hinzutun wollen. 

An einem «Machtmissbrauch» beteiligt gewesen zu sein, weise sie entschieden zurück. 

Zu mutmasslichen Äusserungen Herrn Homolkas gegenüber Studierenden äusserte sich Person 

i nicht. Vielmehr wies sie darauf hin, von solchen die Studierenden (angeblich oder erwiesener-

massen) real bedrohenden Reaktionen seitens Herrn Homolka habe sie erst aus dem Anhö-

rungsschreiben der Untersuchungsführer Kenntnis bekommen. Im Nachhinein werde ihr die 

Dynamik am Abraham Geiger Kolleg dadurch erst verständlich. Ein derartiges Vorgehen stehe 

in absolut unvereinbarem Gegensatz zu Theorie und Technik von Supervision jeder Art. Sie 

stehe ebenso in unvereinbarem Gegensatz zur Ethik, auf der jede Supervision beruhe. 

Niemals könne eine auf Vertrauen aufbauende Supervision mit dem Einsatz derartiger Andro-

hungen von Bestrafungen einhergehen. 

Von einer weiteren Darstellung ihrer Stellungnahme wird abgesehen. Die Untersuchungsführer 

erheben gegen Person 1 keinen Vorwurf. 

Auf Basis der damaligen Erkenntnisse, vornehmlich der Aussage des Hinweisgeber C – die 

Schilderungen durch Hinweisgeber A und Hinweisgeber F lagen seinerzeit noch nicht vor – 

wurde Herr Homolka mit Schreiben vom 19.10.2022 angehört. Damals stand noch der mögliche 

Vorwurf im Raum, Herr Homolka habe jene Unterzeichner des zweiten «Protestbriefes», wel-

che sich zu diesem Zeitpunkt im Ausland aufhielten, kontaktiert, um diesen eine Auferlegung 

der Kosten des Auslandsjahrs in Aussicht zu stellen, sofern sie ihre Unterschrift unter dem 

«Protestbrief» nicht zurückziehen. 

Herr Homolka liess mit anwaltlichem Schreiben vom 04.12.2022 konkret zu diesem möglichen 

Vorwurf vortragen, er habe fernmündlich Studierende darauf hingewiesen, dass die Erforder-

nisse der praktischen Vorbereitung auf das geistliche Amt Voraussetzung für einen erfolgrei-

chen Abschluss seien. Wer aber aus der Ausbildung ausscheide, könne nicht erwarten, dass die 

durch den Auslandsaufenthalt nach Ausscheiden entstehenden Kosten weiter vom Kolleg getra-

gen werden. Davon abgesehen habe das Kolleg auf die Reaktionen der Studierenden reagiert 

und das Supervisionsangebot modifiziert. Die weiteren Vorwürfe würden dementiert. 

Mit Erklärung vom 18.02.2023 versicherte Herr Homolka gegenüber dem Landgericht Berlin 



Gercke 

Wollschläger 

332 

 

 

in dem unter B. IV. 5. genannten Verfahren u.a. an Eides statt, soweit ein Hinweisgeber be-

haupte, er habe sich wie folgt geäussert: «Ich schmeiss euch alle raus, ist mir doch egal.», sei 

dies falsch. Er habe niemandem mit Exmatrikulation gedroht, falls er den Protestbrief unter-

schrieben habe. Er habe die Studierenden nicht bedroht. Er habe gegenüber keinen Studieren-

den gesagt, dass sie ihr Israeljahr selbst zahlen müssten oder vom Abraham Geiger Kolleg ge-

schmissen würden, wenn sie nicht ihre Unterschrift zurückziehen. 

Bereits im Oktober hatte Herr Homolka im Rahmen seines Interviews n it einer Journalistin 

ausweislich der Presseveröffentlichung in der «Zeit» auf die Frage nach emotionalen Ausbrü-

chen oder Anbrüllen bekundet, in 20 Jahren als Hochschullehrer sei ihm dieser Vorwurf 

nicht gemacht worden. Er sei impulsiv und für die Sache engagiert, aber er brülle niemanden 

an.526 

Mit eidesstattlicher Versicherung vom 25.05.2023, die in dem zivilrechtlichen Verfahren (siehe 

unter B. IV. 5.) gegenüber dem Kammergericht Berlin vorgelegt wurde, erklärte Herr Homolka, 

er habe Studierende des Abraham Geiger Kollegs, welche sich in den Jahren 2011 und 2012 in 

«Protestbriefen» gegen die Teilnahme an Supervisionssitzungen bei Person 1 ausgesprochen 

haben sollen, nicht mit einem «Ausschluss» oder «Rausschmiss» aus dem Kolleg gedroht Er 

habe auch nicht jene Unterzeichner des zweiten «Protestbriefs», welche sich zu diesem Zeit-

punkt im Ausland aufhielten, kontaktiert, um diesen eine Auferlegung der Kosten des Auslands-

jahres in Aussicht zu stellen, sofern sie ihre Unterschrift unter dem «Pro- testbrieft nicht zu-

rückziehen. Er habe angerufen, um darauf hinzuweisen, dass für eine Ordination alle Ausbil-

dungsabschnitte erfolgreich durchlaufen werden müssen. 

Sofern behauptet werde, 

«I received a call from Walter Homolka on my mobile phone requesting or rather, 

threatening we withdraw our signatures or there would be serious consequences. (...) 

Homolka mode ciear that unless we retract our signatures right away the reper- 

cussions would be severe. I cannot remember that he explicitly said we will be kicked 

out (...), I simply do not recall the exact words or euphemism used – but it was absso- 

lutely [sic!] ciear to me (...) that the retribution was dismissal. «, 

sei diese Darstellung falsch. Er habe nicht gedroht. Er habe angerufen, um darauf hinzuweisen, 

dass für eine Ordination alle Ausbildungsabschnitte erfolgreich durchlaufen werden müssen. 
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Sofern behauptet werde, dass er Folgendes auf die Äusserung 

Eigentlich hatten wir doch eine Übereinkunft erzielt, dass diese Art von Supervision 

nicht fortgeführt wird, auch nicht mit dieser Person.» 

gesagt haben solle: 

«Nein, das galt nurfiir euch und für Erstsemester geht das aber weiter.», 

s2& Anhang 1. 

sei diese Darstellung falsch. Dies habe er nicht gesagt. 

Sofern behauptet werde: 

«Und da ist Homolka explodiert, der hat so einen richtigen Schreiaufritt gehabt in sei-

nem Büro. Die Wände wackelten. Er hat dann angefangen, die Studierenden einzeln zu 

sich zu zitieren und sie zu bedrohen: «Ich schmeisse euch hier alle raus, ist mir doch 

egal. «Er wollte alle Studierenden exmatrikulieren, die den Brief unterschrieben hat-

ten. Er rief die Leute an, die zu derZeit schon in Israel im Ausland waren. Er rief sie 

auch einzeln an, um sie zu bearbeiten, damit sie ihre Unterschrift zurücknehmen.», 

sei diese Darstellung falsch. Er sei nicht explodiert. Er habe keinen Schreiauftritt gehabt. 

Er habe keine Studierenden bedroht. Er habe nicht geäussert: 

,Jch schmeisse euch hier alle raus, ist mir doch egal. « 

Er habe kein Interesse daran gehabt, Studierende zu exmatrikulieren. 

Sofern angegeben werde, dass er dem von ihm angerufenen Studierenden unmissverständlich 

klargemacht habe, dass alle drei von ihnen im Israeljahr, die den Protestbrief unterschrieben 

hatten, den Rausschmiss riskierten, wenn sie ihre Unterschrift nicht zurückziehen würden, sei 

festzuhalten, dass diese Darstellung falsch sei. Er habe niemanden mit «Rausschmiss» gedroht, 

wenn sie den Protestbrief unterschrieben hatten. 

Im Zuge der zweiten Anhörung liess Herr Homolka mit anwaltlichem Schreiben vom 11.0g.2023 

mitteilen, dass hierzu keine ergänzende Stellungnahme erfolge. 
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(3) Beweiswürdigung 

Es liegen nach Einschätzung der Untersuchungsführer zureichende Anhaltspunkte dafür vor, 

dass Herr Homolka den am Vorabend erhaltenen Protestbrief gegen die geplante Supervision 

der neuen Studierenden durch Person 1 zum Anlass nahm, am Vormittag des 07.12.2012 den 

Studierenden Hinweisgeber F, der ebenso wie zwei Kommilitonen aus Israel den Brief unter-

zeichnet hatte, in Israel auf seinem Handy anrief und diesen aufforderte, dass dieser und die 

anderen in Israel befindlichen Studierenden ihre Unterschriften zurücknehmen, wobei Herr 

Homolka für den Weigerungsfall mindestens konkludent den Ausschluss vom Kolleg in Aus-

sicht stellte. Mit Ausschluss aus dem Studium wäre nach Vorstellung der betroffenen Studie-

renden – und nach dem Verständnis der Untersuchungsführer von der dazu getätigten Aussage 

von Herrn Homolka auch tatsächlich – ein Verlust der Stipendien für das Studienjahr in Israel 

einhergegangen. 

Herr Homolka hat mit anwaltlicher Stellungnahme vom 04.12.2022 eingeräumt, dass er bei 

dem Studierenden in Israel angerufen hat. Nach eigenen Angaben habe er die Studierenden 

darauf hingewiesen, dass die praktische Vorbereitung auf das geistliche Amt Voraussetzung für 

einen erfolgreichen Abschluss ist. Auch ein Ausscheiden aus der Ausbildung wurde nach seiner 

Stellungnahme offenbar thematisiert. In seiner eidesstattlichen Versicherung vom 18.02.2023 

stellte Herr Homolka eine ausdrückliche Drohung mit einem Ausschluss vom weiteren Studium 

in Abrede («Ich hatte gegenüber keinen Studenten gesagt, dass sie ihr Israeljahr selbst zahlen 

müssten oder vom AGK schmeissen würde [sic!], [...].»). Nach den Aussagen der betroffenen 

Studierenden, insbesondere des unmittelbar an dem Gespräch Beteiligten, bestehen hingegen 

nach Überzeugung der Untersuchungsführer zureichende tatsächliche Anknüpfungspunkte da-

für, dass sich Herr Homolka bewusst in einer Weise geäussert hat, dass die Studierenden die 

Möglichkeit einer Exmatrikulation oder Relegation als Konsequenz für ihre Weigerung der 

Rücknahme ihrer Unterschriften in Betracht zu ziehen hatten. Selbst wenn man nur die von 

Herrn Homolka eingeräumte Äusserung zugrunde legt, nach der er angerufen habe, um darauf 

hinzuweisen, dass für eine Ordination alle Ausbildungsschritte erfolgreich durchlaufen werden 

müssen, konnte diese Aussage im Rahmen eines Anrufs auf dem Handy des Studierenden in 

unmittelbarem zeitlichen Kontext mit dem Protestbrief, der ausweislich der Aussage von Hin-

weisgeber B Herrn Homolka unmittelbar zuvor sehr erzürnt hatte – nur so verstanden werden, 

dass der Protestbrief einen erfolgreichen Studienabschluss gefährdete. Einen anderen Kontext 

oder eine andere Deutungsmöglichkeit hat im Übrigen auch Herr Homolka nicht dargelegt. 

Wenngleich sich der Adressat des Anrufs an den genauen Wortlaut der Aussagen von Herrn 
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Homolka nicht erinnern konnte, was nach Ablauf von zehn Jahren seit dem Ereignis nachvoll-

ziehbar ist, hat er keinen Zweifel daran gelassen, dass für ihn als Adressaten der Aussage ein 

Ausschluss aus dem Studium im Raum stand («but it was absolutely ciear to me (and as I re-

call, also to my colleagues) that the retribution was dismissal, there was no uncertain- ty»). 

In dieser Klarheit hat der Adressat des Anrufs den Kommilitonen den Inhalt des Gesprächs im 

unmittelbaren Anschluss offenbar auch weitergegeben («Soweit ich es verstanden habe, hatte 

Herr Prof. Dr. Homolka dem von ihm angerufenen Kommilitonen unmissver- 

stündlich klargemacht, dass alle drei von uns im Israel-Jahr, die den Protestbrief unterschrie-

ben hatten, den Rausschmiss riskierten, wenn wir unsere Unterschrift: nicht zurückziehen 

würden.»). 

Letztlich belegt nach Überzeugung der Untersuchungsführer auch der unter E. II. 1. h) darge-

stellte Fall ex post, dass eine Verärgerung Herm Homolkas ausreichen konnte, von einer Ordi-

nation ausgeschlossen zu werden. Ausweislich seiner eidesstattlichen Versicherungen im Zuge 

der Untersuchung macht Herr Homolka an ihrer Unterschrift unter dem Brief nunmehr sogar 

ihre vermeintliche mangelnde Eignung der Studierenden für das Rabbineramt fest. 

Auch diese Argumentation spricht dafür, dass Herr Homolka schon damals gegenüber den Stu-

dierenden die Mitteilung transportierte, dass die Unterschrift unter dem Protestbrief den Erfolg 

ihres Studiums gefährde. 

Insofern steht zur Überzeugung der Untersuchungsführer fest, dass sich Herr Homolka dieser 

Auslegung seiner Äusserung bewusst war. 

Anhaltspunkte für ein Aussagekomplott liegen nicht vor. Der Umstand, dass Hinweisgeber A 

den damaligen Kommilitonen, Hinweisgeber F, auf die Möglichkeit einer Aussage gegenüber 

den Untersuchungsführern aufmerksam gemacht hat, ist vor dem Hintergrund, dass dieser im 

Ausland lebt und von der Untersuchung deshalb möglicherweise keine Kenntnis genommen 

hatte, nicht zu beanstanden. Im Übrigen hat Hinweisgeber A den Umstand seiner Kontaktauf-

hahme transparent mitgeteilt. Anhaltspunkte für eine inhaltliche Absprache haben sich nicht 

ergeben, zumal der Vorwurf dem Grunde nach bereits zuvor von anderen Hinweisgebern adres-

siert worden war. 

Gestützt werden die Aussagen der unmittelbar Betroffenen durch die Aussagen der Hinweisge-

ber C und E sowie durch den Umstand, dass alle drei Studierenden ihre Unterschrift nach ihrer 

Aussage in zeitlicher Nähe zu dem Telefonat zurückzogen. 
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Es liegen zudem nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer f indeutige Anhaltspunkte 

dafür vor, dass sich Herr Homolka am Vormittag des 07.12.2012 bei dem damaligen Studieren-

den Hinweisgeber B im Rahmen eines persönlichen Gesprächs auf dem Flur des Abraham Gei-

ger Kollegs vehement darüber beschwert hat, dass dieser den am Vortag versandten Protestbrief 

gegen die geplante Supervision der neuen Studierenden durch Person 1 unterzeichnet hatte, 

und Hinweisgeber B noch am selben Tag seine Unterschrift zurücknahm. Auch die 

Schilderung von Hinweisgeber B zu der Reaktion von Herrn Homolka auf den Protestbrief ihm 

gegenüber am nämlichen Tag stellen ein klares Indiz dafür dar, dass auch die unstreitig durch 

Herrn Homolka eigens angerufenen Studierenden in Israel zur Rücknahme ihrer Unterschrift 

unter Druck gesetzt wurden. 

Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt hingegen keine belastbaren Anhaltspunkte dafür vor, dass die 

Rückzahlung erhaltener Gelder oder überhaupt Kosten des Israeljahrs unmittelbar Gegenstand 

des Telefonats waren. Nach den im weiteren Zuge der Untersuchung eingegangenen schriftli-

chen Eingaben der damaligen Studierenden, Hinweisgeber F und A, waren der Ausschluss vom 

praktischen Jahr in Israel und das damit einhergehende Scheitern des Studiums, nicht hingegen 

die Frage der Kosten des Israeljahr Gegenstand des Telefonats. Eine Auswirkung auf die Kosten 

im Sinne eines Verlustes der gewährten Stipendien wäre aber – jedenfalls für die Zukunft nach 

Auffassung der Studierenden und nach Aussage von Herrn Homolka reflexartig erfolgt {«Wer 

aber aus der Ausbildung ausscheidet, kann nicht erwarten, dass die durch den Ausländsauf-

enthalt nach Ausscheiden entstehenden Kosten weiter vom Kolleg getragen werden.»). 

Dafür, dass auch dem Studierenden Hinweisgeber B von Herrn Homolka ein Übel für den Fall 

der Aufrechterhaltung des Protestes bzw. dor fehlenden Abkehr von dem Brief in Aussicht ge-

stellt wurde, liegen den Untersuchungsführern keine ausreichenden Beweise vor. Das Androhen 

eines konkreten Übels hat der Betroffene nicht geschildert. Auch ist nicht hinreichend geklärt, 

ob Herr Homolka die Anekdote aus seiner Zeit bei der Deutschen Bank, die in diesem Zusam-

menhang als konkludente Drohung zu bewerten sein könnte, am 07.12.2012 erwähnte oder es 

sich um eine Assoziation des Hinweisgebers handelte. 

Dass eine Einflussnahme auf Kommilitonen in diesem Zusammenhang am 07.12.2012 entspre-

chend den obigen Ausführungen nach der Überzeugung der Untersuchungsführer stattgefun-

den hat, belegt eine Drohung gegenüber Hinweisgeber B nicht zureichend. 

Die Aussage von Hinweisgeber C, Hinweisgeber B sei seinerzeit «bedroht» worden, ist nicht 
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substantiiert. Überdies ist nach der Aussage von Hinweisgeber C nicht ersichtlich, ob und wel-

che unmittelbaren Wahrnehmungen Hinweisgeber C diesbezüglich hat treffen können. 

(4) Rechtliche Würdigung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) 

i. 

(i)
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(b) Machtmissbrauch 

Der beschriebene Sachverhalt ist als Machtmissbrauch durch Herrn 

Homolka zu qualifizieren. 

Herr Homolka pickte sich, nach der Überzeugung der Untersuchungsführer, einzelne Studie-

rende und Mitarbeiter heraus und setzte diese mit unterschiedlichen Mitteln unter Druck. Ge-

genüber den im Ausland Weilenden geschah dies, nach der Überzeugung der Untersuchungs-

führer, mit dem Mittel der Drohung und dem Erzeugen von Angst, um den Studierendenprotest 

niederzuschlagen. 

Bezüglich der zum damaligen Zeitpunkt in Israel befindlichen Studierenden wird der Macht-

missbrauch bereits dadurch indiziert, dass anerkannte rechtliche 

Grenzen überschritten wurden 

Zudem besteht in Bildungseinrichtungen gerade mit Kollegstruktur eine besondere Anfälligkeit 

für Machtmissbrauch aufgrund der Fürsorgepflichten und dem Vertrauensverhältnis zwischen 

Lehr- bzw. Leitpersonen und Studierenden. In Anbetracht des Autoritätsverhältnisses, in dem 

Herr Homolka als Mitbegründer und zum Zeitpunkt der Äusserung auch Rektor des Kollegs zu 

seinen Studierenden stand, sind Letztere in Bezug auf Einschüchterungs- und Manipulations-

versuche besonders vulnerabel. Das Instrumentalisieren der institutionellen Autorität als Rek-

tor zu hochschulpolitischen Zwecken ist vor diesem Hintergrund besonders problematisch. 

Ein weiteres Indiz für Machtmissbrauch stellt zudem die Verwendung von Andeutungen und 

unscharfen Formulierungen dar. Der von Hinweisgeber F genutzte Ausdruck des «verwendeten 

Euphemismus», den der angerufene Hinweisgeber F Jahre später nicht mehr genau erinnerte, 

belegt dies ebenso wie die von Herrn Homolka selbst angeführte Äusserung (Er habe fern-

mündlich Studierende darauf hingewiesen, dass die Erfordernisse der praktischen Vorberei-

tung auf das geistliche Amt Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss seien, bzw. Er 

habe angerufen, um darauf hinzuweisen, dass für eine Ordination alle Ausbildungsabschnitte 

erfolgreich durchlaufen werden müssen.), deren Sinngehalt schwer zu fassen, im Kontext mit 

dem am Tag zuvor versandten Brief aber nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer 

gleichermassen als Drohung gemeint war und in diesem Sinne auch von den Adressaten aufge-

fasst wurde. Danach kommunizierte Herr Homolka nach Überzeugung der 
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Untersuchungsführer bewusst mit Andeutungen, um den Widerstand der Studierenden in Is-

rael zu brechen. 

Gegenüber Hinweisgeber B setzte Herr Homolka nach Überzeugung der Untersuchungsführer 

bewusst seinen institutsinternen Einfluss als damaliger Direktor und die potenzielle Wirkkraft 

einer lautstarken Bekundung seines Unmuts ein. Aufgrund der Lautstärke und des gewählten 

Ortes (im Institutsflur) war die Einschüchterung, nach Überzeugung der Untersuchungsführer, 

für die allermeisten Institutsanwesenden zu hören. Dadurch kam der Einschüchterung sowohl 

in der Breite eine grössere als auch in Bezug auf Hinweisgeber B, dem der Vorfall peinlich ge-

wesen sein dürfte, eine tiefere Wirkungskraft zu. 

Zudem zeigt bereits die geschilderte Art, in der Herr Homolka gegenüber Hinweisgeber B auf 

den Brief reagierte, dass er die sachliche, und überdies nicht in erster Linie ihm geltende Kritik, 

persönlich nahm und Hinweisgeber B dafür seinerseits persönlich anging. Auch dies stellt ein 

typisches Indiz für Machtmissbrauch dar. 

Zudem drängt sich aus dem Umstand, dass Person 1 fortan nicht mehr für verbindliche Super-

visionsveranstaltungen eingesetzt wurde, auf, dass es Herrn Homolka bei seinen Bemühungen, 

die Kritik einzudämmen, nicht so sehr um den Gegenstand der Kritik, sondern das Äussern von 

Kritik an sich, also den Mangel an Gehorsam und Unterordnung seitens der Studierenden ging, 

den er ausweislich der Heftigkeit seiner Reaktion offenkundig als Affront empfand. 

(c) Diskriminierung 

Der vorgenannte Sachverhalt ist auch als Diskriminierung zu qualifizieren. Zwar sind Anhalts-

punkte für eine Benachteiligung nach den Begrifflichkeiten des AGG nicht ersichtlich. Die SJT-

Richtlinie beruht auf einem Beschluss des Institutsrats aus 2020 und ist damit für den vorlie-

genden Sachverhalt von Ende 2012 – ebenso wie die AGK-Richtlinie aus 2020 – in zeitlicher 

Hinsicht nicht unmittelbar einschlägig. 

Der mutmassliche Sachverhalt stellt sich aber als Fall von «Gewalt» im Sinne des Untersu-

chungsauftrags dar. Entsprechende Formulierungen sind aus § 4 Ziff. 3 der SJT-Richtlinie ent-

lehnt. Zwar entfaltet die Richtlinie keine unmittelbare Wirkung. Nach dem Untersuchungsauf-

trag waren aber bestimmte Fälle sexualisierter Belästigung bzw. Gewalt im Sinne dieser Richt-

linie auch ungeachtet von deren zeitlicher oder sachlicher Geltung zu beachten. 
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Festgestellt und bewertet werden soll hiernach durch die Untersuchungsführer unter anderem 

auch die Androhung von Gewalt, Verfolgung oder Nötigung. 

Zur Überzeugung der Untersuchungsführer hat Herr Homolka Hinweisgeber F und mittelbar 

über diesen auch zwei weitere Studierende in Israel (u.a. Hinweisgeber A) mit einem empfind-

lichen Übel gedroht und diese dadurch zur Rücknahme ihres Protestes veranlasst
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j) Fall io 

(1) Sachverhalt 

Nach Angaben von Hinweisgeber A soll Herr Homolka gemeinsam mit Person i abfällig über 

Person 2 gesprochen haben, nachdem sich diese bei der liberalen jüdischen Gemeinde von [Ort] 

beworben hatte. 

Hinweisgeber A bekundete gegenüber den Untersuchungsführern, seine Gemeinde habe einen 

Kantor gesucht. Person 2, seinerzeit Kantoratsstudierende am Abraham Geiger Kolleg, sei nach 

eigenen Angaben immer viel herumgereist und habe ihm, Hinweisgeber A, gegenüber geäus-

sert, dass sie gerne einmal in einer Gemeinde ankommen und nicht jedes Wochenende woan-

ders sein wolle. Die Gemeinde von Hinweisgeber A habe dann per E-Mail in Kontakt mit ihr 

gestanden und sie sei zu Besuch in die Gemeinde gekommen. Es sei dem Abraham Geiger Kolleg 

mitgeteilt worden, man habe sich entschieden, die Gemeinde wolle mit Person 2 gerne einen 

Arbeitsvertrag abschliessen. Daraufhin hätten sowohl Herr Homolka als auch Person 1 geäus-

sert, Person 2 sei «ganz schlimm», sie sei eine «Diva», sie habe ihren «eigenen Kopf1 und sei 

«schlecht zu führen». Es sei sehr stark von Person 2 als Bewerberin abgeraten worden. 

Hinweisgeber A berichtete weiter, der Vorstand der Gemeinde habe jedoch darauf verwiesen, 

dass nicht die Bewertung von Herrn Homolka massgeblich sei, sondern der Eindruck des Ge-

meindevorstands. Die Gemeinde sei sehr beeindruckt von Person 2 gewesen und habe mit ihr 

einen Vertrag abgeschlossen, was Herr Homolka der Gemeinde «etwas übelgenommen» habe. 

Nach Aussage von Hinweisgeber A und ausweislich öffentlicher Quellen ist Person 2 seit 2021 

als Kantor an der liberalen jüdischen Gemeinde [Stadt] tätig. Das Gespräch soll sich nach Aus-

kunft von Hinweisgeber A nach September 2020 zugetragen haben. 

Person 1, die zu diesem Vorfall mit Schreiben der Untersuchungsführer vom 24.10.2022 ange-

hört wurde, teilte den Untersuchungsführern am 01.11.2022 per E-Mail mit, sich zu dem Sach-

verhalt nicht äussern zu wollen. Auch auf das zweite Anhörungsschreiben vom 08.08.2023 er-

klärte Person 1 mit E-Mail vom 18.08.2023, von der Möglichkeit, sich zu dem Inhalt dieses An-

hörungsschreibens zu äussern, keinen Gebrauch zu machen. 

Herr Homolka äusserte sich in einem Interview mit der Zeitung «Die Zeit» vom 27.10.2022 mit 

dem Titel «Das war Rufmord» auf die (allgemeine) Frage, ob Studierende überhaupt noch eine 

Jobchance hätten, wenn sie nicht «on good terms» mit ihm seien, dahingehend, dass dies 
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eine böse Unterstellung sei. Erstens entschieden die Gemeinden selbst, welche Rabbiner sie 

wollten. Zweitens sei es der Vorzug des Kollegs, dass man allen Absolventen eine Jobperspek-

tive biete, ihnen – auch im Ausland – aktiv bei der Suche helfe. Er gab an, er fördere gern, und 

er bedauere es wirklich, wenn Studierende ihn als einschüchternd empfunden hätten. Im Nach-

hinein denke er sich, er habe sich mehr Zeit für die Studierenden nehmen sollen. Durch Gremi-

enarbeit und Fundraising sei er oft unterwegs gewesen. 

Darüber hinaus äusserte er sich über seinen Rechtsanwalt mit Stellungnahme vom 04.12.2022. 

Hier führte er aus, dass es bisher zu den wichtigsten Aufgaben des Abraham Geiger Kollegs 

gehört habe, schon während des Studiums spätere Beschäftigungsmöglichkeiten zu eröffnen. 

Das Kolleg würde, vertreten durch ein anderes Mitglied der Leitungsebene, dabei Studierende 

sowie auch Gemeinden beraten. Dies beziehe sich auf die Besoldung und den Arbeitsvertrag. 

Dabei beziehe das Kolleg seine, Herrn Homolkas, Erfahrung und Expertise mit ein. Diese Mo-

deration bei der Suche eines künftigen Arbeitsgebers schliesse auch die Umsicht ein, potenzielle 

Arbeitgeber nicht gegeneinander aus^uspielen und Grundregeln des fairen Umgangs zu beach-

ten. Allgemein werde diese Hilfestellung als sehr wichtig angesehen. Es sei aber völlig ins Be-

lieben der Studierenden gestellt, nach der Ordination ein Beschäftigungsverhältnis ihrer Wahl 

einzugehen. Daher betrachte er die Vorwürfe als vollkommen aus der Luft gegriffen. 

Erst im Rahmen einer eidesstattlichen Versicherung vom 05.01.2023 (betreffend das oben er-

wähnte Verfahren, vgl. B. IV. 5.) äusserte sich Herr Homolka zu dem konkreten Sachverhalt. Er 

versicherte an Eides statt, im Rahmen von Platzierungsbemühungen, «um Gemeinden und Stu-

dierende zu matchen», habe er Hinweisgeber A gesagt, die Kantorenstudierende Person 2 sei 

eine «Diva». Das habe Hinweisgeber A nicht von ihrer Anstellung abgehalten. Die eidesstattli-

che Versicherung wurde mit Schriftsatz vom 06.01.2023 dem Landgericht Berlin in der zivil-

rechtlichen Streitigkeit zur Kenntnis gegeben. 

Überdies hat Herr Homolka mit Datum vom 12.06.2023 « Bezug auf den Sachverhalt eides-

stattlich versichert, er habe nicht auf eine Gemeinde eingewirkt, einen Studierenden nicht ein-

zustellen, weil er diesen für eine «Diva» gehalten habe. Er sei im Rahmen der Platzie- rungsge-

spräche um seinen Rat zur Passfähigkeit von Studierenden in Bezug auf das vielschichtige An-

forderungsprofil eines Gemeindekantors gebeten worden. Die Entscheidung über Anstellungen 

träfen die künftigen Arbeitgeber selbständig. 

Mit Schreiben der Untersuchungsführer vom 08.08.2023 wurde Herrn Homolka eine Ent-
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wurfsfassung dieser Sachverhaltsbeschreibung übermittelt und ihm in diesem Zuge Gelegen-

heit gegeben, zu der Darstellung Stellung zu nehmen, er habe über Person 2 gesagt, sie sei «ganz 

schlimm», habe ihren «eigenen Kopf* und sei «schlecht zu führen». 

Auch im Zuge der zweiten Anhörung liess Herr Homolka mit anwaltlichem Schreiben vom 

11.09.2023 mitteilen, dass hierzu keine ergänzende Stellungnahme erfolge. 

(2) Beweis Würdigung 

Herr Homolka hat eingeräumt, die Kantorenstudierende Person 2 gegenüber Hinweisgeber A 

als «Diva» bezeichnet zu haben. Die Äusserung fiel im Rahmen eines Gesprächs mit Hinweis-

geber A im Kontext einer geplanten Anstellung von Person 2 in der Gemeinde, für die Hinweis-

geber A als Rabbiner tätig ist. Begleitet wurde die Äusserung, nach der Aussage von Hinweis-

geber A, die die Untersuchungsführer für glaubhaft bewerten und die auch Herr Homolka nicht 

ausdrücklich in Abrede gestellt hat, von Bekundungen, die studierende Person sei ganz 

schlimm, sie habe ihren eigenen Kopf und sei schlecht zu führen. 

Soweit Herr Homolka bekundet hat, er sei um seinen Rat zur Passfähigkeit von Studierenden 

in Bezug auf das vielschichtige Anforderungsprofil eines Gemeindekantors gebeten worden, wi-

derspricht diese Darstellung derjenigen des Hinweisgebers. Im Übrigen stellt sich die Frage, 

wie die Aussage über eine Kantorenstudierende, sie sei eine «Diva», habe ihren eigenen Kopf 

und sei schlecht zu führen, im Zusammenhang mit der «Passfähigkeit von Studierenden in Be-

zug auf das vielschichtige Anforderungsprofil eines Gemeindekantors» nicht als Einwirkung auf 

die Gemeinde, den Studierenden nicht einzustellen, verstanden werden soll. 

(3) Rechtliche Bewertung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. II. 1. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt.
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üi) 

iv) 

(b) Machtmissbrauch 

Der beschriebene Sachverhalt ist 

zu qualifizieren. 

als Machtmissbrauch durch Henn Homolka 
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Von Machtmissbrauch im Sinne der Untersuchung kann gesprochen werden, wenn die für ei-

nen spezifischen institutionellen Kontext bestehende Autorität im Sinne eines Über- /Unter-

ordnungsverhältnisses im Rahmen eines anderen institutioneilen Gefüges entfaltet wird, in 

welchem der den Einfluss beanspruchenden Person keine Rolle als Einflussnehmer zusteht. Die 

Autorität aus einer asymmetrischen institutioneilen Beziehung wird also in ein Verhältnis über-

tragen, auf das sich die institutioneile Legitimation nicht erstreckt. 

Als Mitbegründer und zum Zeitpunkt der Äusserung noch Rektor des Abraham Geiger Kollegs 

stand Herr Homolka in einem solchen Autoritätsverhältnis zu den Studierenden des Kollegs, 

darunter auch Person 2. Innerhalb der liberalen jüdischen Gemeinde von [Ort] hatte Herr Ho-

molka jedoch keine Position inne, welche eine Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse insti-

tutionell legitimiert hätte. Selbst wenn es der Praxis entsprochen haben sollte, dass Herr Ho-

molka die «Passfähigkeit von Studierenden in Bezug auf das vielschichtige Anforderungsprofil 

eines Gemeindekantors» zu beurteilen und zu kommentieren hatte, oblag es ihm nach Auffas-

sung der Untersuchungsführer sicher nicht, unter der Verwendung plakativer und im Kontext 

eindeutig negativer Attribute die fehlende Eignung einer Studierenden und Bewerberin für eine 

Stelle – nicht nur für diese, sondern für jede Gemeinde – anzusprechen. Eine solche «Herab-

würdigungsbefugnis» nimmt letztlich auch Herr Homolka nicht für sich in Anspruch. Mit einer 

negativen Beurteilung des Studierenden die eigenständige Entscheidung des Gemeindevor-

standes in Frage zu stellen, stellt eine Umgehung bzw. Unterminierung offizieller Entschei-

dungsprozesse und damit ein typisches Indiz für den Missbrauch von Macht dar. 

Für einen Machtmissbrauch spricht zudem, dass nach Auffassung der Untersuchungsführer 

auch anerkannte zivilrechtliche Grenzen überschritten wurden 

. Konkret ist die Äusserung von Herrn Homolka als Mechanismus der Diffamierung zu 

kategorisieren, welche unter Ausnutzung einer faktischen Machtposition erfolgte. Darüber hin-

aus nahm er die Schädigung einer Dritten in Person der Studierenden Person 2 nach Einschät-

zung der Untersuchungsführer jedenfalls billigend in Kauf, ja bezweckte sie mutmasslich sogar, 

als er mit der nach Überzeugung der Untersuchungsführer gefallenen Bezeichnung «Diva» und 

der Darstellung als «ganz schlimm» und «schlecht zu führen» von deren Einstellung – aus Sicht 

der Untersuchungsführer sowie auch des Hinweisgebers A – unverhohlen abriet. 
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(c) Diskriminierung 

Ein Fall der Benachteiligung oder Belästigung nach den Begrifflichkeiten des AGG liegt nicht 

vor. Auch erfolgte die mutmassliche Äusserung, die nach Auffassung der Untersuchungsführer 

im konkreten Kontext Ausdruck von Herabsetzung und Geringschätzung ist, nicht aufgrund 

von gruppenspezifischen Merkmalen und unterfällt damit nicht der Begriffsbestimmung der 

Diskriminierung im Sinne von § 4 Nr. 1 der – hier zeitlich und personell – unmittelbar anwend-

baren SJT-Richtlinie. Allerdings umfasst der Begriff der sexualisierten Belästigung und Gewalt 

der Richtlinie unter § 4 3. d) jedwede Fälle von beleidigenden Äusserungen. Damit stellt das 

mutmassliche Verhalten einen Richtlinienverstoss dar. 

Gleiches dürfte aus der zeitlich und personell unmittelbar anwendbaren AGK-Richtlinie von 

Februar 2020 folgen, die für alle Mitglieder der Einrichtung gilt und diese zu gegenseitigem 

Respekt und Anerkennung verpflichtet. Die Anwendung beleidigender Sprache war schon im 

Handbuch vom Stand 2019 als Beispiel sanktionierbaren Fehlverhaltens angeführt. Die darin 

enthaltenen Verhaltensregeln galten ausdrücklich zwar seinerzeit nur für Studierende. Nach 

Erlass der AGK-Richtlinie liegt aber nahe, dass die im Handbuch aufgeführten Verbote nun in 

gleicher Weise für Mitarbeiter und Leitungspersonen des Abraham Geiger Kollegs gelten und 

die Pflicht zu gegenseitigem Respekt und Anerkennung konkretisieren.
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k) Fall 11 

(1) Sachverhalt 

Im Zeitraum vom 24. bis zum 2g. März fand zwischen zwei Personen eine Konversation über 

das soziale Netzwerk Facebook statt. Hierbei handelte es sich zum einen um eine Person mit 

dem Benutzernamen «Walter» und einem Profilbild, auf welchem Herr Homolka zu erkennen 

ist, und zum anderen um Hinweisgeber A. 

In dem Chat zwischen den beiden Facebook-Nutzem ging es u.a. um Person 1. Ausweislich öf-

fentlicher Quellen handelt es sich bei dieser um einen deutschen orthodoxen Rabbiner. Dem 

Chat-Verlauf sind folgende Nachrichten zu entnehmen: 

Hinweisgeber A: « 

Daraufhin dürfte der Facebook-Nutzer mit dem Benutzernamen «Walter» versucht haben, 

Hinweisgeber A telefonisch zu erreichen, was jedoch offenbar nicht gelang. Denn in der vor-

genannten Kommunikation heisst es weiter: 

Hinweisgeber A: « 

«Walter»:
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Hinweisgeber A: 

«Walter»: 

Hinweisgeber A: « 

..Walter»: « 

Hinweisgeber A: 

Daraufhin übersandte der Facebook-Nutzer mit dem Benutzernamen «Walter» drei Fotos, auf 

welchen augenscheinlich Person i jeweils mit verschiedenen anderen Personen abgelichtet ist. 

«Walter»: « 

Hinweisgeber A: « 

«Walter»:
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Hinweisgeber A: « 

«Walter»: 
« 

Hinweisgeber A: « 
u 
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«Walter»: « 
0 

Hinweisgeber A: « 

«Walter»: « 

Hinweisgeber A: 

«Walter»: « « 

Am 29. März übersandte der Facebook-Nutzer mit dem Benutzernamen «Walter» sodann ein 

Foto von einem Dokument, das überwiegend in hebräischer Sprache gefasst ist. In engli- 

scher/deutscher Sprache ist darin die Überschrift «Rabbinic Court for the Jewish Communi- 

ties of Europe» sowie der Name «[Person 1]» enthalten. 

«Walter»: « 

Hinweisgeber A: «



Gercke 

Wollschläger 

359 

 

 

«Walter»: « er 

Daraufhin übersandte der Facebook-Nutzer mit dem Benutzemamen «Walter» ein Foto eines 

Dokuments. Hierbei handelt es sich augenscheinlich um ein Formular des Abraham Geiger Kol-

legs, das mit «2. Bewerbung» überschrieben ist und in welchem Angaben zu den Eltern abgef-

fagt werden. Darin sind handschriftliche Eintragungen zu einer männlichen Person mit dem 

Nachnamen [Nachname Person i] und einer weiblichen Person enthalten. Sowohl als Religion 

des Vaters als auch als Religion der Mutter ist dort «[die andere, nicht-jüdische Religionszuge-

hörigkeit]» eingetragen. 

«Walter»- « 

Der Facebook-Nutzer mit dem Benutzernamen «Walter» übersandte sodann ein Foto eines Le-

benslaufs von Person i, aus welchem die in der vorstehenden Nachricht enthaltenen Daten her-

vorgehen. 

Dem Chat ist zu entnehmen, dass Hinweisgeber A den Facebook-Nutzer mit dem Benutzerna-

men «Walter» eingangs explizit auf Person i ansprach und fragte, ob dieser Konvertit sei. 
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Des Weiteren ist dem Chat zu entnehmen, dass der Facebook-Nutzer mit dem Benutzernamen 

«Walter» seinen Chatpartner zweimal um Vertraulichkeit bat, diese Bitte am 29.03. aber nach 

Übersendung des ersten Fotos dahingehend relativierte, als er schrieb, Person 13 könne der 

Chatpartner dieses Dokument durchaus zeigen. 

Aus einzelnen Chat-Inhalten ist in Verbindung mit Erkenntnissen aus öffentlich zugänglichen 

Quellen ersichtlich, dass der Chat im März des Jahres 2022 geführt worden sein dürfte. 

Hinweisgeber A teilte im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern mit, dass er 

seit dem Sommersemester [Jahresangabe] Rabbinatsstudent [...] sei und [...] studiere, Herrn 

Homolka habe er schon vor dem Studienbeginn auf verschiedenen Veranstaltungen gesehen; 

das erste Mal habe er vermutlich im Jahr 2014 mit ihm gesprochen. Herr Homolka habe ihm 

auch auf Facebook geschrieben, dies aber erst so richtig, seit er Studierender [...] sei. Inhaltlich 

habe es sich bei den Nachrichten überwiegend um typische Rundbenachrichtigungen und Ver-

anstaltungshinweise gehandelt. Es habe aber – nach seiner Erinnerung im letzten Herbst/Win-

ter vor dem Interview – auch eine Konversation über einen Rabbiner gegeben, über dessen Hin-

tergrund er, Hinweisgeber A, sich erkundigt habe. Es sei darum gegangen, ob Person 1 zum 

Judentum konvertiert sei, was dieser abgestritten habe. Er habe sich gedacht, dass Herr Ho-

molka als «der Chef von all diesen Sachen» dies wissen müsse. Daher habe er ihn kurz gefragt, 

ob er bestätigen könne, dass Person 1 einmal am Abraham Geiger Kolleg oder an der School of 

Jewish Theology studiert habe. Anstatt mit Ja» oder «nein» zu antworten oder «ich darf keine 

Auskunft darüber geben, wer bei uns Student war», habe Herr Homolka gleich erzählt, dass 

Person 1 dort gewesen sei und zum Judentum übergetreten sei. Er habe ihm dann auch Scans 

bzw. Fotos von verschiedenen Dokumenten, so z.B. von der Übertrittsurkunde von Person 1 und 

von deren Bewerbungsunterlagen mit den Namen und der Konfession ihrer Eltern geschickt. 

Ausserdem habe Herr Homolka ihm, Hinweisgeber A, eine Übersicht des Lebenslaufs von Per-

son 1 sowie verschiedene E-Mails geschickt, die andere über Person 1 geschrieben hätten, um 

Auskunft über diesen zu erteilen. 

Herr Homolka habe zudem mitgeteilt, dass Person 1 das Abraham Geiger Kolleg verlassen habe, 

weil er Probleme mit Frauengeschichten gehabt habe. 

Hinweisgeber A erklärte, dass Person 1 eine Person sei, die viel im jüdisch-christlichen Dialog 

aktiv sei. Dies sei ein Feld, das vor allem von Herrn Homolka und «seinen Leuten» «bestellt» 

werde. Die Orthodoxie sei hieran kaum interessiert, deswegen sei dies ein Bereich, in welchem 

man fast nur liberale Rabbiner finde. Dass dort ein orthodoxer Rabbiner mitmische, sei ein 
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Dorn im Auge von Herrn Homolka. Er, Hinweisgeber A, könne sich vorstellen – dies sei aber 

nur eine Vermutung – dass angesichts dessen, dass Person i im jüdisch-christlichen Dialog in 

Deutschland so prominent und bei Herrn Homolka so unliebsam geworden sei, es vielleicht 

kein Zufall sei, dass Herr Homolka so schnell alle erdenklichen Negativinformationen über Per-

son 1 gehabt habe. Es möge etwas dran sein, wenn jemand leugne, dass er übergetreten sei und 

er, Hinweisgeber A, verstehe auch nicht, «wie man in einer so kleinen Welt einen solchen 

Quatsch» erzählen könne. Das Problematische sei aber, dass Herr Homolka ihm, Hinweisgeber 

A, Informationen mitgeteilt habe, die er ihm niemals hätte geben oder zeigen dürfen. 

Der anwaltliche Vertreter verwies im Rahmen der zweiten Anhörung durch die Untersuchungs-

führer zu dem hier gegenständlichen mutmasslichen Sachverhalt mit Schreiben vom 

11.09.2023 darauf, dass die Informationen nachweislich mit der absoluten Bitte um Vertrau-

lichkeit im 2-Personen-Verhältnis versendet worden seien, bei denen Herr Homolka davon 

habe ausgehen dürfen, dass diese nicht an Dritte herangetragen würden. 

Zum Sachverhalt sei Folgendes zu sagen: Hinweisgeber A habe in seiner Eigenschaft als ange-

hender Rabbiner der Jüdischen Gemeinde [Ort] Herrn Homolka bezüglich eines Auftretens ei-

nes orthodoxen Kollegen in seiner Gemeinde befragt. Herr Homolka habe ihm sodann als Ge-

schäftsführer des Zacharias Frankel College, dessen Student er gewesen sei, Auskunft erteilt, 

ihn aber mehrfach um Vertraulichkeit gebeten. Herr Homolka habe seine Nachfragen beant-

wortet und spezifisch zugestanden, dass er allein die Konversionsurkunde des Kollegen mit dem 

Vorstand der Gemeinde [Ort] teilen möge, wenn er dies für unbedingt notwendig hielte. Hin-

weisgeber A habe durch die Weitergabe der Korrespondenz das Vertraulichkeitsgebot verletzt. 

Es sei in diesem Zusammenhang vollkommen unklar, was dieser Sachverhalt mit Vorwürfen 

von Machtmissbrauch und Diskriminierung seitens Herrn Homolka zu tun habe. Der Sachver-

halt gehe gänzlich am Prüfungsauftrag vorbei. 

(2) Beweiswürdigung 

Die Untersuchungsführer haben keinen Anlass zu zweifeln, dass der vorzitierte Chat im März 

2022 wie zuvor zitiert zwischen Hinweisgeber A und Herrn Homolka geführt wurde und letzte-

rer folglich Informationen bezüglich Person 1 preisgab und abgelichtete Unterlagen versandte. 

die im Zuge der damaligen Bewerbung für ein Studium am Abraham Geiger Kolleg erstellt und 

Herrn Homolka bekannt gemacht worden waren. Anhaltspunkte dafür, dass eine andere Person 

über den Account von Herrn Homolka handelte, bestehen nicht. Herr Homolka hat nach dem 
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Dafürhalten der Untersuchungsführer eingeräumt, die Kommunikation geführt zu haben. 

(3) Rechtliche Bewertung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) Straf recht 

Auf Basis des vorstehend geschilderten Sachverhalts liegen zureichende tatsächliche Anhalts-

punkte für eine Strafbarkeit von Herrn Homolka wegen einer Straftat gemäss § 42 Abs. 2 Nr. 1 

BDSG und § 203 Abs. 2 Nr. 1 StGB vor. 

1. Straftatbestand des § 203 Abs. 2 Nr. 1 StGB 

Gemäss § 203 Abs. 2 Nr. 1 StGB macht sich strafbar, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, na-

mentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebsoder Ge-

schäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als Amtsträger anvertraut worden oder sonst bekanntge-

worden ist. 

i) Objektiver Tatbestand 

(i) Täter 

Es bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Herrn Homolka die Informa-

tionen zu Person 1 in seiner Funktion als Amtsträger bekanntgeworden sind. 

Amtsträger ist gemäss § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB irsbesondere, wer nach deutschem Recht Beamter 

ist, in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amts Verhältnis steht oder sonst dazu bestellt ist, 

bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der öffentli-

chen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfullung gewählten Organisationsform wahr-

zunehmen. 

Für die Frage, ob eine Information dem Täter «als Amtsträger» bekannt geworden ist, ist das 

Bekanntwerden kraft Berufsausübung entscheidend. Massgebend ist der Funktionsbezug zu 
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der in der Täterbeschreibung des § 203 StGB vorgesehenen durch den Täter ausgeübten beruf-

lichen Tätigkeit. 

Herr Homolka ist seit 2014 ordentlicher Universitätsprofessor für Jüdische Religionsphiloso-

phie der Neuzeit mit Schwerpunkt Jüdische Denominationen und interreligiöser Dialog an der 

Universität Potsdam. In dieser Funktion ist er Beamter des Landes Brandenburg, mithin Be-

amter im staatsrechtlichen Sinne gemäss § 11 Nr. 2 lit. a StGB und damit Amtsträger im Sinne 

von § 203 Abs. 2 Nr. 1 StGB. 

Zugleich ist er Rektor des Abraham Geiger Kollegs. Als Rektor des Abraham Geiger Kollegs ist 

Herr Homolka zwar grundsätzlich kein Beamter. Denn das Abraham Geiger Kolleg ist keine 

staatliche Einrichtung, sondern An-Institut der Universität Potsdam, welches privatrechtlich in 

Form einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH) institutionell ausgestaltet ist. Wie § 76 Abs. 2 

BbgHG klarstellt, werden die Beschäftigungsverhältnisse einer Einrichtung durch die Anerken-

nung als An-Institut nicht berührt; es kommt nicht zu einer Angliederung der Beschäftigten an 

die Hochschule. 

Dennoch bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Herr Homolka die In-

formationen zu Person 1 in seiner Funktion als Amtsträger bekanntgeworden sind. Denn Rektor 

des Abraham Geiger Kollegs kann gemäss § 5 der Geschäftsordnung nur sein, wer zugleich or-

dentlicher Professor der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam ist. Die ordent-

liche Professur an der School of Jewish Theology und somit die damit einhergehende Amtsträ-

gereigenschaft gemäss § 11 Nr. 2 lit. a StGB sind damit notwendige Bedingung, um Rektor des 

Abraham Geiger Kollegs zu werden. Die Rektoreneigenschaft ist durch § 5 der Geschäftsord-

nung des Abraham Geiger Kollegs untrennbar mit der ordentlichen Professur an der Universität 

Potsdam verknüpft. Ohne seine ordentliche Professur an der School of Jewish Theology und die 

damit verbundene Amtsträgerstellung hätte Herr Homolka nicht Rektor 

des Abraham Geiger Kollegs sein können und hätten ihm die den Hinweisgeber A betreffenden 

Informationen nicht im Zuge von dessen Bewerbung bekannt werden können. 

Mithin sind Herrn Homolka die Informationen in seiner Funktion als Amtsträger bekanntge-

worden. 

(ii) Tatobjekt 
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Es bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass die die Person 1 betreffenden 

Informationen für Herrn Homolka ein fremdes Geheimnis darstellen. Ein Geheimnis ist jede 

Tatsache, die nur einem begrenzten Personenkreis bekannt oder zugänglich ist, die derjenige 

dessen Sphäre sie entstammt, nicht aus diesem Kreis hinausgelangen lassen will oder, würde er 

sie kennen, nicht aus diesem Kreis hinausgelangen lassen wollte, und an deren Geheimhaltung 

er ein von seinem Standpunkt aus verständliches Interesse hat.546 

Es bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass die in Rede stehenden Infor-

mationen zu Person 1 nur einem begrenzten Personenkreis bekannt und zugänglich waren und 

dass Person 1 nicht wollte, dass die Informationen aus diesem Kreis hinausgelangen. 

(iii) Tathandlung 

Es bestehen ferner zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Herr Homolka das Ge-

heimnis von Person 1 gegenüber Hinweisgeber A offenbart hat. Offenbaren ist jedes Mitteilen 

des zur Tatzeit noch bestehenden Geheimnisses an einen Dritten, der dieses nicht, nicht in dem 

Umfang oder nicht sicher kennt. Vorliegend hatte Hinweisgeber A zwar offenbar den Umstand 

gerüchteweise bereits vernommen, bezeichnete die Informationen von Herrn Homolka dann 

aber als «krass» und bedankte sich, die Information nun «schwarz auf weiss» zu haben. 

Des Weiteren fehlen jegliche Anhaltspunkte dafür, dass Hinweisgeber A ein berufsmässig täti-

ger Gehilfe im Sinne von § 203 Abs. 3 S. 1 StGB oder sonstiger Mitwirkender im Sinne des § 203 

Abs. 3 S. 2 StGB war. 

ii) Subjektiver Tatbestand 

Des Weiteren bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Herr Homolka vor-

sätzlich handelte. Betreffend den Vorsatz von Herrn Homolka im Hinblick auf seine Amtsträ-

gerstellung folgt dies aus dem Umstand, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür be-

stehen, dass Herr Homolka die Geschäftsordnung des Abraham Geiger Kollegs selbst erlassen 

hat. 

iii) Rechtswidrigkeit 

 
s^6 Hilgendorf, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2023, § 203, Rn. 32. 
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Es fehlen Anhaltspunkte dafür, dass Herr Homolka befugt oder in sonstiger Weise gerechtfer-

tigt gehandek hat. Nach Einschätzung der Untersuchungsführer war Person 1 mit der Offenba-

rung der Informationen gegenüber Hinweisgeber A offensichtlich nicht einverstanden. Nach 

der aus dem Chat ersichtlichen Brisanz des Geheimnisses und der beruflich und sozial nachtei-

ligen Wirkung seines Bekanntwerdens liegt ein Einverständnis fern. Damit fehlt es zugleich an 

Anhaltspunkten für eine mutmassliche Einwilligung von Person 1. 

iv) Qualifikation 

Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern 

oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe gemäss § 203 Abs. 6 StGB Freiheitsstrafe bis 

zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Es handelt sich insofern um eine Qualifikation zum Grundtat-

bestand. 

Vorliegend bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Herr Homolka mit 

Schädigungsabsicht zulasten der ehemaligen studierenden Person 1 gehandelt hat. 

Eine Schädigung beabsichtigt ein Täter, wenn es ihm zielgerichtet darauf ankommt, einer an-

deren Person einen Nachteil zuzufugen. Ein Nachteil ist die Beeinträchtigung eines jeden recht-

lich geschützten Interesses, unabhängig davon, ob diesem ein Vermögenswert zukommt.547 

Demnach genügt es, wenn der Täter eine Ehrverletzung, Blossstellung oder Einschüchterung 

beabsichtigt. 

Ausweislich des Chat-Verlaufs ging es Herrn Homolka offenbar gerade darum, gegenüber Hin-

weisgeber A die Behauptung von Person i zu widerlegen, kein Konvertit zu sein. Um dies zu 

widerlegen, bediente sich Herr Homolka der Bewerbungsunterlagen, die die Konfession der El-

tern offenlegten. Da nach den Angaben von Hinweisgeber A Person 1 im Rahmen einer Veran-

staltung kurz zuvor noch ausdrücklich in Abrede gestellt hatte, Konvertit zu sein, war Herrn 

Homolka nach Überzeugung der Untersuchungsführer bewusst, dass er Person i durch die 

Preisgabe und den Beleg der nicht-jüdischen Konfessionszugehörigkeit der Eltern gegenüber 

Hinweisgeber A blossstellen würde. Auch aus dem Umstand, dass Herr Homolka Hinweisgeber 

A dazu aufforderte, das Dokument mit jedenfalls einer namhaften Person des jüdischen Lebens 

zu teilen, wird ersichtlich, dass er Person 1 Schaden zuzufügen trachtete. 

 
M’ Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 274 Rn. 16; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 203 Rn. 95 und § 

303b Rn. 12a; Puppe/Schumann, in: NK-StGB, 6. Aufl. 2023, § 274 Rr 13. 
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v) Strafantrag/Verjährung 

Dass Person i bereits Strafantrag gegen Herrn Homolka gestellt hat, ist nicht ersichtlich. § 203 

Abs. 1 Nr. 2 StGB ist gemäss § 205 Abs. 1 StGB ein sog. absolutes Antragsdelikt, sodass die Tat 

nur auf Antrag des Verletzten verfolgt werden kann. Andernfalls besteht ein Verfahrenshinder-

nis. Unklar ist, ob Person 1 von der Verletzung bis dato Kenntnis erlangt hat, was die Antragfrist 

in Lauf gesetzt haben würde. 

Da die Verjährungsfrist für die Verletzung von Privatgeheimnissen gemäss § 203 Abs. 1 und 2 

StGB nach § 78 Abs. 3 Nr. 5 StGB drei Jahre und für den qualifizierte Tatbestand gemäss § 203 

Abs. 6 StGB nach § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB fünf Jahre beträgt, ist, unter der Annahme, dass der 

Chat im März 2022 geführt wurde, bislang keine Verfolgungsveijährung eingetreten. 

ii. Straftatbestand des § 42 Abs. 2 Nr. 1 BDSG 

Gemäss § 42 Abs. 2 Nr. 1 BDSG macht sich u.a. strafbar, wer personenbezogene Daten, die nicht 

allgemein zugänglich sind, ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet und hierbei in der Absicht 

handelt, einen anderen zu schädigen. 

i) Objektiver Tatbestand 

(i) Tatobjekt 

Die an Hinweisgeber A versendeten Daten sind personenbezogene Daten, die nicht allgemein 

zugänglich sind. 

Personenbezogene Daten sind gemäss Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die sieh auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Hierzu zählen insbesondere Na-

men, biometrische Daten, personalisierte Kennungen einschliesslich damit verbundener Pass-

wörter sowie Zahlungsdaten.MH 

Die versendeten Bewerbungsunterlagen enthalten personenbezogene Daten des Bewerbers und 

seiner Eltern. Enthalten sind neben Namen und Adresse des Bewerbers auch sein Lebenslauf 

und seine E-Mail-Adresse. 

Darüber hinaus sind die personenbezogenen Daten der Eltern des Bewerbers, namentlich deren 

Namen, Adressen sowie ihre Konfessu ns Zugehörigkeit, betroffen. 
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Es bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass diese Daten nicht allgemein 

zugänglich waren. 

Allgemein zugänglich sind Daten, die von jedermann zur Kenntnis genommen werden können, 

ohne dass der Zugang zu den Daten rechtlich beschränkt ist.548 

Vorliegend fehlen Anhaltspunkte dafür, dass die gegenständlichen personenbezogenen Daten 

von jedermann zur Kenntnis genommen werden konnten, ohne dass der Zugang zu den Daten 

rechtlich beschränkt gewesen wäre. 

(ii) Tathandlung 

Indem Herr Homolka die Daten an den ausserhalb des Abraham Geiger Kollegs stehenden Hin-

weisgeber A über ein Messenger-Programm versendet hat – Anhaltspunkte für das Handeln 

eines Dritten über den Account haben sich nicht ergeben – hat er die Daten verarbeitet. 

Nach der Begriffsbestimmung in Art. 4 Nr. 2 DSGVO ist unter eine Datenverarbeitung jeder 

«mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vor-

gangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, 

die Organisation, das Ordnen, das Speichern, die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, 

das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, die Verbreitung, der 

Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung» zu verste-

hen. 

Vorliegend liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass Herr Homolka die 

Daten mittels eines Messenger-Programms versendet und dadurch durch Übermittlung offen-

gelegt hat. 

(Hi) Fehlende Berechtigung zur Datenverarbeitung 

Es bestehen bei lebensnaher Anschauung zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass 

Herr Homolka nicht zum Versand der personenbezogenen Daten berechtigt war, weil die Be-

werbungsunterlagen zu einem anderen Zweck als dem Zweck der Datenerhebung und entgegen 

dem offenkundigen Interesse des Betroffenen versendet worden sind. Eine Rechtsgrundlage, 

 
sw BGH NJW 2013, 2530, 2533. 
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die für den Verarbeitungsvorgang durch Übermittlung erforderlich gewesen wäre, ist auch im 

Übrigen, unabhängig von der vorbeschriebenen Zweckänderung, nicht ersichtlich. Insbeson-

dere ist nicht ersichtlich, dass sich Herr Homolka, soweit nicht personenbezogene Daten über 

die Religionszugehörigkeit betroffen sind, auf ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 

Abs. i S. 1 lit. f DSGVO an der Datenverarbeitung berufen könnte. Ein solches Interesse liegt 

insbesondere nicht in dem Wunsch, einen in der Öffentlichkeit bestehenden Irrtum aufzuklä-

ren. Personenbezogene Daten sind stets wahr und damit immer geeignet, einen wahren Sach-

verhalt zu offenbaren bzw. einen Irrtum aufzudecken. Folgte aus diesem Argument ein berech-

tigtes Interesse für die verbotswidrige Offenlegung, so liefe der durch die DSGVO bezwecke 

Schutz leer. Soweit personenbezogene Daten über die Religionszugehörigkeit betroffen sind, 

kommt die Rechtsgrundlage der berechtigten Interessen gemäss Art. 9 Abs. 2 DSGVO von vor-

herein nicht in Betracht. Denn dabei handelt es sieh um Daten über «religiöse oder weltan-

schauliche Überzeugungen», die nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO einem besonderen Schutz unterste-

hen und nur unter den restriktiven Voraussetzungen des Art. 9 Abs. 2 DSGVO verarbeitet wer-

den dürfen. Anhaltspunkte für eine Rechtsgrundlage nach Art. 9 Abs. 2 DSGVO konnten die 

Untersuchungsführer nicht ermitteln. 

ii) Subjektiver Tatbestand 

i) ) Vorsatz 

Es liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass Herr Homolka jedenfalls mit 

Eventualvorsatz gehandelt hat. Ein versehentliches Versenden ist, gerade bei einer aus mehre-

ren Nachrichten bestehenden Unterhaltung, lebensfremd. Die Fotos stehen in einem 

unmittelbaren inhaltlichen Zusammenhang zu den ausgetauschten Nachrichten. Danach liegt 

vielmehr nahe, dass Herr Homolka die Fotos der Bewerbungsunterlagen bewusst und gezielt 

anfertigte oder raussuchte und an Hinweisgeber A versandte. 

ii) ) Schädigungsabsicht 

Schliesslich bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Herr Homolka mit 

Schädigungsabsicht zulasten der ehemaligen studierenden Person 1 gehandelt hat. Insoweit 

kann auf die Ausführungen unter E. II. 1. k) (3) i. iv) verwiesen werden. 

iii) Rechtswidrigkeit und Schuld 
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Anhaltspunkte dafür, dass die mutmassliche Tat gerechtfertigt oder ohne Schuld begangen wor-

den sein könnte, sind nicht ersichtlich. 

iv) Strafantrag/Verjährung 

Die Tat wird gemäss § 42 Abs. 3 S. 1 BDSG nur auf Antrag verfolgt. Die Untersuchungsführer 

haben keine Kenntnis, ob wegen dieses Sachverhalts Strafantrag gestellt wurde. Einen solchen 

kann der Datenschutzbeauftragte des Landes Berlin als zuständige Datenschutzaufsichtsbe-

hörde oder die betroffene Person selbst stellen. Ersterer wurde durch den Datenschutzbeauf-

tragten des Landes Brandenburg über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. 

Ungeachtet dieser Verfahrensvoraussetzung war nach den eingangs erwähnten Untersuchungs-

kriterien der Sachverhalt in den Untersuchungsbericht aufzunehmen. 

Verfolgungsverjährung ist, unter der Annahme, dass der Chat im März 2022 geführt wurde, bis 

dato nicht eingetreten. Insofern läuft gemäss §§ 42 Abs. 1 BDSG, 78 Abs. 1 Nr. 4 StGB eine 

fünfjährige Verjährungsfrist seit Beendigung der mutmasslichen Straftat. 

iii.  

iv. Konkurrenzen 

Das Verhältnis zwischen § 203 Abs. 1 und 0 StGB einerseits und § 42 Abs. 2 BDSG andererseits 

ist umstritten und nicht abschliessend geklärt. So wird teilweise vertreten, dass beide Tatbe-

stände nebeneinander erfüllt sein können (Tateinheit, § 52 StGB), nach anderer Auffassung 

verdrängt § 203 StGB den Tatbestand des § 42 Abs. 2 BDSG.55» 
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(b) Machtmissbrauch 

Das Preisgeben personenbezogener Daten der Person 1 durch Herrn Homolka gegenüber Hin-

weisgeber A ist, nach Auffassung der Untersuchungsführer, als Machtmissbrauch zu qualifizie-

ren. Von Machtmissbrauch kann gesprochen werden, wenn die für einen spezifischen instituti-

onellen Kontext bestehende Autorität im Sinne eines Über- /Unterordnungsverhältnisses im 

Rahmen eines anderen Gefüges institutioneller oder sozialer Natur entfaltet wird, in dem der 

Einfluss beanspruchenden Person keine Rolle als Einflussnehmer zusteht. Autorität aus einer 

asymmetrischen institutionellen Beziehung wird in eigentlich symmetrische Verhältnisse über-

tragen, auf die sich die institutioneile Legitimation 

äs» Sydow, BDSG, 2020, § 42 Rn. 27.
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nicht erstreckt. Es geht im Kern also um die je nach Beziehung unterschiedlich verteilte Mög-

lichkeit, auf die jeweils andere Person Einfluss nehmen zu können. Im institutioneilen Kontext 

des Kollegs nahm Herr Homolka als damaliger Rektor eine solche übergeordnete Stellung ein. 

Die in diesem Rahmen bestehende Autorität erstreckt sich jedoch nicht auf Verhältnisse aus-

serhalb des Kollegs. Herr Homolka teilte personenbezogene Daten der Person i, welche deren 

religiösen Hintergrund offenlegten. Hierdurch nutzte er ihm als Direktor des Kollegs bekannt 

gewordenes Wissen über die ehemalige kollegangehörige Person in einem sozialen Kontext, in 

dem dieses überlegene Wissen nicht bekannt war und bei Weiterverbreitung geeignet war, die 

Kredibilität von Person 1 zu untergraben. Mithin machte er von einer aus dem Verhältnis als 

Kollegdirektor zu dem späteren Studierenden resultierenden einseitigen Einflussmöglichkeit 

Gebrauch. Insofern ist eine für den Machtmissbrauch charakteristische Asymmetrie in der 

Möglichkeit der Beeinflussung des gesellschaftlichen Ansehens der jeweils anderen Person klar 

zu erkennen. 

Missbrauch ist weiterhin dann anzunehmen, wenn Macht nicht im gesellschaftlich zugeschrie-

benen und legitimierten Sinne gebraucht wird, sondern allgemein akzeptierte Grenzen als legi-

tim angesehenen Handelns überschritten werden. Das Teilen von Informationen, die einzig auf-

grund der Stellung als Kollegdirektor bekannt sind, überschreitet ebensolche gesellschaftlich 

anerkannte Grenzen. Für einen Machtmissbrauch spricht hier bereits das Überschreiten recht-

licher Grenzen. Eis liegen – wie unter (a) ausgeführt – zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 

für eine strafrechtlich relevante Weitergabe personenbezogener Daten bzw. von Privatgeheim-

nissen vor. 

Besonders strenge Massstäbe bei der Beurteilung des Vorliegens von Machtmissbrauch gelten 

für Institutionen wie Bildungseinrichtungen. Aus der starken Asymmetrie, die sich aus der je-

weiligen Stellung in der Kollegshierarchie und dem gleichermassen fundamentalen Vertrauens-

verhältnis zwischen Leitungsebene und Studierendenschaft ergeben, folgen besondere Fürsor-

gepflichten. Die Vulnerabilität von Person i durch das Offenlegen ihres religiösen Hintergrun-

des und ihres beruflich-akademischen Werdeganges hätte erfordert, dass der Zugriff Aussen-

stehender auf diese Informationen verhindert wird. Stattdessen wurde ein solcher Zugriff auf 

personenbezogene Daten und deren Verbreitung durch den Direktor der Institution nicht nur 

nicht verhindert, sondern aktiv betrieben. 

Charakteristisch für einen Machtmissbrauch ist ausserdem die Absicht der Schädigung anderer. 

Herr Homolka äusserte nach den Feststellungen der Untersuchungsführer gegenüber Hinweis-

geber A, dieser könne das von ihm zuvor übersandte Dokument mit personenbezo- 
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genen Daten der Vorsitzenden in Münster zeigen [Anm.: Er regte damit sogar die Weiterver-

breitung der Daten von Person i an, die dazu geeignet gewesen wäre, ihrer beruflichen Laufbahn 

zu schaden]. 

Ein weiteres Indiz für machtmissbräuchliche Strukturen liegt vor, wenn Leitungspersonen mit 

Hilfe von für andere undurchschaubaren, intransparenten Kommunikationsmethoden den po-

tenziellen Einfluss ihres Gegenübers unterlaufen. Die Weitergabe der Informationen über Per-

son 1 erfolgte hinter ihrem Rücken über das soziale Medium Facebook. Damit war für Person i 

nicht ersichtlich, dass ein Austausch über ihre Person stattfand. 

(c) Diskriminierung 

Der vorstehend angenommene Sachverhalt ist nicht als Diskriminierung im Sinne des Unter-

suchungsauftrages zu qualifizieren. Anhaltspunkte für eine Benachteiligung nach den Begriff- 

lichkeiten von § 1 AGG liegen erkennbar nicht vor. Ebenso fehlt es an Anhaltspunkten für einen 

Verstoss gegen die SJT-Richtlinie oder die AGK-Richtlinie, sodass dahinstehen kann, ob die 

beiden Richtlinien zum Schutz von Person i als vor deren Erlass ehemals studierende Person 

überhaupt grundsätzlich anwendbar sind. Zugleich fehlt es an Anhaltspunkten für eine Diskri-

minierung im Sinne des Untersuchungsauftrages.
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(1) Fall 12 

(2) Sachverhalt 

Im Jahr 2013 wurde das Zacharias Frankel College gegründet. Hierbei handelt es sich um ein 

An-Institut der Universität Potsdam, das organisatorisch in die School of Jewish Theology ein-

gebunden ist. Zum Wintersemester 2015/16 nahmen die ersten Studierenden dort ihre Rabbi-

natsausbildung auf. Das Zacharias Frankel College bietet den praktischen Ausbildungsteil für 

das konservative Rabbinat an. 

Herr Homolka war seit der Griindungszeit bis zum Jahr 2023 einziger Geschäftsführer der Trä-

gergesellschaft des Colleges und bis 2022 neben der Leo Baeck Foundation, die er wiederum als 

Alleinvorstand vertrat, deren einziger Mitgesellschafter, wobei ein Aufsichtsrat nach den den 

Untersuchungsführern vorliegenden Informationen nicht existierte (vgl. zum Ganzen unter C. 

V. 1. a)). 

Überdies war Herr Homolka seit dessen Gründung Geschäftsführer («Executive Director») des 

Zacharias Frankel Colleges. 

Diverse Hinweisgeber haben eine nachteilige Behandlung des Zacharias Frankel Colleges durch 

Herrn Homolka und eine deutliche Zurücksetzung gegenüber dem Abraham Geiger Kolleg be-

schrieben. 

Auf die Frage, wie vertieft seine Kenntnisse in Bezug auf die Gesellschaftsstrukturen des Abra-

ham Geiger Kollegs und des Zacharias Frankel Colleges seien, erklärte Hinweisgeber A, zwi-

schen dem Geiger Kolleg und dem Zacharias Frankel College differenzieren zu wollen. Das Gei-

ger Kolleg werde von Herrn Homolka behandelt, als sei es sein persönliches Lebensprojekt, 

während das Zacharias Frankel College von ihm nur notgedrungen im Jahr 2013 mitbegründet 

worden sei, weil er es aus politischen Gründen gebraucht habe. Eigentlich möge er, Homolka, 

es aber nicht und habe schon mehrmals angedroht, es schliessen zu lassen, den dortigen Mitar-

beitern zu kündigen und dem Zacharias Frankel College Gelder zu streichen. Herr Homolka 

wolle eigentlich nicht, dass das Zacharias Frankel College erfolgreich werde, weil er zum einen 

furchte, dass die dortigen Absolventen bessere Jobchancen hätten als die Geiger-Absolventen, 

und zum anderen auch, weil er sich ideologisch damit nicht identifiziere. 

Hinweisgeber A berichtete weiter, es habe am Abraham Geiger Kolleg seit dem Ende der 1990er 

eine Kooperation mit der Universität Potsdam dergestalt gegeben, dass, wenn man einen Studi-

enabschluss, den Masterstudienabschluss in jüdischer Theologie, gemacht habe, man am Geiger 
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Kolleg, parallel zum akademischen Abschluss, ordiniert werde. Herr Homolka habe aber von 

dem Institut für Jüdische Studien der Universität Potsdam nicht abhängig sein wollen. Die Uni-

versität habe ihm als Bedingung genannt, dass die parallel dazu angebotene Rabbinerausbil-

dung etwas pluralistischer ausgestaltet sein müsse, also nicht nur durch das Abraham Geiger 

Kolleg als Einrichtung des Reformjudentums erfolgen könne. Daher habe Herr Homolka einen 

Grund gesehen, zusätzlich ein konservatives Rabbinerkolleg zu gründen. 

Gleichzeitig habe er wohl auch den Gedanken gehabt, dass Absolventen des Zacharias Frankel 

Colleges es schaffen würden, nach ihrer Ordination Stellen in orthodoxen jüdischen Gemeinden 

in Deutschland zu erhalten, von denen er wisse, dass sie keine «Liberalen» einstellen würden 

und aus ideologischen Gründen z.B. keine weiblichen Absolventen akzeptieren würden. Er habe 

zu diesem Zeitpunkt schon über 20 Jahre seine «Parallelstruktur» an liberalen Gemeinden auf-

gebaut und habe sich offenbar erhofft, auf diese Weise auch noch die anderen Gemeinden zu 

beeinflussen. In der Ausbildung konservativer Rabbiner habe er vielleicht eine Chance gesehen, 

die etablierten Einheitsgemeinden zu «übernehmen» oder dort jedenfalls einen gewissen Ein-

fluss zu gewinnen. 

Herr Homolka habe geschaut, wie er ein konservatives Rabbinerseminar gründen könne und 

habe dafür Ausschau gehalten in den USA und Israel. Die Institutionen in New York und Jeru-

salem hätten ihn alle abgelehnt und nicht mit ihm kooperieren wollen, da er in der jüdischen 

Welt ausserhalb von Deutschland keinen guten Ruf habe. Die Ziegler School in Los Angeles habe 

dann schliesslich zugesagt, gemeinsam mit Herrn Homolka ein konservatives Rabbinerseminar, 

das Zacharias Frankel College, zu gründen und zu führen. 

Von der Struktur her habe Herr Homolka das College gegründet, aber offiziell überlasse er den 

Leuten in Los Angeles den Einfluss auf die Lehre und die inhaltliche Gestaltung, soweit dies 

möglich sei. Da habe es auch Konflikte in der Vergangenheit gegeben, aber insgeheim sei es so, 

dass sich Herr Homolka im Gegensatz zum Abraham Geiger Kolleg, bei dem er direkt «regiere», 

beim Zacharias Frankel College weniger einmische. 

Zu den Finanzen erläuterte Hinweisgeber A, das Zacharias Frankel College sei im Jahr 2013 mit 

einer Einmalspende von Person 1 gegründet worden. Sie sei Erbin eines grossen Unter- 

nehmens und habe auf jeden Fall sehr viel Geld. Sie und ihr Lebensgefährte hätten Herrn Ho-

molka angeboten, oder, so denke Hinweisgeber A, es habe wohl Herr Homolka sie darauf ange-

sprochen, dass sie vielleicht die Gründung des Zacharias Frankel Colleges finanzieren könne. 

Sie habe sich dann überzeugen lassen und sie hätten die [...]-Stiftung gegründet, die Person 1, 
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ihr Lebensgefährte und Herr Homolka gemeinsam verwalten und über die Gelder entscheiden 

würden. Person 1 habe im Jahr 2013 einige Millionen zur Verfügung gestellt, um damit das 

Zacharias Frankel College für zehn oder 15 Jahre zu finanzieren. Dieses Geld werde bis heute 

verwendet. Das sei aber irgendwann vorbei und Herr Homolka habe schon vor dem jetzigen 

Skandal immer geäussert, dass sie kein neues Geld bekommen würden. Person 2, die Koordina-

torin des Colleges, habe einmal direkt mit Person 1 gesprochen, um zu fragen, ob man die Gelder 

verlängern könne. Herr Homolka sei daraufhin sehr wütend geworden und habe sinngemäss 

gesagt: «Wie können Sie es wagen, mit ihr direkt zu sprechen, sie ist meine Geldquelle und Sie 

dürfen nicht mit ihr sprechen, und ich entscheide, wieviel Geld ihr bekommt», 

Hinweisgeber B schilderte in seinem Interview, dass die Gründung des Zacharias Frankel Col-

leges auf ein Gutachten des Wissenschaftsrats der Bundesregierung zur Lage der Theologie ins-

gesamt in Deutschland zurückzuführen sei, in welchem dieser massiv das «Deutsche Modell», 

das weltweit einzigartig sei, empfohlen habe: konfessionelle Theologie finde hiernach an einer 

staatlichen Universität unter Beteiligung der Religionsgemeinschaften statt. Von diesem habe 

Herr Homolka Kenntnis erlangt und sei in seiner «genialen Weise»«[...] auf dieses Pferd aufy-

estiegen». Er habe darin eine Chance gesehen, das zu realisieren, was die Gründungsväter des 

modernen Judentums, namentlich Abraham Geiger und Zacharias Frankel schon im 19. Jahr-

hundert gewollt hätten: Jüdische Theologie an einer staatlichen Universität. Herr Homolka 

habe politisch «gerödelt» und gearbeitet und auch die verschiedenen Universitäten gegeneinan-

der ausgespielt. Da er gegenüber den staatlichen Stellen in der Lage habe sein müssen zu sagen, 

dass er für das komplette deutsche Judentum spreche, insoweit sie an einer akademischen Aus-

bildung für Rabbiner interessiert seien, sei er auf Ma- sorti zugegangen und habe gesagt: «Ihr 

Lieben, ich serviere euch ein Rabbinerseminar auf dem Silbertablett. Ihr musst gar nichts ma-

chen, kommt an Bord.» Masorti Deutschland und die internationalen Partner hätten lange dis-

kutiert, ob man überhaupt so nahe an Herrn Homolka herangehen wolle. Hinweisgeber B schil-

derte, er habe sich von zwei Gesprächspartnern ein klares: «[Vorname von Hinweisgeber B], 

du machst einen riesen Fehler» abgeholt. Er habe damals gesagt, er verlasse sich auf seine in-

ternationalen Partner, die jederzeit die Notbremse ziehen könnten, diese hätten hier kein eige-

nes Interesse in Deutschland. Darauf habe er sich verlassen, und es sei ihm auch damals von 

Person 3 zugesagt worden, dass, 

wenn sie hier vor Ort sagen würden, Herr Homolka mache gerade irgendetwas, was überhaupt 

nicht gehe, dass sie dann schreien und dies stoppen würden. Hinweisgeber B beschrieb, sich 

insofern «völlig verrechnet» zu haben, weil Person 3 sich dann auf die Machtspiele Homolkas 

eingelassen und ihn, Hinweisgeber B, marginalisiert habe. 
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Herr Homolka habe damals Person 2, die vorher Bildungsreferentin in der Berliner Gemeinde 

gewesen sei. «geholt». Diese sei zu dieser Zeit noch damit beschäftigt gewesen, ihre Dissertation 

abzuschliessen und habe mit einem kleinen Stundenumfang anfangen können, sodass Hinweis-

geber B in der Gründungszeit sehr viel auf Honorarbasis und weit darüber hinaus für das Zach-

arias Frankel College gemacht habe und er, Hinweisgeber B, seither mit Person 2 diese ganz 

intensive Kooperation habe. 

Auf Nachfrage zu den Gesellschaftsstrukturen am College führte Hinweisgeber B aus, dass die 

Gründung 2013 gewesen sei. Die Konstruktion mit der Leo Baeck Foundation, dass das Zacha-

rias Frankel College nicht nur kooperiere, sondern wirklich strukturell Teil der Leo Baeck Foun-

dation sei, sei ihm bis vor Kurzem unklar gewesen. Darum habe er sich nicht gekümmert, denn 

es sei sowieso klar gewesen, «es sei Homolka als Person». Die Strukturen und wer noch zusätz-

lich im Vorstand sei, sei aus Sicht von Hinweisgeber B nicht wirklich relevant gewesen. 

Darüber hinaus schilderte Hinweisgeber B, dass Herr Homolka zu Beginn des Zacharias Frankel 

Colleges versucht habe, die Bezeichnung als «konservativ» durchzusetzen, anstatt des hebräi-

schen Begriffs «Masorti». Hier habe schliesslich Person 3 ein Machtwort gesprochen. 

Mit Blick auf Person 2 schilderte Hinweisgeber B, Herr Homolka habe diese immer wieder mas-

siv bedroht, beschimpft, unter Druck gesetzt, weil sie ihn nicht genug informiert habe. Es habe 

Situationen gegeben, wo er sie angerufen und angebrüllt habe, warum sie ihn nicht informiert 

habe, und dann habe sie nachgeschaut und habe mit alten E-Mails belegen können, dass sie ihn 

sehr wohl zwei, drei Wochen zuvor ausführlich darüber informiert hatte. 

Herr Homolka habe Einfluss genommen, welche Studierenden sie [Anm. mutmasslich Hinweis-

geber B und Person 2] akzeptieren dürfe und welche nicht, was strukturell überhaupt nicht vor-

gesehen gewesen sei. Er, Homolka, sei selbst nie bei den Aufnahmegesprächen dabei gewesen. 

Dies sei auch deshalb wichtig gewesen, weil es viele Bewerbungen von Leuten gegeben habe, die 

gesagt haben, wir kommen zu euch, trotz Herrn Homolka. 

Zur Finanzierung des Zacharias Frankel Colleges sagte Hinweisgeber B, Herr Homolka sei auch 

insoweit im Zacharias Frankel College relevant gewesen, weil er zusätzliche Gelder akquiriert 

habe. Diese stammten auch von der Stiftung [...]-Potsdam. Es habe einen grösseren Konflikt 

zwischen ihm und Person 3 gegeben, weil Herr Homolka eigentlich gewollt habe, dass ein gros-

ser Teil des Fundraisings in den USA und über Person 3 habe funktionieren sollen, da sei jedoch 

von Person 3 die klare Aussage gekommen, dass sie dies nicht mache und keine Kapazitäten 
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habe. Nach Meinung von Hinweisgeber B war dies der Punkt, an dem Herr Homolka die Ge-

schäftsführung offiziell übernommen habe nach dem Motto: «Wenn du es nicht machst, dann 

will ich hier auch die Macht» und Person 3 habe klein beigegeben. 

Sonst habe Herr Homolka immer dafür gesorgt, dass das Zacharias Frankel College nicht «vor-

komme». Es partizipiere sozusagen «gnadenhalber» am Geiger Kolleg bzw. an der Leo Baeck 

Foundation, was Büroausstattung und Öffentlichkeitsarbeit angehe. Person 2 habe kein Budget, 

aus dem sie ihren eigenen Computer anschaffe, sondern bitte darum, dass sie einen neuen be-

komme. Das sei eine sehr informelle und unklare Situation, hinsichtlich derer sie sich – aller-

dings erfolglos – zu «wehren» versucht hätten. Herr Homolka habe sich sehr bemüht, das Zach-

arias Frankel College möglichst unsichtbar zu halten. Jetzt sei man froh darum, man rede vom 

Abraham Geiger Kolleg und das Zacharias Frankel College sei deutlich unter dem Radar [Anm. 

gemeint sein dürfte in Bezug auf die aktuelle bzw. vergangene Berichterstattung]. 

Hinweisgeber B wies darauf hin, dass es neuerdings eine Bushaltestelle in Potsdam gebe, die 

«Am Geiger Kolleg» heisse und nicht Frankel-Geiger oder Geiger-Frankel. Auch in einer grossen 

Broschüre für die Renovierung in Potsdam sei das Zacharias Frankel College nicht genannt wor-

den. 

Dem Internetauftritt der Potsdamer Verkehrsbetriebe ist, wie die Untersuchungsführer über-

prüft haben, eint Haltestelle mit Namen «Campus Universität/Abraham-Geiger-Kolleg» zu ent-

nehmen. 

Hinweisgeber B beklagte, dass Herr Homolka, obwohl er Geschäftsführer des Zacharias Frankel 

Colleges gewesen sei, das Zacharias Frankel College massiv in der Öffentlichkeitsarbeit benach-

teiligt habe. Als im letzten Jahr [2021] die grosse Einweihung des Gebäudes gewesen sei, habe 

es verschiedene Elemente der Zeremonie gegeben. Bei der Einweihung der Synagoge seien Ma-

sorti und das Zacharias Frankel College als Repräsentanten überhaupt nicht beteiligt gewesen. 

Zwei Studierende vom Zacharias Frankel College seien dort gewesen. 

Herr Homolka brauche das Zacharias Frankel College, er müsse die Behauptung aufrechterhal-

ten können, dass er nicht nur für das Reformjudentum spreche, wenn er staatliche Gelder be-

antrage. Er brauche das Frankel College, was die Amerikaner nicht verstanden hätten. Es sei 

nicht so, dass Herr Homolka «uns» ein Rabbinerseminar schenke, sondern er brauche es an 

Bord, damit dieses Konstrukt funktioniere. 

Die Frage, ob Herr Homolka Weisungsbefugnisse habe, bejahte Hinweisgeber B, betonte aber 
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zugleich, dass er, Herr Homolka, an Inhalten kein Interesse habe. Es gehe ihm darum, wie die 

Inhalte in der Öffentlichkeit wirken und wie er sie einsetzen könne und was aus den Inhalten 

für mögliche Komplikationen folgen würde. 

Hinweisgeber C berichtete in seinem Interview, dass Mitarbeiterverträge über das Geiger Kolleg 

oder über die School of Jewish Theology «gelaufen» seien, das Frankel College habe kein Geld 

gehabt. Da seien Mitarbeiter «hin und her geschoben» worden, der eine oder andere Professor 

sei ursprünglich auch teilweise über das Geiger Kolleg «gelaufen», bis diese dann gänzlich an 

die Universität «verfrachtet» worden seien. Eigentlich hätten die Leute wissen sollen, wer wo 

arbeite, aber es sei alles hin und her geschoben worden, dort, wo das Geld gerade liege. Im Zuge 

seiner Bewerbung am Zacharias Frankel College habe er bemerkt, dass die Personen aus dem 

Geiger-Umfeld, der Lebensgefährte von Herrn Homolka, aber auch andere Personen, die dort 

arbeiteten, ihm gegenüber auf einmal gegen das Zacharias Frankel College «geschossen» hätten. 

Bevor er sich offiziell beworben habe, habe es immer geheissen, ,ja diese konservative Strö-

mung hat überhaupt keine Existenzberechtigung». 

Im Zusammenhang mit der Gründung des Zacharias Frankel Colleges bezeichnete Hinweisge-

ber C dieses als Feigenblatt für Herrn Homolka. Auch er schilderte, dass die Universität Pots-

dam damals die jüdische Theologie nur habe einrichten wolle, wenn diese überkonfessionell 

ausgestaltet sei. Die Orthodoxie habe sich damals gegen eine Kooperation ausgesprochen und 

Herr Homolka habe quasi noch ein zweites Rabbinerkolleg gebraucht, das eine andere Strö-

mung abdecke. Und da sei die konservative Strömung, die Masorti-Strömung übriggeblieben. 

Und deswegen sei das Zacharias Frankel College aus der Not heraus von ihm mitbegründet wor-

den. 

Hinsichtlich der Finanzierung bemerkte Hinweisgeber C, diese laufe nur über die [...]- Stiftung, 

die jetzt anscheinend eingestellt werden solle. Dies sei noch nicht «ganz klar», aber es «klinge 

so heraus». Darüber hinaus sei bei Gesprächen mit dem Zentralrat aufgefallen, dass der Zent-

ralrat Gelder für das Abraham Geiger Kolleg und das Zacharias Frankel College 

zahle. Das Geiger Kolleg habe immer Gelder bekommen, aber anscheinend seien Gelder nicht 

weitergeleitet worden an das Zacharias Frankel College. Das würde wohl gerade noch unter-

sucht werden von den Buchhaltern. 

In Bezug auf ein Stipendium berichtete Hinweisgeber C darüber hinaus, dass Person 2 Person i 

diesbezüglich habe kontaktieren wollen, was für sie auch immer gefährlich sei, weil sie das ei-

gentlich nicht dürfe. Eigentlich dürfe niemand, er, Hinweisgeber C, formuliere dies jetzt einmal 
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ganz fies, an Herrn Homolkas «Goldesel» ran. Er habe schon einige Geschichten gehört, wer 

Person i direkt anspreche, der bekomme gleich Ärger vom Chef. 

Auf die Frage, welche Rolle Herr Homolka im Zacharias Frankel College spiele, führte Hinweis-

geber C aus, dass Herr Homolka in der Regel keinen Einfluss auf das operative Geschäft nehme. 

Aber er «throne» sozusagen darüber bei ihnen, als Instanz, aber er sei im operativen Tagesge-

schäft dann eigentlich doch im Wesentlichen nicht da. Das Einzige sei die Drohkulisse, die jetzt 

schon länger bestehe, die Abhängigkeit von der [...]-Stiftung, wo Herr Homolka mit im Dreier-

Vorstand und dann noch mit der Leo Baeck Foundation darüber sitze. Person 2 habe ihnen in-

tern immer wieder erzählt, ihr sei auch schon damit gedroht worden, er mache «das Ding ein-

fach dicht». 

Hinweisgeber D beschrieb in seinem Interview zunächst, seine Aufgabe am Zacharias Frankel 

College habe darin bestanden, diesen ganzen Betrieb aufzubauen. Von Anfang an sei klar gewe-

sen, dass dies auf eine «sehr limitierte Weise» zu erfolgen habe. Er habe ciesen 45 o-Enro Mini-

Job und die Promotion noch gehabt, aber das habe sich ändern sollen. Er habe seine Promotion 

2016 abgeschlossen und dann sei klar gewesen, dass er eine halbe Stelle bekomme, weiterhin 

mit dem Titel «Koordinator». Die Stiftung [...J-Potsdam habe eine Million Euro zur Verfügung 

gestellt, die zehn Jahre lang reichen solle und in dieser Kalkulation sei die Koordinatoren-Stelle 

mit 20 Stunden die Woche enthalten. Es sei eine einfache Rechnung gewesen: Man teile die eine 

Million durch zehn: Einhunderttausend, und damit sei alles abgedeckt. Hinweisgeber D äus-

serte, es habe sich niemand wirklich Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich funktionie-

ren soll, ob es da vielleicht mal andere Leute brauche, um ein Rabbinerseminar aufzubauen, 

oder wie das laufen solle. Er habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass es eigentlich nur eine 

Art «Wurmfortsatz» oder «Fussnote» zum Abraham Geiger Kolleg sein solle. Das sei relativ 

schnell deutlich geworden. Genauso schnell habe er, Hinweisgeber D, aber Ambitionen entwi-

ckelt, dies zu einem eigenständigen Seminar auszubauen und zu etablieren. Es sei ihm sinnvoll 

erschienen, nicht «vor sich her zu dümpeln». 

Des Weiteren berichtete Hinweisgeber D von einem Gespräch mit Herrn Homolka Anfang 2019. 

In diesem sei es um die Entwicklung des Zacharias Frankel Colleges gegangen, wie es in der 

Zukunft aufgestellt sein sollte und welche Bedeutung Masorti in Deutschland habe. Aber auch, 

inwieweit er, Homolka, nicht wolle, dass das Zacharias Frankel College erfolgreich operiere und 

die Bedeutung erlange, von der Hinweisgeber D denke, dass diese dem College zustünde, oder 

dass sie dies auch tatsächlich schaffen könnten. Hinweisgeber D verwies auf den Vergleich von 

Herrn Homolka, die Rabbinerausbildung bzw. das Abraham Geiger Kolleg sei «Coca Cola». Da-

neben gebe es nicht «Pepsi», sondern es gebe «Cherry Flavour» von «Coca Cola», und dies wäre 
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das Zacharias Frankel College. «Cherry Flavor is nice to have», aber «not necessary». Alle Ge-

spräche seien unter der Rubrik, dass es als «Wurmfortsatz», als «Fussnote» gegründet worden 

sei und weiter existieren solle, geführt worden, obwohl Hinweisgeber D versucht habe, Herrn 

Homolka vor Augen zu führen, dass der Erfolg des Zacharias Frankel Colleges letzten Endes 

auch sein Erfolg sei und er nicht verstehe, dass er das nicht wolle. In dem Zuge habe er Herrn 

Homolka, erklärt, warum er bestimmte Dinge so handhabe, wie er sie handhabe. Die Fäden, die 

er gesponnen und geknüpft habe, hätten alle dazu beigetragen, seine Position zu stärken und 

seine Macht und Kontrolle zu erhalten. 

In einem weiteren Interview äusserte Hinweisgeber D die Annahme, es sei das Bestreben von 

Herrn Homolka gewesen, mehr Macht anzuhäufen und der Masorti-Bewegung einen Riegel vor-

zuschieben, sodass man da nicht habe agieren können und die Bewegung nicht habe stärken 

können. Er denke, das sei ein Hauptziel. 

Auf die Frage, ob es regelmässig Besprechungen gegeben habe und ob sich vielleicht nachvoll-

ziehen lasse, wann die Äusserung (Cherry Coke) gefallen sei, antwortete Hinweisgeber D, er 

habe regelmässig in grossen Abständen Besprechungen mit Herrn Homolka gehabt und er habe 

eigentlich immer darum gebeten, dass sie sich zusammensetzen, weil Hinweisgeber D eben auch 

das «Go» von ihm habe haben wollen, für die Dinge, die er dort gemacht habe, für die Entwick-

lung des Studiengangs am Zacharias Frankel College. Inhaltlich habe Herr Homolka «über-

haupt nichts» beigetragen. Er habe auch immer gesagt, das Zacharias Frankel College sei mit 

der Massgabe gegründet worden, dass es 80% des inhaltlichen «Overlaps» zum Abraham Geiger 

Kolleg gebe und nur 20% sich unterscheiden sollen. Das heisse, ein einziger Kurs an der Uni, 

der spezifisch ausgerichtet auf das Masorti-Rabbinat sei, reiche dann auch. Hinweisgeber D 

habe erwidert, dass dies so nicht funktioniere, weil er das Produkt nur verkaufen könne, wenn 

es sich deutlich unterscheide. Wenn alles das Gleiche sei, habe er kein Alleinstellungsmerkmal. 

Da brauche er gar nicht rauszugehen auf die Suche nach Bewerbern. Das sei eigentlich die 

Grundauseinandersetzung gewesen, dass Herr Homolka nicht gewollt 

habe, dass es sich so sehr unterscheide und dass das Zacharias Frankel College in dieser Form 

selbständig sei und dadurch Bewerber bekomme. Es habe immer klein gehalten werden sollen. 

Wenn man kein eigenes Profil habe und er, Herr Homolka, in beiden Institutionen zentrale Po-

sitionen besetze, sei es für die Bewerber extrem schwierig gewesen, zu entscheiden, wo sie sich 

bewerben sollen. Damit habe Herr Homolka einen gesunden Wettbewerb logischerweise gar 

nicht erst ermöglichen können. Es sei sowieso schizophren, Direktor einer liberalen Ausbil-

dungsstätte zu sein und zugleich der Geschäftsführer von einer Masorti- Ausbildungsstätte. Dies 

könne eigentlich nicht gehen und er habe auch Anwürfe bekommen von den Reformkollegen, 
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die gefragt hätten, wieso er das mache, wieso er Geschäftsführer sei, wenn er Reformer und 

nicht Masorti sei. Hinweisgeber D begründete dies damit, dass, weil Herr Homolka das Frankel 

College gegründet habe, er natürlich auch die Geschicke dieser Institution habe lenken und 

nicht abgeben wollen, um eben die Kontrolle zu behalten. Und er habe das College nur gegrün-

det, um überhaupt die School of Jewish Theology zu bekommen. Das sei offensichtlich. Auch 

der Präsident der Universität Potsdam sage, dass die School nur gegründet woroen sei, um die 

Rabbinerausbildung akademisch zu flankieren und an der Universität zu ermöglichen. 

In Bezug auf die Finanzierung führte hinweisgeber D aus, Herr Homolka sei derjenige, der das 

Geld für das Zacharias Frankel College beschafft habe. Die Amerikaner hätten immer Angst ge-

habt, wenn sie gegenüber Herrn Homolka «Farbe bekennen» würden, dass er dann einfach 

sage, es gebe kein Geld mehr und er (Homolka) mache nun, was er wolle. Dies habe er des Öf-

teren auch angedroht. Die Drohungen seien immer wieder gekommen: «Ich habe es jetzt satt 

und wenn es nicht so läuft, wie ich will, dann mache ich hier den Geldhahn zu.» Die Gespräche, 

die Hinweisgeber D mit ihm gehabt habe, hätten sich darum gedreht, wie es weitergehe mit dem 

Zacharias Frankel College, wenn die Million von der Stiftung [...]-Potsdam aufgebraucht sein 

würde. In einem weiteren Interview führte Hinweisgeber D aus, es sei immer klar gewesen und 

so sei es auch von Herrn Homolka immer wieder gesagt worden, dass er die erste Million besorgt 

habe und damit habe er seine Schuldigkeit getan, den Rest müssten sie selbst machen. In der 

Folge habe Hinweisgeber D selbst für eine Finanzierung der anderen Hälfte seiner Stelle durch 

andere Quellen gesorgt. In anderem Zusammenhang führte Hinweisgeber D ergänzend aus, 

dass er den Dekan des Zacharias Frankel Colleges, Person 3, zwar sehr schätze, jedoch oft ent-

täuscht gewesen sei, weil er ihn nicht unterstützt habe in den Auseinandersetzungen mit Herrn 

Homolka und er schon glaube, dass Person 3 sehr oft eingeknickt sei. Er fragte sich, womit dies 

zu erklären sei. Eigentlich habe Person 3 nicht wirklich etwas zu verlieren gehabt, ausser wenn 

Herr Homolka sagen würde (was er oft angedroht habe), dass er das Zacharias Frankel College 

schliesse oder die Ziegler School «raus- 

schmeisse». Dann sei er eben nicht mehr Dean. Herr Homolka habe gesagt: «Ich habe keine 

Lust mehr darauf, dass die Amis denken, ich bin hier der ,Schlattenschammes‘ und muss das 

Geld bringen». 

Zudem berichtete Hinweisgeber D von einer Sitzung des Kuratoriums der Stiftung [...]- Potsdam 

aus dem Jahr 2017. Dort habe er sehr detailliert aufgezeigt, wofür er Geld ausgebe und wofür 

Geld gebraucht werde. Man müsse dazu sagen, im Juni 2017 sei die Ordination [Anm. die erste 

Ordination am Zacharias Frankel College] gewesen, die Ordination habe noch einmal «einen 

ganzen Batzen» Geld gekostet und dementsprechend hätten sie mehr verbraucht. Dann sei der 



Gercke 

Wollschläger 

382 

 

 

Beschluss gefasst worden, dass Hinweisgeber D bis zu 1S0.000 Euro pro Jahr abrufen dürfe, in 

diesem Fall das Geld aber früher aufgebraucht sei. Und dann habe Herr Homolka wörtlich ge-

sagt: «Ich freue mich dann schon, wenn ich zugucken kann, wie Sie strampeln und ertrinken 

und sich selbst abschaffen.» 

Hinweisgeber D schilderte, die Anträge für die Mittelabrufüng bei der Stiftung [...]-Potsdam 

erfolge über die Leo Baeck Foundation. Er sei ein oder zwei Mal persönlich an Person 1 heran-

getreten und habe «Beziehungspflege» betreiben wollen, weil man das mit «Donors» so mache. 

Das habe ihm Herr Homolka ausdrücklich mit dem Argument untersagt, er möchte nicht, dass 

er Person 1 bedränge. Er habe Hinweisgeber D mündlich immer gesagt, das sei sein Kontakt und 

er habe ihnen schon die eine Million gegeben. Jetzt sei Schluss. Die eine Million habe er auch 

für das Geiger Kolleg aufwenden können und er habe sie sozusagen «abgegeben». Und mehr 

Geld würde es von Person 1 nicht geben und er wolle nicht, dass Hinweisgeber D mit Person 1 

in irgendeiner Art und Weise vertraulich werde. 

Darüber hinaus schilderte Hinweisgeber D, er habe wiederholt zu Herrn Homolka gesagt, dass 

der Zentralrat eigentlich auch ein Interesse daran haben müsse, das Zacharias Frankel College 

finanziell zu fördern. Er, Homolka, habe das verneint und gesagt, die würden kein Geld geben, 

das brauche er gar nicht erst zu versuchen, denn dann könnten noch andere Strömungen kom-

men. Er habe ihm dann auch den Kontakt zum Zentralrat mehr oder weniger verboten, also 

Homolka habe ihm gesagt, er dürfe da nicht selbst Kontakt auftiehmen, das würde über Person 

4 laufen. Er sei dann selbst mit Person 5 zum Zentralrat gegangen, um das Zacharias Frankel 

College sichtbarer zu machen, weil er das Gefühl gehabt habe, dass sie unter dem Dach oder als 

«Fussnote» zum Abraham Geiger Kolleg nicht gesehen werden würden. Dazu habe Person 6 

ihm gesagt, dass er mit diesem Vorstoss die Vertrauensarbeit von einem ganzen Jahr zunichte 

gemacht habe. Dies habe Herr Homolka ihm nach Aussage von Person 6 sehr übelgenommen. 

Hinsichtlich der Finanzen berichtete Hinweisgeber D schliesslich, der Zentralrat habe sich nun 

an die Studierenden gewandt und sie zum Gespräch eingeladen. Er habe von den Studierenden 

hören wollen, wie es nun weitergehen solle, und habe mitgeteilt, dass der Zentralrat das Abra-

ham Geiger Kolleg und das Zacharias Frankel College jährlich insgesamt mit 500.000 Euro un-

terstütze. Das Zacharias Frankel College habe hiervon in all den Jahren nie auch nur einen Cent 

gesehen. Und er wisse nicht, welche Geldflüsse dort existieren würden. Es müsse dazu Mittel-

nachweise geben, wenn der Zentralrat jedes Jahr eine halbe Million überweise. Sie hätten eine 

Million in zehn Jahren, wenn sie also einen Teil davon [Anm. von den 500.000 Euro des Zent-

ralrats der Juden] abkriegen würden, würde sich Vieles für sie [Anm. wörtlich «uns»] zum Bes-

seren wenden. Er verstehe nicht, wo dieses Geld sei, wie dieses designiert gewesen sei, wofür es 
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habe ausgegeben werden sollen und wer dem Zentralrat jedes Jahr berichtet habe, wofür es aus-

gegeben worden sei. Die Aussage des Zentralrats habe ihn sehr überrascht und er sehe das in 

dem Zusammenhang mit dem Verbot, mit dem Zentralrat direkt Kontakt aufzunehmen und 

nachzufragen, inwieweit der Zentralrat das Zacharias Frankel College unterstützen könne. Mit 

grosser Wahrscheinlichkeit wäre die Antwort gewesen: «Aber wir unterstützen Sie doch!» Der 

Zentralrat bringe jährlich einen sog. Tätigkeitsbericht heraus über die Institutionen und Ein-

richtungen, die er unterstützt. Er sei da auch gebeten worden, über das Zacharias Frankel Col-

lege einen kleinen Text zu schreiben und ein Bild beizusteuern, was sie Tolles gemacht hätten 

im letzten Jahr. In diesem Zusammenhang sei ihm gesagt worden, das Zacharias Frankel Col-

lege sei eine Einrichtung, die unterstützt werde, weshalb sie im Tätigkeitsbericht aufgeführt 

werden solle. Darauf habe Hinweisgeber D erwidert, er werde nicht vom Zentralrat unterstützt, 

woraufhin es geheissen habe: «Doch, doch». Dann habe er Person 6 gefragt, ob das Zacharias 

Frankel College vom Zentralrat unterstützt werde, was diese verneint habe. 

Hinweisgeber D beschrieb, er leite im Prinzip die Einrichtung und Herr Homolka sei lediglich 

Titular, also habe den Titel «Geschäftsführer». Im Endeffekt sei das operative Geschäft aber von 

Hinweisgeber D geleitet worden. Überdies habe er sich über all die Jahre nichts mehr gewünscht 

als ein Team. Wenn man sich vorstelle, er wisse nicht genau, wie viele Leute bei Geiger arbeiten, 

das habe er gar nicht nachgezählt und natürlich seien dort nicht alle Vollzeit eingestellt. Aber es 

seien bestimmt zwischen sieben und zehn Personen, die die «Geiger Operation» sozusagen als 

Festangestellte habe, und er sei allein. Als er seine job descrip- tion gemacht habe, um zu bele-

gen, dass er eine Vollzeitstelle benötige, habe er gesehen, dass dort alles drin sei, was bei Geiger 

auf verschiedene Personen verteilt sei. 

Dafür, dass das Zacharias Frankel College wirklich weitestgehend unsichtbar bleiben sollte, 

gebe es aus seiner Sicht viele Belege, auch jetzt, wo es den Umzug nach Potsdam gegeben habe. 

In der Kantstrasse in Berlin habe das Zacharias Frankel College einen Schreibtisch gehabt, und 

die grosse Errungenschaft nach dem Umzug sei gewesen, dass er jetzt ein Büro habe, nicht nur 

einen Schreibtisch innerhalb eines Geiger Büros. Aber das sei es dann auch schon gewesen. In 

dem ganzen Nordtorgebäude, das im Prinzip von der Universität Potsdam für die Rabbineraus-

bildung zur Verfügung gestellt worden sei, und das mit vielen Geldern der Ministerien, etc. re-

noviert wurde, gebe es einen einzigen Raum, der für das Zacharias Frankel College signiert sei, 

und das sei sein Büro. Jeder Seminarraum heisse .Abraham Geiger Kolleg Seminarraum». Herr 

Homolka habe auf Facebook gepostet, dass er sich darüber so freue, dass die Bushaltestelle nun 

«Am Neuen Palais/Abraham Geiger Kolleg» heisse. Das sei für Hinweisgeber D und für das 

Zacharias Frankel College ein echtes Problem, wenn er Donors aus Amerika einlade und sie da 

aussteigen und fragen: «Wo ist eigentlich das Frankel College?». Es gebe auch in der Orangerie, 
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die die School of Jewish Theology beherberge, einen Plan. Da sei das Nordtorgebäude als Geb; 

.ude des Abraham Geiger Kollegs gekennzeichnet. Das Zacharias Frankel College tauche nicht 

auf. Für ihn sei das ein sichtbarer Ausdruck dafür, dass sie unsichtbar sein würden, fast nicht 

existent. 

Ein im Internet abrufbarer Plan des Campus I – Am Neuen Palais der Universität Potsdam weist 

nach den Erkenntnissen der Untersuchungsführer ebenfalls die Bushaltestelle aus und unter 

Ziffer 14 in der Legende das Abraham Geiger Kolleg. Ein Hinweis auf das Zacharias Frankel 

College findet sich in dem Lageplan nicht. 

Hinweisgeber E äusserte sich dahingehend, Herr Homolka kontrolliere über das Abraham Gei-

ger Kolleg auch das Zacharias Frankel College. Das Zacharias Frankel College habe keine Unab-

hängigkeit. Herr Homolka kümmere sich nicht um das Zacharias Frankel College, was Hinweis-

geber E als «sabotieren» bezeichnete. Tatsächlich sehe Herr Homolka den Erfolg des Zacharias 

Frankel Colleges in vielerlei Hinsicht als Gefahr für das Abraham Geiger Kolleg an, weswegen 

das Zacharias Frankel College an der Universität nie repräsentiert sei. Es trete immer nur das 

Abraham Geiger Kolleg in Erscheinung. Hinweisgeber E verwies diesbezüglich auf eine Klausel, 

nach der der Direktor oder stellvertretende Direktor der School of Jewish Theology der Leiter 

des Abraham Geiger Kollegs sein müsse – das Zacharias Frankel College sei hier nicht einmal 

erwähnt. Ergänzend verwies er darauf, dass es kurz vor seinem Interviewtermin eine «private 

Pressekonferenz» gegeben habe, was niemandem erzählt worden sei. Nicht einmal Person 2 sei 

eingeladen gewesen. Wenn etwas an die Öffentlichkeit gehe, wenn es um Wahrnehmung und 

Repräsentation gehe, dann gehe es immer nur um das 

Abraham Geiger Kolleg. So sei es nun selbst an der Universität. Hinweisgeber E wies zudem auf 

die Benennung der Bushaltestelle hin. Die Mittel, welche zum Zacharias Frankel College laufen 

würden, seien immer wesentlich geringer als die Mittel für das Geiger Kolleg. Selbst aus der 

institutioneilen Beziehung zwischen Universität und dem Abraham Geiger Kolleg werde das 

Zacharias Frankel College ausgeschlossen. 

Dass sich Herr Homolka nicht mit dem Zacharias Frankel College, sondern allein mit dem Ab-

raham Geiger Kolleg identifizierte, zeigt seine, Homolkas, folgende Aussage in einer EMail aus 

Juli 2019 gegenüber dem Dekan: 

«If Frankel does not want to burn its boats and inflame mine on the way I think we get 

used to thefact that Berlin is not Los Angeles and the expectations on the behav- ior 

ofrabbis and their partners may differ profoundly.» 
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Gegenüber der Universität Potsdam liess Herr Homolka mit Schreiben vom 02.06.2022 anwalt-

lich vortragen, er sei ordentlich bestellter Geschäftsführer des Zacharias Frankel Colleges, einer 

gemeinnützigen GmbH in Kooperation mit der American University of Judaism Los Angeles 

und deren Ziegler School of Rabbinic Studies. Die Gesellschafteranteile halte die Leo Baeck 

Foundation als Stiftung in Brandenburg, aus deren Mitteln das Jahresbudget überwiegend 

stamme. Zur Aufgabe von Herrn Homolka gehöre die Bereitstellung des Rechtsrahmens einer 

gGmbH und die Sicherung der finanziellen Zukunft des Colleges. Entscheidungen zur Ausbil-

dung und Ordination verantworte der Dekan, Person 3. 

Person 2 sei Angestellte am Zacharias Frankel College. Es würden die üblichen Regelungen zwi-

schen Geschäftsführer und Angestellten gelten. Die Herrn Homolka vorgeworfene Aussage, er 

hätte Person 2 verboten, Entscheidungen ohne seine Zustimmung zu treffen, sei inhaltlich kor-

rekt, sie sei aber nicht in rüder Weise erfolgt, wenn sie auch möglicherweise unerfreulich gewe-

sen sein möge. 

Diese anwaltliche Stellungnahme legte Herr Homolka im zivilrechtlichen Verfahren gegen den 

Zentralrat der Juden gegenüber dem Landgericht Berlin vor, 

Im Rahmen seiner Stellungnahme vom 04.12.2022, die er in Bezug auf die angehörten Vorwürfe 

auch in seiner eidesstattlichen Versicherung vom 05.01.2023 zitiert und deren Inhalt er damit 

an Eides statt versichert, liess Herr Homolka durch seinen Rechtsanwalt ausführen, er habe 

gemeinsam mit Person 3 2013 das Zacharias Frankel College gegründet, um es zu 

ermöglichen, dass konservative und liberale Rabbinerstudierende gemeinsam ausgebildet wür-

den und während des Studiums die Möglichkeit hätten, die Aus «ichtung zu wechseln. Herr Ho-

molka sei damit der Anregung eines konservativen Dozenten am Abraham Geiger Kolleg aus 

den USA gefolgt. Er sei ordentlich bestellter Geschäftsführer des Zacharias Fran ■ kel Colleges 

(einer ebenfalls gemeinnützigen GmbH) im Rahmen einer Kooperation mit der American Uni-

versity of Judaism Los Angeles und deren Ziegler School of Rabbinic Studies. Die Gesellschaf-

teranteile halte die Leo Baeck Foundation als Stiftung in Brandenburg. Das Jahresbudget 

stamme überwiegend aus deren Mitteln, über die unselbständige [...]-Stiftung. Diese habe eine 

Anschubfinanzierung über zehn Jahre zur Verfügung gestellt, über deren Höhe jedes Jahr nach 

Vorlage eines Budgetplanes entschieden worden sei. Zu seiner Aufgabe habe die Bereitstellung 

des Rechtsrahmens einer gGmbH und die Sicherung der finanziellen Perspektive des Colleges 

gehört. Dazu habe er die Anschubfinanzierung bereitgestellt, die in Tranchen von zehn Jahren 

zur Verfügung gestellt worden sei. Entscheidungen zur Ausbildung und Ordination seien jedoch 
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von Person 3 und ihrer Stellvertreterin, Person 7, zu verantworten. Die Koordinatorin [Person 

2] sei Angestellte am Zacharias Frankel College. Es würden die üblichen Regelungen zwischen 

Geschäftsführer und Angestellter gelten. Die Koordinatorin sei ermuntert worden, ebenfalls 

Geldgeber zu finden, was in der Folge auch gelungen sei. Die Spenderin der Anschubfinanzie-

rung habe aber keinesfalls für eine Ausweitung ihres Engagements angegangen werden wollen. 

In all den Jahren habe der Zentralrat der Juden in Deutschland sehr deutlich gemacht, dass er 

einer separaten Förderung des Zacharias Frankel Colleges negativ gegenüberstehe. Es sei also 

die Aufgabe von Herrn Homolka als Geschäftsführer geblieben, weitere Perspektiven für das 

Zacharias Frankel College zu entwickeln. Zuletzt habe er noch die Koordinatorin ermuntert, ei-

nen bilateralen Studiengang «Jewish Education» mit der Landesrabbinerschule Budapest beim 

DAAD [Anm.: Deutscher Akademischer Austauschdiensr] zu beantragen, der ihre Stelle weiter-

finanzieren solle. Herr Homolka habe als Geschäftsführer seine Verantwortung und Richtlini-

enkompetenz wahrgenommen. Bei der aktuellen Umstrukturierung sei eine weitere Sicherstel-

lung der Arbeit des Zacharias Frankel Colleges gewährleistet. Herr Homolka habe aber gegen-

über der Ziegler School of Rabbinic Studies der American Jewish University seine Bereitschaft 

erklärt, die Geschäftsführung baldmöglichst abzugeben. Die von den Untersuchungsführen in 

der Anhörung genannten Zitate («Ich freue mich schon, wenn ich dabei zugucken kann, wie Sie 

strampeln und ertrinken und sich selbst abschafften.» «Wie können Sie es wagen, mit ihr di-

rekt zu sprechen, sie ist meine Geldquelle und Sie dürfen nicht mir ihr sprechen und ich ent-

scheide, wieviel Geld ihr bekommt.»), welche ihm zugeschrieben worden seien, seien falsch. Er 

habe sich so nicht geäussert. 

Herr Homolka versicherte im Rahmen des zivilrechtlichen Verfahrens vor dem Landgericht Ber-

lin ausserdem am 18.02.2023 an Eides statt, er habe am Zacharias Frankel College als Ge-

schäftsführer regelmässig mit der Koordinatorin über das Budget gesprochen. Deshalb seien 

«Stellen im Zacharias Frankel College» über die Geldflüsse nicht «im Unklaren» gelassen wor-

den. Hauptzuwendungsgeberin sei Person 1 gewesen. Als Spenderin habe diese deutlich ge-

macht, dass sie nur für einen festgelegten Zeitraum als Spenderin fungieren wolle und deshalb 

rechtzeitig nach einer Anschlussfinanzierung gesucht werden müsse. Aufgrund dessen habe die 

Koordinatorin auch mit eigenen Fundraising-Bemühungen begonnen, die erfolgreich gewesen 

seien. Deshalb habe er auch nicht «alle Geldflüsse über mich abgewickelt». 

Überdies versicherte Herr Homolka im Rahmen einer weiteren eidesstattlichen Versicherung 

vom 25.05.2023, die er im Rahmen des Berufungsverfahrens beim Kammergericht Berlin vor-

legte, Folgendes: 

Nach der Finanzkrise im Jahr 2008 habe es in den USA verschiedentlich Stimmen gegeben für 
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eine grössere Kooperation jüdischer Institutionen in den USA, die die sinkende Spendenbereit-

schaft auffangen sollte. Vor diesem Hintergrund habe er gute Chancen gesehen, auf der Basis 

gemeinsamer geistiger Grundlagen zwei verwandte Denominationen des Judentums in eine Zu-

sammenarbeit mit der neu zu gründenden School ot Jewish Theology der Universität Potsdam 

zu führen. Auch als späterer Lehrstuhlinhaber für jüdische Theologie der Neuzeit mit Schwer-

punkt «Jüdische Denominationen». 

Er habe das Zacharias Frankel College nicht «ausschliesslich vor dem Hintergrund gegründet, 

die bekenntnisgebundenen Voraussetzungen für die Gründung der School of Jewish Theology 

im selben Jahr zu erfüllen». Er sei nur einer der Gründer des Zacharias Frankel Colleges gewe-

sen. Er habe sich in seiner Funktion als Geschäftsführer des Zacharias Frankel Colleges auch in 

der Foige für den Betrieb und den Erhalt des Colleges eingesetzt. Person 2 habe sich Anfang 

2013 auf die Stelle beworben. Die Idee sei gewesen, dass sie sie mit der offiziellen Gründung des 

Zacharias Frankel Colleges im November 2013 mit 50% antreten solle. Die Einstufung als ge-

ringfügig Beschäftigte sei auf eigenen Wunsch erfolgt. Person 2 habe zu dem Zeitpunkt ein Kind 

erwartet und habe zusätzlich ein Promotionsstipendium gehabt. Nach Abschluss der Promotion 

im Herbst 2016 sei der Vertrag entsprechend angepasst worden. Er habe sich nicht regelmässig 

gegen eine Verlängerung von Honorarverträgen für Lehrende am Zacharias Frankel College 

ausgesprochen. Er habe sich dagegen ausgesprochen, Verträge zu verlängern, wenn kein gesi-

chertes Budget bestand. Er habe sich dafür eingesetzt, dass das Zacharias Frankel College lang-

fristig über ausreichende finanzielle Mittel zur Bewäl- 

tigung seiner Ausbildungsaufgaben verfugt. Er habe die Äusserung ,Jch freue mich schm, wenn 

ich dann zugucken kann, wie Sie strampeln und ertrinken und sich selbst abschaffen.» nicht 

geäussert. Er habe das Zacharias Frankel College auch nicht «Wurmfortsatz des Abraham Gei-

ger Kollegs» genannt. Er habe der Koordinatorin des Zacharias Frankel Colleges keine Infor-

mationen über die dem College zur Verfügung stehenden Fördermittel vorenthalten und auch 

nicht die Kommunikation mit Geldgebern untersagt. Die Äusserung «Wie können Sie es wagen, 

mit ihr direkt zu sprechen, sie ist meine Geldquelle und Sie dürfen nicht mir ihr sprechen und 

ich entscheide, wieviel Geld ihr bekommt.» habe er nicht getätigt. 

Person 2 habe also selbst darum gebeten, zunächst geringfügig beschäftigt eingestellt zu werden 

(Mutterschutz und Promotionsbeendigung). Aus dem Memorandum of Agreements gehe her-

vor, dass die Leo Baeck Foundation lediglich die Basisausstattung des Projekts hatte absichern 

sollen. In diesem Vertrag würden die Verpflichtungen der Foundation eindeutig beschrieben: 

«try to provide a Basic Budget.» Das sei in jährlichen Zuwendungen von ca. 100.000 Euro bis 
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150.000 Euro umgesetzt worden. Ein Zeitraum von 10 Jahren sei dafür avisiert gewesen. Wäh-

renddessen habe er aktiv nach Anschlussfinanzierung und Konsolidierung gesucht. Die inhalt-

liche Kompetenz, auch die Auswahl, Relegation und Ordination von Studierenden habe einzig 

bei Person 3 und seinem Rabbinerrat gelegen. Öffentliche Zuwendungen des Abraham Geiger 

Kollegs hätten zu jeder Zeit einer Verwendungsdefinition unterlegen, die eine eigenmächtige 

Weitergaben an Dritte gar nicht zugetassen habe. Dennoch habe das Kolleg grosszügig Räum-

lichkeiten und anderes mit dem Zacharias Frankel College geteilt, um synergetisch zusammen-

zuwirken. 

Ergänzend zu den vorgenannten Ausführungen liess Herr Homolka im Zuge der zweiten Anhö-

rung mit anwaltlichem Schreiben vom OQ.11.2023 Folgendes mirteilen: 

Soweit es im Sachverhalt zusammenfassend heisse, «Diverse Hinweisgeber haben eine nachtei-

lige Behandlung des Zacharias Frankel Colleges durch Herrn Homolka und eine deutliche Zu-

rücksetzung gegenüber dem Abraham Geiger Kolleg beschrieben.», sei dies falsch. Das Zacha-

rias Frankel College sei ein auf zehn Jahre angelegtes Projekt gewesen, fur das die Stiftung [...] 

eine Anschubfinanzierung von einer Million Euro auf zehn Jahre bewilligt gehabt habe. Die 

Sinnhaftigkeit eines solchen Ausbildungszweiges habe sich dadurch erweisen sollen, dass in die-

ser Zeit eine andere Finanzierungsbasis habe gefunden werden sollen 

Soweit es heisse, «Er, Homolka sei selbst nie bei den Aufnahmegesprächen dabei gewesen.», sei 

unklar, wie Herr Homolka dann habe Einfluss nehmen können. 

Soweit die Untersuchungsführer schrieben, «Nach Meinung von Hinweisgeber E war dies der 

Punkt, an dem Herr Homolka die Geschäftsführung offiziell übernommen habe nach dem 

Motto: .Wenn du es nicht machst, dann will ich hier auch die Macht1 und Person 3 habe klein 

beigegeben.», sei darauf hinzuweisen, dass Herr Homolka seit 2013 geschäftsführender Gesell-

schafter des Zacharias Frankel College und Person 3 seine Mitarbeiterin gewesen sei. Insofern 

sei sie ihm gegenüber weisungsgebunden gewesen und wäre auch zu dienstlicher Verschwiegen-

heit verpflichtet. 

Soweit es heisse, «Es sei nicht so, dass Herr Homolka uns1 ein Rabbinerseminar schenke, son-

dern er brauche es an Bord, damit dieses Konstrukt funktioniere.», sei dies falsch. Bei der 

Gründung des Instituts für Jüdische Theologie habe die Existenz des Zacharias Frankel College 

keinerlei Rolle gespielt. Es sei einzig die Idee von Herrn Homolka und eines konservativen Rab-

binerkollegen und Dozenten des Abraham Geiger Kollegs gewesen, hier eine KoExistenz der 

beiden nichtorthodoxen Strömungen zu versuchen. 
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Grundlegend falsch sei, soweit es heisse: «Die Frage, ob Herr Homolka Weisungsbefugnisse 

habe, bejahte Hinweisgeber B, betonte aber zugleich, dass er, Herr Homolka, an Inhalten kein 

Interesse habe....». Herr Homolka habe ein grosses Interesse an den Inhalten und dazu ausführ-

lich publiziert. Als liberaler Rabbiner habe er sich aber verständlicherweise nicht in die inhalt-

liche Arbeit des konservativen Seminars eingemischt. 

Zu der Aussage von Hinweisgeber C, «Eigentlich hätten die L^ute wissen sollen, wer wo ar-

beite, aber es sei alles hin und her geschoben worden, dort, wo das Geld gerade liege,», heisst 

es in der anwaltlichen Stellungnahme vom 11.09.2023, dies erwecke einen vollkommen falschen 

Eindruck. Es sei tägliche Erfahrung an einer Hochschuleinrichtung, dass man mit den Budgets 

jonglieren müsse, um das zu ermöglichen, was man inhaltlich vorhabe. 

Soweit es heisse ,Hinweisgeber D beschrieb in seinem Interview zunächst, seine Aufgabe am 

Zacharias Frankel College habe darin bestanden, diesen ganzen Betrieb aufzubauen. Von An-

fang an sei klar gewesen, dass dies auf eine ,sehr limitierte Weise1 zu erfolgen habe. Er habe 

diesen 450-Euro Mini-Job und die Promotion noch gehabt», sei festzustellen, dass die Regelung 

über diesen Mini-Job der eigene Wunsch von Hinweisgeber D gewesen sei. 

Zu der Aussage von Hinweisgeher D, «[...j weil Herr Homolka das Frankel College gegründet 

habe, er natürlich auch die Geschicke dieser Institution habe lenken und nicht abgeben wollen, 

um eben die Kontrolle zu behalten.», wurde mitgeteilt, dass Herr Homolka die Ge- 

schäftsführung auf ausdrücklichen Wunsch der amerikanischen Partner übernommen habe, die 

keinerlei strukturelle Verantwortung im Ausland hätten übernehmen wollen. Es sei daher kei-

neswegs so, dass Herr Homolka einfach nur die Kontrolle habe behalten wollen. 

Ferner liess Herr Homolka in Abrede stellen, folgende Aussage getroffen zu haben: «Ich habe 

keine Lust mehr darauf: dass die Amis denken, ich bin hier der ,Schlattenschammes‘ und muss 

das Geld bringen». Im Übrigen wurde darauf hingewiesen, dass es Schlappenschammes heisse. 

Auch die angebliche Äusserung, dass er sich schon freue, «wenn ich zugucken kann, wie Sie 

strampeln und ertrinken und sich selbst abschaffen.», habe Herr Homolka so nie getätigt. 

Zu der oben zitierten E-Mail von Herrn Homolka aus Juli 2019 heisst es, die Äusserung sei ge-

genüber dem Dekan im Kontext seiner Forderung nach einem vergleichbaren Verhaltenskodex 

für Studierende und Lebenspartner gefallen, um zwischen dem Abraham Geiger Kolleg und den 

Zacharias Frankel College keine doppelten Standards entstehen zu lassen. Der Kontext sei für 

das Verständnis entscheidend. 
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(3) Beweiswürdigung 

Auf Basis der glaubhaften Schilderungen der oben aufgeführten Hinweisgeber, die teilweise 

durch öffentlich zugängliche Urkunden belegt werden konnten, sind die Untersuchungsführer 

davon überzeugt, dass sich Herr Homolka für die Gründung des Zacharias Frankel Colleges je-

denfalls auch aus eigennützigen Motiven, insbesondere mit Blick auf die Gründung der School 

of Jewish Theology, im Rahmen derer ihm massgebliche Funktionen eingeräumt wurden (Vor-

sitzender der Studienkommission, geschäftsführender Direktor), einsetzte. Des Weiteren steht 

zur Überzeugung der Untersuchungsführer auf Basis von Urkunden und glaubhaften Aussagen 

fest, dass Herr Homolka, obgleich er Geschäftsführer und Gesellschafter der Trägergesellschaft 

des Colleges und Geschäftsführer der Ausbildungseinrichtung war, das Zacharias Frankel Col-

lege nicht nach Kräften unterstützte, sondern dieses gegenüber dem Abraham Geiger Kolleg in 

vielfältiger Weise massiv benachteiligte. Insbesondere bestehen tatsächliche Anhaltspunkte da-

für, dass Herr Homolka dafür sorgte, dass jährliche Zuwendungen durch den Zentralrat der Ju-

den über die Leo Baeck Foundation nicht dem Zacharias Frankel College, sondern dem Abra-

ham Geiger Kolleg zuflossen und das Zacharias Frankel College allenfalls mittelbar von solchen 

profitierte. Das unmittelbare Einwerben von Zuwendungen zugunsten des Zacharias Frankel 

Colleges bei der [...] Stiftung Potsdam oder dem 

Zentralrat der Juden durch Person 2 versuchte er mutmasslich aktiv zu verhindern, indem er 

von Kontaktaufnahmen abriet oder solche sogar untersagte. 

Die Aussage Herrn Homolkas, er habe aktiv nach Anschlussfinanzierung und Konsolidierung 

für das Zacharias Frankel College gesucht, ist nach Einschätzung der Untersuchungsführer je-

denfalls mit Blick auf die seitens des Zentralrats der Juden erhaltenen Zuwendungen unzutref-

fend. Ausweilich seines Tätigkeitsberichts wollte der Zentralrat offenkundig das Zacharias Fran-

kel College in gleicher Weise wie das Abraham Geiger Kolleg unterstützen und glaubte, dies auch 

zu tun. Die Aussage von Herrn Homolka, der Zentralrat der Juden in Deutschland habe in all 

den Jahren sehr deutlich gemacht, dass er einer separaten Förderung des Zacharias Frankel 

Colleges negativ gegenüberstehe, ist mithin jedenfalls nicht dahingehend zu interpretieren, der 

Zentralrat der Juden habe das Zacharias Frankel College nicht fordern wollen. 

Hinsichtlich der personellen und sachlichen Ausstattung des Zacharias Frankel Colleges hielt 

Herr Homolka nach der auf Basis der glaubhaften Aussagen der Hinweisgeber gebildeten Über-

zeugung der Untersuchungsführer eine Abhängigkeit vom Abraham Geiger Kolleg aufrecht und 

setzte sich nur sehr eingeschränkt für eine inhaltliche Ausdifferenzierung des Ma- sorti-Studi-
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engangs ein. Herr Homolka setzte sich verschiedentlich erfolgreich für die Sichtbarkeit des Ab-

raham Geiger Kollegs, kaum aber für die des Zacharias Frankel Colleges ein. 

Zur Überzeugung der Untersuchungsführer bemühte Herr Homolka den Vergleich, die Rabbi-

nerausbildung bzw. das Abraham Geiger Kolleg sei «Coca Cola», während das Zacharias Frankel 

College daneben nicht «Pepsi», sondern «Cherry Flavour» von «Coca Cola», und damit «nice 

to have», aber «not necessary» sei. Es ist aus Sicht der Untersuchungsführer überaus fernlie-

gend, dass Hinweisgeber D diese Äusserung erfunden hat. Vielmehr spricht die Originalität des 

verwandten Bildes für den Erlebnishi atergrund der Aussage. 

(4) Rechtliche Würdigung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Berück-

sichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend darge-

stellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im Sinne 

von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) Strafrecht 

Nicht nur das vorsätzliche Vorenthalten zweckgebundener Zuwendungen zum Nachteil eines 

anvertrauten betreuten Vermögens, sondern auch das Nichtabrufen konkret bereitstehender 

(Dritt-)Mittel durch einen Vermögensbetreuungspflichtigen kann den Tatbestand der Untreue 

gemäss § 266 Abs. 1 Alt. 2 StGB in Form des Treubruchtatbestandes (durch Unterlassen) erfül-

len. Tathandlung beim Treubruchtatbestand ist ein beliebiges vermögensrelevantes Verhalten, 

welches die dem Täter obliegende Pflicht zur Betreuung fremden Vermögens verletzt. Es kom-

men folglich nicht nur rechtsgeschäftliche, sondern auch Handlungen tatsächlicher Art und da-

mit auch ein Unterlassen in Betracht.552 Eines Rückgriffs auf § 13 Abs. 1 StGB bedarf es nicht.553 

Der Tatbestand des Treubruchtatbestands umfasst Tun und Unterlassen gleichermassen.55» 

Und zu den «Pflichten eines ordentlichen Geschäftsmannes» im Sinne von § 43 Abs. 1 GmbHG 

gehörte für Herrn Homolka als Geschäftsführer auch die Pflicht, die von ihm vertretene gGmbH 

mit verfügbaren Finanzmitteln auszustatten bzw. solche auch über die Gründungsphase hinaus 

einzuwerben. 

Mangels der Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Zahlungsströme namentlich bei der Leo 

 
ss= BGH NJW 2015,1190; Frank./Zieschang, in: HK-KapMarktStrafR, 5. Aufl. 2020, StGB § 266 Rn. 32. 
553 Dier lamm/Becker, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 266 Rn. 205. 
SM Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 266 Rn. 35. 
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Baeck Foundation liegen den Untersuchungsführer diesbezüglich aber keine zureichenden Tat-

sachen für eine strafrechtliche Beurteilung vor. Somit fehlt es auch an tatsächlichen Anhalts-

punkten für eine Untreuetat. 

(b) Machtmissbrauch 

Die Geschäftsführung durch Herrn Homolka am Zacharias Frankel College erfüllt im Hinblick 

auf die wirtschaftliche Positionierung des Colleges sowie dessen institutionelle Etablierung im 

Vergleich zum Abraham Geiger Kolleg mehrere Indizien, die nach Auffassung der Untersu-

chungsführer in der Gesamtschau einen Machtmissbrauch begründen. 

Charakteristisch für den Missbrauch von Macht ist zum Ersten das Verfolgen eigennütziger Mo-

tive. Die Gründung des Zacharias Frankel Colleges diente Herrn Homolka nach Einschätzung 

der Untersuchungsführer schon in der Gründungsphase, neben möglichen altruistischen Zielen, 

auch massgeblich zur Erreichung persönlicher Ziele innerhalb der School of 

Jewish Theology und damit der Festigung seiner Machtposition im Gesamtgefüge der von ihm 

dominierten Einrichtungen im Umfeld der Universität Potsdam, 

Mutmasslich strebte Herr Homolka dabei von Anfang an und im Folgenden keine Gleichgewich-

tung beider An-Institute an. Vielmehr trug er nach Überzeugung der Untersuchungsführer kon-

sequent für ein strukturelles Ungleichgewicht zum Nachteil des Zacharias Frankel Colleges 

Sorge, insbesondere indem er über die anfängliche Investition hinaus dem College offenbar kei-

nen unmittelbaren Zugriff auf Zuwendungen ermöglichte, ein selbständiges Zugehen auf sowohl 

die [.,.]-Stiftung Potsdam als auch den Zentralrat unterband, nur eine einzige Stelle am College 

selbst schuf und die Öffentlichkeitsarbeit bewusst so defizitär gestalten liess, dass das College 

anders als das Abraham Geiger Kolleg in der Öffentlichkeit weit weniger wahrgenommen wer-

den konnte. Eine fehlende Ausdifferenzierung des Masorti- Ausbildungsprofils sollte, nach 

Überzeugung der Untersuchungsführer, zudem die Attraktivität des Colleges für Bewerber 

schmälern. Die unterschiedliche Behandlung erfolgte gezielt, wie nicht zuletzt der von Herrn 

Homolka mutmasslich bemühte Vergleich zeigt, das Zacharias Frankel College sei neben dem 

Abraham Geiger Kolleg, das er als Coca Cola versinnbildlichte, nicht Pepsi sondern Cherry Fla-

vour von Coca Cola und damit «nice to have», aber nicht «ne- cessary». 

Eine solche bewusste Schlechterstellung des Zacharias Frankel Colleges ist mit den gesell-

schaftsrechtlichen Treuepflichten eines Geschäftsführers aus §§ 13, 43 GmbHG unvereinbar. 

Dies schien Herrn Homolka offenkundig bewusst zu sein, betonte er doch in seiner anwaltlichen 
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Stellungnahme vom 02.06.2022 eine Pflicht zur Sicherung der finanziellen Zukunft des Colle-

ges. Das Überschreiten rechtliicher Grenzen stellt aber gerade ein typisches Indiz für einen 

Machmissbrauch dar. Einer Pflichtwidrigkeit steht nach Überzeugung der Untersuchungsführer 

auch nicht entgegen, dass es sich – wie Herr Homolka erstmals mit Schreiben vom 11.09.2023 

vortragen liess – bei dem Zacharias Frankel College um ein «auf zehn Jahre angelegtes Projekt» 

handelte. 

Es sprechen auch weitere Indizien dafür, dass Her»- Homolka seine Geschäftsführertätigkeit 

zumindest auch machtmissbräuchlich ausführte. Machtmissbrauch kann angenommen werden, 

wenn sich auf konkrete Kontexte und Rollen bzw. Funktionen beziehende institutionelle Auto-

rität auf andere, durch den institutioneilen Auftrag nicht gedeckte oder mit ihm aus allgemein 

anerkannten Legitimitätsgründen nicht vereinbare Verhältnisse übertragen wird. Eine solche 

Übertragung von Machtstrukturen ist vorliegend schon strukturell angelegt, indem Herr Ho-

molka als Teil des dreiköpfigen Vorstands der [...]- Stiftung Potsdam die Rollen 

von Geldgeber und Empfänger in Gestalt beider Kollegs in sich vereinte. Zugleich kontrollierte 

er die in die Förderung auch weiterer Dritter, namentlich des Zentrairats des Juden, zwischen-

geschaltete Leo Baeck Foundation. Insofern steuerte er massgeblich die Ausschüttung der Mit-

tel. 

Faktisch hätte die Leo Baeck Foundation eine klare Zuteilung von Zuwendungen, beispielsweise 

des Zentralrats, an das College vornehmen können. Darauf hinzuwirken hätte Herrn Homolka 

als Geschäftsführer – wie er zutreffend in der anwaltlichen Stellungnahme vom 04.12.2022 aus-

führten liess ^.Zur Aufgabe unseres Mandanten gehörte die Bereitstellung des Rechtsrahmens 

einer gGmbH und die Sicherung der finanziellen Perspektive des Colleges/1) – oblegen. Statt-

dessen legte Herr Homolka gegenüber Person 2 nach Überzeugung der Untersuchungsführer 

die Zuwendungen des Zentralrats nicht offen, sondern stellte diese – mittelbar durch Person 6 

– sogar ausdrücklich in Abrede. 

Gerade mit Blick auf die Einwerbung von Mitteln schilderten die Hinweisgeber, dass er zudem 

charakteristische Exklusionsstrategien für einen Machtmissbrauch wie Einschüchterungen und 

Drohungen unter Ausnutzung einer faktischen Machtposition und angstfordernde Verhaltens-

weisen bemüht habe. Speziell gegenüber der einzigen Angestellten, Person 2, nutzte Herr Ho-

molka nach Angaben verschiedener Hinweisgeber für einen Machtmissbrauch typische verbale 

Methoden der Einschüchterung und Unterminierung. 
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Zudem nutzte er die ungewisse Anschlussfinanzierung hinsichtlich des Zacharias Frankel Col-

leges und seine Machtposition als Vorstand der [...] Stiftung Potsdam zur Einschüchterung. Ver-

schiedene Hinweisgeber schilderten den Aufbau einer «Drohkulisse», namentlich einen war-

nenden Hinweis auf das Auslaufen der Förderung, ein mögliches Schliessen des Colleges und 

den Ausschluss der Ziegler School. 

Aus den starken Asymmetrien in der Hierarchie von beruflichen Institutionen ergibt sich eine 

besondere Verantwortung im Umgang mit ebenjenen sowie Fürsorgepflichten gegenüber unter-

geordneten Mitarbeitenden im institutionellen Gefüge. Das bestehende Machtgefälle hat Herr 

Homolka in seinen Stellungnahmen ausdrücklich hervorgenoben. Die benannten mutmassli-

chen Ausfälligkeiten etwa gegenüber Person 2 sind daher aus Sicht der Untersuchungsführer 

besonders schwerwiegend. 

In der Schlechterstellung des Zacharias Frankel Colleges im Vergleich zum Abraham Geiger Kol-

leg liegt zudem eine Vernachlässigung der Interessen der Studierenden und damit mög- 

licherweise eine Verletzung der Fürsorgepflicht. Zum einen dürfte unter der fehlenden Ausdif-

ferenzierung die Qualität des Studiums gelitten haben. Zum anderen dürften die beruflichen 

Aussichten der Absolventen durch die fehlende Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung ge-

schmälert worden sein. Nicht ausschliessbar war diese Benachteiligung der konservativen ge-

genüber den liberalen Rabbinern sogar zumindest eines der Ziele einer von Herrn Homolka ver-

folgten Strategie. 

Ein weiteres Indiz für machtmissbräuchliche Strukturen liegt vor, wenn Leitungspersonen mit 

Hilfe von für andere undurchschaubaren, intransparenten Kommunikationsmethoden den po-

tenziellen Einfluss ihres Gegenübers unterlaufen. Auch dies ist vorliegend insbesondere in Be-

zug auf Finanzierungsfragen erkennbar. Nach Überzeugung der Untersuchungsführer steht fest, 

dass Person 2 als faktische Leitungsebene des Frankel Colleges systematisch im Unklaren über 

die aktuelle und zukünftige Mittelbereitstellung belassen wurde. Das Herantreten, sowohl an 

den Zentralrat der Juden als auch an Person i als zentrale Figur der [...]- Stiftung Potsdam, 

wurde nach Auffassung der Untersuchungsführer durch Herm Homolka aktiv unterbunden. 

Darüber hinaus legt die nach Angabe von Person 2 in diesem Zusammenhang getätigte Äusse-

rung von Person 6, mit ihrem Zugehen auf den Zentralrat habe Person 2 die Vertrauensarbeit 

von einem ganzen Jahr zerstört, nahe, dass Herr Homolka kraft Amtes Gehorsam einforderte. 

Das Implementieren einer generalisierten Folge- und Gehorsamsbereitschaft stellt wiederum 

ein gängiges Mittel des Machtmissbrauchs dar. 
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Hinsichtlich der Personalstellen schuf Herr Homolka nach Überzeugung der Untersuchungs-

führer bewusst ein Abhängigkeitsverhältnis des Colleges, indem er die Stellen formal an ande-

ren Einrichtungen schuf und auch für Sachmittel kein eigenes Budget ffeigab. Hinweisgeber B 

nannte dies eine sehr informelle und unklare Situation, gegen die man sich erfolglos gewehrt 

habe. Zudem schuf Herr Homolka auf diese Weise eine Abhängigkeit von den anderen Einrich-

tungen und seiner Person. 

Überdies verschwammen institutioneile Grenzen dadurch, dass Mitarbeiterverträge offiziell 

über das Geiger Kolleg oder die School of Jewish Theology liefen. Institutionelle Zugehörigkei-

ten wurden dadurch intransparent. 

(c) Diskriminierung 

Anhaltspunkte für ein diskriminierendes Verhalten seitens Herrn Homolkas liegen insoweit 

nicht vor. Eine Diskriminierung kann sich sowohl bei entsprechender Orientierung an den Be-

grifflichkeiten des AGG als auch der SJT-Richtlinie nur gegen Individuen richten. Auch die im 

Handbook als verbindlich niedergelegten Verhaitensregeln richten sich auf den Schutz von In-

dividuen. Das Zacharias Frankel College in seiner Gesamtheit unterfällt nicht dem Schutzbe-

reich dieser Regelwerke. 

Soweit eine Benachteiligung von Studierenden des Zacharias Frankel Colleges durch systemati-

sches Kleinhalten des Colleges im Vergleich zum Abraham Geiger Kolleg gesehen werden 

könnte, liegt den Untersuchungsführern keine konkrete Schilderung von Einzelfällen vor, wel-

che eine Diskriminierung anknüpfend an die konservative (bzw. Masorti) im Vergleich zur libe-

ralen religiösen Ausrichtung hinreichend belegt.
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m) Fall 13 

(1) Sachverhalt 

Auf der Internetseite www.judentum.net ist in deutscher Sprache eine Presseerklärung des Leo 

Baeck Colleges über die im Jahr 2002 in London ermordete deutsche rabbinatsstudierende Per-

son 1 abrufbar. Hiernach habe Person 1 vor einigen Jahren entdeckt, dass sie jüdische Vorfah-

ren habe und es sei ihr Wunsch gewesen, zu konvertieren, um ihren Status zu klären. Weiteren 

öffentlichen Quellen zufolge war Person 1 homosexuell. Ausweislich der Presseerklärung hatte 

Person 1 zum Zeitpunkt ihres Todes gerade erfolgreich das zweite von fünf Ausbildungsjahren 

am Leo Baeck College absolviert und wollte zu ihrer Gemeinde nach [Stadt 1] zurückgehen, um 

dort einen Teil ihrer praktischen Ausbildung zu machen. Bei ihrer Zulassung zum Studium – so 

die Presseerklärung – wusste das Leo Baeck College von ihrer Homosexualität. Die Haltung des 

Colleges, Diskriminierungen aufgrund sexueller Orientierung nicht zuzulassen, habe eine lange 

Tradition. 

Den Untersuchungsführern wurde mit Blick auf Person 1 Folgendes berichtet: 

Hinweisgeber A schilderte im Rahmen eines Interviews, dass er mit keiner der untersuchungs-

relevanten Institutionen verbunden sei; er kenne diese nur vom Namen her, da er rund um das 

Jahr [...] selbst Studierender am Leo Baeck College in London gewesen sei und dort Person 1 

kennengelernt habe. Diese bezeichnete Hinweisgeber A als in höchstem Masse integer und ehr-

lich. Es sei eine enge Freundschaft entstanden, fast jeden Abend habe er mit ihr Gespräche und 

Diskussionen geführt. Person 1 habe viel darüber gesprochen, was es für sie bedeute, ein homo-

sexueller Jude zu sein und welche Entscheidungen sie aufgrund ihrer Homosexualität habe tref-

fen müssen. Eine dieser Entscheidungen sei die Wahl gewesen, wo sie studieren werde. Es sei 

darum gegangen, ob sie am Leo Baeck College oder am Abraham Geiger Kolleg studieren werde. 

Er, Ilinweisgeber A, habe damals nichts über das Abraham Geiger Kolleg gewusst. Er habe zwar 

abfällige Äusserungen von anderen Studenten darüber mitbekommen, sei aber nie in der Lage 

gewesen, festzustellen, ob diese Äusserungen der Wahrheit entsprachen. Ihm se: aber bewusst 

gewesen, dass derartige Äusserungen auch getroffen worden sein könnten, weil die Studenten 

sehr stolz auf das Leo Baeck College gewesen seien und hier nun eine neue, progressive Hoch-

schule eröffnet worden sei. Person 1 habe aber etwas anderes berichtet. Sie habe berichtet, dass 

Herr Homolka dieses neue Abraham Geiger Kolleg gegründet habe und er ihr – Person 1 – ge-

sagt habe, dass sie dort studieren müsse, weil sie brillant sei. Person 1 solle die beste studierende 

Person werden, die aus dem Abraham Geiger Kolleg hervorgehe, sodass Herr Homolka und das 

Abraham Geiger Kolleg 

http://www.judentum.net/
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hätten sagen können: «Seht her, was fiir einen Studierenden unser Kolleg hervorbringt.» Per-

son i habe laut Hinweisgeber A nicht nur fliessend hebräisch gesprochen, sondern auch grie-

chisch und – so glaube er – vielleicht auch Latein. Sie sei immer eine erstklassige studierende 

Person gewesen. Person 1 habe Hinweisgeber A erzählt, dass sie nicht an das Abraham Geiger 

Kolleg habe gehen wollen, weil es neu gewesen sei und sie lieber etwas Etablierteres, wie das 

Leo Baeck College, hätte besuchen wollen. Herr Homolka habe ihr, Person i, daraufhin gesagt, 

dass er sie vor all seinen europäischen Kollegen outen werde, wenn sie nicht an das Abraham 

Geiger Kolleg komme. 

Hinweisgeber A erklärte, dass er auf den Bericht von Person 1 mit der Frage «Na und?» reagiert 

habe, denn sie, Person i, komme aus London, wo es keine Rolle spiele, ob man ein homosexu-

eller Rabbiner sei. Aber Person 1 habe gesagt, dass dies fiir sie ein Wendepunkt – wörtlich 

«game changer» – gewesen wäre. Wenn sie sich damals als homosexuell geoutet hätte, wäre es 

fiir sie sehr schwer gewesen, eine Anstellung zu finden, ihre Arbeit in [Stadt i] fortzusetzen usw. 

Person 1 habe Herm Homolka in der für sie typischen Art geantwortet: «Wenn du mich outest, 

dann werde ich dich outen.» Soweit er, Hinweisgeber A, wisse, sei dies das Ende gewesen, denn 

keiner der beiden habe den Verlust seines beruflichen Ansehens hinnehmen können. Er, Hin-

weisgeber A, glaube nicht, dass Person 1 hierdurch negative Konsequenzen erfahren habe. 

Alles, was er, Hinweisgeber A, in den letzten 20 Jahren von Herrn Homolka erfahren habe, sei. 

dass er homosexuell sei und dass er seiner befreundeten Person 1 gedroht habe. Er wisse nicht 

mehr, ob Person 1 ihm gesagt habe, wann Herr Homolka die Äusserung getätigt habe. Nach 

seiner Erinnerung müsse dies aber gewesen sein, als das Abraham Geiger Kolleg gegründet 

worden sei, denn es sei die Idee gewesen, dass Person 1 zum ersten Jahrgang gehören sollte. 

Auf Nachfrage erklärte Hinweisgeber A, dass Person 1 ihm von keinen anderen Vorfällen be-

richtet habe. Der geschilderte Vorfall sei ihm im Gedächtnis geblieben, weil er so schockiert 

gewesen sei und er Person 1 für ihre Reaktion auf Herrn Homolka geliebt habe; die Reaktion 

sei wunderbar gewesen. Person 1 sei für sich selbst eingetreten und habe sich immer gegen Un-

gerechtigkeit gewehrt. Deshalb sei der geschilderte Vorfall bei ihm, Hinweisgeber A, im Ge-

dächtnis geblieben. Der Grund, warum er den Untersuchungsführern hiervon berichte, sei, dass 

er vor ein paar Wochen in einem Gespräch mit einem Rabbiner von den Vorwürfen ge- 

gen Herrn Homolka und der Untersuchung in Deutschland erfahren habe. Er habe dem Rabbi-

ner dann erstmals seit 2Q Jahren von dem Vorfall betreffend Person i erzählt und dieser habe 

ihm gesagt, dass er sich an der Untersuchung beteiligen müsse. 
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Hinweisgeber B äusserte im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern, dass 

Person 1 früher eine Werbeagentur in [Stadt 21 gehabt habe. Sie sei im Jahr [...] zum Judentum 

konvertiert. Herr Homolka habe gewollt, dass sie die erste studierende Person des Abraham 

Geiger Kollegs werde. Es sei ein «unheimlicher Druck» auf Person 1 ausgeübt worden, dass sie 

sich jetzt bewerben und dass sie als Studierende dort anfangen sollte. Person 1 habe dies aber 

nicht gewollt. Sie habe dann später am Leo Baeck College in London angefangen. Eigentlich 

müsse die Konversion zum Judentum mindestens fünf Jahre her sein, um am Leo Baeck College 

London zu studieren. Für Person 1 habe man allerdings eine Ausnahme gemacht, um sie vor 

dem Abraham Geiger Kolleg zu «retten». 

Als Herr Homolka gemerkt habe, dass er Person 1 weder als Freund noch als Studierende ge-

winnen könne, habe er angefangen, schlecht über sie zu reden. Mit schlecht sei – so Hinweis-

geber B – gemeint, dass Person 1 ein «totaler Schwächling sei und nichts auf die Reihe kriege 

und emotional usw.» sei. 

Darüber hinaus führte Hinweisgeber B aus, 

Hinweisgeber C äusserte im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern, dass er 

Person 1 ebenfalls gekannt habe. Die Entscheidung von Person 1 gegen das Abraham Geiger 

Kolleg habe Herrn Homolka sehr wütend gemacht. Person 1 sei sehr gut gewesen und es sei 

offensichtlich gewesen, dass sie eine sehr positive Zukunft als Rabbiner haben würde. Sie sei 

aber nach London gegangen, statt sich in Deutschland einzuschreiben. 

Hinweisgeber C berichtete in diesem Zusammenhang von einer Situation auf einer Tagung. 

Herr Homolka habe mit ihm und anderen in einem Kreis gestanden. Es sei ein bisschen geplau-

dert worden. Herr Homolka habe bezüglich Person 1 gesagt: «Ich werde [sie] zerstören.» Dabei 

habe er mit der Hand eine Faust gemacht, als ob er sie mit seiner Hand zermürbe. Auf Nach-

frage erklärte Hinweisgeber C, dass diese Aussage in den ersten Jahren des Abraham Geiger 

Kollegs gefallen sein müsse. 

Herr Homolka äusserte sich zu dem gegenständlichen Sachverhalt im Rahmen eines Interviews 

mit der Zeitung «Die Zeit», veröffentlicht am 27.10.2022 unter dem Titel «Das war Ruf-
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mord».555 Dort führte er aus, dass die Drohung mit dem Outing eine besonders perfide Unter-

stellung sei. Die Person, um die es hier wohl gehe, sei homosexuell gewesen, das habe jeder 

gewusst. Da habe es nichts zu outen gegeben. Überdies beklagte er, dass er immer wieder seine 

Unschuld beweisen müsse, sei eine Umgehung des Rechtsstaatsprinzips. 

Über seinen Rechtsanwalt liess er auf die Anhörung vom 19.10.2022 mit Schreiben vom 

04.12.2022 zu dem konkreten mutmasslichen Vorwurf ausführen, dass der betroffene Studie-

rende nicht nur ein persönlicher Freund gewesen sei, sondern auch offen in einer homosexuel-

len Beziehung gelebt habe, die in seiner Gemeinde auch kein Geheimnis gewesen sei. Dessen 

Homosexualität sei dem Auswahlausschuss des Leo Baeck Colleges in London bei der Bewer-

bung bekannt gewesen. Er habe sein Studium dort aufgenommen und sei bis Juli 2002 weiter 

im deutschen liberalen Judentum aktiv gewesen. Dieser Vorwurf sei vollkommen unfundiert 

und entbehre jeder Grundlage. 

Diese Stellungnahme wird von Herrn Homolka in dem zivilrechtlichen Verfahren vor dem 

Landgericht Berlin (siehe unter B. IV. 5.) in einer eidesstattlichen Versicherung vom 05.01.2023 

zitiert und deren Inhalt an Eides statt versichert. 

Im Wege einer eidesstattlichen Versicherung vom 18.02.2023, die Herr Homolka ebenfalls im 

Rahmen der zivilrechtlichen Auseinandersetzung gegen den Zentralrat der Juden abgab, er-

klärte Herr Homolka, er habe nie gesagt, dass er Person 1 «zerstören» werde und dieser auch 

nicht mit einem Outing gedroht. 

Mit weiterer eidesstattlicher Versicherung vom 12.06.2023 gegenüber dem Kammergericht 

Berlin versicherte Herr Homolka, er habe keinen Druck auf ein? Person ausgeübt, ein Studium 

am Abraham Geiger Kolleg aufzunehmen. Er habe dieser Person, Person 1, mit der er persönlich 

befreundet gewesen sei, nicht mit einem Outing gedroht. Derartige Verhaltensweisen fände er 

überaus respektlos und anmassend. Er habe noch nie jemandem mit einem Outing gedroht. 

Person 1 habe zudem offen homosexuell gelebt. 

Im Rahmen der zweiten Anhörung wurde mit anwaltlichen Schreiben vom 11.09.2023 mitge-

teilt, dass Herr Homolka und sein Lebensgefährte mit Person 1 bis zu dessen Tod 2002 «eine 

Ms https://w1vw.zeit.de/2o22/44/walter-homolka-vorwuerfe-machtmissbrauch-sexuelle-belaestigung (Stand: 

13.09.2023). 

belastbare Freundschaft» gepflegt hätten, wenngleich Herr Homolka es bedauert habe, dass 

https://w1vw.zeit.de/2o22/44/walter-homolka-vorwuerfe-machtmissbrauch-sexuelle-belaestigung
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Person i an das Leo Baeck College gegangen sei. 

(2) Beweiswürdigung 

Es liegen nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer zureichende tatsächliche Anhalts-

punkte dafür vor, dass Herr Homolka die Äusserung zum Outing von Person 1 wie beschrieben 

getätigt hat. 

Es erscheint lebensfremd, dass Hinweisgeber A, der in keiner Weise in das deutsche liberale 

Judentum involviert ist und insbesondere weder heute noch damals einen Bezug zu der Person 

von Herrn Homolka hat, diese Schilderung erfunden haben sollte. Ein Motiv für eine Belastung 

ist nicht im Ansatz ersichtlich. Auch eine Fremd- oder Autosuggestion ist anhand seiner fehlen-

den Einbindung in die Vorgänge fernliegend, wenn nicht ausgeschlossen. 

Hinweisgeber A gab eine schriftliche und eine mündliche Schilderung ab. Seine Aussage war 

dabei konstant, ohne schablonenhaft wiederholt zu werden, detailreich und enthielt im Inter-

view auch wörtliche Rede. Zudem schilderte Hinweisgeber A anschaulich sowohl eigene Ge-

fühle für den Zeitpunkt des damaligen Gesprächs als auch seine heutigen Gefühle zu dem Ge-

schehen und ihrem langen Verschweigen. Überdies beschrieb er anschaulich und nachvollzieh-

bar die damalige Gefühlslage und Motivation von Person 1. Hinweisgeber A schilderte diese 

Begebenheit zudem als einzige, von der er durch Person 1 unmittelbar erfahren habe, und dif-

ferenzierte im Rahmen seiner Aussage sehr deutlich zwischen eigenen Kenntnissen und Aussa-

gen vom Hörensagen als Dritter sowie zwischen sicherem Wissen und Vermutungen. 

Ebenso fehlt es an einem Falschbelastungsmotiv der zwischenzeitlich verstorbenen Person 1 

gegenüber dem Hinweisgeber. Herr Homolka beschrieb den Betroffenen wiederholt als Freund. 

Warum ein Freund eine solche Falschbelastung aussprechen sollte, insbesondere zu einem Zeit-

punkt, zu dem die Entscheidung zugunsten des Londoner Colleges bereits gefallen war und er 

das Studium dort bereits aufgenommen hatte, gegenüber einer Person, die von Herrn Homolka 

nach eigener Aussage zuvor nie gehört hatte, ist nicht ersichtlich. Auch hier fehlen nach den 

Umständen der Erstaussagejegliche Anhaltspunkte für suggestive Einflüsse. 

Ausweislich der Aussage von Hinweisgeber A erfolgte auch die seinerzeitige Schilderung des 

Betroffenen lebensnah, detailreich und mit emotionaler Beteiligung. 

Die Aussagen von Hinweisgeber B und Hinweisgeber C, die losgelöst voneinander getätigt wur-

den, bestätigen, dass Herr Homolka über die Absage von Person i, nicht an das Abraham Geiger 
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Kolleg zu kommen, sehr wütend und sehr enttäuscht war und dem Betroffenen diese Entschei-

dung sehr übelgenommen hat. Die Aussagen indizieren damit ein Motiv für eine solche Äusse-

rung. Die Aussage Herrn Homolkas, mit Person 1 befreundet gewesen zu sein, macht die be-

schriebene persönliche Enttäuschung noch nachvollziehbarer. Auch die Aussage von Herrn Ho-

molka, auch nach deren Weggang nach eigener Wahrnehmung noch mit Person i befreundet 

gewesen zu sein, steht dem Erlebnisfundament der Aussage nicht entgegen. 

Ein etwaiges Aussagekomplott zulasten von Herrn Homolka erscheint schon deshalb wenig 

wahrscheinlich, weil die Aussagen sich deutlich voneinander unterscheiden. Im Falle eines 

Komplotts würde überdies naheliegen, dass weitere Hinweisgeber die fragliche Aussage selbst 

bestätigen und sich nicht auf die Schilderung von Indizien beschränken würden. 

Die Aussage von Hinweisgeber B stützt die Aussage dahingehend, 

Die Behauptung von Herrn Homolka, die Homosexualität von Person i sei innerhalb der Ge-

meinde des Betroffenen seinerzeit bekannt gewesen, erscheint damit jedenfalls fraglich. 

Die Untersuchungsführer haben zur Kenntnis genommen, dass das Leo Baeck College nach 

dem Tod von Person i öffentlich mitteilte, von deren sexueller Orientierung von Anfang an ge-

wusst zu haben. Diese Aussage entspricht ausweislich der Presseerklärung einer politischen 

Haltung und dürfte politisch motiviert gewesen sein.®6 Ungeachtet dessen, ob die Aussage zu-

trifft oder nicht, belegt sie nicht, dass Person i den Umstand ihrer Homosexualität vor Auf-

nahme des Studiums einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen wollte. 

Selbst wenn seine sexuelle Orientierung überdies innerhalb seiner Heimatgemeinde bekannt 

gewesen sein sollte, folgt auch daraus nicht, dass ein öffentliches europaweites Outing nicht als 

ein geeignetes Druckmittel angesehen und in der Wut und Enttäuschung geäussert worden sein 

könnte. 

556 In einer Presseerklärung vom 19. Juli 2002 gab das Leo Back College anlässlich des Todes von [Person 1] Folgendes an: 
^[Abgekürzter Vorname von Person 1] Sexualität war eine private Angelegenheit. Das College wusste bei seiner Zu-
lassung zum Studium von seiner Homosexualität. Die Haltung des Colleges Diskriminierungen aufgrund sexueller 
Orientierung nicht zuzulassen, hat eine lange Tradition. [...]» 

Dies gilt auch ungeachtet der Frage, ob und in welchem Rahmen sich Herr Homolka seinerzeit 
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selbst bereits geoutet hatte. Homosexualität von Männern scheint in der jüdischen Religion bis 

beute als nicht unproblematisch wahrgenommen zu werden. Ihr Ausleben ist nach dem Wort-

laut der Tora ausdrücklich untersagt und der Akzeptanzprozess war um die Jahrtausendwende 

auch im liberalen Judentum, insbesondere aber in weiteren Kreisen des Judentums, keinesfalls 

abgeschlossen.^ 

Nach der Aussage von Hinweisgeber A lebte Person i, entgegen der nun erstmals im Juni 2023 

vorgetragen Behauptung von Herrn Homolka, seinerzeit nicht «offen homosexuell». Nachdem 

Herr Homolka bislang eine Kenntnis von der Homosexualität ausdrücklich auf die Gemeinde 

und das Leo Baeck College beschränkt hatte, ist diese Aussage inkonstant. 

Insgesamt liegen nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer jedenfalls zureichende tat-

sächliche Anhaltspunkte für eine entsprechende Äusserung von Herrn Homolka gegenüber 

Person 1 vor. 

Angesichts der öffentlichen Quellen, die sich posthum zur Homosexualität von Person 1 verhal-

ten, und dem Umstand, dass der Betroffene selbst nicht mehr angehört werden konnte und 

damit hinsichtlich der möglichen Äusserung nur eine Aussage vom Hörensagen vorliegt, haben 

die Untersuchungsführer indessen keine sichere Überzeugung erlangt. 

(3) Rechtliche Bewertung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2 a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) 

i. 

SST Dazu Homolka, Jüdische Perspektiven zur Homosexualität, in: Bauer/Höcker/Homolka/Mertes (Hrsg.), Religion 

und Homosexualität, 2013, S. 36 ff.
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Der oben beschriebene Sachverhalt 
könnte 

als Machtmissbrauch durch Herrn Ho

molka zu qualifizieren sein. Insofern konnten die Untersuchungsführer allerdings nicht die 

nach dem eigenen, im Vergleich zu zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten strengeren 

Massstab erforderliche Überzeugung von der Verwirklichung des Sachverhaltes gewinnen, so-

dass eine rechtliche Bewertung unterbleiben musste. 

(c) Diskriminierung 

Ein solches Verhalten von Herrn Homolka könnte im Falle seines Erwiesenseins überdies durch 

den Untersuchungsauftrag als Fall von .Androhung von Gewalt, Verfolgung, Nötigung» als Un-

terfall sexueller Belästigung und Gewalt erfasst sein und unter diesem Gesichtspunkt einen Fall 

von Diskriminierung darstellen. 

Auch die Feststellung einer Diskriminierung scheitert aber an der mangelnden sicheren Über-

zeugung der Untersuchungsführer hinsichtlich des Sachverhalts. 

n) Fall 14 

(1) Sachverhalt 

Ausweislich nachstehend aufgeführter Urkunden war die ehemalige Generalsekretärin und 

heutige Vorstandsvorsitzende der Union progressiver Juden in Deutschland, Person 4, bis zum 

Jahr 2018 in der Union progressiver Juden auf Honorarbasis nicht sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt. Ihre Position wurde gegenüber den Untersuchungsführern als «Generalsekretärin» 

bzw. zuvor als Geschäftsführerin beschrieben. Im Rahmen einer Routineprüfung durch die 

vi) 

(b) Machtmissbrauch 
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Deutsche Rentenversicherung, deren genauer zeitlicher Umfang und Beginn den Untersu-

chungsführern nicht bekannt geworden ist, wurde beanstandet, dass Person 4 aufgrund des 

Umfangs ihrer Tätigkeit einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgegangen war. 

Durch die Deutsche Rentenversicherung sollen daraufhin Nachforderungen der Sozialversiche-

rungskasse in Höhe von rund 125.000 Euro festgestellt und der Union progressiver Juden in 

Rechnung gestellt worden sein. Bei der Berechnung der Sozialversicherungsschulden habe die 

Deutsche Rentenversicherung nicht die gesamte Tätigkeitsdauer von Person 4 bei der Union 

progressiver Juden seit 2003, sondern lediglich die Jahre 2013 bis 2018 aufgenommen, Die 

Nachforderungen der Deutschen Rentenversicherungskasse wurden offenbar vollständig begli-

chen. Ausweislich den Untersuchungsführern vorliegender Finanzplanung für 2021 soll der 

Jahresabschluss 2020 unter 3.1a der Ausgaben Geschäftsstelle «Nachzahlung Deutsche Ren-

tenversicherung 2013-2018 sowie Sozialabgaben 2021» in Höhe von 161.078,71 Euro auswei-

sen. 

Im Geschäftsbericht des Vorstandes der Union progressiver Juden zum Geschäftsjahr 2019/20 

aus August 2020 heisst es diesbezüglich: 

«Bei der turnusmässigen Überprüfung der Gehalts- und Honorarabrechnungen durch 

die Deutsche Rentenversicherung wurde festgestellt, dass die Generalsekretärin der 

UpJ, bisher auf Honorarbasis beschäftigt, sozialversichert angestellt werden muss, da 

eine Scheinselbstständigkeit laut Sozialversicherungsrecht besteht. Es erfolgte daher 

eine Nachberechnung durch die Deutsche Rentenversicherung rückwirkend zum 1. Ja-

nuar 2013; glücklicherweise nicht rückwirkend seit 2003 (Beginn der Tätigkeit). Trotz 

anwaltlicher Überprüfung durch die UpJ erreichte die erforderliche Nachzahlung eine 

Höhe von 125.000 €. Die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit dem Bundes-

ministerium des Inneren führte dazu, dass eine hohe Projektförderung eingeworben 

werden konnte, die diese Zahlungsverpflichtung teilweise ab- 

deckte. In der Folge musste die bisherige Beschäftigung der Generalsekretärin der 

Union auf Honorarbasis in ein Angestelltenverhältnis überführt werden.» 

Die Union progressiver Juden ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert. Massge-

bliches Gremium ist neben dem Vorstand die Mitgliederversammlung der Union progressiver 
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Judien, die sich aus Delegierten der einzelnen Mitgliedsgemeinden zusammensetzt>2 Vor-

standsvorsitzender der Union progressiver Juden war seit August 2017 Herr Homolka,563 in des-

sen Amtszeit die mutmassliche Prüfung der Deutschen Rentenversicherung fiel. 

Im Rahmen einer Mitgliederversammlung am 11.09.2020 in Berlin wurde die Thematik der So-

zialversicherungsbeiträge gegenüber der Mitgliederversammlung offengelegt. So teilte Herr 

Homolka ausweislich des Protokolls der Mitgliederversammlung Folgendes mit (Seite 3): 

«Eine grosse und existenzbedrohende Problematik des letzten Jahres sei die Überprü-

fung durch die Sozialverbände gewesen. Trotz Auftrag an einen Rechtsanwalt mussten 

125.000,- € in die Sozialversicherungskassen ftir die Beschäftigung der Generalsekre-

tärin nachgezahlt werden. Der Staat als Mittelgeber habe ein Einsehen gehabt, da die 

Praxis, Mitarbeiter mit Honorarverträgen zu beschäftigen, in der Arbeit von Vereinen 

und mit Ehrenamtlichen gängige Praxis war. Die Nachzahlungen konnten daher nach 

komplexen Verhandlungen mit dem BMI durch Sonderzuwendungen des Staates aus-

geglichen werden.» 

Mit der Abkürzung «BMI» ist hier mutmasslich das Bundesministerium des Inneren und für 

Heimat gemeint. 

Auf Nachfrage eines Delegierten äusserte Herr Homolka während der Mitgliederversammlung 

am 11.09.2020 ausweislich des Protokolls (Seite 5) Folgendes: 

«Letztlich habe das BMI den Betrag im Wesentlichen übernommen und damit sei alles 

zu einem guten Ende gekommen». 

56s Siehe dazu unter C. VII. 1. c) (2). 

Im Zuge dieser Versammlung wurde Herr Homolka als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt.564 

Aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung der Union progressiver Juden vom 30.05.2021 

in Unna (Seite 3, unter dem Punkt «TOP 7 Finanzbericht und Bericht der Kassenprüfer») heisst 

 
563 Siehe dazu unter C. VII. 1. c) (1). 
^ https://www.liberale-j11den.de/veranstaltunge11/v0rstandswahl-2020 (Stand: 13.09.2023). 

https://www.liberale-j11den.de/veranstaltunge11/v0rstandswahl-2020
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es: 

«Rechtsanwaltskosten in 2021 entstanden durch die Umstellung der Honorare fiir die 

Generalsekretärin auf eine sozialversicherungspflichtige Anstellung nach einer Prü-

fung durch die Deutsche Rentenversicherung. Insgesamt wurden 130.000,- C an die 

Rentenversicherung nachgezahlt; die Summe konnte durch eine mit dem Innenminis-

terium ausgehandelte Projektabrechnung und Rücklagen finanziert werden.» 

Aus der Finanzplanung der Union progressiver Juden aus den Jahren 2021 und 2022, die eine 

Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben bis zurück in das Jahr 2018 enthalten, geht hervor, 

dass es fortlaufend sowohl eine Institutioneile Förderung als auch Projektzuwendungen von-

seiten des Zentralrates der Juden gegeben hat, als auch Projektzuwendungen des Bundesminis-

teriums des Inneren in unterschiedlicher fünfstelliger Höhe. Eine genauere Beschreibung der 

Zuwendungen ist aus dem Finanzplan der Union progressiver Juden nicht ersichtlich. 

Überdies weist erstmals der Finanzplan mit Stand August 2020 eine Spende in Höhe von 

330.000 Euro für den Jahresabschluss 2018 aus, während eine solche Spende weder in der Pla-

nung im Jahr 2018 noch in der Planung mit Stand April 2019 aufgeführt wurde. 

Die Zuwendungsbescheide über die Projektförderungen durch das Bundesministerium des In-

nern lagen den Untersuchungsführern und nach deren Angaben auch den Auskunft gebenden 

Delegierten der Mitgliederversammlung nicht vor. 

Anwesende Delegierte der Mitgliederversammlung der Union progressiver Juden in Berlin be-

schrieben die Sitzung vom 11.09.2020 wie folgt: 

Hinweisgeber A erklärte, bei dieser Sitzung im Rahmen des Berichtes des Vorstandes habe es 

dann geheissen, dass diese auffallend hohe Summe an Sozialversicherungsbeiträgen nachge-

zahlt werden müsse. Man habe dies so «lapidar im Redefluss» des Berichts des Vorstandes «so 

mit erzählt». Und dies sei auch rhetorisch besonders aufgebaut worden: Ja, dort sei ein Problem 

aufgetreten, aber man habe es sofort gelöst. Man habe dann das Gefühl gehabt, diese Proble-

matik sei offensichtlich nicht berichtet worden, als sie aufgetaucht war, sondern man habe den 

Bericht verschoben bis zu dem Punkt, wo es gelöst worden war. Eine solche sozial – versiche-

rungsrechtiiche Betriebsprüfung laufe bei den Summen, um die es gehe, teilweise über Jahre. 

Hauptredner seien Herr Homolka und Person 4 gewesen. Da Hinweisgeber A auch beruflich 

häufiger mit Fragestellungen rund um sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten zu tun habe, 
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sei er sehr erstaunt gewesen, da dies überhaupt nicht der Vorgehensweise entspreche, die er 

sonst kenne. Normalerweise mache man eine Statusanffage bei der Rentenversicherung zur Ab-

klärung, statt dies über Jahrzehnte einfach so auszuzahlen und dann hinterher ganz überrascht 

zu tun, wenn dies bei einer Betriebsprüfung auffalle. Dies sehe schon sehr nach Management-

versagen aus bzw. danach, dass hier jemand zu seinen eigenen Gunsten sich Dinge sozialversi-

cherungsfrei habe auszahlen lassen, statt Sozialversicherungsbeiträge abzuführen, und jetzt am 

Ende auf einmal die Union progressiver Juden die «Zeche» zahlen dürfe, statt dies vorher sau-

ber in einen Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil aufzuteilen und abzufuhren. Zumal die Ar-

beitnehmerin hier zeitgleich die Geschäftsführerin gewesen sei und es in ihrer eigenen Pflicht 

gelegen hätte, den eigenen Status zu überprüfen. Ausserdem habe Hinweisgeber A auch Fragen 

gestellt, wie genau alles gezahlt worden sei. Er selbst wisse, wie schwierig es sei, Frojektmittel 

zu bekommen. Man habe auch als gemeinnützige Organisation nicht einfach einen Topf, aus 

welchem man schöpfen könne, sondern es gebe eine Budgetplanung oder ein Projekt und dann 

gebe es hierfür das Geld. Geld zusätzlich irgendwo her zu bekommen sei daher sehr schwierig, 

meistens müsse dann ein Kredit aufgenommen werden. Von der Union progressiver Juden sei 

jedoch wegen der Nachzahlungsforderung nach seiner Kenntnis kein Kredit aufgenommen wor-

den. Es sei nach der gegebenen Auskunft alles «cash» gezahlt worden, nebst eventuell nicht 

unbeträchtlicher Anwaltshonorare, die zur Abwehr der Ansprüche aufgelaufen seien. Auf Nach-

frage sei dann von Herrn Homolka erklärt worden, dies betreffe «den Staat» auf beiden Seiten, 

als Leistungsempfänger und -zahlender, wobei Hinweisgeber A dies als «Lügensignal» wertete: 

Wenn jemand, der intelligent sei, auf einmal anfange, «wischi-waschi» zu argumentieren, sei 

dies auffällig. Hinweisgeber A glaube jedenfalls nicht, dass Herr Homolka tatsächlich davon 

ausgehe, dass die AOK oder die Rentenversicherung eine genuine Bundesbehörde wäre. Sinn-

gemäss sei durch Herrn Homolka erklärt worden, es sei auf beiden Seiten der Staat und daher 

habe das Innenministerium das Geld einfach gegeben. Es sei immer davon gesprochen worden, 

dass man «ein Einsehen» gehabt habe, daher sei diese Extrasumme gezahlt worden, die man 

zur Begleichung der Schulden verwendet habe. Näheres sei nicht erklärt worden. Hinweisgeber 

A habe dann beantragt, den Vorstand nicht zu entlasten. 

Hinweisgeber A schilderte weiter, auch bei der darauffolgenden Mitgliederversammlung in 

Unna am 11.05.2021 sei dies noch einmal thematisiert und ganz ähnlich erklärt worden. Auch 

bei der letzten Mitgliederversammlung in Berlin sei dies auf Frage von Person 1 und ihm erneut 

so erklärt worden. Im Rahmen dieser Sitzung sei erneut versichert worden, dass es eine Zuwen-

dung des Bundesministeriums des Inneren gewesen sei, die auch entsprechend verwendet wor-

den sei. Allerdings habe Person 5 [Anm.: Ein Journalist, der bereits im Mai 2022 für die Zeitung 

«Die Welt», einen Beitrag über die Vorfälle am Abraham Geiger Kolleg veröffentlicht hatte.] 

beim Bundesministerium des Inneren nachgefragt, ob es eine solche Zuwendung gegeben habe, 
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was das Ministerium mit einem klaren «Nein» beantwortet habe. Also lüge entweder das Mi-

nisterium oder der Vorstand. 

Aus Sicht von Hinweisgeber A sei es ein wesentliches Problem bei der Union progressiver Ju-

den, dass die Rechnungs- und Kassenprüfer eingeschränkt prüfen würden, da letzten Endes nur 

ein zahlenmässiger Abgleich der Belege mit den Kontobewegungen stattfinde. Die Mittelver-

wendung sei jedoch nicht geprüft worden. Dies habe Hinweisgeber A auf einer Mit gliederver-

sammlung erfragt. Bei gemeinnützigen Organisationen sei dies jedoch überlebenswichtig. Diese 

Prüfungslücke sei leider vom Zentralrat der Juden aufgerissen worden, da die Zuwendungsbe-

scheide nicht so seien, dass diese überprüft werden könnten. Dies werde jedoch jetzt geändert. 

Hinweisgeber A habe bei der letzten Mitgliederversammlung auch beantragt, dass die Mittel-

verwendung in den Jahren 2019 und 2020 durch den Zentralrat der Juden tiberprüft werden 

solle. Die Mitgliederversammlung habe dies mehrheitlich abgelehnt. 

Hinweisgeber A ging überdies davon aus, dass die Union progressiver Juden nicht im Rahmen 

ihrer rechtlichen Möglichkeiten Person 4 für die letzten drei Monate in Bezug auf die Sozialver-

sicherungsschulden in Höhe ihres Arbeitnehmeranteils in Anspruch genommen habe. Aus dem 

Finanzbericht sei jedenfalls kein entsprechender Zufluss ersichtlich. 

In Bezug auf die Art und Weise, wie mit kritischen Nachfragen in den Sitzungen umgegangen 

worden sei, beschrieb Hinweisgeber A eine Art «good cop, bad cop»-Auftreten, wobei Herr Ho-

molka der «good cop» und Person 4 der «bad cop» gewesen sei. Herr Homolka habe sehr ruhig, 

aber auch immer wieder mit auffällig gleichen Formulierungen geantwortet. Es seien «immer 

wieder dieselben, abgekarteten, sehr geplanten, klug formulierten Ausreden» gekommen. Per-

son 4 hingegen sei eher der «bad cop» gewesen. Sie sei bei einer der Essenspausen hinter Hin-

weisgeber A hergelaufen und habe ihn gefragt, was er eigentlich wolle, ob er 

ihr das Geld nicht gönne. Sie habe es dann auf die persönliche Ebene gezogen. Auf Nachfrage 

schilderte Hinweisgeber A, alle [Anm. seine] finanziellen Fragen seien sehr aggressiv beantwor-

tet worden. 

Bei der letzten Mitgliederversammlung im Jahr 2022 habe er, Hinweisgeber A, beantragt, den 

Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums des Innern einzusehen. Dies sei abgelehnt wor-

den. Auch wisse er nicht, unter welchem konkreten Projekttitel oder unter welcher konkreten 

Projektbezeichnung die Mittel des Bundesministeriums des Innern gezahlt worden waren. Auch 

habe er keine genaue Vermutung, welche Gelder stattdessen verwendet worden sein könnten. 
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Hinweisgeber A zog in Betracht, dass Gelder des Abraham Geiger Kollegs, das Gewinne einge-

fahren habe, dafür verwendet worden sein könnten und auch die Verwendung von Zahlungen 

des Zemralrats der Juden schloss er nicht aus. Nach seiner Beobachtung habe in diesem Jahr 

tatsächlich mehr Geld zur Verfügung gestanden, obwohl es keine Einsparungen gegeben habe. 

Es sei jedenfalls nichts über Einsparungen berichtet worden, was aus Sicht von Hinweisgeber A 

zu Protesten der Mitglieder geführt haben würde. Es sei auch nicht gesagt worden, dass die 

Summe von 125.000 Euro aus Eigenmitteln erbracht worden sei. 

Hinweisgeber B berichtete ebenfalls von der Mitgliederversammlung im Jahr 2020 in Berlin. 

Im Laufe der Mitgliederversammlung sei der Finanzbericht der Union progressiver Juden vor-

gestellt worden. Hierbei sei von einer Prüfung der Deutschen Rentenversicherung bezüglich des 

Honorars von Person 4 be ichtet worden. Es sei eine Scheinselbständigkeit festgestellt worden, 

weswegen 125.000 Euro von der Union progressiver Juden als Arbeitgeber an Sozialversiche-

rungsbeiträgen nachzuzahlen seien. Dies habe innerhalb der Mitgliederversammlung zu gros-

sem Unmut geführt. Man habe sich gefragt, wie das habe passieren können. Hinweisgeber B 

erklärte, sie [mutmasslich Person 4] sei selbständig und es liege doch in der Verantwortung der 

Selbständigen, zu schauen, ob man korrekt angemeldet sei. In der Sitzung sei von einem Projekt 

beim Bundesministerium des Innern berichtet worden, welches sich bereiterklärt habe, einen 

Grossteil der fehlenden Sozialversicherungsbeiträge zu übernehmen. Dies habe Hinweisgeber 

B für Unfug gehalten. Er mache seit Jahren Projektarbeit und könne sich dies daher nicht vor-

stellen. Er habe auch keine Vorstellung, welches Projektziel man angegeben haben könne. Er 

habe dann um mehr Transparenz gebeten, was jedoch versagt worden sei. Es sei gesagt worden, 

dass man jetzt vertrauen müsse. Das Vertrauen habe es aber nicht von allen Gemeinden gege-

ben. Von Herrn Homolka sei dann sehr dominant mitgeteilt worden, dass man doch dem Vor-

stand der Union progressiver Juden vertrauen möge; es habe alles seine Richtigkeit. Nach 

mehrmaliger Bitte, ob eine Möglichkeit zur Einsicht- 

nähme in den Vorgang bestehe, habe es ein «Nein» gegeben. Im Rahmen der Entlastung des 

Vorstandes hätten von 93 Stimmen nur 66 Stimmen mit Ja» gestimmt, 23 mit «nein». Hin-

weisgeber B habe mit seiner Gemeinde mit «nein» gestimmt, da man die Finanzen nicht habe 

nachvollziehen können. Dies habe dann auch zu innerfamiliären Verwerfungen geführt und 

Person 4 habe Hinweisgeber B in der Folge das «Du» entzogen. Mit Herrn Homolka habe er 

nach der Mitgliederversammlung ein langes Gespräch geführt, da dieser sehr zornig gewesen 

sei. Hinweisgeber B habe inm gesagt, dass man sich über Rückfragen nicht wundern müsse, 

wenn weiterhin so intransparent agiert werde. Im Gespräch habe Hinweisgeber B gesagt, dass 

seine Gemeinde sogar überlege, aus der Union progressiver Juden auszutreten. Darauf habe 

Herr Homolka nur gemeint, dass dies das Dümmste sei, was er machen könnte; dann könne er 



Gercke 

Wollschläger 

414 

 

 

seine «Gemeinde zumachen». 

In einem Telefonat nach Veröffentlichung der Executive Summary ergänzte Hinweisgeber B 

seinen Vortrag am 14.12.2022 wie folgt: Er habe mit Person 3, Journalistin der Frankfurter All-

gemeinen Zeitung, Kontakt gehabt. Diese habe ihm mitgeteilt, dass sie eine Anfrage an das Bun-

desministerium des Innern mit der Frage gestellt habe, ob es eine solche Projektzuwendung 

gegeben habe. Person 3 sei mitgeteilt worden, dass es eine entsprechende Mittelvergabe nicht 

gegeben habe. Aus diesem Grund stehe für Hinweisgeber B die Vermutung im Raum, dass Mit-

tel, die der Zentralrat der Juden der Union progressiver Juden zur Verfügung gestellt habe, für 

die Begleichung der Schulden bei der Sozialversicherung verwendet worden seien. 

Auch Hinweisgeber C berichtete von den Mitgliederversammlungen der Union progressiver Ju-

den. Ihm sei bereits bei der Mitgliederversammlung im Jahr 2018 aufgefallen, dass im dortigen 

Finanzbericht die Abstimmung für das Budget im Folgejahr gefehlt habe. Beispielsweise sei im 

Finanzbericht des Jahres 2017 die Budgetplanung für das Jahr 2018 enthalten gewesen. In den 

Jahren 2018 und 2019 habe es jedoch jeweils keine Planung für das Folgejahr gegeben. Bei der 

Mitgliederversammlung im Jahr 2018 habe er dies zum ersten Mal bemängelt, was jedoch nicht 

aus dem Protokoll hervorgehe. Aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung im Jahr 2019 sei 

eine Beschwerde hingegen ersichtlich. Dort sei geschrieben: «[Hinweisgeber C] regt an, die 

Planung für die Finanzen auf das Folgejahr, also jetzt für 2020 auszudehnen. Der Vorschlag 

wird von [Person 4] und Rabbiner Homolka als nicht sinnvoll angezweifelt, da eine so weit im 

Voraus erstellte Planung zu massiven Abweichungen führe.» 

Hinweisgeber C legte den Untersuchungsführern die Budgetplanungen der Jahre 2018 und 

2019 vor, in welchen die Planung für das Folgejahr tatsächlich fehlte. Ab dem Jahr 2021 habe 

es – so Hinweisgeber C – die Budgetplanungen für das Folgejahr dann wieder gegeben. 

In seiner Übersendungsmail vom 29.08.2022 erklärte Hinweisgeber C ergänzend, dass es im 

Jahr 2018 keine Planung für 2019 gegeben habe, obgleich es im Protokoll der Mitgliederver-

sammlung 2019 heisse, dass diese vorgestellt worden sei. Obwohl Hinweisgeber C in der Ver-

sammlung die fehlende Budgetplanung verbalisiert habe, sei darüber nichts im Protokoll ver-

merkt. In seiner Zeit im Vorstand habe man immer solche Budgetplanungen gemacht. Dies sei 

auch erforderlich, da die Mitgliederversammlung zumeist erst im Mai des laufenden Jahres 

stattfinde, man aber schon eine Planung ab Januar benötige. Dass diese Planung erforderli-

chenfalls nachher verändert werde, stehe ausser Frage. Die Änderung müsse dann in der nächs-

ten Delegierten-Versammlung genehmigt werden. Aber erst mal müsse ja ein Budget da sein, 

damit man überhaupt weitermachen könne. Warum hier nicht so verfahren worden war, sei für 
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ihn, Hinweisgeber C, nicht ersichtlich. 

Ebenso verwies Hinweisgeber C auf die Problematik rund um die Sozialversicherungsbeiträge 

auf der Mitgliederversammlung im Jahr 2020. In seinem Interview verlas er zunächst den 0. g. 

Auszug aus dem Geschäftsbericht 2019/20. Hinweisgeber C bezeichnete dies als eine wirklich 

«merkwürdige Sache». Person 4 habe jahrelang auf Honorarbasis gearbeitet, habe aber das 

komplette Geld inklusive Kranken- und Sozialversicherung bekommen, jetzt würde noch ein-

mal der Sozialversicherungsbeitrag für diesen Zeitraum fällig, den jetzt die Union progressiver 

Juden übernehmen müsse. Und dann habe der Betrag über eine Projektförderung beglichen 

werden sollen. Da hätte man damals gerne Diskussionen bei der Versammlung geführt. Hin-

weisgeber C hielt das Vorgehen für «unverständlich», und es war nach seiner Meinung auch 

«nicht korrekt». Er habe keine Kenntnis darüber, worauf sich die Projektförderung durch das 

Bundesinnenministerium beziehe. Er sei jedoch der Ansicht, dass man kein Projekt machen 

könne, welches solche Kosten abdecke. Er könne sich nicht vorstellen, was das für ein Projekt 

sein solle. 

Auch Hinweisgeber D äusserte sich in seinem Interview zu dieser Angelegenheit. Wenn man 

Geschäftsführer sei – so Hinweisgeber D -, dann müsse man doch wissen, ob man als Honorar-

kraft oder als Angestellter arbeite; da seien dann Rentenzahlungen bzw. Zahlungen in die Sozi-

alversicherungskassen erforderlich. Und dann falle dort ein Jahr vor dem Renteneintritt auf, 

dass etwas nachgezahlt werden müsse. Dies sei dann bezahlt und akzeptiert worden. Dies sei 

dann so «lockerlässig» vorgestellt worden, nach dem Motto: «Wir haben hier noch 

einen kleinen Punkt». Die Leute hätten dann nachgehakt. Da sei Herr Homolka richtig «in die 

Vollen» gegangen. Dies sei das erste Mal gewesen, wo er sich in «voller Grösse» präsentiert und 

klargestellt habe, dass da alles ordentlich abgelaufen sei. Letztendlich seien alle «mundtot» ge-

wesen, jedoch nicht wegen der Argumente, sondern weil Herr Homolka einfach «drüberge-

walzt» sei. Er «blase» sich dann auf. Er werde «heftig in der Stimme» und gehe hin und her. Er 

gehe auch auf Leute zu und gebe sich empört. Es sei dann «viel Spannung im Raum», sodass 

die anderen nicht mehr «rational reagieren» würden. Da würden bei den Leuten «die Schotten 

runtergehen». Hinweisgeber D selbst habe auch noch Fragen stellen wollen, habe sich aber we-

gen des Auftretens von Herrn Homolkas nicht getraut. Es habe zuerst sehr viel Aufregung ge-

geben, dann sei jedoch sehr schnell abgestimmt worden. 

Mit Schreiben vom 12.01.2023 baten die Untersuchungsführer das Bundesministerium des In-

nern und für Heimat unter Bezugnahme auf die Äusserungen der Hinweisgeber um Informati-

onen zu diesem Vorgang. 
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Mit Schreiben vom 17.03.2023 antwortete die zuständige Ministerialrätin des Bundesministe-

riums des Innern und für Heimat wie folgt: Dem Bundesministerium sei der Sachverhalt seit 

etwa März 2019 bekannt und bereits mehrfach Gegenstand von Anfragen gewesen. Die Union 

progressiver Juden selbst habe das Ministerium hierüber unterrichtet. Der Haushaltsgesetzge-

ber stelle regelmässig, wie auch im Jahr 2019, im Einzel plan des Bundesministeriums des In-

nern Haushaltsmittel für Vorhaben der Union progressiver Juden bereit. Auf dieser Grundlage 

würden der Union progressiver Juden dann bei entsprechenden Anträgen Projektförderungen 

bewilligt werden. Erfasst seien Projekte im Bereich der Jugendarbeit und des Aufbaus liberaler 

Gemeinden und deren europäische Vernetzung mit der liberalen jüdischen Bewegung. Dazu ge-

höre auch die Förderung der Koordinierungsstelle der Union progressiver Juden. Die Zahlung 

der Fehlbeträge bei der Deutschen Rentenversicherung gehöre nicht dazu. 

Wörtlich heisst es im Schreiben vom 17.03.2023: 

«Eine Übernahme von Nachforderungen der DRV war damit nicht verbunden; ebenso 

wenig wurden Bundesmittelssir die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge im Rah-

men einer Sonderzuwendung bereitgestellt.» 

Die Union progressiver Juden habe das Beschäftigungsverhältnis der Generalsekretärin dann 

auch, wie von der Deutschen Rentenversicherung gefordert, in ein Festangestelltenverhältnis 

geändert. Die hiermit einhergehenden zusätzlichen Personalausgaben fiir die Koordinierungs-

stelle der Union progressiver Juden erkenne das BMI seither als zuwendungsfähig an. 

Eine fehlerhafte Verwendung von Mitteln habe das BMI nicht feststellen können. Es wird aus-

gefiihrt: 

«Dem BMI liegen keinerlei Hinweise auf ein nicht ordnungsgemässes Verwaltungs-

handeln der UpJ oder eine zweckwidrige Verwendung der bewilligten Bundesmittel 

vor. Die Verwendungsnachweisprüfung wurde ohne Beanstandung abgeschlossen.» 

Da die Protokolle der Mitgliederversammlung dem Ministerium nicht vorlägen, könne nicht 

geprüft werden, ob die dort getroffenen Aussagen oder deren Sinn richtig wiedergegeben wor-

den seien. 

Am 21.06.2022 führten die Untersuchungsführer ein Interview mit Hinweisgeber E, bei dem es 

sich um Person 4 handelt, in welchem sich Hinweisgeber E knapp zu der hier gegenständlichen 
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Thematik äusserte. Auch auf wiederholte Anfragen und Erinnerungen äusserte sich Hinweisge-

ber E zu einer Freigabe seines Interviewprotokolls nicht. 

Mit Schreiben vom 08.08.2023 wurde Hinweisgeber E zu dem mutmasslichen Sachverhalt an-

gehört. Mit E-Mail vom 09.08.2023 übersandte er den Untersuchungsführern ein Schreiben 

seines anwaltlichen Vertreters vom 20.0’’.2022 gerichtet an Person 5. Es handelt sich um ein 

Antwortschreiben zu einer Presseanfrage des Journalisten vom 17.07.2022. 

Die Frage des Journalisten, ob das BMI mit der Union progressiver Juden ausgehandelt habe, 

dass Projektmittel an die Union progressiver Juden überwiesen wurden, um ausstehende Sozi-

alversicheringsbeiträge für Hinweisgeber E zu bezahlen, wurde dahingehend beantwortet, es 

sei richtig, dass die Union progressiver Juden Sozialversicherungsbeiträge an die Deutsche 

Rentenversicherung habe nachzahlen müssen, da Hinweisgeber E seit 2003 nur als Honorar-

kraft für die Union progressiver Juden gearbeitet habe. Dies habe daraus resultiert, dass das 

BMI nur Projektmittel für die Geschäftsstelle der Union progressiver Juden zu Verfügung ge-

stellt habe und seinerzeit seitens des BMI die Auffassung vertreten worden sei, dass damit keine 

Personalstellen geschaffen würden. Die Rentenversicherung habe die Beschäftigung von Hin-

weisgeber E aber später als sozialversicherungspflichtig eingeordnet. Bis zu der erfolgten Prü-

fung der Rentenversicherung sei der Union progressiver Juden und auch Hinweisgeber E nicht 

bewusst gewesen, dass es sich um eine sozialversicherungspflichtige Be- 

schäftigung handeln könne, insbesondere da Hinweisgeber E mehreren Beschäftigungen nach-

gegangen sei. 

Die Zahlungen für die Deutschen Rentenversicherungen seien sodann aus bestehenden Rück-

lagen getätigt worden und das BMI habe in diesen Jahren 2020 und 2021 einer grösseren Pro-

jektförderung für Tätigkeiten der Union progressiver Juden zugestimmt. Die Projekte wie Ge-

schäftsstelle, Wintermachane, Konferenzen, etc. seien alle ordnungsgemäss abgerechnet wor-

den und der Prüfbericht des Bundesverwaltungsamtes liege für die einzelnen Projekte vor. 

Die Frage des Journalisten, ob es seitens des BMI keine Kontrolle der Mittelverwendung gege-

ben habe und ob kein Abschlussbericht verlangt wurde, wurde ausweislich des übersandten an-

waltlichen Schreibens dahingehend beantwortet, eine Kontrolle der Mittelverwendung durch 

das Bundesverwaltungsamt habe stets stattgefunden. Die Verwendungsnachweise in Bezug auf 

die Mittel seien durch die Union progressiver Juden jeweils fristgerecht an das Bundesverwal-

tungsamt versandt worden. Die Prüfung durch das Bundesverwaltungsamt habe keine Bean-

standungen ergeben. 
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Die abschliessende Frage des Journalisten an Hinweisgeber E, wie er persönlich die Verwen-

dung projektgebundener Steuergelder zur Begleichung ausstehender Sozialbeiträge beurteile 

und ob er der Beurteilung zustimme, es handle sich hier um Betrug, wurde dahingehend ver-

neint, die Mittelverwendung sei jeweils vom Bundesverwaltungsamt anhand eingereichter Ver-

wendungsnachweise überprüft worden. Beanstandungen habe es nicht gegeben, die Einord-

nung als Betrug sei daher fernliegend. 

Des Weiteren übersandte Hinweisgeber E eine Kopie des Schreibens des BMI an die Untersu-

chungsführer vom 10.02.2023. Hinweisgeber E erklärte, die Angelegenheit damit als erledigt 

zu erachten. Auf die Einzelfragen der Untersuchungsführer, die mit der Presseanfrage vom 

17.07.2022 nicht übereinstimmten und sich in diesen nicht erschöpften, ging Hinweisgeber E 

nicht ein. 

Auch Herr Homolka wurde mit dem mutmasslichen Sachverhalt sowie ergänzenden Fragen mit 

Schreiben der Untersuchungsführer vom 08.08.2023 konfrontiert und erhielt Gelegenheit zur 

Stellungnahme. Insofern wurde moniert, der Sachverhalt und die dazu gestellten Fragen lägen 

fernab des Untersuchungsauftrages, insbesondere vor dem Hintergrund, dass 

der Sachverhalt längst von den zuständigen Stellen geprüft und für beanstandungslos erachtet 

worden sei. 

Der anwaltliche Vertreter verwies auf das Antwortschreiben von Person 4 und die Stellung-

nahme gegenüber dem Journalisten sowie das Schreiben des BMI an die Untersuchungsführer, 

aus dem wie folgt zitiert wurde: «dem BMI liegen keinerlei Hinweise auf ein nicht ordnungs-

gemässes Verwaltungshandeln der UpJ oder eine zweckwidrige Verwendung der bewilligten 

Bundesmittel vor. Die Verwendungsnachweisprüfung wurde ohne Beanstandungen abge-

schlossen.» 

Eine Beantwortung der einzelnen Fragen im Anhörungsschreiben der Untersuchungsführer er-

folgte auch durch Herrn Homolka nicht. 

(2) Beweiswürdigung 

Auf Basis der vorstehend bezeichneten Beweismittel, namentlich der Satzung der Union pro-

gressiver Juden, der Protokolle der Mitgliederversammlungen und der Finanzplanung, des 

Schreibens der BMI der Stellungnahme von Person 4 sowie der glaubhaften Aussagen der Hin-

weisgeber sind die Untersuchungsführer überzeugt, dass die Union progressiver Juden nach 
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einer Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung Sozialabgaben für Person 4 in Höhe von 

jedenfalls 120.000 Euro zu entrichten hatte, was für die Union progressiver Juden existenzge-

fährdend war. Herr Homolka als Vorsitzender des Vorstands hat die Delegierten nach Überzeu-

gung der Untersuchungsführer über diesen Sachverhalt erstmals im Sommer 2020 unterrichtet 

und damals sowie in weiteren Versammlungen dargestellt, dass das BMI massgeblich für die 

Nachforderungen aufgekommen sei. Diese Darstellung ist ausweislich des Schreibens des BMI 

unzutreffend. Darüber hinaus entsprach Herr Homolka nach Überzeugung der Untersuchungs-

führer dem Wunsch einzelner Delegierter nach detaillierten Informationen und Einsichtnahme 

in Belege der Mittelbeschaffung nicht und vereitelte durch ein einschüchterndes Auftreten wei-

tere Nachfragen. 

(3) Rechtliche Würdigung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargesrellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) Strafrecht 

1. Untreue (§ 266 Abs. 1 StGB) 

Es erscheint nicht ganz fernliegend, dass für die Nachzahlungen der Sozialversicherungsbei-

träge zum Nachteil einer Gesellschaft Mittel verwendet worden sein könnten, die einer anderen 

Zweckbindung unterlagen. Darüber hinaus erscheint nicht ganz fernliegend, dass Herr Ho-

molka in die Entscheidung über eine mögliche zweckfremde Nutzung involviert gewesen sein 

und damit gegen eine bestehende Vermögensbetreuungspflicht verstossen haben könnte. Für 

eine nähere Prüfung fehlt es den Untersuchungsführern aber trotz eigener Ermittlungsbemü-

hungen letztlich an einer ausreichenden Tatsachengrundlage. Damit fehlt es zugleich an zu-

reichenden tatsächlichen Anhaltspunkten für eine Straftat. 

(b) Machtmissbrauch 

Die Union progressiver Juden verfolgt gemäss § 2 Ziff. 1 der Satzung den Zweck, die religiösen 

und kulturellen Belange seiner Mitglieder zu koordinieren, zu fördern und nach aussen zu ver-

treten. Als Vorstanasvorsitzendem oblag es Herrn Homolka, seit 2017 gemeinsam mit seinen 

Vorstandkollegen, die Geschäfte der Union progressiver Juden im Sinne dieser Zwecksetzung 

ordnungsgemäss zu führen. Dazu zählt die Information des ausserhalb des Vorstands einzigen 
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Gremiums, der Mitgliederversammlung. Gemäss § 6 Ziff. 2 der Satzung ist die Mitgliederver-

sammlung von dem Vorsitzenden oder einer von ihm beauftragten Person mindestens in einem 

Turnus von einem Jahr schriftlich einzuberufen. Die Mitgliederversammlung wählt und entlas-

tet den Vorstand, § 6 Ziff. 5 der Satzung. Von zentraler Bedeutung im Rahmen der Geschäfts-

führung sind die Finanzen. Gemäss § 6 Ziff. 6 S. 2 der Satzung obliegt es der Mitgliederver-

sammlung, die Ordnungsgemässheit des Finanzgebarens des Vorstandes zu kontrollieren. Die 

Mitgliederversammlung kann zu allen Fragen, die die Union progressiver Juden betreffen, Be-

schlüsse fassen und Erklärungen abgeben, unabhängig davon, ob diese Themen in der Tages-

ordnung vorgesehen waren. Daraus folgt, dass die Mitgliederversammlung jederzeit Fragen, 

insbesondere zum Finanzgebaren des Vorstandes, stellen kann und der Vorstand und sein Vor-

sitzender den Mitgliedern auskunftspflichtig ist. Dies gilt insbesondere bezogen auf für die Fi-

nanzen der Union progressiver Juden bedeutungsvolle Sachverhalte. Nach dem Protokoll der 

Mitgliederversammlung von 2020 handelte es ich nach den Worten von Herrn Homolka um 

eine «existenzbedrohende Problematik», was angesichts des Umfangs der Nachforderung un-

mittelbar einleuchtet. 

Gegen diese Pflicht zu einer für die Mitglieder transparenten und nachvollziehbaren Gestaltung 

des Finanzhaushalts der Körperschaft hat Herr Homolka nach Überzeugung der Untersu-

chungsführer verstossen, indem er die Mitgliederversammlung nicht frühzeitig über die für die 

Union progressiver Juden existenzbedrohende Prüfung der Deutschen Rentenversicherung 

und deren Prüfungsergebnis informiert hat. Insofern hätte es ihm aufgrund der Bedeutung des 

Sachverhaltes oblegen, die Mitgliederversammlung unterjähr-g einzuberufen und die Mitglie-

der über die laufende Prüfung zu informieren. 

Wenngleich der genaue Zeitraum der Statusprüfung seitens der Deutschen Rentenversicherung 

den Untersuchungsführern nicht bekannt ist, liegt zudem der Verdacht nahe, dass Herr Ho-

molka als Vorsitzender des Vorstands die Aufstellung einer Finanzplanung jedenfalls für 2019 

bewusst unterbunden haben könnte. Grund dafür könnte gewesen sein, die zunächst drohen-

den, später beschiedenen Nachforderungen in Höhe von rund 125.000 Euro nicht gegenüber 

der Mitgliederversammlung im Rahmen der Budgetplanung offenlegen zu müssen. 

Ab September 2020 hat Herr Homolka gegenüber der Mitgliederversammlung wiederholt aus-

weislich des Schreibens des BMI an die Untersuchungsführer falsche Angaben zur Lösung des 

Problems und zur Herkunft der für die Nachzahlung verwendeten Gelder gemacht. Tatsächlich 

stammte das für die Nachzahlung erforderliche Geld nicht überwiegend aus Mitteln des BMI. 

Eine Aufdeckung dessen hat Herr Homolka nach fiberzeugung der Untersuchungsführer verei-
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teln können, indem er im Wissen um die Fehlerhaftigkeit seiner Angaben gegenüber den Dele-

gierten um Vertrauen warb, nach glaubhafter Darstellung der Hinweisgeber Nachfragen nur 

oberflächlich beantwortete und weitere Nachfragen unterband, indem er die Delegierten 

dadurch einschüchterte, dass er sich «aufblies», «heftig in der Stimme wurde», auf- und ab- 

und auf die Delegierten zuging und sich «empört gab» und dadurch so viel «Spannung im 

Raum» erzeugte, dass die Delegierten nicht mehr «rational reagieren» konnten. Auch die Bitte 

um Gewährung von Einblick in Unterlagen, die jedenfalls in 2022 gestellt wurde, wurde vom 

Vorstand, dessen Vorsitzender Herr Homolka war, zurückgewiesen. 

Damit setzte er nach Überzeugung der Untersuchungsführer als Vorstandsvorsitzender miss-

bräuchlich Mittel der Täuschung und Einschüchterung ein, um eine Entlastung des Vorstands 

inklusive seiner Person zu erwirken und überdies – jedenfalls in 2020 – abermals zum Vorsit-

zenden gewählt zu werden. 

(c) Diskriminierung 

Anhaltspunkte für ein diskriminierendes Verhalten seitens Herrn Homolkas ergeben sich aus 

dem mutmasslichen Sachverhalt nicht.
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2. Fehlverhalten des Lebensgefährten 

Die Auswertung sämtlicher Erkenntnisquellen ergab insgesamt 13 konkrete, objektivierbare 

Vorgänge, die Vorwürfe gegen den Lebensgefährten zum Gegenstand hatten. Hiervon wurden 

neun Vorgänge als «rote Fälle» eingeordnet. Dies entspricht einem Anteil an der Gesamtzahl 

der den Lebensgefährten betreffenden konkreten, objektivierbaren Vorgänge von etwa 69 %. 

a) Fall 1 

(1) Sachverhalt 

Hinweisgeber A übersandte den Untersuchungsführern Screenshots eines Nachrichtenaus-

tauschs, der zwischen zwei Personen über das soziale Netzwerk Facebook erfolgte. Bei der einen 

Person handelt es sich nach eigenen Angaben um den Hinweisgeber A, der ausweislich öffent-

licher Quellen Studierender des Abraham Geiger Kollegs war und irn [...] seine Investitur er-

hielt. Bei der anderen Person handelt es sich um ein Facebook-Mitglied mit dem Benutzerna-

men «[Vorname des Lebensgefährten]»565. Ersichtlich ist überdies ein Foto, das das Profil einer 

männlichen Person mittleren Alters mit Brille zeigt. 

Am 06.07.2019 um 2:00 Uhr begann das Facebook-Mitglied [Vorname des Lebensgefährten] 

eine Konversation mit Hinweisgeber A mit folgendem Inhalt: 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A: « 

[Vorname des Lebensgefährten]: M 

[...] 

 
5^ In der Darstellung der Sachverhalte wird der Name des Lebensgefährten van Herm Homolka mit „[Vor- und Nach-

name des Lebensgefährten]“ bezeichnet, da innerhalb der Sachverhalte noch keine Wertung vorgenommen wird, ob es 
sich hierbei tatsächlich um den Lebensgefährten von Herrn Homolka handelt. Eine Namensnennung erfolgt aus Grün-
den des Persönlichkeitsschutzes nicht. 
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[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A: « 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

 
Hinweisgeber A: « 

[-] 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A: « 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Ul 

Hinweisgeber A: 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A: Jr 
[Vorname des Lebensgefährten]: « 

u 

Hinweisgeber A: « 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 
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Hinweisgeber A: « 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A: « 
1» 

[Vorname des Lebensgefährten]: « « 

Ob die Kommentierung unmittelbar oder erst im Nach-

gang an das Versenden des Videos, dazu sogleich, erfolgte, ist nicht ersichtlich. 

Hinweisgeber A: « ff 

Um 3:18 Uhr sandte das Facebook-Mitglied [Vorname des Lebensgefährten] ein Video, auf wel-

chem zu sehen ist, wie eine männliche Person an einem Strand liegend masturbiert. In dem 

Video ist gross und zentral ein erigierter Penis zu sehen, an dem mit einer Hand manipuliert 

wird. Die Aufnahme hat eine Dauer von 31 Sekunden. Ein Samenerguss ist nicht zu sehen. 

Der Übersendung des Videos schlossen sich folgende Nachrichten des Facebook-Mitglieds [Vor-

name des Lebensgefährten] an: 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A reagierte hierauf mit einer Nachricht vom selben Tag um 22:25 Uhr wie folgt: 

Hinweisgeber A: « v 

Der Chat setzte sich am 08.07.2019 um 17:41 Uhr mit folgenden Nachrichten fort: 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 
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Hinweisgeber A: « 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A: « 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A: « 

[...] 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A erstattete wegen der Übersendung des o. g. Videos am 12.11.2020 Strafanzeige 

gegen den Lebensgefährten. Die Staatsanwaltschaft Berlin leitete daraufhin ein Ermitt- 

lungsverfahren wegen des Vorwurfs der Verbreitung pornographischer Schriften unter dem Ak-

tenzeichen 284 Js 422/21 ein. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens liess der Lebensgefährte über 

seinen Strafverteidiger mit Schriftsatz vom 23.04.2021 Folgendes mitteilen: 

«[Lebensgefährte] bedauert sein Verhalten und bittet [Hinweisgeber A] auch auf die-

sem Wege noch einmal um Entschuldigung.» 

Das Ermittlungsverfahren wurde im April 2021 gemäss § 153 Abs. 1 StPO eingestellt. 

Aufgrund des Vorfalls wurde vom Abraham Geiger Kolleg eine Kommission einberufen und mit 

dessen Aufarbeitung betraut. Der Lebensgefährte wurde infolgedessen vom Abraham Geiger 

Kolleg abgemahnt. 

Hinweisgeber A erklärte im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern, dass er 

2015 zunächst am Abraham Geiger Kolleg und ein Jahr später an der Universität Potsdam ein 

Studium begonnen habe. 
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Den Lebensgefährten kenne er etwa seit seinem zweiten Studienjahr. Am Anfang sei der Kon-

takt zu ihm nicht sehr eng gewesen. Nach seiner Erinnerung habe er 2018 oder 2019 bei dem 

Lebensgefährten einen Kurs an der Universität gemacht. Seither sei der Kontakt enger gewor-

den. Die erste Nachricht, die er an den Lebensgefährten geschickt habe, datiere vom 04.10.2018. 

Er habe den Lebensgefährten angeschrieben, weil er noch immer auf eine Benotung durch den 

Lebensgefährten gewartet habe, obwohl er ihm alle erforderlichen Unterlagen geschickt habe. 

Der Lebensgefährte habe ihn irgendwann angesprochen und nach einem englischsprachigen 

Steuerberater gefragt. Daraufhin habe er ihm die Kontaktdaten seines Steuerberaters per Face-

book weitergeleitet. Der Lebensgefährte habe dann vorgeschlagen, dass er, Hinweisgeber A, mit 

einer Freundin des Lebensgefährten arbeiten könne. Hier habe es jedoch Missverständnisse ge-

geben. Der Lebensgefährte habe aber versucht, ihm zu helfen. Anschliessend habe der Lebens-

gefährte die Nachrichten bezüglich der Strände in Ga'ash geschickt. Er, Hinweisgeber A, habe 

sich sehr unwohl gefühlt, als der Lebensgefährte von dem Nacktbadestrand berichtet habe und 

den Schülern der Sportschule, die er sich dort angeschaut habe. Danach habe der Lebensge-

fährte von Person 1 gesprochen. Er, Hinweisgeber A, habe deren 

Namen bis dahin lediglich einige Male von dem Lebensgefährten gehört, habe Person 1 jedoch 

zum damaligen Zeitpunkt selbst nicht gekannt. Er habe sich bei dieser Konversation gefühlt, als 

würde der Lebensgefährte ihn beschuldigen, sich mit Person i gegen ihn und seinen Mann zu 

verschwören. Der Lebensgefährte habe das Gespräch so angefangen, dass er ihn, Hinweisgeber 

A, wegen einer Sache beschuldigt habe, die für den Lebensgefährten sehr wichtig sei. Er, Hin-

weisgeber A, wisse, dass in der Vergangenheit Studierende des Abraham Geiger Kollegs relegiert 

worden seien, weil sie mit Person 1 gesprochen oder Kontakt zu ihm gehabt hätten. Er habe sich 

durch die Konversation daher bedroht und sehr unwohl gefühlt. Bei jeder weiteren Nachricht 

in Bezug auf Person 1 habe er das Gefühl gehabt, sich verteidigen zu müssen, damit der Lebens-

gefährte nicht denke, dass er sich mit seinen schlimmsten Feinden gegen ihn verschwöre. 

Die Konversation sei dann so eskaliert, dass der Lebensgefährte ihm das Video gesendet habe. 

Als der Lebensgefährte dann vorgeschlagen habe, dass sie sich « « auf ein weiteres Glas Wein 

treffen könnten, sei er in Panik geraten. Die Nachricht habe sich für ihn sehr beleidigend und 

manipulativ angefühlt – insbesondere, weil der Lebensgefährte von einem «weiteren» Glas 

Wein geschrieben habe, obwohl er noch nie ein Glas Wein mit ihm getrunken habe. Er habe 

dem Lebensgefährten daraufhin sinngemäss geschrieben, dass ihm das unangenehm sei und er 

darum bitte, damit aufzuhören. Der Lebensgefährte habe ihm dann sinngemäss geschrieben, 

dass es ihm leidtue und dass er ihm einen schönen Sommer wünsche. Danach habe der Lebens-

gefährte ihm nie wieder eine Nachricht geschickt. Hinweisgeber A erklärte, dass die ganze Sache 
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sehr beunruhigend für ihn gewesen sei. 

Er führte weiter aus, dass er mit Person 4 über den Vorfall gesprochen habe. Sie habe ihm, Hin-

weisgeber A zugehört und ihn sehr unterstützt. Er habe dann schliesslich Anzeige bei der Polizei 

erstattet und wenige Tage später mit Person 5, einem Rabbiner vom Abraham Geiger Kolleg, 

darüber gesprochen. Diese habe die Information an Person 6 weitergeleitet, woraufhin eine 

Kommission zur Aufarbeitung des Vorfalls einberufen worden sei. Die Arbeit der Kommission 

habe so geendet, dass der Lebensgefährte eine Abmahnung erhalten und seine Lehrbefugnis am 

Abraham Geiger Kolleg verloren habe. Die Frage, ob er negative Konsequenzen durch Herrn 

Homolka oder seinen Lebensgefährten erfahren habe, weil er der Polizei und anderen Personen 

von dem Vorfall erzählt habe, verneinte Hinweisgeber A. 

Hinweisgeber B erklärte im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern, dass er 

von 2014 bis Dezember 2021 am Abraham Geiger Kolleg tätig gewesen sei. Hinweisgeber A habe 

sich im Jahr 2019 aufgrund dieser Tätigkeit an ihn gewandt und ihm von dem Vorfall 

berichtet. Er, Hinweisgeber A, habe um Verschwiegenheit gebeten und diesem Wunsch sei er, 

Hinweisgeber B, nachgekommen. Ihm, Hinweisgeber A, habe die Sache «wirklich den Boden 

unter den Füssen weggezogen». Er habe grosse Panik gehabt – nicht wegen der .Anmache», 

sondern wegen der Macht des Lebensgefährten und vor dem, was passieren könne. Es sei dann 

einige Zeit vergangen, bis Hinweisgeber A bei einer Gelegenheit im Abraham Geiger Kolleg eine 

Panikattacke gehabt habe. Anschliessend sei er zur Polizei gegangen und habe Anzeige erstattet. 

Nachdem Hinweisgeber A sich auch an Person 5 gewandt habe, habe er ihn auch zu den Sitzun-

gen der vom Abraham Geiger Kolleg einberuh neu Kommission zur Aufarbeitung begleitet. 

Hinweisgeber C bestätigte im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern, dass 

Hinweisgeber A sich wegen des Vorfalls an ihn, Hinweisgeber C, gewandt habe und anschlies-

send vom Abraham Geiger Kolleg eine Kommission eingesetzt worden sei, deren Mitglied er, 

Hinweisgeber C, gewesen sei. Der Lebensgefährte habe im Rahmen der Sitzungen der Kommis-

sion eingeräumt, dass er das 0. g. Video an Hinweisgeber A geschickt habe. 

Hinweisgeber D, der eine leitende Lehrstelle am Abraham Geiger Kolleg bekleidet, erklärte im 

Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern, dass er ebenfalls Mitglied der vom 

Abraham Geiger Kolleg eingesetzten Kommission zur Aufarbeitung des Vorfalls gewesen sei. 

Nach seiner Wahrnehmung sei Hinweisgeber A in den Sitzungen der Kommission sehr betrof-

fen gewesen. Von der Kommission sei entschieden worden, den Lebensgefährten abzumahnen. 
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Diesem sei ausserdem gesagt worden, dass die Kommission erwarte, dass er künftig keine per-

sönlichen Kontakte mehr mit Studierenden habe, dass er nicht mehr über Medien mit Studie-

renden kommuniziere und dass er eine Supervision in Anspruch nehme. Ausserdem sei er vom 

Unterricht am Abraham Geiger Kolleg ausgeschlossen worden. 

Hinweisgeber E teilte den Untersuchungsführern im Rahmen eines Interviews mit, dass er Mit-

arbeiter des Abraham Geiger Kollegs und der School of Jewish Theology an der Universität Pots-

dam gewesen sei. In Folge des Vorfalls betreffend Hinweisgeber A sei ihm mitgeteilt worden, 

dass der Lebensgefährte nicht mehr am Abraham Geiger Kolleg unterrichten solle. Dies habe 

sich aber nicht auf die School of Jewish Theology bezogen. Daher habe er, Hinweisgeber E, für 

den Lebensgefährten an der School of Jewish Theology ein Seminar im Bereich des liberalen 

Judentums geplant und angemeldet. Dies sei allerdings wegen zu geringer Teilnehmerzahl nicht 

zustande gekommen. Ein weiteres Seminar mit dem Lebensgefährten habe nach Bekanntwer-

den des Vorfalls an der School of Jewish Theology nicht mehr stattgefunden. 

Auch Herr Homolka äusserte sich im Rahmen seiner Anhörung mit anwaltlichem Schreiben 

vom 04.12.2022 zu diesem Sachverhalt. Er bestätigte, dass sein Lebensgefährte am 06.07.2019 

über Facebook «unangemessenes Bildmaterial (nicht von sich selbst)» an einen erwachsenen 

Studenten geschickt habe. Im Übrigen machte Herr Homolka Angaben zu der Aufarbeitung des 

Sachverhalts. Eine Darstellung seiner Stellungnahme erscheint insoweit entbehrlich. 

Der Lebensgefährte wurde von den Untersuchungsführern zu diesem Sachverhalt angehört und 

zudem um die Beantwortung allgemeiner Fragen gebeten. Über seinen Rechtsanwalt liess er 

mit Schreiben vom 06.12.2022 zunächst in allgemeiner Form mitteilen, dass er ab dem 

01.01.2018 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Abraham Geiger Kolleg zunächst in Teilzeit 

und seit dem 01.01.2020 in Vollzeit tätig gewesen sei. Der Arbeitsvertrag sei zum 28.02.2022 

gekündigt worden. In Berlin-Charlottenburg habe er sich auf einer Büro-Etage, auf der keine 

Lehrveranstaltungen stattgefunden hätten und somit keine Präsenz von Studierenden gegeben 

gewesen sei, ein Büro mit einer Kollegin geteilt. Nach dem Umzug des Abraham Geiger Kollegs 

auf den Campus am Neuen Palais habe er sich in einem separaten Gebäudeteil ein Büro mit zwei 

Kolleginnen geteilt. 

An der School of Jewish Theology der Universität Potsdam habe er von April 2013 bis April 2019 

einen befristeten Vertrag als Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit 20 Wochenstunden (vier Wo-

chenstunden Lehre, wissenschaftliche Unterstützung der neuen Professuren, eigene Forschung 

und Weiterbildung, akademische Selbstverwaltung) gehabt. Zudem habe er im Sommersemes-

ter 2020 einen Lehrauftrag mit 2 Wochenstunden innegehabt, um ein historisches Thema im 
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Lehrplan abzudecken: «.Suchen oder Festhalten1 – Quellentexte, Programme und Debatten zur 

Ausdifferenzierung der jüdischen Religionsgemeinschaft in .liberal' und .konservativ1». Es habe 

sich um ein Zoom-Seminar gehandelt. 

Bei der Leo Baeck Foundation habe der Lebensgefährte von Juli 2013 bis Dezember 2017 als 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Für die Union progressiver Juden in Deutschland sei 

er von Januar 2021 bis Juni 20 22 als Aushilfe (16 Stunden pro Monat) zur Unterstützung der 

Generalsekretärin im Bereich Social Media und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen eines befris-

teten Arbeitsverhältnisses tätig gewesen. 

Bezogen auf den konkreten Vorwurf bestritt der Lebensgefährte nicht, der Verfasser der o. g. 

Nachrichten zu sein. Mit Schreiben vom 06.12.2022 liess er über seinen Rechtsanwalt mitteilen, 

dass der Vorfall eine unangemessene Facebook-Kommunikation mit dem Studierenden 

vom 06.07.2019 sei, den dieser erst vierzehn Monate danach, am 12.11.2020, angezeigt habe 

und der in der Folge sowohl strafrechtlich als auch personalrechtlich bewertet worden sei. Die 

Staatsanwaltschaft Berlin habe nicht etwa wegen sexualisierter Belästigung ermittelt, sondern 

vielmehr wegen unverlangter Zusendung pornographischen Materials. Sie habe das Verfahren 

am 16.04.2021 wegen Geringfügigkeit eingestellt. Personalrechtliche Massnahmen durch das 

Kolleg seien bereits am 03.02.2021 erfolgt. 

Im Polizeiprotokoll vom 12.11.2020, dort auf S. 21 f., habe der Studierende den Vorfall folgen-

dermassen geschildert: 

Das Ermittlungsverfahren sei eingestellt worden. Die Angelegenheit sei nicht von öffentlichem 

Interesse und letztlich auch seiner, des Lebensgefährten, Intimsphäre zuzuordnen. Hinzu 

komme, dass er sich für den Vorfall entschuldigt habe. Er hätte somit nicht an den öffentlichen 

Pranger gestellt werden dürfen. Dies gelte auch weiterhin, insbesondere für das Thematisieren 

dieses Vorfalls in einem etwaigen Untersuchungsbericht. 
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Zum weiteren Verlauf liess der Lebensgefährte über seinen Rechtsanwalt mitteilen, dass der 

Studierende [Hinweisgeber A] im Wintersemester 2017/18 an dem von ihm, dem Lebensgefähr-

ten, an der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam angebotenen Seminar .Auf-

brüche zu einer feministischen Jüdischen Theologie: Programm und Protagonistinnen» teilge-

nommen und danach im Rahmen seiner Ausbildung nicht mehr mit ihm zu tun gehabt habe. 

Die Aussagen des Studierenden, die er am 12.11.2020 gegenüber der Polizei zu Protokoll gege-

ben habe, bezögen sich nur zum geringeren Teil auf den Vorfall vom 06.07.2019. Den Grossteil 

der Angaben des Studierenden würden Zuschreibungen, Projektionen und Falschinformationtn 

zum Abraham Geiger Kolleg, zu Herrn Homolka und zu dessen Lebensgefährten ausmachen, 

wie sie in ganz ähnlicher Weise auch in den Vorwürfen von Person 8 vom 10.01.2022 zu erbli-

cken seien. 

Was die berichtenden Medien von Beginn an ignorieren würden, sei, dass er, der Lebensge-

fährte, zu keinem Zeitpunkt «wichtige Positionen in der jüdischen Glaubens-, Publizistik- und 

Lehrgemeinschaft» [Anm.: der Lebensgefährte hebt diese Angabe in seiner Stellungnahme 

durch Fettdruck und Unterstreichung hervor] besessen habe. Er sei als Wissenschaftlicher Mit-

arbeiter am Abraham Geiger Kolleg nie in die praktische Rabbinerlnnen- und Kan- torlnnen-

Ausbildung eingebunden gewesen. Er sei auch kein Verantwortungsträger in der jüdischen Ge-

meinschaft gewesen und habe dort auch kein Ehrenamt innegehabt. Er sei niemals Redakteur 

der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine gewesen. Seine Chat-Partner hätten in keinerlei Ab-

hängigkeitsverhältnis zu ihm gestanden. Daher könne sein Verhalten unter keinen Umständen 

für das breit zu untersuchende Thema «Machtmissbrauch» herangezogen werden. Er habe rein 

faktisch keine «Macht» besessen, die er hätte missbrauchen können. 

Über seinen Rechtsanwalt liess der Lebensgefährte weiter vortragen, dass das Abraham Geiger 

Kolleg auf Mitteilung des betreffenden Studierenden hin gemäss seiner Safe GuardingRichtli-

nien unverzüglich alle notwendigen Schritte eingeleitet und eine vollumfangliche, von seinem 

Lebensgefährten unabhängige Überprüfung der Sachverhalte durchgeführt habe. Das gesamte 

Kolleg – Lehrende, Mitarbeitende und Studierende – sei über dieses Prozedere in Kenntnis ge-

setzt worden. Ob und wie Person 9 in dieses Procedere eingebunden worden sei, sei ihm seiner-

zeit nicht bekannt gewesen. Person 9 habe sich als Vorsitzender der Ständigen Studienkommis-

sion bei der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland in seinem Prüfbericht vom 

10.01.2022 selbst dazu geäussert. 

Im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens des Herrn Homolka vor dem Landgericht Berlin 

gab der Lebensgefährte am 04.01.2023 eine eidesstattliche Versicherung dahingehend ab, er 

kenne Hinweisgeber A seit 2016. Gelegentlich hätten sie über Facebook gechattet. Hinweisgeber 

A und er hätten sich in der Nacht des 06.07.2019 im Rahmen eines privaten Face- book-Chati 
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unterhalten. Versehentlich habe er ein Video mit Hinweisgeber A geteilt, in dem ein masturbie-

render, anonymer und ihm, dem Lebensgefährten, unbekannter Mann zu sehen gewesen sei. Er 

habe sich bei Hinweisgeber A unmittelbar nach Versenden des Videos für dieses einmalige Ver-

sehen entschuldigt, noch bevor Hinweisgeber A ihn darauf angesprochen habe. Dies habe Hin-

weisgeber A auch gegenüber der Polizei eingeräumt. Nie zuvor oder danach habe es irgendwel-

che Annäherungen sexueller Art seinerseits gegenüber Hinweisgeber A gegeben. Er sei davon 

ausgegangen, dass der Vorfall mit seiner Entschuldigung abgeschlossen gewesen sei, zumal sich 

Hinweisgeber A ihm gegenüber gar nicht mehr geäussert habe und sie sich weiterhin gelegent-

lich am Abraham Geiger Kolleg über den Weg gelaufen seien. 

Ferner verwies der Lebensgefährte im Rahmen der eidesstattlichen Versicherung auf die Ein-

stellung des Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft gemäss § 153 StPO am 

16.04.2021 und den Umstand, dass weitere Ermittlungsverfahren gegen ihn nach seiner Kennt-

nis nicht anhängig waren oder seien. 

Klarstellend zur Pressemitteilung des Abraham Geiger Kollegs vom 09.05.2022 versicherte der 

Lebensgefährte an Eides statt, dass es keinen zweiten Fall sexualisierter Belästigung gegeben 

und er selbst zum 28.02.2022 gekündigt habe. 

Auf die erneute Anhörung des Lebensgefährten durch die Untersuchungsführer liess dieser über 

seinen Rechtsanwalt mit Schreiben vom 11.09.2023 mitteilen, dass die Äusserung Ausserdem 

sei er vom Unterricht am Abraham Geiger Koileg ausgeschlossen worden», die Hinweisgeber 

D gegenüber den Untersuchungsführern im Rahmen eines Interviews getätigt hatte, falsch sei. 

Der Lebensgefährte habe niemals am Abraham Geiger Kolleg unterrichtet. Zudem sei der Hin-

weisgeber im Juli 2019 kein Student des Lebensgefährten gewesen. 

Hinsichtlich der im Rahmen der Stellungnahme vom 06.12.2022 getätigten Äusserung, «Den 

Grossteil der Angaben des Studierenden würden Zuschreibungen, Projektionen und Falschin-

formationen zum Abraham Geiger Kolleg, zu Herm Homolka und zu dessen Lebensgefährten 

ausmachen, wie sie in ganz ähnlicher Weise auch in den Vorwürfen von Person 8 vom 

10.01.3022 zu erblicken seien.», liess der Lebensgefährte über seinen Rechtsanwalt mit Schrei-

ben vom 11.09.2023 ferner mitteilen, dass sich diese auf die Darstellung beziehe, die Hinweis-

geber A am 12.11.2020 der Polizei zu Protokoll gegeben habe. 

Mit Schreiben vom 06.01.2023 liess Herr Homolka in dem nämlichen Zivilverfahren vor dem 

Landgericht Berlin darauf hinweisen, es sei richtig gewesen, dass der Lebensgefährte einem Stu-

denten am 06.07.2019 versehentlich ein pornographisches Video übermittelt habe und dieses 
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Verhalten sowohl vom Abraham Geiger Kolleg als auch von der Staatsanwaltschaft überprüft 

worden sei. 

(2) Beweiswürdigung 

Der vorstehend zitierte Chat-Auszug hat den Untersuchungsführern ebenso wie die Videodatei 

vorgelegen. Die glaubhaften Aussagen der Hinweisgeber bestätigen und ergänzen den hierdurch 

belegten Sachverhalt. 

Der Facebook-Chat weist den Vornamen des Lebensgefährten als Verfasser der Nachrichten 

aus. Das in der Kommunikation jeweils aufscheinende Profilbild zeigt nach Auffassung der Un-

tersuchungsführer den Lebensgefährten. Dieser ist der Annahme seiner Urheberschaft der 

Chat-Nachrichten zu keinem Zeitpunkt gegenüber den Strafverfolgungsbehörden oder den Un-

tersuchungsführern entgegengetreten. Vielmehr hat er sich wiederholt zu Inhalt und Hinter-

grund der Kommunikation geäussert und sich für diese entschuldigt. 

Vor diesem Hintergrund gehen die Untersuchungsführer davon aus, dass der Lebensgefährte 

der Verfasser der unter seinem Vornamen versandten Chat-Nachrichten ist. 

Sofern der Lebensgefährte die Aussage von Hinweisgeber D, er sei nach dem Vorfall vom Un-

terricht am Abraham Geiger Kolleg ausgeschlossen worden, bestreitet, ist zu bemerken, dass 

der Lebensgefährte wegen des Vorfalls vom Abraham Geiger Kolleg abgemahnt wurde. Gegen-

stand der Abmahnung waren u.a. die von Hinweisgeber D geschilderten Massnahmen, die be-

inhalteten, seinen Unterricht am Abraham Geiger Kolleg bis auf Weiteres auszusetzen. Aus 

Sicht der Untersuchungsführer besteht mithin kein Anlass, an der Äusserung von Hinweisgeber 

D, der selbst Mitglied der nach dem Vorfall eingesetzten Kommission war, zu zweifeln. 

(3) Rechtliche Bewertung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesenen») Sachverhalt handelt. 
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(a) Strafrecht 

Das Versenden des Videos durch den Lebensgefährten über seinen Facebook-Account an Hin-

weisgeber A begründet nach Überzeugung der Untersuchungsführer zureichende tatsächliche 

Anhaltspunkte für eine materiell-rechtliche Strafbarkeit wegen Verbreitung pornographischer 

Schriften gemäss § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB. Das durch die Staatsanwaltschaft Berlin infolge der 

durch Hinweisgeber A erstatteten Strafanzeige eingeleitete Ermittlungsverfahren gegen den Le-

bensgefährten wurde im April 2021 gemäss § 153 Abs. 1 StPO eingestellt. Zureichende tatsäch-

liche Anhaltspunkte für eine Straftat nach § 183 Abs. 1 StGB (Exhibitionistische Handlungen) 

sind nach Auffassung der Untersuchungsführer hingegen nicht gegeben. 

1. Verbreitung pornographi scher Schriften (§ 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB) 

i) Objektiver Tatbestand 

Den objektiven Tatbestand des § 184 Abs 1 Nr. 6 StGB verwirklicht, wer eine pornographische 

Schrift bzw. nach aktueller Rechtslage einen pornographischen Inhalt im Sinne von § 11 Abs. 3 

StGB an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein. 

ii) ) Pornographische Inhalte 

Bei dem vom Lebensgefährten versandten Video handelt es sich um Schriften bzw. Inhalte im 

Sinne von § 11 Abs. 3 StGB. Als pornographisch ist ein solcher Inhalt nach überwiegender und 

auch in der höchstrichterlichen Rechtsprechung vertretener Ansicht aber nur dann anzusehen, 

wenn unter Ausklammerung sonstiger menschlicher Bezüge sexuelle Vorgänge in grob auf-

dringlicher bzw. vergröbernder Weise in den Vordergrund gerückt werden, er in seiner Ge-

samttendenz ausschliesslich oder überwiegend auf sexuelle Stimulation angelegt ist und die im 

Einklang mit allgemeinen gesellschaftlichen Wertevorstellungen gezogenen Grenzen eindeutig 

überschritten werden.s60 Vor diesem Hintergrund besteht Einigkeit, dass Pornographie mehr 

sein muss als eine blosse Darstellung von Nacktheit oder sexuellen Handlun- gen.566 Die blosse 

Detailaufhahme eines Geschlechtsorgans oder auch die Abbildung eines Mannes mit erigiertem 

Penis genügt daher für sich genommen noch nicht. Im Übrigen kommt es darauf an, welche 

Funktion die Inhalte für einen objektiven Betrachter haben und nicht, welche subjektiven In-

tentionen Hersteller oder Verwender verfolgen.567 

 
s66 Vgl. BGHSt 37, 55, 60; KG NStZ 2009, 446; s. auch BVerwG NJW 2002, 2966. 2969. 

55’ Sobota/Gerecke, JR 2022, 237 ff. 

567 KG NStZ 2009, 446, 447; Hörnte, in: MüKa-StGB. 4. Aut. 2021, § 184 Rn. 21; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. 
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Vor diesem Hintergrund ist das – zur Überzeugung der Untersuchungsführer durch den Le-

bensgefährten versandte Video – als pornographisch zu bewerten. Das Video hat den Untersu-

chungsführern vorgelegen. Es zeigt eine Masturbationsszene. Der erigierte Penis und dessen 

Manipulation mit der Hand ist gross und zentral im Bild zu sehen. Das Video ist bei diesem 

Inhalt erkennbar auf sexuelle Stimulation angelegt und überschreitet die Grenzen allgemeiner 

Wertvorstellungen des Anstands. Bei objektiver Betrachtung wurden gerade auch im Kontext 

des nach Überzeugung der Untersuchungsführer bestehenden Machtgefälles zwischen dem Le-

bensgefährten als Lehrperson und Hinweisgeber A als Studierenden die Grenzen des Anstands 

durch den Versand eines derartigen Videos eindeutig überschritten. 

iii) ) Unaufgefordertes Gelangenlassen 

Den vorstehend als pornographisch eingestuften Inhalt hat der Lebensgefährte auch an Hin-

weisgeber A gelangen lassen, indem er diesen über den Messenger Dienst versandte. Es sind zur 

Überzeugung der Untersuchungsführer im Ergebnis auch zureichende tatsächliche Anhalts-

punkte insoweit zu bejahen, dass dieses Gelangenlassen ohne vorherige Einwilligung des Emp-

fängers erfolgte. Eine Vollendung des § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB liegt nur vor, wenn der Empfänger 

zur erfolgten Gewahrsamsübertragung nicht ausdrücklich oder konkludent aufgefordert hat. 

Eine nachträgliche Genehmigung des Empfängers ist hingegen unbeachtlich;569 massgebend ist 

allein, ob der Empfänger vor dem Gelangenlassen sein Einverständnis ausdrücklich oder kon-

kludent geäussert hat. Innerhalb des Chats zwischen dem Lebensgefährten und Hinweisgeber 

A erfolgte der Sprung auf die Thematik eines Sortierens von Videos und Bildern eher unvermit-

telt. Zwar war zuvor schon leicht sexualisierter Kontext im ChatVerlauf angeklungen, jedoch 

gab es jedenfalls durch die anderen, auch ernsteren Themen eine Zäsur. Das Sortieren der alten 

Bilder an sich impliziert zudem noch nicht, dass diese einen sexualisierten Hintergrund oder 

Inhalt haben. Die Frage, ob Bilder gezeigt werden sollen und dass sich der Studierende nicht 

über die Grösse beschweren solle, vermittelte dem Adressaten nicht klar einen sexuellen oder 

gar pornographischen Inhalt. Gegen ein (konkludent) erteiltes tatbestandsausschliessendes 

Einverständnis spricht die überraschte Reaktion des Hinweisgebers A auf den Erhalt des Vi-

deos, im Chat ebenso wie im Nachgang zur Kommunikation über den Facebook-Messenger. 

Hinweisgeber A schrieb nach Versendung des Bildes, dass er dies nicht habe kommen sehen, 

allerdings unter Verwendung eines «lächelnden Emojis». Er schrieb auch, es wäre besser gewe-

sen, wenn der Lebensgefährte die Datei nicht gefunden hätte. Allein aus der Fortsetzung des 

Chat-Verlaufs mit dem Lebensgefährten, obwohl dieser teilweise sexualisierte Bemerkungen 

 
Aufl. 2019, § 184 Rn. 8; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, 2. Aufl. 2020, § 184 Rn. 19; Laubenthai, Handbuch 

Sexualstrafrecht, 2012, Rn. 900; Erdemir, MMR 2003, 628, 631; Heinrich, ZJS 2016,132, 135- 
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hatte fallen lassen und diese seitens des Studierenden hingenommen wurden, lässt sich jedoch 

nicht auf ein Einverständnis von Hinweisgeber A schliessen. Die wenigen vorangegangenen 

Kontakte zwischen dem Lebensgefährten und Hinweisgeber A über den Facebook-Messenger, 

die den Untersuchungsführern von Beginn an und vollständig vorlagen, waren nicht von sexuell 

orientierten Inhalten geprägt, sodass der Studierende seine Äusserung, er sei «happy to see pic-

tures» ersichtlich nicht auf pornographische Bilder und Videos bezog. Das auch nach Jahren 

offenkundig noch bestehende Entsetzen von Hinweisgeber A über den Verlauf dieser Kommu-

nikation, den auch Hinweisgeber B eindrücklich geschildert hat, lässt keine Zweifel, dass das 

Video nicht willkommen war. 

s^ Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Anil. 2019, § 184 Rn. 53; Hömle, in: MüKo-StGB, 3. Aufl. 2017, § 184 Rn. 62. 

Die Annahme zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte durch die Untersuchungsführer wird 

durch die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gestützt und durch die erfolgte Verfahrens-

beendigung der Staatsanwaltschaft nicht widerlegt oder auch nur kontraindiziert. Denn auch 

die Staatsanwaltschaft Berlin stellte das Verfahren nicht wegen eines fehlenden hinreichenden 

Tatverdachts gemäss § 170 Abs. 2 StPO, sondern gemäss § 153 Abs. 1 StPO wegen Geringfügig-

keit ein. Nach dem Wortlaut der Strafprozessordnung ist eine solche Einstellung möglich, wenn 

die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfol-

gung besteht. 

ü) Subjektiver Tatbestand 

Es bestehen darüber hinaus zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dahingehend, dass der Le-

bensgefährte den objektiven Tatbestand vorsätzlich verwirklichte. Der Vorsatz des § 184 Abs. 1 

Nr. 6 StGB muss sich stets auch auf die fehlende Aufforderung des Empfängers beziehen. Geht 

der Täter hingegen irrig von einer Aufforderung des Empfängers nach § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB 

aus, so ist ein vorsatzausschliessender Tatumstandsirrtum gemäss § 16 Abs. 1 StGB naheliegend. 

Hier stellt sich für die Untersuchungsführer die Frage, ob der Lebensgefährte nach der Nach-

richt von dem Studierenden, Hinweisgeber A, nicht davon ausgegangen sein könnte, dass er 

diesem die Datei infolge einer Aufforderung zusenden durfte. Bei einer solchen Fehlvorstellung 

würde über § 16 Abs. 1 StGB der Vorsatz entfallen. Grundsätzlich bestehen für die Untersu-

chungsführer zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass der Lebensgefährte das Video 

bewusst und nicht, wie er vorbringt, nur versehentlich verbreitet hat. Gegen eine Fehlvorstel-

lung über das Einverständnis des Hinweisgebers A spricht, dass sich der Lebensgefährte nach 

dem auf die Zusendung erfolgten zaghaften Protest des Studierenden sowie auch im Zuge des 

staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens für die Zusendung entschuldigte. Überdies hat 
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sich der Lebensgefährte im Rahmen des Strafverfahrens, soweit den Untersuchungsführern be-

kannt, nicht auf die irrtümliche Annahme eines Einverständnisses berufen. Die Untersuchungs-

führer verstehen auch das Vorbringen einer «versehentlichen» Versendung nicht als Berufen 

auf ein vermeintliches Einverständnis. Die Untersuchungsführer übersehen dabei nicht, dass 

die Kommunikation über ein soziales Netzwerk die Gefahr von Missverständnissen auf beiden 

Seiten barg. Insbesondere der in seiner Aussage unklare Emoji bezüglich der Textnachricht über 

«my size», hinsichtlich dessen allerdings unklar ist, ob Hinweisgeber A diesen vor oder nach 

Eingang des Videos angebracht hat, sowie seine Aussage,,/ am sure it'sfine», könnte im Sinne 

eines Einverständnisses (missiinterpretiert werden. Allerdings bezog sich ein so hergeleitetes 

vermeintliches Einverständnis allenfalls auf diejenige Bilddatei, die den Lebensgefährten zeigte, 

die dieser ausweislich 

des weiteren Chat-Verlaufs aber nicht gefunden und folglich nicht versandt hat, nicht aber auf 

das versandte Video, das – wie er selbst anfiihrt – eine ihm unbekannte Person zeigt. 

Der Annahme zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte stünden aber auch verbleibende Zwei-

fel ohnehin nicht entgegen. 

iv) Rechtswidrigkeit und Schuld 

Darüber hinaus ist von zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten für ein rechtswidriges und 

schuldhaftes Verhalten auf Seiten des Lebensgefährten auszugehen. Dass eine Alkoholisierung 

im Tatzeitpunkt so ausgeprägt gewesen sein könnte, dass sich der Lebensgefährte im Zustand 

einer Schuldunfahigkeit (regelmässig ab einer Blutalkoholkonzentration von 3,0 Promille) be-

funden hätte, ist nach den den Untersuchungsführern vorliegenden Informationen nicht er-

sichtlich. 

v) Veijährung/Strafklageverbrauch 

Ungeachtet der Frage, ob das Verfolgungshindernis der Verjährung entgegensteht, was seitens 

der Untersuchungsführer nicht geprüft werden kann, da mangels Akteneinsicht unklar ist, 

wann durch das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin die Verjährung gemäss § 

78c StGB unterbrochen wurde, steht einer abermaligen Verfolgung die Einstellung des Verfah-

rens gemäss § 153 Abs. 1 StPO vom 16.04.2021 und der daraus resultierende beschränkte Straf-

klageverbrauch entgegen. 
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ii. Exhibitionistische Handlungen (§ 183 StGB) 

Die mutmassliche Versendung des Videos durch den Lebensgefährten an Hinweisgeber A erfüllt 

hingegen nicht den Tatbestand der exhibitionistischen Handlung gemäss § 183 StGB. 

Voraussetzung des § 183 Abs. 1 StGB ist, dass der Täter einer anderen Person ohne deren Ein-

verständnis sein entblösstes, nicht zwingend auch erigiertes Glied vorzeigt, um sich dadurch 

oder zusätzlich durch Beobachten der Reaktion der anderen Person oder durch Masturbieren 

sexuell zu erregen, seine Erregung zu steigern oder zu befriedigen.57° 

57» BGH NStZ 2015, 337 f; BGHR § 183 Abs. 1 Exhibitionistische Handlung 1; BayObLG NJW 1999, 72 f.; Hömle, in: MüKo-
StGB, 4. Auf]. 2021, § 184 Rn. 6; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 184 Rn. 5. 

Nach bis vor kurzem herrschendem Verständnis setzte die Anwendbarkeit des § 183 StGB vo-

raus, dass Täter und Opfer gleichzeitig körperlich anwesend sind, weshalb das Vorzeigen blosser 

Abbildungen, das Abspielen von Filmaufnahmen oder die Übertragung via Internet nicht genü-

gen sollte.^' Diese Einschätzung hat sich aber unter dem Einfluss der Digitalisierung für das 

gesamte gesellschaftliche Leben mittlerweile gewandelt. Dafür spricht, dass jedenfalls dann, 

wenn der Versand von Penisbildern im Rahmen einer laufenden Kommunikation erfolgt, die 

Grenzen zwischen digitaler und analoger Welt verschwimmen. Auch bei einem Versand im Ver-

lauf eines Facebook-Chats wird dem Betroffenen die visuelle Wahrnehmung des nackten Penis 

aufgezwungen. Dies führt regelmässig zu denselben negativen Gefühlsregungen, wie sie auch 

mit einer analogen Wahrnehmung (ggf. auf Distanz) einhergehen.572 Wenn der Täter ein solches 

Penisbild (sog. «Dickpic») gezielt zur eigenen sexuellen Stimulierung verschickt, erscheint es 

mit Blick auf den Schutzzweck des § 183 StGB, den Einzelnen vor ungewollter Konfrontation 

mit sexuellen Handlungen anderer zu schützen und nicht gegen seinen Willen zum Objekt eines 

tremden Sexualakts zu werden,573 angezeigt, den «digitalen Exhibitionismus» ebenfalls unter § 

183 StGB zu subsumieren.574 

Insoweit kommt grundsätzlich auch das Versenden von Fotos oder Videos als Tathandlung in 

Betracht, sofern darauf sein eigenes Geschlechtsteil abgebildet ist.575 Daran fehlt es vorliegend. 

Der Lebensgefährte hat wiederholt ausgesagt, dass er die abgebildete Person nicht kenne. So 

gab er zuletzt im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens am 04.01.2023 eine eidesstattliche 

Versicherung dahingehend ab, dass er ein Video versehentlich mit Hinweisgeber A geteilt habe, 

in dem ein masturbierender, anonymer und ihm unbekannter Mann zu sehen gewesen sei. Hie-

ran mögen Zweifel bestehen, da der Lebensgefährte das Video im Chat mit dem Studierenden 
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als «summer Souvenir» bezeichnete und zudem seine Erleichterung darüber äusserte, kein 

Live-Video geteilt zu haben. Die Sorge, ein Live-Video zu teilen, ergibt in Bezug auf Aufnahmen 

eines – zudem unbekannten – Dritten ersichtlich keinen Sinn. Aus Sicht der Untersuchungs-

führer bestehen aber keine hinreichend belastbaren Anhaltspunkte dahingehend, dass das Vi-

deo entgegen der eidesstattlichen Versicherung das Glied des Lebensgefährten selbst zeigt. 

Überdies fehlen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass die Versendung des Vi-

deos erfolgte, um sich dadurch oder zusätzlich durch Beobachten der Reaktion von Hin- 

sz‘ Fischer, 70. Aufl. 2023, § 183 Rn. 5; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Anfl. 2019, § 183 Rn. 3; 
5™ Gerecke/Sobota, JR 2022, 237, 241. 
5^3 Hörnle, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 183 Rn. 2; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 183 Rn. 1; 

Fischer, 70. Aufl. 2023, § 183 Rn. 2; Lederer, in: AnwK-StGB, 3. Aufl. 2020, § 183 Rn. 2 
s?* Gerecke/Sobota, JR 2022, 237, 241. 
s?s Hörnle, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 183 Rn. 6; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 183 Rn. 5. 

weisgeber A oder durch Masturbieren sexuell zu erregen, seine Erregung zu steigern oder zu 

befriedigen. Aus dem Chat-Verlauf gehen keine Hinweise auf eine solche Motivation hervor. Im 

Gegenteil hatte sich Hinweisgeber A im Zeitpunkt der Versendung des Videos bereits verab-

schiedet. Jedenfalls mit einer zeitnahen Reaktion war danach objektiv nicht zu rechnen. 

Insoweit liegen aus Sicht der Untersuchungsführer im Untersuchungszeitraum keine zu-

reichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Strafbarkeit des Lebensgefährten gemäss § 

183 Abs. 1 StGB vor. 

(b) Machtmissbrauch 

Der zur Überzeugung der Untersuchungsführer festgestellte Sachverhalt ist überdies als Macht-

missbrauch durch den Lebensgefährten zu qualifizieren. 

Entgegen der Behauptung des Lebensgefährten, er habe rein faktisch keine «Macht» besessen, 

die er habe missbrauchen können, sind die Untersuchungsführer davon überzeugt, dass der Le-

bensgefährte im institutioneilen Umfeld eine Stellung innehatte, die bei bestimmten Verhal-

tensweisen, jedenfalls Studierenden gegenüber, die Annahme von einem Machtmissbrauch 

rechtfertigt. 

Die für einen Machtmissbrauch erforderliche Machtposition besteht, wenn in einem spezifi-

schen sozialen bzw. institutioneilen Kontext eine gesellschaftlich legitimierte übergeordnete 
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Stellung besteht. Geprägt sein kann dies auch durch institutionelle Abhängigkeiten. Im konkre-

ten Verhältnis zwischen dem Lebensgefährten und Hinweisgeber A bestand ein solches institu-

tionelles Machtgefälle. Hinweisgeber A war Studierender am Abraham Geiger Kolleg, welchem 

der Lebensgefährte als Lehrpersonal angehörte. So war die erste Kontaktaufnahme des Hin-

weisgebers A mit dem Lebensgefährten über den Facebook-Messenger anlässlich einer ausste-

henden Benotung erfolgt. Es spielt dabei auch keine Rolle, dass Hinweisgeber A keine weiteren 

Kurse oder Ähnliches bei dem Lebensgefährten als Lehrperson belegte bzw. zum Zeitpunkt der 

Übersendung des Videos im Juli 2019 ggf. kein Student des Lebensgefährten war. Ein asym-

metrisches Verhältnis besteht seitens eines Studierenden auch gegenüber zeitweise nicht konk-

ret in die Ausbildung eingebundenem Lehrpersonal. 

Im Verhältnis zu Hinweisgeber A hat der Lebensgefährte die klare Trennung von institutionel-

len und nicht-institutionellen, formellen und informellen, offiziellen und persönlichen Ebenen 

durchbrochen. Ein Machtmissbrauch ist hier darin zu erkennen, dass der Lebensge- 

fahrte aus Sicht der Untersuchungsführer bewusst die Grenzen zwischen privatem und institu-

tionalisiertem Bereich verschwimmen liess, indem er mutmasslich ohne konkreten Anlass Kon-

takt mit dem Studierenden aufhahm und diesen Kontakt dazu ausnutzte, das pornographische 

Video zu versenden. Zwar handelt es sich gegenüber diesem Studierenden um einen einmaligen 

Vorgang. Vor dem Hintergrund der Tiefe des Eingriffs in den Privatbereich des Studierenden 

war dieser Einzelfall aber derart schwerwiegend, dass er allein einen Machtmissbrauch zu be-

gründen geeignet ist. 

Der Versand sexualisierter Bild- und Videoinhalte per Facebook stellt zudem schon deshalb eine 

Überschreitung rechtlicher und ethischer Grenzen dar, weil aufgrund des zur Überzeugung der 

Untersuchungsführer feststehenden Versendens des den Untersuchungsführer vorliegenden 

Videos sogar – wie vorstehend beschrieben – zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die 

Erfüllung der materiell-rechtlichen Voraussetzungen eines Straftatbestandes bestehen. 

Als besonders belastend hat Hinweisgeber A im Übrigen nicht allein die Übersendung des Vi-

deos beschrieben, sondern die verknüpfende Kommunikation mit sexualisierten Inhalten, das 

Thematisieren von Person 1 als ausweislich desselben Chats erklärtem «Gegner», mit dem der 

Lebensgefährte offenbar die Loyalität von Hinweisgeber A auf die Probe stellen wollte, und das 

Herausstellen einer – aus Sicht des Hinweisgebers A nicht bestehenden – Vertrautheit durch 

die Nachfrage nach dem Aufenthaltsort im Sommer und das Anregen eines «weiteren» gemein-

samen Glases Wein, wobei es nach Aussage von Hinweisgeber A bislang gar kein erstes gemein-

sames Glas gegeben hatte. 
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Diese Aspekte der Kommunikation, also das einen Machtmissbrauch ausmachende Vermischen 

von Ebenen und Inhalten, empfand Hinweisgeber A über den Erhalt des deplatzierten Videos 

hinaus als bedrohlich. Hinweisgeber A äusserte, dies als «beleidigend» und «manipulativ» 

empfunden zu haben und in «Panik» geraten zu sein. Eine solche Wirkung bestätigte auch Hin-

weisgeber B. 

(c) Diskriminierung 

Das mutmassliche Verhalten stellt sich nach Überzeugung der Untersuchungsführer als Fall von 

Diskriminierung im Sinne des Untersuchungsauftrages dar. Eine Benachteiligung nach den zur 

Konkretisierung der allgemeinsprachlichen Formulierung «Diskriminierung» heran- 

zuziehenden Begrifflichkeiten des AGG ist demgegenüber nicht anzunehmen. Ebenso wenig 

liegt ein unmittelbarer Verstoss gegen die SJT-Richtlinie vor. 

Eine sexuelle Belästigung im Sinne von § 3 Abs. 4 AGG ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 

2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch uner-

wünschte Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berüh-

rungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen 

von pornographischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der be-

treffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, 

Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen 

wird. Die sexuelle Bestimmung des Videos ist aufgrund seines Inhalts zweifelsfrei gegeben. Das 

von den Untersuchungsführern hier angenommene nicht erbetene Übersenden eines Mastur-

bationsvideos ist nach Auffassung der Untersuchungsführer auch grundsätzlich geeignet, die 

Würde des Betroffenen zu verletzen. Die Würdeverletzung ist aus einem genuin gleichheits-

rechtlichen Verständnis heraus zu betrachten: Die Herabwürdigung liegt in der Degradierung 

zum blossen Objekt der sexuellen Fantasien und Begierden des Belästigenden, statt gleichbe-

rechtigtes Subjekt sexueller Kommunikation zu sein.576 Eine solche Objektivierung kann in der 

Übersendung eines Masturbationsvideos liegen. Auch eine einmalige sexuell bestimmte Verhal-

tensweise kann eine sexuelle Belästigung im Sinne von AGG erfüllen. Das Schaffen eines von 

Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen ge-

kennzeichneten Umfeldes ist nicht Tatbestandsmerkmal und damit nicht zwingend für die An-

nahme einer sexuellen Belästigung .m Sinne des AGG («insbesondere wenn») ^ 

Das Verhalten war nach dem angenommenen Sachverhalt auch objektiv unerwünscht. Auf-

grund des möglichen Missverständnissen Raum gebenden Chats war indessen nicht zweifellos 
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zu klären, ob dies erkennbar war. Massgeblich ist insoweit, ob aus Sicht eines verständigen Drit-

ten das Verhalten als unerwünscht empfunden werden kann.57® Aus Sicht der Untersuchungs-

führer dürfte ein verständiger Dritter aufgrund der fehlenden Nähebeziehung zwischen den 

Chat-Partnern die Unerwünschtheit erkannt haben. Es verbleiben auf Basis des konkreten 

Chat-Verlaufs indessen Restzweifel, die nach den im Rahmen der Prüfung von Machtmiss-

brauch und Diskriminierung angelegten strengeren Anforderungen (siehe dazu 

s?6 VGH Kassel Beck RS 2016, 49788 Rn. 122. 
S'7 Baumgärnter, in: BeckOGK, 01.06.2022, AGG § 3 Rn. 139. 
s™ Baumgärtner, in: BeckOGK, Dl.06.2022, AGG § 3 Rn. 131. 

unter E. I. 2. a)) der Feststellung einer sexuellen Belästigung nach den Begrifflichkeiten des 

AGG aus Sicht der Untersuchungsführer letztlich entgegenstehen. 

Ein Fall von Diskriminierung ergibt sich ferner nicht aus der SJT-Richtlinie, da diese zum Zeit-

punkt des mutmasslichen Versands des Videos mit einem als pornographisch eingestuften In-

halt noch nicht galt. 

Allerdings wird das im vorstehenden Sachverhalt skizzierte Verhalten des Lebensgefährten als 

Fall der Diskriminierung im Sinne des Untersuchungsauftrag erfasst. Das mutmassliche Ver-

halten stellt sich als sexuell anzügliche Bemerkung bzw. – sollte dies die Wortlautgrenze spren-

gen – als nonverbales Äquivalent einer solchen dar. Ausdrücklich sind von dem Untersuchungs-

auftrag solche nonverbalen und tätlichen Belästigungen den verbalen gleichgestellt.
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b) Fall 2 

(1) Sachverhalt 

Im Zeitraum von 2015 bis 2020 erfolgte über das soziale Netzwerk Facebook ein umfassender 

Nachrichtenaustausch zwischen zwei Personen. Bei einer Person handelt es sich um Hinweis-

geber A, die sich bei Facebook «Hinweisgeber AA» nennt. Bei der anderen Person handelt es 

sich um ein Facebook-Mitglied mit dem Namen «[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]». 

Aus dem Facebook-Chat-Verlauf zwischen Hinweisgeber AA und «[Vor- und Nachname des 

Lebensgefährten]» gehen beiderseitige Nachrichten mit teilweise anzüglichem Inhalt hervor. 

Zum Teil gab Hinweisgeber AA hierbei zu verstehen, dass er hinsichtlich einzelner anzüglicher 

Äusserungen «recht unempfindlich» sei. Für den Untersuchungsgegenstand relevant sind ins-

besondere die folgenden Nachrichten: 

(a) 07.12.2015 im Zeitraum von 00:02 Uhr bis 00:27 Uhr 

Der erste Chat zwischen [Vor- und Nachname des Lebensgefährten] und Hinweisgeber AA hat 

folgenden Inhalt: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

[-] 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 
fr 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
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Hinweisgeber AA: « 
M 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: B u 

Hinweisgeber AA: « 

(b) 09.12.2015 im Zeitraum von 22:42 Uhr bis 22:48 Uhr 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

[-1 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: B 

[...] 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 
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[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « «r 

Hinweisgeber AA: « 

(c) 25.09.2016 im Zeitraum von 3:06 Uhr bis 3:14 Uhr 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « !» 

Um 3:09 Uhr übersandte der [Vor- und Nachname des Lebensgefährten] ein Foto, auf 

dem abgebildet ist. 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

u 

Hinweisgeber AA: «
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Daraufhin übersandte «[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]» um 3:11 Uhr ein Bild, auf 

dem mutmasslich hebräische Schriftzeichen zu sehen sind. Der Nachrichten-Verlauf setzte 

sich anschliessend mit folgendem Inhalt fort: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA; « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

(d) 10.01.2017 im Zeitraum von 17:40 Uhr bis 17:52 Uhr 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: «
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Hinweisgeber AA: « 

Hinweisgeber AA: « er 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Daraufhin übersandte «[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]» ein Video, auf dem ein 

(e) 13.08.2017 um 20:19 Uhr 

Am 13.08.2017 um 20:19 Uhr übersandte «[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]» eine 

Nachricht mit folgendem Inhalt: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « M 

(f) 02.09.2017 um 16:30 Uhr 

Am 02.09.2017 um 16:30 Uhr teilte Hinweisgeber AA im Chat Folgendes mit: 

Hinweisgeber AA: « 

(g) 17.04.2018 im Zeitraum von 19:40 Uhr bis 20:06 Uhr 

Am 17.04.2018 ist dem Chat um 19:46 Uhr eine Nachricht mit folgendem Inhalt zu entneh-

men: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten].’ « 

Wenige Minuten später sind dem Chat-Verlauf folgende Nachrichten zu entnehmen: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
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Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
« 

[...] 

Hinweisgeber AA:,. 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
(h) 11.07.2018 um 23:31 bis 12.07.2018 um 15:03 Uhr 

Aus dem Chat-Verlauf vom 11.07.2018 um 23:31 Uhr bis 12.07.2018 um 15:03 Uhr gehen fol-

gende Nachrichten hervor: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: ,. 
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Hinweisgeber AA: « ff 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « ft 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Aus dem weiteren Verlauf des Gesprächs lässt sich schliessen, dass hier ein Video versendet 

wurde, welches anschliessend gelöscht wurde und sich deshalb nicht mehr in den ChatNach-

richten finden lässt. 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 
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(i) 01.08.2018 im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 22:08 Uhr 

Aus dem Chat geht am 01.08.2018 folgender Nachrichtenverlauf hervor: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

H inweisgebe r AA: « « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: 

Hinweisgeber AA: « 
[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Daraufhin sandte [Vor- und Nachname des Lebensgefährten] ein Foto, auf welchem 

(j) 27.08.2018 im Zeitraum von 23:57 Uhr bis 23:59 Uhr 

Aus dem Chat gehen am 27.08.2018 folgende Nachrichten hervor: 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Daraufhin sandte Kor- und Nachname des Lebensgefährten] ein Foto, auf dem mehrere 
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(k) 06.10.2018 im Zeitraum von 17:48 Uhr bis 17:54 Uhr 

Am 06.10.2018 finden sich im Chat-Verlauf folgende Nachrichten: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Daraufhin sandte [Vor- und Nachname des Lebensgefährten] am 06.10.2018 um 17:51 Uhr eine 

Nachricht, die am 12.05.2022 um 16:22 Uhr von ihm zurückgerufen wurde. Anschliessend wur-

den folgende Nachrichten ausgetauscht: 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « M 

Aus den zum Chat-Verlauf gespeicherten Daten, die zum Teil auch zwischenzeitlich zuriick- 

gemfene Nachrichten enthalten, geht ein Foto hervor, welches einen mit einer weissen Shorts 

bekleideten Mann zeigt, der am Strand liegt und vermutlich schläft. Durch die weisse Shorts ist 

ein erigierter Penis zu erkennen. 

0) 15.11.2018 um 15:20 Uhr 

Am 15.11.2018 um 15:20 Uhr übersandte [Vor- und Nachname des Lebensgefährten] folgende 

Nachricht mutmasslich betreffend Person 5 [einer untersuchungsgegenständlichen Einrich-

tung]: 

« [Funktion Vor- und Nachname Person 5, ein Mitglied einer untersu 

chungsgegenständlichen Einrichtung]: « 

Um 15:20 Uhr übersandte [Vor- und Nachname des Lebensgefährten] sodann eine weitere 

Nachricht, die am 15.12.2021 um 16:28 Uhr von ihm zurückgerufen wurde. Aus den zum Chat-

Verlauf gespeicherten Daten, die zum Teil auch zwischenzeitlich zurückgerufene Nachrichten 
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enthalten, geht ein Foto hervor, auf welchem Person 5 an einem Tisch 

sitzend zu sehen ist. 

(m) 05.09.2019 im Zeitraum von 18:47 Uhr bis 18:48 Uhr 

Am 05.09.2019 sind dem Chat folgende Nachrichten zu entnehmen: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: 

« 

Daraufhin sandte [Vor- und Nachname des Lebensgefährten] ein Foto, 

(n) 18.03.2020 um 20:46 Uhr 

Am 18.03.2020 sandte [Vor- und Nachname des Lebensgefährten] folgende Nachricht: 

M 

Anschliessend übersandte er das besagte Bild von 

(o) 30.03.2020 im Zeitraum von 18:32 Uhr bis 23:56 Uhr 

Aus dem Chat geht am 30.03.2020 folgender Nachrichten-Verlauf hervor: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « re 

Daraufhin sandte [Vor- und Nachname des Lebensgefährten] um 18:32 Uhr eine Nachricht, die 

er am 15.12.2021 um 16:43 Uhr zurückrief. Der Naehrichtenverlauf setzte sich danach mit fol-

gendem Inhalt fort: 
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Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Aus den zum Chat-Verlauf gespeicherten Daten, die zum Teil auch zwischenzeitlich zurückge-

rufene Nachrichten enthalten, geht ein Foto hervor, 

. Im Hintergrund sind grosses Ge-

wässer und Berge zu erkennen. 

(p) 07.04.2020 um 20:47 Uhr 

Aus dem Chat gehen am 07.04.2020 folgende Nachrichten hervor: 

LVor- und Nachname des Lebensgefährten].’ « 

Daraufhin sandte [Vor- und Nachname des Lebensgefährten] um 20:47 Uhr eine weitere Nach-

richt, die am 15.12.2021 um 16:43 Uhr von ihm zurückgerufen wurde. Aus den zum Chat-Ver-

lauf gespeicherten Daten, die zum Teil auch zwischenzeitlich zurückgerufene Nachrichten ent-

halten, geht ein Foto hervor, das vermutlich eine Meerrettichknolle in Form 

zeigt. 

(q) 15.04.2020 im Zeitraum von 20:53 Uhr bis 20:58 Uhr 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
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Hinweisgeber AA: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A erklärte im Interview mit den Untersuchungsführern, dass der Kontakt zum 

Lebensgefährten am 07.12.2015 zustande gekommen sei. Er, Hinweisgeber A, habe zum da- 
maligen Zeitpunkt noch andernorts studiert. In einer Facebook-Gruppe eines jüdischen Studie-

rendenverbandes habe es damals eine Diskussion gegeben. Mitglied dieser Facebook- Gruppe 

sei auch der Lebensgefährte gewesen, der ihn im Anschluss an die Diskussion persönlich via 

Facebook angeschrieben habe. Hierbei habe der Lebensgefährte auch angemerkt, dass er über 

Herrn Homolka Einfluss auf das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk habe. Der Lebensgefährte 

habe sich im Chat-Verlauf «für sein Leben interessiert» und sich auch bereits in den ersten 

Tagen danach erkundigt, ob er homosexuell sei. Dies habe er, Hinweisgeber A, bejaht. Anfang 

2016 hätten die Nachrichten dann eine «sexuelle Note» bekommen. Auf die Frage, ob er, Hin-

weisgeber A, auf diese Nachrichten geantwortet habe, erklärte er, dass dies unterschiedlich ge-

wesen sei. In der Regel habe er nur kurz geantwortet. In jedem Fall habe er nicht «beflügelnd» 

geantwortet, dass er da jetzt noch weitermachen solle. Im Nachhinein denke er sich immer, er 

hätte auch klarer sagen müssen, dass er, der Lebensgefährte, Jetzt mal ruhig» sein solle. Ir-

gendwann habe er ihm auch geschrieben, dass er keine Penisbilder oder Ähnliches haben 

möchte. Zum damaligen Zeitpunkt habe er noch keine solchen Bilder bekommen, aber er habe 

dem Lebensgefährten das schon geschrieben, da dieser schon etwas angedeutet haben müsse. 

Er wolle an sich schon keine Penisbilder haben, noch weniger aber von dem Lebensgefährten. 

Mit Blick auf die von ihm gesehenen Abhängigkeiten von Herrn Homolka und den Altersunter-

schied falle dies völlig aus seinem Rahmen heraus. Inzwischen sei er wegen der Vorfälle in Be-

handlung bei einer Psychotherapeutin. 

Hinweisgeber A erwähnte weiter, dass er auch Videos von dem Lebensgefährten erhalten habe. 

Einmal habe es sich dabe um ein Video von einer anderen Person gehandelt. Ein anderes Mal 

– er wisse nicht mehr, wann genau, aber er glaube in seiner Studienzeit – habe der Lebensge-

fährte ein Video geschickt, 

Er habe dem Lebensgefährten zu verstehen gegeben, dass 

er es sich gar nicht erst angeschaut habe. Tatsächlich habe er das Video kurz anlaufen lassen, 
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weil er habe wissen wollen, was dies sei. Er habe es dann aus dem Chat-Verlauf gelöscht. 

Auf die Frage der Untersuchungsführer, ob Hinweisgeber A wisse, ob der Lebensgefährte mit 

den Vorwürfen konfrontiert worden sei, erklärte dieser, dass der Lebensgefährte jedenfalls da-

von wusste, dass «gewisse Dinge» problematisch seien. Auf Anraten eines anderen Studieren-

den habe er, Hinweisgeber A, die Chats mit dem Lebensgefährten abgespeichert. Am 

15.12.2021, etwa eine halbe oder dreiviertel Stunde nach Ende einer Sitzung an der School of 

Jewish Theology, habe dann sein Handy ständig gepiept und wiederholt angezeigt: ,»[Vor- und 

Nachname des Lebensgefährten]' hat eine Nachricht zurückgezogen». Der Lebensgefährte sei 

in dieser Sitzung nicht anwesend gewesen, aber Herr Homolka natürlich schon. 

Hinweisgeber A äusserte weiter, dass er seit dem Wintersemester 2017 Student an der School 

of Jewish Theology an der Universität Potsdam und seit Ende 2017 – mit einer Unterbrechung 

von ca. einem Jahr – auch studentischer Mitarbeiter dort sei. Seit Aufnahme dieses Studiums 

sei er immer wieder von «Leuten aus dem Geiger-Umfeld» angeworben worden, sodass er sich 

letztlich überlegt habe, die Rabbinatsausbildung zu absolvieren. Nach seiner Erinnerung habe 

er sich dann im Jahr 2019 als Rabbinatsstudent am Abraham Geiger Kolleg für den Zeitraum 

ab 2020 beworben. Es hätten dann Bewerbungsgespräche mit Herrn Homolka und einer wei-

teren Person stattgefunden; hierbei habe es sich um die schrecklichsten Bewerbungsgespräche 

seines Lebens gehandelt. Als ihm anschliessend von Person 7, einer Mitarbeiterin des Abraham 

Geiger Kollegs, mitgeteilt worden sei, dass er am Abraham Geiger Kolleg aufgenommen werde, 

habe er sich zunächst Bedenkzeit eingeräumt. Es habe auch weitere Situationen mit Herrn Ho-

molka gegeben, in welchen Hinweisgeber A dessen Verhalten negativ aufgefallen sei und er 

Zweifel an der von Herrn Homolka vertretenen Strömung bekommen habe. Zudem habe man 

ihm immer wieder gesagt – so u.a. sein Ex-Freund – dass er Abstand von dieser ganzen Ein-

richtung nehmen solle. Sein Ex-Freund habe gewusst, dass er schon in der Vergangenheit se-

xuelle Nachrichten von dem Lebensgefährten erhalten habe. Angesichts dessen habe er sich 

gefragt, ob das Abraham Geiger Kolleg die richtige Wahl sei. Er habe gemerkt, dass es ihm ei-

gentlich unangenehm wäre, sich «von den beiden» noch abhängiger zu machen, indem er das 

Studium am Abraham Geiger Kolleg aufnehme, da die «Situation sowieso völlig unangemes-

sen» sei. «Da kriege ich solche Nachrichten und könnte mich dann nicht beschweren.» Dies 

sei dann ein weiterer Grund gewesen, Abstand vom Abraham Geiger Kolleg zu nehmen. Nach 

einer Bedenkzeit habe er schliesslich mitgeteilt, dass er die Bewerbung zurückziehe. 

Im Jahr darauf habe er sich stattdessen am Zacharias Frankel College beworben. An den dorti-

gen Bewerbungsgesprächen hätten verschiedene, zum Teil ausländische Personen teilgenom-
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men, die völlig unabhängig von Herrn Homolka seien. Im Jahr 2021 habe er dann das Rabbi-

natsstudium am Zacharias Frankel College aufgenommen. 

Von dem Lebensgefährten habe er ab 2020 im Wesentlichen Abstand genommen. Dies sei al-

lerdings nicht komplett erfolgt, da es teilweise wegen der Kurse nicht möglich gewesen sei. Es 

sei aber jedenfalls ruhiger geworden. 

Nach der Funktion des Lebensgefährten in einzelnen Institutionen befragt, erklärte Hinweis-

geber A, dass dieser Dozent an der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam ge-

wesen sei. Er, Hinweisgeber A, habe selbst zwei Kurse bei ihm besucht. Hierbei habe es sich u.a. 

um den Kurs «Basiswissen Judentum» gehandelt, der ein Pflichtkurs in seinem ersten Semester 

gewesen sei. Später habe er bei dem Lebensgefährten noch einen Online-Kurs gehabt und auch 

eine Modulprüfung bei ihm abgelegt. Hierbei habe es sich um eine Klausur gehandelt, die der 

Lebensgefährte selbst benotet habe. 

Die Frage der Untersuchungsführer, ob er hinsichtlich der erhaltenen Nachrichten Strafanzeige 

erstattet habe, verneinte Hinweisgeber A. Dies liege einerseits daran, dass er zunächst nur noch 

einen Fall in Erinnerung gehabt und sich gesagt habe, dass dieser vor seiner Studienzeit liege. 

Zudem habe er auch Angst gehabt, etwas zu machen, weil er gedacht habe, dass dies «nur Ärger 

bringen» würde. Er würde «persona non grata» werden, was er jetzt auch sei. Inzwischen über-

lege er aber, ob er nicht doch prüfen lassen solle, ob die Sachverhalte justiziabel seien. 

Auf die Frage, ob er von Vorwürfen gegen den Lebensgefährten erfahren habe, erklärte Hin-

weisgeber B im Rahmen eines Interviews, dass er von einem Studierenden diesbezüglich ange-

sprochen worden sei. Der Studierende habe sich 2020 am Abraham Geiger Kolleg beworben. 

Er sei dort auch aufgenommen worden, habe dann aber mitgeteilt, dass er seine Bewerbung 

zurückziehe. Er, Hinweisgeber B, habe mit diesem Studierenden in sehr engem Kontakt gestan-

den, weil er mit ihm an der School of Jewish Theology zusammengearbeitet habe, d.h. der Stu-

dierende sei auch zugleich wissenschaftliche Hilfekraft an der School of Jewish Theology gewe-

sen. Er habe den Studierenden (Hinweisgeber A) gefragt, warum er nun doch nicht zum Abra-

ham Geiger Kolleg kommen wolle. Daraufhin habe der Studierende ihm in einem persönlichen 

Gespräch erzählt, dass ihm das Abraham Geiger Kolleg zu liberal sei und dass es ihn gestört 

habe, dass seine Zeugnisnoten im Bewerbungsgespräch thematisiert worden seien. Ausserdem 

habe er sinngemäss gesagt, dass ihm die Beziehung zu dem Lebensgefährten zu nah sei. Der 

Studierende habe ihn gebeten, dies vertraulich zu behandeln, und er habe auch nicht weiter 

nachgefragt. Nachdem Hinweisgeber B den Namen des Studierenden im Interview mit den Un-

tersuchungsführern zunächst unerwähnt liess, gab er diesen im Laufe des weiteren Interviews 
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sodann als Hinweisgeber A an. 

Der Lebensgefährte wurde von den Untersuchungsführern zu diesem Sachverhalt angehört. 

Hierbei bestritt er nicht, der Verfasser der o. g. Nachrichten zu sein. Neben den bereits unter D. 

II. 2. a) (1) dargestellten Angaben liess er mit Schreiben vom 06.12.2022 über seinen 

Rechtsanwalt mitteilen, dass er und Hinweisgeber A sich seit 2015 kennen würden, lange vor 

dessen Einschreibung an der Universität Potsdam. Sie hätten einen freundschaftlichen Umgang 

miteinander gepflegt. Dazu habe von 2015 an auch eine unbekümmerte, einvernehmliche und 

beidseitig vertraute Chat-Kommunikation gehört, die persönliche Nachrichten eingeschlossen 

habe. Hinweisgeber A habe sich stets gern mit ihm ausgetauscht. Er scheine sich daher offen-

sichtlich nicht belästigt gefühlt zu haben. Hinweisgeber A habe zu Anfang des Nachrichtenaus-

tauschs deutlich gemacht, dass er homosexuell sei und an einem (sexuellen) Austausch mit 

Dritten interessiert sei. Dies sei – so der Lebensgefährte über seinen Anwalt – «unstreitig». Er, 

der Lebensgefährte, habe keine Veranlassung gehabt, diese private Beziehung, die zu keiner 

Zeit sexueller Natur gewesen sei, aufzukündigen, als Hinweisgeber A sich zum Wintersemester 

2017/2018 an der Universität Potsdam immatrikuliert habe. 

Die Chat-Kommunikation habe bis November 2021 angedauert, als Hinweisgeber A ihn um 

Fachliteratur gebeten habe. Im Frühjahr 2020 habe Hinweisgeber A ihm im Rahmen dieses 

Chats mitgeteilt, dass er gerade Referenzen und Essays für seine Bewerbung für die Rabbiner-

ausbildung am Abraham Geiger Kolleg zusammenstelle; dies belege, dass die ChatKommuni-

kation mit ihm keinen Hinderungsgrund für eine mögliche Ausbildung am Abraham Geiger 

Kolleg dargestellt habe. 

Zu der «ungeschriebenen Kommunikation» mit Hinweisgeber A hätten nach der Darstellung 

des Lebensgefährten auch zwei Kurzreisen im Herbst 2017 und September 2018 gehört, die der 

Lebensgefährte mit der Person unternommen habe. Bei beiden Reisen habe der Lebensgefährte 

nicht im selben Zimmer wie Hinweisgeber A übernachtet. Er habe niemals mit Studierenden 

ein Hotel- oder Privatzimmer geteilt. 

Der Lebensgefährte erklärte über seinen Rechtsanwalt ferner, dass Hinweisgeber A im Winter-

semester 2017/2018 als einer von 80 Teilnehmerinnen an seiner Veranstaltung «Basiswissen 

Judentum» teilgenommen habe. Im Sommersemester 2020 habe sich Hinweisgeber A ferner 

zu dem Zoom-Seminar «Suchen oder Festhalten?» zugeschaltet. 

Auf die Konfrontation der Untersuchungsführer mit einem Rückruf einzelner Nachrichten liess 
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der Lebensgefährte über seinen Rechtsanwalt vortragen, dass es Nutzern von Facebook (nun-

mehr Meta) grundsätzlich freistehe, Nachrichten zurückzurufen. Er sei nicht von seinem Le-

bensgefährten, Herrn Homolka, sondern von einem anderen Teilnehmerder Institutsratssit-

zung am 15.12.2021 darauf aufmerksam gemacht worden, dass seine private Facebook- Kom-

munikation unter Missachtung seines Persönlichkeitsrechts zum Anlass genommen 

werden könnte, seinen Lebensgefährten zur diskreditieren. Herr Homolka habe keine Kenntnis 

von den Chats gehabt, bis sie von seinen, des Lebensgefährten. Chat-Partnern thematisiert und 

öffentlich gemacht worden seien. 

Das versandte bzw. im Chat geteilte Bildmaterial zeige überdies nicht ihn, den Lebensgefährten, 

selbst. Es habe auch niemals sexuelle Kontakte zwischen ihm und Studierenden gegeben. 

Es sei Fakt, dass es eine jahrelange freundschaftliche Bindung zu Hinweisgeber Ä gegeben habe 

und dieser sich gern mit dem Lebensgefährten ausgetauscht habe. Hinweisgeber A schien sich 

aus Sicht des Lebensgefährten «offensichtlich nicht belästigt» gefühlt zu haben. Die Preisgabe 

intimer Chat-Verläufe an die Öffentlichkeit, ohne dass deren Inhalte strafrechtlich relevant 

seien, verletze die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen massiv. Das ändere sich mitnichten, 

weil der ehemals gute Freund und Chat-Partner des Lebensgefährten rein zufällig ein Studium 

begonnen habe. 

Der Lebensgefährte sei zudem in keiner Machtposition, sondern lediglich wissenschaftlicher 

Mitarbeiter gewesen. Hinweisgeber A habe nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm ge-

standen. 

Auf die erneute Anhörung des Lebensgefährten durch die Untersuchungsführer liess dieser 

über seinen Rechtsanwalt mit Schreiben vom 11.09.2023 mitteilen, dass der Nachrichtenaus-

tausch mit Hinweisgeber A bis 2021 erfolgt sei. Überdies bestritt er die Äusserung, «dass der 

Lebensgefährte jedenfalls davon wusste, dass ,gewisse Dinge‘ problematisch seien», die Hin-

weisgeber A gegenüber den Untersuchungsführern im Rahmen eines Interviews getätigt hatte; 

hierfür gebe es keinerlei Belege. Durch die Aussage «Der Lebensgefährte sei in dieser Sitzung 

nicht anwesend gewesen, aber Herr Homolka natürlich schon.», die Hinweisgeber A gegen-

über den Untersuchungsführern getätigt hatte, werde überdies der unzulässige Eindruck er-

weckt, Herr Homolka habe seinen Lebensgefährten verständigt, was jedoch nicht der Fall sei. 
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(2) Beweiswürdigung 

Der im Folgenden zu bewertende Sachverhalt resultiert aus dem den Untersuchungsführern 

vorliegenden Chat-Verlauf sowie aus den glaubhaften Aussagen der Hinweisgeber. Angesichts 

des verwendeten Benutzernamens und des Profilbildes bei Facebook sind die Untersu- 

chungsführer davon überzeugt, dass es sich bei dem Chat-Partner von Hinweisgeber A um den 

Lebensgefährten handelt. Der Lebensgefährte trat dem nicht entgegen. 

(3) Rechtliche Bewertung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, wie vorstehend darge-

legt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im Sinne 

von «erwiesenen») Sachverhalt handelt. 

(a) Strafrecht 

Mit Blick auf das Versenden von Dateien durch – nach Überzeugung der Untersuchungsführer 

– den Lebensgefährten über seinen Facebook-Account an Hinweisgeber A ergeben sich zu-

reichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine materiell-rechtliche Strafbarkeit wegen Verbrei-

tung pornographischer Schriften gemäss § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB in drei Fällen. Hierbei bezogen 

die Untersuchungsführer angesichts des Untersuchungsauftrags lediglich Chats aus dem Zeit-

raum ein, in welchem Hinweisgeber A als Studierender an einer der untersuchungsgegenständ-

lichen Einrichtungen eingeschrieben war. Ausweislich des Chat-Verlaufs teilte er am 

02.09.2017 mit, dass er nun offiziell eingeschrieben sei. Etwaige Anhaltspunkte für Straftaten 

aus dem Chat-Verlauf vor dem 02.09.2017 blieben insoweit unberücksichtigt; eine Darstellung 

erfolgte lediglich, soweit dies — aus Sicht der Untersuchungsführer – für die rechtliche Bewer-

tung späterer Nachrichten erforderlich ist. 

In den drei Fällen, in welchen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Strafbarkeit ge-

mäss § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB vorliegen, ist die dreijährige Verjährungsfrist nach § 78 Abs. 3 Nr. 

5 StGB abgelaufen, sodass die Taten angesichts eines nicht behebbaren Prozesshindernisses 

heute nicht mehr verfolgbar sind. 

Für eine Strafbarkeit wegen Exhibitionismus gemäss § 183 Abs. 1 StGB liegen aus Sicht der 

Untersuchungsführer demgegenüber keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vor. 
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Im Einzelnen: 

i. Verbreitung pornographischer Schriften (§ 18 4 Abs. 1 Nr. 6 StGB) 

i) Objektiver Tatbestand 

Den objektiven Tatbestand des § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB verwirklicht, wer einen pornographi-

schen Inhalt an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein. 

(i) Pornographische Inhalte 

Bei den vom Lebensgefährten versandten digitalen Fotos und Videos handelt es sich um Schrif-

ten im Sinne von § 11 Abs. 3 StGB a. F. bzw. Inhalte im Sinne von § 11 Abs. 3 StGB n, F.STQ 

Als pornographisch ist eine solche Schrift bzw. ein solcher Inhalt nach überwiegender und auch 

in der höchstrichterlichen Rechtsprechung vertretener Ansicht nur dann anzusehen, wenn un-

ter Ausklammerung sonstiger menschlicher Bezüge sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher 

bzw. vergröbernder Weise in den Vordergrund gerückt werden, sie in ihrer Gesamttendenz aus-

schliesslich oder überwiegend auf sexuelle Stimulation angelegt sind und die im Einklang mit 

,allgemeinen gesellschaftlichen Wertevorstellungen gezogenen Grenzen eindeutig überschrit-

ten werden. dü 

Vor diesem Hintergrund besteht Einigkeit, dass Pornographie mehr sein muss als eine blosse 

Darstellung von Nacktheit oder sexuellen Handlungen.581 Die blosse Detailaufnahme eines Ge-

schlechtsorgans oder auch die Abbildung eines Mannes mit erigiertem Penis genügt daher für 

sich genommen noch nicht. Im Übrigen kommt es darauf an, welche Funktion die Inhalte für 

einen objektiven Betrachter haben, und nicht, welche subjektiven Intentionen Hersteller oder 

Verwender verfolgen.582 

Der pornographische Charakter muss sich also aus der Darstellung bzw. dem Gesamtwerk 

selbst ergeben.5B3 Massgeblich hierfür können im Wesentlichen drei Aspekte sein: der 

 
581 Sobota/Gerecke, JR 2022, 237 ff. 
582 KG NStZ 2009, 446, 447- Hörnle, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 184 Rn. 21; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. 

Aufl. 2019, § 184 Rn. 8; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, 2. Aufl. 2020, § 184 Rn. 19; Laubenthai, Handbuch 

Sexualstrafrecht, 2012, Rn. 900; Erdemir MMR 2003, 628, 631; Heinrich, ZJS 2016, 132 135 
888 Laufhütte/Roggenbuck, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2023, § 184 Rn. 10; Hörnle, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 184 Rn. 21, 

25. 
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5^ Eine inhaltliche Änderung der Varaussetzungen des Tatbestandsmerkrnals ging mit der Änderung des Gesetzeswort-
lauts van § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB und § 11 Abs. 3 StGB nicht einher, siehe dazu unter D. II. 2. a). 

sau vgl. BGHSt 37, 55, 60; KG NStZ 2009, 446; s. auch BVerwG NJW 2002, 2966, 2969. 

Zweckaspekt (wozu dient die Darstellung?), der Darstellungsaspekt (was wird wie dargestellt?) 

und der Wertungsaspekt (wo liegt die «eindeutige» Grenze des sexuellen Anstands?).584 

Gerade beim Versenden von digitalen Fotos und Videos kommt es deshalb immer auf den Kon-

text an, in dem der Versand steht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass speziell die Tatalternative 

des § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB dem Zweck dient, Personen, die eine Konfrontation mit Pornogra-

phie nicht wünschen oder von ihr überrascht würden, hiervor abzuschirmen.585 Schliesslich ge-

hört es zum «Status negativus» der sexuellen Selbstbestimmung, sich in der Öffentlichkeit von 

pornographischen Inhalten fernzuhaiten.586 

Vor diesem Hintergrund ist zunächst festzustellen, dass der Lebensgefährte erstmals am 

25.09.2016, also vor der Immatrikulation von Hinweisgeber A und damit vor dem Untersu-

chungszeitraum, ein Foto an diesen sandte, auf welchem abgebildet ist. Ob es sich – wie im 

Chat-Verlauf angekündigt, von dem Lebensgefährten allerdings bestritten – um eine Aufnahme 

von dem Lebensgefährten selbst handelte, kann hier dahinstehen. Der Lebensgefährte ver-

schickte dieses Bild ohne jede Aufforderung oder Ermunterung seines ChatPartners mit der 

Bemerkung: «Statts (sic!) Blumen zum Geburtstag!». Daraufhin entgegnete Hinweisgeber A: 

«Bin nicht so der büdfan. Egal von wem es kommt.» Auch im weiteren Chat-Verlauf brachte 

Hinweisgeber A zum Ausdruck, dass er eine Konfrontation mit derartigen Inhalten nicht 

wünscht. In diesem Kontext ist sodann das am 06.10.2018 von dem Lebensgefährten versandte 

und somit .n den Untersuchungszeitraum fallende Foto zu betrachten, das einen mit weissen 

Shorts bekleideten Mann am Strand mit erigiertem Penis zeigt. 

Bei objektiver Betrachtung ist dieses Foto im Kontext zwischen einer Lehrperson und einem 

Studierenden als sexueller Annäherungsversuch über den digitalen Raum zu werten. Mit dem 

Versand des Fotos verfolgte der Lebensgetahrte aus Sicht der Untersuchungsführer letztlich 

den Zweck, Hinweisgeber A zu einem sexuellen Kontakt mit dem Lebensgefährten zu stimulie-

ren. Gerade im Kontext des Bestehens eines Machtgefälles zwischen dem Lebensgefährten und 

Hinweisgeber A liegt hier eine Grenzüberschreitung vor. Insofern handelt es sich bei 

5^ Ziemann/Ziethen, in: AnwK-StGB, 3. Aufl. 2020, § 184 Rn. 3. 
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s’s Vgl. BGH StV 2005, 605; Wolters/Greco, in: SK-StGB, 3. Aufl. 2017, § 184 Rn. 60. 
s»6 Vgl. Hörnle, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 184 Rn. 8; Eisele, in; Schönke/Schröder. StGB, 30. Aufl. 2019, § 184 Rn 5; 

Ziemann/Ziethen, in: AnwK-StGB, 3. Aufl. 2020, § 184 Rn. 20. 

dem Foto vom 06.10.2018 jedenfalls im konkreten Kontext des Chats um einen pornographi-

schen Inhalt.583®584 

Dieses Mass an sexueller Stimulation und Überschreitung von (Anstands-) Grenzen lässt sich 

für die weiteren, im vorstehend skizzierten Sachverhalt erwähnten Inhalte demgegenüber nicht 

mit der notwendigen Beweisdichte bestätigen: Dies gilt zunächst für das am 01.08.2018 von 

dem Lebensgefährten an Hinweisgeber A verschickte Foto. 

Auf dem am 27.08.2018 übersandten Foto sind 

mehrere zu erkennen. Entsprechendes gilt für das am 15.11.2u18 verschickte Bild, auf dem zu 

sehen ist, für das am 05.09.2019 verschickte Foto, auf dem 

zu sehen ist, für das am 18.03.2020 verschickte Bild von [Name einer Person], 

das zeigt, sowie für das am 30.03.2020 verschickte Foto 

. Ein Teil dieser Aufnahmen verletzt zwar aus Sicht eines objekti-

ven Betrachters bestehende Anstandsgrenzen, doch steht eine sexuelle Stimulation von Hni-

weisgeber A nicht in dem für eine Einstufung als Pornographie erforderlichem Masse im Vor-

dergrund. 

Das ferner von Hinweisgeber A im Rahmen des Interviews mit den Untersuchungsführern er-

wähnte video war für die Untersuchungsführer nicht einsehbar. Aufgrund der Angaben von 

Hinweisgeber A steht zu vermuten, dass dies im Kontext des Chat-Verlaufs am 11./12.07.2018 

von dem Lebensgefährten übersandt, dann allerdings von Hinweisgeber A gelöscht wurde. Eine 

rechtliche Einordnung ist angesichts dessen nicht möglich. 

(ii) Unaufgefordertes Gelangenlassen 

Das vorstehend als pornographisch eingestufte Foto vom 06.10.2018 hat der Lebensgefährte an 

Hinweisgeber A gelangen lassen. Die Vollendung des § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB verlangt, dass ein 

pornographischer Inhalt aus dem eigenen Gewahrsam heraus in den Gewahrsam eines anderen 

Menschen gerät, sodass dieser von dem Inhalt Kenntnis nehmen kann?88 Eine tatsächliche 

Kenntnisnahme ist somit nicht erforderlich. Es genügt vielmehr, dass die Inhalte 

 
5838? Die rechtliche Einordnung des Fotos vom 25.09.2016 und des Videos vom 10.01.2017 war nicht Gegenstand 

der untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen war. 
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so in den Herrschaftsbereich des anderen gelangt sind, dass dieser ohne weiteres Zutun die 

Möglichkeit der Kenntnisnahme hats8g 

Der Lebensgefährte war vor dem Versand des als pornographisch eingestuften Fotos auch nicht 

von Hinweisgeber A zur Gewahrsamsübertragung aufgefordert worden. Soweit sich Hinweis-

geber A nicht konkret von anzüglichen Bemerkungen des Lebensgefährten distanzierte, betraf 

dies jedenfalls nicht die Übersendung pornographischer Inhalte. Hinweisgeber A hat wieder-

holt zum Ausdruck gebracht, dass er – so wörtlich – kein « « sei. Er 

hat deshalb auch weder zu einem Versand von pornographischen Inhalten aufgefordert, noch 

war er damit einverstanden. Auch aus der Tatsache, dass die Chat-Verläufe mit dem Lebensge-

fährten über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg erfolgten und immer wieder Inhalte 

mit sexuellem Bezug von dem Lebensgefährten verschickt wurden, lässt sich nicht auf einen 

Tatbestandsausschluss schliessen. Mit einer blossen Fortsetzung der Kommunikationsbezie-

hung und einem blossen Hinnehmen des wiederholten Erhalts von pornographischen Inhalten 

wird kein konkludentes Einverständnis zum Ausdruck gebracht. Dies gilt insbesondere mit 

Blick auf die Rollenverteilung der beiden (vgl. auch unter E. II. 2. b) (3) (b)). Insofern fehlt es 

an einem im Rahmen von § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB prinzipiell möglichen Tatbestandsausschluss. 

ii) Subjektiver Tatbestand 

Es bestehen nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer zureichende tatsächliche Anhalts-

punkte dafür, dass der Lebensgefährte das als pornographisch einzustufende Foto auch bewusst 

und gewollt an Hinweisgeber A verschickt hat und dafür, dass er also diesbezüglich mit dem 

erforderlichen Vorsatz handelte. 

iii) Rechtswidrigkeit und Schuld 

Darüber hinaus ist von zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten für ein rechtswidriges und 

schuldhaftes Verhalten des Lebensgefährten auszugehen. Dafür, dass in Einzelfällen eine Alko-

holisierung im Tatzeitpunkt so ausgeprägt war, dass bereits der Bereich der Schuldunfähigkeit 

(BAK regelmässig ab 3,0 Promille) erreicht worden wäre, ist nach den den Untersuchungsfüh-

rern vorliegenden Informationen nichts ersichtlich. 

s0^ Hörnle, in; MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 184 Rn. 60; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 184 Rn. 17; 
Ziethen/Ziemann, in: AnwK-StGB, 3. Aufl. 2020, § 184 Rn. 36. 
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iy) Veijährung 

Die Verfolgung wegen einer Straftat nach § 184 Abs. 1 StGB verjährt gemäss § 78 Abs. 1 Nr. 5 

StGB nach drei Jahren. Seit Übersendung des mutmasslich inkriminierten Fotos sind mehr als 

drei Jahre vergangen. Mithin kann die mutmassliche Straftat wegen des Verfahrenshindernis-

ses der Verjährung nicht mehr verfolgt werden. 

ii. Exhibitionistische Handlungen (§ 183 StGB) 

Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Strafbarkeit wegen exhibitionistischer Hand-

lungen nach § 183 StGB liegen hingegen nicht vor. 

Zwar war der Lebensgefährte als Mann ein taugliches Tatsubjekt im Sinne von § 183 Abs. 1 

StGB. Allerdings fehlt es an zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Tathandlung. 

Voraussetzung des § 183 Abs. 1 StGB ist, dass der Täter einer anderen Person ohne deren Ein-

verständnis sein entblösstes, nicht zwingend auch erigiertes Glied vorzeigt, um sich dadurch 

oder zusätzlich durch Beobachten der Reaktion der anderen Person oder durch Masturbieren 

sexuell zu erregen, seine Erregung zu steigern oder zu befriedigen.^0 

Nach der oben im Einzelnen dargestellten neueren Auffassung585 kommt eine exhibitionistische 

Handlung auch in Form der Versendung eines Fotos oder Videos grundsätzlich in Betracht, 

wenn der Täter ein solches Penisbild (sog. «Dickpic»), das ihn selbst zeigt, gezielt zur eigenen 

sexuellen Stimulierung verschickt. 

Somit kommt grundsätzlich auch das Versenden von Fotos oder Videos durch den Lebensge-

fährten als Tathandlung in Betracht, sofern darauf sein eigenes Geschlechtsteil abgebildet ist. 

In Betracht kommt hier allein das von Hinweisgeber A im Rahmen des Interviews mit den Un-

tersuchungsführern beschriebene Video, das aufgrund der Angaben von Hinweisgeber A mut-

masslich im Kontext des Chats vom 11./12.07.2018 von dem Lebensgefährten übersandt, in der 

Folge aber von Hinweisgeber A gelöscht worden sein dürfte.592 Auf dem Video soll 

 
•wQ BGH NStZ 2015, 337 f; BGHR § 183 Abs. 1 Exhibitionistische Handlung 1; BayObLG NJW 1999, 72 f.; Hömle, in: MüKo-

StGB, 4. Aufl. 2021, § 184 Rn. 6; Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 184 Rn. 5. 
5°' Vgl. D. II. 2. a) (3) (a) ii. 
^ Die rechtliche Einordnung des Fotos vom 25.09.2016 war nicht Gegenstand des Untersuchungsauftrags, da Hinweisge-

ber A zum Zeitpunkt der Übersendung noch kein Angehöriger einer der untersuchungsgegenständlichen Einrichtun-
gen war. 
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zu sehen gewesen sein. Nach Erinnerung von Hinweisgeber A sei aus dem Kontext her- 

vorgegangen, dass es sich hierbei um gehandelt habe. Tat 

sächlich erkundigte sich der Lebensgefährte ausweislich des Chat-Verlaufs vom 11./12.07.2018 

wie folgt: «Habe ich Dir etwas von mir geschickt?» Dies könnte dafür sprechen, dass ein ggf. 

anschliessend übersandtes Video tatsächlich abbildete, 

was der Lebensgefährte bestreitet. Da das Video von Hinweisgeber A gelöscht wurde, ist letzt-

lich nicht nachweisbar, dass es sich bei dem in dem Video 

gehandelt hat. 

Selbst wenn es sich tatsächlich um gehandelt haben 

sollte, fehlen überdies Anhaltspunkte dafür, dass die Versendung des Videos erfolgte, um sich 

dadurch oder zusätzlich durch Beobachten der Reaktion von Hinweisgeber A 

sexuell zu erregen, seine Erregung zu steigern oder zu befriedigen. Aus dem 

Chat-Verlauf gehen keine Hinweise auf eine solche Motivation hervor. 

Insoweit liegen aus Sicht der Untersuchungsführer im Untersuchungszeitraum keine zu-

reichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Verwirklichung des objektiven Tatbestands 

und im Ergebnis zwangsläufig auch nicht für eine Strafbarkeit des Lebensgefährten gemäss § 

183 Abs. 1 StGB vor. 

(b) Machtnussbrauch 

Das vorstehend beschriebene Verhalten des Lebensgefährten ist nach der Überzeugung der Un-

tersuchungsführer als Machtmissbrauch zu bewerten. 

Entgegen der Behauptung des Lebensgefährten, er habe keine Macht innegehabt, sondern sei 

lediglich wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen, halten die Untersuchungsführer eine fakti-

sche Machtposition des Lebensgefährten gegenüber Studierenden für gegeben. Wie unter D. II. 

2. a) (3) (b) dargelegt, ergibt sich eine solche Position bereits aus der Stellung des Lebensge-

fährten als Lehrperson. Es tritt hinzu, dass der Lebensgefährte als Partner von Herrn Homolka 

einen gewissen Einfluss innerhalb des Abraham Geiger Kollegs und der School of Jewish The-

ology an der Universität Potsdam für sich in Anspruch nahm und dem ChatPartner gegenüber 

wiederholt kommunizierte, wenngleich dies nicht mit einer tatsächlichen institutionellen Posi-

tion einhergegangen sein mag. Letztlich dahinstehen kann auch, ob der Lebensgefährte, was 

angesichts der besonderen Nähe zu Herrn Homolka naheliegt, tatsächlich Einfluss nehmen 



Gercke 

Wollschläger 

465 

 

 

konnte und Einfluss genommen hat. Jedenfalls vermittelte der Lebensgefährte den (auch po-

tenziell künftigen) Studierenden eine solche faktische Einflussmöglich- 

kfit. So äusserte der Lebensgefährte gegenüber Hinweisgeber A, dass er «ELES quasi zusam-

men mit Walter Homolka erfunden» habe und brachte damit zum Ausdruck, unmittelbar oder 

mittelbar über Herrn Homolka Einfluss auf das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk nehmen zu 

können. Zudem äusserte er auch, dass er «mit dem Chef vom Ganzen» schlafe, weshalb der 

Studierende «Protektion» habe. Mit diesen Äusserungen gab der Lebensgefährte einen erheb-

lichen Einfluss vor und vertiefte bewusst die bestehende Asymmetrie im Verhältnis zu Hinweis-

geber A. Damit lag ein institutionelles Machtgefälle vor. 

Im Verhältnis zu Hinweisgeber A hat der Lebensgefährte die Trennung von institutioneilen und 

nicht-institutionellen, formellen und informellen, offiziellen und persönlichen Ebenen aufge-

hoben. Er hat die im Zeitraum der Chat-Kommunikation bestehende Asymmetrie im Verhältnis 

zu Hinweisgeber A unter dem Deckmantel eines Vertrauensverhältnisses sowie von freund-

schaftlichen Umgangsformen zu privaten oder eigennützigen Zwecken ausgenutzt, insbeson-

dere zur Anbahnung und Verfolgung sexuell bestimmter Kontakte oder zu kommunikativem 

Austausch über private Themen. Dieses Verhaltensmuster zeigt sich beispielhaft beim Versand 

von Bildern von Person 5. Dabei wurde nicht nur Privates durch den Lebensgefährten preisge-

geben. Vielmehr liess er auch höchstpersönliche Informationen über andere Leitungspersonen 

der Bildungseinrichtung aus deren Privatsphäre zur Kenntnis des Studierenden gelangen. 

Darüber hinaus stellt der Versand sexualisierter Bild- und Videoinhalte per Facebook schon 

deshalb eine Überschreitung rechtlicher und ethischer Grenzen dar, weil dadurch – wie vorste-

hend beschrieben – sogar zureichende tatsächliche Anknüpfungspunkte für die materiellrecht-

lichen Voraussetzungen eines Straftatbestandes angenommen werden konnten. 

(c) Diskriminierung 

Dem vorliegend zitierten Chat sind sechs Fälle von Diskriminierung im Sinne des Untersu-

chungsauftrages zu entnehmen. Fälle der Benachteiligung im Sinne der Begrifflichkeiten nach 

dem AGG liegen nach der Überzeugung indessen ebenso wenig vor wie unmittelbare Verstösse 

gegen die SJT-Richtlinie. 

Die zuvor ausgeführten Chat-Kommunikationen unterfallen – soweit sie in den Untersuchungs-

zeitraum fallen und damit Gegenstand der Untersuchung sind – selbst im Falle der Übersen-
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dung des als pornographisch eingestuften Fotos – nicht der Begrifflichkeit der sexuellen Beläs-

tigung im Sinne des § 3 Abs. 4 AGG. Unter § 3 Abs. 4 AGG fällt ein objektiv uner- 

wünschtes sexuelles Verhalten nur, wenn es eine Verletzung der Würde der betreffenden Per-

son, hier von Hinweisgeber A, bezweckt oder bewirkt. Unklar ist, ob das Tatbestandsmerkmal 

überhaupt eigenständige Bedeutung erlangen wird.593 In einigen Judikaten wurde auf seine ex-

plizite Feststellung verzichtet/586 Die diesen Judikaten zugrundliegenden Sachverhaltskonstel-

lationen sind der vorliegend zu beurteilenden Kommunikation aber nicht vergleichbar. Eine 

Verletzung der Würde bewirkt ein Verhalten, mit dem – vom Standpunkt eines verständigen 

Adressaten betrachtet – der Betroffene zum blossen Objekt der sexuellen Fantasien und Begier-

den des Belästigenden gemacht wird, anstatt gleichberechtigtes Subjekt einer sexuellen Kom-

munikation zu sein. Eine solche Wirkung zulasten von Hinweisgeber A sehen die Untersu-

chungsführer in der vorgenannten Kommunikation, soweit sie Gegenstand der Untersuchung 

ist, nicht. Auch das Foto eines Mannes in durchscheinenden weissen Shorts mit erigiertem Pe-

nis verletzt die Würde des unfreiwilligen Betrachters nicht. 

Die auf Hinweisgeber A als Studierenden und Mitarbeiter der School of Jewish Theology per-

sonell geltende SJT-Richtlinie galt in zeitlicher Hinsicht für den Versand des vorliegenden als 

pornographisch eingestuften Inhalts und auch hinsichtlich des übrigen Chats noch nicht. Der 

Chat könnte teilweise in die Bewerbungsphase von Hinweisgeber A zur Aufnahme eines Studi-

ums am Abraham Geiger Kolleg fallen, das dieser letztlich jedoch nicht angetreten hat. Eine 

personelle Geltung der AGK-Richtlinie auf Studienplatzbewerber erscheint nach dem Schutz-

zweck der Richtlinie nicht per se ausgeschlossen. Vorliegend fehlt es aber an Kenntnissen, wann 

und wie sich die Bewerbungsphase konkret vollzog und ob und wenn ja, inwieweit der Chat in 

die Bewerbungsphase fiel. Nach der Aussage von Hinweisgeber A ist nicht auszuschliessen, dass 

seine Bewerbung bereits vor der Verabschiedung der Richtlinie abgeschlossen war. Insofern 

scheidet ein Verstoss des Lebensgefährten gegen die AGK-Richtlinie aus. 

Der vorstehend dargestellte Chat beinhaltet keine Nachrichten aus dem Zeitraum seines Studi-

ums am Zacharias Frankel College, sodass auch ein Verstoss gegen das Regelwerk aus dem 

Handbook ausscheidet. 

Allerdings sind sechs der vorstehenden mutmasslichen Kommunikationsinhalte, d.h. verbale 

Äusserungen und/oder Übersendungen von Bildmaterial als Fälle sexualisierter Belästigung 

 
™ Baumgämter, in: BeckOGK, 01.06.2023, AGG § 3 Rn. 139. 
SM LAG Nds NZA-RR 2009, 249, 250 f.; BAG APNews 2017,197, Rn. 22 f. 



Gercke 

Wollschläger 

467 

 

 

und damit als Diskriminierung nach dem Wortlaut des Untersuchungsauftrages erfasst. Nach 

Würdigung der Untersuchungsführer fallen in den Chats unter g), h), j), k), o) und p) seitens 

des Lebensgefährten sexuell anzügliche Bemerkungen. Sofern das Versenden von Fotos oder 

Videos nicht unter den Begriff der Bemerkungen gefasst werden können sollte, tritt an die Stelle 

der Bemerkung eine nonverbale Kommunikation, die ausweislich der den Beurteilungsmass-

stab bildenden SJT-Richtlinie, an die sich der Untersuchungsauftrag anlehnt, ausdrücklich 

ebenso erfasst ist. Ohnehin ist der dortige Katalog beispielhafter Erscheinungsformen sexuali-

sierter Belästigung nicht abschliessend. Auf die erkennbare Unerwünschtheit der Äusserungen 

oder übersandten Bilder kommt es nach der Richtlinie – anders als nach dem AGG – nicht an. 

Die Schwelle des sexuell Anzüglichen wird in den unter i), 1), m) und n) dargestellten Äusse-

rungen bzw. übersandten Bildern nach Auffassung der Untersuchungsführer demgegenüber 

nicht überschritten. 

Trotz offenkundig sexueller Anzüglichkeit wurden frühere Chats nicht als Diskriminierung ge-

wertet, da Hinweisgeber A zum damaligen Zeitpunkt noch nicht Studierender an oder sonstiges 

Mitglied einer untersuchungsgegenständlichen Einrichtung war und sich die Untersuchung auf 

diese frühe Kommunikation mithin nicht erstreckt.
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c) Fall 3 

(1) Sachverhalt 

Zwischen den Facebook-Nutzem des unter E. II. 2. b) (1) dargestellten Sachverhalts wurden 

zudem Nachrichten ausgetauscht, in welchen es unter anderem um Übernachtungseinladungen 

seitens des Facebook-Nutzers [Vor- und Nachname des Lebensgefährten] an Hinweisgeber A 

ging. Zum Teil hatten die insoweit ausgetauschten Nachrichten von beiden ChatPartnern einen 

anzüglichen Inhalt. Relevant sind hierbei insbesondere die folgenden Nachrichten: 

(a) 14.07.2017 im Zeitraum von 1:41 Uhr bis 1:45 Uhr 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

(b) 13.11.2017 im Zeitraum von 19:51 Uhr bis 20:04 Uhr und 04.12.2017 im Zeit-

raum von 12:48 Uhr bis 13:26 Uhr 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
Hinweisgeber AA: « 
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[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

[...] 

Hinweisgeber AA: « 

[..J 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Die Konversation betreffend die Einladung am 05.12.2017 setzte sich am 04.12.2017 mit fol-

gendem Inhalt fort: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten] « 

Hinweisgeber AA: _ 
u 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

(c) 11.03.2018 im Zeitraum von 00:03 Uhr bis 0:20 Uhr 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
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Hinweisgeber AA: « 
ff 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]; « 

ff 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

CK 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
£t 

ff 

Hinweisgeber AA: M 

(d) 11.07.2018 im Zeitraum von 22:38 Uhr bis 22:43 Uhr 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « u 
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Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « ft 

Hinweisgeber AA: « ft 

(e) 13.08.2018 bis 18.09.2018 

Am 13.08.2018 sind dem Chat-Verlauf folgende Nachrichten zu entnehmen: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 0 

Hinweisgeber AA:.. 

Die Konversation betreffend die Einladung nach Stettin setzte sich am 14.08.2018 mit folgen-

dem Inhalt fort: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
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Hinweisgeber AA: « 

Auch am 10.09.2018 waren dem Chat-Verlauf Nachrichten betreffend die Einladung nach 

Stettin mit folgendem Inhalt zu entnehmen: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: M 

Hinweisgeber AA: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA 

[...] 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 
H 

[...] 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

[...] 

Hinweisgeber AA: M 
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Am 12.09.2018 setzt sich die Konversation zur Einladung nach Stettin wie folgt fort: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 
[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: 

u 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

Am 18.09.2018 ist der Konversation folgende Nachricht zu entnehmen: 

Hinweisgeber AA: « 

Im Rahmen seines Interviews mit den Untersuchungsführern erklärte Hinweisgeber A neben 

den unter E. II. 2. b) (1) getätigten Äusserungen, dass der Lebensgefährte ihn immer wieder zu 

Veranstaltungen nach Berlin eingeladen habe. Er berichtete in diesem Zusammenhang von 

mehreren Einladungen des Lebensgefährten in das Gästezimmer des gemeinsam mit Herrn 

Homolka bewohnten Hauses in Berlin sowie in diverse Hotels, die mit anzüglichen Äusserun-

gen einhergegangen seien. 

Seiner Erinnerung nach sei die erste «Einladung in das Gästebett' am 01.03.2016 erfolgt. Seit-

her habe der Lebensgefährte immer wieder «Einladungen bezüglich des Gästebetts» oder zu 

Veranstaltungen ausgesprochen. Es habe dann ein Gästebett im gleichen Zimmer gegeben oder 

man habe sich das Bett teilen müssen. Das «Bett zu teilen» sei auch Gegenstand von Erörte-

rungen am 11.03.2018 gewesen, als er, Hinweisgeber A, Student und Mitarbeiter an der School 
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of Jewish Theology an der Universität Potsdam gewesen sei. Der Lebensgefährte habe immer 

betont, dass es ihm «nicht um Sex» gehe. Er, Hinweisgeber A, finde es schlimm genug, dass 

man dies als Dozent betonen müsse. Beantwortet habe er diese Äusserungen in der Regel mit: 

«Ja, weiss ich doch.» Tatsächlich habe er daran aber schon langsam gezweifelt. 

Es sei immer wieder zu derartigen Einladungen durch den Lebensgefährten gekommen, vor 

allem auch zu dem Lebensgefährten und Herrn Homolka nach Hause. Der Lebensgefährte habe 

immer wieder angeboten, dass er, Hinweisgeber A, bei ihnen in Berlin übernachten könne, 

wenn es «mal spät» werde. Zum damaligen Zeitpunkt habe er bereits in Potsdam studiert und 

gewohnt, sodass er die Einladung immer mit der Begründung abgelehnt habe, dass er es bis 

nach Potsdam nicht weit habe. Er habe die Übernachtungseinladungen insgesamt oft unter 

Vorwänden abgelehnt, so etwa, dass er nicht mitfahren könne o. Ä. 

In einem Fall sei er, Hinweisgeber A, allerdings einmal mit dem Lebensgefährten wegen einer 

«Orgelsache» in Stettin gewesen. Es habe noch eine weitere Person mitkommen sollen, letztlich 

sei diese dann aber doch nicht dabei gewesen. Dort habe es eine Ferienwohnung gegeben, in 

der der Lebensgefährte ein Schlafzimmer gehabt habe. Er, Hinweisgeber A, habe in einer 

Schlafnische im Wohnbereich geschlafen, durch die der Lebensgefährte habe durchgehen müs-

sen, wenn er in die Küche oder zur Toilette gegangen sei. Hinweisgeber A erklärte, dass es ihm 

lieber gewesen wäre, wenn noch eine dritte Person dabei gewesen wäre; nur zu zweit sei dies 

für ihn noch unangemessener gewesen. Vorfälle habe es bei dieser Gelegenheit aber nicht ge-

geben. 

Hinweisgebar B berichtete neben den bereits unter E. II. 2. b) (1) dargestellten Äusserungen, 

dass viele Personen von dem Lebensgefährten oft zu Opernbesuchen, Konzerten, Theaterbesu-

chen oder auch zu Konferenzen eingeladen wurden. Ihm sei das auch manchmal zu viel gewor-

den. Der Lebensgefährte habe einfach viel Zeit gehabt und in diesem Kontext habe er, Hinweis-

geber B, das verstanden. 

Auch Herr Homolka äusserte sich im Rahmen seiner Anhörung mit anwaltlichem Schreiben 

vom 04.12.2022 zu der vorstehend beschriebenen Chat-Kommunikation. Die Korrespondenz 

habe von 2015 bis November 2021 zwiscnen Privatpersonen bestanden. In diesem Zeitraum 

habe auch eine gemeinsame Reise nach Dresden und Stettin stattgefunden. In Bezug auf einen 

im SPIEGEL zitierten [Anm. offenbar anderen] Chat-Austausch gab Herr Homolka an, dieser 

habe keinen Bezug zu Vorgängen an der Universität Potsdam gehabt und Hinweisgeber A sei 

im Jahr 2016 nicht Studierender in Potsdam gewesen. 
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Der Lebensgefährte wurde von den Untersuchungsführern zu diesem Sachverhalt angehört. 

Hierbei bestritt er nicht, der Verfasser der 0. g. Nachrichten zu sein. Neben den bereits unter 

E. II. 2. b) (1) dargestellten Angaben liess er mit Schreiben vom 06.12.2022 über seinen Rechts-

anwalt mitieilen, er pflege, überzählige Konzert- und Theaterkarten im Freundes- und 

Bekanntenkreis zu vergeben, seinerzeit auch an Kollegen und Studierende. Grundsätzlich sei es 

hierzulande üblich, dass Tagungsteilnehmer von den Veranstaltern in Doppelzimmern unter-

gebracht werden würden, so beispielsweise be: Studienreisen der Bundeszentrale für politische 

Bildung. 

Zu der «ungeschriebenen Kommunikation» mit Hinweisgeber A würden auch zwei Kurzreisen 

gehören, die er, der Lebensgefährte, gemeinsam mit ihm, Hinweisgeber A, unternommen habe: 

Am 15./16. Oktober 2017 nach Dresden, wo sich beide ein Apartment mit zwei anderen Mitrei-

senden geteilt hätten, während er, der Lebensgefährte, ein separates Apartment bezogen habe, 

und vom 15. – 17. September 2018 nach Stettin, wo er und Hinweisgeber A in getrennten Zim-

mern übernachtet hätten. Er, der Lebensgefährte, habe mit Studierenden niemals ein Hotel- 

oder Privatzimmer geteilt. 

Das Gästezimmer in seiner Privatwohnung, das über einen separaten Eingang verfüge, sei nie 

von Studierenden des Abraham Geiger Kollegs oder der School of Jewish Theology genutzt wor-

den, was er, der Lebensgefährte, auch eidesstattlich versichert habe. Das Angebot, eine private 

oder eine Ilotelunterkunft zur Verfügung zu stellen, habe sich auf den jüdischen Feiertag Jom 

Kippur bezogen und sei erfolgt, um mit Blick auf das Fahrverbot an diesem Feiertag den Besuch 

der liberalen jüdischen Gottesdienste in Berlin zu ermöglichen. In Potsdam habe es keine ent-

sprechenden «Gottesdienstangebote» gegeben. 

Der Rechtsanwalt des Lebensgefährten führt zudem aus, es sei vollkommen unklar, inwieweit 

das Verhalten des Lebensgefährten nur ansatzweise justiziabel oder im Sinne eines Machtmiss-

brauchs verwerflich sein sollte. Es würden Dinge bewusst vermengt, um den Lebensgefährten 

insgesamt in ein schlechtes Licht zu rücken. Es mute nahezu befremdlich an, einen derartigen 

Sachverhalt, insbesondere nach der Stellungnahme des Lebensgefährten vom 06.12.2022, im 

Rahmen eines Untersuchungsauftrags problematisieren zu wollen. 

Auf die erneute Anhörung des Lebensgefährten durch die Untersuchungsführer liess dieser 

über seinen Rechtsanwalt mit Schreiben vom 11.09.2023 mitteilen, dass die Äusserung in sei-

ner Stellungnahme vom 06.12.2022, «wo sich beide ein Apartment mit zwei anderen Mitrei-
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senden geteilt hätten», korrigiert werde. Der Lebensgefährte habe ein eigenes Apartment be-

zogen, was sich auch aus dem Folgesatz in der Stellungnahme ergebe. 

(2) Beweiswürdigung 

Der im Folgenden zu bewertende Sachverhalt ergibt sich aus dem den Untersuchungsführern 

vorliegenden Chat-Verlauf sowie ergänzend aus den glaubhaften Aussagen der beiden Hinweis-

geber. Angesichts des verwendeten Benutzernamens und des Profilbildes bei Facebook sind die 

Untersuchungsführer davon überzeugt, dass es sich bei dem Chat-Partner von Hinweisgeber A 

um den Lebensgefährten handelt. Der Lebensgefährte trat dem nicht entgegen. 

(3) Rechtliche Bewertung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) Strafrecht 

Der dargestellte Sachverhalt umfasst kein Verhalten des Lebensgefährten, das einen Straftat-

bestand zulasten von Hinweisgeber A erfüllt. Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine 

sexualisierte Beleidigung gemäss § 185 StGB liegen nicht vor. Die blosse Andeutung eines mög-

lichen Sexualkontakts oder die Verletzung des Schamgefühls des Äusserungsadressaten stellt 

ohne das Hinzutreten von (klaren) Ehrverletzungen keine tatbestandliche Beleidigung dar. 

(b) Machtmissbrauch 

Soweit der vorliegend beschriebene Sachverhalt als Machtmissbrauch durch den Lebensgefähr-

ten zu qualifizieren ist, kommt dem Sachverhalt neben den unter E. II. 2. b) (3) begutachteten 

Vorgängen kein eigenes Gewicht zu. Die für den Machtmissbrauch charakteristische Vermi-

schung der institutioneilen und nicht-institutionellen, formellen und informellen, offiziellen 

und persönlichen Ebenen erfolgte durch die Chat-Kommunikation im Verhältnis zu Hinweis-

geber A bereits über einen langen Zeitraum. Schon durch die unter E. II. 2. b) (.3) untersuchten 

Vorgänge war der Lebensgefährte tief in die Privatsphäre von Hinweisgeber A eingedrungen. 
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Zwar kommt vorliegend die Erwähnung und Nahelegung des Gedankens zum Geschlechtsver-

kehr hinzu, jedoch waren auch die vorangehenden Chat-Verläufe von stark sexualisierten In-

halten und Grenzüberschreitungen geprägt. Die Untersuchungsführer be- 

werteten dies deshalb nicht als gegenüber dem vorangegangeneil Chat-Verkehr eigenständigen 

Machtmissbrauch. 

(c) Diskriminierung 

Dem vorliegend zitierten Chat sind drei Fälle von Diskriminierung im Sinne des Untersu-

chungsauftrages zu entnehmen. Fälle der Benachteiligung im Sinne der Begrifflichkeiten nach 

dem AGG liegen nach der Überzeugung indessen ebenso wenig vor wie unmittelbare Verstösse 

gegen die SJT-Richtlinie. Auch Verstösse gegen die AGK-Richtlinie oder das Handbook des 

Zacharias Frankel Colleges scheiden sowohl in personeller als auch in zeitlicher Hinsicht aus. 

Anhaltspunkte für eine Benachteiligung des Hinweisgebers A mit Blick auf die zur Konkretisie-

rung des umgangssprachlichen Begriffs der «Diskriminierung» herangezogenen Massstäbe des 

AGG durch das Verhalten des Lebensgefährten bestehen nicht. In Betracht kommt allenfalls ein 

Fall der sexuellen Belästigung im Sinne von § 3 Abs. 4 AGG. Die erforderliche sexuelle Konno-

tation ist dem Chat allerdings weitestgehend nicht hinreichend sicher zu entnehmen. Einzig die 

durch den Lebensgefährten innerhalb des Chat-Verlaufe am 11.03.2018 ausgesprochene Hot 

Einladung könnte grundsätzlich als sexuell belästigend anzusehen sein. Gerade das ausdrück-

liche Verneinen einer sexuellen Intention, mit dem relativierenden Nachsatz geben der Aussage 

eine sexuelle Konnotation. Die Einladung stellt anlässlich der Erwähnung von geteilten Betten 

einen unerwünschten verbalen sexuellen Annäherungsversuch dar. Zwar betonte der Lebens-

gefährte, dass es ihm bei der Hoteleinladung gerade nicht um Sex gehe, relativierte dies aber 

durch die Äusserung jedenfalls ist das mein guter Vorsatz». Hinweisgeber A hatte auch keine 

Veranlassung zu dieser Äusserung gegeben. Zweifelhaft und im Ergebnis wohl zu verneinen ist 

allerdings, dass eine Würdeverletzung subjektiv bezweckt war und/oder objektiv bewirkt 

wurde. 

Die SJT-Richtline, die an die Terminologie des AGG anknüpft, beruht auf einem Beschluss des 

Institutsrats aus 2020 und ist mithin für den vorliegenden Sachverhalt mangels zeitlicher Gel-

tung nicht einschlägig. Eine Anwendung der AGK-Richtlinie oder des Handbooks des Zacharias 

Franke) Colleges scheitert in zeitlicher wie in personeller Hinsicht. 
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Nach dem Untersuchungsauftrag hatten die Untersuchungsführer ungeachtet der zeitlichen 

und personellen Geltung der SJT-Richtlinie aber eine Reihe enumerativ aufgelisteter Fälle se-

xualisierter Belästigung und Gewalt, beispielsweise in Form verbaler, nonverbaler oder 

tätlicher Handlungen im Sinne der Richtlinie zu erfassen. Die SJT-Richtlinie geht damit über 

dit Benachteiligungsfälle nach § 3 Abs. 4 AGG hinaus. Einer Verletzung der Würde der betroffe-

nen Person bedarf es hiernach nicht. Die dargestellte Einladung des Lebensgefährten am 

11.03.2018 wird aufgrund der sexuellen Konnotation damit jedenfalls durch den Untersu-

chungsauftrag als sexuelle Belästigung analog der Richtlinie erfasst. 

Ebenso ist die Chat-Äusserung des Lebensgefährten gegenüber Hinweisgeber A vom 

11.07.2018, , im Zusammenspiel mit einer Übernachtungseinladung im Gästebett eine sexuelle 

anzügliche Bemerkung im Sinne der Richtlinie. 

Und auch die Äusserung des Lebensgefährten gegenüber Hinweisgeber A vom 13.08.2018, er 

müsse sich jedenfalls keine Filmchen 

mit Blick auf eine geplante gemeinsame Übernach-

tung in Stettin stellt sich als weitere sexuelle Anzüglichkeit und damit als Diskriminierung im 

Sinne des Untersuchungsauftrags dar.
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d) Fall 4 

(1) Sachverhalt 

Zwischen den Facebook-Nutzem des unter E. II. 2. b) (1) und E. II. 2. c) (1) dargestellten Sach-

verhalts wurden unter anderem auch Nachrichten über Person 1 ausgetauscht. 

Person 1 war ausweislich einer Tätigkeitsdarstellung ab 2015 am Abraham Geiger 

Kolleg beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörte u.a. die Studienkoordination, die Koordination 

der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam, die Lehrplanung, die Betreuung 

von Lehrenden und Studierenden etc. Sie verfügte zudem über eine offizielle EMailadresse der 

Universität Potsdam mit der Signatur «[Positionsbeschreibung], School of Jewish Theology, 

Universität Potsdam». 

Aus dem Chat-Verlauf zwischen den genannten Facebook-Mitgliedern gehen u.a. folgende 

Nachrichten hervor: 

(a) 14.07.2017 im Zeitraum von 1:55 Uhr bis 2:03 Uhr und 17.04.2018 von 

19:24 Uhr bis 19:31 Uhr 

Der Chat-Verlauf am 14.07.2017 enthält folgende Nachrichten: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « er 

[...] 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
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Hinweisgeber AA: ., 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

[...] 

Hinweisgeber AA: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Dieses Thema wurde im Chat-Verlauf am 17.04.2018 erneut aufgegriffen: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: 

[...] 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
Hinweisgeber AA: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

(b) 17.10.2017 im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 20:12 Uhr 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
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Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

(c) 11.03.2018 im Zeitraum von 0:20 Uhr bis 00:21 Uhr 

Einer Chat-Konversation am 11.03.2018 über eine Einladung nach Krakau sind folgende 

Nachrichten zu entnehmen: 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

(d) 19.06.2018 bis 04.07.2018 

In Zusammenhang mit einem Aufenthalt in Wien ist dem Chat-Verlauf am 19.06.2018 um 

23:13 Uhr folgende Nachricht zu entnehmen: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
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Am 30.06.2018 gehen aus dem Chat-Verlauf im Zeitraum von 12:59 Uhr bis 13:21 Uhr fol-

gende Nachrichten hervor: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

 
Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: , 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « a 

Am 04.07.2018 sind dem Chat-Verlauf im Zeitraum von 22:33 Uhr bis 22:39 Uhr folgende 

Nachrichten zu entnehmen: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
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[...] 

Hinweisgeber AA: M 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

Im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern erklärte Hinweisgeber A ergän-

zend zu den unter E. II. 2. b) (1) und E. II. 2. c) (1) dargestellten Äusserungen, dass er unter 

anderem im Jahr 2018, als er Student und Mitarbeiter an der School of Jewish Theology an der 

Universität Potsdam gewesen sei, Nachrichten des Lebensgefährten über das Glied von Person 

1 bzw. dessen Grösse erhalten habe. Person 1 sei zum damaligen Zeitpunkt Angestellter an der 

School of Jewish Theology und am Abraham Geiger Kolleg gewesen. Er sei «die rechte Hand» 

von Herrn Homolka gewesen. Er, Hinweisgeber A, habe sich angesichts der Nachrichten ge-

dacht, dass dies ein Mitarbeiter sei, mit dem er tagtäglich zu tun habe. Dies seien Informationen, 

die er nicht hätte haben wollen. 

Nach Auskunft von Hinweisgeber A sei Person 1 auch auf Veranstaltungen und Exkursionen 

immer dabei gewesen. Nach seinem Kenntnisstand hätten der Lebensgefährte und Person 1 sich 

hierbei nicht nur die Zimmer, sondern auch die Betten geteilt und sich teilweise auch nackt ge-

sehen. Ob beide auch sexuell miteinander verkehrt hätten, wisse er nicht. 

Hinweisgeber A berichtete ferner, dass er sich mit Person 1 über seine Beweggründe unterhalten 

habe, sich gegen ein Rabbinatsstudium am Abraham Geiger Kolleg zu entscheiden. Hierbei habe 

er Person 1 auch von dem unangemessenen Umgang erzählt, den der Lebensgefährte pflege, 

also auch von den «sexualisierten Nachrichten». In diesem Gespräch habe Person 1 selbst er-

zählt, dass sie von dem Lebensgefährten belästigt worden sei. Man habe bemerkt, dass es Person 

1 unangenehm gewesen sei, dennoch habe sie bestätigt, dass auch sie derartige «sexualisierte 

Erfahrungen» gemacht habe. 

Unabhängig von dem vorstehend dargestellten Chat-Verlauf fand am 03.05.2016 zwischen Hin-

weisgeber B und einem Facebook-Mitglied mit dem Benutzernamen «[Vorname des Lebensge-

fährten]» und einem Profilbild, auf welchem eine männliche Person mittleren Alters mit Brille 

zu sehen ist, ein Chat über Facebook-Messenger mit folgendem Inhalt statt: 
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Hinweisgeber B: « 

er 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber B: « 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber B: 

[Vorname des Lebensgefährten]: M 

Hinweisgeber B: « 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber B erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme an die Untersuchungsführer, dass 

er zum Zeitpunkt der gegenständlichen Nachrichten Student des Abraham Geiger Kollegs und 

der School of Jewish Theology der Universität Potsdam gewesen sei. Der Lebensgefährte sei 

zum damaligen Zeitpunkt sowohl am Abraham Geiger Kolleg als auch an der School of Jewish 

Theology tätig gewesen. 

In dem Nachrichtenverlauf sei es um die Teilnahme an einer Veranstaltung gegangen, auf wel-

cher er, Hinweisgeber B, mit dem Lebensgefährten hinsichtlich seiner Beschäftigungsaussich-

ten habe sprechen wollen. Der Lebensgefährte habe daraufhin gefragt, ob er das Zimmer mit 

ihm teilen wolle (siehe hierzu im Detail unter E. II. 2. i) (1)). Bei der von ihm, Hinweisgeber B, 

erwähnten Person 5 habe es sich um seinen damaligen Partner gehandelt. Zu seiner Nachricht 
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teilte Hinweisgeber B mit, dass sein Partner nicht eifersüchtig gewesen wäre, wenn er ein Zim-

mer mit Person 3 oder Person 4 geteilt hätte, weil er gewusst habe, dass beide nicht in romanti-

scher Weise an ihm, Hinweisgeber B, interessiert gewesen seien. Der Lebensgefährte sei jedoch 

davon ausgegangen, dass mit Person 5 Person 1 gemeint gewesen sei, der zu diesem Zeitpunkt 

Mitarbeiter des Abraham Geiger Kollegs und der School of Jewish Theology gewesen sei. Der 

Lebensgefährte habe insofern seine Bereitschaft offenbart, das Bett mit einem Mitarbeiter zu 

teilen, der seinem Lebensgefährten unterstellt sei. 

Hinweisgeber C berichtete, dass er seit 2015 eine leitende Position an der School of Jewish The-

ology vertretungsweise bekleidet habe. Dies sei im Auftrag des Abraham Geiger Kollegs erfolgt. 

Er sei also seft Gründung der School of Jewish Theology nie an der Universität Potsdam be-

schäftigt gewesen; tatsächlich sei 60 % seiner Tätigkeit aber für die School of Jewish Theology 

erfolgt. Er habe eine Koordinationsrolle eingenommen, d.h. er sei der erste Ansprechpartner für 

Menschen in und ausserhalb der Universität gewesen. In den letzten Jahren habe er die Lehr-

planung koordiniert, zu Sitzungen eingeladen und manchmal auch Protokolle geschrieben. Dies 

sei jeweils im Auftrag des geschäftsführenden Direktors der School of Jewish Theology erfolgt, 

also seit 2015 im Auftrag von Herrn Homolka und von 2019 bis 2022 im Auftrag von Person 7. 

Zu seinen Aufgaben an der School of Jewish Theology habe auch die Betreuung der Studieren-

den des Abraham Geiger Kollegs und des Zacharias Frankel Colleges gehört. Insoweit sei er 

ebenfalls Ansprechpartner gewesen. 

Auf Nachfrage der Untersuchungsführer gab Hinweisgeber C an, dass er selbst nie körperliche 

oder verbale Anzüglichkeiten bzw. Übergriffe seitens des Lebensgefährten erfahren habe. Es 

habe auch nie Sexualkontakte zwischen ihm und dem Lebensgefährten gegeben. Er sei zwar 

zwei- oder dreimal dienstlich mit dem Lebensgefährten in Krakau gewesen und habe dort auch 

ein Zimmer mit ihm geteilt; sie seien aber Kollegen gewesen, insofern sei es völlig fernliegend 

gewesen, dass es zu sexuellen Handlungen hätte kommen können. Auf den Vorhalt, dass sich 

der Lebensgefährte nach den Erkenntnissen der Untersuchungsführer über sein, Hinweisgeber 

Cs, Geschlechtsteil ausgelassen haben solle, reagierte Hinweisgeber C überrascht. 

Der Lebensgefährte wurde von den Untersuchungsführern zu diesem Sachverhalt angehört. 

Hierbei bestritt er nicht, der Verfasser der o. g. Nachrichten zu sein. Abgesehen von den bereits 

unter E. II. 2. b) (1) und E. II. 2. c) (1) dargestellten Angaben äusserte er sich jedoch nicht kon-

kret zu dem vorliegenden Sachverhalt. 

Auf die erneute Anhörung des Lebensgefährten durch die Untersuchungsführer liess dieser über 

seinen Rechtsanwalt mit Schreiben vom 11.09.2023 mitteilen, dass zu diesem Sachverhalt keine 
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weitere Stellungnahme erfolge. 

(2) Beweiswürdigung 

Die vorstehend zitierten Chats haben den Untersuchungsführern vorgelegen. Die glaubhaften 

Aussagen der Hinweisgeber bestätigen und ergänzen den so belegten Sachverhalt. 

Der Chat weist namentlich den Lebensgefährten als Verfasser der Nachrichten aus. Auch das 

Profilbild zeigt nach Auffassung der Untersuchungsführer den Lebensgefährten. Der Lebensge-

fährte ist der Annahme seiner Urheberschaft der Chat-Nachrichten gegenüber den Untersu-

chungsführern nicht entgegengetreten. 

Vor diesem Hintergrund gehen die Untersuchungsführer davon aus, dass er Verfasser der unter 

seinem Namen versandten Chat-Nachrichten ist. 

(3) Rechtliche Bewertung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung gebt davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Berück-

sichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend darge-

stellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im Sinne 

von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) Strafrecht 

Der dargestellte, durch die Untersuchungsführer festgestellte Sachverhalt umfasst kein Verhal-

ten des Lebensgefährten, das einen Straftatbestand zulasten von Hinweisgeber A erfüllt. Insbe-

sondere liegen keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine sexualisierte Beleidi-

gung gemäss § 185 StGB vor. Die blosse Andeutung eines möglichen Sexualkontakts oder die 

Verletzung des Schamgefühls des Äusserungsadressaten ist ohne das Hinzutreten von (klaren) 

Ehrverletzungen keine tatbestandliche Beleidigung. Ebenso wenig liegen zureichende tatsäch-

liche Anhaltspunkte für eine Straftat zum Nachteil von Hinweisgeber C vor. Die Äusserungen 

des Lebensgefährten in Bezug auf Hinweisgeber C stellen keine üble Nachrede dar. 

, insbesondere vor dem Hintergrund 

der wiederholten wertschätzenden Äusserungen des Lebensgefährten, nicht geeignet, Hinweis-

geber C verächtlich zu machen. Soweit denkbare künftige sexuelle Handlungen erwähnt werden 

fehlt es darüber hinaus an der Behauptung von Tatsachen. 
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(b) Machtmissbrauch 

Der Sachverhalt stellt sich aus Sicht der Untersuchungsführer allerdings als doppelter Macht-

missbrauch durch den Lebensgefährten zulasten von Hinweisgeber A und Hinweisgeber C dar. 

Der Lebensgefährte des Rektors des Abraham Geiger Kollegs und des geschäfts- 

führenden Direktors und Vorsitzenden der Studienkommission der School of Jewish Theology, 

befand sich faktisch in einem Machtgefüge sowohl hinsichtlich Hinweisgeber A als auch Hin-

weisgeber C und verfügte insofern über Macht. 

Auch in dieser Kommunikation tritt die für den Machtmissbrauch charakteristische Vermi-

schung der institutioneilen und nicht-institutionellen, formellen und informellen, offiziellen 

und persönlichen Ebenen deutlich zu Tage. Das Schaffen einer vermeintlichen Intimität unter 

Überschreitung von Grenzen durch das Reden über eine dritte Person, vorliegend sogar in Form 

von Anzüglichkeiten und Angaben über intime körperliche Details des ebenfalls der Einrichtung 

angehörenden Dritten, stellt eine klare Ausnutzung der im institutioneilen Verhältnis bestehen-

den Machtposition in einem an sich symmetrischen Verhältnis ohne rechtfertigende Legitima-

tion durch den Lebensgefährten dem Hinweisgeber A gegenüber dar. 

Eine solche Überschreitung erfolgte durch die Chat-Kommunikation im Verhältnis zu Hinweis-

geber A aber wie dargestellt bereits über einen langen Zeitraum. Schon durch das unter E. II. 2. 

b) (3) und E. II. 2. c) (3) dargestellte Verhalten ist der Lebensgefährte tief in die Privatsphäre 

von Hinweisgeber A eingedrungen und hat die Grenze zwischen institutioneller und privater 

Ebene tiefgreifend durchbrochen. Insofern nehmen die Untersuchungsführer zum Nachteil von 

Hinweisgeber A keinen weiteren Fall eines Machmissbrauchs an. 

Darüber hinaus zeigt sich nach Auffassung der Untersuchungsführer in der vorliegend darge-

stellten Kommunikation aber eine weitere Facette machtmissbräuchlieher Verhaltensweisen, 

und zwar zum Nachteil von Hinweisgeber C. Typische Erscheinungsform für eine machtmiss-

bräuchliche Kommunikationsstruktur ist das systematische Reden «hinten herum» über abwe-

sende Personen. Auf diese Weise werden Menschen effektiv gegeneinander ausgespielt sowie 

die eigene Macht ausgebaut, wobei dies gegenüber dem jeweiligen Betroffenen verdeckt ge-

schieht. Der Lebensgefährte nutzte hier nach Überzeugung der Untersuchungsführer den pri-

vaten Facebook-Chat mit einem Studierenden, um intimste Details über den Mitarbeitenden, 

Hinweisgeber C, zu offenbaren. Die geteilten Informationen sind der Intim- bzw. Sexualsphäre 
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des Mit arbeitenden zuzuordnen. Der Studierende stand bedingt durch das Studium in regel-

mässigem Kontakt mit dem betroffenen Mitarbeitenden; der Studierende äusserte den Unter-

suchungsführern gegenüber deutlich, dass er diese Information nicht habe erfahren wollen. 

Schon im Rahmen des Chats signalisierte er dem Lebensgefährten gegenüber, durch die Infor-

mationen im Umgang mit dem Mitarbeitenden künftig gehemmt zu sein. Durch die höchst in-

timen Angaben über eine weitere in die institutioneilen Machtstrukturen eingebundene Person, 

die ebenfalls in einem Über-/Unterordnungsverhältnis zu dem Studie- 

renden stand, demonstriert der Lebensgefährte nicht nur die eigene Macht gegenüber dem Stu-

dierenden, sondern untergräbt zugleich die institutioneile Position des Mitarbeitenden und 

baut die eigene Macht zu dessen Schaden aus. Aufgrund der Häufung der Erwähnung des Mit-

arbeitenden in sexuellen oder mindestens mehrdeutigen Kontexten und Preisgabe intimer In-

formationen über diesen, gehen die Untersuchungsführer davon aus, dass der Lebensgefährte 

dieses Mittel bewusst und zielgerichtet eingesetzt haben dürfte. 

(c) Diskriminierung 

Der zuvor dargelegte mutmassliche Chat stellt sich nach Überzeugung der Untersuchungsführer 

als drei Fälle von Diskriminierung im Sinne des Untersuchungsauftrages, nicht aber als Diskri-

minierung nach den Begrifflichkeiten des AGG oder in unmittelbarer Anwendung einer der 

Richtlinien dar 

Es ist nicht zur Gewissheit der Untersuchungsführer feststellbar gewesen, dass in obigem Sach-

verhalt eine Form der Diskriminierung im Sinne der Begrifflichkeiten des AGG zulasten des 

Hinweisgebers C vorliegt. 

Hinweisgeber C hat etwaige sexuelle Anzüglichkeiten ausdrücklich verneint. Hinsichtlich der 

allein zur Überzeugung der Untersuchungsführer festgestellten sexualisierten Kommentare 

über seinen Körper gegenüber einem Dritten (Hinweisgeber Aj ist nicht hinreichend ersichtlich, 

ob Hinweisgeber C mit solchen Äusserungen einverstanden war. Eine sexuelle Belästigung im 

Sinne des AGG setzt aber stets die Unerwünschtheit des Verhaltens voraus. 

In Bezug auf den Studierenden konnten die Untersuchungsführer nicht zweifelfrei feststellen, 

dass die objektive Unerwünschtheit der sexualisierten Äusserungen objektiv erkennbar war. 
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Die SJT-Richtlinie ist ebenso wie die AGK-Richtlinie für obigen Sachverhalt in zeitlicher Hin-

sicht weder bezogen auf Hinweisgeber C noch auf Hinweisgeber A anwendbar. 

Nach dem Untersuchungsauftrag waren indessen auch Verhaltensweisen im Sinne der SJT- 

Richtlinien, so beispielsweise sexuell anzügliche Äusserungen über Dritte, deren Aussehen oder 

deren Körper als Fälle von Diskriminierung zu beurteilen und festzustellen, auch wenn die 

Richtlinie in zeitlicher oder personeller Hinsicht nicht unmittelbar einschlägig ist. Danach sind 

die Äusserungen des Lebensgefährten in den unter a), b), und d) dargestellten Ausschnitten des 

Chats als sexuell anzügliche Äusserungen über eine andere Person, deren Aus- 

sehen und deren Körper und damit als Fälle von Diskriminierung zu beurteilen. Da diese Kate-

gorie von Diskriminierungen nach der SJT-Richtlinie – anders als das AGG – nicht an die Frage 

der Unerwünschtheit der Äusserung anknüpft, stünde ein etwaiges Einverständnis des Chat-

Partners oder des betroffenen Dritten oder eine diesbezügliche Annahme seitens des Lebensge-

fährten der Feststellung von Diskriminierung nicht entgegen. 

Der oben unter c) dargestellten Kommunikation entnehmen die Untersuchungsführer eine se-

xuelle Konnotation und damit eine sexuelle Anzüglichkeit im Sinne des Untersuchungsauftra-

ges nicht, sodass es bei drei Fällen von Diskriminierung bleibt.



Gercke 

Wollschläger 

490 

 

 

e) Fall 5 

(1) Sachverhalt 

Zwischen den Facebook-Nutzem der unter E. II. 2. b) (1), E. II. 2. c) CO und E. II. 2. d) (1) dar-

gestellten Sachverhalte wurden unter anderem Nachrichten über Person 1 ausgetauscht. 

Person 1 ist ausweislich öffentlich zugänglicher Quellen Absolvent des Abraham Geiger Kol-

legs. Er wurde 2020 zum Rabbiner ordiniert. 

Aus einem Chat zwischen den genannten Facebook-Mitgliedern gehen am 14.07.2017 im Zeit-

raum von 1:41 Uhr bis 1:52 Uhr folgende Nachrichten hervor: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber AA: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: .. 

Hinweisgeber AA: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 
«Grindr» ist eine Dating-App für homosexuelle, bisexuelle und transsexuelle Männer. Sie er-

möglicht es den Benutzern, andere Benutzer in ihrer näheren Umgebung zu lokalisieren und 

mit ihnen in Kontakt zu treten. 
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Hinweisgeber B erklärte im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern, dass ihm 

von einem anderen Studierenden von einem Vorfall während einer Tagung in Jerusalem berich-

tet worden sei. Der Lebensgefährte sei dort mit mehreren Studierenden, u.a. Person 1, gewesen. 

Abends sollen alle «entspannt» beisammen gewesen sein und auf ihre Handys geschaut haben, 

als der Lebensgefährte auf einmal gelacht und zu Person i gesagt habe, dass er auf Grindr seine 

sexuellen Vorlieben sehen könne. Er, Hinweisgeber B, habe Person 1 später darauf angespro-

chen; dieser habe den Vorfall aber in Abrede gestellt. 

Im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern erklärte Hinweisgeber C, ein ehe-

maliger Studierender des Abraham Geiger Kollegs, dass der Lebensgefährte in seiner Wortwahl 

oder «mit komischen Sprüchen» oft sehr übergriffig gewesen sei. In der «schwulen Welt» sei 

manches unterschwellig und man blende das gerne aus. Man sage sich, dass es harmlos sei bzw. 

die Schwelle werde etwas höher angesetzt, ab der man sage «das ist mir unangenehm». Aber 

man merke es und denke: «Was ist das denn?». Von dem Lebensgefährten habe es ständig Ein-

ladungen zu «irgendwelchen Veranstaltungen» oder «Saunagängen» gegeben. Dies sei ihm, 

Hinweisgeber C, «viel zu nah» gewesen. 

Hinweisgeber C erwähnte ferner, dass er ein Online-Dating-Profil habe. Dieses Profil habe der 

Lebensgefährte offensichtlich einmal gesehen und dann bei Facebook mit den Worten kom-

mentiert: «Oh wie schön, was fiir schöne Muskeln hast du». Anzügliche Bilder, konkrete An-

spielungen oder Anfragen habe er zwar vom Lebensgefährten nicht erhalten, er empfinde dies 

aber schon als «sehr grenzwertig». Auf den Vorhalt der Untersuchungsführer, dass der Lebens-

gefährte ihn, Hinweisgeber C, als « « beschrieben haben solle, äusserte Hinweisgeber C, dass er 

dies sicherlich von seinem Online-Dating-Profil habe. Er wisse, dass der Lebensgefährte dies 

gesehen habe, weil er ihn darauf angesprochen habe. Er vermute, dass der Lebensgefährte das 

Dating-Profil im Jahr 2018 gesehen habe, als sie auf einer Unionstagung in Karlsbad gewesen 

seien. Es könne aber auch schon 2016 oder 2017 bei einer Tagung in Jerusalem gewesen sein. 

Er, Hinweisgeber C, habe zum damaligen Zeitpunkt nicht bemerkt, dass der Lebensgefährte 

sein Dating-Profil besucht habe; es gebe Möglichkeiten, dies zu verschlüsseln. 

Ob der Lebensgefährte sein, Hinweisgeber Cs, Dating-Profil auch in einer Runde von anderen 

Studierenden kommentiert habe, wisse er nicht; in einer solchen Runde sei er jedenfalls nicht 

dabei gewesen. Konkret nach entsprechenden Äusserungen des Lebensgefährten im Rahmen 

einer Tagung in Jerusalem in Anwesenheit anderer Studierender befragt, erklärte Hinweisgeber 

C, dass dies sein könne. Es sei aber schon lange her. 

Hinweisgeber D bestätigte im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern, dass 



Gercke 

Wollschläger 

492 

 

 

Hinweisgeber C vom Lebensgefährten auf Grindr sinngemäss mit den Worten angesprochen 

worden sei: «Oh, du hast aber ein schickes Foto.» Zu diesem Zeitpunkt sei Hirweisgeber C noch 

gewesen. 

Der Lebensgefährte wurde von den Untersuchungsführern zu diesem Sachverhalt angehört. 

Hierbei bestritt er nicht, der Verfasser der o. g. Nachrichten zu sein. Neben den bereits unter E. 

II. 2. b) (1). E. n. 2. c) (1) und E. II. 2. d) (1) dargestellten Angaben liess er mit Schreiben vom 

06.12.2022 über seinen Rechtsanwalt mitteilen, dass er niemals das Dating-Profil eines Studie-

renden kommentiert habe, da er selbst keinen Zugang dazu habe. Er habe Hinweisgeber C je-

doch Anfang Juni 2019 zu dessen Selbstschutz darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte das 

ihm selbst nicht bekannte Profil kommentieren würden. Hinweisgeber C habe weiterhin einen 

freundschaftlichen Umgang mit ihm, dem Lebensgefährten, gepflegt und beispielsweise im 

März 2020 mit ihm ein Konzert in der Berliner «Bar jeder Vernunft» besucht. Der Vorwurfsei 

daher haltlos. 

Auf die erneute Anhörung des Lebensgefährten durch die Untersuchungsführer liess dieser 

über seinen Rechtsanwalt mit Schreiben vom 11.09.2023 mitteilen, dass die Äusserung, ,Abends 

sollen alle entspannt’ beisammen gewesen sein und auf ihre Handys geschaut haben, als der 

Lebensgeföhrte auf einmal gelacht und zu Person 1 gesagt habe, dass er auf Grindr seine se-

xuellen Vorlieben sehen könne», die Hinweisgeber B gegenüber den Untersuchungsführern im 

Rahmen eines Interviews getätigt hatte, unwahr sei. Der Lebensgefährte habe nie Zugriff auf 

derartige Dating-Portale gehabt. 

Hinsichtlich der Äusserung, «dass der Lebensgeföhrte in seiner Wortwahl oder ,mit komischen 

Sprüchen' oft sehr übergriffig gewesen sei», die Hinweisgeber C im Rahmen eines Interviews 

gegenüber den Untersuchungsführern getätigt hatte, liess der Lebensgefährte über seinen 

Rechtsanwalt vortragen, dass diese Schilderungen bereits nicht einlassungsfahig seien. An Be-

legen fehle es gänzlich. 

Soweit Hinweisgeber C von «ständigen Einladungen» spreche, sei dies – so der Rechtsanwalt 

des Lebensgefährten – grob unwahr. In der Zeit vom 26.10.2013 bis zum 26.04.2022 habe es 

nachweislich acht Einladungen gegeben, von denen Hinweisgeber C drei gerne angenommen 

habe. Acht Einladungen innerhalb von neun Jahren seien weit entfernt von «ständig». Hinweis-

geber C habe gemeinsam mit dem Lebensgefährten am 18.06.2017 eine TalkVeranstaltung mit 

[...] und [«.], am 24.06.2017 die Premiere von «Die Passagierin» in der Semperoper Dresden 

und am 11.03.2020 einen Kurt Weill-Abend in der Bar jeder Vernunft in Berlin besucht. Bei den 



Gercke 

Wollschläger 

493 

 

 

Veranstaltungen, auf die der Lebensgefährte Hinweisgeber C hingewiesen habe, an denen Hin-

weisgeber C aber nicht teilgenommen habe, habe es sich um das fünfjährige Bestehen der pro-

gressiven jüdischen Synagogengemeinde Ec Chaim in Warschau (27.-29.11.2015), die Buchs-

vorstellung «Profiteure des Terrors» in der Thüringischen Landesvertretung in Berlin am 

06.07.2017 und das 29. Internationale Jüdische Kulturfestival in Krakau (Ende Juni 2019) ge-

handelt. Die Teilnahme am Konzert der Klezmatics am 23.10.2016 in Dresden habe er [Anm.: 

vermutlich Hinweisgeber C] wegen anderer Termine absagen müssen. An der Festveranstaltung 

,,150 Jahre Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin» am 04.05.2022 habe 

Hinweisgeber C nicht teilgenommen. 

Die Behauptung, es habe Einladungen zu Saunagängen gegeben, sei unwahr. 

Der Lebensgefährte liess über seinen Rechtsanwalt ferner vortragen, dass die Äusserung, «Die-

ses Profil habe der Lebensgefährte offensichtlich einmal gesehen und dann bei Facebook mit 

den Worten kommentiert: ,Oh wie schön, wasfär schöne Muskeln hast du»1, die Hinweisgeber 

C gegenüber den Untersuchungsführern getätigt hatte, ebenfalls unwahr sei. Auch die wieder-

gegebene Aussage von Hinweisgeber C, «Er vermute, dass der Lebensgefährte das Dating-Pro-

fil im Jahr 2018 gesehen habe, als sie auf einer Unionstagung in Karlsbad gewesen seien.», sei 

falsch. Die Tagung habe im Mai 2019 stattgefunden und der Lebensgefährte habe das Profil 

nicht gesehen. 

Bei der Äusserung, «Er, Hinweisgeber C, habe zum damaligen Zeitpunkt nicht bemerkt, dass 

der Lebensgefährte sein Dating-Profil besucht habe; es gebe Möglichkeiten, dies zu verschlüs-

seln.», handele es sich – so der Rechtsanwalt des Lebensgefährten – ebenfalls um eine unwahre 

Tatsachenbehauptung des Hinweisgebers. Der Lebensgefährte besuche keinerlei Dating-Por-

tale. Der Hinweis im Mai 2019 stamme von einem Dritten, welchen der Lebensgefährte jedoch 

nicht benennen werde. Es handele sich hierbei aber jedenfalls nicht um Herrn Homolka. 

Hinsichtlich der Aussage «Oh, du hast aber ein schickes Foto.», die laut Hinweisgeber D vom 

Lebensgefährten gegenüber Hinweisgeber C sinngemäss getätigt worden sei, liess der Lebens-

gefährte über seinen Rechtsanwalt mitteilen, dass er sich so nicht geäussert habe. Es handele 

sich hierbei um ein Falschzitat. Der tatsächliche Wortlaut liege als Screenchat [Anm.: es dürfte 

Screenshot gemeint sein] vor. Diesen stellte der Rechtsanwalt den Untersuchungsführern je-

doch nicht zur Verfügung. 

Überdies – so der Rechtsanwalt des Lebensgefährten – habe der Hinweisgeber [Anm.: mut-
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masslich Hinweisgeber C] den Lebensgefährten im September 2020 schriftlich um Unterstüt-

zung bei der Wohnungssuche für seinen besten Freund gebeten. 

(2) Beweis Würdigung 

Der vorstehende Chat-Verlauf hat den Untersuchungsführern vorgelegen und wurde von ihnen 

eingesehen und gelesen. Anhaltspunkte, die gegen die Urheberschaft der dem Lebensgefährten 

namentlich zugeordneten Nachrichten sprechen würden, haben sich nicht ergeben. 

Zur Überzeugung der Untersuchungsführer hat darüber hinaus der Lebensgefährte Hinweisge-

ber C auf dessen Dating-Profil in der Dating-App «Grindr» angesprochen und auf dieses bei 

Facebook sinngemäss mit den Worten «Oh wie schön, was für schöne Muskeln hast du» rea-

giert. 

Die Aussage von Hinweisgeber C war sehr ausgewogen und nachvollziehbar. Teilweise machte 

Hinweisgeber C zugunsten des Lebensgefährten – durchweg nachvollziehbare – Erinnerungs-

lücken geltend, was gegen einen Belastungseifer spricht. Sofern er eine Unionstagung in Karls-

bad im Jahr 2018 als Zeitpunkt der Kenntnisnahme des Dating-Profils durch den Lebensge-

fährten anführte, machte Hinweisgeber C deutlich, dass es sich insoweit um eine Vermutung 

seinerseits handele. Er wies darauf hin, dass es auch bereits 2016 oder 2017 auf einer Tagung in 

Jerusalem zur Kenntnisnahme des Dating-Profils durch den Lebensgefährten gekommen sein 

könne 

Sinngemäss wurden die Aussagen von Hinweisgeber C überdies auch durch Hinweisgeber D im 

Rahmen von dessen Interview mit den Untersuchungsführern bestätigt. Ob die von Hinweisge-

ber D dargestellte Äusserung, «Oh, du hast aber ein schickes Foto.», in diesem Wortlaut vom 

Lebensgefährten getätigt wurde, was er selbst bestreitet, ist aus Sicht der Untersu- 

chungsführer unbeachtlich, da Hinweisgeber D gegenüber den Untersuchungsführern aus-

drücklich auf die sinngemässe Wiedergabe der Äusserung hinwies. 

Aus Sicht der Untersuchungsführer erscheint es überdies widersprüchlich, wenn der Lebensge-

fährte einerseits behauptet, keinen Zugriff auf «derartige Dating-Profile» gehabt zu haben, an-

dererseits aber auf seine Kommunikation verweist, von der es einen Screenshot gebe. 

Soweit darüber hinaus Hinweisgeber B in einem Interview mit den Untersuchungsführern 

schilderte, ihm sei von einem anderen Studierenden berichtet worden, dass der Lebensgefährte 
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während eines Aufenthaltes in Jerusalem in einer Runde von Studierenden und im Beisein von 

Hinweisgeber C angesprochen habe, er könne dessen sexuelle Vorlieben aus dessen Grindr-Pro-

fil ersehen, ist der Sachverhalt nicht zur Überzeugung der Untersuchungsführer erwiesen. Hin-

weisgeber C selbst äusserte, als er darauf angesprochen wurde, dass er sich an ein solches Vor-

kommnis nicht erinnern könne. Der Lebensgefährte habe zwar sein Profil auf Facebook kom-

mentiert und ihn auch persönlich darauf angesprochen. Er könne sich jedoch nicht mehr daran 

erinnern, dass der Lebensgefährte eine Äusserung bezüglich des Profils im Beisein von anderen 

Studierenden getroffen habe. 

Auch wenn die Schilderung von Hinweisgeber B glaubhaft erfolgte, konnten sich die Untersu-

chungsführer allein auf Basis dieser Aussage vom Hörensagen nicht von der Richtigkeit dieses 

Sachverhaltes überzeugen. 

Auf Grundlage der Aussage von Hinweisgeber B liegen allein zureichende tatsächliche Anhalts-

punkte für eine solche Bemerkung des Lebensgefährten vor. 

(3) Rechtliche Würdigung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) Strafrecht 

Die vorstehend dargestellten Äusserungen des Lebensgefährten gegenüber bzw. über den Hin-

weisgeber C erfüllen nicht den Tatbestand der Beleidigung gemäss § 185 StGB. 

Eine Äusserung ist danii ehrverletzend, wenn durch sie dem Betroffenen der sittliche, personale 

oder soziale Geltungswert abgesprochen wird/® Massgebend sind dabei stets die Begleitum-

stände der Äusserung, welche charakterisiert werden durch die Anschauungen der beteiligten 

Kreise, die örtlichen und zeitlichen Verhältnisse sowie die sprachliche und gesellschaftliche 

Ebene.590 

 
®5 BGHSt 36,145; OLG Hamm, NStZ 2011, 42. 
s* Regge/Pegel, in: MüKo-StGB, 4, Aufl. 2021, § 185 Rn. 12. 

Vgl. LG Tübingen, Urt. v. 18. 07. 2012 - 24 Ns 13 Js 10523/11, NStZ-RR 2013,10. 
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Die Mitteilung der Kenntnis des Grindr-Profils durch den Lebensgefährten erfüllt diese Voraus-

setzungen nicht. Denn die damit einhergehende Aussage des Lebensgefährten über die Homo-

sexualität von Hinweisgeber C ist – ohne weitere ehrverletzende Konnotationen – nicht als be-

leidigend zu verstehen.5»7 Dies gilt hier umso mehr, weil der Umstand, dass der Lebensgefährte 

selbst mit Herrn Homolka in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt, zum Zeitpunkt der 

Äusserung allgemein bekannt war. Auch die Äusserung betreffend eine Nutzung von Grindr als 

Dating-App ist nach den konkreten Umständen nicht ehrverletzend. Die Äusserung des Lebens-

gefährten war nicht dahingehend zu verstehen, dass sie Hinweisgeber C verächtlich machen 

sollte. Nach Auffassung der Untersuchungsführer bestehen vielmehr zureichende tatsächliche 

Anhaltspunkte dafür, dass lediglich ein Gefühl des Unwohlseins oder der Kontrolle durch die 

Demonstration überlegenen Wissens über private Themen herbeigeführt werden sollte. Es be-

stehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Lebensgefährte neben der Offenbarung seiner 

Kenntnis um das Grindr-Profil herabsetzende Äusserungen gerade über die sexuelle Orientie-

rung oder sexuelle Vorlieben von Hinweisgeber C diesem gegenüber getätigt hat. 

Auch die mutmassliche Äusserung des Lebensgefährten gegenüber einem anderen Studieren-

den im Rahmen eines Facebook-Chats «[Vor- und Nachname Person 1] .» Erfüllt keinen Straf-

tatbestand. 

Soweit es sich bei der dem Grindr-Profil des Hinweisgeber C entnommenen Information über 

sexuelle Vorlieben um eine Tatsache handelt, ist diese als objektiv – oder jedenfalls aus Sicht 

des Lebensgefährten subjektiv – zutreffend anzusehen, sodass eine Strafbarkeit nach §§ 186, 

187 StGB nicht in Betracht kommt. 

Auch in Bezug auf diese mutmassliche Äusserung ist eine Beleidigung gemäss § 185 StGB nicht 

gegeben. Es fehlt – wie auch den unmittelbar gegenüber Hinweisgeber C getätigten Äusserun- 

gen – nach den konkreten Umständen an einer ehrverletzenden Qualität der Aussage. Bei sexu-

ellen Vorlieben handelt es sich auch bei Nutzung einer zumindest mit Profilerstellung offen zu-

gänglichen Dating-App um sehr private Belange. Das Teilen solcher Angaben aus dem Dating-

Profil stellt dennoch keine Herabwürdigung dar, solange kein ehrenrühriger Charakter der Nut-

zung der Dating-App an sich oder der enthaltenen sexuellen Vorlieben durch die Äusserung zu 

verstehen gegeben wird. Nach den Begleitumständen wie sie sich aus den unter E. II. 2. b) (1), 

E. II. 2. c) (1) und E. II. 2. d) (1) dargestellten Sachverhalten ergeben, waren sexualisierte Äusse-

rungen in den Chat-Verläufen mit dem anderen Studierenden häufig, wodurch nach dem Da-

fürhalten der Untersuchungsführer seitens des Lebensgefährten eine Verschiebung der Gren-
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zen zwischen institutionellen und privaten Belangen im Verhältnis zu dem Studierenden er-

reicht wurde. Die Äusserungen über Hinweisgeber C stellen sich als eine Fortsetzung dieser 

Tendenzen dar. Eine Herabsetzung gegenüber Hinweisgeber C war vor diesem Hintergrund 

nicht in den Äusserungen enthalten. 

Die von Hinweisgeber B geschilderte Äusserung des Lebensgefährten über das Grindr-Profil des 

Hinweisgebers C innerhalb einer Gruppe von Studierenden ist wegen des fehlenden ehrverlet-

zenden Charakters nicht geeignet, den objektiven Tatbestand des § 185 StGB zu erfüllen. Die 

Äusserung soll sich darin erschöpft haben, Kenntnis von sexuellen Vorlieben aus dem Dating-

Profil erlangt zu haben, ohne allerdings Inhalte aus dem Profil mitzuteilen. Diese Äusserung 

auch gegenüber Dritten ist nach den konkreten Umständen und beteiligten Personen nicht als 

eine Herabwürdigung des Hinweisgebers C zu verstehen. 

(b) Machtmissbrauch 

Die Äusserungen des Lebensgefährten gegenüber Hinweisgeber C zu dessen Dating-Profil sowie 

seine Äusserungen über Hinweisgeber C gegenüber einem anderen Studierenden sind aller-

dings als Machtmissbrauch zu qualifizieren. Äusserungen in Bezug auf die sexuelle Orientierung 

sowie sexuelle Vorlieben, die aus dem Profil einer Dating-App ersichtlich werden, sind dem pri-

vaten Lebensbereich zuzuordnen. Der Lebensgefährte sprach Hinweisgeber C auf sein Grindr-

Profil an und kommentiere dieses nach Überzeugung der Untersuchungsführer auch auf Face-

book dahingehend, dass er das daraus ersichtliche Foto von Hinweisgeber C attraktiv finde. Ge-

genüber einem weiteren Studierenden äusserte er sich ganz konkret über die vermeintlichen 

sexuellen Vorlieben des Hinweisgebers C, indem er diesen als bezeichnete, was sich aus dessen 

Dating-Profil ergebe. Indem der Lebensgefährte sich eine solche Auskunft anmasste, übertrug 

er seine Machtposition im institutioneilen Kontext auf den Bereich der privaten Lebensgestal-

tung. 

Machtmissbrauch ist anzunehmen, wenn Macht nicht im gesellschaftlich zugeschriebenen und 

legitimierten Sinne gebraucht wird, sondern allgemein akzeptierte Grenzen als legitim angese-

henen Handelns überschreitet. Eine solche Überschreitung stellt die kontextspezifisch deplat-

zierte Themen- und Wortwahl des Lebensgefährten dar. Als Dozent äussert sich der Lebensge-

fährte über höchst private Informationen eines Studierenden sowohl unmittelbar diesem ge-

genüber durch Kommentierung des Dating-Profils als auch gegenüber einem anderen Studie-

renden im Chat. Ersichtlich handelte es sich um intime Informationen, die der Studierende 

nicht in den institutioneilen Kontext übertragen sehen wollte. Durch die Art und Weise seiner 
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Formulierungen sowohl gegenüber Hinweisgeber C als auch gegenüber dem weiteren Studie-

renden im Chat ignorierte und überschritt der Lebensgefährte die Grenze zwischen institutio-

neller und privater Sphäre in eklatanter Weise. Sowohl die Kommentierung des Profils als auch 

die Weitergabe von Informationen aus dem Profil stellt sich als machtmissbräuchlich dar. 

Ob der Lebensgefährte mit seiner grenzverletzenden Äusserung gegenüber Hinweisgeber A die 

Komplizenschaft mit diesem auf Kosten des Kommilitonen vertiefen wollte oder unterschwellig 

zugleich seine Macht auch Hinweisgeber A gegenüber manifestieren wollte, indem in der Äusse-

rung mitschwingt, dass sich der Lebensgefährte auch über Hinweisgeber A entsprechend grenz-

überschreitend äussern könnte., ist gleichermassen denkbar, kann aber dahinstehen, da sich 

beides als machtmissbräuchlich darstellt. 

Da die Untersuchungsführer bereits das unter E. II. 2. b) erfasste grenzüberschreitende Verhal-

ten gegenüber Hinweisgeber A als Machtmissbrauch beurteilt haben, wurde diesbezüglich nur 

ein Machtmissbrauch gegenüber Hinweisgeber C, also nur ein Fall des Machtmissbrauchs, an-

genommen. 

(c) Diskriminierung 

Aus dem obigen mutmasslichen Sachverhalt sind zwei Fälle diskriminierenden Verhaltens des 

Lebensgefährten im Sinne des Untersuchungsauftrags festzustellen, und zwar zum einen gegen-

über Hinweisgeber C selbst und zum anderen gegenüber dem weiteren Studierenden, Hinweis-

geber A. 

Das mutmassliche Verhalten des Lebensgefährten unterfällt dem Begriff der sexuellen Belästi-

gung im Sinne von § 3 Abs. 4 AGG. Eine sexuelle Belästigung kann durch unangemessene Be-

merkungen sexuellen Inhalts erfolgen, beispielsweise wenn zu einer Frau gesagt wird, sie 

habe eine schöne Brust, da dies tief in ihre Intimsphäre eingreift.598 Nach der Rechtsprechung 

von dem Begriff der sexuellen Belästigung nach § 3 Abs. 4 AGG erfasst sind beispielweise auch 

das Verbreiten einer Information über eine Pilzinfektion am Glied.599 Vorliegend wird durch 

das Öffentlichmachen und Ansprechen einer sexuellen Vorliebe des Studierenden tief in dessen 

Intimsphäre eingegriffen. Dem steht nicht entgegen, dass der Lebensgefährte die intimen In-

formationen aus einer – nach Anlegung eines Profils – einem grösseren Kreis der Nutzer zu-

gänglichen Dating-App erhalten hat. Auch das öffentliche Verbreiten von oder Konfrontieren 

mit intimsten Informationen, welche nicht auf unredlichem Wege erlangt wurden, kann eine 

sexuelle Belästigung darstellen, wenn das Verhalten aus objektiver Sicht unerwünscht ist. Einer 
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besonderen Ablehnung des Verhaltens durch den Betroffenen bedarf es nicht.61’0 Als Studieren-

der wünschte Hinweisgeber C, nach Überzeugung der Untersuchungsführer, erkennbar nicht, 

dass ein Dozent mit ihm über sein Grindr-Profil und darin enthaltene sexuelle Vorlieben spricht 

oder diese gar innerhalb der Studierendenschaft verbreitet. 

Die SJT-Richtlinie, die an die Terminologie des AGG anknüpft, ist in zeitlicher Hinsicht weder 

für die Äusserungen über das Dating-Profil gegenüber Hinweisgeber C noch für den Versand 

der Nachrichten hierzu an den weiteren Studierenden anwendbar. Ebenso scheidet eine unmit-

telbare Anwendung der AGK-Richtlinie von Februar 2020 aus zeitlichen Gründen aus. 

Überdies werden die im vorstehenden Sachverhalt dargestellten Verhaltensweisen aber als zwei 

Fälle von Diskriminierung im Sinne des Untersuchungsauftrages erfasst. Es handelt sich bei 

den Äusserungen über die sexuellen Vorlieben eines Studierenden und der Bezugnahme auf 

sein Dating-Profil ebenso wie den Kommentaren über den Körper des Studierenden, wie er auf 

den zum Dating-Profil gehörenden Fotos zu erkennen sei, um eine sexuell anzügliche Bemer-

kung bzw. eine sexuell anzügliche Äusserung über eine andere Person im Sinne des Katalogs 

der Richtlinie. Dies gilt zum einen gegenüber Hinweisgeber C selbst, aber auch in Bezug auf den 

weiteren Studierenden, Hinweisgeber A, dem der Lebensgefährte Informationen über das Da-

ting-Profil des Hinweisgebers C, namentlich dessen sexuelle Vorliebe, mitteilte. Zugleich dürfte 

in der Kommentierung des Profils gegenüber Hinweisgeber C eine unerwünschte verbale sexu-

elle Annäherung liegen und damit ein weiteres Beispiel diskriminierenden Verhaltens verwirk-

licht sein. 

51,8 In diesem Sinne: Roloff, in: BeckOK ArbR, 68. Ed. 01.06.2023, AGG § 3 Rn. 31. SM BAG NZA 2017,1121, Rn. 23; LAG 
Köln, Urt. v. 02.03.2018 – 6 Sa 952/17. 

f) Fall 6 

(1) Sachverhalt 

Im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern berichtete Hinweisgeber A (zu-

gleich Hinweisgeber C des unter E. II. 2. e) (1) dargestellten SachverhaltsJ, ein ehemaliger Stu-

dierender des Abraham Geiger Kollegs, dass der Lebensgefährte ständig Einladungen ausge-

sprochen habe. Er habe ihn, Hinweisgeber A, einmal zu einem Theaterwochenende nach Krakau 

eingeladen und vorgeschlagen, dass er bei ihnen übernachten könne. Dies sei ihm «viel zu nah» 

gewesen. 

Der Lebensgefährte habe auch öfters erwähnt, dass er, Hinweisgeber A, immer gerne bei ihnen, 
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also bei Herrn Homolka und ihm, übernachten könne, wenn er in Berlin «gestrandet» wäre. 

Hinweisgeber A erklärte, dass er zu diesem Zeitpunkt in Potsdam gewohnt habe und es manch-

mal so gewesen sei, dass man die letzte S-Bahn verpasst habe. Der Lebensgefährte habe daher 

gesagt, Gass sie ein grosses Gästezimmer h< rten. Grundsätzlich sei ein solches Übernachtungs-

angebot sehr grosszügig, es sei aber zu oft ausgesprochen worden und in diesem Kontext sei es 

immer «schräg» gewesen. Er habe das Übernachtungsangebot nie angenommen. Ob dies auch 

für andere Studierende gelte, wisse er nicht. Er habe sich jedenfalls nie in eine Situation bege-

ben, in der etwas hätte passieren können. Er sei mit Ablehnungen ziemlich strikt gewesen; ne-

gative Konsequenzen seien hieraus nicht entstanden. 

Hinweisgeber A äusserte ferner, dass der Lebensgefährte sowohl ihn als auch andere männliche 

Studierende immer wieder zu Theaterbesuchen etc. eingeladen habe. Er sei auch einmal mit 

dem Lebensgefährten in die Oper in Dresden gegangen. Es seien aber noch zwei weitere Perso-

nen dabei gewesen, sodass diese Situation weniger anfällig für «komische Aussagen» gewesen 

sei. Zudem sei er kurz vor dem ersten Lockdown mit dem Lebensgefährten und zwei weiteren 

Personen im Theater gewesen. Alleine mit dem Lebensgefährten sei er nie unterwegs gewesen. 

Der Lebensgefährte wurde von den Untersuchungsführern zu diesem Sachverhalt angehört. Ne-

ben den bereits unter E. II. 2. c) (1) und E. II. 2. e) (1) dargestellten Angaben nahm er zu dem 

vorstehenden Sachverhalt nicht weiter Stellung. 

Auf die erneute Anhörung des Lebensgefährten durch die Untersuchungsführer liess dieser 

über seinen Rechtsanwalt mit Schreiben vom 11.09.2023 mitteilen, dass es sich bei dem er-

wähnten Theaterwochenende nicht um eine belanglose Privatveranstaltung, sondern um das 

Internationale Jüdische Kulturfestival gehandelt habe. Wie bereits zu dem unter E. II. 2. e) (i) 

dargestellten Sachverhalt vorgetragen, habe es auch mitnichten ständig Einladungen gegeben, 

sondern äusserst selten. Die Darstellung lasse überdies ausser Acht, dass der Lebensgefährte 

ungenutzte Konzertkarten selbstverständlich auch an Studentinnen und Kolleginnen weiterge-

reicht habe. 

(2) Beweiswürdigung 

Zur Überzeugung der Untersuchungsführer steht fest, dass sich der Lebensgefährte gegenüber 

Hinweisgeber A wie von diesem ausgesagt verhalten hat, namentlich mehrfach Einladungen zu 

privaten Kulturveranstaltungen ausgesprochen und im Zuge dessen zu Übernachtungen im 
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Gästezimmer in Berlin oder in Hotels eingeladen hat. Auch die Behauptung des Lebensgefähr-

ten, er habe nur äusserst selten Einladungen ausgesprochen, gibt keinen Anlass, an der Aussage 

von Hinweisgeber A zu zweifeln. Zum einen räumt der Lebensgefährte über seinen Rechtsan-

walt selbst mehrere Einladungen ein (siehe dazu unter E. II. 2. e) (1)), zum anderen resultiert 

aus dem möglichen Umstand, dass nur acht Einladungen schriftlich dokumentiert sind, keines-

wegs, dass nicht darüber hinaus weitere mündliche Einladungen ausgesprochen worden sein 

können. 

Die Aussage von Hinweisgeber A zeigte keine Falschbelastungsmotivation. Vielmehr tätigte 

Hinweisgeber A eine ausgewogene, besonnene Aussage und äusserte sich wie dargestellt teil-

weise auch positiv und entlastend zugunsten von Herrn Homolka und dessen Lebensgefährten. 

Indizieller Wert kommt den Aussagen zahlreicher Hinweisgeber zu, die uber ähnliche Angebote 

und Einladungen berichtet haben. Auch den Untersuchungsführern vorliegende Chat-Kommu-

nikation des – nach der Überzeugung der Untersuchungsführer – Lebensgefährten mit Dritten 

legt Annäherungen gerade gegenüber Hinweisgeber A nahe. Der Lebensgefährte ist dem auch 

nicht entgegengetreten. 

(3) Rechtliche Bewertung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) Strafrecht 

Ausgehend von dem dargestellten, durch die Untersuchungsführer festgestellten mutmassli-

chen Sachverhalt ist ein in strafrechtlicher Hinsicht tatbestandsmässiges Verhalten des Lebens-

gefährten nicht ersichtlich. 

(b) Machtmissbrauch 

Allerdings ist das Verhalten des Lebensgefährten nach obigem mutmasslichen Sachverhalt als 

Machtmissbrauch anzusehen. Die mehrfachen und sich häufig wiederholenden Anfragen bzw. 

das Anbieten einer Übernachtung im privaten Gästezimmer oder (mutmasslich) in einem Hotel 

in Krakau erfolgten durch den Lebensgefährten gegenüber Hinweisgeber C, ohne aus dem in-
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stitutionell geprägten Verhältnis von Dozent zu Studierendem veranlasst zu sein. Ein ausbil-

dungsbezogener Grund für die fortgesetzten Anfragen bzw. Angebote für private Freizeitaktivi-

täten ist nicht ersichtlich, mag es sich auch in einem Fall um eine Teilnahme am das Internati-

onalen Jüdischen Kulturfestival gehandelt haben. Insbesondere die seitens des Lebensgefähr-

ten an die gemeinsamen Freizeitaktivitäten oder private Aufenthalte des Studierenden in Berlin 

anknüpfende Frage des Übernachtens war eindeutig und ausschliesslich der privaten Sphäre 

des Studierenden zuzuordnen. Durch die wiederholten Anfragen vermischte der Lebensgefährte 

die zu trennenden Ebenen zwischen privaten und universitären Belangen und ignorierte und 

überschritt fortgesetzt die Grenze zur Privatsphäre des Studierenden. 

Eine explizite sexuelle Konnotation der Äusserungen ist nicht notwendig, um von einer Quali-

fizierung dieser Grenzüberschreitungen als Machtmissbrauch auszugehen. Vorliegend sind be-

reits die anlasslosen und wiederholten Anfragen zu Übernachtungen in einem Hotel oder dem 

privaten Gästezimmer des Lebensgefährten gegenüber einem Studierenden hinreichend. Durch 

eine solche Kommunikation werden bewusst die Grenzen zwischen institutionelldienstlichem 

Kontext und der privaten Sphäre des Studierenden im Wissen um die institutionelle Überord-

nung des Lebensgefährten ignoriert bzw. verschoben. 

Dabei stellt die fortgesetzte Art und Weise der Einladungen sich als einen für Machtmissbrauch 

typischen systematischen Abbau des Distanzempfindens dar. So äusserte Hinweisgeber C, die 

Einladungen des Lebensgefährten seien ihm «viel zu nah» gewesen. Dieser Distanz- losigkeit 

war sich der Lebensgefährte grundsätzlich auch bewusst, wie sich aus seiner Äusserung gegen-

über einem weiteren Studierenden ergibt: « 

« (siehe den unter E. II. 2. c} (1) dargestellten Sachverhalt). Es ist deutlich, dass ihm 

das institutioneile Machtgefälle und die teils deutlich empfundene Distanzlosigkeit bewusst ge-

wesen sein müssen und er diese Grenzen demzufolge – nach Wertung der Untersuchungsführer 

– bewusst überschritt. 

(c) Diskriminierung 

Der mutmassliche Sachverhalt stellt sich nach Überzeugung der Untersuchungsführer jedoch 

nicht zugleich als ein Fall von Diskriminierung dar. 

Das Verhalten des Lebensgefährten nach dem obig zugrunde gelegten Sachverhalt stellt nach 

entsprechender Anwendung der Begrifflichkeiten des AGG keine Benachteiligung und auch 

keine (sexuelle) Belästigung dar. Die Übernachtungseinladungen weisen keinen hinreichenden 
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sexuellen Bezug auf, um als sexuelle Belästigung im Sinne von § 3 Abs. 4 AGG zu gelten. Auch 

das wiederholte Aussprechen von Einladungen, welches Hinweisgeber A als «schräg» wahr-

nahm, überschreitet die Schwelle nicht. Für eine schlichte Belästigung im Sinne von § 3 Abs. 3 

AGG fehlen Anhaltspunkte für eine Würdeverletzung. 

Die SJT-Richtlinie kommt ebenso wie die AGK-Richtlinie mangels zeitlicher Geltung unmittel-

bar nicht zu Anwendung. Ohne dass den Untersuchungsführern ein genauer Zeitpunkt mitge-

teilt wurde, gehen diese zugunsten des Lebensgefährten davon aus, dass die Einladungen vor 

Verabschieden der Richtlinien im Februar bzw. April 2020 ausgesprochen wurden. Dies legen 

auch die übrigen Erkenntnisse der Untersuchung nahe. 

Auch nach den Massstäben des Untersuchungsauftrages ist ein Fall sexualisierter Belästigung 

und Gewalt vorliegend zu verneinen.
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g) Fall 7 

(1) Sachverhalt 

Hinweisgeber A berichtete im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern, dass 

er von 2010 bis 2015 am Abraham Geiger Kolleg studiert habe. Seit 2010 oder 2011 sei er mit 

dem Lebensgefährten im sozialen Netzwerk Facebook «befreundet». Ab und zu habe der Le-

bensgefährte ihm mitten in der Nacht Nachrichten über Facebook-Messenger geschickt. Im 

Jahr 2013 oder 2014 seien der Lebensgefährte und Herr Homolka verreist gewesen, nach seiner 

Erinnerung nach Wien. Der Lebensgefährte habe ihm geschrieben, dass sie in eine Oper gehen 

würden. Er habe ihn eingeladen, mitzukommen und die Nacht dann in ihrem Hotel zu verbrin-

gen. Die konkreten Nachrichten seien nicht mehr vorhanden, da er, Hinweisgeber A, die ge-

samte Korrespondenz im Facebook-Messenger gelöscht habe. 

Hinweisgeber A erklärte, dass die Einladung sehr «merkwürdig» gewesen sei. Selbst wenn er 

homosexuell und ledig gewesen wäre, könne er nicht sagen, ob er der Einladung gefolgt wäre. 

Er habe sie abgelehnt, womit die Sache beendet gewesen sei. Negative Konsequenzen seien für 

ihn daraus nicht entstanden. 

Hinweisgeber B äusserte in einem Interview mit den Untersuchungsführern, dass ihm Namen 

von Kommilitonen genannt worden seien, die von dem Lebensgefährten in ein Hotel etc. ein-

geladen worden seien. Von Hinweisgeber A wisse er, dass er von dem Lebensgefährten zu einer 

Operngala oder ähnlichem in Wien eingeladen worden sei. In der Einladung habe auch gestan-

den, dass der Lebensgefährte und Herr Homolka ein grosses Hotelzimmer hätten und Hinweis-

geber A gerne bei ihnen übernachten könne, 

Hinweisgeber C berichtete im Rahmen eines Interviews ebenfalls von der Einladung. Hinweis-

geber A sei von dem Lebensgefährten eingeladen worden, mit ihm und Herrn Homolka das 

Wochenende in einem Hotel zu verbringen. Es habe keine direkte sexuelle Anspielung gegeben, 

Hinweisgeber A habe die Einladung aber für unangemessen gehalten. 

Der Lebensgefährte wurde von den Untersuchungsführern zu diesem Sachverhalt angehört. 

Neben den bereits unter E. II. 2. c) (1) dargestellten Angaben nahm er zu dem vorstehenden 

Sachverhalt nicht weiter Stellung. 

Auf die erneute Anhörung des Lebensgefährten durch die Untersuchungsführer liess dieser 

über seinen Rechtsanwalt mit Schreiben vom 11.09.2023 mitteilen, dass dieser Sachverhalt 
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bestritten werde und in keiner Weise einlassungsfohig sei. Der Lebensgefährte könne den Sach-

verhalt nicht zuordnen. Hinweisgeber A sei nicht einmal in der Lage, Belegtatsachen oder kon-

krete Äusserungen des Lebensgefährten anzugeben. 

(2) Beweiswürdigung 

Zur Überzeugung der Untersuchungsführer steht der Umstand, dass der Lebensgefährte den 

Studierenden Hinweisgeber A zu einer gemeinsamen Übernachtung im selben Hotelzimmer 

eingeladen hat, aufgrund von dessen glaubhafter Aussage sowie der Aussagen weiterer Hin-

weisgeber als Zeugen vom Hörensagen fest. Indizieller Wert kommt insofern auch dem Chat-

Verkehr zu, der den Untersuchungsführern Vorgelegen hat, den Hinweisgeber A aus dem unter 

E. II. 2. b) und E. II. 2. c) dargestellten Sachverhalten nach Überzeugung der Untersuchungs-

führer mit dem Lebensgefährten geführt hat. Angesichts dieser Umstände erschütterte das ein-

fache Bestreiten des Lebensgefährten mit Schreiben seines Rechtsanwalts vom 11.09.2023 

diese Überzeugung der Untersuchungsführer nicht. 

(3) Rechtliche Bewertung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) Strafrecht 

Der dargestellte, durch die Untersuchungsführer unterstellte Sachverhalt umfasst kein Verhal-

ten des Lebensgefährten, das einen Straftatbestand zulasten von Hinweisgeber A erfüllt. Zu-

reichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine sexualisierte Beleidigung gemäss § 185 StGB lie-

gen nicht vor. 

(b) Machtmissbrauch 

Die Einladung zu einer Übernachtung in einem Hotel in Wien gegenüber dem Hinweisgeber A 

ist aber als Machtmissbrauch durch den Lebensgefährten zu bewerten. Die Kontaktaufnahme 

durch den Lebensgefährten unter den angenommenen Umständen war nicht durch das insti-

tutionelle Ausbildungsverhältnis zwischen Dozent und Studierendem veranlasst. Ein 
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Sexualbezug ist der Kommunikation zwar nicht sicher zu entnehmen. Einer expliziten sexuellen 

Konnotation der Äusserungen bedarf es aber für einen Machtmissbrauch nicht. Bereits die Ein-

ladung zu einem gemeinsamen Opernbesuch mit anschliessender Übernachtung in einem ge-

teilten Hotelzimmer durch einen Dozenten gegenüber einem Studierenden überschreitet be-

wusst die Grenze zwischen institutionell-dienstlichem Kontext und der privaten Sphäre des 

Studierenden. Denn das Teilen eines Zimmers für eine Übernachtung ist dem engeren Bereich 

der Privatsphäre des Studierenden zuzuordnen. Der institutioneile Bereich mit Bezug zum Stu-

dium wird mit einer solchen Einladung klar verlassen, die Grenze zulasten der Privatsphäre des 

Studierenden verschoben. 

An dieser Einschätzung ändert auch die Tatsache nichts, dass neben dem Lebensgefährten auch 

Herr Homolka in dem Hotelzimmer übernachten sollte. Zum Ersten stünde dies einer sexuellen 

Konnotation der Kontaktaufnahme nicht ohne Weiteres entgegen, ohne dass eine solche aus-

schlaggebend wäre. Und zum Zweiten liesse das angedachte Beisein von Herrn Homolka auch 

nicht die Grenzüberschreitung unter Ausnutzung des institutioneilen Machtgefälles entfallen. 

Vielmehr wäre sein Beisein geeignet, das Machtgefalle aus dem institutionellen Kontext für die 

konkrete Kommunikation noch zu verstärken, handelte es sich bei Herrn Homolka doch um 

den damaligen Rektor und damit – auch aus Sicht des Studierenden – um die wichtigste Person 

am Abraham Geiger Kolleg. 

(c) Diskriminierung 

Einen Fall von Diskriminierung stellt der vorstehend angenommene Sachverhalt demgegen-

über nicht dar. 

Bei entsprechender Anwendung der Begrifflichkeiten des AGG stellt das Verhalten des Lebens-

gefährten nach dem festgestellten Sachverhalt weder eine Benachteiligung noch eine sexuelle 

Belästigung zulasten von Hinweisgeber A dar. Die Einladung zur Oper in Wien mit anschlies-

sender gemeinsamer Hotelübernachtung weist keinen hinreichenden sexuellen Bezug auf, um 

den Schweregrad einer sexuellen Belästigung zu erreichen. Auch der Verweis auf ein «grosses 

Hotelzimmer» ist nicht eindeutig in Richtung eines Sexualkontakts zu verstehen. Der Studie-

rende berichtete zudem led.glich von diesem einzigen Fall, sodass auch nicht aus bisherigen 

Interaktionen eine eindeutige sexuelle Konnotation der Kontaktaufnahme seitens des Lebens-

gefährten hergeleitet werden kann. Dass dem Studierenden zuvor möglicherweise Gerüchte 

über sexualisierte Kontaktaufnahmen durch den Lebensgefährten bekannt geworden sein 

könnten, hat zugunsten des Lebensgefährten ausser Betracht zu bleiben. 
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Die SJT-Richtlinie galt ebenso wie die AGK-Richtlinie in zeitlicher Hinsicht noch nicht, als 

der Lebensgefährte die angenommene Einladung aussprach, 

Mangels Sexualbezugs fällt der Sachverhalt auch nicht unter die Fallgruppen sexualisierter 

Belästigung und Gewalt im Sinne des Untersuchungsauftrages.
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h) Fall 8 

(1) Sachverhalt 

Am 25.09.2016 fand zwischen Hinweisgeber A und einer Person mit dem Benutzernamen [Vor- 

und Nachname des Lebensgefährten] und einem Benutzerfoto, das nach dem Dafürhalten der 

Untersuchungsführer den Lebensgefährten zeigt, ein Nachrichtenaustausch über Facebook mit 

folgendem Inhalt statt: 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]:,, 

Hinweisgeber A: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A: « 

[Vor- und Nachname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A wurde ausweislich öffentlicher Quellen 2016 ordiniert. 

In einer schriftlichen Stellungnahme an die Untersuchungsführer gab Hinweisgeber A an, Ab-

solvent des Abraham Geiger Kollegs und der School of Jewish Theology an der Universität Pots-

dam zu sein. Während seines Studiums habe er ein 

Er sei mit den o. g. Nachrichten des Lebensgefährten zu einer Konferenz und zur Übernachtung 

im selben Hotelzimmer eingeladen worden. Er habe eine Ausrede erfunden und die Einladung 

scherzhaft abgelehnt, als sei nichts gewesen. Er habe das Angebot aber als «ziemlich beunruhi-

gend» empfunden. Der Lebensgefährte habe zwar von getrennten Kissen geschrie- 



Gercke 

Wollschläger 

509 

 

 

ben, damit er sich keine Sorgen machen müsse. Tatsächlich habe ihn diese Bemerkung aber nur 

noch mehr beunruhigt. 

Hinweisgeber B äusserte im Rahmen eines Interviews mit den Untersuchungsführern, dass 

Hinweisgeber A ihm gegenüber erwähnt habe, von dem Lebensgefährten schon einmal zu ei-

nem Wochenende ausserhalb Berlins eingeladen worden zu sein. Hinweisgeber A habe die Ein-

ladung aber abgelehnt. 

Der Lebensgefährte wurde von den Untersuchungsführern zu diesem Sachverhalt angehört. Er 

bestritt nicht, der Verfasser der o. g. Nachrichten zu sein. Neben den bereits unter E. II. 2. c) (i) 

dargestellten Angaben liess er mit Schreiben vom 06.12.2022 über seinen Rechtsanwalt mittei-

len, dass es sich bei der gegenständlichen Veranstaltung um eine Tagung der Volkswagen-Stif-

tung in Hannover-Herrenhausen gehandelt habe. Ein Hinweis auf getrennte Betten («a second 

twin bed») habe keinerlei sexuellen Hintergrund. Bei Tagungen sei die Unterbringung von Teil-

nehmern in Doppelzimmern gang und gäbe. 

Auf die erneute Anhörung des Lebensgefährten durch die Untersuchungsführer liess dieser 

über seinen Rechtsanwalt mit Schreiben vom 11.09.2023 mitteilen, dass es zu diesem Sachver-

halt keine weitere Stellungnahme gebe. 

(2) Beweiswürdigung 

Der im Folgenden zu bewertende Sachverhalt geht aus dem den Untersuchungsführern vorlie-

genden Chat-Verlauf sowie der glaubhaften Aussagen des unmittelbar betroffenen Hinweisge-

bers A als auch der glaubhaften Aussage des Hinweisgebers B als Zeuge vom Hörensagen her-

vor. Angesichts des verwendeten Benutzernamens und des Profilbildes bei Facebook sind die 

Untersuchungsführer davon überzeugt, dass es sich bei dem Chat-Partner von Hinweisgeber A 

um den Lebensgefährten handelt. Der Lebensgefährte trat dieser Annahme nicht entgegen. 

(3) Rechtliche Bewertung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 
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(a) Strafrecht 

Der dargestellte, durch die Untersuchungsführer angenommene Sachverhalt umfasst kein Ver-

halten des Lebensgefährten, das einen Straftatbestand zulasten von Hinweisgeber A erfüllt. Ins-

besondere liegen keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine sexuali- sierte Be-

leidigung gemäss § 185 StGB vor. 

(b) Machtmissbrauch 

Allerdings ist das Verhalten des Lebensgefährten als Machtmissbrauch zu qualifizieren. 

Die Einladung durch den Lebensgefährten zu einer Konferenz unter Einschluss eines Hotelau-

fenthalts gegenüber Hinweisgeber A erfolgte zu einem Zeitpunkt, als letzterer Studierender am 

Abraham Geiger Kollegs und der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam war. 

Damit kam dem Lebensgefährten in dem spezifischen institutionellen Kontext eine Autorität 

im Sinne eines Über-/Unterordnungsverhältnisses zu. Die Kontaktaufnahme erfolgte ohne An-

lass aus diesem institutionell geprägten Rahmen. Insbesondere gab es ausweislich des Chats 

keinen ausbildungsbezogener Grund für die Anfrage an den Studierenden. Damit stellt allein 

die Frage des Lebensgefährten, ob der Studierende mit ihm zwei Nächte das Zimmer teilen 

möge, eine grenzüberschreitende Verschiebung der Kommunikation in private Belange dar. 

Für die Qualifizierung des Vorfalls als Machtmissbrauch ist nicht entscheidend, wie die Äusse-

rung der «separate pillows» und der Verweis auf getrennte Betten («a second tu::n bed») tat-

sächlich gemeint oder zu verstehen waren. Die Formulierung in den Nachrichten deutet die 

Möglichkeit eines Sexualkontakts allenfalls indirekt an, wenngleich der Hinweis auf getrennte 

Kissen die Übernachtung in einem Doppelbett nahelegt und es nach Aussage von Hinweisgeber 

A insbesondere diese Äusserung war, die ihn beunruhigt hat. Einer expliziten sexuellen Konno-

tation der Äusserungen bedarf es indessen nicht, um einen Machtmissbrauch zu begründen. 

Bereits durch die anlasslose Einladung zur Übernachtung in einem gemeinsamen Hotelzimmer 

durch einen Dozenten gegenüber einem Studierenden werden bewusst die Grenzen zwischen 

institutionellem bzw. dienstlichem Kontext einerseits und der Privatsphäre des Studierenden 

andererseits verschoben. Dabei kommt dem Umstand, dass eine Unterbringung in Doppelzim-

mern für Konferenzen seitens der Universität üblich sein mag, keine Bedeutung zu. Ohnehin 

erscheint zweifelhaft, dass eine solche Praxis in gemischten Gruppen von Studierenden und 

Lehrenden gilt bzw. galt. Überdies legt der ausdrückliche 
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Hinweis auf separate pülows» bzw. die getrennten Betten nahe, dass es sich nicht um eine üb-

liche Unterbringungssituation im institutioneilen Kontext handelte. Gegen einen solchen 

spricht zudem, dass das Angebot ohne ersichtlichen Zusammenhang zum Studium an einen 

einzigen Studierenden über einen privaten Messenger-Dienst erfolgte. Die einen Machtmiss-

brauch kennzeichnende Verschiebung der Ebenen unter Ausnutzung der institutionellen Über-

ordnung des Lebensgefährten als Lehrperson liegt gerade in der Art und Weise der Kontaktauf-

nahme und der Kommunikation begründet. 

(c) Diskriminierung 

Einen Fall von Diskriminierung stellt das zuvor geschilderte mutmassliche Verhalten des Le-

bensgefährten nicht dar. 

Anhaltspunkte für eine Benachteiligung von Hinweisgeber A im Sinne der Begrifflichkeiten des 

AGG durch das Verhalten des Lebensgefährten bestehen nicht. Auch eine sexuelle Belästigung 

im Sinne der Begrifflichkeit des AGG ist in dem Verhalten des Lebensgefährten nicht zu sehen. 

Einziger Anhaltspunkt für eine sexuell bestimmtes Verhalten im Sinne des § 3 Abs. 4 AGG ist 

die Formulierung der «separate pillows». Es fehlt aber auch insofern an einer eindeutigen se-

xuellen Konnotation. Die Aussage könnte auch wörtlich verstanden werden, womit ein sexuaii-

sierender Bezug entfiele. Es reicht für die Annahme einer sexuellen Belästigung nicht aus, dass 

der Empfänger der Nachricht sich hierdurch in unangemessener Weise kontaktiert sieht. Aus 

diesem Grunde stellt sich der mutmassliche Sachverhalt auch nicht als Fall sexueller Belästi-

gung im Sinne der – später geltenden – SJT-Richtlinie und damit auch nicht als Fall sexuali-

sierter Belästigung im Sinne des Untersuchungsauftrags dar.
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(1) Fall 9 

(2) Sachverhalt 

Am 03.05.2016 fand zwischen Hinweisgeber A (einem Rabbiner) und einem Facebook- Mit-

glied mit dem Benutzernamen «[Vorname des Lebensgefährten]» und einem Profilbild, auf 

welchem eine männliche Person mittleren Alters mit Brille zu sehen ist, ein Chat über Face-

book-Messenger mit folgendem Inhalt statt: 

Hinweisgeber A: « 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A: « 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A: « 

[Vorname des Lebensgefährten]: « 

Hinweisgeber A: « 

Hinweisgeber A erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme an die Untersuchungsführer, dass 

er von Oktober 2013 bis Mäiz 2018 Student des Abraham Geiger Kollegs und der School of 

Jewish Theology der Universität Potsdam gewesen und im März 2018 an das Leo Baeck College 

in London gewechselt sei, wo er im Juli 2020 ordiniert worden se k 

Zum Zeitpunkt der o. g. Nachrichten sei der Lebensgefährte sowohl am Abraham Geiger Kolleg 

als auch an der School of Jewish Theology tätig gewesen. Er, Hinweisgeber A, habe den Lebens-

gefährten zu der Teilnahme an dem Retreat gefragt, weil er mit ihm über die Entwick- 
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lung des polnisch-jüdischen Lebens habe sprechen wollen, was für seine Beschäftigungsaus-

sichten von Relevanz gewesen sei. 

Zu der Nachricht des Lebensgefährten, einen gemeinsamen Aufenthalt in Krakau betreffend, 

teilte Hinweisgeber A mit, dass er gemeinsam mit dem Lebensgefährten in Krakau gewesen sei, 

um dort für das Abraham Geiger Kolleg und die School of Jewish Theology zu werben. Die Reise 

habe auch dazu dienen sollen, festzustellen, ob es für ihn als Absolventen des Abraham Geiger 

Kollegs eine berufliche Perspektive in Polen gebe. Aufgrund der komplizierten institutioneilen 

Landschaft des polnischen jüdischen institutioneilen Lebens habe dieses Unterfangen gründli-

che Vorbereitung und Diplomatie erfordert. Hierauf habe sich das Wort «skrupulös» bezogen. 

Bei der von ihm, Hinweisgeber A, erwähnten Person 3 habe es sich um seinen damaligen Part-

ner gehandelt. Sein Partner wäre nicht eifersüchtig gewesen, wenn er ein Zimmer mit Person 1 

oder Person 2 geteilt hätte, weil er gewusst habe, dass beide nicht in romantischer Weise an ihm 

interessiert gewesen seien. 

Der Lebensgefährte wurde von den Untersuchungsführern zu diesem Sachverhalt angehört. 

Hierbei bestritt er nicht, der Verfasser der 0. g. Nachrichten zu sein. Neben den bereits unter E. 

II. 2. c) (1) dargestellten Angaben liess er mit Schreiben vom 06.12.2022 über seinen Rechtsan-

walt mitteilen, dass skrupulös («scrupulous») gewissenhaft, peinlich genau heisse. Es sei wie-

derholt um eine Bestandsaufnahme der Situation des progressiven Judentums in Polen, die 

Akquise von Studierenden dort und die Bewerbung der School of Jewish Theology an den Part-

nerinstitutionen in Krakau und Breslau gegangen. Er, der Lebensgefährte, habe lediglich eine 

Gegenfrage gestellt. Wegen der bevorstehenden Rom-Reise habe er ohnehin in seiner Wohnung 

übernachtet. 

Auf die erneute Anhörung des Lebensgefährten durch die Untersuchungsführer liess dieser 

über seinen Rechtsanwalt mit Schreiben vom 11.09.2023 mitteilen, dass der Lebensgefährte auf 

die Frage « « geantwortet habe: « 

n 

« habe dem Hintergrund der Frage von Hinweisgeber A gegolten und 

habe keinerlei Angebot impliziert. Die Frage sei erst im Zuge der Ermittlungen der Untersu-

chungsführer in einen sexualisierten Kontext gerückt worden. 

Über seinen Rechtsanwalt liess der Lebensgefährte ferner vortragen, dass er Hinweisgeber A 
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nach der Wiedereröffnung der Synagoge zum Weissen Storch in Wroclaw (Breslau) im Mai 

2010 kennengelernt habe. Die private Facebook-Freundschaft mit Hinweisgeber A habe vom 

08.07.2021 bis zum 06.02.2018 gewährt; der letzte Chat-Eintrag stamme von Hinweisgeber A. 

Hinweisgeber A habe im Oktober 2013 seine Ausbildung am Abraham Geiger Kolleg begonnen. 

Am 10.05.2014 hätten beide gemeinsam privat am Marsz Tolerancji in Krakau teilgenommen. 

Hinweisgeber A habe nach dem vermeintlichen Retreat-Vorfall an der freundschaftlichen Be-

ziehung mit dem Lebensgefährten festgehalten und ihm zum Geburtstag gratuliert. Ein weiterer 

Beleg für die freundschaftliche Verbundenheit sei die Ansichtskarte, die Hinweisgeber A Ende 

August 2016 aus Israel an Walter Homolka und dessen Lebensgefährten geschickt habe, um 

sich für deren Unterstützung zu bedanken. 

Überdies liess der Lebensgefährte über seinen Rechtsanwalt vortragen, dass er am 25.09.2016 

gemeinsam mit Hinweisgeber A das Konzert von Vladimir Korneev in der Bar jeder Vernunft in 

Berlin besucht habe. Am 31.08.2017 habe der Lebensgefährte gemeinsam mit Hinweisgeber A 

und einer dritten Person das Konzert des Gustav Mahler-Jugendorchesters im Konzerthaus am 

Gendarmenmarkt in Berlin besucht. Am 16.11.2017 hätten sie sich zum Abendessen in grösserer 

Runde im Cafe de Paris in Jerusalem getroffen. Das freundschaftliche Verhältnis sei erst abge-

brochen, als Hinweisgeber A im September 2018 an das Leo Baeck College in London gewech-

selt sei. 

Es sei – so der Rechtsanwalt des Lebensgefährten – nach alledem schlichtweg absurd, den 

Sachverhalt als Beleg dafür anzuführen, der Lebensgefährte habe sexualisierte Nachrichten an 

Dritte versandt. Es habe sich um eine vollkommen normale und legitime Frage gehandelt, einen 

Freund zu fragen, was die Intention seiner, des Freundes, Frage gewesen sei. 

(3) Beweiswürdigung 

Der vorstehend zitierte Chat hat den Untersuchungsführern vorgelegen. Das daraus ersichtli-

che Foto zeigt nach Auffassung der Untersuchungsführer den Lebensgefährten. Die glaubhafte 

Aussage des Hinweisgebers, die frei von jedem Belastungseifer war, bestätigt und ergänzt den 

Chat. Der Lebensgefährte trat seiner Urheberschaft nicht entgegen, sondern erläuterte den Hin-

tergrund und die Bedeutung des Chats. 
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(4) Rechtliche Bewertung 

Die nachfolgende rechtliche Würdigung geht davon aus, dass sich der Sachverhalt unter Be-

rücksichtigung der unter E. I. 2. a) dargestellten Bewertungsmassstäbe, so wie vorstehend dar-

gestellt, zugetragen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen feststehenden (im 

Sinne von «erwiesen») Sachverhalt handelt. 

(a) Strafrecht 

Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten liegen nicht vor. Insbe-

sondere erfüllt das durch die Untersuchungsführer festgestellte damalige Verhalten des Le-

bensgefährten bereits objektiv nicht den Tatbestand des § 185 StGB gegenüber dem Hinweis-

geber A. Denn selbst bei weitester Auslegung der Äusserung als Andeutung eines denkbaren, 

hier wegen des geplanten Romaufenthalts ohnehin nicht zu realisierenden Sexualkontakts, 

stellte ein solches Angebot in Abwesenheit von Ehrverletzungen keine sexualisierte Beleidigung 

dar. 

(b) Machtmissbrauch 

Die dargestellte Kommunikation stellt sich aber als Machtmissbrauch durch den Lebensgefähr-

ten dar. 

Wenngleich die Kontaktaufnahme von Hinweisgeber A selbst ausging, so hatte diese nach Ein-

schätzung der Untersuchungsführer einen rein universitären Hintergrund. Zum Zeitpunkt der 

obigen Nachrichten war der Lebensgefährte sowohl am Abraham Geiger Kolleg als auch an der 

School of Jewish Theology tätig. Damit kam ihm in dem spezifischen institutionellen Kontext 

eine Autorität im Sinne eines Über-/Unterordnungsverhältnisses zu. Der Studierende stellte 

die Nachfrage nach der Teilnahme des Lebensgefährten am Retreat, weil er bei dieser Gelegen-

heit nach seinen Angaben mit diesem über die Entwicklung des polnischjüdischen Lebens spre-

chen wollte, was für seine Beschäftigungsaussichten von Relevanz gewesen sei. 

Auf diese rein beruflichen Zwecken dienende Kontaktaufnahme reagierte der Lebensgefährte 

mutmasslich mit der Gegenfrage, ob der Studierende mit ihm ein Zimmer teilen wolle. Diese 

Gegenfrage zu stellen war durch die nüchterne Frage seiner Teilnahme am Retreat nach Auf-

fassung der Untersuchungsführer fernliegend und gegenüber dem Studierenden unange- 
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bracht. Denn damit verliess der Lebensgefährte die angesprochene institutionelle Ebene und 

hob das Gespräch auf eine private, sogar intime Ebene, was der Studierende zunächst igno-

rierte, dann aber dahingehend reagierte, das Zimmer mit Männern teilen zu wollen, auf die sein 

Partner nicht eifersüchtig reagieren würde. Damit vermischte der Lebensgefährte die instituti-

oneile und die private Ebene mit dem Studierenden. Auch die von dem Lebensgefährten sodann 

gewählte zweideutige Begrifflichkeit «skrupulös» und der Verweis auf skrupulöses Verhalten in 

der Vergangenheit unterstreichen nach Auffassung der Untersuchungsführer den privaten und 

anzüglichen Charakter des Chats. Die Nachfrage zur Übernachtung gewinnt gerade auch auf-

grund der Regelmässigkeit, mit der der Lebensgefährte solche Angebote oder Vorschläge zur 

Überzeugung der Untersuchungsführer unterbreitete, besondere Bedeutung hinsichtlich der 

Feststellung eines Machtmissbrauchs. Die fortgesetzte Andeutung bzw. teils auch explizite 

Nachfrage nach gemeinsamen Übernachtungen impliziert die Planmässigkeit des Vorgehens. 

Ob ein eigener Vorteil im Ergebnis eintritt, st für die Annahme eines vollendeten Machtmiss-

brauchs nicht relevant. Damit scheitert der Machtmissbrauch auch nicht an dem Umstand, dass 

vorliegend aufgrund der Reisepläne des Lebensgefährten eine gemeinsame Übernachtung von 

vornherein ausschied. 

(c) Diskriminierung 

Einen Fall von Diskriminierung stellt das zuvor geschilderte mutmassliche Verhalten des Le-

bensgefährten nicht dar. 

Nach den Begrifflichkeiten des AGG stellt das mutmassliche Verhalten des Lebensgefährten 

keine Benachteiligung von Hinweisgeber A dar. Auch eine sexuelle Belästigung ist in dem Ver-

halten des Lebensgefährten nicht zu sehen. Selbst wenn der Studierende die Nachricht als un-

angemessen betrachtet haben sollte, so erreicht dies nicht den Schweregrad einer sexuellen Be-

lästigung im Sinne von § 3 Abs. 4 AGG. Es fehlt insoweit an einem eindeutigen sexuellen Bezug 

der konkreten Äusserung. Die Rückfrage, ob Hinweisgeber A sich mit dem Lebensgefährten in 

Verbindung gesetzt habe, um mit diesem ein Zimmer zu teilen, ist nicht eindeutig einem sexu-

alisierten Kontext zuzuordnen. Anderes könnte gelten, wenn im Verhältnis zwischen dem Le-

bensgefährten und dem Studierenden bereits zuvor mit derartigen Nachrichten eine klare se-

xuelle Konnotation hergestellt worden wäre. Dafür enthält der Sachverhalt aber keine Anhalts-

punkte. Insbesondere kommt eine solche Bedeutung auch dem nachfolgenden Hinweis auf ei-

nen Aufenthalt in Krakau und dem Begriff «skrupulös» nach Aussage sowohl des Hinweisge-

bers A als auch des Lebensgefährten nicht zu. 
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Die SJT-Richtlinie, die an die Terminologie des AGG anknüpft, galt ebenso wie die AGK- 

Richtlinie im Zeitpunkt der Hoteleinladung noch nicht und kommt daher nicht zur Anwen-

dung. 

Mangels eindeutig sexueller Konnotation unterfällt das mutmassliche Verhalten auch nicht 

dem erweiterten Kanon des Untersuchungsauftrags.
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3. Ergebnis der Einzelfallbewertung 

a) Ergebnis der Einzelfallbewertung betreffend Herm Homolka 

Innerhalb der vorstehend dargestellten «roten Fälle» stellten die Untersuchungsführer einer-

seits zum Teil mehrere Anknüpfungspunkte fiir Fehlverhaltensweisen fest. Andererseits lagen 

nach ihrem Dafürhalten zum Teil gleichzeitig mindestens zureichende tatsächliche Anhalts-

punkte für eine Straftat und ein Machtmissbrauch und/oder 

eine Diskriminierung vor. Vor diesem Hintergrund konnten die Untersuchungsführer Fehlver-

haltensweisen identifizieren. 

, während 12 «rote» Fälle mit Blick auf 

Machtmissbrauch und/oder Diskriminierung von Relevanz waren. 

Mindestens zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat lagen nach Einschätzung 

der Untersuchungsführer vor. Hierbei handelt es sich 

in 

ein -m Fall um zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Datenschutz- 

bzw. Geheimnisschutzverstoss, dessen Verfolgung ggf. durch einen fehlenden Strafantrag ge-

hindert wird. 

Zudem lag zur Überzeugung der Untersuchungsführer elf Mal ein Machtmissbrauch und fünf 

Mal eine Diskriminierung unterhalb der Schwelle des Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenrechts 

vor. 

Eine Abweichung von den Ergebnissen der Vorläufigen Executive Summary vom 06.12.2022 

resultiert daraus, dass sich nach deren Fertigstellung neue Erkenntnisse ergeben haben, die in 

tatsächlicher und/oder rechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen waren. 

b) Ergebnis der Einzelfallbewertung betreffend den Lebensgefährten 

Innerhalb der vorstehend dargestellten neun «roten Fälle» stellten die Untersuchungsführer 

einerseits zum Teil mehrere Anknüpfungspunkte fur Fehlverhaltensweisen fest. Andererseits 
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lagen nach ihrem Dafürhalten zum Teil gleichzeitig mindestens zureichende tatsächliche An-

haltspunkte für eine Straftat und ein Machtmissbrauch und/oder eine Diskriminierung vor. Vor 

diesem Hintergrund konnten die Untersuchungsführer 25 Fehlverhaltensweisen identifizieren. 

Mindestens zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat lagen nach Einschätzung 

der Untersuchungsführer zwei Mal vor. Hierbei handelte es sich jeweils um zureichende tat-

sächliche Anhaltspunkte für die Verbreitung pornographischer Schriften bzw. Inhalte (§ 184 

Abs. 1 Nr. 6 StGB), mithin ein Delikt mit Sexualbezug. Bei einem dieser Fälle handelt es sich um 

denjenigen, der bereits Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin war. Die 

Staatsanwaltschaft Berlin hat das Ermittlungsverfahren nach § 153 StPO eingestellt.601 In dem 

anderen Fall steht einer Strafverfolgung der Eintritt der Verjährung entgegen. 

Zudem lag zur Überzeugung der Untersuchungsführer acht Mal ein Machtmissbrauch und 15 

Mal eine Diskriminierung unterhalb der Schwelle des Straf bzw. Ordnungswidrigkeitenrechts 

vor. 

F. Ursachenanalyse 

I. Vorbemerkung 

Weiterer Bestandteil des Untersuchungsauftrags ist es, mögliche Ursachen für das von den Un-

tersuchungsführern angenommene Fehlverhalten zu ermitteln, um auf dieser Grundlage zu-

kunftsgerichtete Handlungsempfehlungen aussprechen zu können, mit denen sich eine Wieder-

holung solchen Verhaltens künftig vermeiden lässt. 

Eine Ursachenanalyse kann hierbei allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 

Gerade, wenn mehrere Institutionen und Personen vom Untersuchungsgegenstand umfasst 

sind, führt dies häufig dazu, dass sich – wie auch im vorliegenden Fall – schwer zu durchschau-

ende, insbesondere persönliche Verflechtungen bilden, die Aussenstehende kaum zu überbli-

cken vermögen und die in gewisser Weise ein «Eigenleben» entwickeln können. Da Ursachen 

auch verknüpft miteinander auftreten können und sich offen häufig nur «Symptome» einzelner 

Ursachen zeigen, erheben die Untersuchungsführer nicht den Anspruch, die Ursachen allum-

fassend und abschliessend darzustellen. 

Gleichwohl konnten die Untersuchungsführer folgende nach ihrem Dafürhalten wesentlichen 

 
601 Siebe dazu unter B. IV. 3. c) (6). 
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Ursachen für das mutmassliche Fehlverhalten identifizieren: 

II. Personale Ursachen 

Personale Ursachen sind hierbei solche, die nach der Einschätzung der Untersuchungsführer 

konkret in den agierenden Personen und deren Entscheidungen oder Handlungen begründet 

liegen. Namentlich wurden insbesondere folgende personale Ursachen identifiziert: 

1. Persönliches Fehlverhalten 

Eine wesentliche Ursache für das Entstehen der nach Überzeugung der Untersuchungsführer 

vorliegenden Probleme an den untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen war die Bildung 

und Etablierung einer Fehlverhaltenskultur. Aufgrund seiner Eigenschaft als Führungsperson 

bzw. Person mit grossem Einfluss in den Institutionen war das zur Überzeugung der Untersu-

chungsführer festgestellte, im Folgenden näher erläuterte Fehlverhalten von Herrn Homolka 

hierfür ein massgeblicher Faktor. 

Dieses mutmassliche Fehlverhalten hatte nach den Erkenntnissen der Untersuchungsführer un-

terschiedliche Ausprägungen: 

So berichteten mehrere Hinweisgeber von sprachlichen Grenzüberschreitungen bzw. politisch 

inkorrekten Äusserungen durch Herrn Homolka, wie sie etwa in den unter E. II. 1. a) und E. II. 

i. b) aufgeführten Fällen nach den Erkenntnissen der Untersuchungsführer zum Ausdruck ka-

men. 

Andere Hinweisgeber berichteten von willkürlichen, aus sachwidrigen Erwägungen getroffenen 

Entscheidungen von Herrn Homolka, die zum Teil beanstandungslos hingenommen wurden. 

Prägnantes Beispiel hierfür ist etwa die Entscheidung zur Nichtordination von Hinweisgeber A 

in dem unter E. II. 1. h) aufgeführten Fall, die zwar offiziell als Gremienentschei- dung darge-

stellt, tatsächlich aber selbst von Hinweisgeber J. der eine leitende Funktion im Abraham Geiger 

Kolleg bekleidet, als ,Alleingang» von Herrn Homolka bezeichnet wurde. Unter den Studieren-

den – dies bestätigten mehrere Hinweisgeber glaubhaft – bestand kein Zweifel daran, dass es 

sich insoweit um eine von sachwidrigen Motiven geleitete Entscheidung von Herrn Homolka 

handelte, und auch Hinweisgeber J erklärte, dass keiner der Lehrenden eine «vollständige Ent-

lassung» von Hinweisgeber A gestützt habe. Gleichwohl konnte sich Herr Homolka mit dieser 

Entscheidung durchsetzen, ohne dass sich dagegen ein spürbarer Widerstand regte oder die 
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Entscheidung gar verhindert worden wäre – vielmehr wurde den Untersuchungsführern berich-

tet, dass dieser Vorgang unter den Studierenden Angst ausgelöst habe. 

Auch der von Hinweisgebern geschilderte Umgang von Herm Homolka mit den Protesten gegen 

die am Abraham Geiger Kolleg zeitweise durchgeführte Supervision (siehe unter E. II. i. g) und 

E. II. i. i)), verdeutlicht dies. So liegen nach Auffassung der Untersuchungsführer jedenfalls zu-

reichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass Herr Homolka sowohl gegenüber Studie-

renden als auch gegenüber einer Lehrperson mit erheblichem Druck auf eine Abkehr von dem 

Protest gegen die Supervision hinwirkte. 

Von sachwidrigen Erwägungen geleitet war auch die nach Überzeugung der Untersuchungsfüh-

rer erfolgte Aufforderung von Herrn Homolka gegenüber dem damaligen Geschäftsführer des 

Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks e.V., Hinweisgeber A als Mitarbeiter zu entlassen (siehe 

dazu unter E. II. 1. d)). 

Durch das Vorleben eines solchen (mutmasslichen) Verhaltens wurde nicht nur die Grundlage 

für eine generelle Akzeptanz von Fehlverhalten – auch anderer Personen – geschaffen, sondern 

zudem Kritik hieran verhindert. Die nach Auffassung der Untersuchungsführer so entstandene 

Fehlverhaltenskultur erzeugte Freiräume für unrechtmässige Handlungen und Ent scheidun-

gen, gegen die sich aufgrund der entstandenen Akzeptanz kein nach aussen wahrnehmbarer 

Widerstand regte und die somit ohne Konsequenzen blieben. 

Deutlich wird dies letztlich aach in dem unter E. H. 2. a) und E. II. 2, b) aufgezeigten Verhalten 

des Lebensgefährten von Herrn Homolka. Die Versendung von Bildern und Nachrichten mit 

sexualisierten Inhalten konnte nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer über mehrere 

Jahre hinweg gegenüber verschiedenen Personen erfolgen, weil dieses Verhalten lange Zeit we-

der gegenüber dem Lebensgefährten noch gegenüber Verantwortlichen der jeweiligen Einrich-

tungen – nach Einschätzung der Untersuchungsführer offenbar aus Sorge vor persönlichen 

Nachteilen – beanstandet wurde. 

2. Ämterhäufiing 

Auch durch eine Häufung von zum Teil inkompatiblen Ämtern verschaffte sich Herr Homolka 

nach Auffassung der Untersuchungsführer eine einflussreiche Position, da er so in der Lage war, 

Geschicke anderer in vielerlei Hinsicht, namentlich etwa in finanzieller, personeller oder per-

sönlicher Hinsicht, zu steuern und zu kontrollieren. Durch Ämter in verschiedenen Institutio-
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nen entstand zum einen eine Informationskumulation über einzelne Personen oder Sachver-

halte, die Herro Homolka die Möglichkeit verschaffte, diese Informationen zur Durchsetzung 

eigener Interessen oder gegen Personen oder Institutionen zu verwenden. Zum anderen war 

eine Einflussnahme auf den Lebens- und/oder Karriereweg einzelner Personen möglich, da 

Herr Homolka durch die in seiner Person vereinten Ämter in den verschiedenen Institutionen 

faktisch nahezu alle Bereiche des liberaljüdischen Lebens abdeckte. Überdies verschafften ihm 

die Ämter ein überlegenes Wissen in Bezug auf die Strukturen und die Verflechtungen der ein-

zelnen Institutionen, die von Dritten – wenn überhaupt – nur schwer zu durchschauen waren. 

So wurden unter C. die Strukturen der untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen auf 

Grundlage der den Untersuchungsführern zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen darge-

stellt und aufgezeigt, dass Herr Homolka in fast allen Einrichtungen zeitweise eine leitende oder 

jedenfalls einflussreiche Position innehatte. 

So war Herr Homolka zeitgleich Gesellschafter der Trägergesellschaften und Rektor bzw. Exe-

cutive Director der beiden Rabbinerkollegs sowie (stellvertretender) geschäftsführender Direk-

tor der School of Jewish Theology und hatte somit massgeblichen Einfluss auf die Studienin-

halte, die Auswahl des Lehrpersonals und nahezu alle für die Studierenden relevanten Entschei-

dungen. Durch die Bewerbungsverfahren und Evaluationen an den Kollegs gelangte er zudem 

an höchstpersönliche Informationen über die Studierenden, was ihm wiederum faktische Macht 

verlieh. Dass er diese Informationen auch für sachwidrige Zwecke verwendete, steht nach Über-

zeugung der Untersuchungsführer ausweislich des unter E. II. 1. k) dargestellten Falls fest. 

Gleichzeitig war Herr Homolka überdies alleinvertretungsberechtigter Vorstandsvorsitzender 

des Trägervereins und Direktor des Emst Ludwig Ehrlich Studienwerks. Zwar wurde den Un-

tersuchungsführern berichtet, dass Herr Homolka als Direktor im Wesentlichen repräsentative 

Aufgaben übernahm. Gleichwohl sah die Ordnung des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks e.V. 

vor, dass der Vorstandsvorsitzende des Trägervereins und zugleich Direktor des Studienwerks 

zuständig für den rechtlichen Verkehr und die finanzielle Verwaltung war. Ihm stand hiernach 

auch die Auswahl der Mitarbeiter zu, und er war qua Amt Mitglied des Beirats als dem wichtigs-

ten Gremium des Studienwerks. Unabhängig davon, ob Herr Homolka diese Aufgaben tatsäch-

lich ausgeübt hat, hatte er durch seine Funktionen jedenfalls die Möglichkeit, Einfluss auf die 

Abläufe im Studienwerk zu nehmen. 

Von 2017 bis Dezember 2022 war Herr Homolka zudem Vorstandsvorsitzender der Union pro-

gressiver Juden, zu deren Mitgliedern vor allem liberale jüdische Gemeinden in Deutschland 

gehören. Unter anderem an diese Gemeinden werden die Studierenden des Abraham Geiger 
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Kollegs und des Zacharias Frankel Colleges zur Ableistung ihres obligatorischen Gemeindeprak-

tikums verwiesen und in diesen Gemeinden finden sie nach Abschluss ihres Studiums ggf. eine 

Arbeitsstelle. Nach Überzeugung der Untersuchungsführer ergeben sich aus dem unter E. II. 1. 

j) dargestellten Fall zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Herr Homolka auch in-

soweit Einfluss ausübte. 

3. Schaffen von Abhängigkeiten auf Personalebene 

Seine einflussreichen Positionen in den untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen ermög-

lichten es Herrn Homolka nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer zudem, Per- 

sonalentscheidungen selbst zu treffen oder jedenfalls massgeblichen Einfluss hierauf zu neh-

men. 

So war Herr Homolka beispielsweise bis April 2023 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsfüh-

rer der Trägergesellschaft des Abraham Geiger Kollegs. Zwar bedurfte er ausweislich der Sat-

zung der Abraham Geiger Kolleg gGmbH für den Abschluss und die Aufhebung von Arbeitsver-

hältnissen (soweit diese nicht projektbezogen waren) der Zustimmung der Gesellschafterver-

sammlung. Gesellschafter waren bis Mai 2022 jedoch ausschliesslich Herr Homolka und die 

Leo Baeck Foundation, deren einziges Vorstandsmitglied zum massgeblichen Zeitpunkt wiede-

rum Herr Homolka war. 

Eine Möglichkeit der Einflussnahme auf Arbeitsverhältnisse kam Herrn Homolka auch durch 

seine Funktionen im Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk bzw. dessen Trägerverein zu. So war er 

seit Gründung des Trägervereins bis März 2023 (im Vereinsregister wurde seine Abberufung 

erst am 18.08.2023 eingetragen) dessen Vorstandsvorsitzender und bis Juli 2022 zugleich auch 

Direktor des Studienwerks. In diesen Funktionen oblag ihm ausweislich der Ordnung des Ernst 

Ludwig Ehrlich Studienwerks e.V. u.a. die Auswahl der Mitarbeiter, auch wenn diese tatsächlich 

offenbar nicht von ihm vorgenommen wurde. 

Die unter E. II. 1. d) und E. II. 1. f) dargestellten Fälle belegen unter Berücksichtigung der dort 

dargestellten Überzeugungsmassstäbe nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer, dass 

Herr Homolka — geleitet von sachwidrigen Erwägungen – versuchte, seine Einflussmöglichkei-

ten auf Arbeitsverhältnisse auch durchzusetzen, wobei 'hm dies in einem Fall nicht gelungen ist. 

Hierdurch konnten nach Überzeugung der Untersuchungsführer ein «Netz von Abhängigkei-

ten» und eine «Kultur der Angst» unter den Mitarbeitenden und sonstigen Angehörigen der 
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untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen entstehen, die nach dem Eindruck der Untersu-

chungsführer auch in Gremienentscheidungen handlungsbestimmend waren. Innerhalb der Be-

legschaften entstand nach dem Befund der Untersuchungsführer zum Teil eine Atmosphäre, in 

welcher Kritik aus Angst vor Repressalien nicht ausgesprochen wurde, sondern den (antizipier-

ten) Vorstellungen von Herrn Homolka Folge geleistet wurde. 

So berichtete Hinweisgeber J, der eine leitende Funktion im Abraham Geiger Kolleg innehat, in 

dem unter E. II. 1. h) dargestellten Fall, dass es sich bei der Entscheidung zur Nichtordination 

insoweit um einen,Alleingang» von Herrn Homolka gehandelt habe, die von keinem der 

Lehrenden des Kollegs unterstützt worden sei. Gleichwohl schienen sich diesem «Alleingang» 

alle Mitglieder des «Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt» untergeordnet zu 

haben, denn als dessen Entscheidung wurde der Entschluss zur Nichtordination gegenüber Hin-

weisgeber A schliesslich dargestellt. 

Der Geschäftsführer des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks berichtete im Hinblick auf Herrn 

Homolka von einem «Führen durch Angst». Auch ihm gegenüber habe Herr Homolka Druck 

ausgeübt. Dies sei die Art der Kommunikation von Herrn Homolka gegenüber Menschen, die 

Verantwortung in diesen Strukturen hätten. Nach dem Dafürhalten des Geschäftsführers könne 

niemand so sehr über «Führen durch Angst» durch Herrn Homolka erzählen wie eine Person, 

die eine leitende Funktion im Abraham Geiger Kolleg bekleidet, und er. Viele Jahre habe nach 

dem Eindruck von Hinweisgeber C in dem unter E. II. 1. d) dargestellten Fall immer latent die 

Drohung mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Raum gestanden. Dies habe sich na-

türlich auch irgendwann abgenutzt, aber Teil der Abnutzung sei auch eine ganz problematische 

Gewöhnung. Es handele sich um eine Führungsart, «die nicht geht», und wo auch Grenzsetzun-

gen sehr schv .eng zu kommunizieren gewesen seien. 

Die durch das eigene Fehlverhalten von Herrn Homolka entstandene Fehlerkultur wurde durch 

einen solchen Führungsstil und den daraus nach dem Eindruck der Untersuchungsführer resul-

tierenden Abhängigkeiten auf Personalebene noch perpetuiert. 

4. Schaffen von Abhängigkeiten auf Studierendenebene 

Die mit der Ämterhäufung einhergehende Informationsgewinnung einerseits und Einfluss- 

nahmemöglichkeit andererseits schufen auch im Verhältnis zu Studierenden eine Abhängigkeit 

von Herrn Homolka. Durch die einflussreichen Positionen in fast allen untersuchungsgegen-

ständlichen Einrichtungen hatte er faktisch die Möglichkeit, beinahe den gesamten Kaniereweg 
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der Studierenden bzw. Absolventen zu kontrollieren. Dies führte nach dem Eindruck der Unter-

suchungsführer dazu, dass Beschwerden und negative Erfahrungen im Studium häufig nicht 

offenbart wurden und daher ohne Konsequenzen blieben. 

Dies zeigt sich nach Auffassung der Untersuchungsführer insbesondere in Zusammenhang mit 

den unter E. II. 2. dargestellten Fällen betreffend den Lebensgefährten von Herrn Homolka. 

Obwohl die mutmasslichen Sachverhalte zum Teil bereits mehrere Jahre zurückliegen, wurde 

vor der medialen Berichterstattung über Herrn Homolka und seinen Lebensgefährten 

im Mai 2022 lediglich einer dieser Fälle (siehe unter E. II. 2. a)) offiziell gemeldet. Und selbst in 

diesem Fall berichtete Hinweisgeber B, dass zunächst einige Zeit vergangen sei, bis der Be-

troffene bei der Polizei Anzeige erstattet und sich an einen Rabbiner des Abraham Geiger Kol-

legs gewandt habe. Der Betroffene habe wegen der Macht des Lebensgefährten und vor dem, 

was passieren könne, grosse Panik gehabt. 

Auch Hinweisgeber A, der Empfänger der unter E. II. 2. b) wiedergegebenen Nachrichten und 

Bilder, erklärte gegenüber den Untersuchungsfühlern, dass er hiergegen nichts unternommen 

habe. Er habe Angst gehabt, da er gedacht habe, dass dies nur Ärger bringen würde. Er würde 

«persona non grata» werden, was er jetzt auch sei. 

Durch die Abhängigkeit der Studierenden wurde nach Wahrnehmung mehrerer Hinweisgeber 

überdies eine teils bedingungslose Loyalität gegenüber Herrn Homolka erreicht, die sich auch 

nach dem Studium und der Ordination fortgesetzt haben soll. So berichteten mehrere Hinweis-

geber den Untersuchungsführern von ihrem Eindruck, dass Herr Homolka zwar «normales» 

Mitglied der Allgemeinen Rabbinerkonferenz gewesen sei, es dort jedoch einen «Geiger-Block» 

aus Absolventen gegeben habe, die ihm zur Durchsetzung seiner Interessen verholfen hätten. 

Ob diese Wahrnehmung tatsächlich zutreffend war, vermochten die Untersuchungsführer auf 

Grundlage der ihnen zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen nicht aufzuklären. Allein eine 

solche subjektive Wahrnehmung kann mdes schon zu einem so erheblichen Vertrauensverlust 

führen, dass von der Offenbarung negativer Erfahrungen abgesehen wird. 

111. Organisatorische/stmkturelle Ursachen 

Organisatorische bzw. strukturelle Ursachen sind solche, die in einer mangelhaften Organisa-

tion und/oder lückenhaften Regularien zu erblicken sind. Hierbei stehen insbesondere folgende 

Ursachen für das durch die Untersuchungsführer angenommene Fehlverhalten im Fokus: 
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1. Fehlende Compliance-Kultur 

Massgebliche organisatorisch-strukturelle Ursache für das von den Untersuchungsführern an-

genommene Fehlverhalten ist das Fehlen einer Compliance-Kultur in den untersuchungs- 

gegenständlichen Einrichtungen. Während einzelne der Einrichtungen jedenfalls nach dem 

Kenntnisstand der Untersuchungsführer über keinerlei Compliance-Vorgaben verfügten, hiel-

ten andere zwar schriftliche Regularien vor, diese waren jedoch vielfach entweder unvollständig 

oder nach Auffassung der Untersuchungsführer ineffektiv. Dies schuf ein erhebliches Miss-

brauchspotenzial, weil potenzielles Fehlverhalten einerseits nur schwer erkannt wurde und Be-

troffene sich andererseits mangels Vertrauen in den Umgang der jeweiligen Institution mit Be-

schwerden meist nicht offenbarten. 

Deutlich wird dies insbesondere im Hinblick auf die unter E. II. 2. dargestellten Fälle betreffend 

den Lebensgefährten von Herrn Homolka. Lediglich der unter E. II. 2. a) dargesteilte Fall wurde 

den Verantwortlichen des Abraham Geiger Kollegs gemeldet und selbst in diesem Fall bestand 

seitens des Betroffenen offenbar zunächst die Sorge, dass eine Meldung oder Anzeige bei der 

Polizei negative Auswirkungen haben könnte. Die Befürchtung negativer Folgen wurde den Un-

tersuchungsführern auch von Hinweisgeber A in dem unter E. II. 2. b) dargestellten Fall berich-

tet. 

Überdies gab es aus Sicht der Untersuchungsführer Indizien dafür, dass nahezu jeder der o. g. 

Fälle – sowohl Herrn Homolka als auch dessen Lebensgefährten betreffend – auch von dritten 

Personen (unmittelbar oder mittelbar) wahrgenommen und als grenzverletzend eingeordnet 

wurde. Gleichwohl erfolgten auch durch diese Personen keine Meldungen an Verantwortliche 

der jeweiligen Einrichtungen, was nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer ein weiteres 

Indiz für fehlendes Vertrauen in den Umgang mit gemeldeten Sachverhalten darstellt. Ohne 

dieses Vertrauen ist jedes Compliance-System letztlich ineffektiv. 

Sofern Fehlverhalten nicht gemeldet wird, kann dies nicht aufgearbeitet und – ggf. durch ent-

sprechende Konsequenzen – Abhilfe für die Zukunft geschaffen werden. Das Fehlverhalten 

kann somit folgenlos fortgesetzt werden. 

2. Keine effektiven Kontrollinstanzen 

Festzustellen war, dass in der überwiegenden Zahl der untersuchungsgegenständlichen Einrich-
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tungen Kontrollinstanzen entweder gänzlich fehlten oder vorhandene Kontrollinstanzen – ins-

besondere aus den o. g. Grünoen – überwiegend ineffektiv waren. Dies schuf den nötigen Raum 

für das auf Grundlage der ermittelten mutmasslichen Sachverhalte angenommene 

Fehlverhalten von Herrn Homolka, da willkürliche Entscheidungen und Einflussnahmen zum 

Teil gar nicht erst erkannt, jedenfalls aber nicht verhindert wurden. 

Evident wird dies wiederum an dem unter E. II. i. h) dargestellten Fall der Nichtordination eines 

Studierenden des Abraham Geiger Kollegs. Hier wurde ein nach Überzeugung der Untersu-

chungsführer vorliegendes Fehlvernalten in Form eines «Alleingangs» von Herrn Homolka 

zwar von Verantwortungsträgern wahrgenommen; dieses wurde nach Auffassung der Untersu-

chungsführer aber geduldet, wenn nicht sogar verschleiert, indem dieser Alleingang nach aus-

sen als Gremienentscheidung kommuniziert wurde. Nach Aussage von Person 2, die eine lei-

tende Stellung innerhalb des Abraham Geiger Kollegs bekleidet, sei dieser Sachverhalt Anlass 

gewesen, strukturelle Änderungen am Kolleg umzusetzen. Herr Homolka musste trotz des All-

eingangs nicht mit Konsequenzen rechnen. 

Fehlende bzw. ineffektive Kontrollinstanzen führten nach Auffassung der Untersuchungsführer 

auch zu dem unter E. II. 1.1) dargestellten Umgang von Herrn Homolka mit dem Zacharias 

Frankel College. Mit Konsequenzen musste er auch insoweit nicht rechnen – ganz im Gegenteil 

schien er Versuchen einer Einflussnahme zum Zwecke der Förderung des Colleges u.a. damit zu 

begegnen, dass er – wie von mehreren Hinweisgebern glaubhaft berichtet wurde – sogar eine 

vollständige Schliessung des Colleges androhte. 

Das für die Aufarbeitung von Problemen erforderliche Vertrauen von Studierenden, Mitarbei-

tenden und sonstigen Angehörigen der untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen konnte 

angesichts eines solchen Verhaltens nicht aufgebaut bzw. gestärkt werden. 

3. Gremien mit unklarer Funktion/Besetzung von Gremien mit abhängigen Per-

sonen 

Die Untersuchungsführer gehen überdies davon aus, dass in den untersuchungsgegenständ- 

ichen Einrichtungen zum einen verschiedene Gremien existierten, die faktisch keine oder jeden-

falls nicht die zugewiesene Funktion ausübten. Zum anderen waren Gremien häufig mit Perso-

nen besetzt, die ihrerseits in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Herrn Homolka standen und 

dessen Vorstellungen nach dem Befund der Untersuchungsführer daher unkritisch umsetzten. 
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Dies schuf die Möglichkeit, faktisch von Einzelpersonen – meist von Herrn Homolka – ge-

troffene Entscheidungen zu verschleiern und ihnen als vermeintliche Kollegialentscheidungen 

zu einer scheinbar höheren Legitimation zu verhelfen. Hierdurch wurden sowohl 

intern als auch gegenüber externen Personen und Institutionen ordnungsgemässe Entschei-

dungsstrukturen und -abläufe suggeriert, die tatsächlich oftmals nicht vorhanden waren. Dies 

eröffnete ein erhebliches Missbrauchspotenzial, da getroffene Entscheidungen aufgrund der 

vermeintlichen Legitimation gar nicht erst hinterfragt wurden oder ein Vorgehen gegen diese 

aufgrund undurchsichtiger Strukturen und Verantwortlichkeiten von vornherein häufig aus-

sichtslos erschien oder gewesen wäre. 

Prägnantestes Beispiel hierfür ist wiederum der unter E, II. i. h) dargestellte Fall. Nach Aussage 

von Hinweisgeber J, der eine leitende Stellung im Abraham Geiger Kolleg bekleidet, handelte es 

sich bei der Entscheidung zur Nichtordination des Studierenden um einen ,»Alleingang» von 

Herrn Homolka, der von den anderen Mitgliedern des Kollegiums nicht unterstützt worden sei. 

Gleichwohl wurde seine Entscheidung nicht nur umgesetzt, sondern nach aussen sogar als Kol-

legialentscheidung des Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt dargestellt. Wie 

sich das Gremium konkret zusammensetzte, wie es beriet und Entscheidungen traf, war den l 

ntersuchungsführern nach den ihnen zur Verfügung stehenden Informationen unklar. Selbst 

Hinweisgeber A gab gegenüber den Untersuchungsführern an, dass das Gremium vor der Ent-

scheidung niemand gekannt habe. Nach Aussage von Hinweisgeber J wurde aus Anlass dieses 

Sachverhalts das Board in der heute vorhandenen Form sowie die Studienkommission neu ge-

schaffen. Hinsichtlich beider Gremien ist allerdings – jedenfalls auf Grundlage der den Unter-

suchungsführern zugänglichen Erkenntnisquellen – nach wie vor unklar, wie sich diese zusam-

mensetzen und wie sie beraten und Entscheidungen treffen. 

Dies gilt gleichermassen auch für andere Gremien in den untersuchungsgegenständlichen Ein-

richtungen. Exemplarisch sei etwa der Senat des Abraham Geiger Kollegs erwähnt, dessen Mit-

glieder auf der Homepage des Abraham Geiger Kollegs60* genannt wurden. Herr Homolka er-

klärte diesbezüglich in seiner Stellungnahme vom 04.12.2022, dass das Abraham Geiger Kolleg 

Gremien habe, die sicherstellen, dass Entscheidungen transparent und gemeinschaftlich getrof-

fen würden. Der Senat gehöre nicht dazu. Mit Aufnahme in den Senat würden die- ienigen ge-

ehrt, die sich um das Abraham Geiger Kolleg verdient gemacht hätten. Im Senat befinde sich 

kein einziges Mitglied, das Einfluss auf di s Finanzierung des Kollegs genommen hätte, die durch 

den Bund, die Kultusministerkonferenz, das Land Brandenburg und den Zentralrat der Juden 

in Deutschland gewährt werde. Gremien, deren Zweck und Turnus seien ohne weiteres dem 

Handbuch zu entnehmen. 



Gercke 

Wollschläger 

529 

 

 

61,2 Die Homepage des AGK war über weite Strecken der Untersuchung online geschaltet und öffentlich einsehbar, wurde 
dann aber abgeschaltet (Stand: 13.09.2023). 

Allein mit der Bezeichnung des Gremiums als «Senat» wird allerdings der Eindruck einer be-

deutenden Funktion erweckt, da der Senat hochschulrechtlich als das zentrale Organ einer 

Hochschule gilt;003 diesem kommen sehr weitreichende Kompetenzen zu. Die Mitglieder des 

Senats wurden sogar – jedenfalls im Jahr 2015 – auf dem Briefkopf des Abraham Geiger Kollegs 

abgedruckt, was etwa der Entscheidung zur Nichtordination des Studierenden in dem unter E. 

II. 1. h) geschilderten Fall wiederum zu einer höheren Legitimation verhalf. 

4. Fehlende objektivierbare Voraussetzungen für die Ordination/Investitur 

Als eine weitere elementare Ursache für die entstandene Machtfülle von Herrn Homolka konn-

ten die Regelungen zur Ordination bzw. Investitur am Abraham Geiger Kolleg identifiziert wer-

den. Nach den dortigen Regularien sind die Ordination und die Investitur neben dem Abschluss 

der praktischen Ausbildung von «Vertrauen in die Persönlichkeit der Absolventin bzw. des Ab-

solventen» abhängig. Der Umstand, dass es sich hierbei de facto um eine nicht objektivierbare 

Voraussetzung handelt, hinsichtlich der Herr Homolka als geschäftsführender Direktor des Ab-

raham Geiger Kollegs gemäss § 6.2 der Geschäftsordnung sogar ein Vetorecht hatte,604 schafft- 

unabhängig davon, dass Religionsgemeinschaften aus Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV 

ein Selbstbestimmungsrecht über die Auswahl ihres Personals haben605 – nach Auffassung der 

Untersuchungsführer einerseits enormes Missbrauchspotenzial, da getroffene Entscheidungen 

letztlich nicht überprüfbar und daher nicht justiziabel sind. Andererseits führt eine solche Vo-

raussetzung dazu, dass Entscheidungen – ob berechtigt oder unberechtigt – häufig angezweifelt 

werden. 

So wurde den Untersuchungsführern von mehreren Hinweisgebern berichtet, dass getroffene 

Ordinationsentscheidungen teilweise nicht nachvollziehbar seien. Hinweisgeber A im unter E. 

II. 1. h) dargestellten Fall schilderte beispielsweise, dass es Studierende gegeben habe, die be-

reits nach zwei oder drei Jahren ordiniert worden seien, obwohl die Mindeststudiendauer ei-

gentlich fünf Jahre betrage. 

Die Untersuchungsführer vermochten indes nur in einem Fall (siehe unter E. II. 1. h) zu-

reichende tatsächliche Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten von Herrn Homolka in Zusam- 

te Germeimann, in: Epping, Niedersächsisches Hochschulgesetz, 1. Aufl. 2016, § 41 Rn. 1 m. w. N.; Möller, in: BeckOK 
HochschulR, 27. Ed. 01.06.2023, NRWHG § 22 Rn. 5; Weber, Rechtswörterbuch, 29. Ed. 2022, Stichwort «akademi-
scher Senat»; vgl. auch § 41 NdsHG, § 22 NRWHG, § 36 HessHG, § 19 BWLHG. 

m Siehe dazu unter C. IV. 2. g). 
^‘5 Siehe dazu auch B. DZ. 3. c) (2). 
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menhang mit einer (Nicht-)Ordinations- bzw. Exmatrikulationsentscheidung festzustellen. 

Dass nach dem den Untersuchungsführern geschilderten Eindruck mehrerer Hinweisgeber Or-

dinationsentscheidungen gleichwohl teilweise nicht nachvollziehbar gewesen seien, ist nach 

Auffassung der Untersuchungsführer allerdings ein Anzeichen dafür, dass undurchsichtige Ent-

scheidungen zu einem Vertrauensverlust geführt haben. 

5. Überschaubarer Personenkreis 

Das liberale Judentum in Deutschland und insbesondere die Studierenden in den untersu-

chungsgegenständlichen Einrichtungen bilden einen sehr überschaubaren Personenkreis. Nach 

den Erkenntnissen der Untersuchungsführer scheint der überwiegende Teil der Angehörigen 

des liberalen Judentums in Deutschland mindestens zu einer, häufig allerdings zu mehreren der 

untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen einen direkten Bezug zu haben: Die Studieren-

den der beiden Rabbiner kollegs sind obligatorisch auch an der School of Jewish Theology der 

Universität Potsdam eingeschrieben und erhalten oftmals ein Stipendium des Ernst Ludwig 

Ehrlich Studienwerks. Sobald sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben und ordiniert wurden, 

werden einige Absolventen Mitglieder der Allgemeinen Rabbinerkonferenz. Überdies treten ei-

nige Absolventen Arbeitsstellen in liberalen jüdischen Gemeinden an, die ihrerseits Mitglieder 

in der Union progressiver Juden sind. Insoweit stellten die Untersuchungsführer fest, dass sich 

in den Gesprächen mit den Hinweisgebern Namen häufig wiederholten und man sich grössten-

teils gegenseitig – wenn auch nur vom Hörensagen – kannte. Anonymität unter den einzelnen 

Personen ist daher kaum möglich oder aufrecht zu erhalten, was sowohl für den beruflichen als 

auch für den privaten Lebensbereich gilt. 

Anschaulich wird dies etwa an dem unter E. II. 1. k) dargestellten Fall, in welchem nach Über-

zeugung der Untersuchungsführer auf informelle Art und Weise höchstpersönliche Daten eines 

ehemaligen Studierenden des Abraham Geiger Kollegs ausgetauscht wurden, nachdem dieser 

sich im Rahmen einer Veranstaltung geäussert hatte, die nicht in Zusammenhang mit dem Ab-

raham Geiger Kolleg stand. 

Die Drucksituation, in der sich insbesondere Studierende, aber auch Mitarbeitende und sonstige 

Angehörige der untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen aus o. g. Gründen befinden, 

wird nach Auffassung der Untersuchungsführer durch den überschaubaren Personenkreis in-

nerhalb des liberalen Judentums in Deutschland noch verstärkt, da aufgrund dessen rein fak-

tisch zu befürchten ist, dass höchstpersönliche Informationen Dritten ungewollt zur 
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Kenntnis gelangen. Die Folge hiervon ist nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer wie-

derum vielfach Gehorsam und Abhängigkeit und das Unterlassen von Meldungen negativer Er-

fahrungen oder von Missständen. 

6. Informeller Umgang mit Studierenden 

Nach Überzeugung der Untersuchungsführer herrschte zwischen den Studierenden und den 

Lehrpersonen an den untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen überwiegend ein eher in-

formeller Umgang. Mit Blick auf Herm Homolka und insbesondere seinen Lebensgefährten 

stellten die Untersuchungsführer fest, dass Kontakte zu Studierenden häufig per Facebook statt-

fanden und auch gemeinsame Veranstaltungsbesuche mit Studierenden in der Freizeit nicht 

unüblich waren. Personen, die über das berufliche Fortkommen der Studierenden zu befinden 

hatten, erlangten auf diesem Weg oftmals Informationen aus deren privatem Lebensbereich. 

Dies führte nach Auffassung der Untersuchungsführer teilweise zu einer fehlenden professio-

nellen Distanz, die sich nicht zuletzt in einem sehr ungezwungenen Umgang mit den Studieren-

den niederschlug. Die unter E. II. 2. dargestellten Fälle betreffend den Lebensgefährten von 

Herrn Homolka zeigen dies eindrücklich. 

Folge dieser Distanzlosigkeit war nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer häufig eine 

Vermischung zwischen privater und beruflicher Ebene. So gehen etwa aus dem unter E. II. 2. b) 

dargestellten Chat-Verlauf zwischen dem Austausch privater Informationen auch immer wieder 

Bezüge zu untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen, beispielsweise hinsichtlich eines Sti-

pendiums des Emst Ludwig Ehrlich Studienwerks, eines Bewerbungsgesprächs beim Abraham 

Geiger Kolleg oder gar Herrn Homolka als «dem Chef vom Ganzen», hervor. Die von den Un-

tersuchungsführern in Bezug auf den Lebensgefährten angenommene Vermischung von priva-

ter und beruflicher Ebene trug nach Auffassung der Untersuchungsführer dazu bei, dass sich 

die Hemmschwelle zur Beschwerde über negative Erfahrungen noch erhöhte. 

G. Handlungsempfehlungen 

I. Vorbemerkung 

Compliance und (Corporate) Governance haben sich in den letzten Jahren zu tragenden Säulen 

von Unternehmen und sonstigen Einrichtungen entwickelt. Während Compliance im Wesentli-

chen das Einhalten von Gesetzen und Regelwerken meint, geht der Begriff Governance darüber 

hinaus und bezieht u.a. das Befolgen anerkannter Standards und selbstgesetzter Richtlinien mit 

ein. Es handelt sich um grundlegende Massstäbe, an denen sich Einrichtungen messen lassen 
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müssen und die auch in der Rechtsprechung anerkannt sind. So kann die Verletzung von grund-

legenden Compliance-Prinzipien, wie etwa einem Mehr-Augen-Prinzip für schadensträchtige 

Tätigkeiten, im Einzelfall eine Haftung von Führungspersonen auslösen.602 Welche Massstäbe 

hierbei einzuhalten sind, ist zwar noch nicht in allen Einzelheiten geklärt, allerdings bieten etwa 

die Prüfstandards ISO 37301:2021 und IDW PS 980 einen ersten Orientierungspunkt. Insbe-

sondere Compliance ist dabei originäre Aufgabe der Einrichtungsleitung. 

Auch die untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen sind zur Schaffung und Einhaltung 

von Compliance-Strukturen angehalten. Den Untersuchungsführern ist aus öffentlich zugängli-

chen Quellen und freiwillig bereitgestellten Unterlagen bekannt, dass mehrere dieser Einrich-

tungen in der Vergangenheit bereits dahingehende Massnahmen ergriffen haben. Gleichwohl 

hat die Untersuchung nach Auffassung der Untersuchungsführer teils elementare Defizite in 

diesem Bereich zu Tage gefördert. Zum Teil fehlten, auf Basis der zur Verfügung stehenden In-

formationen, zum Zeitpunkt des jeweiligen mutmasslichen Fehlverhaltens wesentliche Compli-

ance-Strukturen, zum Teil waren die existierenden Strukturen ineffektiv. Solches Fehlverhalten 

ging nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer häufig von der Führung selbst aus. Den 

Untersuchungsführern wurde insoweit von einem «Klima der Angst» bzw. einem «Führen 

durch Angst» berichtet. 

Nachdem im Mai 2022 einzelne Vorwurfe gegen Herrn Walter Homolka und seinen Lebensge-

fährten öffentlich bekannt wurden, wurden in den untersuchungsgegenständlichen Einrichtun-

gen verschiedene Massnahmen zur Neuordnung und Verbesserung der Compliance und Gover-

nance getroffen bzw. geplant. 

Hierzu gehören nicht nur die Einführung von Compliance-Regelwerken, wie die Safeguarding-

Reform des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks603, sondern auch das Ruhenlassen wesentlicher 

Ämter durch Herrn Homolka, die Übertragung seiner Anteile an den Trägergesellschaften des 

Abraham Geiger Kollegs und des Zacharias Frankel Colleges an die Leo Baeck Foundation sowie 

eine ausweislich der vormals abrufbaren Homepage604 geplante Umwandlung des Abraham 

Geiger Kollegs in eine «unabhängige Ausbildungsstiftung». Sowohl die Anteile der Abraham 

Geiger Kolleg gGmbH als auch die der Zacharias Frankel College gGmbH wurden zwischenzeit-

lich auf die Jüdische Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R. als nunmehr alleinige Gesellschafterin über-

tragen.605 Mangels vertieften Einblicks in die entsprechenden Vorgänge ist es den Untersu-

chungsführern weder möglich, noch entspricht es dem Untersuchungsauftrag, die Effektivität 

 
602 OLG Nürnberg, Urt. v. 30.03.2022 - 12 U 1520/19. 
603 https://eles-studienwerk.de/safeguarding-reform/ (Stand: 13.0g.2023). 
604 Die Homepage des AGK war über weite Strecken der Untersuchung online geschaltet und öffentlich einsehbar, wurde 

dann aber abgeschaltet (Stand: 13.09.2023) 
“K1 www.jg-berlin.org/beitraege/details/juedische-genieinde-zu-berlin-uebernimmt-traegerschaft-des-abraham- geiger-

https://eles-studienwerk.de/safeguarding-reform/
http://www.jg-berlin.org/beitraege/details/juedische-genieinde-zu-berlin-uebernimmt-traegerschaft-des-abraham-geiger-k0llegs-i1147d-2023-01-1l.htm
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dieser Massnahmen zu prüfen. 

Die nachstehenden Handlungsempfehlungen können nur abstrakt die Anforderungen darstel-

len, die Einrichtungen erfüllen sollten, mit denen der Zentralrat der Juden kooperiert. Spiegel-

bildlich sollte der Zentralrat der Juden nur mit Einrichtungen kooperieren, die die folgenden 

Anforderungen und Prinzipien im Wesentlichen erfüllen: 

• Schaffung effektiver Compliance-Strukturen: Die konkrete Ausgestaltung bleibt 

der jeweiligen Einrichtung überlassen. Allerdings sollten effektive Mechanismen imple-

mentiert sein, die Fehlverhalten vorbeugen und die Aufdeckung, Verfolgung und Sank-

tionierung von Fehlverhalten sicherstellen. 

• Compliance als Führungsaufgabe: Es obliegt der Führung einer Einrichtung, effek-

tive Compliance-Strukturen zu schaffen. Unabhängig von den rechtlichen Rahmenbe-

dingungen ist es für jedes Compliance-Managementsystem essenziell, dass die Führung 

sich selbst an Gesetze und selbst aufgestellte Regeln hält und mit gutem Beispiel voran-

geht. Ohne diesen sog. «Tone from the Top» kann ein Compliance-System nicht funkti-

onieren. Denn nehmen Mitarbeitende, Studierende oder sonstige Angehörige wahr, dass 

die Führung sich selbst nicht an die Regeln hält, werden auch sie die Regeln nicht befol-

gen. Bei Betroffenen führt ein fehlender «Tone from the Top» regelmässig zu einem er-

heblichen Vertrauensverlust in die Integrität der Führung und 

zu Verunsicherung im Hinblick auf den Umgang mit selbst festgestelltem oder selbst 

erlebtem Fehlverhalten. 

• Kontrolle und Begrenzung von Macht: Ohne eine effektive Kontrolle kann Com-

pliance nicht funktionieren. Das bedeutet zum einen, dass es Mechanismen bedarf, die 

sicherstellen, dass Fehlverhalten aufgeklärt und sanktioniert wird. Effektiv ist die Kon-

trolle nur dann, wenn die zur Kontrolle berufene Stelle auch entscheidungsbefugt ist 

oder zumindest Einfluss nehmen kann. Zum anderen bedeutet Kontrolle, dass nicht 

sämtliche Entscheidungskompetenzen bei einer Person gebündelt sein sollten, weil dies 

ein Einfallstor für Machtmissbrauch darstellt. Vielmehr sollten wesentliche Entschei-

dungen nach dem Mehr-Augen-Prinzip getroffen werden. Schliesslich bedeutet Kon-

trolle auch, dass Massnahmen installiert sein sollten, die sicherstellen, dass Fehlverhal-

ten der zuständigen Stelle auch tatsächlich zur Kenntnis gelangt – etwa durch die Imple-

 
k0llegs-i1147d-2023-01-1l.htm] (Stand: 13.09.2023). 

http://www.jg-berlin.org/beitraege/details/juedische-genieinde-zu-berlin-uebernimmt-traegerschaft-des-abraham-geiger-k0llegs-i1147d-2023-01-1l.htm
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mentierung eines Hinweisgebersystems, das Betroffenen die Möglichkeit gibt, Fehlver-

halten anonym zu melden. 

• Transparenz und Dokumentation: Transparenz und Dokumentation sind wesent-

liche Voraussetzungen für funktionierende Compliance. Transparenz bedeutet nicht nur, 

dass jedem klar sein muss, welche Regeln gelten und welche Stellen für die Einhaltung 

von Regeln und Verfolgung von Regelverstössen zuständig sind. Transparenz bedeutet 

auch, klare Strukturen zu schaffen, sodass kein verzerrtes Bild von einer Organisation 

entsteht. E..ie hinreichende Dokumentation wesentlicher Vorgänge und Entscheidungen 

garantiert schliesslich, dass diese nachvollziehbar und überprüfbar sind. 

• Monitoring und kontinuierliche Verbesserung: Compliance ist kein «Thema für 

einen Tag», sondern bedarf der kontinuierlichen Evaluierung und – wenn nötig – Ver-

besserung. Nur so wird sichergestellt, dass neu auftretende Phänomene im Com- pli-

ance-System angemessen berücksichtigt werden können. Hierzu zählt auch, dass die ver-

antwortlichen Mitarbeiter in Compiiance-Themen regelmässig geschult werden, um ak-

tuellen Entwicklungen und Herausforderungen gerecht werden zu können. 

Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende Empfehlungen: 

II. Schaffung einer Compliance-Kultur 

1. «Tone from the Top» 

Die untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen bedürfen einer Führung, die Compliance 

ernst nimmt und regeltreues Verhalten selbst «lebt». Bildlich hierfür steht der sog. «Tone from 

the Top». Der «Tone from the Top» ist Grundvoraussetzung einer effektiven Compliance-Kul-

tur. Er besagt, dass regelkonformes Verhalten von der Führung einer Institution tatsächlich ge-

lebt und Fehlverhalten konsequent geahndet werden muss. Der Führung kommt insoweit eine 

elementare Vorbildfunktion zu. Erweckt sie den Eindruck, Compliance nicht ernst zu nehmen, 

wird Fehlverhalten ignoriert, geduldet oder von der Führung sogar selbst begangen, werden sich 

auch Angehörige der Einrichtungen nicht an Regeln halten und festgestelltes Fehlverhalten 

nicht melden. 

Wichtigster Bestandteil eines effektiven und glaubwürdigen «Tone from the Top» ist die Über-

nahme einer Vorbildfunktion durch Führungspersonen. Nur wenn diese sich selbst rechtlich 

und ethisch korrekt verhalten, kann eine Compliance-Kultur geschaffen werden, die auf Ellie 

Angehörigen der Institution ausstrahlt. Umsetzbar ist dies insbesondere durch: 
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• eine klare Definition von Werten, 

• ein offenes Bekenntnis zu diesen Werten, 

• die aktive Einbindung der Führung in die Definition von und das Bekenntnis zu den 

Werten, 

• die Ermutigung, Fehlverhalten und Missstände anzusprechen, 

• die Schaffung und regelmässige Kontrolle der Effektivität eines Compliance- Mana-

gementsystems, 

• die Übertragung von Führungspositionen an Personen, deren Verhalten rechtlich 

und ethisch tadellos ist, 

• die Festlegung und Umsetzung von Konsequenzen für Führungspersonen, die selbst 

durch rechtlich und/oder ethisch verwerfliches Verhalten auffällig werden. 

Die Untersuchungsführer konnten auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Informatio-

nen einen «Tone from the Top» in den meisten untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen 

nicht feststellen. Vielmehr gelangten die Untersuchungsführer nach Würdigung der von ihnen 

ermittelten Erkenntnisse zu der Auffassung, dass die Führung der untersuchungs- 

gegenständlichen Einrichtungen, meist in Person von Herrn Homolka, selbst Quell von gravie-

rendem Fehlverhalten war.606 

Das angenommene Fehlverhalten von Herrn Homolka, das er selbst vehement bestrietet, liegt 

nach Auffassung der Untersuchungsführer insbesondere in den berichteten Fällen von Macht-

missbrauch und Diskriminierung begründet. Den Untersuchungsführern wurde ein «Klima der 

Angst» und der Einschüchterung beschrieben, das Betroffene lange Zeit von der Meldung von 

Fehlverhalten abgehalten habe. Es wurde ferner von einem «Führen durch Angst» berichtet, bei 

welchem über Jahre hinweg regelmässig die Beendigung des Arbeitsverhältnisses als latente 

Drohung im Raum gestanden habe. Personen, die selbst durch rechtlich und/oder ethisch ver-

werfliches Verhalten auffallen, sind mit Blick auf einen effektiven und glaubwürdigen «Tone 

from the Top» für die Führung von Einrichtungen ungeeignet. 

2. Einführung eines effektiven Verhaltenskodex 

Die Schaffung einer Compliance-Kultur setzt die Einführung, Bekanntmachung und Kontrolle 

eines Verhaltenskodex («Code of Conduct») voraus, der die gemeinsamen Werte, die für ein 

friedliches Miteinander essenziell sind und denen man sich verbunden fühlt, für alle verbindlich 

 
010 Siebe hierzu die Einzelfalldarstellung und Bewertung unter E. II. 1. 
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festschreibt. 

Hierzu gebären vor allem: 

• die Definition gemeinsamer Werte und Verhaltensregeln in einem Verhaltenskodex, 

• eine mehrsprachige Abfassung des Verhaltenskodex zum besseren Verständnis (z.B. 

deutsch/englisch/hebräisch), 

• die Verabschiedung und Bekanntgabe des Verhaltenskodex durch die Führung, 

• die regelmässige Evaluation des Verhaltenskodex, 

• die Kontrolle der Einhaltung des Verhaltenskodex sowie 

• die Verknüpfung des Verhaltenskodex mit Arbeits-, Mitglieds-, Studien- und sonstigen 

Verträgen einschliesslich der Festlegung von Konsequenzen bei Verstössen. 

Gegenstand eines Verhaltenskodex sollten insbesondere folgende Aspekte sein: 

• Regeln zum respektvollen Umgang mit Angehörigen der Einrichtung, 

• Regeln zum Umgang mit externen Personen und Einrichtungen, 

• Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten, 

• Regeln zur Evaluation, 

• Regeln zum Verfahren und etwaigen Konsequenzen bei Verstössen. 

Im Hinblick auf die untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen fiel auf, dass im untersuch-

ten Zeitraum zwar zum Teil Regelungen für angemessenes Verhalten existierten. So hält etwa 

das Handbuch zum Studium für das Jüdisch-Geistliche Amt des Abraham Geiger Kollegs unter 

Abschnitt N) ethische Standards und Verhaltensregeln bereit. Ebenso wie die Regelungen im 

Handbook des Zacharias Frankel Colleges richten sich diese Verhaltensstandards aber in erster 

Linie an die Studierenden. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass eine unabhängige Stelle exis-

tierte, die Ansprechpartner für wahrgenommenes Fehlverhalten des Führungspersonals selbst 

gewesen wäre. Vielmehr obliegt nach diesen Regelungen die Sanktionierung etwaigen Fehlver-

haltens in der Regel der Führung selbst, sodass unklar bleibt, ob es überhaupt Möglichkeiten 

gab, Fehlverhalten auf Führungsebene effektiv zu adressieren. 

Ungeachtet dessen haben sich einige der untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen wich-

tige Regelwerke gegeben. So existiert an der School of Jewish Theology ein Verhaltenskodex in 

Form der «Richtlinie für fairen und respektvollen Umgang sowie den Schutz vor Diskriminie-

rung am Arbeitsplatz und Studienort School of Jewish Theology an der Universität Potsdam» 
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vom 29.04.2020.607 Diese Richtlinie, die Herr Homolka nach eigenem Bekunden als geschäfts-

führender Direktor der School of Jewish Theology eingeführt habe, findet ausweislich ihres § 1 

sowohl auf eigene Angehörige als auch auf Angehörige des Abraham Geiger Kollegs und des 

Zacharias Frankel Colleges Anwendung, die Tätigkeiten an der School of Jewish Theology aus-

üben. Zudem verfügen auch die beiden Rabbinerkollegs über ähnliche Regularien. Auch das 

Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk hat Kommunikations-, Präventions- und Verhaltensstan-

dards niedergelegt und veröffentlicht.608 

Im Rahmen der Untersuchung wurde allerdings deutlich, dass, unabhängig davon, ob an den 

Einrichtungen überhaupt ein Verhaltenskodex existierte, Regelungen zur Vermeidung von In-

teressenkonflikten und zur Gewährleistung eines respektvollen Umgangs miteinander und der 

Wahrung der persönlichen Integrität nach Auffassung der Untersuchungsführer oft nicht 

eingehalten bzw. gelebt worden zu sein scheinen. Hierdurch kam es mutmasslich zu vielfältigen 

Grenzüberschreitungen durch Herrn Homolka und seinen Lebensgefährten gegenüber Mitar-

beitenden, Studierenden und sonstigen Angehörigen einzelner Einrichtungen, wie sie unter E. 

II. im Einzelnen dargestellt wurden. 

Daher erfordert die Schaffung einer Compliance-Ki ,tur insoweit nicht nur die Einführung noch 

nicht bestehender, sondern auch die Überarbeitung und Durchsetzung der geltenden Regula-

rien, sofern diese zum Zeitpunkt der unter E. II. dargestellten mutmasslichen Vorfälle bereits 

bestanden hatten. Beispielsweise der Homepage des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks ist zu 

entnehmen, dass ein solcher Vorgang bereits in Gang gesetzt wurde.613 

3. Massnahmen zur Vorbeugung von Interessenkonflikten und willkürlichen 

Entscheidungen 

Ein effektives Compliance-System setzt auch Massnahmen zur Vorbeugung von Interessenkon-

flikten und willkürlichen Entscheidungen voraus. Hierdurch wird einerseits sichergestellt, dass 

Interessenkonflikte und sachfremde Erwägungen von Entscheidungsträgern frühzeitig erkannt 

und verhindert werden können. Andererseits tragen derartige Massnahmen dazu bei, etwaige 

Zweifel an der Legitimität einer getroffenen Entscheidung auszuräumen. Insoweit wird dadurch 

 
61 Anhang 12, siehe hierzu unter C. IV. 3. c). 
608 https://www.eles-studienwerk.de/wp-content/uploads/2o22/o9/Kon1munikation_Praevention_Verhal- 

ten_20221605.pdf (Stand: 13.09.2023). 

https://www.eles-studienwerk.de/wp-content/uploads/2o22/o9/Kon1munikation_Praevention_Verhal-ten_20221605.pdf
https://www.eles-studienwerk.de/wp-content/uploads/2o22/o9/Kon1munikation_Praevention_Verhal-ten_20221605.pdf
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sowohl Sicherheit für die Entscheidungsträger als auch für die von den Entscheidungen Be-

troffenen geschaffen. 

Eine gewichtige Massnahme ist hierbei die Festlegung und Einhaltung eines Mehr-AugenPrin-

zips für alle wesentlichen Entscheidungen, insbesondere für Personal-, Studien- und Mitglieds-

entscheidungen sowie Vertragsschlüsse mit Geschäftspartnern bzw. anderen Unternehmen. 

Den hier vorliegenden Unterlagen der einzelnen Institutionen ist zu entnehmen, dass entspre-

chende Regelungen zwar zum Teil bereits vorhanden sind, nach dem Eindruck der Untersu-

chungsführer scheinen diese aber oftmals nicht befolgt worden zu sein. So wurde beispielsweise 

die Entscheidung zur Nichtordination von Hinweisgeber A in dem unter E. II. 1. h) dargestellten 

Fall zwar offiziell als Gremienentscheidung dargestellt; selbst Hinweisgeber J, der eine leitende 

Funktion im Abraham Geiger Kolleg innehat, bezeichnete diese jedoch als ,Alleingang» von 

Herrn Homolka. Nach Überzeugung der Untersuchungsführer beruhte die- 

a,a bttps://eles-studienwerk.de/safeguarding-reform/ (Stand: 13.09.2023). 

se Entscheidung auf sachwidrigen Erwägungen. Auf ebensolchen beruhte nach dem Dafürhal-

ten der Untersuchungsführer auch der Versuch der Beendigung des Arbeitsverhältnisses von 

Hinweisgeber A in dem unter E. II. 1. d) dargestellten Fall beim Ernst Ludwig Ehrlich Studien-

werk, der jedoch an der Weigerung des seinerzeitigen Geschäftsführers scheiterte. 

Auch darüber hinaus wurde den Untersuchungsführern von der Vergabe von Stellen aus sach-

widrigen Erwägungen oder von der Beendigung von Arbeits- oder Studienverträgen aus will-

kürlichen Motiven berichtet. Ob diese Vorwürfe berechtigt waren, vermochten die Untersu-

chungsführer nicht mit der erforderlichen Gewissheit festzustellen. Hieran wird aber gleichwohl 

deutlich, dass offenbar grundsätzliche – berechtigte oder unberecht'gte – Zweifel an der Legiti-

mität vieler getroffener Entscheidungen bestehen. Unabhängig davon, ob diese Zweifel im Ein-

zelnen berechtigt oder unberechtigt sind, führen Alleinentscheidungen, bei denen Interessen-

konflikte und Willkür im Raum stehen, zu einem Klima des Misstrauens, das für einen respekt-

vollen Umgang miteinander abträglich ist. 

4. Null-Toleranz-Politik/Umgang mit Missständen 

Zur Schaffung einer Compliance-Kultur zählen auch eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Fehl-

verhalten und ein ordnungsgemässer Umgang mit Missständen. «Null Toleranz» bedeutet in 
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diesem Zusammenhang nicht, dass auch kleinste Regelverstösse zwingend mit Sanktionen be-

legt werden müssen. Entscheidend ist vielmehr, dass auch weniger gravierende Verstösse oder 

Missstände offen angesprochen, sachgerecht aufgeklärt und ggf. mit angemessenen Konsequen-

zen geahndet bzw. abgestellt werden. Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass nach 

einem Fehlverhalten wieder Rechtsfrieden eintritt und bei den Angehörigen der Einrichtungen 

das Vertrauen in einen ordnungsgemässen Umgang mit negativen Erfahrungen geschaffen oder 

wiederhergestellt wird. Ob, und wenn ja, welche Konsequenzen im Falle eines festgestellten 

Fehlverhaltens angemessen sind, hängt dabei vom Einzelfall ab. In Betracht kommen eine 

blosse Konfrontation der regelwidrig handelnden Person mit dem Vorwurf, eine Ermahnung, 

eine Abmahnung bis hin zur Kündigung oder – in schwerwiegenderen Fällen – ggf. auch die 

Erstattung einer Strafanzeige. 

Die Umsetzung einer Null-Toleranz-Politik setzt ein konsequentes und schnelles Handeln bei 

gemeldetem Fehlverhalten voraus – und zwar unabhängig von der Stellung der beschuldigten 

Person. Um dies zu gewährleisten, sind insbesondere folgende Massnahmen empfehlenswert: 

• Normierung und Befolgung einer Pflicht zur unabhängigen Aufklärung von gemeldeten 

Vorfällen und Missständen, 

• regelmässige Fortbildungen derjenigen Personen, die an einer Aufklärung mitwirken, 

• Normierung und Befolgung einer Pflicht zur Gewährung rechtlichen Gehörs für dieje-

nige Person, gegen die sich ein Vorwurf richtet, 

• Normierung und Befolgung einer Informationspflicht gegenüber dem Betroffenen, 

• angemessene Sanktionierung im Falle festgestellten Fehlverhaltens, 

• Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden, 

• Konsequenzen für den Fall einer Nichtbefolgung der Null-Toleranz-Politik. 

Eine unmittelbare Meldung des mutmasslichen Fehlverhaltens erfolgte nach den Erkenntnissen 

der Untersuchungsführer in der Mehrzahl der unter E. II. dargestellten Fälle nicht. Ein wesent-

licher Grund für die zum Teil fehlende Bereitschaft zur Anzeige von festgestelltem oder erlebtem 

Fehlverhalten dürfte darin gelegen haben, dass sich Vorwürfe in der Regel gegen die Führungs-

personen der jeweiligen Einrichtungen oder gegen diesen nahestehende Personen richteten und 

man einer ordnungsgemässen Aufklärung somit offenbar kein Vertrauen entgegenbrachte. In 

Fällen, in denen Missstände offen kommuniziert wurden, wurde den Untersuchungsführern zu-

dem teilweise von unangemessenen Reaktionen, etwa der Drohung mit negativen Studien- oder 

Personalentscheidungen (vgl. hierzu E. II. 1. g) und E. II. i. i)), berichtet. Herr Homolka bestrei-

tet dies, wie unter Teil E. II. 1. im Einzelnen dargestellt wurde/»4 
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5. Kommunikation 

Wesentliche Voraussetzung für die Schaffung einer Compliance-Kultur sind ferner ein öffentli-

ches Bekenntnis zu den definierten Werten und eine Kommunikation sämtlicher, damit einher-

gehender Massnahmen. Nur durch Information kann ein Bewusstsein für Compliance geschaf-

fen werden. Hierzu gehören insbesondere folgende Aspekte: 

• verständliche Compliance-Vorschriften (ggf. mehrsprachig), 

6M Mit Anwalts Schriftsatz vom 06.01.2023 im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens vor dem Landgericht Berlin (Az. 
27 0 16/23) bestritt Herr Homolka, dass er Anderen willkürlich mit der Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder der 
Beendigung des Studiums oder mit negativen Personalentscheidungen gedroht habe. Auch hier bestreitet Herr Ho-
molka, dass die Untersuchungsführer mit direkt betroffenen Personen gesprochen hätten, und stellt in Frage, dass es 
diese überhaupt gebe. 

• einfache Verfügbarkeit der Compliance-Vorschriften (insb. Veröffentlichung an schnell 

auffindbarer Stelle), 

• einfache Erreichbarkeit der zuständigen Ansprechpartner, 

• Bereitstellung von und Information über Compliance-Angebote, 

• regelmässige Evaluation der Compliance-Massnahmen. 

Obwohl – wie bereits dargestellt – an einzelnen untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen 

bereits Verhaltenskodizes existieren, bestand nach Auffassung der Untersuchungsführer in den 

untersuchungsgegenständlichen Einrichtungen insgesamt meist kein echtes Bewusstsein für 

Compliance. Ansprechpartner für die Meldung von Fehlverhalten oder die Verfahrensabläufe 

schienen nicht hinlänglich bekannt oder überhaupt vorhanden zu sein. Es bleibt abzuwarten, ob 

sich durch die neu geschaffenen Strukturen und die öffentliche Fokussierung auf die einzelnen 

Einrichtungen ein solches Bewusstsein stärker ausprägen wird und die einzelnen Beteiligten 

(noch stärker) sensibilisiert werden. 

111. Transparenz 

Weiterer Bestandteil einer effektiven Kontrolle sind transparente Verfahrensabläufe, die für 

Aussenstehende nachvollziehbar sind und Interessenkonflikte oder sachwidrige Erwägungen 

aufdecken. Hierzu gehören u.a.: 

• die Schaffung und Befolgung klarer Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten; Ab-
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schaffung bzw. Verhinderung möglicher «Scheingremien» ohne tatsächlichen Zustän-

digkeitsbereich, 

• die Schaffung klarer Regeln für die Aufnahme, den Ausschluss und die Ordinati- on/In-

vestitur von Mitgliedern/Studierenden, 

• die Einführung objektiver Entscheidungskriterien für Entscheidungen innerhalb des 

Studiums, 

• die Einführung von Massnahmen zur effektiveren Anwendung vorhandener Regelun-

gen. 

1. Klare Zuständigkeiten; Abschaffung von Scheingremien 

Den Untersuchungsführern sind im Rahmen der Untersuchung etliche Regelungen der einzel-

nen Einrichtungen begegnet, die nicht transparent ausgestaltet waren und dadurch willkürli-

chem Verhalten Vorschub geleistet zu haben scheinen. Darüber hinaus gab es in den Einrich-

tungen zum Teil Gremien, denen massgebliche Entscheidungskompetenzen zugedacht waren, 

über deren Zusammensetzung es aber nach den vorliegenden Unterlagen keine dezidierten Re-

gelungen gab. Am deutlichsten fiel dies im Rahmen der Befassung mit dem Abraham Geiger 

Kolleg auf 

Exemplarisch für eine intransparente Ausgestaltung stehen das Rabbinische und das Kantorale 

Board am Abraham Geiger Kolleg.615 Die Boards werden für sich in der Geschäftsordnung des 

Abraham Geiger Kollegs weder definiert, noch wird ihre Zusammensetzung offengelegt. Die Ge-

schäftsordnung nennt in Ziff. 6.2 lediglich die «Konferenz des rabbinischen und kantoralen 

Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt» und nennt deren Mitglieder. Während 

im Handbuch zwischen dem Rabbinischen Board und dem Kantoralen Board differenziert und 

der Eindruck erweckt wird, dass es sich um (personen-)verschiedene Gremien handelt, legt die 

Geschäftsordnung den Schluss nahe, dass zwischen den Mitgliedern dieser Boards Perso-

nenidentität besteht und die Boards wiederum mit der «Konferenz des rabbinischen und kant-

oralen Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt» identisch sind. Der vermittelte 

Eindruck, dass es zwei Boards gebe, die im Rahmen einer gemeinsamen Konferenz Entschei-

dungen treffen, wäre dann zumindest irreführend. 

Es wäre angebracht, die Aufgaben der Boards in der Geschäftsordnung klar und transparent zu 

regeln. Welche Macht die Boards besitzen, wird erst durch die Lektüre des (gesamten) Hand-

buchs des Abraham Geiger Kollegs klar. Aus diesem geht hervor, dass das Rabbinische und das 

Kantorale Board nicht nur entscheiden, ob Studierende überhaupt am Kolleg aufgenommen 

werden. Sie entscheiden auch über deren Zulassung zur Ordination bzw. Investitur. Darüber 

hinaus entscheiden sie über eine etwaige Exmatrikulation von Studierenden, z.B. wegen einer 
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«moralischer Verfehlung». Zudem nehmen sie die Evaluationen der Studierenden im Anschluss 

an das Probejahr vor und k innen nach Belieben sog. Zwischenevaluationen und individuelle 

Evaluationen abgeben. Die Boards überwachen und kontrollieren somit das gesamte Studium. 

Sie entscheiden über die Aufnahme und den Erfolg der Studierenden sowie deren etwaige Ex-

matrikulation. Dass die Boards diese Macht besitzen, wird aus der Geschäftsordnung aber nicht 

ersichtlich, in der sie unter Ziff. 6.2 lediglich erwähnt werden. 

5.5 Siebe hierzu unter C. IV. i. b) (16). 

Auch sonst bleiben Aufgaben und Zusammensetzung einzelner Gremien des Abraham Geiger 

Kollegs im Dunkeln. So soll es am Abraham Geiger Kolleg ein sog Admission Board616 geben, 

das nach Ziff. 6.2 von der «Konferenz des rabhinischen und kantoralen Boards des Zentrums 

für das Jüdisch-Geistliche Amt» einberufen werden kann. Aufgabe und Zusammensetzung des 

Admission Boards werden jedoch nicht näher erläutert. Im Handbuch wird das Admission 

Board nicht einmal erwähnt. 

Gleiches gilt für das Kuratorium617 (auch «Board of Trustees»), das es ausweislich der Home-

page und des Briefkopfs des Abraham Geiger Kollegs geben soll. Wer dieses Board einberuft, die 

Mitglieder bestimmt und welche Aufgaben ihm zukommen, vermochten die Untersuchungsfüh-

rer weder anhand der ihnen zur Verfügung stehenden Unterlagen noch im Rahmen der persön-

lichen Interviews zu ergründen. 

Insgesamt bleibt zu bemängeln, dass die Gremien des Abraham Geiger Kollegs und ihre Aufga-

ben nicht hinreichend geregelt werden. So fehlen nach den Erkenntnissen der Untersuchungs-

führer klare Regelungen für die Studienkommission, die Studienberater, die Praktikumskom-

mission, den Haushaltsausschuss, den Senat, das Kuratorium und den Prüfungsausschuss.618 

Schon die grosse Anzahl an Gremien legt bei gerade einmal 15 fest angestellten Mitarbeitern des 

Abraham Geiger Kollegs den Schluss nahe, dass es zu personellen Überschneidungen, Ämter-

häufungen und Machtkonzentration kommen musste. 

Angesichts der geringen Anzahl an Mitarbeitern und Studierenden erschliesst sich auch die 

Funktion der Konferenz der Abteilungsleitenden619 nicht, die in Ziff. 6.1 der Geschäftsordnung 

erwähnt ist. Als Aufgabe wird die «Steuerung und Koordination der Arbeit aller Abteilungen» 

angegeben. Die Aufgabenbeschreibung hilft insofern schon nicht weiter, als nicht ersichtlich ist, 

dass es am Abraham Geiger Kolleg überhaupt Abteilungen gab bzw. gibt; jedenfalls werden 

diese an keiner Stelle definiert. Überdies wird nicht klar, warum das Ernst Ludwig Ehrlich Stu-

dienwerk und der «Koordinator School» ausweislich Ziff. 6.1 der Geschäftsordnung Mitglieder 
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dieser Abteilungsleitendenkonferenz sind. Weder das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk noch 

die School of Jewish Theology dürften .Abteilungen» des Abraham Geiger Kollegs sein. Dem-

entsprechend ist auch nicht nachvollziehbar, aus welchem 

5.6 Siehe hierzu unter C. IV. 1. b) (17). 
5.7 Siehe hierzu unter C. 1V. 1. b) (12). 

Grund die Geschäftsführung der Abteilungsleitendenkonferenz gemäss § 6.1 des Handbuchs je-

des zweite Jahr sogar dem Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk obliegt. 

2. Klare Regeln zum Ablauf des Studiums 

Es sind klare Massstäbe für die Aufnahme, den Ausschluss und die Ordination bzw. Investitur 

zu schaffen. 

Insbesondere die Massstäbe, nach denen etwa das Rabbinische und das Kantorale Board beim 

Abraham Geiger Kolleg über für die Studierenden existenzielle Fragen entscheiden, bleiben teils 

nebulös und sind nicht hinreichend spezifisch. 

So entscheiden das Rabbinische und das Kantorale Board beispielsweise über die Exmatrikula-

tion von Studierenden aufgrund «moralischer Verfehlungen».^ Unklar bleibt, welche Mass-

stäbe hier konkret angelegt werden. Insbesondere bei einem subjektiv geprägten Begriff wie 

«Moral» sollten gerade im Hinblick auf eine derart einschneidende Massnahme wie die Exmat-

rikulation von Studierenden konkretere Massstäbe geregelt werden. 

Dasselbe gilt für die von dem Rabbinischen und dem Kantoralen Board vorzunehmenden indi-

viduellen Evaluationen von Studierenden, die «bei Bedarf durchgeführt werden können. Die 

Bedeutung des Merkmals «bei Bedarf» bleibt jedoch unldar. Derart unbestimmte Begriffe öff-

nen den ohnehin einflussreichen Boards einen grossen Ermessensspielraum. Da für Studie-

rende nicht nachvollziehbar st, warum sie individuell evaluiert werden sollen und worin der 

«Bedarf» gesehen wird, sind entsprechende Entscheidungen auch kaum überprüf- und somit 

auch nicht angreifbar. 

Auch die Kriterien für die Ordination bzw. Investitur lassen sich kaum überprüfen und bieten 

daher viel Raum für willkürliche Entscheidungen. Namentlich ist «das volle Vertrauen» ent-

scheidende Voraussetzung für die Ordination bzw. Investitur.62' Was unter dem «vollen Ver-

trauen» konkret zu verstehen ist, wird auch im Handbuch indes nicht erläutert. Den Mitgliedern 
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der mit der Entscheidung über den Vorschlag und die Zulassung zur Ordination bzw. Investitur 

betrauten Gremien bleibt somit ein derart weiter Entscheidungsspielraum, dass willkürliche 

Entscheidungen nicht ausgeschlossen, sondern geradezu begünstigt werden. 

ta» Siehe hierzu unter C. tV. i. b) (16]. 
621 Siehe hierzu unter C. IV. 2. g). 

Unklar bleibt zudem, wer unter welchen Voraussetzungen über die Durchführung der Ordina-

tion bzw. Investitur entscheidet. Das Handbuch des Abraham Geiger Kollegs enthält Regelun-

gen zum Vorschlag sowie zur Zulassung zur Ordination bzw. Investitur. Diese sind jedoch so-

wohl im Hinblick auf die Entscheidungsträger als auch im Hinblick auf die Entscheidungs ■ 

kriterien widersprüchlich bzw. unschlüssig. Es bleibt auch unklar, ob die Entscheidung, einen 

Studierenden zur Ordination oder Investitur zuzulassen, bindend zur Durchführung der Ordi-

nation bzw. Investitur führt, oder ob insoweit noch eine weitere interne oder externe Stelle ein-

bezogen wird. 

Es sollten daher transparente Regelungen zu den Fragen eingeführt werden, wer unter welchen 

Voraussetzungen über die Ordination bzw. Investitur entscheidet. Auch wenn es der Religions-

gemeinschaft im Rahmen ihres Selbstbestimmungsrechts aus Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 

3 WRV selbst zusteht, die Voraussetzungen der Ordination und Investitur zu regeln, sollten 

diese Regelungen und die zuständigen Stellen zumindest transparent gemacht werden. 

Das Abraham Geiger Kolleg ist jedoch kein Einzelfall; vielmehr bleiben die Entscheidungskrite-

rien, wie unter C. aufgezeigt, auch in anderen Einrichtungen zum Teil nur vage. 

3. Objektive Kriterien für Entscheidungen innerhalb des Studiums 

Für sämtliche, das Studium bestimmende Entscheidungen sollten objektive Kriterien einge-

führt werden, die diese Entscheidungen überprüfbar und nachvollziehbar machen. 

Beim Abraham Geiger Kolleg werden, dem Handbuch des Abraham Geiger Kollegs zufolge, bei-

spielsweise viele für die Studierenden wesentliche Entscheidungen vom Board des Zentrums für 

das Jüdisch-Geistliche Amt getroffen, ohne dass die Kriterien für die Entscheidungen umfas-

send offengelegt werden. Dies macht Entscheidungen intransparent und für die Studierenden 

schwer nachvollziehbar und überprüfbar. Gleichzeitig wird willkürlichen Entscheidungen der 

Weg bereitet. 
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So heisst es im Handbuch des Abraham Geiger Kollegs z.B. lediglich, dass das Board des Zent-

rums für das Jüdisch-Geistliche Amt über die Entsendung von Studierenden zum Jahrespro-

gramm an der Conservative Yeshiva in Jerusalem entscheidet. Wörtlich heisst es: 

«Die Entsendung erfolgt idealerweise im zweiten bis dritten Studienjahr, wird jedoch 

immer einzeln vom Board des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt entschie-

den.» [Hervorh. d. Unterz.] 

Da die Entsendung für den erfolgreichen Abschluss des Studiums obligatorisch ist, hat die Ent-

scheidung für die Studierenden massgebliche Bedeutung. Ohne Entsendung können sie ihr Stu-

dium nicht abschliessen. Zudem kann sich ihr Studium um ein ganzes Jahr verlängern, falls die 

Entsendung versagt wird. 

Der Entsendung nach Israel kommt daher eine wichtige Rolle für die Studierenden zu. Dennoch 

bleibt offen, nach welchen Kriterien das Board über die Entsendung nach Israel entscheidet. 

Allein der Hinweis, dass die Entsendung «idealerweise» im zweiten oder dritten Studienjahr 

erfolgt, bedeutet nicht, dass die Studierenden in dieser Zeit einen Anspruch auf die Entsendung 

hätten. Vielmehr wird unmittelbar klargestellt, dass das Board über die Entsendung im Einzel-

fall entscheidet. Nach welchen Kriterien die Entscheidung «im Einzelfall» erfolgt und ob Leis-

tungen der Studierenden überhaupt eine Rolle spielen, ergibt sich nicht aus dem Handbuch. 

Eine transparente Gestaltung könnte vorsehen, dass eine Entsendung nach Israel bei Erreichen 

einer bestimmten Punktzahl oder eines bestimmten Sprachniveaus, bei erfolgreichem Ab-

schluss einer bestimmten Anzahl an Kursen oder nach einer bestimmten Semesterzahl erfolgt, 

wobei diese objektiven Kriterien auch miteinander verknüpft werden können. Die Entsendung 

könnte zudem unter den Vorbehalt gestellt werden, dass an der Conservative Yeshiva in Jeru-

salem genügend Kapazitäten für die Aufnahme ausländischer Studierender bestehen. Auch dies 

wäre ein objektiv überprüfbares Kriterium. 

Stattdessen bleibt dieser Punkt, jedenfalls in den den Untersuchungsführern zur Verfügung ste-

henden Unterlagen, jedoch ungeregelt, sodass es allein dem Willen des Boards des Zentrums 

für das Jüdisch-Geistliche Amt vorbehalten bleibt, ob Studierende nach Israel entsandt werden 

und in ihrem Studium vorankommen. 
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4. Grenzen der Transparenz 

Auch wenn eine transparentere Gestaltung der Strukturen und Entscheidungsprozesse inner-

halb der untersuchten Einrichtungen auf der einen Seite wünschenswert ist, sind der
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Transparenz auf der anderen Seite Grenzen zu setzen, wenn es um die Persönlichkeitsrechte der 

Studierenden, Mitarbeitenden und sonstigen Beteiligten geht. 

Bedenklich sind daher Regelungen wie die im Handbuch des Abraham Geiger Kollegs definierte 

Regel, wonach «alle Mitglieder» des Kollegs über die Exmatrikulation von Studierenden infor-

miert werden. Wörtlich heisst es auf S. 52 des Handbuchs: 

«Eine Sitzung des Boards wird einberufen. Auf dieser Sitzung wird die Entscheidung 

getroffen, ob und wenn ja unter welchen Bedingungen der Studierende exmatrikuliert 

wird. Im Falle der Exmatrikulation erhält der Studierende einen offiziellen Brief des 

Board, der die Entscheidung bekannt gibt. Alle Mitglieder des Kollegs werden eben-

falls benachrichtigt. Der Studierende wird aus dem Kolleg ausgeschlossen. Er muss 

die Schlüssel abgeben, wird aus dem E-Mail-Verteiler gestrichen, die Stipendiengeber 

werden benachrichtigt. 

Wird eine ethische oder moralische Verfehlung erkannt, tritt das gleiche Verfahren in 

Kraft. Ist die ethische oder moralische Verfehlung ausserordentlich gravierend, wird 

der Studierende sofort beurlaubt und nach Anhörung gegebenenfalls sofort exmatri-

kuliert.» [Hervorh. d. Unterz.] 

Zu den Mitgliedern des Abraham Geiger Kollegs gehören gemäss § 2 der Geschäftsordnung ne-

ben der Leitung und den Angestellten auch alle Studierenden und somit Kommilitonen des je-

weils exmatrikulierten Studierenden. Es erschliesst sich nicht, weshalb sämtliche Studierende 

über die Exmatrikulation eines Kommilitonen unterrichtet werden sollten. Ein berechtigtes In-

teresse aller Studierenden, von der Exmatrikulation zu erfahren, das gegenüber den Interessen 

des exmatrikulierten Studierenden überwiegt, ist insoweit nicht ersichtlich. 

Vielmehr birgt dies sogar die Gefahr der Stigmatisierung und Ausgrenzung des exmatrikulierten 

Studierenden. Entsprechend gross ist die Macht, die den Entscheidern verliehen wird, weil sie 

nicht nur über den Erfolg und den Fortbestand des Studiums, sondern auch über das Ansehen 

des betroffenen Studierenden im (überschaubaren) Kreis der Rabbinats- bzw. Kan- toratsan-

wärter entscheiden. Dies gilt umso mehr, als die Gründe für den Ausschluss (u.a. «moralische 

Verfehlung») den Entscheidern einen sehr weiten Entscheidungsspielraum eröffnen und daher 

kaum überprüfbar sind. 

Regelungen, die eine derartige «Brandmarkung» bewirken können, sollten daher gestrichen 

werden. 
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IV. Effektive Kompetenzverteilung 

Die nach Auffassung der Untersuchungsführer häufig unklaren und intransparenten Regelun-

gen der einzelnen Einrichtungen leisten einer Ämterhäufung und einer Machtkonzentration auf 

einzelne Personen Vorschub. Es wird insoweit empfohlen, Zuständigkeiten so zu organisieren, 

dass Wohl und Wehe der Studierenden nicht von einer einzelnen Person oder einem einzelnen 

Gremium abhängen. Vielmehr sollten wesentliche Zuständigkeiten unter verschiedenen Ent-

scheidungsträgern aufgeteilt werden. 

Anschaulich kann insoweit die am Abraham Geiger Kolleg lange Zeit herrschende Machtkon-

zentration auf Herrn Homolka dargestellt werden: 

Das Abraham Geiger Kolleg hatte laut Mitteilung der Kanzlerin vom 17.05.2022 zum damaligen 

Zeitpunkt 15 fest angestellte Mitarbeitende (darunter auch geringfügig Beschäftigte und studen-

tische Hilfskräfte), die in 17 Gremien vertreten sind. Schon insoweit drängt sich auf, dass es in 

den zahlreichen Gremien zu personellen Überschneidungen kommen muss. Aus der Geschäfts-

ordnung und dem Handbuch wird nach Einschätzung der Untersuchungsführer überdies deut-

lich, dass alle wesentlichen Entscheidungen am Abraham Geiger Kolleg von Herrn Homolka als 

dem (bis Mai 2022) langjährigen geschäftsführenden Rektor gelenkt werden konnten. Er 

konnte ausweislich der in der Geschäftsordnung niedergelegten Aufgabenverteilung das Stu-

dium am Abraham Geiger Kolleg in wesentlichen Teilen bestimmen. 

So hatte er, neben seinen ohnehin (originären) umfassenden Kompetenzen (§ 5 der Geschäfts-

ordnung), die Leitung der wesentlichen Gremien inne, namentlich der Konferenz des rabbini-

schen und kantoralen Boards des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt und der Konferenz 

der Abteilungsleitenden. In der Konferenz des rabbinischen und kantoralen Boards des Zent-

rums für das Jüdisch-Geistliche Amt stand ihm sogar ein Vetorecht «in allen Entscheidungen» 

zu. Damit konnte er faktisch nahezu das gesamte Studium bestimmen und darauf Einfluss neh-

men – angefangen von der Entscheidung über die Aufnahme zum Studium, über Evaluationen 

während des Studiums bis hin zur Frage, ob Studierende zur Ordination oder Investitur vorge-

schlagen oder ob sie exmatrikuliert wurden. 

Angesichts der dargestellten umfassenden Machtfülle empfiehlt es sich, Kompetenzen inner-

halb der Einrichtungen so aufzuteilen, dass eine Machtkonzentration vermieden und eine mög-

lichst unabhängige und neutrale Entscheidung gewährleistet wird. 
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V. Effektive Kontrolle und Dokumentation 

Die Einhaltung von Regeln muss einer effektiven Kontrolle unterworfen sein. Diese setzt interne 

und externe Kontrollmechanismen voraus, die zur Aufdeckung von Regelverstössen beitragen 

und ggf. eine Sanktionierung ermöglichen. Hierbei muss sichergestellt werden, dass eine Kon-

trolle ohne Ansehen der Person erfolgt und mithin auch die Führungspersonen einer Einrich-

tung erfasst werden. Gegenstand einer effektiven Kontrolle ist dabei stets ein transparentes und 

im Sinne der Nachprüfbarkeit dokumentiertes Vorgehen. 

Hierbei sind folgende Massnahmen essenziell: 

1. Interne Kontrolle 

Eine effektive Kontrolle der Einhaltung von Regeln setzt zunächst die Schaffung interner Kon-

trollmechanismen voraus. Hierzu sind folgende Massnahmen empfehlenswert: 

• Installation eines unabhängigen Aufsichtsgremiums, 

• Festlegung von Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsgremium, 

• Einstellung eines Compliance-Officers bzw. eines Ansprechpartners für Compliance- 

Themen, 

• Ausstattung des Compliance-Officers bzw. des Ansprechpartners für Compliance- The-

men mit weitreichenden Befugnissen und besonderem Kündigungsschutz, 

• Festlegung von Regeln zum Ausschluss von Ämterhäufung (insb. hinsichtlich Ämtern, 

bei denen Interessenkonflikte drohen), 

• Vermeidung von Automatismen bei der Besetzung von Ämtern, 

• Einführung eines Mehr-Augen-Prinzips für alle wesentlichen Entscheidungen. 

Wesentliche Ursache für das im Raum stehende mutmassliche Fehlverhalten ist nach Auffas-

sung der Untersuchungsführer der Umstand, dass Herr Homolka in den meisten der untersu-

chungsgegenständlichen Einrichtungen jedenfalls zeitweise eine leitende Funktion inne- 

hatte oder – dies gilt für die Allgemeine Rabbinerkonferenz — offenbar auch ohne Ausübung 

eines Leitungsamtes enormen Einfluss hatte. Durch diese Ämterhäufung reichte sein Einfluss 

nach Einschätzung der Untersuchungsführer so weit, dass er die Möglichkeit hatte, die Karriere 

von Rabbinern und Kantoren zu zerstören oder ihr jedenfalls nachhaltig zu schaden. Der Macht-
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fülle von Herrn Homolka standen nach dem Dafürhalten der Untersuchungsführer keine effek-

tiven internen Kontrollmechanismen zur Einhaltung von Regeln bzw. Vermeidung willkürlicher 

Entscheidungen gegenüber. 

Sofern in einzelnen der untersuchten Einrichtungen interne Kontrollen eingerichtet sind, liegt 

der Fokus dieser Kontrollsysteme nach Auffassung der Untersuchungsführer in erster Linie auf 

der Kontrolle der Studierenden. So entscheidet etwa am Abraham Geiger Kolleg das Rabbini-

sche oder das Kantorale Board im Falle von «ethischen oder moralischen Verfehlungen» von 

Studierenden über deren sofortige Exmatrikulation. Das Verfahren wird im Handbuch des Kol-

legs dezidiert beschrieben. Dagegen bleibt völlig unklar, ob und auf welchen Wegen Fehlverhal-

ten von Lehrkräften oder Leitungspersonen gemeldet werden kann und ob und wie Fehlverhal-

ten verfolgt und ggf. sanktioniert wird. Es fehlt nach den den Untersuchungsführern vorliegen-

den Informationen eine Anlaufstelle für Studierende, die Fehlverhalten von Lehrkräften oder 

Leitungspersonen wahrgenommen oder selbst erlebt haben. 

Indem auf der einen Seite konkrete Regelungen zur Sanktionierung von Studierenden bestehen, 

auf der anderen Seite interne Mechanismen zur Kontrolle von Lehrkräften und Leitungsperso-

nal jedoch fehlen, wurde ein Ungleichgewicht geschaffen, das bei Studierenden den Eindruck 

erwecken kann, allein sie müssten sich an Regeln halten. Das Fehlen einer von der Leitung un-

abhängigen Stelle und entsprechender Regelungen zum Verfahrensgang ist zudem geeignet, 

eine erhebliche Hemmschwelle zur Anzeige von erkanntem oder erlebtem Fehlverhalten zu 

schaffen. 

2. Hinweisgebersystem/Ombudsperson 

Weiterer Bestandteil einer effektiven Kontrolle ist die Installation eines Systems zur Meldung 

von Fehlverhalten. 

Hinweisgebersysteme werden in der Regel als interne Anlaufctellen in der Einrichtung einge-

richtet. Betroffene erhalten hierdurch die Möglichkeit, Fehlverhalten und Missstände anonym 

und ohne Angst vor Konsequenzen mitzuteilen. Ausgestaltet werden können Hinweis- 

gebersysteme u.a. durch die Errichtung von (E-Mail-)Briefkästen, die Einrichtung von Telefon-

hotlines oder in digitaler Form, etwa als App. 

Die zur Entgegennahme von Hinweisen berufene Stelle kann als interne oder externe Stelle aus-
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gestaltet sein. Als externe Meldestelle werden regelmässig sog. Ombudspersonen berufen. Om-

budspersonen sind häufig Rechtsanwälte, die für diese Tätigkeit spezielle Möglichkeiten zur 

Kontaktaufhahme einrichten. Sie sind in der Lage, erhaltene Hinweise zugleich auch rechtlich 

zu bewerten und an die Ansprechpartner in der Einrichtung zu kommunizieren. Auch hier muss 

die Meldung von Fehlverhalten in anonymer Form möglich sein. 

Interne und externe Meldestellen können kumulativ oder alternativ eingerichtet werden. Zwar 

bieten beide Systeme grundsätzlich die Möglichkeit zur anonymen Meldung. Mit Blick auf den 

überschaubaren Personenkreis in den einzelnen untersuchungsgegenständlichen Einrichtun-

gen dürfte die Wahrung der Anonymität bei einem internen Hinweisgebersystem aber ggf. 

Schwierigkeiten bereiten. 

Nach dem Eindruck der Untersuchungsführer wurden mögliches Fehlverhalten und mögliche 

Missstände häufig aus Sorge vor persönlichen Konsequenzen nicht gemeldet, weil man – wie 

etwa im Fall unter E. II. 1. i) – ggf. bereits erlebt hatte, wie in der Vergangenheit mit Kritik 

umgegangen wurde, oder weil man nach dem Bekanntwerden der Nichtordination von Hinweis-

geber A im unter E. II. i. h) dargestellten Fall schlicht Angst um seinen Studienplatz hatte. 

3. Dokumentation 

Bestandteil einer effektiven Kontrolle ist schliesslich auch die Dokumentation von Vereinbarun-

gen, Entscheidungen und Massnahmen. Eine Dokumentation schafft nicht nur Verbindlichkeit, 

sondern auch die Möglichkeit einer (späteren) Überprüfung. Folgende Massnahmen und Ent-

scheidungen sollten daher dokumentiert werden: 

• Personal-, Studien- und Mitgliederentscheidungen, 

• Vergabe und Abruf finanzieller Mittel, 

• Compliance-Vorfälle, ggf. mit Berichtspflichten, 

• Gremiensitzungen und Mitgliederversammlungen, 

• Gespräche über wesentliche Themen. 

Im Rahmen der Untersuchung ergaben sich für die Untersuchungsführer gewichtige Anhalts-

punkte dafür, dass Hintergründe für getroffene Entscheidungen sowie Gespräche und Verein-

barungen häufig nicht dokumentiert waren. Dies führte einerseits dazu, dass vielfach Vorgänge 

nicht nachvollziehbar waren und insofern – ggf. auch unbegründet – von Betroffenen in Zweifel 

gezogen wurden. Andererseits hat dies zur Folge, dass eine nachträgliche Überprüfung – so etwa 

auch im Rahmen der gegenständlichen Untersuchung – nicht (mehr) möglich ist. 
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VI. Zusammenfassende Bewertung 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass in den einzelnen untersuchungsgegenständlichen 

Einrichtungen zwar teilweise Regelungen existierten, die Fehlverhalten unterschiedlichster Na-

tur verhindern sollten und hierzu zum Teil grundsätzlich auch (abstrakt) geeignet waren; diese 

waren allerdings nach Einschätzung der Untersuchungsführer weitestgehend ineffektiv – nicht 

zuletzt, weil Herr Homolka nach Überzeugung der Untersuchungsführer selbst mutmassliches 

Fehlverhalten verantwortet hat, was er selbst allerdings bestreitet. 

Jenseits der Einrichtung «klassischer» Compliance- und Kontrollsysteme sind nach Auffassung 

der Untersuchungsführer strukturelle Veränderungen Mörderlich, um Fehlverhalten zukünftig 

vorzubeugen. Namentlich sollten Einrichtungen so strukturiert sein, dass Entscheidungen einer 

effektiven Kontrolle unterliegen und wesentliche Entscheidungsbefugnisse zwischen unter-

schiedlichen Entscheidungsträgern verteilt sind. 

Solange Einrichtungen in der Hand eines Einzelnen oder jedenfalls im wesentlichen Einfluss-

bereich derjenigen Person liegen, die nach Überzeugung der Untersuchungsführer mutmassli-

ches Fehlverhalten selbst verübt und vorgelebt hat, ist das Abstellen der o. g. Ursachen für die 

festgestellten Defizite kaum denkbar, weil es bereits an einem massgeblichen «Tone from the 

Top» fehlt. Dabei kann es nach Auffassung der Untersuchungsführer nicht ausreichen, Ämter 

nur ruhen zu lassen, insbesondere, wenn sie währenddessen von Personen ausgeübt werden, 

die gegenüber dem Inhaber des ruhenden Amts nach dem Befund der Untersuchungsführer 

faktisch weisungsgebunden oder jedenfalls von diesem im weitesten Sinne abhängig sind bzw. 

sich ihm «verbunden» fühlen. Ebenso wenig können die o. g. Probleme nach der Einschätzung 

der Untersuchungsführer durch eine Übertragung von Gesellschaftsanteilen an andere Institu-

tionen oder gar eine blosse Neugründung von Institutionen gelöst  
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werden, sofern diese ebenfalls im Einflussbereich derjenigen Person liegen, von der das mut-

massliche Fehlverhalten ausgeht. 

Hierdurch können weder Abhängigkeiten aufgelöst und Interessenkollisionen verhindert, noch 

kann Vertrauen geschaffen bzw. wiederhergestellt werden. Insoweit umfasst ein zukunftsgerich-

tetes Handeln aus Sicht der Untersuchungsführer denknotwendig auch ein «Aufbrechen» der 

aktuellen Strukturen bzw. institutioneilen Verknüpfungen zwischen den untersuchungsgegen-

ständlichen Einrichtungen. 

Ob die jüngsten personellen und strukturellen Entwicklungen innerhalb der untersuchten Ein-

richtungen hierzu beitragen, bleibt abzuwarten. 

Köln, den 13.09.2023 

Dr. Kerstin Stirner 
Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Strafrecht  

Prof. Dr. Björn Gercke 
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Strafrecht 
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H. Anhang 

Der nachfolgende Anhang beschränkt sich auf eine Darstellung derjenigen Dokumente, die aus 

öffentlich zugänglichen Quellen stammen. 

Es handelt sich hierbei um folgende Dokumente: 

1 Interview mit der ZEIT: «Das war Rufmord» 

2 Vertretungsbescheinigung Land Brandenburg vom 13.12.2021 

3 Liste Gesellschafter AGK gGmbH vom 13.11.2006 

4 Liste Gesellschafter AGK gGmbH vom 30.05.2022 

5 Liste Gesellschafter AGK gGmbH vom 30.01.2023 

6 Ausdruck Vereinsregister ELES e.V. vom 06.09.2023 

7 Protokoll Vereinssitzung ELES e. V. vom 26.03.2023 

8 Gesellschaftsvertrag AGK gGmbH vom 10.01.2023 

9 Beschluss Gesellschafterversammlung AGK gGmbH vom 03.04.2023 

10 Ausdruck Handelsregister AGK gGmbH vom 06.09.2023 

n Beschluss Gesellschafterversammlung AGK gGmbH vom 10.01.2023 

12 SJT-Richtlinie vom 29.04.2020 

13 Gesellschaftsgründungsvertrag ZFC gGmbH vom 23.04.2013 

14 Ausdruck Handelsregister ZFC gGmbH vom 06.09.2023 

15 Satzung ZFC gGmbH vom 10.01.2023 

16 Gesellschafterliste ZFC gGmbH vom 23.04.2013 

17 Gesellschafterliste ZFC gGmbH vom 30.05.2022 

18 Gesellschafterliste ZFC gGmbH vom 30.01.2023 

19 Beschluss Gesellschafterversammlung ZFC gGmbH vom 10.01.2023 

20 Handbook ZFC 

21 Vereinbarung über Zusammenarbeit zwischen SJT und ZFC aus Mai 2014 

22 Grundordnung Universität Potsdam vom 20.10.2009 

23 Studien- und Prüfungsordnung Bachelor SJT aus 2013 

24 Studien- und Prüfungsordnung Bachelor SJT aus 2017 

25 Studien- und Prüfungsordnung Bachelor SJT aus 2018 

26 Studien- und Prüfungsordnung Master SJT aus 2013 

27 Studien- und Prüfungsordnung Master SJT aus 2017 

28 Studien- und Prüfungsordnung Master SJT aus 2019 
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fcitfHffl ta ln<afh erd lir Mjgrt^j fielet dri «4M B '*> MMfaurg taiW'm'te MI'IPAita 

Vertretungsbescheinigung 

Die Leo Baeck Foundation ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 

Rechts. Sie hat ihren Sitz in Potsdam und unterlieg! gemäss § 4 Abs. 2 in 

Verbindung mit § 1 des StiftungsgesBtzes für das Land Brandenburg 

(StiflGBbg) der Rechtsaufsichl des Landes Brandenburg, die insoweit 

hier geführt wird 

Ihre Satzung, auf die im Übrigen Bezug genommen wird, hat in del mH 

Bescheid vom 25. Mai 2U18 genehmigten aktuellen Fassung auszugs-

weise folgenden Wortlaut 

§5 

Organ der Stiftung 

(4) Einziges Organ der Stiftung ts! der Vorstand. 

(2) Der Vorstand übt sein Amt ehrenamtlich aus, er hat Anspruch auf Er-

satz seiner Auslagen 

§6 

Stiftungsvorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus einer natürlichen Person. 

(2) Der erste Vorstand ist im Stiflungsgeschäfl bestellt Jeder Vorstand 

hat innerhalb von vier Wochen ab Amtsantritt einen Nachfolger so-

wie mindestens einen Ersalznachfolger zu bestimmen und dies der 

Stiftungsaufsichtsbehörde mitzuteilen Der jeweilige Nachfolger ist 

über seine Bestimmung zum Nachfolger unverzüglich zu unterrich-

ten. Er soll seine Bereitschaft, als Nachfolger des Vorstandes zur 

Verfügung zu stehen, schriftlich gegenüber der Stiftung erklären. 

(3) Oie Amtszeit des Vorstandes ist unbefristet Sie endet mit der Niede-

riegung des Amtes, mit dem Ableben oder mit der Bestellung eines 

Betreuers für den jeweils amtierenden Vorstand durch das Vor-

mundschaftsgencht.

Beglaubigte Kopie 

LAND BRANDENBURG Ministerium des Innern 

und für Kommunales 

Pol Nl .ZOUIWlb 
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(4) Veränderungen innerhalb des Vorstandes werden der Stiflungsaul-

sichtsbe- hörde unverzüglich angezeigt. Die Annahmeerklärungen 

und sonstige Beweisunterlagen über Vorstandsänderungen sind 

beizufügen 

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Stiftungsvorstandes 

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und aussergerichtlich 

Er ha! die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 

(2) Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung der Stiftung, insbeson-

dere die ordnungsgemässe Verwaltung des Stiftungsvermögens in 

Übereinstimmung mit dieser Stiftungsverfassung. 

(3) Der Vorstand kann zur Erfüllung seiner Aufgaben dritte Personen 

heranziehen Der Vorstand kann insbesondere bei Bedarf Bera-

tungsgremien berufen. 

i r 

Es wird bescheinigt, dass nach den von der Stiftung hier eingereichten 

Unterlagen zurzeit 

Herr Rabbiner Prol Dr Walter Homolka 

Schaperstrasse 15 1071S Sedin 

den Vorstand der «Leo Baeck Foundation» bildet. 

Die Gültigkeit dieser Vertretungsbescheinigung ist bis zum 13 Dezember 

2026 befristet. 

Die Stiftung ist n dem hier geführten Stiftungsverzeichnis unter der 

Nummer 115 eingetragen 

Potsdam, den 13. Dezember 2021 

tm Auftrag

 

 

 

<ite 2 Ministerium des Innern 

und für Kommunales 
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D't? w : nl ■ Ubareinslimmung der vorstehenden 

Fotokopie mit der Urschrill wird hiermit beglau-

bigt Berlin, den ^.ML2^J3>

Nntar 
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen öilddaten (Abschrift) mit 

dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift). 

Berlin, den 30.01.2023 

Andreas Borck, Notar
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Name 

Liste der Gesellschafter 

der ABRAHAM GEIGER KOLLEG 
gGmbH 

Sia/Wohnort Geschäftsanteil 

Dr. Walter Homolka, geb. 

am 21,05,1964, Theologe 

und Rabbiner, 

Leo Baeck Foundation 

(Stiftung in Branden-

burg), 

Schaperstrasse 35, 

10719 Berlin 

€ 2.500,00 

€ 20.000,00 

c/o Abraham Geiger 

Kolleg gGmbH, Am 

Neuen Palais 10, 

Haus 11, 14469 Pots-

dam 

€ 2.500,00 

Berlin, den 13.11.2006 
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Liste 

der Gesellschafter 

der Firma ABRAHAM GEIGER KOLLEG gGmbH 

URB 18944 P 

NlUtltf, VotflHMÜ. 
Geburtsdatum. 
Wnbnurt/Sitz 

Lfd. Nr. der 

Gest hiRsan teilt 
Betraf' tkt 
1 Geschäftsanteile 

Betrag einzelne Ge-

schäftsanteile in 

Prozent 
Gesamtbetrag der 

Gcscbataantd le 

in Prozent 

Vuriu- deruogen 

Leo Baeck Foundation (Stiftung in Brandenburgj 

Potsdam 

1 2 SW ,00 
€ 

10% 

100% 

Frw»*b durch Abtretung 

2 20 
000,00 e 

80% 
Erwerb du ruh Ahtrelurj 

3 2 500,00 
€ 

to%  

Gesamt 
 25.000,0

0€ 
100% ion%   

Die vorstehende Liste enthält die Veränderungen, die sich auf Grund meiner Urkunde vom 

20.05.2022 zur UR-Nr 454/2022 ergeben und stimml ansonsten mit den Eintragungen der zuletzt im 

Handelsregister aufgenommenen Liste überein. Die Veränderungen sind zum 20.05.2022 wirksam 

geworden 

Berlin, den 30/5.2022 

Andreas Borck, Notar 

0101422

Mtb 
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift] mit dem mir vorlie-

genden Papierdakument(Urschrift). 

Berlin, den 30.05.2022 

Andreas Gorck, Notai
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Liste 

der Gesellschafter 

der Firma ABRAHAM GEIGER KOLLEG gGmbH 

HRB 18944 P 

Name, Vorname, Gehurts-

diium. Uiihnnri 

1 rd. Nr, der Ge-

schäfts Anteile 

Betrag der Geschäftsanteile Bel rag einzelne Geschäftsanteile in 

Proust 

Gcu ml helrag der Gecchäf-

liDftteile ID Prozent 

Verändern Ilgen 

indische Gcmicinde zu Berlin, KDipcTxchsfl 

des öffentlichen Rechts. Berlin 

1 bis 25.000 je ,00S 0.004 % 100% Erwerb durch Abtretung 

Gewarnt 
 25 

000.00 € 

 100%   

Die vorstehende Liste enthält die Veränderungen, die sich auf Grund meiner Urkunde vom IB.01.2023 

zur LIVZ-Nr. 32/2023 ergeben und stimmt ansonsten mit den Eintragungen der zuletzt im Handelsregis-

ter aufgenommenen Liste überein. Die Veränderungen sind zum 24.01.2023 wirksam geworden 

 

> u ।

Berlin, den 30. Januar 2023 

Andreas Borck, Notar 



Gercke 

Wollschläger 

565 

 

 

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bildtiaten (Abschrift] mit dem mir vorliegen-

den Papierdoku ment (Urschrift). 

Berlin,den 31.01.2023 

Andreas ssorck. Notar
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3  
Dr PlüUiukktnü, Anuvjuoii^*20ii3 30fl^ Rulin 
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Hcrt<«20U
Protokoll der Vereinssitzung des Ernst Ludwig Ehrlich Studicnwerks eV. 

ELES-Hatus, Alt-Musbit 25,10559 Berlin 

24.03-20 23 

EHGEBN1SPROTOKOLL 

Anwesende VcreänsrziitgUeJct: 

- RA Katarina Seidler, amt Versand, Vctsaramhirigslatung (bis 14:15 Uhr) 

- RA Herma Bleiberg, amt Vorstand 

- Dr. Saadia Anusiewtcz-ssari 

- Prof Dr. Micha Brurnlik 

Sylvia Ehrlich 

- Benjamin Fischer 

Evgeniu Gosrrer, Vemmrulungsleiturig ab 14:15 Uhr 

-Prof De Ahr Pitum (bis 14:15 Uhr) 

Yury Sokoltw 

- Andreas Staraselski 

- Eh. Gregor Wctllrcrg (bis 14:15 Uhr) 

Abwesende Verefnsmirgiicdert 

- De Anasassia Pletouidrina (Stünmmchtsiibcrtiagungan Evgcrua Gor tret) 

- Pso£ Dr. Galina Puqata (Stimmiechtsübertzagung an Yury Sokolov) 

Rabbiner Prof. Dr. Walter Homolka (Stitniracchrsübcnragung an RA Katarina Sadler) 

Anwesend Qu die Geschäftsstelle: 

Dr. Michal Gr (Geschäftsführung 

- Annen Peschel (Leitung Finanzen & Verwaltung; Protokoll) 

Elena Lamtnok (Gremienariieit und Veranstaltungsorganisauon; Protokoll) 

Für den Börse 

- Prat Dr. Fredaek MusaO (abwesend, Grusswort per E-Mail vorab) 

Tagesordnung für die Sitzung: 

01. Begriiflucig 

OB. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

03. Genehmigung / Festlegung du Tagesordnung 

(M, Abberufung des Vorstands 

05. Neuwahl des Vorstands 

Oö Beratung über Änderungen da Satzung ELES cV und Beschlussfassung 

07. Beratung über Safieguarding-Richtlinie und Beschlussfassung 

ÜB Beratung über Mitgliedsantrag Prof. Di. Julius Schoeps und Beschlussfassung 

09. (NEU) Findung einer Nachfolge für Rabbiner Friberg, um allen religiösen Strömungen hui ELES nachhaltig die Möglichkeit tut entsprechenden rabbiuiiishcn Austausch zu bieten 

10. Verschiedenes 

Beginn der Verrammlung: 12:05 Uhr

Sctw 2 um 2 
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TOPk 

Begrüssung 

Die amc Vorsitzende RA Katarina Sadler begrüsst die anwesenden Mitglieder des Emst Ludwig Ehr&h Studknwcsk c.V und die Anwesenden seitens der Geschäfte teile. 

RA Seidler eriäuttn kurz den Anlass der Sitzung: Bei der im Juli 2022 beschlösse EC 11 Satzungsänderungen wusele irrtümlicherweise eine fehlerhafte- Satzung zm Grund-

lage genommen, die so nicht bä Gericht hmrettegt war Das Amtsgericht hatte um Klärung gebeten. Die eingcreidncn Satzungsänderungen wurden daraufhin zurückgezogen. 

Satzungsänderungen Jollen heute erneut beschlossen werden. 

RA Seidler weist darauf hin, dass durch den schaftithen Rückritt des Varsrands Vorsitzenden Rabbiner Prof. Dr. Walter Homolka Neuwahlen notig werden. Auch sie und 

RA Benno Blcibcrg ÜXITJI von ihren Ämtern zurück Water hiss bedankt sich RA Seidler bei dem abwesenden Mitglied Rabbiner Ptof. Dr I IOOIQUOI und würdigt seine 

Verdienste für das Studien werk. Sic äussert den Wunsch, dass ELES auch vKiterhm die Pluralität pritschen Lehens ibbUdet und damit der Grundgcckokc von ELES 

lebendig bleibt 

RA Seidler verliest das Grusswort von Prof Musall Anschliessend stellen sich alle anwesenden Vereinsnutglieder kurz vor, da es für einige das erste persönliche Zusammen 

treffen ISL 

TOP Z: 

Feststellung der Brisr.hltiss fähig keil 

RA Seidler weist dunuf hin, dass tDsgcKtmi 3 Stimnrvollrrtachtefl voriiegea. Dr. Amstassia Pteioukhinu hat ihre Summe AD E^erua Gastier übertragen, Prof Dr. Galica Putjata an Yury Sokolov, Rabbiner 

Homolka an RA Seidler- Die Beschlussfähigkeit wird fctcgesidlt 

TOPi 

Genehmigung / Festlegung der Tagesordnung 

RA Seidler bittet den Punkt 4 «Abberufung des Vorstands» von der Tagesordnung zu entnehmen, da der gesamte Vorland zucückgarrtcn ist Es gibt keine weiteren 

Ergänzungen. Die Tagesordnung wird rinstinurug mit einer Enthaltung angenommen. 

TOP 4t 

Abberufung des Vorstands: 

gestrichen 

TOP 5: 

Neuwahl des Vorstands 

Auf der leeren Magbedervcrsainmlung hatte RA Sedier bereits augEVüadigt, richt mehr bei Neuwahlen lut den VDraund zur Verfügung zu stehen. Mögliche Kandidaturen sollim in die Geschäftsstelle 

kommuniziert werden RA Studier dankt den dr» Personen, d» sieb UD Vorfeld bereit erklärt haben, für den neuen Vorstand zu kandidieren: Di. Anastasis Pletaukhina für den Vorsitz^ Kandidat»innen für 

den stellv. Vorsitz. EvgmM GostRf und Piu£ Dr. Abi Pitum. 

RA Sadler fragt, ob es weitere Kändidauirrii gibt Andrem SI»EO$E1$U möchte ebenfalls für den stellv. Verein kandidieren. Damit gibt es insgesasne vier Kart dich euren; 1 für d»t Vorsitz und 3 für den 

reib. Vorsitz Entsprechoxie Sununacttei wurden voibcnätK. Die WdJ findet geheim 

starr. Es bildet sich öne Wahlkomcnission von anwesenden Vcreinsrnit gliedern: Yury Sokolov und DT. Gregor Wettberg. 

Die Wohl des VotsucdsTOcstUcs und Auszählung komme zu folgendem Ergebnis: 14 abgegeben Stimmen, davon ist doe ungültig, 13 Ja-Sturmen. 

Dr. Arwstis&a PLef milch ins wird eins Din rntg (mit 13 fälligen Stimmen) als neue Vorstands Vorsitzende gewählt. 

Die 3 Kandidatinnen fiir den stellv. Vorsitz SEGUCD sich kurz vor Anschliessend weiden 

Wah bettel mit den Namen aller 3 Kandidatinnen werden verreib Jedes Mitglied hat 2 Stammen. Die Wahl der Stellvrmucr*innc ergibt folgendes Ergebnis: 

14 abgegebene Sonn neu, ulk 14 Sdmtneu sind gültig. Auf Evgeiua Gostrer entfallen 10 Summen+ auf Prof DT. Piuirn 7 Stimmen, auf Andreas Saroceiiki 5 Stimmen. Somit sind Evgcnia Getstrer und ProL 

Dt Pitum flJs stellvertretende Vorsitzende gewählt 

Alle VdEiRSniicglicder v crem barm zunächst Verschwiegenheit über das Ergebnis der Wahl, bis zeitglich alle Stipendiatinnen, Beirarsmitgüader und V eit rauer sdozert^mnen ober cku Ergebnis der 

Neuwahlen inEorrnien wurden. Geschäftsführerin Dr. Michal Or kündigt an, am Manag per E-Mail Stipendiat*innen, Beiratonn tglirdrr and Vertnuensdoseortnnen entsprechend zu uifDnninren. Eine Px 
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rasem irre i lang wird für die kommende Woche cbcnfilfc vorbereitet, 

RA Seidler wild gebeten, die Mit^i Server samml arg weitfrlnn zu leiten, auch wenn sie nun nicht mehr im Vorstand ist. RA Seidler Et ein verstanden. 

TOPfr 

Beratung Eber Änderungen der Satzung ELES e.V- und Beschlussfassung 

Alle Anwesenden haben die au^druckc Version des Entwurfes mir Änderungen der Sartang mit der Einladung zur MitglkrHerwcrsarnmliing erhalten. Es handelt sich um den 

Satztmgscntwuif, der bcititf auf der Mitgliederversammlung am 05.07 2022 beschiessen wurde (mit dürr Ausnahme), aber vom Gericht nicht nlrzepbEn weiden konnte, da 

sich die Änderung auf eine Fassung bezog, die bei Gericht nicht Eingetragen war Neu in dec jetzt vedirgendein Fassung ist lediglich, dass der Amtssitz von derzeit Potsdam 

nach Berlin verlegt werden soll, da auch der Gcsctraftssin in Berlin ist 

RA Seidler beantragt, die Abstimmung m hfe^»r vccunehmen, da alle einzelnen Änderungen bciocs ausführlich am 0 5.07.202 2 besprachen wurden Für eine Ab summ wog 

en : sapegibt es 13 Ja-Summen und 1 Enthaltung, Damir ist der Antrag aagciwaimcn. 

Die Abstimmung über die vorliegenden SsezungsMideningeti (s, Anhge) ende: mit folgendem Ergebnis: 13 Ja-Sammon, 1 Enthaltung. Damit ist die Satzung!; suKictwig 

aagerioimiKn.
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TOP 7: 
Baaruüg über Safcguarduigu Richtlinie und BtacfaluasfasBung 

Asse Anwesend»] haben mit der Einladung die au^Bdruckc Version des Entwurfes der Sa fegu^rding-Rxhdir)ic (s. Anlage) bekommen- Insgesamt wurde der Entwurf 

begrüsst und der KuaimissiDn für dir Arbeit gedankt Dis küssiutisbedarf gab es zu Punkt «1.3 Michacnissbmuch» 

Die Definition des Begriffe Mach rmi «braut h wurde als nicht hisste eben d onges cbätZL Dr. Wcccberg weise darauf hin, dass cs Inder auch Mn Strajiecbt öder im 

Dcliktsrcchcs keine: klart Definition, gebe Es gehe beispielsweise um die Frage des Voiatzcs oder ob etwas mit einer bestimmten Absicht g£?an werde. Das SniFrcchr üi hier 

als Massstab jcduch auch nicht zwingend. DL AnusicWKz-Baer wirft ein, QM5 in einer soldien Jtichtlhuc das «hisch-moralische Verhalten als Rahmen direeii sollte und 

empfiehlt eine Orieuticruq’ an positiven Kategoneu, wol Fctdwfh alten dann auch Sanktion» erb ar sei. Die Mii^iedtiversamEnJiingist sich einig, ehrt- Punkt 13. der 

Richtlinie aprachlxh und inhaltlich überarbeitet werden muss. 

Es werden 1 Anträge gesielte 

1. Antrag, die Richtlinie ui der vodiegenden Fassung 21* bcichiicsstn. 

Z Antrag die Richrhnie in der vorliegenden Fassung zu beschliessen, aber Nachbesserungen bei Punkt 1.3 varninehmcn. 

3. Antrag, die Richtlinie ah Diskussionsgrundlage so nutzen und ziutnsh mncthalb des Vereins zu übwaibettciL 

Für die Anträge wird wie folgt abgcstimnit 

1 .Antrag i Stimme 

£ Anträg – 5 Stimmen 

3 Antrag — 8 Stimmet] 

Dt Gregor Wecberg, Andreas Süiosclski (beides J unsre u) nnd Sandra Anus;ewicz-Baer erklärte sich berat, die Überarbeirung gctnEicKum zu übernehmen Dit Gcschaftss-

reflc wird weitere Unterlagen und Infertnatwrea aur Genese des Richtlinie beRÜscclI». Es wird vereminut, dass die Übeiadjdrung xasch Hat [finden soll, um eine zeitnahe 

Verahsclueduiig der Saiegouding- Rtchtlifiic zu ermöglichen. 

[OP 8: 

Beratung über Mitgliedern trag Prof- Dr. Julias H. Schoops und BCSGI Juusfasaong 

Mil seinem Schreiben an RA Bleibeig vom 15,12.2022 hat Prof Dt Julius Scboepo eine Anfrage auf Mitglied scharr gestdlL Seil Gründung der EIES EV. verfolge Prof Dr 

Schocps die Arbat und das Engagement des Vereins mit grossem Intarsie. Ausserdem bereite ET seit vielen Jahren die Entwicklungen als Yatrauensdozenr für das Studien 

werk RA Bleibeig unterstreicht, dass die Mitgliedschaft von Prof Dr. Schirps aufgrund seiner Reputation ein Gewinn fiir ELES sd- Prof Btumlfk pflichtet dem bei. ProE Dr. 

Pi mm reih diese Einschätzung, gibt jedoch za bedenken, dass der Verein TUST noch einen licien Platz har Vor dies ent Hintergrund mässe man sich fragen, ob man diesen 

Plata, an einen 80Jährigen vergeben mochte. Yury Sokol uv schlägt vor, Prof. 

Schoeps besser wicdei für dm Beirat zu gewinnen 

Aufgrund des bevorstehenden Bahnstrdks bzw. einer gerade abgesagten Zugsrnbinciung müssen RA Sodter, Dr. Wetrixeg und Prof. Dr. Pitum überrasch end vorzeitig vedassea. Zuvor wird über 4e 

Aufnahme von ftc£ Schocps abgestimmt Prof Dr Pinmi weist daraufhin, dass gern. 

Satzung üb» die tatsächliche Aufnahme der Vorstand entscheidet, dieses jedoch das Votum der Mitgliederversammlung berücksichtigen wird. 

Es erfolgt eine offene AbstirnniuQg, mit folgendem Ergebnis* 

- ä X Stimmen — für die Aufnahme von Prof Schocps 5 x Snmmcn – gegen de Aufnahme von Prof. 

Schocps 3 Enthaftungen 

TOP 9: 
Findung einer Nachfolge für Rabbiner Friberg, um allen religiösen Strömungen bei H-ES nachhaltig die Möglichkeit für entsprechenden rabbiriischco Austausch zu bieten 

RA Seidler stellt fest, dass die Auswahl der rabbiruschen StudttJcicmigcri xsbei nicht Angelegenheit des Vereins war und bittet Geschäftsfuhrenn Dr Or um eine kürze 

Beschreibung des Sachverhalts. 

Dr. Michal Or «Kutett, dass sdt den Anfängen des Studterrwcrks zwei rabbimsche Studieriater^mnen die Arbeit des Sludnziwerks begfateu, eia Uber niet und ein orthodoxer. 

Die Hauptaufgabe rabbinisehen Studienlciler*innen bestünde darin, Kollegs im ideellen Fördetprogtatrim religiös zu begleiten und darüber hinaus Wissen zu vermitteln und 

zu beraten.. Mit den rabbitii sehen Srudiailcitcrri wurden Honoiarverträge abgeschlossen. Rabbiner Mas Feldhake ist als Leitet des Programms Jewish Future Forum angestdlt, 

übernimmt aber ausitzlich Aufgaben für die liberale rabhiitischc StBdicnJeitirag bei ELES. Rabbiner Shaul Friberg ist Ende 2022 in den Ruhestand gegangen und sieht daher 

nicht mehr zur Verfügung Diese Posicon ist nachznbcsetzeu. Sie sei derzeit dazu mit verschiedenen RabbuierJ,inncu im Gespräch, zB. Igor Irkin und Rebecca Blady. En 

bestünde auch Kontakt zur Leitung der ORD und des Rabbutcnemin»^ Mehrere Rabbincr*inncn wurden bereits für die Teilnahme an den Bcgtüssungstagen Ende Mai in 
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Berlin eiugcladerL. 

RA Seidler erwähne lobend Rabbiner Julien Chaim Soussan Kid Rabbiner Apel, die sie beide sein empfehlen kann 

14:15 Uhr: 

RA Städler, Prof. Dr. Pinim und Dr. Wettbag verabschieden sich. Es wird eine Pause bis zum 11125 Uhr vereinbar. Evgutiu Gastier übernimmt die Versammltingdauitig 

Benjamin Fischec bietet an, weitem Vorschläge für die tabbinisehc Studicnkiturig an Dr. Or zu schicken. 

TOP 10: 

Verschiedenes 

Prof Dr. Micha Erurulik lebt die Arbeit von Rabbiner Homolka, unters trtlchi]odoch, dass sein schwerwiegende Vorwürfe wegen Machemissbrauchs gegen Hm erhoben 

wurden. Er bittet datier für die nächste Mitgiicdervcrsamnilung um folgenden Tagest! rdiiurigsptiiiJce 

- Ausschluss von Rabtäucz Prat Dr. Walter Homolka aus dem Verein. 

Evgerua Gastier bedankt sich bei assen Anwesenden und schliesst die Versauicihing. 

linde der Versammlung um I4r45 Uhi. 



Gercke 
Wollschläger 

Anhang 8 

572 

 

 

GESELLSCHAFTSVERTRÄG 

des 

ABRAHAM GEIGER KOLLEG 
gGmbH 

5) 
Firn. iS;® 

1. Che Finna der Gesellschaft Jaulet: 

' ABRAHAM GEIGER KOLLEG 

gGmbH 

2. Die Gesellschaft hat ihren SiU in Potsdam. 

j Die Geseiht ist berechtigt. Zweigniederlassungen to In- und Austod zu errichten. 

§2 
'segerta? id dw Untanuto'ms 

], Gegenstand des Unternehmens t^dic Ausbildung und Fortbildung von Rabbinern und Religionslchrcm insbesondere im 

Rahmen der Übernahme der Trägerschaft des erstes RabbinertcmiJiars in Deutschland nach der Schoah. 

3. Die Gesellschaft verfolgt ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige religiöse und wissenschaftliche Zwecke ein-

schliesslich der Berufsbildung im Sinne des Abschnitts «Steuerbegünstigte Zwecke» der Abgabenordnung (AO). 

3. Die ABRAHAM GEIGER KOLLEG gGmbH versteht sich als Teil der weltweiten libera-

len progressiven jüdischen Bewegung und fühlt sich der Weltunion für progressives Judentum 

und deren europäischer und nationaler Vertrelung zugehörig. 

Zweck der gemeinnützigen GeseHsciiafl ist die Ausbildung von Rabbinern und Religiotutlduern insbeson-

dere durch folgende Tätigkeiten 

(1) Ausbildung und Fortbildung von Rabbinern end Religionslehrem. 

(2) Aufbau und Unterhaltung wissenschaftliche Forschung und Lehre; 

(3) Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen; 

(4) Zusammenwirken und koordiniertes Vorgehen mit anderen wissenschaftlichen Organisationen und 

Einrichtungen, die dazu dienen können, den Gesell- Bchaftszwcck zu erreichen, 

(5) Zusammenarbeit und Koordination mit Einrichtungen der Wissenschaft des Judentums im Ausland; 

(6) Förderung wissenschaftlicha Publikationen. 

(7) Forderung. Koordination und Ausführung wissenschaftlicher Untersuchungen und Studien; 

(8) Beratung staatlicher Stellen bei der Planung und Ausführung wissenschaftlicher Fördcrungsprogra-

nune und Projekte

M 

l i 

/ / / 

i 

t t 
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4. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigen wirtschaftliche Zwecke, insbe-

sondere hat sie keine Gewinncrzietungeabsicht 

5. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmässigen Zwecke verwendet werden Die Gesellschaf-

ter erhallen keine Zuwendungen aus Gescllschaftsrnil- teln 

6. Die Gesellschaft darf keine Person durch Ausgaben begünstigen, die dem Zweck der Gesellschaft fiemd 

oder unverhältnismässig hoch and 

7. Bei Beendigung der Gesellschaft oder bei Wegfill de bisherigen Gesellschaftszweckes MU das Vermögen an 

die Union progressiver Juden in Deutschland e.V» Hannover, die es unmittelbar und ausschliesslich für ga-

non- nützige Zwecke zu verwenden hat Beschlüsse über die künftige Verwendung des Gesellschafts-

vcnnögcns dürfen nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter und der Genehmigung des Finanzamtes aus-

geführt werden. 

§3 

Dauer, Geschäftsjahr 

i Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet Geschäftsjahr ist das Kalen- dsjahr 

2. Das erste Geschäftsjahr beginn! mit dem Stichtag des Fonnweehsel und endet mit dem Ablauf des darauf-

folgenden 31. Dezember 

3. Alle vor Eintragung der Gesellschaft int Handelsregister vorgenonunenen ein schlägigen Geschäfte gelten 

als für die Gesellschaft geführt 

H 
Starcmkaprlal._StaninieirJv.er. 

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 

EURO 25.000,00 

(i.W.. Euro fünfundzwanzigtausend) 

2. Von diesem Stammkapital haben als Einlage Übernommen. 

a) Anjerjcap Friends of the Union ofProgressive Jews 

in Germany, Austria and Switzerland Inc £22 500,00 

b) Hen Dr. Walter Homolka £ 2.500,00
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3. Du Stammkapital wird durch Fortnwechael des bisherigen Rechtsträgers, des ABRA-

HAM GEIGER KOLLEG e.V., nach Massgabe des entsprechenden Um- wandlungs-

besdtluraes erbracht 

§5 

Verfilgungcpjbw Gestftäftsante^: 

I Verfügungen über Geschäftsanteile bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung aller 

Gesellschafter. Hiervon ausgenommen sind Vertilgungen zugunsten von Mitgesellschaf-

tern 

2 Gleiches gilt fiir die Etnriurttung einer Unterbeteiligung 

3 . § J 7 des GmbHG bleibt unberührt. 

§6 

Kündigung 

1. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, seine Mitgliedschaft mit einer Frist von 6 Monaien auf den Schluss eines Ge-

schäfiqahres durch angeschriebenen Brief an die Gesellschaft zu kündigen 

2. Kündigt ein Gesellschafter, wird die Gesellschaft nicht aufgelegt, sondern besteht mit den verbleibenden Gesell-

schaftern fort, es sei denn, diese beschliessen die Auflösung der Gesellschaft. 

3. Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist haben sich die Mitgesellschafter und die Gesellschaft 

darilbcr zu erklären, an wen der Geschäftsanteil des Kündigenden zu übertragen ist. 

4. Ist niemand berat, den Anteil des Kündigenden zu übernehmen, so ist dieser nach Mass-

gabe der folgenden Vorschrift™ (Jf 7. B) einzuziehen 

§7 

Hinziehung 

1 . Die Einziehung (Amortisation) von Gesclläftsanteilen ist zulässig, wenn der betroffene Ge-

sellschafter zustnnmt 

3 Für die Abfindung gilt § 8 

H 
Abfindung 

1 Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so hat er keinen Anspruch auf Ab-

findung.
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- 4-  

2 . Dies güt euch im Fall der Auflösung und Abwicklung der Gesellschaft 

3 Hiervon unberOhrt bleibt die Rückgewähr von Darlehen und sonstigen Einlagen, die in der Bilanz der 

Gesellschaft als Frcmdkapitsl aufgeführt sind. 

§9 
OrganejleiG ellscta.fi 

Organe do Gesellschaft sind 

die Gesellschaftervosainmlung, 

der Aulsichtsrat; . 

die Geschäftsführung ( 

Gscllschaftcrwcrsraimlung 

1 Es lindes jährlich emo ordentliche Gesellschafterversammlung – möglichst bis zum 30.06. eines Jahres- 

statt. 

In der jährlichen ordentlichen Gesellschaiierveriammluag sind insbesondere Beschlüsse zu folgenden 

Themen zu fassen: 

Feststellung des Jahresabschlusses für das vorangegangene Geschäftsjahr, 

- Ergehn; ^Verwendung mit Ausnahme der Ausschüttung einer Dividende; 

' gegebenenfalls die Bestellung von Geschäftsführern. Entlastung des Geschäftsführers und des Auf-

sichtsrates für das vorangegangene Geschäftsjahr, Verabschiedung des Budget-Entwurf», für das 

Folgejahr. 

Wahi des Aufeichtsrats. 

t 3 Die Versammlung wird durch einen der Geschäftsführer oder durch den Auf- 

sichtsrat einberufen- Die ladung erfolgt durch Bnef an die Gesellschafter mit et Oer Frist von zwei Wo-

chen, wobei der Tag der Ladung und der Versammlung nicht mitzurechnen sind Tagungsort, Tagungszeil 

und Tagesordnung sind m der Ladung mitzuteilcn. 

3 Ausserordentliche Get clirchsfler Versammlungen können auch auf Antrag eines Gesellschafters emberu-

fen werden. 

4 Den Vorsitz in der GeseUsehaftervnsMiimJung führt der Aufsichtsratsvonitzen 

de Dom dienst ältesten Geschäftsführer obliegt die Führung des Protokolls über die gefassten Beschlüsse, 

soweit diese nicht ohnedies notariell zu beurkunden sind. Die Protokolle sind von allen Aufsichtsratsmit-

gliedem und dem Geschäftsführer zu unterzeichnen 

J- 

§11 

GselJschafterbeschljtss 
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1 . Die Gesellschafter werden in der GeseJlschaftczversanimlung durch mindestens eine Person vertreten. Die 

Gesellschafter haben der Gesellschaft den Vertreter schriftlich mitzuleilai und einen Wechsel des Vertre-

ters rechtzeitig bekannt zu geben 

2 . Je 50,00 Euro eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. 

3 Eine Gesetlschafterversainmlinig ist nur beschlussfähig, wenn jeder Gesellschafter vertreten ist. Shnun-

rechtsvallmachten, auch unter Vertretern eines Gesellschafters, sind zulässig. Sie bedürfen der Schriftfonn 

4 GesellsehafterteMhlüsse werden mit einer Mehrheit der abgegebenen Summet gefasst, soweit nicht nach Gesetz 

und dieser Satzung eine grössere Mehrheit veu- geschriebeB ist. Änderungen dieser Satzung bedürfen eines 

einstimmig»! Beschlusses alle Gesellschafter 

5 GesellschafierbeschllUse können nur innerhalb eines Monats nach der Beschluss fassung durch Klage gegen 

die Gesellschaft angefochten werden 

§12 

Ag&ichisrai 

] Die Gesellschaft hat einen Aufeichtsrat, der aus drei Personen besteht, sofern die Gesellschafter dies beschliessen 

2 Soweit die American Friends of 4e Union of Progressive Jews in Germany, Austna and Switzerland Inc. Gesell-

schafterin ist, steht ihr das Recht zur Benennung eines Mitglieds des Acfetcbtsrates zu. Im Übrigen wird der 

Aufsichtsrat in der ordentlichen GesdlscJiaflcrversatiimlung eines jeden Jahres (§ W) gewählt Sein Amt er-

lischt mit Ablauf des vierten Jahres nach der ordentlichen Gesell- schafterversatnrnlung. tn der die Wahl 

erfolgt ist 

3 D er Au£st chtsrat i sl zuständig für 

die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern, die Genehmigung des Budgets, die Überwa-

chung der Geschäftsfilhrung. 

Neben dem Aufsichtsrat bleiben die Gesellschafter für die Bestellung und Abberufung 

von Geschäfisföhreni weiterhin zuständig. 

4 Der Aufsichtsrat wählt aus sein» Mitte seinen Vorsitzenden und gibt sich eine Geschäftsordnung 

5 § 52 GmbHG ist ansonsten nicht anwendbar
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geschäffafUhrwa. Vertretung 

1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Gcschiftsfilhrcr. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er 

die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Ge-

schäftsführer geraeinsebaft- licb oder durch erneu Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einein Prokuris-

ten vatreten. Auch wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, kann einem, mehreren oder allen 

Geschäftsführern Einzelveitretungsbefugnis untf/oder Befreiung von den Beschränkungen des $111 BGB 

erteilt werden 

Für Geschäftsführer, die Rechtsanwälte sind, wird die fachliche Unabhängigkeit per Be-

nifsausÜbung gewährleistet. Sie unterliegen keinen Weisungen, die eine eigenständige 

Analyse der Rechtslage und eine einzelfallorientierte Rechtsberatung ausschliessen. 

Rabbiner in leitender Funktion müssen der liberalen Bewegung im Sinne von § 2 Ziffer 3 

angehören. 

2 Ziffer 1. gilt für Liquidatoren entsprechend. 

j 14 

Beschrank»« der^s^411s.fü)i_ asbefugnis 

1. Die Geschäftsführer sind im InncnverhältBis m die allgemeinen oder speziellen Weisungen der Gesellschaf-

terversanunlung undtoder des AufsichtsrMs sowie an die Bestimmungen ihres Ansteliungsvertrages gebun-

den. 

1 Insbesondere ist im binenverhäitnis zu folgenden Rechtshandlungen die Zu- «imraung der Gesellschaft 

ewcrsamniiuiig notwendig: 

a) Erwerb, Veräusserung und Belastung von Grundstücken und Grundstücksgleichen Rechten; 

b) Investitionen, die vom vorgeleglen und genehmigten Werbe- und Vuwai tungshaiisbaJl abw eichen, 

a) Kreditaufcahme, -ge Währungen. Haftungsübernahmen oder Wechselte- 

gebungon; 

d) Abschluss von Dauerschuldverhflitmcsen, einschliesslich Verbandmit- gjiedschafteo; 

e) Abschluss und -Aufhebung von Arbeitsverhältnissen, soweit diese nicht projektbezogen rind; 

f) Erteilung von Prokura; 

g) VersoigungsEUsagcn aller Art. 

7- 

5 15 

Jahres Abschluss 
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Der Jahresabschluss (Bilanz., Gewinn- und Vcrlustrcdinuiig sowie Anhang) und der Lagebericht – so-

weit gesetzlich erfortietlicih – sind von der Gesellschaft noch gesetzlichen Bestimmungen, die für wittel-

grolJe Kapitalgesellschaften gehen, innerhalb der gesetzlichen Fristen, längstens bis zinn 30.04 eines 

jeden Geschäftsjahres, aufzustallen und der Geseikchaflcrvcrsammluiig bis zum 30.06 eines jeden Ge-

schäftsjahres zur Feststellung voraulegen 

$ 16 
GwellschafteTBUsici. ]tse 

Die Gesellschafter können filr besondere Aufgaben Ausschüsse Einsetzen, deren Befugnisse von der Gcscllschaf-

terversaninilung unbeschadet der Bestimmung von Gesetz und Satzung festzulegen sind 

§17 

Auflösung der Gnsellschefi 

Die Auflösung der Gciclischift bedarf der Zustimmung ^1» Gesellschaft». 

§18 
Wellt) ewcrbsvcrbol 

Die Gesellschafter unterliegen im Hinblick auf den Gesdlschaftszweck und Ihre GesellSchafterstellung kauern 

Wettbewerbs verbot. 

I» 
GründuuL aufeand 

Die Gesellschaft tragt die mit ibrer Gründung verbuudenen notwendigen Steuern, Nota Gerichts- und VeröSent-

lichtingskosten bis zur Höbe von 10.000,00 Euro. 

§20 
Bekssjntmachungsbialj 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger oder in an dessen Steile gesetzlich vorgeschne-

benen Bluttem
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Pf 

Schhissbestunr unsren 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt dieser 

Vertrag un übrigen wirksam. Die Gesdiscfiaftcr lind verpflichtet, die unwirksame Beslnnmung 

durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 

Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Volrgg stücken. 
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Gemäss f 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG bescheinige ich hiermit, dass die geänderten 

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss über die Änderung 

des Geselischafisvertrages vom Jü.01.2023 (UVZNr 25/2023 des Notars Andreas 

Borck, Berlin) und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt beim Han-

delsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages über-

einstimmen. 

Berlin, den 17. Januar 2023

(A. Borck) 

Notar 
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten {Abschrift) mit 

dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift). 

Berlin, den 20.Q1.2Ö23 

Andreas Borck. Notar
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Gesellscbafterversammlung der 

ABRAHAM GEIGER KOLLEG gGmbH 

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin ist die alleinige Gesellschafterin der im Han-

delsregister des Amtsgerichts Potsdam unter HRB 18944 P eingetragenen 

ABRAHAM GEIGER KOLLEG gGmbH 
mit dem Sitz in Potsdam. 

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Einberufung und Ankündi-

gung halten wir hiermit eine Gesellschafterversainmlung der GmbH ab und 

beschliessen einstimmig folgendes: 

Der Geschäftsführer, Herr Dr. Waller Homolka, Berlin, wird abbcnifen. Ihm 

wird Entlastung erteilt 

Die Erschienenen erklärten die Gesellscbafterversammlung sodann für been-

det. 

Berlin, den 3 ^1^3 , 

«Jüdische Gemeinde zu Berlin^/ ' vertreten durch die Vorstan ^Jriitglieder 

Die Vertretungsberechtigung ergibt sich aus dem Amtsblatt für Berlin vom 

20.12.2019 in Verbindung mit der Vertretungsregelung nach § 22 der Satzung 

der Jüdischen Gemeinde zu Berlin vom 20.12,2019. Die Vertretungsregelung 

lag in Urschrift vor und wird in beglaubigter Kopie als Anlage beigefugt. 

02/23594

Anhang 9 
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Vertretungaregelung nach § 22 der Satzung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 

«Die Gemeinde wird durch zwei Vorstandsmitglieder gerichtlich und aussergerichtlich vertre-

ten.» 

Die Mitglieder des Vorstandes beschliessen klarsteilend zur Vermeidung von Missverständ-

nissen, dass wichtige Verfügungen und Anweisungen des Vorstandes etc zwingend durch 

zwei Unterschriften gekennzeichnet sein müssen, von denen eine die des Vorstandsvorsitzen-

den ist. 

Die Geschäftsführerin führt die laufenden Geschäfte der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. 

Berlin, 20.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dr. Gld&rfwoffe ^i 

Hannelore Altmann 

Vorstandsmitglied 

Philipp Sigfnur 

Vorstandsmitglied 

Mil&na~Ro^^^weig- Win 

Geschäftsführerin 

WNlt\ Edward Datei 

^E^CJ Vorstandsmitglied 

x 7 7 * 

_X^ ZV^^n-» 

— Sara Nachama Vorstandsmitglied 

Dio wörtliche Übereinstimmung der vor-
stehancen Forckop.e mit Oer 
Urschrift wird hiermit beglaubigt. /V ■ 

Bertin, den DV. 26^'/ / 
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,D» Gemeinde wwd durch zwei Vacstan da rnitgl jeder gerichtlich und aussergen 
ertlich vertreten.* 

Die Mitglieder des Vorständen beschliessen klarstellend zur Vermeidung von Miss-
verständnissen, dass wichtige Verfügungen und Anweisungen dea Vorstandes etc. 
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Dr Gideon Joffe 
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Berlin, den 11.04.2C23 

Andreas Borck, Notar
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Gesellschaftcrvei Sammlung der 

ABRAHAM GEIGER KOLLEG gGmbH 

Die «Leo Baeck Foundation» Stiftung in Brandenburg ist die alleinige Gesellschafterin der 

im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter HRB 26190 P eingetragenen 

ABRAHAM GEIGER KOLLEG gGmbH 

mit dem Sitz in Potsdam. 

Unter Verzicht auf alle Formen und Fnsten der Einberufung und Ankündigung hält die Leo 

Baeck Foundation hiermit eine Gesellschafterversammlung der GmbH ab und beschliesst 

folgendes: 

Die Geschäftsführerin, Frau Rechtsanwältin Katarina Seidler. Hannover, wird mit soforti-

ger Wirkung abberufen. 

II.  

Zur neuen Geschäftsführerin wird bestellt: 

Frau Milena Rosenzweig-Winter, geb. 22.03.1985, wohnhaft in Berlin. 

Sie vertritt die Gesellschaft stets allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB 

befreit. 

III.  

Der Erschienene erklärte die Gesellschafterversammlung sodann für beendet. 

 
(I co Baeck Foundation. 

vertr. d. Prof Dr, Walter Homolka Vertretungsnachweis ist beigefügt) 

D2/23197

Anhang 11 

Berlin, den 10.01.2023 

^L|LL 
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Vertretungsbescheinigung 

Die Leo Baeck Foundation isl eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 

Rechts Sie hal ihren Sitz in Potsdam und irilerfregl gemäss § 4 Ahs. 2 in 

Verbindung mit § 1 des Sllftungsgeselzes dir das Land Brandenburg 

(SliftGBbg) der Rechtsaufsichf des Landes Brandenburg, die insoweit 

hier geführt wird 

Ihre Satzung, auf die im Übrigen Bezug genommen wind, hat in der mii 

Bescheid vom 29. Mai 2018 genehmigten aktuellen Fassung auszugs-

weise folgenden Wortlaut 

55 
Organ der Stiftung 

(1) Einziges Organ der Stiftung ist der Vorstand 

(2) Der Vorstand übt sein Amt ehrenamtlich aus, er hat Anspruch auf 

Ersatz seiner Auslagen 

§6 
Stiftungsvorstand 

(!) Der Vorstand besieht aus einer natürlichen Pereon 

(3) Der erste Vorstand ist im Stiftungsgeschäft bestellt. Jeder Vorstand 

hat Innerhalb von vier Wochen ab Amtsantritt einen Nachfolger so-

wie mindestens einen Ersatznachfolger zu bestimmen und dies der 

Sllftungsaufsichtsbehlfde mitzute-en Der jeweilige Nachfolger st 

über seine Bestimmung zum Nachfolger unverzüglich zu unterrich-

ten. Er soll seine Bereitschaft, als Nachfolger des Vorstandes zur 

Verfügung zu stehen, schriftlich gegenüber der Stiftung erklären. 

(4) Die Amtszeit des Vorstandes ist unbefristet. Sie endet mit der Nie-

derlegung des Amtes, mit dem Ableben oder mit der Bestellung ei-

nes Betreuers für den jeweils amtierenden Vorstand durch das Vor-

mundschaftsgericht  

Beglaubigte Kopie 

LAND BRANDENBURG Ministerium des Innern 

und für Kommunales 

M N>. JI»<lrl67Hf 
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(5) Veränderungen innerhalb des Vorstandes werden der Stlflungsauf-

sichlsbe- hörde unverzüglich angezeigt. Die Annahmeerklärungen 

und sonstige Beweisunterlagen über Vorstandsänderungen sind 

beizufügen. 

§7 

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Stiftungsvorstandes 

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und aussergerichtlich 

Er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 

(2) Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung der Stiftung, insbeson-

dere die ordnungsgemässe Verwaltung des Sliflungsvermögens in 

Übereinstimmung mit dieser Slrftungsverfassung. 

(3) Der Vorstand kann zur Erfüllung seiner Aufgaben drille Personen 

heranziehen Der Vorstand kann insbesondere bei Bedarf Bera-

tungsgremien berufen 

i- r 

Es wird bescheinig!, dass nach den von der Stiftung hier eingereichten 

Unterlagen zurzeit 

Herr Rabbiner Prof. Dr. Wailer Homofka 

Schaperstrasse 35,10719 Berlin 

den Vorstand der «Leo Baeck Foundation» blldel 

Oie Gültigkeildieser Vertretungsbescheinigung isl bis zum 13. Dezember 

2026 befristet. 

Die Stiftung ist in dem hier geführten Sliftungsverzeichnis unter der 

Nummer 115 eingetragen 

Polsdam, den 13. Dezember 2021 

Im Auftrag

 

iite2 Ministerium des Innern 

und für Kommunales 
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Die ««hier s Übereinstimmung der 

vorstehenden Fotcf.opig mit der Urschrift wird 

hiermit orglartbigt Berlin, den J..^..&1:2^.-

Notar 
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen BiJddaten (Abschrift} mit 

dem mir vorliegenden Papierdakument (Urschrift], 

Berlin, den 30.01.2023 

Andreas Borck, Notar
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School of Jewish Theology 

Richtlinie für fairen und respektvollen Umgang 

sowie den Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz 

und Studienort School of Jewish Theology an der Universität Potsdam

Anhang 12 

o^"^ 



Gercke 

Wollschläger 

599 

 

 

Präambel 

«Wer ist geehrt? Wer die Mitmenschen ehrt» (mAvot 4,1^ 

Die Mitglieder der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam legen Wert darauf, dass inner-

halb des Hochschullebens keine Person aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität, ethnischen oder sozia-

len Herkunft, ihres Alters, ihres Körpers, einer Behinderung, sexueller Orientierung, ihrer Religion. Welt-

anschauung, politischen Gesinnung oder ihres beruflichen oder akademischem Status benachteiligt Wird. 

Innerhalb der School of Jewish Theology wird darum eine Kultur des Hinsehens gefördert, die auf einem 

respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander basiert. An diesem Arbeitsplatz bzw. Studienort 

soll auf Fairness, Gleichbehandlung, wertschätzende Kommunikation und partnerschaftliches Verhalten 

aller Mitarbeitenden und Studierenden, insbesondere bei der Behandlung von Konflikten Wert gelegt wer-

den 

Hierzu gehört vor allem, dass wahrgenommene Probleme angesprochen, Wege gemeinsamer Lösungen 

gesucht und beschritten sowie von Diskriminierung Betroffene umfänglich unterstützt werden. An der 

School of Jewish Theology soll die Persönlichkeit jeder Einzelperson respektiert und deren Würde geachtet 

werden. Verhaltensweisen, die darauf abzielen, andere in ihrer Persönlichkeit zu verletzen, werden nicht 

toleriert. 

Mit dieser Richtlinie wird eine gemeinsame Selbstverpflichtung geschaffen, um Diskriminierung, Belästi-

gung und Gewalt, Nachstellung (Stalking) und Mobbing vorzubeugen und für den Konfliktfall Handlungs-

möglichkeiten und Anlaufstellen zur Unterstützung von Betroffenen aufzuzeigen. Die Richtlinie dient dem 

Abbau von und der Prävention gegen Diskriminierung. 

Erster Abschnitt: 

Leitprinzipien und Definitionen 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Die Richtlinie gilt für alle Mitglieder der School of Jewish Theology – Professorinnen, wissenschaftliche 

Mitarbeitende, wissenschaftliche Hilfskräfte, administrative Mitarbeitende und Studierende – sowie 

für alle Personen, die sich gastweise an der School of Jewish Theology aufhalten, wie zum Beispiel 

Gasthörerinnen, Doktorandinnen, Gastwissenschaftlerinnen, Privatdozentinnen, Honorarprofessorin-

nen, Lehrbeauftragte, Studierende. die Lehrveranstaltungen an der School of Jewish Theology besu-

chen und alle Angehörigen des Abraham Geiger Kollegs und Zacharias Frankel Colleges, die Tätigkei-

ten an der School of Jewish Theology ausüben. 

(2) Sie dient auch der Unterstützung der unter Satz 1 genannten Personengruppen, wenn diese auf dem 

Hochschulgelände der Universität Potsdam von Diskriminierung, Belästigung oder Gewalt, Nachstel-

lung oder Mobbing durch Dritte betroffen sind.  
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§2 
Leitprinzipien 

(1) Im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches übernehmen die Mitglieder der School of Jewish Theology 

die Verantwortung dafür, dass die Persönlichkeitsrechte aller unter § 1 Satz 1 genannten Personen 

unabhängig von geschlechtlicher Identität, ethnischer oder sozialer Herkunft, äusserer Erscheinung, 

Alter, Körper, Behinderung, sexueller Orientierung, Religion, Weltanschauung, politischer Gesin-

nung oder beruflichem oder akademischem Status respektiert und geschützt werden. 

(2) Alle unter § 1 Satz 1 genannten Personen verpflichten sich, dazu beizutragen, dass die School of 

Jewish Theology ein von Toleranz, Offenheit und gegenseitigem Respekt geprägter Arbeitsplatz und 

Studienort ist und bleibt 

(3) Insbesondere Mitglieder der School of Jewish Theology mit Leitungs-. Ausbildungs- und Qualifizie-

rungsfunktionen haben sich vorbildlich zu verhalten und ihnen zur Kenntnis gebrachtem Fehlver-

halten im Sinne dieser Richtlinie entgegenzutreten. 

(4) Betroffene werden ermutigt, ihre Rechte wahrzunehmen und über erlebte Fälle von Diskriminierung, 

Belästigung, Gewalt, Nachstellung oder Mobbing zu berichten, sich bei einer der Anlaufstellen der 

Universität Potsdam beraten zu lassen und ggf. Beschwerde einzureichen. Siehe § 9-11. 

(5) Unbeteiligte sind aufgefordert, nicht wegzuschauen, wenn sie Fälle von Diskriminierung, Belästi-

gung, Gewalt. Nachstellung oder Mobbing beobachten, sondern den Betroffenen ihre Hilfe anzubie-

ten und sie bei der Problemlösung zu unterstützen. 

(6) Betroffenen sowie unbeteiligten Zeug'innen, die Vorfälle melden, wird versichert, dass Ihnen, gemäss 

des Massregelungsverbots des AGG § 16, daraus keinerlei Nachteile erwachsen. 

Verbot von und Schutz vor Benachteiligung 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet die Benachteiligung von Beschäftigten aus 

Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-

rung, des Alters oder der sexuellen Identität (AGG § 7). Es verpflichtet zudem Arbeitgeber'innen, Mass-

nahmen zum Schutz vor entsprechender Benachteiligung zu treffen (AGG § 12). 

§4 
Begriffsbestimmungen 

Die hier genannten Definitionen stellen keinen abschliessenden Katalog dar. sollen aber möglichst um-

fangreich dafür sensibilisieren, durch welche Handlungen Menschen diskriminiert, belästigt etc. werden 

Als besonders schwerwiegend wird es angesehen, wenn Diskriminierung, sexualisierte oder rassistisch mo-

tivierte Belästigung und Gewalt, Nachstellung oder Mobbing von Personen mit Leitungs- oder Betreuungs-

aufgaben ausgeht und von diesen gegen Nachgeordnete gerichtet ist. 

4 

1. Diskriminierung 

Eine Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person aufgrund eines unter § 2 Satz 1 genannten Merkmals 

§3 
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eine Benachteiligung oder persönlichkeitsverletzende Behandlung erfährt. Jede Form von Benachteili-

gung, Nichtbeachtung. Geringschätzung, Herabsetzung, Ausschluss oder unzulässiger Ungteichbehand-

lung von einzelnen Menschen oder Gruppen aufgrund von tatsächlichen oder zugeschriebenen gruppen-

spezifischen Merkmalen ist diskriminierend. 

2. Mehrfachdiskriminierung 

Da menschliche Identität und Erfahrung sich aus den unter § 2 Satz 1 genannten Merkmalen zusammen-

setzt, kommen oft komplexere, vielschichtige Diskriminierungsmuster zum Tragen. Demnach können Per-

sonen aus mehreren separaten Gründen, aber auch aus mehreren Gründen gleichzeitig diskriminiert wer-

den. Beispielsweise ist sexualisierte und rassistische Gewalt in der Lebenserfahrung vieler Menschen mit-

einander verknüpft. Eine fehlende Sensibilität gegenüber Mehrfachdiskriminierung hat zur Folge, dass 

Diskriminierungskategorien hierarchisiert und Betroffene vorrangig in jenen Kontext eingeordnet werden, 

in welchem sie eine privilegierte Position geniessen (vgl. bukof Handreichung «Mehrfachdiskriminierun-

gen und SDG im Kontext Hochschule»). 

3. Sexualisiert ■ oder ras istisch, religiös oder politisch motivierte Belästigung und G iwalt 

sind beispielsweise folgende verbale, non-verbale oder tätliche Handlungen: 

a) Aushängen, Verbreiten oder Zeigen von Bildern sexistischen, rassistischen oder religiös bzw. 

politisch diskriminierenden Inhalts (z.B. Poster, Bildschirmschoner, Kalender, Software), 

b) sexistische, rassistische oder religiös bzw. politisch diskriminierende Schmierereien, 

c) Kopie. Anwendung und/oder Nutzung von EDV-Daten pornographischen, rassisti-

schen oder sonstigen diskriminierenden Inhaltes auf Diensteomputern und EDV-Anlagen 

des Instituts bzw. der Hochschule, 

d) sexistische, rassistische oder religiös bzw. politisch diskriminierende Anrede von Per-

sonen (auch die Nutzung von «Kosewörtern») und beleidigende Äusserungen, 

e) unerwünschte verbale sexuelle Annäherungsversuche, 

f) sexuell anzügliche, rassistische oder religiös bzw. politisch diskriminierende 

Bemerkungen, Äusserungen, Wtze, Kommentare Über andere Personen, deren 

Aussehen oder deren Körper, 

g) unerwünschter, unnötiger körperlicher Kontakt, 

h) Aufforderung zu sexuellen Handlungen, 

I) Androhung von Gewalt, Verfolgung, Nötigung, 

j) körperliche Übergriffe und Vergewaltigung. 

4. Nachstellung 

Nachstellung, auch als «Stalking» bekannt, bezeichnet das beabsichtigte und wiederholte Verfolgen, Auf-

lauem oder Belästigen eines Menschen, so dass dessen Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt 

oder sogar dessen empfundene Sicherheit bedroht werden (vgl. StGB § 238). Nachstellung zeigt sich in 

vielfältigen Erscheinungsformen: 

a) Telefonanrufe, SMS und Kontakt über andere Messenger-Dienste, Nachrichten auf dem Anruf-

beantworter, E-Mails zu allen Tages- und Nachtzeiten. 

5 

b) «Liebesbezeugungen» wie Liebesbriefe. Blumen, Geschenke, 

c) Bestellungen von Warensendungen im Namen der betroffenen Person, 

d) Anwesenheit sowie das Verfolgen und Auflauern, zum Beispiel vor der Wohnung, dem Arbeits-

platz, dem Supermarkt. 

e) Falschbeschuldigungen, zum Beispiel gegenüber dem'der ArbeitergebePin, 
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f) Ausfragen des Bekanntenkreises. 

g) Sachbeschädigungen, 

h) Beleidigungen. Verleumdungen. 

i) Bedrohungen, Nötigungen 

5. Mobbing 

Unter Mobbing ist systematisches und wiederholtes Anfeinden, Schikanieren und Ausgrenzen zu verste-

hen, mit dem Ziel oder der Konsequenz, dass die gemobbte/n Person/en verunsichert und herabgewürdigt 

und aus dem Studien- bzw Arbeitsumfeld ausgegrenzt wird/werden Diese Handlungen können auch über 

digitale Medien verübt werden. Mobbing kann sich u. a in folgenden verbalen, non-verbalen oder tätlichen 

Handlungen zeigen: 

a) Verbreitung von Gerüchten über Beschäftigte bzw. Studierende, 

b) systematisches Zurückhaiten von Studien- oder arbeitsrelevanten Informationen, 

c) Verweigerung von Studien- oder arbeitsrelevanten Kontakten, Ausschluss aus Gesprächen, 

d) Zuweisung sinnloser, kränkender, unlösbarer, gesundheitsschädigender oder gar keiner Aufga-

ben durch Personen mit Leitungs- und Betreuungsaufgaben, 

e) Beleidigungen, ehrverletzende und demütigende Behandlung, 

f) Bedrohungen, Nötigungen, Demütigung» n vor Anderen, 

g) absichtliches Herbeiführen von Stress, 

h) Handgreiflichkeiten bis zu direkter Gewalt. 

§5 
Grundsätze 

(1) Benachteiligungen i. S des § 4 stellen Verletzungen der Persönlichkeitsrechte dar und können zudem 

arbeitsvertragliche oder dienstrechtliche Pflichtverletzungen darstellen oder auch Strafrechtstatbe-

stände erfüllen 

(2) Das Brandenburgische Hochschulgesetz (BbgHG) §15 Satz 1 stuft die vorsätzliche Anwendung oder 

Androhung von Gewalt bzw. Aufforderung zur Gewalt durch Studierende als Ordnungsverstoss ein, 

wenn dabei Betriebsabläufe der Hochschule (z.B. Lehrveranstaltungen) behindert oder Hochschul-

angehörige von ihren Rechten und Pflichten abgehalten werden (sollen). Als Konsequenz können 

Ordnungsmassnahmen, bis hin zum Ausschluss aus Lehrveranstaltungen oder der Exmatrikulation 

verhängt werden (BbgHG § 15 Satz 2). 

(3) Verstösse gegen die Leitprinzipien können bei Interesse der betroffenen Person,en, auf Wunsch auch 

anonymisiert, jederzeit bspw. im Kreise einer Statusgruppe oder im Rahmen institutsinterner Sit-

zungen zur Sprache gebracht werden, Insbesondere sind alle der unter 

§ 1 Satz 1 genannten Personen dazu angehalten, auf diskriminierenden Sprachgebrauch inner-

halb der School of Jewish Theology hinzuweisen und einander diesbezüglich zu sensibilisieren. 

(4) Unabhängig von den unter Satz 3 genannten institutsinternen Massnahmen werden Be-

troffene bei der Wahrnehmung von Beratungsmöglichkeiten und Beschwerde verfahren um-

fänglich unterstützt. 

Zweiter Abschnitt: 
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Prävention 

§6 
Pflichten der Institutsleitung und Personen mit 

Leitungs- und Betreuungsaufgaben 

(1) Die School of Jewish Theo.ogy hat die Pflicht, die unter § 1 Satz 1 genannten Personen aus den unter 

§ 2 Satz 1 genannten Gründen weder unmittelbar noch mittelbar zu benachteiligen (AGG § 7). Sie ist 

zudem verpflichtet, diese vor Benachteiligungen oder Diskriminierungen durch andere Beschäftigte, 

Studierende oder sonstige Dritte innerhalb der School of Jewish Theology zu schützen (AGG § 12), 

(2) Die School of Jewish Theology verpflichtet sich des Weiteren, in Abstimmung mit Betroffenen, Per-

sonen, die nachweislich gegen die unter § 2 formulierten Leitprinzipien verstossen mit ihrem Fehl-

verhalten zu konfrontieren und Betroffene im Falle eines Beschwerdeverfahrens zu unterstützen. 

(3) Die School of Jewish Theology trägt dafür Sorge, dass von Diskriminierung Betroffenen sowie Zeu-

ginnen und insbesondere Beschwerde führenden Personen keine Nachteile entstehen (Massrege-

lungsverbot, vgl. AGG § 16) 

(4) Mitglieder der School of Jewish Theology mit Personalverantwortung und/oder mit Leitungs-, Aus-

bildungs- und Qualifizierungsfunktionen in Lehre, Forschung, Verwaltung und Selbstverwaltung 

verpflichten sich, 

a) durch ihr Verhalten und geeignete präventive Massnahmen dazu beizutragen, dass der wert-

schätzende und diskriminierungsfreie Umgang miteinander gefördert und die Integrität aller 

Beschäftigten und Studierenden respektiert wird, 

b) dafür Sorge zu tragen, dass Abhängigkeitsverhältnisse im Studium sowie am Ausbildungs- und 

Arbeitsplatz nicht ausgenutzt werden, 

c) Beschwerden über und Hinweisen auf Fälle von Diskriminierung, Belästigung und Gewalt, Mob-

bing und Nachstellung nachzugehen, Betroffene zu beraten und zu unterstützen bzw ihnen ent-

sprechende Hilfe zu vermitteln und Lösungsmöglichkeiten zu suchen, auch unter Inanspruch-

nahme der zuständigen Anlaufstellen der Hochschule 

d) Im Falle der Nichtbeachtung von a) bis c) sind sie von der <nstitutsleitung bzw, dem oder der 

nächsthöheren Vorgesetzten auf ihre Verantwortung hinzuweisen 

§7 
Massnahmen zur Prävention 

(1) Die Mitglieder der School of Jewish Theology verpflichten sich zu folgenden Massnahmen zur Prä-

vention von Diskriminierung, Belästigung, Gewalt, Mobbing sowie Nachstellung: 

a) Kenntnisnahme und Selbstverpflichtung der «Richtlinie für fairen und respektvollen Umgang 

sowie den Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz und Studienort School of Jewish Theo-

logy an der Universität Potsdam» durch alle unter § 1 Satz 1 genannten Personen, 

b) Aufnahme dieser selbstverpflichtenden Richtlinie in die Institutssatzung, 

c) Veröffentlichung dieser selbstverpflichtenden Richtlinie auf der Homepage der School of 

Jewish Theology, 

d) aktualisierte Visualisierung von Kernpunkten der Richtlinie bzw zur Sensibilisierung deren 

Thematik im Institutsgebäude, einschliesslich aktueller Kontaktdaten von Beratungsstellen der 

Universität Potsdam, 

e) regelmässige, mindestens jährliche, Überprüfung der Kenntnis und Einhaltung der selbstver-

pflichtenden Richtiinie und bei Bedarf erneute Information, Sensibilisierung oder Schulung 
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der unter § 1 Satz 1 genannten Personen sowie Aktualisierung der Richtlinie durch den Insti-

tutsrat der School of Jewish Theology 

(2) Zum generellen Schutz der unter § 1 Satz 1 genannten Personen werden diese über das allgemeine 

Sicherheitskonzept der School of Jewish Theology informiert bzw. regelmässig geschult. 

Dritter Abschnitt; 

Beschwerdeverfahren 

§8 
Grundsätzliches 

Ein Beschwerdeverfahren besteht aus Beratungen (nichtförmliches Verfahren) und der Beschwerde bei der 

Beschwerdestelle (förmliches Verfahren), 

§9 
Beratung und Begleitung im Beschwerdeverfahren 

(1) Dem in § 1 Satz 1 genannten Personenkreis stehen an der Universität Potsdam verschiedene Bera-

tungsstellen zu Beratungsgesprächen über eigene Schutz- und Handlungsmöglichkelten gegen Dis-

kriminierung, Belästigung und Gewalt Nachstellung und Mobbing zur Verfügung (Satz 3), Die Bera-

tungsstellen unterstützen Betroffene bei der Wahrnehmung ihrer Belange und begleiten diese auf 

Wunsch auch auf dem Weg zu einer förmlichen Beschwerde (vgl § 11). Dazu gehört auch, das münd-

lich vorgetragene Beschwerdeanliegen der Betroffenen schriftlich zu formulieren und zur Einrei-

chung an die Beschwerdestelle (§ 10) niederzuschreiüen, sofern die beschwerdeführende Person dies 

wünscht und ein förmliches Beschwardsverfahren einleiten will. Näheres zum Beschwerdeverfahren 

wird hier in §11 erläutert. 

8 

(2) Alle Beratungsgespräche nach Satz 1 werden absolut vertraulich behandelt, es sei denn, die Ge-

sprächspartnerinnen vereinbaren gemeinsam die Weitergabe des Gesprächsinhalts oder von Teilen 

des Gesprächsinhalts an Dritte. 

(3) Folgende Beratungsstellen stehen Betroffenen zur Verfügung: 

a) Zentrale und Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität Potsdam, 

b) Ombudsperson gern, Art. 19 der Grundordnung der Universität Potsdam (zur Moderation in 

Konflikt- und Streitfällen), 

c) PersonaIvertretung der Universität Potsdam, 

d) Schwerbehindertenvertretung für Beschäftigte der Universität Potsdam, 

e) Dezernat für Rechts- und Personalangelegenheiten der Universität Potsdam. 

f) Psychologische Beratung für Studierende der Universität Potsdam. 

g) Beratung für Studierende der Universität Potsdam mit gesundheitlicher Beeinträchtigung / Be-

hinderung, 

h) Referat Geschlechterpolitik des AStA der Universität Potsdam, 

i) Referat Antirassismus des AStA der Universität Potsdam 
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§W 
Beschwerdestelle 

Beschwerdestelle gemäss § 13 AGG ist das Personal- und Rechtsdezernat der Universität Potsdam 

(D3). Dieses befindet sich am Campus Neues Palais im Haus 3. Zuständige^ Ansprechpartnerin ist hier die 

Dezernatsleitung sowie deren Stellvertretung 

§11 
Beschwerdeverfahren 

(1) Die Universität Potsdam ist gemäss Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (AGG) dazu verpflichtet, 

Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen wenn diese von Arbeitgeber*innen. Vorgesetz-

ten, anderen Beschäftigten ocer Dritten aufgrund «der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der 

Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität» (§ 1 AGG) 

eine Benachteiligung erfahren. 

(2) Das AGG erstreckt sich in der vorliegenden Fassung nur auf Beschäftigte, nicht jedoch auf Studie-

rende. Die Universität Potsdam wird daher mit Inkrafttreten des neuen Hochschulvertragi is (unter-

zeichnet am 21 März 2019) innerhalb von 2 Jahren eine hochschulweite Strategie zum Schute vor 

Diskriminierungen erarbeiten. Ten dieser Strategie wird auch eine Richtlinie sein, die die Diskrimi-

nierungsverbote des AGG aufgreift und in der Folge für alle Hochschulangehörigen gilt. Bis zu dieser 

Umsetzung bieten die in § 9 Satz 3 genannten Anlauf- und Beratungsstellen für Studierende eine 

Unterstützungsmöglichkeit. 

(3) Einer offiziellen Beschwerde geht i d. R. eine Beratung voraus. Betroffene sollten dafür die in §9 Säte 

3 genannten Anlauf- und Beratungsstellen nutzen. Auf Wunsch unterstützen die Gleichstellungsbe-

auftragten Betroffene bei einem Beschwerdeverfahren. 

9 

(4) Die in § 10 genannte Beschwerdestelle muss die vorliegende Beschwerde gemäss § 13 AGG prüfen 

und das Ergebnis der'dem beschwerdefütirenden Beschäftigen mitteiien (sog Beschwerderecht). 

(5) In der Folge sind gemäss § 14 AGG geeignete Massnahmen seitens der Arbeitgeber'innen zur Unter-

bindung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung zu treffen Unterbleibt dies seitens der Arbeit-

geber‘innen bzw zeigen sich die Massnahmen als cffensichtlich ungeeignet, sind die betroffenen Be-

schäftigten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, sofern dies zu ih-

rem Schutz erforderlich ist (§ 273 BGB bleibt unberührt) (sog. Leistungsverweigerungsrecht}. 

§12 
In-Kraft-Treten 

Diese selbstverpflichtende Richtlinie wird auf der Homepage der School of Jewish Theology veröffent-

licht und allen unter § 1 Satz 1 genannten Personen ausgehändigt. Sie tritt am Tag nach der Annahme 

durch den Institutsrat der School of Jewish Theology in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Institutsrats vom 29.04.2020
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Urkundanroiie Nr. 87/2013 

- dutchgehond rurainseiiig beschdaben-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

am 23.04.2013 

Vor dem unterzeichneten Notar 

□ r. Andreas Pochhammer 

Pücklerstrasse 27 in 14195 Berlin 

erschien heute: 

2 'i’irDUpstSri |lll^'R»*gr.lcr5Hvh^n ZtK-h:tn^s FnirtkelC ollesstJ tGmhl kGlnbH – Grund 

üng.d<:^

Anhang 13 

Verhandelt 

zu Berlin 
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2 

Herr Rabbiner Prof Dr, Walter Homolka 

geboren am 21.05.1954, 

wohnhaft Schaperatrasse 35 in 10179 Berlin , 

-von Person bekannt - 

Die Frage des Notars nach einer Vorbefassung im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 7 Be-

urkG wurde verneint 

Der Erschienene handelt nicht nur im eigenen Namen, sondern zugleich als Alleinvertre-

tungsberechtigten Vorstandsmitglied -von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit – 

mit Wirkung für die 

Leo Baeck Foundation 

(Stiftung in Brandenburg) 

c/o Abraham Geiger Kolleg gGmbH 

Am Neuen Palais 10, Haus 11 'n 14469 Potsdam 

Die Vertretungsbescheinigung der Stiftungsaufsicht vom 30.01.2013 lag im Original vor 

und wird in beglaubigter Fotokopie als Anlage zu dieser Urkunde genommen. 

Der trschienene bat um Beurkundung des nachstehenden 

Gesellschaftsgründungsvertrages 

und erklärt: 

1.  

Gründung 

Unter der Firma 

ZACHARIAS FRANKEL COLLEGE gGmbH 

mit dem Sitz in Potsdam,
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3 

errichten der Erschienene und die Leo Baeck Foundation eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, die ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige religiöse und wissenschaftliche 

Zwecke einschliesslich der Berufsbildung im Sinne des Abschnitts «Steuerbegünstigte Zwe-

cke» der Abgabenordnung (AO) verfolgt Es wird vereinbart, dass für das Gesellschaftsverhält-

nis der dieser Urkunde als Anlage und wesentlicher Bestandteil beigeheftete Gesellschaftsver-

trag massgebend ist. 

Das Stammkapital der Gesellschaft betragt EUR 25 000,00 und ist eingeteilt in 25.000,00 

Geschäftsanteile im Nennwert van je 1 EUR. Hiervon übernimmt 

ueo Baeck Foundation 24.000 Anteile ä 1,00 €, mit den Nrn 1 bis 24.000, 

gegen Bareinlage in Hohe der Nennbeträge, insgesamt 

24.000.00 € 

Rabbiner Prof. Dr. Walter Homolka 1.000 Anteile ä 1,0 €. mit den Nm. 24.001 bis 25.000, 

gegen Bareinlage in höhe der Nennbeträge. Insgesamt 

1.000,00 € 

Die Geschäftsanteile sind sofort in voller Höhe einzuzahlen. 

II 

Gesellscnafterversammlung 

Die Grundungsgesellschafter treten unter Verzicht auf sämtliche gesetzlichen und vertragli-

chen Formvorschriften zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und fasst folgenden 

Beschluss: 

Zum ersten Geschäftsführer der Gesellschaft wird bestellt: 

Herr Rabbiner Prof Dr. Walter Homolka, geboren am 21.05 1964, 

wohnhaft Schaperstrasse 35 in 10170 Bertin 

Er vertritt die Gesellschaft stets allein und ist stets von den Beschränkungen des § 181 BGB 

befreit. 
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4 

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst 

tll. 

Belehrungen, Hinweise 

- er Beteiligte wurde vom Notar darauf hingewiesen, 

dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung als solche erst mit der Eintragung im Han-

delsregister entsteht, 

- dass vor der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister in ihrem Namen Handelnde 

persönlich als Gesamtschuldner nach § 11 Abs. 2 GmbHG haften, 

- dass eine Vereinbarung, der zufolge die Gesellschaft einem Gesellschafter eine Leistung 

schuldet, die wirtschaftlich einer Rückzahlung der Einlage entspricht, der Erfüllung der Ein-

lageschuld nur unter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 5 GmbHG nicht entgegensteht, ins-

besondere in der Anmeldung gern § 8 GmbHG anzugeben ist, 

zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit der GmbH behördliche Genehmigungen erforderlich 

sein können, 

- die Gesellschafter der Gesellschaft solidarisch für den Schaden haften, der dadurch entsteht, 

dass sie vorsätzlich oder grob fahrlässig einer Person die Führung der Geschäfts überlassen, 

die nicht Geschäftsführer sein kann, und diese Person die Ihr gegenüber der Gesellschaft be-

stehenden Obliegenheiten verletzt. 

dass eine öffentliche Zustellung droht, wenn eine Zustellung unter der Geschäftsanschnfl 

nicht erfolgen kann 

Eine steuerliche Beratung wurde vom Notar weder verlangt noch erteilt 

iv. 

Vollmachten 
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Zur Erklärung und Anmeldung etwaiger auf Verlangen von Gerichten oder Behörden erfor-

derlich werdender Änderungen ces Gesellschaftsvertrages oder der Anmeldung bis zur Eintra-

gung der Gesellschaft bevollmächtigen die Gesellschafter und der Geschäftsführer unter Be-

freiung von den Beschränkungen des § 161 BGB Frau Angela Schulz und Frau Vivien Stolzen-

burg, beide geschäftsansässig Pücklerstrasse 27, 14195 Berlin, jeweils einzeln und unter Frei-

stellung jeglicher persönlichen Schuldverpflichtung 

V. 

Kosten 

Die Kosten der Errichtung und der Eintragung der Gesellschaft trägt die Gesellschaft bis zu 

einem Betrag in Höhe von EHR 2.500,00. 

V. 

Abschriften 

Von dieser Urkunde erhalten beglaubigte Abschriften 

das Registergericht (eine elek onis rh beglaubigte Abschrift); 

das Finanzamt – Körperschaftssteuerstelle - 

die Gesellschaft 

die Gesellschafter 

Der Beteiligte erteilt dem Motar die Zustimmung zur Speicherung und Verarbeitung der mit 

dieser Angelegenheit zusammenhängenden Daten (BDSchG). 

6 

Das Protokoll ist dem Erschienenen von dem Notar vorgeiesen, von den Beteiligten geneh-

migt und sodann von diesem und dem Notar eigenhändig unterschrieben worden 

4k L 
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Dr Andreas Pochhammer Notar
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Satzung der Zacharias Fraenkel College gGmbH 

§ 1 
Firma Sitz 

1. Die Firma dei Gesellschaft lautet: 

ZACHARIAS FRANKEL COLLEGE 
gGmbH 

2. Die Gesellschaft ha! ihren Sitz in Potsdam. 
3. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen nn In- und Ausland zu er richten. 

S 2 

Gcgcnslanu ■ Unternehmens 

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Ausbildung und Fortbildung von Rabbinern und Religionslehrern, 

insbesondere als sogenanntes An Institut bei der Universität Potsdam. 

2. Die Gesellschaft verfolg! ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

..Steuerbegünstigte Zwecke» der Abgabenordnung (AO). 

3. Zweck der gemeinnützigen Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Berufsbil-

dung einschliesslich der Studentenhilfe und der Religion, insbesondere durch folgende Tätigkeiten: 

(1) Ausbildung und Fortbildung von konservativen Rabbinern und Religionslehrenr, insbesondere auch 

im Rahmen eines von der Gesellschaft getragenen An Institutes, wobei die akademische Ausbildung 

in einem eigenen BA MA Studiengang an der Universität Potsdam stattfindet; 

(2) Aufbau und Unterhaltung wissenschaftlicher Forschung und Lehre, insbesondere auch im Rahmeti 

der wissenschaftlichen Veranstaltungen und Forschung der vom An-Institut getragenen Lenrstühle 

zur jüdischen Religionswissenschaft; 

(3) Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen; 

(4) Zusammenwirken und koordiniertes Vorgehen mit anderen wissenschaftlichen und gemeinnützigen 

Organisationen und Einrichtungen, die dazu dienen können, den Gcsellschaftszweck zu erreichen, 

(5) Zusammenarbeit und Koordination mit Einrichtungen der Wissenschaft des Judentums im Ausländ, 

vor allem auc i mit der Ziegler School for Rabhanic Studies der American Jewish University, Los 

Angeles, soweit hierdurch im konkreten Einzelfell die steuerbegünstigten Zwecke des § 51 Abs. 2 

Abgabenordnung verwirklicht werden; 

(6) Erstellung eigener wissenschaftlicher Publikationen oder Förderung, Koordination und Ausführung 

fremder wissenschaftlicher Publikationen; 

(7) Erstellung eigener wissenschaftlicher Untersuchungen und Studien oder Förderung, Koordination 

und Ausführung fremder wissenschaftlicher Untersuchungen und Studien; 

(8) Beratung staatlicher Steilen bei der Planung und Ausführung wissenschaftlicher Förderungspro-

gramme und Projekte. 

4. Die Gesellschaft isi selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli ehe Zwecke, insbeson-

dere hat sie keine üewiiuierzielungsabsicht. 

5. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmässigen Zwecke verwendet werden Gesellschafter 

erhalten keine Zuwendungen aus Gescllschaftsmitteln. 

6. Die Gesellschaft darf keine Person durch Ausgaben begünstigen, die dem Zweck der Gesellschaft fremd 

oder unverhältnismässig hoch sind. 

7. Bei Beendigung der Gesellschaft oder bei Wegfall des bisherigen Gesellschaftszweckes fällt das Vermö-

gen an die Leo Baeck Foundation, Stiftung in Brandenburg, die es unmittelbar und ausschliesslich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat 
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$3 
Dauer, ceschäft; ahr 

1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Tag der Eintragung in das Handelsregister 

und endet mit dem Ablauf des darauffolgenden 3 1. Dezember. 

3. Alle vor Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister vergenommenen einschlägigen Geschäfte gelten 

als für die Gesellschaft geführt. 

§ 4 
Stammkapital. Stamnitan lagen 

1 . Das Stammkapital der Gesellschaft betrögt 

EURO 25.000,00 (i W.: Euro frinfimdzwanzigtausend) 

2 Auf dieses Stammkapital sind Bareinlagen zu leisten. 

3 , Zur Übernahme der Bareinlagen werden folgende Personen zugelassen: 

Leo Baeck Foundation 24.000 Anteile ä 1,00 €. mit den Nrn. I bis 24.000, 

gegen Bareinlage in Höhe der Nennbeträge, insgesamt 

24.000,00 € 

Rabbiner Prof. Dr. Waller Homolka 1.000 Antei le ä 1,00 E mit den Nm. 24.001 bis 25.000, gegen Bareinlage in 

Höhe der Nennbeträge, insgesamt 1 flD0,00€ 

Verfügungen über Geschäftsanteile 

1, Vertilgungen über Geschäftsanteile bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung aller Gesellschafter. 

Hiervon ausgenommen sind Verfügungen zugunsten von Mitgesellschaftern. 

2. Gleiches gjlt für die Einräumung einer Unterbeteiligung. 

9 & 
Kündigung 

I Jeder Gesellschafter isl berechtigt, seine Mitgliedschaft mit einer Frist von ö Monaten auf den Schluss eines 

Geschäftsjahres durch eingeschriebenen Brief an die Ge Seilschaft zu kündigen. 

3. Kündigt ein Gesellschafter, wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern besteht mit den verbleibenden 

Gesellschaftern fort, es sei denn, diese beschliessen die Auflösung der Gesellschaft § 2 Ziffer 5 der Sal-

zung ist zu beachten. 

4. Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist haben sich die Mitgesellschafter und die Gesell schäft darüber zu 

erklären, an wen der Geschäftsanteil des Kündigenden zu übertragen ist. 

5. Ist niemand bereit, den Anteil des Kündigenden zu übernehmen, so ist dieser nach Massgabe der folgen-

den Vorschriften (|j§ 7, s) einzuziehen. 

S 7 
Einziehung 

1 Die Einziehung (Amortisation) von Geschäftsanteilen ist zulässig, wenn der betroffene Gesellschaft er 

zustimmt. 

2 . Für die Abfindung gilt $ 8. 
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§ S 
Ab Endung 

1, Scheiden Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so erhalten sie bei ihrem Ausscheiden aufgrund von 

Kündigung, bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke nur ihren 

nominellen Kapitalanteil d.h. ihre tatsächlich geleistete Bar cinlagen und den gemeinen Wert der Sach-

einlagen zurück, sofern die Rückzahlung aus dem freien Vermögen der Gesellschaft möglich ist und eine 

ausreichende Liquidität vor handen ist. hn Übrigen wird keine Abfindung gezahlt. 

2, Hiervon unberührt bleibt die Rückgewähr von Darlehen und sonstigen Einlagen, die in der Bilanz der 

Gesellschaft als Frcmdkapital aufgefiihri sind. 

Organe der Gcsdlsfbaft 

Organe der Gesellschaft sind 

1. die Gesellschafterversamnrlung; 

2. der Aufsichtsrat; 

3. die Geschäftsführung 

5 10 
Gesel scltanerve .minhum 

Es findet jährlich eine ordentliche Gescllschafterversamjnlttng möglichst bis zum 30,06. eines Jahres statt. 

In der jährlichen ordentlichen Gesellschaftcrvetsantmlungsind ittsbeson dere Beschlüsse zu folgenden 

Theinert zu fassen: 

(1) Feststellung des Jahresabschlusses für das vorangegangene Geschäftsjahr; 

(2) Ergebnisverwcndung mit (Ausnahme der Ausschüttung einer Dividende; 

(3) Wahl eines Abschlussprüfers; 

(4) Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das vorangegangene Geschäfts 

iahr; 

(5) Verabschiedung des Budgct-Entwur fs für das Folgejahr 

(6) Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 

2. Die Versammlung wird durch einen der Geschäftsführer oder durch den Aufsichtsrat cinberufen. Die La-

dung erfolgt durch Brief an die Gesellschafter mit einer Frist von zwei Wochen, wobei der Jag der Ladung 

und der Versammlung nicht mitzurechnen sind. Tagungsort. TagungSzeit und Tagesordnung sind in der 

Ladung mitzuteilen. 

3. Ausserordentliche Gesellschafterversatnmlungen können auch auf Antrag eines Gesellschafters einberu-

feit werden. 

4. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Aufsichtsratsvorsitzende. Dent dienst ältesten 

Geschäftsführer obliegt die Führung des Protokolls über die gefassten Be Schlüsse, soweit diese nicht 

ohnedies notariell zu beurkunden sind. Die Protokolle sind von allen Aufsichlsratsmitgi ledern und dem 

Geschäftsführer zu unterzeichnen. 

Geseljschaftcrbeschluss 

1. Die Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung durch mindestens eine Person vertreten. 

Die Gesellschafter haben der Gesellschaft den Vertreter schriftlich mitzuteilen und einen Wechsel des 

Vertreters rechtzeitig bekannt zu geben. 

Z Je 5ü,ü0 Euro eines Geschäftsanteil gewähren eine Stimme. 

3. Eine Gesellschafterversanimlung ist nur beschlussfähig, wenn jeder Gesellschafter ver treten ist. Stimm-



Gercke 

Wollschläger 

615 

 

 

rechtsvollmachten, auch unter Vertretern eines Gesellschafters, sind zulässig Sie bedürfen der Schnft-

fomn. 

4. Gesellschafterbeschlüsse werden mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht 

nach Gesetz und dieser Satzung eine grössere Mehrheit vor ge schrieben ist. Änderungen dieser Satzung 

bedürfen eines einstimmigen Beschlusses alle Gesellschafter. 

5. GeselJschaflerbeschliisse können nur innerhalb eines Monats nach der Beschluss fassung durch Kluge 

gegen die Gesellschaft angefochten werden. 

£ 12 

3>ic itsrat 

1. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus drei Personen besieht, sofern die Gesellschafter dies 

beschliessen. 

4 

2. Der Aufsichtsrat ist zuständig für 

(51) die Bestellung und Abberufung von Geschäftstiilirern, 

(2) die Genehmigung des Budgets, 

(3) die Überwachung der Geschäftsführung. 

3 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte seinen Vorsitzenden und gibt sich eine Geschäftsordnung. 

4. tj 52 GmbHG wird ausdrücklich abbedungen. 

  

|. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die 

Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durcii zwei Geschäfts-

führer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertre-

ten. Auch wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, kann einem, mehreren oder allen Geschäfts-

führern Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschrän kungendesS 181 BGB erteilt 

werden. 

2. Ziffer 1. gil! für Liquidatoren entsprechend. 

5 14 

Beschränkung der Geschäftsfuhi inusbefuenij 

I, Die Geschäftsführer sind im Innenverhältnis an die allgemeinen oder speziellen Weisungen der Gesellschafter-

versammlung und/oder des Aufsichlsrsls sowie an die Bestimmungen ihres Anstellungsvertrages ge-

bunuen 

3. Insbesondere ist im Innenverhältnis zu folgenden Rechtshandlungen die Zustimmung der Gesellschafter-

versammlung notwendig; 

a) Erwerb, Veräusserung und Belastung von GSind st licken und grundstücks gleichen Rechten; 

b) Investitionen, die vom vorgelegten und genehmigten Werbe und Verwaltungshaushalt abwei-

chen; 

e) Kreditaufnahmei-gewänrungen, Haftungsübernahmen oder Wechselbe 

gebungen, 

d) Abschluss von Dauerschuldverhältnissen, einschliesslich Verbandmit- 

gjied -schatten: 

c) Abschluss und -Aufhebung von Arbeitsverhältnisscn. soweit diese nickt projektbezogen sind, 
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f) Erteilung von Prokura; 

g) Versorgungszusagen aller Art, 

§ 
Jahresabschluss 

1, Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang} und der La- gebencht sind – 

soweit gesetzlich erforderlich- von der Gesellschaft nach den gesetzh chen Bestimmungen und innerhalb 

der gesetzlichen Fristen, längstens bis zum 30.04. eines jeden Geschäftsjahres, aufzustellen und der 

Gesellsohafterversammlung bis zum 30.06. eines jeden Geschäftsjahres zur Feststellung vorzulegen. 

2, Vor der Feststellung ist der Jahresabschluss im Hinblick auf den gemeinnützigen Gesellschaftszweck von 

einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen, soweit dies gesetzlich erforderlich ist oder einer der Gesellschafter 

dies verlangt. 

« 16 

Gesellshataisschiissi? 

Die Gesellschafter können für besondere Aufgaben Ausschüsse einsetzen, deren Befugnisse von der Gesell-

schafterversammlung unbeschadet der Bestimmung von Gesetz und Satzung festzulegen sind. 

517 
Wettbewerbsverbot 

Die Gesellschafter unterliegen int Hinblick auf den Gesellschaftszweck und ihre Gesell- schafterslellung keinem 

Wettbewerbsverbot. 

G rund im gsaufwand 

Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen notwendigen Steilem, Notar-, Gerichts- und Veröffent-

lichungskosten bis zur Höhe von 2.500,00 Dum. 

§ 19 

Bekanntmachuiigsblatt 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. 

$20 
Schlussbestimmungen 

Solllwi einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder w»den. so bleibt dieser Vertrag im Übrigen 

wirksam. Die Gesellschafter sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu 

ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes 

gilt für etwaige Vertragsliicken 

ö  
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Br^'7 3 Fc!MjW 

LAND BRANDENBURG 

Mn1iiaWrtibilMi»n*i{Jii*ib'>n»i4i<| | Prüfte ft GCnftä । 'WiPcrwm 

Vertretungsbescheinigung 

Die Leo Baeck Foundation (Stiftung in Brandenburg) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 

Rechts. Sie hat ihren Sitz in Potsdam und unterliegt gemäss § 4 Abs 2 in Verbindung mit § 1 des 

Sliflungsgesetzes für das Land Brandenburg (SliftGBbg; der Rechtsaufsicht des Landes Branden-

burg, die insoweit hier geführt wird 

Ihre Satzung hat in ihrer mit der Anerkennung der Stiftung durch das Ministerium des innen des 

Landes Brandenburg am 10. Dezember 2005 genehmigten aktuellen Fassung, auf die im Übrigen 

Bezug genommen wird, auszugsweise folgenden Wortlaut; 

LI 
§5 

Organ der Stiftung 

(1) Einziges Organ der Stiftung ist der Vorstand 

(2) Der Vorstand ubt sein Amt ehrenamtlich aus, er hat Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen. 

§6 

Stiftungsvorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus einer natürlichen Person. 

(2) Der erste Vorstand ist im Stiftungsgeschält bestellt. Jeder Vorstand hat innerhalb von wer 

Wochen ab Amtsantntt einen Nachfolger sowie mindestens einen Ersatznachfolger zu be-

stimmen und dies der Sliftungsaufsichtsbehörde rnitzuleüen. Der jeweilige Nachfolger ist 

über seine Bestimmung zum Nachfolger unverzüglich zu unterrichten. Er soll seine Bereit-

schaft, als Nachfolger des Vorstandes zur Verfügung zu stehen, schriftlich gegenüber der Stif-

tung erklären. 

Die OBAaiYile eMail Adresse dient Aur tut deis Empfang einiadief MifetAtngefi ohne Signatur und / oder VeitehKfcselung.  

Ministerium des Innern 
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Ministerium des Innern 

Die Amtszeit des Vorstandes ist unbefristet. Sie endet mit der Nieeriegung des Amtes, mit 

dem Abbleben oer mit der Bestellung eines Betreuers für den jeweils amtierenden Vorstand 

durch das Vormundschaftsgericht. 

(4) Veränerungen innerhalb des Vorstandes werden der Sfiftungsaufsichts- behörde unvezüg-

lich angezeigt. Die Annahmeerklärungen und sonstige Beweisunterlagen über Vorstandsän-

derungen sind beizufugen. 

§7 
Aufgaben, Rechte und Pflichten des Stiftungsvorstandes 

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und aussergerichtlich. Er hat die Stellung eines 

gesetzlichen Vertreters 

Es wird bescheinigt, dass nach den hier vorliegenden Angaben zurzeit 

Herr Dr. Walter Homolka geschäftsansässig 

Abraham Geiger Kolleg gGmbH 

Am Neuen Palais 10, Haus 11 14469 Polsdm 

dem Vorstand der Stiftung «Leo Baeck Foundation (Stiftung in Brandenburg)' angehörl 

Die Gültigkeit dieser Vertretungsbescheinigung ist bis zum 30. Januar 2016 befristet. 

Die Stiftung ist in dem hier geführten Stiftungsverzeichnis unter der Nummer 115 eingetragen. 

Potsdam, den 30, Januar 

Im Auftrag Ä 

  

Rüdebusch 
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Berlin, den 13 Ü5 201 3 

Hiemnl beglaubige nah die Übereil ist nuiitmi^ der in diener Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift! mit dein mir vor] legenden Papi endnkuni ent (Urschrift \ 

Dr,.- Andros PochhaniEtiei - 

Notar 
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Anhang 15 

Satzung fier Zacharias Fraenkel College gGmbH 

«1 
Finna. Sitz 

1. Die Finna der Gesellschaft lautet: 

ZACH AR JAS FRANKEL COLLEGE 
gGmbH 

2. Die Gesellschaft hat ihren Silz in Potsdam. 

3. Die Gesellschaft ist berechtigt. Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. 

5 2 
Gegenstand des Unternehmens 

1, Gegenstand des Unternehmens ist die Ausbildung und Fortbildung von Rabbinern und Rdigionsleh-

reni, insbesondere als sogenanntes Ao-Institut bei der Universität Potsdam. 

2, Die Gesellschaft verfolgt ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts .Steuerbegünstigte Zwecke'- der Abgabenordnung (AOJ. 

3, Zweck der gemeinnützigen Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und For schung. Berufs-

bildung einschliesslich der Studentenhilfe und der Religion, insbesondere durch felgende Tätigkeiten: 

(1) Ausbildung und Fortbildung von konservativen Rabbinern und Religtonslchrwn, insbesondere auch im Rahmen 

eines von der Gesellschaft getragenen An-Institutes, wobei die akademische Ausbildung in einem eigenen BA/MA-

Studicngang an der Universität Potsdam stallfindet, 

(2) Aufbau und Unterhaltung wissenschaftlicher Forschung und Lehre, insbesondere auch ini Rahmen der wissen-

schaftlichen Veranstaltungen und Forschung der vom An-Institut getragenen Lehrstühle zur jüdischen Religions-

wissenschaft; 

(3) Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen; 

(4J Zusammenwirken und koordiniertes Vorgehen mit anderen wissenschaftlichen und gemeinnützigen Organisatio-

nen und Einrichtungen, die dazu dienen können, den GesellschaftszwKk zu erreichen; 

(5) Zusammenarbeit und Koordination mit Einrichtungen der Wissenschaft des Ju dentiuns im Ausland, vor allem 

auch mit der Ziegler School for Rabbänic Studies der American Jewish University, Los Angeles, soweit hierdurch 

im konkreten Etn- zelfall die steuerbegünstigten Zwecke des $ 51 Abs. 2 Abgabenordnung verwirklicht werden; 

(2) Erstellung eigener wissenschaftlicher Publikationen oder Förderung, Koordination und Ausführung fremder wis-

senschaftlicher Publikationen; 

(7) Erstellung eigener wissenschaftlicher Untersuchungen und Studien oder Förderung, Koordination und Ausfüh-

rung fremder wissenschaftlicher Untersuchungen und Studien; 

(8) Beratung staatlicher Stellen bei der Planung und Ausführung wissenschaftlicher Förderungsprogrammc und Pro-

jekte.
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■I. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigcnwirtschaftli- che Zwecke, insbesondere hat sie 

keine Gewinner le'ungsabsichi 

5. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmässigen Zwecke verwendet werden Gesellschafter erhalten keine 

Zuwendungen aus Gesellschaftsmitteln. 

6. Die Gesellschaft darf keine Pereon durch Ausgaben begünstigen, die dem Zweck der Gesellschaft fremd oder unver-

hältnismässig hoch sind 

7. Bei Beendigung der Gesellschaft oder bei Wegfall des bisherigen Gcselfschaftszweckes fällt das Vermögen an die Leo 

Baeck Foundation, Stiftung in Brandenburg, die es unmittelbar und ausschliesslich für gemeinnützige Zwecke zu 

verwenden hat 

8. Das Zacharias Frankel College verpflichtet sich zur Ausbildung von Rabbinern 

und Rabbtnerinnen des konservativen /Masorti-Judeniums. 

§3 

Dauer, Gwchäftsiahr 

), Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeil errichtet Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2, Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Tag der Eintragung in das Handelsregister 

und endet mit dem Ablauf des darauffolgenden 31 Dezember. 

3, Alle vor Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister voigenummenen einschlägigen Geschäfte gellen als für die 

Gesellschaft geführt. 

§4 

Stammkapital Stamm efrüagen 

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 

EURO 25.000,00 (i. W.: Euro fimftindzwonzigrausaidl 

2. Auf dieses Stammkapital sind Bareinlagen zu leisten. 

3. Zur Übernahme der Baranlagen weiden folgende Personen zugelassen: 

Leo Baeck Foundation 24.000 Anteile i 1,00 €. mit den Nm. 1 bis 24.000, 

gegen Bareinlage in Höhe der Nennbeträge, insgesamt 

24.000,00 € 

Rabbiner Prüf'. Dr Walter Homolka 1.000 Anteile ä 1,00 €, mit den Nrn, 24.001 bis 25,000, 

gegen Bareinlage in Hohe der Nennbeträge, insgesamt 

1 .000,00 € 

§5 

VerfuRunssen übg_Ge6chafeaEläle 

1 . Verfügungen über Geschäftsanteile bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung aller Gesellschafter. Hiervon aus-

genommen sind Verfügungen zugunsten von Mitgesellschaftern. 

2 Gleiches gilt für die Einräumung einer Unterbeteiligung. 

2
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Kündigung 

], Jeder Gesellschafter ist berechtigt, seine Mitgliedsdlaft mir einer Frist von 6 Monaten auf den Schluss eines 

Geschäftsjahres durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft zu kündigen. 

3 Kündigt ein Gesellschafter, wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern besteht mit den verbleiben-

den Gesellsdiaftern fort, cs sei denn, diese beschliessen die Auflösung der Gesellschaft. $ 2 Ziffer 5 der 

Satzung ist zu beachten. 

J Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist haben sich die Mitgesellschafter und die Gesellschaft darüber zu er-

klären, an wen der Geschäftsanteil des Kündigenden zu übertragen ist 

4 Ist niemand bereit, den Anteil des Kündigerden zu übernehmen, so ist dieser nach MaSgabcder fol-

genden Vorschriften (§§ 7, 8) cinzuaehi». 

§ 7 

Eingehung 

1 . Die Einziehung (Amortisation) von Geschäftsanteilen ist zulässig, wenn der betroffene Gesellschafter 

zusliniml 

2 Fürdie Abfindung gilt § 8, 

5 8 
Abfindung 

1 Scheiden Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so erhalten sie ba ihrem Ausscheiden aufgrund von 

Kündigung, bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke nur ihren 

nominellen Kapitalanteil, d.h. ihre tatsächlich geleistete Bareinlagen und den gemeinen Wert der Sach-

einlagen zurück, sofern die Rückzahlung aus dem freien Vermögen der Gesellschaft möglich ist und 

eine ausreichende Liquidität vorhanden ist. Im Übrigen wird keine Abfindung gezahlt. 

2 . Hiervon unberührt bleibt die Rückgewähr von Darlehen und sonstigen Einlagen, die in der Bilanz, 

der Gesellschaft als Freindkapital sufg fuhrt sind. 

Organe JCT Gescllsch aft 

Organe der Gesellschaft sind 

1. die Gaseiischafterversammlupg; 

1 der Aufirchtsrat, 

3 die Geschäftsführung.
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§ io 

GwcBssbateesEfflHlung 

(1) Es findet jährlich eine ordentliche Gesellschafiarveraammlung – möglichst bis zum 30.06. eines Jah-

res statt. In der jährlichen ordentlichen Geseflschaflcrversarnmlung sind insbesondere Beschlüsse zu 

folgenden Themen zu fassen: 

(2) Fest Stellung des Jahresabschlusses für das vorangegangene G eschäftsjahr, 

(3) Ergehnisverwendung mit Ausnahme der Ausschüttung einer Dividende; 

(31 Wahl eines Abschlussprüfers, 

(4) Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das vorangegangene Geschäftsjahr, 

(5) Verabschiedung des Budget-Entwurfs für das Folgqahr, 

(6) Wahl der Aufsichtsratsmiiglieder. 

2 Die Versammlung wird durch einen der Geschäftsführer oder durch den Aufsichters! einbenifen. Die 

Ladung erfolgt durch Brief an die Gesellschafter mit einer Frist von zwei Wochen, wobei der Tag der 

Ladung und der Versammlung nicht mitzurechnen sind. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung 

sind in der Ladung milzuteilcn. 

3 Ausserordentliche Gesellschafterversammlungen können auch auf Antrag eines Gesellschaften einbe-

nifen werdoi. 

4 . Den Vorsitz in der Gesellschafterversarnrnlung führt der Aufsichtsralsvorsitzende. Dem dienst 

ältesten Geschäftsführer obliegt die Fflhnnig des Protokolls über die gefassten Beschlüsse. soweit 

diese nicht ohnedies notariell zu beurkunden sind. Die Protokolle sind von allen Aufsichtsratsmit-

gliedcm und dem Geschäftsfühio-zu unterzeichnen. 

i ii 
GesellschaftnbeschluK 

1 . Die Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung durch mindestens eine Person vertreten. 

Die Gcsd (schafter haben der Gesellschaft den Vertreter schriftlich mitzu• teilen und einen Wechsel 

des Vertreters rechtzeitig bekannt zu gehen. 

1 Je 50,00 Euro eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. 

3 Eine Geseltschafterversanunlung ist nur beschlussfähig, wenn jeder Gesellschafter vertreten ist. Stimmrechtsvoll-

maclaen, auch unter Vertretern eines Gesellschafters, sind zulässig. Sie bedürfen der Schrififonn. 

4 . Gcsellscbaftcrbeschlüssc werden mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit_ nicht 

nach Gesetz und dieser Satzung eine gröBee Mehrheit vor geschrieben ist. Änderungen dieser Satzung be-

dürfen eines einstimmigen Beschlusses alle Gesellschafter. 

5 Gesellschafterbeschlnsse können nur innerhalb eines Monats nach der Beschluss fassung durch 

Klage gegen die Gesellschaft angefochten wenden, 

5 12 

Aufsichtsrat 

I. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus drei Personen besteht, sofern die Gesellschafter dies beschliessen. 

« 

A Der Autsiehtsrat ist zuständig für 

(1) Jie Beslelking und Abberufung von Geschäftsführern, 

(2) die Genehmigung des Budgets, 
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(3) die Überwachung der Geschäftsführung. 

3 Der Aufsichlsrat wählt aus seiner Milte seinen Vorsitzenden und gibt sich eine Geschäftsordnung. 

4. $52 GmbHG wird ausdrücklich abbedungen 

§ >3 
Geschäfts führen g. Vertretung 

I. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesell-

schaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaft-

lich oder durch einen Geschäftsführer io Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Auch wenn mehrere Geschäfts-

führer vorhanden sind, kann einem, mehreren oder allen Geschäftsführern Einzdvertretungsbefugnis und/oder Befrei-

ung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. 

Rabbiner, die in leitender Position tätig sind, müssen der konservativen Bewegung im 

Sinne von § 2 Ziffer 8. angebÖren. 

A Ziffer I. gilt für Liquidatoren entsprechend. 

§ 14 

b fischrarkung der Geschäftsfuhninesbcfuenis 

J. Die Geschäftsführer sind im Jnnuiverhälinis an die allgemeinen oder speziellen Weisungen der Gesellschafterversamm-

lung und/oder des Aufsichtsrats sowie an die Bestimmungen ihres Anstdlungsvcrtrages gebunden. 

A Insbesondere ist im Innenverhältnis zu folgenden Rechtshandlungen die Zustimmung der Gesellschafterncreammlcng not-

wendig: 

a) Erwa-b, Veräusserung und Belastung von Grundstücken und grundstücks- gleichcn Rechten; 

h) Investitionen, die vom vurgdegten und genehmigten Werbe- und Verwaltungshaushalt abwuichen; 

c) KreditaulhahmeZ-gewährungen, Haftungsübernahmen oder Wechselbe 

gehungen; 

d) Abschluss von Dauerschuldveiliälluissen, einschliesslich Verbandmit- 

glicd-schaften; 

e) Abschluss und -Aufhebung von Arbeitsvcrhällnissen, soweit diese nicht projektbezogen sind; 

ft Erteilung von Prokura; 

g) Versorgungszusagen aller Art;
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§15 

Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und der Lagebericht sind – soweit ge-

setzlich erforderlich- von der Gesellscliaft nach den gesetzlichen Bestimmungen und innerhalb der gesetzlichen Fris-

ten, längstens ois zum 30.04 eines jeden Geschäftsjahres, aiifzustcllen und der Gesellschaftcrvcrsamndung bis zum 

30.06. eines jeden Geschäftsjahres zur Feststellung varzulegen. 

2 Vor der Feststellung ist der Jahresabschluss im Hinblick auf den gemeinnützigen Gesellschaflszweclc von einem Wirt-

schaftsprüfer zu prüfen, soweit dies gesetzlich erfor- derl.cli ist oder aner der Gesellschafter dies verlangt. 

§ 16 

Gcsellschaflerausschüsse 

Die Gesellschafter können für besondere Aufgaben Ausschüsse einsetzen, deren Befugnisse von der Gesellschaflaversammlung 

unbeschadet der Bestimmung von Gesetz und Salzung Feslzule- gen sind. 

§17 

Die Gesellschafter unterliegen im Hinblick auf den Gcseilschaftszweck und ihre Gesellschafterstellung keinem Wettbewerbs-

verbot. 

§ 18 

Gritndunasaulwand 

Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen notwendig»! Steuern, Notar-, Gencbts- und Veröffentlichungskos-

ten bis zur Höhe von 2.500,00 Euro. 

§ 19 

BekanritrriaLhunfisblatt 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. 

§20 

Schlussbestnrununeioi 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt dieser Vertrag im Übrigen wirksam. 

Die Gesellschafter sind verpflichtet, die uttwiiksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirt-

schaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Vertragslückcn 

f  
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Gemäss § 54 Abs. I Satz 2 GnibHG bescheinige ich hiennit, dass die geänderten Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages 

vom 10.01.2023 (UVZ Nr. 26/2023 des Notars Andreas Borck, Berlin) und die unveränderten 

Bestimmungen mit dem zuletzt beim Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des 

Gesel Ischaftsvertrages übereinstimmen 

Berlin, den 17. Januar 2023
 

 

 

 

  

(A. Borck) 

Notar 
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit dem mir 

vorliegenden Papierdokument (Urschrift). 

Berlin, den 20.01.2023 

Andreas Borck, Notar



Gercke 
Wollschläger 

Anhang 16 

635 

 

 

JS’-! der G^el'gchafter 

der 

ZACHARIAS FRANKEL COLLEGE gGmbH 

mit dem Sitz 'n Potsdam, 

bei Gründung 

Namef Firma Geb.-Datum/ Re-
gister/Nummer 

Wohnhaft Sitz Geschäftsanteile / 
Nennbetrag 

Lfd. Nr.: 1 

Leo Baeck Foundation 
-Stiftung in Brandenburg - 

do Abraham Geiger Kolleg 

gGmbH, Am Neuen Palais 

10, Haus 11 in 14469 Pots-

dam 

24 000 ä 
EUR 1,- 

1 bis 24.000 

Hem Rabbiner 

Prof Dr Waller HomolKa geb am 21 

05.1964 

1017S Berlin 1 000 3 
EUR 1 * 

24.001 bis 
25.000 

  

EUR 25.001 - 
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Berlin, 23. April 2013 

 . /k.kk
\. 
Rabbiner Prof Dr Walter Hom 
- Geschäftsführer - oika  
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Berlin, den 13 Ü5 201 3 

Hiemnl bcglauLrge nah die Überall ist muitim^ der in diener Datei enthaltenen Bilddatan (Abschrift! mit dein mir vor]legenden Papjerdnk innen! (Urschrift \ 

Dr,.- Andreas Pochhanimei 4 

Notar 
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Lime 

der Gesellschafter 

der Firma ZACHARIAS FRANKEL COLLEGE gGmbH 

HRB 26190 P 

Name, Vorname» CtburfsdRium» Wohnort/Mtz 
1 fd, Nr. der Geschäft Baal 

eile 

Betrag der 
Gesch uftsnnteile 

Betrag einzelne Geschäfksn 

teile in Prozent 

Gesamtbetrag der GesttiM-

fUanlei le in Prozent 

V räu- demngen 

Leo Bieck Foundation (Stiftung in Brande nbiirpj 

Potsdam 

1 hie 24 00(1 je k00£ (insges 24 000,00 6) 0.004 % finsges 96%) 

100% 

 

24.001 bis 
20.000 

je 1.00€ tnwgeb. 1.000,00 € 0.034 % tinsgts. 4%) Erwerb durch Abtretung 

Gesamt 
 

25.000,00 € 100% 100% 
  

Die vorstehende Liste enthält die Veränderungen, die sich auf Grund meiner Urkunde vom 

20.05.2022 zur UR-Nr. 455/2022 ergeben und stimmt ansonsten mit den Eintragungen der zu- 

letzt im Handelsregister aufgenommenen Liste überein. Die Veränderungen sind zum

20.05.2022 wirksam geworden. 

Berlin, den 30.05.2022 

iV X^\ 
Andreas Borck, Notar l 1 

v/ 

ECTMIS  
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Atschritt] mit dem mir vorliegen-

den Paprerdokument (brschrift). 

Berlin, den 30.05.2022 

Andreas Borck, Notar
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Liste 

der Gesellschafter 

der Firma ZACHARIAS FRANKEL COLLEGE gGmbH 

HRB 26190 P 

Name. VornHinti 

Geburtsdatum. WotinoFl 

Lfd. Nr. der GetthäHi an teile Betrug der Gfschiftiinieik Betrag einzeln» Geicbäftsan teile in 

Prozent 

GMRrntbftiag der 

CHChössaanieife in Prozent 

Verin- derüngeu 

Jüd «ehe Gemeinde Ai Berlin. 

Körperschaft des öffentlichen Rechte, Berlin 

1 bis 25 000 je 1.00 € 0.004 5,i IOC % Erwerb durch Ab-

lrulung 

Gesamt  25OOO.DO»  100%   

Die vorstehende Liste enthält die Veränderungen, die sich auf Grund meiner Urkunde vom 10.01.2023 

zur UVZ-Nr. 33/2023 ergeben und stimmt ansonsten mit den Eintragungen der zuletzt itn Handelsregis-

ter aufgenommenen Liste überein Die Veränderungen sind zum 24.01.2023 wirksam geworden. 

Berlin, den 30. Januar 2023 

iH 

Andreas Borck, Notar 

ÖZ'? IHN
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit dem mir vorlie-

genden Papierdokument (Urschrift). 

Berlin den 31.01,2023 

Andreas Borck, Notar
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Gesellschaften ersammlung der 

ZACHARIAS FRANKEL COLLEGE gGmbH 

Die «Leo Baeck Foundation» Stiftung in Brandenburg ist die alleinige Gesellschafterin der im 

Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter HRB 26190 P eingetragenen 

ZACHARIAS FRANKEL COLLEGE gGmbH 

mit dem Sitz in Potsdam. 

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung hält die Leo Baeck 

Foundation hiermit eine Gesellschafterversammlung der GmbH ab und beschliesst folgendes: 

I.  

Der Geschäftsführer Prof. Dr. Walter Homolka, Berlin, wird abberufen, 

II.  

Zur neuen Geschäftsführerin wird bestellt: 

Frau Milena Rosenzweig-Winter, geh. am 22.03.1985, 

wohnhaft in Berlin. 

Sie vertritt die Gesellschaft stets allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befieil 

 

 

 

 

 

 

  

Berlin, den 10. Januar 2023 ss 

(Leo Baeck Foundation, 

vertreten durch Prof. Dr. Walter Homolka, 

Vertretungsnachweis ist beigeliigt) 

D2/23196 

LI 

 

Der Erschienene erklärte die Gesellschafterversammiung sodann für beendet. 
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Homm»™ du WMO «r.tf Wf ÄaimiLni*j4u Urin* SvaMwri Paa^rtHW | <U*|Ptteti»ii 

Vertretungsbescheinigung 

Die Leo Baeck Foundation ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 

Rechts Sie hat ihren Sitz in Potsdam und unterliegt gemäss § 4 Abs. 2 in 

Verbindung mit § 1 des Sliftungsgeselzes für das Land Brandenburg 

(SliftGBbg) der Rechlsaufsichl des Landes Brandenburg, die insoweit 

hier geführt wird 

Ihre Satzung, aut die irn Übrigen Bezug genommen wird, hat in der mit 

Bescheid vom 29 Mal 2018 genehmigten aktuellen Fassung auszugs-

weise folgenden Wortlaut: 

4 1 

§5 

Organ der Stiftung 

(1) Einziges Organ der Stiftung ist der Vorstand. 

(2) Der Vorstand übt sein Amt ehrenamtlich aus, er hat Anspruch auf Er-

satz seiner Auslagen. 

56 
Stiftungsvorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus einer natürlichen Person. 

(2) Der erste Vorstand ist im Stiffongsgeschäfl bestellt. Jeder Vorstand 

hat innerhalb van vier Wochen ab Amtsantritt einen Nachfolger so-

wie mindestens einen Ersatznachfolger zu bestimmen und dies der 

Stiflungsaufsichtsbenörde mitzuteilen Der jeweilige Nachfolger isl 

über seine Bestimmung zum Nachfolger unverzüglich zu unterhöh-

len. Er soll seine Bereitschaft, als Nachfolger des Vorstandes zur 

Verfügung zu stehen, schriftlich gegenüber der Stiftung erklären 

(3) Die Amtszeit des Vorstandes isl unbefristet Sie endet mit der Nie-

derfegung des Amtes, mit dem Ableben oder mit der Bestellung ei-

nes Betreuers für den jeweils amtierenden Vorstand durch das Vor-

mundschaltsgeficht 

iwi Nf «unser»  

Beglaubigte Kopie 

LAND BRANDENBURG Ministerium des Innern 

und für Kommunales 

Zertifikat se41013 audH heruiund-

famniF 
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(4) Veränderungen innerhalb des Vorstandes werden derStiftungsauf-

sichtsbe- hörde unverzüglich angezeigt. Die Annahmeerktärungen 

und sonslige 0e- weisunleilagen über Vorstandsänderungen sind 

beizufügen. 

§7 
Aufgaben, Rechte und Pflichten des Stiftungsvorstandes 

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und aussergerichtlich. 

Er hal die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 

(2) Dem Vorstand obliegl die Geschäftsführung der Stiftung, insbeson-

dere die ordnungsgemässe Verwaltung des Stiftungsvermögens in 

Übereinstimmung mit dieser Stiftungsvenassung 

(3) Der Vorstand kann zur Erfüllung seiner Aufgaben dritte Personen 

heranziehen Der Vorstand kann insbesondere bei Bedarf Bera-

tungsgremien berufen 

i-r 

Es wird bescheinigt, dass nach den von der Stiftung hier eingereichten 

Unterlagen zurzeit 

Herr Rabbiner Prof Dr Walter Homolka 

Schaperstrasse 35, 10719 Bertin 

den Vorstand der «Leo Baeck Foundation» bildet 

Die Gültigkeit dieser Vertretungsbescheinigung ist bis zum 13 Dezem-

ber 2026 befristet 

Die Stiftung ist in dem hier geführten Stiftungsverzeichnis unter der 

Nummer 115 eingetragen 

Potsdam, den 13. Dezember 2021 

Im Auftrag

 

 

alte 2 Ministerium des Innern 

und für Kommunales 
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Die wc» ehe Übereinstimmung dar vorste-
henden Fotokopie mit der Urschrllt wird hier-
mit beglaubigt. 

Berlin, den

, Notar 



Gercke 

Wollschläger 

647 

 

 

Hiermit beglaubige sh die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift] mit 

dem mir vorliegenden Papierdokument [Urschrift]. 

Berlin, den 30.01.2023 

Andreas Borck. Notar
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WELCOME 

Dear Friend, 

We are committed to the energizing and strenglhening of Jewish Life in ELI rope.The 

fotmdingof the Zacharias Franke! College has been the consequence of that continuing 

commitment and to the sharedenthusiasm of so many pari ners: the ieadership of the Uni-

versity of Potsdam, Leo Baeck Foundation, the Jewish community of Germany, the Rab-

binical Assembly of Europe, Masorti Europe, and the American Jewish University’s Zieg-

ler School of Rabbinic Studies in Los Angeles. 

It might be easy to take our project for granted, but a moment’s reflection will reveal the 

extraordinary gift we have been given: the conlinent that gave the Jewish world Rashi and 

Rabbenu Tam, the Rif and the Zohar, not to mention the Haskalah and the various forins 

of Liberal and Conservative/Masorti Ju- daism has been home to some ol the most im-

portant and valuable streams of Jewish spirit and wisdom. We are hlessed with the task of 

restoring this home to its deserved vitality and depth. 

The Mishna teaches thal the three told cord is not easily severed, and we de rive great 

depth and resilience from our partnership with the Abraham Geiger College and the 

School of Jewish Theology. Togelher, our faculty presents a comprehensive exploration of 

Jewish learning and scholarship, and our access to the whole of the University of Potsdam 

locales thal learning in the broad context of the humanities, identifying Judaism as one of 

the world’s sources of wisdom, creativity, and insight. 

We invite you to join us in this extraordinary iourney of renewal and growth. Located in 

one of Europe’s most vibrant cities, rooted in an ancient Jewish community (hat has 



Gercke 
Wollschläger 

7 

655 

 

 

known great triumph and deepest devaslation, we wel- come your participation in the re-

newal of Jewish lile, the resurgence oi Jewish faith, and the Integration of the twa through 

learning thal isboth academically rigorous and existentially vibrant. 

B’virkat Shalom, 

Rabbi Prof. DT. Bradley S. Artson 

Rabbi Cheryl Peretz 

Dr. Sandra Anusiewicz Baer

MISSION STATEMENT 

‘iTie mission of Zacharias Frankel College is tu recru.it, educate and inspire devoted indi-

vidualswho will become Masorti/Conservative rabbis and serve as spiritual leaders and 

builders of Jewish communities in Europe and elsewhere, 

ZACHARIAS FRANKEL COLLEGE 

Zacharias Frankel College was co-founded in 2013 in Berlin, Germany by lhe American 

Jewish University s Ziegler School of Rabbinic Studies and lhe University ot Potsdam’s 

School of Jewish Theology. 11 is the newest rabbinical seminary of the Masorti/Conserva-

tive movement, including the Jewish Theo logical Seminary of America in New York, the 

Schechter Rabbinical Seminary in Jerusalem, lhe Ziegler School of Rabbinic Studies at the 

American Jewish University in Los Angeles, and theSeminario Rabtnico Latinoamericano 

Marshall T. Meyer in Buenos Aires. 

The School of Jewish Theology provides the academic umbrella for Zacharias Frankel Col-

lege at the University of Potsdam. The Ziegler School of Rabbinic Studies of the American 

Jewish Universityis responsible törapprovingfaculty, curriculum, Students for admission 

and Lheir progress through Lhe program, and approving graduates for ordination and 
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membership in the international Rabbinical Assembly, the Professional Organisation of 

Masorti/Conservative rabbis.
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ADMINISTRATION 

Rabbi Prof. Dr. Bradley Shavit Artson 

Dean of the Zacharias Frankel College and 

Dean of the Ziegler School of Rabbinic Studies at the 

American Jewish University in Los Angeles 

Rabbi Cheryl Peretz 

Vice Dean of the Zacharias Frankel College and 

Vice Dean of the Ziegler School of Rabbinic Studiesat the Ameri-

can Jewish University in Los Angeles 

Dr. Sandra Anusiewicz-Baer, Ph.D. 

Chief Operating Officer of the Zacharias Frankel College 

Rabbi Prof. Dr. Walter Homolka 

Executive Director of the Zacharias Frankel College and Rector 

ofthe Abraham Geiger Kolleg 

FACULTY 
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Zacharias Frankel College is fortunate tc benefit trom the weaith ot giited academic schol-

ars who are full time faculty of the University of Potsdam and its School of Jewish Theol-

ogy, as well as international guest professors who come Irom Israel, North America and 

elsewhere in Europe to teach their special academic areasduring intensive seminarsorse-

meste: longprogramsofmultiple cnurses. Students also benefit from affdiated Profession-

als who teach courses in practical skills and offer coachingand counseling. 

For specific information about faculty teaching in a given year, please consult with: 

—> Dr. Sandra Anusiewicz Baer, Chief Operating Officer, or the 

Zacharias Frankel College website, http- zacharLsjrankel ccllege.de

ZACHARIAS FRANKELCOLLEGE ANDTHE MASORTI MOVEMENT 

Masorti/fConservative Judaism believes in continuing nur deep and mean- ingful Jewish 

Tradition, and keeping il vibrant, relevant and authentic in nur day. It includes a strong 

commitment to a covenantal-based life of halachk observance and high ethical Standards, 

with an equal commitment to modern values, social engagement and scientific enquiry. 

Masorti Judaism developed slightly differenlly in Europa, Israel and the United States, 

but the same core commitments can be found all over. Masorti rabbis are expected lo be 

prolicient in classic sources (Torah, Talmud and halachic codes) and modern academic 

insights, as well as being role models in the com munity and engaged in the cnallengesof 

nur day. 

Masorti Judaism is an authentic part of the wider Jewish Community, with full respect for 

the diversity of practiee and belief that can be found through out the Jewish world, but 

integrity and commitment to our own values. We strive for maximal inclusion in our com-

munities, including gender-equality and accessibility for those traditionally kept on the 

margins of Jewish life. We prioritize teaching and informed choices, as well as a traditior 

al Framework of community norms. 

Ilie Masorti movement in Europe isa diverse, highly-motivated and fast grow ing collec-

tion of over 40 synagogue communities in 15 countries, The largest Masorti communities 

are in Britain and France. Tire movement drawshistoricai Inspiration front the Wissen-

schaft-based s^hools in Germany and Budapest, as well as trom the development of the 

Conservative/Masorti movement in Israel and in the United States. Masorti institutions 
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include a youth movement (NOAM), a young-adults association (MA ROM), and a reli-

gious court (the Fujmpejn sspjt Qm) that oversees conversions and divorce procedures, 

supervises thecatering ot kosher food, and rules on complexissues of Jewish law. The 

movement brings together the different communities, strengthening smaller communities 

and bringing fresh ideas to the larger ones.The Zacharias Frankel College is the only 

Masorti rabbinical training Institute in Europe. 

9 

liiSTORY OF MODERN RABBINICAL EDUCATION 

Modern rabbinical education had its origin in late 19'« Century German Jewish eniight-

enment, which established a duaicommitment to knowledge ofclassical Judaic and rab-

binic literature, and modern critical scholarship. At thal time, this was true of all three 

rabbinical seminaries that emerged to prepare rabbis for lhe modernera: the Jüdisch The-

ologisches Seminar, Breslau (1854), directed by Rabbi Zacharias Frankel, lhe Hochschule 

für die Wissenschaft des Juden tums (1872), directed by Rabbi Abraham Geiger, and the 

Rabbiner-Seminar für das Orthodoxe Judentum (1873), lounded by Rabbi Esriel Hildes-

heimer. These rabbis, in effecl, were among the founding fathers oi what later became the 

Conservative/Masorti movement, the Liberal/Progressive/Reform movemenl and Mod-

ern Orthodoxy. These institutions, along with the Neolog Budapest University of Jewish 

Studies (founded in 1877 on the model of Breslau) suc ceeded in preparing rabbis for the 

modern era in Europe. In a parallel process not long afterwards, American rabbinical 

schools were lounded – Hebrew Union College (1875), the Jewish Theological Seminary 

(1887) and The Rabbi Isaac Elhanan Theological Seminary at Yeshiva University (1897). 

With theGerman seminariesbeing forcedtocloseby the Nazis, modern rabbin iceducation 

for the Progressive, Reform and Masorti/Conservative movements continued in America, 

with «daughter» institutions being established in Israel and Latin America. The first post-

War rabbinical seminary in Europe, Leo Baeck College, which saw itself'as the successor 

to the Breslau and Hochschule seminaries, was founded in 1954 in London by the Pro-

gressive movement 

Focusing on the more liberal movements in Germany, it wasn’t until alter Ger man Reu-

nification (199(1) and the sudden infhtxof200,000 lewish immigrants Gom lhe Former 

Soviel Union that the need for more rabbis and lhe possibility of training rabbis again in 
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Germany could become a reality. In 1999, visionaries of the Progressive Movement estab-

lished the Abraham Geiger College to train rabbis and cantors. Fourteen years later, these 

same visionaries, realizing that more traditional, but non-Orthodox rabbis were also 

needed to serve Eu- ropean communities, sought to establish a Masorti/Conservative rab-

binical 

10 

seminary. Zacharias Frankel College was established on November 11, 2013 in partnership 

wilh the American jewish University’s Ziegler School ol Rabbin ic Studies in Los Angeles. 

On this same date, the School of lewish 'Theology was established at the University of 

Potsdam to serve as an umbrella for both seminaries and other students of Jewüsh theol-

ogy, in fuifillment of a dream to integrate the study of Jewish theology into a German 

university on par with Christian and Islamic seminaries.
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THECURRICULARAPPROACH OF ZACHARIAS FRANKEL COLLEGE 

To be a rabbi in Europe today is to be simultaneously aL home in the world ot Western 

culture and thought, scientific findings and method, Jewish lexts and observance, and, al 

the same time, throughout mach of Europe and what was the tonner Soviel Union, one 

must be endowed with creativity and commitment to confront the challenge of rebuilding 

what was so devastatingly destroyed. Borrowing liberaily front the Ziegler School of Rab-

binic Sludies' introduction to its curriculum: Like the Jews they will serve, our rabbinic 

students must thirst for God, for covenant, and for mitzvot, and, yet, they must be rooted 

in Contemporary culture and have a healthy respect for individualism and idio- syncrasy. 

They must embody a lailh thal is confident and unafraid, one that trusts that an authentic 

encounter between Judaism and contcmporary values andthought will be mutually en-

riching and transformative and will vindicate the core beliefs and praclices of Judaism 

across the ages. To be a rabbi today in Europe also re^uires a delermination to challenge 

those who are comfortabie in the existing institutions of Jewish life and boldly 

acknowledge the need for new models of Jewish engagement that young Jews are so pas-

sionately seeking. 

The curriculum of Zacharias Frankel College, based upnn the Ziegler School ot Rabbinic 

Studies' curriculum. endeavors to provide its students with an enriching body of 

knowledge in mahshevet Yisrael – the ideology and thoughl of the Jewish pe pleasex-

pressed in the great works of Jewish literature, Jewish traditions and practices shaped by 

three millennta of Jewisli religious expert ence – AND the practica! considerations of the 

professionai rabbinate. These two essentials respond to the demands placed upon the 

Contemporary rabbi. Jews are seeking meaning and guidance from their heritage, they 

look to Ju daism for solace and Inspiration, and they turn to their religion to provide eth-

ical rigor, a sense of value, and a community oi beianging. Rabbis must be capable of 

providing aecess to the tradition and to making that tradition accessibleand relevant to 

the livesof today’s Jews. Focusingon Jewish literature and practice will give the Frankel 

rabbi the tools needed to meet that demand. /\t the same time, the richesof Jewish 

thought mustbe transmitted through the buildingand maintenance of synagogues, schools 

and other institutions, and 

12 
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ils rieh message musl inspire through well crafied sermons, efle Live teaching and preach-

ing, pastoral counseling, and the myriad Professional demands thal today’s rahbi must 

master. 

Once students pass their German competency exam, lhe first Lwo years of Lhe rabbinic 

school curricuktm are devoted primarily to skill building, knowiedge acquisition and an 

introduction to the broad compendium ofclassical ]ewish literaiiire, as well as deepening 

exposure to Halakhahjocusmg on Jewish reli- gious practice in daily and holiday life, and 

the liturgy of the weekday, Shabbat and holiday prayers. During these years. aspects of 

Professional development are not neglected, but they are not given the prominence that 

they will receive in the final years of the program. 

In Year 3, Students complete the Bachelors’ requirements in Israel, where they study al 

Lhe Jerusaiem-based Conservative Yeshiva in a joint program planncd by the Ziegler 

School. The Masorti Israel office introduces Students to Conservative synagogues in Is-

rael, where they observe or may have small time assignments. The year in Israel is a crucial 

pari of rabbinic training. Not anly are lhey receiving intensive text study and expanding 

their Hebrew skills, but they are also buildi nga streng reiationshipw'ilh Israel – for the 

land, the people and its integral role in Jewish peoplehood, and they come to understand 

the issues thal Israel confronts, internally and in relalion to its neighbors. Rabbis, espe-

cially in Europe, play an important role in educating their congregants about Israel as the 

Homeland ot the Jewish people and in the face of anti Israel efforts in their communities. 

In Years 4 and 5, students complete a Master’s degree and Start to acquire syn agogue 

skills in internship placements. Ideally, students will intern in Masor ti affiliated syna-

gogues with supervising rabbis. Students with slronger skills may also he placed where 

there is no supervising rabbi. 

REQUIREMENTS FOR ENROLLMENT / REGISTRATION 

Bachelor’s Degree Prograni 

For general information about eiigibility, please visit; 

—> www.uni-potsdam.de/de/studium/2ugang/vor-bewerbung-i111malrikula- üon/hzb 

If you are qualified to enroll at an Institution of higher educalion but have ob tained such 

http://www.uni-potsdam.de/de/studium/2ugang/vor-bewerbung-i111malrikula-
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qualification in a country other than Germany and/or your native language is not Ger-

man, you must provide evidence of German language skills atan academic level. 

Masters Degree Prograni 

Acceptance requires an academic degree qualilying you for postsecondary educalion (e.g. 

a BA in a relevant subiecl.) For specilic requirements, please consult the regulationsof 

the Master program. 

For enrollment in the MA Program, German language skills are not required. For 

Fürther information, please see: 

—> www.iuedischetheologie-uilipotsdam.de/enZindex 

APPLICATION AND ADMISSIONS PROCESS 

Step 1: Preliminary Interviews are conducted with the prospective sttidenl candidate by 

the Zacharias Frankei College Chief Operating Officer and the Vice Dean of the Ziegler 

School of Rabbinic Studies, 

Step 2i II youpass the preliminary Interviews, you are invited loofficiallyapply, and appli-

cation materials, together with a tenlative interview date, are sent to candidates with a 

deadline for Submission. Students are also eiigible Lo apply tör scholarships at the same 

time. Upon review of the application, candidates are invited to an in person Admissions 

Interview at the College. 

Step 3: In the formal Admissions Interview, we discuss your spiritual, intellec tual and 

Professional journey, based upon your essays and recommendations we received on your 

behalf. Addilionally, you are scheduled lo meet w'ilh a psychologist who is pari of our ad-

missions team. 

Step 4; Students are notified after the Admissions Interview regarding their acceptance. 

Upon formal acceptance, Students meetwith repräsentatives of lhe Ernst Ludwig Ehrlich 

Studienwerk (ELES) sehr’.arship ibundation. 

For more Information aboul Lhe admissions process, please contact 

—> Dr. Sandra Anusiewicz-Baer, Chief Operating Officer at 

officgG8frankeLedu.de.

http://www.iuedischetheologie-uilipotsdam.de/enZindex
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SCHOLARSHIPS 

'liiere are different scholarship possibilities available. In each case, applicants have to go 

through an assessment process for legibility and academic excellence. 

Scholarships that applicants may apply to include: 

* Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk (ELES): 

—^ https;//eles-sludienwerk.de 

• Benno-lacob-Stipendium 

(for rabbin ical Students with non-German passports): 

—> feidhaketädeo baeck foundation.de 

« Szloma Mbam-Stiftung: 

—> https:/Zwww.3zlp_ma-albam Stiftung.oe/foerderung/stipendwn/ 

PRACTICAL INFORMATION 

Visa Regulationsand Residency 

EU nationale do not require a visa to enter the Federal Republic of Germany. All other 

foreigners require a Visa tbr stays in Germany, Applicanls must sub- mit visa applications, 

together with all necessary documents, in person at the German mission responsibie for 

their place of residence. 

All Information and Lhe necessary documents tor download can be found on the website 

of the Auswaertiges Amt; 

—> https://www.auswaertiges -amt.de/en/einreiseundaufenthalt/visabestim munge.i 

n,de*CQntent 1 

I lousing 

Students are responsible for finding their own housing. 

Within 14 days of moving into a new residence, you must register the new address at the 

registration offke (Einwohnermeldeamt). Uris registration can occur at any municipal of-

fice (Bürgerarni) in Berlin, it is important to schedule an appointment as early as possible. 

Health Insurance 

In Germany, health Insurance is obligatory for all students. This means that presentation 

of valid health Insurance is a prerequisite foryour matriculation at lhe University of Pots-

dam. Foreign students with limiled residence permits must additionally certify that they 

http://www.auswaerti/
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have health Insurance for each extension of their visa in Germany. If you are publicly in-

sured in certain countries namely, EU and EEA countries, as well as Bosnla Herzegovina, 

Macedonia, Montenegro, Switzerland, Serbia, Tunisia, and Turkey – you must acquire the 

European Health Card (EHIC for EU and EEA countries) or an equivalent en- titlement 

document (the E II1, AT 11, ATN II or BH form for other countries) in advance of traveling 

to Germany. This would exempt you from obligatory Insurance from a German provider. 

Nevertheless, you are still obligateJ to ac quire a certificate from a public health Insurance 

provider in Germany which 

17

verifies that you are publicly insured in your hörne country. This certincate must be presen 

ted at the time of matrkulalion All other students are subject to compulsory health Insur-

ance. When registering with a Health Insurance provider, please bring your passport and 

your admission certificate and re quest a health Insurance certifkate for your University 

enrollment This proof ot health Insurance is to be presented at the time of matrfculaljoa, 

In Germany, lhere are two typesof health Insurance: public and private. With private In-

surance, you must initially cover the costs of a visit to a doctor. You then later send the-

doctor’sbillsyou have paid toyour Insurance provider, wnich then makesdecisionsregard-

ingreimbursemenl. With public health Insurance, costs are settled directly between the 

doctor and the Insurance provider. 

Participants in preparatory German language courses or preparatory pro grams are not 

covered by stalutory health Insurance during this time and are generally privately insured. 

Students should make sure that theyare able to verify that their health Insurance is not 

otherwise covered. Public Student health insurance, a sensibly priced Option, remains in 

effect until the end ofa Student J 14th semester of studies or until he or she reaches lheage 

of Sl.If you encounter problems or have questions, please consult with the international 

students’ registry of the University of Potsdam. 

Bank Account 

Opening a German bank account and getting a bank card generally presents relatively few 

obslacles: proof ol Identity and certificate ol registration are all that you need. A German 

bankaccount is required in order to receive a stipend from a German Foundation.
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UNIVERSITY REQUIREMENTS 

Inlroduclioti to the University of Potsdam / School of Jewish Theology The 

School of Jewish Theology is an Institute of the University of Potsdam. 1t öfters students, 

scholars, future rabbis and cantorsinsights into Judaismasare- ligion and a way of lite. The 

treasuresof the Bibte, the Talmud, Jewish religious law, hturgical practice, and 'ewislt 

Lhoughl and its religious and intellectual history can be studied and researched at the 

beautiful campus in Potsdam. 

The discipline of «Judaistik» (Judaic Studies) is devoted to researching Judaism in all its 

historic expressions. It encompasses its religious, cultural, philo sophical and literary his-

tory, as well as Jewish history from its origins to lhe present. Hebrew language studies in 

the German academic frameworkis both a philological and historical discipline, which in-

tegrales cultural and social scientific approaches as well as comparative ones (with regard 

to different re ligions). «Judaistik» and «Jüdische Studien» are secular disci-

plines.^Jüdische Theologie» (Jewish Theology^ in contrast, is a sectarian discipline, 

taught by Jewish professors and preparing students for protessions in the Jewish clergy: 

rabbis and cantors. Theretore, Lhe organized Jewish religious Community is forma 1 ly 

involved in the practica! work of the discipline. 

Rabbi Abraham Geiger (1810-74) as early as 1830 demanded thal Lhe Lraining oi rabbis 

should be placed on the same footing as that of Christian clergy. But it took 183 years 

betöre Jewish Theology was regarded to be a worthy scholarly discipline within the Ger-

man university. 

Previous Degrecsand Jewish Knowledge 

Course accreditation will be considered by the University of Potsdam on a case-by-case 

basis, especially for Jewish studies courses completed in an academic setting. Applicants 

mustcome with a BA degree in any subject to enter the program. 

Purthermore, we expert tamiliarity with Jewish practices, text study and in volvement in 

communities. 

19 
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Martin Kujawa, Study Coordinator lor the School ot Jewish Theology at the University ot 

Potsdam and an expert ot the academic course System, conducts transcript evaluation for 

entry into the program. 

Martin can be reached at: 

—> kujawa^ uni potsdam.de. 

Language Requireinents – German, English, Hebrew 

In order to begin academic studies at the university, you must have a good command of 

German (CI level). You may begm yourapplication at the College, and, in some cases, begin 

Lhe non-accredited classes before reaching this level. 

At the University of Potsdam, lhe following certificates attesting to German language skills 

are recognized for enrollment in a BA pragram: 

• Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) with, as a rule, a score of DSH 

2 or higher. 

• Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) with a minimum of 4 points in each section) 

• Results from Feststellungsprüfung (FSP): an assessment test folkiwing prepa ratory 

German co urses 

• Certificate ot university entranne qualification (Abitur) at a recognised German- speak-

ing school abroad 

• «Kleines deutsches Sprachdiplom», «Grosses deutsches Sprachdiplom» or the Goethe-

Certificate attesting C2-level skills from the Goethe Instituts Zen trale Ober-

stufenprüfung (Central Advanced Level Examination 

• Language Diploma front the Conference of Ministers ofEducation and Cui tural Affairs, 

l.evel 2 

If you do not have any of lhe aforementioned certificates, but have German skills exceed-

ing level B2, you may attend the intensive DSH preparalory course offered at the Univer-

sity at Potsdam betöre taking the exam. 

20 
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—^ http://www.uni-potsdam.de/studium/zugang/vm -bewerbung-inimatri- 

kulation/deuts^o1' nti sse html. 

Candidates should beable toreadand study in English, asclasse sa re taughtin English or 

German, depending upon the teacher. 

Candidates should also have basic Hebrew reading and conversing skills (equivalent to 

Ulpan Ramah Gimel) aswell as prayer skills. 

21
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COMPONENTS OF THE CüKRICULUM 

Introduction: A Dual System ot Academic Learning and 

Rabbinic Training 

The curriculum of Zacharias Frankel College is structured within Lwo insti tutiona! mod-

els of graduate Jewish education: a broad spectrum of Jewish knowledge, essential for a 

future rabbi, which is offered in a German public university – the Schoo! of Jewish Theol-

ogy at the University of Potsdam, and a specific sequence of courses and practica! experi-

ences which prepare new Masorti/Conservative rabbis, developed in partnership with the 

Los Angeles based American Jewish University’sZiegler Schoolof Rabbinic Studies. The 

combination of these two strong models will produce rabbis steeped in Jewish tradition, 

yet modern in their approach, who, upon ordination, will dedicale themselves to building 

and rebuilding Jewish life and Jewish communities ihroughoul Europe and elsewhere. 

Zacharias Frankel College students, all of whom enter the program with university under-

graduate degrees in a variety of majors, complete, depend- ing upon their background in 

rabbinical studies, up to a five-year program of requirements. What is unique to this dual 

System is that students have the opportunity to strengthen their knowledge of theology 

and obtain a second Bachelor’s degree during their introduclory studies. 

Modulesand Course or Mudies for BA in Jewish Theology (Masorti) 

Basic Academic and Stibjecl Spedfic Skills in Jewish Theology 

Students learn academic skills such as research practices, the use of academic terminol-

ogy, the basics of scientific writing. They are introduced to essential texls, concepts and 

Basic methodology in the Jewish theologica! discourse. They also develop mödesof seif 

organizationandresponsible time management skills. 

Jewish Religion and Philosophy 

Courses öfter an introduction to Jewish history, religion and thought through lhestudy of 

primaryand secondary sources, pre and post Enlightenment, and into present Limes. 

—> Requirements: 3 courses 

Hebrew Bible and Exegesis 

Students rcad and develop their understanding of TANACH, including the central 

themesand conlent, along with its literary characteristics, religious,and historical con-

texts. Students learn exegetical analysis from rabbinic, medieval and Contemporary 
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mepharskim. Knowledge of ssiblical Hebrew is required. 

—> Requirements: 3 courses 

Rabbinic Literature 

With a Basic Background in Hebrew Bible and Exegesis. students encoemter the studyof 

«classic» rabbinics: Mishna, Talmud an Midrash, including tradition al principlesoi Inter-

pretation, the importantcontributionsol the early rabbinic academies and their leading 

scholars. 

—> Requirements: 3 courses 

Halakhah 

Students ex plore the mostimportanltraditional Jewish legalsourcesanddevelop an un-

derslandingof the traditional halakhic process, aswellas how this process continues into 

the Contemporary streams of Judaism. Students, then, are able to apply thcse methodol-

ogies to formalste halakhic questions and resptmses. 

—> Requirements: 3 courses 

23 

Liturgy 

Students explore the historical development ol the daily and holiday prayer booksand syn-

agogue worship Services. 

—> Requirements: 3 courses 

Modern and Biblical Hebrew 

Depending upon the level of Hebrew language background, Students, in Modern Hebrew, 

acqtiire skills in basic gram mar and vocabulary, printed and written Hebrew Scripts, and 

reading non-vocalized texts. In Biblical Hebrew, students learn to read and translate the 

Bible, andbecome familiär with its specific vocabulary, gram mar and syntax. 

—> Requirements: 2 courses, 8 hours each per week 

Rabbinical Hebrew (Araniaic) 

Ibis sequence buiHs upon knowledge gained in Biblical and Modern Hebrew courses, and 

develops skills in the gram mar and vocabulary of Babylon ian and Palestinian Aramaic. 

—> Requirements: 2 courses 

Religious Education and Homiletics 

Students learn how the general, historic development oi education in society influences 
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ideas and concepts of Jewish education. Through practica! exer cises, students acquire 

skills in lesson planning, methods of engagement and pedagogy for teaching children and 

aduks in different formats. In Homiletics, students learn the structure of a sermon, and 

begin to compose and present their nwn Divrei Torah in dialogue with fellow students and 

tea»hers. 

—> Requirements: 2 courses in Religious Education and 1 course in Homiletics 

History and Culture 

Students can choose courses according to their interests on topics related to Jewish history 

and culture, as offared by faculty in Religious Studies, Jewish Studies, History and lewish 

Theology. 

—> Requirements: 3 courses 

24 

Career Skills for Rabbis 

Students begin to acquire an OverView of the German model ol community nrganization 

and structure, induding the history and functions ol the Central Council of Jews in Ger-

many and Jewish social weitere organizations, and how synagogues operate within that 

structure. Students conlinue their learning about these structures as they progress into 

their internships. 

— > Requirements: 2 courses 

Bachelor Colloquium in Jewish Theology 

Students deepen their knowledge and skills in Jewish Theology by developing a question 

ior research, conducting a Literature search, and completing a Lhesis for presentation in 

consultation with the instructor. 

— > Requirement: 1 course 
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Modules and Course of Studies for MA in Jewish Theology (Masorli) 

Classes willbegiven higher creditsand require more seil learning and lilerature review. 

Thus the course load is lower but the time devoted to studying is higher. 

History of Judaism 

The module covers the history of Judaism up to the present. Building upon courses al the 

Bachelor level, Students deepen their understanding of Lhe historical development of the 

Jewish religion in the broader context ol lewish history. Using primary sources and sec-

ondary literature, key aspects of lewish religious thought and practice will be analvzed. 

One focus is Judaism’s an swers to theopportunities and challengesof modernity, in the 

contexlol larger interaction and Engagement with other religions as well as Jewish life in 

the diaspora. The module looks al the history of Judaism from the perspectives of theol-

ogy, religious history and cullural history, whoseconcepts and calegories will be assessed 

for their relevante and applicability to (udaism. 

— > Requirements: 2 courses 

Biblical Theology 

'lhe module builds on the methodological foundations for biblical exegesis and compara-

tive reception research that students gained in previous studies. The bible is being read 

linder a theological focus with questions pertaining to God-human reiationships. The fo-

cus is on hermeneiltic questions in the analysis of biblical texts, especially questions that 

engage with the ambiguity and intertextuality of the Tanakh. The text-centered tutorial is 

dedicated in particular to internal biblical references and theological connections between 

the three parts of the Tanakh.This involves overarching themes of theological refevance, 

such as the relationship between ritual and space, the relevance of time, and the theodicy 

question. 

—> Requirements: 2 courses 

Rabbinical Theology 

Students will expand their know'ledge ot the whole spectrum of the great writ ings that 

encompass the historical accumulation of Jewish thought – Tanakh 

26 
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(Bible), Rabbinics (Mishna, Talmud, Mtdrash, Codes). Besides furlher devel opment ol 

students’ core competencies in rabbinical literature, the advaneed seminar (AS) in this 

modale concentrales on important theological and philosophical ideas and concepts of Ju-

daism as refiected in these texts. The tutorial is based on a selection of materials relevant 

to the course. The ahn of the tutorial is tor Students to study texts from the sources them-

selves as well as the secondary literature. 

—> Requirements: 2 courses 

Systemalic (Constructive) Theology and Philosopln ol Religion 

Jewish theology is how Judaism talks about God. Students in the Master s pro gram in 

JewishTheology are taced with a double task. In the seminar they must master at least one 

of the great Systems of Jewish theology (antiquity, medieval times, modernity or the pre-

sent) through the work of one of the great Jewish thinkers of the past. Then, in the tutorial, 

they must produce Lheir own work on one of the great problems in Contemporary Jewish 

theology. 

—> Requirements: 2 courses 

Ilalakhali 

The focusofthismoduleison the literature, mstnryandtheory ofthe Halakhah as well as cm 

develnping the ability to formulate new halakhtc decisions. The Halakhah can be found in 

the legal Codices (Mishnah Torah, Shulhan Arukh), in theresponsa literature, and in var-

iousdecrees published byrabbis(takkanot). These are based on the classical texts of rab-

binical Judaism, the Mishnah, Mi drash and Talmud. The theory of the Halakhah, that is, 

the philosophy of the I lalakhah as a normative practice as well as the process of tbrmu-

lating these norms, is orten related to the historyof the Idalakhah, i.e. the study of the Hal 

akhah in relation to past and present social and cultural realities. 

—> Requirements: 2 courses 

Practical Theology 

The module consists of four parts: lilurgy, religious pedagogy, homiletics and pastoral 

counselling, it establishes the academic loundations of these practical theologica! disci-

pIines.The module deepens Students’ knowledge of the liturgy 

27 

and the order ol the prayer Service for different denominations parlicularly Relorm/Lib-

eral and Conservative/Masorti Judaism, The focus is also on lile cycle rituals and their 
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historical development, a well as on molding them ac- cording to Contemporary and per-

sonal needs. 

In the area of religious pedagogy, lhe focus is on recently developed lesson plans and ed-

ucational Standards Ihr every level of Jewish religious instruction. The module therefore 

helps Students develop leaching concepts for curricular and extracurricular Jewish reli-

gious Instruction. 

In lhe area oi homiletics, lhe module strengthens aspects of Jewish religious hermeneuti-

cal traditions and homiletic concepts. 

In the area of pastoral counselling. the module expands Students’ knowledge of the theol-

ogy and lheory of Jewish pastoral care, as well as their communi cation and conversationa! 

skills. With the help of structured communication exercises, pastoral gtridance sessions 

will be methodologically and theological ly reflected on and analyzed. 

—) Requirement: 4 courses 

Practical Rabbi nies 

Torah, Haftarah and Megillot reading skills. 

Students learn the names of the Pentateuch tropes and will be able to chant tropes in lhe 

most common combinations, with practical applicalion to the first and last sections of the 

Shema Yisrael text. Students will be able to recile the tropes irom memory as thematic 

combinations in the 1 laftarah mode and use them for any Haftarah reading. 

Students will learn the tropes for the High Holidays and Megillat Esther by learning the 

cantillation melodies and applying lhese directly to the biblical texts read on Rosh Hasha-

nah, Yom Kippur and Purim. 

Tefillah Skills 

Weekday, Kabbalat Shabbat, Shacharit Shabbat, Rosh Chodesh, HavJalah. 

Tefillah Skills teaches the rubrics of the daily prayer as well as their texts and possible 

configurations: Birkot liaShahar, Pesukei d'Zimraand closingprayers; Shema and 

Birchoteha; the Amidah (Shacharit, Minhah, and Maariv); Rosh Hodesh; Torah reading 
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and Drashot. By conducting a practice Service (usu ally Thursday Shacharit as well as Min-

chah and Maariv) alongside individual coaching, the modes for Shacharit, Minchah and 

Ma’ariv leChol are iearned. 

The modes for Kabbalat Shabbat, Shacharit, Minchah and Ma ariv leShabbal are taught as 

part oi the practice Service and individual coaching sessions, Students learn the meaning 

and importance of the Shabbat Services and will be able to lead a Shabbat Service on their 

own. 

Yam in Nora im 
Students are introduced. to the liturgy or the Yamim Noraim. They explore es sential ques-

tions about the liturgy, poetry and minhagim (religious customs) of penilential Jewish lit-

urgy – Rosh Rashanah, Yom Kippur and thecycleoi repen- tance. They discuss the struc-

ture, content and language ofold and new liturgy, deal with related minhagim, explore the 

major ditferences between varkms Uber al and traditional penilential prayers and piy-

yutim, and develop understanding of the underlying theology and values that govern li-

turgical changes. 

Shalosh Regalim 

Students are introduced to the liturgy of the Shalosh Regalim (the three pil grimage festi-

vals). They explore essential questions about the prayers. poetry and minhagim (religious 

customs) of the three pilgrimage festivals: Pesach, Shavuot and Sukkot. 

Minor Holy Days and Memorial Days 
Students are introduced to the liturgy of the so-called minor holydays and nie morial days. 

Students study the structure, content and language of traditional liturgy; explore the ma-

jor ditferences between the prayers of these designat 

29 

ed times in various liberal and traditional and lilurgical hymns (piyyutim), familiarize 

lhemselves with the underiying theology and values thal govern liturgical changes; and 

iearn about related national/public, synagogue and iamily minhagim, 

Lite Cycle Events 

In Lhe course of Applied Halakhot to Life Cycle Events, students will study lhe basic hala-

khot of the brit milah, simhat/brit bat, pidyon haben / peter rechem, bar and bat mitzvah, 



Gercke 

Wollschläger 

676 

 

 

wedding and funeral. Some key passages in Lhe Shulkhan Arukh will be studied as well as 

many of the CCAR and RA rabbis’ manuals with a discussion of practica! issues that arise 

Students will acquire a solid Foundation in lhe halkhot of lifecycle riluals, practical 

knowledge of their per formance, and some exposure to the Contemporary issues of debate 

and the different approaches across the spectrum of modern Judaism. 

Miqra 

The custom of conducting aweekly review of the Torah portion recorded in b.Berakhot 

8acreates a brilliantly elfective pedagogicaland experiential struc iure fora serious encou 

.terwith biblical texts. By reading the weekly Parashah we are becoming pari of this eternal 

Jewish way of connecting with God and with the Jewish people. Thtts, all ways of reading 

are basically valid. We will try to hear the different voices of the text and ofitsinterpreta-

tions both in their differences and in their connectedness. In practice this means that irom 

week to week we will concentrate on varying hermeneutic strategies of understanding the 

text. Tire students will become familiär with the original biblical text as well as with the 

most important commentaries. lhe students will also reflect on the study ot Torah as an 

individual religious practice. Finally, the students will Iearn to progress to the practical 

question of what they can teil their con gregation after having read the parashah. The three 

hours will be divided into introduction, Chevrutah and Shiur. 

Beil Mtdrash 

In the Frankel Beit Midrash, rabbinical students will gain a solid grounding in text skills 

and comprehensive knowledge of the Jewish library. The Beit Mb. 

3d

rash will follow a live year sludy cyck in which proficiency with lhe following subjects is 

acquired: 

Immersive Talmud: Each semester will be based on a cliapter of lhe Talmud, with expan-

sions in Co contextual readings front lhe Mishnah, Tosefta, parallel material in other 

sources, and Rishonim. 

Halakhah: Codes (Shulchan Aruch, Tur and Mishneh Torah) and responsa (medieval and 

modern from diverse denominations), As well as acquiring knowledge, and learning how 

to lind halakhic literature alone, students will learn how to apply lhe halakhic models tu 

complex modern siluations. 
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IJashkafa: Each semester wrill have a leading theme of Judaism’s rieh theologi cal thinking 

as iLs topic. Rooted mainly in the Aggadah, medieval and modern Philosophy, MysLicism, 

Mussar literature and current denominational think ers, students will be exposed to a va-

riety of approaches to Jewish thought and he encouraged to develop theirown. 

Leadership Skills: Future Masorti Rabbis will have to take dasses in Leadership, Pastoral 

Care, Pedagogy, I lomiletics etc. in order to becomt competent teachers and guides of their 

diverse communities. 

Tefillah Skills: As religious community leaders, tuture rabbinical students learn Step by 

Step how to lead Services, read Torah, and blow the Shofar, in du ding halakhic and mu-

sical aspects. 

Guided Selt-Study: This is a place to fester curiosily and independent special ised learning, 

with guidance and support from the Beit Midrash stall. Tliis is a space to indude areas ol 

Jewish thinking not covered elsewhere in the curriculum: chassiduL kabbalah.apocrypha, 

haskalah, modern and postmodern Jewish philosophy. Each Student will be asked to set 

out their own text goals at the beginning of the semester, and will be given time and guid-

ance in mastering the chosen texts. 

31 

Guest Letlurers: A variely ot external Leathers will he invited to Leach aboul lheir own 

philosophies or aboul Lhe Beil Midrash current semester topic from their individual per-

spective, 'fliese will be in an online formal, to alfow for international Speakers and possibly 

an international audience. The Thursday sessions will he text-based, Wednesday sessions 

need not be. Such insights can provide Frankel Students with a broad ränge ot knowledge 

and understanding of lewish traditfon thal they can apply over the course of their rabbinic 

careers. 

The Frankel Beil Midrash meetsweeklyduring the Winter and Summer Semesters, starting 

Wednesday aiternoons and continuing all through Thursdays. 

To earn University of Potsdam credil toward lheir BA and MA degrees, and to meet the 
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requireroents for Frankel College/Rabbinical Assembly ordination, students will be re-

quired to write a personal commentary al the semesier’s end on any Beil Midrash material 

sludied thalsemesler, appropriale in lenglh according to the studenfs degree Status. 

The Frankel students will have oral Talmud tests al least twice a semester, and liturgy 

check-ups at lhe end of the semester. There would also be general check in meebngs with 

each el the students during lhe course of the semester, making sure that the study is work-

ing out, giving extra help, and listening to Important feedback. 

Hum ilelies 

Homiletics is the arl of giving a Torah talk (sermon/drashah). Students will learn the for-

mal rhetoric structureofa sermon and ils elaboratfon by exploring the road from Parashah 

to Drashah: Students will learn to analyse text and ask their own piercing questions so 

they can unpack any given Torah text. They will then learn how to understand and use the 

text by Inoking for and discuss- ing traditional commcntaries. In a nexi step they will learn 

to werk with their own ideas and feelings aboul the text (personal izing) and think about 

how the text might relate direetly to them and their life. Each Student will be given the 

opportun ity to write his or her own drashah and to practice structured speech in front of 

his/her fellow students. 

52

Personal Development/ Social Skills 

Which challenges do rabbis to be face in a community? The course aims at familiarizing 

the students with different techniques to communicate eflec tively, to set boundaries and 

be able to take criticism. With the help of role play, students act out communication strat-

egies with the Board, families and community members as well as volunteers. Social skills 

training will encom- pass the following areas in particular: empathy, compromise and 

agreement, criticaland sell-criticalexaminUion, awarenessofone’s ownandothers’ needs, 

tolerante, valnes and respect, Leamwork, motivational skills,conflict resolution and Coop-

eration. 

Community Development Skills 

The course is designed to öfter students an overview of the most relevant components of 

organizational development knowledge, drawing especially on the social Sciences and 

Business Helds, Its intention is to introduce the most important additional practica! skills 
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which students will need in the future work as rabbis, educators or social action pioneers.
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STUDY YEAR IN ISRAEL 

Students ol Lhe Zacharias Frankel College join their peers irom the Ziegler Schoo! of Rab-

binic Studies, as well as other students from around the world, and spend a year studying 

at the renowned Conservative Yeshiva in Jerusalem. The year of study in Israel takes place 

ideally in the third yearof studies but is alwaysdetermined individuallybased on the need-

sandadvancementofthe re spective Student.The year in Israel isa time to immerse one-

selfin texllearning and in Israeli liie and culture,Zionism and Israeli politics, and to deepen 

one’s passion for the country, the land, and lhe people of Israel. 

During their year in Israel, students will participate in the Masorti Rabbinical Students 

Pairing Prograni. Tire program w.ll enable students to expediertes a more personal and 

deeper side to Israel, by making one kehillah, one Rav, and one communily their special 

home during lhe year in Israel. In partnership with the Masorti Movement, the Rabbinical 

Assembly of Israel, and the Frankel College, students will be paired with one ofthe 80 

Masorti kehillot in Israel, By spending recurrent time in a particular community, students 

will gel to Know real people, share their stories (and their own), Iearn their commtmal 

connections, and live their customs and traditions. In the process, students will Iearn 

about Masorti and its vital work. 

While the prograni is not designed to be an internship, students may have the opportunity 

to develop their own skills by leading some daveningand, where appropriate, to öfter 

words of Torah, perhaps to teach. 

Their time al the Conservative Yeshiva consists ol comprehensive Talmud classes and an 

Israel Experience Prograni where students get to know different Segments ot the Israel 

society and meet representatives ot different religious groups. 

A portion ofthe academic courses can counl toward overall credits, providing thal the Stu-

dent has made arrangements with, and presented certificates to, the University of Pots-

dam. 

34 

INTERNSHIPS 
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During the course of Lhe Zacharias Frankel College program, each Student is required to 

gain practical experience to expose them to a variety of settings in whichrabbisare em-

ployed, suchas in synagogues, Jewishschools, JewishCommunity organizations and chap-

laincy. By shadowing a Professional in these areas and participating in their work, 

stndents will be able to hone their own skills as future rabbis as well as have experiences 

that will broaden lhe scope of possible career opportunities and choices for posi-ordina-

tiou placement. Through their internships, students also become known to communities 

and may create tob opportunities for themselves. An additional important goal is to be-

come fanriliar with the Masorti landscape in Germany, Europe and beyond through visits 

to best-practice congregations and communities. 

Inlernship Requirements 

In general, internship progresses from initial, very part-time exposure to more intensive 

and increased responsibility. 

'lhe first step in the internship consists of shadowing. The Student is expected to be an 

active presence in a congregation and to accompany the rabbi as he or she carries out the 

duties of the Office. Once students are ready and qualified, they can, ii agreed upon aher 

consuRation, begin limited bllt independent work and smalier projects in a congregation 

oreducational Institution. Prior to tak- ing over parts in Service leading, the Student gets 

tested if he/she fulfills the respective Tefilah requirements (e.g. Kabbalat Shabbat and 

Shacharit Shabbat, or Megillah reading). 

Gradually the tasks will increase until students independently lead prayer Services or give 

religious instruction to children or to adults, preach, give instruction in Hebrew, become 

involved in youth work, adult education. or counselling, or prepare an Oneg Shabbat. They 

carelully prepare for these re sponsibilities in coordination with their rabbi/mentor and 

the Chief Operating Officer (responsib)e for managerial supervision), as weil as under res-

sective supervision and case review. 

35 

Al the beginnmgoi an internship, anagreemenl on learning goals negolialed between Stu-

dent, congregation, and Zacharias Frankel College is atlached to the internshipcontract. 

'Ibiscontract also contains dates (on a semester basis), financial conditions (fee, travel 

costs, housing), the general rules for intern ships, and is evaluated at the end of the in-

ternship. 
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The hosting institutions Community board assigns one person in Charge of feedback after 

each visit, first in an oral exchange with the Student, andafter wards in wriling to lhe Col-

lege. The Chief Operaling Officer discusses the report with the Student. 

It is desirable that the internship takes place at well-develnped Masorti congre- gations in 

Europa. Internship places will be chosen according to the learning needs ofthe students 

and only secondarily according to the needs of a congre gation for Rabhinic assistance. 

36 
ORDINATION 

Ordination is the conclusion ot education at the Zacharias Frankel College. Since it repre-

sents the passing on of the authority of the office, it requires complete trust in lhe gradu-

ate. Haus, it is granted in addition to an acaderaic qualifkation and therefore, approval for 

Ordination is independent ot comple- tion of studies. 

If the Student is approved for ordination, Lhe General Rabbinical Conference in Germany 
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and the international Rabbinica! Assembly is inforined. Ordination 

isplannedandcarriedout withconsideration of thestudentspreferences. 

Ordination Lakes place following: 

1. Successful conipletion of studies at the School of Jewish Theology, i.e. with the Submis-

sion of Lhe Masters Thesis. The topic of Lhe Master's Thesis is generally chosen from 

the field of Halakhah and supervised by the Guest Professor for Halakhah of Zacharias 

Frankel College. Other topics must be approvedby Administration and Faculty, and an 

appropriate facuity advisor will be appointed. 

2. Successful completion of all course requirements at the Zacharias Frankel College. 

3. Certificates are not distributed untii keys and library books are returned. 

4. Approval by the Dean Rabbi Bradley Shavit Artson, Vice Dean Rabbi Cheryl Peretz and 

Chief Operating Ofhcer Dr. Sandra Anusiewicz Baer. 

EXTRACURRICULAR REQUI REMFNTS 

Important Meetings and Student Representation 

Staff-Student Meetings 

Once in each Semester, meetings are held between staff and Students. All iaculty mem-

bers, stall (administration) and students of the College Lake pari. These sessions serve to 

facilitate Information exchange, dialogue, and critique. 

Student Representatives 

Each year, the Student body votes to choose Student representatives for lhe Cantorial and 

Rabbinical programs (Abraham Geiger Kolleg and Zacharias Frankel College). Their tasks 

include representation öl'the concernsof students in curriculum Conferences and in staff 

Student meetings (general member meetings). 

Shabbatol 

Frankel Shabbatot are a learningopportunity for the Frankel students. By giv- ing students 

the opportunity to prepare a weekend of davening and learning on their own, they can 

creatively onduct a Shabbat and expert men twith new formats. They are completely in 

Charge of ndependentfodividing the different tasks, organizing prayer (which parts of the 
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service are led by whom) and each Student is responsible for thorough preparation oi their 

respective responsi bilities. 

Frankel Shabbatot Starts Friday night with Kabbala! ShabbaL Service, followed by Kid-

dush and a learning session, led by either a Student or a guest (iaculty member or invited 

guest lecturer). Students are also responsible for organizing a potluck dinner tor Friday 

night. 

After Shacharit on Shabbat morning and the ensuing Kiddush, there are stu dent-led study 

groups (including guests). Students’ periormance will be evalu- ated byanafore- assigned 

Supervisor ol the Frankel Shabbat toensure personal, spiritual and ritual development of 

the students. 

38 

ETHICAL, ACADEMIC AND PROFESSIONAL,STANDARDS 

The Zacharias Frankel College is committed to fostering and maintaining an environment 

of learning, growth, and observance. Zacharias Frankel College is committed to the prin-

ciples of academic, Professional and personal integrity and conduct of the students on 

campus, in synagogues, congregations, and other institutions, as well as in pubHc schuld 

therefore be in accordance with the values bolh of good academic practice and Jewish eth-

ics. 

Students must avoid all unethical and unProfessional personal conduct, and lhe leader-

shipof Zacharias Frankel College views all violationsof personal and academic integrity as 

serious olfences. 

The Zacharias Frankel College welcomes students regardless of gender or sexual Orienta-

tion, in accordance with Lhe leshuvoi of lhe Rabbinical Assem bly’s Committee on Jewish 

1,-aw and Standards- Discriminatory treatment or actions based on iactors such as an in-

dividual's actual or perceived race, color, national origin, ancestry, gender, religious prac-

tices, age, disability or sexual orientation, or other categories protected by law, are offen-

sive and prohibited al the College. 

Code of Personal Conduct for Ethical and Professional Behavior 
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• Respect for the rights and dignity of others 

• Honesty and Integrity in one’s own conduct 

• Effert to achieve Lhe highest possible quality in one’s own Work 

• Being responsibie ior one’s own conduct at educational institutions and al the wnrkplace 

lhe leadership of lhe Zacharias Frankel College may introduce disciplinary ineasures when 

these Standards are violated. Violations of the Standards in clude, among other behaviors: 

• Academic misconduct, including plagiarism and attempts at cheating 

• Abuse of alcohol or drugs 

• Bullyingand stalking 

39
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• Disinformatian and breaking confidentiality 

• Sexual harassmenl 

• Diskrimination 

• Violent conduct 

• Verbal abuse and tise of demeaning language 

• Deliberately misinformingthe educational institutions 

• Misappropriation of funds 

• Hielt of personal and academic property 

• Violation ofother rules and regulationsof the College 

For a full, detailed descriplion of the Code of Personal Conduct which all students are ex-

pected to lollow, see Guide for Respectlul and Trusllul Cooperation, adopted by the School 

of Jewish Theology, University of Potsdam. —> hltps://www.i_uedisc_het.heologLe 

un.ip0ts da niiderde1' nJex.lv n 1 

Class Allendance 

If students miss more than one fiftfi of the class the class counts as «not com pleted» and 

no credits can be given. 

Leave of Absence 

Students may ask for a Leave of Absence for the duration of one or maximum two Semes-

ters. The regnest for lhe Leave of Absence must be made in writing and state the reasons. 

The Dean or Vice Dean together with the Chief Oper ating Officer determine under which 

conditions the Leave of Absence will be granted. 

In case of a withdrawa] from the program at the Zacharias Frankel College, all College 

Property (including books from the library) must be returned to the College betöre lhe 

termination ot lhe semester that the Student wilhdraws. 

In the case that a Student withdraws from the program alter the completion of the Israel 

Year, the Student will have to refund the tuition for the Israel Year to Zacharias Frankel 

College. 

4U 
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Student – StadCoinmunicalion Policy 

Students are expected to communicate in an ongoing, transparent, honest and Limely 

männer in all matters, including and amongcontact details, academic and personal issues 

that impact studies, and when contacted to represent the College. 

Media Policy 

All Interviews must, as a rule, be approved in advance by the College. If interview re-

questsare made by media repräsentatives, Lhe studenl must refer these requests to the 

College by contacting: 

—> Dr. Sandra Anusiewicz-Baer | anusiewicz-baert'nfrankel-edu.de. 

The College then checks whetlier the request is legitimate and what special considerations 

this particular case may require. Once an interview has been approved, its appoinlments 

are arranged in consultalion with lhe students. Wheneverpossible, Interviewsshould take 

placeon the premisesoftheCollege. 

All interview results (the article or radio/tv clips) must be reviewed for accu- racy by the 

Student and authorized by Dr. Sandra Anusiewicz-Baer for ZFC, betöre release and pub-

lication. I he Student will make this requirement clear to the jo u mal ist at the begin-

ningofthe interview. Onlyatter the Journalist agrees tu this condition can Lhe interview 

proceed. 

During the interview, potential effectson the public image of the College must be taken 

intoaccount. The specinc terminologyused should be carefully kept in mind. For instance, 

students should takecare to reler to the «Zacharias Frankel College,» and the proper 

names asSociated with the Masorti or Conservative Movement and Masorti Olami. 

For security reasons, please always keep Lhe exact address of the College con fidential. A 

general reference to the location in Potsdam should be sufficienL. 

PROCI DURE EOR REPORTING ANÜ RESOLVING BEHAVIORAI VIOLATIONS 

The Zacharias Frankel College views all violations of personal and academic integrity as 

serious offences, and bas the right to terminate Students from the College. Upon termina-

tion, the College is required to notify the scholarship foundations, and scholarship support 

will be lerminated. 
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When a Violation is reported, the College isobligated to galherinfbrmation re garding the 

offending behavior and note the allegations in the student’s record. The Student will be 

required to attend a meeting with College Administration and others convened by lhe Col-

lege as deemed appropriate. In thisconversa Lion, the problenis will be raised and the Stu-

dent will be required to address them.lf applicable or necessary, a short summaryof Lhe 

itemsdiscussed will be writlen upandincludedin Lhe student’s record. Administration will 

de Lermine measures of teshuva to be taken by the Student, which may include, among 

others, intensive use of individual supervision and/or counselling sessions. 

If violations are repeated or persist, a second Conference will be convened with the Ad-

ministration’s Disciplinary Committee. This second Conference may conclude with a rec-

ommendahon for Student probation, Suspension or expulsion from Lhe College. This Con-

ference will resulL, as well, in a leLLer to the Student, requiring that a behaviorai change 

must occur in the stated areas within a specified time frame if expulsion is to be avoided. 

At the end of the specified time frame, those interacting with Lhe sludent in the areaof the 

violation will be asked Lo supply written reporLs, and a meeting ot Lhe Disciplinary Com-

mittee will be convened. At this meeting a final decision will be reached regarding the 

student’s continuing Status in the College and on what officia] lerms. In lhe event of a 

determination for expulsion, the Student will receivean official letter from the Disciplinary 

Committeeannouncing the deci sion, and all faculty members, staff and Students of the 

College will be notified. The dismissed Student must turn in College property – keys, li-

brary books, etc., is removed from the E Mail Server, and the scholarship providers are 

notified. 

42 

If ethical or moral misconducl has occurred and is particularb egregious, Lhe sludenl is 

immediately suspended. li aKonsultation confirms lhe behavior, the Student is expelled 

and the above described communication process In administration, faculty, staff, stu-

dentsand scholarship Foundation is applied, 

Sexual harassment, which usuaHy involves persons of unequal power, authori- ty, orinflu-

ence is particularlyahhorrentandwülincur aresponse of the utmost seriousness. Members 

ofthe Frankel College are encouraged to file complainls about sexual harassment with the 
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appropriate administrative office ofthe College, or with appropriate lawenforcementoffi-

dals. Sexual harassment will not be toleratedand can result in Suspension orexpulsion.
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GUIDELINES FORMASORII KLUGIOUS OBSERVANCE 

Zacharias Frankel College is under the religious supervision of the Ziegler Schoo! of Rab-

binlc Studies, American Jewish University, and thus follows its Guidelinesfor Religious 

Practice, asexcerpted below: 

Introduction 

Judaism isa millennia old iove aflair belween Godandthe Jewish people, täte ing the form 

of a brit (covenant). As with any committed relatkmship, proper Intention (kavanah), 

while essential, is not sufficient by ftseh. For the relalion- ship to flourish, onr commit-

ment must manifest itseJf in deeds, in mitzvot. Conservative Judaism recognizes the im-

portant role that religious practice plays in the lives of individual Jews. We strengthen our 

relationship to God through the mitzvot. The mitzvol unite the Jewish people around the 

world and across the ages, lorging us inta a people with a purpose: Conveying God's in-

sistente on justice and compassion, heightening our sensitivity to the aspi- rations and 

needs of all humanity and all of God's creation. These guidelines reflect the religious man-

dates of Judaism. They are obligatory for students of the Zacharias Frankel College. 

You have embarked on a path of learning, leadership, opportunities and re sponsibilities. 

We would like to spell out how we understand some of those opportunities as they relate 

to religious practice. It is our hope that ta'amei ha-mitzvot the meaning underlying the 

commandnients will be as import ant a part of your religious odyssey as the doing of the 

mitzvot themselves. For the Zacharias Frankel College community, the parametersofhala-

khic practice are established by the Committee on Jewish Law and Standards (CJLS) of 

Die Rabbinical Assembly and the CJLS’s decisions will undoubtedly guide your own prac-

tice as well. A comprehensive Conservative guide for halaxhic behav ior is Rabbi Isaac 

Klein sA Guitieto Jewish ReligiousPractice, abwk that serves as the basis for Conserva-

tive/Masorti students' practice, particularly in areas such as Shabbat and kashrut. The 

Dean of the Zacharias Frankel College, in consultation with the rabbinic leadership of the 

Rabbinical Assembly, Europe, is the Mara D’Atra for the Frankel College. 

44 

Shabbat and Holy Days 

Shabbat is particularly precious to Jews. |ews express the sanctity öl Shabbat primarily 

through Lhe performance of the imperative commandments that have for centuries filled 
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Shabbat with ritual and joy, and through the prohi bition of melakhah (commonly but 

inadequately, Lranslated as»work»). Rabbi Klein’s description of halakhic Shabbat ob-

servance, (pages 78-94) will prove very helpful to you. Ile addresses many of the issues 

concerning carrying, muqtseh,shevut, traveling, the use of fire, electric lights and auto-

matic devices, the preparation of food, and use of electrical appliances, Driving on Shabbat 

and YomTov should be avoided, except in situations of Pikuach Nefesh, riskor potential 

risk to liie. Wherever al all possible, rabbinical students are expected to walk as a way of 

experiencing Oneg Shabbat to its füllest. Where this is not possible. the use of public 

transport with a prepaid ticket maybe pe^mitted, especially in places where there are no 

ekctronic checks, but local rabbinic aulhorities and those ol the College should be con-

sulted. 

As it does with Shabbat, the Zacharias Frankel College community delights in the ob-

servance of the Festivals and other Jewish holy days. Allhough car rying and cooking (for 

consumption on the Festival) are perniitted on Rosh Ha Shartah, Sukkot, Pesach and Sha-

vuot, all other Shabbat restrictions applv We observe YtWi Tav Sheni, even for Israeli stu-

dents who are in this country lemporarily. Detailsol Festival observancecan be found in 

Klein, pages 96-102. 

Kashrut 

All rabbinical students are shomrei kashruf.'Ihisindudes keepinga kosher hörne and re-

fraining from eating non kosher food outside ofyour home. Regarding eating iood outside 

the home, there is a ränge of Masorti/Conservative opin ions about what constitutes per-

mitted practice, with some prohibiting eating in non-kosher restauranls, some eating out 

only cold foods, and others permitting cooked dairy and pareve meals. Students are en-

couraged to be sensitive to the kashrut practices ot other students, and to accommodate 

those practices when planning communai celebrations. European cities have very differ-

ing opportu nities tor eating kosher food out. Where kosher restaurantsare available lo-

caliy lhese should be lhe first Option; where theyare not, vegetarian restaurants should 

45 

be lhe second choice; where neilher exist, Lhose students who do eat out should takecare 

to ensure that the ingredients in the food they orderare not offensive lo kashrut. For a 

practical guide to kashrut, see Samuel Dresner and Seymour Sie- geFs Ute Jewish Dietary 

Laws. Isaac Klein’s bcok is also helpful (pages 359 3781. 
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Tefillah 

Tefillah is a central component of our religious and spiritual life. Rabbinica] students da-

ven three times a day, and participate in religious life on campus and in local communilies, 

both on weekdays and on Shabbai. Blessings betöre and after all meals, as well as other 

appropriate blessings througbout the day, are important elements of our liturgy as well. 

Middot Tovot 

Judaism is profoundly concerned not only with ritual and learning, but equal ly with issues 

of character, integrity, decency and lovingkindness. Without these inner virtues and acts 

of caring, ritual observance becomes offensive to God. To function as Jews, let alone as 

Rabbis, mentschlikhkeit is an absolute requirement, and compassion,decency, honesty, 

modesty, kindness, gentleness andopenness are prerequisites to religiousobservance. In 

the Franke] College community we understand that mitzvot beia adam le-havero (inter-

personal commandments) are no lass commanded than Hützvot kein adam la Mahorn 

(ritual commandments). The halakhoi regarding speech, tzedakah and respecl for othcrs 

arc all critical to living as religious Jews. 

Rabbinical students are perceived asreligious leaders and role models irom the very be-

ginning of their training, and as such, need lo model the values which our God calls us. In 

thatregard, intentionally hurtful speech, whether in the other person’s presence or behind 

his or her back, as well as deliberate plagia rism in wriling, are inccmpatible with the val-

ues and callingoi the rabbinate. 

Appropriate Attire 

Itisexpected that Lhe studentsdressappropriatelyat all times and professional- lyat the 

proper occasions. Students are recognized in public as representatives of Zacharias 

Frankel College. 

46
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Family Issues 

Asdescribed in theZiegler School ot RabbinicStudies website, rabbinical school is a lite-

transforming experience. All rabbinical students tindergo profound changes during their 

rabbinical training. For this reason, married students and thüse in committed relation-

ships should share as much of their spiritual and communal journey with their 

spouses/partners and chlldren as possible, both for the sake of tamily relationships, and 

in preparation for a communal role which inevitably afteds the whole lamily to a signili-

cant degree. 

Just as rabbis are moaeis of Jewish observance and values, so too, Lhe rabbinic Family 

orten is seen as a Standard of Jewish family life within the communi ly. The lewish tradi-

tion emphasizes lhe importance of marriage/consecrated unions between ]ews (straight 

or gay). Dating and/or marriage ontside Lhe faith is, therefore, seen as incompatible with 

the leadership role of a rabbinical Student or rabbi. While we certainly believe that stu-

dents have a right Lo make private and personal decisions about a wide variety of issues, 

living arrangements are inherently public, and, therefore, require a heightened sensitivity 

and awareness of the religious messages we communicate. 

Mikveh 

There is a mikvah in Berlin, which is available for all students, male and fe male, to use for 

laharat ha-mishpakha or for spiritual expressions of renewal. (Mikvabt are also available 

in Paris, London and many othcr European eitles.) 

A Final Word 

We not only respecl, but also rejoice in the unique gifts and qualities of each of our stu-

dents. We also understand that each of us has deeply personal ways of expressing our 

commitment to God and Lo Jewish tradition. Yet, when all is said and ebne, the Zacharias 

Frankel College is both a university and a com munity. For )ews, community is also essen-

tial. We Iearn togetherand grow in observance as a community thal is open, honest, 

searching and supportive. 

Communal Standards of observance strengthen our own personal commit ments and pre-

pare us all for the work we will do as Rabbis. The College’s fun 
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damenlal commitmenl is to ensure Lhat Lhe brit between God and Am Yisrael flourishes. 
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We are devoted to producing outstanding compassionate, learned, and inspirational rab-

binic niodels who will be able to add to the greatness ot Torah in the challenging decades 

ahead. We are also committed to our slu dents. The Faculty is there to help and support 

Students and to encourage them in all areasoi their personal development. We want to 

enable them to graduale from the Zacharias Frankel College with the faith, knowledge, 

and passion that will enable them to commit their lives to the Service oi God, Torah, and 

the ewish people.
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LIST OF WEBLINKS 

harias Frankel Coliege 

—> Ziegler School of Rabbinic Studies 

—> Masorti Olami 

—> Masorti Bet Din 

—> Conservative Yeshiva 

—> Abraham Geiger Kolleg 

—> University oi Potsdam L School of lewish Theology
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Vereinbarung 

über die Zusammenarbeit 

zwischen der 

Universität Potsdam 

- vertreten durch den Präsidenten - 

und der 

ZACHARIAS FRANKEL COLLEGE gGmbH 
- vertreten durch den geschäftsfuhrcnden Gesellschafter -
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Präambel 

Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre zwischen der Universität 

Potsdam (im folgenden Universität genannt) und der ZACHARIAS FRANKEL COLLEGE gGmbH 

(im folgendem ZFC genannt) unter Berücksichtigung ihrer verschiedenen Aufgaben und Rechtsformen 

zu regeln. Die Kooperation ist langfristig angelegt. 

Formen der Zusammenarbeit sollen, in Abstimmung mtt der School of Jewish Theology, dem Abraham 

Geiger Kolleg sowie der Ziegler School for Rabbinic Studies an der American Jewish University und 

der Philosophischen Fakultät der Universität, vor allem gemeinsame wissenschaftliche Veranstaltun-

gen, Lehraufträge, Gastvorlesungen und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sein. 

Leistungen und Gegenleistung der Kooperationspartner sollen ausgeglichen sein. 

§> 
Allgemeine Zusammenarbeit 

(I) Die Kooperationspartner unterrichten einander regelmässig über ihre Aktivitäten. 

12) Beide Kooperationspartner streben im Rahmen ihrer Möglichkeiten gemeinsame Pubiikationsvor-

habcn an und fördern sie. 

(3) Veröffentlichungen von geruetesürn erzielten Arbeitsergebnissen erfolgen nach gegenseitiger 

Abstimmung. Bei den Veröffentlichungen hat em Hinweis auf die Zusammenarbeit und auf 

den Namen des Kooperationspartners zu erfolgen. 

(4) Forschungsvorhaben der ZFC, die nicht gemeinsam mit der Universität betrieben werden, dür-

fen den Zielen der Universität in Forschung und Lehre nicht widersprechen. 

§2 
Personelle Zusammenarbeit 

Das wissenschaftliche und sonstig? Personal der ZFC wird auf der Basis eines privatreclitliehen Arbeitsver-

trages mil der ZFC beschäftige 

Sole 2 YIW 5 

§3 

KV tIP-ZFC 
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Zusammenarbeit in der Lehre 

(1) Die ZFC wird seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Aufnahme einer Lehrtätigkeit an 

der Universität ermöglichen, soweit das ihre Pflichten und Aufgaben bei der ZFC nicht beein-

trächtigt. 

(2) Die Universität wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

ZFC, die die gleichen Voraussetzungen hinsichtlich der Qualifikation erfüllen wie vergleich-

bare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität. Angehörigen der Universität in wis-

senschaftlichen Belangen in folgendem Umfang gleichstellenr 

a] Die Universität kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ZFC nach den bei ihr gelten-

den Vorschriften unentgeltliche Lehraufträge erteilen. Miiarbc .ennnen und Mitarbeiter 

der ZFC können der Art und dem Umfang ihrer Lehrtätigkeit entsprechend als Prüferin 

und Prüfer oder Berichterstatterin und Berichterstatter bei der Abnahme von Prüfungen 

und Promotionen mitwiricen, soweit sie im Übrigen die entsprechenden Voraussetzungen 

hinsichtlich der Qualifikation erfüllen. Zu diesen Voraussetzungen soll nicht die haupt-

amtliche Tätigkeit an der Universität gehören. 

b] Jeder Partner wird Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des anderen Partners hei der Ver-

einbarung von Aostauschprogrammen einbeziehen, soweit die Austauschpartner zustim-

men. Die Kosten hierlllr trägt jede Partei selbst. 

Die Gleichstellung in weiteten Angelegenheiten kann vertraglich geregelt werden. 

§4 
Nutzung von Einrichtungen und Gegenständen 

Beide Partner sind bereit. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des anderen Partners auf Zeit und 

im Rahmen der Möglichkeiten Forschungsgeräte und Forschungsmöglichkeiten innerhalb des eigenen 

Verantwortungsbereiches zur Verfügung zu stellen. Einzelheiten, insbesondere über An und Umfang 

der Benutzung, können in gesonderten Vereinbarungen geregelt werden, die im Einvernehmen beider 

Vertragspartner eistelli werden. 

§5 
Leistungsausgkich, Finanzieller Ausgleich 

(1) Die Universität und die ZFC stellen arn Ende eines Haushaltsjahres aufgrund eines Vergleichs 

der erbrachten Leistungen und det Mitbenutzung von Einrichtungen beider Partner die Gleich-

wertigkeit der Leistungen oder die Ausgleichspflicht fest. 

KV UlLZFC 

(2) Bcsieln eine Ausgleichs Verpflichtung, legen die Partner einvernehmlich fest, wie diese Ausgleichs 

Seile 3 VLBI 5 
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Verpflichtung zu handhaben i$L 

H 
Betriebliche Ordnung und Haftung 

(I) Milarbeiter oder Mitglieder eines Kooperationspartners, die als Gäste beim anderen Panner tätig 

sind, unterliegen den betrieblichen Bestimmungen und Ordnungen und den Anordnungen des 

anderen Panners. Entsprechenden Weisungen des anderen Partners haben sie Folge zu leisten. 

(12) Jeder Kooperationspartner trägt seine Schäden, die anlässlich der Durchführung dieser Ver-

einbarung entstehen, es sei denn, dass der Schaden durch eine Mitarbeitcrin/einen Mitarbeiter 

oder ein Mitglied des anderen Parmers vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. 

§7 
Vertraulichkeit 

Die Kooperationspartner und ihre Mitarbeiter oder Mitglieder werden alle Angelegenheiten des ande-

ren Partners, die ihnen im Rahmen der Zusammenarbeit bekannt werden und als vertraulich bezeich-

net sind, entsprechend behandeln. Diese Verpflichtung besteht über das Ende der Zusammenarbeit 

hinaus. 

88 
Inslllutsstatus 

(1) Während der Laufzeit des Vertrages ist die ZFC berechtigt die Bezeichnung ..Institut an der 

Universität Potsdam» zu führen. 

(2) Der Präsident der Universität oder ein von ihm benannter Vertreter ist im Hinblick auf die 

Infortnalionsrechte einem Gesellschafter der ZFC gleichgestellt. Das betriff! die Bereitstellung 

aller Informationen bzw. das Recht zur Einsichtnahme in alle Unterlagen, die der Gesellschaf-

lerversammlrmg bzw. dem Aufsichtsral vorzulegen sind. 

(3) Aus der Tätigkeit des An-lnstituts dürfen der Universität keine finanziellen Verbindlichkeiten 

entstehen. Leistungen der Universität in personeller und materieller Hinsicht sind vom An-

Institut zu erstatten. 

KV w-zrc Sei» 4 *w 3
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§9 

Zeitdauer, Kündigung, Streitbeilegung, Schriftform 

(1) Die Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. 

(2) Die Geltungsdauer dieses Vertrages beträgt fünf Jahre. 

(3) Er kann jeweils mit einer Frist von einem Jabr zum Ende eines Monats ordentlich, bei Vorlie-

gen eines wichtigen Grundes auch ausserordentlich und ohne Einhaltung einer Frist gekün-

digt werden. Wird nicht vom Kündigungsrechi Gebrauch gemacht, verengert sich der Ver-

trag jeweils um ein Jahr. Kündigungen bedürfen der Schriftform. 

(4) Meinungsverschiedenheiten über Auslegung oder Durchfüiirung dieser Vereinbarung werden 

die Kooperationspanner einvernehmlich beilegen. 

(5) Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform und sind in zu Beziffernden Nachträ-

gen feslzuhallen. 

Landesrabbiner a.D. 

Geschäftsführender Gesellschafter 

KV ur zre Seite 3 vnr 3 

Professor Walter Homolka PhD DHL 

Potsdam. ^ ^ f ■ 2ü 4 1 

Professur Oiiver Günther. Ph.D 

Der Präsident 
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^ l?। 2*i^ 

Professor Oliver Gfinr.her, Ph D. 

Der President 

J^M> 
Rabbiner Prof. Dr. Bradley S. Artson 

Dean 

Addendum 

Los Angeles, 
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Grundordnungder Universität Potsdam 

(GrundO) 

Vom 17, Dezember 2009 

i.d.F. der Sechsten Satzung zur 

Änderung der Grundordnung der 

Universität Potsdam iGrutidO) 

- Lesefassung - 

Vom 20. Oktober 2021' 

Der Senat der Universität Potsdam hat gemäss § 5 Alis I i.Vjjj. § 62 Abs. 2 Nr I des 

Brandenburgs sehen Hochsdiujgucues (BbgHGj vom IX. Dezetn- ber200S tGVBJ IflS» 

S. JI St zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 5. April 2009 (GVB1 1/09, 

S. 26, 59t nm 17. Dezember 2009 Folgende Grund Ordnung erlassen:7 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1 Mitglieder und Angehörige der Uni- versitat 

Artikel 2 Ehrensenatorinnen und Ehren Senatoren sowie Ehren Mitglieder 

Artikel 3 Mitwirkung an der Selbstverwaltung 

Artikel 4 Vereinigungen 

Artikel 5 Struktur der Universität 

Artikel 6 Fakultälsmilgliedschass 

Artikel 7 Grundsätze der Gruppen Vertretung 

Artikel X Wahlen und Amtszeiten 

Ardkcl 9 Grundsätze der Gremientätigkcil 

Artikel 10 Öffentlichkeit 

Artikeln. Stimmtecht 

Artikel 12 Abstimmungen 

Artikel 13 Präsidentin oder Präsident, Präsidial* 

Kollegium 

Artikel 14 Senat 

Artikel 15 Zentrale Kommissionen 

Artikel 16 GlekhsteMungsbeauftragte 

Artikel 17 Beauftragte oder Beauftragter für Be 

hinderte 

Artikel IX Beauftragte oder Beauftragte! für Lehrerbildung 

Artikel 19 Ombudspcrson 

Artikel 20 Organe der Fakultät 

Artikel 21 Fakultätsrat 

Artikel 22 Studiendekanin oder Studiendekan 

Artikel 23 Fakultätskommi&sionen 

Artikel 24 Besondere Verfahrensregeln 

Artikel 25 Änderungender Gründordnung 

Artikel 26 In-Kraft-Treten. Ausser-Krafi-Treten 

Genehmig! durch du? MWFK mH Schreiben vom 22 Mans 2022. 

 

Artikel 1 

Mitglieder und Angehörige der Universität 

(1) Mitglieder der Universität sind: 

1. die hauptberuflich an der Universität tätigen Professorinnen und Professoren und 

Junior- pröfessorinnen und Juniörpnrfe&orcn, 

2 die Professor innen und Professoral, die nach 

gemeinsamer Berufung überwiegend an einer Foischungscmrichtung aus-

serhalb der Universität tätig sind und Aufgaben in Lehre und Forschung an 

der Universität wahn»hmene 

.1 die hauptberuflich an der Universität tätigen HochschuIdozciuinncn und Hochschu 

Idozenten. 

4. die hauptberuflich an der Universität tätigen wissenschaftlichen und künstleri-

schen Assistentinnen und Assistenten. 

5. die hauptberuflich an der Universität tätige» Üba Assistentinnen und Übe rasais-

tenten. Ober- ingenicunnnen und Oben ngen (eure, 

6. die hauptberuflich an der Universität tätigen akademischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. 

7. die hauptberuflich an der Universität tätigen Lehrkräfte für besondere Aufgaben. 

8. die hauptberuflich an dei Universität tätigen sonstigen Mitarbeiterin neu und 

Mitarbeiter (Mitarbeiterhüten und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung). 

9. die an der Universität eingeschriebenen Studierenden und die Promotionsstudie-

rendtn, 

IC. die Präsidentin oder der Präsident 

(2) Alle anderen an der Universität Tätigen sind Angehörige. Sie haben nur aktives 

Wahlrcdrt. 

Artikel 2 

Ehren Senatorinnen und Ehren Senatoren sowie 

Ehrenmitglieder 

(i | Die Universität hat das Recht. Einungen vorzunehmen und Ehrentitel zu verleihen. 

(2) Zu Ehrenscnarorinnen und Ehrensenatoren der Universität Können Pasüntiuh-

keilen ernannt werden, die sich besondere Verdienste um dir Entwicklung der Universi-

tät erworben haben und Mitglied der Universität waren. 

01 Zu Ehrenmitgliedern können Persönlichkeiten ernannt werdet, die sich besondere 

Verdienste um die Entwicklung und Förderung der Universität er- worben haben und dir 

nicht Mitglied der Universität sind oder waren- 

(4) Die Eh ICH Senatorinnen und Ehrensenatören sowie dte Ehrenmitglieder werden 

vom Senat mit einer 

Gttrömifll durch dasMWFK mt Schreiben vom 15. 
Feb- rw20|ti.
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Mehrheit von zwei Dritteln der am» cs enden Mitglieder gewählt. 

(5) Ehicnsenütorinnen und Ehren Senatoren sowie Ehrenmitglieder können ui die 

Arbeit der Gremien der Universität ein bezogen werden. Sie werden weder Mitglieder 

noch Angehörige der Universität. 

(6) Das Nähere zum Verfahren sowie zu weiteren Ehrungen der Universität regelt 

die Eli ienordnung Sie wird vom Serial erlassen. 

Artikd 3 

Mitwirkung an der Sdbstverwö Ihing 

(1) Die Mitwirkung an der Selbst Verwaltung der Universität ist Recht und Pllicht 

«HEI Mitglieder. Fu nktiorlsträgerinnen Und Funktionshüger in dei Selbstverwaltung 

üben thi Anil bk zui Neuwahl o- d» Bestellung einer Nachfolgerin odei eines Nachfol-

gers weiter aus. 

(2) Die Mitglieder und Angehörigen der Universität sind zur Verschwiegenheit in 

jenen An gelegenheilen verpflichtet, die ihnen als Trägerinnen und Träger eines Amtes 

oder einer Funktion bekannt geworden sind und deren Vertraulichkeit sich aus Rechts-

vorschriften oder aufgrund besonderer Beschlussfassung des zuständigen Gremiums 

ergibt. 

(j)Nehmen Studierende Am lei in dei akademischen ScIhstvrnvallurigwahL erhallen MC 

nach einer durch den Senat zu erlassenden Satzung eine Aufwandsentschädigung. Glei-

ches gilt für die studentische GleichstelIntigsbeauftragte dei Universität, die studenti-

schen Gleichstellungsbeauftiagten in den orgn- nssaiori sehen Gründern heben Rlr Lehre 

und Forschung und ihre Stell Vertreterinnen. 

(4) Die Wahrte! urning von Ämtern in der akademischen oder studentischen 

Selbstverwaltung wird im Umfang von höchstens zwei Semestern bis zui Zwischenprü-

fung bzw. his zur Abschlussprüfung mehr auf die Regelstudknreh ungerechnet. Gleiches 

gilt für die studentische Glcichüelluiigsbeauftingle dei HöchschtiJe_ die studentischen 

Gleichste!luitgsbe- au fragten in den organisatorischen Giundenihetten für Lehre und 

Forschung und ihre Stell vertreten it- nm 

Artikel 4 
Verein jungen 

|]) Vereinigungen von Mitgliedern der Universität können auf Antrag in eine bei der 

Präsidentin oder heim Präsidenten geführte Liste eingetragen werden. Uber Eintragung 

und Streichung entscheidet die Präsidentin oder der Pidsideni Dit Eintragung kann nur 

verweigert oder Verrufen werden, wenn die Zielsetzung der Vereinigung den Aufgaben 

der Universität enigegtnsleht. 

(2) Eingetragene Vereinigungen haben das Recht, Räume und Einrichtungen der 

Universität im Rahmen der Kapazität und der Benutzungsordnungen für ihre Veranstalt 

urigen zu nutzen, Sie haben das Recht, ihr Infonnatiönsmnierial in der Universität zu 

verteilen. 

Artikel 5 

Struktur der UnivcrMtHt 

(1) Die Universität gliedert sich in 

L Fakultäten als organisatorische Grunddnlter len Rlr Forschung und Lehre. 

2, Wissenschaftliche Einrichtungen. Bettiehsdn- heitrn und die Universitätsbiblio-

thek. 

3, die zentrale UniverätälSVerwaltung. 

(2) Die Fakultäten können rechtlich unselbständige organisatorische Einheiten zur 

angemessenen Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung und Lehre bilden Dei Leitung 

gehört mindestens eine Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer an. Die Mitglieder-

gruppen sind nach Massgabe der Aufgabenstellung an der Leitung zu beteiligen, sofern 

nicht in begründeten Fällen eine abweichende Regelung getroffen wird. Die Leitung 

wird von der Dekanin oder dein Dekan auf Vorschlag des Fukuitätsraies beste! 11 Das 

Nähcir regeln die Geselldfisürdiniiigcil der Fu* k ui täten 

(3) Die Studi erendenschafl der Universität ist eilte rechtsfähige Teil körpetschuH 

der Hochschule und übt die ihr nach dein Landesrecht zundier den Aufgaben aus; eine 

Vertreterin oder ein Vertreter des aus fahrenden Organs der Studierenden schäft kann 

im Rahmen dieser Aufgabenstellung an den Sitzungen des Senats und dei Fakullassrält 

mit Rede- und Antragsrech! leilnchincn 

Artikel 6 

Fakultätsmifglicdschaft 

(1) Die Fnku hä tsmitgl red seitab von S lud iertbeWerbern oder Studienbewerbe-

rinnen und Studierenden bestimmt sich nach dem Erstfach. In begründeten Ausnahme 

(Elfen kann auf Antrag eine andere Mitgliedschaft les (gefegt werden. 

(2) Ein ui di (studentisches Mitglied einer Fakultät kann Mitglied weiterer Fakul-

täten oder von Organisation seih heiten werden, wobei es sich für die Ersl- mitglied-

schaft in einer der in Frage kommenden Fa- kuhäten oder OrganisuLlionsein heilen ent-

scheiden muss.
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Artikel 7 

Grundsätze der GruppcrjverireUDg 

1 I) Für die Vertretung do Milglieder In den mich Mitgliedergrupptn «usammeng-

cSEtzten Gremien der Universität, der Fakultäten, der organi sw rischen Einheiten nach 

Artikel 5 Abs. 2 Satz Uder wissen- schaftltdicri Ehuichiungen und Betticbsd»heilen bil-

den 

i Höch&hullehrei innen und Hochschullehrer (Professorinnen und Professoren, 

Jumorpjö- fessorinnm und Junior Professoren, gemeinsam berufene Professor 

innen und Professoren nach Artikel I Abs. 1 Zfffei 2 GastpiofeSso- rinnen und 

Gastprofessoren, Hochschuldozeii- trnnen und Hod&dlufdnz enteil, neben be-

rufliche! Professorinnen und PiofcssoÄii. Honortu- piüfessorinnen und Hono-

rarprofessoren. ausserplanmässige Professorinnen und Professoren. Professor 

innen und Professoren nach Ein- bpt1 in den Ruhestand, soweit sie Lehr Ver-

anstaltungen an der Universität abhalten). 

2 die DlwmsiSte [Irinnen und Obere smenferi* die Ob et Ingenieurinnen und Ober Inge-

nieure, die wisscnschalt liehen und künstlei «Sehen Assistentinnen und Assis-

tenten, die akademischen Mihubeite rinnen und Mitarheftei und sonstige An-

gehörige des hauptberuflichen wis- sciischatiliehen Personals sowie die Gast-

dozentinnen und Gastdozenten. 

3 . die eingeschriebenen Studierenden und die Pro motionsstudkrendai. 

4 die sonstigeji Miiarhritcrinnen und Mitar heiter («Mitarhcrteriiwn und Mitarbeiter 

in Technik und Verwaltung) jeweils eine Gruppe. 

|2) Privatdozentinnen und Privaldü/entnu gehören der Gruppe nach Absatz I Ni. 1 an» 

sofern sie sich nicht in Einern BeschüttigungsvErhälhie. nach Als sat» I Nr 2 befinden. 

Ausserplanmässige Profcssörm- ntn und Professoren haben itut aktives Wahlrecht, So-

fern sie sich nicht in einem hauptberuflichen Öe- schäftigungsVerhältnis mit der Univer-

sität befinden 

Artikel 8 

Wahlen Lind AmtFXcitcn 

(1) Von der grundsätzlichen Anwendung der Verbal miswühl kann insbesondere 

abgesehen werden wenn wegen riiid übri^chaubäTtti Zahl von Wahlberechtigten in einer 

Mitglieder gruppe die Mchf- heiiswahl angemessen ist. Näheres bestimmt die Wahlord-

nung. 

(2) Die Amtszeit der studentischen Mitglieder des Senats und der Fakuhätsiätr be-

trägt cm Jahr, die aller übrigen Mitglieder ^wei JaJnt 

Artikel 9 

Grundsätze der (ireuiim tütigkeit 

(1) Gremien dürfen nur in einer Ordnungsgemäss einher uferen Sitzung beraten und 

besohl ieÖen. Sie w» – dm von ihren Vorsitzenden ein berufen. Gremien sind unverzüg-

lich cinzubcnifen, wenn mindestens ein Vierte) d» stimmberechtigteti Mitglieder, eine 

Gruppe odei die Präsidentin oder der Piäsidenl – im Fai le der Fak nltätsräle de Dekanin 

oder der Dekan – dies unter Angabe des Beiütungsgegenstandes verlangt 

(2) Gremien sind beschlussfähig, wenn mehr dis die Hallie der stimmberechtigten 

Mitglieder anwesend ist Der Senat ist hosch In» fähig, wenn zwei Drittel der Mitglied»:! 

anwesend sind. In begründeten Aus- iish messHtri kann dk1 oder der Vorsitzende ent-

scheiden, dass auch ein Mitglied, weiches ihr öd» ihm rechtzeitig ar. gezeigt hat, dass 

eine Feil nähme an der Sitzung nicht möglich ist. als anwesend gilt «fern eineZuschüt-

tung mit Hilfe von technischen Einrichtungen zur Bild- und T on Übertragung (Video ko 

nfc- renz) erfolgen kann. Ein begründeter Ausnahme fall liegt insbesondere vor. wenn 

sich das Mitglied aus zwingenden Gründen im .Ausland aulhäll oder aus vöm Mitglied 

nicht zu vertretenden Gründen eine Anreise zur Sitzung mir unverhältnismässig hohen 

Kosten odei Aufwänden veibuiideri wäre. Es dürfen höchstens 20 vom Hunden d» Mit-

glieder eines Gi e- miums per Videokonfetenz ziigeschaitEt werden. Umfasst ein Gre-

mium weniger als 10 Mitglied», dürfen höchstens 2 Mil gl feder zügele haltet werden 

(J) Die Beschlussfähig km wird vor Eröffnung der Sitzung durch die Vorsitzende odei 

den Vorsitzenden jedes Gremiums feslgestellt Das Gremium gilt als beschlussfähig, so-

lange nicht die Besch lussunfä- irig keil fest gestellt ist Wird vor Beginn einer Abstim-

mung die Beschlussfähigkeit von eitern Mitglied bezweifelt, so ist die Beschlussfähig-

keit durch Zählung der anwesenden stimmberechtigten Mitglied et des Gremiums fest 

zustellen. Die cd» da Vorsitzende kann die Abstimmung solange äusser- ztn 

| I] Bei Beschlussunfähigkeit hat die oder der Vorsitzende den Zeitpunkt der nächsten 

Sitzung bekannt zu geben. Ist eine Angelegenheit wegen BeschlussUnfähigkeit zurück-

gcsirlli worden, so ist das Grc- mium in der zur Beratung derselben Angelegenheit etil-

berufenen Sitzung insoweit unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder be-

schlussfähig; hierauf ist ind» Ladung ausdnückl ich li in zu weisen. Eigibt die Beschluss-

unfähigkeit sich bei einer Abstimmung. so wird die Abstimmung in der nächsten Sitzung 

durch geführt; cm Antrag aut namentliche A bst in io lang bleibt in Kiaft 

5) ) Für dw Wahlen der Präsident in ödci des Präsidenten. der Vizcpiasidenlianea 

oder der Vizepräsi-
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deuten, der Dekanin ixkrdes Dekans und der Prodekan in oder des Prodekans ist stets 

die Heschl ussfl- liigkcit erforderlich. 

6) } Die Regelung der Beschlussfähigkeit i n Hahilitn- tions-, Promotions- und sons-

tigen Pnilungsangdc- genheiten bleibt den jeweiligen Ordnungen Vorbehalten. 

17) Die oder der Vor sitzen de des Senats stellt die Tagesordnung iin Benehmen mit 

der Präsidentin oder dem Piäs identen auf Die oder der Vorsitzende des Fakuhätsrates 

stellt die Tagesordnung im Benehmen mrt der Dekanin oder dem Dekan auf Sie ödei ci 

hat dabei Anträge, die innerhalb einer in der Geschäftsordnung zu bestimmenden Frist 

vorder Sitzung von mindestens einer oder einem Arttragshtrechtigten im Gremium ge-

stellt werden, zu berück sichtigen. Liber Gegenstände, die nichtaufdet Tagesordnung 

stehen, daifnui beraten werden, wenn zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder des Gremiums auf Antrag die Dringlichkeit beschliessen Eine Entscheidung 

über einen derartigen Gegenstand ist nur zulässig, wenn kein anwesendes stimm berech-

tigtes Mitglied des Gremiums wideispricht 

(5) Wahlen in den Gremien sind grundsätzlich geheim. Gewählt isl. wer die Mehr-

heit der Stimmen erhält Sieht im dritten Wahlgang mehr als eine Bewerberin oder ein 

Bewerbei zur Wahl, ist diejenige Be werberin oder derjenige Bewerber gewählt, die oder 

der die meisten Stimmen erhalten hat Mit Zustimmung aller anwesenden Wahi berech-

tigten des Gremiums können Wahlen auch in offener Abstimmung erfolgen. 

(8a) Bei der Wahl der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten für Lehre und Studium 

bzw der Studiendekanin oder des Studiende kans erhöht sich der Zähhvert/GcWich-

tungsfaktor der Stimme jedes Mitglieds der Gruppe der Hedischu Hehrerinnen und 

Hochschullehrer auf 3. de Stimme jedes Mitglieds der Giuppc der akademischen Mitai 

belfer innen und Mitarbeiter auf Z der Stimme jedes Mitglieds der Gruppe der Studie-

renden auf 6 und der S timme jedes Mitglieds der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter aus Technik und Verwaltung auf 1 

(9) Jedes Gremium kann zui Vorbereitung seiner Beschlüsse Ausschüsse bilden 

Die Zusammensetzung richtet sich nach dem Verhältnis der Gruppen im jeweiligen Gre-

mium. Mil Zustimmung aller Gruppen kann davon abgewiehen werden. 

(110) Sofern sich eh Gremium keine Gesdüftsuid- nung gihf findet die Geschäfts-

ordnung des Senats entsprechende Anwendung. 

Artikel 10 

Öffentlichkeit 

(11) Die nach Gruppen zusammen gesetzten Gremien der Universität tagen hoch-

schu (Öffentlich Antrage auf Ausschluss der Öffentlich keil dürfen nur in nichtöffentli-

cher Sitzung begründet, beraten und entschieden werden. In nichtöffentlichen Sitzungen 

gelten die Präsidentin öder der Präsident, die Vize präsidentinnen oder Vizcpi leidenten. 

die Kanzlerin oder der Kanzler und die von der Präsidentin oder dem Präsidenten – bzw. 

von der Dekanin oder dem Dekan – als Sachkundige hinzugezogeneM «Arbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Lhiiversitatsverwflltutig die Stellvertreterinnen oder Stellvertrttci 

der stimm- Iwrechtigten Mitglieder eines Gremiums, Personen mit Rede – und Antrags-

rwht für das Inn reffende Gremium sowie hinzu gezogene Sachverständige und andere 

zu Anhörungen geladene Personen nicht als Teile dci Öffentlichkeit. 

(2) Tagesordnungen und Beschlüsse von Entschri- dungsgremien der Universität 

sind in geeigneter Form bekannt zu geben. Protokolle von Gremiensit- zungen sind den 

Mitgliedern der Universität mut'Anbag zugänglich zu machen: das gilt nicht für Faso n 

al angel egen hotten und Entscheidungen in Prüfungssachtn, einschliesslich Habilitatio-

nen und Pro- molioneiL, sowie sonstige nach den gesetzlichen Voischriften vertrauliche 

Angelegenheiten. 

Artikel 11 

Stimmrecht 

(1) Einem Gremium augehörende Mitai bei tennnen und Mitarbeiter in Technik 

und Verwaltung haben Stimmrecht in Angelegenheiten der Forschung und künstleri-

scher Entwicklungsvorhaben, soweit sic entsprechende Funktionen bi der Universität 

waln- nehmen und über besondere Erfahrungen im Bereich dei Forschung verfugen, 

Entsprechendes gilt für üire Mifwiikuiig tu Angelegenheiten der Lehre. Wird in den Fal-

len der Sätze ! und 2 das Vurl fegen der Voraussetzungen von einem Mitglied des Gre-

miums ürtgrzweifelt M entscheidet hierüber das Gremium. Soweit Mitglieder des Gre-

miums nach Satz I und 2 kein Stimm recht haben, wirken sie beratend mit. 

(2) Entscheidungen, die Forschung, künstlerische Entwicklungsvorhaben und Jie 

Berufung von Professorinnen und Professoren oder die Bewährung von Juniörpro&ssoi-

innen und Junicnpjolrssoren als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer unmittelbar 

betreffen, bedürfen nulici der Mehrheit des Gremiums auch der Mehrheit der dem Gre-

mium angehörenden Professorinnen und Professoren. Kommt danach ein Beschluss 

auch im zweiten Ali- stimmungsgung nicht zustande, so genügt fin eine Entscheidung 

die aus diesem Abstimmung sgang zu ermittelnde Mehrheit der Stimmen der Professo-

rinnen und Professoren.
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(3) Bei Entscheidungen des Fakultätsmts über Bem- fungsvoisdilügc. HnbiliUnio-

nen sowie über Habilt- iations- und PwKW’otiÄXdinnigen halben alle der Fakultät an-

gehörenden Professorinnen und Prüfer roten» Höchst hui dozentinnen und Hochsdiuldo-

zcn- len sowie Juntorprofessor innen und Juräorprofej»- rm. die sich als Hochschulleh-

rerin oder Hochschullehrer nach £ 44 Abs, 1 BbgHG bewährt haben, die Möglichkeit der 

stimmberechtigten Mitwirkung; soweit sie an der Entscheidung mitwirken» gelte» sie als 

Mitglieder der Gruppe der Hochsdwllchiei innen und Hochschullehrer im Fakuitätsrat 

(14) Bei Entscheidungen über Prüfungslcistmigen einschliesslich Habilitationen und 

Promotionen, sieht das Stimmrecht nur Personen zu» die selbst mindestens die duich d e 

Prüfung fesizustdkiidt oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(5) Berät rin Gremium der Universitär über Angelegenheiten. die eine Organisati-

onseiiihcit oder die Studiermdaischair der Universität betreffen, soll mindestens die Lei-

tung der Organisation seiiiheil bzw eine Vertreterin oder ein Vertreter des ausfüh- rtiiden 

Urgans der StudicraidenschaB mit beratender Stimme hinzugezogen werden. 

(6) Wer an nehmen musst, auf Grund der Vorschriften des Vcrwaltun^svcriahfcns-

geseizes für das Land Brandenburg {VwVfGBbgl von der Mitwirkung an Entscheidun-

gen ausgeschlossen zu sein, hat dies unaufgefordert dem Vor sitzen den des Gremiums 

mit- zutchen I n Zweifelt fällen entscheidet das Gremium in Abwesenheit des Betroffe-

nen. 

(7| Beschlüsse, die unter der Mitwirkung eines nach Absatz 1 ausgeschlossenen Mitglie-

des erfolgt sind, sind uufzuheben. Wenn die Mitwirkung für das Ergebnis entscheidend 

wai und dadurch Zwischenzeit- I ich bcgiündctc Rechte Dritter nicht cntgegcnsichcn 

Artikel 12 

AlmimiHtingun 

(1) Soweit gesetzlich oder ii dieser Graudordnung nichts anderes geregelt ist. Ist zu 

einem Beschluss die Mein hei! der abgegebenen Stimmen erforderlich. Diese Mehrheit 

ist erreicht, wenn die Zahl der Ja-Stimmen die der Nein-Stimmen übersteigt Sh mment 

Haltungen und ungültige Stimmen gelten nicht ah abgegebene Stimmen Bei Stimmen-

gleichheit fct der Antrag abgefeimt. 

OiH In allen Angelegenheiten der Srudicnoi^anisa- lion und Lehre cihöht sich der ZShl-

wciL'Gewich- tungsfakrar da Stimme jedes Mitglieds der Gruppe der Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrer auf 3, der Stimme jedo; Mitglieds der Gruppt der akademi-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 2. der Stimme jedes Mitglieds dei Gruppe 

der Studierenden auf 6 Lind der Stimme jedes Mitglieds d» 

Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Technik und Verwaltung auf I. Dies 

gilt nicht ffir Abstimmungen, tri denen durch die Zusammensetzung des Gremiums die 

Gruppe dei Studierenden bereits übet einen Srimmanteil von mindestens 30% verfü-

gen. 

|2| Jedes Mitglied eines nach Mitgliedergiuppen zusanieren gesetzt <m Entscheid urtgs-

grerniiims, das bei einer Beschlussfassung überstimmt worden ist. kann verlangen, dass 

seine ab weichende Meinung im Protokoll vermerkt wird. 

Beschlüssen, die anderen Stellen zu geleitet werden, sein Sondervotum beige-

fügt wird. 

Eta Sonder wo! um muss vor der Abstimmung angekündigt werden und darf nm solche 

Argumente entfallen, die auch in der Beratung vnrgcbraeht wurden Sondern mm müssen 

hinnen einer von der oder dem Vorsitzenden zu bestimmenden, angemessenen Frist 

schriftlich tritt Begründ ung eingei eie Eit werden Soti- dervoten sind im Hciuplhcricht 

zu erwähnen. 

A rti kni 13 

Präsidentin oder Präsident, PrÜridialkullegiuiJi 

(1) Das Präsidiitikollegitim berät die Präsidentin o dei den Präsidenten Das Präsi-

dial ko lieg rum besieht aus den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten, den Dekan 

innen und Dekanen, sowie der Kanzlerin oder dem Kanzlei An Beratungen des Piäsidi-

aikoL legiums. dir Aufgaben des Senats nach Artikel 14 Abs ä betreffen, wird die oder 

der Vorsitzende des Senats beteiligt. An Beratungen, die die Gleichstellung von Frauen 

und Männern oder die Frauenfonfe- rung betreffen, wird die zentrale Gleichste!luitgshe- 

auttragie. bei Angelegenheiten, die die Lehrerbildung betreffen, wird die üdti der Beauf-

tragte for Lehrerbildung beteiligt Mindestens eine Vertrcwim oder ein Vertreter des aus 

führenden Organs der Stu- drerendenschiih wird an Bennungen beteiligt, die Angelegen 

hei len der Studierenden schuft betreffen. 

(2) Ein Vizepräsident oder eine Vizepräsidentin kann hauptberuflich bestellt wer-

den Die Amtszeit der/drs hauptberuflichen Vizepräsidcntin/Vize-prä- suienten beträgt 

sechs Jahre, Iwi neben beruflichen VizepiÜsidentinnew'Vizepräs Identen beträgt die 

Amtszeit drei Jahre. Der/die hauptberufliche Vizepräsidenten ist eiste Vertreterin oder 

erster Venrclci der Präsidentin/des Präsidenten. Sofern kein haupt- heruflichri Vi-

zepr&Uderit/kcine Einuptberufliche Vizepräsidentin bestellt wird, wird bei der Wahl der 

Vizepi&Edentcn/Vizepräsidciitiiinen festgefegt, wer erster Vertrete berste Vertreterin 

der Präsidcnfüi/des Präsidenten ist. 

(3) Die Präsidentin oder der Präsident wird in Rechts- und Vcrwaitungsaiigricgen-

heMen durch die Kanzlerin oder den Kanzler vertreten.
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(41 Dai Ami der Präsidentin oder des Präsidenten und der Vizepräsident innen oder der 

Vizepräsidenten ist unvereinbar mit den Ändern der Dekantn odei des Dekans, der Pro-

dekan in oder des Prodekans und mit der Mitgliedschaft als Vertreterin oder Vertreter 

einer Gruppe in Gremien der akademischen Selbstverwaltung. Mit der Amtsübernahme 

scheiden die Pr&idaittn/der Präsident und der/dre Vizeprasi- dent/in aus diesen Ämtern 

aui. 

(5) Die Präsidentin oder der Präsident kann sich zur Erfüllung ihrer oder sein» Auf-

gaben jederzeit übei die Angelegenheit der Fakultäten und der sonstigen Gliedci ungs-

einlicttcn der Universität unterrichten Sic oder er kann an den Sitzungen aller Gremien 

da' Universität teil nehmen. 

(61 Die Präsidentin oder der Präsident kann Beschlusse und Massnahmen anderer Or-

gane ödersons- Ugcr Stellen der Universität, die das geltende Recht verletzen. bcQiix-

tundcn und verlangen, dass sie innerhalb einer von ihr oder ihm bestimmten Frist aufge-

hoben werden. Sic oder er kann ferner verlangen, dass das auf Grund derartiger Be-

schlüsse und Massnahmen Veranlasste rückgängig gemacht wird. Die beanstandeten 

Beschlüsse und Massnahmen dürfen nicht nusgeführt werden 

(7) Komm! das Organ oder die sonstige Stelle der Untvcrsitäl einer Beanstandung 

innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so kann die Präsidentin odei der Präsident die 

von ihr oder ihm beanstandeten Beschlüsse und Massnahmen aulhchcn und verlangen, 

dass das auf Grund dieser Beschlüsse und Massnahmen Verlangte rückgängig gemacht 

wud 

(Hk Erfüllt dos Organ od» die sonstige Stelle der Universität die ihr gesetzlich obliegen-

den Pflichten nicht, kann die Präsidentin oder der Präs ident anord- ncn. dass das Organ 

oder die sonstige Stelle innerhalb einer angemessenen Frist das Erforderliche veranlasst 

oder durchflihrt- 

< 9) Kommt das Organ oder die sonstige Stelle einem Verlangen oder einer Anordnung 

der Präsidentin oder des Präsident ms Rahmen der aufgefuhrten Auf- stchtsiruiüimhuren 

innerhalb der festgesetzten Frist nicht nach, kann die Präsidentin oder der Präsident die 

erforderlichen Massnahmen anstelle und auf Kosten des Organs oder da sonstigen Stelle 

seihst durch (Uhren taxier die Durchführung einem Dritten übertragen, 

Artikel 14 

Senat 

2 11 Der Senat ist zuständig für 

I den Erlass und die Änderung der Grundordnung, 

3 . den Erlass und die Änderung sonstiger Satzungen der Universität, soweit nicht 

die Zuständigkeit der Fakultäten licgründct ist 

4 die Wahl und die Abwahl der Präsidentin öder d» Präsidenten und der Vizepräsi-

dentinnen und Vizepräsidenten. 

5 die Entscheidungen in grundsätzlichen Fragen der Lehre, der Forschung, des Stu-

diums und der Prüfungen sowie der Forderung des wissenschaftlichen und 

künstlet isehni Nachwuchses, 

6 die Entscheidung über den Entwicklungsplan der Universität und über die Vor-

schläge der Fakultäten Rij die Berufung von Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrern, 

7 , die Stellungnahme zu den Satzungen der Fakultäten, 

8 , die Stellungnahme znrn Entwurf des Haushaltsplans der Universität. 

K. die Stellungnahme zur Einrichtung und AuOö sung von Fakultäten, von zentralen 

Entrichtungen und Betriebseinheiten und die Anerkennung von An-Instituten. 

9 die Stellungnahme zur Einrichtung und Auflösung von Studiengangen, 

10 den Vorschlag zur Bestellung der Leitung zentraler wissenschaftlicher Einrich-

tungen und Reri iebsein heilen und zur Bestimmung der Lei tung wissenschaft-

licher Einrichtungen und Betriebseinheiten für mehrere Hochschulen 

I I die Entscheidung übei die Einrichtung weiterer zentraler Kommissionen und 

11 den Vorschlag zur Bestellung weiterer Beauftragter der Universität. 

(2) Mitglieder des Senats sind die Vertrete rinnen und Vertreter der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, der akademischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, der Studierenden und der Mh- ilr Inti ter innen und Mitarbeiter aus Technik 

und Verwaltung im Verhältnis von 6 2 2; I. Der Senat wählt nus seiner Mitte eine Vor-

sitzende oder einen Vorsitzenden sowie deren oder dessen Vertreterin oder Vertreter und 

gibt steh eine Geschäftsordnung Die Dekaninnen und Dekane sowie die zentralen Be-

auftragten gehören dem Senat mit beratender Stimme an. 

(31 Der Senat beaufsichtigt die Präsidentin oder den Präsidenten in Bezug auf ihre oder 

seine Aufgabcn- rrfullnng. berät den Rechenschaftsbericht der Präsidentin oder des Prä-

sidenten und entscheidet über ihre oder seine Entlastung. Der Senat ha: im Rahmen sei-

ner Zuständigkeit ein umfassendes Inform al ions- tcchi gegenüber der Präsidentin oder 

dem Präsidenten Die Mitglieder des Senats haben in allen zentralen Kommissionen Re-

derecht
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Artikel IS 
Zentrale K CHII ui LKE innen 

Zur Vorbereitung von Beschlüssen des. Seitab und zur Beratung des Pras:dialku] legi 

ums werden gemeinsame zentrale Künimtwtüiim eingenchteü. D;c Leiterinnen und Lei-

ter der Kommissionen hüben Stimmrecht 

1. Die Kommission für Entwickluitgsplänung und Finanzen (EPK1 ist insbeson-

dere zuständig für Struktur- und Entwich lujigspluming. die Grundsätze der 

Verteilung wm Such- und Pcrsonalmilteln und der Haushalte- und Fi* nonz-

plrniung Die EPK wild von der Präsidentin oder dem Präsidenten und w»i den 

im Senat vertretenem Gruppen gebildet Die Besetzung ist so vorzunehmem dass 

die Senats-Wahlkreise jeweils durch eine Hochschullehrerin oda einen Hoch-

schullehrer, die Mitgliedergruppen der akademischen Mitarbeiter innen und 

Mitarbeiter. dei Studie enden und der MitArbeiterinnen und Mitarbeitci aus 

Technik und Verwaltung im Verhältnis 5 2:2:1 vertreten sind Elie Dekaninnen 

und Dekane gehören der EPK mit beratender Stimme an. Die Mitglieds dci EPK 

werden von den jeweiligen Mttglre- dergruppen im Senat benannt. Die EPK 

wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten gelehrt 

2. Die Kommission Tür Forschung und wissen- soMftiichm Nachwuchs <FNK) 

Kl insbesondere zuständig fiir die Weiterentwicklung von Fonkhuiigsitrükiuren 

und Instrumenten dci Forschiingsfärdeiung sowie fib die Forderung des Wis-

senschaftliehen Nachwuchses. Sie ua- terslülzl die Verbindung von Forschung 

und Lehre und die Organisation und Vernetzung fe- kultats- und höch-

schulübcigreifender Forschung Die FNK wnd von der Präsidentin o- dei dem 

Präsidenten, von den im Senat veroe lenen Gruppen und von Vertreter innen 

und Vertretern der Faku Irüssniic gebildet. Die Besetzung ist so vorzu nehmen, 

dass dec Mitglieder der Gruppen dci Hochschu Hehlerinnen und Hochschulleh-

rer, der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,der Studierenden und 

dei Mit arbeite! innen aus Technik und Verwaltung im Verhältnis 6:3 2:1 ver-

treten sind. Die FNK wird von der zuständigen Vizepräsidentin oder dem 

zuständigen Vizepräsidenten geleitet. 

3. Dk Komnusslon fiir Lehre und Studium (LSK) ist insbesondere zuständig für 

die Beratung von Studien- und Pfüfujigsurda ungen. die Studkrnetoim und dte Evalua-

tion von Studium und Lehre. Der LSK gehören die für Lehre und Studium zu ständige 

Vizepräsidentin b/w dei zuständige Vizepräsident, die Stu- diendekanumen und Studien-

dekane, die Direktorin bzw. der Direktor des Zentrums für Lehr- eihtMung und Bil-

dungsforschung |2eLB) und je ein Mitglied der Gruppe der Studierenden 

aus den Fakultäten nn Zwei weitere Mitglieder werden vom Senat so benannt, 

dass die Gruppe der HodischuBchrermnen und Hochschul lehret und die 

Gruppe der akndemischen Mitm- bcitcimncn und Mitarbeiter jeweils mit mm 

dcstciis zwei Mitgliedern in der LSK vertreten sind Die Vertreterinnen und 

Vertreter dm Gruppe der Studierenden werden von den Studierenden Vertrete-

rinnen und -Vertretern tim Senat auf Vorschlag der Studierend cnveiti der innen 

und -venretei m den Fakultütsräten benannt. Die LSK wird von der zuständigen 

Vi- zepiäsideniin odri dem zuständigen Vizepräsidenten geleitet 

4. Die Kommission fiir Chancengleichheit (CGKl ist insbesondere zuständig fui 

die UmSetzung des grset zliehen A uttragcs zur tatsächlichen Gleichstellung 

von Flauen und Männern und zur Beseitigung bestehende! Nachteile für Frauen 

an der Unrveisitai Sie wiikt auf die Verein bar keil von Beruf Studium und 

Familie hin. iinieistützt die Gleichste, liuigsbcuutiragten bei der Umsetzung des 

Gleichste lungskon- zeptesder Universität und iniliien Massnahmen zur FFSU-

CIIföiderung sowie Lehr- und F»- schungsVorhaben zur Frauen- und Ge-

schlcch- terforschling Die Präsidentin oder dci Präsident. die zentrale Gletch-

stellmigsbcauftragrc, jede Fakultät die zentrale UniveisitätsvenvuL lung und 

die zentralen Einxichlungen benennen jeweils ein Mitglied dci CGK. dte Stu-

dierenden beiieruien zwei Milgliedei. Für jedes Mitglied isicnic Vertretung zu 

benennen. DicMil- wirkungd» dezentralen Glctchrtdluiigsbeauf- linglcn und 

die Beteiligung von Mannern werden angestiebt Die Kommission wird von dei 

zentralen Gleichste! lungsbeauftiagten gcJciici. 

Arlikd 16 
G lei eJi S t clht n gsb M Ü ft ra gtc 

(J) Von dem Mitgliedern und Angehörigen der Universität weiden eine GleichsteIIimgs-

beauftragte und bis zu zwei Stellvertreter innen fiir die Dauer von vier Jahren gewählt 

und von der Präsidentin odei dem Präsidentei bestellt. Die Gleichstenuiigsheaufirugte 

muss übet die flii die Ausübung ihres Amies erforderlichen Kenntnisse und Befähigun-

gen verfügen. Die Aufgaben der zentralen Gleichstellungshcaui- irassten können auch 

im Hauptamt wähl genommen werden. Das Nähere zur Wahl regelt die Wnhtoid- itiiTig 

Wiederwahl und Abwahl sind möglich 

12. In den organisatorischen Grundeinheiten ffirFoi- schung und Lehre und ui den 

zentralen Einrichtungen können dezentrale Gleichste!lungsbcau ft ragte und ihre Stell 

vor tret er tu neu Ilir die Amtszeit von zwei Jahren gewählt werden. Das Nähere zur Wahl 

regelt die Wahlordnung. Wiederwahl und Abwahl stnd möglich Bei Übernahme des Am-

tes weiden
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Regelungen zur angemessenen Entlastung von Diensten fgaben schriftlich vereinbart 

(3)D*e Gleichste] lung^bcau ft ragten beraten und unterstützen die Präsidentin oder den 

Präsidenten und die übrigen Organe und Einrichtungen der Hochschule hi allen die 

Gleichstellung von Frauen und Männern betreffenden AngelegenhdtciL insbesondere 

bei Ziel Vereinbarungen. Struktur- und Pcrsünal- entscheidungcn sowie bei der Erstel-

lung und Kon* trolle des Gleichste:lungskonzepts. 

Artikel 17 

Beauftragte oder Beauftragter för Behinderte 

(11 Die oder der Beauftragte des Arbeitgebers lur Behinderte vertritt die Leitung der 

Universität in Angel egen heilen behinderter Menschen verantwortlich und wirkt insbe-

sondere hd da Organisation der Lehr-, Studien- und Arbeitsbedingungen mit. 

(2) Die oder der Beauftragte für Behinderte und Ihre Stell Vertreterin/sein Stellver-

treter werden auf Vorschlag des Senats von der Präsidentin/dein Präsidenten für eine 

Amtszeit von zwei Jahren bestellt. Erneute Bestellungen sind zulässig, 

(3) Die oder der Beauftragte für Behinderte har das Recht auf notwendige und sach-

dienliche Information. Sie oder ei hat in allen Gremien Antrags- und Redcrccht und 

nimmt Stellung gegenüber den Organen der Universität in allen Angelegenheiten, die 

ihre oder seine Belange berühren. Sie oder er berichtet der Präsidentin oder dem Präsi-

denten und dem Senat jährlich über ihre oder seine Tätigkeit. 

Artikel 18 

Beauftragte oder Beauftragter für Lehrerbildung 

(11 Die Direktorin oda der Direktor des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsfor-

schung (ZeLB) der Universität Potsdam ist gleichzeitig die oder der Beauftragte fUr leh-

rerhildimg Sie oder er berät die Universität in allen die Lehrerbildung betreffenden An-

gelegenheiten. Soweit Angelegenheiten der Lehrerbildung betroffen sind, ist die oder 

der Beauftragte für Lehrerbildung rechtzeitig zu informieren und an- zuhören Sie oder 

er hat insoweit in allen Gremien das Rede- und Antrag «recht 

12) Die weiteren Aufgaben und Zuständigkeiten der oder des Beauftragten für Lehrer-

bildung regelt die Satzung ftir das Zentrum für Lehrerbildung und Bil- dungsforschung 

(ZcLBfan der Universität Potsdam 

 

Artikel 19 
Om buds person 

Die Ornbuds pci^on der Universität Potsdam kann von allen Mitgliedern und Angehöri-

gen der Universität Potsdam zur Moderation in Konflikt-und Streu fallen in Anspruch 

genommen werden Sic übt ihr Amt vertraulich und unparteiisch aus und Söll ein im 

Ruhestand befindliches ehemaliges Mitglied der Universität Potsdam sein. Die Om-

budspcrson wind von der Präsidentin oder dem Präsidenten auf Vorschlag des Senars 

ernannt. 

Artikel 20 

Organe der Fakultät 

(1 )Oiganc der Fakultät sind der FakultuLsrat und die Dekanin oder der Dekan. 

(21 Die Amtszeit der Dekanin oder des Dekans betragt vier Jahre, 

(3) Die Dekanin oder der Dekan ist berechtigt, an (Jen Sitzungen aller Ausschüsse 

und Kommissionen der Fakultät sowie den Sitzungen der Leitungsgre- micn wn Orga-

nisation sein heften ohne Stimmrecht tcikutichmcn, ÜÖfern ihr oder ihm nach anderen 

Vor* Schriften dieser Gründe rduung nicht ein Stimmrecht zusicht 

(11) Das Amt des Dckans/dcr Dekanin kann hauptberuflich durch hoctochulexieme 

Personen wahrge- nommen werden, sofern die stellen Wirtschaft liehen Voraussetzun-

gen voriiegen und die Mittel im Haushalt der Univeisität zur Verfügung stehen. 

(5) Die Piudckamn oder der Prodekan vertritt dir Dekanin odei den Dekan. Dir Pro-

dekan in oder der Prodekan wird von des Studiendckanui oder dem Studiendekan im 

Amt vertreten. 

(6) Zur Unterstützung der Dekanin oder des Dekans kann jede Fakultät ein Dekanat 

bilden. Über die Einrichtung und Zusammensetzung des Dekanats entscheidet der 

Fakuhatsraf auf Vorschlag der Dekanin oder des Dekans. 

Artikel 21 
kakuhätsral 

1 I) Mitglieder des Fakultätsmtes sind die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe 

der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der akademischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, der Studierenden und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Technik und 

Verwaltung un Verhältnis von 6 2:2:1 Der Fakultätsrat wählt aus seins Mitte eine Vor 

sitzende oder einen Vorsitzenden sowie deren oder dessen
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Vertreterin oder Vertreter und gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Dekanin oder der 

Dekan hat Antrags- und Rederecht im Fakulfdtsrai 

2 2) Der Fakuhäisrat ist zuständig fw; 

den Erlass, von Satzungen der Fakultät, 

3 die Entscheidungen über die Struktur- und Ent- Wicklungsplanung der Fakultät 

4 . die Vorschläge für die Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen und Beuichscin 

heften von FakultätsemrichtungeiL 

5 die Entscheidungen über Bcrutwtgsvor» Schläge, 

6 die Entscheidungen über f labilnationcn, 

7 die Stellungnahmen zur Bewährung von Juni* orprofessonnnen und Juniorpro-

fessoren. 

8 , die Mitwirkung an der Evaluation und Koordi 

nation wn Lehre und Forschung in derFukul- ÖL 

9 , die Aufsicht über die Dekanin oder den Dekan, 9. die Wah! und Abwahl der De-

kanin oder des Dekans und ihrer oder seiner Vertretung, 

10 . die Wald und Abwah] dei Studiendekan in oder des Studicndekans und 

11 . die Entscheidung über die Ein richt ung und Zusammensetzung des Dekanats 

Artikel 22 

Studicndckunin oder Studiendekan 

I 1) Die Studi endekan In oder der Studien dekan un ttiitiilzi die Dekanin oder den Dekan 

insbesondere bei der Studien- und PrüfuTigsorganisation, der Koordinierung von Stu-

dium und Lehre sowie bei der Sicherstellung des Lehrangebots, das zur Einhaltung der 

Studienordnungen erforderlich ist. Sie öderer ist Anlautstelle für Beschwerden, die den 

Studien- und Piüfungsbetrieb sowie die Leluquahiäi betreffen, und stellt die fachbezoge-

nen Studienberatungen sicher. Die Studiendekanin oder der Studiendekan wirkt darauf-

hin, dass die Studien-und Prüfungsordnungen der Fakultät rechtliche Vorgaben einhalten 

und brandenburgische, nationale sowie europäische Quahütssiandards erfüllen. Feirer ist 

die Studiende- kau in öderder Studiendckan für die Evaluation von Lehre und Studium 

sowie die (Rc-)Akkrcdilicrung gemäss der Evnluatmnssatzung der UnIversftäi Potsdam 

verantwortlich. In Berufung*verfahren kann die zuständige BerulungskötnMission die 

Studfendeka- nin oder den Studiendekan um eine Stellungnahme in Belangen der Lehre 

ersuchen Die Studiendekanin oder der StudienJckan ist bei der Entwicklungsplanung der 

Fakultät und dein Abschluss von Leistungs und Ziel vereinbar urigen zwischen der Fa-

kultät und dem Präsidium zu beteiligen. Zudem hat sie oder er das Recht, dem Dekan 

Vorschläge für die Verwendung der Birdie Lehre verfügbaren Mittel zu unterbreiten 

(2) Die Studietidekoniti oder der Siudiendekan ist Mitglied dei zentralen Kommis-

sion für Lehre lind Studium (LSKl Sic oder er ist in allen Angelegenheiten, die Studium. 

Leh re .so wie die Evaluation von Studium und Lehr» der Fakultät betreffen, rechtzci ng 

zu informieren und anzuhören. FHI im Rahmen ihrer oder seiner Aufgaben in allen Gre-

mien der Fakultät Information»«. Rede- und Antragsrecht und kann gegenüber den zu-

ständigen Stellen der Universität Stellung nehmen und Vorschläge machen Sic oder er 

berichtet regelmässig im Fakultäisrat über aktuelle Ent Wicklungen irn Bereich von Lehre 

und Studium und gibt einen jährlichen Bericht zur Lehre 4 Lehrbericht), 

(3) Die Wahl dei Sludiendckanin oder des Studien- dekans erfolgt auf Vorschlag 

der Siudirrendeiivcr- fretermnen und -Vertreter im Fakuitatsrat im Einvernehmen mH der 

Dekanin oder dem Dekan aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

Im Übrigen finden Jie Regelungen für dir Wahl, Wiederwahl und Abwahl von Dekanin-

nen und Dekanen Anwendung. Die Amtszeit der Slu- diendekanin oder des Studiende-

kans beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

f 1) Die Fak ul täi ist verpflichtet, der Studieudekanm odei dem Studiendekan in ange-

messenem Unifang Mittel zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben zur Verfügung zu 

stellen. 

(15) Das Ami des Srudiendekans oder der Studiendt- kanin kamt auch von dei Piode-

kamn oder dem Prodekan ausgeübr werden Darüber hinaus kann der Fakultätsrat bestim-

men, dass die Studiendekanin oder der Studiendekan die Bezeichnung Prodekan in bzw 

Prodekan fhr Lehre und Studium tragt 

Artikel 23 

Fak ul rdtskommtss innen 

(16) Die Fakultätsrdtc können zu ihrer Beratung K om- missionen bilden und Beauf-

tragte einsetzen. 

(2) Soweit die Grund ordjtung nichts anderes be stimmt, richtet steh die Vertretung 

der Mitgliedrr- gruppen in den Kommissionen in der Regel nach der Vertretung der 

MHgliedergruppen in den Fakuhäts- ritten; ansonsten sind die Mnghedcrgruppen anspre-

chend den Aufgaben der Kommissionen zu beteiligen. Die Mitglieder der Kommissionen 

werden von den Mitgliedergruppai der Fnkultiltsrätc benannt. 

(3) Zur Vorbereitung neuer Studienprogramme, zur Überarbeitung und Weiterent-

wicklung vorhandener Studrenprogramme lichten die Fakultäten für ein zelne Fächer oder 

fachübergreifend Studien-kom* missionen ein, Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden 

Ergebnisse aus Evaluationen von Sludium und Lehrt berücksichtigt. Der Studienkommi-

fKion sollen
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iragcSflHü mindutenj b Mitglieder nngehören. da- Funtei die Hälfte aus der Gruppe der 

HocHschulleh- rcrtimen und Höchst hu Liehr er bzw der akademischen Mitarbei-

ter!nnen und Mitarbeiter und zur Hälfte ans der Gruppe der Studier enden. Dir Mit- 

gliedn der Studienkommissicm werden vom Fakultätsrat benannt. Die Benennung da 

studentischen Mitglieder crfclgi uuf Vorschlag der Studieren den – Vertreterinnen und 

-Vertreter in den FakuitätKtsien Dir Siudicnkommissinn hat einen Vorsitzenden. Die 

Amtszeit der Mitglieds beträgt ein Jaht WiEderbe- nermutig iS! möglich 

(4} Bei Studien gang LTL deren Ordnung von mein ab einem Fakultmsrat HCKMÜSSOI 

wird,sind in der Siu- ditükommjssien Verirrter aller beteiligten Fakultät rat nJs Mitglie-

der valfrien 

{5j Bei lehramtsbezogenen Studienprog rammen ne- ten vom Zentrum für Lehrerbil-

dung und Bildungs- fortühung eingerichtete Scudtenkommlssionen an die Stelle det 

Faku 11 ätskommtssfoiten nach Absatz 3. Näheres zu deren Aufgaben. Zusammenset-

zung und Einrichtung rcgdi die Satzung für das Zennum für Lehrerbildung und Bil-

dungsforschuug (ZcLBl an der Universität Potsdam. Absatz 4 gilt entsprechend 

Artikel 24 

Besondere Verfahrensregeln 

11J Werden Fragen eines Fachgebiets behandelt, das im FukHltWaf nicht dm di eint 

Professorin udei einen Professor vetbeten wird, so ist mindestens einer Professorin ödere 

mtm Professor dieses Fachgebiets Gelegenheit zu geben, an den Beratungen tcilzundi- 

men. 

(2) Vor dci Beschlussfassung des Fakultäi&rats ubei Angelegenheiten, die eine 

Drgdrusationseinheit der Fakultät unmittelbar berühren, ist mindestens deren Leitung 

Gelegenheit zu geben, an den Beratungen tcilzunehmEti 

Artikel IS 

Änderungen ehr Grun dardnnng 

Änderungen dieser Gmndordnung erlässt der Senat. Änderungsvorschläge wenden von 

einem Viertel der Mitglieder des Senats oder von den VerEietem mindestem zweier 

Mitglieder gruppen im Senat oder von der Präsident In oder dem Präsidenten einge-

bracht. Zur Annahme eines Änderungsvorschlags im Senar bedarlt-5 der Zustimmung 

von zwei Dritl ein der Mitglieder des Senats 

Artikel 26 

In-Krafi-I reten. Ausser-Kruft-T reten 

Diese Grundordtiuitg tritt am Tage nach der V»ssf- fmthchung in dm Amtlichen Be-

kanntmachungen dei Universität Potsdam in Kraft Damit tritt die Grundürdnung der 

Universität Potsdam vom 29 Juli imfAmScL LP Nr. fi/W S 52jadJci Kraft
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Studien- und Prüfungsordnung für 

das Bachelorstudiiim im Fach 

Jüdische Theologie 

an der Universität Potsdam 

Vom 20. Februar 2013 

17er FakultÄsmi der Philosophischen FahHlä der ItaivmiMt Potsdam hat am 21 Januar 

2013 AUI der Grundlage von } IS Abs, I und 2 und $ 21 Abs, | und 2 LV.m. den §# 69 

Abs. f S 2 und TU Abs. 2 Nb-. I des Brandenburgischen JI och Schulgesetzes (BbgHG) 

vom 18. Dezember 2008 (GVBI. 1 S. JI8), zuletzt geändert durch Gesetz vorn 04 April 

201 3 (GVBU/13, [Nr. 1 1]) i.V.m. Artikel 2 I Abs 2 Nr I der Grundordnung der Um-

vcisiöt Potsdam vom 17 Dezember 2009 (AmÖck UP 4/2010 S. 60) sowie dec Neufas-

sung der allgemeinen Studien- find Prüfungsordnung für die nicht lehramtsbezogc- nrn 

Bachelor- und MasterKludiengäiige an der Uni versität Potsdam (BAMA-O) vom 30. 

Januar 201 3 (AmBek UP S. 351 fügende Studien- und Frü* tungsurdnnng als Satzung 

beschlossen:1 

Inhalt 

| I Geltungsbereich 
$ 2 Art des Studiums 
j 3 Ziele des Studiums 

§ 4 Abschlussgrad 
§ 5 Teilzeitstudium 
§ 6 Module und Studienverl auf 
§ 7 Prüfung*Wiederholung 
§ 8 ufenthalt im Ausland 
§ 9 Bachclorarbeit 
£ 10 In-Kraft-Treten 

Anhang I: ModulkataJug 
Anhang 21 Studien verlaufeplänc 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung gilt für das Bachelorstudiiim im Fadi Jüdische Theologie der 

Universität Potsdam. Sie ergänzt als fochspezifische Ordnung die Neu fassiiitg der all-

gemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die nicht khramlsbczogencn ssacheloi • 

und Mas tc rat «dien gänge an der Universität Potsdam (BAMA-O). 

(2) Bei Widersprüchen zwischen dieser Ordnung und der BAMA-O gehen die 

Bestimmungen der BAMA-0 den Bestimmungen dieser Ordnung wr 

Genehmig! dwO. ten Piäsnkrten. ürr L'uiv»iü4 Rxajjm jm 27 Mur» 2011 

§ 2 Art des Studiums 

Das Bachcloist udiinn Jüdische Theologie wrd an der Universität Potsdam als Ein-Fach-

Studi um mit 180 Leistlings punkten und einer Regelst tidicn zeit von 6 Semestern ange-

boten Es kann ohne Schwerpunkt sowie mit den Schwerpunkten liberales Rabbinat, kon-

servatives (Masotti) Rabbinat sowie mh dem Sch werpunk! Kantorst studiert werden. 

Die/Der Studierende entscheidet sich bei himRiri- kuladen Ilir eine da ai^ebateuen 

Schwerpunkte. Ein Wechsel des Schwerpunkte ist einmal, bis zum bis zum Erreichen 

von 150 Leisten gspunkten möglich Le istungspunkte. die nicht auf den neu gewählten 

Schwerpunkt angercchnct werden können, verfallen. 

§ 3 Ziele d» Studium» 

(1) Gegenstand des BacheiGrstudkrngapgs Jüdische Theologie – ohne Schwer-

punkt – üt die jüdische Religion. Der Studicngaug befähigt die Studentinnen und Stu-

denten, theologische und ethische Fragestellungen im Kontext aktueller wissenschaftli-

cher und gesellschaftlicher Diskurse zu verstehen, selbstständig zu analysieren und zu 

besrlwrtai Hierzu erwerben de Studierenden grundlegende Fachkenntnisse in den unter-

schiedlichen Disziplinen (siehe § 4). Sie kennen die aitgemein- wisscnschaftlkhcn und 

fachspezifachen Methoden und können sie anwenden. Darüber hinaus erwerben die Stu-

dierenden solide Kenntnisse in den Quellensprachen Hebräisch und Aramäisch sowie 

grundlegende Kennm^se über andere Religionen, ns besondere über das Christentum und 

den Islam, und deren Beziehungen zum Judentum 

(2) Zusätzlich vermittelt der Studiengang Schlus- sclqualifikationcn im Bereich der 

akademischen Gnindkompctenzen und gibt den Studierenden Raum, durch frei wäfdbaic 

Veranstaltungen die erworbenen theologischen Kenntnisse und Kompetenzen mit bcruf-

spiaktischen Anforderungen oder tachwissenscha ft liehen Grundlagen anderer Fächer 

zu verknüpfen. 

(3) Durch dis Studium da Jüdischen Theologie erwerben die Studierenden Kompe-

tenzen, die sie neben der akademischen Laufbahn fiu berufliche Tätigkeiten in Bereichen 

qualifizieren, die mit jüdisch-religiöser Praxis und der Vermittlung vor. jüdischer Reli-

gion zu um haben. Hierzu tätden Tätigkeiten in jüdischen Institutionen, in der Publizistik, 

im Kult urbeieich, im BHdungssektor oder in da- Pol itkberatung. 

(4) Mit dem Schwerpunkt Rab brat (liberal bzw. konservativ/Masoni): Gegenstand 

des Bachciorstu- diengang* Jüdische Theologie mü dem Schwei – punkt Rabbinat ist die 

jüdische Religion Der Studi-

Anhang 23 
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entlang befähig! die Studentinnen und Studenten, theologische und ethische Fragestel-

lungen im Kon teil aktueller wissenschaftlicher und gesellst liafili eher Diskurse zu ver-

stehen, selbstständig zu analysieren und zu bcaibciten Hierzu erwerben die Studierenden 

grundlegende FachkauHfüsSr in den unterschiedlichen Disziplinen (siebe § 4k Sic ken-

nen die all gemein-Wissenschaft liehen und fach spezifischen Methoden und körnen sie 

anwenden. Dftiübei hinaus erwerben die Studieren dal solide Kenntnisse in dar Quellen-

sprachen Hcbiirisch und Aramäisch sowie grundlegende Kenntnisse über andere Religi-

onen, insbesondere über das Christa! – turn und den Islam, und derer! Beziehungen zum 

Judentum. 

(5) Studierende mit dem Schwerpunkt Rabbinat (tamsovativ/Masorli) vertiefen ihre 

Kenntnisse und Kompetenzen auf dem Gebiet der Rabbinischen Literatin durch das Mo-

dul ..TextStudium Rabbmi- sche Literatur1'. 

(6) Zusätzlich vcrmiHelt der Sludiengang Schlüs- s elquali Fi Nationen im Bereich 

der akademischen Grund kompetenten und benifsspezi fische Kompetenzen für die Aus-

bildung zui Rab bin er in und zum Rabbiner Hierzu zahlen Seelsorge» synagogale Kom-

petenzen sowie Kenntnisse über Gemein- dcMmkUirtn. Ausserdem absolvieren die Stu-

dierenden ein GeT^cl^dcpraklikH^,.. 

(7) Das Studium Führt in Verbindung mit der Ausbildung am Abraham Geiget 

Kolleg und einem konsekutiven Mastcisludicngang «Jüdische Theologie» ar dei Univer-

sität Potsdam zum Beruf der Rabbmerin/drs Rabbiners. Dem Schwerpunkt (liberal bzw. 

konservativ/Ma sorti) ansprechend befähigt cs die Absolventinnen und Absolventen, in 

nicht-cnliodcxai jüdischen Gemeindet’ tätig zu sein. Darüber hinaus erwerben die Stu-

dier enden Kompetenzen, die sie neben der akademischen Laulbahn für berufliche Tä-

tigkeiten in Bereichen qualifizieren, die mit jüdisch-religiöser Praxis und der Vermitt-

lung von jüdischer Religion zu tun haben. Hierzu zählen Tätigkeiten in jüdischen Insti-

tutionen. in der Publizistik, im Kn Iturbereich, rm Bildimgsseklor oder in der Politik-

beralung. 

(8) Mit dar Schwerpunkt Kantuiat: Gegenstand des Bachelorsiudieiigangs Jüdische 

Theologie mit dem Schwerpunkt Kantorat ist die jüdische Religion und synagogale Mu-

sik. Der Studien gang befähigt die Studern innen und Studenten, Fragestellungen zui 

jüdischen Religion Ethik und synagogalen Musik im Kontext aktueller wissenschaftli-

cher und gesellschaftlicher Diskurse zu verstehen, selbstständig zu analysieren und zu 

bearbeiten. Hiazu erwerben die Studierenden grundlegende Fach- kenntnisse in den un-

terschiedlichen Disziplinen (siche § 4). Sie keimet die allgemein – wissenschaftlichen 

und fachspezifischen Methoden und können sc an wenden Darüber hinaus erwer 

ben die Sind:Ctenden Solide Kenntnisse in den Quellensprachen Hebräisch und Aramä-

isch. 

(9) Zusätzlich venr.illelt der Sludinigaiig Schlüssel Qualifikationen im Bereich der 

Badenischen Gmndkömpetcnzcn und berufsspezifische Kompetenzen für die Ausbil-

dung zur Kantorin/zum Kantoren. Hierzu zählen das musikalische Repertoire Tür dm 

Gottesdienst, Kami II al tonen, die Geschichte jüdischer Musik, Stdwige sowie Kennt-

nisse über Gerneindcsliukhiren. Ausserdem ab so! vielen die Studierenden ein Gemeind 

cprakukutn 

{!0)Dns Studium Hihrt in Verbindung mit der Abbildung am Abraham Geiger Kolleg 

zum Bernt der Kanloiin/dcs Kantors. Es befähigt die Absolventin- nm und Absolventen, 

in jüdischen Gemeinden tätig zu sein Darüber hinaus erwerben die Studierenden Kom-

petenzen, die sic neben der akademischen Laufbahn für berufliche Tätigkeiten in Bereit 

hoi qualifizieren, die mit jüdisch-religiöser Praxis und der Vermittlung von jüdischer 

Religion und Musik zu luti haben. Hierzu zählen Tätigkeiten in jüdischen Institutionen, 

in da Publizistik, im Kultur bereich sowie im Bildtmgssckior, 

§ 4 Ahschhissgrad 

Die Universität Potsdam durch die Philosophische Fakultät verleiht bei Verliegen der 

erforderlichen Leistungsnachweise den Grad eines «Bachelor of Arts», abgekürzt als 

«B.A « 

y 5 reih: eit Studium 

111 Das Studium ist teilzeitgeeignet 

|2) Ein Teilzeit sind nim selzf die Beratung bei det Fadi $ Indien Beratung voraus, mit 

dem Ziel eitlen individuellen Siudicnplan zu erstellen. Ein Nachweis über die Beratung 

mii dem individuellen Pru- fungsplau ist dem Antrag auf Teilzeit Studium nach g 3 der 

Ordnung zur Regelung des Idlzcitsiudiums an dei Universität Potsdam (Teilzcilordnung) 

bei- zulcgen Im Übrigen gelten die Bestimmungen der TeilzeilOrdnung. 

§ 6 Module und Studien verlauf 

(HDie Module (ohne Schwerpunkt) sind; 

Maine d< iduh  __  LP 

L F n i dhiniodiile | 

Akademisch eCjmndkomgrttgugn _________________________ I j 

Wahl von drei Modulen a 6 LP aus 18 dem «Angebot von Studium♦_•___  

BaäSrnOdul Jüdische Religion und T 12 Philosophie 
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Basßniudul Hebräische Bibel und Exegese 

12 

 
Bastsntodul Rabbinische Literatur 12 

 Basismodul Halacha 12 

 
BasismodulLiturgic 12 

 Basismodul Hebräisch 12 

 
Aufbaumodul Hebräisch 12 i  Aufbaumodul Modernes Hebräisch 9 

 Aufbaumoddl Rabbinisches HcbrS- isch/Aramäisch 9 

 Aufbaumodul Rdigionspadagugik und Homiletik 12 

 
Aufbaumodul Andere Religionen 12 

 
Abschlussmodiil 12 

 11. U ihlpflichthei richt 12 

 

Wahl eines der folgenden Module mit jeweils ] 2 LP: 

 

 
Aufbaumodul Geschichte und Kultur 

 

 

Aufbaumodul Texlsludium Rabbinische Literatur 

 

 Summe 180 

 

(2) Die Module des Schwerpunktes liberales Rabbinat sind: 

 
Name des Moduls LP 1 

— 
P flicht nicxi ule 

 

Akademische Grundke mieten zen 12 

 
Berufcspeziinche Kompetenzen für 
Rabbmerinncn und Rabbiner 

18 

 

Basßmodul Jüdische Religion und Philosophie 

12 

 
Basismndul Hebräische Bibel und 

Excites e 

'2 

Basismodul Rabbinische Literatur 12 

Basismodul Halacha 12 

 
Basismadul Liturgie 12 

 
Bastsmodul Hebräisch 12 

 Aufbaumodul Hebräisch 12 

 
Aufbaumodul Modernes Hebräisch 9 

 Aufbaumodul Rabbi nisches Hebrä- isch/Aramäisch 9 

 Aufbaumüdui Rdigienspfidagogik und Homiletik ü 

 
Aufbn.jtiDdih Geschichte und Kultur 12 

 
Aufbaumodul Andere Religionen 12 

 
Abschlussnindul 12 

 Summe 180 

 
(3) Die Module des Schwerpunktes konservatives {Masami Rabbinat sind 

 
Name des Modul» LP 

 Pßfchlmodule  

 
Akademische Grundkcmpctcnzcn 12 

 Beruf?spezifische Kompetenzen für Rabbinerinnen und Rabbi-

ner 

18 

 

 

Bastsmodul Jüdische Religion und Philosophie 

12 

 

Basismodul Hebräische Bibel und Exegese 

12 

 
Basismodul Rabbimsclw Literalur 12 

 Basismodul Halacha 12 

 
Basismodul Liturgie 12 

 
Basismodul Hebräisch 12 

 
Aufbaumodul Hebräisch 12 

 Aufbaumodul Modernes Hebräisch 9 

 

Aufbaumodul Rabbinischcs Hebräisch, Aramäisch 

9 

 

Aufbaumodul Religionspädagcgik und Homiletik 

12 

 

Aufbaumodul Texisludium Rabbini- sdte Literatur 

12 

 
Aufbaumodul Geschichte und Kultur 12 

 Abschi ussmod ul 12 

 Summe 180  

 Name des Moduls LP 
 

P fliehImoclule 
 

 
Akademische Grundkumpetenzen 12 

 Öcrufsspezifischc Kompetenzen für 
Kantaten innen und Kantoren 1 

18 

 Basismodul Jüdische Religion und Philosophie 12 

 
Bastsmodul Hebräische Bibel und 

Exegese 

12 

 Basismodul Rabbinische Literatur 12 

 
Bas modul Liturgie 12 

 Basisntodul Hebräisch 12 

 Aufbaumodul Hebräisch 12 

 Aufbaumodul Rabbinischcs Hebrä- isch/Aramäisch 9 

 

Aufbaumodul Religionspüdsgogil und Homiletik 

12 

 
Aufbaum od d Geschichte und Kultur 12 

 Aufbaumüdui Berußspezcthchc 

Kompetenzen für Kantorinnen und Kantoren II 

12 

 Aufbaumodul Jüdische Musik 1 9 

 Aulbaumodul Jüdische Musik 11 12 

 Abschluismodul 12 

 Summe IP)  
(5) Die Beschreibungen der in den Absätzen 1 bis 4 genannten Module sind im Mo-

dulkalaiog im Anhang I zu dieser Ordnung aufgeführt, 

(6) Exemplarische Studien verlauft: pläne für das Bachelorstudium sind int Anhang 

2 zu dieser Ordnung aufge führt 

* Es wird ein Jiddtschspnichkm» empföhlen 

(4) Die Module des Schwerpunktes Kantaral sind; 
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Auszug am den Amtlichen Sckanntmadiun^cn Nb' IJ vwn 2- 0X20!3 ■ Seite VIR – TMS 

§7 Prüfe ngswiederh olung 

Bet Prüfungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Lehrveranstaltung stehen, 

setzt die Wiederholungsprüfung eine nochmalige Belegung und Teilnahme an der dazuge-

hörigen Lehrveranstaltung voraus, wenn die Wiederholungsprüfung nicht in derselben Ver-

anstalt urig möglich ist 

$ 8 Aufenthalt im Ausland 

Im Bachelorstudium wird ein Aufenlhall im Ausland im dritten und vierten Fath Semester 

im Umfang von zwei Semestern nachdrücklich empfohlen 

$ y Bachelorsrheit 

11} Sobald der Studierende 120 Ldslwigspunklt erwürben hat, hat die b£w, der Studierende 

Anspruch auf die unverzügliche Vergabe eines Themas der Bachelönnbeil. 

(2) Die Bachehrarbeit hal einen Umfang von 9 Leist ungspunkten 

§ 10 Kn-Kraft-TrcUfi 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Anilliclwn Bekannt 

mach» ugen der Universität Potsdam in Kratt 

Auszug au^dtn Amtlichen FJiAiinnlrna» kunjun Nr 13 mm 22 0820t] SMIC^JU – HW 

Anhang 1; Modulentalo^ 

Hinweise zum Erwerb van Leitfungspu nkten 

Lehrveranstaltungen sind Leistungspunkte zugeordnel (m der Regel 3 LP) Dabei entspricht ein Leistungspunkt 30 Stunden Arbeitsaufwand der Sitidierenden Der Arbeitsaufwand erfasst alle 

Dir das Studium relevanten Zeilen Er errechnet sich also aus Kontaktzeit (Seminar zeit). Selbststudium und Fes lat Dabei entsprechen «wer Semestcrwüchcnstundcn KonmMzcIt einem Leistungs 

unkt Mögliche Formen eines Titels sind: Verschriftlichung eines Referats, LernprotckolL Seminar- bzw VödesungsprotDkölL Essay oder andere universitäre schriftliche Übungs farmen. Ein 

Leisiimgspunkt entspricht 10. 000 Zeichen (mit Leerzeichen) m einem Texidakunient Unter Selbststudium sind Vor- und Nachbereitung von Lchrverans ml langen. Lektüre und das Fistelten 

von MB- trmlier zu verstehen. Zwei Stunden wöchentliches Selbststudium in der Vorlesungszeit entsprechen einem 1 eislungspunkt. Das Verhältnis zwischen Selbststudium und Tesiai hin-

sichtlich der Leismngspnnktc kann variieren. Eine Lehrveranstaltung darf den für ihr Modul vorgesehenen Arbeitsaufwand jedoch nicht überschreiten. 

Für die Meid ul prüf Ung gilt die gleiche Aufschlüsselung der Leistungspunkte wie im vorangegangenen Absatz beschrieben. Die Vorbereitung der Modulprüfung darf den für ihr Modul 

vorgesehenen Arbeitsaufwand nicht überschreiten. 

Akademische GruadkoiiiiKtciizen | 12 LP 

Modulart (Pflicht- oder Wjjhl- pHichtmodull: 

PnMtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele ries Moduls' 

ZnWfe 

Im Zentr um des Moduls steht der Erwerb bzw. die Erweiterung von akademischen Grund Kompetenzen Die Studierenden wühlen 

je nach Individuellem Bedarf aus folgenden Jbcmcnbcreichen 

- Selbstreflektion und Planung IU.Ü Erstellen von individuellen Kumpe- lenzprofiten, individuelle Analyse von Berulszieten, Stu-

dientechniken und -Strategien. Zciimana^cmenL Vermittlung von Kummunikahuns- kompetenzen, mit deren Hilfe Lehr-

veranstaltungen aktiv von Studierenden niitgestaltet werden können) 

Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben (u.a fachspezifische Vermittlung von wissenschaftlichen ArbeiTsmcihcden, 

Vermittlung von Methoden zum Strukturieren und Verwerten von iniormaliunen, Übungen ztnn Verfassen van fachbezo-

genen wissenschaftlichen Arbeiten) 

• Kommuni kalten. Präsentation, Vermittlung (u.a Vermittlung von Grundlagen der verbaten und nonverbalen Kommunikation. Me-

thoden des Planens und Konzipierens eines Vortrags bzw. Auftritts, Einsatz rhetmischer Figuren) 

Darüber hinaus unterstützt das Modul mit Hilfe von Tutorien den Einstieg in 
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das Fachstudium insbesondere im Bereich des hebräischen Sprache!werte. 

Qttülissicafionmefc 

Die Studierenden erlangen bzw erweitern Kompetenzen in den oben genannten Bereichen, ü.a.: 

- Kompetenz, die Ergebnisse einer Fähigkeit zu evaluieren, aus vergan- 

 genen Hnndlungen zu lernen und nötige Korrekturen vorzunehmen, 

- Grundlagen der Seibs (Organisation (Plan»ngskompelen2)^ 

Fähigkeit, das Lehr-Lern-Verhältnis bewusst mit zu gestatten, 

Umgang mit Basis lech Ulken wissenschaftlichen Arbeitens. 

Zugang zur Themenfindung, Eingrenzung und Strukturierung wissen 

schaftlichen Arbeitens, 

Kenntnis der Anforderungsprofite an verschiedene Gattungen der wissenschaftlichen Kommunikation, 

- Primatic ns- und Auftritts Kompetenz. 

- Kenntnis der Spreclikullw 

Darüber hinaus erfahren die Studierenden durch den Besuch von Tdlorien Untei Stützung beim Einstieg in das Fachstudium 
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Auszug aus den Amt behen UekajiniiruKJiUT^Cii Nr 15 Vnm22 M-20J3 – Stile 9B2 – IWW 

Modulprilfung (Anzahl, Form. 1J m lang, A r be B SAU 

fw and in LPl 

Klausur über 120 Min. oder schriFthchc Hausarbeit im Umfang von ca. 30,000 Zeichen (-/• 3JK)(h mil L»rzeicl*en. 3 LP 

 

Veransia Itungra (Lehrfarmen) 

Kontaktzeit 

(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen { Anzahl. Form. Umfang/ 

ModidjeHprft- fung (An-

zahl, Form, Um- i»ng) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) 
Für den Ab- sdilust des 

M.Jnls 

Für die Zulas* Birne zur Mci- 

dulpi^iung 

Tutorium 2 Testat 
  

3 

Tutorium  Tesiai   3 

Tutorium 2 Testat   s 

 

Häufigkeit des Angebots WSaSaSe 

Vmausscizung für die 1 eilnahme am Modul K l Jie 

Anbictcndt Lehrdnhui|jrn) Jüdische Theologie 

 

Bernfapazifische Kompetenzen Ilir Rabbinerinnen und Rabbiner (8 LP 

Modular (Pflicht- oder Wohl» pfhdiüundul) Pflichtmodu! für Studierende mit dem Schwei punkt Rabbinat (liberal bzw. kotiscrvativ/Mosorn) 

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls 

hthuin 

Im Mittelpunkt des Moduls steht die Vorbereitung der Rahbinalssiudiereiidcn auf das siudienbcglcitcndc GtTndndcprakhkum und 

die spätere Tätigkeit ah Rabbincrin und Rabbiner Inhaltlich beschäftigt sich das Modul mit den Strukturen jüdischer Gemeinden, 

ihrer staatsrechtlichen Stellung und aktuellen rdissionspoitcjschen Diskussionen sowie mit Strategien zum Gemeindeauftau und -

erhall {Kinder-. Jugend-, Familien^ Stniorenarbdi Usw ] Dit Übung «Synagogale Kompetenzen» beinhaltet die Einübung von Kan-

lillatio- nen. Grund meta drei) Tür den GontsdfensT sowie die Vermittlung weiterer liturgischer Fähigkeiten Die Seminare zur Seel-

sorge führen in die theologischen und psychologischen Kernfragen dieses Fachgebiets ein. Ein weiterer Bestandteil des Moduls ist 

das studTenbcgleitende Gemeindepraktikum. das von einem/einer ausgebildeten RabbinerZ-in organisatorisch und inhaltlich beglei-

tet wird, 

Qtttiii/iknlionsziit/e 

Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse in den Bei eichen Gemeibdcstrukiurcn, Gemeinden ulbAU sowie über 

berufsspczi fische FähigkEiten (synagogale Fähigkeiten, Seelsorge uswj, die sie in die Lage versalzen, in einer jüdischen Gemeinde 

als «RabbinerMn in Ausbildung» tätig zu sein Sie sind imstande, die religiöse Prägung eitler jüdischen Gemeinde ein* zuordnen und 

die soziologische Zusammensetzung ihrer Mitgliedschaft zu erfassen. Sie entwickeln eigenverantwortlich Programme zur Fortent-

wicklung von religiösen, kulturellen und soziakn Gemcindenklivit^ten. Sie können selbstständig Gu<tödirnBte 1 eilen, seclrargclliehc 

Fragestellungen erfassen und bearbeiten Es gelingt ihnen, ihre Position als (liberalc/konservativel RabbinerAinncn darzustellen und 

in der eigenen Synagoge sowie in der jüdischen oder niehl-jüdischen Gemeinschaft zu reflektieren 

Mcdulprüfung (Anzahl, Form, Umfang, Arbeitsaufwand 

in 

LP) 

ModulprOfung bestehend aus Uodullcilprüfuugen im Rahmen der VcransiaJ Hingen, s.u 

 

Veranstaltungen (1.ehrfarmen) 

Kontakt* zeit 

(m SWS] 

PrüfiiJigsncbenlcisiungcn (Anzahl, Form, Umfang 

Modidleilprü- fung (Anzahl, 

Form, Umtang) 

Arbeitsaufwand ge-

surrt (in LP) 
Für den Ah- Für Jie Zu lasset! lass des sung zur Mo- 

Moduis dulrrdfuiii, 

Seminar Gememdestrukturon. 

GemcindEaufbau 

2   Klausur (60 
Minj 

3 
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Äwsu^ aus den AmIhchcn BetainlaMKhuRgicn Nc II vnm 12 uK ;UI3 Serie'Stt KMW 

Übung Synagogale Kompetenzen 
* 

Tesmt   3 

Seminar Einführung in Seekor 8* 2   Schriftliche Arbeit im 

Umfang von 10.000 Zei-

chen ml! Leerzeichen (zss 

Erstellung einer FaUstu- 

dic! 

5 

Seminar Seelsorge vertiefend 2 1 eslal 
  

3 

Gemeindeprakiikum  

Bericht <in) Umfang von 

10.000 Zeichen mit Leerzei-

chen! 

  6 

 

Ihuftekdi des Angebots: WiSe/SüSe 
Voraussetzung ftii die Teilnahme am Modul Kerne 

Anbietende Lehreintfitf^.l Jüdische Tbcük^rc 

 

Benita pazifische Kompetenzen Fili Kaninrinnen und Kantoren 1 ] IS LP 

Mudulan (Pflicht- oder ‘Wdih pflichtmodul) 

PflidilmcxJ.il fiir Studierende mit dem Schwerpunkt Kantorat 

Inhalte und QuiiliGkatiomziele 

tnhdite 

Im Mittelpunkt des Moduls sich! die Vorbereitung der Studentinnen und Studenten auf das studienbegleitende Genieindtpra kt ik um 

und die spätere fälig- keil als Kantorinnen und Kantoren Inhaltlich beschäftig! sich das Modul mit den Strukturen jüdischer Gemein-

den, ihrer staatsrechtlichen Stellung und aktuellen rdigicuispolit tsdim Diskussionen sowie mit Strategien zum Gc meindesu 1 bau 

und erhall (Kinder-, Jugend-, Familien-. Senioren ar heil uswj Die Übung Kami Hat tonen 1 beinhaltet die Einübung von Kamillnl-

foncn und Grundmelodien für den Gottesdienst sowie die Vermittlung weiterer liturgischer Fähigkeiten. Die Übung Kami Hat tonen 

11 (Torah sowie H^fbrah und Mcgihot) vertiefen die Grundlagen ssk den korrekten Vortrag der biblischen Texte Im Gültesdienst.

 । 

Das Seminar zur Seelsorge führt in die theologischen und psychologischen Kernfragen dieses Fachgebiets ein. Ein weiterer Bestand-

teil des Moduls Ist das studienbegleiEendc Geineindepraklikum, das von cinem/einer ausgebildeten KantorAin organisatorisch und 

inhaltlich begattet wird. 

des Moduls 

Qtiühftkationsi Ute 

Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Gerne in destruktuien, Gerne indeauihau sowie Uber 

beru spezifische Fähigkeiten (synagogale Fähigkeiten, Seelsorge usw ), die sic in die Lage versetzen, in einer jüdischen Gemeinde 

als «Kanror/in in Ausbildung» tätig zu sein Sm sind imstande, die religiöse Prägung einer jüdischen Gemeinde zu mord – nett und 

die soziologische Zusammensetzung ihrer Mitgliedschaft zu erfasset!. Sie entwickeln eigenverantwortlich Programme zur Fortent-

wicklung von religiösen, kulturellen und sozialen GEmeindeHktiviiälen Sie können selbstständig Gottesdienste teilen, beherrschen 

die Grundmeludien des Gctiödiens- tes und sind in der Lage. die Kantillationerj für den biblischen Vortrag zu lesen und vorzuiragen. 

Ausserdem können die Studierenden seelsorgerhche Fragestellungen erfassen und bearbeiten. Es geling! ihnen, ihre Posillon ah 

(liberale/konservative) Kantoren und Kantorinnen darzus leiten und in der eigenen Synagoge SOWIE in der jüdischen oder nicht-

jüdischen Gemeinschaft zu reflektieren   
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Auffu; Am den AniHlichcn Bekamrumachun^n Nr U vom 22 OK 10! 3 Seile M2 – I (XW 

Modolprüfinig [Anzahl Form, Umfang. Arbeitsaufwand 

In LPI 

ModulpriHüpg beziehend aus ModulledprUfungcn im Rahmen der VeränsiaE Hingen. 5.H. 

 

Veranstaltungen (Lehrformen) 

Kontakt’ zcii 

(in SWS) 

Pr ü Fungs ne beule ist» ngen (Anzahl, Form. Umlang) 

Modukeilpril- fung (Anita 

hl. 

Form. Umfang) 

Arbeitsaufwand g 

csann . 

(in LP) Für Cten Abschluss des 

Moduls 

Für die Zulassung zur Mu- 

dulprüfuug 

Gemcuidtsiruktuitn. Gemeie- deüufbau 2   Klausur (60 

Min ) 

3 

Übung Kamilla linnen J 

2 Mündliche 

Prüfung (15 

Min.) 

  3 

Übung Kami Elationen 11 

2 

Mündliche 
Prüfung (15 
Miiy 

  3 

Seminar Einführung Seölsarge 

2   Schrill Tic Iw 

Arbeit im 

Umfang von 10 000

 Zei 

chen mit Leer- zefchen ^zB 

Erstellung einer FaJIstu- 

die) 

i 

Praktikum 

 

Bericht (im Umfang von i-

OCOü Zeichen mit Leer 

Zeichen) 

  6 

 

fläuligkcn df Angebots: WiSctSoSt 

Voraussetzung Birdie Teilnahme am Modul Keine 

Anbi^rende LnfatiMiM^: billigte Theologie  

Grundmodul Jüdische RxIigLun und PhUosuphie 1 12 LP 

MaduUri (Pflicht- oder Wahl* pflkhlmodul): 

Pflkjinw&il 

Inhalte und Qualitlkaiionsziele des Moduls: 

///Wü1 

Inhalt des Moduls SEI die Vermittlung von Grundlagen der Geschichte, Lehren und Lebensformen des Judentums durch das Studium 

exemplarischer Texte der Primär- und Sekundärliteratur. 

Die Vorlesungen bieten einen Überblick über die jüdische R eligiönsgEtsch Schic und R el igicnsphilc Sophie Das Seminar über 

zeitgenössisches Judentum vermittelt eine über&ichl über die zenitalen historischen, religiösen und organisatorischen Fragestellun-

gen und Herausforderungen nach der Aufklärung. 

OnolifOujlianxz/til^ 

Die Studierenden kennen die GrundsiruHuren der jüdischen Reljgionsge- schichle. Philosophie und des zeitgenössischen Judentums, 

hierzu zählt aucli der Umgang mit der fachspeziföchen Terminologie. Sie erkennen historische Zusammenhänge und vertilgen über 

analytische und argumentative Kompetenzen. die sie zur eigenständigen Nutzung der relevanten Inlbnnaliüniqwl’ len sowie der 

mündlichen und schriftlichen Darstellung grundlegender Sachverhalte beföhlen. 

ModulprUfung (Anzahl Form. Umfang. Arbeitsaufwand 

in LP) 

Klausur über 120 Min 3 LP 
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Auszug am döi AnilUchcn bekanntnutuhmigrn Ni 15 vom 22.08 301J Seite W IOÖM 

Veranstaltungen (Lehrtormenl 
Konrakt» zeit (in 

SWS) 

PrOlun gsneben lei st ungen (Anzahl, Forni! Umfang) 

Modulteilprüfung (Anzahl. 

Form. Umfang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) 
Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Ma- 

dulprufung 

Vorlesung Einführung Judentum 2 Testat   3 

Vorlesung Philosophie 2 Teslal   1 

Vorlesung oder Seminar Zeitgenössisches Judentum 

2 Testat   3 

 

Häufigkeit des Angebots: WiSc 

V tjausscuung Ilir die rciliiahmea»i Modul. Keine 

W.. Le .gc ___________________________________________________  J udische Theologe 

 

Grundmodul Hebriiscn Bibel ■d Exegese ____________________________  _______  ____________ 121-P 

Mudulan (Pfbchi oder Wahi- pnichimoduh 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualiltkarionsziele des Moduls. 

liihaltr 

Die Vorlesung fUhrl in den Aufbau und den Inhalt der biblischen Bucherein und stellt die Problematik und Methodik der Bibelwis-

senschaft sowie die jüdische Bibelauslegung vor. Die Studierenden werden zum Selbststudium der Hebräischen Bibel angeleitcl. Die 

Seminare machen mit den exegetischen und hermeneutischen Methoden der jüdischen sowie nie hl-jüdischen Hibel- auslcgung ver-

traut 

Quaflfikafionszide 

Die Studierenden kennen den Aufbau der Hebräischen Bibel und sind in der Lage, die einzelnen biblischen Bucher religionsge-

schichtlich einzuordnen. Sie sind mit den Methoden textkritischer Arbeit vertraut, kennen Grundzüge der Kanonscntwtcklung und 

verfugen (Iber Kenntnisse der allgemeinen, insbesondere der spezifisch jüdischen Bibelauslegung. Sie können einen biblischen Text 

theologisch und religionsgeschichtlich erfassen und daraus exegetische Fragestellungen ableiten 

Modulprüfung (Anzahl. Form. 

Umfang, Arbeitsaufwand in LP) 

Klausur über 120 Min. 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrtbrrnen) 

Kantaki- zeit 

(in SWS) 

Prti fungsnebenl eistungen (Anzahl Form, Umfang) 

Modulleilprü- fung (An-

zahl. 

Form. Umfang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) 
Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo- 

dulprülung 

Vorlesung oder Seminar Ein- ftlhrunj» Bibel 

2 Testat   3 

Seminar Einführung Hermeneutik 

2 Testat   3 

Seminar 2 Testat 
  

3 

 

Häufigkeit des Angebots: SoSe 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul Keine 

Anbietende Lehrcmheit(en): Jüdische Theologie 
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AuKu^iibus den Amtlichen Bckannimucliuii^cri Nr 15 vucn 22 ÜK2013 &BleVR2 ll)09 

Grundmodul Rabbinische Literatur 1- LP 

Modulart l Pflicht- oder Wahl* pllichiniodul): 

Pllichtniodul 

Inhalte und Qualifikationsaide des Moduls. 

Inhalte 

Die Seminare stellen Liu.^argeschichte, Aufbau und Arguttienlatioriswetse von texten aus Mischna. Talmud und Midrasch vor. Ne-

ben dem Überblick Uber den Enistehungsprozess Jer rabbtnischen Literatur werden anhand von exemplarischen Texten die Kenntnis 

einzelner Schriften, ihrer literarischen Struktur und iltrer gegenseitiger Bezugnahmen vermittelt, 

QtKihlHalinnftiele 

Die Studierenden kennen die verschiedenen Epochen der rabbinischcn Litera lur und können die literarggschichtlichc und theologi-

sche Bedeutung von Mischna, Talmud und Midrasch gegeneinander abgrenzen. Sic kennen traditionelle Aüslegungsprinzipien 

ebenso wie Methoden textkritischer Arbeit, literarischer und intertcxtuellcr Analyse und können diese anwenden Sie vertilgen Uber 

Kenntnisse der wichtigsten rahbinischen Schulen und EinzelPersönlichkeiten. 

MnJulpmfung (Anzahl, Forni, Umfang. Arbeitsaufwand 

in LP) 

Klausur Uber 120 Min mit textanalyliscliem Anteil. 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in SWS) 

Priltungsnebenleist un gen (Anzant, Form Umiang) 

Moduheilprü- fung (Anzahl, 

Form, Uin- fatiR) 

Arbeitsaufwand 

gesamt (in LP) 
Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo 

dulprülung 

Seminar/Vorlesung Einfniining Mii chna 

2 Testat   3 

Seminar/Vorlesung Einführung 
Talmud 

2 Teslni   3 

Seminar/Vorlesung Einführung 
Midrasch 

2 Testat   3 

 

Häufigkeit des Angebots WiSe/SoSc 

Voraussetzung Ilir die Teilnahme am Modul: Keine 

A-Pbicjcndc Lehre inheitf etil  

 

Grundmodul Haiaclui I2LP 

Modi fern (Pflicht- oder Wahl- pflichlmodui): 

PflTchlmixJul flir Studierende ohne Schwerpunkt sowie für Studierende mit dem Schwerpunkt Rabbinat (liberal bzw. konserva-

tiv/Masotti) 

Inhalte und Qitalifikatiunsziele des Moduls' 

Inhalte 

Die Vorlesung stellt die haUchische Literatur, den halachischtn Prozess und die wichtigsten Dezisoren vor Die Seminare widmen 

steh einzelnen hdadu- schen Problemen und ihrer Beantwortung in der GulachleiiKteralur der verschiedenen religiösen Richtungen 

Hierbei werden Kennlntsse der grundlegenden Methodik und der Fadttermini vermittelt. 

^ual ifikatt on^tale 

Die Studierenden kennen die Wichtigsten haluchiachen Quellen und den Prozess der Herausbildung halndüscher Entscheidungen ini 

Verlauf der jüdischen Rdigionsgeschichie. Sic können halachischc Fragestellungen formulieren und ihre Beantwortung skizzieren. 

Sie kennen die theologischen und methodischen Gnindzüge von orthodoxer, konservativer und liberaler Ha- lacha und sind in der 

Lage, hala dusche Gutachten in der Fachliteratur und in Datenbanken zu recherchieren 

Modulprufung (Anzahl, Forni, Um fang, Arbeitsaufwand 

in LP|: 

Klausur Uber 120 Min. odei schriftliche Hausarbeit ini Umfang von ca. ’ 0.000 Zeichen (+/- 3.000) mit Leerzeichen 3 LP 
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AUSEUC. atu dm AmlhclKti BckinnlmachumftKr IS vnm 22 08 2Ü13 – Stile *M2 * 1009 

 

Veranstaltungen (Lehrformen) 

Kontaktzeil 

1 in SWS) 

Prüfiingsnebenlcisluiigen 
(Anzahl. Farm, Umfang) 

Modulleilpril- fimg (An-

zahl, Form. Um- «ngl 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in UP) 
Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulas sung zur Mo d ul 

Prüfung 

Vorlesung 2 Testat 
  

3 

Seminar 2 Testat   3 

Seminar 2 Testat 
  

3 

 

Hüuligkeil des Angebots: WtSc/SoSc 

Voraussetzung Rlr die Teilnaluue am Modul Keine 

Anbittgade Lehrcinbcillfnl: _ Jüdische Theologie 
 

Grundmodul 1 iturair 

Modulan (Pflicht- oder WahlPflichtmodul >. 

Pllichtmodul 

Inhalte und QuaJiljkotjonsiick des Moduls: 

Inhalte । 

Das Modul gibt einen methodologischen Überblick über die Entwicklung liturgischer Texte und Praktiken. Dabei weiden sowohl die 

Metacbene von Liturgie in Religionen, insbesondere im Judentum, thematisiert als such die wichtigsten 1 ilurgieWissenschaftler/-

innen, ihre Methoden und Positionen vurgötclll. Darüber hinaus werden die Struktur Und Entwicklung der klassischen Gebetbücher 

{Siddur und Machsor) Bowie die Auflassungen und kreativen Ansätze des klassischen Reformjudeutums und des konservativen Ju- 

dentums(Masortil behandelt. 

Qwlifikaiionsstcte 

Die Studierenden kennen die Grundlagen der jüdischen Liturgie und Lilui- gie Wissenschaft sowie die Methodologie ihrer wichtigsten 

Vertreter/-innen Sie sind auskunftsfhhig über die historische Entwicklung des Gebetbuches und des Synagogengottesdienstes und 

können die Unterschiede in den L nur- gkn der unterschiedlichen Denominationen im Judentum identifizieren und theologisch deuten 

Ausserdem sind die Studierenden mit der fachspezifischen Terminologie vermurt. 

Modulprüfiing (Anzahl, Forni. Umfang. Arbeitsaufwand 

In LP> 

Klausur über 120 Min oder schriftliche Hausarbeit im Umfang von ca 10 (XX) Zeiclicti {+/- 3.000} mit Leerzeichen. 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrfonnen) Kontaktzeit (in SWS) 

Pro fu ngsnebenlei stun gen (Anzahl. Form. Umfang) 

ModulteilprO- fuug (An-

zahl. 

Form, Um- feng) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) 
Für den Abschluss des Mo-

duls 

För die Zulas sung zur Mo-

dulprüfung 

Vorlesung 2 Testat 
  

3 

Seminar 2 les tat 
  

3 

Seminar 2 Testat 
  

3 

 

lliutigkcii des Angebots: WiSe 

Voraussetzung dir die leunahmcam Modul. Keine 

Ajibietende LehrcinhriKctil: Jüdische Theologie 
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Atii?un oit den Amtlichen B^nMlmoiLliün^i Nr it vwi 22,(13,2011- 5 eilu *1X2 – Hin0 

Gruikdmndui HehrSireh 12 LP 

Modular! (Pflicht- oder Wahl- pfli chtniöduh: 

Pflicht niodul 

Inhalte und Qua Mfikations ziele des Moduls 

tnhafar 

Der Sprachkurs vormineh Grundtamninisse in Lexik und Gmmmaiik des Biblischen Hebräisch. Dabei wird ein Grundwort schal? 

von OL 500 Wertem erterm. Die verschiedenen Lautgesetze und VokalisieniDgsregpln, die der llbencnsischen Massorah zugrunde 

liegen, werden behandel!. Ini Bereich der Morphologie wird die Flexion des Nomens komplett durchgenummen: ein besonderer 

Schwerpunkt hegt auf der VcrbmorphoJogie, Hier wird die Fülligkeit zur Analyse sämtlicher Formen in den gängigen sieben Binya-

min beim siarkcn Verbum und einzelner Bildungsmuster der schwachen Verben ausgiebig eingeübt. Im Bereich der Syntax werden 

die GnmdmiLSEer der Sprach sowie dir Nominal Verbindung, dir Zahlensyntax und dir Nominateaizknn- üruktion behänd eil. 

(^MiliftiuillGH^de 

Die Studierenden beherrschen die hebräische Druck- und Schreibschrift (Quadratschritt und Kursiver Sie besitzen die Fähigkeit, 

unbekannte Wärter in einem wissen schuft liehen Wörterbuch ndchz uschlagen. Sic sind in der Lage, einzelne Verse eines einfachen 

biblischen Prosatextes eigenständig zu □besetzen und existierende Übersetzungen kritisch zu bewerten 

Modulprilhmg (Anzahl. Fcimi, Umfang, Arbeitsaufwand 

in LP): ' 

Klausur Ober 120 Miu UberseJ^img von 2-3 einzelnen Versen sowie Analyse von 15 Verbformen. 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrfomienj 

Kontaktzeit 

(in SWS) 

Prüflings riebe nie istungen tAnzahl. Fümi Umfang) 

Madult eil prtl- furig {.An-

zahl, Forni, tun fang) 

Arbeitsaufwand 

gesamt (in LP) 
Für den Abschluss des 

Moduls 

Für die Zulassung zur Mo- du-

lixüfung 

Sprachkurs 6 Tcsiai 
  9 ' 

 

Häufigkeit des Angebots. WiSe 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Aiibie.Jen.de LelircuiheitiHi^^ JOd isebe Theologie  

Aufhaumodul Hebräisch I2I.P 

Modulart (Pflicht- oder WahL pllichimodul): 

Pflidilrnodul 

Inhalte und QualiTikationsziek des Moduls; 

Die im Gründmodul Sprachen erworbener Kenntnisse im Biblischen llebrä isch werden weiter vertieft 1 

Im Bereich des Wortalialzes ist die Beherrschung von cs. 1000 Wildern vorgesehen Im Bereich ihr Verbmorphotogic werden die 

im ersten Semester noch nicht dlirchgenömmenen selteneren Formen der schwachen Verben behandel! Im Bereich der Syntax wird 

die Analyse van Aspekt und Tempus der Verbalsütze eingeübt. 

 

Qtinlifilwfions-iete 

Der Sprachkurs Biblisches Hebräisch befähigt zur eigenständigen Erarbeilung von mittelschweren Prosate.elen und Poesielexten 

der Hebräischen Bibel sowie zurr, flüssigen Vorlesen. Er wird mit der- Hebraicum abgeschlossen   
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Amwg eub den Amikhen HetainntmtKiiun^n Nr 15 vüm22.UOH3 Sek 9^2 1110$ 

Modulprufung (Anzahl, Forni, Umfang, Arbeitsaufwand 

in LPr 

Die Hebraicunisprüfung besteht aus einem schritt liehen und einem mündlichen Teil. 

Mündliche Prüfung über 60 Min.: 115 Minuten Vorbercitungszeu mit wissenschaftlichem Wörterbuch. 20 Minuten Prüfungszeil): 

Übersetzung von zwei bis drei Versen eines unbekannten Texte der Hebräischen Bibel und Beantwortung von Fragen zur Grammatik 

Klausur Uber 180 Min.: Übersetzung von neun bis zwölf Zeilen eines unbekannten Textes der Hebräischen Bibel mit Hilfe eines 

wissenschartlichen Wörterbuches Durtlber hinaus sind zehn Fermen aus diesem Text zu analysieren. 6 LP 

 

Veranstaltungen (Lchrlbimcn) Kontaktzeit (in SWS) 

Prüft mgsncbenTi! ist ungen ( Anzahl, Form, Umfang) 

Modullcilpni- fung (An-

zahl, Form. Um- iang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) 

Für den Abschluss des 

Moduls 

Für die Zulassung zur Modul 

prüfung 

Sprachkurs 4 Teslat 
  

6 

 

, Häufigkeit des Angebots: SoSe 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Aabjeiende LehreinheitfenL: Jüdische fheoloy 

 

Aufbaumodul Modernes Hebräisch | 9 LP 

Modulari (Pflicht- oder Wahl- nflichjiuodulJ 

Pnichtmodul für Studierende ohne Schwerpunkt sowie Flr Studierende mit dem Schwerpunkt Rabbinat (liberal bzw konscrvativ/Ma-

sorli J 

Inliallc und Quaiifikatidnszieit des Moduls^ 

Inhalte 

Die Grundgrämmnlik des Modernen Hebräisch wird 21 id bauend auf den Kenntnissen in Biblischem Hebräisch erlernt. Die Lcsefä-

higkeii unvokal vierter Texte wird eingeübt Die aktive Sprachbehemchung soll anhand von Dialogen aus AlltagssiliujlIonen trainiert 

werden Ini Bereich der Verbmorphologie wird auf die aktive Beherrschung der Formbildung grossen Mert gelegt Syntaktische Struk-

turen werden anhand zahlreicher Beispiele erläutert und durch Übungen aktiv erlernt Im Bereich des Wortschatzes ist die Beherr-

schung von ca. 1200 Wörtern vorgesehen. 

OMihffaninns:icte 

Der Sprachkurs Modernes Hebräisch befähigt zur Kommunikation in gewöhnlichen AUcagssituationeu und zum Übersetzung leich-

ter Texte mit Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs. Die Studierenden lesen mittelschwere wissenschaftliche Aufsätze 

Modulprilfung (Anzahl. Form. L'mfang, Arbeitsaufwand 

in LPX 

Klausur über 240 Minuten: Überreizung van ca. 25 Zeilen eines leichten unbekannten Textes ohne Zuhilfenahme eines Wörterbuches. 

Darüber hinaus sind fünfzehn Formen aus diesem Text zu analysieren .’ LP 

 

Veranstaltungen (Lehrformen) 

Kontaktzeit 

(in SU S) 

Prüflings neben le istungen (Anzahl, Form, Umfang) 

Modulteilpru- fung (An-

zahl, Form, Uni- fant) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) 

Für de Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo* 

dulpmhmg 

Sprachkurs 4 Teslat 
  

6 

 

Häufigkeit de* Angebots: WISe 

Voraussetzung (iir die Teilnahme am Modul Keine 

Anbielende >..<>ireinheit(en) Jüdische Theologie 
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AUH^BL» den AmOk-hen Ork an Hima uh unfeinNr 15 vom 22 Ü820I3 Seile VH2 1MN 

Aufbaumodul Rabbintsches Hebrlisch /Aramäisch 9 I P 

Modular! (Pflicht- oder Wahlpflichtmodul): 

Pflkhtnwdu) 

Inhalte und Qualifikation? ziele des Moduls: 

Inhalte 

Der Sprachkurs Rabbimsches 1 lettisch und Aramäisch baui auf den in Hebräisch 1 und II erworbenen Kenntnissen des Biblischen 

Hebräisch auf Er beinhnltei eine EmlUhrung in die Grammatik des babylonischen und paläülJ- ncnsiscJiea Aramäisch und zeigt 

Unterschiede zwischen dem biblischen und rabbinischen Hebräisch auf. 

Qtra/i It kuÜüffKtete 

Die Studierenden lernen den Umgang mit den cm sprechenden Wissenschaft liehen Wörter bücJie ra und Nachschlagewerken Sic 

sind bcfHhigl, zwischen dem biblischen und rabbinischen Hebräisch einerseits und babylonischem und palästinensischem Araniäiich 

anderseits zu unterscheiden. Sie vertilgen über Grund Kenntnisse der einzelnen Sprachentwicklungssttifcn und lernen die Eigenarten 

in Morphologie und Syntax des rabbinischen Hebräisch und des Aramäisch kennen. . 

Der Spruchkurs zuni Rabbinischen Hebräisch und Aramnisch befähigt zur Übersetzung miitdschwerer rabbinischer und aramäischer 

Texte mii Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs. 

Modulprüfung Aiizani. Farni, Umfang. Arbeitsaufwand 

m 1 Pl 

Klausur über 170 Min., in der ein miffe (schwerer Text dw rabhiiMschun Lüc- ralur mit Hilfe eines wissenschaftlichen Wörterbuches 

übersetzt wird. 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrformen) Kontaktzeit (in SUS) 

PnifungsnebEiileistungcn ( Anzahl Form, Umfang) 

McdididlpriL fhng (Anzahl, 

Forni. Urn- rang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) 
Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur MD- 

dutpnifung 

Sprachkurs 2 Testat 
  

J 
Sprachkurs 2 Testat   3 

 

Häufigkeit des Angebots: WiSc/Sose 

Voraussetzung für dir Teilnahme am Modul Keine 

Anbietende Lelir ihc..(enT _  _____________________   _____  Judfcche Theologie   
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AudzHjtaHdcl-en Amt fachen Hckannünuttkunuen Ni < 4 vwn 22 OS 201J Seite 982 IQÜV 

4ufbauniodu 1 Religion»pjdngogik und Homitetih . 12 LP 

Madufar {Pflicht oder ^ahl- pflichnnodul): 

Pflidtlmodul 

Inhalte und Qualifikation»ziele des Moduls. 

inhuile 

Zwei Seminare führen in die Grundlagen sowohl der allgemeinen ah auch der speziellen jüdischen Religionspädagogik ein und geben 

durch zahlreiche praktische Übungen Gelegenheit zum ungewandten Lernen Es wird vermittelt. wie Lbilerrichuämheittn geplant, 

l.cmziele formuliert und in adAquat» didaktischer und methodischer Arbeit unigesetzl werden. Die Unterschiede zwischen Kinder-, 

Jugend- und Erwad^ciienarbeii und des UnierridUs in der Pnmar- und Sekundarstufe werden besprachen. Ebenso werden Quellen 

fllr jüdisches IhüeiTichismaCEral vorgtsiellt und weilerentwickel!. Ein weiteres Seminar dient der Einführung in die Homiletik. 

QtarftfifaitiiirVtitele 

Die Studierenden sind In der Lage, das erworbene theologische, pädagogische und historische Wissen in unterschiedlichen Uiilern-

ciils formen im Religionsunterricht sowie in der offenen Gemeindearheh untzusetzen Sie sind vertraut mit Grundzügen der Didaktik, 

mit verschiedenen Methoden der Wissenfivej- miltlung und haben im Rahmen der Gemeifideurbeit praktische Erfahrungen gesam-

melt Sic sind in der Lagt eigenständig Unterrichtseinheiten für unter schiedlich» Altersgruppen zu entwickeln Darüber hinaus erwer-

ben die Slu- dietEtiden grundlegendes Wissen auf dem Gebiet der allgemeinen und jüdischen Homiletik. Sic sind in der Lage. Pre-

digten, Diwrci Lora «der eine ethische Vierte venniüdndE TeNfauskäung analytisch zu betrachten und eigene Predigten Diwrti Tara 

«der ethische Werte vermittelnde Redch zu verfassen und rhetorisch angemessen vorautragen. 

ModulpPHfimg (Anzahl. Form, Umfang, Arbeitsauf-

wand in LP) 

Schriftliche Hausarbeit im Umfang von ca_ 30.000 Zeichen (*/- 3.0001 mit 1 cerzeichen. 3 LP 

 

Veranstaltungen (Le Informell 1 
Knutakl- zeit (In 

SWS) 

Pruftmgsneberleisuingcn (Anzahl, lontu Lmfanp, 

MüdulttilprtJ- fang (An-

zahl, Form. Umfang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) Für den Ab 

Schluss des 

Moduls 

Für die Zulassung zur Mo- 

dulprUfung 

Vorlesung oder Seminar RdL gionhpadagossjk 

2 Testat   3 

Sennnar Religiimxp^da^ogik 2 Testat 
  

3 

Seniiniu Hsnüiaik 7 Testat 
   

 

Häufigken des Angebots Wss^SoSe 

Voraussetzung Ilir die 1 eil nähme am Modul Ketae 

Anbivtendc 1 ehfcinlwrtCn): Jüdische Thwk'giv   
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Aufltjumadul Andere Religionen | 12 LP 

Modulart (Pflicht- oder Wnhl- pnichtmödun: Pflichtmcdu! flr Studierende ohne Schwerpunkt sowie fiir Studierende mit dem Schwerpunkt liberales Rabbinat 

Inhalte und Quält likatiotisziek des Moduls: 

htfiahe 

Auf der Busis des Grund maduh «Jüdische Religion und Philosophie» werden im Aufbaumodul die zentralen The men bereiche 

vertieft, wie etwa die Begegnung mil dem Andcren/Fremden vor dein Hintergrund jüdische» Ethik und Philosophie Den beiden 

Vorlesungen über Chrisiemum und Islam steht ein Seminar gegenüber, in dem einzelne Aspekte vertieft, aber auch praktische Mög-

lichkeiten eines issTerrdi giften Austauschs erkundet werden 

(Jllfj/i/fittJitJ/Ml/Ji! 

Die Studierenden verfügen Aber wesentliche Kompeietuen ftlr den intcrreln giften Dialog Sie sind mit den Grundzllgen von Theo-

logie und Geschichte des Christentums und des Islams vertraut und können Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Judentums zu 

anderen Religionen reflektieren Sie kennen dir aktuellen religiösen und politischen Konfilklfelder und können ihre eigenen Stand-

punkte dazu darslellen. 

Modiilprüfung (Anzahl Forni, Umfang, Arbeitsaufwand 

in LP): 

Klausur über 120 Min. oder schriftliche Hausarbeit im Umfang von ca 30,000 Zeichen ( ^- 3.000) mit Leerzeichen. 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrtannen) 
Kontakl- «ii (in 

SWS) 

PrüTungsne beule istiuigcr* (Anzahl. Forni, Umfang} 

Mudulleilpru- fiing (An-

zahl, Form, Unifang) 

Arbeitsaufwand 

Besann (in LP) 
Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo- 

dillprüfung 

Vorlesung Ejnliihmng iti das Christentum 2 Testat   3 

Vorlesung oder Seminar Ein- Rihrung in den Islam 

2 Testat   3 

Seminar 2 Testat 
  

3 

 

Häufigkeit des Angebots: WiSJS 5e 

Voraussetzung fiir die Teilnahme am Modul Keine 

Anbielende 1 ehreinheilfeuV Institut für Jüdische Studien und Religionswissenschaft 
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Aufhiumadu] Geschichte und Kultur ] 12 LP 

Mödulart (Pflicht- oder Wahl- pflichtmadul): 

pflichtmodul Für Studierende mit dem Schwerpunkt Rabbinat (liberal bzw kmtservativ/Masorti) und dir Studierende mit dem 

Schwerpunkt Kantorn! Wahlpflichtinodul für Studierende ohne Schwerpunkt. 

Inhalte und QualiTikationsziele des Moduls 

Inhalte 

Inhalt des Moduls ist die Vermittlung von Grundlagen der Geschichte und Kultur der europäisch-jüdischen Minderheit, ihrer Symbi-

ose mit der nichtjüdischen Mehrheit durch das Studium exemplarischer Quellen sowie Texten der Sekundärliteratur. Ein besonderer 

Schwerpunkt hegt auf der Entwicklung und Ausrichtung der wesentlichen Strömungen des Judentums und ihren theologischen Ani 

wo neu auf die durch dir Emanzipalionszcit aufgeworfenen Fragen Die Vorlegung bielc! einen Überblick über die jüdische Geschichte 

der neueren Zeil. Ein Seminar widmet sich dem historischen Kontext der instiiuiionelkn Herausbildung des Reform] udcnlums und 

stellt seine herausragenden Protagonisten und ihrer bedeutendsten Schriften vor. 

Oualisshjliotuztflf 

Die Studierenden kennen die Grundlagen der europäisch-jüdischen Geschichte und Kultur sowie der Herausbildung der wesentlichen 

Denominationen des Judentums Hicizu zählt auch der Umgang mfl fachspezifischen Methoden und Terminologien. Sie erlangen 

inhaltliche, analytische, hermeneutische und argumentative Kompetenzen, die sie zur eigenständigen Nutzung der relevanten Infor-

mationsquellen sowie der mündlichen und schriftlichen Darstellung, grundlegender Sachverhalte befähigen Die Studierenden kennen 

die wichtigsten Entwicklngdmien verschiedener jüdischer Kulturen in ihrer Vielfalt und Kontinuität. Sie haben kul tu Wissenschaft 

liehe Grund kenn tm&se erworben und können mit Fragcstclhingen im Bereich jüdischer Kultur. Literatur und Musik am jeweiligen 

historischen Kontext umgehen. 

Modulprtlfung (Anzahl. Form. Umfang. Arbeitsaufwand 

in LP): 

Schriftliche Hausarbeit im Umfang von ca, 30.000 Zeichen l+/- 3 0001 mit 
Leerzeichen. 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrfarmen) 
Kontaktzeit 

(in SWS) 
Prüflings neben leislungen (Anzahl^ Form, Umfang) ___  

Für den Ab- Für die Zulas- schiuss des sutig zur Mo* Mo-

duls liulp rüfiHig 

Modulteilprü- fimg (An-

zahl, Form, Um» fangt 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in I.P1 

Vorlesung Jüdische Geschichte 2 Testat 
  

3 

VcrHesuiig/^etniw jüdische 
Kultur 

2 Testat    

Vorlesiiiig/Seiiiinar Emanzipation und Reformen 

2 Testat   1 

 

1 Hinfl^ken des Angebots: WiSe/SdSe 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul Keine 

Anbielende Lchreinlieit(cti) 

Historisches Institut. Institut fllr Jüdische Studien und Religionswissenschaft, Jüdisch Theologie 
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Aulbaumodul Textstudium Rabbinische Literatur* | 12 LP 

Modulart (Pflicht- oder Wahl- pflichimüdul): 

Pflichtmodul Hlr Studierende mit dem Schwerpunkt konservatives (Masorti) Rabbinat. 

Wahlpflichtmodul (Ur Studierende ohne Schwerpunkt. 

Inhalte und Utialifikalionsziele des Moduls: 

Jnhafte 

Gegenstand des Moduls sind Texte ilei klassischen rubbinischen 1 ileratur sowie der Literatur der Rischonim und Acharöntm. Ini 

Vordergrund sichen dabei Bibel- und Talmudkommen tsre sowie Kodexe des Jüdischen Rechts (Halachat 

Qmfifi kitttofisaek 

Die Studierenden erhalten einen Überblick über die Traditionsliteratui und können zwischen den verschiedenen Literaturgenres un-

terscheiden. Sie sind in der Lage, die Texte zu verstehen, Argumcntationsniuster zu erkennen sowie inhaltliche und formale Bezie-

hungen zu anderen Texten herz liste Hel). Schliesslich kennen die Studierenden bei konkreten theologischen oder hula- chischen 

Fragen die entsprechenden Werke heranziehen und benutzen. 

Modulprilfung (Anzahl, Lorrn. Umfang. Arbeitsaufwand 

rn LP): 

Schriftliche Hausarbeit im Umfang von ca. 30.000 Zeichen PJ- 3-OÖÖi ruft Leerzeichen 3 LP 

 

Veranstaltungen (1 ihr formen) 
Kontakt- ze>t (in 

SWS) 

Prüfungsnebenl eistUn ge:i (Anzahl. Forni, Umfang) 

Modul! eil Prüfung (An-

zahl, Form. Umfang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in I P) 
Für den Abschluss des 

.Moduls 

Für die Zulassung zur Mo 

dulprüfung 

Seminar 2 Testat   3 

Seminar 2 Testat 
  

3 

Seminar 2 Testat 
  

3 

 

Hiussnkeil des Angebots: WiSe/SoSe 

Voraussetzung Ilir die rcilnahme am Modul Keine 

Anbieiende Lehreinhcitlen): iiHi^r^llvflln^i^^ 

 

Aufbaumodul Benjsssprzifische Kumpe lenzen für Kantorinnen und Kantoren 11 
12 LP 

Modular! (Pflicht- oder Wahl- pllichlmodul): 

Pflichtmodul filr Studierende mit dem Schwerpunkt Kamera! 

Inhalte und Quahfikationsziele des Moduls: 

Inhalte 

Im Mittelpunkt des Moduls steht das Erlernen des kantcralcn Repertoires fljr die wichtigsten Gottesdienste des jüdischen liturgischen 

Jahrs. Es werden dabei verschiedene musikalische Traditionen berücksichtigt; neben der klassischen Musik des liberalen deutschen 

Judentums des 15 Jahrhunderts (Sulzer. Lewandowski. Naumburg) werden vor allem die osletiTopdisch-jüdisclic Synagogenmusik 

sowie die Musik der amerikanischen Synagcgenkünipunisren des 20. Jahrhunderts einbeiogcn. 

Qütiitsskühousiiele 

Die Studierenden sind imstande, das Repertoire der Gottesdienste fiir Schab- bat die Hohen Feiertage, Pilgerfeste und kleinere Fei-

ertage selbstständig zu gesialleiL Sic besitzen notwendige musikalische Fähigkeiten und Repertoire* Mittel, um den Bedürfnissen 

von jüdischen Gemeinden unterschiedlicher religiöser Prägung zu entsprechen. Die Studierenden sind in der Lage, lokale musikali-

sche Traditionen cinztiardnen und durch eigene Repertoirevorschläge zu bereichern 

Modulprüfupg (Anzahl, Form, Umfang. Arbeitsaufwand 

in LP! 

Musikalischer Vortrag überJ5 Min 3 LP 
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Veranslallungcn iLchiförmcnl 

Kontskt- zcsl 

(in SWS) 

Prüfungsnebeidcrst ungen ( Anzahl, ForHk Umfang) 

Müdulieilprü- luhS (An-

zahl. 

Farm, Um- hnsi 
Arbeits- aufwünd 

gcsami (in LP) 
Für den Abschluss fl» Mo-

duls 

Fili die Zutfi*- sung zur Mo- 

didprdiüng 

Seminar RcpLTioirc Schabhai 2 Musikalischer 
Vertrag über 
15 Min 

  3 

Ser:üw Repertoire Hohe Fcier- W 1 Musikalischer 

Vortrag über 

15 Mu: 

  3 

Seminar Repertoire Pilgrrfesle und kleinere Feiertage 2 Musikalische! 

Varlrag über 15 Mir: 

  3 

 

H^ufitk» il ccs Aw^huk. WiSt/SoSc 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul Keine 

AnbieiciMk Lehreinheitknj Jüdische IhcaiGUie 
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Aufhaumodul Jüdische Musik II 12 LP 

Modulare (Pflicht- oder Wahl- pflkhtmodui) 

PHidn modul für Studierende mit dem Schwerpunkt Kantorei 

Walte und Qualifikahottazicle des Moduls: 

hihnhe 

]m Zentrum des Moduls suhl der IndividualumeTrichi durch emc/n betreuenden KanWii), der dem Erwerb von Grundkompelenzcn 

im ksnlnraJen Fach dient, ti.a, Erlernen von verschiedenen Arten von Nussach und Überwinden von vokaltcchnischen Problemen. 

Die in anderen Modulen angc eigneten hem fas pezi fischen Kenntnisse und Fähigkeiten werden mithilfe des/der Individual bet feuert 

in systematisch erarbeitet und vertieft sowie in prekliäüher Arbeit in einer jüdischen Gemeinde erprobt Ein Schwerpunkt des Moduls 

ist das Er leinen von musikalischen Formen, die bei Ritualen des individuellen Lebenszyklus verwendet werden Das Modul wird 

durch eine weitere Veranstaltung in Geschichte jüdischer Musik ergänzt, der sich auf regionale Traditionen und Ent Wicklung liniert 

am Beispiel ausgewählter Kompositionen konzentriert. 

Qwiiifikaiiu/TSZicJc 

Die Studierenden verfügen Uber wesentliche kanturalc Kompetenzen, die sie zur sdbs ledigen Arben in einer j fidischen Gemeinde 

befahtgen Durch den regelmässigen Individtlulunterricht eines erfahrenen Kantors / einer Kantorin sind sie in der Lage, die erworbe-

nen Kenntnisse und das erlernte Repertoire für musikalische Gestaltung der Liturgie eitizuBeizeii Sie sind ausserdem imstande, Ri-

tuale des individuellen Lebenszyklus von Gemeindcmiigltedcni sowie spezielle Gemeinde Veranstaltungen und festliche Aktivitäten 

als Kantoren und Kantorinnen mjtzuBestallen. 

ModulprOfung (Anzahl. Forni, Umfang, Arbeitsaufwand 

in 

LP) 

Mcdulrrllfung im Rahmen der Veranstaltung, s.u. 

 

Vcranjialtungcn (Lehrtanen) 
Kontakl- «It (in 

SWS) 

Prü fungsne heul e i shin gen (Anzahl. Forni, Umfang) 

Modul lei Iprü- iüng 

(AwaU. 

Pom, Umran. ) 

Arbeitsaufwand 

gesamt (in LP) , 

Tür den Abschluss des Mo-

dul' 

Für die Zulassung zur Modul 

Prüfung 

Seminar Gesuche der jildi* scheit Musik 2   Klausur (60 
Min. J 

 

Scrtihw Individual Coaching 

2 

musikalischer 
Vortrag über 
15 Mig 

  1 

Praktik tim  Bericht (im Umfang von 

10.000 Zeichen mit Leerzei-

chen) 

  6 

 

Häufigkeit des Angebots; WtSc/Su& 

Voraussetzung Ilir die Teilnahme am Modul Keine 

AjiMcttwde lehretiihtjjlenl JOdifche Tiwlaar   
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Alisar jus den Amtlichen BeJ^nWiikssiihUFifien Nr 15 vom 22 UA 21H1 * Säle «02 ilH# 

Abschi MBsmudul 

Modul an (Pflicht- oder U'ahL pflichtmodul): 

Pflichtmudul 

Inhalte und Qua Linka lionsziele des Moduls 

Jfihafte 

Das Aufbaumodul prüf! die un Studium erworbenen Kompetenzen an einem exemplarischen Themn im Rahmen ein» Hnehe 1 erar-

beit. Es ermöglicht den Studierenden die individuelle Vertiefung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem Feld der jüdischen Reli-

gion und synagogalen Musik, hieben dem Re treuer/der Betreuerin der Arbeit untersWizt das Kolloquium die Studieren den bei der 

Themen Findung, eigenständigen Formulierung eines Forschungs- problctns. Liieraturrechcrchc und Strukturierung ihrer Arbeit 

Die Studier enden wählen das Thenm der Rschelorarbeil in Absprache «ul der betreuenden Lehrkraft selbst 

QtuilifiJtüIkMtZfele 

Die Studierenden können 

- eine wissenschaftliche Fragestellung entwickeln, die sich ini Rahmen inner Bachelor ar heil heauiwüifen lässt, 

- ein Forschu ngsproh le in in Fonchungsschmtfc zerlegen sowie angemessen darstellen, 

die wesentliche Quellen- und Fürtcdwn ^literal ur recherchieren und angemessen darsteilen 

- auch mündlich eigene Hypothesen darsteilen und somit eine wissen schädliche Position einnehmejt und verteidigen 

Modulprllfung (Anzahl, Form, Umfang. Arbeitsaufwand 

in LP): 

Die Racheforarbeit is! dir Modularbeit und hat einen Umfang von bis zu 25 
DIN A4 Seiten. 9 LP 

 

V eranstallungen ( Lchribnnen) Kontaktzeit (in SWS) 

PnlTungsne oeiüeisiungtn (Anzahl, Form. Umfang) 

Modutteilprü- fung (An-

zahl, Form. Um lang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP| 
FU: den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo- du-

iprüfuns 

Kolloquium 2 Testat   3 

 

Häufigkeit des Angebots: SoSe 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbielende Lehrsiri heilt en): Jüdische TheoLzie   
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Auszug aus den Amtlichen Bckaraitmachungen Nr 15 von 22 08.2013 – Seile 982 – I0OT 

Anhang 2: Studienverla ufsphn 

Siudienveriaufspian Bachelor Jüdische Theologie (ohne Schwerpunkt) 

 
Fachsemester 

1 2 3 4 5 6 

Akademisch» Grundkompetenzen 
      

Tuioriiam 3 
     

Tutorium 
      

Tutorium 
 

3 
    

Klausur^ Hausarbeit 
 

3 
    

Studium Plus 

      

Veranstaltung 
    

3 
 

Veranstaltung 
    

3 
 

Veranstaltung 
    

3 
 

Veranstaltung 
     

3 

Veranstaltung 
     

6 

BasisnlGdliJ Jüdische Religion und Philosophie 
      

Einführung Judentum 3 
     

Philosophie 3 
     

Zeitgenössisches Judentum 3 
     

Klausur 3 
     

Bastsnioaitl Hebräische Bibel und Exegese 
      

Einführung Bibel 
 

3 
    

Einführung Hermeneutik 
 

3 
    

Seminar 

 
3 

    

Klausur 
 

3 
    

Rasismodul Rahhinisrhe Literatur 
      

Einführung Mtschna 
      

Entführung Talmud 
   

3 
  

Einführung Midrasch 
  

5 
   

Klausur 
  

3 
   

Basismodul Haluchn 
      

Einführung Halacha 

  
3 

   

Seminar    3   

Seminar 
   

3 
  

Klausur/Hatearbeit    3   

Basismoditl Liturgie 
      

Einführung Liturgie 
    

3 
 

Seminar     3  

Seminar 
    

3 
 

Klaus ur/Hausarbeit 
    

3 
 

Basismodul Hebräisch 
      

Sprachkurs Biblisches Hebräisch 9 
     

Klausur 
3      
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Aufbaurnodul Hebräisch 
      

Sprachkurs Biblisches Hebräisch 
 

6 
    

Hebrajcurr. 
 

6 
    

Aufbaumadul Modernes Hebräisch 
      

Sprachkurs 
  

6 
   

Klausur 
  

3 
   

Aufbaumodul Rahbinisches Hebrähch /Aramairch 
      

Sprachkurs 
   

3 
  

Sprachkurs 
    

3 
 

Klausur     3  

Aufbauinodul ReiiginnspädagaEik und Homiletik 
      

Einführung Religionspädagogik   3    

Religio rspäoagogik 
   

3 
  

Homiletik 
   

3 
  

Hausarbeit 
   

3 
  

WahIp Sichtbereich 
      

Veranstaltung 
    

3 
 

Veranstaltung 
     

5 

Veranstaltung 
     

3 

Hausarbeit      3 

Aufbauinodul Andert: Religionen 
      

Einführung in das Christentum 
  

3 
   

Einführung in der. Islam 
  

3 
   

Seminar 
   

3 
  

KlmisiiirfTtousa: bei! 

   

3 

  

Abschluss inodul 
      

Kolloquium 
     

3 

Bach der ar heil      9 

Summe 
IV 30 31. 3» 30 3» 

 

St udien verlaufe? Inn Bachelor Jüdische Theologie mildem Schwerpunkt liberales Rabbinat 

 
Fachweinirtter 

1 2 3 4 5 6 

Akademische Grundkompetenun 
      

T utenom 3 
     

T uiorium 3 
     

Tutorium  3     

Klaus ur^ laus arheil 
 

3 
    

BrrufatpetifBchr Kompetenzen für Rabbiner innen und Rabbiner 

      

Gerne indestrukturen, Gemeindcautbau 
    

3 
 

Synagogale Kompetenzen 
    

3 
 

| Einfthrung in Seelsorge 
    

3 
 

Seelsorge vertiefend 
     

3 

| Gcrncindepaktika 
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Basismudiil Jüdische Religion und Philosophie 

      

Einführung Judentum 3 
     

Philosophie 3 
     

Zeitgenössisches Juden!uni 3 
     

Klausur 3 
     

Basiimodul Hebräische Bibel und Eiegese 
      

Einführung Bibel 
 

3 
    

Einführung Hermeneulik 
 

3 
    

Seminar 
 

3 
    

Klausur 
 

3 
    

Basrsmödul Rnbbfnrsd» Literatur 
      

Einführung Mischna   3    

Einführung Talmud 
   

3 
  

Einführung Midrasch 
  

3 
   

Klausur 
  

3 
   

Basismodul Hala eh» 
      

Einführung Halacha 
  

3 
   

Seminar 
   

3 
  

Seminar 
   

3 
  

Kia usur/Hausar heil    3   

Basismodul Liturgie 
      

Einführung Liturgie 
    

3 
 

Seminar     3  

Seminar     3  

KlausurfHausjrbal 
    

3 

 

Basismodul Hebräisch 
      

Sprachkurs Biblisches Hebräisch 9 
     

Klausur 3 
     

Aufhsumodul Hebräisch 

      

Sprachkurs Riblisches Hebräisch 
 

6 
    

Hebraicum 
 

6 
    

Auftnuniodul Modernes Hehrii&ch 
      

Sprachkurs 
  

& 
   

Klausur 
  

i 
   

Auftraumodul Rabhinisches Hebräisch /Aramäisch 
      

Sprachkurs 
   

3 
  

Sprachkurs 
    

3 
 

Klausur 
    

3 
 

Aurhaumodul Rcläginnspxdngogik und H omiktik 
      

Einführung Rei igionspädagogik 
  

3 
   

Religior.spädagogik 
   

3 
  

Homiletik 
   

3 
  

Hausarbeit    3   
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Aulbaumvdul Geschichte und Kultur 
      

Jüdische Geschichte     3  

Jüdische Kultur      3 

Emanzipation und Reform      3 

Hausarbeit      3 

Aufbaumodul Andere Religionen 
      

Einführung in das Christentum 
  

3 
   

Einführung in den Islam 
  

3 
   

Seminar 
   

3 
  

Klausur/Hausarbcit 
   

3 
  

Abschlussmodul 
      

Kolloquium 
     

3 

Bachelor ar heil      9 

Summ» 3» 3ü 3» 3» 3» 3» 

 

Studienverlaufspkm Bachelor Jüdische Theologie mit dem Schwerpunkt konservatives (Masorti) Rabbinat 

 
Fachsemester 

1 2 3 4 S 6 

Akademisch» Grundkonipelcnzcn 
      

Tutorium 3 
     

Tutorium 3 
     

Tutorium 
 

3 
    

Klausur/Hausarbeit 
 

3 
    

Birufssptiilhdit Kompeienzen filz Rübhinerinncn und Rabbiner 

      

Gemeindestrukturen. Gemeindeaufbau 
    

3 
 

Synagogale Kompetenzen 
    

3 
 

Einführung in Seelsorge 
    

3 
 

Seelsorge vertiefend 
     

3 

Gemeindepraktika 
     

ft 

Busismadul Jüdische Religion und Philosophie 
      

Einführung Judentum 3 
     

Philosophie 3 
     

Zeitgenössische Judentum 3 
     

Klausur 3 
     

Basismtidul Hebräische Bibel und Exegese 
      

Einführung Bibel 
 

3 
    

Einführung Hermeneutik 
 

3 
    

Seminar 
 

3 
    

Klausur 
 

3 
    

Basismodvl Rabbinische Literatur 
      

Einführung Mischna 
  

3 
   

Einführung Talmud 
   

3 
  

Einführung Midrasch 
      

Klausur 
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BMsismodul Hnlndia 
      

Einführung 1 Wacha 
  

3 
   

Semir ar 
   

3 
  

Seminar 
   

3 
  

Klausur/Hausarbeit    3   

Unsismudul Liturgie 
      

Einführung Liturgie 
    

J 
 

Seminar 
    

3 
 

Seminar 
    

3 
 

Kia USU17 H ausa rh e 11 
    

3 
 

BasLsmodul Hebräisch 
      

Sprachkurs Biblisches Hebräisch 9 
     

Klausur 3 
     

Aufbaumadul Hebräisch 
      

Sprachkurs Biblisches Hebräisch 
 

6 
    

Hebrai cum 
 

6 
    

Aufbaumodul Moderner Hebräisch 
      

Sprachkurs 
  

6 
   

Klausur 
  

3 
   

Aufbaumodul Rabbinisches Hebräisch /Aramäisch 
      

Sprachkurs 
   

3 
  

Sprachkurs 
    

3 
 

Klausur     3  

Aufbauniodul Religionspädagogik und Homiletik 
      

FinltUirung Religionspädagogik 
  

3 
   

Religionspädagogik 
   

3 
  

Homiletik 
   

3 
  

Hausarbeit 
   

3 
  

Aufbaumodul Textstudium Rjibbintsche Literatur 
      

Seminar 
    

3 
 

Seminar 
     

3 

Seminar 
     

3 

Hausarbeit 
      

Aufbaumodul Geschichte und Kultur 
      

Jüdische Geschichte 
  

3 
   

Jüdische Kultur 
  

3 
   

Emanzipation und Reform 
   

3 
  

1 busürbeh 
      

Abschi ansmodul 
      

Kolloquium 
     

3 

Bachelorarbeit      9 

Summe 30 30 30 30 30 30 
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Studienverlaufsplan Bachelor Jüdische Theologie mit dem Schwerpunkt Kantoral 

 
Fachsemester 

 2 3 J 5 6 

Akademische Gmndkompctenicn 
      

Tutorium 3 
     

Tutorium 3 
     

T uiorium 
 

3 
    

Klausur/Hausarbeit 
 

3 
    

BerubspeziHsche Kumpeleriztn für Kantoren 1 
      

GememdestrqkioreiL Gemein Jeaulbau     3  

Kann Nationen I 
    

3 
 

Kantillationen II 
    

3 
 

Einführung in Seelsorge 
     

1 

Praktikum      6 

Basismodul Jüdische Religion und Philosophie 
      

Einführung Judentum 3 
     

Philosophie 3 
     

Zeiigenüss'sches Judentum 3 
     

Klausur 3      

Basismtidui Hebräische Bibel und Biegest 
      

i Einführung Bibel 
 

3 
    

Einführung Hermeneutik 
 

3 
    

Seminar  3     

Klausur  3     

Basismodul Rabbinisehe Literatur 
      

Einführung Mischlin 

  
3 

   

Einführung Talmud 
   

3 
  

Einführung Midrasch 
  

3 
   

Klausur 
  

3 
   

Xufbaumodul Beruf «spezifische Kompetenzen für Kantoren II 

      

Repertoire Schabbai 
  

3 
   

Repenoire Hohe Feiertage 
   

3 
  

Repertoire Pilgerlesle und kleinere Feierlage 
   

3 
  

Musikalischer Vortrag - 
  

3 
  

Basismodul Liturgie 
      

Einführung Liturgie 
    

3 
 

Seminar 
    

3 
 

Seminar 
    

3 
 

Klausur/Hausarbeit 
    

3 
 

BmsiJMnodul Hebräisch 
      

Sprachkurs Biblisches Hebräisch 9 
     

Klausur 3 
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Aufbauinodul HehräUrli 
      

Sprachkurs Biblisches Hebräisch 
 

6 
    

Hebraicirm  6     

Anlbuuinudul Jütische Musik I       

Jiddisches und ItebräEdies Lied, Kunstlied   3    

Musikwissenschaft   3    

Hausarbeit 
  

3 
   

Aufbaumudul Rahhinisches Hebräisch /Aramäisch 
      

Sprachkurs 
   

3 
  

Sprachkurs 
    

3 
 

Klausur     3  

Aufbauinodul RrligionxpAdagogik und Homiletik 
      

Einführung RcligionspÄdagogik 
  

3 
   

ReügicnspOdago pk 
   

3 
  

Homiletik    3   

Klausicr/Hnusarbcii 
   

3 
  

Aufbaumodul Geschiditr und Kultur 
      

Jüdische Geschichte 
      

Jüdische Kultui 
     

3 

Erianz-ipalicn und Reform 
      

Klausur Hausarbeif      3 

Aufbaumodul Jüdische Mu*ik II 
      

Musikwissenschaft   3    

Individual Coaching 
  

3 
   

Prakiikui’i 
   

6 
  

AhschJussrnmiul 
      

Kolloquium 
     

2 . 
Bachelor arbdi 

     
9 

Summ B 3» 30 30 30 30 30 
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Fachspezifische Studien- unil Prüfungs- 

ordnung für das BarhelorUudiufn im 

Sludiengang Jüdische Theologie an der 

Universität Potsdam 

Vom 15. Februar 2(117 

Der Eakultäteral Jet Plutos Dphtschen Fakultät der Univtrsiläl Potsdam hat auf der 

Grundlage dtit §§ 19 Abs 1 und 2, 22 sowie 72 Abs. 2 Nr. 2 des Branden hm gischen 

Hoch Schulgesetzes vum 28 April 2014 (GVBI WM, [Nr. 18}}, zuletzt geändert durch 

Art. 2 des Gemeines vom J lull 20J5 {GVssl 1/15 [Nr J8]|, in Verbindung mit der Ver-

ordnung über die Gestaltung von Prüflings Ordnungen zur Gewährleistung dti Gleich-

wertigkeit von Studium, Prüfungen und Abschlüssen (Hochsehulprüfungs- v er Ordnung 

– HSPVj vom 4. Mürz 2015 (GVRI 11/151 [Nv I2]). und mit Art 21 Abs. 2 Nr. 1 der Gr 

und Ordnung der Unjvessiläl Potsdam (GrundOi vom 17 Dezember 2009 (AmBek UP 

Nr. 4/2010 S. 60) in der Fassung der Drillen Satzung zur Änderung der Gnmdordnüng 

der Universität Potsdam (GnindOi 21 April 2015 (AmEkk UP Nr 6/2015 S. 235 J und § 

1 Abs. 2 der Neufassung der allge meinen Studien- und Prüfungsordnung für die mehl 

IchrainKbczogcnen Bachelor- und Masltrsludien- gängt an der Universität Potsdam vom 

30 Januar 2013 (BAMA-D) (AmBck UP Nr. 3/20 13 S. 35). zuletzt geadert am 24. Feb-

ruar 2016 (AmBck. UP Nr 7/2017 S 560), am 15. Fcbniar 2(317 folgende Studien- und 

Fröfungsoidnung als Salzung beschlossen; 1 

Inhalt 

§ ] Geltungsbereich 

§2 Abschkisägmd 

g 3 Zielt des Bachtlerstndiuros 

g 4 Dauer und Gliederung des Bachelor Studiums 

§ 5 Ttilzeitsludium 

§ 6 Module und Studicnvcriauf 

§ 7 ufenthalt im Ausland 

§ 8 Aachdnrarbth 

§9 In-Krali-Treten, Ausser-Kraft-Treten, Über gang^b csti mmu ngc n 

Anhang I: Modulkalalog 
Anhang 2: Exemplarische Studitnvtrlauf^planc 

§ J Gel Lungs hui1 eich 

(J) Diese Ordnung gilt für das Baehclarstudmm im Fach Jüdische Theologie der Univer-

sität Potsdam. Sic Ergänzt als fach* peri Italic Ordnung die Neufassung der allgemeinen 

Studien- und Pnifungwrd nung für die nicht lehrarntsbczogenen Bachclnr- 

Gertfhm^t duNeh dun Pf<sSidrnieit d» Uhivi»itll PuFWLsir am 

28 M^Stin 

und Masters ludiengÜngE an du Umversilnl Potsdam (BAM A-Of 

U) Bei Widersprikhen zwischen dieser Ordnung und der BAM AO gehen die Bestim-

mungen der BAMA-O den Bestimmungen diesci Üidnung vm 

 2 2 Ah seid uss^rl 

Nach Erwerb der erforderlichen Leistungspunkte und nach Vorige der Graduierungen 

rtUis- Setzungen verleiht die Universität Potsdam durch die PhilüSnphischE Fakultät den 

Gmd ein» .Ba chdor of Arts», abgekürzt als B A. 

 3 Ziele des Buche ton, Indiums 

tl) Gegenstand des Hachclorstu Ji eingangs Jüdische Theologie Ahne Schwerpunkt ist 

die jüdische Religion. Der Studiengang befähigt die Studentinnen und Studenten, theo-

logische und ethische Fragestellungen in ihrer historischen Entwicklung sowie sm Kon-

text aktueller wissenschaftlicher und gesdl- 5thafllichtr Diskurse Zu vergehen, selbstän-

dig zu analysieren und zu bearbeiten. Hierzu erwerben die Studierenden grundlegende 

Fach kenntnlsse in den unterschiedlichen Disziplinen (siche § 6) Diese vermitteln ihnen 

wissericl^ftlichc Gnindkompe- tcnz.cn sowie lat hspcz Lischt Methoden und deren An-

wendung Darüber hinaus erwerben die Studierenden solide Kenntnisse in den Quellen-

sprachen Hcbrnssdi und Aramäisch sowie grundlegende Kenntnisse über andere Religi-

onen, insbesondere ühtr das Christentum Und den Islam, und deren Beziehungen mm 

Judentum. 

(2) Zusätzlich vermittelt der Studiengang Schlüs- «Ikompettnzen im Bereich der 

akademischen Grundkompctenzen und gibt den Studier enden Raum, durch frei wählbare 

Veranstaltungen die erworbenen theologischen Kenntnisse und Kompetenzen mit bei-

ufspraktischen Anforderungen oder fach wissenschaftlichen Grundlagen andern Fächer 

zu verknüpfen 

I?) Durch das Studium der Jüdischen Theologie erwerben die Studierenden Kompeten-

zen, die sic neben der akademischen Laufbahn für berufliche Tätigkeiten in Bereichen 

qualifizieren, die mit jü- disch-religiüser Praxis und der Vermüllung von jüdischer Reli-

gion zu tun haben Hierzu zählen Tätigkeiten in jüdischen Institutionen» in der Publizistik, 

im KuHuibereich, im Biktongsscktor odei in der Politik Beratung 

(4) Gegenstand des Bacheforstudiengan^s Jüdische Theologie mit dem Schwer-

punkt Rabbinat (liberal bzw konservniiv/Masort) ist die jüdische Religion De? Studitn-

gang befähigt die Studentinnen und Studenten, lheojogischc und ethische Fragest»: Hun-

Anhang 24 
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gen in ihrer historischen Eni Wicklung sowie im Kontert aktueller Wissenschaft lieh er 

und gesell schaftlicher Diskurse zu verstehen, selbständig zu analysieren und zu bearbei-

ten. Hierzu erwerben die Studierenden grundlegende FachkcnnlniSäe in den unterschied-

lichen Disziplinen (siehe § 6) Diese vermitteln ihnen wissenschaftliche Grundkompe- 

lenzen sowie ladt spezifische Methoden und deren Anwendung. Darüber hinaus erwer-

ben die Studierenden solide Kenntnisse in den Qu eilen spracht» Hebräisch und Aramä-

isch sowie grundlegende Kenn misse über andere Religionen, insbesondere über das 

Christentum und den Islam, und deren Beziehungen zum Judentum 

(5) Studierende mi! dem Schwerpunkt Rabbinat (konservativ'Masonit verliefen ihre 

Kenntnisse und Kompetenzen auf dem Gebiet der Rabb mischen Literatur durch das Mo-

dul «Textsiudiuni Rabbin»- sehe Literatur» 

(6) Zusätzlich vermittelt der Studiengang Schlüs- ScIqunliljkMionen im Bereich 

der Akademischen Grundkompeienzen und berutsspezi fische Kompetenzen für die Aus-

bildung zur Rabbi nenn und zum Rabbiner. Hierzu zählen Seelsorge, synagogale Kom-

petenzen sowie Kenntnisse über Gemcin- dcStruktürcn. Ausserdem absolvieren dir Stu-

dieren den ein GemeHKlepraMiktim. 

(7^ hi Verbindung mit der Ausbildung am Abraham Geiger Ko lieg oder dem Zacharins 

Frankel College und einem konsekutive» Ma sie rs1u diengang Jüdische Theologie’1 an 

der Universität Potsdam fültrt das Studium zum Beruf der Rabbinenndcs Rabbi ners. 

Dem Schwerpunkt (liberal bzw. konserva- tiv/MüSortii entsprechend befähigt cs die Ab-

solventinnen und Absolventen, in nicht-orthodoxen jüdischen Gemeinden tätig zu sein 

Darüber hinaus erwerben die Studierenden Kompetenzen, die sie neben der akademi-

schen Laufbahn für berufliche Tätigkeiten in Bereichen qualifizieren, die mir jü- disch-

rdigiÖSer Praxis und der Vermittlung von jüdischer Religion zu hin haben Hierzu zählen 

Tätigkeiten in jüdischen Institutionen, in der Publizistik im Kuhurbrrrich, int Bihluugs-

sekter oder in der Poli! ikbtraLuiig 

(8) Kanioral Gegenstand des Bachclorstudicugangs 'Udiscne Theologie mit dem 

Schwerpunkt KantorM sind die jüdische Religion und synagogale Musik Der Studien-

gang befähigt die Studentinnen und Studenten, Fragestellungen zur jüdischen Religion 

Liturgie, synagogalen Musik und Ethik im Kontext aktueller wissenschaftlicher und ge-

sellschaftlicher Diskurse zu versieh tu, selbstständig zu analysieren und zu bearbeiten 

Hierzu erwerben dir Studierender» grundlegende Fachktnidntsse in den unterschiedli-

chen Disziplinen (siehe § 6). Diese vermitteln ihnen wissenschaftliche Grundkomptlenz-

rti sowie fach Spezi fische Methoden und deren Anwendung Darüber hinaus erwerben 

dir Studieren- 

den solide Kenntnisse in den Quellensprachen Hebräisch und ArarnäiscL Sir sind in drr 

Lage, alle jüdischen Gottesdienste selbständig zu gestalten und die Funktion eines Knn-

tors/einer Kantorin zu erfüllen. 

(9) Der Sfudiengang vermittelI Schlusselqualiiika- linnen im Bereich der akademi-

schen Grundkumpe- lenzen und berutsspezifische Kompetenzen lürdie Ausbildung zur 

Kani Orinta um Kantoren. Hierzu zählen das kaniorate Repertoire. Nussach, KÄntilla- 

tionen, Rrligionspäthgogik. Geschichte jüdischer Musik, Seelsorge sowie Kenntnisse 

über Gemein- desirukturcn- Ausserdem absolvieren die Studierenden Gcmeindrprnktika. 

In Verbindung mit der Ausbildung am Abraham Geiger Kolleg führt das Studium zum 

Beruf dei Kaularin/drs Kantors. Es befähigt die Absolventinnen und Absolventen, in jü-

dischen Gem rinden unterschiedlicher religiöser Prägung tätig zu Sein Darüber hinaus 

erwerben die Sfud irrenden Kompetenzen, die sie neben der rfkademisehen Laufbahn lür 

berufliche Tätigkeiten in Bereichen qualifizieren, die mitjüdisch-religiöser Praxis und 

der Vermittlung von jüdischer Religion und Musik zu Uni haben Hierzu zählen Tätig-

keiten in jüdischen Institutionen. in der Publizistik, im Kuliurbereich sowie im Bildungs-

seklor 

§ J Dauer und Gliederung des Buch ehrstu- diums 

(1) Das BaclicloKtüdium Jüdische Theologie wird an d» (Jnivereint Potsdam als 

Ein-Facti-Studium mit I8D Lristungspunkten und einer Regel Studienzeit von 6 Semes-

tern angeboten. Es kann ohne Schwerpunkt sowie mit den Schwerpunkten liberales Rab-

binat, konservatives (Masotti) Rabbinat sowie mit dem Schwerpunkt Kanimat studiert 

werden. 

Dic/Dcr Studierende entscheidet sich bei Immrtrt- kulaiion entweder fite einen der ange-

boteum Schwerpunkte oder für ein Studium ohne Schwerpunkt, Ein Wechsel des 

Schwerpunkts ist Einmal bis zum Erreichen von I5Ü Leistungspunkten möglich Leis-

tungspunkte, die nicht auf den neu gewählten Schwerpunkt angerrebnet werden können, 

verfallen. 

(2) Das Studium umfasst ISO LP mnl gliedert sich wie folgt. 

Fach 150 LP 

Schlüsselkompetenztn 301 P 

Summe:

ISO LP 
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§5 I eiteeitstudium 

Das Bachelorstudium im Fach Jüdische Theologie isi fiir ein Teilzeitstudmm geeignet 

Ein Teilzeitstudium setzt die Beratung bei der Fachs ludicnbcra- Jung voraus, welche 

das Ziel hat, einen individuellen Studienplan zu erstellen. Ein Nachweis Ober die Be-

ratung ist dem Antrag auf Teilzeitstudiinn nach £ 3 der Ordnung zur Regelung des 

Teiizeitstudiums an der Universität Potsdam tTeilzettordnung) bei- zulcgen Im Übri-

gen gellen die Bestimmungen der Tcilzeitordnung 

ITH BA 001 

Basisinodul Akademische und fachspezifi-

sche Gfundkompeienzeu Jüdische Theologie 

12 

 

Be r ufsfr Ws pe li 1 K C he 

Kempe tcnien 

(nach § 23 Abs. 6 BA* MA-Ö) 

 

 Wahl von drei Modulen ■ 6 LP aus dem An-

gebot von Studium' 

18 

 Summe 1X0  

{j 6 Module und Studienverlauf 

ll) Das Bachclorstudium rm Fach Jüdische Theologie (ohne Schwerpunkt) setzt sieh 

aus folgenden Bestandteilen zusammen: 

(2) Das Bachclorsiudium Im Fach Jüdische fhedo- gie mit Schwerpunkt liberales Rab-

binat setzl sich wie folgt zusammen; 

 
Titel des Moduls LP 

 

1. Pflicht module (129 Ul 

 

JTH SA_005 
Basismodul Jüdische 

Religion und Philosophie 

12 

JTH BA.006 
Basismodul Hebräische 

Bibel und Ex ege« 

12 

JTH BA. 007 Aufbaumodul Rabbini- sthe Literatur 12 

JTH BA 008 Aufbaumcdul Natacha 12 

Jill BA 009 Autbaumadul Liturgie 12 

UEG BA 001 Modernes Hebräisch 12 

UEG BA 002 Biblisches Hebräisch 12 

UEG BA 003 Vertiefungsmodul Modernes Hebräisch und 

Biblisches 

 

JTH BA 010 Vertiefungsmcdul Rabbi nist hes Hebrä«ch/ 

Aramäisch 

9 

JTH BA Gl 1 Aufbaumodul Rcligians- pädagogik und 

Homiletik 

12 

REI BA 016 
Aufbaumodul Andere 

Religionen 

12 

JTH-BA_O16 

Bachelor-Kolloquium 
Jüdische Theologie 

3 

 

II. Wahlpflicht bereich (12 LP) 

 

 

Wahl dnc< der rollenden Module mit jeweils 

ULT! 

12 

UEG BA 004 

BaMäniodul Geschichte und Kultur 

 

JTH BA.OI 2 Autbaumodul Textsiudi- uin Rahbinische Li-

teratin 

 

 UL Bachdurarbeil 9 

 

Summe der ZV absolvierenden Pflicht- und 

WahlpHichtmodulc + Bachelors! heu 

ISO 

 IV. Schlüsidkümpelenzen 3ü 

 

 
Titel des Mud uh LP 

 1. PHichlmodule (141 Uh  

JTH_BA_Ü05 
Büsistnodul Jüdische 

Religion und Philosophie 

12 

JTH_BA_(W6 

Bas>sn)odül Hebräische Bibel und Exegese 

12 

JTH BA 007 

Aufbaumodul Rnbbini seht Literatur 

12 

PH BA 008 Aufbaumodul Halacha 12 

JTH BA 009 Aufbaumadtil 1 iurgie 12 

UEG BA 001 Modernes Heb jisch 12 

LEG 3A 002 Biblisches Hebräisch 12 

L EG_BA 003 Vertjcfungsmodül Mo- dtrnes Hebräisch und 

Biblisches 

9 

JTH 3A ojn Veriefimgsmodiil Rah- binischss Hebräisch/ 

Aramäisch 

9 

JTH BA_011 Aufbamnodul Religiom- pAdagogik und 

Homiletik 

12 

UEG-SA DOU 

Basismodül Geschichte und Kultur 

J2 

REL BA 016 
Au fbaumodu 1 Andere 

Religionen 

12 

JTH_BA_0|6 
Bachelor-Kolloquium 

Jüdische Theologie 

3 

 tl. Jachclor.rlicl 4 

 Summe der zu absolvierenden P flirhtmod 

11- le + Barhetorsrbeii 

150 

 

IV. Schltkselkmt! fielen- zrn 

30 

JTH BA 01 

Basismudul Akademische und fachspezifi-

sche Grundkompcicnzcn Jüdische Theologie 

12 

 

Be r uf s fr Id spezifl sch e Kompetenzen 

(nach ^ 23 Abs- 6 BA- 

MA Q) 
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ITH BA 003 

Beriifsspczifischc Kompetenzen für Rab bi 

ne rinnen und Rabbiner l liberal} 

IN 

 Summe 180 

 
(3) Das Bachelor Studium im Fach Jüdische Thcolo- giemil Schwerpunkt konserva-

tiv» (Masorli) Rabbinat setzt Aich wie folgt zusammen; 

 
Titel des Modul» LP 

 

I. rflichüRudulc |I»U LP) 

 

JTH_BA 005 
Basismodul Jüdische 

Religion und Philosophie 

12 

ITH BA 006 
Basismodul Hebräische 

Bibel und Exegese 

12 

ITH BA_007 

Aulbaumooul K.Hmi- :he Literatin 

12 

JTH BA OOS Aulbaumodul Halacha 1? 

JTH BA 009 Aulbaumodul Liturgie 12 

LTG BA 001 Modernes Hebräisch 12 

HEG BA 002 Biblisches Hebräisch 12 

HEG BA_003 Vertiefungsmodul Modernes Hebräisch und 

Biblisches 

9 

JTH_BA_0IÜ Vertiefangsmodul Rab binisches Hebräisch/ 

Aramäisch 

0 

HH_BA_01 1 Aufbaumodul Reltglons- Pädagogik und 

Homiletik 

12 

HEG BA_004 

Basismodul Gcscntchtc und Kultur 

12 

ITH BA_0l2 Aulbaumodul Tcxmudi- um Rabbinischc Lite-

ratur 

12 

JTH BA 016 

Bachelor-Kolloquium 
Jüdische Theologie 

3 

 II. Bach elo rar bei 9 

 

Summe der zu absolvierenden Pnichlmudii- 

Ic – Bachdorarbeit 

150 

 IV. SchlüsselkumpHeuren 30 

JTH BA 001 

Basismodul Akademische und fachspezinsdw 

Grundkompctcnzcn Jüdische Theologie 

12 

 

Beruhrddspezi fische 
Kampctenzen 
(nach § 23 Abs. 6 0A 
MA-O) 

 

J11LBA «03 

Berufespezifische Kompetenzen für Rabbin-

crin- nen und Rabbiner Ikon- 

servati v/Masoni j 

IX 

 Summe 180 

 

(41 Das BacheJorstudiuin im Fach Jüdische Thcda- gie mit Schwerpunkt Kantorei jetzt 

sich wie folgt zusammen: 

 
Titel des Moduls LP 

 

1. Pflirhtmoelule (141 LP) 

 

JTH BA.KJ5 
Basismcdu! Jüdische 

Religion und Philosophie 

12 

ITH_BA 006 
Basismodu! Hebräische 

Bibel und Exegese 

12 

ITH BA «07 Aufbaumodul Rabbinische Literalur 12 

ITH B* 009 Aufbaumodul । iturgic 12 

LEG BA 001 Modernes Hebräisch 12 

LEG BA 002 Biblisches Hebräisch 12 

JTH_0A_OIO Vcniefungsmodu) Rnb- binisches Hebräisch/ 

Aramäisch 

Q 

JTH FA 011 Aufbaumodul Rehgions- pädacogik und 

Homiletik 

12 

HEG BA 004 Basisrnodul Geschichte und Kultur 12 

JTH_BA_0l 2 Serufsspezifisch» Kompetenzen für Kantorin-

nen und Kantoren II 

12 

ITH BA 014 Jüdische Musik 1 9 

'TU RA 015 Jüdische Musik 11 12 

JTH BA_OI6 

Bac Mor-Kollu q oium Jüdische Theologie 

1 

 IL Bach eforar heil 9 

 Summe der zu absolvierenden Pflichtmodu- Ir 

+ Barhelorarbeit 

1511 

 IV, SchllteselkampHen- zen 311 

ITH BA_OOI 

BasTsmodul Akademische und fachspez(fi-

sche Grvndkompetenzcn Jüdische Theologie 

12 

 

Bc ru feFeldspezi Tische Kompetenzen 

(nach § 23 Abs. 6 BA- MA-Oi 

 

JTH BA,004 Öcrufsspezifische Kom- perenzen für Kan-

torcnin nen und Kantoren 1 

18 

 Summe 18» 

 
(5) Die Beschreibungen der in den Absätzen I bis 4 ge-

nannten Module sind im Anhang 1 zu dieser Ordnung 

aufge führt. 

(6) Exemplarische Studien vertuüfspläjie für das Bachelors lud iiim sind im Anhang 

2 zu dieser Ordnung aufgefohrt
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§ 7 Aufenthalt im Ausland 

(1) Im Bachelorsludium wird ein Aufenthalt int Ausland im dritten und vierten Fachscrnester im Umfang von zwei Semestern nachdrücklich empfohlen . 

§ 8 Bachelorarbeit 

(l| Sobald die bzw. der Studierende mindestens 126 Leistungspunhic erworben Irak hat die bzw der Studierende Anspruch auf die unverzügliche Vergabe eines Themas für die Bachetorarbcit 

(21 Dit 0acheIerarbeit nimm einen Umfang von 9 Leistungs punkten ein 

(3) Eine Disputation ist nicht vorgesehen 

(9) In-Kraft-Treten, Ausser Kraft «Treten, C be rga ngsbe 0 im mun gen 

fh Diese Ordnung tritt am I. Oktober 2017 in Kraft 

(2) Diese Ordnung gilt fUr alle Studierenden, die nach (n-Kn*ft-Tre|on dieser Ord-

nung au der Universität Potsdam im Rachelensludengang Jüdische Theologie immatriku-

liert werden, 

(3) Die fachspezdische Studien- und Prüfungsordnung fi»r das Rachclorsiudium im 

Fach Jüdische Theologie an der Universiläi Potsdam vom 20. Febniar 2013 tritt (Ambek 

UP Nr. 15/2013 S. 982) am 30 September 2023 ausser Kraft 

(4) Studierende, die bei In-Kraft-Treten dieser Ord innig noch nach der Ordnung vom 

20. Februar 20 B tritt (Ambek UP Nr 15/2013 S. 982} studieren, kOnucn auf Ani rag an 

den Pi üfungsausschu^ bis ein fahr nach dem In-Kraft-Treten der neuen fach- spezifischen 

Ordnung in die neue Ordnung nach Absatz wechseln. Bisher erbrachte Leistungen werden 

nach den Bestimmungen des | !6 BAMA- O anerkannt. Studierende, die nach Ablauf der 

Frist nach Absatz 3. noch nach der zuvor erlassenen Ordnung StuiicrcUj werden von Amts 

wegen in die neue fachsptziftsche Ordnung überfuhrt
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Anhang 1: Modulen, nlog 

Hinweise zum iinvert von Leislimgspunklen 

Lehrveranstaltungen sind Leisi ungspunktt zu geordnet (in der Regel 3 LP) Dabei entspricht ein Leisiungspunki 3 0 Stunden Arbeitsaufwand der Studierenden. Der Arbeitsaufwand erfasst alle 

für das Studium relevanten Zeilen Er errechnet sich also aus Kontokueil IScininarzdt). Selbststudium und Testat. Dabei entsprechen zwei Sem es! erwoc heu stunden Kontakizeit einem 

Leisiungspunki, Mögliche Formen eines Testats sind: Verschriftlichung eines Referats, Lernprataknil. Seminar- bzw. Vorlesungsprotokoll. Essay oder andere universitäre schrift liehe Übungs-

farmen. Ein Leisiungspunki entspricht I0.0ÜÜ Zeichen (mii Leerzeichen) in einem Textdakument Urner Selbststudium sind Vor- und Nachbereitung von Lehr veranstalt ungern Lektüre und 

das Erstellen von Materialien zu verstehen Zwei Stunden wöchentliches Selbststudium in der Vorlesungszeit entsprechen einem LeisTimgspunkL DÜS Verhältnis zwischen SelbRisiudiuni und 

Testat hinsichtlich der Leistungspunkte kann variieren Eine Lehrveranstaltung darf den für ihr Modul vorgesehenen Arbeitsaufwand jedoch nicht ilhersdirriTcn, Für die Modulpnifung gilt die 

gleiche Aufschlüsselung der Leisiungspunkte wie im vorangehenden Absatz beschrieben Die Vorbereitung der Modul prufung darf den für ihi Modul vorgesehenen Arbeitsaufwand nicht übei- 

Khreiten, 

I Module hu Modulkut &iog der Phiiosaphisdtcn Fakultät (MR PhilFak) 

Die Beschreibungen der in den folgenden Tabellen auf geführten Module Jes Stüdicngangs regelt die Salzung für den Modulkatalog der Philosophischen Fakultät (MK PMFak) flli die Bachelor- 

und Maslerstudiengängc an der Universität Potsdam Ergänzende Regelungen bzw Abweichungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen 

Modnl-Nr.. Müdullild LP 
PI»/ 

UPM Zugs itgu-vo muss et z ung 

L EG HA HO! Miklcntus* HcN di^.li 12 PM Keine 

ULG HA 002 HiM ischc- Hebräisch 12 PM Keine 

UEG BA OOS Vtfrik'funFSrmulul Modernes Hebräisch und Biblisch» Hebrä-

isch 

9 PM Keine 

LEG BA 004 BasiMnüdid Geschichte und Kultur 12 PM Keine 

KEL BA 016 AutbaiimDdül Andere Religionen 12 PM Kein» 

I lJ- Amüil tlci fjcrauii£3punkii!| PW ■'IbdiiirtuduL Wf M- WnhJpihchiifodiil  
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2 Fachspezifische Module 

JTH_BA_00l: Basismndul Akademische und lacha|iezifurhe Grund- Anzahl der Leisiungspunkle kompetenten Jüdi-

sche Theologie (LP); 12 

Modulart (Pflicht- oder Wahlpflicht modul) 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualisskalionsziek des Moduls: 

bthcrile 
Im Zentrum des Moduls stehen der Erwerb bzw die Erweiterung von akademischen Grundkompelenzen sowie eine Einführung in 

Grundlagen des Studi enfachs Das Tutorium venninch Fähigkeiten zur Selbst red exion und Planung, zum wissenschaftlichen Arbeiten 

und Schreiben sowie zur Kommunikation, Präsentation und Vermüllung von Wissen Diese Fähigkeiten werden in den beiden weiteren 

Lehrveranstaltungen angewandt: 

Das Seminar «Grundwerke der jüdischen Theologie» führt in wichtige Texte ein* in denen zentrale Themen, Fragestellungen und 

Begriffe des theologischen Diskurses im Judentum benannt und grundlegende Methoden dieses Diskurses deutlich Werden 

Dis Seminar «Einführung in die Bibelwisscnschaft» biete!, entlang der Themen und Inhalte der Tora sowie deren Referenztexten der 

Propheten (Ke- vfim) und Schriften (Ketuvrm). eine Einleitung in die Methoden der Bibel Wissenschaft. Einen Schweipunkt bildet 

dabei das Erlernen der eigenständigen Textanalyse. 

Qitahfikaunnstiek 

Die Studierenden erlangen bzw. erweitern Kompetenzen in der Sclbsiurgani- sation und der Zeit plan ung ihrer Tätigkeiten im Stu-

dium. Sie kennen wichtige Ressourcen für ihre Wissenschaft liehe Recherche (Datenbanken. Bibliotheken) und können sich im Roh-

men der wissenschaftlichen Sprechkultur angemessen ausdrucken, Sie erwerben grundlegende Kenntnisse Hlr das wissenschaftliche 

Schreiben (Quellen belege, Fussnoten. Bibliographien). 

Die Studierenden kennen grundlegende Texte, die den theologischen Diskurs des Judentums in seinen verschiedenen historischen 

Kontexten geprägt haben, und kennen wichtige Fragestellungen und Begriffe dieses Diskurses. 

Die Studierenden kennen Aufbau und Entstehungsgeschichte der Hebräischen Bibel sowie die zenitalen Inhalte der Tora und sind in 

der Lage, deren Texte rtligionsgeschichlüch einzuordnen. Sie sind vertrau! mit Methoden moderner Historisch-kritischer Dibdcxegese 

Modul(teiT)prüfung {Anzahl, Haii^arbeil, WXlOO Zeichen (V- J 000p mit Leerzeichen. 3 1 P Forni, Umfang). 

 

Veranstaltungen (L ehrfarmen) 

Konlakl- zeii 

(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen (Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstaltungsbegleiten- 

de Modul! teil )- prüfung(en) 

(Anzahl. Form, Umläng) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulas sung zur Mo- 

dulprilfung 

lumriwn (lulonumi 2 Tcswt 
  

J 

Gnindwcrke der Jüdischen Theologie (Seminar) 

2 Testat   3 

Einführung in die Bibelwissenschall (Seminar) 

2 Testat 
• 

 3 

 

HäuiniLeit dM Angebots. Jedes Semester 

Voraussetzung für die Teilnnlime am Modul: keine 

Anhietende | chreinheit Jüdische Theologie 
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J7JI BA 002: Ekrufspezifisdrc Kompctmceir (Dr Rabbinerinnen und Rabbiner (MberalJ Anzahl der l.eisiunppunkte (LP) m 

Modular! (Pflicht- oder Wahl- pnichlmodulj: 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikation!»ziele des Moduls 

bihaiie 
Im Mittelpunkt des Moduls sieht die Vorbereitung der Rabbi na ^studierenden auf das Shidienbegleilende Gemeindepraktikum und 

die spätere Tätigkeit als Rabbiner in und Rabbiner Inhaltlich beschäftigt sich das Modul mit den Strukturen Jüdischer Gemeinden, 

ihrer ^Batwechtlichen Stellung und akittelten religtünspoliIrschen Diskussionen sowie mit Strategien zum Gemeindeautbau und -

erhalt (Kinder-, Jugend-, Familien-, Seniorenarbeit uswj. Die Seminare zur Seelsorge fuhren in die 1 Geologischen und psychologi-

schen Kernfragen dieses Fachgebiets ein. Ein weiterer Bestandteil des Moduls ist das sludictibo gkitendc Gcmcindeprakiikum, dm 

von einem/»!»er ausgebikleien Rahbiner/- in organisatorisch und inhaltlich begleitet wird 

y t^/j/jJtarj» nJIJe/c 1 

Die Studierenden verfugen über grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Gerne indes trukt uren. Gemeinden u Krau sowie Seelsorge 

Sie sind imstande, die religiöse Prägung einer jüdischen Gemeinde emzuordnen und die sozidogi* sehe Zusammensetzung ihrer Mit-

gliedschaft zu erfassen. Sie entwickeln eigen vertu» wart lieh Programme zur Fortentwicklung van religiösen, kulturellen und sozialen 

Gemeindeaktivitöten. Sie können selbstständig Gottesdienste laten, seelsorgerische Fragestellungen erfassen und bearbeiten. Es ge-

lingt ihnen, ihre Position als liberale RabbincrAinnen darzustellen und in der jüdischen und nicht-jüdischen Gemeinschaft zu reflek-

tieren 

Modu!(teil)prüfüng (Anzahl 
Form, Umfangt Gemcindcpraklikum im Umfang von ISO Stunden. Bericht im Umfang von 10.000 Zeichen mit Leerzeichen, 6 LP. un benotet 

Lehrveranstaltungsbeg leitende ModuKleiJlprüfungten} finden Sie nachfolgend 

 

Veranstaltungen {Lehrfomienl 

Kunlalil- zeit (in 

SWS) 

Friifiingsncbenleistungen (Arash), Form, Umfing) 

1 ehrveranstal- luhgsbegleitcn- 

(k Modukteil)- prufimglen) 

(Anzahl, Form. Umfang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (m LP) Für den Abschluss des Mo-

duls 

FUr die Zulas-

sung zur Mo- 

dtdprti Ising 

Seelsorge vertiefend (Seminar) 
 

Tw sst 
   

Gemei ndeslruxi unn Gemein* deaufb^u (Seminar | 

 TB stil 

- 
 3 

Gerne; nd est r uii uren, Gemein* dvaufbau {Seminar) 

2 Tesial  
- 

3 

Ein Führting in Seelsorge {Semj- W) 

   

Schriftliche Arbeit im Umfang 

von 10.000 Zeichen mit 1 

eerzcichen (zJL Erstellung in-

ner ( al Mudie) 

3 

 

Häufsgkeii des Angebols; ledes Semester 

Vürausstizung für die Fei Ina hnie am Modul: Keim: 

Anbieiendt LehremheiL Jüdische Theologie   
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JTH BA 003: Bc mfs spezifische Kompetenzen für Rshbinermncta und Anzahl der Leis Emigs punkte 
Rabbiner (konirrvativ/Masörii) (LP): IS 

Mödulari (Pflicht- oder Wahl- pnidilmixiul}: 

Pilichimodul    

Inhalte und Qualibkilionszitlt des Moduls? 

Inhalte 

Im Mittelpunkt des Moduls steh die Vorbereitung der Rabbi iiausiudiei enden auf das studi enbegleitende Gtmandtprakiikum und die 

spätere Tätigkeit ak Rabbinerin und Rabbiner. Inhaltlich beschäftigt sich das Modul miT den Strukturen jüdischer Gemeinden, ihia 

staatsrechtlichen Stellung und aktuellen rtligionspolltischcn Diskussionen, sowie mit Strategien zum (jrmctndraufbau und -erhalt (Kin-

der', lugend- Familien-. SemcirrntiTbr.it usw ) Die Seminare zur Seelsorge fährst in die Iheoklgisehen und psychologischen Kernfra-

gen dieses Fachgebiets cm. Die Seminare Beil Midrasch dienen det Einübung kubischen jüdischen Lernens in Gestalt der Chewnlta. 

dem Lernen zu zweit, bin weiterer Bestandteil des Moduls ist das studienbegleitende GemeindePraktikum, das von rinttmincr auset-

bildcicn Rabbi ntr /-in organisatorisch und inhaltlich begleite! wird. 

Quatojifaitifinsttete | 

Die Studierenden verfugen über grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Gemeinde Strukturen, Gcmcindeaufbau sowie Seelsorge. 

Sic sind imstande, dir religiöse Prägung einer jüdischen Gemeinde tinzuordnen und die soziologische Zusammen Setzung ihrer Mit-

gliedschaft zu Erfassen Sic entwickeln ei geiimanTwniflieh Programme zui Fortentwicklung von religiösen, kulturelle»! und sozialen 

ücmrmdäiklivitäten. Sie können selbstständig Gottesdienste leiten, seelsorgerische Fragestellungen erfassen und bearbeiten. Es gelingt 

ihnen, ihre Position als (konservative) Rabbin er?-innen darzustcllrn und in der jüdischen und nicht-jüdischen Gemeinschaft zu reflek-

tieren, Sie sind vertraut mit den Methoden des klassischen jüdischen Lernens und können sic miwrn- deu. 

MadulflEilipnilung (Anzahl Forni, Umfang); 

Gcmcindcprakltkum im Umfang von 90 Stunden, Bericht im Umfang von 10 (100 Zeichen mit lx;rrzrteilen, 6 LP. unbenctet 

Lthrvc.™sialtungsbtglcitenLt Mo dul Eri IJprü fan^rnl finden Sic nachfolgend. 

      

Veranstaltungen iLthj formen) 

Konlakl- zdl {in 

SWS) 

Prüfungsnebenl (Anzahl, 

Form, 

Für den Ah- SEIJIUEE des 

Moduls 

iäungen 

dm fang) 

Füi die Zulassung zur Mo-

dulprüfung 

Lthi vEranstal- tungfibeg tei-

lende Modul (teil)» prüfung-

fen) (Anzahl. Form, Umfang) Arbeite Aufwand ge-

samt (in LPJ 

Seelsorge veihrfend (Semirwj 
 

Teil al 
  

j 

Brit Midrasch (Seminar)  T cstat   3 

Gcnreindestjukluren. Gtmein- drauibau (Seminar] 

2 Testat  
- 

3 

Beil Midrasch (Seminar) 
 

Testat - 
 3 

EinfQliruile in Seelsorge (Semi- 

Mr) 

2   

Schn ft Uche 

Arbeit im Umfang von LÜ-

UUÜ Zeichen mit 

Leerzeichen (iss Erstellung ei-

ner Fall Studie) 

3 

      

Häufigkeit des Angebots. 
 

Jedes Scmrstri 
   

Vorau^Eizung BIJ die Teilnahme am Modul; KdmT    

Anbieiende Lehrtinficit:  Jüdische Thecldgir     
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JTH BA Oü-i; Beruf mpczifiscitE Konipctcnr.cn für Kan tonn neu und Kantoren 1 An2i.n1 der Leislungspunkie (LP) 18 

Modular! (Pflicht- oder WaN- pflichlmodull! 

Pflichtmodul 

Inhalte und QimJiftkations ziele des Moduls: 

hi/tafie 

|jn Mittelpunkt des Moduls steht die Vorbereitung der Studentinnen und Studenten auf das siudienheg leitende Gemeindepraktik um 

und die spatere Tätigkeit als Ka Nor innen und Kantoren Inhaillich beschäftig! sich das Modul mit den Strukturen jüdischer Gemein-

den, ihrer staatsrechtlichen Stellung und aktuellen rdigfons politischen Diskussionen sowie mit Strategien zum Cc- mdndeawfbau und 

-erhall (Kinder-. Jugend-, Familien-, Sentorenurbüil usw) Die Übung Kantülationcn 1 beinhaltet die Einübung van KaniülatEoncn und 

Grundmelodien finden Gottesdienst sowie die Vermittlung weiserer liturgischer Fähigkeiten Ute Übürtg Kütttillaimndn II (Töräll 

sowie Haftürah und Megillot) vertiefen die Grundlagen ilk den korrekten Vortrag der biblischen Texte im Golles dienst 

Das Seminar zur Seelsorge führt in die theologischen und psychologischen Kernfragen dieses Fachgebiets cm. Ein weiterer Bestandteil 

des Moduls ist das stuchenbegleitendB Gemeindcprakrikum. das vnn etwm/emer ausgehilde- len Kantor/dn organisatorisch und in-

haltlich begleitet wird. 

Quattfikaiionszietc 

Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse in den Bleichen Gerneindeslrukturen, Gememdeauihnu sowie über berufs-

spezi fische Fähigkeiten (synagogale Fähigkeiten. Seelsorge usw.}, die sie in die Lage versetzen, in einer jüdischen Gemeinde als 

«Kanlor/in Ausbildung4' !äiig zu sein. Sie sind imstande, die religiöse Prägung einer jüdischen Gemeinde zuzuordnen und die sozio-

logische Zusammensetzung Ihrer Mitgliedschaft zu erfassen. Sie entwickeln eigenverantwortlich Programme Zur Fortentwicklung 

van religiösen, kulturellen und sozialen Geineindeakiivhäten Sie können selbstständig Got- les diente leiten, beherrschen die Grund-

Tiielodien des Gottesdienstes und sind in der Lage, die KanlilhtiOnen filr den biblischen Vertrag zu lesen und vörzu- iragcn. Ausser-

dem können dtc Studierenden Seelsorger liehe Fragestellungen erfassen und bearbeiten. Es geengt ihnen, ihre Position als flibera- 

le/konservative) Kantoren und Kantorinnen darzustellen und jüdischen und nicht-jüdischen Gemeinschaft zu reflektieren 

ModuKteiHpfüfunc {Anzahl 
Form, Umfang]. 

Praktikum im Umfang von 1 HÜ Stunden. Bericht im Umfang von 10.000 Zeichen mit Leerzeichen, 6 LP. unbcnotEt 

Lehrvcrans la Hungs begleitende Mod»il(leil ipzütüngl en) linden Sie nach folgend 

Veranstaltungen {LrhrforrnmJ 

Kontakt- Ztö {in 

SWS) 

Prüfung stieben feistun gen {Anzahl. Form. Umfang) 

Lckveraiislal- lungsbcgluitcn- 

de Mndulfteilj- pnifung(en) 

(Anzahl. Form, U mfa»B> 

ArbeBs- a utsvand 

gesamt (in LP) 
Für der. Abschluss Jes Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo-

dul prO fung 

Kant ül al tonen 1 (Übung | 

2 

Mündliche Prüfung (15 inin 

) 

  3 

Kantillationcn 11 (Ühungl 

7 

Mündliche Prüfung <15 mi 

nj 

  3 

Gemdndest ruktureih Gemeindeaufbau (Seminar) 

2 T»<ar   3 

Einführung in Seelsorge (Seminar) 

2   Schriftliche 

Arbeit im Umfang von 10 000 

Zeichen mit 

1 «erlichen (z 8 Erstellung ei-

ner Fallsivdiei 

3 
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Huufiekcü des Ancebois Jedes Semester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbictcnde I.chieiohuj Jüdische Theologie 

 

n i TL n ‘ J m Anzahl der l^ismiigspunku 
J 1II BA 0051 Basisiundul JuuKeht* Religion und Puilusophi» ^ ^ 7 

Modulart (Pflicht- oder Wahl* nfltchtmodnl) 

Pflichten cd ul 

Inhalte und Qualilikalionsziele des Moduls: 

Inhalte 

Inhalt des Moduls BI die Vermählung von Grundlagen der Geschichte, Lehren und Ltben* formen des Judentums durch das Studium 

exemplarischer Texte der Primär- und Sekundärliteratur 

Die Vorlesungen bieten einen Überblick übt» die jüdische Rcligfoiisgeschich- te und Rdigiiwphiiü'iophie Das Seminar über zeitge-

nössisches Judentum veinuUdl eine Übersicht über die zentralen historischen, religiösen und organisatorischen Fragestellungen und 

Herausforderungen nach der Aufklärung, 

QitditfifailiüTissitte 

Die Studierenden keimen die Grunds»tukluren der jüdischen Religtcnsge- sditchtc. Philosophie und des zeitgenössischen religiösen 

Judentums in seinen Strömungen Reform und konservativ? Masurn, hierzu zdhll auch der Umgang mit der fachspezifischen Termi-

nologie Sie erkennen historische Zusammenhänge und verfügen über analytische und argumentative Kumpe lenzen, die sie zur eigen-

ständigen Nutzung der relevanten Informationsquellen sowie der mündlichen und schriftlichen Darstellung grundlegender Sachver-

halte befähigen 

MöduIVleiTtprüfung (Anzahl. 
Form, Umfang): 

Klausur über 1 20 Min., 3 LP 

 

Veranstaltungen iLtMomienl Kontaktzeit (in SWS) 

Ptüfunpsnebenlet Stangen 

(Anzahl. Form, Umlang) 
Lehr vetanstal- lungsbegleiten- 

de ModuhteilL prüfung(en} 

(Anzahl. Form. 

Umfang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo-

dul prüfiing 

Philosophie (Vorlesung) z Teslat 
  

3 

Jüdische Rdigionsgeschichtc im Überblick (VüriesunssJ 

 Testat 
- 

 3 

Reform- und Ronservali vctMasonl Strömungen im 

JuinM (Seminar) 

2 Testat   5 

 

Häufigkeit des Angebots: 

Vorlesung Philosophie und Seminar WiSe 
Vorlesung Jüdische Rdigionsgeschichit iin Überblick: SoSe 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul; Keine 

Anbietende Lehreinheit Jüdiseht Theohtte 
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Atismig HUS den Anillictwn ÖrkiwinimaEhuii^Ti Ni Ifi vtim 25 K 2fl17 * Seit-K4N HT4 

JTH_BA_D06: Basismadul Hebräische Bibel und Exegese Anzahl der l.cislungspunkle (LP) 12 

Mmluhrt (Pflicht- oder Wahl- pflichimodül) 

Pflicht modul 

Inhalte und Qualjfjkatbn^aek des Moduls: 

ZuWte1 

□ns Modul dient der Weiteren!Wicklung und Vernehme der ini Modul «Akademische und fechüpazifische «GrundkompcteriZBn» 

erlernten Methoden der Bibdwisscnschäfi Im Zentrumsteht die exegetische Analyse biblischer Texte. Ein Seminar zum Thema «Bibel 

und Geschichte» gehl dabei auf die Historiographie der Vorderen Propheten und weiterer biblischer Geschichtsbücher ein. Ein zweites 

Seminar mit dem Schwerpunkt «Bibel ah Literatur» widmet sich den literarischen Eigenschaften (Sprache, Stil, Gattungen eic.j der 

SdirrÜpropheten und biblischer Poesie. Düs dritte Seminar behandelt die ..Jüdische Rezept kinsges eh ich!» und Hermeneutik» von 

inner- und ausserbihli- schcr Rezepten bis zur rabhimschen. miitelaherlichen und späteren jüdischen Sdlri Auslegung. 

^ikihfikaiicmziett! 

Die Studierenden kennen die zentralen Themen und Inhalte der Hebräischen Bibel sowie deren literarische Charakteristika und rel 

Iglonsgeschic hl liehe Zusammenhänge. Sie sind in der Lage, Iwbräixche Bibehexte eigenständig exegetisch zu analysieren und unter 

ihalogischen, r cligiiwges ductuli ehen und weiteren GestehEspunkten zu diskutieren Darüber hinaus vertilgen die Studierenden über 

solide Kenntnisse der jüdischen Rezeptiönsgeschichte und deren hermeneutischer Entwicklungen, । 

Modul(teil)pröfung (Anzahl. 
Forni, Umfang): 

Hausarbeit, im Umfang von ca. 3 0,0 00 Zeichen (+/- 3.0 00) mil Leerzeichen. 3LP 

 

Ver a ns 1 allungen (Lehrlorment 
Kont^kl- zeit (in 

SWS) 

Prüfung^nebenleisiungen (Anzahl. Form, Umfang) 

Lehrveninslal tungsbegleiten- 

de ModuKteilp prilfunglcnl 

(Anzahl, Form. Umfang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo- 

dulprufung 

Bibel und Geschichte (Seminar)  T esTUJ   3 

Bibel als Lilerslui (Seminar) 2 Testai 
  

3 

RczeptiünsgcschUhic und 
Hermeneutik (Seminar) 

2 Tötut   5 

 

Häufigkeit des Angebots. Jedes Semester 

Voraussetzung für die TEI Inahme am Modul: Keine 

Anbielende Lehreinheil Jüdische Thcükxie 
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AuitugMitdcn ^iMliaien BekoiiiilniachLm^cnMr I® vom25 8 2017■ Selle848 874 

~ n■ Anzahl der Leist ungspunkta 
ITH BA 007: Aufbaumodul Rabbinuchr Lileraiui n 

Modular! (Pflicht- oder Wahl- Pllichiniudul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Quahfikntionsziele des Moduls: 

Inhalte 

Die Vorlesung führt in die rabbinische Literatur ein, indem sie Literarge schichte. Aufbau und Argumentationsweise von Mischna. 

Talmud und Midrasch vorstellt Die jeweiligen historischen und kulturellen Kontexte, intcr- textuelle Zusammenhänge sowie traditi-

onelle und wissenschaftliche Zugänge zur rabbinischen Literatur werden aufgezeigt 

Quallfikatinnttidte , 

Die Studierenden kennen die verschiedenen Epochen der rabbinischen Liiera tur und können die literargcschich! liehe und theologi-

sche Bedeutung von Mischna, Talmud und Midrasch gegeneinander abgrenzen. Sie kennen traditionelle Au^egungüpnnztpten 

ebenso wie Methoden textkritjscher Arbeit, literarischer und Infortexfueller Analyse und können diese anwenden Sie verfügen über 

Kenntnisse der wichtigsten rabbinischcn Schulen und Einzelpersönlichkeiten sowie wichtiger fexte der rabhinLschen Literatur 

Modul! reil)prüfung (Anzahl, Form. Umfang) 

Klausur uber 1 20 Min. mit textanalytischem Anteil. 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrlornien) Kontaktzeit (in SWS) 

Prüfangmchenlei stunden (Anzahl. Form, Umfang) 

Lehr vor ansial- lungsbeg lei-

tende Modul(Eed)- Prüfungen) 

{Anzahl, Form, Uni fang) 

A rbeits- aurwand 

gesamt (tn LP) Hr den Ab- schtues des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo- 

dulprdfung 

Einfühlung tn die rabbtnische Literatur (Mischna, Tal-

mud, Midrasch! (Vorlesung) 

2 Testat   3 

Rabbinische» Tcxtstudium 

(Seminar) 

2 Testat 
• • 

3 

Rabbinisehes Textstudium 

(Seminar) 

2 Tstil  
• 

3 

 

Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester 

Voraussetzung Gir die Teilnahme am Modul' Keine 

Anbietend Lchrdnheit Jüdische Hicüluxie 

 

■ITH BA 008; AulliawmodulHalaelfa 
Anzahl der Leistungspunkle (LP): 12 

Modulart (Pllich!- oder Wahlpflicht modulj: 

Pllichunodul 

Inhalte und Quahfikationsziclc des Moduls: 

Inhalte 

Die Vorlesung stell! die halachische Literatur, der halachische» Prozess und die wichtigsten Dezisoren vor Die Seminare widmen 

sich einzelnen halachi sehen Problemen und ihrer Beantwortung in der Guiachicnliteralur der verschiedenen religiösen Richtungen. 

Hierbei werden Kenntnisse der grundlegenden Methodik und der Facbtenmni vermittelt 

Quttlifikufi fmttltlc 

Die Studierenden kennen die wichtigsten halachischen Quellen und den Prozess der Herausbildung halachischer Entscheidungen <m 

Verlauf der jüdischen Rcligionsgeschichtc. Sic können ha lach ist hc Fragestellungen formulieren und ihre Beantwortung skizzieren. 

Sie kennen die theu logischen und methodischen Grundzüge von orthodoxer, konservativer und liberaler Haiacha und sind in der 

Lage, halachische Gutachten in der Fachliteratur und in Datenbanken zu recherchieren 
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Ausaug aus den Ärmlichen Bckanunmehurten Nr. 16 wem 25 8 Ih!?- Seite E48 W 

Modul!<dlJprüfungen (Anzahl. 
FÖRTH. Umfang): 

Eine der beiden Prüfung!formen 
Klausur, über l20MmH3 LP 
Hau&arbeiL im Umfang von ca. 30.000 Zeichen 1+/- 3.000) mit le er 7 ei eben. 
31 P 

 

Veranstaltungen (Luhrlärmen) 
Kontaktzeit 

(in SWS) 

PrOfungiJ leben lei st urigen (Anzahl, Form. Umfang) 

LehrveranstaL Tungs he glei-

tende MndulfTdl 1- prü-

fung(enj (Anzahl, Farm, Um-

fang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) Für den Abschluss des 

Moduls 

Für die Zulassung zur Mo- 

dulprilfung 

Vorlesung (Vorlesung) 2 Testat 
  

3 

Seminar < 3i <niti' ! 2 Testat • 
 

3 

Seminar (Seminar) 2 Testat   
3 

 

Häufigkeit des Angebots. Jedes Semester 

Vyraicsetiunft fiir die Ti.inahmc am Modi K as 

Anbieteode l.ehbnnheil: Jüdisch Theoloejc^  

J lll_BAJ®>: Aufbaumodul Lilurgk 

Anzahl der LEK hiJigspunkte (LP): )2 

ModuJari (Pflicht- oder Wahl* pflichimodul): 

Pfl.chtmodul 

Inhalte und QualiOkalionsziek des Moduls: 

Inhalte 

Das Modul vermiiieh einen Einblick in die jüdische Liturgiewissenschan. Gegenstand des Faches sind die Geschichte und Theologien 

der Texte sowie Praktiken von Wochentagen. Schabbmi. Festen. Fast- und Gedenktagen in der Synagoge und im privaten Raum. 

Die Gebetbücher (Siddur und Machsor) als die wichtigsten Quellen des Faches werden um eine Vielzahl von hulachisthen und äg-

gadi&ehmi Texten ergänzt. Die wichtigsten LiiurgiewhienjchafilerAmnen der Gegenwart, ihre Methoden und Positionen werden vor-

gestclh und knitsch hinterfragt. 

Die Mete ebene der Bedeutung von Liturgie im religiösen 1 eben allgemein, insbesondere aber in alten Strömungen des Judentums, 

werden iliuinaitsiert 

^Mikfikatkmsxieli 

Die Studierenden kennen die Grundlagen dar jüdischen Liturgie und 1 iiuz- giewissenschaA sowie ihrer wichtigsten Veructer- innen 

Sie sind ouskunfis- tkhig über die hüwnsdiE Entwicklung des Gebetbuches und des Synagugen- gone&diemt» und können die Uhtfr-

rüchiüde in den Liturgien der unterschied liehen De nominal tonen im Judentum identifizieren und theologisch deuten. Ausserdem 

find die Studierenden mit der lach»pazifischen Terminologie vertraut. 

Modul! t eil Jprüfuttg (Anzahl. 
Form, Umfang): 

Hausarbeit, im Umfang von ca 3 0 000 Zeichen {*/- 3.000) mit 1 eerzeichen, 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehtkirnienl 

Kontakt- 

ZÖl (in SWS) 

Prüflings neben] eisiungen (Anzahl. Form, Umfang} 

Lehrveranstal- tun gsbeglei-

ten- de Moduhteih- prüfun-

gien) (Anzahl. Form. Umfang} 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) Für den Ab 

Schluss des 

Moduls 

Für die Zulassung zur Mo- 

dulprUfung 

Vorlesung (Vorlesung) 
 

Testat 
  

3 

Seminar (Seminar) 
 

Testat 
   

Seminar (Seminar) 2 l es tat 
  

3 

 

Hüuligkeir des Angebots: Jedes Semester 

Voraussetzung Jur die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbn-tci.de l_Qj....nhcil __________________________________________  jydisc^c rhsolngic   
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Auss.iigausdcn AHIIIICIKH BeMmnlnwcliuiigen'Nr 161 ar 25 8Jss 17- Seile 848 tf?j 

iim o r J - V Anzahl dei Leistungspunkle 
JTHBA Ul0: Vertidungsiuodul Rabbjnjsdws Hebräisch/4 ramHiscn ^p^ ^ 

Modulan {Pflicht- oder Wahl- pflichunuduh: 

Pflichlniodnl 

Inhalte und Ohmlifikaiinnsziek des Moduls 

Inhalte 

Dit Sprachkurse Rabbinisches Hebräisch und Aramäisch bauen auf den in den vorangehenden Sprachkursen erworbenen Kenntnissen 

des Modernen und Biblisehen Hebräisch aul. Sie beinhalten eine Einführung in die Grammatik des babylonische» und palästinischen 

Aramäisch und zeigen Unterschiede zwischen dem Biblischen, Rab bi naschen und Modernen Hebräisch auf Die Studierenden erler-

nen den Umgang mit den entsprechenden wissenschaftlichen Wörterbüchern und Nachschlagewerken. 

QlklhflfiJiilMSZU.’te 

Die Studierenden kennen die Eigenarten von Morphologie und Syntax des Rabbinischtn Hebräisch und des Aramäischen Sie sind 

befähigt, zwischen dem Biblischen. Rsbbiiiischcn und Modernen Hebräisch zu unterscheiden Im Aramäischen verfügen sie über 

Grundkenntnisse der einzelnen Spraehshifen und kennen die Unterschiede zwischen palästinischem und babylonischem Aramäisch 

Die Studie runden sind in der Lage, milteischwere hebräische und aramäische Texte der rabbinischen Literatur mithilfe eines zwei-

sprachigen Wörterbuchs zu übersetzen, 

ModuKteiilprüfung (Anzahl. 
Form, Umfang} 

Klausur, über 12D Min..5 LP 

 

Veranstaltungen fl.ehrlbrmen) 
Koniakt- äeit 

fin SWS) 

Prüfti ngh ncbcnlci st ungen (Anzahl, Form. Umfang) 

LchrvcratisiaL tungsbegteiien- 

de ModulMei!)- prüfungfen) 

(Anzahl. Form. Umfang) 

Arheits- b ufwand 

gesamt (in LP) Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mö- 

dulpnlfting 

Sprachkurs (Kurs; 
    

J 

Sprachkurs (Kurs) 
    

3 

 

Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul* Keine 

Anbietende Lehre inheii JUdf ehe Hico!üP.e ____________________________________________________________________  
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Ausruf am den Atriditlicn DckniniirMKhungciJ Ki 16 vorn 25Ä.2W ■ 5m MU S?4 

Jill B^DII: AufbaumodulReiigiuwpädagogik und Homiletik 

Anzahl der Ltislungspunklc (LP): 12 

Mudularl (Pflicht- oder Wahl- pflichiiiiodulk 

Pflicht modul 

Inhalte und Qualtflkationszide des Moduls 

inhuite 

Zwei Seminare führen in die Grundlagen sowohl der allgemeinen als auch der speziellen jüdischen Religion*Pädagogik eih und geben 

durch zahlreiche prak- Jische Übungen Gelegenheit zum angewandten Lernen. Es wird verwind!, wie Unlerrichiseinheiten geplant 

Lernzielc formuliert und in adäquater didaktischer und methodischer Arbeit umgeselzt werden. Die Unterschiede zwischen Kinder-, 

Jugend- und Erwach^cnenarbdi und des Unterrichts in der Primer- und Sekundarstufe werden besprochen Ebenso werden Quellen fir 

jüdisches Uulerrichtsmaierial vorgesielli und weilcrem wickelt. Ein weheres Seminar dient der EinlDhrung in die Homiletik 

Qitcihfiitaiianxztete 

Die Studierenden Sind in der Lage, das erworbene theologische, pädagogische und historische: Wissen in unterschiedlichen Untern 

chtstor men im Religionsunterricht sowie in der offenen GeineindearbdE umzuselzen Sie sind vertraut mii Grundzügen der Didaktik, 

mit verschiedenen Methoden der Wissensvcr miltlung und haben im Rahmen der Gemeindearheil praktische Erfahrungen gesammelt 

Sie sind in der 1 age, eigenständig Unterrichtseinheiten Für unterschiedliche Altersgruppen zu entwickeln Darüber hinaus erwerben 

die Studierenden grundlegendes Wissen auf dem Gebiet der allgemeinen und jüdischen Homiletik. Sie sind in der Lage, Predigten. 

Diwre Tora oder ethisch orientierte lexiauslesungcn analytisch zu betrachten und eigene Predigten, Diwre Tora oder Reden zu ethische 

Fragestellungen und Werten zu verfassen und rhetorisch angemessen vurzutragen 

Modullteiljpruhing (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Hausarbeil, im Umfang von ua. 30.000 Zeichen (+A 3 000) mit Leerzeichen» 3 LP 

 

Veranstaltungen (LehHbrmen) 

Kontakl- zeit (in 

SWS) 

Prüfilngsncbeii leis tun gen (Anzahl, Form. Lmfangl 

Lehr vcranstal- lungehcglei-

ten- de Modul(tcit)- prü-

fung(en) (Anzahl. Form Um-

fängt 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Ma» 

dniprüfang 

RehgionäpAtfagugik (Vorlesung und Senn na/) 

2 T esm(    

Relieioiispndagogik (Seminar) 2 Testat 
   

Homiletik (Semtmir) 3 Testa) 
 

- 
 

 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 

Vermiss*'! zuiiy Ehr die Teilnahme am Modul. Keine 

Anbictendc Lch/cmheiL Jüdisdiu TliecJt^e   
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Auszug aussen AmtMehcn ssekBnnimactiuiiEEfl Nr lö vorn 25 8,2017 • Seile MH 874 

. « . . . _ * Anzahl der Leistun^spuukle 

JiH BÄ 012: Aurbaumodul Tcxtsfuuium Rabbnmchj? Literatur |LPf 11 

Modulart (Pnkhl- oder WahL pnictUTwdii!) 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationszicle des Moduls 

Inhalt 
Gegenstand des Moduls sind Texte der klassischen rabbinischen Literatur sowie der Literatur der Rischonim und Acharonim. Im 

Vordergrund stehen dabei Bibel- und Talmudkommentare sowie Kodexe des Jüdischen Rechts (Halacha). 

QualtfihiMmstitlc 
Die Studierenden erhallen einen Überblick über die Traditionsliteratur und können zwischen den verschiedenen Genres unterscheiden 

Sie sind it> der Lage, die Texte zu verstehen, Argumemiitioiismuster zu erkennen sowie inhaltliche und formale Beziehungen zu 

anderen Texten berzuslellen Schliesslich können die Studierenden bei konkreten theologischen oder halachischen Fragen die entspre-

chenden Werke heran ziehen imd benutzen 

ModuXteilJprüfüng (Anzahl. 
Form, Umfäne): 

Hausarbeit, im Umfang von ca. 30.000 Zeichen < V- 3.000) mit Leerzeichen. 3 LP 

 

Veranstaltungen (l.ehrfonnen) Kontaktzeit (in SWS) 

Prüfungsnehe Meinungen (Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstak lungsbcgleitcn- 

de ModüKwil)- prüfung(en) 

(Anzahl, Form. Umfang) Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo-

dulprüf ung 

Seminar (Seminar) 2 Testat 
 

• 3 

Seminar (Seminar) 2 Tesiat — r 3 

Seminar (Seminar) 2 Testat • 
 

3 

 

Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbielende Lehreinheit Jüdisclie Theologie 

 

JTII BA_0)3: Beruf «spezifische Kompetenzen für Kantorinnen und Kantoren tl Anzahl der Leistungspunktt jLP): 12 

Modulart (Pflicht- oder Wahl- 

pnichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualinkalionsziclc des Moduls: 

hlhirflr 
Im Mittelpunkt des Moduls steht das Erlernen des kantorafen Repertoires für die wichtigsten Gottesdienste des judisehen liturgischen 

Jahrs Es werden dabei verschiedene musikalische Traditionen berücksichtigt: Neben der klassischen Musik des liberalen deutschen 

Judentums des 19 Jahrhunderts (Sulzer, Lewandowski Naumburg) werden vor allem die ostcuropSisch-jüdisclie Synagogenmusik 

sowie die Musik der amerikanischen Synagogenkomponisten des 20. Jahrhunderts embezogea. 

QuMfikatHJMzw fe 
Die Studierenden sind Imstande, das Repertoire der Gottesdienste Ilir Schab- bat. die Hohen Feiertage, Pilgerfesie und kleinere Fei-

ertage selbstständig zu gestalten Sie besitzen notwendige musikalische Fähigkeiten und RepertoireMittel, um den Bedürfnissen von 

jüdischen Gemeinden unterschiedlicher religiöser Prägung zu entsprechen Ute Studierenden sind in der Lage, lokale musikalische 

Traditionen einzuordnen und durch eigene Repertoirevorsch age zu bereichern. 

ModuKteiDptUfmig (Anzahl. 
Form. Umfang): 

Musikalischer Vortrag, 'Iber 45 Min., 3 LP 
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Auszug aus den Amtlicnen Ocker «Hmachixigen Nr. 16 vorn 35 8 2H17 Smit 848 874 

Veranstaltungen 1 Lehrformen) Kontaktzeit lin SWS) 

Prühjngsnebe nie is lungert 
(Anzahl. Form. Umfang) 

Lehrvcranslal* lungsbegleüen- 

de Modul(teil)- prOfung(en) 

(Anzahl. Form* Umfang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) Für Jen Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo-

dulprüfung 

Repertoire Schabbai (Seminar) 

2 Musikalischer Vortrag (Iber 

15 Min 

  3 

Repertoire Hohe Feiertag? 

(Seminar) 

2 Musikalischer 

Vortrag Uber 

IS Min 

  3 

Repertoire Pilgerfeste und kleinere 1 eiertagef Seminar) 
2 Musikalischer Vortrag über 

15 Mit 

  3 

 

Häufigkeit des Angebots; Jedes Semester 

Voraussetzung Rir die Teilnahme am Modul: Keine 

Anhielende LehreinheiL' Jüdische Theologie 

 

ITH DA 014: Jüdische Musik 1 
Anzahl der Leisi ungspunkte (LP): 1 

Mödulnrt (Pflicht- oder Wahl- pflichlmodul): 

Pflkhtniodul 

Inhalte und Qualifikauonsziele des Moduls 

Inhalte 

Inhalt des Modi ist die Vermittlung von Grundkenntnissen über die Geschichte jüdischer Musik in einem breiten kulturhistorischen 

Kontext Das Wechselwirken von verschiedenen Elementen und Facetten jüdischer Musik wird unter Berücksichtigung des gleichzei-

tigen intensiven Austausches mit anderen musikalischen Kulturen behandelt. Ein Schwerpunkt des Moduls ist Weltliche jüdische 

Musik: Volkslieder in den Sprachen Jiddisch, Hebräisch und Ladino sowie jüdische Kunstmusik des 20. Jahrhunderts. 

Qml^iktilioiistiele 

Die Studierenden besitzen ein differenziertes Bild über diverse Erscheinungsformen jüdischer Musik in ihrer historischen Perspektive 

und lin kulturellen Kontext. Sie kennen die wichtigsten Gattungen jüdischer Musik und verstehen die Zusammenhänge zwischen der 

liturgischen und weltlichen jüdischen Musik. Sie sind in der Lage, jüdische Musik als komplexes Phänomen aufzufassen. das im regen 

Austausch mit anderen musikalischen Kulturen steht. Sie sind befähigt, die erworbenen Kenntnisse in ihrer praktischen – religiösen 

und kulturellen – Arben in jüdischen Gemeinden emzuseizen. 

Modul(teil)priifung (Anzahl, Form. Umfang): Hausarbeit, im Umfang von ca 30 ODO Zeichen (V- 3.000) mil Leerzeichen, 3 LP 

 

Veranstalt Lingen (Ldtrfarmen) Kontaktzeit (in SWS) 

Prüfungsnebenleist ungen (Anzahl. Form, Umfang) 

LehrveranstaL lungsbeg lenen- 

de Modul(teH)- prüfung(en) 

(Anzahl, Fomi, Umfang) 

Arbeits aufwand 

gesamt (in LP) Für den Abschluss des Mo-

duls 

FUt die Zulassung zur Mo-

dul prÜfung 

Einführung in die Geschichte der jüdischen Musik (Se-

minar) 

2 Testat •  3 

Jiddisches und hebräisches 

Lied, Kunsiniusik (Seminar) 

2 Testat   3 

 

Häufigkeit des Angebots: Winterscmaler 

Voraussetzung flh die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehn.-inheit Judjsche Theologie 
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AisEüp Aü&dtn Ainlll^riiBdtbflHtnMfiiuriBcnNr Iti türnjS 11-2017-Snfc MH UN 

.ITII_BA_0(5: Jüdische Musik 11 
Anzahl der Leis tun es punkte (LPJ: 12 

Modulan (Pflicht- oder Wahl- pfljcliunodul)! 

Pflichunodijl 

Inhalte und Qualifikationsjie le des Moduls; 

Inhalte 

Im Zentrum des Moduls steht der Individualunterricht durch eine/n betreuenden Kantor/in. der dem Erwerb von Grundkompetenzen 

im kantoralen Fach dient, u n. Erlernen von verschiedenen Arten von Nussach und Überwinden von vokaltechnischen Problemen Die 

in anderen Modulen angeeignctcn he- rufsspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten werden mithilfe des/der Indivi- dualbetreuers/in 

systematisch erarbeite! und vertiert sowie in praktischer Arbeit in einer jüdischen Gemeinde erprobt. Ein Schwerpunkt des Moduls 

ist das Erlernen von musikalischen Formen, die bei Ritualen des individuellen Le- benszykhis verwendet werden. Das Modul wird 

durch ein weiteres Seminar in Geschichte jüdischer Musik ergänzt, das sich auf regionale Traditionen und Entwickhingslinicn nm 

Beispiel ausgewähltet Kompositionen konzentriert. 

Qualiftkatmwsiieie 

Die Studierenden verfugen über wesentliche kantorale Kompetenzen die sie zur selbständigen Arbeit in einer jüdischen Gemeinde 

befähigen. Durch den regelmässigen Individualunterricht eines erfahrenen Kantors I einer Kantorin sind sie in der Lage, die erwor-

benen Kenntnisse und das erlernte Repertoire fllr musikalische Gestaltung der Liturgie einzuscizcn Sie sind ausserdem imstande, 

Rituale des individuellen Lebenszyklus von Gemeindemitgliedern sowie spezielle Gemeindeveranstaltungen und festliche Aktivitäten 

als Kantoren und Kantorinnen mitzugestahen 

Modullteiljprtifieig (Anzahl. 
Form. Umfang): 

Praktikum, im Umfang von . Rtl Stunden und Bericht im 1 Intfang von 10.000 

Zeichen mit Leerzeichen. 6 LP 

Lchrveranstahungsbegleirende ModuKieilJpnllungten; finden Sie nachfolgend. 

 

Vera röt al hingen (Lehrformer) 

Kontakt- ztü (in 

SWS) 

Prüfungsnebe nie isnm gen (Anzahl, Forni. Umfang) Lehrvera rislal- 

tungs begleitende 

MndukteiJ)- prü-

fungfen) (Anzahl. 

Form, Umfang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) Für den Ab- schlus* des 

Moduls 

Für die Zulassung zur Mo- 

dulprtlfung 

Individua) Gsnional Coaching (Seminar) 

2 Musikalischer 

Vertrag Über 15 Min 

  3 

Geschieh:» der jüdischen Musik (Seminar! 

2   
Klausur 160 
Mu 1 

3 

 

Häufigkeil des Angebots J «des Semester 

Voraussetzung ssh die Tcünahme am Modul Kone 

Anhietende LehreinheiL Jüdische rhcülugw 
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JTH_BA_0J£; BüchcJor-Kolloquium Jüdisch* Theologie 
Anzahl der Lcisuingspiinkte (LP): 3 

Modulare (Pflicht- öd» Wahi- pfllchtmodulf 

Pfichimodn! 

Inhalte und Qualifikation»)»!? des Moduls: 

Muiitc 

Ilas Modul ermöglicht den Studierenden die individuelle Verhefung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem Feld dci jüdischen 

Religion und synagogalen Musik. Da* Kolloquium unterstütz: die Studierenden bei der Tltemen- fiitdung. eigensUindigen Fomin 

Inning eines Forschung! problems. Lderalur- fecherche und Strukturierung ihrer Arbeit. 

Die Studierenden wählen das Thema der BacheJorarbcit in Absprache mit dci betreuenden I ehrkraft selbst 

^üHfifitrtioHs liefe 

Die Studierenden können 

- eine wissenschaftliche Fragestellung entwickeln, die skeh im Rahmen einer Bachelorflrbeil beantworten lässt. 

ein Fürahungsprohlcm hi FwschuncÄSchtitte erlegen sowie angemessen darstellen, 

die wesentliche Quellen- und Förschimgslitenihir recherchieren und angemessen darsiEÜen. 

- auch mündlich eigene Hypothesen darstellcn und somit eine wissenschaftliche Position tun nehmen und verteidigen. 

Modul! le iljprtl Tung (Anzahl. 
Form. UmfangJ: 

l.enrvcraasialinngsbegk:itcndc ModuKteilfprlfunglcn) finden Sie naclilbl- Hcpd 

 

Versos taltnagen (LehrFarmen) 
Kentaktzeit 

(in SWS) 

Prüfungsncbenteistungen ( Anzahl. Fann. Umfang) 

L ehrvernnsutl- tungsbeglei-

ien- de Modul(tcil)- prü-

funglcti) (Anzahl. Form. Um-

fang) 

Arbens- aufWarid 

gesamt (in LP) Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mö- 

dulprüfung 

Kolloquium (Kolloquium) 

2   

Referat im Umfang von 90 

Minuten (unhe- llütet J 

3 

 

Häufigkeit des Angebots: SoimnerseniEster 

Voraussetzung fUr Jie Teilnahme um Modul Keine 

Anhictende Lehre in heil Jüdische Theotegic 
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Anhang 2: Exemplarische Studien verfauüpläne 

Studienverlaufsplan Bachelör Jüdische Theologie (ohne Schwerpunkt) 

 

Modulbczeichnung 
tMhsemcslrr 

1 2 3 4 5 0 

JTH_BA 001 
Bwsismodul Akademische und Fachspciifisclie 

Grunrikompclenzen Jüdische Theologie (12 IP) 

      

 T uiorium 3      

 
Seminar Grundwcrke der Jüdischen Theologie 3 

     

 Seminar Einführung in die Bibel Wissenschaft  J     

 Klausur/Hausarbeit  3     

 Studium Plus < 18 LP)       

 
Verunstaltung 

   
3 

  

 Veranslallunu      3 

 Veranstnltiw     1 

 
Veranstaltung 

   
3 

 

 Veranstaltung     6  

JTH BA 1105 
Basismodul Jüdische Religion und Philosophie (12 LP) 

      

 

Vorlesung Jüdische Rebgionsgeschichte im Überblick 

 3     

 
Vorlesung Philosophie 3      

 
Seminar Reform- und Koiiwcvahve/Mufarii 

Strömungen im Judentum 

3      

 Klausur  3     

JTH_BA_IHK> 

Basismodul Hebräische Bibel und Exegese <12 LP) 

      

 Seminar Bibel und Geschichte   3    

 Seminar Bibel als Literatur    3   

 Seminar Rezcplionsgcschichte und Hermeneutik   3    

 
Hausarbeit 

   
3 

  

JTH BA 007 Aufbeumodui Rabbinisehe Literalur (12 LP) 
      

 Vorlesung Einführung in die rabbinuchc Literatur    3   

 
Seminar Rabhimsches Textstudium 

    
? 

 

 
Seminar Kahbinisthes [cxtstudium 

    
3 

 

 Klausur/Hausjirbeit     3  

JTH BA 008 Aufbauinodul llalacha (12 LP)       

 Vorlesung    3   

 Seminar    3   

 
Seminar 

    
3 

 

 
Klausuf/Hausarbeil 

    
3 

 

JTH B A 00» Aufbaumodul Liturgie (12 LP) 
      

 
Vorlesung 

  
3 

   

 
Seminar 

  3    

 
Seminar 

      

 
Klausur/Haiisarbed 

  
J 

   

LIEG BA (101 Modernes Hebräisch f 12 LP) 
      

 Sprachkurs 8      

 Klausur 4      

LEG B A 002 Biblisches Hebräisch (12 LP)       

 
Sprachkurs 

 
8 

    

 

Klausur – iinlndlichc Prüfung (Hehraicutn Bibel) 

 4     
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LEG BA 003 
VcTtirfungsriiodul Modernes Hebräisch und 
Biblisches Hebräisch (9 LT) 

      

 Sprachkurs   3    

 Sprachkurs   3    

 Klausur + mündliche Prüfung   3    

JT1I_BA 010 VertjefuHgsmodul Rabbinisches Hebräisch/ 
Aramäisrh (9 l P] 

      

 Sprachkurs    3   

 Sprachkurs     3  

 Klausur     3  

JTIIBAOII Aufbaumodul Refigionspfidagogik und 
Homiletik (12 LP) 

      

 Vorlesimg/Seminar RelisionspAdanoeik   J    

 Seminar Relicumsphdacocik    3   

 Seminar Homiletik    }   

 Hausarbeit    3   

 Wahlpflicht bereich (12 LP)       

 Veranstaltung      3 

 Veranstaltung      3 

 Veranslaltuno      3 

 1 lausarbcii      3 

REL BA 016 Aunmuntodul ändere Religionen (12 LP)       

 Vorlesung/Seminar Christentum 3      

 Vorlesung/Seminar Islam 3      

 Seminar  3     

 Klausur/Hausarbeit  3     

Jill BA_01* 
Bachelor-Kulloquium Jüdische Ihcologie (3 LP) 

      

 Kolloquium      3 
 Bachelors rbeit (9 I Pi      9 

 Summe 30 311 30 30 30 30  

Sitidienverlaufsplan Bachelor Jüdische Theologie nul dem Schwerpunkt liberales Rabbinal 

 

Modul Bezeichnung 
1 ochsemester 

 

1 2 3 4 S 6 

J lll_BA_001 
Baiisnmdul Akademische und fnchs pazifische 

Grundkompetenzen Jüdische Theologie (12 IP) 

      

 T utorium 3      

 Seminar Grundwerke der Jüdische Theologie       

 Seminar junfilhrung m die Bibel Wissenschaft  3     

 Klaus ur/Hausarbeit       

JTII_BA_002 Berufsspezifische Kompetenzen für Rabbine- rinnen 

und Rabbiner (liberal) (1 8 LP) 

      

 Seminar Gemeindeaulbau I    3   

 Seminar Genieindeaulbau II      3 

 Seminar Finfiihrung in Seelsorge    3   

 Seminar Seelsorge vertiefend     1  

 Gememdcpt akukn     6  

jnTBA_M15 Basismodul Jüdische Religion und Philosophie 112 

LP) 

      

 Vorlesung Jüdische Religionsgescliichte im Über-

blick 

 3     

 Vorlesung Philosophie 3      

 
Seminar Reform- und Konscrvaiivc/MaMrii 
Strömungen im ludenuim 

3      

 Klausut  3     
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JTHBAOfl* 

Barirmodul Hebräische Bibel und Etegese (12 LP) 

      --------- 
1 

 Seminar Bibel und Geschichte   3    

 Seminar Bibel als Literatur    1   

 Seminar Rezepbonsge^hichlt und Hermeneutik   3    

 1 iausarbeil    1   

JIH BA 007 Aulbgim dul Rabbinirunc Literatur (12 I P)       

 Vorlesung Einführung in die rabbinische Literatur     3  

 Seminar Rabbinisches Textstudium      3 

 Seminar Rabbinischo Tevslndium       

 Klausur       

JTH BA 008 Anlbaumodul Haiacha(l2 LP)       

 Vorlesung    3   

 Seminar    3   

 Seminar     3  

 Klausur/Hausarbeit     ?  

TU B A 009 Aufbaumodul Liturgie (12 LP)       

 Vorlesung   3    

 Seminar   3    

 Seminar   J    

 Klausur/Hausarhcii   3    

LIEG BA 001 Modernes HehrHlsrh 112 LP)       

 Sprachkurs 8      

 Klausur 4      

L EG BA 001 Biblischer Hebräisch112 LP)       

 Sprachkurs  8     

 

Klausur ' mündliche Prüfung lHebraicum Bi bell 

 4     

LEU BA_003 Vrrlielungsmodnl Modernes Hebräisch und 
Biblisches Hebräisch l 9 LP) 

      

 
Sprachkurs 

  
3 

   

 Sprachkurs       

 Klausur – mündliche Prüfung   3    

jrH_BA_010 Verlicfuiigsmodul Rabbinischex Hebräisch 
MramSiseh (9 LP) 

      

 Sprachkurs    3   

 Sprjchkur»     3  

 Klausur     3  

Jill BA_on Aufbaumodul Relissionspädagogik und 
Homiletik 02 LP) 

      

 Vurlesung/Seminar Rdigiunspädagögik   3    

 Seminar Rdigionspädacoeik    3   

 Seminar 1 tnmilctik    3   

 Hausarbeit    3   

l EG BA 004 Bashmodul Geschichte und Kultur (12 LP)       

 Vorlesung Jüdische <«eschichie      3 
 Vorlesung* Seminar      3 
 Seminar      3 

 Hausarbeit      3 

REL BA 016 Aulbsun* •iul Andere Religionen (12 LP)       

 Vorlesung Seminar Christentum 3      

 Vorlesung! eminar Islam 3      

 Seminar  3     

 Klausur/) lausarbeil  3       
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JTH_BA_ÜI6 
Bachelor-Kolloquium Jüdische Tlwologie (3 
LP) 

      

 
Kolloquium 

     3 
 Bachelorarbeit (9 LP)      9 
 Summe 30 30 30 30 30 30  

Studienverlaufs plan Bachelor Jüdische Theologie mit dem Schwerpunkt konservatives (Masotti) Rabbinat 
 

ModulbezdchnunK 
Fachscmcster 

1 2 3 4 5 6 

JTH_BA_001 

Hnsl^mndul Akademische und fach spezifische 

Grund komp etenz^n jüdische Theologie (12 LP) 

      

 Tutorium 3      

 Scminur Ürunducrkc der Jüdische Theologie 3      

 Seminar Einführung in die Hitzel Wissenschaft       

 Klausur/Hausarbcit  3     

JTH BA .003 Bern fas peri fische Kompetenzen lÜr Rubbine- rin-

nen und Rabbiner (18 LP) 

      

 Gerne Ind eaut bau      3 
 Seminar Beil Midrasch    3   

 Seminar Reu Midrasch      3 

 Seminar Einführung in SreLorge    3   

 Seminar Seelsorge vertiefend     3  

 Gemeinde praktika     3  

J3H BA_00S Bukmodul Jüdische Religion und Philosophie (12 

LP) 

      

 Vorlesung Jüdische Reügronsgcschichle im 1 ber-

blick 

 
3 

    

 Vorlesung Philosophie 3      

 Semi nur Reform- und Konservative.'Masotti Strö-

mungen im Judenlum 

3      

 Klausur  3     

ITH_ BA. 006 

Basismodul Hebräische Bibel und Exegese 112 LP) 

      

 Seminar Fibel und Geschichte   3    

 Seminar Bibel ah Literatur    3   

 Seminar Rezeption* EC schichte und Hermeneutik   3    

 Hausarbeit    3   

ITH BA 007 Aulbauirindul Rabbinilsche Literatur (12 1 P)       

 

Vorlesung Einführung in die rabbinisclte Literatur 

   3   

 Seminar Rabbinisches Textstudium     3  

 Seminar Rabhinisches Textsiudiurn       

 
Klausur     

3  

■ITH B A OOS Anibuinuirliil ««lieh» 111 LP)       

 Vorlesung       

 Seminar    3   

 Seminar     3  

 Kia usur/Hausarbeil     3  

.ITH BA 009 Aufbaiimadul Liturgie (12 LP)       

 Vorlesung   3    

 Seminar   3    

 Seminar   3    

 Klausur/Hausarbej   3    

CEC BA 001 Modernes HehrÖisch 112 LP|       

 Sprachkurs «      

 Klausur 4     
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EEG B A 002 Biblisches Hebräisch HZ LP) 
      

 Sprachkurs  8    

 --------- 
1 

 

Klausur * mündliche Prüfling (HebraiCüm Bibel) 

 4    

LEGBA00J Vertiefungsmoiiul Modernes Hebräisch und 
Biblisches Hebräisch (9 LP) 

    

 Sprachkurs   3   

 Sprachkurs   3   

 Klausur – mündhehe Prüfung   3   

JTH BA 010 Vertiefungsmodul Rabhinisches Hebräisch /Aram-

flfcch (9 LP) 

      

 Sprachkurs    3   

 Sprachkurs     3  

 Klausur     3  

JTFI_BA_OI1 AuFbuumodul Rdigiompfliiagogik und 
Homiletik (12 LPl 

      

 Vorlesung/Seminaj RdiEJünspüdacogik   3    

 Seminar RcligK'n^padiigö^k    3   

 Seminar Homiletik    3   

 Hausarbeit    3   

JTU_BAJII2 ^ufbaumodul Teufet udium Rabhiniscbc Literatur 

(12 LP) 

      

 Seminar      3 

 Seminar      3 

 Seminar      3 

 Hausarbeit      3 

LEG BA 004 BMuknicidul Geschichte und Kultur i 12 LP)       

 Verlesung Jüdische Geschichte  .1     

 V orlcs un y 'Sem i nar t      

 Seminar 3      

 Hausarbeit  3     

JTT3BA1H6 

Bachelor-Kolloquium Jüdische Theologie (3 LP) 

      

 Kolloquium      3 
 BachelourbeltlO LEI      9 
 Summe JO 30 30 JO 30 J0  

Studienverlaufsplan Bachelor Jüdische Theologie mit dem Schwerpunkt Kantoral 
 

Mod u Ibezeic hn lang 
Fachte mrstcr 

l 2 3 4 5 6 

JTH BA 001 

Basismodul Ahndemisrhe und farhsprdfisebe 

Grundkompeceuzen Jüdische Theologie (12 I.PI 

      

 1 utarin in 3      

 Seminar Grundwerte der Jüdischen Theologie 3      

 Seminar Linfühcune in Jie Bibel wissenschan  3     

 KlausuHHausarbeit  3     

.ITH_BA 004 Berufsspezifische Kompetenzen Für Kamuren l (J» 

LP) 

      

 Seminar Gcmeindcaulbnu    3   

 Seminar Übung KantiHationen I    3   

 Seminar Übung Kantillationen II    3   

 Seminar Einführung in Seelsorge    3   

 Praktikum     6  
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J1HHA 005 

Basismodul Jüdische Religion und Philosophie 112 

tn 

      

 Vorlesung Jüdische Rdigüwgcschichte im 
Überblick 

 3     

 
Vorlesung Philosophie 3      

 

Seminar Reform- und Koiucrvativc/Musdrli Strömungen im Judentum 

3      

 Klausur  3     

.1III BA .006 
Batiumodul Hebräische Bibel und E»cgese tU LP) 

      

 Seminar Bibel und Geschichte   1    

 Seminar Bibel als Literatur    3   

 
Seminar Rczeptionsgcschichir und Hermeneutik 

  3    

 Hausarbeit    3   

J IH BA 907 Auft»um<>dul Rabbiniscbe Literatur <12 LP)       

 Vorlesung Einführung m die rabbinische Literatur     1  

 Seminar Rabbinisches Texlsludium      3 

 Seminar Rabbinisches fexLludium      * 

 Klausur      3 

JTH-BAJH3 
Berukspezifisdie Kompetenzen für Kantorinnen und Kantoren 11 

mm 

      

 
Seminar Repertoire Schabbai 

    3  

 
Seminar Repertoire Hohe Feiertage 

    3  

 

Seminar Repertoire Pilgerfeste und kleinere 
Feiertage 

    3  

 Musikalischer Vortrag     3  

JT H B A DIW Aulbaüjnodul Liturgie (12 LP)       

 Vorlesung   3    

 Seminar   3    

 Seminar   3    

 
KJausut/Hausarbeil 

  
3 

   

ITC BA 001 Maderaes HehrSiirh 112 LP)       

 8 -*nktir~ 8      

 Klausur 4      

LEG BA 002 Biblisches Hebräisch (12 LP)       

 
Sprachkurs 

 8     

 

Klausur ^ mündliche Prüfung (Hebraicum Ri- bei) 

 4     

ITH BA UH Jüdische Musik 119 LP)       

 

Seminar Hhififttrung in die Geschichte der jüdischen Musik 

  3    

 

Seminar Jiddisches und hebräisches Lied. Kunstmusik 

  3    

 Hausarbeit   3    

,ITH_BA_01B 
Veniefungsmodul Ritbhi irisch es Hebräisch) Aramäisch (9 LP) 

      

 
Sprachkurs 

   3   

 
Sprachkurs 

    3  

 Klausur     3  

J1H BA Oll Aulbattmödul Religionspädagogik und 

Homiletik (12 LT) 

      

 Vorlesung/Seminar Rei igions Pädagogik   *    

 
Seminar Rcligionspadagogik 

   
3   

 Seminar Homiletik    3   

 Hausatbai    3     
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LEG BA 1104 Basisnkodul Geschichte und kuhur (1 2 I P) 
     

 Vorlesung Jüdiscln (iesdneme  3     

 VnrkSunf/Scirnin.lr 3     

 Seminar 3      

 Hausarbeit  3    

JTH BA 015 Jüdische MusiklKR LP)       

 Seminar Geschichte der Jüdischen X! usik     3  

 
San mar Individual Cantoml Ceni: hing 

      

 Praktikum       

Jill BA 01* 

Bachelor-Kolloquium Jüdische Theologie (3 LP) 

      

 Kolloquium      1 
 Bache lürarbcit (9 LP)      9 
 Summe 30 30 30 30 30 30 
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Anhang 25 

Erste Sntzung zur Änderung der fach- 

spezifischen Studien- und Prüfungsord- 

nung für das Bachelorstudium im Studi- 

engang Jüdische Theologie an der 

Universität Potsdam 

Vom 21. Februar 2018 

Der Fakuitätsral der Philosophischen Fakultät der Universität Potsdam hat auf der Grund-

lage der J§ 19 Abs. I und 2, 22 Abs. 2 sowie 72 Abs. 2 Nr I des Brandenburgischen 

llochschtilEesetzes vom 28 April 2(114 (GVB I. 1/ 14. (Nr I8)|, zuletzt gelindert durch 

Art 2 des Gesetzes vorn I. Juli 2015 (GVB1.I/I5. [Nr. 18]) in Verbindung mit der Verord-

nung über die Gestaltung von Prüfungsordnungen zur Gewährleistung der Gleichwertig-

keit von Studium. Prüfungen und Abschlüssen (I lochschul prütungsverordnung - HSPVt 

vom 4. März 2015 (GVBI11/15. [Nr. I2|l in Verbindung mit An. 21 Abs 2 Nr. I der Grund-

ordnung der Universität Potsdam vom 17. Dezember 2009 (AmBek. UP Nr 4/2010 S, 60). 

zuletzt geändert durch die Vierte Satzung zur Änderung der Grundnrdnung der Universi-

tät Potsdam (Grundt>1 15 November 2017 (AmBek. UP Nr. 19/2017 S. 1039), und § 1 

Abs. 2 der Neufassung der allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die nicht lehr-

amtsbezogenen Bachelor- und Mosierstudiengänge an der Universität Potsdam vorn 30 

Januar 2013 (BAMA-O) (AmBek. UP Nr 3/20I3S 35), zuletzt geändert am 24 Feb-

ruar2OI6 (AmBek. UP Nr 7/2016 S. 560), am 21 Februar 2018 folgende Salzung erlassen 

1 

Artikel I 

Die fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung Ilir das Bachelorstudium m Studte-

tigarig Jüdische Theologie au der Universität Potsdam an der Universität Potsdam vom 

15. Februar 2017 (AmBek. UP Nr. 16/2017 S. 848) wird wie folgt geändert 

I 5 1 wird um die Absätze 10 und 11 ergänzt: „(10) Biblische Archäologie: Gegenstand 

des Ba- chclorstudiengangs Jüdische Theologie mit dem Schwerpunkt Biblische Archäo-

logie sind die jüdische Religion und die Biblische Archäologie Der Studiengang befähigt 

die Studentinnen und Studenten, theologische und ethische Fragestellungen sowie The-

men der Biblischen Archäologie in ihrer historischen Entwicklung sowie im Kontext ak-

tueller wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Diskurse zu verstehen, selbstständig zu 

analysieren und zu bearbeiten Hierzu erwerben die Studierenden grundlegende Fochkci-

intnisse in den unterschiedlichen Disziplinen (siehe § 6). Diese vermitteln ihnen wissen-

schaftliche Grundkomperetizen sowie frehspezi 

tische Methoden und deren Anwendung. Darüber hinaus erwerben die Studierenden so-

lide Kenntnisse tn den Quellensprachen Hebräisch und Aramäisch. 

(II) Der Studiengang vermittelt akademische Grundkoinpetenzeit und benifsspezifische 

Kompetenzen im Bereich der Biblischen Archäologie. Hierzu zählen Kenntnisse der ma-

teriellen Hinterlassenschäften und ihrer kulturellen Bedeutungen In den Ländern der Bi-

bel sowie Kenntnisse zu Siedlungsplätzen. Grabungstechniken und naturwissenschaftli-

chen Methoden, Außerdem nehmen die Studierenden an einer Lehrgrabung teil. 

Durch das Studium der Jüdischen Theologie mit dem Schwerpunkt Biblische Archäolo-

gie erwerben die Studierenden Kompetenzen, die sic neben der akademischen Laufbahn 

für berufliche Tätigkeiten in Bereichen qualifizieren, die mit Biblischer Archäologie. jü-

disch-religiöser Praxis und der Vermittlung von jüdischer Religion zu tun haben. Hierzu 

zählen Tätigkeiten in jüdischen Institutionen, in der Publizistik, im Kuliurbereich oder 

im Bildungssektor." 

2. S 4 Abs, I Salz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Es kann ohne Schwerpunkt sowie mit den Schwerpunkten liberales Rabbinat, konser-

vatives (Masortl) Rabbinat. Kanlorat sowie Biblische Archäologie studiert werden." 

JTH_BA 007 Aulbaumodul Rabbinische Literatur 12 

 

JT11_BA 020 

ersetz: 

Genetunigi durch den Prasidenien der Untveniiat l'nadum um 

10. April 20m. 

Aufbaumodul Rabbinische Literatur und 

Ha- lacha 

4. In J 6 wird hinler Abs, 4 folgender Absatz einge- lilgt: 

„(5) Das Bachelorstudium im Fach Jüdische Theologie mit Schwerpunkt Biblische Ar-

chäologie setzt sich wie folgt zusammen: 

 
Titel des Moduls LP 

 

1. Pfliclltniodule (141 LP) 

 

JB1 BA Ü05 

Basismodid Jüdische Religion und Philoso-

phie 

12 

JTI !_BA_006 

Bns.smadul Hebräische Hibui und Exegese 

12 

JTH BA 007 

Aufbaumnduil Robbin i- schc Literatur 

12 

JTII OA 008 Aufbaumodul Haiacha 12 

Jill BA 0(19 Autbaumodül Liturgie 12 

UEG BA O0I Modernes Hebräisch 12 

UEG BA 002 Biblisches Hebräisch 12  

3. In 6 0 Abs 4 Wird die Zeile 

durch die Zeile 
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LIEG BA no3 
Vertiefungsmodul Modernes Hebräisch und 

Biblisches 

 

JTH_BA_010 Valisfungsmodul Rab- bini-

sches Hebrä- isch/Arum-

Sisch 

9 

JTH BA 017 

Basismodu) Einflllininp In die Biblische Ar-

chäologie 

12 

HEG BA (104 Basismodul Geschichte und Kultur 12 

JTH BA 018 
Aulbaumodul Biblische Archäologie 

12 

JTH BA 0)6 
Bachelor-Kolloquium 
Jüdische Theologie 

3 

 11. Bachelor» rueu 9 

 Summe der tu abwi- 

virrrnden PHichimo* 

dulc* Bache loi arbeit 

ISO 

 Hl. Schldnselkümpe len-

zen 

30 

JTII BA 001 
Basismodnl Akademische und fach spezifi-

sche Gnindkompelenzcn Jüdische '1 heolo-

gie 

12 

 

Beruh l>ldip»i fische Kompetenzen 

(nach § 23 Abs. 6 RAMA-O) 

 

ITH BA DI» 

Brrufsspwifische Koin- pittenzen fix den 

Schwerpunkt Biblische Archäologie 

18 

 Summe iso 
Hierdurch werden die Absätze S und Özufi und 7.
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5. In Anhang I; Modul kau log wanden hinter dem Modul ITH BAJH6 die Module in Anlage I zu dieser Satzung eingelegt 

6. In Anhang 2 Siudienvidaulsplfinc Stu dien Verlaufs plan Bachelor Jüdische Theologie mit dem Schwerpunkt Kanturat werden die Folgend in Zeilen 

Älitbaumixlul Kabbln wehe Literatur (12 LP) 
VörlciuRg rinfunning in dir idib niäthc Literatm 

J»cniijiHH3j-ihhin^ _______________________________________________  

Strninai Rohbinischcs R-xtrtudiun] 

Klausur 

durch die Zeilen in Anlage 2 dieser Satzung ersetzt 

7. In Anhängig Si udienv erlaulsplane wird hinter dem Studien verlauft plan Bachelor Jüdische Theologie mH dem Schwerpunkt Kantomt die Anlage 3 zu dieser Satzung tiganzt 

Artikel 2 

(1) DICH Satzung tritt am l äge nach der Veröffentliichung in der. AmiIkhen Bekanntmachungen der Universität Potsdam in Kraft. 

42) Auf Studierende, die diu Modul JTH BA 007 Aufbau nm du I Rahhinlschc Literatur vor in Kraft irden dieser Satzung bereits belegt oder ab so Iv teil haben, Hoden dir Änderungen des 

Moduls keine Anwendung. 

Artikel 3 

Der Dekan der Philosophischen Fakultät wird beauftragt, die fach spezifische Studien- und Prüfungsordnung Rlr das Basshebisturiium im Stadtengang Jüdische Theologie an der Universität 

Potsdam iti dei Fassung dieser Ätt- deiungäsnlzung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Potsdam veröffentlichen zu lassen  

JTU BA 007 
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Ablässe I: 

JTH BA 4917'QMsismüdül Einführung in die BibliNdit Archüdkigü Anzahl der Leistungspunkw (LP) 12 

Müdularl fPssicht- oder Wohl- pflkhtmodull 

Pflicht modal 

Inhalte und OualilikHlionsziele des Moduls 

Inhalt 

Das Modul dieni der Vermittlung von Gruiidkcnntnisscn Uber die materielle Hinterlassenschaft und Kultur in den Ländern der Bibel, 

mit Schwerpunkt Israel, die ZU biblischen Texten in Beziehung gesela werden. Ziel ist es. anhand materieller Kulturen die Lebe ns 

umstände der jeweiligen Zeit zu rekonstruier ter». Vermittelt werden dazu geographischer und historischer Rahmen, Far- schungs-

geschichte. ein Fundüberblick sowie die Anleitung zur Recherche und zur Anwendung relevanter Publikationen. 

{yuallJi^iilM^^c 

Die Studierenden verlbgen Ufaer ein Grundwissen zu aichäologischen Fundzu* rammen hängen in ihren chronologischen Abfolgen 

sowie dertti Untersu chungscrgi'bnisMHi und können diese im Kontext biblischer Literatur einord- iren Zudem sind SIE imstande, 

eine bibelarchäologische Fragestellung anhand eigenständiger Liieraiui itcherche zu bearbeiten und entsprechende Ergebnisse zu 

präsentieren 

ModtilKelDprüfung (Anzahl, Form. Umfang) 

Hausarbeit im Umfang von JO.ÜDÜ Zeichen, 3 LP 

 

Veranstaltungen iLehrlonncni 
Kontaktzeit 

fin SWS) 

Pdifitngsnebcnleialiinger i Anzahl. Form, Umfang | 

LehrveranstaL lungsbegi ei-

ten- de Modui(teilF prü-

fun^tenl iAnzahl. Farm. 

Lim fang} 

Arbeitsaufwand ge-

saml (in LP} Für dcti Ab- uhliss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mn du 

Ip rü hmg 

Vorlesung 2 Testat 
  

3 

Seminar (Setnöwj 2 Testat 
  

3 

Seminar (Semina»] 2 Testat 
  

3 

 

Häufigkeit des Angebots' Vorlesung nur WiSe, Seminare im WiSe und SoSe 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anhiytpnftt1 1 .ehrqjnhei! JÜdÜchf Fhcalogic 
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JTI1 BA 018: Aüfbuumodul BiHisehr Archäologie Anzahl der Lcistungspunktc (LPL 12 

Modular! (Pflicht- oder Wahf- pflkhlmodulj. 

PPichtmcdul 

Inhalte und Omlilikitioniaele dej Modul® 

bltfilJi 

Gegenstand des Moduls sind aussagekräftige Fundplölze und die vertiefende Vermittlung einzelner Gattungen (zB Architektur. Kera-

mik, Bildwerke} der Gir die südliche Lcvame relevanten Fundgruppen. Dazu gehören Fumien. Materialien Heriiellungstechrtiken und 

Funktionen nialerielkr Funde sowie deren ikonögraphische und lypolögtsche Einordnung. Vermuten werden Dade- rungsk rite neu 

und -Methoden sowie deren Fragestellungen hinsichtlich der Kontextuslisierung des jeweilige» Kuhurraumes 

{jwalifik aiioti&2it>le 

Die Studierenden können auf der Grundlage ihres Faktenwissens Aussagen über die relevanten Fund gruppen der Späten Bronzezeit 

bis ins 1, Jahrhundert n. d Z. und deren ganuugsspezifische Daren (reffen und diese anhand ihrer epoclienbedingten Ausprägung 

einordnen Sie können Interpretaiiomonsätze zur Analyse materieller antiker Kulturen reflektiert beimeikui Zudem Und sie mit Metho-

den der Beschreibung, inhaltlichen Darstellung und formalen Kategorisierung von Funden vertraut und können deren inhaltliche Aus-

wertung zu biblischen Überlieferungen kritisch in Bezug setzen 

ModuKteillp-ifung (Anzahl. 
Form, tJmfaiig): 

UaiiMrbcti im Umfang van 10USO Zeichen, 5 LP 

 

Vernnslaliungcnfl ehrfonmrn) Kontaktzeit (in SWSl 

Priiftuigs neben lei stunden 
(Anzahl Form, Umfang) 

l.ehrvcnnsial- tungsbeglei-

ten- dc ModiiKteif b prU-

fung(en) (Anzahl, Form. 

Umfang) 

A rheils- aufwund 

gesamt (in LP| FUr den Abschluss des 

Moduls 

Für die Zulassung zur Mn- 

dulprüfung 

Seminar (Seminar) 2 Testal   3 

Seminar (Seminar 1 2 Testat 
  

3 

Muscumspraknsche Übung 
(Übung} ___________________________________  

2 Testa i 

2 ____  
 3 

Häufigkeit des Angebots; Ein Seminar im WiSe. ein Seminar und eine Übung im SoSe । 

Voraussetzung für die 1 cilnahme am Modul keine 

Anbielerde Lehreinheit: Jüdische Theologie 

 

 

JTH BA 019: BerufsspeziBsche Kompetenzen für den Schwerpunkt Uth Anzahl der Leismngspunkte lischt Archäologie {LPj: IS 

Müduhrl (Pflicht- oder Wahl- ptlichlmodul | Pflichtmodul 

Inhalte und Quahfitalionsaiele des Moduls: 

Inhalte 

Im Mittelpunkt des Moduls sichen die theoretische Vorbereitung einer Aus- grubuug und die aktive Teilnahme an einer Lehrgrabung. 

DafUr werden Planungsclemente fllr Stirveys und Ausgrabungen zusam menge sie! It, in die Grundfragen der Slnitigrafa sowie in 

naturwissenschaftliche Dalierun cs verfahren und die Dökümentaiionsmcthodlk cingeWhn. 

Quai ifiAattons: re k 

Die Studierenden verfügen über theoretische und praktische Grundkenntjüsse einer archäologischen Ausgrabung und deren Ablauf 

Sie haben Kenntnis von ausgewähhen Grabungs- und Umersuchuri^stechnikcn. 

ModuHteil)prüfuiig (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Lehrgrabung im Umfang von ISO Stunden. Bericht im Umfang von 40 000 
Zeichen mit Leerzeichen, inklusive Abbildungen, 9 LP, benotet 
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Veranstaltungen (Lehr formen) 
Koniakt- tcit 

<in SWS) 

PrilftJiigsneben le i sfungen 1 Anzahl. Form. Umfang! 

Leht veranslaL tungs be-

gleitende Moduhteil h 

prüfiingfcni (Anzahl Form, 

Umfang) 

Artet Is- aulwand 

gesamt (in LP) Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo- 

dnlprtlflmg 

Übung Dokumentation von Gra- bungsbe fanden 

2 Testat  
• 

1 

Übung Ernährung in die Gra bungstcchnik 
* 

Testa»  
- 

J 

1 bung Einführung in die naturwissensc hall liehen Un-

trrsu- chungsmtthodEfi 

2 Tesiai   3 

 

Häufigkeit des Angebots: Übung Dokumentation von Grab ungute Funden SoSc. Übung Einführung m die Grabimgstechnik und Übung 

Einführung in die narurwissenschuAJitihen Untersuchungsmcihodcn WiSc, Lcfirgrabunss SoSe 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul- Keine 

.Anbittende Lehre]nheit J Qd ist h e TitcoiQgje 

 

 
JTI1 BA 02G: Äulhnumodul Rabhiiiiiclic Literatur und llahcha 

Anzahl dw Leiste ngspunkic (LP): 

12 

Mndtilan (Pflicht- oder Wahl- pflichimodul) 

P flieh Emodul 

Inhahe und Quulifikaiwnszide des Moduls: 

In hafte 

Die Vorlesung «EinRlhrung in die Rabbi ns fc he Literatur»’ bietet einen orientierenden Einstieg und Überblick zu Lilerargescflieh 

le. Aufbau und .Argumentationsweise von Muchna, Talmud und Midraschim Dabei werden die jeweiligen historischen und kulturel-

len Kontexte, interiextuelle Zusammenhänge sowie traditionelle und wissenschaftliche Zugänge zur rabbinischen Literatur werden 

aufgezcigc 

Die Vorlesung Einführung in die llalacha stellt die halachische Literatur, den ha lat* Irischen Prozess und die wichtigsten Dczisorcn 

vor. Die Seminare widmen sich einzelnen ha lac hi sehen Problemen und ihrer Beantwortung in der Gutachten literalur der verschie-

denen religiösen Richtungen Hierbei werden Kenntnisse der grundlegenden Methodik und der Fachtermini vermittelt. 

Das Seminar dient der Vertiefung von rebbinischen Texten. 

{JKaliJikatiüriKHjie 

Die Studierenden kennen die verschiedenen Epochen der rabb irischen Literatur und können Mischna. Talmud und Midrasch literar- 

und irüdilinnsgc- schtchllich gegeneinander abgrenzen. Sie kennen traditionelle Auslegung? Prinzipien ebenso wie Methoden text-

kritischer Arbeit* literarischer und inten lexiueller Analyse. Sie verfügen über Kenntnisse der wichtigsten rahbinischen Schulen und 

Einzel Persönlichkeiten sowie wichtiger Texte der rabbinischen Literatur 

Die Studierenden kennen die wichtigsten ha lac Iii sehen Quellen und den Prozess der Herausbildung 1ialachlscher Entscheidungen 

im Verlauf der jüdischen Reltgionsgeschichte Sie kennen die dialogischen und methodischen Grandzüge von orthodoxer, konserva-

tiver und liberaler Halacha und sind in der Lage. halachische Gutachten in der Fachliteratur und in Datenbanken zu recherchieren. 

Modul!tcibprüfung | Anzahl. 
Form. Um tone)* 

Klausur, über 1*0 Min mit texianalylischem Anteil, 3 LP 

   



Gercke 

Wollschläger 

781 

 

 

Ausruf ausdcn AmUJCJitnssekinmmachun^m Nr. 5 vorn 4 5.201 S Seile 242 – 24V 

Veranstaltungen (l.ehrtornien I Kontaktzeit (in SWS) 

Prüfiingsnehenleisl ungen (Anzahl Form, Umfang) 

LehrveranstaL hrngsbeglei-

ten' de ModüUEeill- prtl-

fangfen) (Anzahl, Form. 

Umfang) 

Arbeitsaufwand ge-

aamt (in LP) 
Filr den A bichlu» des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Modul 

prüfung 

Einführung in die rabbinisch» Literatur (Mtschna, Tal-

mud. Midrasch) (Vorlesung) 

2 T estat   3 

Einführung in die Halacha (Vorlesung) 

2 Testat  
- 

3 

Seminar 2 Testat 
 

- 3 

 

Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester 

Voraussetzung für die Teilnahme nm Modul Keine 

Anbiercude Leu unlrt Jüdische Theologie  

Anlage 2: 

JTIIJM020 Aufbaumodul Rabbinhche Literatur und Hu lad 

ui 112 LP) 

      

 Vorlesung EinlUhrutie in die rabbinischs Litera lur     3  

 Vorlesung Einführung in die Halachn      3 

 Scminur      3 

 Klausur      3 

 

Anlage 3: 

Siudienverlaufsplan Bachelor Jüdische Theologie mildern Schwerpunkt Biblische Archäologie 

 

Modul beznehming 
Fflch»mrMer 

1 2 3 4 5 <> 

J FH BA 001 
Bndsmodul Akademische und fachspeziflwhe Grundkompetenzen Jüdische Theo-

logie (12 LP) 

      

 
Tuten um 3 

     

 
Seminar Grund werke der Jüdische Theologie 3 

     

 
Seminar Einführung in die Bibel Wissenschaft 

 
3 

    

 
Klau&ur/Hat&arbdi 

 
3 

    

J11T_BA 019 Berufssprzl fische Kompetenzen für den Schwerpunkt Biblische Archäologie (18 

LP) 

      

 
1 'hung Dokumentation von Grabungsbefunden 

   
3 

  

 

Übung EinssibniiiE in naturwissenschaftliche 
Untcrsuchungsmethoden 

    J  

 
Übung Finflhrang in die Grabutuaicchnik 

      

 
Lehrgrabung 

     
9 

JTHBA0O5 
Basisinodul Jüdische Religion und Philosophie (12 LP) 

      

 

Vorlegung Jüdische Reh gionsgesc luchte im berbhek 

 3     

 
Vorlesung Philosophie 3 

     

 

Seminar Reform- und Konservativc/Mnsorti Strömungen im Judentum 

3      

 
Klausur 

 
3 

    

JTII_BA_006 
Badsnwdul Hebräische Bibel und Exegese (12 LP) 

      

 Seminar Bibel und Gcscnichte   3      



Gercke 

Wollschläger 

782 

 

 

Aujüigaw Je» Amtlichen 0 e kann i mach ungen Ni 1 vmn 4 j 201# – Seile 242 – 249 

 
Seminar Bibel als Literalur 

   
3 

  

 Seminar RczeulionsRCwbrchte und Hcrmcnculik   3    

 Hausarbeit    3   

JTH BA 007 Aufbaumodul Rsbbinischc Literatur (12 LP)       

 Vorlesung Einführung in die rabbinische Literatur    3   

 Seminar Rahbimsches Texfsludiimi     3  

 Seminar Rabbintsches Text Studium     3  

 Klausur/Hausarbcit     3  

JTH BA 0OR AufbauiiMidul Jlalach» (12 LP)       

 Vorlesung    3   

 Seminar       

 Seminar     3  

 Klausur Hausarbeit     3  

JTH BA 009 Basismodul Liturgie (12 LP)       

 Vorlesung   3    

 Seminar   3    

 Seminar   3    

 Khusuf/Hausarbeii   3    

HEG BA 001 Modern» llcbrähch(12LP)       

 Sprachkurs s      

 Klausur 4      

HEG BA 002 Biblisches Hebräisch (12 LP)       

 Sprachkurs  X     

 

Klausur + mündliche Prüfung (Hebraicum Bibel) 

 4     

ITGBAJI03 
Vertiefungsmodul Modernes Hebräisch und 
Biblisches Hebräisch (9 LP) 

      

 Sprachkurs   3    

 Sprachkurs   3    

 Klausur – mündliche Prüfung   3    

JTH BA «lö 
Vertiefungsmodul Rabbiniidi» Hebräisch/ 
Aramäisch (9 I.Pl 

      

 Sprachkurs    3   

 Sprachkurs       

 Klausur     3  

JTH BA 017 Basismudul Biblische Archäologie       

 Vorlesung 3      

 Seminar 3      

 Seminar  3     

 Hausarbeit  3     

JTH BA OIH AufbRumodul Biblische Archäologie(12 LP)       

 Seminar   3    

 Seminar    3   

 
Museurnspraktisehe Übung    

3   

 Hausarbeit    3   

LEG BA 004 BiKismodul Geschichte und Kultur (12 LP)       

 Jüdische Geschichie I Vorlesung)     3  

 Vorlesung oder Seminar      3 
 Seminar      1 

 Hausarbeit      3 

JTH BA 010 

Bachelor-Kolloquium Jüdische Theologie (3 LP) 

      

 Kolloquium      3 
 Bacheionarhtlt (9 LP)      9 
 Summe 30 30 30 30 30 0 _  
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Anhang 26 

Studien- und Prüfungsordnung für das 

Mastenttudium im Fach Jüdische Theo- 

logie an der Universität Potsdam 

(2) Bei Widersprüchen zwischen dieser Ordnung und der BAMA-0 gelten die Be Stim-

mungen der RAMA-O 

Vom II). Juli 2013 

Der Fakultäterat der Philosophischen Fakultät der Universitaf Potsdam hat auf der 

Grundlage ikr ^ 7a, 18 Abs. . und 2, 2 I Abs. I und 2 sowie ^ 69 Ahs. I, 7Ü Abs. 2 Nr. I 

des Brandenbui-gischen Hoch Schulgesetzes m der Fassung vom IS Dezember 2MII 

IGVÖ1 1AM S. 318), zuletzt geändert chrch II Februar 2013 (GVR1I/I3, [Nr. IM]), HI 

Verbindung mit § 3 Abs. I der Venn dnung Uber die Gestaltung von PrUrungson-

biuiigcii zur Gcwähl lei s- Hing der Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen und Ab-

schlüssen vom 07. Juni 2(HJ? (GVBI IW7 S U4)t zuletzt geändert durch Verordnung 

vnm I $ Juui 20IU (GVBJ n/lt). [Nr 33]). und ml: An. 21 Abs. 2 Nr. I der Grimdordnung 

der Universität Potsdam (GrundO) vom 17 Dezember !til^ (Arn- Bek UP Nr 4/21510 S. 

60) in (fei’ Fassung der Ersten Satzung zur Änderung der Grim dordn Ling der Univer-

sität Potsdam (GruniiOj vom 27 Februar 2013 lAmßtk UP Nr. 1/2013 «L I 16) und § 1 

Ahs. 2 der Neufassung der allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung Dir die nicht 

iehauitsbuogenen Bachelor- und MaSterStudiengdhgE an der Universität Potsdam vom 

30 Januar 2013 (BAMA-Oj tAmlkk. IIP Nr. 3/2013 S 3$) sm 10. Jul: 2013 felgende 

Studien- und Prüfungsordnung als Salzung ht^dikiasen:1 

 2 AH des Studiums 

(1) Das Masters! udium Jüdische Theologie wird an der Universität Potsdam als Ern-

Fach-Stu diu in mit 120 Lektujjgspü nieten und einer Regekhidienalt von 4 Semestern 

Angeboten. Es. kann ohne Schwerpunkt sowie mit dem Schwerpunkt Rabbinat {liberal 

und könServstiv/MaSortü säurten werden Der Master ist konsekutiv und forKuhuii^su-

riciilien 

{2) Die/Der Studierende entscheidet sich hei Im- matrikuUtmn Mir einen der angebo-

rener Schwerpunkte. Ein Wechsel des Schwerpunkte isi einmal, bi* zum Erreichen von 

% Leistungs punkten möglich. Leistungs punkte, die müh! auf den neu gewählten 

Schwei punkt abgerechnet werden können, verfallen. 

Inhalt 
§ I Geltungsbereich 
§ 2 Ari des Studiums 

 3 Ziele ilcs Studiums 
§rl Abschlussgrad 

 5 5 Teil zeit Studium 
 6 6 Module und Studienver lauf 

g 7 Malerarbeit 
 8 8 Au feilt hall im Ausland 
§9 In-Kraft-Treten 

Anhänge: 
Anhang J" Modulkaialag 
Anhang 2‘ StudiDivErlaufsplAiic 

§ I Gehirn gib «reich 

(2) Diese Ordnung gilt Dir Cas Masters Indium im Fach Jüdische Theologie der 

Universität Potsdam Sie ergänz! als faehsptzi fische Ordnung ie Neufassung der allge-

meinen Studien- und Prüfungsordnung fik die nicht Ichiamtshczngenen Bachelor- und 

Mastersludieugange an der Universität Potsdam IDAMA-OJ. 

Gendvmcl d4Jr<h thr P^dcnien *- T.lh iwin-rWi tatätarn am 1H OWrihir 201J 

J3 Ziele des Siuditims 

(!) Gegenstand des MMtcr^udiengangb Jüdische Theologie isi die jtidsdic Religion Der 

Studiengang befähigt die Studentinnen und Studenten, theelegische, philosophische und 

ethische Fragestellungen im Kontext jüdischer Trailltion wie auch aktueller wissen-

schaftlicher und gesellschaftlicher Diskurse zu verstehen und selbstständig zu bearbei-

ten. 

 2 ) Im Masi er studiengang Jüdische Theologie werden Expertinnen und Experten fdi 

Tätigkeiten innerhalb der jüdisch-religiösen Praxis und der Vermittlung von jüdischer 

Religion ausgebildet Der Abschluss des Studi eng anges ermöglicht die Tätigkeit in Be-

reichen, die exzellente Kenntnisse auf dem Feld der jüdischen Religion, inklusive der 

jüdischen Sprachen vorauswtztn Hierzu zahlen beispielsweise Archive und Museen mit 

jüdischen Beständen, Gedenkstätten, jüditdie und nichtjüdKcbe Bildungs- und Kultur-

einrichtungen. Institutionen, die sich um den Erhalt des jüdischen Erbes rm In* und Aus-

land hemilhen, Denkmalschutz und Denkmalpflege. Zum Berufsbild und den Arbeits-

feldern fiir die Absolventinnen und Absolventen gehören neben tter wissenschaftlichen 

Laufbahn zudem Tätigkeiten im Bibliothekswesen sowie im Medieu- und Publika.*io-

iisbereirh. Fenier können die Absolventinnen und Absolventen der Jüdischen Thcclo- 

git. wie ES zahlreiche Bespiele von Ateülventm- nen und Absolventen der chrtflljcheji 

Theologien zeigen, über rdigiönsbczogcnE Berufe hinaus auch in anderen Bereichen er-

folgreich tätig werden, beispielsweise als Unternehme ns berwrfin, Werbetex- tEf/in, 

Verlag steiler rin. Jmtrnali^/in, Lektor/in, Mit- arbeiter/in im Personal wesen, in der be-

trieblichen Weiterbildung oder in der Verwaltung. 
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(3) Für die jüdischen Absolventinnen und Absolventen kommen weile« berufliche 

Tätigkeitsfelder in jüdischen Gemeinden, Schulen und anderen jüdischen Einrichtun-

gen hinzu. 

(4) Das Studium mit dem Schwerpunkt Rabbinat (liberal und konscivatiwNksom} 

führt in Vcihn düng mit der Ausbildung am Abraham Geiger Kolleg zum Berufder 

Kabbinerin/des Rabbiners, Es he- ßhtgi die Ahsiilvontinnen und Absolventen, über die 

bereits genannten Berufs Feld er hinaus in jüdi sehen Gemeinden sowie als Kranken-

haus-, Ahcn- heim- oder Mililärscelsöfger/iti tätig zu sein. 

 

Judentum, Christentum und Islam im Vergleich 

 

 Summe 120  
(2) Die Module des Schwerpunktes Rabbinat (liberal und konservativ/Masotti) 

sind: 

§ 4 Abschlussgrnd 

Die Universität Potsdam verleiht durch die Philosophische Fakultät beim Vorlieben 

der erforderlichen Leistungsnachweise den Grad eines „Masters cf Arts", abgekürzt 

als „M A “ 

§ 5 Teilzdtshfdium 

(0 Das Studium ist teil zeit geeignet. 

(2) Ein Teil 241 !Mu(li tut) setzt die Beratung hei der FachsLudienbcratung voraus, mit 

dem Ziel einen individuellen Studienplan zu erstellen Ein Nachweis über diu Beratung 

mit dem individuellen Priltüngs- plan hl dem Antrag auf Teilzeit Studium nach § 3 der 

Ordnung zur Regelung des Teilreitsiudiums an der Universität Potsdam iTcilzeHord-

nung) heizulegen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Teilzeit-Ordnung. 

§ 6 Modul« und Studirnverlnuf 

(1) Das Mastersludium (ohne Schwerpunkt) setzt sich aus folgenden Bestandteilen 

zusammen: 

 Name des Moduls LP 

 1. Pflichtmodtile 1(18 

 JüdT&che Religion und Philosophie in Antike und Mittelalter 15 

 Jüdische Religion und Philosophie in der Neuzeit 15 

 
Liturgie 12 . 

 T&dxtudium Rabbinische Literatin und Hahcha 1  

 Religionspädagogik und Homiletik 9 

 Praxisniodul 15 

 AbschluiSlnudul 30 

 
11. Wahlpflicht bereiche II 

 Es ist eines der folgenden Module mit jeweils 12 LP zu wühlen  

 Jüdische Geschichte und Kultur  

 

Name des Modul* 
Pflichtmml ule 

Jüdische Religion und Philosophie hi Antike und Mittelalt er

 ______________________________________________  

Jüdische Religion und Philosophie in der Neuzeit ___  

Liturgie 

Fernstudium Rahhinische Literatur und Ha lac ha 1 _ 

J^hg»onspäd£[^ 

Herufsspezifeche Kompetenzen ftr Rabbincrinncn und Rabbi-

ner ___________________________________  Texlsludium 

Rahbinische Literatur und Ha lac ha H _______  ________  

Abschlussmudul ________________________  Summe 

LP 

121) 

15 

30 

120 

{3) Die BeKhrcibungen der in den Absätzen I his 2 genannten Module sind int Müdul-

katalog in Anhang I zu dieser Ordnung aufgeführt. 

(4) Exemplarische Studieiiveriaufspläne Für düs Mustersludium sind m Anhang 2 

zu dieser Ordnung a iilge flhrl 

§ 7 Mnsierarbeit 

Hl Sobald der/die Studierende 1)0 Ls»1ungspunkte erwarben hat. hat die bzw. der Stu-

dierende Ansprach auf die unverzügliche Vergabe eines Themas der Masi erarbeit. Bei 

Verzögerungen im l ets- t un^erFassungsprozess der Hochschule genügt es, wenn die 

oder der Studierende neben dem Erwerb VOM 60 Leisiungsptinklen Anmeldungen zu 

PrÜ- rungsleislungen nach § 9 Abs. 4 bzw. Abs. 5 BA MA-Ö im Umfang von weiteren 

30 Leist rings punkten nach weist. 

(2) Die Malerarbeit lut einen Umfang von 2 7 Lei^ tungspwikien einschließlich Dis-

putation. 

§ 8 Aufendiah ini Ausland 

Im Mas (erst udiengang wird ein Aufenthalt ini Ausland im zweiten oder drillen Fadi-

senaester im Umfang von einem Semester empfohlen. 
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5 ') in-Krari-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmaei-

uiiiue» der Universität Potsdam in Kralt
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Anhang 1! Mudulkatülog 

Hinweise zum Erwerb von Leistungüpunkten 

LehrvcranstaHungen sind L ei slungsp unkte zugenrdnel ün der Regel 3 LP). Dabei entspricht ein Leistungspunkt 30 Stunden Arbeitsaufwand der Studierenden Der Arbeitsaufwand erfasst alle 

für das Studium relevanten Zeiten. Er errechnet sich ako aus Koittäklicir (Seminar zeit) Selbststudium und Testat Dabei entsprechen zwei Se- mes [erwachens runden Konfakizeit einem 

Leistungspunkl Mögliche Formen eines Testats sind: Verschriftlichung eines Referats, Larnprotokoll. Seminar- bzw. Vorlwuitgsprotokoll. Essay oder andere universitäre schriftliche Ablings-

formen. Ein Lcistungspunkt entspricht IC GO0 Zeichen (mit Leerzeichen) in entern Texidokumeiil Unter Selbststudium sind Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen, Lektüre und das 

Erstellen von Malenalien zu verstehen. Zwei Stunden wöchentliches Sei bst Studium in der Vorles ungszeil entsprechen einem Lcislungspunkl Das Verhältnis zwischen Selbststudium und 

Testat hinsichtlich der LmtungapitidUc kann variieren Eiiw Lehrveranstaltung darf den für ihrModn] vorgesehenen Arbeitsaufwand jedoch nicht überschreiten. 

Für die Mödulprüfung gilt die gleiche Aufschlüsselung der Leis lungspunkte wie im voran gegangenen Absatz beschrieben. Die Vorbereitung der Modulprüfung darf den für ihr Modul vt»ge-

sehenen Arbeitsaufwand nicht überschreiten. 

Jüdische Religion und Philosophie in Antike und Mittelalter | 15 LP 

Modulart 1 Pflicht- oder Wahlp tl fehl mod ul): 

PfnwKniüdtil 

Inhalt? und Qualinkilionszick des Moduls: 

bihätiB 

Das Modul vermittelt Kenntnisse Über zentrale Aspekte der antiken und mittelalterlichen jüdischen Religio ns- und Philnso-

phicgeschichte. Die Studierenden vertiefen ihr Wissen in ausgewahlten Bereichen der biblischen, ausserkanonischen Literatur 

(Apokryphen), der rabbinischen Theologie, Mystik sowie der jüdischen Philosophie der Antike und des Mittelalters 

(Jf/ö/i/ih/ifiraf/c 

Die Studierenden können die wesentlichen philosophisthen Konzepte sowie religiöse Voratellungen, Normen» Praktiken und 

Jusinut fernen der Amlkc und des Mittelalters ir» historischen Kontext und hinsichtlich ihrer jeweiligen Entwicklung darstellen. 

Sie kennen ein breites Spektrum an Methoden der Geschichtswissenschaft Theologie und Philologie und sind in der Lüge, diese 

gezielt an zu wenden. Sie verfügen über kognitive und praktische Fertigkeiten, die selbstständige Aulgabenbearbcitung und Prob-

lemlösung sowie die Reurtcduiu von Arbeitsergebnissen und -proreswu etmöglicthcH । 

Modulprüftmg (Anzahl, Forni, Umfang Arbmisaufend in 

LP) Schriftliche Hausnrtwil im Umfang von ca, 10.OPA Zeichen i iri 3.000; mil Lestzcicl Elk 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Komakt- zeit 

(in SWS) 

Prüfungsnebenleisluii^en (Anzahl. Form, Umfang) 

Moddtcilprü- fung (An-

zaW. 

Form, Umfang) 

Arbeitsaufwand 

gesamt (In LP) 
Für den Abschluss des 

Moduls 

Für die Zulassung zur MP- dal 

prlifang 

Seminar Religion  feslol   3 

Seminar Religion i Testat   3 

Seminar Philosophie 2 Tcslal   5 

Seminar P hHoso^ hie 2 Testat   3 

 

Häufigkeit des Angebots Wintersemester 

VoniEselzinic für die Teilnahme am Modul: Keilte 

AnbuJende LehrcinheiUea): Institui Cur Jüdische Theologie 
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Jüdische Religion und ft’lu-nnme m der Xmzeit 
Mudulan (Pflicht’ oder Wahlpflicht modul) Pfltchtmodul 1 

Inhalte und Quditikatiunsside des Moduls: 

Inhalte 

Gegenstand des Moduls sind die weil re lebenden Entwicklungen innethaJb der jüdischen Rdigions» und Geislesgeschichfe in der 

Neuzeit seil Mine des 16. Jahrhunderts. Im Foklii Stellen die jüdische Aufklärung (Haskala} Und die Reformhewegung, der osi-

eurüpüische Chassidismus sowie religinnsphi- Icsophische. theologische und ethische Konzepte des 19 und 20. Jahrhunderis Ein 

Seminar ist den sich im 19. Jahrhundert heraus bi Wenden Dene- miMtiWöi im Judentum, dem liberalen und konservativen (Ma-

sotti) Judentum sowie den verschiedenen Erscheinungsformen der Orthodoxie In Europa und Nordamerika gewidmet Ein weiteres 

Seminar hat die Haskala und die Reformbewegung tnl Zentrum. 

UnaliJikatlunszteie 

Die Studierenden können die wesentlichen philosophischen Konzepte söwic religiösen Vorstellungen, Nonne». Praktikers und 

Institutionen der Neuzeit ini historischen Kontext und hinsichtlich ihrer jeweiligen Entwicklung re- nekricrcn und darstellcn. Sie 

kennen ein breites Spektrum an theologischen, philosophischen und historischen Methoden und sind in der Lage, diese gezielt 

anzuwenden. Sic verfilmen über kognitive und praktische Fertigkeiten, die eine selbstständige AuteahciibcBrbeitung und Prob-

lemlösung sowie (Ire Beurteilung von Arbeitsergebnissen und -prozess^n ermöglichen 

Modulpnifung (Anzahl, form. 
Umlang. Arbeitsaufwand in LP): 

Schriftliche Hausarbeit im Umfang von Cd. 30.000 Zeichen (+A 3 0D0) mit 
Leerzeichen» 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrformen) 

Kontaktzeit 

<ui SWS) 

Prüfungjnebenleistungen (Anzahl. Form, Uuifanal Modulier! Prüfung 

(Anzahl 

Form, Um 

fangt 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) Für den Ab* 

Schluss des 

Moduls 

Für die Zulassung zur Mo-

dulprüfung 

Seminar Haskala und Retorm 7 Testat   3 

Seminar Denominationen Im Judentum 

2 Testat   3 

Seminar  Tcsiai   3 

Seminar 7 Testat   3 

 

Häufigkeit des Angebots. Sommersemestcr 

Vonmsscizunir für die Tejliiuhmc am Modul Keine 

Anbiciessde Lehrtinheülsni 1 nsritiit fll r 1 Jdisdie f hs ._ i 
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Liturgie 

Modulart (Pflicht- oder Wahl- ollichtmodu.il 

Pflichtntodiil 

Inhalte und Qualifikationsziele des Modul» 

Inhalte 

Das Modul vertieft die Kenntnisse von Gottcsdienstordnungen, Siddurim und Machsorim unterschiedlicher Denominationen, ins-

besondere des liberalen und konservativen (Masotti) Judentums. Es behandelt die liturgischen Besonderheiten von speziellen 

Schabbatot» Festen, Fast- und Gedenktagen ttnd stellt spezifische Melodien und Kan lil lat tonen dieser Tage vor Das Wissen um 

die Ursprünge von liturgischen Bräuchen (Mmhagim) und deren Bedeutung wird erweitert. Neben der Gottesdienst Gestaltung 

liegt ein Schwerpunkt des Moduls auf Ritualen des individuellen Lebenszyklus, ihrer historisclnn Entwicklung und deren zeitge-

mässer und den persönlichen Ura* ständen angemessener Gestaltung. 

tyKjlifikationszielf 

Die Studierenden sind vertraut mit der Entwicklung und halach ischen Bedeutung der einzelnen Gonesdienslleile und verfügen 

über detaillierte Kenntnisse der Abbildung des jüdischen Jahres Zyklus in der besonderen h- lurg ischen Gestaltung von Gottes-

diensten. Sie kennen die liturgischen Unterschiede zwischen den einzelnen Strömungen im Judentum, insbesondere zwischen den 

liberalen und konservativen (Masotti) Liturgien. Ihre Kenntnisse befähigen Rabbinatsstudierende, neue Rituale und Gottesdienst 

formen m entwickeln und diese in den Kontext dei lituigisclien 1 radihonen zu stellen 

Modulprüfiing [Anzahl. Form* Umfang, Arbeitsaufwand in 

LPk 

Prülungsgespräch im Umfang von 2(1 Min, 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrfbmtenl 
Kuntakt- zeit 

(in SWS) 

Pru tun gsrieb enlcisi ungen (Anzahl, Form. Umfang) 

Modulteilpnl- Fung (An-

zahl, Form. Umfang) 

Arbeit uu I-

wand ge-

samt (in LPl Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo- 

dulprüfiing 

Seminar 2 Testat 
  

3 

Seminar 2 Testat 
  3 

Seminar 7 Teual 
  3 

 

Häufigkeit de» Angebots: Winter- und Sünimer^emerter 

Voraussetzung für di» Teilnahme am Modul Keine 

i Aribtetcndc Lehreieheitau: Institut für Jüdische Tbcokigie 
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Teitstudiuni RaWainische Literatur ««ist HIIHCIW I 12 LP 

Modularl 1 Pflicht oder Wahl* pflichinn>dulk 

pflkhimodui 

Inhalte und Qual iFikalion^ieie des Moduls 

Inhalt 

Das Modul dient der Vertiefung von Kenntnissen des getarnten Spektrums der rabbinischen Literatur sowohl der klassischen 

Literatur der talmudi* scheu Ära iMischna, 1 almudun und Midraschim) als auch der späteren Li- icratur der Rischonim und 

Acharonim (Werke der Gramm, Rechtscodiccs» Rcsponsa-Lneraiur. moderne konservative und liberale Recht sauste gungL Am 

Beispiel einzelner Werke weiden die charakteristischen Elemente dieser lilerarischen Gattungen erläutert 

Qualisskatiunszicfe 

Die Studierenden können rabbinisthe Texte sowohl mit (radil Ionel len als auch mit wissenschaftlichen Methoden verstehen Sie 

sind im Stande» einen rabhiniji eilen Recht ^entscheid (Rcsponsum/Teschuwa) auf eine hslachische Frage, die auf einer eingehen-

den Analyse der originalen Quellen basiert selbstständig anzufenigen Sie besitzen folgende Fähigkeiten, die eine rabbinische 

Rechtsfindung ermöglichen Sie können die Hb die Fragestellung relevanten Texte in Bibel, in Mischnu und in Talmud identifizie-

ren, einzelne Aspekte des Problems ermitteln, die Argumentation und Haupt Positionen in der Diskussion erkennen und die ihnen 

zu Grunde liegenden Prämissen erschliessen. In den späteren ho Inchisehen Werken erkennen die Studierenden die in dei klassi-

schen rabbinischen Literatur festgetegten Diskussioitsli- tuen und wieder kehrenden Argumente. Sic können aber auch die von den 

Auslegern gelegten Schwerpunkte und Verschiebungen registrieren und nachzeichnen. 

Modulprüfung 1 Anzahl, Forni, Umfang, Arbeitsaufwand 

in LP); 

Schriftliche Hausarbeit im Umfang von ca. MOOG Zeichen (+/-3 OÖO) mit 

Leerzeichen. 3 LP 

 

V eranstal turigen t i-ehrforme nj 
Koniakl Ml! 

(in SWS) 

Prüfiingsneben'eisiungen (Anzahl. Form, Umfang) 

Modul Icilprü- 

fune (Anzahl. 

Form, Umfang» 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) 
Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung 

zur ModulprüFuna 

Seminar J 1 cSTa l   3 

Seminar 
 

Fesiat 
  

3 

Seminar 2 Testat   3 

 

Häufigkeit des ÄtigchuLSi Wintersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbif lende Lehr cinheiU eil I Jtislihn für Jüdische rheialouw 
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Jüdische Geschiehic und Kultur 12 LP 

Modulan (Pflicht- oder Waht- pflichtmoduh: 

Wnhlpl chtmodul fiir Studierende ohne Schwerpunkt 

InhaJfe und Qua lifikations ziele des Moduls: 

Inhalle 

Das Modul umfasst alle Epochen de: jüdischen Geschichte und vei lieh das bisher erworbene Wissen über innerjüdische Entwick-

lungen in Reaktion auf den historischen und kulturellen Kontext. Anhand von Primärquellen werden theologische, organisatorische 

und kulturelle Antworten auf die Herausforderungen der Diaspcrataistenz analysiert Ais Teil dieser Auseinandersetzung entstanden 

regionale jüdische Sprachen sowie Werke der Musik, der bildenden Kunst und der L iteratur die vorgestellt, kontexlualisicrt und 

hinsichtlich ihrer historischen Aussagekraft interpretiert werden. Kcrnthemcn dei historechen Betrachtung sind Assimilation und 

Akkulturation, Abgrenzung und umung zur Umwelt, Umgang mit Verfolgung und verschiedenen Formen der Judenfeindsclwft. 

Emanzipation und Säkularisierung Es werden unterschiedliche Methoden des religionsgeschiehtlichen und kulturhistorischen Zu-

gangs vermittelt. 

Qualifikailvnsilele 

Die Studierenden vertilgen über fundierte Kenntnisse der jüdischen Geschichte von der Antike bis in die Gegenwart. Sie sind in 

der Lage. Quellen zur jüdischen Religion. Geschichte und Kultur in einen zett historischen Bezug zu stellen und auszuwerten. Sic 

verstehen cs. künstlerische Ausdrucksformen jüdischer Kultur cinzuordnen und sic zu politischen, religiösen, sozialen und regio-

nalen Entwicklungen des Judentums in Beziehung zu setzen. Sie sind vertraut mit dem neuesten methodischen und inhaltlichen 

Stand der Forschung und kennen historische Quellen zur jüdischen Geschichte und Kultui kontextualisicreii, interpretieren und 

eigenständig vergleichend darsleljen. 

Modulprüfung (Anzahl. Form, Um tarnt Arbeitsaufwand in 

LP): 

Schriftliche Hausarbeit im Umfang von ca. 30,000 Zeichen (+/- 3.000) mil 

Leerzeichen, 3 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrformen) 

Konlakt- zeit (in 

SWS1 

Prüfungsncbcnleistungcn (Anzahl. Form Umfang) 

Modulteil Prüfung 

(Anzahl. 

Form. Um- fanaj 
Arbeitsaufwand ge-

samt Im LP) 
Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur MO 

diilpriifun» 

Seminar 5 lestat   3 

Seminar 2 Testat 
  

3 

Seminar 2 Testat 
   

 

Häufiskeit des Angebots Sommer- und Wintersemester 

VotHU&cl/utig für die Teilnahme am MudüL Keine 
Anbietende 1 chreuiheitfenL Institut Ilir Jüdische Studien und Religionswissenschaft 
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Jndcntuni. Christentum und Irin m im Vergleich | 12 LP 

Modularl (Pflicht- oder Wahl- (lllklüinodul) 

WaMpilichimodul fllr Studierende ohne Schwerpunkt 

Inhalte und Qualifikation ■»ziele des Moduls: 

Inhalte 

Der Fokus des Moduls hegt aut den drei Europa prägenden monotheistischen Religionen Judentum. Christentum und Islam. Ver-

mittelt werden zunächst Kenntnisse über Ursprünge. Entwicklungen und Fachtermini ausgewählter. zentraler Themen z.B. hin-

sichtlich Lehre. Ritus und Ethos der jeweiligen Religion, wobei zwischen einer Veranstaltung zur christlichen oder zur Islamischen 

Religion gewühlt werden kann. 

Weiterhin werden Wahrnehmungen der religiösen Gruppen untereinander behandelt. Dabei sollen polemische und dralogorient 

lene Ansätze sowohl in expliziter als auch indirekter Form zur Sprache kommen. Schliesslich werden Methoden der Religionskom-

paratistik geübt, wobei der Vergleich sowohl in synchroner als auch diachroner Perspektive erfolgen soll und theoktgische Kon-

zepte, ethische Vorstellungen oder religiöse Praxis etc. betreffen kann 

Üualilikuhonsztele 

Die Studierenden haben im wissenschaftlichen Umgang mit religiösen Primär- und Sekundärquellcn Einblicke in dem Judentum 

verwandte Religionen (Christentum und Islam) gewonnen und können die in den Lehrveranstaltungen behandelten religiösen Phä-

nomene benennen, einordnen und analysieren. Die erworbenen Kenntnisse können sie mit in früheren Modulen erworbenem Delail-

wisscn im Bereich der jüdischen Religion zueinander ins Verhältnis setzen Sie verfügen dementsprechend Über die Fähigkeit, die 

Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den Religionen zu reflektieren, dazu spezifische Fragestellungen zu entwickeln und diese 

in der Diskussion oder schriftlich zu bearbeiten. Des Weiteren sind se in der Lage. Polemiken und Apologien zu kontcxtualisieren 

und in kritischer Distanz nachzuvollziehcn. Dadurch können sie sowohl überlieferte als auch aktuelle Stereotypen und Pauschali-

sierungcn identifizieren und hinterfragen sowie einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet darstellen. 

Modulprüfung (Anzahl, Form, Umfang. Arbeitsaufwand in 

LP): 
Schriftliche Hausarbeit im Umfang von ca 50 000 Zeichen {+/- 3.000) mit 
Leerzeichen. 3 LP 1 

 

Veranstaltungen ILchrformen) 

Kontaktzeit (m 

SWS) 

Prüfungsnebenleistungen (Anzahl, Farm. Umfang) 

Modulteilprüfung (Anzahl. 

Form, Uni- fangr 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) 

Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo- 

dulprüfunu 

Seminar 
 

Testat 
  

3 

Seminar 2 Testat   3 

Seminar 2 1 Testat 
  

3 

 

HSungkeit des Angebots: Sommer» und Wintersemester 

Voraussetzung tur die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheitfen): Institut ssir Jüdische Studien und Religionswissenschaft 

  



Gercke 

Wollschläger 

792 

 

 

Awizug üus den AnitlicbcnUckDiHiiiiiBCtiuu^eEiNr. I 4 om 2 J I 20 M ^BIK 2 17 

Textstudiuin Rabbinische Literatur und llalncha II 

Modulitrt (Pflicht- oder Wahl- pflichimoduss. Pflichrmodul Ilir Studierende mit dem «Schwerpunkt Rabbinat {liberal bzw konservativ/Masaru ) 

Inhalte und Qualifikaiioitfzide des Moduls 

Inhalte 

Ausgehend von den Bedürfnissen der Studierenden werden Seminare aus den gesamten Spektrum der rabbintchen Literatur ange-

boren. Im Vergleich zum Modul TeMsmdium Rabbinische Literatur und Haloclu 1, das halachi- schen Trugen gewidmet ist, sielten 

in diesem Modul bedeutende theologische und philosophische Verstellungen und Konzepte des Judentums im Fokus: beispielsweise 

die Offenbarung, dsc mündliche und schriftliche Tora, die Rolle der Gebote» die Auserwählung Israels, dis Land und Volk Israel 

der Messias. 

^uaiifikaitGnAzrelc 

Oie Studierenden erwerben eine breite Basis an Tcxlkcnntnis und – Verständnis. Sic können die für diese Vorstellungen zentralen 

Texte identifizieren und erläutern Sie sind in der Lage, die theologischen und philosophischen Konzepte der rabbinischen Literatur 

zu reflektieren, systematisch darzustellen und religiDnsge&chichthch zu kontextualisieren. Darüber hinaus vermögen die Studie-

renden, die Vorstellungen und Konzepte auf aktuelle theologische oder ethische Fragen hin zu uberprüfan und eigene Postjonen zu 

entwickeln. | 

Modulprüfung {Anzahlt Form, Umfang. Arbeitsaufwand 

in LP) 
Schriftliche Hausarbeit im Umfang von ca 3 0.0 0 0 Zeichen (+/ 3,0 00] mit 
Leerzeichen, 3 LP 

 

Veranstalrungca ILdirlc»™n) 

Kontaktzeit (in 

SWS) 

Pf üTu n gsne ben 1 eist u ngc n (Anzahl, Form, Umfang) 

ModulleilprU- fung (An-

zahl, Forni. Umfang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt lin LP) 
Für den Abschluss des 

Moduls 

Für die Zulassung Zur Mö- 

dulpriifung 

Seminar 2 Testsi 
  

3 

Seminar 2 Tesiai 
  

3 

Seminar 2 Ttslil 
  

3 

 

1 läufigkeil des Angebcu Winler- und Sommerscmesier 

Voraussetzung Ihr die Teilnahme am Modul; Keine 1 

An biet ende LEhrcuiheiHän]: Institut dir Jüdische Thcplgigtf 
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Auszug aus den AniilicTcn BAaiiisirathunpai NF t vom 13.1 JDH – Seite J – 17 

ReJjEionspAdaxoeikand Homiletik 
 

1 
 

9 LP 
Modulnrl cPllichh oder Wahi- ssjlichimodulk PTssclikuodul 

 Inhalte 

Die im Bachclorütudiengang erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten ver- liefl und erweitert- Vermittel! wird, wie UnlernchKein-

heilen geplant! Lernzick formuliert und m adäquater didsknsrher und methodischer Arbeit umgesetzt werden, Ebenso werden 

Quellen filr jüdisches Unterrichtsmaicrial vorgesiellL analysiert und weiiereniwickell. Ein weiteres Seminar dient der Vertiefung 

der Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem Gebiet der Homiletik . 

Inhalte und QualifikatiünsEjcle des Moduls: 

Qua/(fihnitms£iele 

In diesem Modul erlernen die Studierenden ihre theoretisch-theologischen Kenntnisse des hidenlums in sozialer und pädagogi-

scher, zumal crwachsc- neMbildhcrischer sowie DrganiKalorischer und institutioneller Praxis in jüdischen Gemeinden oder ande-

ren Bildungs- und Kultureinrichtungen anzuwenden. Sie sind vertraut mit Grundzügcn der Didaktik, mil verschiedenen Methoden 

der Wissensvermittlung und hüben im Rahmen der Arbeit in Gemeinden jüdischen und nichltüdischcn Bildungseinrichtungen 

praktische Erfahrungen gesammelt. Sic sind ui der Lage, eigenständig Unterrichtseinheiten und Präsentation Tür uni er schied litt» 

Altersgruppen zu entwickeln Im Bereich der Homiletik vermögen die Studierenden, Predigten, Diwrei I üra oder eine ethische 

Werle vermittelnde Texuuslesung analytisch zu be- irachien und eigene Predigten. Diwrei Tora oder ethische Werte vermittelnde 

Reden zu Verfassen und rhetorisch angemessen vörzutrngen Sie Sind be- 1^1 gt, inhaltlich anspruchsvolle Texte und komplexe 

theologische Konzepte in verständliche und den Lcbensalling unterschiedlicher sozialer Gruppen betreffende Reden au transferie-

ren 

Modulprüfung (Anzahl. Form, Umfang. Arbeitsaufwand in 

LP) 

Hallen einer schriftlich an gefertigten Predigt vermittelnden Rede im Umfang 

von 15-20 Min. 
bzw einer ethische Werte 
3 LP 

 

 

Kontakt- Prüfungsncbcnlcisiungen (Anzahl, Form, Umfang] ModultailpriL fung 
Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) 
Veranstaltungen (Lehmformen) teil 

(in SWS) Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mo- 

dulpriitimc 

(Anzahl. Form, 

Umfang, 

Sem mar RdigkiB£püdagogik 
 

Testat 
  

3 

Seminar Homiletik 2 Testat 
  

3 

 

Ikuück^it des. An sttas Wintersemester 

Vorauss£Uuni£ Vik die T cilcahmc am Modul. Käme 

Anbtcl&nde LchreinhtH(en). Institutfür Jüdische Theologie 
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iu»^ Nndeii Am ihdtcn UjtaiirHiwldHiH&efi N» l «M JJ l 20(4-Sote 1 • IT 

Brrufsspeufische Kompetenten für Rabbinerinnen und Rabbiner 

Modularl ^Pflicht- oder Wuhl- pnichtinodul): Pflichimodu! für Studierende mir dem Schwerpunkt Rabbinat i liberal bzw. knnservativ/Masorlil 

Inhalte und ijualifikaltonsziele des Moduls: 

Inhalte 

Im Zentrum Jes Moduls steht das van einem/einer ausgebildeten Rabbi- ner/in organisatorisch und inhaltlich begleitete Praktikum 

in einer j tidi sehen Gemeinde. Das Seminar im Bereich Seelsorge vertieft und erweitert die bc- rcils im Bacheforsludium erwor-

benen FichkennlniSS» und stell! diese in Bezug TU den unterschiedlichen Praktikuni^edährungeJ* der Studierenden. 

QuafiflkwioMt’iele 

Studierende können selbstsicher und empathisch Gottesdienste des gesamten Jahres und Jes Lebenszyklus sowohl mit libEra-

len^konservallven als auch traditionellen Liturgien leiten. Sie kennen verschiedene Gemcindcmo- Jclle (Grüsse. FUhrungsniodelle 

und -Stile. Strukturen, Arbeitsabläufe und FinunzEtnikturen^ und können theoretisch fundierte und praktisch oneiiLierre Strategien 

zum Gemeindeaufeaii (Zielgruppenspezifische Programme für Zuwanderer, Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren) entwickeln 

und vermitteln Sie sind bcföhigl. Meborgerliehe Gespräche kompetent zu führen und zu analysieren Sie wissen, wann sie bei 

komplexen psychologischen Problemen die Meinung von Expertinnen und Experten einholen bzw. die Gesprächspartner Annen an 

diese verweisen müssen Die Studierenden sind in der Lage, ihr eigenes Auftreten und Handeln selbstkritisch zu hinterfragen sowie 

flexible und kreative Lösungen (Ur komplexe Probleme innuihalb der Gemeinde zu entwerten. 

Modul prüfung (Anzahl Form, Umfang. Arbeitsaufwand in 

LP) 

Siehe Prtifungsncbcnleislung. 

 

Veranstaltungen 
(Lehrformen I 

Kontakt zeit (in 

SWS) 

Prilhmgsnebenleistnnge» (Anzahl Form, Umfang) 

Möduheil prüfurig (Anzahl, 

Form. Um- fang.l 

A ibeils- aufwand 

gesamt (inlF^ 
Für den Abschluss des Mo-

duls 

Für die Zulassung 

zur Mo- dttlnrtifuiit! 

Seminar Scdsorsc 2 Tcsiat 
  

3 

Praktikum 

 

Bericht (im Umftne von mo-

no'« Zeichen m it Leer- 

ACrebsH) 

  12 

 

Häuficken des Angebots: Winicrsemevicr 

Voraussetzung für die Teitnahme am Modul. Keine 

Anhielcndc Lchrcinheitieni: 1 nstn ut flir J iidisc he T heg togie   



Gercke 

Wollschläger 

795 

 

 

AUM^ HUH denÄniLhchcn Behdiihlnuirlhn^cn Nr l vcmU l-OH-ficitrl 17 

Prvaismodul 1 IS LP 

Modular! (PflTchl- oder Wahk pflkltlmodulj: 

Pflicht modal für Silierende ohne Schwerpunkt 

Inhalte und Qualiiikntiöns^ick des Moduls. 

inhafie 

Das Modul dient der Anwendung des erlangten Wissens sowie der erworbenen Fähigkeiten im Bereich der jüdischen Religion. Die 

Studierenden wählen zwischen: 

- Dem Absolvieren eines Praktikums in einer jüdischen Gemeinde, einer Kultur- und Bildungseinrichtung oder einer sonstigen 

Institutkw, in der die Absolventinnen und Absolventen des Studicngangs zukünftig tätig sein können 

• Der Gestaltung eines Tutoriums im Bachelor Sind reu gang «Jüdische 

Theologie» im Rahmen des Moduls Akademische Grundkempetenzen. Die Gestaltung eines Tutoriums umfasst dessen 

Planung, Durchführung und Evaluierung 

Der Mitarbeit an einem wissenschaftlichen Projekt an der Universität Potsdam oder einer anderen akademischen Ein-

richtung Die Beteiligung an einem wissenschaftlichen Projekt erfordert die Mitarbeit an einem For Chungs-. Edilions-. 

oder AuESRllungsprojekl oder der Planung und Durchführung einer wissenschaftlichen Exkursion 

Qualfföahantttefe 

Die Studierenden wenden das erlernte Wissen und die angccignetcn Kompetenzen auf dem Gebiet der jüdischen Religion im aka-

demischen Bereich (t u ton um oder wissenschaftliches Projekt) sowie im Rahmen eines Prakli- kums in jüdischen Gemeinden. 

Bildung;- und Kultureinrichtungen an. 

Modulprüfung {Anzahl, Form Umfang. Arbeitsaufwand in 

LP?: 

Siehe Pritfungsiiebenleistung 

 

Veranstaltungen (Lehrformen j 

Kontskt- zeil (in 

SWS) 

Prüftingsncbenleistimgen (Anmhl. For. i. Umiamt) 

Modulieilprü- ftlng (An-

zahl. 

Form, Umfangt 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) 
Für den Ab- sdtlusE da Mo-

duls 

Für die Zulassung zur Mü- 

dulprüfutig 

Praktikum oder warnst halt liebes Projekt 

2 

Bericht (3m Umfang von 

MOOÜ Zeichen mit Leer-

zeichen) 

  15 

 

Häuftgken des Angebots Wintersemester 

Voraussetzung Rif die Teiltiahme am Modul Keine 

Anhiefende LehreinheiUen I liisriiul für Jüdische Theologie 
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Auw» UM» Jai Ainlkhf'' Kefen nntroachmgcn Nr I vorn 23 1.2014 tntJ 17 

Abschlussmndul 1 LP 

Modulan (Pflicht oder WahF pnichtmoduiy 

PTTichtmodul 

Inhalle und QualJfikaikmszielc des Moduls: 

Inhalte 

Im Rahmen des Ahschlussmoduls können die Studierenden ein bzw. mehrere Tnhahe in den Bereichen Bibel, Rabbinische Literatur. 

Jüdische Theologie. Philosophie oder Mystik vertieren In Vorbereitung auf die M A-Arbeit scharfen sie ihre analytischen und 

interpretatorischen Kompetenzen bezüglich der theologischen, philosophischen oder ethischen Aspekte des Judentums Dies ver-

stärkt ihre Fähigkeit zu eigenständiger Forschungstätigkeil. Durch die Teilnahme am Kolloquium werden die Studierenden trainiert, 

Ihre Forschungsansätze und wissenschaftlichen Methoden darzustellen, zu erläutern und zu diskutieren. Die Bearbeitung von 

PrimBrquellen in der Origmalsprache sowie von fremdsprachiger Sekundärliteratur wird erwartet Das Modul wird mit der Master-

arbeit sowie einem öffentlichen Vortrag über das Thema derselben abgeschlossen Das Thema der MA-Arheil wird in Absprache 

mit der Bctreuerinhzw. mit dem Betreuer selbst gewählt. 

Uual i<ihiti<jns-iele 

Die Studierenden können sich eigenständig mit Primärquellen ausemander- sclzen. sm sind mit dem aktuellen Forschungsstand in 

Bezug auf eine konkrete theologische, philosophische oder ethische Fragestellung vertraut, sie können anhand dessen eine eigene 

Forschungsfrage bearbeiten und möglichst koniparatistisch behandeln Sic sind in der Lage, eigenständig wissenschaftliche Positi-

onen zu entwickeln und diese sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Forni argumentativ zu vertreten. 

Modulprtifung (Anzahl. Forni. Umfang, Arbolsaufivand in 

LP) Die Masierarbeit is1 die Modularbeil und hat einen Umfang von !40.000 (- /- 
I4.0Ö0) Zeichen mit Leerzeichen, 21 LP 

 

Veranstaltungen (Lehrfbrnicn) 

Kontakt- Wit (in 

SWS) 

PrdKingsfiebenleishingcn (Anzahl. Form, Umfang) 

Modulleilprü- fung (An-

zahl, Form, Umfang) 

Arbeitsaufwand ge-

samt (in LP) Für den Ah- 

SChlMS ÜCA 

Moduls 

Für die Zulassung zur Moll üt-

prtlfuiig 

Kolloquium 2 Vorlrag 
  

3 

Disputation 

   Disnutanon «m 
Umfang von 
JO Mir 

6 

 

Häufigkeit des Angebots Sommersemester 

Voraussetzung fllrdie Teilnahme nm Modul. Keine 

Anbietende Lchreinheiilcni Institut fi'ir Jüdische Theologie 
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Auut£ audn AmllieheflBebminLmaci'iuqssaftNr I vom211 2ÖIJ- Seite 2-17 

Anhang 2: Studkn^erlaufsphn 

Studienverlaufsplan Beginn WiSe 

     

Semester 1 2 3 4 

Jüdische Religion und Philosophie tu Antike und Mit- telaller     

Religion 
    

Religion 3 
   

[Philosophie 3 
   

IPhilosophic 3 
   

Hausarbeit 3 
   

[ 1 cKsiudium Rabbin hebe Literatur und lialach» 1 
    

[Seminar 3 
   

[Seminar 3 
   

Seminar 3 
   

IHansarbeit 3 
   

(Liturgie 
    

Seminar 3    

Seminar 
 3   

[Seminar 
 

3 
  

PrOfüngsgespriKh 
 

3 
  

Jüdische Religion und Philosophie in der Neuzeit 
    

Huskala und Reform  3   

Dene mi na Honen un Judentum 
 

3 
  

[Seminar 
 

3 
  

[Seminar 
 

3 
  

piauwihc» 
    

L»cli fehle und Kultur tuter Judien Ium. Christentum und Blaen 

int V ergleich &dw Texlsludium Rabbinischc Literatur und Ha 

la ehr II 

    

Seminar 
 

3 
  

.Seminar 
 

3 
  

[Seminar 
  

3 
 

[Hausarbeit 
  

3 
 

Rrligionspädagogik und Homiletik     

Religion'■Pädagogik 
  

3 
 

'Homileiik 
  

3 
 

Predigt oder Rede 
  

3 
 

Pmxismodul biw. Beruf»pazifische Kompetenzen fiir Rabbin-

rrinnrn und Rabbiner 

    

fieel sorge 
  

3 
 

[Taktik uni 
  

12 
 

|M)kchlu»m<nlul 
    

Kolloquium 
   

4 

[Disputation 
   

6 

Malerarbeit    20 

[bäume 30 30 30 30 
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Au»?^ am den A<m|ichcn Ekk*nrfn»chtmgen Nr I vom 2 3,1 JOM – Serie 2-17 

Studienverlaufsplan Beginn SoSe 

     

Semester 1 2 3 4 

lüd^chr Religion und Philusnphie in Antike und Mil leIü1ler 

    

Religion 
 

3 
  

r _ ; 
Religion 

 3   

Philosophie 
 

3 
  

Philosophie 
 

3 
  

Hausarbeit 
 

3 
  

[Tcilstudiiiin RubhiHKche Litemtur und Hulnchu 1     

Seminar 
 

3 
  

Seminar 
 

3 
  

h»«««^»1—l»^^»^^^^»^»«^^» Seminar  3   

Hausarbd! 
 

3 
  

Liturgie 
    

£enimar 
    

Seminar  3   

Seminar 3 
   

[PrQfungsgespräch 3 
   

Jüdische Religion und Philosophie in der Neuzeit 
    

Haskala und Reform 3 
   

penominaiioncn im Judentum 3 
   

Seminar 3 
   

(Seminar 3 
   

|Hausarbeu 3 
   

(Geschichte und Kultur oder Judentum. Christentum und Islam 

im Vergleich oder Textstudium Rabbinischt iLiJeratur und 

Hubichu 11 

    

pemihar 3 
   

[Seminar 3 
   

sscminar 
  

3 
 

1 lauserbett 
  

3 
 

Rrligionspfldagogik und Homiletik 
    

Ikeligionsplidagr.gil; 
  

3 
 

Homiletik 
  

3 
 

Predigt oder Rede 
  

3 
 

Praxhmadul bzw. Berufsspezifische Kompetenzen für Rabb 

in er innen und Rabbiner 

    

Scd sorge 
  

3 
 

Praktikum 
  

12 
 

Abschhissniüdhl 
    

Kolloquium 
   

4 

pispeiaiion 
   

6 

|M»st erarbeit 
   

20 

Summe 30 30 30 30 

Ausai£6l» den AlntlKhcn BekanntmachungenNT, 16 vom 25 8JÜ17 Seite-Ml1 

Erste Satzung zur Änderung der 
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Studien- und Prüfungsordnung für das 

Masterstudium im Fach 

Jüdische Theologie 

an der Universität Potsdam 

Vorn 18. Januar 2017 

Der FakuH&Unit der PhiluMphischen Fakultät der Universität Potsdam Kai auf der Grundlage der §§ 19 Abs, l und 2. 22 

Abi. 2 sowie 72 Abs. 2 Nr I des Brandenburgischen Hoch Schulgesetzes vom 28 Apn12OI4(GVB I 1/ 14, [Nr, 1 8]), zuletzt 

geändert durch Art 2 des Gesetzes vorn 1- Juli 2015 (GVBLJ/15. (Nr. 18]) in Verbindung mit der Verordnung Über die Ge-

staltung von PrtlFungsoninun- gen zur Gewährleistung der Gleich Wenigkeit von Studium, Prüfungen und Abschlüssen 

(Nachschub prüfungsVerordnung – HSPV) wm 4. Matz 21)15 (GVBU1/15. [Nr. 12]) in Verbindung mit Art. 21 Abs. 2 Nr. 1 

der Grundordnung der Universität Potsdam vom t7. Dezember 2009 (AmBek UP Nr 4/2010, S. 60X zuletzt geändert durch 

die Dritte Satzung zur Änderung zur Grurtdordnong der Uni- ver$i|ät Potsdam vom 22 April 2015 (AmBek, T?p Nr. 6/2015 

S* 235). und § I Abs. 2 der Neufassung der allgemeinen Studien und Prüfungsordnung Pur die Bachelor- und Masten! 

(ditngonge an der Uni- Verailöt Potsdam vom 30. Januar 2013 (BAMA-G) (AmBck. UP Nr- 3/2013 S, 351, in der Fassung 

der Zweiten AnderungksaUung vom 24. Februar 2016 (AmBek UP Nr. 7/2016 S. 560) am 18. Januar 2017 folgende Sat-

zung erlassen. 

Artikel I 

Die Studien- und Prüfungsordnung für das MasterStudium im Fach Jüdische Theo logje an dec Universität Potsdam vom 

10. Juli 2013 (AmBek. UP Nr. 

1/2014 S, 2) wird wie folgt geändert; 

I. In § 2 wird noch Absatz2 folgender Absatz angc- filsst 

J3) Der Studie ngang wird in englischer und de ul scher Sprache durchgeflihr. Die Ldirspmche in den Veranstaltungen 

ist in der Regel Englisch. Es werden |tdüch auch deutsche Veranstaltungen angEboten, Prüfungen kennen in englischer 

und deutscher Sprache abgelegt werden.» 

Artikel 2 

Diese Satzung Irin am Tage noch der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Potsdam in 

Kraft 

GtiHmigi durch dm Hratidairten ihr L>mve»iun PomUm am 6 Mara 2017
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Airwufiüi Jen Arischen BekennnlaGJWryt'n Nr I vw 28 I 2>12O- S^lt £ ft

 
Fachspezifische Studien- und Prüfungs- 

ordnung für den M asterslu dien gang 

Jüdische Theologie an der 

Unhersitäl Potsdam 

Vom 26. Juli 2019 

Der Rflktiltäsmi der Philosophischen faknltät der Universität Potsdam hat auf der Grund-

lage tlci ^ 19 Abs. I. 22 Abi 1-2, LV m. § 72 Abs 2 Nr. I des Brandenburgischen Hoch 

seh ul Gesetzes (BbgHG) vom 21 April 2014 1GVBI.I/K Nr IS]). zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juni 20 19 (GV8IJ/19, [Nr. 20], S.3)in Verbindung mit 

der Verordnung über die Gestaltung von Prüfungs- nrdoun^en zur Gewährleistung der 

Gleichwertigkeit von Studium. Prüfungen und Abschlüssen (Hnch- schdpriifijngsviT-

ordnuHg * HSPV) vom 4 März 2OJ5 (GVBUVIS [Nr. I2]j und mit Art 21 Abi. 2 Nr. I 

der Grüntkirdnting der Universität Potsdam (Gnindü) vom 17 Dezember 2009 (AmBek 

LTP Nr 4'201(1 S 60) in der Passung der Fünften Satzung zur Änderung der Gnmdor-

Junris der Lhiivtr sität Potsdam (GrundO) vorn 21 Februar 2018 (AmBtk LT Nr. I IWli 

S. 634) und § I Abs. 2 der Neufassung der allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 

fflr die nicht lehramtibczogenen Bachelor- und Mastcnümlicngängc im der Universität 

Potsdam vom 50. Januar 201.1 (BAMA-O) (AinBek. UP Nr. 3/2013 S. 35), miete! ge-

ändert am IX April 2018 lAniBck UP Nr 6/2018 S. 37O\ am 26 Juli 2019 rollende Sat-

zung beschlossen 1 

Inhalts verzeichnt 
5 I Geltungsbereich 
§2 Abachi ussgrud 
^3 Ziele des Mastcritudjurns 
g 4 Dauer und Glieduninu des Musterstudiuiih 
$5 Teil zeit» udium 
§ 6 Module und Studien verlauf 

§7 Aufenthalt im Ausland 
§ 8 Mas (erarbeit 
§ 9 Inkrafttreten. Ausserkrafttreten, Übtrgangs- 

besttmnn. ingen 

Anhang I: ModulknTnlng 
Anhang 2: Exemplarische StudienvtrlHuf$plänc 

Grattaui Igi durch Jen Pwidailcii 3er üinvttsitet PEMSÜ-
LIIV am 2 Oia-mbzr 101LJ, 

 

^ I Gdtungdieretdj 

(l| Diese Ordnung gilt für das Müstet-studium im Studiengang Jüdische Theologie an der 

Universität Potsdam Sic ergänzt als fachxpczischt: Ordnung die Neufassung der allge-

meinen Studien- und PHJ- fungscrdnimg fiir diu nicht IchrmllsbczfigulLTi 

H^chclür- und Masteistudieri gärige un der Lnivcräi- (9t Potsdam IBAMAO). 

(2) Bei Widersprüchen zwischen dieser Ordnung und der BAMA-0 gehen die Best-

immungen der BAMA-O den Best im mutigen dieser Ordnung vor 

 2 2 Abschluisgrud 

Die Universität Potsdam verleiht durch dir Philosophisch t Fakultät mich Erwerb der 

erforderlichen LeistungEpunkte und nach Vorlage der Ürwhiit- rungi Voraussetzungen 

den Grad eines «Muster cif A™\ LMAT 

 3 Ziele des Musterst M di ums 

(I) Gegenständ des MHsterstuditu genes ist die Jüdische Theologie.. d i eine durch die 

Ständige Studienkommission für das jüdisch-geistliche Amt verantwortete und akade-

misch verankerte WissenSchaft der Jüdischen Religion, ihrer Quellen, ihrer Lehren, ihrer 

Rechts gründetet, ihrer Geschichte und ihrer kulturellen Strömungen Ihre Kerngebietc 

sind die Geschichte der Jüdischen Religion, die Biblische Theologie, die Rfrbbinischt 

Theologie, die Systematische Thtolcgic, die ReligionspJiiloso- phic. das Re liei onsrtcht 

und die Praktische Thcolo- git 

|2) Dee MastLHtudieöpang Jüdische Theologie nimmt eine Aussen- und BinnEn-

penipEktive auf die jüdische Religion wahr, sie verknüpft rcligiunsgr- mEiitSühu^HclK 

Bindung mit akademischer Bildung und ist den archäologischen, philologischen, histo 

risch-kritischen, hermeneutischen FnrschunesniE- (hedtn und -Ergebnissen verpflichtet. 

Er ermöglicht den Studierenden auf der Grundlage eines ÖA in Jüdischer Theologie oder 

Äquivalenten eine Vertic- fiina ihrer hebräischen und nrnmäischcn Sprach- und Quell 

enkomptttnzen, ihrer Lern kompetert? in den biblischen und ntbhini&chcn Disziplinen 

sowie ihrer Orieaticrungskcmpetenz in den historischen und praxisorientierten Fächern 

Der Studicnab- Schluss zertifiziert die Vertrautheit mh nommtiven jüdischen Texten in 

ihren verschiedenen Sprüchen, die Fähigkeit sich sicher in den Quellen des Judentums 

zu bewegen und sich kreativ und produktiv an den religiösen, wissenschaftlichen und 

gesell- «ihaftspolitischeji Diskursen Über das Judentum zu beteiligen.
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Auszug nun den Amtlichen LMamHiimcbüngcti Nr 1 van 2R.I 2<ssü – Seite 2 K

 
(3) tim Bereich der sozialen Kompetenzen erwerben die Studierenden die Fälligkeit 

zur vertiefen sozialen Kommunikation und mierkuliurellen Interaktion» die Fähigkeit im 

Team kritisch Probleme zu identifizieren und gemeinsam an ihrer Lösung zu arbeiten, die 

Fähigkeit Konflikte zu erkennen, zu vermeiden oder im Einvernehmen zu lösen sowie die 

Fähigkeit flir sich und die Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. 

(4) Der Masterstudiengang stärkt zudem die personalen Fähigkeiten (Selbstkompe-

tenz) Die Studierenden sind in der Lage, die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten rea-

listisch cinzuschdtzen, sic können selbstständig und zielorientiert arbeiten, sind sdbsldis-

zipliniert, verfügen über eine hotte Belastbarkeit, können Entscheidungen zügig und sach-

gerecht treffen, verfügen über eint vielseitig einsetzbare Kreativität, haben die Kompetenz, 

sich in neue Sachverhalte schnell einzuarbetlen und aus Erfahrungen zu lernen und beherr-

schen alle Grundsätze des Zeitmanagements. 

(5) Im Masterstudiengang Jüdische Theologie werden Expertinnen und Experten Hir 

Tätigkeiten innerhalb der jüdisch-religiösen Praxis und der Vermittlung von jüdischer Re-

ligion ausgebildet Das Studium bildet die Grundlage für eine wissenschaftliche Laufbahn 

an Universitäten und Hochschulen und ermöglicht die Tätigkeit in Bereichen, die exzel-

lente Kenntnisse auf dem Feld der jüdischen Religion, inklusive der jüdischen Sprachen 

voraus- setzen Hierzu zählen beispielsweise Archive und Museen mit jüdischen Bestän-

den» Gedenkstätten» jüdische und eilchljirdische Wildlings- und Kultureinrichtungen, In-

stitutionen, die sich um den Erhalt des jüdischen Erbes im In- und Ausland bemühen. Denk-

malschutz und Denkmalpflege. Zum Berufsbild und den Arbeitsfeldern Tür die Absolven-

tinnen und Absolventen gehören neben der wissenschaftlichen Laufbahn zudem Tätigkei-

ten im Bibliothekswesen sowie im Medien- und Publikalionsbereich. Ferner können die 

Absolventinnen und Absolven- ten der Jüdischen Theologie über religionsbezogene Berufe 

hinaus auch in anderen Bereichen erfolgreich tätig werden, beispielsweise als Unlemth- 

mensberaterin. Verlagsleiterin» Jotimalislin, L ektorin, Mitarbeiterin im Personal wesen, 

in der betrieblichen Weiterbildung oder in der Verwaltung 

(6) Für die jüdischen Absolventinnen und Absolventen kommen weitere berufliche 

Tätigkeitsfelder in jüdischen Gemeinden. Schulen und anderen jüdischen Einrichtungen 

hinzu 

Das Studium mit dem Schwerpunkt Rabbinat (liberal und konservativ/Masotti) fahrt in 

Verbindung mit der Ausbildung am Abraham Geiger Kolleg bzw. dem Zacharias Frankel 

College zum Beruf der Rabbinenn/des Rabbiners Es befähigt die Absolventinnen und Ab-

solventen, über die bereits genannten Berufsfelder hinaus in jüdischen Gemein 

den sowie als Krankenhaus-, Altenheim- oder Mili- tarsed sorge rin tätig zu sein. 

§ 4 Dauer und Gliederung des Master»!udi- ums 

(I) Das konsekutive, überwiegend forschungKorien- nerte Maslersludiutn im Studiengang 

Jüdische Theologie wird an der Universität Potsdam als Etn- Fach-Studium mit einer Re-

gelstudicnzett (Vollzeit- studium) von 4 Semestern und 120 Lebrungspunkten angeboren 

Es kann ohne Schwerpunkt sowie niii dem Schwerpunkten Liberales Rabbinat und Kon-

servatives (Masoni) Rabbinat studiert werden 

(2} Die Studierenden entscheiden sich bei der Immatrikulation. ob sie den Studiengang 

ohne Schwerpunkt oder mit dem Schwerpunkt Liberales Rabbinat odermii dem Schwer-

punki Konservatives (Massorti) Rabbinat studieren wollen. Ein Wechsel des Schwerpunkts 

ist möglich. 

(3) Der Siudiengang wird in englischer Sprache durchgeführt. Einzelne 1 ehrveranstaltun-

gen werden alternativ zu englischsprachigen Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache 

Angeboten. Die Lehrsprache wird in diesen Fällen spätestens zu Beginn der Vorlesimgszeil 

bekannt gegeben. Die Beendigung des Studiums ohne die deutsche Lehrsprache ist mög-

lich. 

§S I eilte itstudi um 

Das Masterstudium im Studiengang Jüdische Theologie ist ander Universität Potsdam für 

ein Teilzeit- Studium geeignet. Ein Teil zeitstu di um setzt die Beratung bei der Fachstudi-

enberatung voraus, mit dem Ziel, einen individuellen Studienplan zu erstellen. Ein Nach-

weis über die Beratung ist dem Antrag auf TeiIzei(Studium nach § 3 der Ordnung zur Re-

gelung des Teilzci(Studiums an der Universität Potsdam (Teilzeilordnung) beizulegen. Im 

Übrigen gelten die Bestimmungen der reilzeitordnmg. 

£6 Mud ule und Studienveriaur 

(!) Das Masieruudiuni im Studiengung Jüdische Theologie ohne Schwerpunkt setzt sich 

at» folgenden Bestandteilen zusammen: 

Modulkurz- luzcichnung 

Name des Moduls LP 

1. Pnichlmudulef6^ L/7 

JTH MA 001 Geschichte des Judentums 15 

ITH MA 002 Biblische Theologie 15 

JTH MA 003 Rabbinische Theologie 15 

JTH MA 004 Systematische Theologie und Kel imonsphi Io-

sophie 

15 
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Amajg aut de» Amtlichen bekanntnincIumyrn Nr 1 vom J» I lUiU – Seile 2 – X 

JTH MA 006 
Abschlußskoiloquiurn 
Jüdische Theologie 

6 

)L v ih iflichimotlule <30 Lri 

Wahlpflicht bereich 1 
Es muss ein Wahlpßichtmodul ini Umfang von 15 
Lcistuiigspunkten erfolgreich Absolviert werden. 

JTH_MA_005 

Jüdisches ReFgionsrecht (Haiucha) 

15 

JTH MA 010 

Jüdische Religionsphilosophie 

15 

WshlpOkh(bereich fl 
Es muss em Wahlpflichimudule im Umfang von 1 5 Lcistungspuiikten erfolgreich absol-

vier! werden. 

JIH MA 007 Praktische rheolopie 15 

Jill MA 0OB Jntcrrehgiöse Studien 15 

JTH MA 009 HebrL he Sprache 15 

JIH MA Ull 

US-amerikanisches Judentum in Geschichte 

und Gegen wart 

15 

III. Master* rbeit 
 Malerarbeit 24 

Summe der LP der zu absolvierenden Pili ein- und Wühlpflichimodulc >20 

 

ModulkurZ' be-

zeichnung 

Name des Moduls LP 

L Pßtchtinodujef?/) / ?J 
JTH MA 001 Geschichte des Judentums 15 

JTH MA 002 Biblische Theologie 15 

JTH.MAJKB Rabbinische Theologie 15 

JTH MA.004 Systematische Theologie und Relicionsphilo-

süpllie 

15 

JTH MA 005 Jüdisches Rei igionsrechl 15 

JTH MA 007 Praktische Theologie 15 

JTH MA 00& 

AhschlusskolJoqm um 
Jüdische Theologie 

6 

11. Masterarbeii 

 
M asterar bell 24 

Summe der LP der zu absolvierenden Pflicht- und Wahlpflichcnioduk 120 

 
(41 Näheres zu den in Absatz J genannten Modulen re-

gelt Anhang I zu dieser Satzung. 

(5) Exemplarische Studienveihufsplane sind in Anhang 2 zu dieser Ordnung 3U(ge-

führt 

(2) Das Masters lud ium im Smdiengang Jüdische lheolugie mtl dem Schwerpunkt 

Liberales Rabbinat setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen1 

§7 Aufenlhall im Ausland 

Modulkurz- bczcich-

nung 

Name des Moduls LP 

1 »flieh! Bindu le (AM LP) 

JTH MA Ü01 ; Geschichte des Judentums 15 

JIH MA 002 rtfbliscbe Theoloi’iv 15 

JTH MA 003 Rabbinische Theologie 15 

JTH MA 004 Systematische Theologie und Religionsphilüso-

phic 

15 

JTH MA 006 

Abschiusäkufloquium 
Jüdische Theologie 

6 

JTH MA CO7 Praktische Theologie J5 

11. Wahlpnkhtmodule j/5 LP) 
Wahlpflicht bereich Liberales Rabbinat 

Es muss Bin WahlpfiichtmodJ im Umfang von 15 Leisiunyspunktenerfolgreich absol-

viert werden. 

JTH MAJJ05 

Jüdisches Rcligiünsrechl (Halacha) 

15 

JTH MA 010 

Jüdische Religionsphiloso* phic 

15 

III. Mritcrarbetl 

 Mastcrarbeil 24 

Summe der LP der zu absolvierenden Pflicht- und WaJiJpfhdiiijwdule 120 

 

Im Studium des Masters wird ein Aufenthalt im Ausland ira drillen Fachsemcster emp-

fohlen Im Übrigen gilt $ 16 Abs. 8 BAMA-O. 

(3) DEIS Mast er Studium im Studiengang Jüdische Theologie mit dein 

Schwerpunkt Konservatives (Masorti) Rabbinat setzt sich aus folgen-

den Bestandteilen zusammen: 

$ 8 Ma sie rar heil 

11) Sobald die bzw der Studierende mindestens 80 Leistungspunkte erworben hat. hal 

die bzw der Studierende Anspruch auf die unverzügliche Vergabe eines Themas für die 

Malerarbeit 

(21 Die Maslerarbcii hal inklusive der Disputation einen Unifang von 24 Lcistungspün-

kien 

§ 9 Inkrafttreten. Außerkrafttreten^ Uber* gang« bestiui in ungen 

(1) Diese Ordnung Hin am l April 2020 in Krah. 

(2) Diese Ordnung gilt für alle Studierenden, die nach dem Inkrafttreten dieser Ord-

nung un der Uni» versität Potsdam im Masters!udiengang Jüdische Theologie immatri-

kuliert werden. 

(3) Die Studien- und Prüfungsordnung Rlr das Mas- Icrstudium im Fach Jüdische 

Theologie an de! Uni verhilft Potsdam vom 31 März 21)14 tAmöek UP Nr 1/20 14 S. 

2) tritt am 3 I März2024 außer Kratt 

(4) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Ordnung nach Absatz I noch nach der 

Studien- und Prüfungsordnung für das Maslcrstudium im Fach indische Theologie vom 

31 März 2014 (AmBek 
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Auszug ALO dt*#t Aiutlirhra fkk&inünnEhid'gcii Nr 1 rf>m 2H I 7030 Sri» 3 Ä 

UP Nr 1/201 d S 3) studieren, können auf Antrag HU den PiüfungSHUsschuas bis ein Juhi nach Jein Inkrafttreten der tuehspezifischen Studien- und Prüfungsordnung in die neue Ordnung 

nach Absatz 1 wechseln Bisher erbrachte Leistungen weiden entsprechend den Bestimmungen des § 5 BAMAKO überfragen. Studierende, die nach Ablaut der Frist nach Absatz 3 noch 

nach der zuvor erlassenen Ordnung studieren, werden von Amts wegen in die neue inchspczifische Chünimg nnch Absal/ I ühtrühn.
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AIMI( aus den Amliwl ton BekanntinaJmnixri Mr Hain 2B.I 202ü Seile 2 E 

Anhang 1: Mnr1ttlhtalo£ 

Diu Beschreibungen der in J 6 Abs I -3 sowie in der lullenden Faheik auIssB+Bhnen Module d» Studien^ngs FEgcll die Salzung für den Mutlu! kainlog der Philosophischen Fakultät (MK 

PhilFnk) zur Ergänzung der Ba- chuloc- und Matterstuditngängt un der Universität Potsdam. I rgänzende Regelungen bau. Abweichungen sind do folgenden Tabelle zu enlnehm^ib 

Modul-Nr Mudulliid LP 
PM/ WPM 

Zugungssomussetuine 

JTH MA Oül Geschichte des Jmlemums 15 PM Siehe MK PhilTak 

ITH MA 002 Biblische Thedtuju- 15 PM Siehe NIK PhilFnk 

JTH MA 003 Rabhinischc Thedoiiie 15 PM Siehe MK PhilFnk 

mi MAJITH Syslemaiische Theologie und 
Rcligionsphilvsopluc 

15 PM Siehe MK. PhHFak 

JTH MA 005 Jüdisches ReJigionsetch! (Halachai )5 «MAVPM Siehe MK Phil Fak 

JTH MA 006 

Abschluss Kolloquium Jüdische 
Theologie 

6 PM Siehe MR PhilFak 

JTH MA 007 Praktische Theologie )5 

FMi WPM» 

Siehe MK PhilFak 

JTH MA 003 Iiitcrtligiöse Studien 15 WPM Siehe MK PhilFak 

JTH MA 009 Hebräische Sprache 15 WPM Siehe MK PhilFak 

JTH MA 010 Jüdische RciigionsphHosophie 15 WPM Siehe MK PhilFak 

JTH MA_0ll 

US-amerikanisches Judentum in Geschichte und Gegen war! 

15 WPM Siehe MK PhilFak 

 
LI*- Anzahl der LeiXuu^punktc, PM = WhchimoduL WPM = WahlpllichlHifldul 

* WnhüpflwhEmadu] Tur Studierende im Sttawipmki Liberalu Rjbbjiw «Kl ohne Sdhwipunkt « WuhtpRichlniBdul für Studierende Ohne SEh-

wputki
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Auszug iiüs den Amtlichen Begann(müchungen Nr 1 von 28 I 2020 – Seile 2 – 8 

Anhang 2: Exemplarische Studkri verlauft plane 

Studienverlaulsplan ohne Schwerpunkt bei Beginn im Wintersemester 

  
^rmeUil 

  1 2 J 4 

JTH MA 001 Geschichte des Judentum 15 
   

JTH MA 002 Biblische 1 hecdogk 15 
   

JTH MA 003 Rabbinische Thculogic 
 

15 
  

JTH MA 00-1 Systematische Theologie und Rei iEionsphilüSOphk 
 

15 
  

JTH MA 006 Abschlusskolloquiuin Jüdische Theologie 
   

6 

 
Wahlpflicht bereich 1 
|JTH MA 005 oder JW MA 010] 

  15  

 

Wahlpnichtberetch II 

[JTH MA 007, JTH_MA 00S, JTH MA tW9 uder JTH MA 011] 

  15  

 Masterar bell    24 

 Summe 30 30 30 30 

 

Studienverlaussplan ohne Schwerpunkt bei Beginn im Sommerscmester 

  
Semester 

  1  3 4 

Jli MA 001 Geschieht des Judentums 15 
   

JTH MA 002 Biblische Theologie 15 
   

JTH MA 003 Rahbiniichc Theologie 
  

15 
 

ITH MA 004 Systematische rhealpgjeund Religionsphijosopaie 
  

15 
 

; JTH MA 006 AbschlusskoUnqujuin Jüdische Theologie 
   

6 

1 «  -------------------------  Wahlpflichlbeieich 1 
|JTH MA 005 oder JTH MA 010] 

 15   

 

Wahlpilichtbereich 11 |ITH_MA_0O7. JTH_MA_00S. JTH MA 009 oderJTH MA 0H| ' 

 15   

 Malerarbeit    24 

 Summe 30 30 30 30 

 

Stu dienverlaufsplan mit dem Schwerpunkt Liberales Rabbinat bei Beginn im Wintersemester 

  
Semester 

  1 2 3 4 

JTH MA 001 Geschichte des Judentums 15 
   

JTH MA 002 Biblische Theologie 15 
   

JTH MA 003 Rohbinische Theologie 
 

15 
  

JTH MA 004 Systematische Theologie und Rcli^lonsjihiloscphie 
 

15 
  

JTH MA 006 Ahschlusskolloquium indische Theologie 
   

6 

JTH MA 007 Praktische Theologie 
  

15 
 

 

Wehlpflichtbereich Liberales Rabbinat [JTH MA 005 oder JTH MA 010] 

  15  

 Maste rarbeit    24 

 Summe _________________________________________  30 30  ___ 30 30 
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Äwii^iüsdcnAinihchtn Bekarmlmachungen St I ««m 28.12020'Seite 2 • 8 

SludienverlauFsplan mit dem Schwerpunkt Liberales Rabbinat bei Beginn im SommerSemester 

  
Semester 

  
1 

 

JTH MA 001 Geschichte des Judentums IS 
   

JTH MA 002 Biblische Theologie 15 
   

JTH M A 003 Rabhinische rhculngie 
  

15 
 

JTH M A 004 Sv sie man sehe Theologie und Rebgionsphilosophie 
  

15 
 

JTH MA 006 Ahschlusskolloquium Jüdische Theologie 
   

0 

JTH M A 007 Praktische Theologie  
15 

  

 

Wahlpflicht bereich l tbcralcs Rabbinat UTH MA 005 oder JTH MA 010} 

 15   

 
Malerarbeit 

   
l* 

 Summe 30 30 30 30 

 

Siudienverlaufsplan mit dem Schwerpunkt Konservatives (Masorti) Rabbinat bei Beginn im Wintersemester 

  
Semester 

  
1 2 3 4 

JTH MA 001 Geschieh» des Judentums IS 
   

JIU MA 002 Biblische Theologie 15    

JTH MA 003 Rabb irische Theologie 
 

15 
  

ITH M > 004 Systematische I hEOlügte und Rdigioiispbilosüphk 
 

15 
  

JTH MA 006 AhscJitusskoHüquiütn Jüdische Theologie 
   

ö 

J1 H MA 007 Prakt ische Theolcg ic 
  

15 
 

JTH MA 005 Jüdisches Rehgionsrecht (Halacha) 
  

15 
 

 Malerarbeit    34 

 Summe  ________________________________________________  30 30 30  

 

Studienverloufsplait mit dem Schwerpunkt Konservatives (Masorti) Rabbinat bet Beginn im Sommersemester 

  
Semester 

  
1 2 3 4 

JTH MA 001 Geschichte des Judentums 15 
   

J1H MA 002 Biblische Theologie 15 
   

JI H MA 003 Rabbinische Theologie   
15 

 

JTH MA 004 Systematische Theologie und Rehmunsphilosophte 
  

15 
 

JTH MA 006 AbschluAskalloquiura Jüdische Theologie 
   

b 

JTH MA 007 Praktische Thctdogrc 
 

15 
  

JTH MA 005 Jüdisches Rchpionsrcchi iHalncha) 
 

15 
  

 
Malerarbeit 

   
24 

 Summe 30 30 30 3D 

11 Siehe hierzu unter B. IV. 3. c) (3). 
1S Auf die Frage der Untersuchungsführer nach einer Mitteilung, welche Funktionen und Tä-

tigkeiten Herr Homolka in welchen Zeiträumen in den untersuchungsgegenständlichen 
Einrichtungen ausgeübt hat, liess iieser über seinen Rechtsanwalt mit Schriftsatz vom 

04.12.2022 mitteilen, dass man sich insoweit der «allgemein zugänglichen Quellen» be-
dienen möge; die erbetene Auskunft wurde nicht erteilt. Die Untersuchungsführer waren 
bei der Beschaffung der erforderlichen Informationen insoweit auf einen Rückgriff auf die 
von verschiedenen Seiten bereitgestellten Unterlagen und öffentlich zugänglichen Quellen 
beschränkt. 

sfi https://eles-studienwerk.de/das-studienwerk/vertrauensdozent_innen/ (Stand: 
13.09.2023). 
M Anhang 10 (siehe Gemeinsames Registerportal der Länder zur Abraham Geiger Kolleg 
gGmbH) 
52 Siebe hierzu unter C. IV. 1. b) (16). 
76 Anhang 19 (siehe Gemeinsames Registerporta] der Länder zur Zacharias Frankel College 
gGmbH). 
80 Anhang 20. 
a’ Anhang 20, S. 7. 
a= Anhang 20, S. 7. 
99 Anhang 20, S. 36. 
111 Siehe hierzu unter C V. 
11S Siehe hierzu unter C. VIII. 
«3 https://www.juedischetheologie-unipotsdam.de/de/informationen-fuer-studierende-und- 

https://eles-studienwerk.de/das-studienwerk/vertrauensdozent_innen/
https://www.juedischetheologie-unipotsdam.de/de/informationen-fuer-studierende-und-studieninteressierte/masterofarts
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studieninteressierte/masterofarts (Stand: 13.09.2023). 
11,1 https://www.juedischetheologi-unipotsdam.de/de/informationen-fuer-studierende-und- 
1215 Anhang 23. 
121 Anhang 24. 
136 https://www.liberale-juden.de/gemeindeii/ (Stand: 13.09.2023). 
«37 https://www.liberale-juden.de/ueber-uns/vorstand/ (Stand: 13.09.2023). 
138 Siehe dazu unter C. VI. 1. e). 
16s Fischer, StGB, 70. Au.fl. 2023, § 183 Rn. 6. 
193 BGHSt 11, 207; BajQbLG NJW 1990, 921. 

<f BGHSt 6,186; Fischer, StGB, 70. Autl. 2023, Vor §§ 185-200 Rn. 12: Eisele/Schnittenhelm, 
in: Sehön- ke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, Vor § 185 Rn. 3. 

199 Vgl. OLG Koblenz NStZ-RR 2011, 337; AG München, Urt. v. 25.06.2015 – 922 Cs 433 Js 
114354/15. 
200 Regge/Pegel, in: MüKn-StGB, 4. Aufl. 2021, § 185 Rn. 12. 
21,2 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 185 Rn. 10. 
2t)3 Zur Anrede mit dem informellen «Du» bspw. OLG Bremen, Beschl. v. 13.04.2018 – 1 Ss 
49/17, BeckRS 2018, 

31424 
111 Regge/Pegel, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 185 Rn. 39. 
216 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 193 Rn, 9; Eisele/Schnittenhelm, in: Schönke/Schröder, 

StGB, 30. Aufl. 2019, § 193 Rn. 10. 
«2 Regge/Pegel, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2021, § 186 Rn. 7,10, 
«9 BGHSt 18,182. 
*3° Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 18t Rn. 10. 
231 Eisele/Schnittenhelm, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 186 Rn. 10; Fischer, 

StGB, 70. Aufl. 2023, § 186 Rn. 11. 
233 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 186 Rn. 13. 
«4 Heger, in: Lackner/Kiihl/Heger, StGB, 30. Aufl. 2023, § 186 Rn. 10. 
136 OLG Celle, NStZ 1994, 440 (zu § 86a); Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 186 Rn. 15; Ei-

sele/Sehittenhelm, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 186 Rn. 19. 
251 Für Beamte an Hochschulen gelten nach dessen § 108 die Normen des LBG Brandenburg, 

soweit nicht im BbgHG abweichende Regelungen getroffen werden. 
272 Toepel, in: NK-StGB, 5. Auf). 2017, § 240 Rn. 103. 
279 BGH, Besch), v. 14.03.2003 – 2 StR 7/03, BeckRS 2003, 3665. 
275 BGHSt 31,195; BGH NStZ 1992, 278. 
279 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 240 Rn. 6. 
280 Altvater/Coen, in: LK-StGB, 13. Aufl. 2023, § 240 Rn. 102. 
286 BGHSt 17- 328; BGHSt 19, 263. 
^ BGH NJW 2014, 401; NJW 2017,1487. 
289 BGHSt 35, 270. 
^’ Sim, in: MüKo-StGB, 4. Auf]. 2021, § 240 Rn. 151. 
■^ Kindhäuser/Hoven, in: NK-StGB, 6. Aufl. 2023, § 266 Rn. 86. 
3»5 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 266 Rn. 25; Perron, in: Scbönke/Schröder, StGB, 30. 
Aufl. 2019. § 266 Rn. 17. 
SM BGH NStZ 2013, 715. 
322 Hierzu Korte, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, § 331 Rn. 141 ff. 
336 BGH NStZ-RR 2007, 309; OLG Karlsruhe NStZ 2011, 164. 
349 Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, § 332 Rn. 7. 
3sH Brodowski/Nowak, in: BeckOK DatenschutzR, 43. Ed. 01.02.2023, BDSG § 41 Rn. 13. 
iSl Paris, Der Wille des Einen ist das Tun des Anderen, Aufsätze zur Machttheorie, 2015. 
3Ba Vgl. für mögliche weitere Konkretisierungen dieser Phänomentypik die Beiträge bei Im-

busch (Hrsg.), Soziologie der Hinterhältigkeit, 2021. 
388 vgi insoweit etwa die Vorlagen bei Soldan/Kessler, Leitfaden zum Umgang mit religiösem 

Machtmissbrauch, S. 8 ff.; Baumann, Kontrollzwang – Vertuschung – Gespräche, 6. Aufl. 
2022, S. 46 f. 

s*9 Baumann, Kontrollzwang – Vertuschung – Gespräche, 6. Aufl. 2022, S. 46. 
•*u5 EuGH NZA 1996, 695; NJW 2004,1440. 
*» Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 1 Rn. 25; Däubler, in: Däubler/Beek, 
AGG, 5. Aufl. 2022, § 1 

AGG Rn. 48; Schlachter, in: ErfK, 23. Aufl. 2023, AGG § 1 Rn. 7; Schleusener, in: Schieuse-
ner/Suckow/Plum, 

AGG, 6. Aufl. 2022, § 1 Ein. 52 f.; Annuss, BB 2006,1629,1630. 

https://www.juedischetheologie-unipotsdam.de/de/informationen-fuer-studierende-und-studieninteressierte/masterofarts
https://www.juedischetheologi-unipotsdam.de/de/informationen-fuer-studierende-und-studieninteressierte/masterofarts
https://www.liberale-juden.de/gemeindeii/
https://www.liberale-juden.de/ueber-uns/vorstand/
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417 Günther, in: Bauer/Krieger, AGG, 5. Aufl. 2018, § 1 Rn. 10. 
‘*'9 BAG NZA 2012, 1345, 1347; Thüsing, in: MüKo-BGB, g. Aufl. 2021, AGG § 3 Rn. 8; Günther, 
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